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Vorrede.

Das vorliegende Werk hat eine besondere Entstehungsgeschichte, die

zugleich seine Eigenart bedingt.

Die Anfänge desselben reichen bis in den Dezember 1914 zurück, wo
ich in dem Fragment einer astronomischen Tal'el aus dem Jahre 171 SÄ
(= 141 V. Chr.) einen chronikartigen Bericht über den unglücklichen Ein-

fall Demetrios' II. Nikators in Medien entdeckte, durch den I Makk. 14, 1—

3

nicht nur eine Bestätigung, sondern auch mehrere wichtige Ergänzungen

erfuhr. Jener Bericht meldet u. a. den Einzug Mithradates' I. in Seleukia,

der ,Königsstadt' am Tigris und den Beginn der Partherherrschaft in Baby-

lonien auf Monat und Tag. Zugleich wird durch dieses Dokument der

Beginn der Seleukidenära des I. Makkabäerbuches auf 1. Nisan 312 v. Chr.

festgelegt, während die Epoche der babylonischen Ära ein Jahr später

fällt. An diesen Erfolg schlössen sich noch weitere historisch-chronolo-

gische Untersuchungen von dem Beginn der Seleukidendynastie bis zur

letzten vorübergehenden Besitzergreifung Babyloniens durch einen Seleu-

kiden: Antiochos VII. (130 129 v. Chr.). Sie bilden die VI. Abhandlung dieses

Buches (S. 301—344).

Die so erzielten Feststellungen besonders auf keilinschriftlichem

Gebiete legten natürlich den Gedanken nahe, auch die biblischen Berichte

der gleichen Zeit einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen. Die

beiden Makkabäerbücher bergen ja eine Fülle von Fragen, die sich zum
Teil schon bei oberflächlicher Vergleichung aufdrängen und die sich vor

allem auf anscheinende Widersprüche des II. mit dem I. Buche beziehen.

Der Eifer und Spürsinn moderner Kritik hat solche ,Widersprüche' in so

umfangreichem Maße aufzudecken sich bemüht, daß von dem II. Buche

nur verhältnismäßig wenig übrig bleibt, das von der Beschuldigung unge-

schichtlichen Charakters oder gar tendenziöser Entstellung nicht betroffen

wird. Und selbst der Verfasser des I. Buches, obwohl ungleich höher

eingeschätzt, bleibt von der Zensur nicht verschont.

Angesichts dieser Sachlage schien es fast aussichtslos, eine wesentlich

günstigere Beurteilung des II. Buches zu begründen — geschweige denn

die Aufnahme desselben in den Kanon zu rechtfertigen. Zwar hat Niese

(Kritik der beiden Makkabäerbücher 1900) zu zeigen versucht, daß man
den Wert von II Makk. als Geschichtsquelle unterschätzt hat, aber er tat

dies auf Kosten von I Makk. Obendrein können so manche wohlgemeinte

Lösungsversuche keine Rettung bringen, zumal sie die Schwierigkeiten zum
Teil eher steigern als beseitigen. Ebenso kann es wenig helfen, etwa
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i'ehlerhafte Angaben des Verfassers seinem Vorgänger Jason von Kyrene

aufzubürden. Hieraus mag man ermessen, daß schon diese ersten For-

schungswanderungen durch biblisches Gebiet sich äußerst mühevoll ge-

stalteten, zumal ich entschlossen war, keinem beachtenswerten Einwand

aus dem Wege zu gehen. Die Ergebnisse (Abh. VII, S. 345—414) weichen

in mehrfacher Hinsicht von dem Bisherigen ab; insbesondere stellt sich

heraus, daß das scharfe und geringschätzende Urteil über II Makk. auch

von rein historischem Standpunkte durchaus nicht gerechtfertigt ist.

Diese Erfahrung erzeugte naturgemäß die Lust, auch andere Gebiete

der Geschichte Israels einer ähnlichen Prüfung zu unterziehen. So schritt

denn die Untersuchung— neben meinen gewohnten assyriologischen Arbeiten

— nach oben und unten weiter, doch überall nur da einsetzend, wo wich-

tige Fragen noch immer ihrer Lösung harrten. Die Früchte dieser For-

schungen sind niedergelegt in den Abhandlungen III: Die Chronologie der

Könige von Juda und Israel und die Daten Ezechiels (S. 134—200), IV: Die

Hauptfragen der Bücher Esra und Nehemia (S. 201—234), VIII: Die Daten

der beiden Eroberungen Jerusalems durch Pompejus, Herodes und Sosius

(S. 415—422), IX: Die Reise des hl. Paulus von Philippi nach Jerusalem

und die Gefangennahme des Apostels [zugleich als Ausgangspunkt für die

Datierung früherer und späterer Ereignisse (Act. 18, 1—20, 4 ; 24, 25—28, 31)]

(S. 423—458), X: Die Chronologie im ,Jüdischen Krieg' des Flavius Jose-

phus (S. 459—496).

Anscheinend sind diese Arbeiten lediglich chronologischer Natur. In

Wirklichkeit aber kommen hier in ausgiebigem Maße textkritische und exe-

getische, politisch-historische, kultur- und religionsgeschichtliche Neufunde

von wesentlicher Bedeutung zur Geltung. Um sich hiervon zu überzeugen,

genügt schon eine flüchtige Lesung der Darlegungen S. 136— 150, 165 f.,

169f., 178ff., 191—200. Abh. IV bietet ebenfalls zahlreiche Belege, und

selbst Abh. IX entbehrt derselben nicht (s. S. 441, 446 f., 449, 452', 453',

454, 458). Nur den beiden Abhandlungen VIII und X kommt fast aus-

schließlich historisch-chronologische Bedeutung zu.

Zunächst gedachte ich, die bisher genannten Sonderuntersuchungen

nebst einer umfassenden Einleitung über den altisraelitischen und den spät-

biblischen Kalender unter dem Titel ,Von Salomo bis Vespasian' zu ver-

öffentlichen. Allein gerade bei Abfassung jener Einleitung stellte es sich

heraus, daß es noch andere und zwar recht schwierige Arbeit zu erledigen

gab. Wieso dies? Eine wissenschaftliche, befriedigende Darstellung des

israelitischen Kalenderwesens setzt natürlich die Benützung sicherer Quellen

voraus. Nun wird aber gerade dem Pentateuch, auf den wir bezüglich

der sozialen und religiösen Institutionen und damit zugleich der Geschichte

und Eigenart des Kalenders Israels vor allem angewiesen sind, seitens der

modernen Kritik die historische Glaubwürdigkeit abgesprochen. Die Gründe

aber, welche die VATKE-GRAF-WEixHAusENSche Schule gegen den mosaischen

Ursprung und für die allmähliche Entwicklung der Bestimmungen des

Pentateuch und insbesondere die späte Entstehung des sogenannten Priester-

kodex vorgebracht hat, ließen sich nicht kurzer Hand abtun, sondern
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heischten ernste und gerechte Würdigung. So mußten an Stelle der zuerst

geplanten Veröffentlichung weitere Forschungsarbeiten besonders auf kult-

geschichtlichem Gebiete treten, über deren Charakter und Verlauf die

nahezu hundert Seiten umfassende Abhandlung II (S. 36—133) berichtet.

Sie bewegen sich zunächst auf dem Gebiete des Pentateuch selbst und

gehen dann auf die Zeit der Richter, der Könige und der vorexilischen

Propheten, zuletzt auf die Zeit Ezechiels, Esras und Nehemias über, um
so zugleich die Kenntnis und Anerkennung der Pentateuchgesetze in den

genannten Epochen zu verfolgen. Es war eine zwar mühsame, aber zu-

gleich auch sehr lohnende Arbeit.

An und für sich konnten die so erlangten Ergebnisse auf dem Gebiete

der israelitischen Religionswissenschaft vollauf genügen, um die einschlä-

gigen Angaben der ältesten Quellen auch für eine historische Darstellung

des alttestamentlichen Kalenderwesens verwerten zu dürfen. Jene Unter-

suchungen sollten indes mehr werden als bloß ein Mittel zu einem Zweck

von untergeordneter Bedeutung; einen ungleich höheren Wert verleiht ihnen

ihr religiöser Inhalt, die wissenschaftliche Sicherstellung altehrwürdiger

Glaubensquellen gegenüber einer entschieden irregeleiteten Skepsis. Und
gerade deshalb wollte ich mich damit allein noch nicht begnügen, sondern

mich auch noch einer andern viel jüngeren alttestamentlichen Schrift zu-

wenden, der die moderne Kritik eine ganz ähnliche Tendenz zuschreibt,

die sie dem sogenannten Priesterkodex vorwirft; wir meinen die beiden

Bücher der Chronik (die Paralipomena). Es gibt nun allerdings kaum
ein biblisches Schriftwerk, über dessen Charakter und Inhalt solch gering-

schätzige Urteile gefällt worden sind und gegen das auch wirklich so

schwere Bedenken vorzuliegen scheinen, als garade die Chronik ; und doch

läßt sich beweisen, daß kein Buch des Kanons so gründlich mißverstanden

worden ist als eben dieses und daß erst durch das von ihm ausstrahlende

Licht das Dunkel erhellt wird, welches über so manchen — besonders

kultgeschichtlich wichtigen — Stellen der älteren historischen Bücher aus-

gebreitet liegt. Die Abb. V: Zur Glaubwürdigkeit der Chronik (S. 234—300)

war daher keineswegs überflüssig. Mit ihr fand die vorliegende Forschungs-

arbeit — von mehreren ,Nachträgen' abgesehen — ihren Abschluß.

Diese bieten unter manchen andern neuen Auffassungen auch die

entscheidende Lösung einer Frage, die zwar außerhalb der Grenzen dieses

Buches liegt, aber für die alte Geschichte und auch für die der Zeit Abra-

hams von der größten Bedeutung ist: die Bestimmung des Alters der

Hammurapidynastie (Nachträge. I). Diesen Gegenstand gedenke ich

zwar erheblich ausführlicher schon nach wenigen Wochen im Schlußheft

des II. Buches von Sternkunde und Sterndienst in Babel zu behan-

deln; aber die Erfahrung hat mich belehrt, daß manche Gelehrte eine

unbezwiugliche Scheu vor der Lektüre eingehender Untersuchungen dieser

Art zeigen und sich in der Regel mit einem den Inhalt und Gedankengang

des Originals oft nur unvollkommen oder sogar unzutreffend wiedergeben-

den Exzerpt begnügen. Diesem Übelstande kann nur auf dem hier einge-

schlagenen Wege gesteuert werden.
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Noch erübrigt mir ein offenes Wort bezüglich der eingeschlagenen

Wege und Methoden. Nach der herkömmlichen Praxis pflegt man vor dem

Antritt einer Untersuchung sich über alles, was auf dem betreffenden

Gebiete jemals erspäht und verbucht worden ist, genau zu unterrichten.

Das ist ja auch zweifellos der sicherste Weg, nichts von Bedeutung zu

übersehen und sich die Mühe zu ersparen, bereits Bekanntes nochmals zu

entdecken. Allein ganz abgesehen davon, daß dieses Verfahren nur dem

möglich ist, der über eine reiche Literatur verfügt, erscheint es doch sehr

zweifelhaft, ob es sich wirklich als recht fruchtbringend erweist. Nach

meiner Erfahrung sind die Nachteile dieser Methode sehr viel größer als

ihr Nutzen, wenigstens für den, dessen kombinatorische Veranlagung seine

Aufnahmefähigkeit entschieden überwiegt. Mühsam arbeitet man sich nicht

selten durch weitschweifige Exkurse oder durch ein Labyrinth von Voraus-

setzungen und Mutmaßungen ohne erheblichen Gewinn hindurch. Doch

der Verlust an Kraft und Zeit ist noch das geringere Übel. Weit schäd-

licher, ja geradezu verhängnisvoll ist die Einbuße an selbständiger, vor-

urteilsfreier Würdigung der vorliegenden Fragen — von einer unabhän-

gigen Fragestellung ganz zu schweigen. Unbewußt gerät man in den

Bannkreis von herrschenden Meinungen, deren innere Schwäche uns um
so leichter entgeht, je bestimmter und geistreicher sie vorgetragen werden.

Wir werden in diesem Buche reichlich Gelegenheit haben, auf Erschei-

nungen dieser Art hinzuweisen.

So ging ich denn in der Regel meine eigenen Wege, auf die Gefahr

hin, zuweilen selbst in die Irre zu geraten oder bereits Bekanntes zu

wiederholen. Letzteres darf aber ältere Verdienste nicht schmälern, son-

dern nur bestätigen. Die Scheidung des Alten vom Neuen ist zwar schon im

Buche selbst in den meisten Fällen vollzogen, ich kann aber nur wünschen,

daß sie von berufeneren Kommentatoren nötigenfalls ergänzt werde. Dabei

ist indes wohl zu beachten, daß es etwas ganz anderes ist, eine an sich richtige

Behauptung aufzustellen und etwas anderes, sie auch durch triftige Gründe

zu stützen. Für die wissenschaftliche Erkenntnis sind letztere allein ent-

scheidend. Dies fordert schon die Definition: ,scientia est cognitio ex

causis' und wird durch die Erfahrung beleuchtet, daß manche durch wieder-

holte Trugschlüsse, deren Wirkungen sich — wie mehrere positive und

negative Fehlerbeträge einer Rechnung — aufhoben, ganz zufällig zu einem

an sich zutreffenden Ergebnisse gelangten.

Da in diesem Buche mehrfacli Streitfragen behandelt werden, so konnten wir

uns natürlich nicht immer mit einer positiven Begründung begnügen. Manche Ein-

wände bzw. Anklagen erforderten eine eingehende Antwort; ich hoffe, daß sie,

von aUem Gezanke frei, klar und bündig ausgefallen ist. Mancher Ausdruck, wie

,irrig', .haltlos' klingt vielleicht zu selbstbewußt und verletzend. Ich darf jedoch

betonen, daß ich solche durch ihre Kürze schroff erscheinende Urteile niemals ohne

triftige und sachliche Begründung ausspreche. So sehr ich es aber jetzt bedauere,

bei früheren Gelegenheiten von der Waffe des Sarkasmus allzu ausgiebigen Ge-

brauch gemacht zu haben, so wenig kann ich auch heute noch mich entschließen,

eine völlig verlorene Sache etwa durch die moderne Höflichkeitsformel ,dürfte viel-

leicht nicht ganz einwandfrei erscheinen' zu bezeichnen. Das wäre nicht schlichte

Wahrheit, sondern Verschleierung des Tatbestandes, unter Umständen sogar ver-
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steckte Ironie. Niemals belvämpfe ich die Person und setze bei jedem Gegner —
mag er auch noch so ungerechtfertigt gegen das angehen, was mir als wahr und
verehrungswürdig gilt — durchaus die bona fides voraus. Umgekehrt kann der

Umstand, daß mir jemand durch seine Gesinnung oder persönlich nahesteht, mich
nicht abhalten, seine mir Anzutreffend erscheinenden Ansichten ausdrücklich abzu-

lehnen. — Wiederholt habe ich von den Vertretern einer teilweise oder ganz ver-

fehlten Anschauung nur einen namentlich erwähnt; dies geschah aber lediglich

deshalb, weil derselbe auch eine Begründung bietet und ich nicht in der Lage war,
den Urheber jener Anschauung ausfindig zu machen. Auch hier kommt einzig

und allein die Sache, nicht die Person in Betracht.

Das von mir eingeschlagene Beweisverfahren mag zuweilen den Exe-

geten nicht recht willkommen sein, da es sich völlig ihrer Nachprüfung zu

entziehen scheint; ich meine die Heranziehnng astronomisch-chrono-
logischer Berechnung. Als ich einmal einem ange.sehenen Schrifterklärer

bemerkte, die Richtigkeit der Zeitordnung Esra—Nehemia (und nicht die

umgekehrte Folge) ergebe sich mit voller Sicherheit durch astronomische

Untersuchung einer Reihe von biblischen Kalenderdaten, erhielt ich zur

Antwort: „Das müssen wir Ihnen dann aber glauben". Das trifft jedoch

nur teilweise zu: bezüglich der einzelnen astronomischen Berechnungen
allerdings, nicht aber in bezug auf den Beweisgang. Dieser letztere dürfte

jedem Denkenden einleuchten und das ist die Hauptsache. Wenn aber der

Exeget die Prüfung der Berechnungen einem astronomisch gebildeten Chro-

nologen überlassen muß, so wiederholt sich hier nur ein Abhängigkeits-

verhältnis, wie es im wissenschaftlichen Leben der Gegenwart oftmals

zutage tritt und auch von bedeutenden Vertretern der Exegese selbst auf

dem Gebiete der Sprachkuude (besonders der Assyriologie und Ägyptologie),

der Archäologie, Ethnologie, Klimatologie, der Botanik und Zoologie unbe-

denklich anerkannt wird. Und wie hier so ist auch bezüglich der astro-

nomischen Mitwirkung die Möglichkeit einer sichern Kontrolle gegeben ',

wobei allerdings vorausgesetzt wird, daß der Fragesteller über das israeli-

tische Kalenderwesen hinreichend im klaren ist, was freilich durchaus
nicht immer zutrifft.

Über die Bedeutung der Astronomie für die Bibelkunde sei auf Grund
des vorliegenden Werkes hier nur Folgendes angedeutet: Ohne Astronomie
gäbe es zunächst keine julianischen Tagdaten der biblischen und sonstigen

spätjüdischen Ereignisse, die doch mindestens ebenso erwünscht sind wie
die Ordnung der griechischen Geschichte nach dem julianischen Kalender.
Hand in Hand mit dieser Arbeit, die oft recht mühevoll und zeitraubend
war — zumal vor aller genauen Datenbestimmung die Frage nach dem
zugrunde gelegten Kalender (ob babylonisch oder israelitisch, ob tyrisch,

syro-makedonisch usw. oder biblisch-jüdisch) erledigt w^erden mußte —
' Mir selbst kann eine fachmännisclie tcn bieten, so kann doch eine Bestätigung

Nachprüfung meiner astronomischen Berech- nur nützen. (Siehe meine Untersuchungen ,Die

nungen nur willkoirmen sein. Wenn man mir Babylonische Mondrechnung' (1900) u. ,Stern-

auch das Zeugnis nicht versagt hat, daß künde und Sterndienst in Babel' I u. II nebst
meine bisherigen Lösungen selbst der ver- Ergänzungsband (1U07— 22). Vgl. hierzu,Nach-
wickeltsten Fälle astronomischer Datenbe- träge' I am Schlüsse dieses Werkes.)
Stimmung alle nur wünschenswerten Bürgschaf-
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ging zugleich die Ergänzung vieler Daten, besonders mit Hilfe der im

Text erwähnten Sabbate (man vergleiche besonders Abb. IX und X). Die

astronomische Methode beschränkt sich indes nicht auf die Herstellung

einer äußeren Zeitordnung; sie bringt auch Licht in die historischen Zu-

sammenhänge. Nur so werden z. B. das Verhältnis Esras zu Nehemia und

manche Ereignisse im Leben des Weltapostels aufgeklärt. Ohne dieses

Mittel wäre die paulinische Chronologie auch nicht in einem einzigen

Jahre zuverlässig und manches andere Datum — so das Jahr des Mauer-

baues Nehemias und der Monatstag der Vollendung des Zerubbabelschen

Tempels— würde auch ferner irrig angesetzt. Endlich wäre eine so schöne

Bestätigung wie die von I Makk. durch II Makk. bezüglich des Tages der

Schlacht von Emmaus gar nicht erkannt worden. Der Exeget wird daher

gut daran tun, die Mitwirkung der astronomischen Chronologie vertrauens-

voll willkommen zu heißen. Dies dürfte ihm um so leichter fallen, da der-

artige Beweise zugleich von triftigen historisch -kritischen Gründen be-

gleitet werden.

Gewiß kam dem Verfasser auch eine langjährige Beschäftigung mit

der keilinschriftlichen Literatur und besonders der babylonischen Astronomie

zustatten, wie aus einer Reihe von biblischen Einzeluntersuchungen klar

hervorgeht; wenn man aber glauben sollte, die neuen Ergebnisse dieses

Buches beruhten ausschließlich oder auch nur größtenteils auf astrono-

mischen und assyriologischen Hilfsmitteln, so würde man sehr irren. Die

angestrebte Lösung sehr vieler Fragen, besonders die, welche die sozialen

und kultischen Bestimmungen des Pentateuchs und die Stellungnahme der

Richter-, Königs- und Prophetenzeit zu denselben betreffen, ferner weitaus

die meisten Untersuchungen der Beziehungen der Chronik zu den Königs-

büchern und des IL Makkabäerbuches zum I. spielen sich naturgemäß ledig-

lich auf innerbiblischem Gebiete ab.

So entspricht der Charakter des Buches ganz seiner ungewöhnlichen

Entstehungsgeschichte. Es ist eine Sammlung von zehn Einzelforschungen

verschiedener Art, die zwar naturgemäß manche Berührungspunkte bieten,

aber schon deshalb kein lückenloses Ganzes darstellen, weil sie sich plan-

mäßig auf schwierigere Probleme beschränken. Die Fülle der letzteren

bewirkt allerdings, daß manche der Abhandlungen einer erschöpfenden

Untersuchung sehr nahe kommen.
Natürlich mußte der anfänglich geplante Titel einem umfassenderen

weichen. ,Von Moses bis Paulus' bezeichnet die beiläufigen Grenzen der

Forschungen durch zwei Zeitalter der israelitischen Geschichte: Moses ver-

kündigte das , Gesetz', den strengen ,Zuchtmeister auf Christus hin' (Gal.

3, 24) innerhalb der engen Grenzen eines auserlesenen semitischen Volkes

;

Paulus ward zum Herold der christlichen Freiheit und Liebe für die ganze

Welt. Das Endgericht über Jerusalem fällt noch in das Zeitalter des Welt-

apostels, ja er selbst hat noch die ersten Akte des erschütternden Trauer-

spiels von 66 bis 70 erlebt. Der Titel des Buches ist somit gerechtfertigt

und empfiehlt sich durch seine Kürze.

Der Inhalt des Buches ist das Ergebnis einer langdauernden Forschungs-
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fahrt. Ihr erster Erfolg war die Entdeckung des wichtigsten Marlisteins der

seleukidisch-arsalcidischen Geschichte, wodurch— wie bemerkt — der Bericht

I Makk. 14, 1 ff. bestätigt und wesentlich ergänzt wird. Dieser Fund trägt

das Datum: 8. Dezember 1914. Und am gleichen Jahrestag, aber erst sieben

Jahre später, gelang es, durch Aufhellung der rätselhaften Bevölkerungs-

listen I Chron. 9 und Neh. 11 zu einem befriedigenden Abschluß zu ge-

langen. Diese lange Zeit war aber zum guten Teil auch noch andern

Unternehmungen auf babylonischem, biblischem und alexandrinischem Ge-

biete gewidmet. Über all den geistigen Fahrten nach überseeischen Kultur-

ländern hat eine gütige Stella maris gewaltet und sie wird — wie ich

hoffe — schon in naher Zukunft auch noch zwei andere wohlbefrachtete

Barken in den sichern Hafen geleiten.

Aus vorstehenden Darlegungen mag man auch erkennen, zu welch

großem Dank ich den Herren Gebr. Hüffer, den Inhabern der Aschen-
dorf fsehen Verlagsbuchhandlung, verpflichtet bin, die sich in dieser über-

aus schweren Zeit zur Übernahme des kostspieligen Werkes ohne alle finan-

ziellen Bürgschaften bereit erklärt haben. Glücklicherweise ward diese

Großmut durch eine zweifache Unterstützung belohnt. Zunächst hat die

.Katakombenstiftung zu Valkenburg' auf freundliche Anregung ihres

Begründers und Vorsitzenden Herrn Jan Diepen einen namhaften Risiko-

Beitrag gewährt. Dazu kam aber auch noch eine entsprechende Unter-

stützung seitens der ,Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft'.

Diesen wohlwollenden Hilfeleistungen gebührt auch an dieser Stelle Aner-

kennung und Dank.

Valkenburg (L.) Holland, 1. Oktober 1922.
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ZUR GESCHICHTE ISRAELS
NACH BIBLISCHEN UND PROFANGESCHICHTLICHEN

INSBESONDERE NEUEN KEILINSCHRIFTLICHEN QUELLEN





Die Einrichtung des altisraelitischen und die Technik

des spätbiblischen Kalenders.

Vorbemerkungen.

Die vorzugsweise historisch -chronologischen Untersuchungen dieses

Buches setzen eine völlige Vertrautheit mit dem Wesen und der Technik

der israelitischen Zeitrechnung und ihrem Verhältnis zum babylonischen

und zum julianischen Kalender voraus. Würde hierüber in allen Punkten

Klarheit herrschen, so wären die unmittelbar folgenden Darlegungen über-

flüssig. Tatsächlich aber bietet die israelitische Zeitrechnung auch jetzt

noch manche ungelöste Fragen. Einige derselben, weil besonderer Art,

werden wir am besten im Zusammenhang mit der historischen Chronologie

einzelner Quellen erörtern: so die Frage nach dem Jahresanfang in der

Königszeit, den Epochen der Ären im I. und im II. Buche der Makkabäer,

der Datierungsweise des Josephus Flavius. Andere Probleme dagegen

fordern schon jetzt eine Lösung. Bevor wir jedoch diese in Angriff nehmen,

scheint es zweckmäßig, die Grundlagen des altisraelitischen und insbeson-

dere des altjüdischen Kalenders kurz zu erörtern und dabei zugleich die

Einrichtung des assyfo-babylonischen Kalenders zum Vergleiche heranzu-

ziehen. Diese Übersicht ist der Gegenstand des I. Teiles. Der II. Teil

umfaßt eine genauere Untersuchung folgender Sonderfragen : 1 . Seit wann

ist das Kalenderjahr der Israeliten ein gebundenes Mondjahr? 2. Wie und

wann kamen die fremden (phönizischen und babylonischen) Monatsnamen

in den israelitischen Kalender? 3. Welche Beziehungen bestehen zwischen

Sabbatjahr und Jobeljahr und wie viele Jahre umfaßt die Jobelperiode?

4. Wie ward das jüdische Jahr in spätbiblischer Zeit reguliert? Der III. Teil

ist für den Historiker von nicht geringerer Bedeutung, da er sich mit der

Umsetzung altjüdischer Daten in julianische befaßt, indem er folgende

Fragen beantwortet: 1. Wodurch ist die Sichtbarkeit des Mond-Neulichts

(d. h. die Zeit des jüdischen Monatsanfangs) bedingt? 2. Sind wir imstande,

die julianischen Daten jener Erscheinung aus einer zwei bis drei Jahr-

tausende zurückliegenden Zeit wenigstens in vielen Fällen mit völliger

Sicherheit zu berechnen?
Ku^kT. I-'orschvmgon. 1
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A. Die Grundzüge des altisraelitischen Kalenders.

Im Gegensatz zur ägyptischen und in Übereinstimmung mit den son-

stigen bekannten Zeitrechnungen des vorderasiatischen Altertums richtet

sich der altisraelitische Kalender stets nach Sonne und Mond zugleich

(Beweis folgt S. 7 ff.).

Der israelitische Monat ist — wie der assyro-babylonische — die Zeit

zwischen zwei Neulicht-Erscheinungen des Mondes. Mit anderen Worten : das

erstmalige Wiedererscheinen der feinen Sichel am abendlichen Westhiramel

ist das Zeichen für den Anfang des Monats. Deshalb beginnt auch der

altjüdische Tag gleich dem babylonischen mit dem Abend'. Die Dauer

des Monats beträgt bald 29, bald 30 Tage, doch ohne regelmäßigen Wechsel.

So können beispielsweise zwei, ja drei Monate hintereinander 30 Tage

zählen ^. Der Durchschnittswert des Monats ist 29,530 . . . Tage, d. i. die

Dauer des synodischen Monats, die Zeit zwischen zwei Konjunktionen von

Mond und Sonne (d. h. zwischen zwei astronomischen Neumonden) ^. In

dieser Form ist jedoch der Monat kein praktisch verwendbares Zeitmaß,

da das Mondlicht kurz vor, in und kurz nach der Konjunktion unsichtbar

ist und letztere sich nur in den seltenen Fällen verrät, wo der Mond die

Sonne bedeckt (verfinstert). Dafür leistet das Neulicht Ersatz. Allerdings

ist die Zeit zwischen Neumond und Neulicht großen Schwankungen unter-

worfen" (worüber S. 33 ff.), aber die mittlere Dauer des Neulicht-Monats ist

dem mittleren synodischen Monat gleich. Nur in einem Falle versagt die

Mondsichel als Zeitsignal : wenn trübes Wetter ihre Wahrnehmung ver-

hindert. Wie suchte man sich dann zu helfen? Etwa durch Berechnung

oder Schätzung? Dazu waren — einige Ausnahmefälle abgerechnet — die

babylonischen Astronomen der letzten fünf Jahrhunderte v. Chr. allerdings

imstande; trotzdem bleibt es zweifelhaft, ob man selbst in Babylon

1 Dies wird auch ausdrücklich durch Lev. durchschnittlich 0"59'8", jener 13"10'35" zu-

23,32 „von einem Abend bis zum andern sollt rück. Nach 27,322 Tagen hat der Mond einen

ihr den Sabbat begehen" und Ps. 54 (55). 18 Rundlauf von 360" vollendet. Bis er aber

„abends und morgens und mittags will ich die inzwischen um etwa 29" weiter gezogene

klagen (?) und jammern", bezeugt. Weitere Sonne einholt, d. h. abermals mit ihr in Kon-

(indirekte) Belege folgen unten S. 11 ff. junktion tritt, vergehen weitere 2,208 Tage.

2 Wie aus vielen keiünschriftlichen Angaben Von einer Konjunktion zur andern verstreichen

astronomischer Tafeln ersichtlich ist (der jü- also im Mittel 29,530 Tage. Dies zur Er-

dische Monatsanfang unterlag ja denselben läuterung des Vorgangs; die astronomisch-

Gesetzen wie der babylonische). mathematische BesUmmung geschieht auf

3 Zur Zeit des Neumondes liegen die andere Weise. Der bereits um die Mitte des

Mittelpunkte von Erde, Mond und Sonne in 2. Jahrh. in den babylonischen Mondtafeln

einer zur scheinbaren Jahresbahn der Sonne des berühmten KlDlNU implicite auftretende

(der Ekliptik) senkrechten Ebene und zwar ganz vorzügliche Wert von 29,530594136 Ta-

so, daß Mond und Sonne sich auf der glei- gen (29'' 1211 44" 3^ a") ist mit Hilfe zweier

eben Seite unseres Planeten befinden. Hierauf weit auseinander liegenden Mondfinsternisse

bewegen sich jene beiden Himmelskörper bestimmt (siehe meine Babylon. Mondrechnung

ostwärts, der Mond in Wirklichkeit, die Sonne [1900] S. 7 [9]. 24). Er liegt auch dem re-

nur scheinbar ; diese legt in einem Tage formierten jüdischen Kalender zugrunde.
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die Vorausberechnungen (Ephemeriden) ' auch dazu benutzte, unmöglich

gewordene Neulicht -Beobachtungen zu ersetzen. Den Juden aber war
dieses Mittel gewiß fremd. Es gab ein viel einfacheres : War der Himmel
an dem Abend, wo möglicherweise bei hellem Wetter die Mondsichel wahr-

genommen werden konnte, trübe, so begann man gleichwohl einen neuen

Monat, wenn der bisherige schon 30 Tage zählte ; hatte er aber erst 29 Tage,

so verlegte man den Monatsanfang auf den Abend des folgenden Tages.

Zwölf Neulicht-Monate bilden ein Gemeinjahr, dessen Durchschnitts-

dauer = 354,367 Tage, also 10,875 Tage weniger als ein (tropisches) Sonnen-

jahr, das = 365,2422 Tage. Infolge dieser Differenz würde — lauter Jahre

zu 12 Monaten vorausgesetzt — der Jahresanfang in etwa 33 Jahren alle

astronomischen und meteorologischen Jahreszeiten durchlaufen. Um dies

zu verhüten, hat man alle zwei bis drei Jahre am Schluß einen 13. Monat

(später Ve-Adar, II. Adar genannt) beigefügt. Das so gebildete Schaltjahr

umfaßt durchschnittlich 383,897 Tage. Man darf indes nicht glauben, daß

die israelitischen Kalendermeister schon früh jene genaueren astronomischen

Beträge gekannt haben. Ihnen genügte es, zu wissen, daß ein Monat im

Mittel etwa 29' .i. das Jahr 365' 4 Tage zählt. Selbst die Babylonier haben

erst verhältnismäßig spät die genaueren Werte ermittelt, wie sich u. a. auch

in der Art ihrer Schaltung kundgibt. Von einem Schaltzyklus zeigen

die Keilinschriften vor 529 8 v. Chr. keine Spur. Von da bis 504 v. Chr.

hat man sich noch mit einem 8jährigen Zyklus begnügt, der dann dem
27jährigen Platz machte, bis endlich nicht viel später als 400 v. Chr. der

vorzügliche I9jährige Schaltzyklus eingeführt ward". Um so weniger

dürfen wir den Gebrauch des letzteren im älteren Kalender der Juden

erwarten. Indes wird sich zeigen, daß man spätestens seit dem 2. Jahr-

hundert v. Chr. das Beispiel der babylonischen Astronomen in Judäa nach-

geahmt hat. Doch war die jüdische Schaltordnung eine andere als die der

Babylonier und nicht so unabänderlich wie letztere (Näheres S. 22 ff.).

1 Die älteste der bis jetzt aufgefundenen Nur um Täuschung zu verhüten, sei be-

keilinschriftlichen Planeten-Ephemeriden-Ta- merkt, daß alle den Kalender der Babylonier

fein gilt fürs Jahr 40 Artaxerxes I (425 4 und insbesondere ihren angeblichen Ifljäh-

V. Chr.), wie in Sternkunde und Sterndienst rigen Zyklus betreffenden Darlegungen Ed.

in Babel, Ergänzungen zum I. und 11. Buch Maklers leider verfehlt sind. Es sind Kon-

(1914), S. 233—242 festgestellt wurde; die struktionen, die der positiven Grundlage ent-

jüngste gehört dem 8. Jahr v. Chr. an ; sie behren und mit den Keilinschrifttexten in

wird in Sternkunde etc. 11, Schlußheft, ver- vielfachem Widerspruch stehen. Darauf ist

öftentlicht werden. schon von anderer Seite so deutlich hinge-

- Der Nachweis, daß die Babylonier diesen wiesen worden, daß jede weitere Erörterung

19jährigen Schaltzyklus kannten und ge- überflüssig ist. Die insgesamt etwa 100

brauchten, ist von mir bereits in Sternkunde Seiten umfassenden sieben hierher gehörigen

etc. I 209—212 erbracht worden. Bezüglich Abhandlungen M.^HI.KRS in Zeitschr. f. Assyrio-

des 8jährigen und 27jäbrigen Zyklus siehe logie sind u. a. bei ScHüRER, Gesch. d. Jüd.

meine Sternkunde etc., Ergänzungen zum I. Volkes < (1901) I, S. 748 Anm. 4 angegeben,

und II. Buch, 131. Eine abschließende L'nter- Es hat natürlich keinen Zweck, sie hier noch-

suchung über die drei babylonischen Zyklen mals namhaft zu machen,

findet man in Sternk, etc., II, S, 422 ff.

1
•
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Bezüglich des israelitischen Jahresanfangs herrschen immer noch

manche Unklarheiten und unzutreffende Ansichten. Aufklärung hierüber

wird vor allem Abhandlung III bringen, wo u. a. bewiesen wird, daß das

bürgerliche Jahr, nach dem die Könige ihre Regierung zählten, in Juda

und Israel mit dem Frühling und zwar mit dem Monat der Gerstenernte

(seit etwa der Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. Nisan = März/April) begann.

Auch später noch, so in den Büchern Esra und Nehemia und im I. Buche

der Makkabäer galt der gleiche Jahresanfang (siehe Abh. IV. und VII). Nur

im II. Buch der Makkabäer nahm das bürgerliche Jahr entsprechend der

syrischen Gepflogenheit im Herbst, nämlich am 1. Tisri (Sept./Oktober)

seinen Anfang (siehe Abh. VII).

Das Bauernjahr reichte naturgemäß gleichfalls von Herbst zu Herbst,

da es die Zeit der gesamten landwirtschaftlichen Tätigkeit von der Be-

stellung der Äcker bis zur Ernte der Trauben und Baumfrüchte umschloß.

Dieses Jahr hatte naturgemäß keine scharfen Grenzen. Es begann etwa im

Oktober; denn die Weinlese fand wohl im Altertum wie auch noch heute

von Mitte September bis Mitte Oktober statt und die Neubestellung der

Getreidefelder begann im November. Daß man wirklich auch ein solches

Jahr kannte, ergibt sich schon aus Exod. 23, 16, wonach das Fest der Lese

(= Laubhüttenfest) „beim Ausgang des Jahres" ("jirr, rs;:a) gefeiert ward;

denn die Zeit dieses Festes fiel auf 15.—22. Tisri, d. i. im Mittel etwa auf

2.— 9. Oktober (gregor.). Der Gebrauch eines solchen Bauernjahres wird

aber auch indirekt durch das Sabbatjahr und das Jobeljahr bezeugt

(siehe S. 5 f.).

Wenn nun aber auch das offizielle Jahr gleich dem babylonischen im

März oder April begann, so decken sich doch die israelitischen und baby-

lonischen Anfänge der gleichen Jahre keineswegs immer, sondern weichen

nicht selten um einen vollen Monat voneinander ab. Dies kommt nicht

nur von der Verschiedenheit der Schaltweise, sondern auch von der

Verschiedenheit des mittlem Jahresanfangs. So fällt das mittlere

babylonische Neujahr in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts 9 Tage, um
400 V. Chr. sogar 14 Tage später als das Äquinoktium ', der jüdische da-

dagegen nur 3—4 Tage.

Durch die Art der Schaltung und die Bestimmung des Jahresanfangs

ist natürlich jeder Kalender, dem ein Lunisolarjahr zugrunde liegt, im

wesentlichen gekennzeichnet. Gerade der jüdische Kalender hat aber noch

etwas Besonderes in den bekannten Zeiteinheiten höherer Ordnung: dem
Tagsiebend und dem Jahrsiebend, der Tagwoche und der Jahrwoche,
die mit dem Sabbattag bzw. Sabbatjahr abschließen. Die gemeinsame
Bedeutung dieser beiden Zeitmaße liegt darin, daß sie kontinuierlich durch

alle Zeiten fortlaufen, ohne irgendwie von natürlichen Einflüssen, etwa vom
Mond- und Sonnenlauf abzuhängen oder Änderungen seitens der gesetz-

gebenden Gewalt unterworfen zu sein. Von ganz besonderem Werte ist

die Erwähnung von Sabbattagen in historischen Texten. Solche Angaben

1 Siehe meine Sternkunde etc. II. Buch, Schlußteil.
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setzen uns nicht nur in den Stand, jüdische Daten zu verifizieren, sondern

auch erstmalig zu ermitteln ; außerdem gestattet die jüdische Wochentag-

ordnung von mehreren in Betracht kommenden Jahren das richtige aus

mehreren gegebenen Tagdaten mit Sicherheit herauszufinden, falls dieselben

sich auf Ereignisse beziehen, die mit Rücksicht auf die Sabbatheiligung in

ihrer Gesamtheit nur einem einzigen von jenen Jahren entsprechen. Die

folgenden Abhandlungen bieten mehrere Beispiele hierfür.

Das Sabbatjahr wird Levit. 25, 1 ff. dadurch gekennzeichnet, daß in

ihm jede Art von Feldarbeit unterbleiben müsse. Es ist ein Jahr voll-

kommener Brache, ohne Aussaat und ohne Ernte und läuft demgemäß von

Herbst zu Herbst. Dem Sabbattag ähnelt — wie schon bemerkt — das

Sabbatjahr auch dadurch, daß es sich regelmäßig d. h. periodisch wieder-

holt. So liegen zwischen den uns bekannten Sabbatjahren ' 164 3 ^ 136, 5,

38 7 V. Chr. und 68 9 n. Chr. je ein ganzes Vielfaches von 7 Jahren.

Während aber der Sabbattag in keiner Weise die Einrichtung des jüdischen

Kalendermonats oder Kalenderjahres beeinflußt, ist an das Sabbatjahr die

Bedingung geknüpft, daß es nur 12 Monate zählen darf, die Einschaltung

eines 13. Monats also unterbleiben muß. Eine Verlängerung des Brach-

jahres erschien offenbar mißlich, weil dadurch der Beginn der Vorbereitungen

für die nächstjährige Bestellung des Feldes hinausgeschoben worden wäre.

Demnach bewirkte das Einfallen eines Sabbatjahres eine Abänderung der

sonstigen Schaltordnung und damit zugleich des Jahresanfangs, falls das

betreffende Jahr nicht ohnehin schon ein Gemeinjahr war. Im jüdischen

Recht hatte das Sabbatjahr eine besondere Bedeutung dadurch, daß in ihm

die israelitischen Sklaven nach 6jähriger Dienstzeit frei entlassen wurden

und Schuldforderungen von Handgeldern nicht erhoben werden durften.

Näheres hierüber und über den Zusammenhang dieser Bestimmungen mit

der Brache und der religiösen Sabbat-Idee siehe Abb. II, A.

Wie das Sabbatjahr das letzte Jahr einer Jahrwoche, so ist das

Job el jähr das letzte von 7 Jahrwochen, also das 49. Jahr. Nach hebräi-

scher Zählweise, welche den terminus a quo und den terminus ad quem

einschließt, werden also von einem Jobeljahr zum andern 50 Jahre gezählt;

deshalb wird das Jobeljahr Lev. 25, 8 ff. auch das „Jahr der 50 Jahre"

genannt. Da das Jobeljahr stets zugleich Sabbatjahr ist, so ist es auch

immer ein Brachjahr, wie Lev. 25, 11 ff. bezeugt. Eine besondere Bedeu-

tung des Jobeljahres besteht jedoch darin, daß in ihm 1. die Leibeigenen

israelitischen Blutes die Freiheit^ wiedererlangten und 2. der durch Ver-

1 Vgl. zuletzt Schürer, Gesch. des jüd. ^ Der Verlust der Freiheit war in vielen

Volkes* (1901) 35. 214. Fällen mit der infolge bedeutender Verschul-

2 GlNZEL, Handb. d. Chron. II, 53 bietet düng erfolgten Zwangsveräußerung des Erb-

versehentlich 150 Sei. = 162 V. Chr. statt besltzes gegeben; dies trat naturgemäß dann

149 Sei. (d. I. Wakk.) = 164 3 v. Chr. Die ein, wenn die Schuld den Kaufpreis erheblich

Wirkung dieses Brachjahres, der Nahrungs- überwog, der um so niedriger ausfiel, je

mangel, stellte sich natürlich im Sommer näher das Jobeljahr war (vgl. Lev. 27, 18. 23).

163 v. Chr. = 150 Sei. I. Makk. ein (siehe Der so Verschuldete sollte indes nicht Sklave,

die Ereignisse I Makk. 6, 18 ff. unten Ab- sondern nur Höriger sein, der für Lohn ar-

handlung VII). beitete (vgl. Lev. 25, 39 f.).
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schuldiins verlustig gewordene erbliche Grundbesitz dem ursprünglichen

Eigentümer (oder seinen Erben) wieder zufiel (vgl. Lev. 25, 13—55 und

die Zusatzbestimmungen bezüglich der Erbtöchter Num. 36, 4, 8 f.). Die

Frage nach dei' Dauer der Jobelperiode und dem inneren Zusammenhang

zwischen Sabbatjahr und Jobeljahr erheischt eine besondere Untersuchung

(sieiie S. I?)!'.). Chronologisch könnten einzelne klar bezeugte Jobeljahre

von großem Wert sein. Leider besitzen wir aber über die tatsächliche

Inkratttretung der so bedeutsamen Institution nur spärliche Andeutungen

(Jerem. 32, 7 f.; Ezech. 46, 16 ff.), die nicht einmal gestatten, ein einziges

bestimmtes Jahr als Jobeljahr nachzuweisen. Ganz verfehlt jedoch wäre

es, daraus schließen zu wollen, dasselbe sei nur vereinzelt oder überhaupt

nicht eingehalten worden. Das argumentum ex silentio versagt nirgends

leichter als da, wo es sich um die Befolgung einer Rechtsinstitution handelt.

Auch brachte das Jobeljahr nicht notwendig eine allgemeine Umwälzung

hervor, die der Geschichtschreiber nicht unerwähnt lassen konnte. Im

Gegenteil war gerade die Rücksicht auf die zu erwartende restitutio in

integrum der wirksamste Damm gegen eine umfangreiche Ausbeutung von

Volksgenossen, deren Verarmung und Leibeigenschaft. Daß man zu Zeiten

des religiösen Verfalls auch des Jobeljahres vergessen haben mag, begreift

sich natürlich ohne weiteres.

Die hervorragende Rolle der ,Sieben' im Kalender der Juden be-

schränkt sich indes keineswegs auf Tagwoche, Jahrwoche und Jobelperiode;

sie ist auch für die ganze ältere Festordnung bestimmend. Schon die

7 Tage der Ungesäuerten Brote vom 15. bis 21. des 1. Monats ', Pfingsten,

das Wochenfest, am Tage nach der am 16. des 1. Monats beginnenden

und 7 Wochen dauernden Getreideernte -, das 7tägige Laubhüttenfest vom
15. bis 21. des 7. Monats mit einem Zusatztag, dem 22., wo man sich im

Tempel versammelte ', also die drei großen Wallfahrtsfeste in Jerusalem

bezeugen dies. Dazu kommt aber noch die besondere Heiligung des 7.

Monats, des späteren Tisri. Er ist in hervorragender Weise ein Fest-

und Sabbatmonat *. Schon sein 1. Tag, den eigens Posannenschall ver-

kündet \ ist ein feierlicher Ruhetag mit Versammlung im Heiligtum''. Daran

schließt sich am 10. Tag der hochheilige Versöhnungstag ^ der große

Sabbat (ITSil- ri'c) **, so genannt, weil er ein Tag unbedingter Ruhe war,

an dem das Volk seine Sünden betrauerte und durch strenges Fasten büßte,

der Hohepriester aber sich selbst, sein Haus und das Volk durch die eigens

vorgeschriebenen Reinigungs-, Opfer- und Besprengungsriten entsühnte.

Fünf Tage später folgte das Laubhüttenfest, von dem der 1. und

der auf das 7tägige Fest folgende 8. Tag gleichfalls ,Sabbate', d. h. Ruhe-

tage waren ^.

1 Exod. 12,6—19; Lev. 23, 5— S (Deut. ' Num. 211, 1—B.
l(i, 1 -8; Num. 2>, 16—25). " Lev. 2S, 24 f.

- Lev. 23, 15—22; Deut. 16,0—12; Num. Lev. ](i, 1— ;j4; vgL 23, 26—32; Num.
28,26—31. 29,7—11.

^ Lev. 23,34 n.; Deut. 16, 13; Num. 20. 12-35. -^ Lev. 16, 31; 23, 32.

> Lev. 23, 23 n: !i Lev. 23, 39 ; Num. 29, 35 fr.
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Alle die genannten Feste dürfen mit Fug und Recht als mosaisch

gelten. Man hat zwar geglaubt, den Nach\\eis erbracht zu liaben, daß die

großen Walltahrtsfeste sich aus ursprünglichen Naturfesten entwickelt hätten,

und daß der Versöhnungstag am 10. des 7. Monats Ezechiel (Ez. 45, 18—25),

ja sogar noch Esra und Nehemia (Neh. 8, 13 ff.) unbekannt gewesen; das

ist jedoch — wie Abh. II gezeigt wird — ein Irrtum. Ebenso wird die

verbreitete Ansicht, die Auszeichnung des 1. Tages des 7. Monats gelte

ohne Zweifel dem bürgerlichen Neujahrstag, der nach dem Exil vom 10.

des 7. Monats auf jenen Tag verlegt worden sei, während mit der An-

nahme des babylonischen Kalenders der Nisan die Rolle des 1. Monats des

Kirchenjahres empfangen habe ') sich als ganz unhaltbar herausstellen.

B. Kalendarische Sonderfragen.

1. Seit wann liegt dem israelitisclien Kalender ein gebundenes

Mondjahr (Lunisolarjahr) zugrunde?

Das gebundene Mondjahr (S. 3) ist die natürlichste Jahresform, weil

in ihr beide Zeiger der großen Weltuhr: Sonne und Mond zur Geltung

kommen. Sie war bereits in Altbabylonien, insbesondere in Ur, der Heimat

Abrahams, in Gebrauch, wie zahlreiche keilinschriftliche Dokumente be-

weisen. Dasselbe gilt für die Orte seines späteren Aufenthaltes: Harran

und Kanaan. In letzterem läßt sich für die Zeit 2000 v. Chr. ein Lunisolar-

kalender allerdings nicht direkt nachweisen; sein Gebrauch kann jedoch

unbedenklich angenommen werden. Dafür sprechen folgende Gründe:

1. Für ackerbautreibende oder nomadisierende Stämme zumal unter

einem acht Monate hindurch klaren Himmel waren gerade die Mondphasen

die geeignetsten Zeitbestimmer. In einem Einheitsstaat mit einem Heer

von Beamten — wie sich uns das Reich der Pharaonen darstellt — war

dies anders.

2. Durch Ausgrabungen sind — wie in Phönizien selbst — so auch

im Kolonialgebiet der Phönizier (Cypern, Malta, Karthago) Inschriften zutage

gefördert worden, in denen Monatsnamen auftreten, von welchen einige

auch in der Bibel (I Kön. 6, 1. 37 f.; 8, 2) genannt werden. Wie nun aus

cyprischen Daten ^ ersichtlich ist, war der 1. Tag jener Monate der Mond-

und Neulicht-Tag. Daß aber das phönizisch-kanaanitische Jahr kein reines

Mondjahr war, zeigen die bestimmte Sonnenjahreszeilen bezeichnenden

Monatsnamen ^.

3. Im ganzen babylonischen Gebiet war im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr.

das Lunisolarjahr im Gebrauch. Nun aber reichte der Einfluß der babylo-

1 Soz.B.Kautzsch, Die Hl. Schrift^ (1909), ,GIanz, Blüte' (sicher nicht — wie in Gese-

1776 und bereits Wellhausen, Proleg. zuf nius, Hdwb. 16 (1915) vermutet wird — auf

Gesch. Israels ö (1905), 104 ff. babyl. Monat Simanu zurücligeiiende) ; Eta-

" Vg. W. VON Landau, Beitr. z. Altertums- nim, der 7. Monat (Sept. Okt.), = Monat der

künde d. Orients II, Phöniz. Inschriften (1899), andauernden (immer flieJJenden) Bäche; Bul,

Kition Nr. 91. der 8. Monat (Okt. Nov.), =- Monat der Regen-

3 So Ziw, der 2. Monat (.^pril Mai), = wölken (schwerlich: der Baumfrüchte.)
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nisclien Maclit tiiul Kultur bereits um 2800 v. Chr (Sargon I) bis zum

Millelmeer, ward unter der 1. Dynastie von Babel (2225—1926) noch mehr

befestigt und äußert sicli selbst unter der späteren Kassitenherrschaft, d. h.

zur Zeit des Niedergangs der babylonisclien Macht, in überraschenderweise

durch den allgemeinen Gebrauch der babylonischen Schrift und Sprache

im dipiomatisclien Verliehr, sogar in Briefen kanaanitischer Fürsten an

ägyptische Könige, ihre Oberherrn (Amenophis III und Amenophis IV —
Ende des 15. und erste Hälfte des 14. Jahrh.).

So lange die Israeliten in Ägypten waren, haben sie natürlich sich

nacli dem Kalender ihrer Herren gerichtet. Erst kurz vor dem Auszuge

ward (Exod. 12, 2 ff.) Moses und Aaron die Weisung: „Der gegenwärtige

Monat soll für euch der Anfangsmonat sein; als erster unter den Monaten

des Jahres soll er euch gelten". Es war nach Exod. 13, 4 der Monat Abib,

der Monat der Ähren(reife). Damit war an Stelle des ägyptischen Wandel-

jahres eine Jahresform getreten, welche den Vegetationserscheinungen und

damit zugleich dem Sonnenjahr irgendwie entsprach. Der lunisolare Cha-

rakter des altisraelitischen Jahres ist damit natürlich noch nicht ausge-

sprochen; er ergibt sich aber aus der großen Bedeutung des Mond-Neu-
lichts und der Monatsmitte im Festkalender.

Am Tage des Neulichts (gewöhnlich ,Neumond' genannt) sollten

nach dem Gesetz (Nuni. 10, 8. 10) wie an den Freudentagen und Festen

die Söhne Aarons, die Priester, in die zwei silbernen Trompeten stoßen

;

an diesem Tage fand am Königshofe Sauls (gegen Ende des 11. Jahrh.)

ein Festmahl statt (I Sam. 20, 5. 18 ff.), und zur Zeit Ahabs (II Kön. 4, 23)

und Jerobeams II. (Amos 8, 5) wird der Neulichttag mit dem Sabbat auf

eine Linie gestellt.

Auf jüdische Mond-Monate weist auch der Umstand, daß Exod. 12, 6. 18,

Levit. 23, 5. 33 die größten Feste (Pascha, Laubhütten) — wie auch der

Auszug aus Ägypten — auf den 14. bzw. 15. Monatstag angesetzt sind. Das

ist nur recht verständlich, wenn der altjüdische Monat ein Mond-Monat

war, denn dann fiel der 14. oder 15. stets auf den Vollmond. Und gerade

diese Zeit der hellen Nächte war sowohl für den Auszug aus Ägypten

als auch die genannten Wallfahrtsfeste sehr geeignet.

Man hat nun allerdings behauptet, die Bedeutung des Neumondes im

israelitischen Festkalender führe sich auf ursprünglichen Mondkult zurück.

Das ist durchaus unbegründet.
Man muß sich vor allem hüten, die nicht seltenen Entartungen des

religiösen Kultes im Laufe der Geschichte Israels mit dem zu verquicken,

was die großen, erleuchteten Führer, vor allem Moses und die anerkannten
Propheten, vorgeschrieben oder gelehrt haben. Obendrein weisen die

ältesten Nachahmungen des heidnischen Götzendienstes schwerlich auf Mond-
kult hin. Das goldene Kalb .\arons am Sinai und andere Darstellungen,

wie das Bild Jahves im Privatkult des Ephraimiten Michas (Richter 17 u. 18),

das später nach Dan gebracht ward und wahrscheinlich der Vorläufer der
goldenen Jahve-Stiere Jerobeams I. am gleichen Orte und in Bethel ge-

worden ist, haben schwerlich mit einer Auffassung Jahves als Mondgott
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etwas zu tun. Zwar wird der ägyptische Mondgott Thoth poetisch als der

„Stier unter den Sternen" ' und der babylonische Mondgott Sin in dem
sumerisch-babylonischen Mondhyninus IV R n „kräftiger junger Stier mit

starken Hörnern" bezeichnet; aber weder Thoth noch Sin hat man unter

der Gestalt eines Stieres verehrt. Da liegt es doch sehr viel näher, in

dem Jahve-Stier von Sinai und dem von Dan und Bethel ein Abbild des

schwarzen Apis, in dem der Gott Ptah zu Memphis wohnte, oder des weißen

Mnevis, der dem Sonnengott Horus von Heliopolis angehörte, zu erblicken.

Wahrscheinlich ahmte Jerobeam I., der in Ägypten vor den Nachstellungen

Salomos eine Zuflucht gefunden hatte, beide zugleich nach, da er sowohl

im Norden als im Süden seines Reiches ein Stierbild errichtete.

Man kann sich außerdem leicht davon überzeugen, daß die Neulicht-

feier in Israel gar nicht als Naturvergötterung gelten kann. Denn es ist im

A. T. nicht einmal von einem gelegentlichen Mißbrauch dieser Art oder der

Gefahr einer solchen die Rede. Hätte aber ein Mißbrauch vorgelegen, so

würde er ebenso verpönt worden sein wie manches andere, was an sich

indifferent oder sogar schätzenswert war, aber zu abgöttischem Treiben

Veranlassung ward. Zum Beweise sei nur an die oftmalige Verwerfung

des Höhendienstes und an das Schicksal der ,Ehernen Schlange' erinnert.

Der Höhendienst war an sich nicht verwerflich ; aber er bildete eine

dauernde Gefahr für die Einheit und die monotheistische Reinheit des Kultes.

Die Eherne Schlange hatte zwar Moses angefertigt und verdiente gewiß in

Ehren gehalten zu werden; aber die abgöttische Verehrung, die man ihr

zollte, veranlaßte Hizkijah-Ezechias, sie zu zertrümmern (I Kön. 18, 4).

Das erstmalige Erscheinen der Mondsichel war daher für die Israeliten

lediglich ein Zeitsignal, das den Beginn eines Monats verkündete und damit

zugleich eine Aufforderung an Priester und Volk, durch Opfer und Gebet

den Segen Gottes auf den neuen Monat herabzuflehen.

Wir dürfen daher die uralte Neulichtfeier und die Wahl des 14. bzw.

15. Tages für die beiden großen Wallfahrtsfeste im Frühjahr und Herbst

als vollgültigen Beweis für das hohe Alter der israelitischen Mondmonate
ansehen. Da ferner — wie gezeigt — die einzelnen Monate schon durch

mosaisches Gesetz an bestimmte Jahreszeiten gebunden sind, so ist das

israelitische Lunisolarjahr in ältester Zeit außer Frage.

Die Gründe, welche man zum Nachweis eines Sonnenjahres im alt-

israelitischen Kalender vorgebracht hat, sind von der Art, daß sie keine

weitläufigere Widerlegung fordern-. Es sind kurz diese:

1. Einwand. In den phönizischen Inschriften^ heißt der ,Monat' stets

~i", das Mond-Neulicht u;^^, während im A. T. der ,Monat' nur etwa zwölf-

mal durch m' und sonst immer durch läin bezeichnet wird. Da letzteres

eigentlich = Neuheit und speziell des Mondes (Neulicht), so weist die Ein-

führung des Namens auf den Übergang von ,Sonnenmonaten' zu ,Mond-

monaten'.

' Vgl. ErmaN, Ägypt. Religion (1905) 11. ' LiuZBARSKl, Handb. d. nordsemit. Epi-

- Siehe auch König, Kalenderl'rag., Zeitschr. graphik flSOS) 271.

d. Deutsch. Morgenl. Ges. 190(j, fil7—620,
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Dagegen sprechen folgende Tatsachen: a) gerade die Phönizier selbst

hatten Mondmonate; b) jerah kommt auch in jüngeren Stellen (II Kön. 15, 13;

Sach. 11, 8) und hodeS auch in älteren (z. B. Exod. 23, 15) vor; c) jerah

leitet sich ab vom Monde als Wanderer und entspricht dem babylonischen

warliiim (arhu) — schon zu Anfang des 3. Jahrtausends ein Mondmonat.

2. Einwand. Nach I Kön. 4, 1 hatte Salomo 12 Landvögte, von denen

jeder einen Monat lang den königlichen Hof zu versorgen hatte. Ferner

beträgt die Trauerzeit nach Num. 20, 29 und Deut. 34, 8 30 Tage, nach

Deut. 21, 13 einen D^t?; n^; „Monat von Tagen". Somit ist das Jahr gleich

12 Monaten zu 30 Tagen.

Die Unzulässigkeit dieser Folgerung ergibt sich dem Kenner der ganz

verwandten babylonischen Rechenweise von selbst. Obwohl man nämlich

in ganz Mesopotamien sich nach einem Lunisolarjahr richtete, rechnete

man doch in den kaufmännischen und landwirtschaftlichen Kontrakten, in

der religiösen Literatur (besonders in der Hemerologie), ja selbst in der

Sternkunde (z. B. den Vorausberechnungen von genäherten Planetenposi-

tionen) mit Monaten von 30 Tagen ', und dies im ganzen Verlauf einer

nahezu dreitausendjährigen Geschichte. Daß auch das A. T. mit dieser

Rechenweise vertraut war, zeigt besonders der Sintflutbericht Genes. 7 u. 8,

wo vom 17. Tag des 2. bis zum 17. Tag des 7. Monats ,150 Tage' gezählt

werden, obschon allem Anschein nach ein lunisolares Kalenderjahr voraus-

gesetzt wird; denn am IL 17 begann der Regen und ein Jahr später am
II. 27, also nach Ablauf eines Gemeinjahres von 354 (355) -t- 11 (10)- Tagen
oder einem reinen Sonnenjahr von rund 3(i5 Tagen ^ war die Erde wieder

trocken. — Diese Rechenmethode empfahl sich durch ihre Einfachheit, ein

Grund, der ihr auch im modernen Bankbetrieb schon längst Eingang ver-

schafft hat. Was aber insbesondere die salomonischen Landvögte betrifft,

so kann man nicht erwarten, daß ihnen für den 13. Monat der Schaltjahre

ein außerordentlicher Kollege beigegeben ward. Denn entweder hätte man
ihm einen Landstrich vom gleichen Ertrag wie den übrigen übergeben oder
— entsprechend seiner viel selteneren Verpflichtungen — einen weit ge-

ringeren. Beides aber wäre unzweckmäßig gewesen. Im ersten Fall ent-

sprachen seine Leistungen nicht seinen Einkünften (gegen das Prinzip einer

homogenen Staatsverwaltung); im zweiten reichten seine Jahreseinkünfte an
Naturalien nicht aus. Die Obsorge für den Hof im 13. Monat kam viel-

mehr passend jenem der 12 Vögte zu, der im 1. Monat amtiert hatte; da-

durch wurde zugleich ihre Reihenfolge gewahrt. Auch war gerade die

1 Das babylonische Rechnungsjahr wurde Monats schwerlich einen andern annahm als

dementsprechend — wie die Inschriften be- 29' ä Tage, dessen Zwölffaches = 354 ist.

zeugen — in einem Gemeinjahr zu 360, in In diesem Falle beträgt das Intervall von
emem Schaltjahr zu 390 Tagen angenommen. II. 17 des einen bis II. 27 des andern Jahres
Dieselbe Zählweise findet sich in dem babyl. nur nach babylonisch-hebräischer Zählweise
.Ausdruck ina arah umäte (= in 30 Tagen), (beide termini eingeschlossen) 365 Tage,
der sich mit dem hebr. C^c; ny. völlig deckt. 3 Die Dauer des Sonnenjahres von 365i

4

- 12 Monate können sowohl 354 als 355 Tagen konnte einem Volke, das jahrhunderte-
Tago betragen; 354 aber ist hier wahrschein- lang in .'igypten gelebt, nicht unbekannt ge-
licher, weil man als mitUereii Betrag des blieben sein.
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12-Zahl nicht nur im Kult beliebt, sondern auch von alters her die Zahl

berühmter Familienstämme Israels, Ismaels (Gen. 17,20; 25, 13 tl), Nahors

(Gen. 22, 20— 24); dem entsprach die salomonische Einteilung des Landes

in 12 Vogteien.

Eine ernstere Schwierigkeit gegen die Annahme eines Lunisolar-

jahres im Kalender Alt-Israels könnte nur der Nachweis bereiten, daß man
damals den Volltag mit dem Morgen begann; denn dies wiese darauf hin,

daß das Mondneulicht nicht den Anfang des Monats bezeichnete.

Auf die bekannten biblischen Zeugnisse für den abendlichen Tages-

anfang (Lev. 23, 32 u. Ps. 54 [55], 18) ward schon früher hingewiesen; weitere

folgen unten S. 12. Nun glaubte allerdings König, Kalenderfragen, Zeit-

schrift d. Deutschen Morgenl. Ges. 1906, 606 ff. nachgewiesen zu haben,

daß eine große Anzahl von Stellen (1. c. 606) gerade für die ältere Zeit

Israels ein Vorwalten des Tagesbeginns am Morgen bezeuge.

König hat jedoch unseres Erachtens manchen biblischen Redewen-
dungen eine zu große Beweiskraft zugeschrieben, wie er auch umgekehrt

die Bedeutung anderer Stellen, aus welchen der abendliche Tagesanfang

erhellt, unterschätzt hat.

Gewiß hat König darin vollkommen recht, wenn er annimmt, daß in

Genes. 1 f. der Tag vom Morgen an gerechnet werde. Das ist dort eigent-

lich selbstverständlich; denn mit der Schöpfung des Lichtes ist der terminns

a quo des Tages gegeben. Die Finsternis, erst von da ab als ,Nacht' gel-

tend, konnte keinen Anfang einer chronologischen Einheit abgeben. Nur
wenn die Schöpfung der Gestirne und des Mondes den ersten Tag einleiten

würde (vgl. die V. Tafel des babylonischen Schöpfungs-Epos) hätte der

Tag mit dem Abend beginnen können und müssen. Der Tagesanfang in

Genes. 1 ist gewiß auch der ursprünglichste. Eine Verlegung auf den

Abend stellte sich erst dann als notwendig heraus, als man anfing, das

Mondneulicht zum Anfang eines neuen Zeitabschnittes zu machen.

Dagegen gestatten sämtliche der Geschichte Israels entnommenen
Stellen, die König zum Beweise seiner These anführt, keinen Schluß auf

einen abendlichen Tagesanfang. Der Umstand, daß dort der ,Tag' vor der

,Nacht' genannt wird, beweist allein noch gar nichts; es muß auch gezeigt

werden, daß beide einen Volltag ausmachen. Die häufige Vorstellung von

,Tag' in den Redensarten ,bei Tag und bei Nacht', ,x Tage und x Nächte' rührt

lediglich daher, daß ersterer der wichtigere Teil des Volltags, die Zeit der

menschlichen Tätigkeit ist '. Deshalb sagten auch die Babylonier, trotzdem

sie den Tag mit dem Abend begannen: urra ü müsa (urru ü mOsu) ,bei

Tag und bei Nacht' (wie auch umgekehrt); ebenso 6 urre u musäti ,6 Tage
und Nächte'. Mehrere der von König angeführten Stellen fordern sogar

' In solchen Fällen dagegen, wo es sich Tage offen stehen über diesem Tempel";
in erster Linie um eine des Nachts not- ebenso Jes. 27,3. Diebe und Räuber stellen

wendige oder übliche Tätigkeit handelt, sich eben vorzugsweise bei nächtlichem Dun-
wird jene dem Tag vorangestellt. So I Kön. kel ein. Aus derartigen Stellen auf einen

8, 29, wo Salomo um den göttlichen Schutz abendlichen Tagesanfang zu schließen, wäre
bittet; „dati deine .'Xugen bei Nacht und bei natürlich ebenso verkehrt.
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die Reihenfolge Tag—Nacht, weil eben dort eine Handlung oder ein Zustand

bei Tag beginnt und in der folgenden Nacht fortdauert. Dabei kommt der

Anfang des Volltags gar nicht in Frage.

So Exod. 10, 13 : „Da ließ Jahve einen Ostwind gegen das Land hin wehen

jenen ganzen Tag und die ganze Nacht; als es Morgen wurde, hatte der Ostwind

die Heuschrecken weggetragen." Num. 11, 32: „Da machte sich das Volk jenen

ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag daran und sam-

melte die Wachteln." I Sam. 19, 24: „Da lag er (Saul unter den Propheten) nackt

da jenen ganzen Tag (seiner Ankunft in Rama!) und die ganze Nacht." Bei andern

Stellen lehrt erst der Zusammenhang das gleiche. So ISam. 28, 20: Saul (der

entsetzt in der Wohnung der Totenbeschwörerin zu Boden gesunken dalag) „war

schon kraftlos, weil er den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen". Er

war eben am Tage zur Zauberin aufgebrochen und während der Nacht dort einge-

treten (28, 8). I Sam. 30 finden die Leute Davids, der den räuberischen Amalekitern

nachsetzt, auf freiem P'elde einen jungen Sklaven bewußtlos liegen, der ,3 Tage
und 3 Nächte' nichts gegessen und getrunken hatte. Seine Auffindung geschah

offenbar bei Tag und wahrscheinlich in der Frühe; denn bereits am Nachmittag

schlug David die Räuber in ihrem eigenen Lager (30, 17). Die Angabe ,3 Tage und

3 Nächte' ist also durchaus zutreffend ; ,3 Nächte und 3 Tage' wäre irrig. — Endlich

sprechen auch die Stellen I Chron. Iß, 40; II Chron. 2, 3; 81, 3; Esr. 3, 3, wo das

Morgenopfer dem Abendopfer vorangestellt ist, nicht zugunsten des Tagesanfangs
am Morgen ; denn das Abendopfer ward nicht etwa nach Sonnenuntergang sondern

in der 2. Hälfte des Nachmittags (nach 3'') dargebracht. Die Begründung KciNigs:

„Der Morgen ist als Vertreter des Tages vor dem Abend genannt" dürfte kaum
zutreffen. Die beiden Opfer sind nicht nur der Ausdruck der Anbetung, sondern
(wenigstens nach Midras, Talmud und Targum) auch Sühne und zwar das Morgen-
opfer für die Sünden der Nacht, das Abendopfer für die des Tages.

Umgekehrt hat König (1. c. p. 609) mehrere Stellen, die entschieden

auf den abendlichen Beginn des Volltages hinweisen, als nicht ent-

scheidend abgelehnt.

Es sind folgende: Lev. 11, 24 f. 27 f. 31 f. 39f.; 14,46; 15,5—8. lOf. 16—18. 21-23.

27 ; 17, 15 ; 22, 6, lauter Stellen, die sich auf solche levitische Unreinheiten beziehen,
die gesetzlich „bis zum Abend" dauern. Nach Konig „handelt es sich hier überall

um eine Unreinlichkeit, die jemand sich im Laufe des betreffenden Tages zuge-
zogen hat. Sie soll also beim Eintritt der Nacht wieder beseitigt sein." Selbst-

verständlich meint König: während des vorausgegangenen Lichttages. Diese Be-
schränkung wird aber in keiner einzigen der genannten Stellen auch nur ange-
deutet und wäre zudem ganz unbegreiflich. Als ob jene Verunreinigungen nicht
ebensogut, ja vielleicht noch leichter während der vorausgegangenen Nacht ein-

treten könnten! Man denke nur an die Berührung der Kadaver von Mäusen und
Eidechsen oder Kriechtieren, die gerade in der Dunkelheit am leichtesten vorkommt,
sowie an die Ifnreinigkeit infolge natürlicher oder krankhafter Ausflüsse!

Es ist somit außer Frage, daß die gesetzliche Dauer der Unreinheit
,bis zum Abend' diesen letzteren als Ende des Volltages bezeugt.

2. Wie und wann kamen die fremden (ptiönizischen und babylo-
nisciien) Monatsnamen in den israelitischen Kalender?

.\uffallenderweise werden die israelitischen Monate von der ältesten

Zeit bis ins 5. Jahrhundert herab regelmäßig durch die Ordnungszahlen
bezeichnet. Monatsnamen begegnen wir nur in Exod. 23,15; 34,18
(Deut. 16, 1), wo der erste Monat, in den das Fest der Ungesäuerten Brote
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fällt, als hodes ha-abib „Ährenmonat" bezeichnet wird, und zur Zeit Salo-

mos (I Kön. 6, 1. 37. 38; 8,2), wo die drei phönizisch-kanaanitischen

Monatsnamen Ziw, Etan'im und Bfd vorkommen, indem zugleich Ziw als

der 2., FAanun als der 7., Bnl als der 8. Monat gekennzeichnet wird.

Von wem rühren diese erklärenden Zusätze her? Von dem zeit-

genössischen Annalisten oder dem Verfasser der Königsbücher? Dies läßt

sich vorerst nicht entscheiden. Wir müssen uns zunächst darüber klar zu

werden suchen, wann der Gebrauch der phönizischen Monatsnamen
in Israel aufkam und wann er erlosch. Da schon unter Jerobeam I.

von Israel (I Kön. 12, 32 f.) und Asa von Juda (II Chron. 15,10) ausschließ-

lich Ordnungszahlen verwandt werden, so nahm Schiap.arelli an, daß die

Änderung unter Salomo geschah '. Diese Schlußfolgerung liegt zwar nahe,

ist aber schwerlich riclitig. Salomo war wohl der Mann, eine phönizisch-

kanaanitische Einrichtung in Israel einzuführen, nicht aber sie abzu-

schaffen. Salomo, der Schwiegersohn des Pharao und Freund Hirams

von Tyrus, liebte es, internationale Beziehungen zu pflegen, welche seine

Macht und sein Ansehen förderten (I Kön. 10, 11 ff. 23 f.). Nichts aber

offenbart so sehr seine Leichtigkeit, sich über nationale und religiöse

Schranken hinwegzusetzen, wie die heidnische Damengesellschaft seines Hofes.

Ein Fürst, der in eine so innige Berührung mit der Heidenwelt zu treten

wagen durfte, brauchte auch die Einführung einer kanaauitischen Kaleuder-

einrichtung nicht zu scheuen ^. Seine Sinnesart war derselben auch offen-

bar günstig. Die Tatsache, daß gerade so bedeutsame Ereignisse

seiner Regierung wie die Gründung, Vollendung und Weihe des

Tempels vor allem in phönizischer Weise datiert sind, ist wohl ein

Fingerzeig. Der Prachtbau und das glanzvolle Fest sollten weithin zeugen

von Jahves Majestät und Salomos Größe. Dazu kommt, daß König Hiram

von Tyrus, der Freund Davids und Salomos, an dem Werke durch Liefe-

1 GiNZEL (Handb. d. Chron. II, 15) lehnt - Die Herübernahme einer kalendarischen

dies ab und meint : „Jedenfalls mußte sich. Namenserie oder ganz allgemein einer Ka-

je mehr die alten Namen dem Gedächtnis lendereinrichtung, auch wenn sie ein Volk

des Volkes entschwanden und die Ordnungs- von fremder Art und Religion ersonnen hat.

zahlen dafür in Aufnahme kamen, die Not- erscheint uns heute freilich als ganz harm-

wendigkeit einstellen, bei Daten neben der und belanglos. Die Geschichte aber bezeugt

Ordnimgszahl noch den alten Namen beizu- das Gegenteil. Wie außerordentlich schwierig

fügen, wie man an einigen erhaltenen Schrift- waresdoch, diegregorianischeKalenderreform,

stellen noch sieht (\ Kön. 6. 1. 38; 8, 2)." obwohl ihre Berechtigung auf der Hand lag,

Diese Notwendigkeit ist indes nicht ersieht- in akatholisohen Ländern durchzusetzen ! Das

lieh. Wozu sollte man einem klaren Datum Widerstreben der gesetzestreuen Israeliten

alte, fast ganz vergessene Monatsnamen bei- gegen die gedachte Entlehnung war zudem
fügen? Hier kommt ja doch kein archäolo- auch objektiv begründet, sei es, daß die

gisches Interesse in Betracht. Zudem wird fremdländischen Monatsnamen zumTeil mytho-

in jenen Stellen die Ordnungszahl dem Monats- logischen Ursprungs sein mochten oder daß

namen hinzugefügt und nicht umgekehrt. die einzelnen Monatsnamen mit gewissen

Auch wird sich zeigen, daß letztere im Israeli- Gottheiten (als Regenten oder Patronen) in

tischen Kalender sehr wahrscheinlich nicht Verbindung gebracht wurden. Letzteres war
ein antiquarisches t)berbleibsel, sondern etwas wenigstens bei den Babyloniern sicher der Fall.

Neues, L'ngewohntes darstellen.
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ruiig von kostbaren Hölzern und Entsendung von Bauleuten und Künstlern

hervorragend beteiligt war (I Kön. 5, 15H.; 7,13). Es empfahl sich also,

diese Großtaten unter Daten zu verkünden, die in ganz Phönizien und

dessen Kolonien verstanden würden. Um so unbegreiflicher dagegen wäre

es, wenn gerade Salomo die phönizischen Monatsnamen abgeschafft hätte.

Aber sie kommen doch später nicht mehr vor! Gewiß; aber das erklärt

sich ganz einfach so: entweder blieb die Anwendung der phöni-

zischen Monatsnamen auf die drei obigen Festdaten beschränkt

oder die neue Einrichtung erlosch mit Salomos Tod, da sie von

zu kurzer Dauer war, um im Volksleben Wurzeln zu schlagen, und die fol-

genden Herrscher sich nicht darum kümmerten oder auch aus religiösen

Gründen zur alten Benennung zurückkehrten. Schon unter Jerobeam I.

hat man im Zehnstämmereich die Monate lediglich durch Ordnungs-

zahlen unterschieden (1 Kön. 12, 32 f.). In Juda könnte unter Rehabeam

und Abia allenfalls die phönizische Datierungsweise fortbestanden haben;

denn wir besitzen aus dieser Zeit kein Monatsdatum und von religiösen

Bedenken waren die genannten Herrscher gewiß nicht beeinflußt. Anders der

fromme und gesetzesstrenge Asa. Man könnte auch versucht sein, schon aus

II Chron. 15, 10 zu schließen, unter Asa sei nicht mehr nach phönizischen

Monaten datiert worden. Dazu wäre man berechtigt, wenn nicht der

Chronist auch bei den Daten, die sich auf die Gründung und Weihe des

Tempels beziehen (II Chron. 3,2; 5,3; 7,10), die phönizischen Monats-

namen beiseite gelassen und sich lediglich mit den Ordnungszahlen begnügt

hätte. Andererseits darf man wegen des völligen Schweigens des Chro-

nisten über phönizische Monatsnamen doch mit großer Wahrscheinlichkeit

annehmen, daß er in seinen Quellen einen längere Zeit hindurch herrschen-

den Gebrauch jener Namen nicht vorfand. Zu dieser Annahme berechtigt

uns die Wahrnehmung, daß der Chronist in den Büchern Esra und Nehemia
— offenbar je nach dem Quellenbefund — die angegebenen Monate bald

durch babylonische Namen, bald durch Ordnungszahlen kennzeichnet.

Dafür aber, daß die phönizischen Monate schon v o r Salomo im israeli-

tischen Kalender heimisch waren, läßt sich kein einziger stichhaltiger

Grund vorbringen. Zwar sagt König in der oben S. 11 zitierten Unter-

suchung (ZDMG [1906] 615), „die Verwendung der kanaanitisch-hebräischen

Monatsnamen war die ältere Sitte, weil sie in den ältesten Gesetzesschichten

(Exod. 23, 15 und 34, 18) angetroffen wird". Hier werden jedoch zwei Dinge

miteinander in Verbindung gebracht, die gar nicht zueinander gehören.

Der 1. c. genannte hodes ha-abib (Ährenmonat), an dem der Auszug aus

Ägypten stattfand und das Fest der Ungesäuerten Brote gefeiert werden
sollte, hat ja gar nichts mit der phönizisch-kanaanitischen Monatsliste ' zu

tun. Woher aber stammt die Bezeichnung? E. Mahler hat darin den

1 Sie ist last ganz bekannt. Nur zwei spräche dies doch noch keineswegs für eine

Namen stehen noch aus (vgl. Ginzel, Handb. Entlehnung aus dem Kanaanitischen. In den
d. Chron. II, 13 ff.). Aber selbst wenn unter Gesetzesstellen (Exod. 23,15; 34,18 und Deut,

diesen ein solcher wäre, der dasselbe bedeu- lö, 1) wäre eine solche geradezu ein .A.na-

tele wie hodes ha-abib .Monat der Ähre', so chronismus.
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ägyptischen Epiphi gesehen ; seine Begründung überzeugt jedoch nicht '. Was
bezwecken aber die Stellen, die den hodes ha-abib erwähnen? Nichts

anderes als im Sonnenjahr die Lage des 1. Monats zu bestimmen, in dessen

Mitte das Fest der Ungesäuerten Brote fallen sollte. Damit ist aber
keineswegs gesagt, daß jener 1. Monat den Namen hodes ha-abib
tragen solle, sondern nur, daß es jener Monat sei, in dem die

(volle) Ähre sichtbar sei bzw. reife. Und in der Tat begegnen wir

dem hodes ha-abib später niemals wieder, selbst dort nicht, wo der
1. Monat erwähnt wird (vgl. Num. 20,1; Jos. 4,19; I Chron. 12,15).

Die Berufung auf den hodes ha-abib, um den Gebrauch kanaanitischer

Monatsnamen in vorsalomonischer Zeit zu belegen, ist also aus zweifachem
Grunde verfehlt.

Und folgt etwa aus dem I Kön. 6, 1. 88; 8,2 den Namen Ziw, Etannii

und Ulli beigefügten Erklärungen: „das ist der 2., 7., 8. Monat", daß jene

Namen zur Zeit Salömos dem Volksbewußtsein zu entschwinden im Begriffe

waren und somit ihre Einführung viel weiter — etwa in den Anfang
der Richterzeit — zurückreicht? Keineswegs! Denn angenommen, das

letztere treffe zu, wie ist es denn möglich, daß ein Volk Monatsnamen, die

jeder kennt und oftmals gebraucht, aus dem Gedächtnis verliert? Wohl ist es

denkbar, daß dieselben dialektisch entstellt oder durch neue Beeinflussung

%erdrängt werden. Nun hat aber kein einziges Volk in der Umgebung
Israels seine Kalendermonate durch Ordnungszahlen bezeichnet. Diese

kamen also nicht von außen in den israelitischen Kalender hinein, sondern

waren bereits von alters her darin, wie ja auch Jos. 4, 19 zeigt. Natürlich

bestreiten wir nicht die Möglichkeit, daß durch die innige Berührung der

israelitischen Sieger mit den unterlegenen Kanaanitern u. a. auch deren

Monatsnamen bei den ersteren Eingang fanden und die Bezeichnung durch

Ordnungszahlen teilweise verdrängten. Daß aber später umgekehrt die

ersteren den letzteren wieder hätten weichen müssen, ließe sich kaum
anders als durch ein obrigkeitliches Reformdekret erklären, das mit allen

1 Der Beweis Mahlers (zuletzt Zeitschr. wechselseitigen Lieferungen steht aber im

d. D. Morgenl. Ges. [1908], 66-70) stützt sich Text kein Wort (siehe Text und Übersetzung

vor allem auf die Annahme, daß die Ägypter bei Erm.W, Zeitschr. f. Agypt. Sprache und
außer dem Siriusjahr und dem Wandeljahr Altertumskunde 1882, 168 f.). Im Gegenteil

noch ein festes „Naturjähr" kannten, das mit darf man aus der Charakteristik des Neu-
dem Einbringen der „Erstlingsfrücbte" be- jahrstags ,wann das Haus seinem Herrn gibf

gönnen habe. Diese Annahme sucht er durch eher den Schluß ziehen, daß nicht auch das

die Bestimmungen eines Vertrags aus dem Umgekehrte stattfand. Außerdem könnte man
Mittleren Reiche zu stützen. Hiernach ver- nach dem Verfahren Maklers aus den beiden
pflichten sich die Stundenpriester des Tem- fast gleichlautenden Verträgen II und VIII

pels des Apuat von Siut zu gewissen Neu- (1. c. 179 sq.) „beweisen", daß das Vagfest

Jahrsgaben an den Oberpropheten. Dafür (vom 18. Thoth) = Neujahrsfest (vom l.Thoth).

verpflichtete sich dieser, ihnen einen Teil Die Deutung Maklers entbehrt somit der

der einlaufenden Erstlinge der Ernte ab- wissenschaftlichen Grundlage. Da noch Ge-
zutreten. Daraus folgert Mahler: „Es gab SENIUS-BuHL, Handw. (1915) S. 4, a keine

also bei den Ägyptern eme Jahrform, deren Entscheidung trifft, so schien es angezeigt,

Neujahrstag mit der Reife der Erstlingsfrüchte hier auf den Irrtum hinzuweisen,

zusammenfiel." Von der Gleichzeitigkeit der
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kanaanitischen Beimengungen aufräumen sollte. In der Richterzeit, „wo ein

jeder tat, was ihm gutdünkte" (Rieht. 17,6; 21,24), dürfen wir solches

nicht erwarten. Aber auch nicht unter den Königen. Wäre das Dekret

etwa unter Saul oder David erschienen, so hätte man nicht schon in den

ersten Jahren Salomos gerade die großen religiösen Ereignisse kanaanitisch

datiert. Von Salomo selbst aber dürfen wir — wie oben S. 13 ff. gezeigt —
weit eher die Einführung als die Abschaffung der kanaanitischen Monats-

namen erwarten. Seine unmittelbaren Nachfolger Jerobeam und Rehabeam

waren um Reinerhaltung der heimischen Religion und Sitte nichts weniger

als besorgt. Es ist also höchst unwahrscheinlich, daß die unter Jerobeam

nicht mehr auftretenden kanaanitischen Bezeichnungen kraft eines könig-

lichen Erlasses aus dem israelitischen Kalender verschwunden sind.

Fassen wir alle Erwägungen zusammen, so gelangen wir zu folgen-

dem Ergebnis:

1. Es besteht gar kein Grund dafür, daß die unter Salomo

I Kön. 6,1.38; 8,2 in offiziellen Daten erscheinenden kanaani-

tischen Monatsnamen schon vorher in Israel eingebürgert waren
und dann durch die Ordnungszahlen verdrängt wurden.

2. Die Kennzeichnung der Monate durch Ordnungszahlen ist

vielmehr schon von Moses an dem israelitischen Kalender eigen

gewesen — im Gegensatz zur Gepflogenheit aller umwohnen-
den Völker.

3. Die phönizisch-kanaanitischen Monatsdaten 1. c. erklären

sich vollkommen aus den internationalen Beziehungen und der

Sinnesart Salomos; das erstmalige Auftreten, aber auch das Er-

löschen der fremden Monatsnamen in den geschichtlichen Auf-

zeichnungen (vgl. I Kön. 11, 41) fällt höchstwahrscheinlich in seine

Regierung. Die jedesmalige Erklärung: ,das ist der so und so

vielte Monat' stammt dann natürlich aus der gleichen Zeit.

4. Der liodes ha-abib ,Ährenmonat' Exod. 23, 15; 34, 18;

Deut. 16,1 hat mit den phönizisch-kanaanitischen Monatsnamen
nichts zu tun; auch hat er nicht als Eigenname eines israeli-

tischen Kalendermonats zu gelten; er diente vielmehr lediglich

zur Kennzeichnung des ,ersten Monats' im künftigen israeli-

tischen Kalenderjahre.

Nun noch ein Wort über die Einführung der babylonischen Monats-

namen in Juda.

Dieselbe erfolgte nicht — wie man erwarten sollte — während der

Exilszeit. Obwohl Ezechiel sich in bezug auf seine Tagdaten nachweisbar
(s. unten) dem babylonischen Kalender anpaßt, so hat er doch die babylo-

nischen Monatsnamen vermieden und stets am Gebrauch der Ordnungs-
zahlen festgehalten.

Auch noch 20 Jahre nach dem Exil, zur Zeit der Propheten Haggai
und Zakarja (520—518 v. Chr.), bediente man sich in Juda nur der letzteren.

Bei Haggai (1, 1. 15; 2, 1. 10. 18) kommen die babylonischen Monatsnamen
gar nicht vor. Anders allerdings im Buche Zakarja. Doch ist hier wohl
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ZU unterscheiden. In den Daten der einzelnen prophetischen Visionen (falls

nicht wie Hagg. 1,1 die Ordnungszahl VIII auch zugleich den babylonischen

Monatsnamen ' bezeichnet) wird der Ordnungszahl zugleich der babylo-

nische Name beigefügt (nachgestellt); so 1, 7 und 7, 1. Dagegen fehlt letz-

terer, wo in einer Unterredung zwischen Prophet und Volk bestimmte

Monate als Zeit alljährlicher bis dahin üblicher Bußwerke genannt werden
(7, 3. 5). Hieraus geht hervor, daß wenigstens die Juden in Palästina sich

um 518 V. Chr. noch nicht an die babylonischen Namen gewöhnt hatten.

Selbst noch im Esra-Buche finden sich fast ausschließlich die

Ordnungszahlen und zwar auch dort, wo Esra selbst berichtet (Esr. 8, 31);

nur aram. Esr. 6, 15 bietet einmal den Monatsnamen Adar (ohne Ordnungs-

zahl). Dasselbe gilt auch im Nehemia-Buche insoweit der Chronist selbst

berichtet: nur wo er Nehemia erzählen läßt, werden die Ereignisse mit

Monatsnamen (ohne Ordnungszahlen) datiert (Neh. 1,1; 2,1; 6,15). Die

Memoiren Nehemias waren aber gewiß in erster Linie für die Juden in

Palästina geschrieben. Hiernach dürfen wir annehmen, daß dieselben in

der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts mit den babylonischen Monatsnamen
vertraut waren. Wir werden sogar kaum fehlgehen, wenn wir Nehemia
als den bezeichnen, der ihre Einführung in den Kalender der palästinen-

sischen Juden durchgesetzt hat. Allem Anschein nach war hier nicht nur
eine Scheu vor Ungewohntem, sondern auch vor Verdächtigem oder An-
stößigem zu überwinden. Man denke nur an den polytheistischen Ursprung
einzelner Monate, vorab an den Gott Diizu (Tnntitz), von dem der 4. baby-
lonische Monat seinen Namen empfing und dessen Kult vor der Katastrophe

von 587 V. Chr auch in den Tempel von Jerusalem eingedrungen war
(Ezech. 8, 14); man erinnere sich auch der Tatsache, daß jeder babylonische

Monat einer besondern Gottheit unterstellt und geweiht war. Erst dadurch
wird es völlig verständlich, warum Ezechiel, der doch in Babylonien wohnte,

und Esra, der von Babel her kam, sich der dortigen Monatsnamen nicht

bedienten und warum es — trotzdem Judäa eine babylonische Provinz

war — so überaus lange dauerte, bis eine Änderung eintrat.

3. Beziehungen zwischen Sabbat- und Jobeljahr. Dauer der

Jobelperiode.

Das Jobeljahr ist bereits S. 5 gekennzeichnet. Hier kommen wir nur

auf eine Ansicht zurück, welche um so mehr eine eingehende Begründung
erheischt, als sie den herrschenden Anschauungen entschieden widerspricht.

Sie betrifft das Verhältnis des Jobeljahres zum Sabbatjahr und die Dauer
der Jobelperiode. Wir sagen: Das Jobeljahr fällt auf das 7. Sabbatjahr,

d. h. auf das Endjahr von 7 Jahrwochen, und die Jobelperiode beträgt

daher 49 (nicht 50) Jahre. Diese Ansicht ist nicht neu. Schon Scaligek,

Petavius u. a. haben sie vertreten. Allem Anschein nach waren aber ihre

' Der 8. babylonische Monat aruh-saiinia ein besonderes Ideogramm (APIN . [GAB. BAD
[arah-samiiH) wird indes keilinschriftlich nicht und nur sehr selten durch phonetische Silben-

durch die Zitier V'III. sondern gewöhnlich durch schritt la-ra-ah-sa-am-uu) bezeichnet.

KueU'r, Forscliun^en. 2
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Gründe nicht von solchem Gewicht, daß sie die aus der Hauptstelle Lev. 25, 8 ff.

und dem Zeugnis eines Josephus und Maimonides geschöpften Gegenbeweise

zu entkräften vermochten. Denn bei Exegeten und Chronologen — inso-

fern dieselben einen Zusammenhang zwischen Sabbatjahr und Jobeljahr

gelten lassen — finden wir eine der beiden folgenden Ansichten. Die

erste hat Maimonides klar so formuliert: Das 49. Jahr ist Semittah (== Er-

laß.jahr, Sabbatjahr), das 50. Jobel, und das 51. das erste des neuen

Semittahjahres. Diese Auffassung ist natürlich mit einer nach Analogie

der Tagwoche ununterbrochen fortrollenden Jahrwoche unvereinbar.

Die zweite Auffassung, die schon Rabbi Jehuda (2. Hälfte des 2. Jahrh.

v. Chr.) vertrat ', vermeidet eine solche Störung in der Folge der Sabbat-

jahre, indem sie jedem Jobeljahr seinen Platz gleich hinter dem letzten

Sabbatjahr eines Zyklus von 7 Jahrwochen anweist. Der Jobeljahrzyklus

beträgt hiernach nur 49 Jahre.

Die richtige Auffassung muß vor allem dem wahren Sinn der Haupt-

stelle Lev. 25, 8 ff. gerecht werden. Suchen wir daher zuerst diesen zu

ermitteln. Nachdem v. 2—7 das 7. Jahr als Ruhe- und Brachjahr gekenn-

zeichnet worden, heißt es v. 8 ff.: „Weiter sollst du dir 7 Jahrwochen

(sabbatot sanim) abzählen — 7 Jahre 7 mal — , sodaß die Zeit der sieben

Jahrwochen 49 Jahren gleichkommt; dann sollst du am 10. Tage des

7. Monats durch das ganze Land die Posaune erschallen lassen und so

das 50. Jahr heiligen . . . Dies ist das Jobeljahr."

Alles kommt hier auf die Entscheidung der Frage an: Von wo aus

sind die 49 Jahre gezählt? Da es nicht — etwa wie bei der Berech-

nung des Wochenfestes Lev. 23, 15 — ausdrücklich gesagt wird, so muß
es sich indirekt aus dem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden ergeben.

Unmittelbar vorher ist aber vom Sabbatjahr die Rede und nur von diesem.

Von hier ab also geht die weitere Zählung. Bei allen hebräischen

(wie auch babylonischen) Zählungen ist aber der terminus a quo einge-

schlossen. Das erste der 49 Jahre ist somit nicht das Jahr nach einem

Sabbatjahr, sondern dieses selbst. Nun wird man entgegnen, die sabbatot

sanim seien solche Jahrwochen, deren 7. Jahr ein Ruhe-(Sabbat-)Jahr war,

also nicht etwa einfach ein Jahrsiebend. Dieser Einwand würde unsere

Position erschüttern, wenn die sabbatot unbedingt .Wochen' im strengen Sinne

wären. Dem ist aber nachweisbar nicht so ^. Einen treffenden Beleg bietet die

Berechnung des Wochen- oder Pfingstfestes Lev. 23, 15 f., also gerade jene

Stelle, die man gegnerischerseits ^ als Zeugin anrief: „Sodann sollt ihr vom
Tage nach dem Sabbat ab — von dem Tage ab, wo ihr die Webegarbe
darbrachtet — 7 volle Wochen (sabbatot) zählen, bis zum Tage nach dem
7. Sabbat sollt ihr zählen, (also insgesamt) 50 Tage. Alsdann sollt ihr

Jahve ein Speiseopfer von neuem (Weizen) darbringen etc." Die 7 sabbatot

sind hier durchaus nicht Wochen im strengen Sinn, die mit einem Ruhetag
abschließen; denn sie beginnen hier mit dem Tag, wo die Webegarbe dar-

1 Vgl. IDELER, Handb. d. Chron. 1, 503 Anm. 2

- (jogen IDELEK, a. a. 0., 502 Anm. 2.

' So u. a. Wellhausen, Prolegomena zur Gesch. Israels« (1905) 113.



Einrichtung des altisrael. und Tcclinik des spätbibl. Kalenders. 19

gebracht wird', d. h. mit dem 16. Nisan, der aiü' jeden Tag der Woche
fallen konnte. Der vorausgehende Tag der Ungesäuerten Brote (15. Nisan)

wird allerdings ,Sabbaf genannt; das ist aber nicht ein Wochen-, sondern
ein Festsabbat ^ der ebenfalls auf jeden Tag der Woche fallen konnte.

Man beachte ferner, daß es — die 50jährige Dauer der Jobelperiode vor-

ausgesetzt — ganz unverständlich wäre, warum die Erklärung des
Jobeljahres (Lev. 25. 8 ff.) überhaupt an die des Sabbatjahres an-
knüpft, da ersteres im Laufe von drei Jahrhunderten auf jedes Jahr des
fortrollenden Jahr-Sabbats fallen könnte, jetzt auf das erste, nach 50 Jahren
auf das zweite usf. Die angebliche Analogie zur Bestimmung des Pfingst-

tages besteht schon deshalb nicht, da es sich hierbei nur um Abmessung
einer einzigen, nicht periodisch sich wiederholenden Zeitspanne handelt,

während das Jobeljahr periodisch wiederkehrt und nicht etwa in einem
Zeitraum von 360 Jahren nur einmal auftritt. Außerdem hätte — um dies

noch deutlicher hervorzuheben — der Gesetzgeber, wenn er lediglich zur

Fixierung eines erstmaligen terminus a quo seine Zählung mit dem ersten

Jahre einer Jahrwoche hätte beginnen wollen, gleicherweise wie Lev. 23, 15

(„Sodann sollt ihr vom Tage nach dem Sabbat ab ... 7 volle Wochen
abzählen") auch Lev. 25, 8 gesagt: „sodann sollst du dir vom Jahre nach
dem Sabbatjahr sieben (volle) Jahrwochen abzählen". Von einem sol-

chen terminus a quo ist aber dort nicht die Rede.

Wir haben damit zugleich die Quellen der irrigen Deutung der Haupt-
stelle Lev. 25, 8—10 aufgedeckt. Unsere Ansicht, daß das Jobeljahr stets

mit einem der Sabbatjahre zusammenfallen müsse, läßt sich aber noch auf
andere Weise zeigen. Zunächst sei daran erinnert, daß sowohl das Sabbat-
jahr als das Jobeljahr Brachjahre sind; deshalb würden, falls das Jobeljahr

auf das Sabbatjahr folgte, zwei Jahre hintereinander Brachjahre sein.

Im Vertrauen auf eine vermeintlich unumstößlich sichere Deutung der Haupt-
stelle Lev. 25, 8—10 hat man vor jener Schwierigkeit entweder ganz die

Augen geschlossen oder sie kurzer Hand als bedeutungslos beiseite ge-

schoben. Die einen meinten, angesichts der großen Fruchtbarkeit Palästinas

und des verheißenen außerordentlichen Segens der Ernte im 6. Jahre sei

nicht nur für die Bedürfnisse des 7., sondern auch des 8. und 9. Jahres
gesorgt; das sei ja durch Lev. 25,21 ausdrücklich bezeugt. Dieser Lösungs-
versuch übertreibt jedoch sehr die Fruchtbarkeit Palästinas und wird dem
Sinn der angedeuteten Stelle durchaus nicht gerecht. Vielmehr geht gerade
aus Lev. 25,20—22 mit voller Klarheit hervor, daß das Jobeljahr
auf ein Sabbatjahr fallen muß. Hier wird — nachdem unmittelbar

vorher vom Sabbat- und Jobeljahr die Rede war und bevor die juridischen

Wirkungen des letzteren noch genauer erörtert werden — auf die bange
Frage: „Was sollen wir essen im 7. Jahre, wenn wir nicht säen und
keine Früchte einsammeln dürfen?" die tröstliche Antwort gegeben: ,.Ich

werde im 6. Jahre meinen Segen zu eueren Gunsten aufbieten, daß es für

1 Wo nach Deut. Ifi. Of. zugleich die -' d.h. ein Fest, an dem jede Werktags-
Gerstenernte begann. arbeit verboten war (vgl. Deut. 28. 18).

) •



2() Einrichtung des altisrael. und Technik des spätbibl. Kalenders.

alle drei Jahre Ertrag abwerfen soll. Und wenn ihr im 8. Jahre säet, so

werdet ihr (noch immer) altes Getreide essen; bis zum 9. Jahre — bis der

Ertrag des.selben zu Gebote steht — werdet ihr altes essen." Damit wäre

die ungleich größere Besorgnis im Falle, daß auch das Jahr nach dem

Sabbatjahr ein Brachjahr sein würde, nicht beseitigt. Ein solches Bedenken

wird indes gar nicht aufgeworfen. Warum? Offenbar deshalb, weil es

nach Exod. 25 zwei Brachjahre hintereinander gar nicht gab.

Die Annahme aber, daß die Antwort über die Fragestellung hinausgehe

und auch auf das Jobeljahr Rücksicht nehme (so Ideler, Handb. d. math.

und techn. Chronol. I, 505 f.) trifft schon deshalb nicht zu, weil ausdrück-

lich von einer Aussaat im 8. Jahr die Rede ist, dieses also kein Ruhejahr

war. Doch warum ist man auch noch im 8. Jahr auf altes Getreide an-

gewiesen? Weil die Aussaat in diesem Jahr nur einen sehr beschränkten

Ertrag liefern konnte. Es ging nämlich im allgemeinen nicht an, das

Land bereits zur gewohnten Zeit, im Spätherbst, zu bestellen; denn es

war durch die lange Ruhe zu einer solch harten Kruste geworden, daß es

erst durch wiederholtes Pflügen im Oktober/November und im Frühjahr

für die Aussaat einigermaßen zubereitet werden konnte. Aber auch dann

bedurfte es der künstlichen Bewässerung, die sich nur stellenweise von

perennierenden Seen, Quellen und Bächen aus (vgl. Deut. 8, 7) oder durch

Stauwerke erzeugte Teiche erreichen ließ. Nicht ausgeschlossen ist es

indes, daß man schon im 8. Jahre stellenweise auch eine Frühjahrsernte

zu erzielen suchte; aber diese konnte sicher nur spärlich sein. Auf alle

Fälle war man auch im 8. Jahre und selbst bis zur vollen Frühjahrsernte

im 9. Jahre hauptsächlich auf den Ertrag des 6. Jahres angewiesen. Daraus

mag man zugleich entnehmen, daß schon das Sabbatjahr an sich eine

bedeutende Belastungsprobe für den Glauben des Israeliten an die Ver-

heißung göttlicher Hilfe war, und daß ein Jobeljahr, das nicht zugleich

Sabbatjahr wäre, selbst dann eine Überspannung religiöser Anforderung

bedeutete, wenn es nicht unmittelbar einem Sabbatjahr folgte.

Darum suchten andere der Schwierigkeit dadurch Herr zu werden,

daß sie (mit Kautzsch bei Riehm, Handwörterb. d. Bibl. Altert.' [1884] 734)

zwar das Jobeljahr selbst nicht als späteres Einschiebsel in den Text

(Lev. 25) betrachteten, aber die Brache desselben als etwas seinem ur-

sprünglichen Charakter Fremdes ansehen, das wohl zu keiner Zeit ins

Leben getreten sei. Überall, wo sonst sich eine Beziehung zum Jobeljahr

finde, werde niemals auf die Brache desselben hingewiesen.

Diese Annahme scheint jedoch keineswegs hinreichend begründet.

Denn das beigebrachte argumentum ex silentio versagt. Warum hätte denn

an den gedachten Stellen (Lev. 27, 16ff.; Num. 36,4; vgl. Js. 61,1; Jer.

32, 7 f.; Ezech. 46,17), wo auf das Jobeljahr hingewiesen wird, auch von

der Brache die Rede sein sollen? Dazu lag ja nicht der geringste Grund

vor, da dort lediglich das Erbeigentumsrecht in Frage kam. Daß das

Jobeljahr zugleich ein Brachjahr war, läßt sich außerdem aus den juri-

dischen Wirkungen des ersteren bezüglich der Freiheit und des Eigentums

leicht verstehen. Diesen Umstand hat man — wie es scheint — ganz
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Übersehen. Deshalb einige Worte hierüber. Das Jobeljahr sollte den Leib-

eigenen israelitischen Blutes die Freiheit bringen. Würde dies in einem

gewöhnlichen Jahre geschehen sein, so konnten die bisherigen Herren

durch den Abgang der notwendigen Arbeitskräfte in große Verlegenheit

geraten. Anders in einem gesetzlichen Brachjahr. Auch für den ursprüng-

lichen Besitzer bzw. seine Familie geschah der Rückfall verschuldeten

Landes weitaus am besten in einem Brachjahr. Denn die übers Jahr ein-

tretende Brache nötigte den bisherigen Inhaber, möglichst viele Ländereien,

also auch die zurückfallenden Güter, durch Anbau, Düngung und eventuell

auch Bewässerungsanlagen gehörig instand zu setzen. Dies war für den

verarmten Israeliten beim Antritt seines alten Besitztums von großem Wert,

während ein vernachlässigtes oder erschöpftes Ackerland ihm wenig hätte

nützen können.

Das Jobeljahr hat aber mit dem Sabbatjahr nicht nur die Brache
gemein; beide gleichen sich auch in den sozialökonomischen Wirkungen.

Im Sabbatjahr sollte die Einforderung von geldlichen Darlehen unterbleiben;

ebenso erlosch mit diesem Jahr die Dienstpflicht eines hebräischen Sklaven,

die zudem nicht ohne ansehnliches Geschenk an Naturalien zu entlassen

waren. Daß diese Bestimmungen wirklich für das Sabbatjahr gelten, wer-

den die folgenden Darlegungen beweisen. Ganz ähnlich, nur weit größer

sind die Wohltaten des Jobeljahres: die Befreiung von der durch Verschul-

dung eingegangenen Dienstpflicht verarmter Bauern und Wiedererlangung

ihres früheren Besitztums. Hier wie dort kommt zugleich die große Sabbat-

Idee : Ruhe, Frieden und Freude in Gott nach schwerer Arbeit und Drangsal

zum Durchbruch. Deshalb erscheint Lev. 25 das Jobeljahr als eine logische

Weiterentwicklung, als eine Potenzierung des Sabbatjahres'. Und schon

deshalb müssen wir erwarten, daß seine Periode 49 Jahre betrug.

Die Ankündigung des Jobeljahres am 10. Tisri (Lev. 25, 9) beweist

noch nicht, daß damit auch das Jahr bereits begann ^. Dies scheint sogar

ausgeschlossen, da am 10. Tisri (etwa zwischen Mitte September und Mitte

Oktober gregor. schwankend) die Früchte des alten Jahres noch nicht voll-

ständig eingeheimst waren. Diese Schwierigkeit würde freilich schwinden,

wenn man als Jobeljahr ein solches Jahr wählte, in welchem der 1. Nisan

und somit auch der 10. Tisri möglichst spät fiel; dies galt dann — wie

die Erfahrung lehrte — zugleich für das nächste Jobeljahr; denn nach

49 tropischen Sonnenjahren (= 49 jüdischen Lunisolarjahren -|- 1'
3 Tag)

kehren nahezu dieselben jüdischen Daten wieder. Indes ist es viel wahr-

scheinlicher, daß das bereits begonnene Jobeljahr der Heimbringung der

Früchte des alten Jahres gar nicht im Wege stand und daß hier Lev. 25, 6ff.

gilt : „Was das Land in der Ruhezeit (von selbst) trägt, das soll euch zur

Nahrung dienen ..." Wohl nicht ohne tieferen Grund geschah die Ver-

' über das Alter, die angebliche Entwick- so geschah dies offenbar mit Rücksicht auf

lung und Geltungsdauer des Sabbat- und den neujüdischen Jahresanfang am 1. Tisri.

Jobeljahres siehe Abb. II, A. Ein solcher war dem altjüdischen Kalender

- Wenn im Talmud die Tage vom 1.— 10. wenigstens noch im 5. Jahrh. v. Chr. fremd.

TiSri noch zum Jobeljahr gerechnet werden,
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kündigiing des Jobeljahres gerade am 10. Tisri, dem großen Versöhnungs-

tag, an dem das ganze Volk seine Sündenschuld betrauerte und büßte.

Die sozialen Mißstände, die das Jobeljahr durch eine vollkommene restitutio

in integrum beseitigen sollte, haben ja in der sündigen Menschennatur ihre

Hauptquelle.

4. Regulierung des Kalenderjahres in der biblischen Spätzelt.

Wandlungen in der jüdischen Schaltordnung; Normen für den

Jahresanfang; Einfluß des Sabbatjahres.

Der heutige jüdische Kalender rechnet bekanntlich mit einer 3761

V. Chr. (7. Oktober) beginnenden Weltära und einem 19jährigen Schalt-

zyklus, in welchem jedes

3. 6. 8. 11. 14. 17. und 19. Jahr

einen Veadar (Schaltmonat) hat. Bezeichnen wir diese Einrichtung mit

Rücksicht auf zwei andere noch festzustellende Schaltregeln der Vorzeit

als Ordnung C.

Die Bestimmung der Dauer der einzelnen Monate (von je 29 oder

30 Tagen) beruht hier nicht wie ehedem auf Beobachtung des Mond-Neu-

lichts, sondern auf schematischer Berechnung '.

Über die Zeit der Einführung dieses neuen Kalenders ist bislang nichts

Sicheres bekannt, da die Nachrichten sich sehr widersprechen und die

Ansätze der modernen Forschung zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert

schwanken (vgl. Ginzkl, Chronol. II, 70 ff.).

Dieses Kalendersystem als Ganzes genommen läßt sich allerdings zur

Beurteilung der jüdischen Zeitrechnung der Zeit Christi, sowie der unmittel-

bar vorausgehenden und folgenden Jahrhunderte nicht verwerten. Es ist

jedoch mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, daß man bei der Reform

die alte Schaltweise möglichst beibehalten hat. Von einer etwaigen Stö-

rung der Schaltordnung durch ein Sabbatjahr, in welchem nach Gemara

Trakt. Sanh. 1, 2 nicht geschaltet werden durfte, sehen wir um der Klar-

heit willen vorerst ganz ab.

Gehen wir zunächst in die zweite Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr. zurück

und stellen uns versuchsweise die Frage: inwieweit ist obige Schaltord-

nung C auf die Jahre 59 bis 78 n. Chr., welche einen 19jährigen Zyklus

der Weltära umfassen, anwendbar? Die Antwort ergibt sich aus folgender

Liste. Die Schaltjahre nach der Ordnung C sind hier durch " gekenn-

zeichnet; der 1. Nisan beginnt mit dem wahren Neulicht, reicht also z. B.

im Jahre Ii9 vom Abend des 1. bis zum Abend des 2. April. Dem jul.

Äquivalent des 14. Nisan ist zwecks Vergleichung das Datum des Frühlings-

äquinoktiums beigegeben.

' Die Ergehnisse derselben stimmen nur zälilte. — Den ersten Versuch, den wirklichen

im Mittel, nicht aber in jedem Einzelfall mit Tag des Neulichts astronomisch zu ermitteln,

den Beobachtungen überein. Dies folgt schon hat der geniale Babylonier KiDINU unter-

daraus, daß heute Tiäri, Sebat, Nisan u. a. nommen (vgl. m. Babyl. Mondrechniing [1900],

stets 80 Tage haben, während im altjüd. K— 8 : 50 (f.; Im Bannkreis Babels [1910], 122).

Kniender jeder MoriMt bald 29 bald SO Tage
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dafür sorgen, daß im Jahre 75 der 1. bzw. 14. Nisan um einen Monat

venschoben werde. Dies wird erreicht, indem nicht dieses Jahr, sondern

das Jahr 74 als Schaltjahr angenommen wird. Dann ist im Jahre 75

Nisan 1 = IV. 5 6; Nisan 14 = IV. 18/19.

Zugleich gelangen wir so zu folgender Regel : In dem mit deT Epoche

der Weltära (?7öl v. Chr.) beginnenden 19jährigen Zyklus sind Schaltjahre

das 3. 6. 8. 11. 14. 16. 19. [Ordnung B].

Diese Regel erfüllt die vorerwähnte Forderung nicht nur in den Jahren

59_78 n. Chr., sondern auch a fortiori in den nächsten zwei Jahrhunderten-

Die Frage nach der Zeit, wo an Stelle der Ordnung B die von C trat,

werden wir weiter unten beantworten.

Vorerst soll die Gültigkeit der Ordnung B rückwärts verfolgt werden.

Schon in dem Zeitraum 59 78 n. Chr. befindet sich ein Jahr — nämlich

64, das 6. Jahr des Zyklus — , in welchem der Spätnachmittag des 1 4. Nisan

nur etwa 6 Stunden später fällt als das Äquinoktium (März 22.35). Je

weiter wir aber zurückgehen, um so früher erscheint das Pascha. So trifft

schon 19 Jahre vorher — im Jahre 45 — das Ende des 14. Nisan unge-

fähr auf das Äquinoktium (März 22.75), und weitere 88 Jahre vorher —

.

im Jahre 7 n. Chr. — würde das Paschaopfer auf März 22, also erheblich

Frage; denn der gelehrte Bischof hatte nur

Veranlassung, gegen den Irrtum derjenigen

aufzutreten, welche das früheste Datum dos

Pascha vor das .Äquinoktium setzen (siehe

cd. SCHW.AKTZ 722 [25]).

Damit steht Josephus im Einklang, wenn

er Antiq. V, 10, 5 sagt, dati die Sonne am

14. Tag des Nisan, dem Tage des Pascha-

festes, im Widder stehe {^f xqüo lov ijXioti

xafhaiiüTos). Daß diese Angabe „nicht streng

astronomisch" zu verstehen sei und folglich

Anatolius' Berufung auf Josephus nicht be-

rechtigt sei (wie Ginzel, Chronol. III, 2\.i

meint), vermag ich nicht einzusehen. Mit

fast allen Angaben Philos (De specialibns

legibus II 119] ed. CoHN V, 122 [= M.angey II,

293]; De Decalogo 1301 ed. CoHN IV, 304

1= Mangey II, 106]; Vita Mosis III, 2!l ed.

COHN IV, 252 [= M.^NCIEY II, 169] verhält es

sich allerdings anders. Denn das zeitliche

Verhältnis des Pascha bzw. der ersten Ähren-

reife zum Frühlingsäquinoktium tritt hier

durchaus nicht klar hervor. Es wird hier im

besten Falle nur gesagt, daß ,um die Zelt'

{y.aui) des Äquinoktiums das Paschafest ge-

feiert werde (Decal. [30]) und die Saat zur

Reife gelange (Vita Mosis III, 29).

Doch läßt sich gerade aus der Stelle, auf

die Anatolius anspielt (Quaest. et solut. in

Exod. IIb. I g 1 ; siehe die latein. t)bersetzung

des armenischen Textes bei Richter II, 2621'.),

erkennen, dal) Philo den Beginn der Ähren-

reife mit dem Eintritt der Sonne in das Zei-

chen des Widders, dem Frühlingsäquinoktiura

in ursächlichen Zusammenhang bringt.

Im Anschluß an Exod. 12, 2: mensis hie

vobis principinm mensium : primus est in

mensibus anni sagt Philo zunächst, der Kreis-

lauf der Monate werde passend vom Früh-

lingsäquinoktium an gerechnet. Dieses sei

das prinium et principium tum in ordine. tum

in virtute. Denn das Äquinoktium werde von

der Sonne im Widder, dem ,Haupt' des Zo-

diakus erzeugt und bilde zugleich den Anfang

der (vegetativen) Jahreszeiten Daß Moses

wirklich das Frühlingsäquinoktium als prin-

cipium circulationis mensium vorausgesetzt

habe, lasse sich schon aus der bei verschie-

denen Volkern bestehenden Ordnung und

Überlieferung ersehen ; aber noch sicherer

könne dies .jedermann aus dem Gebot (Mosis)

erkennen, daß am zweiten Festtage (16. Nisan)

die Erstlingsähren darzubringen seien.

Nach Philo beginnt also die Ährenreife

mit dem Frühlingsäquinoktiuni, nicht aber

schon vorher; das Pascha durfte also nicht

dem Frühlingsäquinoktium vorausgehen. Und

darauf gerade kam es Anatolius an. Dieser

hat also nicht mit Unrecht sich u. a. auch

auf das Zeugnis von Philo berufen, wenn

sich dasselbe auch keineswegs durch große

Klarheit auszeichnet,
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früher als das Äquinoktium (damals März 23.55) fallen. In der ersten

Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr. hat also die Ordnung B noch keine Geltung,

sondern statt ihrer eine solche, wo nicht das 6., sondern das 5. Jahr des

Schaltzyklus ein Schaltjahr war. Die Serie der Schaltjahre in dieser älteren

Zeit ist demnach unter Voraussetzung der gleichen Epoche:

3, 5. 8. 11. 14. 16. 19. [Ordnung A].

Diese Ordnung war schon 187—168 v. Chr. brauchbar; denn das niedrigste

Datum des Pascha (14. Nisan) dieses Zeitraumes fiel 176 v. Chr. auf März

24.6; das Äquinoktium des gleichen Jahres aber auf März 24.5. Im ent-

sprechenden Zyklusjahr 100 v. Chr. fiel Pascha auf März 24.6, das Äqui-

noktium auf März 23.0, also etwa 17 Stunden früher.

Untersuchen wir nun, bis zu welcher Zeit die Ordnung B geeignet

war. Wir sagten oben, daß sie nicht nur in dem Zeitraum 59—78 n. Chr.,

sondern auch und zwar a fortiori in den nächsten zwei Jahrhunderten die

Hauptforderung des Pascha erfülle. Wir könnten die Dauer ihrer Gültigkeit

sogar noch sehr viel weiter ausdehnen, wenn es lediglich darauf ankäme,

daß das Pascha stets nach dem Äquinoktium eintreffe. Es ist aber auch

mit Rücksicht auf die Ernte, die ja der Regel gemäß erst am 16. Nisan

eröffnet wird, wünschenswert, daß der 14. Nisan nicht unnötigerweise hin-

ausgerückt werde. Nun fiel nach der Schaltordnung B in dem Zeiträume

von 59—77 n. Chr. die Paschafeier im Jahre 75 am spätesten, nämlich

auf April 19, zur Zeit, wo die Sonne mittags in 26°.54 des W'idders stand.

In der Folgezeit fällt aber der 14. Nisan ruckweise auf einen immer späteren

Tag des tropischen Jahres; so z. B. nach Ablauf von 32 x 19 (= 608)

Jahren, also 683 n. Chr. auf April 17, wo die Sonne mittags in 29''.36 des

Widders stand. Eine zweckmäßige Abänderung -der Schaltregel B müßte

aber nicht erst dann erfolgen, wenn die Sonne des 14. Nisan in dem Zeichen

des Stieres zu stehen käme, sondern schon dann, wenn am Spätnachmittag

des 14. Tages des vorausgehenden Monats das Äquinoktium bereits vorüber

wäre. Und dies war schon nach Ablauf von 22 x 19 (= 418) Jahren,

also 493 n. Chr. der Fall. Damals durfte das Paschafest schon März 19

gefeiert werden, weil die Sonne am gleichen Tage schon in der Morgen-

frühe (19.25) im Frühlingspunkt war.

Die Beobachtung der alten Paschaordnung vorausgesetzt, sollte also

die Schaltregel C, von der unsere Untersuchung ausging, gegen Ende des

5. Jahrhunderts in Kraft getreten sein. Und merkwürdigerweise wird von

R. IsAAK IsR.'\ELi an einer Stelle (Jesod Olam IV, 5, 9) ' das Jahr 4260

(== 499 n. Chr.) als Zeit der Reform angegeben. Derselbe Autor aber setzt

an einer anderen Stelle das Ereignis auf das Jahr 670 Sei. A. (= 358 n. Chr.) '.

Ist dies aber möglich? Nach der alten Paschaordnung gewiß nicht; denn

im Jahre 360 (= 75 -F 15 x 19) fiel nach der Schaltregel C das Pascha

(Nisan 14) auf März 19, das Äquinoktium aber auf März 20.0, also auf

Nisan 15.

' Vgl. GiNZEL, Chronologie U, 71.
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Nun gibt es aber im jerusalemischen Talmud (Gemara Trakt. San-

hed. 12,2; vgl. 13,1) eine Regel, wonach man dem Jahre dann einen

Schaltmonat einfügte, wenn sonst das Äquinoktium auf den 16. Nisan oder

später fallen würde. Falls also das Äquinoktium auf den 15. Nisan trifft,

so genügt dies. Wenn aber diese Regel jemals praktisch angewandt wurde,

so war es zur Zeit der Reform. Somit sind wir zur Annahme berechtigt,

daß letztere um das Jahr 360 n. Chr. einsetzte.

Wie aber erklärt sich der Widerspruch zwischen den beiden Angaben

des Rabbi Isr.'veli? Unseres Erachtens folgendermaßen. Bereits 328 n. Chr.

begann die Reform. Da diese jedoch der althergebrachten Forderung, daß

das Pascha nach dem Äquinoktium fallen müsse, damals nicht genügte, so

erhob sich Widerspruch. Erst gegen Ende des 5. Jahrhunderts, als die

Wirkungen der neuen Ordnung jener überlieferten Ansicht nicht mehr

widersprachen, wurde eine volle Einigung erzielt. Dies geschah 499 n. Chr.

Daß schon in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts tatsächlich eine der-

artige Uneinigkeit bestand, bezeugt klar Anatolius in der oben S. 23 be-

sprochenen Stelle bei Eusebius Hist. eccl. VII, 32: „Daher behaupten wir

auch, daß diejenigen, welche in dieses Zwölftel (d. h. in das Zeichen der

Fische), den ersten Monat setzen und von da an den 14. Tag des Pascha

rechnen, einen nicht geringen Irrtum begehen."

Ganz die gleichen Gründe, welche die Vertauschung der Schalord-

nung B gegen C befürworteten, galten auch für die Ablösung der Ordnung

A durch B. Die durch die Pascharegel geforderte Beziehung des 14. Nisan

zum Frühlingsäquinoktium blieb auch nach dem Jahre 58 n. Chr und zwar

erst recht gewahrt, wenn man die Ordnung A beibehielt. Andererseits

aber fiel dadurch das Paschafest im 6. Zyklusjahr ruckweise auf einen

stets späteren Tag des tropischen Sonnenjahres, wodurch zugleich der offi-

zielle Beginn der Ernte (16. Nisan) sich immer mehr verspätet haben würde.

Unsere Untersuchung führte zu drei verschiedenen 19jährigen Schalt-

zyklen, die sich sämtlich auf die gleiche Epoche (der Weltära, 3761 v. Chr.)

beziehen und zeitlich also aufeinanderfolgen. Es sind Schaltjahre:

A. das 3. 5. 8. 11. 14. 16. 19. (gültig von 187 v. Chr. ab)

B. „ 3. 6. 8. 11. 14. 16. 19. ( „ „ 59 n. „ „)
C. „ 3. 6. 8. 11. 14. 17. 19. ( „ „ 358 [bzw. 499] n. Chr. ab).

Nach diesen drei Ordnungen haben die jüdischen Kalendermeister

sicher — bewußt oder unbewußt — in der Regel ihr Lunisolarjahr einge-

richtet, wenn es auch durchaus nicht erweisbar ist, daß sie die von uns

ermittelten zeitlichen Gültigkeitsgrenzen eingehalten haben. So konnte man
auch nach dem Jahre 58 noch geraume Zeit die Ordnung des Zyklus A
beibehalten haben, bis man die dadurch eintretenden Unzuträglichkeiten

entdeckte und demgemäß sich zu einer neuen Schaltweise entschloß. Aber
auch ohnedies dürfen wir keine völlige Übereinstimmung unseres Befundes
mit dem historischen Tatbestand erwarten, da wir nicht wissen, mit welchem
Grad von Genauigkeit die Zeit des Äquinoktiums bestimmt wurde. Nur
dieses eine behaupten wir zunächst: die drei Schaltzyklen A, B, C
bilden die wesentliche Grundlage des jüdischen Kalenders von
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der Zeit der Makkabäer au und zwar in der angegebenen zeit-

lichen Aufeinanderfolge.

Und nun die weitere Frage: Sollte es diesen Gelehrten nicht zum
Bewußtsein gekommen sein, daß ihrer auf die unmittelbare Erfahrung sich

stützenden Schaltweise eine zyklische Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt, zu

einer Zeit, wo man in Babylon schon seit Jahrhunderten einen wohlgeord-

neten Schaltzyklus kannte? Allerdings hatten die Juden nicht nur — wie

die Babylonier — den Ausgleich von Sonnen- und Mondjahr herzustellen,

sondern auch den jeweiligen Stand der Gerstenreife in Rechnung zu ziehen.

Allein die Schwankungen in dem Betrag dieses letzteren Faktors sind nicht

derart, daß sie die astronomischen Gesetzmäßigkeiten bis zur Unkenntlich-

keit verhüllten (Näheres hierüber unten S. 29 ff.).

Und in der Tat wird uns von drei Schaltregeln berichtet, welche die

jüdischen Chronologen gebraucht haben sollen. So führt Is.\.ak Isr.^eli

(Jesod Olam 63,2) eine Boraitha an, in der es heißt: „Folgendes ist die

Art für die Schaltjahre im Zyklus: 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3 nach R. Elieser;

aber nach ,den Weisen': 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3; dagegen sagt R. Gamaliel:

3, 3, 2, 3, 3, 3, 2 und so bleibt auch die Regel."

Hiernach haben folgende Jahre des 1 9jährigen Zyklus als Schaltjahre

zu gelten:

(nach Elieser) das 3. 5. 8. 11. 14. 16. 19. Jahr

(nach den Weisen) „ 3. 6. 8. 11. 14. 16. 19. „

(nach Gamaliel) „ 3. 6. 8. 11. 14. 17. 19. „

Diese Schaltzyklen sind mit den oben nachgewiesenen Ordnun-
gen A, B und C vollkommen identisch; selbst die Reihenfolge ihrer

Aufzählung entspricht der Zeitfolge der letzteren: der Zyklus des R. Elieser

= A, jener der Weisen = B, der des R. Gamaliel = C. Eine solche Über-

einstimmung ist doch schwerlich Zufall und ich kann daher die Ansicht

GiNZELs (Chronol. II, 72), auch die von Is.aak Israeli angeführten Zyklen seien

„nur durch den Ausgangspunkt des Zyklus" unterschieden ' nicht teilen.

Was die von ihm genannten Autoritäten betrifft, so müssen dieselben

natürlich nicht als die eigentlichen Urheber der bezüglichen Lehren be-

trachtet werden. Sie können auch die Hauptvertreter oder Übermittler

derselben sein. R. Elieser ist wohl mit dem berühmten R. Elieser ben

Hyrkanos = R. Elieser ha-Gadol identisch (vgl. Schi'rer, Verzeichnis der

Personennamen in der Mischna [1913] p. 1, 1). Dazu stimmt, daß nach

GiNZEL, Chronologie 75, Anm. 3 die Schaltungsfolge in den Perakim des

R. Elieser ha-Gadol dem unseres Elieser „ähnlich" sei. Rabbi Elieser war

Zeitgenosse Agrippas II. (50—100 n. Chr.), ein unbeugsamer Vertreter des

strengsten Konservatismus -. Schon deshalb dürfte es nicht auffallen,

daß er noch an dem älteren Schaltzyklus (A) festhielt, obschon derselbe

schon um 59 n. Chr. durch den Zyklus B ersetzt werden konnte und zur

Zeit der Lehrtätigkeit Eliesers ersetzt sein sollte.

I Für die von Albiruni angel'ührten Zylilen (siehe Ginzel, a. a. 0. 7B) wäre dies aller-

dings — falls Albircns Erklärung richtig ist — zutreffend (siehe unten S. 28).

- Siehe W. Bacher, Die Agada der Tannaiten (1903) I, 96.
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Noch eine andere Frage heischt eine Lösung: Haben die Juden ihre

Schaltweise von den Babyloniern entlehnt?

Nicht zweifelhaft kann es allerdings sein, daß die Kenntnis eines

19jährigen Schaltzyklus von den Babyloniern auf die Juden überging. Viele

derselben blieben ja nach Aufhebung der Gefangenschaft in Babylonien

zurück und nahmen teil an allen Errungenschaften der Kultur, die sie

auch ihren palästinensischen Stammesbrüdern vermittelten. Dagegen ist

ebenso sicher, daß die Reihenfolge der Schaltjahre des jüdischen Zyklus

von der des babylonischen ganz verschieden Ist.

Die babylonische Seleukidenära (S. Ä.) beginnt - wie Epping zuerst

erkannt hat — im Frühjahr 311 v. Chr. Die damals geltende Schaltregel

ist (nach m. Sternk. I, 214) folgende. Dividiert man die Jahre der S. Ä.

durch 19, so lassen die Schaltjahre folgende Reste:

1. 4. 7. 9. 12. 15. 18 (+),

von welcher die sechs ersten auf ein Schaltjahr mit einem II. Adar hin-

weisen, während der Rest 18 ein Schaltjahr mit II. Elul anzeigt.

Letzterer findet sich im jüdischen Schaltsystem nicht; doch dies ist

der geringste Unterschied. Weit wichtiger ist der Gegensatz in der Auf-

einanderfolge der Schaltjahre, die bewirkt, daß ein bestimmtes Jahr, das

nach dem babylonischen Kalender ein Schaltjahr ist, im jüdischen als Ge-

meinjahr gilt und umgekehrt. Davon kann man sich leicht überzeugen.

Drücken wir nämlich obige Regel unter Beachtung des verschiedenen Jahres-

anfangs der babylonischen S. Ä. und der jüdischen Weltära (W. Ä.) in

Jahren der letzteren aus, so ergeben die Schaltjahre (zufällig) die gleichen

Reste wie vorhin; denn es entsprechen sich:

)
1 4 7 9 12 15 18 (+ ) S.A.

die Reste
j jg 15 18 1 4 7 9 W. Ä.

Hätten also die Juden ihre Schaltordnung der in den letzten vier Jahr-

hunderten in Babylonien allgemein anerkannten Regel entlehnt, so müßte

das 1. 4. 7. 9. 12. 15. 18. Jahr ihrer W. Ä. ein Schaltjahr sein. Damit

stimmt aber keiner der obigen jüdischen Schaltordnungen (A, B, C) überein.

Der tiefere Grund dieses Unterschiedes liegt aber darin, daß der 1. Nisan

nach dem Kalender der Babylonier der letzten vier Jahrh. v. Chr. frühestens

auf den 24. März (jul.) fällt, nach dem jüdischen Kalender dagegen schon

über zwei Wochen vorher eintreten kann.

Nun erwähnt allerdings Albiruni (973— 1048 n. Chr.) u. a. eine Schalt-

regel, wonach das 3. 5. 8. 11. 14. 16. und 19. Jahr der um 2 verminderten

Jahressumme der Ära Adam einen Schaltmonat haben und fügt hinzu:

„Diese letztere Art ist die meist verbreitete unter den Juden; sie ziehen

diese den anderen vor, weil sie deren Einführung den Babyloniern zu-

schreiben." Diese Regel ist aber keine andere als die, welche dem heu-

tigen jüdischen Kalender zugrunde liegt. Denn die Epoche der Ära Adam

fällt in das Jahr nach der Epoche W. Ä.; also erhält man die Schaltjahre

der W. Ä. durch Adition von (2 -f- 1 =) 3

zu 3. 5. 8. 11. 14. 16. 19. Jahr der Jahressumme der Ära Adam minus 2;

somit 6. 8. 11. 14. 17. 19. 3. „ W. Ä.
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Das ist aber dieselbe Regel wie die der Ordnung C:

3. 6. 8. 11. 14. 17. 19. W. Ä.

Dieselbe könnte höchstens insofern die Bezeichnung „babylonisch" ver-

dienen, als sie möglicherweise von babylonischen Juden eingeführt worden

ist. Mit der Schaltweise der eigentlichen Babylonier, welche durch zahl-

reiche Keilinschriften der letzten vier Jahrh. v. Chr. bezeugt ist, hat jene

Regel nichts zu tun. Die beiden andern von Albirlni erwähnten Zyklen

sind derselben Art.

Störungen der Schaltregeln.

Kehren wir nun zu den Schaltzyklen A und B (S. 24) zurück. Sie

bilden gewiß von dem Beginn der Makkabäerzeit bis zur Kalenderreform

die eigentliche Grundlage des jüdischen Kalenders. Die darin ausgesprochene

Regel galt aber keineswegs so ausnahmslos wie die Schaltregel der Baby-

lonier während der letzten vier Jahrh. v. Chr. Es gab nämlich zwei Arten

von Ausnahmen. Die eine beruht darauf, daß in einem Sabbatjahr

nicht geschaltet werden durfte, die andere darauf, daß an dem Tage,

welcher der Schaltordnung gemäß der 16. Nisan wäre (an dem die Erst-

linge der reifen Gerste dargebracht werden sollten), infolge ungünstiger

Witterung noch keine reifen Gerstenähreu aufzutreiben waren.

Als Sabbatjahre sind bereits mehrere Jahre nachgewiesen. So

38 37 V. Chr. und 68/69 n. Chr. (Schürer, G. d. J. V. [1901], 35 f.)'.

Ist das Sabbatjahr schon nach der Ordnung des Zyklus ein Gemein-

jahr, so bleibt natürlich alles beim alten; andernfalls muß entweder un-

mittelbar vor oder nach dem Sabbatjahr eine Schaltung erfolgen, aber

nicht nach Willkür, sondern unter Wahrung der Pascharegel. Ein

Beispiel! Im Zeitraum 59—78 n. Chr. liegen drei Sabbatjahre: 61 62,

68 69 und 75 76. Letztere sind nach dem Schaltzyklus B Gemeinjahre,

ersteres aber ein Schaltjahr. Dieses nun muß seinen Schaltmonat abtreten

und zwar an das vorausgehende Jahr 60 61 ; denn eine Verlegung der

Schaltung auf das Jahr 62 63 ist unzulässig, da dadurch der 1. Nisan dieses

Jahres auf den 1. März herabgedrückt und folglich das Pascha viel zu

früh angesetzt würde.

Nicht so leicht und sicher ist es, die Veränderungen anzugeben, welche

die Schaltordnung durch die Schwankungen in der Zeit der Gersten-

reife hervorgerufen wird. Es sind hier mehrere Fragen zu erörtern.

Wir wissen, daß am 16. Nisan (am 2. Tag der 7tägigen Feier der

Ungesäuerten Brote) die Erstlinge der Gerstenernte dargebracht werden

mußten ^. Nach dem Schaltzyklus aber konnte dieser Termin bereits zwei

Tage nach dem Frühlingsäquinoktium eintreten; um diese Zeit müßte es

also in Palästina schon reife Gerste geben. Ist dies wahrscheinlich?

1 Bezüglicii des Sabbatjahres 136 5 V. Chr. ^ Man dorrte ein Gebund Gerstenähren

(nicht — wie es nach JosEPHUS scheinen (Webegarbe), zerstieß die Körner, reinigte

könnte — 135 4 v. Chr.) siehe ScHüRER, G. d. sie von Kleien und brachte ein Omer (=

J. V. S. 35 f. 3,64 LiterJ davon zum Altar (Joseph. Antiq.

-
III, 10, 5).
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Schon auf Grund der Pascharegel müssen wir dies zugeben. Denn

angenommen, die erste Gerstenreife sei selbst in Jericho (5 Wegstunden

von Jerusalem) gewöhnlich erst Ende März oder Anfang April eingetreten,

so war jene Regel irreführend; auch wäre die Angabe der Alten, daß am

14. Nisau die Sonne im Zeichen des Widders stehe, in nicht wenigen Fällen

unrichtig (vgl. oben S. 23 f.).

Aber auch die heutigen Vegetationsverhältnisse im Jordanland wider-

sprechen unserer Annahme nicht.

Hierüber findet sich bei Winer, Bibl. Realwörterbuch (1847) I, 411,3

die Angabe: „Nach übereinstimmenden Zeugnissen neuer Reisenden reift die

Gerste besonders um Jericho schon im März, wird aber in der Regel im

April geschnitten" (s. Bihle, Calendar. Palaest. oecon. p. 14, 23). Tri.st.am,

The Natural History of the Bible (8. edit.) 421 versichert sogar: „In the

Jordan valley the Barley harvest is over by the end of March, and I have

eaten a barley-cake in that month at Jericho, made from a crop which I

had Seen sown in December."

Dies bestätigt auch eine Angabe Jung.s bei Riedel, Alttestamentliche

Untersuchungen I. Heft (Leipzig 1902) S. 64 : „Die Reife des Getreides und

der Traube ist in Palästina sehr verschieden. Im Jordantale z. B. beginnt

die Getreideernte im März, hier (Sarona) in der Küstenebene im April, auf

dem Gebirge aber erst jetzt (9. Juni 1901)." B.auer, Volksleben im Lande

der Bibel (Leipzig 1903) S. 126 dagegen bemerkt: „Die Gerstenernte in der

Jordanau schon in den März verlegen zu wollen, wie so häufig geschieht,

wäre verfrüht."

Für unsere Frage handelt es sieh aber nicht darum, wann die Reife

eine so allgemeine und vollständige ist, daß die Gerste eines ganzen Be-

zirks oder auch nur eines ganzen Feldes geschnitten werden konnte, son-

dern darum, wann man die für das Opfer nötige geringe Menge einzelner

reifer Halme sammeln konnte. Der moderne Reisende achtet hierauf natür-

lich nicht. Der jüdischen Bevölkerung aber lag sehr viel daran, die durch

Frühreife ausgezeichneten Plätzchen ihrer Felder ausfindig zu machen.

Und dies aus zwei Gründen : 1) Bevor die Erstlingsgarbe dargebracht war,

durfte man nicht ernten ' und von dem neuen Getreide nichts genießen

(Lev. 23, 14); 2) falls am 16. Nisan keine reifen Ähren vorhanden waren,

mußte die Ernte nicht etwa nur um einige Tage, sondern um einen ganzen

Monat verschoben werden, indem man jenes gesetzliche Datum selbst durch

Einschaltung eines Monats hinäusrückte^.

Unter diesen Umständen ist es dtirchaus wahrscheinlich, daß man im

1. Jahrh. vor und nach Chr. schon am 23. März gregor. bei Jericho die

' Nur den Bewohnern von Jericho wurde raaliels erinnert, der an die Juden zu Babylon

— falls sich das Osterfest erheblich ver- und Medien gerichtet ist und also lautet

:

spätete — mit Rücksicht auf die frühe Reite „Wir machen euch hiermit bekannt, daß weil

in jener Gegend und den durch den Aufschub die jungen Tauben und Lämmer noch zart

entstehenden Schaden die Ernte schon früher sind und auch die Zeit der reifen Ähre nicht

gestattet (so wenigstens nach Mischna. Pe- da ist, es uns gut geschienen hat, daß diesem

sachim IV 8a). Jahre 30 Tage zugelegt werden" (Jerus. Gem.
- Es sei hier an den bekannten Erlaß Ga- Tract. Sanh. 18.4).
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für die Webegarbe des 16. Nisan nötigen reifen Äliren finden konnte, falls

das damalige Klima des Jordantales dem von heute nicht nachstand. Diese

letztere Frage ist wiederholt aufgeworfen worden. Reclus, Nouvelle Geo-

graphie universelle IX, 740 suiv. bemerkt hierüber, auf Gay Lussac et

Araüo, Annales des Longitudes 1834 sich stützend: „Assurement, la tem-

perature est ä peu pres restee la meme, puisque la limite septentrionale

de la Zone oü mürissent les dattiers et la limite raeridionale des vignes

coincident encore sur les bords du Jourdain"; dagegen sei das Klima ehe-

dem merklich feuchter gewesen, besonders infolge sehr ausgedehnter Wal-

dungen '. Mit Recht hat man jedoch bezweifelt und geradezu bestritten,

daß es solche in biblischer Zeit auf dem Boden Palästinas gab l Die

Niederschläge mögen immerhin etwas reichlicher als heute gewesen

sein.; aber beträchtlich ist der Unterschied nicht. Von großer Bedeutung

dagegen ist der Umstand, daß in alter Zeit weitverzweigte Bewässerungs-

anlagen ersetzten, was der Himmel versagte. Wie ganz anders heute.

Man vergleiche nur das, was Strabo XVI, 2, 41 und Josephus Bell. Jud.

IV, 8, 3 über die wunderbare Fruchtbarkeit der Landschaft von Jericho

berichten, mit deren heutigem Zustand bei Ritter, Erdk. XV, 500. Licht,

Wärme und Feuchtigkeit können indes nur dann zur vollen Wirkung ge-

langen, wenn der Boden durch die Arbeit von Hacke und Pflug ent-

sprechend vorbereitet ist; dies gilt insbesondere vom steinreichen Boden

Palästinas. Wie ganz anders aber haben die Alten diesem Umstand Rech-

nung getragen als die trägen und entnervten Bewohner der heutigen Jericho

(siehe Ritter, Erdk. XV, 526; Robinson, Palaest. II, 523 f.). Im allgemeinen

waren daher die Bedingungen für die Ausdehnung des Getreidebaus im

Altertum erheblich günstiger. An den Stellen dagegen, wo für genügende

Wasserzufuhr und Bearbeitung des Bodens gesorgt wird, dürften die heutigen

Ergebnisse der Agrikultur auch in bezug auf die Reifezeit kaum zurück-

stehen. Allein gerade dort, wo die Reife am frühesten eintrat, bei Jericho,

erfährt heute nur ein geringer Teil des ehedem so fruchtbaren Bodens jene

unentbehrliche Förderung. Es ist aber doch nicht wahrscheinlich, daß

gerade dieser Teil durch frühe Reife besonders bevorzugt ist.

1 So u. a. auch Fraas, Aus dem Orient auch bei Josephus Umschau zu halten. Denn

(1867) I S. 19ßff. es ist zu erwarten, daß er bei der Schilderung

'- Vgl. Ankel, Gruudzüge der Landesnatur wechselvoller Kämpfe gelegentlich auch der

des Westjordanlandes (1887) 119 ff., dem sich Wälder gedenkt, falls es solche gab; spielten

auch Hilderscheid, Die Niederschlagsverhält- letztere doch bei der ehemaligen Kampfes-

nisse Palästinas in alter und neuer Zeit ZOP V, weise eine noch viel größere Rolle als heute.

1902, 99 ff. anschließt. Von großen Wäldern berichtet aber Josephus

Gegen eine wesentliche Änderung des nirgends; dagegen erfahren wir, daß es da-

Klimas von Palästina in historischer Zeit nials in der Gegend von Jerusalem keinen

haben sich überdies schon Lartet (Geologie, beträchUichen Waldbestand gab
;
denn das

III, Bd. des Werkes: Voyage d'Exploration ä römische Heer unter Vespasian konnte kaum

laMer Morte etc. par M. le duc de Luynes das für die Belagerungswälle' nötige Holz

[1874], p. 212) und CoNDER (The fertility of auftreiben. War doch schon durch die Er-

ancientPalestine. Quart. Statem., 1876, 131 ff.) richtung der vier Hauptwälle (B.J. V, 11,4)

ausgesprochen. Was den Waldbestand Palä- aller Holzvorrat im Umkreis von 90 Stadien

stinas in alter Zeit betrifft, so ist es nützlich, (16.7 Kilometer) gänzlich erschöpft (B.J.V, 12, 4).
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Alle diese Erwägungen können uns in der Annahme bestärken, daß

vor 2000 Jahren schon kurz nach dem Äquinoktium das Aufbringen der

Webegarbe in der Regel möglich war.

Wir sagen: in der Regel. Denn wenn auch die Schwankungen der

vegetativen Jahreszeiten am gleichen Ort in Palästina weit geringer sind

als in unseren Breiten, so dürfen wir doch nicht ganz davon absehen. Die

dadurch erzeugte Unsicherheit beschränkt sich indes auf jene wenigen

Fälle wo der 14. Monatstag schon sehr bald auf das Äquinoktium folgte.

So bleibt es fraglich, ob in dem Zyklus von 59—77 n. Chr. der Ordnung B

(S. 24) gemäß das Jahr 64 65 und nicht statt dessen 63/64 Schaltjahr war

(wie es auch die Ordnung A verlangte). Von den anderen Jahren könnte

höchstens noch das Jahr 72 73 in Frage kommen, statt dessen möglicher-

weise das Jahr 71 72 Schaltjahr sein könnte. Aber schon dieses Zuge-

ständnis ist nicht gering. Denn nach Ordnung B (und A) fällt das Äqui-

noktium im Jahre 72 auf den 13. Nisan, also der Tag der Erstlingsgarbe

erst drei Tage später. Das mag dem, der den schleppenden Fortschritt

der Vegetation in unseren Breiten auf den Orient, insbesondere im Jordan-

tal, überträgt, als ein geringfügiger Zeitraum erscheinen. In Wirklichkeit

aber vermag dort die Frühlingssonne, hinreichende Feuchtigkeit voraus-

gesetzt, in einerii einzigen Tage mehr als bei uns während einer Woche.

Für den Zeitraum 59—78 n. Chr. erhalten wir somit unter der Be-

rücksichtigung 1) der Unsicherheit, ob damals noch die Schaltordnung A

oder bereits die Schaltordnung B in Kraft war, 2) der Sabbatjahre (bzw.

des einzigen, eine Ausnahme in der Schaltung bewirkenden Sabbatjahres

61/62), 3) der Schwankungen in der Zeit der Ährenreife folgende julianische

Daten für die Jahresanfänge (1. Nisan):

J. n. Chr.
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C. Die julianischen Gleichwerte altjüdischer Tagdaten.

Die für die historische Chronologie so wichtige Frage, ob und wann
es möglich sei, altjüdische Daten in julianische umzusetzen, hängt natürlich

davon ab, ob die heutige Astronomie, wenigstens in manchen Fällen, den

Tag des Mond-Neulichts im 1. Jahrtausend v. Chr. mit voller Sicherheit zu

ermitteln imstande ist. Um hierüber Klarheit zu gewinnen, muß man
1. den Grad der Genauigkeit kennen, der unseren Berechnungen der Mond-

phasen, insbesondere des Neumondes, für eine so weit zurückliegende Zeit

zukommt, und 2. es verstehen, den Einfluß sämtlicher Faktoren zu ermitteln,

durch welche die Dauer der Zeit zwischen Neumond und Neulicht bedingt

ist. Was die Genauigkeit unserer Neu- und Vollmondberechnung angeht,

so läßt sich dieselbe mit Hilfe der babylonischen Beobachtungen von Sonnen-

und Mondfinsternissen nachprüfen. Die Arbeiten hierüber sind noch nicht

abgeschlossen ; doch läßt sich schon jetzt sagen, daß die von E. v . H.aerdl '

für die Zeit 957—605 v. Chr. und von Gi.nzel - für den Zeitraum 605 v. Chr.

bis .308 n. Chr. nach Schrams Hilfstafeln berechneten Neumonde für weitaus

die meisten Fälle eine hinreichende Genauigkeit bieten, wenn diese auch

geringer ist, als die beiden Astronomen glaubten ^. Der Zeitraum zwischen

dem astronomischen Neumond und dem Erscheinen der Sichel ist äußerst

wechselreich. Dies wird zum Teil schon durch die Änderung in der Tages-

zeit des Neumondes veranlaßt. Denn nehmen wir an, die Konjunktion

finde abends T^ statt, der Mond gehe tags darauf 7'' 10" unter und das

theoretisch erforderliche Intervall zwischen Neumond und Neulicht betrage

gerade 1 Tag, so ist die Sichel natürlich sichtbar. Fällt der Neumond —
ceteris paribus — auf 7h lim, go erscheint die Sichel einen Tag später.

-Schon so würden sich Schwankungen von 1—2 Tagen ergeben. So ein-

fach es ist, dieser Ungleichheit Rechnung zu tragen, so verwickelt ist es,

das vorhin als bekannt vorausgesetzte Minimum der Zwischenzeit (Neumond-

Neulicht) zu ermitteln. Suchen wir hierüber volle Klarheit zu erlangen.

Die Sichtbarkeit der Sichel wird dadurch bedingt, daß bevor noch der

Mond untergeht, ein solcher Grad von Dunkelheit eingetreten ist, daß die

feine Sichel sich genügend abheben kann. Dieser Moment fällt zwischen

das Ende der bürgerlichen und das der astronomischen Dämmerung und

ist von der Größe des Tiefstandes der Sonne unter dem Horizont bedingt.

Der Betrag dieser Sonnentiefe, der gerade genügt, die am Horizont stehende

Mondsichel hervortreten zu lassen, heißt der Sehungsbogen. Nach meinen

Untersuchungen zahlreicher babylonischer Beobachtungsergebnisse beträgt

derselbe zur Zeit des Frühlingsäquinoktiums 10.°4bisll°. Diese empirisch

erlangten Werte tragen sowohl dem Einfluß der wechselnden Beschaffen-

heit der Atmosphäre als auch dem der verschiedenen astronomischen Ver-

hältnisse Rechnung.

' Astron. Beiträge z. assyr. Chronol. {Wiener Akad.. math.-natiuw. Klasse. 49. Bd.).

- Handb. der matheni. und techn, Chronol. 1 547 ff. II 544 ff.

'' Nach ihnen sind die Ergebnisse auf •> Stunde genau.

Kugier. Forschungen. 8
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Um die Frage zu entscheiden, ob bei klarem Wetter die Sichel schon

am 1. oder erst am 2. Tage nach dem Neumond gesehen werden konnte,

haben wir also durch Rechnung zu ermitteln, wie tief die untergegangene

Sonne unter dem Horizont stand, als eben der Mond den Horizont erreichte.

Die Sonne wird natürlich ceteris paribus um so tiefer stehen, je weiter

der Mond nach der Konjunktion sich ostwärts von ihr bereits entfernt hat;

die Größe dieser Entfernung aber hängt nicht nur von der seit der Kon-

junktion verflossenen Zeit, sondern auch von der Geschwindigkeit ab, die

der Mond während jener Zeit besaß. Da die tägliche Mondbewegung

zwischen ll''46' und 15°21' schwankt, so liegt es auf der Hand, daß hier-

auf Rücksicht genommen werden muß. Noch bedeutsamer indes sind die

Wirkungen zweier anderen Faktoren: die Jahreszeit bzw. die Stellung

der Sonne in der Ekliptik und die ,Breite' des Mondes, d. h. seinen

nördlichen oder südlichen Bogenabstand von der Ekliptik. Den Einfluß

beider zeigen die Zahlenwerte der folgenden für Babel (geogr. Breite = 32."5)

berechneten Tabelle. In dieser wird vorausgesetzt, daß der Mond bei

seinem Untergang gerade um 13" sich von der Sonne ostwärts entfernt

hat, und die Frage beantwortet: um wieviel Minuten geht beim Beginn der

vier Jahreszeiten (wo die Länge der Sonne 0°, 90°, 180", 270" beträgt)

der Mond später unter als die Sonne und zwar für den Fall, daß ersterer

5" nördlich der Ekliptik {ß = + 5"), auf dieser (/? = 0") oder 5« südlich

derselben {ß = - 5") steht.
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je + 5", 0" und - ö" hat. Die einander entsprechenden Werte werden hier-

auf in einer Tafel vereinigt, wo ,i das Horizontal-Argument, C-j das Vertikal-

Argument, e den Tafelwert bildet. Zur Entscheidung der Frage, ob ge-

gebenenfalls die Sichel an einem bestimmten Abend sichtbar war, genügte

es dann in der Regel, 3, e und /i näherungsweise zu berechnen und damit

in die Tafel einzutreten. Oft würde schon ein prüfender Blick auf die-

selbe hinreichen.

So einfach liegen jedoch die Dinge nicht ; denn der Sehungsbogen ist

keineswegs nahezu konstant. Dies rührt daher, daß mit der Verbreite-

rung der Sichel auch die Intensität des Mondlichtes zunimmt und

dieses somit schon bei einem geringeren Grad von Dunkelheit, also auch

bei einem geringeren Tiefstand der untergegangenen Sonne aus der Däm-

merung hervorbricht. So kommt es z. B., daß die Sichel statt bei einer

Elongation (e) von 18" schon bei einer solchen von 14.";") gesehen wird,

weil der Sehungsbogen nicht mehr 11°, sondern nur S.^S beträgt. Eine

Tafel, die auch der Zunahme der Lichtintensität Rechnung trägt, läßt sich

indes rein theoretisch nicht ableiten, und auch die vorliegenden photo-

metrischen Messungen reichen für unsere Zwecke nicht aus. In dieser

Verlegenheit indes erweisen sich zahlreiche babylonische Neulichtdaten

aus babylonischen Beobachtungstafeln als kostbare Gabe. Natürlich

meinen wir solche babylonische Daten, deren julianische Äquivalente mit

Hilfe von Angaben über Mond- oder Sonnenfinsternisse oder Mond-Positionen

mit voller Sicherheit berechnet werden können. Dadurch ward es mir

möglich, eine Tafel der oben angedeuteten Art anzulegen, welche gestattet,

nach vorhergehender Berechnung von 0, e und ,j in weitaus den meisten

Fällen über die Sichtbarkeit der Sichel rasch und sicher zu entscheiden.

Diese Tafel gilt zwar zunächst nur für Babel (geogr. Breite = 82. "5). Indes

ist der Breitenunterschied von Babel und Jerusalem so gering — er beträgt

nur 0.°7 — , daß wir die Tafelwerte unbedenklich auch für Palästina gelten

lassen dürfen, da wir solche Fälle, die nahe der Grenze des Möglichen

liegen, von der Verwertung ganz ausschließen.

Damit ist unser doppelter Zweck; den Einfluß der die Zeit des Neu-

lichts (d. h. den Beginn des altjüdischen Monats) bestimmenden Faktoren

zu kennzeichnen und den von uns eingeschlagenen Weg anzugeben, auf

dem wir zur Ermittlung ihrer Gesanitwirkung in jedem Einzelfall (die sel-

tenen Grenzfälle abgerechnet) mit völliger Sicherheit gelangen konnten,

erreicht.

Bei diesen Untersuchungen stellt sich u. a. auch heraus, daß das

Minimum der Zeit zwischen Neumond und Neulicht für Babylon (geogr.

Breite 32.°5) 15' o Stunden beträgt. Dies trifft zu, wenn am Abend des

Neulichts 1. die Sonnenlänge 50—60" oder 270—280" beträgt, 2. wenn der

Mond sich im Perigäum befindet, also seine größte Geschwindigkeit (15"2t' im

Tag) hat, 8. seine Breite ihr Maximum (+ .')") erreicht.



II.

Zum Alter der wichtigsten bürgerlichen und

kultischen Gesetzesbestimmungen des Pentateuch,

insbesondere des sog. Priesterkodex.

Einleitung.

Die folgenden Darlegungen sind zunächst durch die Notwendigkeit

veranlaßt, die chronologische Verwertung der Angaben des Pentateuch

sicherzustellen; zugleich aber sind sie als ein bescheidener Beitrag zu

dessen Glaubwürdigkeit überhaupt gedacht. Der mosaische Ursprung

der hier in Frage kommenden Institutionen wird freilich bereits durch die

Überlieferung verbürgt. Allein schon die Würde des Gegenstandes macht

doch eine möglichst eindringende wissenschaftliche Begründung höchst

wünschenswert. Diese wird vollends zur gebieterischen Notwendigkeit

durch die Tatsache, daß die moderne Kritik die traditionellen Anschauungen

in unserer Frage als durchaus ungeschichtlich verwirft. Diese negative

Richtung, die besonders W. Vatke (t 1882), Ed. Reuss (t 1891), K. H. Graf

(t 1869), Abr. Kuenen (f 1891) und Jul. Wellh.\usen (f 1918) begründeten,

ist weniger durch die literarische Methode als durch die rationalistische

entwicklungstheoretische Auffassung gekennzeichnet'. Erstere hat

zur Aufstellung der Quellenschriftenhypothese geführt, wonach der

Hexateuch (= Pentateuch + Buch Josue) aus vier oder fünf Hauptquellen ^

hervorgegangen sein soll. Diese Scheidung ist im wesentlichen auch von

manchen Exegeten angenommen worden, die keineswegs den entwicklungs-

theoretischen Folgerungen ihrer Kollegen beipflichten.

1 Beide fließen übrigens leicht ineinander bei P: Ps die Grundschiebt, V^ den .Heilig-

und lassen sich in manchen Fragen kaum keitsgesetz (H)' genannten Teil (von einigen

auseinanderhalten. auch als besondere Hauptquelle angesehen),

- Mit Rücksicht auf nichtexegetische Leser P» die spätere, jüngere Schicht. Die Stellen

seien hier die gebräuchlichen .Abkürzungen des .Hexateuch' (= Pentateuch + Buch Josue),

der Quellenbezeichnungen angegeben : J = aus welchen sich die einzelnen Quellen zu-

Jahvist, E ^= Elohist (JE = Kombination von sammensetzen sollen, bieten die Einleitungen

J und E), D = Deuteronomist, P = Priester- in das A. T.; sie werden übrigens in den uns

kodex. Außerdem hat man noch eigens beschäftigenden Einzelfällen stets angegeben.

.Schichten' unterschieden. So z. B. bedeutet
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Was die Abfassungszeit der einzelnen Quellen betrifft, so gehen die

Meinungen der Kritiker auseinander. Wellhausen setzt J vor 722 v. Chr.,

E in die prophetische Zeit, D kurz vor das 18. Jahr des Königs Josias

(621 V. Chr.), P in die Zeit nach Ezechiel. Nach Kiienen fällt die Ab-

fassung von J ins 9. oder in den Anfang des 8., E in die Mitte des 8. Jahrh.;

D ist der Hauptsache nach abgefaßt worden, um der Kultreform Josias'

als Richtschnur zu dienen; P^ (= H) ist jünger als Ezechiel, die Gesetzes-

bestimmungen des P noch jünger, nachexilisch. Ähnlich andere. Wieder

andere (besonders neuerdings) rücken die Entstehungszeiten höher hinauf.

Allen Vertretern der GR.\F-WELLH.AusENSchen Richtung ist insbesondere

dies gemeinsam, daß sie das Deuteronomium kurz vor der Auffindung

des Gesetzbuches (621) und den Prieserkodex erst nach Ezechiel ent-

stehen lassen. Beides wird sich als unhaltbar herausstellen. Unser Haupt-

ziel ist indes nicht etwa die Untersuchung der Grundlagen, auf denen

die Ansätze der Entstehungszeiten der
,
Quellen' beruhen, sondern die Er-

mittlung des relativen und absoluten Alters der wichtigsten sozia-

len und religiösen Einrichtungen des Pentateuch. Mit anderen

Worten: es gilt die Frage zu beantworten, ob die dort niedergelegten

Gesetzesbestimmungen als mosaisch gelten dürfen oder ob sie

nachweisbar erst in späterer Zeit, etwa als Ergebnis einer all-

mählichen Entwicklung zutage getreten sind.

Selbstverständlich kann diese Aufgabe nicht gelöst werden, ohne zu-

weilen mit der Vertretung der entgegengesetzten Anschauung in Fühlung

zu kommen. Doch ziehen wir den positiven Beweis der Abwehr vor.

Glücklicherweise wird diese durch den Umstand erleichtert, daß wir es

fast ausschließlich mit dem Werke eines einzigen Mannes zu tun haben:

den Prolegomena zur Geschichte Israels von Julius Wellh.ausen. Dieses

Buch, dessen 1. Auflage 1878 als .Geschichte Israels, I. Band' erschien,

hat bis zu seiner 6. Auflage (1905) einen wahren Siegeszug durch die

wissenschaftliche Welt erlebt. Nicht als ob W. sie durch glänzende Neu-

funde überrascht hätte! Es war vielmehr die geistreiche und anscheinend

folgerichtige Entwicklung seines Systems und die anschauliche, souveräne

Sprache, die viele sonst recht besonnene Gelehrte — manche nach anfäng-

licher Gegenwehr — bezauberte. Davon geben zahlreiche Darstellungen

der israelitischen Religionsgeschichte und Kommentare Zeugnis, die nicht

selten fast wörtlich die Gedanken des Meisters wiederholen, seine oft nur

mit wenigen Strichen hingeworfene Bilder mit hingebender Pietät weiter

ausmalen und nur zuweilen in nebensächlichen Dingen eine abweichende

Meinung vertreten.

Manche Voraussetzungen Wellhausens sind nun allerdings bereits durch

die bedeutsamen Funde der letzten Jahrzehnte besonders auf ägyptischem

Boden erschüttert worden bzw. zu Fall gekommen.

So erscheint der WELLHAUSENSche Spätansatz des Beginns des Staatswesens,

des Schrifttums und der Gesetzesreligion Israels angesichts dessen, was wir aus

den Inschriften vom 14. bis zum 12. Jahrh. v. Chr. wissen, nicht nur willkürlich

— das war er schon von vornherein — . sondern auch verfehlt. Die bekannten
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Kl-Amarna-Tafeln ' zeigen uns Palästina in der ersten Hälfte des 14. Jahrli. in

einem Zustande politischer Ohnmacht gegenüber eindringenden Fremdvölltern, der

sehr an die Zeit der israelitischen Invasion erinnert, und nach der Israel-Stele-

war jene Invasion um 1220 v. Chr. bereits vollzogen; wird doch dort Z. 26,27

Kanaan als Sitz des Stammes Israel bezeugt''. Daß aber dieser auf der

niedrigen Kulturstufe von Nomaden gestanden habe, klingt wenig glaubhaft, wenn

man erfährt, daß zur Zeit Ramses' 111. (etwa 1200) selbst gewöhnliche Arbeiter des

Lesens und Schreibens kundig waren *. Endlich ist es gewiß nicht zufällig, wenn

manche kultische Anordnungen des Priesterkodex äußerlich aufs deutlichste ägyp-

tisches Gepräge tragen.

Man pflegt hier vor allem an die ägyptische Sitte der Beschneidung zu

denken, die allem Anschein nach ein religiöser Weiheakt war \ Es läßt sich jedoch

' Keilinschriftlicht' di|)loniatische Korre-

spondenz aus den Archiven Amenhoteps IV.

(um 1377— 13(il), gefunden von einer Bäuerin

1887 in Et-Tell (gew. Tel! el-Amarna). 3Ö0 km

südlich von Kairo. Jetzt größtenteils im

Berliner Museum. Zuletzt neu bearbeitet und

übersetzt von KniidtzoN, Die El-Amarna-

Tafeln (1907 K); die vorausgehende Literatur

ebenda. Besonders bemerkenswert sind

Knudtzon Nr. 286 ff., wo Abdi(?)-heba von

Jerusalem seinem Oberherrn, dem König von

Ägypten, meldet, die Habiru hätten sich der

Städte des Landes bemächtigt, und um Hilfe

bittet.

- Siegeshymnus auf König Meneiihtah.

Gefunden von Fl. Petrie 189G in Menephtahs

Totentempel. Jetzt im Museum von Kairo.

Veröffentlicht, erklärt u. übers, von Spikgei,-

BERG, Ägyptische Zeitschr. 34, 1 ff. Vorletzte

Übersetzung von Bre.-^sted, Ancient Records

of Egypt (1906) III, l)iJ2ff. Eine deutsche

Übersetzung bot zuletzt Ranke bei Gressmann,

Altoriental. Texte und Bilder I, 195.

' Die Übersetzung der wichtigen Stelle

lautet: Z. 26: „Erbeutet ist Kanaan init('.'|

allem Schlechten." Z. 27 : „Gefangen geführt

ist Askalon, gepackt Geser, Jenoam ver-

nichtet, Israel — seine Leute sind wenig,

sein Same existiert nicht mehr, Syrien ist

geworden zur Witwe für Tamesi (poet. Name

für Ägypten |.' Mit Rücksicht auf ExoJ. 1, 11.

wonach die Israeliten beim Bau von Vorrats-

städten Pitora (und Ramses) Fronarbeit ver-

richteten, und den Umstand, daß die Ausgra-

bungen zu Tell-el-Mashüta (durch N.wili.E

1883) in dem mit Pitoni identifizierten Per-

Atum .Haus des (Gottes) Atum' wohl viele

Ziegeln mit dem Namen Ramses' II,, aber

keinen mit dem früherer Könige zutage för-

derten, haben manche angenommen, daß Me-

nephtah, der Nachfolger Ramses II.. der Pha-

rao des .Auszugs sei. Daraus hat man dann

weiter geschlossen, daß als Wohnsitz Israels

in der oben erwähnten Stele nicht Kanaan

selbst, sondern dessen Südgrenze angenommen

werden müsse, so daß die Israeliten um 1220

noch auf der Wanderung gewesen seien.

Das stimmt indes zur biblischen Chronologie

ganz und gar nicht ; auch ist m, E, der Be-

weis, daß das biblische Pitom von Ramses 11.

gegründet ward, nicht durchschlagend. Viel-

leicht bringt die Entdeckung der Reste von

Ramses, der andern Vorratsstadt (zwischen

Pitom und Sukkot [Exod. 12, 37]) neues Licht.

^ Erman, Ägypten und ägyptisches Leben

im Altertum (1885) I, 183 1.

•' Erma.\, Ägypten II, 711 bemerkt aller-

dings, die von ihm angeführte Stelle sei die

einzige, welche zeige, daß die Ägypter der

Sitte der Beschneiduug ,Wichtigkeit beilegten'.

Die bekannte Beschneidungsszene im Tempel

des Chonsu zu Karnak (Rev. archeol. N. S. III

11861) 298 ff. und die Zeugnisse von Horapoll,

Josephus, Klemens und Origenes weisen je-

doch klar auf eine — nach Kl. und Or. später-

hin auf die Priester und Mysterienbeflisseneu

beschränkte — religiöse Sitte. Nach neueren

Untersuchungen war die Beschneidung, wenig-

stens im alten Reich, nicht nur bei Priestern

und Königen, sondern auch beim Volk allge-

mein im Gebrauch (s. EoLiCART in Encyclop.

ot Religion and Ethics III (1910), 670—677).

Dem scheint freilich Jer. 9, 25 zu wider-

sprechen, wonach alle Heiden unbeschnitten

sind. Der Prophet redet jedoch hier von der

Beschneidung, die kraft göttlichen Gesetzes

vollzogen ist, mit der aber zugleich die innere,

religiöse Gesinnung (die Beschneidung des

Herzens) verbunden sein muß; den Heiden —
wenn auch dem Fleische nach beschnitten —
fehlt schon das erstere, jüdischen Zeitgenossen

des Propheten das letztere. Schon Hierony-

mus bietet die richtige Auffassung. Er be-

zeugt dabei auch die allgemeine Verbreitung
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nicht nachweisen, daß ihre Einführung als Bundeszeichen (Gen. 17) sich auf Erfah-

rungen, die Abraham im Nillande gemacht (Gen. 12), zurückführt. Dies schon des-

halb nicht, weil die Beschneidung bei mehreren semitischen Völkern eingebürgert

war, wenn auch nach Herod. II, 104 von Ägypten her, und zwar schon sehr früh,

da in der Bibel die Philister oftmals als die ,Unbeschnittenen' von anderen Nach-

barn Israels unterschieden werden. Man hat zwar behauptet, daß nach dem ,Jahvisf

(Exod. 4. 24 ff.) die Einführung der Beschneidung erst durch sippora (die midiani-

tische Priestertochter und Gattin Moses) und nach dem .Elohisf (Jos. 5, 2 f.) sogar

erst nach der Überschreitung des Jordan im Gilgal erfolgte; aber den Beweis für

diese Behauptungen ist man schuldig geblieben.

Das Abhängigkeitsverhältnis, das wir im Auge haben, besteht vielmehr aller

Wahrscheinlichkeit nach zwischen der Stiftshütte, der Bundeslade und dem israeli-

tischen Opferwesen einerseits und den ägyptischen Kultgebräuchen anderseits.

Wei.lhaisen, Prot." 36f., sah mit Gr.\f in der Stiftshütte nicht das Urbild, son-

dern die Kopie des Jerusalemischen Tempels und begründete dies u. a. damit, daß

„bei der Beschreibung der Stiftshütte von ihrer Süd- und Nordseite die Rede,

ohne vorhergehende Anordnung einer bestimmten, stets gleichen Orientierung der-

selben ; diese wird stillschweigend vorausgesetzt, weil sie vom Tempel hergenommen

ist". Die beiden Gelehrten haben wohl nicht gewußt oder nicht bedacht, daß die

genaue Orientierung nach den Himmelsrichtungen schon den alten Ägyptern

der Beschneidung; „Multanim ex quadam parte

gentium et maxirae quae Judaeae Palaestinae-

que confines sunt, usque hodie populi cir-

cumciduntur et praecipue Aegyptii et Idumaei

Aramonitae et Moabitae- . .
." Den Ursprung

der Beschneidung findet HerodüT, der um

450 V. Chr. Ägypten bereiste, in eben diesem

Lande, und zwar seien es Reinlichkeits-

gründe gewesen, die dazu geführt hätten

(Herod. II, 3(). 37). Dem letzteren wird jeder

beipfhchten, der gewisse Wirkungen eines

heißen und vielerorts wasserarmen Landes

besonders nach dem Eintritt der pubertas

beachtet, .'^us dem hygienischen Bedürfnis

entwickelte sich das moralisch-religiöse. Die

Entzündung und widerliche Reizung mußte

dem gesunden Naturmenschen als eine Un-

gehörigkeit und ihre Beseitigung als Vor-

bedingung eines reinen und geordneten actus

conjugalis erscheinen, der jedem an ein höheres

Wesen glaubenden Menschen als eine heilige,

gottgeweihte Handlung, gewissermaßen als

eine Teilnahme an der schöpferischen Tätig-

keit Gottes gilt. Auf diesem Wege ward die

Beschneidung selbst ein religiöser Weiheakt,

der bei ganz verschiedenen Völkern gerade

um die Zeit der pubertas vollzogen vtird.

Ob die Beschneidung zuerst in .Ägypten oder

in einem andern Lande des dunklen Erdteils

oder sonstwo aufkam, ist eine Frage für sich,

die wohl kaum mit Sicherheit beantwortet

werden kann. .\uch kann es leicht sein, daß

mancherorts der Gebrauch erst eingeführt

ward, als er bereits ein religiöser Weibeakt

geworden und sein auf klimatische Verhält-

nisse und dadurch hervorgerufene Erkrankung

zurückgehender Ursprung nicht mehr beachtet

ward. Die verschiedenen Sitten und Ge-

bräuche, die da und dort jenen Akt begleiten,

sind zwar ethnologisch sehr lehrreich, aber

sie sind oft eher geeignet, jenen Ursprung

zu verhüllen als aufzudecken. Wie die ge-

samte Naturreligion und ihre mannigfachen

.Äußerungen letztlich auf eine mehr oder

minder aufmerksame Naturbeobachtung —
sei es im irdischen oder im Wolken- und

Sternenbereich — zurückgeht, so auch hier.

Niemals wären die Bewohner eines gemäßig-

ten oder kalten und zugleich wasserreichen

Landes erstmalig auf die Sitte der Beschnei-

dung verfallen. — Wenn nun diese Gen. 17

zum Bundeszeichen des auserwählten Volkes

erhoben ward, so kann das ebensowenig Be-

denken erregen wie die .-Aufnahme in die

christliche Geraeinschaft durch die Wasser-

taufe, die in dem uralten Wasserritus, ins-

besondere der Babylonier, ein gewisses Äna-

logon hat. Die israelitische Beschneidung

unterscheidet sich übrigens von jener der

anderen Völker, insbesondere der Ägypter,

auch in der zeitlichen Festsetzung; sie sollte

am 8. Tage geschehen, von welchem an der

neue Weltbürger Jahve angehören darf und

soll (vgl. auch die Bestimmung Exod. 22,29;

Deut. 15,19; Lev. 22,27 bezüglich der Weihe

der erstgeborenen Opfertiere an .Jahve).



40 Alter der wichtigsten bürgerl. und kult. üesetzesbestimimingen des Pentateuch,

bei Anlage ihrer sakralen Bauten — besonders der Pyramiden ' (Königsgräber) und

der Mastaba (der Gräber der Großen des alten Reiches)- — , aber auch der Tempel

ganz geläufig war. Die Vorderseite der Mastaba und auch der Gräber des neuen

Reiches war in der Regel wie bei der Stiftshütte im Osten, die der Tempel ge-

wöhnlich im Süden (aber auch im Osten) :^. — Obendrein ähnelt die Stiftshütte in

ihrer Gestalt und Einrichtung den einfachen (nicht durch spätere Zutaten er-

weiterten) Tempeln — wie z. B. des Amon-Re (Sonnengottes) oder des Chonsu

(Mondgottes) in Karnak; denn 1. hier wie dort die Dreiteilung; der Vorhof. das

Heilige und das Allerheiligste der Stiftshütte entsprechen dem (Säulen-)Hof, der

Säulenhalle und dem Allerheiligsten des Tempels (letzteres besteht aus drei Räumen,

einem mittleren füi den Gott und zwei seitlichen für seine Gemahlin und seinen

Sohn); 2. hier wie dort stand im Hofe der Brandopferaltar; 3. hier die Bundeslade

mit dem göttlichen Gesetz, dort ein meist aus einem Stück gearbeiteter Schrein

mit dem Bilde des Gottes nebst der heiligen Prozessionsbarke *. auf welcher der

Götterschrein bei feierlichen Anlässen herumgetragen ward. Die bildlichen Dar-

stellungen weichen voneinander ab. In den von Roskllini veröffentlichten und bei

King a.a.O. 238 f. reproduzierten Bildern knien außen zu beiden Seiten des Schreines

Adoranten; bei Er.ma.n. Ägypten II, 374 dagegen sieht man im Innern zwei große

Genien mit ausgebreiteten Flügeln. Das dürfte an die Kerubim über der Bundes-

lade erinnern. Die Ähnlichkeit zwischen Stiftshütte und Tempel würde wohl

noch mehr hervortreten, wenn wir wüßten welche Kultgeräte im Säulen.saal auf-

bewahrt und welche gottesdienstliche Handlungen daselbst vorgenommen wurden.

Aber auch ohne dies lehren die Aschenreste von Brandopfern, die Räucheraltäre

und Gefäße für heilige Waschungen, die Flinder.s Petrie"' in dem von ihm entdeckten

großen Hathortempel zu Sarbut el-Chadim (Sinaihalbinsel) fand, daß manche Opfer-

gebräuche des Priesterkodex bereits im alten Ägypten zu Hause waren.

Durch diese und andere Funde erfahren die apriorlstischen archäo-

logischen Voraussetzungen Wellh.^usens und seiner Schule eine wesentliche

Berichtigung. Und solche Erfahrungen sind auch wohl der Grund, warum
neuerdings Gelehrte von Rang zu der Einsicht gelangten, daß man das

Alter der .Quellen' (wenigstens von J und E) weit höher hinaufrücken

dürfe, als man früher zugeben wollte '^.

Man würde jedoch sehr irren, wenn mau glaubte, daß dadurch allein

schon das System Wellhausens dem Sturze nahe sei. Auf innerbiblischem

Gebiete wirkt sein Geist noch immer mächtig fort, trotzdem es auch hier

schon gelungen ist, mehrere Schwächen seiner Position aufzudecken und

' Siehe bereits Maspero(-Pietschmann), O. nach W., die Tempel dagegen von S. nach

Gesch. der morgenl. Völker im Altertnm - N. orientiert (a. a. O. 52). Die babyl. Tempel

(1877), 60: vgl. Eisenlohr, Ein matheni. Hand- weichen von beiden Richtungen ab (siehe

buch der alten Ägypter (1877), 137. die Pläne von KoLDEWEV und AnuraE [auch

- Erman, Ägypten und ägypt. Leben im bei King, A history of Babylon 1915. Fig.

Altertum (1885) II, 420; Maspero, Histoire 14, 20, 23, 25, 26, 27, 29]).

ancienne des peuples de l'Orient' (1905), ö) ;
^ Vgl. SpieüELBERG, a. a. 0. 47.

Genaueres bei SpiEUELBKRd, Gesch. der Ägypt. '• Petrie, Egypt and Israel (1911), 47(1'.

Kunst (1903), 14— 17. '' Vgl. die gut orientierenden Aufsätze

* Nach Demselb., a. a. ü. 13 war die Axe von P. Bea S. J. „Deutsche Pentateuch-

des Sonnentempels der 5. Dynastie in Abusir forsohung und Altertumskunde in den letzten

gleichfalls von O, nach W. gerichtet. Im 40 Jahren" in den Stimmen der Zeit 1918,

neuen Reich (Dyn. 18 — 21; um 1600— 1100 460—470 und „Neue Wege in der Pentateuch-

V, ('hr.) sind die Grabkapellen ebenfalls von forschung", ebd. 585— 594.
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Unbewiesenes mit guten Gründen zurückzuweisen '. Gleicliwohl bleibt noch

vieles zu tun übrig.

Die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist nicht leicht. Es ist ja

bekanntlich ungleich schwerer, Einwände zu lösen als sie zu erheben.

Außerdem vermeidet es Wellhausen in der Regel, seine Aufstellungen ein-

gehend zu begründen; er wirkt vielmehr durch den geistreichen Entwurf

eines Gesamtbildes, in dem die biblischen Einzelheiten anscheinend har-

monisch verbunden sind. Das entspricht dem modernen Geschmack, der

Vorliebe unserer Zeit für religionsgeschichtliche Systeme und den Ent-

wicklungsgedanken überhaupt. Bei einem bereits aufgeführten Bau ist es

ja immer recht mühesam, die Haltbarkeit des Materials und die Zuver-

lässigkeit der Konstruktion nachzuprüfen. Auch wir schätzen das .einigende

geistige Band"; vor allem aber legen wir Wert darauf, daß den Kombina-

tionen des Geschichtsforschers volle Klarheit über die einzelnen Tatsachen

und ihre objektiven Beziehungen vorausgehe; denn wir sollen nicht Ge-

schichte machen, sondern Geschichte schreiben. Die vielfache ^"ernach-

lässigung dieses Grundsatzes hat Wellhm sex sehr geschadet. Das zeigen

schon die unmittelbar folgenden Darlegungen, und die Untersuchungen des

religionsgeschichtlich so wichtigen altisraelitischen Jahresanfangs in Abh. III

sowie der Glaubwürdigkeit der biblischen Chronik (der Paralipomena) in

.\bh. V werden es bestätigen.

' So zeigten Kl0STEKM.^.n.\ ( 1 s77 : nochmals

im .Pentateuch' 1893) und Hoffm.a.nn (Magaz.

der Wissensch. des Judentums 1879, 210

—215) durch Vergleichung des Sprachge-

brauchs, daß Ezechiel von P"" (H) abhängig

fst und nicht umgekehrt. — Vetter unter-

suchte (Theo!. Quartalschrift 1899, 512—552;

1901, 94—112) die Zeugnisse der vorexilischen

Propheten Arnos und Hosea über den Penta-

teuch und kam zu folgenden Ergebnissen:

a) P ist älter als Arnos mindestens in ein-

zelnen seiner Teile: für D besteht wahrschein-

lich dasselbe Verhältnis, b) Hosea kennt die

leitenden Gedanken des mosaischen Gesetzes.

ebenso Einzelheiten desselben und bezeugt

das Zurechtbestehen der von ihm verordneten

Kulteinrichtungen. Er bezeugt das Gesetz

ausdrücklich als geschrieben und zahllose

Einzelbestimmungeu umfassend. Er kommen-

tiert das Gesetz Jahves und seine juristische

und rituelle Terminologie deckt sich mit der

des Gesetzbuches. Er verfügt über nicht

wenige wörtliche Keminiszenzen aus JE, P

und D. Diese müssen daher im S. Jahrhundert

sowohl in Juda als in Israel bekannt und

anerkannt gewesen sein.— Umfassender sind

die beiden größeren Untersuchungen v.'kN

HoON.ACKERs: Le lieu du culte dans la legis-

latiüu rituelle des Hebreu.x (zuerst [1894] in

Le Museon t. ,XIII. später auch als eigenes

Buch erschienen) und Le sacerdoce levitique

dans la loi et dans l'histoire des Hebreux

(1899). Engelkemper, Heiligtum und Opfer-

stätten in den Gesetzen des Pentateuch (1908)

schließt sich meist eng an v.\.\' HoüN.\CKEK

an : doch vertritt er bezüglich des zeitlichen

.Ansatzes von Lev. 17, 1—7 und Deut. 12 emo

abweichende Ansicht. Gegen v.^n Hoonacker

wendet sich in der Frage der gesetzlichen

Erlaubtheit des Privatkultes P. Ferna.ndez S. J.

in einem unter dem Titel I sacrifici privati

nella legislazione Mosaica (in La civiltä catto-

lica [1913], 277—291) erschienenen Artikel.

— Von den neueren gegeu Wellhausen

gerichteten Schriften seien noch erwähnt

:

HoFF.\I.\N.N. Die wichtigsten Instanzen gegen

die Gi<.^F-WELLH.\USENsche Hypothese (1904).

und Robertson, Die alte Religion Israels vor

dem 8. Jahrh. v. Chr. nach der Bibel und der

modernen Kritik, Deutsche Ausg.. 2. Aufl.,

von V. OrellI (1905). Insoweit diese Arbeiten

bei den folgenden l'ntersuchungeu benützt

wurden, wird es stets ausdrücklich ange-

geben werden. Im übrigen möge man gerade

hier des in der Vorrede dieses Buches auf-

gestellten (irundsatzes eingedenk sein.
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A. Alter, angebliche Entwicklung und Geltungsdauer

des Sabbat- und des Jobeljahres.

Die Geschichtlichkeit des Sabbatjahres als eines absoluten, d. h.

für den gesamten Landbau gleichzeitig geltenden Brachjahres ist durch

Lev. 25,1—7 bezeugt; daran zweifelt niemand. Die Stelle gehört — wie

der ganze Abschnitt Lev. 17—26 — nach der GRAF-WELLH.\usENSchen Quellen-

scheidungshypothese dem Priesterkodex (P) an, dessen Abfassungszeit nach

jener teils ins Exil, teils noch später (Zeit Esras) lallen soll. Selbst wenn

dem so wäre, so würde daraus allein noch keineswegs folgen, daß der

Ursprung und die Geltung des Sabbatjahres nicht sehr viel weiter hinauf-

reichen. Nun aber wird von den Vertretern jener Hypothese (nach ihnen

selbst eine ausgemachte Tatsache) behauptet, die Stelle Exod. 23, 10 f. des

Bundesbuches' wisse von einem solchen absoluten Brachjahre noch nichts^;

er sei dort nur von einem relativen, bei den einzelnen Feldern wechseln-

den Ruhejahr die Rede. Erst später (Lev. 25) sei daraus das feste, wesentlich

davon verschiedene Sabbatjahr geworden. Eine Stütze dieser Ansicht will

man in Exod. 21,2—6 und der damit in der Hauptsache übereinstimmenden

Stelle Deut. 15, 12—18 gefunden haben, welchen zufolge die Dienstzeit der

Sklaven hebräischen Blutes sich auf sechs Jahre erstreckt, indem ihre

Freilassung im 7. Jahre sich nicht auf alle Sklaven gemeinsam, sondern

auf jeden einzelnen gesondert beziehe, je nach dem wechselnden Beginn

der Dienstzeit. Weiterhin habe das Verbot der Schuldeneintreibung im

7. Jahre Deut. 15. 1—6, obwohl dieses Jahr (S^-mittah genannt) fest, d. h.

zyklisch wiederkehrend war, nichts mit dem Sabbatjahr zu tun. Letzteres

sei vielmehr ganz und gar dem (viel späteren) Priesterkodex eigentümlich.

So Wellh.^u.sen, Proleg. und zwar noch in der 6. Auflage (1905), Ulf.

Was sich an Gründen für diese Behauptungen aufbringen ließ, hat u. a.

schon Kautzsch bei Riehm, Hdwb. d. Bibl. Altert.' (1884), 1314f. geltend

gemacht. Leider aber bestehen dieselben — wenn man vom ersten Grund,

dem Hinweis auf die Vorteile des relativen und der Unzweckmäßigkeit des

absoluten Brachjahres absieht — nur in einer breiteren Wiederholung und

kräftigen Betonung der zu beweisenden Sätze.

Eine genauere Untersuchung führt zu ganz entgegengesetzten Ergeb-

nissen. Es sind kurz diese: 1. Die Brache Exod. 23, lOf. ist keine

1 Exod. 21—23 (vgl. 24.7). Das Bundes- freigegeben. Dagegen verliieiten sich jedoch

buch bereitet der Kritilc große Verlegenheiten selbst seine Freunde ablehnend (vgl. HoLZJN-

(vgl. HOLZINGER, a. a. 0. 176; 242—200 und GER, Einleitung in den He.xateuch [1893]. 253).

bei Kautzsch, Die Hl. Schrift* [1909] I. 113). Mit Recht. Die beiden Fem.-suffixe beziehen

Bezüglich des Charakters des Buches und sich gewiJJ auf ^X'S' und nicht auf nn^l2i7i,

seiner Beziehungen zum Deut. s. unten S. 45. d. h. das Land soll liegen gelassen werden,

- Wellhausen hat Proleg. z. Gesch. Isr. - nicht der Ertrag des Landes Die Auf-

11(i— 121. 123, ja sogar noch in der (i. Aufl., fassung W. ist ganz unnatürlich. Von einer

113 in .abrede gestellt, daß es sich in Exod. Bestellung des Feldes im 7. Jahre ist gar

23,10 um eine Brache handle: der Eigen- nicht die Rede, sie ist vielmehr schon durch

tünier habe das einzelne Feld auch im 7. die Satzkonstruktion ausgeschlossen,

.lahre bestellt, aber die Ernte für die .Armen
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andere als die des Sabbatjahres Lev. 25,1—7; 2. das Freijahr

Exod. 21.2—6 und Deut. 15,12—18 sowie das Stundungsjahr (S''-

mittah) Deut. 15, 1— fi ist mit dem Sabbatjahr Identisch. Dies sollen

die folgenden Darlegungen beweisen.

In Frage kommt zunächst der Sinn von Exod. 23, 10 f.: „(10) Und

sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einheimsen;

(11) im siebenten Jahre aber sollst du es liegen und ausruhen lassen.

Und (1, LXX: y.ai) die .Armen deines Volkes mögen (davon) essen und

was diese übrig lassen, mag das Wild fressen. Ebenso sollst du es halten

mit deinem Weinberg und deinem ölgarten." Unmittelbar darauf (v. 12)

folgt das Sabbatgebot. „Sechs Tage magst du deine Arbeit verrichten:

am siebenten sollst du feiern, damit (^. LXX: ira) dein Rind und dein Esel

ruhe und der Sohn deiner Sklavin sowie der Fremdling sich erhole." Beide

Stellen gehören zusammen und beleuchten sich wechselseitig.

Aus ersterer allein läßt sich nicht erkennen, ob die Brache im

siebenten Jahre eine absolute oder eine relative sei, wie auch aus v. 12

allein noch nicht ersichtlich ist, ob die Ruhe am siebenten Tage eine all-

gemeine, gleichzeitige sei (wie in Deut. 5, 12— 15 und Lev. 23, 1—3)

oder nicht. Wie soll nun diese Frage entschieden werden? Durch Heran-

ziehung von Stellen, die älter oder wenigstens nicht jünger sind als das

Bundesbuch'.' Solche sind zunächst nicht nachweisbar. Es muß daher ein

anderer Weg eingeschlagen werden. W^as zunächst die Ruhe am 7. Tage

betrifft, so mußte die.selbe schon ursprünglich für alle Israeliten gleichzeitig

sein ; das fordert selbst die primitivste Ordnung eines Gemeinwesens — ganz

abgesehen von der Möglichkeit einer wirksamen Kontrolle der Gesetzes-

befolgung, falls die Wahl des Ruhetages jedem einzelnen Arbeitgeber über-

lassen wäre. V. 12 muß also als allgemeiner W'Ochensabbat gelten.

Damit wird es aber zugleich sehr wahrscheinlich, daß auch das unmittelbar

vorher erwähnte Ruhejahr (v. lOf.) ein allgemeines, festes Brachjahr

war. Dagegen erhebt jedoch die Kritik den Einwand, daß es sich hier

ausdrücklich um ein Brachjahr lediglich zugunsten der armen Bevölkerung

handele, daß aber nur ein relatives, nicht ein absolutes diesen Zweck er-

fülle. Gleicherweise sei gemäß v. 12 der Sabbat ausschließlich dem Schutze

und der Erhaltung der Arbeitskräfte gewidmet und noch nicht — wie

späterhin (Deut. 5,14; Exod. 20,10; 31, 13ff.; 35,2; Lev. 26,2) — ein

gottgeweihter Tag.

Ist dem wirklich so? Wir fürchten sehr, daß unsere Stelle Exod.

23, 10—12 mißverstanden wird. Sie ist ein Bestandteil des Bundesbuches

und muß hiernach beurteilt werden. Dieses aber ist ein Kompendium
des bürgerlichen Gesetzes eines theokratischen Gemeinwesens,

das sich naturgemäß auf die Forderungen der Gerechtigkeit gegen Gott

und den Nebenmenschen beschränkt. Das Gebot der Gottes- und Nächsten-

liebe wird nicht eingeschärft. Für Gott werden lediglich Anerkennung

seiner Einzigkeit (22, 17 und 19: Verbot des Polydämonismus [Zauberei]

und des Polytheismus) und absoluten Herrschaft (23.15—19: Einhaltung

der Feste unter besonderer Betonung der pflichtgemäßen Abgabe) gefordert.
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Ebenso wird in dem ganzen übrigen Teil nur auf das strenge Recht des

Nebonmenschen (sei es als Einzelwesen, sei es als Glied des Gemeinwesens)

Rücksicht genommen '.

Solcher Art sind auch die Bestimmungen Exod. 23, 11. 12. Die Nutz-

nießung der Früchte von Brachfeldern oder unbeschnittenen Reben und

(Mbäumen seitens der Armen beruht nicht auf einem Zugeständnis aus

Nächstenliebe, sondern aus Gerechtigkeit. Der Herr des Feldes hat

nichts zu jenem Nachwuchs beigetragen; letzterer ist daher publici iuris.

Dies auch deshalb, weil der Arme in einem Brachjahre zur Fristung seines

Lebens, die ihm schon kraft des Naturrechtes gewährleistet wird, auf jenen

Nachwuchs angewiesen ist. Gleicherweise haben alle arbeitenden Kräfte

ein strenges Recht auf angemessene (durch die Sabbatruhe geregelte) Er-

holung. Einer theologischen Begründung des 7. Ruhejahres und des

Wochensabbats bedurfte es hier nicht und entsprach auch nicht dem
Zweck eines kurzgefaßten bürgerlichen Rechtsbuches. Darin liegt

also kein Widerspruch gegen Lev. 25, 1—7. Ein solcher besteht aber auch

im übrigen nicht. Dort heißt es allerdings: „Was das Land in der Ruhe-

zeit trägt, soll euch zur Nahrung dienen, dir, deinem Sklaven und deiner

Sklavin, sowie deinem Lohnarbeiter und deinem Beisassen, die sich bei dir

aufhalten usw." Wenn aber hier auch dem Besitzer des Feldes das Nutz-

nießungsrecht zugestanden wird, so liegt darin kein Widerspruch gegen

Exod. 23,11; denn dort ist dem bürgerlichen Gesetz gemäß nur die Ge-

rechtigkeit gegenüber den Notleidenden eingeschärft. Was ferner die

„Armen" betrifft, so sind dieselben in erster Linie oder ausschließlich unter

denen zu suchen, die gerade infolge ihrer Armut bzw. Verschuldung sich

zum Sklaven- oder Lohndienst bequemen mußten. Falls es aber sonst noch

Arme gab, so waren gewiß auch sie nach Lev. 25, 1— 7 von der Nutz-

nießung nicht ausgeschlossen, da diese selbst dem Wild zugestanden ward.

Doch nun zum Kernpunkt der Frage: Wie kann das absblute Brach-

jahr Lev. 25, 1—7 als ursprünglich angesehen werden, wo es doch — im

Gegensatz zum relativen — dem Gemeinwohl wenig Nutzen bringen konnte?

Das wäre freilich unbegreiflich, wenn die Nutznießung seitens des Grund-

besitzers nicht auch in den andern Jahren zugunsten der Dürftigen ein-

geschränkt gewesen wäre. Dies war aber tatsächlich der Fall. Bekannt-

lich war es jedem erlaubt, im Weinberg eines andern Trauben zu essen

oder auf dessen Kornfelder Ähren zu rupfen, um seinen augenblicklichen

Hunger zu stillen (Deut. 23, 25). Desgleichen durfte der Eigentümer seine

Getreidefelder nicht bis zum äußersten Rande abernten, oder in seinem

' Selbst 23,41. „Wenn du das Rind deines als Gebot der über die Gerechtigkeit hinaus-

P^indes oder seinen Esel verlaufen antriffst, gehenden Nächstenliebe autgefaßt werden,

sollst du ihm das Tier wieder zuführen. Wenn Die Verordnung ist völlig dadurch erklärt,

du siehst, daß der Esel deines Gegners unter daß der Staat die Schadloshaltung des ein-

seiner Last zusammengebrochen ist, so sollst zelnen Bürgers übernimmt und mit der Aus-

du ihm das nicht gleichgültig überlassen, du führung den betraut, der in der Lage ist,

sollst ihm Hilfe leisten" (Deut, 22,4: „aul- zu helfen,

richten sollst du [ihn] mit Ihm") braucht nicht
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Weinberg oder ölgarten eine Nachlese halten, da der Rest den Armen und

Fremden zufiel (Deut. 24, 19; vgl. auch die P zugewiesenen Stellen Lev. 19, 9;

23, 22). Obendrein war der Grundeigentümer gehalten, am Ende des dritten

Jahres den Zehnten vom ganzen Ertrag zugunsten der Besitzlosen (Leviten,

Fremdlinge, Waisen und Witwen) herauszugeben (Deut. 14, 28 t'.). Im glei-

chen Geiste barmherziger Liebe sollte insbesondere der Sklave nach sechs-

jähriger Dienstzeit nicht mit leeren Händen, sondern an Schafen, Korn und

Wein reichlich beschenkt entlassen werden (Deut. 15, 13—15). Als Beweg-

grund für alle diese Werke der Mildtätigkeit wird dem Geber in der Regel

die Dankbarkeit gegen Gott für die einstige Befreiung aus der ägyptischen

Sklaverei oder auch der künftige Segen des Himmels vor Augen gestellt.

Will man nun etwa einwenden, diese Bestimmungen des Deuteronomiums

zugunsten der Armen seien dem Verfasser des Bundesbuches noch fremd

gewesen und erst nachträglich als Ersatz für die alljährliche Nutznießung

der Brachfelder, die bei der Einführung des absoluten Brachjähres aus-

fiel, aufgekommen? Dies dürfte den Vertretern der Kritik schon deshalb

nicht in den Sinn kommen, weil nach ihnen das absolute Brachjahr dem
Priesterkodex eigentümlich ist. In der Tat erklärt sich das Fehlen jener

menschenfreundlichen Bestimmungen im Bundesbuch nur aus dessen oben

gekennzeichneten Charakter, dem Mahnungen zu Leistungen von mehr
caritativer als rechtlicher Art nicht entsprechen '. Der behauptete grund-

sätzliche Widerspruch zwischen Exod. 23, 10— 12 und Lev. 25, 1 — 7 ist

also nur scheinbar.

Es lassen sich außerdem positive Beweise erbringen, daß auch in

Exod. 23, 10 f. das Brachjahr ein absolutes, ein wahres Sabbatjahr, ein

„Ruhejahr für Jahve" war.

a) Wie konnte man darauf verfallen — sei es nun für die einzelnen

Felder wechselnd, sei es für alle gleichzeitig — , dem ganzen Lande ein

gerade nach sechsjähriger Bewirtschaftung einzuhaltendes Brachjahr vor-

zuschreiben? Die Rücksicht auf einen gedeihlichen Landbau kann

gewiß nicht als Grund geltend gemacht werden. Weshalb nicht? Zunächst

würde eine solche Uniformität eine ziemlich gleichmäßige Beschaffenheit

des palästinensischen Bodens und Klimas voraussetzen. Tatsächlich sind

aber die physikalische und chemische Zusammensetzung, die Oberflächen-

gestaltung und Höhenlage des Bodens, die Häufigkeit und Menge der

Niederschläge, die Temperatur- und Windverhältnisse, kurz alles, wovon
nicht nur der Gesamtertrag, sondern auch die Dauer der Ertragsfähigkeit

abhängt, in verschiedenen Landstrichen durchaus nicht gleich ~. Ferner

' Man beachte besonders den Ufiterschied - Die Kuppen und Hänge der Kalkgebirge

zwischen E.xod. 21,2—11 u. Deut. 15,12—15. (.iudäas, Nord- und Westgaliläas), die Basalt-

Exod. berücksichtigt juridische Einzelfälle plateaus (üstgaliläas und des Hauran), das

(welche die Rechte der Frauen und Kinder Schwemmland a) in den Ebenen bzw. Tälern

der Sklaven und das von ihrem Vater als des Kalkgebirges (el-Machna, iMerdsch cl-

Sklavin verkaufte Mädchen betreffen), die Rarak, Sahel 'Arräbe, Sahel el-Battof; Wadi

Deut, gar nicht erwähnt. Dagegen fehlt die es-§ur, es-!^ant, en-Nadschil usw., Wädi Nü-

auf Barmherzigkeit gegründete Rücksicht- bulus), b) der kalkig-sandigen Küstenebene

nähme Deut. 15,13— 15. 18 in Exod. völlig. (Saron), c) der von Basaltstreifen durchsetzten
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hat die biblische Brache (Exod. 23 und Lev. 25), d. h. das völlige Ruhen

des Landes, welche nicht nur die Aussaat, sondern auch die Bearbeitung

(Umpflügen) des Bodens verbietet, und obendrein stets im siebenten Jahre,

wenigstens für manche Bodenarten gar "keinen ersichtlichen landwirtschaft-

lichen Zweclc ', zumal nicht dort, wo der Boden durch den aufschlagenden

Sturzregen und die nachfolgende Sonnenglut fast steinhart wird. Auch

die Unterlassung der Beschneidung der Weinreben und zwar gerade im

siebenten Jahre bietet nach eingezogenen Erkundigungen keinen ökono-

mischen Vorteil.

Der einzige Grund (nicht nur der Hauptgrund!) der Einführung der

Feldruhe im siebenten Jahre kann somit auch Exod. 23, 10 f. kein anderer

sein, als der Lev. 25, 1 ff. ausgesprochen ist: die dem Sabbat entsprechende

Weihe des gesamten ertragfähigen Landes an Jahve, seinem

eigentlichen, wahren Eigentümer. Und gerade deshalb kommen die

Früchte, welche das Ackerfeld, die Weinberge und die Ölgärten nach gött-

lichem Rechte allen animalischen Geschöpfen zu, dem irdischen Besitzer,

dem Armen und selbst dem Wild des Feldes.

b) Damit steht auch die andere Bestimmung des Bundesbuches Exod.

21, 2: „Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er sechs Jahre

lang dienen; im siebenten Jahre aber soll er unentgeltlich freigelassen

werden" in Einklang (ebenso Deut. 15, 12). Daß das Dienstverhältnis eines

hebräischen Sklaven nicht unbeschränkt lange dauern dürfe, ergibt sich

aus der billigen Rücksicht auf den Volksgenossen von selbst. Warum aber

soll es gerade sechs Jahre, nicht weniger aber auch nicht mehr
Jahre dauern? Bestand die Einrichtung des Sabbatjahres, so versteht sich

beides von selbst. Die Sklaverei war eine Folge von Verschuldung. Der

Gläubiger war aber natürlich darauf bedacht, die ihm zufallende Arbeits-

kraft sobald und so lange als möglich, d. h. volle sechs Jahre, aus-

zunützen. Daß das Gesetz diesem Wunsche anscheinend entgegenkam, war

keine unverständliche Härte, sondern eine erziehliche, volkswirtschaft-

liche Maßnahme. Durch sie sollte der Arme dazu angehalten werden, statt

zu feiern und leichtsinnig Schulden zu machen, oder sich an fremdem

Ebene Esdrelon und von Genesaretli \ind end- bekannt; aber — wie man immer wieder von

lieh d) der mergeligen, Gips und .Anhydrit den armen Felläh hören kann — die Kille,

führenden Jordanniederung — alle zeigen d. h. die eigene Not und Armut zwingt ihn.

selbst unter normalen \Vitternngsverhältnissen das Land Jahr für Jahr zu bebauen. 3. Wohl-

eine nicht geringe Verschiedenheit vegetativer habende Fellähin, besonders solche, die iibei-

Leistungskraft und Leistungsdauer. viel Land verfügen, wenden die Brache an

1 Der hochvv-, Lazaristenpater J. SoNNEN. und zwar a) durch einfaches Liegenlassen

der bereits 10 Jahre in Tabgha (am See Ge- der Felder*(so gewöhnlich) oder b) in mehr

nesareth) tätig ist, hatte die Güte, mir fol- oder weniger modernem Sinne (Keräb ge-

gende Aufschlüsse über die heutige Boden- nannt); in diesem Falle wird der .Acker zu-

kultur Palästinas zukommen zu lassen: 1. Eine nächst nach dem Frühjahr breitspurig aufge-

eigentliche Brache im modernen Sinne gibt rissen (schekäk) und nach dem Spätregen

es hier bei den Eingeborenen, d. h. den ara- eng wie zum Säen gepflügt. Diese Brache

bischen Fellähin, im allgemeinen nicht. wird alle 3— 4 Jahre angewandt. Von einer

2. Dem Felläh ist im allgemeinen wohl eine Brache im siebenten Jahre ist nichts

landwirtschaftliche Notwendigkeil der Brache bekannt.
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Eigentum zu vergreil'en — beides hatte Sklavendienst zur Folge — , als

fleißiger, ehrlicher Taglöhner sein Brot zu verdienen. Erst die Sabbatruhe

und die Sabbatfreude des 7. Jahres, an der jeder Israelit in besonderer

Weise Anteil hatte, konnte und mußte die Sklavenbande lösen, wenn der

Befreite es nicht vorzog, sich seinem Herrn für immer zu verschreiben

(Exod. 21, 5 f.; Deut. 15, 16 f.). Hätte aber die Institution des Sabbat-

jahres damals noch nicht existiert, so ist nicht einzusehen, warum der

harte Dienst nicht länger dauern sollte, da die Höhe der Verschuldung

oder die Größe des Diebstahls eine erheblich längere Arbeitsleistung for-

dern mochte.

c) Endlich weist auch das S«mittahjahr (Deut. 15, 1 ff.) deutlich auf

die Institution des Sabbatjahres. Die S«'niittah, der sogenannte Erlaß, in

Wirklichkeit aber die Stundung (Nich teinforderung) ' der geschuldeten

Darlehen fiel allgemein auf ein und dasselbe siebente Jahr, wie aus v. 2

und 9 klar hervorgeht. Die Stundung soll — bezeichnenderweise — nach

dem hebr. Text „am Ende des siebenten Jahres" stattfinden, was die LXX
mit Ai' iniu ho)v getreu wiedergeben, während die Vulg. „Septimo anno"

bietet. Offenbar wurden sonst die Schuldforderungen am Ende des ökono-

mischen Jahres eingetrieben, wo der Schuldner am ehesten zahlungsfähig

war. Am Ende eines Sabbatjahres aber war gerade das Gegenteil der

Fall; denn es fehlte in jenem Jahre die (verkäufliche) Ernte und die Mög-

lichkeit des Verdienstes. Dagegen fielen (15, 3) die Schuldforderungen an

Fremde und Auswärtige nicht aus, weil es eben für sie eine durch das

Sabbatjahr geschaffene Notlage nicht gab. Es ist somit außer Zweifel, daß

das §enimahjahr zugleich Sabbatjahr- war.

Von einer historisch nachweisbaren allmählichen Entwicklung des

Sabbatjahres ' und seiner sozialen Begleiterscheinungen (Entlassung der

Sklaven hebräisclien Blutes und Stundung von Darlehen an Volksgenossen)

kann daher nicht die Rede sein. Das Sabbatjahr, das nach Wellhausen

und anderen dem Priesterkodex eigentümlich sein soll, war ebenso dSm
„Deuteronomist" und dem Verfasser des Bundesbuches bekannt. Es besteht

daher kein Grund, dem Sabbatjahr ein sehr hohes Alter bzw. den mosai-

1 Es handelt sich nicht um einen völligen S''raittah einen Zweck, wenn mit letzterer

Erlaß der Schuld. Noch v. Orelli (bei Zeller, alle Schuld getilgt wäre? Auch 15,3 wäre

Bibl. Handwörterbuch 3 [1912], 625) macht sonderbar. Sollte etwa dem zartfühlenden

zwar zum Beweis des Gegenteils die jüdische Israeliten noch eigens gesetzlich zugestanden

Tradition geltend, die auch durch Deut. 15, 9 f. werden müssen, dati er auf ein Guthaben an

begünstigt werde. Allein die hier erwähnte einen Heiden nicht zu verzichten brauche '

Versuchung, dem Armen mit Rücksicht auf Der Gesetzgeber hat sein Volk besser ge-

die Nähe des S^mittabjahres kein Geld zu kannt : er war nicht jener weltfremde Idealist,

leihen, erklärt sich schon zur Genüge aus der für welchen ihn beispielsweise M.\rti bei

Unmöglichkeit, die Summe in jenem Jahre Kautzsch, Die Hl. Schrift-'' (1909) I, 2fi(i

einzutreiben. Ein gänzlicher Erlaß wäre eine ausgibt.

allzu schwere Zumutung und wird auch dem ^ Es ist unbegreiflich, wie die moderne

Sinne von 15, H nicht gerecht. Es handelt Kritik selbst an diesen klar daliegenden Ver-

sieh um ein Lehen gegen Pfand (U'iD^). Hätte hältnissen achtlos vorübergeht und sich mit

dies aber besonders unmittelbar vor der der Behauptung des Gegenteils begnügt.
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sehen Ursprung abzusprechen. War es aber auch wirklich in Geltung?

Nach der Restauration gewiß; es liegen ja wenigstens aus der Makkabäer-

zeit einige klare Zeugnisse vor (s. oben S. 5). Wie war es aber vor

dem Exil?

Wellhausen Prol. 6, 114 weiß darauf eine prompte Antwort: „Das

Sabbatjahr ist nach der eigenen Aussage des Gesetzgebers (sie) in der

ganzen vorexilischen Zeit nicht gehalten worden. Denn nach Lev. 26, 34 s.

soll die Verödung des Landes während der Dauer des Exils eine nach-

trägliehe Erstattung der früher nicht eingehaltenen Brachjahre sein." „Der

Vers wird 2 Chron. 36, 22 als ein Wort Jeremias" zitiert, und das ist ein

richtiger und unbefangener Eindruck seines exilischen Ursprunges. Da

nun aber der Verfasser von Lev. 26 auch der von Lev. 25, 1—7 ist, d. h.

der Gesetzgeber des Sabbatjahres, so folgt daraus die Jugend dieser Ein-

richtung. Das Jobeljahr, auf alle Fälle vom Sabbatjahr abgeleitet, ist noch

jünger als dieses." Wie es um diese angebliche Jugend in Wirklichkeit

steht, ward bereits oben gezeigt. Obendrein liegen die Fehler der Beweis-

führung W.s klar zutage. Lev. 26, Iff. stellt den Israeliten für die Beob-

achtung des Gesetzes den besonderen göttlichen Segen und Schutz, für

etwaigen Ungehorsam (Bundesbruch v. 25) allerlei stets gesteigerte Strafen

in Aussicht. Unter diesen wird an letzter Stelle die Wegführung ins Feindes-

land genannt. Wellhausen kann darin natürlich nur eine praedictio post

eventum sehen. Doch angenommen, dem sei so, was folgt dann aus Lev.

26, 34 f.? Nur das eine, daß das Sabbatjalir längere Zeit hindurch in straf-

würdiger Weise vernachlässigt ward, nicht aber, daß dies „in der ganzen

vorexilischen Zeit" geschah '. Es ist sogar ganz unmöglich, daß es ehedem

nicht wenigstens eine Zeitlang in Geltung war. Ist es doch nicht denkbar,

daß ein Volk, dessen ganze Verfassung auf theokratischer Grundlage auf-

gebaut war, sich um ein feierlich verkündetes Gesetz niemals, selbst in

den ersten Zeiten seines Bestehens nicht, gekümmert hätte. Gerade die

lange Vernachlässigung des Sabbatjahres vor dem Exil beweist das hohe

Alter der Einrichtung selbst ^ Der oben erbrachte Nachweis, daß sowohl

• Andernfalls müßte gleicherweise aus (p. 114) instinktiv, daß Lev. 2«, 34 f. allein

Lev. 26, 30 hervorgehen, daß man vor dem das Gewünschte — die erstmalige Einführung

Exil in ganz Judäa und Israel stets und über- des Sabbatjahres im Exil — nicht beweist

all nur (kanaanäischen) Götzendienst getrie- und bequemt sich daher zu einer Anleihe bei

ben habe. einem Zeugen, dessen .Aussagen ihm selbst

- Merkwürdigerweise beruft sich Well- zwar wertlos, dem Gegner aber als unantast-

HAUSEN auf das Zeugnis des Chronisten, der bar gelten^ Historisch-kritisch ist dieses Ver-

einen richtigen und unbefangenen Eindruck fahren gewiß nicht; es verfehlt auch sein

seines (des Verses Lev. 26, 34 f.) vorexilischen Ziel. Der Chronist (II 36, 22) zitiert wörUich

l'rsprungs wiedergebe. Man wird dadurch einen Teil von Lev. 26, 34 f. als eine Voraus-

unwillkürlich an das andere Wort des glei- sagung des Jeremias; dies schließt aber gar

chen Gelehrten im selben Buche (Prol.'' 2191 nicht aus, daß der Prophet an einer uns nicht

erinnert: „Mit welchem Recht gilt überhaupt erhaltenen Stelle jene Worte im Zusammen-

der Chronist, nachdem ihm so und so oft die hang mit den auch vom Chronisten erwähnten

llnglaubwürdigkeit nachgewiesen ist, in einem „70 Jahren" der Verbannung (Jer. 25,12;

beliebigen Einzelfalle immer wieder für einen 29, 10) sich zu eigen gemacht hat. Darin liegt

unverdächtigen Erzähler?" W. erkennt eben also durchaus kein Zeugnis dafür, daß die
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im Bundesbuch als auch in Deut, das Sabbatjahr vorausgesetzt wird, steht

damit im Einklang.

Und nun zum Jobeljahr! Dieses ist allerdings vom Sabbatjähr —
doch ganz anders als man gewöhnlich annimmt — abgeleitet; seine gesetz-

liche Einführung braucht aber deshalb nicht jünger zu sein als die des

Sabbatjahres. Seinem ganzen Zwecke nach kann das Jobeljahr gar kein

jüngeres Produkt sein. „Nur als Konsequenz — sagt bereits Winer, Bibl.

Realwörterb. I. 625 mit Recht — aus der rein erfaßten Idee der Theokratie

als notwendiger Abschluß für das Institut der Gütergleichheit, wie wir sie

bei Moses voraussetzen müssen, konnte jene Einrichtung auftreten; die

späterer Zeit mit ihren schon komplizierten bürgerlichen Verhältnissen und

mit ihrem Mangel theokratischer Strenge würde die Sache nicht einmal

theoretisch erzeugt haben."' Und in der Tat bezeugen (nach Maimonides)

jene rabbinische Lehrer, denen man den Ehrentitel der Gaonim gegeben,

daß man seit der Zerstörung des salomonischen Tempels wohl noch Sabbat-

jahre, aber keine Jobeljahre gezählt habe, womit auch die Tatsache der

wiederholten Erwägung der ersteren und das Schweigen über die letzteren

in den nachexilischen Büchern des A. T. in Einklang steht.

Das Fehlen der ,lobeljahrfeier in Rieht , Sam. und Kön. beweist natür-

lich nichts gegen ihre Tatsächlichkeit in älterer Zeit. Dies wird man um

so leichter zugeben, wenn man sich von der Vorstellung befreit, das Jobel-

jahr habe notwendig eine gewaltige soziale Umwälzung im Gefolge gehabt.

Gerade der gesetzliche Rückfall der Erbgüter war der wirksamste Damm
gegen eine durch leichtsinnige Verschuldung und rücksichtslose Ausbeutung

drohende Gefahr; das Jobeljahr-Institut sollte nicht nur die allzu großen

Gegensätze beseitigen, sondern ihnen auch vorbeugen. Eine Restitution

des Erbbesitzes wird somit nur in verhältnismäßig wenigen Fällen notwendig

gewesen sein und sich geräuschlos vollzogen haben. Ein Geschiclit-

schreiber hatte also an sich gar keine Veranlassung, der Beobachtung des

» Jobeljahres zu gedenken; zur Erwähnung desselben konnte ihn weit eher

dessen Mißachtung bestimmen '. Auch das Sabbatjahr wäre schwerlich

zudem nur bedingte Propliezeiung Lev. 26 .jeden Preis zu einem nachexilisclien Produkt

erst im Exil entstanden ist. — WELLHAUSEN gestempelt werden. Wäre das Gegenteil er-

beliauptet lerner. der exilische Verfasser von wünscht gewesf^n, so hätte man etwa ver-

Lev. 26 sei nicht nur derselbe wie der von Lev. schiedene Verfasser angenommen oder doch

25, 1—7, sondern auch zugleich der Gesetz- den Gesetzgeber vom Verfasser reinlich ge-

geber des hier genannten Sabbatjahres. Es schieden. Einer solch subjektiven Geschiehts-

bereitet W. sonst keine besondere Schwierig- konstruktion wäre jedenfalls ein bescheidenes

keit, selbst im gleichen Kapitel nicht selten .Ignoramus' vorzuziehen,

die Spuren von einem halben Dutzend zeit- ' Wie es bei Jer. H4, 14 in bezug auf das

lieh weit voneinander getrennten Bearbeitern Sabbatjahr der Fall ist. Merkwürdigerweise

zu finden; woher weiß er nun, daß der Ver- beruft sich Wellhai'SEN auf dieselbe Stelle,

fasser von Kap. 26 derselbe ist, wie der von um zu zeigen, daß der Prophet von der ge-

25, 1—7 (während 25. 8 ff. einer späteren Zeit setzlichen Vorschrift, die Knechte im 50. Jahre

angehören sollen)'.' Und warum ist jener freizulassen, keine Ahnung habe, d. h. das

exilischeVerfasser zugleich der „Gesetzgeber" Jobeljahr nicht kenne. Die Begründung ist

des Sabbatjahres'? Es gibt dafür nur einen indes mißglückt. Denn 34,14 redet von der

Erklärungsgrund: Das Sabbatjahr muß um Entlassung der hebräischen Sklaven nach

Kugler, Eorschungen. *
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von einem Schriftsteller der biblischen Spätzeit erwähnt worden, hätte

nicht die Brache jenes Jahres in empfindlicher Weise die Kriegsführung

beeinflußt '.

Gegen ein hohes Alter des Jobeljahres (wenigstens in der Form, welche

Lev. 25 bietet) hat man allerdings geltend gemacht, daß nach Lev. 25,39

kein Israelite dem andern als nz>: (Sklave) dienen solle — im Gegensatz

zu den (alten) Bestimmungen Exod. 21,6 und Deut. 15,16, wonach ein Hebräer

aus eigenem Antrieb „auf ewig" der Sklave seines Herrn werden konnte, die

durch die Jobeljahrordnung augenscheinlich außer Geltung gesetzt werden.

Also sei letztere jünger als die Gesetze von Exod. und Deut.^

Wir glauben indes zeigen zu können, l. daß die gesetzgeberische

Entwicklung diesen Verlauf nicht genommen hat und 2. daß zwischen Lev.

25,39 und Exod. 21,2.6 (Deut. 15, J2. 16) kein Widerspruch besteht.

1. Gerade der Lev. 25, 39 (46) ausgesprochene Grundsatz der gleichen

Rechte und Würde aller Angehörigen des israelitischen Volkes — im Gegen-

satz zu den umwohnenden Heiden — verrät soziale Zustände, wie sie nur

in den ersten Zeiten nationaler Wiedergeburt durch Abwerfung der ägyp-

tischen Sklavenfesseln denkbar sind. Nur damals müßte es geradezu als

widernatürlich und widergöttlich gegolten haben, wenn einer dem andern zum

Sklavendienst gezwungen hätte, nachdem beide kurz zuvor das gleiche

Joch getragen und Jahve als ihr Befreier das ausschließliche Herrenrecht

(vgl. v. 55) geltend machte. Angesichts der Verschiedenheit der natür-

lichen Befähigung und besondern Lebensschicksale, der Gewinnsucht und

Härte auf der einen, der Sorglosigkeit und Schwäche auf der andern Seite

konnte aber jene ursprüngliche Gleichheit in bezug auf den Besitzstand

nicht lange gewahrt bleiben; denn vom Geiste der Liebe und Entsagung

des jungen Christentums waren die alten hebräischen Ansiedler gewiß

nicht beseelt. Diesem übelstand nach Möglichkeit zu steuern, betrachtete

der Gesetzgeber als eine seiner ersten Aufgaben. Sie ward durch Erlaß

des Jobeljahrgesetzes in schönster Weise gelöst. Es gewährte dem Ver-

armten den sichern Aufstieg, ohne ihn durch — wenn auch nur zeitwei-

lige — sklavische Zwangsarbeit zu entehren. Damit war jedoch das bereits

ßjährigem Dienst (gemäß Exod. 21. 2 K.; Deut. Theo), u. Kirche^ .XVII, 294. Der genannte

15, 12 ft'.), die — wie gezeigt — ins Sabbat- Gelelirte denlit sich die Entstehung des Jobel-

jahr fällt. Da aber das Jobeljahr zugleich Jahres so: Die Freilassung der hebräischen

ein Sabbatjahr ist, so bedurfte es einer be- Sklaven im 7. Jahre war weder allgemein

sonderen Erwähnung des Jobeljahres nicht. durchführbar noch immer wohltätig, weil die

Sie wäre höchstens dann zu erwarten, wenn gänzlich Mittellosen mit der Freiheit nicht

auch die durch Verschuldung in Dienstbarlieit viel anfangen konnten. Dazu komme, daß

geratenen Bauern (Lev. 25, 39 ff.) mit einbe- der altisraelitische und religiös wichtige

griffen wären. Doch ist dies keineswegs zu- Grundsatz von der Erhaltung des Erbbesitzes

treffend. Denn das Dienstverhältnis ist hier (I Kön. 21,3; Num. 36, 7 ff.) auf immer grö-

nicht das gleiche wie das, welches sich aus ßere Schwierigkeiten stieß. So habe man

dem gewöhnlichen Sklavenkauf ergibt. schließlich die Jobeljahrordnung entworfen,

1 Siehe 1 Makk. 6,49.53; Jos. Ant. XIII, wodurch wenigstens alle 50 Jahre eine Wieder-

8,1; XIV, 16,2; vgl. XV, 1, 2. herstellung der alten sozialen Ordnung er-

- So LoTZ, in Haiicks Realenzykl. d. prot. reicht werden sollte.
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bestehende Sklavenverhältnis nicht aufgehoben und ein künftiges nicht

ausgeschlossen '. Daß nämlich dem Jobeljahrgesetz rückwirkende Kraft

zukam, ist schwerlich anzunehmen, da dies zu großen sozialen Stö-

rungen geführt hätte. Außerdem konnte auch das Gesetz selbst in

manchen Fällen umgangen werden — wie es in der Richterzeit und

späterhin in großem L'nifang geschah. Damit allein schon war ein

bleibendes Proletariat und ein dauernder Sklavenstand geschaffen. Es gab

aber auch noch eine andere Quelle des Übels : die Vielweiberei und vor

allem der außereheliche Umgang. Das Los der Kinder der Halbfrauen

war in mosaischer Zeit kaum viel milder als in den Tagen Abrahams

(Genes. 21, 10 ff.; 24, 36; 25, 5). Ein Erbrecht gab es für sie und ihre Nach-

kommen nicht. Sie wurden entweder schon vor der Erbteilung mit geringem

Unterhalt versehen weggeschickt oder von den erbberechtigten vertrieben.

Die unehelichen Kinder fanden noch weniger Rücksicht (Rieht. 11, 1 f. 7).

Von Haus und Hof verstoßen, ganz oder fast mittellos, konnten sie froh

sein, wenn sie bei fremden Volksgenossen als Beisassen oder Taglöhner

Unterkunft fanden. Hat man auch solchen kleinere Darlehen nicht vor-

enthalten, so gerieten doch manche gerade dadurch in ein bleibendes Schuld-

verhältnis. Natürlich lag letzteren auch die Versuchung nahe, sich durch

Diebstahl zu entschädigen, wodurch gegenüber den Geschädigten ein neues

und zugleich entehrendes Schuldverhältnis entstand. Die Folge war in

beiden Fällen Verlust der Freiheit und Zwangsdienst entweder beim Gläu-

biger selbst oder bei andern Herrn, an welche der Schuldner bzw. seine

Kinder verkauft wurden (Exod. 22, 3; II Kön. 4, IJ. Erfuhren diese Armen

wegen ihrer hebräischen Abkunft in Gegensatz zu den Fremden —
naturgemäß auch gewisse Erleichterungen, so waren sie doch im wahren

Sinne des Wortes „Sklaven". Ihr Los nach Möglichkeit zu lindern, be-

trachtete der Gesetzgeber als seine zweite Aufgabe. Der diesbezüglichen

Gesetzbestimmungen des Bundesbuches und des Deuteronomiums sowie der

charitativen Wohlfahrtseinrichtungen des letzteren ward bereits oben gedacht.

Der Sklavenstand aber war damit nicht beseitigt. Trotz der Vergünstigung

im 7. Jahre (dem Sabbatjahr) durch Befreiung vom Dienst und Stundung

der Schuld konnten die meisten sich doch nicht dauernd frei machen. Aus

Mangel an Mitteln sanken sie nach dem Freijahr wieder in das alte Ab-

hängigkeitsverhältnis oder in noch ein härteres zurück. Das war auch

der Grund, warum der Gesetzgeber dem Wunsche mancher, die einen milden

Herrn finden würden, sich nach sechsjahrelangem Dienst zu dauernder

Knechtschaft zu verpflichten, im voraus entsprach (Exod. 21,5; Deut. 15, 16).

Das Bundesbuch und das Deuteronomium tragen also Verhältnissen Rech-

nung, die Lev. 25 noch nicht berücksichtigte. Damit wird aber keineswegs

behauptet, daß der Gesetzesinhalt dieser Stelle erheblich älter sei als der

von Exod. 21,1 ff. und Deut. 15, 12 ff. und daß der Gesetzgeber hier und

1 Völlig im Unklaren sind wir über die sie in den Volkskorper aufgenommen? (Vgl.

Stellung derer, welche sich den aus Ägypten die Bestimmung Deut. 2;), 8 f.) Dann läge es

wegziehenden Israeliten in großer Menge an- sehr nahe, daß gerade aus ihnen die ersten

geschlossen haben (Exod. 12, :).S). Wurden israelitischen Sklaven hervorgingen.

I'
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dort nicht der gleiche sei; aber an erster Stelle mußte er das wichtigste:

die Erhaltung des Erbgrundbesitzes und der wesentlichen Gleichberech-

tigung aller Israeliten ins Auge lassen.

2. Besteht aber nicht ein Widerspruch zwischen dem, was im Bundes-

buche und Deut, von hebräischen Sklaven gesagt wird, zu dem Lev. 25, 39

ausgesprochenen Befehl: „Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich

dir verkauft, so sollst du ihn nicht Sklavendienst tun lassen" ? Keineswegs.

Denn hier handelt es sich nur um solche, die einmal Erbbesitz hatten,

nicht auch um die geborenen Proletarier. Aus dem gleichen Grund hat

die allgemeine Freiheit, die das Jobeljahr mit sich brachte, die besondere

Verfügung bezüglich der freiwillig auf immer eingegangenen Dienstbarkeit

nicht vereitelt; dies auch deshalb nicht, weil jene Verpflichtung aus freien

Stücken und im eigenen Interesse übernommen ward.

B. Die Unwandelbarkeit der israelitischen Feste.

Bekanntlich vertreten Wellhausen ' und seine Schule ^ die Ansicht, daß

die Feste des Pentateuch in bezug auf den Ort und die Zahl, den

Charakter und die zeitliche Festsetzung je nach den einzelnen Quellen

wesentliche Verschiedenheiten zeigen, aus denen sich ein bestimmter Ent-

wicklungsprozeß im religiösen Kult und zugleich das relative Alter der

Quellen erkennen lasse. Wir dürfen an dieser Frage um so weniger achtlos

vorübergehen, als von der Art ihrer Lösung wichtige chronologische Be-

stimmungen abhängen.

I. Die Einzigkeit der Opferstätte.

Wellhausen (Proleg. ** 28—38) behauptet: JE sanktioniert die Vielheit

der Altäre (Exod. 20, 24—26), D fordert die lokale Einheit des Gottesdienstes

(Deut. 12), P setzt sie voraus und überträgt sie mittelst der Stiftshütte —
in die Urzeit (Exod. 25 — Lev. 9) l Diese Aufstellungen erweisen sich

1 Prolegomena zur Geschichte Israels"* selbstverständliche Sache hinzustellen. Und

(19051, Kap. 1—3. diese „dreiste" Tat sei im und nach dem Exil

2 Vgl. z. B. HOLZLNGER, Einleitung in den begangen worden ; Esra sei es gewesen, der

Hexateuch' (1893), 391 ff. im Jahre 444 (lies 445!) seinen Landsleiiten

3 Nach Wellhausen geht nur JE noch den P zum ersten Male verkündigt habe. —
einigermaßen ehrlich zu Werk. Schon D da- An die Tatsächlichkeit eines solchen wieder-

gegen verstößt gegen die Wahrheit, indem holten ungeheuerlichen Betrugs zu glauben,

er — es soll zur Zeit des Königs Josias ((538 wird aber um so schwerer, als die ans Licht

—608 V. Chr.) gewesen sein — die Promul- tretende Gesetzesverkündigung ohne Beden-

gation seines Gesetzes in die Zeit vor der ken, ohne Einspruch und Gegenwehr insbe-

Besitzergreifung Kanaans zurückverlegt habe, sondere seitens der auswärtigen Priester wie

wenn auch die Zentralisation des Kultus erst eine durch ein Wunder verbürgte Himmels-

nach dieser in Kraft treten sollte. Am schlimm- botschaft aufgenommen ward. W. meint zwar,

sten aber haben es die Verfasser des P ge- seine Sache auch bewiesen zu haben, doch

trieben. Den ganzen Bericht über die Stifts- können seine Gründe einer nüchternen Prü-

hütte haben sie erfunden, um die Einheit des fung nicht standhalten.

Kultus schon in mosaischer Urzeit als eine



insbesondere des sog. Priesterkodex. 53

indes bei genauerer Prüfung als durchaus unbegründet. Es stellt sich

heraus, daß alle drei Quellen die Einzigkeit der legitimen israelitischen

Opferstätte bezeugen.

a) Die Einzigkeit der Opferstätte nach dem Bundesbuch (JE).

Das Bundesbuch (Exod. 20—23) ist ein Kompendium des bürgerlichen

Gesetzbuches eines theokratischen Gemeinwesens. Von den Obliegenheiten

des priesterlichen Standes und der Organisation des Kultes ist hier nicht

ausdrücklich die Rede. Daß aber eine solche einheitliche Organisation

bestand, zeigt klar Exod. 23, 14—19, wonach alle männlichen Volksgenossen

zur Teilnahme an den drei großen Wallfahrtsfesten: dem der Unge-

säuerten Brote, der Erstlinge (Pfingsten) und der Lese am Ausgang des

Jahres (Laubhütten), und entsprechenden Leistungen an Naturalien und Tier-

opfern an der ,Wohnstätte Jahves' verpflichtet sind. In etwas kürzerer

Fassung erscheint das gleiche Gesetz in Exod. 34, 23—36 (beim ,Jahvist').

Schon Exod. 23, 14—19 läßt unzweideutig erkennen, daß unter der ,Wohn-

stätte Jahves' nicht eines der angeblich vielen Jahveheiligtümer zu ver-

stehen ist, sondern ein bestimmtes Zentralheiligtum, zu dem man von

allen Seiten herzuströmte. Jedes etwaige Bedenken wird vollends durch

den Zusatz Exod. 34, 24 zerstreut, der die Wallfahrer darüber beruhigt,

daß sie während ihres Aufenthalts fern von ihrer Heimstätte keinen feind-

lichen Überfall auf diese zu fürchten haben: „Denn ich will Völker vor

dir hertreiben und dein Gebiet weit machen, und niemand wird sich ge-

lüsten lassen nach deinem Lande, während du hinaufgehst, um vor Jahve,

deinem Gotte, zu erscheinen, dreimal im Jahre."

Dem scheint indes vor allem das Altargesetz. Exod. 20, 24—26, zu

widersprechen. Hier die Übersetzung der Stelle!

„Einen Opferaltar aus Erde sollst du mir errichten, um darauf deine

Brandopfer und Friedopfer, deine Schafe und Rinder zu opfern, am ,ganzen'

Orte, wo ich meinen Namen in Erinnerung bringen werde. Da werde ich

zu dir kommen und dich segnen. Willst du mir aber einen Altar aus Steinen

errichten, so darfst du ihn nicht aus behauenen Steinen erbauen; denn

wenn du mit dem Meißel darüber gefahren bist, so hast du sie entweiht.

Steige auch nicht auf Stufen zu meinem Altar, damit nicht deine Scham

vor ihm entblößt werde."

Der Vers 24 hat den Exegeten große Schwierigkeiten bereitet und zu

den verschiedensten Auslegungen und selbst zu mehreren Text-„Emenda-

tionen" geführt. Die moderne Kritik (insbes. Wellhausen, Proleg. ^ 29) sieht

darin den Beweis, daß ursprünglich die Vielheit der Altäre und Opferstätten

gesetzlich sanktioniert war, im Gegensatz zu dem einen nach ihm übrigens

fiktiven Altar vor der ebenso fiktiven Stiftshütte des Priesterkodex. „Aller-

dings — so fügt Wellhausen 1. c. bei — scheint die Freiheit, überall zu

opfern, etwas beschränkt zu werden durch den Zusatz: überall, wo ich

meinen Namen ehren lasse. Aber das hat weiter nichts zu bedeuten, als

daß man die Stätte, wo der Verkehr zwischen Himmel und Erde vor sich
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ging, nicht gerne als willkürlich gewählt gelten ließ, sondern als irgendwie

durch die Gottheit selbst zu ihrem Dienste ausersehen betrachtete." Unseres

Erachtens bedeutet aber dieser Zusatz weiter nichts als einen recht durch-

sichtigen Schleier, der die Schwäche seiner so zuversichtlich vorgetragenen

Erklärung verhüllen soll.

Anders van Hoonacker, Le lieu du culte dans la legislation rituelle

des Hebreux (1894), 19—31. Der bekannte belgische Exeget sieht in Exod.

20, 24—26 die gesetzliche Anordnung von Privataltären für Laienopfer,

die an einem beliebigen Ort zwecks Hausschlachtung errichtet werden

mußten und auf denen das Fett verbrannt und das Blut ausgegossen werden

sollte. Am Zentralheiligtuni dagegen mußten die offiziellen Opfer

und zwar durch Priesterhand dargebracht werden. Diese Auslegung ist

aber niu' möglich, wenn vor allem die von van Hoonacker vorgenommenen

Änderungen des Textes zulässig sind. Nach ihm sind in V. 24 „deine

Brandopfer und Friedopfer" als interpoliert zu betrachten; ferner ist in

ip"^" b^r der Artikel ~ zu streichen, so daß „an jedem Orte" heraus-

kommt; endlich ist statt i'zis zu lesen: f?)", wodurch statt „(an jedem

Orte wo) ich meines Namens gedenken lassen werde" der Sinn ent-

steht, „wo du meinen Namen preisen-wirst". Zur Rechtfertigung dieser

Hypothese verweist van H. auf I Makk. 4, 44 ff., wonach der nachexilische

Altar, den Judas Makkabäus erneuern ließ, gleichfalls „aus unbehauenen

Steinen, gemäß dem Gesetze" bestand. Da nun auf diesem Altar wirklich

„Brand- und Friedopfer" dargebracht worden, so sei es verständlich, wie

diese bei der Abschrift des Textes Exod. 20, 24 auch hier Aufnahme fanden;

ferner sollte im gleichen Zusammenhang durch oyf- die Einzigkeit der

Wohnung Jahves und durch -^-DiS auf ihre göttliche Erwählung hinge-

wiesen werden. Dieser ganzen Erklärung stimmt auch Enoelkemher, Heilig-

tum und Opferstätten in den Gesetzen des Pentateuch (1908), 68—72 bei.

So sehr ich jedoch den Scharfsinn ihres Urhebers anerkennen muß, so

erscheinen mir doch die operativen Eingriffe in den Text, besonders die

Entfernung der „Brand- und Friedopfer" allzu radikal und die Begründung

dieser Maßnahme doch zu weit hergeholt. Aber auch eine durch Gesetz

bestimmte Errichtung von Privataltären an jedem beliebigen Ort, wenn

auch lediglich zum Zwecke der Hausschlachtung, muß großes Bedenken

erregen. Van Hoonacker ' und Engei.kemper ^ finden zwar die Tatsächlichkeit

solcher Privat (Laien-)opfer durch I>ev. 8, 16'' f. und 7,22—27 bestätigt.

Lev. 3 und 7 ist aber nicht von Privatopfern die Hede, sondern von Fried-

opferu, wo die eigentliche Opferhandlung (Aussprengung des Blutes um

den Altar und Verbrennung des Fettes auf dem Brandopferaltar) vom

Priester vorgenommen wird (3, 12

—

17); doch wird bei dieser Gelegenheit

1 So auch noch später in Le saoerdoce n'etaient nullenient reservees anx pretres."

Icvitique (1899), 252; „l'el'lusion sur l'antel Van H. beruft sich auch auf das Festmahl,

rudimentaire de terre ou de pierres non das nach I Sam. 9 unter dem Vorsitz Samuels

taillees, du sang des victimes, la combustiou auf der .Höhe" bei Rania stattfand ;
doch mit

en rhonneur de Jehova, des parties grasses Unrecht (siehe unten sub C).

(Ex. XX. 24,23: Lev. III, 10—17: Vll. 22— 27) - Heiligtum und üpferstiUten S7 f.
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zugleich das ganz allgemeine Verbot des Genusses des Fettes von Opfer-

tieren (ob sie nun in dem zum Opfer wirklich brauchbaren Zustand oder

verendet sind) und des Blutes von allen Vögeln und Vierfüßlern neu ein-

geschärft (7,22—27). Näheres über die Bedeutung von Lev. 3, 16 b f.;

7, 22 ff. unten S. 66—68.

Es ist übrigens von vornherein klar, daß die gleichzeitige Vielheit der

Kultstätten die Einheit und Reinheit des Kultes irf kurzer Zeit hätte zer-

stören müssen. Auch ohne dies konnte nur durch wachsame Kontrolle

der großen Gefahr des .Abfalles begegnet werden. Der Name Jahve allein

bot noch keine Gewähr. Das goldene Kalb — als Sinnbild Jahves gedacht

(Exod. 32, 1 ff.) — war ein sprechender Beleg. .Auch das Bundesbuch

rechnet mit dieser Gefahr. Nicht ohne Grund ist der Vorschrift über den

Altarbau Exod. 20, 22—23 das Verbot des Bilderdienstes (der Verfertigung

von goldenen und silbernen Götzen) unmittelbar vorangestellt und wird u. a.

verlangt, daß der Altar aus rohem Erdstoff bestehe', daß beim Opfer

alles Anstößige streng vermieden werde (20, 26). Und diese umsichtige

Gesetzgebung sollte gerade das Schlimmste, nämlich getrennte, schwer kon-

trollierbare Kultstätten, nicht nur geduldet, sondern sogar vorgeschrie-

ben haben? Das ist unannehmbar. Dies um so mehr, als der .Deutero-

nomisf, dem niemand die Kenntnis der Gesetze des Bundesbuches abspricht,

die Vielheit der Kultstätten für ungesetzlich erklärt (Deut. 12, worüber

S. 59 ff.) und zwar nicht infolge einer neuen Verfügung, die eine frühere

(des Bundesbuches) umstößt-.

Es ist ferner zu erwarten, daß nach dem Verbot des polytheistischen

Kultes Exod. 20, 23 dem auserwählten Volke das Grundgesetz des

wahren Kultes verkündet werde, wie es vor allem bei den wichtigsten

.Anlässen, den gemeinsamen obligatorischen Festen, und nicht nur

gelegentlich einer privaten Schlachtung zur Geltung kommt, insofern man

derselben etwa Opfercharakter beigelegt habe. Das Altargesetz v. 24 kann

demnach nichts anderes bedeuten als: dem einzigen Gotte gebührt eine

Kultstätte und zwar an dem ihm wohlgefälligen, von ihm selbst bestimmten

Orte. Und wo war dieser? Die Errichtung jenes Altares stand nicht frei,

sie war Gebot. Das Bundesbuch kennt aber nur solche pflichtmäßige

1 Diese Bestimmung ist gewiß nicht ein nicht ein Zeichen des hohen Alters der be-

Protest gegen das Eindringen der Kultur in treffenden Bestimmung, insofern er die ein-

den Kultus oder gar gegenüber dem Kultus fachen Verhältnisse des Wüstenzuges wider-

von Jerusalem und den jerusalemischen Zen- spiegle : denn wäre dem so, dann würde

tralisationsbestrebungen, wie HoLZiNGER bei nicht eigens jede Anwendung von Kunst beim

Kautzsch, Die Hl. Schrift I (1909), 113 meint. Bau strenge untersagt werden.

Vielmehr sollte wohl durch die Verpönung - Durch den neuen Bundesschhiß in .Mo ab

jeder Art von Kunstwerk beim Altarbau werden die des Bundes am Horeb nicht

der Versuchung, sich eiuen Gegenstand ab- annulliert (Deut. 2H, 69 ; 4, 13 f.; 5, 2 f.). So

göttischer Verehrung zu schaffen, in radikaler setzt z. B. Deut. 27, 5—6 (wonach Moses be-

weise vorgebeugt werden. Freilich wird fiehlt. auf dem Berge Ebal zwecks Brand-

Exod. 20,25 gesagt, daß die Behauung die und Friedopfer einen Altar aus .unbehauo-

Steine entweiht (vgl. auch Deut. 27,5; Jos. nen' Steinen, .welche kein Eisen berührt

8, 31); aber in welchem Sinne? — Der Altar hat', zu errichten) die Bestimmung Exod,

aus Erde (bzw. unbehauenen Steinen) ist auch 20, 25 voraus.
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Opfer und Leistungen des Volkes, welche an den drei Jahrestesten ,vor

dem Herrn Jahve', in der Wohnung Jahves darzubringen sind (Exod. 23, 15fL;

vgl. 34, 18ft'.)^ Dort also ward der Exod. 20, 24 ff. geforderte .\ltar er-

richtet. Zur Zeit der Entstehung der Kultvorschriften des Bundesbuches

befand sich aber Israel noch auf dem Wege zum verheißenen Lande (Exod.

23, 20 ff.). Die Kultstätte mußte somit wiederholt wechseln und der Altar

vor der Wohnung Jahves ebenso oft erneuert werden, über die Art der

göttlichen Kundgebung des jeweiligen Aufenthaltsortes sagt das Bundes-

buch nichts. Sie wird hier wie vieles andere als bekannt vorausgesetzt.

Nach Exod. 40, 34 ff. und Num. 9, 15 ff. gab die über dem Bundeszelt

ruhende Wolke das Zeichen; erhob sie sich, so bedeutete es Aufbruch, ließ

sie sich nieder, Errichtung eines neuen Lagers. In manchen Fällen mag

aber auch prophetische Eingebung oder Befragung des Ephod die Wahl

der Opferstätte bestimmt haben. So führt sich das Opfer Josuas vor der

Bundeslade auf dem Berge Ebal (Jos. 8, 31 ff.) auf die Weisung Moses'

(Deut. 27, 5 ff.) zurück.

Unsere Auffassung scheint indes das Altargesetz Exod. 20, 24 f. in

Widerspruch zu Exod. 27, 1 ff. und 38, 1 ff. (Priesterkodex) zu bringen.

Denn hiernach besteht ja der Brandopferaltar vor dem Bundesheiligtum

nicht aus Erde oder Steinen, sondern teils aus Akazienholz, das mit Kupfer-

blech überzogen war, teils aus einem kupfernen Gitterwerk. Zur Beseiti-

gung dieses Gegensatzes könnten wir versucht sein — wie es ja auch

vielfach geschehen ist^ — , den .ehernen Altar' des Priesterkodex lediglich

als Form oder Hülle zu betrachten, die einen Erd- oder Steinaltar um-

schließt. Von einem solchen Kern wird aber weder Exod. 27 noch 38

irgend eine Andeutung gemacht. Schon deshalb muß der hier beschriebene

Apparat als eigentlicher für das Feueropfer genügender Altar betrachtet

werden; aber auch aus anderen Gründen. Gehen wir kurz hierauf ein.

Äußerlich stellt derselbe einen Kasten von fünf Ellen Länge und Breite und

drei Ellen Höhe dar, doch ohne Boden und Decke. Die Eckpfosten laufen oben in

vier Hörner aus. Diese sind wie die hölzernen Wände mit Kupferblech überzogen.

1 Manche haben aus E.xüd. 22, 29 ge- werden. Das zeigt lilar Ueut. 15,19: „Mit

schlössen, daß die dort vorgeschriebene Dar- den erstgeborenen deiner Rinder darfst du

bringung der Erstlinge des Viehes nicht ge- nicht arbeiten und die erstgeborenen deiner

legentlich eines der drei Jahresfeste, sondern Schafe darfst du nicht scheren." .^uüerdeni

an einem Jahve-Heiligtum in der Nähe des lehrt Lev. 22, 27, daß das neugeborene
Wohnsitzes zu geschehen habe. Und dem Tier erst, nachdem es sieben Tage von seiner

wäre wohl so, wenn dort der S. Tag für die Mutter gesäugt ist, also vom H. Tage an,

tatsächliche Ablieferung an das Heilig- opferfähig wird. VAN HooNACKEK, Le lieu

tum bestimmt würde ; denn es hieße doch du culte dans la legislation rituelle des He-

dem Bauer zuviel zumuten, nach jeder Er.-it- breux (1894), S ff. ist sogar der Meinung, daß

geburt sich alsbald zu dem möglicherweise Lev. 22, 27 und Exod. 22, 29 inhaltlich iden-

sehr entfernten gemeinsamen Heiligtum zu tisch sind, so daß es sich auch hier um neu-

begeben. Die Stelle ist jedoch so zu ver- geborene, nicht nur um erstgeborene Tiere

stehen, daß das junge Tier vom 8. Tage ab handelt. Dies hat VAN HooNACKER in der

als Jahve geweiht zu gelten hat und Tat wahrscheinlich gemacht (vgl. auch Engel-

daher von seiner Mutter getrennt werden kkmper, Heiligtum u.Opferstätten|1908|,20ff.).

soll, um dann zu gelegener Zeit geopfert zu - Siehe folgende Seite .\nm, 1 b.
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Soweit ist alles klar. Strittig sind aber zwei weitere Bestandteile: der Karkob

(offenbar ein Gesims) rings um den Kasten und ein .Gitterwerk, ein Netz aus Kupfer',

an dessen vier Ecken vier kupferne Ringe angebracht sind und das unterhalb

des Sims so befestigt werden soll, daß es bis zur Mitte des Altars reicht. Durch

die genannten Ringe zu beiden Seiten des Altares werden zwei verkupferte Akazien-

stangen gesteckt, damit man ihn tragen könne. (Bemerkenswert ist. daß außer-

dem alle zum Opfer nötigen Geräte [Töpfe. Schaufeln. Becken. Gabeln. Pfannen

— alles aus Kupfer — ) erwähnt werden.) Die einen meinen nun. der Karkob. das

Gesims, sei ganz oben, die andern dagegen in der Mitte des Altares angebracht.

Im ersteren Falle reicht das Gitter bis zur Mitte des Altares (herab); im zweiten

bis zur Mitte des Altares (hinauf). Nach dem Wortlaut des hebr. Textes ist aber

schwerlich das letztere, sondern das erstere gemeint. Weiter entsteht die Frage:

Befindet sich das Gitter außerhalb' oder innerhalb- des Altares? Die mei.sten

neueren Exegeten suchen es außen. Dies wohl deshalb, weil die vier Tragringe,

die an den Ecken des Gitters angebracht sind, natürlich außen sind. Diese Schluß-

folgerung ist jedoch nicht zulässig. Das Gitter kann zunächst ebensogut im Innern

angebracht worden sein, indem man das ganze Gitterwerk in die zwei gegenüber-

liegenden Seitenwände einließ und seine durch die Ecken (des Gitters) gehenden

(starken) Tragstäbe, an deren Enden sich die Ringe befanden, bis zur Außenseite der

beiden Wände hindurchführte. Darauf mußte natürlich schon bei der Konstruktion

des Bretterbaues Rücksicht genommen w^erden und nicht erst hintendrein. Und

dem entspricht auch ganz die Sclülderung Exod. 27, Iff.; 38, 1 ff., wonach zuerst von

der Herstellung des Gitters und dann erst vom Bretterbau die Rede ist. Diese

Einrichtung gab zugleich dem ganzen Bau eine große Festigkeit, die besonders

wegen des häufigen Transports durch unwegsame Gegenden nötig war-^.

' a) H.ANEBERG (Die religiösen Altertümer

der Bibel [1869], 174 ff.) hielt dafür, daß der

Karkob ein Gesimse am oberen Rande war,

unter welchem das Netzwerk außerhalb bis

zur Mitte des Kastens herabhing. Nach B.ätHR

und V. Meyer (vgl. H.\neberu, 1. c. 175) wäre

Karkob eine mitten um den Altar laufende

Bank, auf dem die opfernden Priester herum-

gehen können ; das Netz habe als Stütze

dieser Bank und als Zierat gedient. Andere

halten dasselbe für eine Schutzwehr gegen

den Zutritt rnhefugter. — b) Alle, die das

Gitter außen annehmen, betrachten den eher-

nen Altar lediglich als Hülle um einen Kern

aus Erde oder Steinen.

- Daß das Gitter ein Rost sei und dem-

gemäß im Innern war, hat schon Jo.SEPHUs.

Antiq. III. (i, S angenommen : ebenso S. Al'GI-

STINLS (.Migne 84,.T97ff.). Insbesondere meinte

C.ALMET (Bibl. Wörterb. 1751, I, 636), das

Gitter gehe wagerecht durch die Mitte des

Kastens und der Karkob sei ein darunter

befindlicher Aschenkessel. Letzteres verbietet

der Text ohne weiteres, da nach ihm das

Gitter unterhalb des Karkob befestigt ist

;

aber auch ersteres ist nicht zutreffend ; denn

das Gitter geht nicht in der Mitte horizontal

durch den Kasten, sondern reicht bis (ij<)

zur Mitte. — Nach S.mits (Liber Kxodus, II

[1760] proleg. p. 299) war das Gitter ein

ehenier Korb, der durch Ringe an den Hör-

nern des Altares irgendwie befestigt war

und den man bis zur Mitte des Altargestelles

herablassen konnte. Hiernach wären die vier

Ringe in v. 4 andere als die in v. 6 (welche

zur Befestigung der Tragstangen dienten), was

unzulässig ist. Auch können die Hörner nicht

zum .aufhängen eines Rostkorbes gedient

haben ; das widerspricht schon ihrer hervor-

ragenden kultischen Bedeutung. Außerdem

wird nach dem Text das Gitter unterhalb

des Karkob befestigt. »
^ Was sollte aber ein senkrecht um die

obere oder die untere Hälfte der Bretterwände

sich rings herum ziehendes Netzwerk? Eine

solche l'mhüllung konnte nicht verhindern,

daß die Bretter an den Eckleisten bald aus

den Fugen gingen und der Querschnitt des

Altares seine quadratische Gestalt mit einer

rhombischen vertauschte. Dies hätte freilich

auch durch starke horizontale Metallbeschläge

an den senkrechten Altarkanten verhütet wer-

den können ; aber davon ist ja nicht die Rede.

Noch weniger erfüllte das Gitterwerk einen

der anderen Zwecke, die man in der Ver-

legenheit ersonnen hat. Vor allem war es

kein Zierat, der die halbe Fläche des Altars

bedeckte, während ein solcher beim goldenen
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Docli das alles ist nicht die Hauptsache. Diese ist vielmehr darin zu suchen,

daß durch das im Innern angebrachte Gitterwerk ein unentbehrlicher Rost gewonnen

Ist der die Asche herabfallen läßt und die für die Verbrennung nötige Luftzufuhr

ermöglicht '. Wenn es nun heißt, daß das Gitter bis zur Mitte des Altares reicht,

so ist damit gesagt, daß der Rost keine ebene Fläche bildet, sich vielmehr gegen

die Mitte hin herabsenkt — einer Hängematte vergleichbar. Die tiefste Stelle lag

1' .. Ellen (natürlich ägyptische) unter dem oberen Rande des Altares. Die Aus-

dehnung der Feuerstelie war natürlich erheblich kleiner als sein Querschnitt, da

das Feuer nicht zu nahe an den Metallbeschlag der Holzbretter herankommen

durfte. Die Bedienung des Altares konnte von einem größeren Mann auch ohne

oder doch ohne erheblichen Aufstieg besorgt werden, da die Höhe des Altares nur

135 oder im äußersten Fall nur 157 Zentimeter betrug, je nachdem die kleine

(etwa ^ 45) oder die große ägyptische Elle (etwa = 52i
2 Zentimeter) zugrunde ge-

legt wird. [Lev. 9.22, wo Aaron vom Altare .herabsteigt', kann auch anzeigen, daß

der Altar selbst auf einer Erhöhung stand, damit er vom Volke gut gesehen werden

konnte.] Damit ist die Einrichtung des ehernen Altars der Stiftshütte im wesent-

lichen völlig klargestellt. Insbesondere zeigte sich, daß von einem Altar aus Erde

oder Steinen als Kern der ehernen Hülle nicht gesprochen werden kann; der

eherne Brandopferaltar ist eine einfache, aber sinnreiche und seinem

Zwecke ganz entsprechende Vorrichtung-.

Und nun zurück zum Altar, den das Bundesbuch Exod. 20, 24 ff. vor-

schreibt und von dem wir sagten, daß er am Zentralheiligtum errichtet

werde. Gab es denn dort zwei oder gar mehrere Altäre':' Wir haben

uns die Sache wohl so vorzustellen. Für die gewöhnlichen und ständigen

Brandopfer genügte der eherne Altar; wenn aber — wie das an den großen

Jahresfesten geschah - eine große Anzahl von Brandopfern dargebracht

werden mußten, reichte er gewiß nicht aus. Wie konnnten beispielsweise

während des Laubhüttenfestes am ersten Tage allein 13 Farren, 2 Widder

und 14 Lämmer auf einem Brandherd von etwa drei Ellen (etwa 1' , Meter)

im Geviert dargebracht werden — von den freiwilligen Brandopfern ganz

abgesehen? Dazu kommen aber noch die zahlreichen Friedopfer, bei denen

das Fett der Opfertiere gleichfalls auf dem Brandopferaltar in Rauch auf-

Rauchopleraltar ganz fehlte. Auch diente macht: „Für einen Herd größten (sie) Um-

das Gitter weder als Stütze eines hölzernen fangs, auf dem beständig ein gewaltiges (sie)

Antritts für die #riester, noch war es eine Feuer brennt, ist sie (diese Konstruktion) doch

Wehr gegen die Annäherung Unbefugter; be- sehr ungeeignet (sie) und am leichtesten aus

fand es sich doch nicht unten, sondern oben. dem Bestreben erklärlich, den ehernen Altar,

• Es wäre auch ganz unbegreifhch, wenn den Salomo (sie) gegossen hatte (II Reg. 16,14),

Kxod. 27 und 38. wo sonst alle zum Opfer- dadurch transportabel zu machen. dal.i man

dienst irgendwie nützlichen Geräte, selbst die seinen Kern in Zimmerwerk verwandelte."

Töpfe, Schaufeln, Becken, Gabeln und Pfannen, Dieses Argument gegen die Geschichtlichkeit

erwähnt werden, gerade das Wichtigste, der der Stiftshütte darf denselben Wert bean-

Kost. außer acht geblieben wäre. Gewiß spruchen wie das oben S. 39 erwähnte, wel-

konnte man auch durch lückenhafte Aufein- ches die beiden Gelehrten zum gleichen Zweck

anderschichtung von Steinen eine Art von vorgebracht haben. Wellhausen ' zeigt in-

Rost herstellen, was für ein einmaliges Opfer dessen, daß er seit seiner 1. Auflage (1883)

noch anging; bei einem ständigen Opferbe- etwas vorsichtiger geworden ist; denn was

trieb aber war diese primitive Methode ganz ihm jetzt nur als ..sehr ungeeignet" vor-

ungeeignet, kommt, erschien ihm damals als ..eine völlig

- Vgl. damit das Urteil von Gk.^F, das auch widersinnige Konstruktion". — Bezüg-

Wki,lh.\USEN. Proleg. ^ 37 sich zu eigen ge- lieh des ständigen Altarfeuers siehe Lev. 6, 6.
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gehen sollte. Wir werden so zur Annahme gedrängt, daß wenigstens bei

den Jahresfesten und insbesondere an dem der Ungesäuerten Brote und

der Laubhütten im Bereich des Heiligtums mehrere Altäre im Gebrauche

waren, wenn auch davon im Gesetze nicht ausdrücklich die Rede ist. Alle

diese Altäre bildeten moralisch ein Ganzes, weil sie alle vor dem einzigen

legitimen Heiligtum des einzigen Gottes stehen, dessen Nähe eine gnädige

Aufnahme des Opfers verbürgt. Eben darum heißt es auch Exod. 20, 24

nicht an ,jeder Stätte' (an der ich Anlaß gebe, mich zu verehren), sondern

an der ,ganzen Stätte', d. h. im ganzen Bereich des Heiligtums, innerhalb

dessen die Stimme des Beters oder doch sein Auge die Stiftshütte erreichen

kann. Daß man — wo es notwendig war — neben dem offiziellen ehernen

.\ltar auch noch andere am Heiligtum errichtete, hat sein Analogon an

dem, was wir 1 Kön. 8, 64 (II Chron. 7, 7) lesen : „Damals weihte der

König den mittleren Teil des Vorhofes, der vor dem Tempel Jahves (ist),

indem er die Brandopfer, die Speiseopfer und die Fettstücke der Friedopfer

daselbst opferte, denn der [salomonische] eherne Altar, der vor Jahve (stand),

war zu klein, um die Brandopfer und Speiseopfer und die Fettstücke der

Friedopfer zu fassen." Natürlich mußten hiernach auch im Vorhof ein oder

mehrere Opferaltäre errichtet worden sein ; denn auf dem Boden hat man
nicht geopfert. Eine Mehrheit der Altäre vor der Bundeslade hat also

damals nicht als ungesetzlich gegolten. Und die ältere Richterzeit dachte

ebenso (vgl. Rieht. 21, 4 mit 20, 26). Übrigens konnte ein Opferaltar aus

unbehauenen Steinen vor der Bundeslade auch geradezu den ehernen Reise-

altar vertreten, dann vor allem, wenn der Altar zugleich als bleiben-

des Denkmal sein sollte wie der, welcher Josue auf Moses' Befehl

(Deut. 27, '4 ff.) auf dem Berge Ebal errichtete (Jos. 8, 30 ff.). Für den

alltäglichen Opferkult am Heiligtum empfahl sich aber aus dem S. 58

'

angegebenen Grunde die Beibehaltung des ,ehernen .\ltares' '.

b) Die Einzigkeit der gesetzlichen Opferstätte in ü.

Wir haben es hier um die viel umstrittenen Gesetzesvorschriften Deut.

12,2—27 zu tun. Sie lassen sich in vier Gruppen zerlegen: (T) = 2—7;

(II) = 8-12; (III) = 13—19; (IV) = 20—27.

(I) gebietet völlige Austilgung der heidnischen Kultstätten und ver-

bietet die Verehrung Jahves nach heidnischem Muster,, d. h. die \'ielheit

der Kultstätten auf Bergen, Hügeln und im Schatten üppiger Bäume; nur an

dem einen Ort, den Jahve aus allen israelitischen Stämmen erwählen wird,

sollen sämtliche Opfergaben (Brandopfer, Schlachtopfer, Zehnten, Hebeopfer,

Gelübde, freiwillige Gaben, Erstgeburt der Rinder und Schafe) dargebracht

werden und fröhliche Familien-Opfermahlzeiten stattfinden.

' Seine letzte beglaubigte Verwendung 4.1). Nach dem Kxil ualiin ein .Altar aus

stammt aus den Tagen von Gibeon (I Kön. unbehauenen Steinen seine Stelle ein

:!, 4; II Chron. 1,5). Im Tempel Salomos hat (Esr. :!, 2: 1 Makk. 1,57; 4,44».; II Makk.

er kaum jemals Aufnahme gefunden. Der 10,3); dies war durch die Erinnerung an

neue salomonische Brandopferaltar, dessen Exod. 20, 25 gerechtfertigt und angesichts

Querschnitt 16 mal größer war. bestand aber der damaligen dürftigen \'('rlinllniss<> aueh

ebenfalls aus Kupfer (I Kön. (1,25; II Chron. naheliegend.
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(II) betont, daß die gegen w artige Praxis jenem Gesetz nicht entspricht,

was aber durch die ungünstigen Zeitumstände entschuldigt wird. „Ihr dürft

nicht tun, wie wir jetzt hier — ein jeder nach seinem Belieben, zu tun

pflegen"; denn bis jetzt seien sie noch nicht zur ,Ruhe', zum Besitze des

verheißenen Landes gelangt. Erst nachdem sie den Jordan überschritten

und der Herr ihnen Ruhe verschafft vor ihren Feinden ringsum, soll das

Gesetz in Kraft treten. (Letzteres wird hier in der Hauptsache wiederholt.

Nur die Erstgeburten werden nicht genannt ; doch die Teilnahme der Leviten

des Wohnortes an den Opfermahlzeiten gefordert, da sie ohne Erbbesitz seien.)

(III) warnt davor, das Brandopfer anderswo darzubringen als an

der Stätte, die Jahve in einem der israelitischen Stämme erwählen wird

(v. 13 f.) und die Zehnten usw. zu Hause zu verzehren. Die obligatorischen

Schlachtopfer werden nicht erwähnt. Dagegen wird (v. 15 f.) die

profane Schlachtung zwecks Fleischgenuß (ohne jeden Opfercharakter,

d. h. ganz so wie es bei nicht opferfähigen Tieren [Gazellen und Hir-

schen] geschieht, doch unter Wahrung des allgemeinen Verbots des Blut-

genusses) in allen Ortschaften ausnahmslos gestattet. Außerdem wird

wie in (II) die Pflicht der Unterstützung der Leviten eingeschärft.

(IV) bezieht sich auf die Zeit, wo Jahve seiner Verheißung gemäß

[vgl. Deut. 11,24] das Gebiet seines Volkes .erweitert'. Inhaltlich unter-

scheidet sich (IV) von (III) wesentlich durch die Beschränkung^ der Er-

laubnis der profanen Schlachtung auf jene Wohnorte, die vom Jahve-

heiligtum zu weit entfernt sind. Außerdem wird das Verbot des Blut-

genusses noch nachdrücklicher betont und zugleich begründet.

Wann ist der Gesetzesabschnitt (I) entstanden und welcher Zu-

sammenhang besteht zwischen den sämtlichen vier Abschnitten?

Fraglos bilden die Kapitel Deut. 4, 45—11, 32 die Einleitung zu Ka-

pitel 12. Aus jener aber ist vielfach (vgl. insbes. 8, 2 und 9. 1) klar er-

sichtlich, daß die 40 jährige Wüstenwanderung vorüber ist und die Über-

schreitung des Jordan unmittelbar bevorsteht. Dazu stimmt auch der Inhalt

des ganzen 12. Kapitels. 12, 2 nimmt zunächst das Gebot der Ausrottung

des kanaanitischen Götzendienstes in 7, 5 wieder auf und stellt der Vielheit

und Willkür der heidnischen Opferpraxis die Einzigkeit der von Jahve

selbst zu erwählenden Kultstätte gegenüber. Dies war aus zwei

Gründen notwendig; denn erstens konnte das Beispiel der Kanaaniter —
wie es ja auch tatsächlich später geschah - verführerisch wirken (vgl.

12, 4) und zweitens entsprach die gegenwärtig im Ostjordanlande bestehende

Sitte nicht jenem Gesetz, wie 12, 8 bezeugt. Die Erwähnung dieses Um-
standes konnte und durfte der Gesetzgeber nicht unterlassen; denn jeder

denkende Israelit mußte sich fragen : wozu das Verbot dessen, was gegen-

wärtig und zwar noch zu Lebzeiten des Gesetzgebers als zulässig gilt?

Diese Frage wird durch (II), aber zugleich unter erneuter Einschärfung

des Gesetzes beantwortet. Hier sind nun zwei Dinge wohl zu beachten.

Erstens heißt es 12, 8: „ihr dürft nicht tun, wie wir jetzt hier ... zu tun

pflegen". Nur um den gegenwärtigen, nicht um einen die ganze Zeit
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der Wanderung vom Sinai bis zum Jordan geltenden Brauch handelt es

sich. Zweitens darf man den Ausdruck „jeder nach seinem Belieben" nicht

im Sinne von völliger Willkür in der Ausübung des Jahvekults deuten.

Eine solche ungebundene Freiheit hätte gewiß nicht damit entschuldigt

werden können, daß die Israeliten noch nicht zur ,Ruhe' gekommen seien '.

Dieser letztere Umstand durfte aber in gewissen Fällen als durchaus hin-

reichend angesehen werden. Dies gilt vor allem bezüglich des Privat-

Schlachtopfers zum Zweck des Fleischgenusses. An sich sollte

mit jeder Schlachtung eines oplert'ähigen Tieres auch das Opfer verbunden

sein, d. h. das Fett mußte auf einem Altar verbrannt und das Blut am
Fuße desselben ausgegossen werden. So lange nun das Volk noch auf

dem Marsche bzw. im Lager war, konnte man ihm allerdings die Verpflichtung

auferlegen, die Schlachtung vor dem Bundeszelt vorzunehmen, da dieses

leicht zu erreichen war (vgl. Lev. 17, 1— 7). Nachdem aber Israel im 'Ost-

jordanland sich niedergelassen hatte und hier stets ausgedehntere Land-

striche bewohnte, wurde es doch für die, welche von der Stiftshütte weit

entfernt waren, äußerst lästig, ja — angesichts der gefahrvollen Zeiten —
geradezu unerträglich, jedesmal zum Heiligtum gehen zu müssen, wenn sie

Fleisch genießen wollten. Da man andererseits am Opfer gelegentlich der

Schlachtung festhielt, so wählte man von zwei Übeln das anscheinend

geringere, indem man an den Wohnorten selbst schlachtete und zugleich

opferte. Geschah es auch bona fide und im Drange der Zeitumstände,

so entsprach es doch nicht dem Geiste des Gesetzes (12, 6). Durch diesen

Privatkult war die Einheit und Reinheit des Kultes um so mehr gefährdet,

als das Beispiel auch bei denen Nachahmung finden mochte, die weniger

oder kaum entschuldigt waren. In ruhigen Zeiten und unter geordneten

staatlichen Verhältnissen ließ sich freilich ein ausgedehnter Mißbrauch ein-

dämmen; aber das ging damals nicht an. Gegen das mehr aufkommende

Privatopfer gab es nun nur ein wirksames Mittel: die Gestattung der pro-

fanen Schlachtung mit Fleischgenuß an jeglichem Orte unter strengem
Ausschluß jeder Opferhandlung. So war die Einheit des Kultes ge-

wahrt und einem berechtigten Bedürfnis Rechnung getragen.

Eine andere durch die Zeitlage entschuldbare Ungesetzlichkeit bestand

in der Unterlassung der Wallfahrten zu den Jahresfesten und
Darbringung der heiligen Gaben am Heiligtum Jahves. Die Be-

urteilung der Stichhaltigkeit der Entschuldigungsgründe war auch hier recht

subjektiv, vom Gutdünken des Einzelnen abhängig. Was geschah dann

aber mit den heiligen Gaben? Es lag nahe, daß man sie an den einzelnen

Wohnorten im Familienkreis verzehrte. Auch diesen .\busus konnte der

Gesetzgeber wegen der schlimmen Folgen nicht fortbestehen lassen, bis

die Ruhe vor den Feinden und geordnete Verhältnisse die dreimalige Jahres-

1 Dementsprechend ist die Annalime, die Ezecli. 20, 28 entgegen, wonach diese Ab-

Israeliten hätten bereits im Ostjordanland die weichung vom Gesetz erst nach der Besitz-

heidnische Sitte, auf hohen Hügeln und unter ergreifung Kanaans („als ich [.Jahve] sie in

dichtbelaubten Bäumen zu opfern, nachge- das Land gebracht, dessen Verleihung ich

ahmt, nicht gerechtfertigt. Dem steht auch ihnen zugeschworen hatte") geschah.
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wallfahrt ermöglichten. Es mußte somit der häusliche Genuß des

Zehnten usw. auch in den Fällen verboten werden, wo jene Wallfahrt

undurchführbar war oder schien. Dadurch wurde zugleich verhindert, daß

man sich allzu leicht von jener dispensierte.

Ein solches zweifaches Gesetz, wodurch die Hausschlach-

tung unter Vermeidung jedes Opferritus gestattet, aber der

Genuß der heiligen Gaben an den Wohnorten streng verboten

wird, liegt im Abschnitt (III) tatsächlich vor\ Der Umstand, daß

hier nicht ausdrücklich angegeben wird, das betreffende Gesetz sei ein Not-

behelf, der nur von jetzt ab bis zum Eintritt der Ruhe (v. 8) Geltung habe,

bildet keine ernste Schwierigkeit. Schon der Gesetzesinhalt spricht klar

genug. Er stellt gegenüber der für die Zeit des ruhigen Besitzes Kanaans

(v. 11) geforderten strengen Observanz eine ganz wesentliche Milderung

dar, wie sie eben die Unruhe der Eroberungszeit erheischt. Obendrein

zeigen die Einleitungsworte von (IV): „Wenn dir Jahve, dein Gott, wie er

dir verheißen hat (vgl. 11, 24), dein Gebiet erweitert . . .", daß (III) sich auf

die vorausgegangene Zeit bezieht. Dies um so sicherer, als (IV) sich

wesentlich von (III) unterscheidet und zwar im Sinne der v. 11 in Aus-

sicht gestellten strengen Forderung. Aus dieser Analyse geht zugleich

hervor, daß v. 14 die „Stätte, die Jahve in einem deiner Stämme er-

wählen wird" lediglich eine nicht mißzuverstehende Umschreibung und

Hervorhebung der Einzigkeit der Kultstätte ist — im Gegensatz zu

V. 18'', der sich auf den .\busus der beliebigen Wahl der Opferstätte

(v. 8) bezieht. Ebenso ist auch der gleichsinnige Zusatz „aus allen

eueren Stämmen" (v. 5) als unzweideutiger Ausdruck der Einzigkeit

der Kultstätte im Gegensatz zu der unmittelbar vorher (v. 2—4) er-

wähnten Vielheit der heidnischen Opferstätten zu verstehen; das zeigt

1 Wie es scheint, ist der .A.bsclinitt üeiit. rantiir"). Wo aber - so könnte man ein-

12, 13— 17 gerade im wesentliclien mil3vei- wenden — nahm der israelitisclie Laie an

standen worden. So z. B. von Marti bei den drei Hauptlesten das zur Mahlzeit nötige

Kautzsch, Die Hl. Schritt I (1909). 562a. M. oder doch erwünschte Fleisch'.' Am Heilig-

wimdert sich, daß v. 14 nur von Brandopfern tum selbst und obendrein zur Festzeit war

und nicht auch von Schlachtopfern die Rede doch die in allen Wohnstätten zulässige pro-

ist und meint, letztere seien irgendwie in fane Schlachtung gewiti nicht zulässig. Man

V. 17 inbegriffen; dementsprechend erscheint könnte versucht sein, zu antworten: Nun gut.

ihm v. lä als störender Einschub. Das trifft dann schlachtete man unter Einhaltung des

doch kaum zu. V. 15 ist ganz an seinem Opferritus. Würde damals das Erstgeburt-

Platz: der Vers beantwortet zugleich die Gesetz Num. 18, 15— 18 [PelJ (noch) in Kraft

Frage, warum v. 13f die Schlachtopfer fehlen. gewesen sein, so blieb in der Tat kein an-

nämlich, weil es vorläufig keine regelmäßigen derer .Ausweg ; denn nach jenem Gesetz fiel

obligatorischen Schlachtopfer mehr gibt. Des- das Fleisch von Erstgeburten ganz der Fa-

halb sind auch in v. 17 keine Schlachtopfer milie Aarons zu. Allein das Deuteronomium

inbegriffen. (Auch V. Hl'MMELAUER, Comment. brachte auch hier eine Änderung zugunsten

in Deut. [19011, 316 trifft schwerlich das des Volkes. Es gestattete diesem, die Erst-

Richtige. Er meint, die Schlachtopter seien linge der opferfähigen Tiere gelegentlich

in 12, 13 f. inbegriffen und kommt zu dem der Festfeier am Heiligtum selbst zu Ver-

schluß: „Permittit igitur scriptor, ut sacrificia zehren, doch mit der Verpflichtung, die

imo holocausta, non quidem lege praecepta Leviten einzuladen (Deut. 12.18 t.; 14,23,27).

sed liberaliter oblata allis etiam locis offe-
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klar das Fehlen der beiden Zusätze in v. 11 und v. 21. An allen diesen

Stellen (vv. 5, 11, 14 und 21) spricht nicht der vorausschauende Prophet,

sondern der das Künftige anordnende Gesetzgeber, der nicht eine geo-

graphisch bestimmte Stätte (etwa Silo oder Jerusalem), sondern nur

die einzige Kultstätte in ganz Israel im Auge hat.

Es erhebt sich nun die weitere Frage: Hat das zur Zeit der ein-

getretenen Ruhe (12, llff.) in Kraft tretende Gesetz absolute Gültigkeit

oder nicht? Da jetzt die Verhältnisse dem Israeliten selbst von den

äußersten Grenzen her — von schwerer Erkrankung natürlich abgesehen —
den Besuch des Bundesheiligtums ermöglichen, so bedarf es hier nach dem.

was in (1) und (II) gesagt ist, nicht noch eines besonderen Verbotes, sich

der Opfer an jedem beliebigen Orte und dem Genuß der heiligen Gaben

an den Wohnstätten zu enthalten. Anders verhält es sich mit der Art des

Schlachtens. Ist die bis dahin gestattete profane Schlachtung noch weiter-

hin durchweg erlaubt oder wird die Schlachtung vor dem Heiligtum wieder

allgemein verpflichtend? Ersteres scheitert an dem Grundgesetz 12, 5 ff., das

die Darbringung der Schlachtopfer an der von Jahve erwählten Stätte for-

dert und gemäß 12, 11 nach der gesicherten Eroberung des verheißenen

Landes in Kraft treten soll; letzteres dagegen ist praktisch undurchführbar.

Wie konnten denn die Israeliten, die zwei und mehr Tagereisen vom Bundes-

heiligtum entfernt wohnten, verpflichtet werden, jedesmal eine so weite

Reise zu unternehmen, wenn sie ihr Verlangen nach Rind- oder Schaf-

fleisch befriedigen wollten? Es gab indes noch einen Mittelweg, auf dem
der ursprüngliche Opfercharakter der Schlachtung opferfähiger Tiere

wenigstens im Prinzip aufrecht erhalten wurde, nämlich diesen; die

Israeliten in der Nähe des Heiligtums sind stets verpflichtet, dort ihre

Schlachtungen nach dem Opferritus zu vollziehen; die fernwohnenden da-

gegen sind hiervon dispensiert und dürfen an ihren Heimstätten — doch

in durchaus profaner Weise — schlachten. Ihid dies ist auch wirklich

der Inhalt des Gesetzes (IV). Die Festlegung des Begriffes ,zu weit

entfernt' (12,21) hat der Gesetzgeber zweckmäßig den künftigen Behörden

überlassen. Eine allgemein gültige Vorausbestimmung war ja hier ganz

unmöglich ; denn es war nicht nur die Länge der Wegstrecke, sondern

auch die Schwierigkeit des Terrains zu berücksichtigen. Und diese wechselt

gerade im Heiligen Lande sehr.

Vorstehende Darlegungen zeigen, daß dieAbschnitte (I)—(IV) logisch

und chronologisch und zwar in folgender Weise zusammengehören:
(I) stellt das Grundgesetz der Einzigkeit der Kultstätte auf ohne Rück-
sicht auf bestimmte Zeitverhältnisse; (II) erklärt die gegenwärtige
Kultpraxis als ungesetzlich, aber durch die kriegerischen Zeiten entschuldbar;

die völlige Beobachtung des Gesetzes wird erst nach dem gesicherten Besitz

des verheißenen Landes gefordert werden. (III) [Bis dahin aber soll ein

milderes Gesetz gelten]: Statt der obligatorischen Opferschlachtung am
Heiligtum soll die profane Schlachtung an allen Wohnorten gestattet

werden. Die Brandopfer aber dürfen an keinem andern Orte dargebracht

und die Opfermahlzeiten (Verzehrung der Zehnten usw.) an keinem andern
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Orte stattfinden als am Heiligtum. [Diese Vorschriften wahren durchaus das

Prinzip des Grundgesetzes in (I) nach seiner negativen Seite: keinerlei

Opfer außer am Bundesheiligtum.] (IV) Nach der Besitzergreifung

Kanaans aber tritt das Gesetz nach seinem ganzen positiven Inhalt in

Kraft, doch mit Beschränkung auf denjenigen Volksteil, dem die Beobachtung

des vollen Gesetzes möglich ist. Alle ohne Ausnahme sind zur gesetz-

lichen Feier der Jahresfeste verpflichtet. Ebenso müssen alle, die nicht

zu fern vom Heiligtum wohnen, eben dort die Schlachtungen zwecks Fleisch-

genuß in ritueller Weise vollziehen. Nur den vom Heiligtum zu weit

entfernt wohnenden Israeliten wird die profane Schlachtung erlaubt.

Nachdem wir so den Sinn der ganzen Gesetzgebung und ihrer höchst

weisen Anpassung an die verschiedenen Zeitverhältnisse klar gestellt haben,

sei noch auf mehrere unzutreffende Auffassungen Rücksicht genommen.

1. Die Fragmentenhypothesen.

Nicht wenige der neueren Exegeten sehen in Deut. 12, 2—27 eine

redaktionelle Zusammenfügung von zwei oder mehreren Fragmenten '.

Der Beweis wäre sofort geliefert, wenn gezeigt werden könnte, daß die

einzelnen Teile entweder keine logische Gedankenentwicklung bieten oder

gar sich als Doubletten zu erkennen geben. Nun aber reihen sich die vier

Stücke— wie oben gezeigt— tatsächlich logisch aneinander und die an-

geblichen Doubletten sind in Wirklichkeit nicht vorhanden. Wohl
fehlt es nicht an Wiederholungen (vgl. 5— 7 mit 11— 12, 15—19 mit 20— 27).

Diese sind aber Eigentümlichkeiten des juristischen Stils der damaligen

Zeit — man vergleiche nur Deut. Ifi, 11 mit 16, 14 f. — und sind nicht

ohne zweckmäßige Unterschiede.

So ist v. 11 und 21 nur von „der Stätte, die Jahve euer Gott erwiihlf (bzw.

„erwählen wird") die Sprache, dagegen v. 5 und 14 von der Stätte, die Jahve euer

Gott aus allen euren Stämmen (bzw. in einem deiner Stämme) erwählen
wird; aber der Unterschied ist durchaus begründet, wie oben S. 62 f. gezeigt.

Außerdem ist v. 7 nur ganz allgemein von dem Opfermahl der .Häuser'

(= Familien) die Rede; v. 12 dagegen belehrt darüber, daß darunter nicht die

Familie im engeren Sinne zu verstehen ist. sondern auch das Gesinde und vor

allem die Leviten des betreffenden Ortes dazu gerechnet werden. Daß letzteres

erst in v. 12 und nicht schon in v. 7 geschieht, beruht aber nicht auf Zufall oder

Laune. In v. 7 wird ein Grundgesetz ausgesprochen, das bereits Geltung hatte,

bevor der gesetzliche Ausschluß der Leviten vom Erbbesitz Deut. 10,9; 18,1 (vgl.

Num. 18, 20—24 ; 35, 1—8) seine praktischen Konsequenzen — die Hilfsbedürftigkeit

der Leviten und ihr Recht auf die Unterstützung derer, in dessen Gebiet sie wohnten
— zeitigen konnte; in dem Gesetz v. 11— 12 dagegen mußte der Leviten gedacht

werden, weil sich dasselbe auf eine Zeit erstreckt, wo die Bestimmungen bezüglich

des Erbbesitzes in Kralt treten.

Ferner kann es nicht befremden, daß das N'erbot des Blutgenusses nicht nur

V. lü, sondern auch v. 23 und zwar noch mehr (mit dem Hinweis auf das Blut als

Sitz des Lebens, entsprechend der Stelle Lev. 17,10—14 des Priesterkodex!) einge-

schärft wird. Diese wiederholte Mahnung ist durchaus am Platz, weil es sich um
Privatschlachtungen an Orten handelt, die vom Heiligtum oft sehr entfernt und

1 Siehe die verschiedenen Ansichten bei Holzingek, Einl. in den Hexateuch (1893),

2G3f.; 292 ff.: vgl. auch St..\DE, Geschichte Israels I, 058.
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daher der priesterlichen Kontrolle selten oder gar nicht zugänglich waren. Der

Gesetzgeber mußte sich daher um so eindringlicher an das Gewissen des Volkes

wenden, für welches das Deuterorioniium geschrieben ist.

Noch wichtiger aber ist, daß v. 15 und v. 20tt. sich ganz wesentlich durch

den Umstand unterscheiden, daß in v. 15 die profane Schlachtung ausnahmslos,

V. 20 ff. dagegen nur in beschränktem Maße gestattet ist. Da kann man doch

nicht von Doubletten reden. Solche entstehen erst durch die unbedachten Eingriffe

der Kritik, welche das l'nterscheidendeals vermeintlichen Einschub einfach streicht.

2. Die zeitlichen Ansätze von Deut. 12.

Mit dem obigen Beweis der Zusammengehörigkeit der vier Teile von Deut.

12,2-27 steht zugleich lest, daß auch (11)—(IV) in die letzte Zeit Moses', kurz vor

der Besitzergreifung Kanaans fallen. Nun halten aber manche dafür, daß trotz

V. 9 b und 10 a — wo ausdrücklich bezeugt wird, daß das verheißene Land noch

nicht erobert und die Israeliten den Jordan noch nicht überschritten haben — der

.\bschnitt (II) nicht von Moses berühren könne, sondern der Zeit Samuels zu-

geschrieben werden müsse. Ersteres wird damit begründet, daß zu Lebzeiten

Moses' gewiß nicht „jeder nach seinem Belieben" verfuhr. Dem könnte man viel-

leicht zustimmen, wenn die .Abweichung vom Gesetz eine sträfliche Willkür ge-

wesen und lange Zeit hindurch unbeanstandet geblieben wäre; aber. ersteres war

nach v.9 sicher nicht der Fall und letzteres ist sehr unwahrscheinlich (vgl. oben S.Ol).

Die Versetzung von (II) in die Zeit Samuels wird damit motiviert, daß nach II Sam.

7,11 und I Kön. 5,18 die "n"?. das Zurruhekommen Israels, ein charakteristischer

Ausdruck der Epoche Davids und Salomos sei, was auch Ps. 132,8 bestätige. Und

in Erwartung dieser „nahe bevorstehenden Ruhezeit" sei Deut. 12,9 abgefaßt. Bei

späterer Glossierung habe man, in der irrigen Meinung, der Abschnitt (II) sei mo-

saisch, denselben auf die Zeit der Wüstenwanderung bezogen und deshalb v. 9b— 10a

eingeschoben '. Selbstverständlich ist zur Zeit Davids und Salomos in hervor-

ragendstem Maße jene Ruhe vor den Feinden eingetreten, die zur Durchführung

des Kultgesetzes Deut. 12.11 notwendig war. War dies aber nicht auch in Silo

schon früher für lange Zeit hinreichend der Fall'.' I'nd wo ist Deut. 12, 8 ff. irgend-

wie angedeutet, daß die Ruhe „nahe bevorstehend" war'.' Bei einer so unsicheren

Annahme erscheint es doppelt gewagt, einen späteren, aus irriger Voraussetzung

hervorgegangenen Einschub zu anzunehmen. — Noch viel unbegründeter ist die .An-

nahme Wei.i,h.a,i:.sen.s und .seiner Freunde, welche der Entstehung des deuteronn-

mischen Grundgesetzes in die Zeit des Königs Josia verlegen, indem sie ohne

jeden irgendwie stichhaltigen Grund behaupten, der Auffindung des Gesetzbuches

im 18. Jahr des Königs (621 v. Chr.) sei seine (des Deuteronomiums) Abfassung

kurz vorhergegangen. Durch diese betrügerische Komposition eines angeblich

mosaischen Gesetzbuches sollten die jerusalemischen Priester bezweckt haben, dem

Höhenkult im ganzen Lande den Garaus zu machen und — wie einige mit Ki knk.n

meinen - den jungen König zu energischen Reformmaßregeln zu bestimmen.

Leider hat jedoch die Kritik — außer anderem -- ganz übersehen, daß die große Kull-

reform des Josias nicht nur gemäß der Chronik, sondern auch dem II, Königsbuch

zufolge schon lange vor der Auffindung des Gesetzbuches durchgeführt

war (siehe Abh III|.

c) Die Einzigkeit der gesetzlichen Opferstätte in P.

Weixhausen behauptet (a. a. 0. .34): „Die Voraussetzung der Konzen-

trierung des Gottesdienstes auf einen einzigen Mittelpunlit beherrscht den

Priesterkodex ganz und gar. Wer sicli, um sie zu beweisen, auf Lev. 17

' Siehe V. Hummelaiek S. .).. Coinment. in Deut. /.. St. und Hibl. Studien (IHOll. 2(1'.:

Enhei.KE.MPEH, Heiligtum unil Oplerstätten 34 fC.

KugliT, l''ni'schiingeii, .

•>
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oder Jos. 22 beruft, der zeigt, daß er Exod. bis Lev. 9 von Anfang bis zu

Ende niclit verstanden hat." Wir haben zunächst keine Veranlassung,

dem zu widersprechen, dürfen aber hinzufügen: Dasselbe bezeugen auch

JE und D; die von Wellhausen behauptete Entwicklung von JE durch D

zu P entspricht somit nicht den historischen Tatsachen. Indes dürfen wir

Lev. 17 doch nicht ganz ignorieren, weil diese Stelle auch das profane

Schlachten im — Gegensatz zu Deut. 12, 15 — ausnahmslos zu verbieten

scheint. Es heißt ja da ganz klar: wer im Lager oder außerhalb des Lagers

ein Rind, ein Lamm oder eine Ziege schlachtet, ohne sie zur Türe des

Offenbarungszeltes zu bringen, der lade Blutschuld auf sich und müsse

ausgetilgt werden (Lev. 17, 3 ff.). Es ist jedoch zu beachten, daß diese

Verfügung auch durch einen abergläubischen Mißbrauch hervorgerufen ward;

denn wie v. 7 ausdrücklich bezeugt, haben sich die Israeliten damals nicht

auf Schlachtung und Fleischgenuß beschränkt, sondern die Tiere den „Bocks-

gestalten" geopfert und mit ihnen Abgötterei getrieben. Die obige Maßregel

richtet sich also wohl nicht so sehr gegen die Freiheit des Schlachtens,

wie sie Deut. 12, 15 gewährt wird, als gegen ihren götzendienerischen Miß-

brauch. Immerhin bleibt ein Widerspruch. Dieses erklärt sich jedoch nicht

so, daß das Deut. 12 gemachte Zugeständnis durch Lev. 17 wieder auf-

gehoben worden sei; vielmehr setzt umgekehrt gerade Lev. 17 ursprüng-

lichere Verhältnisse voraus. Hier ist das Volk noch auf seinem eigent-

lichen Wüstenzug (17, 3), also auf einem verhältnismäßig engen Raum bei-

sammen; Deut. 12 dagegen haben die Israeliten bereits das Ostjordanland

in Besitz genommen und leben in weit zerstreuten Ortschaften. Im ersten

Falle ist die Verpflichtung, nur vor dem Bundesheiligtum zu schlachten

und mit Rücksicht auf die erwiesene Gefahr des Mißbrauchs und der geringen

Schwierigkeit der Befolgung des Gebotes durchaus verständlich; im zweiten

Falle dagegen würde letztere nicht selten auf große, ja unüberwindliche

Hindernisse gestoßen sein. Für die vom Heiligtum weitab wohnenden

Israeliten wäre es ja gleichbedeutend gewesen mit dem Verbot des gewohnten

Fleischgenusses. Darin aber lag — ganz abgesehen von einer unbilligen

Forderung an einen Volksteil — zugleich eine noch größere Gefahr als die

Lev. 17, 7 angedeutete gelegentliche Abgötterei, nämlich der Teilnahme an

heidnischen Opfermahlzeiten und des förmlichen Abfalls.

Gegen unsere Ansicht, der Priesterkodex kenne keine Privatopfer,

scheinen indes mehrere Textstellen zu sprechen, wie insbesondere van

Hoo.nacker' und Engelkemper^ geltend gemacht haben. Nach ihnen soll P

allen häuslichen Schlachtungen Opfercharakter beimessen. Dies

ergebe sich aus Lev. 7, 11 ; 3, 16 "f.; 7, 22—27. Prüfen wir die vorgebrachten

Beweisgründe im einzelnen

!

a) Lev. 17,11 werde vom Blut opferfähiger Tiere ohne Einschränkung

gesagt: „Ich (Jahve) habe es euch für den Altar gegeben zum Zwecke der

Sühnung für euere Seelen; denn das Blut verschafft Sühne". Hiernach

h9be alles Blut sühnenden Charakter und folglich sei jede Schlachtung ein

Lieu du eiilte :U If. - Heiligtum und Opferstätten 48 ff.; insbes. 64.
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religiöser Akt. — Darauf ist zu antworten: Die Schlachtung ist die not-

wendige Vorbereitung- für die Opferung, aber nicht diese selbst. Die

Opferhandlung besteht im A. T. wesentlich in einer zweifachen sinnfälligen

Applikation: in der Aussprengung des Blutes (das nach 17, 11 " der Sitz

des Lebens ist), vor Gott, dem Herrn des Lebens, und in der Verbrennung

des Fettes (dem Symbol der Fülle des Lebens), das durch das Feuer ,in

Rauch aufgeht' und himmelwärts getragen wird. Selbst die Richtung der

Handlung auf Gott hin soll stets auf unzweideutige Weise dadurch zum

Ausdruck kommen, daß das Opfer am bzw. auf dem Altare als der gott-

geweihten von der Umgebung sich abhebenden Stätte dargebracht wird.

Darum heißt es auch 1. c: „Ich habe es (das Blut) euch für den Altar

gegeben". Dem vermeintlichen Sinn von Lev. 17,11 würde auch 17, 3f.

widersprechen, wonach die Schlachtung allein (ohne Darbringung der Opfer-

gabe) als Blutschuld angerechnet wird. Dies wäre ja nicht möglich,

wenn schon die Schlachtung allein als Opfer gelten könnte; es würde dann

vielmehr nur der v. S verpönte Verstoß gegen die gesetzliche Einzigkeit der

Kultstätte vorliegen.

ß) Lev. 3, 16 ''f.: „Alles Fett gehört Jahve. Das ist eine ewige Satzung

[gültig] von Geschlecht zu Geschlecht in allen eueren Wohnsitzen : Unter

keinen Umständen dürft ihr Fett oder Blut genießen" stehe — so wird

behauptet — in keinem Zusammenhang mit dem Vorausgehenden oder Nach-

folgenden, habe also ursprünglich einen anderen selbständigen Platz in den

Gesetzessammlungen eingenommen. Demgemäß gilt „Alles Fett gehört Jahve"

für „alle euere Wohnsitze"; das beweise aber, daß auch an diesen das Fett

Jahve dargebracht, d. h. geopfert werden sollte. — Es muß jedoch die

Voraussetzung bestritten werden, der Satz „Alles Fett gehört Jahve" habe

mit dem Vorausgehenden nichts zu tun; denn gerade dort wird dreimal

(v. 5, 11, 16«) angeordnet, daß das Fett der Friedopfer auf dem Altare vor

dem Offenbarungszelt vom Priester als eine Feueropferspeise für Jahve

dargebracht werden solle. Da aber gerade mit den Friedopfern — deren

Wesen entsprechend — Opfermahlzeiten verbunden sind, so war es am

Platze, dieses ausschließliche Recht Jahves auf das Fett des Opfertieres zu

betonen. Dasselbe gilt aber auch für das Blut, das ebenfalls dreimal (v. 2,

8, 13) an den Altar gesprengt wird. Beide, das Fett und das Blut, er-

scheinen beim Friedopfer [wo der Herr in seiner Menschenfreundlichkeit

es nicht verschmäht (wie einst Gen. 18), der Gast des darbringenden Israe-

liten in seinem Familien- und Freundeskreis zu sein] als ausschließlich

gottgeweihte Gaben, insofern er der Herr des Lebens ist. Was

aber hier in feierlicher Weise beim gemeinschaftlichen Mahle zum Ausdruck

kommt, das hat seine Geltung nicht bloß beim Hause Jahves. wo es sich

von selbst versteht, sondern auch im alltäglichen Leben, am heimischen

Herd. In pädagogischer Hinsicht gab es deshalb keine bessere Gelegenheit,

diese wichtige Lehre einzuschärfen, als die Feier des Friedopfers.

•/) Dies erhellt auch aus Lev. 7, 22—27, eine der vorigen ganz ver-

wandte Stelle, die gleichfalls mit dem Friedopfer in Verbindung gebracht

wird. Nur die Art der Verbindung ist hier eine andere. Nachdem 7,15—21
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von der Frist, innerhalb der das Friedmahl verzehrt werden soll, und der

strengsten Forderung levitischer Reinheit derTeilnehmer die Rede war, könnte

man erwarten, daß 7, 22 ff. gesagt werde, welche Anteile am Opfertiere

den Teilnehmern zustehen und welche nicht. Dies erschien jedoch dem

Verfasser als eine bekannte — übrigens auch aus 7, 28 ff. indirekt klar

hervorgehende — Sache. Statt dessen verkündet er auch hier, aber noch

ausführlicher und feierlicher das überall („in allen eueren Wohnungen")

gültige Doppelgebot der Enthaltung vom Fett der ,Tierarten, wie man sie

Jahve als Feueropfer darbringt' und vom Blute aller ,Vögel und vlerfüßigen

Tiere'. Die immerhin etwas unvermittelte Einführung dieses Gedankens

dürfte sich indes durch eine entsprechende Form erklären. Es ist nämlich

höchst auffallend, daß sowohl Lev. 7, 22—27 als auch Lev. 3, \6^l — im

Gegensatz zu allen übrigen Gesetzesstellen der beiden Kapitel —
die Form der direkten Anrede gewählt ist. Dies legt die Annahme nahe,

daß jene Worte gelegentlich des Friedopfers bzw. Friedmahles

an die Teilnehmer gerichtet wurden, und ihre Verkündigung
einen integrierenden Bestandteil der rituellen Feier bildete. Ein

solcher brauchte nicht eigens motiviert zu werden; der Ritus des Fried-

opfers selbst sprach schon deutlich genug. Es erübrigte nur, die daraus

entspringende wichtige Lehre zur Beachtung im häuslichen Leben mit Nach-

druck zu verkünden. Damit aber, daß an allen Wohnorten der Genuß des

Fettes von opferfähigen Tieren verboten ist, folgt nicht, daß das Fett Jahve

geopfert werden müsse, wie auch die Enthaltuug vom Blute jener Tiere

nicht einschließt, daß es am Altar ausgesprengt werden solle. Was positiv

mit jenem Fett zu geschehen hat, wird freilich nirgends gesagt; nur be-

züglich des Fettes von verendeten Rindern, Schafen und Ziegen ist der

Gebrauch für allerlei Zwecke — den Genuß ausgenommen — Exod. 7, 24

gestattet. Das Fehlen jener Bestimmung kann aber nicht zugunsten der

Erlaubtheit von Privatopfern geltend gemacht werden; denn auch bei den

sicher profanen Schlachtungen Deut. 12, 15. 22 ist nicht davon die Rede.

Hiernach ließ man das Blut einfach auf die Erde fließen wie Wasser, es

ward so der Zerstörung preisgegeben, doch ohne sühnende Aussprengung

um den Altar. Dementsprechend hat man wohl das Fett verbrannt,

aber nicht als Opfergabe auf dem Altare. Zur Begründung dieser Ansicht

noch Folgendes.

Wohl schon durch den Vollzug einer rein profanen Schlachtung mit

folgendem Fleischgenuß war das Fett für Opferzwecke unbrauchbar; jeden-

falls aber war dies nach Ablauf von ein paar Tagen der Fall. Es war

dann wahrscheinlich zu behandeln wie das Opferfleisch von Friedopfern,

das am dritten Tag noch übrig war, d. h. es mußte verbrannt werden

(Lev. 7, 18).

Damit ist unsere Untersuchung der israelitischen Opferstättena nach JE,

D und P abgeschlossen. Sie führte zur Feststellung folgender Tatsachen:

1. Nach allen drei Quellen gab es nur eine gesetzliche Kult-

stätte, an der geopfert werden mußte und durfte; gesetzlich vörge-
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schriebene oder gestattete Schlachtopfer an den einzelnen Wohnorten kennt

keine der drei Quellen. Doch ergibt sich aus Deut. 12, 8, daß solche Privat-

schlachtopfer zur Zeit, wo sich die Israeliten im Ostjordanland niedergelassen

hatten, gegen den Geist des Gesetzes, durch die kriegerisch-unruhigen Ver-

hältnisse indes entschuldbar, aufgekommen waren, aber dann durch beson-

deres Gesetz Deut. 12, 15 ff. beseitigt wurden, indem jedoch zugleich die

profane Privatschlachtung für die unmittelbare Folgezeit bis zum Eintritt

normaler friedlicher Zustände ausnahmslos erlaubt ward. Dieses Zu-

geständnis bedeutet eine weise Abänderung der strengen Verfügung Lev.

17, 3 ff. (P!), welche sich noch auf das Lagerleben bezieht und wohl haupt-

sächlich durch götzendienerischen Mißbrauch (Lev. 1 7, 7) veranlaßt worden.

Daß aber auch nach P das private Schlachten zeitweise erlaubt war, ergibt

sich indirekt aus Lev. 3, 16'Jf. und 7, 22—27, sie sind wahrscheinlich älter

als Lev. 17, 3 ff.

2. Das Altargesetz des Bundesbuches Exod. 20, 24ff., wonach der

.\ltar Jahves aus rohem Erdstoff bestehen soll, steht nicht im Widerspruch

mit dem des Priesterkode.x Exod. 27: 38, wonach der tragbare Altar der

Stiftshütte von mit Kupfer überzogenem Akazienholz angefertigt war. Der

scheinbare Gegensatz wird aber nicht durch die Annahme beseitigt, ersterer

sei nur ein Privatopferaltar, den jeder nach Belieben errichten könne,

aber auch nicht dadurch, daß man den ,ehernen Altar' der Stiftshütte ledig-

lich als Hülle, den Erd- bzw. Steinaltar als Kern des einen Altars vor

dem Heiligtum Jahves anzusehen habe, sondern dadurch, daß beim ge-

wöhnlichen Opferdienst lediglich der eherne Altar Verwendung fand,

während bei außerordentlichen Anlässen (insbesondere bei den Jahresfesten)

wegen der zu großen Zahl der darzubringenden Brand- und Friedopfer

noch andere Altäre aus Erde oder Stein in der Nähe des Heilig-

tums vom Volke errichtet werden mußten.

3. Gelegentlich dieser Untersuchung ließ sich auch mit vojler Sicher-

heit ermitteln, wie der .eherne Altar' Moses' konstruiert war und

zeigen, daß diese Konstruktion nicht .unbrauchbar' — geschweige denn

.völlig unsinnig' ist, sondern eine durchaus geschickte und seinem

Zwecke entsprechende Einrichtung darstellt.

4. a) Deut. 12, 2— 27 ist nicht ein Konglomerat von Gesetzesbestim-

mungen verschiedenen Ursprungs, es besteht auch nicht aus Doubletten

mit Glossen, sondern bildet ein logisch und chronologisch wohlge-

ordnetes Ganzes, ein Meisterwerk mosaischer Gesetzgebung aus

der Zeit kurz vor der Okkupation Kanaans, b) Lev. 3, IG^f. und

7, 22—27 sind keine störende Einschübe, sondern stehen im innigen Zu-

sammenhang mit dem in den beiden Kapiteln beschriebenen Ritus der

Friedopfer, in dem sie höchstwahrscheinlich einen liturgischen Spruch

bilden, der den Teilnehmern ein fundamentales, überall streng zu beob-

achtendes Speiseverbot ans Herz legt.
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IL Die Zahl der Feste.

Als weiteren Unterschied macht Weu.haiskn geltend: P*-' bietet auch

solche Feste, die sich in JE noch nicht finden, nämlich den kirchlichen

„Neujahrstag" am 1. und den großen Versöhnungstag am 10. des

7. Monats.

Doch alle diese Ausnahmen treffen nicht zu.

Auch P kennt, wie in Abhandlung III gezeigt wird, weder

einen kirchlichen noch einen bürgerlichen Neujahrstag am

1. Tisri.

Was aber den Versöhnuugstag betrifft, so wird derselbe allerdings

nur in P (Exod. 30, 10 und Lev. 16, 1—34) und zwar an letzterer Stelle

ausführlich behandelt; das beweist aber nicht, daß JE und D diesen Tag

nicht kannten. In das Bundesbuch gehören nach dessen Charakter und

Zweck (s. S. 53) wohl die Erwähnung der drei Jahresfeste nebst den zu

entrichtenden Abgaben und darzubringenden Opfern, aber nicht

der große Bußtag, an dem solche Leistungen seitens des Volkes nicht

gefordert waren. Diesem war nur völlige Arbeitsruhe und Kasteiung vorge-

schrieben. Die feierlichen Sühnezeremonien wurden lediglich vom Hohen-

priester vollzogen. Derartige Dinge muß man in einem Rituale, nicht

in einem bürgerlichen Gesetzbuch suchen. Und ein solches war auch

das Deuteronomium, freilich nicht nur im Sinne des ins strictum, sondern

auch der billigen, caritativen Rücksicht. Man wende nicht ein, daß sowohl E

(Exod. 20, 8 ff.) als D (Deut. 5, 12 ff.) auch das Sabbatgebot erwähnen,

also hätten beide auch den Sühnetag nicht unerwähnt lassen dürfen. Ersteres

ist ja ein Bestandteil des Dekalogs, des Grundgesetzes des theokratischen

Staates, und obendrein ist die Begründung des Sabbatgebotes in E (Exod.

20, 8 ff. und Bundesbuch: Exod. 28, 12 f.) ' und D (Deut. 5, 12 ff.) nicht eine

praktisch-kultische, sondern vielmehr eine naturrechtlich-soziale. Von einer

aktiven Feier des Sabbats, insbesondere durch Opfer, schweigen E

und D, wie sie auch nichts von der Neumondsfeier und den täglichen

(Morgen- und Abendopfern) sagen. Und doch ist die Sabbatfeier schon

zur Zeit des Elisäus (II Kön. 4, 23), die Feier des Neumondfestes bereits

zur Zeit Saiils (I Sam. 20, 5 f.), sind die täglichen Morgen- und Abendopfer

schon in den Tagen des Elias und Elisäus (1 Kön. 18,29; II Kön. 3,20)

1 Mit Inrecht wird Kxod. 2:5,12 an.s dem kurzgelaUteii bürgerlichen Gesetzbuch (dem

iialiirliclicii Verband herausgerissen und 1) Bundesbuchl nicht, nur die naturrechtlichen

zugeteilt. Der einzige Grnnd, der mit einem .Ansprüche des Sklaven und Dieners als Motiv

Schein von Berechtigung angeführt werden der Sabbatrnhe anzugeben'.' Auch der Hei-

könnte. wäre das Fehlen der zweiten Be- land hat beispielsweise das Gebot derNächsten-

gründnng des Sabbats (des Hinweises auf liebe in verschiedener Weise begründet (vgl.

die ruhebedürftigen Arbeitskräfte) im Bundes- iMatth. 0,45; (i. 15; 7.2; T. 12 usw.). Und

buch. Muß denn aber der nämliche Gesetz- hat derselbe unvergleichliche Lehrer die

geber für ein Gesetz stets und überall Sabbatruhe um Gotteswillen verworfen, wenn

dieselben Gründe anführen'.' Genügte er Mark. 2.27 sagt; ..Der Sabbat ist um des

im ;5. Gebot des Dekalogs nicht schon die Menschen willen da und nicht der Mensch

Rücksicht auf Gott und entsprach es einem um des Sabbats willen"'.'
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feststehende Tatsachen (vgl. auch die Darlegung über das Alter der gleich-

falls in JE und D nicht vorkommenden Sühnopfer unten S. 75 ff.). Nach

alledem beweist das Fehlen des großen Sühnetages in JE und D

nicht eine spätere Einführung desselben. Freilich behaupten Well-

hausen und seine Freunde, jene Feier sei nicht einmal Ezechiel und Esra

(im Jahre 445) bekannt gewesen; aber diese Ansicht beruht auf einem

Mißverständnis der einschlägigen Stellen (siehe unten sub C, III).

Die Behauptung, daß P Feste erwähne, die JE und D unbe-

kannt waren, ist daher unbeweisbar und somit hinfällig.

III. Der gleiclitileibencle Charakter der Hauptfeste.

.\uch die Bedeutung der Hauptteste und die Art ihrer Feier soll

nach der modernen Schule in JE und D eine wesentlich andere sein

als in P.

1. Die angebliche und die wirltliche Bedeutung der Hauptfeste.

Nach der kritischen Schule soll Folgendes feststehen. In JE und D

beziehen sich die drei Feste auf den Ackerbau ; in Pk tritt infolge der

Zentralisierung des Kultes die Beziehung auf den Ackerbau zurück; nur

das Wochenfest (Pfingsten) ist landwirtschaftlich geblieben und das Pascha-

fest enthält nur schwache Beziehung auf die Ernte (Lev. 23, 10 ff.); in noch

geringerem Maße ist dies beim Hüttenfest der Fall. Die Pe-Feste bestehen

in historischen Erinnerungen. Laubhütten erinnert an das Wohnen-in Hütten

während der Wüstenzeit (Lev. 23, 43, freilich P''), Pascha an die Erlösung

aus der ägyptischen Sklaverei ; obendrein ist das Pascha schon in Ägypten

eingesetzt, um die Erstgeburt Israels zu schonen '.

Der ganze Unterschied ist indes nur Schein und dieser trügt um so

leichter, je mehr er eine vorgefaßte Meinung begünstigt. Die folgenden

Erwägungen zeigen dies.

1. Wie es um die angebliche, nur bei P hervortretende Zentralisie-

rung des Kultes steht, ward bereits oben gezeigt. 2. Die Kritik gesteht

zu, daß auch in P das Wochenfest „landwirtschaftlich geblieben" ist. Wenn

es aber seinem Urheber um eine Umdeutung von ursprünglichen Naturfesten

in historische Erinnerungsfeiern zu tun gewesen wäre, so würde es ihm —
der nach Wellh.msen in dreister Weise selbst die Existenz der Stiftshütte

mit allem Zubehör erfunden hat — nicht schwer gefallen sein, auch dem

Wochenfest irgend ein historisches Begebnis anzuhängen. 3. Und erscheint

etwa bei JE das erste Jahresfest als ein Ackerbaufest? Es heißt dort:

„Das Fest der Ungesäuerten Brote sollst du halten: sieben Tage lang sollst

du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir befohlen habe, zur Zeit des Ähren-

monats;, denn in ihm bist du aus Ägypten gezogen" (Exod. 23, 15; 34, 18)-

Die „ungesäuerten Brote" wachsen aber nicht auf den Bäumen, noch wer-

den sie aus der im Ährenmonat ^ reifenden Gerste bereitet. Letzterer ist

' So nach Holzingeh. Einl. in den Hexateuch (1893). H!l7 f.

- Zum Abib-Monat vgl. die Darlegung oben S. 15 f.
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lediglich eine Zeitbestimmung des Auszuges und zugleich des künftigen

Paschafestes, welches jenen in steter Erinnerung halten sollte. Das Fest

selbst trägt hier wie in P (Lev. i23, 5ff.) durchaus historischen Cha-

rakter, nur die Zeit des Festes ist an die Natur, die beginnende Gersten-

reifo gebunden. Und das gleiche gilt für D (Deut. Ifi, If.). Nun sucht

freilich Wellh.alskn, Proleg.'' 82 f. darzutun, daß das Massotfest ursprünglich

ein Naturfest sei und mit dem Anhieb der Sichel in die Saat (Deut. 16,9)

zusammenfalle. Dabei 'geht er von der Meinung aus, daß in dem zwei-

fachen Ritus des Pesah und des Massot ein Zwiespalt liege. Außerdem

macht er geltend, daß das Pesah erst in Deut. (16,2) vorkomme und nur

Hag ham-Massot, nicht aber Hag hap-Pesah, mit den beiden andern Haggim

(dem Wochenfest und Lesefest [Laubhütenfest]) koordiniert werde. Das

weise darauf hin, daß das Massotfest mit jenen, insbesondere dem Wochen-

oder Schneidefest, gleichartig sei. Diese Ansicht wird jedoch dem histori-

schen Tatbestand nicht gerecht.

Der Zusammenhang des Pascha und der Ungesäuerten Brote,

wie er Exod. 12, 1 ff. geschildert wird, ist nicht nur von D (Deut. 16, 1 ff.)

ausdrücklich bezeugt, sondern verrät sich auch deutlich im Zweitafelgesetz (J!)

Exod. H4, 25f. „Du sollst das Blut meines Opfers nicht zusammen mit

Gesäuertem schlachten und das Opfer des Paschafestes (ncsr, äh) soll bis

Tagesanbruch nicht mehr vorhanden sein." Vgl. Exod. 23, 18 '.

Es ist außerdem kein Zufall, daß Exod. 34, 19 die Bestimmung „.\lle

Erstgeburt gehört mir" sich unmittelbar an die Erinnerungsfeier der

Ungesäuerten Brote und des Auszugs aus Ägypten anschließt, genau

wie Exod. 13, 1 f.: „Sondere mir alle Erstgeborene als heilig aus usw."

(ebenso 13, 11 ff.) unmittelbar mit dem Auszug verbunden wird. Die

Erklärung hierfür besteht nach Exod. 13, 14 ff. darin, daß -der Herr durch

die Vernichtung aller Erstgeburt in Ägypten (Exod. 12, 12) die Befreiung

Israels bewirkte und als Entgelt von diesem verlangt, daß man ihm jeg-

liche Erstgeburt heilige. (Dadurch wird auch Exod. 22,28: „den Erstge-

borenen deiner Söhne sollst du mir geben. Ebenso sollst du es halten

mit deinem Rind und Schaf, am 8. Tag sollst du es mir darbringen" —
dort ein ganz isoliertes Gebot des Bundesbuches — begründet.) Auch hier

also tritt bei J der Zusammenhang des Festes der Ungesäuerten Brote mit

dem Pascha, wenn auch nur mittelbar, so doch ganz klar hervor.

Auch die Art des Zusammenhangs kann keinem vernünftigen

Zweifel unterliegen. Das historisch Wichtigste bildet gemäß Exod. 12, 1 ff.

das eigentliche Pascha zur Erinnerung an das in Hast von den reisefertigen

Israeliten eingenommene .A.bschiedsmahl während des schonenden Vorüber-

gangs des Würgengels an ihren mit dem Blute des Paschalammes kenntlich

gemachten Häusern. Das ungesäuerte Brot, das bei jenem Mahle gegessen

werden mußte, kennzeichnet gleich der Art, wie das Lamm zubereitet ward,

die Hast des .Auszuges. .Auch in den folgenden Tagen hatten die Israe-

liten nur ungesäuertes Brot zu essen und Exod. 12, 33. 39 wird dies aus-

1 Hier steht allerdings nur 'lü: jedenfalls aber ist nas~ jn gemeint, wie aucli ans

Exod. 12, 10 erliellt.
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(Irücklich mit der Eile des Auszuges und nicht etwa durch eine rituelle

Vorschrift Moses" begründet. Dagegen trägt die von letzterem vorgeschrie-

bene Ausdehnung des Paschal'estes auf 7 Tage jener Tatsache Rechnung

(die Wahl der ,7' ist — wie auch sonst — durch deren gemeinsemitische

Auflassung als Ausdruck der „Vollendung" bestimmt).

Diese verlängerte Dauer der „Ungesäuerten Brote" gegenüber dem

eigentlichen Pascha haben den Namen r'-^'J.'3~ >.- in Exod. 23, 15; 34,18

veranlaßt; in der Praxis gilt eben auch dann der Grundsatz: pars maior

trahit minorem, wenn die pars minor die ursprünglich wichtigere ist. Die

Wahl der Bezeichnung Hag ham-Massot (statt Hag hap-Pesah) gerade an jenen

Stellen des Exod. ist insofern noch besonders begründet, als dort die Ver-

pflichtung des siebentägigen Genusses von ungesäuertem Brot eingeschärft

werden sollte. Der Verfasser kennt aber — wie Exod. 23, 18 und 34, 25 f.

beweisen — ebensogut wie D (Deut. 16) und P (Exod. 12) das Pascha,

wie er auch die siebentägige Dauer des Lesefestes kennt, obschon er Exod.

23. 16 bzw. 34,22 nichts davon erwähnt', da eben hier keine der Enthal-

tung von gesäuertem Brot ähnliche siebentägige Observanz besteht.

Pascha und Massotfest gehören somit historisch zusammen
und jeder Versuch, sie auseinander zu reißen, ist aussichtslos.

Ebenso unglücklich sind Wei.i.hai sen.s Bemühungen, das Massotfest mit

dem Wochenfest in Verbindung zu bringen und es dadurch zu einem Natur-

fest zu stempeln. Er beruft sich zunächst auf das Deuteronomium. „Hier

ist das Schneidefest Pfingsten in eine bestimmte zeitliche Beziehung zum

Massotfest gesetzt; es soll sieben Wochen später gefeiert werden." Davon

steht aber im Deuteronomium nichts. Es heißt dort (16,9) nur: „Sieben

Wochen sollst du dir abzählen; von da an, wo man zuerst die Sichel an

die Halme legte, sollst du anfangen, sieben Wochen zu zählen." W. fügt

allerdings, doch ganz textwidrig, an der Stelle „von da" ein; doch kann

das wenig helfen, da unmittelbar vorher nicht vom ersten, sondern vom

letzten Massottage die Rede ist. Mithin ist seine Folgerung: Massotfest =
Anhieb der Sichel in die Saat durchaus Willkür. Und dies wird auch da-

durch nicht besser, daß er weiter behauptet: „der eigentliche Osterritus

ist die Darbringung einer Gerstengarbe" und die wahren und ursprüng-

lichen Massüt seien in Eile aus neuem Getreide hergestellte Aschenbrote —
im Gegensatz zu den Pfingstlaiben. Merkwürdigerweise beruft sich W.

auch auf Lev. 23, 14 und Jos. 5, 11, also auf den Priesterkodex, der doch

nach ihm so ganz jugendlich und so überreich an erdichteten Begeben-

heiten und Institutionen ist. Natürlich tut er dies mit Auswahl und unter

Wahrung seines vermeintlichen Rechtes einer von ihm als wünschenswert

und daher notwendig erkannten Umdeutung der dortigen Angaben. So

kümmert es W. nicht, daß nach Lev. 23,6—14 schon am 15. Nisan die

ungesäuerten Brote gegessen wurden, und die Darbringung der ersten

»Stünde I Kön. 8. 2 nicht (zufällig! Im Laubhüttenlest sei erst durch U (Deut. 11), i:n

Wege, so hatte man — nach zahh'eichen — und zwar kurz vor der Entdeckung des

analogen Schlüssen der Kritik — höchstwahr- Gesetzbuches unter Josias — aul'gebraclit

scheinlich daraus gefolgert, das siebentägige worden.
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Garbe (Gerste), vor welcher Brot oder geröstete bzw. zerstoßene Körner

der neuen Ernte nicht genossen werden durften, erst am 16. Nisan erfolgte.

W. weiß das offenbar besser. Auch der naheliegende Einwand, daß das

Opfer am 16. Nisan nur in einer Garbe, nicht aber in einem Laib unge-

säuerten Brotes bestand, bereitet W. keine Verlegenheit. Darin sieht er

nur eine „spätere geistige Verfeinerung des Opfermaterials": ursprünglich

seien gewiß die ungesäuerten Brote die Osterspeise nicht nur der Menschen,

sondern auch Gottes gewesen (a. a. O. 83 f.).

Wir glauben indes auch in der- Religionswissenschaft an die vor-

liegenden historischen Quellen gebunden zu sein, wenigstens so lange als

dieselben nicht unter sich oder mit dem gesunden Menschenverstand in

Widerspruch stehen. W. setzt nun allerdings einen solchen voraus und be-

hauptet, daß die Riten jener Quellen nur durch seine (W.s) Richtigstellung

„Leben und Bedeutung gewinnen". Allein er täuscht sich hier nicht weniger

als bei seinem Hinweis auf den Zwiespalt zwischen Pascha und Massot.

Ein Zusammenhang zwischen dem letzteren und dem Wochen- oder

Pfingstfest besteht allerdings und zwar ist es der Tag der Webegarbe, der

die Verbindung herstellt, insofern von ihm sowohl die Zeit des Pascha

und des Massot als auch die des Wochenfestes abhängt. Ist nämlich am

16. noch keine reife Gerste zu erwarten, so ist auch am 14. 15. nicht

Pascha-Massot und der betreffende Monat nicht der erste eines neuen,

sondern der letzte (13.) des alten Jahres. Und damit verschiebt sich zu-

gleich auch das Wochenfest um einen Monat. Das ist indes ein rein kalen-

darischer Zusammenhang. Es gibt aber auch noch einen andern, —
der sich bei der Beantwortung der Frage herausstellt: Warum folgt der

Tag der Webegarbe dem Massotfest unmittelbar? Der heilige Text ge-

währt hierüber keinen Aufschluß. Zufällig ist das Datum aber gewiß nicht.

Der Grund ist wohl dieser: Die Ernte, die am 16. Nisan begann und mit

Pfingsten abschloß, repräsentiert den Segen des Israel schon in Ägypten

verheißenen Landes. Erst durch die Verwirklichung dieses Segens tritt

die Bedeutung der Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft in ein volles

Licht, denn ohne Brot hat die Freiheit wenig Wert (vgl. Exod. 16, 3 ff.).

Deshalb folgt passend der Erinnerungsfeier der Befreiung (dem Pascha-

Massotfest) sofort das Opfer der Webegarbe, welches feierlich die Ernte

eröffnete. Die Freude über die letztere war geeignet, den Dank für die

Erlösung aus der Knechtschaft zu steigern. So besteht hiernach zwischen

Massot- und Wochenfest tatsächlich auch eine innere Beziehung, aber

eine ganz andere als die, welche W. unter Mißachtung der geschichtlichen

Zeugnisse annimmt.

2. Die Art der Feier der Feste.

Die WELLHAisKNSChe Schule behauptet weiterhin: Nach JE und D be-

steht die Feier in fröhlichen Opfermahlzeiten mit relativer Freiheit im

Opferaufwand; P« dagegen heischt Brandopfer, Speiseopfer, Schlachtopfer,

je nach den Erfordernissen des betreffenden Tages. Der fröhliche Charakter

ist hier verschwunden, Übung der Frömmigkeit, Leistungen an Jahve sind
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an die Stelle der natürlichen Freude getreten mid das „permanente Sünden-

bewußtsein" — wie es wenigstens in P« (Nuni. 28 f.) die an sämtlichen

Festtagen darzubringenden Sündopt'er beweisen — hat die Stimmung noch

mehr verdüstert '.

Also die einst so lustigen Naturfeste haben ernsten Gedenktagen und

aszetischen Übungen Platz gemacht! Da hätten wir gerade das Gegen-

stück zum Übergang unseres altehrwüdigen Kirchweihtestes in die von

weltlicher Lustbarkeit überwucherte Kirmes, die auch das protestantische

Volk trotz Luther und Synoden sich nicht mehr nehmen ließ. Die Urheber

und Verkündiger des Priesterkodex waren anscheinend erfolgreicher. Die

Sache ist indes viel einfacher. Wer etwa die Stimmung, mit der die Katho-

liken ihre religiösen Feste feiern, aus den trockenen Gesetzesparagraphen

des lus canonicum und den Vorschriften des Rituale Romanum herauslesen

will, kann sehr in die Irre gehen. Schon das große Sühneinstitut der

Beichte erscheint den Außenstehenden vielfach als eine Art von Geistes-

knechtung; von dem beglückenden Frieden einer entlasteten Menschenseele

und der erneuten Kraft zum Kampfe des Lebens — den u. a. auch vom

großen Leibniz anerkannten beiden Früchten des auf Joh. 20, 21 — 23 (vgl.

Matth. 18, 17. 18) zurückgehenden kirchlichen Bußgerichtes — haben sie

nur selten eine Ahnung. Gleicherweise ist es ganz verfehlt, aus

dem Priesterkodex Schlüsse zu ziehen auf die religiöse Gemüts-

stimmung des Volkes, für das er maßgebend war. Der Priesterkodex

ist nun einmal nach Inhalt und Sprache — kein volkstümliches Erbauungs-

buch, sondern ein Lehrbuch der Geschichte und Einrichtung des Kultes

bis ins Kleinste hinein, oft trocken, eintönig, in juristischer Weise formel-

haft und — um der Deutlichkeit willen — auch Wiederholungen nicht

scheuend. Das war ein Buch für gelehrte Priester, die demselben gewisse

passende Lehrstücke entnahmen- um daran ihre Ermahnungen zu knüpfen,

aber keine Geistesspeise, die man unvermischt dem Volke darbieten

konnte. Welch' niederdrückende, gemütsverdüsternde Wirkung aber die

Unterweisung in diesem Gesetze auf das Volk ausübte, das zeigt sich an

den denkwürdigen Tagen, da es nach Wellhausen und seinen Freunden

zum ersten Male — es war im Jahre 445 v. Chr. — auf dem Platze vor

dem Wassertor von Esra verkündet worden ist. „Da ging das §anze Volk

liin, um zu essen und zu trinken, Anteile zu verschicken und ein großes

Freudenfest zu veranstalten; denn sie hatten die Worte, die man ihnen

mitgeteilt hatte, erfaßt" (Neh. 8, 12). Und noch größer war der Jubel, als

sie gemäß der Vorschrift desselben Gesetzes zwei Wochen später das

Laubhüttenfest begingen — und dies trotz der die ganze Zeit hindurch

fortgesetzten Gesetzeslesung und des alltäglich dargebrachten Sündopfers.

Damit berühren wir zugleich eine wichtige Sonderfrage: Ist es wirk-

lich erwiesen, daß die in P wiederholt genannten Opferarten, die rs'^-,

hattät (= das Sündopfer) und der suis, 'asäm (= das Schuldopfer)

sowohl JE als auch I) völlig unbekannt sind und erst kurz vor Ezechiel

HOLZINGEK. Kinl. in den Hexutench (189:i). :iil!l.
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eingeführt wurden (so Wellhausen, Prol.** 71—74)? Da ist zunächst die

Gegenfrage erlaubt: an welcher Gesetzesstelle in JE und D sollte man

denn die Erwähnung des Sündopfers (bzw. Schuldopfers) erwarten? Für

JE kommen höchstens Exod. 20, 24f.; 23,15—19; 34, 18 ff. in Betracht;

für D nur Deut. 12,6. 11. 13. 17. 26; 16, 2ff. Von diesen scheiden Exod.

23, 15—19 und 34, 18 ff. und Deut. 16, 2 ff. sofort aus, weil an all diesen

Stellen wohl von den drei Hauptfesten, aber nur von dem Paschaopfer

und der Darbringung der Erstgeburt, einmal (Deut. 16, 2) auch — doch

ganz im allgemeinen — vom Schlachten von Schafen und Rindern die Rede

ist. Es bleiben also Exod. 20, 24f. und Deut. 12, 6ff. übrig. An erster

Stelle wird in aller Kürze die Stätte und die Beschaffenheit des Altares

bestimmt, . auf dem die Brandopfer und Friedopfer der Schafe und Rinder

dargebracht werden sollen: an letzter Stelle dagegen „Brandopfer und

Schlachtopfer, Zehnten, (freiwillige) Hebeopfer und Gelübdeopfer, freiwillige

Gaben und Erstgeburten der Rinder und Schafe". Zunächst ist mit der

Möglichkeit zu rechnen, daß das Sund- und Schuldopfer hier in der ~::^:-

('Olah, dem Brandopfer) eingeschlossen ist und dem nach Lev. 1, 4 (P!)

sühnende Kraft innewohnt. Diese einschließende Erwähnung liegt um so

näher, als die Sund- und Schuldopfer gegenüber den anderen Opfern an

Zahl sehr zurücktreten (vgl. Num. 28 und 29). Ganz ähnlich verfährt auch

I Sam. 3, 14, wo unter dem — gleichfalls sühnenden — nsT (zebah,

dem Schlachtopfer) zweifellos sogar die wichtige 'Olah einbegriffen sind.

Doch haben wir ein viel näher liegendes Beispiel in P selbst. Lev. 17—26

(dem sog. Heiligkeitsgesetz) werden alle Opfer unter die beiden Gattungen

ni; und r.b'i" eingereiht (so 17,8; 22,18. 21). Und doch wird 19,21. 22

der 'Asam (das Schuldopfer) genannt. Das ist W. allerdings lästig; darum

ist die Stelle „anerkanntermaßen" ein „Zusatz". Und um zu zeigen, daß

das „Heiligkeitsgesetz" ein Schuldopfer überhaupt noch nicht kenne, weist

er darauf hin, daß letzteres 22, 14 nicht gefordert werde, wo es doch nach

Lev. 5 und Num. 5 hätte geschehen müssen. Ist dem wirklich so? Um
was handelt es sich denn Lev. 22, 14? Um das versehentliche Genießen

von geheiligter Speise, d. h. solcher, die dem Priester und seiner Familie

aus den an den Tempel freiwillig oder gesetzlich gelieferten Naturalien

zukommt und von deren Genuß alle Fremden, auch der Beisaß und Tag-

löhner, ja selbst die Tochter des Priesters, wenn sie bereits verehelicht ist

und so lange sie es ist, nicht aber der erkaufte Sklave ausgeschlossen

sind (22, 10—13). Es versteht sich aber von selbst, daß in einem (dazu

orientalischen!) Hauswesen, sehr leicht eine Verwechselung von heiligen

und profanen Speisen — die sich ja äußerlich durch nichts unterscheiden

- unterlaufen konnte, so daß ohne zwingenden Beweis nicht die geringste

subjektive Schuld anzunehmen war und somit auch die Darbringung eines

Schuldopfers nicht gefordert werden durfte; die Rückerstattung der Nah-

rungsmittel und eine kleine Entschädigung (' 5 des Betrags) an den Priester

mußte genügen ".

' Anders liegen die Dinge in Lev. 5 und oder größere subjektive Schuld vorausgesetzt.

Num. b. Hier wird tatsächlich eine geringere Lev. .5 bietet drei Fälle. Im ersten (5, 14—16)
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Noch weniger kann die allgemeine Behauptung Wellhausens Prol.'* 73:

„Das Schuldopfer kommt nie in primären, sondern nur in den sekundären

Stücken vor, Lev. 4—7; Kap. 14; Num. 5,7. S; 6, 12; 18,9" den Nachweis

ersetzen, daß an einigen oder mehreren Stellen, die nachweisbar „primär"

sind, mit demselben Rechte wie an den angeführten „sekundären" die

Erwähnung von Schuldopfern erwartet werden könnte; denn erst

daraus würde folgen, daß letztere späteren Ursprungs sind. Weder W.

noch seine Freunde haben diesen Beweis erbracht; sie haben sich vielmehr

notgedrungen auf Geltendmachung der einzigen Stelle Lev. 22, 14 be-

schränkt, doch — wie gezeigt — ohne Erfolg. — Fügen wir den obigen

Gründen noch die Tatsache hinzu, daß Sund- und Schuldopfer gleich dem

Brandopfer als sanctisslma gelten und das Tier bei jenen wie bei diesen

auf der Nordseite des Brandopferaltars geschlachtet ward (Lev. 14, 13; 1, 11),

so wird man der .Annahme, daß bei der Opferaufzählung Deut. 12, 6 ff.

unter den „Brandopfern" auch das Sund- und Schuldopfer mit einbegriffen

seien, eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht absprechen können.

Es fehlt aber auch nicht an direkten Zeugnissen für das hohe
Alter des Sühnopfers. Ein solches liegt vor aus der Zeit des Königs

Joas (836—797 v. Chr.), II Kön. 12. .\lles Geld, was als Weihegabe in

den Tempel gebracht worden, hatte der König den Priestern zugewiesen,

doch unter der Bedingung, daß sie davon den Tempel ausbessern sollten.

Da sie sich aber dessen weigerten, so entzog er ihnen die Tempeleinkünfte

an barem Geld; nur „das Geld' für Schuldbpfer und das Geld für Sünd-

opfer ward nicht zum Tempel gebracht; es gehörte den Priestern" (12, 17).

Natürlich bat man schon wiederholt diese Stelle gegen Wellhause.n geltend

liegt entweder eine Vemntreuung von Jahve so soll er nicht nur den vollen Betrag wieder

geiieiligten Dingen vor. die der Sünder irr- erstatten (nebst '
.-, desselben), sondern aucli

tümlich für profan hielt, oder die Verun- seine Schnld vor Gott durch ein Widderopfei-

treuung besteht darin, daß jemand die dem tilgen. Wesentlich ebenso Num. n. fi— S. In

Heiligtum gebührenden Abgaben (Erstlinge, all diesen Fällen handelt es sieh um eine

Zehnten) zwar nicht vorsätzlich, aber doch Schuld, die ohne Eingeständnis des Täters

infolge mangelhafter Fürsorge nur unvoll- nicht offenkundig wird oder doch von andern

ständig oder in schadhaftem Zustande ab- nicht rechtskräftig bewiesen werden kann. Die

liefert. Im zweiten Falle (."i, 17 — 19) liegt Sühne des dritten Falles scheint eine viel

eine unbewußte (Übertretung eines göttlichen weniger strenge Anschauung über die vor-

Verbotes vor. Hier besteht die subjektive sätzliche Sünde als Num. 5, 30 zu verraten

Schuld wohl darin, daß der Israelit sich mit (wie z. B. Kautzsch, Die Hl. Schrift » I, 152

den Satzungen seiner Religion zu wenig ver- behauptet). Dabei ist jedoch außer acht ge-

traut gemacht hat und wegen seiner Un- lassen, daß Lev. 5. 20 ff. (vgl. Num. 5,7) die

wissenheit oder Inbedachtsamkeit späterhin Milderung durch die freiwillige Selbstanklagc

im Geviissen beunruhigt ist. Der dritte Fall bewirkt wird — eine überaus weise und

(5,20—25) endlich bezieht sich auf die Zu- segensreiche Bestimmung (vgl. I Kor. 11,31).

rückbehaltung von anvertrautem, geraubtem, ' Eigentliches, geprägtes Geld (Münzen)

erpreßtem oder gefundenem fremden Gut. kannte man damals bekanntlich noch nicht

;

dessen Eigentümer — weil offenbar ohne man begnügte sich damit, Edelmetall (Gold

Beleg und Zeugen — der eidlichen Leugnung und Silber) „darzuwägen", wie u. a. auch

des Frevlers hilflos gegenübersteht. Ange- aus vielen babylonischen und ass.vrischen

nommen nun. daß dieser später in sich geht. Kontrakten erhellt
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gemacht; aber der einlache Hinweis genügt durchaus nicht, da ihr Sinn

nicht ohne weiteres klar ist.

Das .Geld' bedeutet nicht das Autgeld, das ja nur bei gewissen

Schuldopfern zu entrichten ist und nur in dem seltenen Ausnahmefall, wo

der Geschädigte bereits tot und ohne Erbe ist, dem Priester zufällt (Num.

5, 8). Vielmehr hat die Geldspende an die Priester den Zweck, daß diese

dafür ein gleichwertiges Opfertier darbringen. Nach Lev. 5, 15. 25 sollte

der Wert des letzteren mindestens zwei Seckel heiligen Gewichtes betragen

und vom Schuldigen selbst abgeschätzt werden. Diese Schätzung konnte

indes seitens der amtierenden Priester — denen ja nach Lev. 6, 18ff.; 7, 7 f.

das Fleisch der privaten Sund- und Schlachtopfer zufiel — leicht beanstandet

werden. Alle Streitigkeiten aber wurden verhütet, wenn die Priester selbst

für ein preiswürdiges Opfertier zu sorgen hatten '. Daß nicht dieses Ver-

fahren, sondern . jenes in Lev. 5 das ursprüngliche ist, bedarf angesichts

der Gepflogenheiten eines Volkes von Bauern und Viehzüchtern keines

weiteren Beweises.

Wir haben indes noch mit' einer anderen Deutung der Stelle II Kön.

12, 17 zu rechnen. Es ist die WELLUAusENSche und die seiner Schule. Diese

sehen hier in 'asäm bzw. hattät nicht etwa Tier-(Widder- oder Lamm-)opfer,

sondern den Priestern zu entrichtende Geldstrafen. Die Unwahrschein-

lichkeit dieser Bedeutung erhellt schon daraus, daß Sünde und Schuld

doch vor allem Gott gegenüber Genugtuung heischen, diese aber in der

reinen Geldstrafe höchstens dann zum Ausdruck käme, wenn das Geld an

den Tempel geliefert und wenigstens zum Teil zur Ausrüstung oder Wieder-

herstellung des Heiligtums verwendet würde. Allein in unserem Falle wird

ja das Schuld- und Sündopfergeld ausdrücklich von dieser Verwendung

ausgenommen. Und zugegeben selbst, 'Asäm und hattät hätten an der

genannten Stelle wirklich Bedeutung einer Geldstrafe, so entspräche dies

doch kaum dem ursprünglichen Gesetze, sondern wäre ein abusus, den

man damit rechtfertigen mochte, daß ja das Fleisch der Sühne- und Schuld-

opfer ohnehin den Priestern ausschließlich zufalle; aber mit mehr Recht

hätte man die Schlachtopfer, deren hohes Alter historisch bezeugt ist, durch

einfache, mit Ausschluß der Fettstücke und des Blutes bereitete Mahlzeiten

ersetzen können, was aber nur unter bestimmten Zeit- und Ortsverhält-

nissen gesetzlich zugestanden ward (siehe oben S. 61). Daß jedoch 'asäm

und hattät zur Zeit von Joas entweder überhaupt nicht oder doch nur

mißbräuchlich „Geldstrafen" waren, erhellt aus Ezechiel (40,40; 42,13;

44, 29). Hier erscheinen 'asäm und hattät als wirkliche Tieropfer hoch-

heiliger Art und zwar nicht als etwas Neues, sondern als etwas Allbe-

kanntes. Wie ist es nun möglich, daß diese sacrificia sanctissima

1 Das Verfahren II Kön. 12, 17 ist aucli und für den wohlverwahrten Krlos am Heilig-

offenbar späteren Datums als das, welches tum selbst alle entsprechenden Naturalien wie-

sich Deut. 14, 22 kundgibt. Nach diesem ward der einzukaufen. Bezeichnend ist, daß die

es dem Israeliten, dessen W'ohnort weit vom .\bgaben selbst in diesem Ausnahmefall nicht

Heiligtum entfernt war, gestattet, den Zehnten in Form von Geld, sondern in Natur-

und die Erstgeburten zu (ield zu machen produkten zu geschehen hatten.
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aus einfachen, lediglich den Priestern zufallenden „Geldstrafen"

entstanden sind? War denn eine solche unerhörte, tiefgreifende Wand-

lung zum Vorteil der Priesterschaft? Im Gegenteil! Gerade der Besitz

von Geld zur freien Verfügung mußte den Priestern viel willkommener

sein, da es ihnen und ihren Familien einen bequemen Zugang zu vielen

Annehmlichkeiten sicherte, während der häufige, pflichtmäßige Genuß von

Sühnewiddern und Sühnelämmern manchen eher ein Opfer auferlegte als

Befriedigung gewährte. Wellhausen allerdings macht die Erklärung jenes

Übergangs einer Geldstrafe in ein blutiges Opfer keine besondere Schwierig-

keit, da ihm (S. 72) „das 7. Jahrhundert für das Mysterium der Sühne und

des Blutvergießens sehr empfänglich und in der Einführung neuer Kultus-

gebräuche recht fruchtbar gewesen zu sein schien". Zum Belege verweist

er auf „das Grassieren des Kinderopfers in dieser Zeit, die Einführung des

Weihrauchs, die neue Mode, die der König Manasse aufbrachte und von

denen gewiß manches haften blieb, was der Zeitbestimmung entsprach und

mit dem Jahvedienst vereinbar war oder gar dessen Würde und Ernst zu

erhöhen schien". Also damit, daß die von Manasse und schon von Achas

begünstigten und gepflegten Greuel des kanaanäischen Götzendienstes Ein-

gang fanden und besonders in der Verbrennung von Kindern im Tale Ben

Hinnom (Jer. 7,31; 19, 5 f.) ihre scheußlichsten Früchte zeitigten, wird auch

ein ernstmaliges Auftauchen des Verlangens nach Sühne durch Widderblut

innerhalb jahvegläubiger Kreise begründet! An sich wäre es ja denkbar,

daß die gleiche Ursache, etwa eine gegenwärtige oder bevorstehende Drang-

sal, allenthalben das Bedürfnis weckte, die erzürnte Gottheit durch außer-

ordentliche Opfer zu versöhnen. Ist aber das Kinderopfer im Tale Ben

Hinnom auf eine solche Kalamität zurückzuführen? War denn jene trau-

rige Verirrung mit dem Abfall zum Baals-Kult, der die zügelloseste Aus-

schweifung gewährte, um hintendrein durch widernatürliche Opfer das

Gewissen zu betäuben, nicht schon von selbst gegeben? Auf der andern

Seite galten übrigens die vereinzelten (meist privaten) Sündopfer und die (stets

privaten) Schuldopfer gar nicht der Abwendung eines allgemeinen Straf-

gerichtes, sondern gingen lediglich aus dem mehr oder weniger klaren

Bewußtsein von Schuld und Unreinheit hervor, das sich bei allen Völkern

findet, die über die sittliche und physische Hinfälligkeit der Menschennatur

nachgedacht haben '. Wäre der Drang nach Sühne durch blutige Opfer

im 8. oder 7. Jahrh. wirklich so auffallend stark gewesen, wie W. ver-

mutet, so würde das sowohl bei der großen Bedrängnis durch die Assyrer

(701) als auch nach der Kultreform Josias' und der Auffindung des Gesetz-

buches (letztere 621) hervorgetreten sein; davon wissen aber die Bücher

der Könige nichts. Von Ezechias berichten sie nur, daß er sein Kleid

zerriß, sich mit einem härenen Gewand umhüllte und in den Tempel ging,

während er seine vornehmsten Diener und Priester im gleichen Bußgewand

zum Propheten Isaias schickte, damit dieser Fürbitte bei Jahve einlege.

J Vor allem im babyloiüschen Kult tritt auch der sühnende Charakter der blutigen

Opfer und die .•\utfassung. dati das Opfertier die Stelle des menschlichen Opfers vertrete,

ganz klar hervor.
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Ebenso nahm Josias zwar eine gründliche Säuberung des Landes vom

Götzendienst vor'; aber von einer sich daran anschließenden großen Sühn-

feier lesen wir nichts; das wiedergefundene Gesetzbuch belehrt zwar Josias,

daß seine Väter sich dagegen versündigt und den Zorn Gottes heraufbe-

schworen hatten; aber er beschränkt sich darauf, seinem Schmerze durch

Zerreißen seines Gewandes Ausdruck zu verleihen, in einer Versammlung

das Volk auf das Gesetz zu verpflichten und nach der Vorschrift des letz-

teren die Feier des unmittelbar bevorstehenden Pascha anzuordnen.

Alle Versuche, II Kön. 12,17 zugunsten der Ansicht Well-

HAisENs zu deuten, müssen somit als gescheitert gelten. Die

Stelle beweist vielmehr, daß man bereits im 9. Jahrhundert das

Sündopfer und das Schuldopfer kannte und daß ihre Kenntnis sogar

in eine noch höhere Zeit hinaufreicht, wo wenigstens das Landvolk dem

Priester nicht Geld, sondern nur Naturalien zu Opferzwecken spendete.

Die Vertreter der modernen Kritik, welche die Abfassung des Deuterono-

miums — freilich aus ganz unzureichenden Gründen — kurz vor 621 an-

setzen, werden also wohl oder übel zugeben müssen, daß Deut. 12, 6 ff.

auch die genannten Sühnopfer eingeschlossen sind, wie schon eingangs als

wahrscheinlich angenommen werden durfte. Ebenso werden sie Ähnliches

für das Bundesbuch (Exod. 20, 24 f.) nicht von der Hand weisen können,

da sie dessen Abfassung kaum vor 870 v. Chr. annehmen.

Man hat auch noch andere Stellen zum Beweise für die frühzeitige

Existenz der Sühnopfer geltend gemacht, so vor allem Os. 4, 8 : „Die Sünde

(rs^in, hattät) meines Volkes essen sie und nach seiner Verschuldung

(ft", 'avon) tragen sie Verlangen." Nach der traditionellen Auffassung be-

deutet dies; die Sündopfer des Volkes sind für sie (die Priester) ein will-

kommener Schmaus, so daß sie nach seinen Vergehungen Verlangen tragen

(statt sie zu bedauern). Wellhausen 1. c. 72 f. dagegen sieht in hattät und

'avon (die .Sünde' und .Verschuldung') des Volkes, dessen abergläubischen

und unzüchtigen Kult, der von den Priestern begünstigt werde (Os. 8,11;

Arnos 4, 4). Gegen die hergebrachte Ansicht macht er geltend, 1. daß

hiernach v. 8a überhaupt keinen Vorwurf enthalte und 2. daß v. 8b nicht

von 'asäm, sondernvon 'avon rede, was kein term. techn. der Kultsprache

sei und nicht ein Vergehen bedeute, welches nach P sühnbar sei.

Darauf läßt sich jedoch erwidern;

1. V. 8 a im Sinne von „sie essen die Sündopfer m. V." besagt für

sich allein gewiß keinen Tadel; sie befolgen ja damit das Gesetz; aber

durch die in 8 b gekennzeichnete Gesinnung wird jene Handlung verächtlich.

2. Bezüglich der Bedeutung und des Gebrauchs von 'avon befindet

sich W. im Irrtum; denn Lev. 5, wo mehrere Fälle von Sündopfer ange-

führt sind, wird schon an erster Stelle ein solches erwähnt, das gerade

auf einem 'avon beruht. Die Gegengründe W.s sind also nicht überzeugend.

Trotzdem kann auch ich die gewöhnliche Ansicht nicht teilen. Meine

Gründe sind diese

:

' Bezüglich der Zeit dieser Kultrel'orin — die man bisher irrtümlich natli der Aui-

lindiing des (iesetzbuches ansetzte — vergleiche unten .\bh III.
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1. Wenn liattät hier = Sündopl'er, warum wird nicht auch das Schuld-

opfer Casam) erwähnt, dessen Fleisch doch gleichfalls den Priestern zufiel?

2. Nach dem, was der Prophet im ganzen 4. Kapitel dem Volke zu

sagen hat, handelt es sich nicht um jene aus Unwissenheit und Unacht-

samkeit begangenen Verstöße, die durch ein Sündopfer getilgt werden

konnten, sondern um die kapitalsten Vergehen gegen den Dekalog (beson-

ders durch Götzendienst und Unzucht) und dies obendrein selbst an israeli-

tischen Kultstätten, wo man vorgab, Jahve zu verehren. All das ward

von den dortigen Priestern geduldet und begünstigt — natürlich aus Eigen-

nutz, d. h. zur Erhaltung und Steigerung der Frequenz ihres Heiligtums

und ihrer Einkünfte. So machen sie sich der schweren Sündenschuld des

Volkes teilhaftig. Und diesen gewaltigen Vorwurf muß man doch

in der Drohrede des Propheten vor allem erwarten. Dem ent-

spricht auch das Doppelbild vom Essen (oder Fressen) der Sünde des Volkes

und der Gier nach seinem Frevel mit der sofort sich anschließenden Straf-

androhung „Wie dem Volke, so wird es auch dem Priester ergehen".

Os. 4, 8 kann daher m. E. nicht als Zeugnis für die Existenz der Sünd-

opfer zur Zeit Hoseas (um 750—725 v. Chr.) betrachtet werden. Wir be-

dürfen desselben aber auch nicht, wie aus der vorausgehenden Unter-

suchung erhellt. Daß die Königsbücher nicht auch noch an anderen Stellen

Sündopfer und Schuldopfer erwähnen, kann nicht befremden. Denn solche

fast alltägliche Dinge gehören nicht in einen kurzen Abriß der

Königsgeschichte und es ist nur dem glücklichen Umstand (dem

Streit zwischen einem eifrigen König und der lässigen Priester-

schaft) zu verdanken, daß auch jene Opfer einmal genannt

w^erden.

IV. Der Zeitpunkt und die Zeitdauer der Hauptfeste.

Wir kommen zum letzten Argument für die WELLHAUSENSche Entwick-

lungshypothese: In JE sind die Jahreszeiten der Feste durchaus relativ,

in D schon etwas bestimmter, in Pe genau auf den Tag fixiert. Auch die

Dauer der Feste zeigt eine Steigerung: in JE ist sie noch ganz unbestimmt;

in D währt das Pascha- und das Laubhüttenfest sieben Tage; in Ps das

Paschafest ebenfalls; das Laubhüttenfest aber, am VIL 15 beginnend, dauert

ausdrücklich acht Tage.

Auch hier vermissen wir ein hinreichendes Maß von wirklicher Kritik.

Auf solche Art ließe sich beweisen, daß jede notizenhafte Aufzeichnung

einer Begebenheit, sogar jedes Annalen-Exzerpt zeitlich der ausführlichen

Darlegung vorausging. Und ist es denn wirklich auch nur möglich, daß

JE (Exod. 23, 14 ff.; 34, 18 ff.) und D (Deut. 16, Iff.) nicht genau die Zeit

der drei Hauptfeste gekannt bzw. sie nicht angegeben haben, weil ihre

Festsetzung dem freien Ermessen der künftigen Generationen überlassen

war? Selbst wenn es richtig wäre, daß JE noch die Vielheit der Opfer-

stätten gewährt und D die Einheit erst für die Zeit der festen Siedelung

vorgeschrieben hätte, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß die

Kuglei'. Forschungen. '•
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drei Hauptfeste stets nur am gemeinsamen Kultort, dem Hause Jahves

(Exod. 23, 19), stattfanden. Dann mußten aber aucli die Zeiten der Feste

dem gesamten Vollie bekannt gewesen sein. Denn die Annahme, daß

dieselben beständig wechselten und in jedem Jahre eigens durch Boten

bis in die entlegensten Wohnsitze verkündigt werden mußten, ist schon an

sich höchst unglaubwürdig und wird durch das Fehlen jeder diesbezüg-

lichen gesetzlichen Andeutung völlig haltlos. Es ist also durchaus

sicher, daß JE und D die Kenntnis der Festtermine bei ihren

Lesern voraussetzten und es liegt kein Grund vor, daß diese

Termine andere waren als die, welche P angibt'.

Und ganz das gleiche gilt auch bezüglich der Zeitdauer der Feste.

Damit scheint allerdings die sogenannte achttägige Dauer des Laubhütten-

festes nach P unvereinbar. Es ist jedoch nicht richtig, daß P den 8. Tag

als einen Bestandteil des Laubhüttenfestes betrachtet. Zum Beweise fol-

gendes: Wie D (Deut. 16,13) so schreibt auch P (Lev. 23,36. 39. 40. 41. 42;

Num. 29, 12) dem Feste ausdrücklich eine Dauer von nur „sieben Tagen"

zu. Der Unterschied zwischen D und P besteht nur darin, daß ersteres

sich auf die Angabe dieser Festzeit beschränkt, während P noch eine be-

sondere Festversammlung am Heiligtum am S. Tage erwähnt (Lev. 23,36.39).

Daß aber dieser Tag nach P keinen Bestandteil des Laubhüttenfestes bildet,

beweist nicht nur die sechsmalige Betonung der siebentägigen Dauer des

letzteren, sondern auch das plötzliche Herabsinken der Zahl der am 8. Tage

darzubringenden Opfer (Num. 29,32—36: 1 Farre, 1 Widder, 7 Lämmer

gegen 7 Farren, 2 Widder, 14 Lämmer am 7. Tage!). Daraus, daß Deut.

16, 13 nur sagt: „Das Hüttenfest sollst du sieben Tage lang feiern",

darf also durchaus nicht geschlossen werden, daß D den „8. Tag" nicht

gekannt hat. Auch kann der Umstand, daß Deut. 16, 8 ebenso wie P

(Lev. 23,8; Num. 28,25) die Versammlung beim Heiligtum am 7. Tag der

Ungesäuerten Brote erwähnt, die Meinung, daß D auch die Versamm-

lung am Tage nach den Laubhütten — falls sie ihm bekannt gewesen —
erwähnt haben würde, nicht rechtfertigen-. Vielmehr darf man erwarten,

daß die Gläubigen wie am Schlußtage des Massotfestes so auch gelegent-

lich der Laubhütten nicht ohne vorhergehende gemeinsame Schlußfeier am

Heiligtum auseinander gingen, daß aber diese nicht auf den 7. Tag anbe-

1 Einen indireltten Hinweis auJ den 15. Bearbeiter herrülirt, der niclit vor der zweiten

Monatstag des Laubliüttentestes bietet I Kön. Hälfte des Exils gesclirieben hat, bedarf

12, 32 f.; „Und Jerobeam richtete ein Fest ein iveines Beweises." Aber warum? Hier, wie

am Ib. Tag des 8. Monats in der Weise des so oft, nur deshalb, weil die Stelle der vor-

Festes, das in Juda stattfand . . . Und er gefaßten Meinung W.s widerspricht,

stieg hinauf zum Altare. den er zu Betel er- - Wir halten es nicht einmal für nöti]g,

richtet hatte, am 15. Tag des 8. Monats in die Nichterwähnung des „Wochenfestes" in

dem Monat, den er sich . . . erdacht hatte." Pü (Lev. 23) und bei Ezechiel 45, 18 ff. gegen

Also den Monat hat er selbst gewählt, aber Wellhacsen und seine Anhänger hier aus-

das übrige des Laubhüttenfestes, auch den zunützen, obwohl daraus mit gleichem Recht

Monatstag, hat er von Juda herübergenommen. gefolgert werden dürfte, Pe und Ezechiel

— Wkllhausen, Prol." 134 behauptet zwar: hätten das Wochenfest nicht gekannt,

„daß I Reg. 12,31 von dem deuteronomisohen
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räumt werden konnte oder sollte, vielleicht weil damit das „Wohnen

in Hütten" nicht gut vereinbar schien. Freilich glaubte Wellhausen

und seine Schule sich berechtigt, selbst Ezechiel die Bekanntschaft mit

dem „8. Tag" des Laubhüttenfestes abzusprechen; doch beruht dies auf

einer sicher unzutreffenden Auffassung der Bestimmungen über Feste und

Opfer Ezech. 45, 17 ff.; 46, 1 ff., worüber unten C, 111. Auch darauf muß

hingewiesen werden, daß gerade bei P dem Laubhüttenfest — wie die

große Zahl der Opfer (Num. 29, 12 ff.)' und die Bezeichnung als „das Fest

Jahves" (Lev. 23, 39. 41) deutlich verrät — die hohe Bedeutung zukommt,

die es auch zur Richterzeit — trotz aller damaligen Ungebundenheit und

Eigenbrötelei — behauptete (Rieht. 21, 19) und unter Salomo die Wahl der

Weihezeit des Tempels bestimmte (I Kön. 8, 2. 65 f.). •

Wir können somit das Ergebnis unserer Untersuchung in folgende

Sätze zusammenfassen: Die israelitischen Feste zeigen nach den

drei Quellen JE, D und P weder in der Wahl der Opferstätte,

noch in der Zahl, noch im Charakter, noch auch im Anfangs-

termin und der Dauer einen nachweisbaren Unterschied; zudem

liegen mfehrere Gründe vor, die teils wahrscheinlich, teils sicher

selbst die Möglichkeit einer solchen Verschiedenheit verneinen.

Die Entwicklungshypothese Wellhal'sens ist daher abzulehnen.

2

Anhang.

Die Frage, wie die Auffassungen von dem einen Heiligtum Israels,

der Wohnung Jahves in JE, D und P sich zueinander verhalten, wurde

von uns absichtlich nicht berücksichtigt, da das vorliegende Material kaum

auszureichen scheint, um eine völlig befriedigende Lösung zu gestatten ^

und eine solche durch den Zweck unserer Untersuchung auch nicht ge-

fordert wird. Gewiß ist: nicht nur P, sondern auch JE kennt ein 'öhel

mo'ed, ,ein Zelt der Zusammenkunft', gewöhnlich ,Offenbarungszelt', bei

dem Gott sich wie in P (Exod. 25, 22 ; Num. 7, 89) offenbart und seine

Herrlichkeit dem Volke in einer Wolke erscheint (Num. 9, 15; 17, 7); denn

Exod. 33,7—11; Num. 11, 16f.; 12,5; Deut. 31, 14f., die zu E gerechnet

werden, berichten das gleiche. D dagegen erwähnt das Offenbarungs-

zelt gar nicht. Hier ist nur von „der Stätte, die Jahve, (euer) Gott er-

wählen wird (um seinen Namen dort wohnen zu lassen)" die Rede (so

Deut. 12, 16). Aber auch das Bundesbuch Exod. 20, 24 bezeichnet das

Heiligtum ganz ähnlich, obwohl E das Offenbarungszelt kennt. Außerdem

ist zu beachten, daß die deuteronomischen Kultgesetze .jünger sind als die

entsprechenden Bestimmungen in P und JE und lediglich für die Zeit der

bevorstehenden und vollendeten Besitzergreifung von Kanaan bestimmt

sind (siebe oben S. 60). Der Gesetzgeber hat daher einen ständigen

Aufenthaltsort der Gotteslade im Auge. An einem solchen wird man aber

1 Man vergleiche damit die Zahl der Opfer Zeitschrift 1897, 48 ff., 228 ff., 298 ff. iiiul

bei Ezech. 45, 25. van HoonackeR, Le sacerdoee levitiiiiu-

2 Vgl. einstweilen Klostermann, Die 1899, 145 ff.

Heiligtums- und Lagerordnung, Neue kirchl.
^
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doch schwerlich das Orfenbaningszelt mit der Lade allen Wettern ausge-

setzt unter freiem Himmel stehen gelassen, sondern ihnen ein festes Obdach

erbaut haben. Das Zelt verlor damit seine wichtigste Eigenschaft als gött-

liche Offenbarungsstätte nicht und erfüllte wie bisher auch ihre andere

Aufgabe, die Bundeslade dem profanen Blick zu verhüllen. Dem entspricht

die Tatsache, daß man später nicht nur die Lade, sondern auch das Often-

barungszelt in den salomonischen Tempel brachte (I Kön. 8, 4). Und

Ähnliches dürfen wir wohl auch für die Zeit von Silo annehmen. Denn

das dortige Heiligtum wird einerseits (1 Sam. 1, 24 und Richter 18, 31) als

,Haus (r.^z) Gottes', andererseits Ps. 78,60 wie das mosaische als ,Zelt'

(ir-s) oder .Wohnung' (l^ii:"?) bezeichnet. Diese doppelte Auffassung des

Heiligtums von Silo als Haus und Zelt wäre freilich auch daraus erklär-

lich, daß die Wohnung teils einem festen Hause, teils einem Zelte glich,

eine Kombination, welche die Misnah (Sebachim c. 14 § 6) als Tatsache

bezeichnet, indem sie berichtet, das Heiligtum von Silo habe gemauerte

Wände gehabt, die oben durch eine Zelt decke abgeschlossen gewesen

seien. Haneberg, Relig. Altert, d. Bib. (1869), 210 findet diese Angabe natur-

gemäß. Ich möchte jedoch darin eher eine rabbinische Erklärung der an-

scheinend zwiespältigen Benennung des Heiligtums sehen. Denn nach der

Misnah hätte die Stiftshütte ihren Charakter als tragbare Wohnung ver-

loren; wie kommt es aber dann, daß sich das Offenbarungszelt unter

Salomo auf Gibeon wiederfindet und später nach dem Tempel gebracht

wird (vgl. unten S. 104 ff.)? Schwerlich ist hier nur eine Zeltdecke gemeint.

C. Angebliche Zeugnisse gegen das hohe Alter der Tora

des Pentateuch, besonders der P-Gesetze.

Die vorausgegangenen Untersuchungen galten den Beziehungen der

wesentlichsten sozialen und religiösen Bestimmungen des ,Priesterkodex',

des Bundesbuchs und Deuteronomiums. Es ergab sich, daß die bestehen-

den Unterschiede nicht auf einer langfristigen Entwicklung und einem

grundsätzlichen Wechsel der Anschauungen, sondern auf dem verschiedenen

Zweck der einzelnen Gesetzessammlungen beruhen und daß kein Grund

vorliegt, ihren gemeinsamen mosaischen Ursprung zu bezweifeln, soweit

die Pentateuchberichte allein in Betracht kommen. Die moderne Kritik

verliert damit allerdings eine wichtige Position; sie hat aber im voraus

dafür gesorgt, daß ihr der Rückzug nach einem weit ausgedehnten und

strategisch für sie anscheinend viel günstigeren Gebiete offen steht. Dieses

umfaßt die Geschichte des Kultes während der Richter- und Königszeit,

der lehrhaften Wirksamkeit der Propheten und der gottesdienstlichen

Reformen Ezechiels und Esras. Hier — so behauptet man — zeige

sich überall klar, daß es nicht nur keine gesetzliche Einheit des Kultes,

sondern auch keine Stiftshütte und keine hierarchische Ordnung (insbeson-

dere keine Scheidung zwischen Priestern und Leviten) im Sinne des Priester-

kodex vor Ezechiel gegeben habe, daß somit alles, was der Pentateuch

hierüber berichte, eine historische Fiktion sei. Ist dem wirklich so?
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I. Der Priesterkodex imd die Kiiltorduuiig der Ricliter- und Königszeit.

Mit taktischem Geschick hat die moderne Kritik vor allem die Richter-

und Königszeit als Zeugen angerufen, um den „landläufigen Glauben" an

das hohe Alter der Gesetzgebung des Priesterkodex zu Fall zu bringen.

„Wenn — so sagt Wellh.ausen, Prol." 22 — Volk und Richter oder Könige,

Priester und Propheten, Männer wie Samuel und Elias ungescheut opferten,

wo sie Anlaß und Gelegenheit hatten, so hatte offenbar in jener ganzen

Zeit niemand eine Ahnung davon, daß dies ketzerisch oder verboten sei."

Es kann in der Tat nicht geleugnet werden, daß während der Richter-

und selbst noch in der Königszeit der israelitische Kult — auch wenn wir

von dem wiederholten Abfall zum Götzendienst der umwohnenden Völker

Kanaans absehen — den Forderungen des Gesetzes, welches im Bundes-

buch, Deuteronomiura und vor allem im sog. Priesterkodex niedergelegt

sind, vielfach nicht zu entsprechen scheinen. Bald befremdet die Beschaffen-

heit und Art der Darbringung des Opfers, bald die anscheinend willkürliche

Wahl der Opferstätte. Auch muß es auffallen, daß weder das Buch der

Richter noch die beiden Bücher Samuel ihren Berichten hierüber den Vor-

wurf der Ungesetzlichkeit oder auch einen Entschuldigungsgrund beifügen.

Einen solchen bietet erst I Kön. 3, 2 : „Nur opferte das Volk [noch] auf

den Höhen; denn bis zu dieser Zeit war dem Namen Jahves [noch] kein

Haus gebaut", womit sogleich der salomonische Höhenkult (3, 3) entschul-

digt wird. Am merkwürdigsten aber erscheint die Tatsache, daß auch

Samuel die gesetzmäßige Einheit der Kultstätte nicht zu kennen scheint,

da er an verschiedenen Orten Brand- und Friedopfer darbrachte. Daß

die moderne Kritik sich diese Erscheinungen zunutze macht, ist durchaus

verständlich; aber gerade die anscheinend für sie so günstige Lage hat

Wem.hausen und seine Freunde dazu verleitet, sich die Sache allzu leicht

zu machen. Sie haben weder die eigenartigen Verhältnisse der Zeit der

Richter und der ersten Könige berücksichtigt, noch den Charakter der

einzelnen kultischen Handlungen aus jener Zeit richtig gedeutet, noch auch

die schwierigen Aufgaben der Propheten Elias und Elisäus gebührend

gewürdigt. Noch mehr aber befremdet die Willkür, mit der sie sämtliche

Stellen, an welchen die Kenntnis von Bestimmungen des Deuteronomiums

oder des Priesterkodex durchschimmert, als spätere Einschiebsel erklären.

Nach dem Hinscheiden Josuas und der Zeugen seiner Großtaten lockern

sich mehr und mehr die Bande, welche bis dahin Gesamt-Israel umschlangen.

Der einstige Bundesstaat gewährt nur noch zuweilen das Bild eines Staaten-

bundes, wenn eine gemeinsame Gefahr oder das Ehrgefühl der Rasse

mehrere der getrennten Stämme zusammenführt (so zu Deboras und Gedeons

Zeit und besonders beim Rachezug Israels gegen Benjamin). Dieser Mangel

einer straffen politischen und sozialen Organisation bildete auch für die

Einheit und Reinheit der Religion eine Gefahr und zwar um so mehr als

die isolierten Stämme dem Einfluß der umwohnenden Völker und ihres

vielgestaltigen, sinnenreizenden Naturkultes viel leichter zugänglich waren.

Zum Glück mehrten sich infolge jener schwächenden Isolierung die Unter-
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drückungsversiiche der heidnischen Nachbarn und reizten zur heldenmütigen

Gegenwehr auf, die auch wohl immer von einer Schäriung der Gewissen

und einer religiösen Erneuerung begleitet war. Es ist jedoch sehr zu

beachten, daß die sittliche Erziehung, die Moses und Josua ihrem Volke

in den stürmischen Zeiten kriegerischer Eroberung angedeihen lassen

konnten, schwerlich von so tiefgreifender und nachhaltiger Wirkung war,

daß ihm das Gesetz Jahves in Fleisch und Blut überging und selbst die

Vorschriften über Opferbräuche und Opferstätten — der entgegengesetzten

Übung der umgebenden Völker zum Trotz — in der Regel genau befolgt

wurden. Auch irrige Auffassungen der überlieferten Satzungen sind nicht

ausgeschlossen. Wie leicht konnte die Stelle Exod. 21, 24 ff. in dem Sinne

verstanden werden, daß an allen Orten, an welchen jemals die Bundes-

lade gestanden oder sonst eine Gottesoffenbarung stattgefunden hatte, in

alle Zukunft Brand- und Friedopfer dargebracht werden dürfen ; wie nahe

lag es, aus Deut. 12, 8ff. „Ihr dürft nicht tun, wie wir jetzt hier ein jeder

nach seinem Gutdünken zu tun pflegen; denn bis jetzt seid ihr noch nicht

zur Ruhe gelangt" die Berechtigung einer weitgehenden Freiheit in der

Wahl des Kultortes und selbst in der Art des Opfers abzuleiten, wenn nur

Jahve allein angebetet ward und die Bundeslade im Hause Jahves durch

die vorgeschriebenen Wallfahrten den religiösen Mittel- und Einigungspunkl

des 'gesamten Volkes bildete. In der Tat war jene Zeit ,der Ruhe von

den Feinden ringsum' noch nicht gekommen, und eine Durchführung der

gesetzlichen Forderung der Einheit der Opferstätte war gerade in der

Richterzeit äußerst erschwert, wiederholt sogar ganz unmöglich, falls man

auf das Opfer nicht längere Zeit und zwar gerade dann, wenn man die gött-

liche Hilfe am nötigsten hatte, verzichten wollte. Unter solchen erschwe-

renden Umständen konnten sogar trotz der Kenntnis des entgegenstehenden

Gesetzes sich allmählich Mißbräuche einschleichen — ganz ähnlich wie

dies nach Deut. 12, 8 ff. schon im Ostjordanlande der Fall war (vgl. oben

S. 60). Und wie damals selbst der Gesetzgeber den Abusus mild beurteilte,

so mochte auch Samuel in der Mehrheit der Opferstätten und dem Jahve

Höhenkult seiner Zeit ein minus malum erblicken, dessen Beseitigung

aber nach seinem Ermessen eher im Bunde mit der voraussichtlich fort-

schreitenden politischen Zentralisation als durch neue Einschärfung der

Einheit des Kultes zu erreichen war. Ja es könnte sogar nicht allzusehr

befremden, wenn Samuel selbst durch seine eigene Opferpraxis im Hinblick

auf die zu seiner Zeit ungleich größeren Hindernisse eine noch weiter-

gehende Freiheit als die, welche sich unter den Augen des Moses im' Ost-

jordanlande entwickelt hatte, gebilligt hätte. Das sind und bleiben jedoch

einstweilen theoretische Erwägungen, die erst dann geltend gemacht zu

werden brauchen, wenn es wirklich feststeht, 1. daß in der ganzen Richter-

zeit eine allgemein anerkannte Freiheit in bezug auf die Art oder doch

wenigstens den Ort des Kultes bestand und 2. daß das Verhalten des

Propheten unvereinbar wäre mit der Kenntnis der gesetzlichen Einzigkeit

der Opferstätte. Die Klarstellung dieser Frage erheischt aber ein genaueres

Eingehen auf den Charakter und die Umstände aller einzelnen wirk-
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liehen oder angeblichen Opferhandlungen. Die Grundsätze, auf die

es hier ankommt, die man aber vielfach ganz außer acht gelassen hat,

sind folgende

:

I. Es ist unstatthaft, die volkstümliche Kultsitte am Ende der Richter-

zeit oder zu Anfang der Königszeit ohne weiteres auf den offiziell aner-

kannten Kult der ganzen Richterzeit zu übertragen. II. Außerordentliche,

ausdrücklich auf göttliche Weisung hin vollzogene Opfer sind nicht an die

Vorschriften gebunden, welche für den cultus Ordinarius gelten: denn der

Gesetzgeber steht über dem Gesetz. Doch ist zu erwarten, daß solche

außerordentliche Opfer durch einen klar erkennbaren Zweck begründet

werden, damit die Ausnahme nicht als eine Aufhebung des Gesetzes er-

scheine (Berufung Gedeons, Ankündigung und Heiligung Samsons vom Mutter-

schoße an). III. Die unzweifelhaft erwiesene prophetische Würde schließt

zugleich priesterliche Befugnis wenigstens insoweit ein, als der Prophet
sich selbst die Berechtigung zum Opferdienst zuschreibt. Dies darf indes

nicht als eine Verleugnung des offiziellen Priestertums und der prinzipiellen

Einzigkeit der Opferstätte erscheinen. Deshalb ist auch hier mindestens

zu erwarten, daß das Sonderopfer durch die Not der Zeit und die Unzu-
gänglichkeit des Heiligtums verständlich sei, und das ausschließliche
Recht des Propheten zum Vollzug jenes Opfers — selbst dem König gegen-

über — irgendwie zum Ausdruck komme (Verhalten Samuels und Elias';

\'erurteilung der eigenmächtigen Opferhandlung Sauls). IV. Daraus, daß
nicht ausdrücklich gesagt wird, ein Opfer sei vor der Bundeslade dar-

gebracht worden, folgt noch keineswegs, daß dies an einem andern beliebig

gewählten Orte geschah. Es ist vielmehr zu untersuchen, ob nicht etwa
deutliche Anzeichen vorliegen, die auf die Gegenwart der Bundeslade hin-

weisen, welche somit nur deshalb nicht erwähnt ward, weil sie sich von
selbst verstand (Opfer Samuels und Sauls). V. Nicht jede Stätte, an
der man Jahve ,verehrte', hat auch ohne weiteres als anerkannte Opfer-
stätte zu gelten (vgl. Rieht. 11,11; 20, Iff). VI. Die Errichtung eines

Altares zu Ehren Jahves beweist keineswegs, daß dort auch Opfer
dargebracht werden sollen oder dürfen; denn vielfach waren solche Altäre

lediglich Denkmäler eines göttlichen Hulderweises.

Solche Altäre zur Erinnerung an eine göttliche Offenbarung und zur Bezeich-
nung gottgeweihter Gebetsstätten wurden schon von Abram errichtet. So z. B.

zwischen Betel und Ai (Gen. 12, 7f.; 13. 3f.). In beiden Stellen ist ausdrücklich von
einer Anrufung Jahves, aber nicht von einem Opfer die Rede (vgl. auch 13.18;

26. 25). Das Opfer — als das Wichtigste — wäre sicher nicht unerwähnt geblieben.
Ebenso war der Altar, den Moses nach dem Siege Josuas über die Amalekiter er-

richtete, lediglich ein Erinnerungszeichen an die mächtige Hilfe Jahves. wie schon
der Name verkündet, den Moses dem Altar beilegte : ..Jahve ist mein Banner"
(E.xod. 14. 15). Daß man nicht jeden Altar als Opferaltar ansah, ergibt sich beson-
ders deutlich aus Jos. 22. lOff.. wonach der von den heimziehenden Rubeniten.
Gaditen und dem halben Stamm Manasse am Jordan errichtete große Altar nacii

ihrer eigenen Aussage „nicht zum Zweck von Brandopfern. Speiseopfern und
Schlachtopfern" dienen solle, sondern lediglich ..zum Zeugnis zwischen uns und
euch (den Israeliten des Ostens und des Westens), unseren Nachkommen und eueren
Nachkommen, daß wir Jahve dienen wollen". Ganz unabhängig hiervon wird sich
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unten herausstellen, daß auch der von Gedeon (Rieht. 6, 24) erbaute Altar „Jahve

ist Heil" und der „erste Altar, den Saul Jahve errichtete" (I Sam. 14,35J nicht für

Opfer bestimmt, sondern Denkmäler waren, und zwar im ersten Fall der Offen-

barung des Herrn, im zweiten des durch die Hilfe Jahves erfochtenen Sieges über

die Philister bei Michmas (Machmas).

VII. Ein gemeinsames Mahl — sei es auch auf einer ,Höhe' — ist

nicht ohne weiteres als Opfermahl zu betrachten, wenn auch ein Prophet

daran teilnimmt und das Mahl segnet; dies um so weniger, wenn die vor-

ausgegangene Schlachtung jedes Opfercharakters entbehrt; denn durch

Deut. 12, 13 ff. ist bis zum Eintritt ,der Ruhe vor den Feinden' die profane

Schlachtung überall gestattet und selbst nach ihrem Eintritt war sie an

allen Orten, die vom Heiligtum zu fern waren, erlaubt.

Untersuchen wir nun, ob die religiösen Institutionen des Deuterono-

miums und des Priesterkodex (vor allem die Einzigkeit der Kultstätte, die

Stiftshütte und Bundeslade, Cherubim und Ephod, die hierarchischen Ver-

hältnisse, insbesondere der Levitenstand) in den Büchern der Richter,

Samuels und der Könige sich wiederfinden oder ob uns hier ein altum

Silentium oder wesentlich andere Kultsitten eine gänzliche Unkenntnis jener

Rechtssatzungen und somit deren späten Ursprung verraten.

1. Der Kult der Riehterzeit bis zum öffentlichen Auftreten Samuels.

Nach der Eroberung Kanaans ward Silo zum Mittelpunkt sowohl des

politischen als des religiösen Lebens. Hier schlug Josue sein Lager auf

(Jos. 18, 9) und hier ward das Offenbarungszelt aufgerichtet (18, 1), vor

dessen Türe Eleazar, der Sohn Aarons, Josua und die Stammhäupter die

Verteilung der noch unbesetzten Erbländer und die Bestimmung der Leviten-

städte durchs Los vornahmen (19,51; 21,2). Während aber infolge der

Sonderbestrebungen der einzelnen Stämme Silo seine politische Bedeutung

mehr und mehr einbüßte, blieb es doch bis zur Zeit Samuels das Haupt-

heiligtum Israels. Wir sagen das Hauptheiligtum; denn daneben gab

es noch mehrere andere aus älterer und neuerer Zeit. War auch an diesen

das Opfer gestattet und zwar auch dann, wenn die Bundeslade (während

ihrer Wanderungen zur Zeit des Krieges) nicht dort war? Darauf kommt

es vor allem an.

a) Die Opferpraxis zur Zeit des Hohenpriesters P inechas (Rieht. 20f.).

«) Vor dem Strafzug gegen Benjamin infolge des Verbrechens von

üibea versammeln sich die elf Stämme „vor Jahve" in Mispa (Maspha) '.

Hier halten sie Gericht und vernehmen den Leviten, dessen Weib in

Gibea schmachvoll gemordet ward. Das Ergebnis ist einstimmige Verur-

teilung der Mörder zum Tode und Aufforderung an die Benjamiten, sie

auszuliefern. Diese aber weigern sich und rüsten zur bewaffneten Gegen-

wehr. Da beschließen die Israeliten ihre Vernichtung und leisten den

Schwur: „Keiner von uns darf seine Tochter einem [etwa entrinnenden]

1 Höchstgelegener Punkt der Umgebung von Jerusalem, etwa 10 Kilometer nordwest-

lich von diesem.
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Benjamiten zum Weibe geben" (Rieht. 21,1; vgl. aucli 21,5). Untersuchung,

Urteil und Schwur sind die einzigen Handlungen, die sich ,vor Jalive' in

Mispa vollziehen; von einer Befragung Gottes und von einem Opfer

vor Jahve ist hier mit keinem Worte die Rede. Das Unterlassen

des Opfers ist um so auffallender, als es sich um höchst folgenschwere

Entschlüsse handelt. Wenn irgendwann, so bedurfte man ja gerade hier

der göttlichen Erleuchtung und Führung, und als Mittel zu ihrer Erlangung

lag nichts näher als ein feierliches Opfer. Unterblieb dies dennoch, so

kann der Grund nur darin gesucht werden, daß damals selbst an einem

Jahve-Heiligtum die Darbringung eines Opfers als unerlaubt

galt, wenn nicht zugleich das Bundesheiligtum, die Lade mit

dem Gesetz zugegen war. Diese Deutung wird durch die bald darauf

folgenden Ereignisse vollauf bestätigt.

ß) Kurz vor dem ersten Kampf ziehen die Israeliten hinauf nach

Betel, „um Gott zu befragen", welcher der Stämme den Kampf eröffnen

solle. Jahve antwortet : „Juda". Allein die Benjamiten machen einen Aus-

fall und bleiben Sieger. Wiederum ziehen die Israeliten nach Betel, weinen

vor Jahve bis zum Abend und fragen an: sollen wir nochmals gegen Ben-

jamin ausziehen? Die Antwort lautet bejahend. Aber ein zweites Mal

werden sie geschlagen, da gehen sie zum dritten Male hinauf nach Betel

und zwar das ganze Volk; sie weinen an jenem Tage bis zum Abend vor

Jahve und fasten dazu. „Dann — so lautet der Bericht — brachten

sie Brand- und -Friedopfer vor Jahve dar und befragten darauf

Jahve. Dort befand sich nämlich die Lade mit dem Gesetze

Gottes. Pineehas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, war-

tete zu jener des Dienstes vor ihm". Jetzt lautete das Orakel: „zieht

hin, denn morgen gebe ich sie in deine Gewalt." Und so geschah es; die

Benjamiten wurden bis auf 600 Mann, die sich durch die Flucht retteten,

aufgerieben. Da erfaßt das Volk großes Mitleid' über den fast völligen

Untergang eines Stammes. Abermals strömen die Israeliten Rat und Hilfe

suchend nach Betel, flehen unter Tränen zu Jahve, errichten einen

Altar' und bringen Brand- und Friedopfer dar (20, 18 ff.; 21, 2ff.).

Daß sich die Bundeslade damals in Betel und nicht an ihrem gewöhn-

lichen Orte, dem etwa 60 Kilometer nördlicher liegenden Silo, befand, ist

auf den ersten Blick befremdlich. Der hl. Hieronymus suchte bekanntlich

durch die Identifikation von Bet-el ,Haus Gottes' mit Silo eine Lösung der

Schwierigkeit. Doch ist — wie schon die Aufeinanderfolge der Ereignisse

lehrt — wirklich der südlichere Ort, der in der unmittelbaren Nähe des

Kriegsschauplatzes lag, gemeint. Wie aber kommt die Bundeslade

dorthin? 20,27 gibt darüber keinen Aufschluß. Da um die gleiche Zeit

das ,Fest Jahves' in Silo gefeiert ward (21, 11)), so ist an eine zeitweilige

Verlegung des Heiligtums nach Betel nicht zu denken. Dazu stimmt, daß

das Offenbarungszelt gar nicht erwähnt wird. Auch kann von einer kurz-

1 Das ist also der zweite Altar vor der Bundeslade: man vgl. dazu unsere oben S. .')!)

entwickelte Ansicht von der Mehrheit der Altäre vor dem Heiligtum, die dadurch eine

weitere Bestätigung erfährt.
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fristigeii Bedrohung Silos durch eine feindliche Invasion, die etwa eine

Überführung der Bundeslade nach dem Süden veranlaßt haben könnte, um
diese Zeit nicht die Rede sein. So bleibt kaum eine andere Erklärung

übrig als diese: die vereinigten Stämme haben den Hohenpriester

veranlaßt, die Bundeslade und den Ephod in ihre Nähe zu brin-

gen, um sich — wie das auch später geschah (I Sam. 4, 3ff.) — in

einem gefahrvollen Unternehmen des Schutzes und der Leitung

Jahves zu versichern. Auf den etwaigen Einwand, diesen Umstand hätte

der Schreiber von Rieht. 20 doch kaum unerwähnt gelassen, läßt sich er-

widern: 1. es ist, nach mehreren Unebenheiten des Textes zu schließen,

zweifelhaft, ob der ursprüngliche Bericht unversehrt in die Hände des

Schreibers gelangt ist; jedenfalls ist es fraglich, ob dieser -selbst den eigent-

lichen Grund der Überführung der Lade erfahren hat, da er andernfalls

ein kurze Andeutung hierüber gemacht hätte; 2. wäre selbst das Schweigen

des Urberichts über diesen Punkt nicht gegen unsere Erklärung ; denn auch

bei einem späteren Kriegszuge wird die Gegenwart der Lade im Lager

nicht eigens erwähnt und wir erfahren erst durch eine zufällige Neben-

bemerkung, daß die Lade gleichfalls dort war (siehe unten S. 96).

b) Die Opfer Gedeons (Rieht. 6,11—27) und Manoes" (Rieht. 13, 15-28).

Der Engel Jahves erscheint Gedeon an einer Felsenkelter seines Heimat-

ortes Ophra, als dieser gerade Weizen ausklopfte, um ihn vor den Midianitern zu

bergen. Der Engel verheißt ihn) die Hilfe Jahves zum Sieg über jene Bedränger

Israels. G. ist überrascht, aber er zweifelt und wünscht ein Zeichen. Er bittet den

Engel, auf ihn zu warten, bis er zu Hause eine Minlia ' bereitet hätte. Dann kommt

er wieder und setzt ein gesottenes Ziegenböckchen im Korb und die Brülie im

Topf nebst ungesäuertem Kuchen dem geheimnisvollen Gönner vor. Dieser befiehlt

G„ Fleisch und Kuchen auf den Felsen zu legen und die Brühe auszugießen; dann

berührt er mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und den Kuchen. Im gleichen

Moment schlägt Feuer aus dem Felsen und verzehrt beides. Der erschreckte, aber

vom Engel getröstete Gedeon errichtet hierauf an jener Stelle einen Altar und

nennt ihn „Jahve ist Heil". In der folgenden Nacht erhält G, die göttliche Weisung,

auf der benachbarten Höhe den Baalsaltar seines, Vaters niederzureißen und die

danebenstehende Asere zu fällen, dann einen neuen Altar für Jahve zu errichten

und auf ihm mit dem Holze der Asere einen Stier als Brandopfer darzubringen.

Das war das Signal zur Erhebung gegen die Fremdherrschaft,

War nun die Minha Gedeons von diesem wirklich als Opfer für Jahve

gedacht? Mau hat dies allerdings geglaubt und in der beschriebenen Dar-

bringung „die altkanaanäische vorjahvistische Weise der Gottesverehrung

auf heiligen Felsplatten, an denen Erdgeister verehrt wurden", vermutet.

Erst Jahve habe, indem er dem Felsen Feuer entlockt, das Feueropfer

angeordnet. Der ganze Vorgang sollte die Israeliten belehren, daß Jahve

nicht als irdischer Gott das Opfer esse, sondern im himmlischen Luftraum

wohne, zu dem das Opfer als Rauch emporsteigen müsse ^.

' '""n?!?, eigenUich Gesclienli. Gabe; auch Abgabe, Tribut; Geschenk an die GoUheit

(Opfer), insbesondere das unblutige Speiseopfer.

- Hebr, Manoali, '> So KiTTEI, bei Kaijtzsch, Die Hl, Schrift ' (1909), 352.
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Dieser Erklärungsversuch ist jedoch nicht haltbar. Das Feueropfer

war schon lange vor dem Auszug in Ägypten' und Vorderasien

bekannt. Das Feuer löst das Opfer in Rauch auf und führt es so empor

zur Gottheit. Gerade darauf beruht zum guten Teil die wichtige Rolle

des Feuergottes Nusku-Girra, der Personifikation des Feuers im babylo-

nischen Kult. Die größten Gottheiten der Kanaaniter wohnten ebensowenig

wie die der Sumerer und Babylonier vorzugsweise im Schöße der Erde,

sondern im Wolken- und Sternenbereich; daher auch die Vorliebe für

den Kult auf den Höhen, wo man der Gottheit näher zu sein glaubte.

Wir haben also nicht einmal nötig, auf die vormosaischen Brandopfer

Noahs (Gen. 8, 20) und Abrahams (22, 13) oder die des Moses selbst (Exod.

24, 5 f.) hinzuweisen und die Versuche, dieselben als eine Zurücktragung

eines späteren Gebrauchs in die Urzeit zu erklären, abzulehnen.

Nach dem Gesagten konnte es Gedeou nicht in den Sinn kommen,

durch bloße Darreichung einer gekochten Speise und ungesäuertem Brote

ein Opfer darzubringen. Ein solches war auch noch gar nicht zulässig,

da Gedeon noch keineswegs im klaren war, mit wem er es zu tun hatte.

Und er war nicht leicht zu überzeugen; das beweist die doppelte Vlies-

probe (6, 36 ff.), die ihm selbst nach dem Feuerwunder (6,21) zur Festigung

seines Glaubens notwendig erschien. Auch die Wahl seiner Minha war

nur ein Versuch. Ist — so dachte wohl G. bei sich — der geheimnis-

volle Bote nur ein Gottesmann, ein Priester oder Prophet, so wird er davon

essen; ist er ein höheres Wesen, ein Engel Jahves, so wird er die Minha

zurückweisen und Gedeon wohl zu einem Brandopfer vor Jahve auffordern.

Ganz so geschah es ja auch, als der Engel Jahves Manoach, dem Vater

Samsons, erschien (Rieht. 13, 15 ff.)'. Nur die Entschleierung des Geheim-

nisses vollzog sich hier auf andere Weise. Bei Gedeon entlockt der Engel

dem Felsen das die Speise verzehrende Feuer; bei Manoach fährt der

Engel in der Opferflamme himmelwärts. Es versteht sich von selbst, daß

solch außerordentliche Dinge, die auf unmittelbarem Eingreifen der gött-

lichen Macht beruhen, die gewöhnliche Kultpraxis der damaligen Zeit in

keiner Weise berühren. Höchstens könnte es befremden, daß Gedeon aus

eigenem Antrieb (6, 24) Jahve einen Altar in Ophra errichtet. Es ist

indes zu beachten, daß er gerade auf diesem Altar nicht opferte.

Es handelt sich vielmehr — wie auch der ihm beigelegte Name „Jahve ist

Heil" bekundet — um ein Denkmal der Offenbarung und Hilfe des

Herrn. Der Held von Ophra folgt hierin nur dem Beispiel der großen

Vorfahren (siehe oben S. 87).

' Vgl. z.B. Ermann, Äg.vpten 672 rTLlNüEKS iiang stellt, AusciiaLuingen und Gebräuclic

Petrie, Egypt and Israel (1911) 47 ff. (Reinigiieitsvorsclirifteu, Eutlialtimg von Wein

2 Nur nebenher sei auch daran erinnert, und .sonstigem Rauschti-anlc, Tragen des unver-

daß in der Nasiräer-Weihe Samsons, mit der I<lirzten Haupthaares) verrät, die gerade dem

das Opfer .Manoachs in innerem Zusammen- Priesterliodex eigentümlich sind (vgl. Nuni. Ii|.
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c) Die Kulthandlungeu Jeplites (Rieht. 11, 11. 30tf.).

Von diesem Richter sind uns zwei Kulthandlungen bekannt: Seine

Wallfahrt nach Mispa (Maspha) und sein Oplergelübde und dessen Vollzug.

1. Nach seiner Erwählung zum Anführer durch Beschluß der Vor-

nehmen Gileads begibt er sich von diesen begleitet nach Mispa (in Gilead,

nördlich vom mittleren Jabbok), um dort seine Anliegen Jahve vorzutragen

(11,11). Von der Darbringung eines Opfers bei diesem feierlichen

Anlaß sagt der Bericht nichts; wir haben daher kein Recht, in dem

dortigen Jahve-Heiligtum etwas anderes zu sehen als eine beliebte Gebets-

stätte, an der sich ein ,Altar' befand, ähnlich dem, welchen die ostjorda-

nischen Israeliten zur Zeit des Hohenpriesters Pinechas (Phinees) am Jordan

als monuraentum fidei errichteten (Jos. 22).

2. Auffallender sind das Gelübde und das Opfer Jephtes. Dürfte

man das gelobte Brandopfer (11,31) im uneigentlichen Sinne als Weihe

an Jahve und die Ausführung des Gelübdes (11,39) als eine Verpflichtung

der Tochter zur ewigen Jungfräulichkeit im Dienste des Herrn verstehen,

so wären alle Bedenken beseitigt. Allein die dafür beigebrachten Gründe

sind keineswegs überzeugend (so mit \. Hummelaler S. J., Commentarius in

libros judicum et Ruth [1888], 219 ff.). Daß jenes Gelübde und Opfer ver-

fehlt waren, brauchte indes nicht eigens hervorgehoben zu werden. Außer-

dem war die Gesinnung der Treue gegen Jahve, die sich im Opfer des

einzigen Kindes und in der heldenmütigen Bereitschaft der Jungfrau kund-

gab, von 50 gewaltiger Größe, daß es nicht anging, sie durch überflüssigen

Tadel herabzusetzen '.

d) Der Kult in Silo (I Sam. 1 ff.).

Über das Zentralheiligtum berichtet das Buch der Richter nur gelegent-

lich (Rieht. 21,19; 18,31); allein die überragende Bedeutung der Bundes-

lade, die dort aufgestellt war, erhellt schon aus dem, was in Betel geschah

(20,18.23.26; 21, 2 ff.), wohin die Israeliten sie aus wichtigem Anlaß

hatten bringen lassen; nicht am Heiligtum zu Mispa, sondern nur vor der

Bundeslade wurde dem Herrn geopfert und sein entscheidendes Orakel

eingeholt (siehe sub a). Schon dieses Zeugnis der Richtigkeit ist wert-

voll. Silo wird dann nur noch einmal (18, 31) erwähnt, wo von dem Opfer-

kult der Daniten die Rede ist, die sich des Heiligtums Michas und seines

Priesters bemächtigt hatten <1 7 und 18). Erst die Jugendgeschichte Samuels

(I Sam. Iff.) zeigt aufs neue die einzigartige Bedeutung Silos als Ort der

Bundeslade und den Sitz des Hohenpriestertunis. Die gesetzwidrige Willkür

der Söhne Elis (Helis) ändert daran nichts; vielmehr werden deren Ver-

gehen Anlaß, an gesetzmäßige Gebräuche zu erinnern, die dem Priester-

1 Vgl. übrigens Gen. 22 mitHebr. 11, 17.32, gebunden erachtete, sein ausgesprochenes

wonach das unkluge Gelübde .Jephtes und Gelübde zu halten, ist ein Zeichen, daß er

sein Vollzug nicht im Wege stand, ihn für vom Geiste des Gesetzes Num. 30, 3 (P!) und

alle Zeit unter die Helden des Glaubens zu Deut. 23, 22. 24 ganz durchdrungen war.

rechnen. Daß sich Jephte für unlösbar
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kodex entsprechen. So bezeugt I Sara. 2, 22, daß ,ganz Israel' an der

Wallfahrt nach Silo sich beteiligte'; v. 2717., daß die Familie Ehs (aufwärts

und abwärts) das ausschließliche Priesterrecht (Besorgung des Altars,

Darbringung der Rauchopfer und aller „Feueropfer der Israeliten", Tragen

des Ephods vor Jahve) zusteht'^; v. 22, daß es ein Offenbarungszelt gab

und daß auch Frauen außerhalb desselben Dienst taten ^ (vgl. Exod. 38, 7)

;

V. 16, daß bei den Friedopfern vor dem Mahle das Fett der Opfertiere auf

dem Altare verbrannt werden müsse (was Lev. 3 und 7 gleichfalls streng

gebieten; vgl. S. ßRff.). — Die allgemein anerkannte Bedeutung Silos erhellt

auch indirekt aus I Sani. 3,20: „Und ganz Israel von Dan bis Beerseba

(Bersabee) erkannte, daß sich Samuel als wahrhaftiger Prophet Jahves er-

wies." Das einzigartige und unbegrenzte Vertrauen auf die von Silo aus

in den Kampf geführte Bundeslade (I Sam. 4, 3 ff.) zeigt indes noch deut-

licher die überragende Wichtigkeit des alten Zentralheiligtums.

1 Es mag auffallen, , daß nach I Sam.

1,3.7.21 Elkana, Samuels Vater, allem Anschein

nach nur einmal im Jahr nach Silo ging, um
anzubeten und zu opfern, während doch das

Gesetz einen dreimaligen Besuch fordert. Es

ist jedoch wohl zu beachten, daß nach Deut.

12, 13 ff. für die Zeit bi.s zum völlig unbe-

strittenen Besitz Kanaans ein unbedingtes,

streng verbiiMiliches positives Gebot jener

Wallfahrten nicht bestand, sondern nur

das Verbot, anderswo ein Braudopfer

darzubringen und die Zehnten, Erstgeburten

usw. zu verzehren als am Zentralheiligtum

(vgl. oben S. 61 f.). Diese Auffassung des

Gesetzes scheint indirekt Deut. 15, 19 zu be-

stätigen, wonach das erstgeborene Rind selbst

im arbeitsfähigen Alter (von etwa 2 Jahren)

noch nicht zum Heiligtum gebracht werden

mußte.

- KiTTEL (bei K.\iTZSCH, Die Hl. Schrift

^

I 383) weist den Prophetenspruch v. 27—37

der Zeit des Königs Josia (t)21 v. Chr.) zu —
trotz 1 Kön. 2, 27, wo die Absetzung Abjatars

und Einsetzung ^adoks durch Salonio als Er-

füllung jener Prophezeiung erklärt wird.

Obendrein soll sich jener Spruch ursprüng-

lich auf die Ablösung der Söhne Elis durch

Samuel bezogen haben, aber durch den Deu-

teronomist überarbeitet worden sein. Die

beigefügte Begründung kann aber kaum mehr

Geltung beanspruchen als die einer aprio-

rischen Mutmaßung. Nur eine Frage: waren

die II Kön. 23, 9 genannten Höhenpriester,

die nicht zum Altare Jahves in Jerusalem

hinaufsteigen sollten, sondern inmitten ihrer

Brüder ungesäuerte Brote aßen, wirklich —

wie K, meint — Nachkommen Elis und Ab-

jatars? Gerade die Angabe „inmitten ihrer

Brüder" deutet viel eher darauf hin, daß e.s

Leviten waren, die sich auf den Höhen

priesterliche Funktionen angemaßt hatten und

nun — ihrer angemaßten Würde entkleidet —
wieder „ihren Brüdern" zugesellt wurden

(Näheres über die Degradation von Höhen-

priestern nach Ezech. 44, 6—14 unten sab III).

3 Allerdings fehlt I Sam. 2, 22 in den uns

vorliegenden Kodizes der LXX, was sich jedoch

wohl daraus erklärt, daß sie für das Juden-

tum allzu beschämend erschien. Daß aber

Exod. 38, 7, wonach das kupferne Becken

aus den Spiegeln der Weiber angefertigt

wurde, „die am Eingang des Offenbarungs-

zeltes Dienst taten" (d. h. dazu ausersehen

waren), eine aus I Sam 2, 22 stammende

Glosse sei, wie K.autzsch (Die Hl. Schrift ^

I 142) für wahrscheinhch hält, ist ebenso un-

beweisbar wie die Annahme Kittels a. a. 0.

382, daß I Sam. 2, 22 „wenigstens in dieser

Form nicht ursprünglich und nach Exod. 38, 7

gebildet ist". Warum .soll denn die Stelle

nicht ursprünglich sein '.' Wegen „der Er-

wähnung des Zeltes"! Dessen Existenz —
schon wegen I Sam. 8,3; 1,9, wonach die

Bundeslade im ,Hause Jahves' stand, das

Türpfosten hatte — leugnen zu wollen, ist

schon nach den Darlegungen S. 84 nicht zu-

lässig ; außerdem war das Offenbarungszelt

noch zur Zeit Salomos in Ehren, wie unten

S. 105 ff. gezeigt wird. Dort werden wir zugleich

den eigentlichen „Beweis" Weixh.aL'SENs, daß

auch die Richterzeit vom Offenharungszelt

nichts gewußt habe, gebührend würdigen.
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e) Der Kuft in Dan (Rieht. 17f.).

Der von Miclias eingeführte Kult, der schon bald nach Dan verpflanzt

ward (Rieht. 17 f.), ist nicht so sehr eine Mischung von israelitischer und

heidnischer Religion als ein durch heidnische Vorstellungen ent-

stellter Jahvekult. Besonders bezeichnend ist vor allem die große Be-

deutung, die dem fahrenden Leviten aus Betlehem in Juda — wo er aber

als Fremdling weilte — für das priesterliche Amt zugeschrieben wird. Ihm

muß selbst der Sohn des Hauses weichen und Micha betrachtet ihn — den

Leviten — als Unterpfand des besonderen göttlichen Segens. Das alles

wird sofort verständlich, wenn die nach dem Priesterkodex den Leviten

zugeschriebene ausschließliche Vollmacht als Diener des Heiligtums und

ihr Ausschluß vom Erbbesitz — vgl. auch 19, 1, wonach auch ein anderer

Levit im Gebirge Ephraim als Fremdling wohnte — bereits zur mosaischen

Zeit bekannt und anerkannt waren. Das gleiche gilt auch bezüglich des

Ephod, welchen Micha anfertigen ließ und der — wenn es auch hier nicht

ausdrücklich gesagt wird — zur Gottesbefragung durch den Priester

diente, welche 18,5 erwähnt wird. Auch die Teraphim sind von Bedeutung.

Diese wurden irrigerweise von mehreren mit dem 17, 3 genannten Schnitz-

und Gußbikl (d. h. wohl dem mit Metall überzogenen Schnitzbild Jahves)

verwechselt. Was bedeuten aber die Teraphim? Nach allgemeiner bis-

heriger Annahme waren es Bilder von ,Hausgöttern', wie sie schon Laban

Gen. 31, 19. 34 verehrte. Hiernach war der Teraphim-Kult bei den Aramäern

(in der Gegend von Harran) heimisch. An Haus- und Schutzgöttern hat

es auch in Babylonien nicht gefehlt'; sie treten dort vielfach paarweise

auf (als Wächter gegen böse Dämonen und Hexen am Tore des Hauses).

Nach andern Stellen — freilich aus späterer Zeit - erscheint es jedoch

recht zweifelhaft, daß die eigentliche Rolle der Teraphim die der Penaten

war. Es waren dort vielmehr Orakelgötter. Dies tritt vor allem in

Ez. 21,26 hervor, wo der König von Babel (Nebukadnezar II.) ein Orakel

zu erlangen sucht, indem er „die Pfeile schüttelt, die Teraphim befragt,

die Leber beschaut". Wer hier die T. waren, kann auf Grund babylonischer

Anschauung und Sitte nicht zweifelhaft sein; es waren nicht ,Hausgötter',

sondern zwei der bedeutendsten Mitglieder des babylonischen Pantheons:

!<(imas, der Sonnengott, und Adad-(Ramman), der Wettergott, die unzer-

trennlichen Orakel- und Ricbtergötter. Sa»ias bringt das Verborgene

an den Tag; Adad verkündet das Orakel durch verschiedenartige Blitze

und den mannigfachen Schall des Donners. Darauf spielt auch Zach. 10, 1 f.

an : „Erflehet von Jahve Regen zur Zeit -des Spätregens (Frühlings) ^
! Jahve

schafft Wetterstrahlen (''"'m), er spendet Regen für (euch), für jede Pflanze

1 Vgl, Zimmern, Beitr. zur Kenntnis der an. Während nämlich der Früh- oder Saat-

Bab. Religion 14(il'l'. 108 f. regen sich — äußerst seltene Ausnahmen
-' zrphii ny? .zur Zeit des Spätregens' abgerechnet — höchstens verspätet, kann es

ist nicht Glosse, wie man (so MaRTI bei leicht geschehen, daß der Spätregen unzu-

Kautzsch, Die Hl. Schrift^ II, 89) behauptet reichend ist oder ganz ausfällt, die Folge

hat. Gewiß spendet Jahve jeglichen ist dann mangelhafte Ernte oder ihr ganz-

Regen ; aber auf den Spätregen (März April) lieber Ausfall und damit Hungersnot,

kommt es den Bauern Palästinas vor allem
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aiir der Flur. Denn die Teraphim reden Lug und die Deuter schauen

Trug." Obendrein erw ahnt Hos. 3, 4 die Teraphim unmittelbar nach dem
Ephod — genau wie in unserem Fall: Rieht. 17, 5; 18, 14. 17. 18. 20, während

das Jahvebild hier bald vor bald nach dem Ephod und den Teraphim

genannt wird. Man könnte nun im Hinblick auf die vorhin genannten Fälle

heidnischer Orakelbelragung erwarten, daß Micha und sein Priester mittelst

des Ephods in wichtigen Fragen die Entscheidung der Teraphim einholte.

Das ist aber keineswegs der Fall; denn aus 18, 5 f. geht hervor, daß der

Priester nur Jahve befragte und 18,24 (hebr. Te.xt!) bezeugt Micha, daß

er in seinem Heiligtum nur e i n Gottesbild habe, eben das von Jahve. Die

Teraphim galten also weder Micha noch seinem Priester als Götter. Wie

kommt dann aber Micha dazu, sie für sein Heiligtum anfertigen zu lassen?

Dieses Rätsel dürfte schwerlich eine andere Lösung finden als diese : Micha

wußte, daß im mosaischen Heiligtum Bilder himmlischer Wesen — die

Cherubim — standen und daß über diesen die Herrlichkeit des persönlich

gegenwärtigen Gottes war. Von den ersteren hatte er keine klare Vor-

stellung, hatte er doch auch bei einem Besuche von Silo die geheimnis-

vollen Bilder natürlich nicht schauen dürfen; so kam es, daß er sie für

etwas Ähnliches hielt wie die Teraphim, vor welchen die Heiden ihre Lose

zu werfen pflegten, um die Entscheidung der Gottheit zu erfahren. Waren
doch auch die Cherubim Zeugen, wenn der Hohepriester im Heiligtum Jahve

befragte. In seinem Irrtum konnte Micha aber noch durch einen merk-

würdigen Umstand bestärkt werden. Die beiden heidnischen (babylonischen)

Teraphim (Samas und Adad) gelten als Repräsentanten von Licht und Recht

(siehe oben) '. Die Befragung Jahves durch den Hohenpriester aber geschah

mittelst der ,Urim und Tumraim, wörtlich lumina et integritates'. wohl im

Tinne von ,Erleuchtungen und Rechts(Wahr-)sprüchen' (vgl. LXX: öi'jÄtoaii

aal äA/jd-eta, Vulg. doctrina et veritas). Der Name der Lose in der mit

dem Ephod verbundenen Orakeltasche des Hohenpriesters hat also an-

scheinend eine frappante Beziehung zu dem Wesen der heidnischen Tera-

phim. So mochten auch die Cherubim der Stiftshütte, die ja Träger der

Herrlichkeit Jahves und Zeugen seiner Gegenwart waren, Micha als die

Symbole und Personifikation des göttlichen Lichtes und Rechtes erscheinen.

Um aber auch die Gegenwart Jahves zum Ausdruck zu bringen, war er

auch darauf bedacht, diesen selbst durch ein kostbares Bildwerk darzu-

stellen. Trotz aller Irrtümer seines Urhebers kann daher der Kult Michas

nur auf Grund der Voraussetzung erklärt werden, daß er vom mosai-
schen Heiligtum, wie es der Priesterkode.x beschreibt, von dem
Ephod des Priesters, den Cherubim und der über diesen thronen-
den einzigen Gottheit (Jahve) Kunde hatte, wie ihm auch die

vom Priesterkodex und Deuteronomiuni bestimmte einzigartige

soziale und priesterliche Stellung der Leviten bekannt war.

1 Eine ähnliche Auffassung dürften auch (Sonnengott) und Maat, Tochter des Re (Göttin

die Ägypter gehabt haben, wenn die durch der Wahrheit und üerechtigkeit). sich auf

WiLKJNSON bekannt gewordene Abbildung der das Orakelwesen bezieht (siehe die .\bbild.

einander gegenübersitzenden Gottheiten Rü bei Riehm, Handwörterbuch- 93 1).
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2. Die Opferpraxis Samuels (und Elias').

Nach dem S. 87 aufgestellten III. Grundsatz könnte es nicht sehr be-

fremden, wenn Samuel aus hochwichtigen Anlässen oder im Falle dringender

Not, d. h. zur Zeit innerpolitischer oder kriegerischer Verwicklungen auch

fern von der Bundeslade das Volk um sich versammelt und, obgleich

er nicht Priester durch Abstammung war, Opferhandlungen vorgenommen

hätte. Hat er aber solches wirklich getan? Man hat sich zwar daran

gewöhnt, aus der Nichterwähnung der Bundeslade gelegentlich der Opfer

Samuels ohne weiteres auf ihre Abwesenheit zu schließen. Dies erscheint

jedoch allzu voreilig. Zur Begründüng sei zunächst an folgende Tatsachen

erinnert.

1. Gelegentlich der Pascha-Feier in der Steppe von Jericho (Jos. 5, 10 ff.)

wird die Bundeslade nicht erwähnt und doch ist nach Jos. 4, 5 ff. nicht zu

bezweifeln, daß sie zugegen war. Dieser Hinweis kann gewiß nicht durch

die Behauptung entkräftet werden, daß 5, 10 ff. ein nachexilischer Einschub

sei. Denn gerade der angebliche Interpolator hätte — im Sinne des nach

W. auf raffinierte Täuschung berechneten Priesterkode.x !
— ein besonderes

Interesse daran haben müssen, ausdrücklich zu erwähnen, daß die Feier

sich vor dem Zentralheiligtum vollzog!

2. Ebenso wird gelegentlich der Schilderung des Krieges Davids gegen

die Ammoniter und Aramäer II Sam. 10, Iff.; 11,1 ff. mit keinem Wort an-

gedeutet, daß Joab auch die heilige Lade mit sich ins Feld geführt hat.

Erst aus der Antwort, die Urias (11,11) seinem König gibt: „Die Lade . . .

und mein Herr Joab und die Untergebenen meines Herrn lagern auf freiem

Felde, und ich sollte nach Hause gehen...?" erfahren wir — wie zu-

fällig — die Tatsache. Es galt eben dem Verfasser — nach der früher

erwähnten wichtigen Rolle der Gotteslade im Kriege — als selbstver-

ständlich, daß sie auch jetzt im Felde sei.

3. Man beachte ferner, daß nach I Sam. 14, 3 im Lager Sauls .\hia,

der Urenkel Elis von Silo, den Ephod trug (an dem die Orakeltasche mit

den Urim und Tummim befestigt war, die zur Befragung Jahves dienten).

Nach altem Brauche (Rieht. 20, 26 f.) erfolgte aber die Befragung vor der

Bundeslade (mit oder ohne Opfer). Außer vor der Bundeslade, welche

die Gegenwart Jahves verbürgt, wird somit der Ephod nur im Notfall benützt

worden sein. Und wirklich wird im hebr. Text 14, 18 die ,Lade Gottes'

erwähnt. Freilich bieten die LXX (wie in 14,3) statt dieser den ,Ephod'.

Dies erklärt sich daraus, daß die hebräische Textstelle gestört ist. Denn

es heißt hier: „Da gebot Saul dem Ahia: Bringe die Gotteslade her!

denn die Gotteslade war damals und die Söhne Israels [statt: unter den

Söhnen Israels]." Dazu kam auch wohl die Rücksicht auf 14,3 und be-

sonders 23, 10. Die Gründe dagegen, die man für einen nachträglichen

Einschub der Hindeutung auf die Bundeslade in den MT geltend zu machen

suchte, sind nicht stichhaltig '.

1 Die Annalime, die Lade sei (gegen gekommen, weil man am Ephod .\nstoß nahm

1 Sam. 7,2 und II Sam. (i, 2 ff.) in den Te.xt (Riclit. 17,5), ist schwerlich zuliissig. Denn
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Und nun zu den Opferhandlungen Samuels.

a) Das Opfer zu Mispa (I Sam. 7). Gleich die ersten Kulthand-

lungen des Propheten knüpfen an di'e allgemeine Verehrung der Bundeslade

im Kirjat-Jearim während der zwanzig vorausgegangenen Jahre an (I Sam.

7, 2 ff.). An jener heiligen Stätte war es — das lehrt der Zusammenhang —
wo Samuel das ganze Haus Israel aufforderte, den fremden Göttern zu

entsagen und Jahve allein anzuhangen; die Befreiung aus der Gewalt der

Philister sei ihnen dann sicher. Das Volk befolgte die Mahnung. Darauf

berief der Prophet ganz Israel nach Mispa (Masphath), damit „ich — wie er

sagte — für euch zu Jahve bete". So geschah's. Das Volk schöpfte dort

zum Zeichen seiner reumütigen Gesinnung Wasser und gol.5 es vor Jahve

aus, fastete, klagte sich seiner Sünden an. Samuel aber waltete seines

Richteramtes. Als aber die Philister die Anwesenheit der Israeliten erfahren,

so rücken sie heran; doch Samuel erlangt durch Gebet und Opfer die

Rettung seines Volkes. Die Philister werden geschlagen und Samuel er-

richtet den ,Stein der Hilfe' als Siegeszeichen '.

daraus, daß die Lade damals gewölanlicli im

Hause des .-Vbinadab zu Kirjat-Jearim war.

folgt doch nicht, daß sie zur Zeit des Kriegs

nicht von dort ins Lager gebracht ward.

Und warum hätte man am ,Ephod" Anstoß

nehmen sollen? Etwa weil man im Hause

des Miclia und später in Dan mit einer Nach-

bildung desselben Unfug getrieben oder weil

der Ephod Gedeons (Rieht. 8, 27 f.) den Israe-

liten Anlaß zur Abgötterei ward ? Dann häUe

man mit allen legitimen Kultsitten aufräumen

müssen, da sie alle dem Mißbrauch ausge-

setzt waren. Außerdem hiitte man mit dem

gleichen Rechte auch in I Sam. 23,9 statt

des Ephod die Bundeslade eingeführt.

< Nach V. 13 war der Sieg der Israeliten

von solch nachhaltiger Wirkung, daß „die

Philister nicht mehr in das Gebiet eindrangen,

soridern die Hand Jahves auf ihnen lastete

alle Tage Samuels". Müßten letztere un-

bedingt im Sinne von .während der ganzen

noch übrigen Lebenszeit S.' verstanden wer-

den, so wäre v. 13 f. allerdings im Wider-

spruch mit den vom 13. Kapitel an erzählten

Ereignissen. Jener ausschließliche Sinn ist

jedoch nicht erweisbar. Wer verbürgt uns

denn, daß I Sam. 7 erst nach Samuels Tod

oder in dessen letzten Lebensjahren abgefaßt

ward? Warum konnte nicht auch ein he-

bräischer Menioirenschreiber beispielsweise

von sich (oder einem andern noch lebenden)

schreiben, er sei sein ganzes Leben lang

oder „alle seine Tage" von schwerer Krank-

heit verschont geblieben ? Man wird daher

die Annahme v. HuMMKLAlERS S. J. (Comm.

Kugler, Forschungen.

in libros Samuelis [1886], 90 f.) gelten lassen

müssen, wonach die ersten sieben Kapitel

eine beträchtliche Zeit vor dem Tode Samuels

und zwar von ihm selbst geschrieben seien;

.alle Tage' bezieht sich hiernach auf die bis

dahin seit seinem Siege verflossene Zeit.

Durch diese Auslegung verschwindet zugleich

der ,Widerspruch' zwischen 7. 15, wonach

Samuel .alle seine Tage' des Richteramtes

waltete, und den königlichen Befugnissen

Sauls (vgl. ISani. 8, 5.20 ff.; 10,25; 12,13.11).

Man erwäge zudem folgendes

!

Die Ereignisse I Sam. 7 fallen offenbar

in die erste Hälfte des Lebens Samuels, in

die Zeit seiner besten Manneskraft ; denn seit

der Überführung der Lade nach Kirjat-Jearim

waren erst 20 Jahre verflossen, seit dem

Tode Heils nur 7 Monate mehr. Samuel war

aber noch ein Knabe, als Hell bereits im

hohen Greisenalter stand (I Sam. 2, 22;

3, 1. 2. 19 ff.). Zwischen den Tagen von Mispa

(7, C ff.) und der Erwählung Sauls, wo Samuel

bereits ,ein alter Mann' war (8, 1), liegt dem-

nach ,eine lange Reihe von — wohl 30 oder

mehr — Jahren'. Von kriegerischen Ereig-

nissen während derselben berichtet das erste

Buch Samuel nichts. 7, 15 ff. wird nur der

friedlichen Tätigkeit Samuels als Richter ge-

dacht. Aus 10,5 (und 13,3) hat man zwar

geschlossen, daß bereits vor Sauls Erhebung

in Gibea (Gabaa) Benjamin — gegenüber

Michmas — ein ,Vogt' der Philister residierte

und eine Zwingherrschaft über Israel ausübte;

der betreffende Ausdruck 10,5: '31";' (13,3:

ri") bedeutet aber hier flieht duces (dux).
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Aurrallend, ja unbegreiflich erscheint es, daß Samuel, dessen Jugend

im Dienste der verehrten hl. Lade stand und der mit ihr wie kein anderer

vertraut war, dieses Heiligtum verläßt und das Volk nach Mispa -beruft,

um dort für dasselbe vor Jahve zu beten und Recht zu sprechen. Zwei-

fellos stand ein Einfall der Philister unmittelbar bevor und das mehr östlich

gelegene Kirjat-Jearim war natürlich mehr bedroht als Mispa. Unter diesen

Umständen ist doch Samuel sehr wahrscheinlich darauf bedacht gewesen,

die Gotteslade in Sicherheit zu bringen und sein geängstigtes Volk unter

ihrem ständigen Schutz zu lassen. Dazu stimmt auch das ganze Verhalten

des Volkes zu Mispa'. Und nur so versteht man auch, warum das 7. Kapitel

sondern columnae bzw. moijiumenta, die 10, r.

zur Bestimmung des Ortes (des Eingangs in

die Stadt) dienen und von denen 13,3 .Jona-

tan eine zerschlug. Ob nun diese Säulen

oder Denksteine politischen oder religiösen

Charakter trugen, jedenfalls sahen die Phi-

lister in jener Tat eine ihnen angetane Schmach

und Herausforderung. Dies setzt aber nicht

notwendig voraus, daß Gibea Benjamin da-

mals den Philistern gehörte, .außerdem

ist zu beachten, daß gemäß 1 Sam. l'J. 12

die Israeliten vom greisen Samuel nicht des-

halb [erneut!! einen König fordern, weil sie

vom Joche der Philister befreit werden woll-

ten, sondern weil Nachas (Naas), der .^mmo-

niter, gegen sie heranrückte (11,1 ff.). [Die

.Erneuerung' des Königtums Saul im Gilgal

(11, 14) schien Samuel wegen der Oppositions-

partei (10,27), die erst durcli den Sieg Sauls

zum Verstummen gebracht ward (11. 12), not-

wendig. Warum sie gerade im Gilgal und

nicht in Mispa geschah, wird sich S. 100 zei-

gen. Es ist also nicht richtig, wenn man

behauptet : „das .Erneuern' ist ein klarer Be-

weis redaktioneller .Arbeit".] Also nicht ein-

mal die Verhältnisse der letzten Jahre Sa-

muels als Richter können gegen I Sani. 7

geltend gemacht werden. Man vergleiche

hierzu die Darstellung bei Wellhausen, Pro-

leg.*' 244ff. Davon hier nur eine Probe!

Gleich zu Anfang gibt W, den Sinn von

7, 5 — 11 folgendermaßen wieder: „Man kommt

zusammen, schöpft Wasser, um es auszugießen

vor Jahve, fastet und bekennt seine Sünden

zu Mispha. Als das die Philister hören, sind

sie gleich am selbigen Tage zur Stelle

und überfallen die betende Gemeinde. Aber

Samuel opfert ein Milchlamm und schreit zu

Jahve um Hilfe ; und wie nun währenddessen

der Zusammenstoß erfolgt, da donnert Jahve

gewaltig über die Philister und setzt sie in

Verwirrung, daß sie weichen müssen und

bis weithin verfolgt werden , .
," Es ge-

nügt, den Inhalt dieser Geschichte zu refe-

rieren, um ihre geistliche Mache und ihre

innere l'nmöglichkeit sofort zur Empfindung

zubringen: was drängt sich alles in den

Raum dieses einen Tages zusammen!"

Aber gerade an dieser Behauptung, auf die

es W. ankommt, Ist kein wahres W^ort. Die

Sache liegt vielmehr so: Der Tag der An-

kunft ist der Reinigung von Schuld gewidmet.

Dann heißt es: „Und Samuel sprach den

Israeliten Recht in Mispa." [Dies wird von

W, wohlweislich unterdrückt!) Die Sehlich-

tung der Streithändel war aber natürlich nicht

im Handumdrehen erledigt, sondern konnte

mehrere, ja viele Tage erfordern. Davon

indes, daß die Philister schon am ersten Tage

die .Anwesenheit der Israeliten erfuhren und

daß sie auch schon am gleichen Tage gegen

Mispa zogen, daß ferner am selben Tage

Samuel opferte und die Schlacht stattfand,

sagt der Text gar nichts. W. läßt auch die

.betende' Gemeinde von den Philistern .über-

fallen' werden, damit man glauben solle, sie

wären schon am ersten Tag (dem Büß- und

Bettag) nichts ahnend überrascht worden

(gegen 7,7), Und das alles wagte W, nicht

einmal, sondern sechs Auflagen hin-

durch seinen Lesern zu bieten! Bei dieser

Sachlage mußten wir uns hier versagen, \V.

weiter zu folgen und zogen es vor, uns dar-

auf zu beschränken, die ernsthafteren Deu-

tungen der modernen Schule, wie sie bei-

spielsweise Kittels Kommentar bei Kautzsch,

Die Hl. Schrift •*
I vertri«. zu berücksichtigen.

Dies ist oben geschehen.

1 .Merkwürdig ist dies Schöpfen und Aus-

gießen des Wassers vor Jahve II Sam. 7, 6),

um so mehr als Samuel dies gutzuheißen

schien oder doch wenigstens duldete. Er

fand darin offenbar nichts Unwürdiges.. Und

in der Tat ist jene Handlung nichts anderes
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durch die große Wallfahrt zur hl. Lade nach Kirjat-Jearim eingeleitet wird.

Erinnern wir uns an die Überführung der Lade von Silo nach Betel (s. oben

S. 89 f.) und nach Eben ha-'ezer (I Sani. 4, 3 ff.) zum gleichen Zweck, so werden

wir in der Annahme, daß Samuel in unserem Falle ebenso verfuhr, noch

bestärkt. Daran kann uns auch das Schweigen des Textes nicht irre machen.

Dazu berechtigen uns die drei S. 96 vorausgeschickten Fälle. Die Mit-

führung der Lade galt dem Verfasser als selbstverständlich; deshalb

hat er sie nicht erwähnt.

Es ist somit mindestens höchst wahrscheinlich, daß das Opfer zu

Mispa (7, 9f.) vor der Bundeslade dargebracht ward.

b) Das angebliche Opfer Samuels auf der Höhe bei Rama
(Ramatha) (I Sam. 9, 9—25). Wie ist das angebliche Opfer zu verstehen'?

Es wird "i (Zebali) genannt. Ein solches könnte allerdings ein .Schlacht-

opfer' sein, aber ebensogut eine .Schlachtung' bzw. Mahlzeit von Geschlach-

tetem. Gegen den Opfercharakter spricht indes 9, 13 ff. 22 ff. ganz klar.

Samuel opfert nicht, sondern segnet nur das Mahl, nachdem bereits

vor seiner Ankunft alles zubereitet ist. Daß dabei aber stillschweigend

eine Opferhandlung von anderer Seite vorausgesetzt werde, ist gewiß nicht

zulässig. Oder sollte Samuel den vornehmsten religiösen Akt einem Gehilfen

überlassen haben und dabei nicht einmal zugegen gewesen sein'? Es liegt

also hier nur eine profane Schlachtung vor, wie sie durch Deut. 12, 15

gestattet war (vgl. oben S. 59 ff.)'.

Allerdings hat Samuel selbst in Rama, seiner Vaterstadt, einen , Altar'

errichtet (I Sam. 7, 17). Es läßt sich aber zunächst nicht beweisen, daß

derselbe wirklich Opferzwecken diente. Der Prophet sprach dort [wie in

Betel, Mispa (Maspha) und Gilgal (Galgala)] dem Volke Recht. Es kann

aber kaum zweifelhaft sein, daß an allen diesen Gerichtsorten ein Altar

an die Gegenwart Jahves des obersten Richters erinnerte. ,Vor Jahve'

als ein Symbol des \'erlangens nacli Reini- sei. Diese Konjektur — vvelclie übrigens von

gung von Verschuldung, welches passend dem scharfsinnigen Pariser Oratorianer Ch.

das reumütige Bekenntnis des Volkes be- Kr. Houbiu.^NT (geb. 1686), Notae criticae I.

gleitete; ..Wir haben gegen Jahve gesündigt." Parisiis 1753, herrührt — Ist aber gerade

Einen etwas ähnlichen Gebrauch (freilich in dann besonders unzulässig, wenn es sich

ganz anderer Bedeutung) linden wir auch im wirklich um eine Opfermahlzeit handelte.

Spätjudentum — trotzdem das mosaische Ge- Denn die Vorschrift Lev. 29, 22 f.; 3,9; 7,3;

setz nichts davon weiß; es ist die große 8,25; 9,19, wonach alles Fett, insbesondere

liturgische und zugleich volkstümliche Frtu- das vom Fettschwanz, auf dem Altare ver-

denfeler des Wasserschöptens während des brannt werden mußte, war selbst dem nach

Laubhütteniestes. an welche auch der Herr Silo pilgernden Volke (siehe I Sam. 2, 16)

Joh. 7. 37 f. — weit entfernt, sie als ungesetz- und somit auch Samuel wohlbekannt, was

lieh zu tadeln — lehrhaft anknüpft. I Sam. 15, 22 Ende bestätigt. Nach Lev.

' In der Stelle I Sam. 9,24: „Da trug der 3, 16a f.; 7, 22 ff. ist indes auch sonst der

Koch die Keule und das [r^h'J ^- .was dar- Genuß der eigentlichen Kottstücke von opfer-

über Ist'] auf und setzte sie Saul vor" hält fähigen Tieren verboten. Die obige Kon-

KiTTEL (bei Kautzsch, Die Hl. Schr.^ I, 391) jektur ist deshalb aufzugeben. Bezüglich der

den Ausdruck in [ ], der in LXX fehlt, für andern Deutungen der strittigen Stelle vgl.

ein Verschreibung statt "''?S .FeUschwanz", v. Hummel.^LER, Corament. in libr. Sam.

der auch heute noch Portion des Ehrengastes (1886), 110.
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[sich versammeln, büßen usw. (Rieht. 11,11; 20, 1 ; I Sam. 7, 6)] = vor dem

Altare Jahves. Daß aber dort — ausgenommen, wenn gerade die Bundes-

lade zugegen war — auch geopfert ward, ist nicht anzunehmen; dafür

spricht auch das Folgende.

c) Die Opfer im Gilgal. Zur Zeit des (Hohen)priesters Pinechas

(Phinees) opferte man nicht an der Gerichtsstätte Mispa, sondern in Betel

— wo die ßundeslade stand (siehe S. 89). Eine ganz gleichartige Bevor-

zugung liegt allem Anschein nach aus der Zeit Samuels (I Sam. 10— 15) vor.

Oder muß es nicht auffallen, daß zur Zeit, wo Samuel mit Saul ver-

kehrte, als Opferstätte nur Gilgal (Galgala)' genannt wird? Dorthin ladet

Samuel den künftigen König zur Opferfeier ein (10, 8); dort wird Saul vor

Jahve durch Samuel endgültig zum König eingesetzt und zugleich werden

daselbst Brand- und Friedopfer vor Jahve dargebracht (11, 15); dort opfert

Saul (gegen die Weisung Samuels) eigenmächtig vor der Schlacht bei Mich-

mas (13, 8 ff.); dorthin will Saul nach seinem Siege über Amalek das Beste

des erbeuteten Viehs zu Samuel hinabbringen, um es Jahve zu opfern

(15, 21 ff.). Warum opferte Samuel nicht auch anderswo, etwa in Mispa,

wo Saul in feierlicher Weise — durch Orakelbefragung — zum König

erwählt ward und wo Samuel die Gerechtsame des Königs vor Jahve

niederlegte? Warum nicht in Rama, wo der Prophet, die Hauptperson,

wohnte und sich gleichfalls ein .A.ltar befand? Weder auf dem Kriegszuge

gegen die Ammoniter noch auf dem gegen die Amalekiter wird ein Opfer

dargebracht. Auf dem Rückzug von dort (1 Sam. 15, 12) errichtet zwar

Saul sich selbst ein Denkmal in Karmel (Juda), von einem Opfer aber ist

keine Rede, obschon das Heer Rinder und Schafe bei sich hatte (15, 21).

An „Anlaß und Gelegenheit" zum Opfern fehlte es also wahrlich nicht;

aber nur im Gilgal kommt es zur .Ausführung, dort ist das Zentrum des

Kultes. Warum dies? Die einzig befriedigende Lösung ist diese: im Gilgal

befand sich damals die Gotteslade mit dem Gesetze. So allein

erklärt es sich auch, daß im Gefolge Sauls, der vom Gilgal herauf nach

Gibea gegen die Philister bei Michmas zog, sich Ahia, der Urenkel Elis,

befand, der den Ephod trug (14, 3), und daß auch die Gotteslade selbst

inmitten der Streitschar war (14, 18; vgl. oben S. 96)^. Es ist demnach

auch fraglich, ob im Gilgal Samuel selbst die obenerwähnten Opfer voll-

zogen hat; wahrscheinlicher ist es, daß er diese Funktion dem Inhaber der

erblichen Priesterwürde überließ, aber kraft seiner überragenden Stellung

als Repräsentant Jahves jene Opfer anordnete. Als solcher opferte er aber

auch selbst. Das beweist

1 Es gibt freilich mehrere Orte dieses durch die Rache Sauls daselbst angerichteten

Namens: aber fes kann keinem begründeten Blutbad brachte der einzig entronnene Abja-

Zweifel unterliegen daß damit derselbe Ort tar, der Sohn Ahimelechs, den Ephod zu

zwischen Jericho und dem Jordan gemeint David (22, 10—21), der sich desselben wieder-

ist wie Jos. 4, 19 ff, holt zur Orakelbefragung bediente (23,9:

2 Der Ephod und wohl auch die Lade 30, 7). Wo aber die Lade verblieb, bis wir

waren später der Hut Ahimelechs (identisch sie an ihrer früheren Stätte, in Kirjat-Jearim

mit .A.hia oder dessen Bruder?) im Heiligtum wiederfinden(llSam.6),läßt sich nicht angeben,

zu Nob anvertraut (1 Sam. 21, 2 ff.). Nach dem
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d) Der Opfergang Samuels nach Betleheni (I Sam. 16, 111).

Dieses Opfer mit anschließendem Mahle geschah auf unmittelbaren gött-

lichen Befehl und zugleich in geheimer Mission, deren Zweck die Salbung

des jungen David zum König war. Dieses Opfer ist das einzige, welches

Samuel oder der befugte Priester in seiner Gegenwart nachweisbar nicht

vor der Bundeslade vollzog. Der Grundsatz der Einzigkeit der gesetz-

mäßigen Opferstätte zur Zeit Samuels wird natürlich durch diesen Sonder-

fall nicht verletzt. Vgl. oben S. 87 Grundsatz II und III.

Die Annahme, Samuel habe die im Pentateuch geforderte

Einzigkeit der Opferstätte nicht gekannt, ist somit unzulässig;

es ist vielmehr höchst wahrscheinlich, daß der Prophet alle

Opfer, die er aus eigenem Antrieb darbrachte oder anordnete,

von der Gegenwart der Gotteslade abhängig machte — ganz in

Übereinstimmung mit der bereits zur Zeit Pinechas", des Enkels Aarons, zu-

tage tretenden Anschauung. Wir haben somit nicht einmal nötig, jene Opfer

Samuels durcfi die Not der Zeit und seine prophetische Vollmacht zu

rechtfertigen.

Ganz anders sind die Opfer seines großen Amtsgenossen Elias

und dessen Schülers Elisäus zu beurteilen. Gehen wir hierauf zur

grundsätzlichen Klärung sofort ein. Wie man ihr Verhalten gegen die

damalige Kenntnis der Gesetze des Deuteronomiums und des Priesterkodex

geltend machen kann, ist vollends unverständlich. Vergegenwärtigen wir

uns die Lage! Mit der göttlich gutgeheißenen Losreißung der zehn Stämme

von Juda infolge der Abgötterei Salomos (1 Kön. 11, 29 ff.) und den kulti-

schen Gewaltmaßregeln Jerobeams zur vermeintlichen Sicherung seines

Reiches (I Kön. 12, 26 ff.) hatte der Tempel zu Jerusalem für Israel

seine Bedeutung als religiöses Zentrum verloren und der heidni-

sche Jahvedienst, den der König zu Betel und Dan schuf, stand der Bildung

eines neuen Zentrums der Rechtgläubigkeit — etwa in Silo — hindernd

im Wege. Der greise Prophet Ahia, der einst dem Sohne Nebats die zehn

Stämme zugesprochen (ll,:^Of.), vermochte den störrischen Sinn des Undank-

baren nicht zu beugen; dem Propheten ward nur die bittere Aufgabe,

Jerobeam durch dessen eigene Gattin den göttlichen Fluch und den Unter-

gang seines Hauses zu melden (14, 2 ff.), der sich schon bald an seinem

Sohne Nadab und dessen Familie erfüllen sollte (15, 27 ff.). Die ,Sünde Jero-

beams' dauerte aber auch unter den folgenden Herrschern fort und wurde

unter Aliab — dank dem Einfluß seiner Gemahlin — durch Einführung

des lyrischen Götzendienstes noch überboten. Viele wohlgesinnte Propheten

wurden hingemordet; andere hielten sich versteckt (18, 4. 18). Dies Los

teilte auch der große Tesbite. Wie war da überhaupt noch ein ein-

heitlicher Kult im Sinne vom Priesterkodex möglich? Jeder be-

deutende Priester, Prophet oder jede Prophetengruppe dürfte damals der

Mittelpunkt einer Gemeinde gebildet haben, wie dies offenbar — wenigstens

eine Zeitlaug — bei Elisäus zutraf, zu dem das Volk an den Neumonden

und Sabbaten (und natürlich auch an den hohen Festen) zu pilgern pflegte

(II Kön. 4, 22ff.; vgl. 2,25). Die Wahl des Karmel hing wohl damit zu-
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sammen, daß auch schon Elias daselbst gewohnt, einen Altar errichtet und

geopfert hatte. Daß dies schon vor dem großen Brandopferwunder (I Kön. 18)

— bei dem eine Rücksichtnahme auf ein etwa bestehendes Kuitgesetz

natürlich gar nicht in Frage kommen konnte — geschah, wird wohl durch

18, 30. 3ß nahegelegt. Aber auch dieser Praxis konnte — falls sie bestand —
nicht ein Gesetz entgegenstehen, welches durch unüberwin dbare Hin-

dernisse unerfüllbar war. Denn für dieses gilt mit gleichem Recht, Was

der Herr vom Sabbat sagte (Mark. 2, 27). Wenn wir aber auch die Mög-

lichkeit einräumen, daß die Propheten Israels an verschiedenen Stätten bei

Versammlungen der Gläubigen opferten ', so muß es doch durchaus abge-

lehnt werden, wenn Wellhausen — Proleg. "^ 21 — behauptet, Elisäus habe,

als er hinter dem Pflug weg berufen wurde, seine Rinder geopfert. Nach

W. war nämlich in Altisrael Schlachten und Opfern gleichbedeutend, ein

Dogma, das den Meister und seine Schüler auch anderwärts zu irrigen

Schlüssen führte.

3. Die Opfer der ersten Könige von Israel.

a) Die Opfer Sauls. Maßgebend für die Beurteilung der königlichen

Opfer ist ganz besonders das Verfahren Sauls, weil dasselbe durch keinen

geringeren als Samuel ins rechte Licht gestellt wird. Gemäß I Sam. 13, Off.

wagt es der König — da Samuel zur festgesetzten Zeit im Gilgal nicht

erschienen war, — selbst Brand- und Friedopfer darzubringen, um sich

vor der Schlacht des göttlichen Segens zu versichern. Noch ist aber das

Brandopfer nicht beendet, da erscheint Samuel. Sauls Entschuldigung zurück-

weisend, stellt er ihm wegen des Ungehorsams den Sturz seines Thrones

in Aussicht. Offenbar war Saul nach dem Urteil des Propheten
zur Darbringung eines Opfers nicht befugt. Schon mit Rücksicht

auf diese bittere Erfahrung wäre es ganz unverständlich, wenn Saul es

wiederum gewagt hätte, zu opfern. Solches wird aber von Wellhai skn

Proleg. "^ 18 kurzweg behauptet. Es war nach der für Saul siegreichen

Schlacht bei Michmas. Hungrig stürzen sich seine Leute auf das erbeutete

Vieh, schlachten es am Boden und essen das Fleisch im Blute. Von diesem

Frevel benachrichtigt, befiehlt der König, einen großen Stein herbeizuwälzen,

an dem unter seinen Augen jeder sein Vieh schlachten und das Fleisch

ohne Blut genießen solle. So geschah es und „ein jeder schlachtete es dort

nb?~~" (,des Nachts'; soll wohl heißen: ,bis zur Nacht') ^- Dann fährt der

Text fort: „Und Saul erbaute Jahve einen Altar; das ist der erste Altar,

den Saul errichtete." Dies versteht Wellhal'.sen so: „Das (nämlich der große

1 DaH es an verschiedenen Orten des gläubigen Vollves ist es aber kaum zu be-

Nordreiches Jahvealtäre gegeben hat, geht zweifeln, dal3 wenigstens auf manchen jener

ja deutlich daraus hervor, daß Elias über .Altäre auch Opfer dargebracht wurden,

deren Zerstörung klagt (I Kön. 19.10.14). - Jedenfalls ist die in LX\ fehlende Stelle

Freilich steht es nicht fest, daß alle Opfer- nicht l''jahve (wie man gemein hat) zu lesen:

altäre, also nicht nur monumenta fidel waren, da — wie sich zeigen wird — von einem

die gottgeweihte Gebetsstätten bezeich- Gott dargebrachten Opfer hier nicht die Rede

neten. Im Hinblick auf die Zwangslage des sein kann.
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Stein, an dem vorher [!] geschlachtet worden) sei der erste Altar, den Saul

dem Jahve gebaut habe, lügt der Berichterstatter hinzu, gewiß nicht, um

ihm einen Vorwurf zu machen oder auch nur um sein Handeln als auffallend

zu bezeichnen. Das Beispiel ist um so lehrreicher, weil es zeigt, wie das

Verbot, Fleisch zu essen, ohne das Blut auf den Altarstein zu streichen,

in einer Zeit, wo das Volk nicht auf ganz engem Raum zusammengedrängt

wohnte, notwendigerweise die Freiheit voraussetzt, überall zu opfern — oder

zu schlachten, denn beides ist ursprünglich ganz gleichbedeutend." In

Wahrheit aber entbehrt das ganze Verfahren der Leute Sauls

jeder Opferhandlung: Die Schlachtung ist eine durchaus profane —
ganz im Einklang mit Deut. 12, 13 ff. (vgl. oben S. 60). Die Ansicht der

Wellh.^usen sehen Schule, daß Schlachten und Opfern ursprünglich identisch

seien, ist durchaus unbegründet '. Der
,
große Stein', den Saul herbeischaffen

ließ, diente nicht als Altar. F:r war wohl dazu bestimmt, die Schlacht-

stelle zu kennzeichnen, zugleich aber auch den Abfluß des Blutes zu

ermöglichen, was am leichtesten mittels einer etwas geneigten großen

Steinplatte geschah. Der große Stein kann ja nach der Erzählung gar

keinen anderen Zweck haben, als den Genuß von mit Blut durch-

tränkten! Fleisch zu verhüten. Gegen diese Auffassung können I Sam.

6,14 und Rieht. 6, 20 ff. nicht mit Erfolg geltend gemacht werden. Denn

es ist klar, daß wenn nach Exod. 20, 24 ff. der Opferaltar aus Erde oder

kunstlosen Steinen errichtet werden kann, auch eine Felsplatte oder ein

Felsblock genügt; damit ist aber nicht jeder Stein, bei dem ein Rind oder

Schaf zur Stillung des Hungers geschlachtet wird, auch schon ein Opfer-

altar. Nach Wellhausen soll allerdings der 1 Sam. 14, ?5 erwähnte Altar

mit dem zuvorgenannten .großen Stein' identisch sein; das trifft aber nicht

zu. p'i ,und er erbaute' (Jahve einen Altar) kann sich doch nicht auf das

Herbeiwälzen eines schon fertig daliegenden Steines beziehen, sondern be-

zeichnet — ganz ähnlich wie der gleiche Ausdruck Rieht. 6, 24 — eine

ganz neue Handlung mit einem besonderen Zweck: der Errichtung

eines Denkmals des Sieges (Jahves) über die Philister (vgl. oben

S. 87)-. Dies ist jener erste .Altar Sauls. Darüber kann nicht der

geringste Zweifel obwalten '.

Was aber den Ort betrifft, an dem unter Saul nach I Sam. wirklich

geopfert ward — nämlich ausschließlich vor der Bundeslade im Gilgal —

,

so ist schon S. 100 sub c alles Nötige gesagt.

b) Die Opfer Davids. Diese einzigartige Bedeutung der Gotteslade

tritt noch klarer unter David hervor, besonders nachdem ihm „Jahve Ruhe

verschafft vor seinen Feinden ringsum" (II Sam. 7, 1), wodurch nach der

fast gleichlautenden Stelle Deut. 12, 10 eine strengere Durchführung der

Einheit .des Kultes ermöglicht ward. Die feierliche Überführung der Lade

' Vgl, oben S. 67. (,.4lt,ir'), sondern durcli T I.Hand', als Zeiclicii

- Wo Saul sich selbst ein Denkmal setzt. der Mactit) ausgedrückt.

wie im judäischen Karmel bei Hebron (I Sam. •' Vermutet bzw. beliauptet haben dies

15, 12), wird es natlii'lich nicht durch ÜZ'^ bereits andere, wohl zuerst Dl (ilET (ICxpli-

cation des Ijivres des Kois. I'aris 17:!S-4fl,z.St.).
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von Klrjat-Jearim nach Siou, ihre Aufstellung unter einem neuen Zelt

{II Sam. 6) im Gihon (I Kön. 1, ;5fl), der Entschluß Davids, Jahve ein Haus

zu bauen (II Sam. 7), die Mitluhrung der Gotteslade in den Kämpfen gegen

äußere Feinde (II Sam. 11, 11) und auf der Flucht vor Absalom (II Sam.

15, 24), die vertrauensvolle Zurücksendung der Lade und der Priester nach

§ion (15, 25— 29), die ausschließlich vor der Lade dargebrachten

Brand- und Friedopfer (II Sam. 6, 13. 17; 15,24; vgL auch 24, lOft.)

'

unter Wahrung der Rechte des angestammten Priestertums^, kurz alles

scheint darauf hinzuweisen, daß der Bundeslade damals keine geringere

Bedeutung beigemessen ward, als ihr nach dem Deuteronomium und dem

Priesterkodex zukam.

c) Die Opfer Salomos. In diese Harmonie bringen indes die Höhen-
opfer Salomos einen schrillen Mißton. Der junge König folgt darin der

damaligen — von den Kananäern entlehnte — Volkssitte, die I Kön. 3, 2

im Sinne von Deut. 12, 8. 11 damit entschuldigt wird, daß dem Namen Jahves

(noch) kein Haus gebaut war. Und in der Tat werden nach dem Tempelbau

Höhenopfer Salomos erst wieder in seinem Greisenalter erwähnt, wo er

seinen ausländischen Weibern zuliebe deren heidnischen Kulte förderte

(I Kön. 11, 4—8). Immerhin scheint das Verhalten Salomos nach dem

Bericht des 1. Buches der Könige schon zu Beginn seiner Regierung sehr

befremdlich. Da veranstaltete er zuerst auf der Höhe von Gibeon (Ga-

baon) (= el Dschib, 2
','2 St. nordwestlich von Jerusalem) eine großartige

Opferfeier und erst nach seiner Rückkehr von dort gibt er auch der

Bundeslade (im Gihon) die Ehfe, indem er vor ihr Opfer darbringt (I Kön.

3, 4. 15). Die Untersuchung dieses merkwürdigen Falles ist um so wichtiger,

als sie uns auch vor die Frage stellt : war die mosaische Stiftshütte, ins-

besondere das eigentliche
,
Offenbarungszelt' und der

,
eherne Altar'

— wie die moderne Kritik behauptet — Salomo wirklich unbekannt?

1. Jene Höhe von Gibeon — wenn auch beim Volke beliebt — konnte

doch nicht gegenüber der allverehrten Gotteslade einen Vorrang bean-

spruchen; denn Salomo dachte über jenes Bundesheiligtum gewiß nicht

anders als sein Vater. Das beweist die Tatsache, daß er vor dem Zelt

der Bundeslade von gadok zum König gesalbt ward (I Kön. 1,38 ff.) und

1 Die Errichtung des ÜMik- und Sühne- auch dte „Tausend Brandopfer" (!), welche

altars nebst Darbringung von Opfern auf der Salomo auf dem Altar von Gibeon darge-

Tenne des Jebusiters .Arawna nach Beendi- bracht hat (1 Kön. 3,4), im gleichen Sinne

gung der Pest geschah auf Weisung des zu verstehen. In der Tal zeigt II Sam. 15, 24.

Propheten Gad (II Sam. 24. IH) und ist schon daß die Opferung ordnungsgemäß durch

dadurch sanktioniert. Obendrein steht das Priesterhand geschah. Wenn allerdings die

Erlöschen der Pest an jener Stelle innerlich II Sam. 8, 18 als r^n'z „Priester" bezeich-

im Zusammenhang mit dem neuen Standort neten Söhne des Königs wirklich Priester im

der Gotteslade und bezeichnet zugleich den liturgischen Sinne wären, so könnte es nicht

Ort (Moria) des künftigen Tempels. befremden, wenn sich auch David als solchen

- Nach dem Wortlaut könnte es 11 Sam. betrachtete. Jene Voraussetzung trifft inde.s

6, 13. 17 scheinen, daß David selbst geopfert. nicht zu (siehe unten ,Zur Glaubwürdigkeit

also sich priesterliche Funktionen erlaubt der Chronik', .^ibh. V).

habe. Dem ist indes kaum so. Sonst wären
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ebenso die einzigartige Ehrung, die er ihr bei der Tempehveihe angedeihen

ließ (I Kön. 8). Wenn aber Salomo auf Gibeon wider Wissen und Gewissen

gehandelt hätte, so wäre die tröstliche Traumvision (I Kön. ü, 5—15), die

ihm unmittelbar darauf zuteil wird, ganz unverständlicli. Salomo muß

also doch durch seine Opfer auf Gibeon ein Gott sehr wohlgefälliges Werk

verrichtet haben. Das 1. Buch der Könige gibt nun freilich keinen unmittel-

baren Aufschluß über jene merkwürdige Erscheinung, gewährt aber doch

einen höchst wichtigen Fingerzeig, der auf einen innigen Zusammen-

hang zwischen den Opfern auf Gibeon und den vor der Bundes-

lade hinweist. Auf dem Altare der Gibeonhöhe werden ,Tausend Brand-

opfer' dargebracht, aber keine selamim (Friedopfer). Das ist umso
auffallender, als bei wichtigen Anlässen, besonders Krönungsfeiern, die

zweite Opferart sich sofort an die erste anschließt (1 Sam. 10,8; 11, 15;

13, 9. 12; II Sam. 6, 17; 24, 25; vgl. auch I Sam. 16, 2 ff. und I Kön. 1, 9 ff.).

Erst durch die Opfer vor der Bundeslade (außer Brandopfer auch Fried-

opfer mit anschließendem Mahle) wird das auf Gibeon fehlende ergänzt.

Die beiden an getrennten Orten dargebracliten Opfer bilden also moralisch

ein Ganzes; das ist aber nur verständlich, wenn sich auf der Gibeonhöhe

ein Heiligtum befand, das zu der Bundeslade in wesentlicher Beziehung

stand. Als solches kann nur das Offenbarungszelt, in dem einst die

hl. Lade wohnte, und der tragbare .eherne Altar', auf dem vor ihr geopfert

ward, in Betracht kommen. Hiernach muß es als durchaus glaubwürdig

gelten, wenn der Chronist — dessen Angaben auch an manchen andern

Stellen, die man verdächtigt hat, sich als zutreffend herausstellen werden —
das Opfer Salomos auf Gibeon II Chron. l,:?ff. damit begründet, daß dort

sowohl das .Offenbarungszelt' Gottes als auch der zugehörige .eherne

(kupferne) Altar' sich befand. So war es nach der gleichen Quelle schon

zur Zeit Davids (I Chron. 21, 29). Obendrein berichtet I Chron. 16, 39. 4—7,

daß letzterer selbst den Priester Sadok und seine Amtsgenossen auf Gibeon

vor der Wohnung Jahves die täglichen Brandopfer darbringen ließ, während

er die Leviten dazu bestimmte, vor der Bundeslade in Jerusalem Jahve

durch Gesang und Musik zu verherrlichen.

2. Nach der Chronik sollte man allerdings erwarten, daß auch I Kön.

3, 4 das mosaische Offenbarungszelt und der zugehörige .eherne Altar'

erwähnt würden. Es wäre jedoch ganz verfehlt, aus dem Schweigen des

ersten Königsbuches schließen zu wollen, daß die Angaben der Chronik

eine historische Fiktion seien. Die Bücher der Könige sind ja nicht ein

Geschichtswerk im modernen Sinne, von dem man — wenigstens bezüglich

der wichtigeren Ereignisse und Zustände ^ Vollständigkeit und zugleich

den steten Hinweis auf deren innere oder äußere Zusammenhänge erwarten

darf. Die Schrifterklärer sind da vielfach auf andere Quellen oder ihre

eigenen Konjekturen angewiesen. So erfahren wir aus den Büchern der

Könige ebensowenig wie aus denen Samuels etwas über den Ursprung'

und die Berechtigung Sadoks zur obersten Priesterwürde, während wir

II Sam. S. 17 allein gibt auf keinen Kall genügenden AufschUiU.
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Über die Abkunft seines untergeordneten Kollegen Abjatar durch I Sam. 22, 20

sehr gut unterrichtet sind. Erst sachgemäße Erwägungen führen zu der

Erkenntnis, daß der Vorrang Sadols.s nicht etwa auf höherer königlicher

Gunst, sondern nur auf älteren erbrechtlichen Ansprüchen beruhen kann,

eine Annahme, die durch die von der Chronik bezeugten verwandtschaft-

lichen Beziehungen der beiden Männer bestätigt und vollends geklärt wird.

Niemand wird aber behaupten wollen, den Verfassern der genannten Ge-

schichtsbücher sei der Stammbaum ^adoks unbekannt gewesen. Wie aber

hier das Argumentum ex silentio versagt, so gestattet auch das Schweigen

über das Offenbarungszelt und den ehernen Altar I Kön. 3, 4 keinen sicheren

oder auch nur wahi-scheinlichen Schluß'. Wir haben indes gute Gründe

zur Annahme, daß I Kön. 3, 4 ursprünglich tatsächlich von dem .Offen-

baruugszelt' und dem ,ehernen Altar' die Rede war. Es heißt dort :
„Und

der König begab sich nach Gibeon, um daselbst zu opfern; denn das war

die vornehmste (Opfer-)Höhe. Tausend Brandopfer brachte Salomo auf

diesem Altare dar." Warum, so fragt man unwillkürlich, war denn jene

Höhe die vornehmste? Gibeori hat zwar in der Kriegsgeschichte Alt-

israels einen berühmten Namen; denn in seiner Nähe erfocht Josua durch

außerordentlichen göttlichen Beistand seinen Sieg über die Amoriter, der

den Israeliten die Südhälfte des westlichen Jordangebietes sicherte (Jos. 10);

von einer Bedeutung des Ortes als Kultstätte — etwa als Folge jenes ent-

scheidenden Ereignisses — ist aus der Richterzeit nicht das mindeste be-

kannt. Der Ort hat also offenbar erst zu Anfang der Königszeit seine

religiöse Bedeutung erlangt und zwar wahrscheinlich durch gewisse Heilig-

tümer, die dorthin verpflanzt wurden. Man sollte erwarten, 'daß der Text

diese bezeichne. Ist etwa die ursprüngliche Angabe ausgefallen? Diese

Vermutung erhält eine sehr kräftige Stütze durch den folgenden Satz:

„Tausend Brandopfer brachte Salomo auf diesem Altare dar". Schon die

besondere Erwähnung eines Altares fällt hier auf, da dies sonst gar nicht

oder höchstens dann geschieht, wenn ein solcher eigens vom Opferer

selbst errichtet worden ist. Nun kann es aber nicht zweifelhaft sein, daß-

auf der ,vornehmsten' Opferhöhe bereits ein AJtar stand. Wozu also

dessen Erwähnung? Das hellt sich sofort auf, wenn man beachtet, daß

es nicht heißt: ,Auf dem Altare Jahves' oder .dem daselbst befindlichen

Altare', sondern ,auf diesem Altare' (x^nr, nzr/2r; b"). Selbstverständlich

wird hier auf einen vorher eigens genannten und darum besonders

bedeutsamen Altar hingewiesen. Und das kann nur der altheilige

,eherne Altar' sein. Da aber von einem Altar vorher gar nicht die Rede

ist, so folgt, daß dort eine kleine Gedanken- oder Textlücke ist, die

nur im Sinne von II Chron. 1,3. 13 sachgemäß ausgefüllt werden

kann.

Von Wichtigkeit ist es ferner, daß I Kön. 8, 3 mit der Lade auch

das Offenbarungszelt (der -i-Torrix'Ohel-mo'ed^,Zelt der Versammlung')

1 Vgl. auch II Sam. lü; 11; 12,2(3—31, nicht, sondern erst II Sam. 11,11 wie zufällig

wo wir die gewiß wichtige Tatsache der aus der Antwort des Chittiters Urias erfahren

;

Mitführung der Bundeslade in den Kamjif vgl. oben S. ilf).
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nach dem Tempel heraufgebracht wird. Daß darunter nicht das provisori-

sche Zelt zu verstehen ist, das David (II Sam. 6, 17) zum Schutze der

heiligen Lade anfertigen ließ, erhellt daraus, daß dieses Zelt weder dort

noch I Kön. 1,39 Öhel-rao'ed heißt. Es kann daher nur das mosaische

Zelt gemeint sein, worauf auch die Angabe hinweist, daß sich in ihm die

heiligen Geräte befanden (I Kön. 8, 4) '. Zwar hat sich Wellh.ausen, Proleg.''

43 f. bemüht, den Nachweis zu erbringen, daß der ganze Vers 8,4 ein

späterer Einschub sei ; aber sein einziger Grund : Wenn Salomo das Offen-

barungszelt gekannt hätte, so müßte dieses auch schon in I Kön. insbe-

sondere 3. 2—4 genannt werden, ist — wie oben gezeigt — unzutreffend.

Salomo kannte somit den ehernen Altar- und das Offenbarungszelt der

Stiftshütte. Letzteres war aber wenigstens beim Beginn seiner Regierung

sicher nicht im Gihon, wo es ja durch das neue Zelt Davids vertreten ward.

Ebensowenig opferte dieser vor der dort stehenden Bundeslade auf dem

ehernen Altare. Wo waren also die beiden Heiligtümer bis zum Tage der

Tempelweihe geblieben'.' Die Antwort ward bereits oben gegeben und

mehrfach begründet: in Gibeon.

Vorstehende Darlegungen zeigen, was von der Behauptung Wellhalsens:

„Es ist klar, daß zur Zeit Salomos weder Stiftshütte noch heilige Geräte

noch eherner Altar Moses existierten" zu halten ist. Sein vermeintlicher

Erfolg ermuntert ihn, deren Nichtexistenz auch für die weiter zurückliegende

Zeit nachzuweisen.

Nachdem er die Stelle I Sam. 2.22. wonach die ungeratenen Söhne Helis

„mit den Weibern buhlten, die draußen vor dem Offenbarungszelte Dienst

taten", schon vorher (a. a. O. 441 als Interpolation des masorethischen Textes'

I Daß alle jene Geräte bereits auf der dings nichts : aber ursprünglich könne er

Höhe von Gibeon in dem OUenbarungszelt dort nicht gefehlt haben; denn er sei ja

waren, wird dort gewiß nicht behauptet. Es gerade das wichtigste Gerät. Man habe ihn

ist überhaupt unwahrscheinlich, daß nach also dort gestrichen, um den Glauben zu

den Katastrophen von Silo (Jer. 7, 12 ff.; Ps. erwecken. Salomo habe nicht selber einen

78 I77J, KOff.) u. Nob (I Sam. 22, 16ff.) außer ehernen .Altar gegossen, sondern den der

dem ehernen Altar von den heiligen Geräten mosaischen Stiftshütte nach Jerusalem geholt,

noch sehr viel übrig war. Das gilt beson- Dabei sei man aber— wie es zu gehen pflege

ders für die aus gediegenem Gold herge- — nicht konsequent genug gewesen, alle

stellten Gefäße und Instrumente sowie für Spuren der salomonischen Gußwerke aus der

den goldenen siebenarmigen Leuchter, welche Welt zu schaffen. — In Wirklichkeit ist hier

als sehr begehrenswert erscheinen mußten. W. selbst wiederum ein Opfer seiner Vor-

Xn Stelle des letzteren ließ Salomo zehn eingenonimenheit geworden; denn außer in

neue anfertigen, die allem .^Anschein nach den beiden genannten „Spuren" ist der eherne

dem früheren ähnelten (I Kön. 7, 49; II Chron. .\ltar Salomos noch dreimal : in I Kön. 9. 25

4. 7. 20 f|. während im Tempel des Zerubbabel und II Chron. 4,1; 7,7 ausdrücklich be-

und dem des Herodes wiederum nur ein ein- zeugt, also auch — wohlgemerkt — beim

ziger stand. Chronisten, den zu verdächtigen W. nicht

- Recht lehrreich ist die Art. wie Well- müde wird.

HAUSEN. Proleg.'' 44 den ehernen Altar der ' Das Fehlen der Stelle in L.X.X dürfte

mosaischen Stiftshütte als eine betrügerische sich am natürlichsten daraus erklären, daß

Erfindung nachzuweisen sucht. Der eherne den Übersetzern das Verbrechen der beiden

Altar Salomos (sie) werde I Kon. «, 64 und Priester allzu anstößig erschien. Zum Dienst

II Kön. 16. 14.1.T als bekannt erwähnt. In der Kranen am Heiligtum vgl. Kxod. 38.7.

der Hauptstelle I Kön. 7 stehe davon aller-
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kurzerhand abgetan hat. entnimmt er (Prol.« 45) seinen Beweis II Sam. 7, einem

Abschnitt, auf dessen Geschichtlichkeit es zwar nicht ankomme, der aber jedenfalls

die Auffassung eines vorexilischen Schriftstellers wiedergebe. David findet es im

Gespräch mit Nathan unpassend, daß er selbst in einem Zedernpalast wohne, wäh-

rend die Gotteslade hinter einem Zelttuche (vgl. 6, 17) weile. Darauf billigt der

Prophet das Vorhaben des Königs, aber noch in der gleichen Nacht empfängt er

die entgegengesetzte göttliche Weisung zur Vermittlung an David :
„Solltest du mir

ein Haus zu meiner Wohnung bauen? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt,

seit ich die Israeliten aus Ägypten herführte, bis zum heutigen Tage; vielmehr

wanderte ich in Zelt und Obdach umher" (v. 5). Daraus folgert W.. die Lade habe

stets „in einem ähnlichen simplen und unansehnlichen Obdach", wie es das davi-

dische Zelt war. gestanden. Das Prachtzelt der mosaischen Stiftshütte, „das mit

Salomos Tempel zum mindesten hätte wetteifern können", sei also nichts als eine

historische Fiktion.

Der Beweis hätte wirklich etwas Bestechendes, wäre er nur selbst

stichfest! Zunächst ist die Voraussetzung, das von David errichtete Zelt

sei simpel und unansehnlich gewesen, ganz unberechtigt. Allerdings wird

II Sam. 6, 17 nicht gesagt, daß es ein Prachtzelt gewesen sei; aber ebenso

gewiß ist, daß sein Aussehen der unbegrenzten Verehrung entsprochen

haben muß, welche König, Priester und Volk für die Lade Gottes empfanden.

Hätte die prunkhafte, höchst feierliche Heraufführung der Lade nach §ion

(II Sam. 6, 1 ff.) damit geendet, daß man sie in einem gewöhnlichen Zelte

unterbrachte, so wäre das eine dramatische Darstellung des Sprichwortes:

Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt. Andererseits hat

W. die (nach ihm natürlich ganz fiktive) Pracht der mosaischen Stiftshütte

maßlos übertrieben, indem er sie mindestens ebenso hoch wertet, wie

die des salomonischen Tempels. Die vergoldeten Akazienbretter und Säulen

auf silbernen Füßen, die Behänge von bunten mit eingewirkten Keruben

verzierten Teppichen und die rot gefärbten Widderfelle der Bedachung

boten ja ein glänzendes und farbenreiches Bild. Was ist aber all dieser

Schmuck eines in seiner Gestalt so einfachen Wüstenzeltes gegen den

salomonischen Bau, an dem der Reichtum an Gold mit dem an kostbarstem

Holzwerk, die kunstvollsten Schnitzereien mit den bautechnischen Leistungen

einer hochentwickelten Kultur wetteiferten? Außerdem kommt es bei einer

Gegenüberstellung von Zelt und Herberge einerseits und „Haus zu meiner

Wohnung" anderseits (v. 5) zunächst nicht auf die Schönheit des letzteren

gegenüber dem ersteren an, sondern auf den Vorzug des eigenen,

festen, gesicherten Wohnsitzes gegenüber dem bisherigen wech-

selnden Aufenthalt der Lade in einer schwankenden, allen Wet-

tern ausgesetzten Bretterwohnung oder unter fremdem Obdach.

Deshalb heißt es auch nicht „vielmehr wohnte ich . .
.", sondern: „wan-

derte ich umher". David stellt nun allerdings dem Zelt der Lade im

Gihon seinen eigenen Zedernpalast gegenüber und einen ähnlichen Bau

wollte er auch Jahve errichten (v. 7). Aber auch hier kommt es nicht so

sehr auf die Pracht (des Palastes gegenüber einem vermeintlich schmuck-

losen Zelt), sondern vor allem auf die Festigkeit und Dauerhaftigkeit

an. Denn nehmen wir selbst an, daß das davidische Zelt auf ähnliche Art

geschützt war, wie das Offenbarungszelt (Exod. 26; 36), so konnte es doch
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in keiner Weise mit einem .Zedernpalast' den Vergleicli aushalten. Das

wird man nun um so elier zugeben, wenn man sich von der Vorstellung

befreit, letzterer sei lediglich ein Holzbau gewesen (wie W. a. a. 0. 45 meint).

Ein Holzpalast im heißen Orient wäre ein Unding. Der .Zedernpalast'

Davids war vielmehr gewiß ein aus Quadern- oder Hausteinen aufgerichteter

Bau. der aber im Innern mit Zedernholz getäfelt war und dessen Gebälk

gleichfalls aus Zedernstämmen bestand. Daher sein Name. Ein solcher

Palast war auch das Libanonwaldhaus Salomos (I Kön. 7, 1 ff. 9) und selbst

der Tempel (I Kön. ß). Die Festigkeit und Dauerhaftigkeit dieser Bauten

beruhte nicht nur auf ihrem gewaltigen Mauerwerk; sie bestand ebenso-

wohl in dem der Fäulnis und dem zerstörenden Einfluß von Insekten

trotzenden Zedernholz der Wandbekleidung und des Gebälks.

Damit ist der Beweis, erbracht, daß W.s Behauptung, die Richterzeit

habe das mosaische Offenbarungszelt nicht gekannt, auf einer allseitig unzu-

treffenden Exegese von II Sam. 7 beruht und daher ebenso abzulehnen ist,

wie seine Annahme, das Offenbarungszelt sei Salomo unbekannt gewesen.

4. Die Privatopler und der volkstümliche Höhenkult,

Es wird allgemein angenommen, daß man wenigstens gegen das Ende

der Richterzeit und zu Anfang der Königszeit an beliebigen Heiligtümern

des Landes und selbst an den einzelnen Heimstätten geopfert habe. Die

Stellen, die man allenfalls hierfür geltend machen kann, sind aber äußerst

spärlich. Wenn es freilich zulässig wäre, jedes Jahveheiligtum, zu dem

man wallfahrtete. auch als Opferstätte zu betrachten, so wäre die Zahl der

Zeugnisse erheblich größer. Diese Annahme ist aber unbeweisbar und,

wie wir oben in mehreren Einzelfällen festgestellt haben, unrichtig.

Welche Zeugnisse bleiben somit noch übrig? Es sind nur zwei. Das erste

findet sich I Sam. 20, fi, wonach sich der jugendliche David nach Betlehem

begibt (oder zu begeben vorgibt), um dort an dem D'/?". nsj für das ganze

Geschlecht teilzunehmen. Was ist aber zebah haj-jamim? Ist es wirklich

ein Jahresopfer'? Wer kann das beweisen? nzi bedeutet ja — gleich

dem babyl. tabähu — zunächst nur .schlachten' und wird auch da ge-

braucht, wo ausdrücklich vom profanen Schlachten (d. h. ohne jeden

Opfercharakter) die Rede ist. So insbesondere in der Stelle Deut. 12, 15(21),

wonach damals das profane Schlachten durchaus erlaubt war. Der

Ausdruck zebah haj-jamim kommt freilich auch I Sam. 1, 21 vor, aber hier

ist vom Schlachten am Zentralheiligtum die Rede und obendrein r,T,"r ,für

Jahve' — also ein wirkliches Opfer. Da ferner zebah bekanntlich nicht

nur Schlachtung, sondern auch .Mahlzeit von Geschlachtetem' bedeutet, so

liegt nicht der geringste Grund vor, in dem Zebah haj-jamim zu Betlehem

etwas anderes zu sehen als ein Jahres-Festessen, zu dem alle Glieder

des ganzen Geschlechts sich einfanden und sich so bei fröhlichem Gelage

ihrer Zusammengehörigkeit bewußt wurden.

Der zweite Fall betrifft das Opfer Absaloms II Sam. 15. 7. 12. Der

ehrgeizige Prinz bittet seinen Vater, nach Hebron gehen zu dürfen, um an

dem dortigen Heiligtum einem Gelübde gemäß Jahve seine Verehrung zu
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bezeugen. Von seinem Vorhaben, dort zu opfern, sagt er dabei (nach hebr.

Text und LXX) kein Wort. Andernfalls hätte er — nach dem, was wir

von David wissen — nicht die Antwort erhalten: a'-^^:^ ~r .ziehe in Frieden!'

Die Opfer selbst, welche Absaloni durch den hochangesehenen Kronrat

Ahitophel. den er !ür sich gewann, darbringen ließ, war natüi'lich nur ein

Mittel, die Usurpation des Thrones mit religiösem Nimbus zu umgeben und

das Volk zu täuschen. Ahitophel war allerdings nicht Priester; er galt aber

bei Hof und beim Volk mehr als ein solcher; denn sein Wort ward ge-

schätzt, als käme es aus dem Munde Gottes selbst (II Sam. Ifi, 23). Das

Opfer von Hebron kann deshalb nicht zum Beweise dienen, daß damals die

Sitte und Befugnis galt, ohne Rücksicht auf die Bundeslade an beliebiger

heiliger Stätte zu opfern.

Und nun zum Höhen kult des Volkes. Daß dieser unter der Re-

gierung Salomos galt, wird durch I Kön. 3.2 bezeugt: „Nur schlachtete

(opferte) das Volk auf den Höhen ; denn bis dahin war dem Namen Jahves

noch kein Haus gebaut. Salomo aber liebte den Herrn, so daß er in den

Satzungen seines Vaters David wanderte; nur opferte und räucherte er auf

den Höhen." Die Schlachtungen auf den Höhen tragen hier zweifellos

religiösen Charakter; ihr Zweck ist das Opfer. Daß das Beispiel Salomos

diese Opfersitte wesentlich gefördert hat, ist kaum zu bezweifeln. In welchem

Umfang sie aber schon früher bestand, ist zunächst ungewiß; die Begründung

„bis dahin war dem Namen Jahves noch kein Haus gebaut" könnte zwar

zu der Folgerung verleiten, daß der Höhenkult auch schon unter Samuel,

Saul und David uneingeschränkt im Schwange war; aber ihr eigenes Ver-

halten (siehe oben S. 102 ff.) — bezüglich David wird es in der eben erwähnten

Stelle geradezu der Praxis Salomos entgegen gesetzt — scheint jene An-

nahme zu verbieten. Die Vorliebe des Volkes für gemeinschaftliche Mahle

auf einer Anhöhe mag freilich auch damals schon best.anden haben und

die Wahl solcher Orte mag auch durch die heidnischen Opfermahlzeiten

auf den Höhen beeinflußt gewesen sein; es liegt sogar nahe, daß über

jenen Mahlzeiten der jahvegläubigen Israeliten eine gewisse religiöse Weihe

lag, besonders wenn ein , Altar' Jahves an die Gemeinsamkeit des religiösen

Bekenntnisses gemahnte. Allein das alles rechtfertigt nicht die Annahme,

daß es sich um Opfermahlzeiten handelte. Man erinnere sich nur an das,

was oben S. 99 über das angebliche , Opfer' Samuels auf der Höhe von

Rama gesagt ward! Andererseits bildeten die Höhen auch so schon eine

Gefahr für die Einheit und Reinheit des Kultes, besonders wenn der Besuch

des Zentralheiligtums durch die kriegerischen Ereignisse und die Kata-

strophen von Silo und Nob längere Zeit erschwert oder ganz verhindert

ward. Aus den einfachen Höhenmahlzeiten, die der geistliche Führer

(Priester oder Prophet) der Gemeinde segnete, konnte es dann leicht zu

Opfern und Opfermahlzeiten zu Ehren Jahves und von diesen zu eigentlich

heidnischem Kult kommen.

Der Brauch, auch Jahve auf Höhen zu opfern, blieb auch nach Salomo

bestehen. Das verstand sich unter Rehabeam (Roboam) und dessen Sohne

Abia, die dem kanaanitischen (iötzendienst ergeben waren, von selbst.
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Aber auch der Jahve getreue Asa und sein gleichgesinnter Sohn Josaphat

duldeten den Höhenkult. Ebenso Joas. Amasja (Amasias), Azarja (Azarias)

und Jotam (Joatham). Erst Hiskija (Ezechias) indes, der Zeitgenosse des

Propheten Jesa'jahu (Isaias), schritt energisch dagegen ein (II Kön. 18, 4. 22) ';

aber unter seinem götzendienerischen Sohn Manasse (Manasses) erstand er

von neuem. Josia(s) dagegen nahm das Werk seines Urgroßvaters mit

aller Kraft wieder auf. Indem er Höhentempel und -Altäre sowohl in Juda

als in Israel — und zwar bereits vor Auffindung des Gesetzbuches! —
vgl. Abh. in — zerstörte.

Warum aber haben nicht schon die rechtgläubigen Vorgänger dei-

beiden letzten Könige die Jahve-Höhenopfer abgeschafft? Der Grund lag

darin, daß das Volk an diesem schon geraume Zeit eingebürgerten Brauch

mit äußerster Zähigkeit festhielt und dessen strenges Verbot der Beseitigung

der heidnischen Opferhöhen mit ihrem Baals- und Astartekult eher hinder-

lich als förderlich sein konnte. Man muß sich in die Lage der Juden draußen

auf dem Lande versetzen. Nur dreimal im Jahre nahmen sie teil an der

Festfreude zu Jerusalem. Ihre engere Heimat, wo man seit langer Zeit

gewöhnt war, im kleineren Kreise an den Sabbaten und Neumonden oder viel-

leicht auch bei den jährlichen Geschlechtsfeiern sich — womöglich an einer

schon lange verehrten Stätte — zum Opfer und daran sich anschließendem

1 Weu.H.aI'SEN. Prol.'' 2."). bemerkt dazu;

„Zwar soll der König Hiskia schon damals

einen Versuch gemacht haben, sie (die Opfer-

stätten außerhalb Jerusalems] abzuschaffen,

der aber ganz spurlos verlaufen und darum

zweifelhafter Natur ist. Sicher ist, daß der

Prophet .Jesaias nirgends auf die Beseitigung

der Bamoth hinarbeitet." Man beachte hier

vor allem die sonderbare Schlußfolgerung:

der Reformversuch hatte keinen dauernden

Erfolg, also ist es zweifelhaft, ob jener Ver-

such überhaupt unternommen ward ! Und ist

er wirklich „spurlos verlaufen"? Schon die

Tatsache, daß er kaum hundert Jahre später

abermals und zwar mit großem Erfolge auf-

genommen ward, ohne daß ein neues un-

erwartetes Ereignis den Anstoß dazu
gab, zeigt, daß die Tat Ezechias' auch unter

Manasses und .\raon wenigstens in streng

kirchlichen Kreisen im stillen fortgewirkt hat,

bis es diesen gelang, den jugendlichen Josias

für die Reformidee zu gewinnen. Auch muß
die Ausrottung des Höhenkultes unter Ezechias

großen Eindruck gemacht haben, da sie selbst

der ass>Tische Rabsake erwähnt (II Kön.

18, 22 ; Is. .36, 7). Was aber die Zustimmung

des Propheten Isaias zu der Reform Ezechias'

betrifft, so ist sie angesichts des große» Ein-

flusses des Propheten am Hofe zum minde-

sten sehr wahrscheinlich : ja es liegt die .An-

nahme nahe, daß gerade er die .Anregung

dazu gab. Wer so wie der Prophet (Is. 1, 11 ff.)

von den massenhaften Schlachtopfern und

Festen spricht, war gewiß nicht dafür, daß

außer in Jerusalem auch noch ringsum auf

den Höhen geopfert werde, wo noch leichter

als in Jerusalem selbst (Is. 28,7; vgl. 28,1)

die Opfermahlzeiten in unwürdige Schlemmerei

ausarteten. Der L'mstand, daß der Prophet

in seinen Mahnreden nichts über den Höhen-

kult sagt, beweist natürlich nicht, daß er

denselben billigte. Isaias war ein zu kluger

Mann, um alle seine Gedanken und Pläne

vor aller Welt kundzutun, zumal in Fällen,

wo sich voraussehen ließ, daß seine Mah-

nungen nicht nur erfolglos sein würden —
unter Alias war dies von vornherein klar —

,

sondern seinen Einfluß auf viel wichtigeren

Gebieten und vor allem dem der religiös-

sittlichen Erneuerung seines Volkes, ohne

die das ganze äußere Kultgepränge wertlos

war (vgl. 1,10 ff.: 3. 1 ff.; 5, 8 ff.), leicht ge-

fährden konnten. Zudem bezeugt der Pro-

phet nur von ijion. daß Jahve der Heer-

scharen dort wohne, um sich seinem Volke

zu offenbaren (vgl Is. 14,32: 18,7; 31,4.9

— wo allerdings die beiden ersten Stellen

nach der modernen Kritik .nachjesajanisch'

sein sollen, doch aus Gründen, die mir nicht

als durchschlagend erscheinen).
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Mahle zu versammeln, sollte auf einmal dieser religiös-gesellschaftlichen

Freuden entbehren, während die Heiden ringsum bei ihren Höhenfesten

sich in ausgelassener Sinnenlust ergingen, die obendrein durch die Natur

ihrer Gottesverehrung eine willkommene Rechtfertigung erhielt. Das war

eine Entbehrung, die einem heißblütigen Volke geradezu gefährlich werden

konnte. Da mochte die stillschweigende Duldung des volkstümlichen Jahve-

Höhenkultes als des geringeren Übels ein Akt der Klugheit sein. Immerhin

kann man es verstehen, wenn der Verfasser der Königsbücher das einem

Asa, Josaphat, Joas, Amasias, Azarias und Joatham gespendete Lob durch

den fast ständigen Zusatz einschränkt: „Nur wurden die Höhen nicht ab-

geschafft; das Volk opferte und räucherte noch (immer) auf den Höhen".

Die menschlich kluge Nachgiebigkeit erschien ihm wohl als Mangel an

unbedingtem Vertrauen auf die göttliche Mitwirkung bei der strengen Durch-

führung des Kultgesetzes, welche David durch sein Beispiel gelehrt und

Ezechias durch seinen Erlaß ins Werk setzte.

Die vSchvvierigkeiten. mit denen die sechs genannten jüdischen Fürsten zu

reclinen hatten, und ihre Zurückhaltung treten in ein noch klareres Licht, wenn
man sich an das Verhalten der Christen der ersten Jahrhunderte, ja der obersten

Organe der Kirche selbst in ganz ähnlichen Lagen erinnert. Weit entfernt, in stür-

miscliem Übereifer alle ursprünglich heidnischen Gebräuche und Symbole mit

Stumpf und Stiel auszurotten, trachtete man vielmehr darnach, sie soviel wie mög-

lich beizubehalten, zugleich aber sie im christlichen Sinne umzudeuten; ebenso

hat man einzelne heidnische Festtage bestehen lassen, sie aber zu Ehren Christi

und der Heiligen gefeiert. Die Verlegung des Weihnachtsfestes auf den 25. Dez..

den römischen .Natalis solis'. ist dafür — allem Anschein nach — ein deutlich

sprechender Beleg '. Den gleichen Geist weiser Mäßigung offenbart die Stellung

der Kirche und der christlichen Herrscher gegenüber den germanisch-heidnischen

Ordalien. Abgesehen vom Zweikampf, hat es die Kirche für gut befunden, sie auf

ihren eigenen Boden zu verpflanzen, sie unter ihre Aufsicht und Leitung zu nehmen
und ihnen durch Hinweis auf biblische Vorbilder ein christliches Gepräge zu ver-

leihen. Erst allmählich rang sich die Überzeugung durch, daß die Gottesurteile

durchaus nicht das Vertrauen verdienen, das man in sie gesetzt, obwohl schon

lange zuvor einsichtsvolle Männer, besonders mehrere Päpste wie z. B. Nikolaus 1.

(867). Stephan VL (c. 886), Alexander II. (c. 1070), sie als eine abergläubische und

1 Siehe Kellner, Heortologie'* (1911 ), 96 ff

,

nach dem Solstitium gar nichts merlten. Für
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114; vgl. auch GiNZEL. ihn ist die Sonne im .Stillstand'. Daß dieses

Chronol III, 197f. Die von Kellnek gebotene nur scheinbar ist. konnten die Alten, weil

Begründung des 25. Dezember als Natalis ohne optische Hilfsmittel, nur auf Grund —
solis invicti bedarf allerdings einer Bericht!- allerdings einfacher — astronomischer Er-

gung. Er sagt: ..Nachdem die Sonne am wägung erschließen. Als ,dies natalis solis'

21. Dezember ihren tiefsten Stand erreicht wurde somit ganz passend der auf das Sol-

hat. beginnt sie wieder größere Kreise am stitium unmittelbar folgende Tag angesehen.

Himmel zu beschreiben, und der einfache Den Kirchenvätern aber galt Christus als die

Naturmensch bezeichnet den Tag, wo dieses ,wahre Sonne', .unsere neue Sonne' (C.vprian

Hnhersteigen sich beraerklich macht, als eine und Ambrosius : ähnlich andere) und sein

Neugeburt, als den Geburtstag der Sonne. Wirken als Sieg des Lichtes über die Fin-

des unbesiegbaren Sonnengottes." Im Kaien- sternis. — Ausdrücklich bemerke ich indes,

der Cäsars fiel aber das Wintersolstitium daß ich über das Datum des Weihnachtsfestes

a. d. IX Kai. Jan. (24. Dez.); außerdem wird noch keine eingehenden Studien gemacht habe,

auch der scharfsichtigste Naturmensch von sondern lediglich auf die Begründung UsENERS

einem ,Höhersteigen' der Sonne vier Tage bei Kkllnrr angewiesen bin.
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leichtsinnige Herausforderung der Wunderniacht Gottes bezeichnet und verworfen

hatten '. Vorstehende Beispiele einer groBen Sclionung volkstümlicher Sitten und

Anschauungen aus heidnischer Zeit ließen sich auf Grund der Missionsgeschichte

leicht vermehren. Auch die Sklavenfrage wollte und konnte das Christentum, trotz-

dem es die rechtliche Gleichheit aller Menschen vor Gott betonte, nicht mit einem

Schlage lösen. Die Apostel und Kirchenväter haben die einmal bestehenden, das

ganze soziale Leben durchdringenden Rechtsverhältnisse des Sklavenwesens keines-

wegs grundsätzlich verworfen, aber um so mehr sich bemüht, seine Härten von

innen heraus, d. li. im Geiste der christlichen Nächstenliebe, der gemeinsamen

Gotteskindschaft, zu mildern, \orbildlich und maßgebend war hierin das Beispiel

des Völkerapostels (vgl. I Cor. 7,21; Eph. (i, .">; Coloss. 8,22 mit Coloss. 4,1 und

besonders Philem. 10 ff.).

Wie es nun töricht wäre, aus all diesen Erscheinungen innerhalb des

Christentums auf Unkenntnis des reinen Gottesbegriffes und des strengen

Sittengesetzes seines Stifters zu schließen, so ist es auch durchaus unzu-

lässig, das Verhalten der obengenannten sechs jüdischen Könige gegenüber

dem Jahve-Höhenkult aus der Unkenntnis seines gesetzlichen Verbots oder

gar aus dem Fehlen eines solchen erklären zu wollen.

So steht es in Wirklichkeit mit den Beweisen, die man aus den ge-

schichtlichen Büchern gegen das hohe Alter der Kultgesetze des Deutero-

nomiums und des Priesterkodex glaubte schöpfen zu können.

IL Der Priesterkodex und die Proplieteii.

Die Propheten — so behauptet Welnh.aisrn, Prol.*^ 56 — verschärfen

den aus den geschichtlichen Büchern gewonnenen Eindruck: „Sie leugnen,

daß Jahve auf Opfer Wert lege und daß er sie befohlen habe." Ist dem

so? W. beruft sich auf Amos (besonders 5, 2111'.), Isaias (1, lOff.),

Michäas (6) und ganz besonders Jeremias (7,21); doch alle diese Be-

rufungen sind nicht glücklich, da sämtliche Stellen sich keineswegs gegen

die Opfer an sich, sondern nur gegen die damals herrschende Meinung

richten, daß äußerer Opferdienst auch ohne die im Dekalog vorgeschriebene

sittliche Tüchtigkeit Wert habe vor Gott. Die Schärfe der prophetischen

Sprache, die bald mit beißendem Spott, bald mit Abscheu oder Verachtung

die Kulthandlungen unwürdiger Priester und die Opferspenden 6ines laster-

haften Volkes zurückweist, kann nicht überraschen ; denn nichts ist ver-

ächtlicher als das Laster am Altare. Die Opfer rechtschaffener Volks-

genossen dagegen hat nie ein anerkannter Prophet getadelt; nur soviel ist

wahr, daß allen Propheten Gehorsam gegen Gottes Gebot, Liebe und
(ierechtigkeit höher stehen als jegliches Opfer. Das bezeugt schon

Samuel, obgleich er selbst das Opfer schätzte und pflegte, I 15,22: „Hat

denn Jahve an Brandopfern und Schlachtopfern Gefallen wie am Gehorsam

gegen Jahves Befehl? Nein, Gehorsam ist mehr als bestes Opfer und

Hören mehr wert als Fett von Widdern". Denselben Gedanken bringt

Osee 6, fi (nach dem hebr. Text) auf eine gerade für unsere Frage lehr-

reiche Weise zum Ausdruck : „An Liebe (Barmherzigkeit) habe ich Wohl-

' Siehe KoBER, Gottesurteile, in: Wktzkr und VVeltes Kirchenlexikon- (1888) und

MriEK, Gottesurteile, In: HRRZO(iS Kcalenzyklopiidic -' (1S791; RikTSCHRL, ebd. :! (ISnOI,

Kugler. I-'nrsclnmfcit'n. N
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gefallen, nicht an Opfern, an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brand-

opfern (r'^b-"?)." Das komparativische yc im zweiten Teil des Verses zeigt,

daß auch im ersten die Negation (xr) keine absolute, sondern nur eine

relative ist. Es ist daher keine „Ausflucht"', wenn wir die obengenannten

Prophetenstellen (wenigstens die von Amos, Isaias und Michäas) nicht im

Sinne einer Verwerfung der Opfer an sich auffassen. Zum gleichen Er-

gebnis führt ohne weiteres Is. 1,10—17, vorausgesetzt, daß man bis zu Ende

liest und nicht wie Wei.lhaisen. Prol.'^ 57 sogar schon mitten in v. 12 und

zwar ganz sinnwidrig abbricht '. Denn v. 12 b— 15 lehren, daß Jahve, wie

vorher die Opfer, gleicherweise auch Sabbat, Neumondfeier, Fasten und

Feste, ja selbst den natürlichsten und primitivsten Akt der Gottesverehrung,

das Gebet, verschmäht. Daß diese Abweisung und folgerichtig auch die

vorausgehende Verwerfung der Opfer nur eine Strafe für verruchte Taten

und verstockten Sinn sein könne, wäre selbst ohne die wenig schmeichel-

hafte Anrede „Gommorhavolk !" und das v. 15 ff. ihm vorgehaltene Sünden-

register sonnenklar.

Eine scheinbar viel ernstere Schwierigkeit bereitet freilich Jer. 7, 21 ff.:

„So spricht Jahve . . . Fügt nur eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern

und esset Fleisch [sc. auch jener Brandopfer]. (22) Denn ich habe

eueren Vätern, als ich sie aus Ägypten wegführte, nichts gesagt

und nichts geboten in betreff von Brandopfern und Schlacht-

opfern, (23) sondern das habe ich ihnen anbefohlen: Gehorchet meiner

Stimme, (so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein) und

wandelt auf allen Wegen, die ich euch anweisen werde, auf daß

es euch wohlergehe auf Erden." Hiernach — so schloß man '' — war eine

göttliche bzw. mosaische Einsetzung der Opfer, wie sie der Priesterkodex

lehrt, dem priesterlichen Propheten völlig unbekannt. Diesem aber hätte

das Vorhandensein jener Bestimmung nicht entgehen können. Folglich sind

die Opfervorschriften des Priesterkodex nicht mosaischen Ursprungs. —
Wie unzutreffend diese Schlußfolgerung ist, lehrt schon die Tatsache, daß

auch im Bundesbuch (Exod. 20, 24 ff.; 22, 28 ff.; 23, 14 ff.; vgl. auch Exod.

34 18_26)'' und im Deuteronomium (Deut. 12, Iff.; 16, Iff.; 18, Iff.)''

1 Wie u. a. HoLZINfiER. Kinleitiing in den zuviel geschlossen werden", verharrt aber

Hexateuch, 429 meint. gleichwohl in der ganz unbegründeten An-

'-' „Wenn ihr kommt, mein Angesicht zn .schauung: „Indessen völlig unmöglich wären

schauen, wer fordert das von eurer Hand:'" doch die Äußerungen der Propheten, wenn

Dabei wird der Nebensatz: „Daß ihr meine ihnen eine rituale Gesetzgebung in der Weise

Vorhole zertretet" weggelassen, l'nd doch des Priesterkodex vorgelegen hätte". (Hierüber

steckt gerade darin die Hauptsache, dal.i sogleich. I

nämlichschon derEintritt des(entarteten) •'Lehrreich ist auch die Art, wie sich

Volkes in den Tempel von Gott als eine Wei.lhaL'sen die Beziehungen des Propheten

roheMißhandlungdesHeiligenangesehenwird. zum Deuteronomium vorstellt. Prol." 403

'Vgl. Wei,LHM_sen, Prol.- (1883), (il ; weiß er zu berichten : „Jeremias, der in seinen

Hoi.ZlNGER, Einl. in den Hexateuch (1893), 429, jüngeren Jahren an seinem Teile beigetragen

< Im Hinblick auf Stellen dieser Art gibt hatte zur Einführung des Gesetzes, zeigt sich

Wellh.ausen später (so wenigstens Prol.'' später über dessen Wirkung wenig erbaut:

1190Ö], 58) selbst zu: „Aus diesen Äußernn- zur Lüge habe geschrieben der Lügengritfel

f,'('n (der Propheten) darf nun allerdings nicht der Schreiber. Die Leute verschmähten das
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— deren Autorität Jeremias gewiß nicht bezweifelt liat — dem Voll<e

durch Moses' V^erniittlung ganz bestimmte Itultische Verpflich-

tungen auferlegt werden.

Wen aber demnach die Stelle Jer. 7, 22 (oder irgend eine andere der

obigen Prophetenstellen) mit der Kenntnis dieser mosaischen Kultgesetze

vei einbar sein muß, warum sollte sie es mit einer bereits bestehenden

rituellen Gesetzgebung in. der Weise des Priesterkodex nicht sein? Heischt

denn letzterer größere Ehrfurcht und strengeren Gehorsam als die anderen

Vorschriften des Pentateuch, etwa weil die einzelnen Kulthandlungen —
wie es einem Rituale für die Priester und ihre Gehilfen notwendig zu-

kommt — im Priesterkodex viel genauer umschrieben werden als in dem

kurzgefaßten bürgerlich-religiösen Kodex des Bundesbuches oder auch in

dem etwas ausführlicheren Deuteronomium?

Wie aber ist Jer. 7, 22 zu verstehen? Cornei.y, Introd. II, 1 p. 14S,

suchte die Schwierigkeit dadurch zu beseitigen, daß er •-}" y.' als ,propter'

deutete und „non praecepi eis propter holocausta et victimas" übersetzt

(eo seil, sensu: ac si eis indigerem vel legislatio ad ea obtinenda data

esset). Ebenso Pavnk-Smith, von Orelli und Knabenb.xuer in ihren Kommen-

taren. Das scheint jedoch, besonders mit Rücksicht auf v, 23, sehr ge-

zwungen. So bleibt wohl nur die Deutung .reoi ,über, in betreff, die auch

LXX bieten und bereits Hiero.nymis für richtig hielt '. Und nun zum Real-

sinn der Stelle! Die Gegenüberstellung von Opfer und Gehorsam verfolgt

denselben Zweck wie I Sam. 15, 22: die intensiv und extensiv überragende

Bedeutung des Gehorsams gegen Gottes Gebot, des inneren religiösen

Geistes gegenüber dem äußeren Kult, der ohne jenen wirklich wertlos ist,

scharf zu kennzeichnen. Dies geschieht auf doppelte Weise.

Erstens wird hervorgehoben, daß damals, als der Herr die Israeliten

aus Äg.ypten geführt und ihnen am Sinai seinen Willen kundgab, nicht

etwa Opfer heischte -- als ob diese ein Hauptgegenstand des Bandesver-

trages wären — , sondern, ohne die Opfer auch nur nebenher zu erwähnen,

lediglich fordert, „seine Stimme zu hören", d. h. ihm Gehorsam zu leisten;

nur so — fügt der Herr bei — „will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein

Volk sein" -. Damit sich aber niemand schmeichle, etwa durch Opfer —

prophetische Wort, da sie die Thora schwarz lieh hat man die ungehörige Deutung W.s

auf weiß besaßen" (8,7—9). W. identifiziert längst zurückgewiesen; vgl. auch ROTHSTEIN,

hier ohne weiteres das .Gesetz' mit dem Das Buch .leremia, bei K.\UTZSCH, Die Hl.

Deuteronomium: doch das ist relativ unschul- Schrift des A. T. ' I (1909), 695.

dig. Unverantwortlich aber ist es, daß er ' So auch P. COND.AMIN S. J. in seinem

darin den Propheten ein Liigenprodukt von vor kurzem (1920) erschienenen Buche Le

Schriftgelehrten sehen läßt und ihn selbst zu livre de Jeremie, 71. Genaueres hierüber in

einem — allerdings reuigen — Mitschuldigen Eü. KuNlGS Untersuchung des Jeremiasspruchs

macht. Jeremias wendet sich gar nicht gegen 7.21—23, Theol. Stud. und Krit. (1906) 327 11

das Gesetz, sondern nur gegen dessen lügen- 343—351.

hafte Deutung, auf die sich dann das Volk - Dazu stimmt inhaltlich Kxod. li), .')f.;

beruft. Wahrscheinlich sind die angeschul- (Da rief ihm, dem Moses, Jahve vom Berge

digten Betniger unter den falschen Propheten (Sinai] herab zu) Wenn ihr nun wohl

und liederlichen Priestern zu suchen, gegen auf meine Stimme hiirt und meinen Bund

die .leremlas so oft zu F<'l(lc zieht. Natiir- haltet, sc. sollt ihr aus .illi'U N'ölkern mein
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die ja aiicli j>öttlich verordnet waren — bereits dem Gehorsam Genüge

getan zu liaben. wird zweitens die Malinung beigefügt, „wandelt auf dem

ganzen Wege' (auf allen Wegen)-, den (die) ich euch vorschreiben

werde, auf daß es euch wohlergehe", d. h. befolgt mein Gesetz nach seinem

vollen Umfang. Gerade das haben die Volksgenossen des Propheten

unterlassen, indem sie das Sittengesetz des Dekalogs gröblich verletzten

und sich damit trösteten, daß sie ja Jahve in seinem Tempel verehrten

(Jer. 7, S ff.).

Das Ergebnis vorstehender Teiluntersuchung ist somit dieses: die auf

die Opfer sich beziehenden Aussprüche der vo.rexilischen Prophe-

ten verneinen in keiner Weise den mosaischen Ursprungder Kult-

gesetze des Pentateuchs und insbesondere des Priesterkodex.

III. Der Priesterkodex und die Kiütordiumg' Ezechiels imd Esras.

Der modernen Kritik gilt es bekanntlich als ausgemacht, daß Ezechiel

in der Schilderung der glänzenden Vision Ezech. 40—48 über den dienst-

tuenden Klerus sowie die Fest- und Opferordnung Anschauungen vertrete,

die mit der gleichzeitigen Existenz nicht nur des Priesterkodex an sich,

sondern auch der darin niedergelegten Gesetzesbestimmungen in vielfachem

unlösbaren Widerspruch stehe. Ja, von dem großen Versöhnungstage, dem

im Priesterkodex eine so hervorragende Bedeutung zukommt, habe nicht

einmal Esra bei seiner Kultreform im Jahre 445 (nicht 444!) v. Chr. eine

Ahnung gehabt.

Einleitendes über die Vision Ezech. 4 —4 8.

Zur gerechten Würdigung der den Prophetenstellen entlehnten Ein-

wände ist es notwendig, vor allem über den Charakter der gesamten

Vision Klarheit zu gewinnen. Es bestehen hierüber bekanntlich drei ver-

schiedene Ansichten. Nach der ersten — es ist die der kritischen Schule

— will der Prophet in der Tat ein genau umschriebenes Programm der

Erneuerung Israels für die nächste Zukunft geben; nach der zweiten soll

das prophetische Bild erst in der Schlußperiode des messianischen Reiches

sich verwirklichen; nach der dritten ist das Ganze nur Allegorie und

Symbolik ^ zur Verkörperung der Idee eines heiligen Volkes, in dessen

Mitte Gott wohnt. Für uns kommt hier nur die erste und die dritte Auf-

fassung in Betracht. Bekanntlich liebt es Ezechiel, abstrakte Gedanken,

Zustände, Lehren und Voraussagungen in lebensvollen, bis ins kleinste

durchgeführten Bildern darzustellen. Dies tritt schon in den Kapiteln 1—37

vielfach hervor. In der Schilderung der Untreue, Strafe und Begnadigung

Eigentum sein . . . Ihr werdet mir sein ein ' 1"''^" '^55.

priesterliches Königtum und ein heiliges Volk." - So nach LXX.

Auch hier ist von Opfern nicht die Rede, ^ Eine ausführliche Darlegung bietet P.

sondern nur von der Bewahrung der Bundes- KnabenbaI'ER S. J., Israels Restauration nach

treue (durch Befolgung des Dekalogs Exod. der Weissagung Ezechiels' 40— 48, in: Zeit-

20. 2ff.|. Schrift für kathol. Theol. isnn, 2:11 ff.
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Jerusalems (Kap. 16) und der beiden buhlerischen Schwestern Samaria

und Jerusalem (Kap. 28) erreicht die Allegorie das Höchstmaß von Wucht

und zugleich naturalistischen Details. In milderer Form, aber nicht minder

anschaulich tritt sie auch an vielen anderen Stellen hervor (Kap. 15; 17;

19; 21, Qu.; 24, 3f.; 2V, 3ff. usw.). Auch die symbolische Handlung zur

Kennzeichnung von bevorstehenden Zuständen und Ereignissen ist Ezechiel
^

wohl bekannt; dies bezeugen Kap. 4 ; 5; 12 (Belagerung Jerusalems, sym-

bolische Biißung der Schuld Israels und Judas durch den Propheten, Ge-

nuß kärglicher unreiner Speise als Sinnbild des Elendes der belagerten

Stadt usw.), ähnlich Kap. 24, 16f.; 37, Ifif. Schon diese Wahrnehmungen

legten den Gedanken nahe, daß auch die Vision Kap. 40—48 im gleichen

Gewand erscheine, und mehrere Anzeichen sind geeignet, diese Vermutung

zu bestätigen. Der Tempel wird zwar bis ins einzelne hinein genau be-

schrieben und der Prophet beschließt seine Schilderung mit der göttlichen

Weisung, daß „sie auf seine ganze Gestalt und alle seine Einrichtungen

acht haben und sie ausführen" (43, 11); und doch ist dieser großartige

Entwurf ein Idealbild geblieben, da es weder unter Zerubbabel noch unter

Herodes verwirklicht ward, trotzdem Ezechiel als Prophet anerkannt war.

Offenbar hat also darin die spätere Zeit nur den symbolischen Ausdruck der

Herrlichkeit der künftigen Wohnung Jahves gesehen. Und Ezechiel selbst?

Wenn wir ihn fragen könnten, so würde er uns antworten : „Leset nach, was

mir der Mann mit dem Linnenfaden und der Meßschnur zeigte, als er mich

zum Eingang des Tempels zurückführte (47, 1) und ihr werdet auch mein

Bild des künftigen Tempels verstehen" '. Ja, die reizvolle Schilderung der

Quelle, die'unter der Schwelle des heiligen Hauses hervorbricht, bald aber

zu mächtigem Strom anschwillt, sich in das (Tote) Meer ergießt und seine

Salzflut in Süßwasser wandelt, das von Fischen wimmelt, die paradiesischen

Ufer des Stromes mit seinen immergrünen Bäumen, die alle Monate neue

Früchte tragen und deren Laub sich als Heilmittel erweist, das alles spricht

deutlich genug: es offenbart den überströmenden Segen, der vom Heiligtum

des künftigen J?ion sich ergießt und selbst an der Stätte des Todes immer-

währendes Leben erweckt. Die nationale und religiöse Wiedergeburt seines

Volkes (34—37) erscheint dem Propheten — gleich seinen großen Vor-

gängern — als erste Stufe jenes Glückes, das im messianischen Reiche

seine Vollendung erreicht. Auch die Verteilung des Westjordanlandes

an die zwölf Stämme und das Bild der heiligen Stadt (47,13—48,35)

verrät aufs deutlichste apokalyptischen Charakter-. Alles entwickelt sich

hier nach einem künstlichen Schema. Ohne Rücksicht auf die Frage

nach der wirklichen Existenz der einzelnen Stämme und deren Bevölkerungs-

' P. KnaBENBAUEK, a. a. ü. 241 lt., legt sohfinlitli, dal! Ezechiel den göttliehen Scluitz

großes Gewicht auf die Angaben der Tempel- der künftigen Hcilsanstalt auf Kosten des

maße, die keinem wirklicli ausführbaren Rau künstlerischen Gesehmacks durch ein .plumpes'

entsprachen. Es ist jedoch daran zu erinnern, Mauerwerk versinnbilden wollte,

daß der Zustand des Textes gerade für die - Warum P, K.nabenkaukk a. a. O. gerade

Richtigkeit der Zahlenangaben keine beson- diese aulfallendste Erscheinung außer acht

dere Gewähr bietet; auch ist es nicht wahr- ließ, ist mii- nicht recht verständlich.
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stärke ' sowie die pliysikalische Bodenbeschaffenheit wird jedem Stamm

ein gleich großes, genau rechteckiges Stück Land zugewiesen. Und

niclit nur dies. Die Stämme verlieren auch z. T. völlig ihren ge-

wohnten Wohnsitz. So rücken die Nordstämme Sabulon und Issachar

nach dem Süden, der ostjordanische Stamm Rüben erhält seinen Platz

zwischen Ephraim und Juda, indem zugleich dieser letztere die Stelle von

Benjamin einnimmt. Hinter dieser geographischen Willkür verbirgt sich

aber bekanntlich gleichwohl eine durchdachte Symbolik: Die Söhne

der Lea (6) und Rachel (2) sind dem Heiligtum (nördlich und südlich) am

nächsten; die Söhne ihrer beiden Mägde (4) erhalten ihren Wohnsitz im

äußersten Norden und Süden. .\uf derselben Unterscheidung nach

Würde und Heiligkeit durch .Abstammung beruhte die Ordnung der

Namen der zwölf Stadttore. Und doch entwickelt sich das alles

mit einer Einfachheit und Nüchternheit, als gelte es etwa, einen

großen städtischen Wiesengrund durch das Vermessungsamt in Bauplätze

zerlegen und deren Lageverhältnisse und künftige Eigentümer sorgfältig

verbuchen zu lassen. Ist man aber nach solchen Erfahrungen noch be-

rechtigt, den mit den sicher allegorischen bzw. apokalyptischen Stellen

innig zusammenhängenden Kapiteln 44— 46 Wirklichkeit beizumessen, d. h.

anzunehmen, der Prophet habe ihre tatsächliche Erfüllung im Auge gehabt'.*

Es wäre indes durchaus verfehlt, jene Kapitel nur als trostvolle Hin-

weise auf die wohlgeordneten, friedvollen und heiligen Zustände im künf-

tigen Gottesstaate anzusehen. Sie haben vielmehr auch für die Beurteilung

der Zeit Ezechiels und der weiter zurückliegenden Epochen ihren großen

Wert. Historische Elemente fehlen ja schon in den vorhin besproche-

nen Stellen nicht. Selbst die wunderbare Quelle (47, 1 ff.) knüpft an eine

Tatsache, an das Vorhandensein einer am ijionshügel hervorkommenden

Quelle an (vgl. auch Is. 8, 6; Joel 4, 18; Zach. 14, 8). .Auch ist Num. 34, 1 ff.

gewiß nicht aus Ezech. 47, 13 ff. entstanden, sondern diese setzt jene oder

ähnlich lautende Stelle voraus und rechnet zugleich; mit der Gen. 35, 23 ff.

erwähnten Genealogie. So spiegeln sich auch im Kap. 44—46 und zwar

in erhöhtem Grade Gegenwartszustände und zum Teil auch alte

Gesetzesbestimmungen wider. Wir haben dabei — sagen wir es

gleich heraus — solche Kultgesetze im Auge, die sich im Priesterkodex

finden. Ezechiel hat sie aber nicht einfach kopiert, sondern nur

zum' Teil herübergenommen, sie nach bestimmtem Plane abge-

ändert'- und sie stellenweise durch Zutaten vermehrt und ideali-

siert. Dies zu beweisen ist unsere nächste Aufgabe. Die drei Punkte,

auf die es hier ankommt, sind 1. das Verhältnis von Leviten und

Priestern, '2. Verhaltungsvorschriften für die rechtmäßigen Prie-

ster, 3. die Fest- und Opferordnung. Unserem besonderen Zweck

entsprechend gehen wir hier nur auf den 1. und 3. näher ein.

1 .'\Iso zugleich im Widerspriicli zu .Num. wirft, sondern sie nur als Bausteine zur Kr-

26. 53 fl'.; 33, 54 ! richtung eines neuen Gottesbanes benutzt.

- Damit ist natürlich nicht behauptet. dal.i der die höhere Vollkommenheit der künftigen

der Prophet jene ihm vorliegende Gesetz- hierarchischen Ordnung versinnbilden soll,

gobung als nicht zu Recht bestehend vcr-
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1. Leviten und Priester (44, fi— 14).

Dio kritische Schule (insbes. Wki.i.haiskn ') behauptet, daß Ezechiel

nach unserer Stelle den Unterschied zwischen einfachen Leviten und levi-

tischen Priestern (den ^adoksöhnen) erstmalig eingeluhri, indem er alle

diejenigen Leviten, die sich des Höhendienstes schuldig gemacht, zu Tempel-

dienern - Leviten einfachhin — degradiert habe. Zur Bekräftigung dieser

Auffassung verweist man auf Deut. 18, 1 ff., wonach alle Angehörigen des

Hauses Levi zum priesterlichen Dienst am Altare Jahve berechtigt gewesen

seien. Freilich habe Josia diese Bestimmung nicht ganz durchsetzen können,

wahrscheinlich weil sich die Priesterschaft dem widersetzt habe (II Kön. 23, 9).

Darin liege der Anfang zu der von Ezechiel erstmalig vorgenommenen grund-

sätzlichen Scheidung des Hauses Levi in zwei Klassen. Auf diese Weise

erscheint Ezechiel als Mittelglied zwischen Deuteronomium und Priester-

kodex, dessen nachexilische Entstehung damit erwiesen sei. — Die Hinfällig-

keit dieser Beweisführung erhellt aus folgenden Gründen.

a) Schon das Deuteronomium (18, 1) macht — wenn man dort nicht

willküriich einen späteren Einschub voraussetzt — einen Unterschied zwi-

schen ,levitischen Priestern' und dem .ganzen Stamm Levi'. Ferner darf

der auswärtige ,Levit' v. 6 nicht ohne weiteres als .levitischer Priester'

und seine Funktion am Heiligtum nicht als priesteriiche ausgesprochen

werden. Ebensowenig läßt sich beweisen, daß es sich hier um Leviten

handelt, die sonst auf den ,Höhen' Dienste taten.

b) Wer sind „die Leviten, die sich von mir entfernten, als Israel irre

ging, indem sie fern von mir ihren Götzen nachirrten" '.^ Sind das

wirklich Priester durch Abstammung'.' Nach v. 18: „Sie dürfen mir

nicht nahen, um mir Priesterdienste zu tun . . ., sondern sie sollen ihre

Schmach tragen und ihre Greuel, die sie verübt haben . .
." scheint jene

Annahme allerdings begründet. Und doch ist dem nicht so, sondern es

sind Leviten im Sinne des Priesterkodex.

Unsere Auffassung steht zunächst nicht im Widerspruch mit der

im Text klar kundgegebenen Degradation. Diese setzt freilich eine vor-

herige höhere Stellung voraus; letztere aber konnte auch auf Usur-

pation und folgendem Gewohnheitsrecht beruhen. Ich denke mir dio

Sache so. Jene Leviten verließen nicht nur ihren pflichtmäßigen Dienst

im Tempel, sondern maßten sich obendrein durch selbständige Opferhand-

lungen priesteriiche Rechte an-; sie wurden ,Höhenpriester' und waren

1 prol." URff. tilfiflistelliing läLUsicli selbst innerliiilb chrisl-

•i Der Gedanke, daß Leviten Priesterrechte lieber Körperschaften, iiuch in Zeiten, denen

angestrebt haben könnten, ist keineswegs das demokratische Kmplinden der Gegenwnrt

unerhört. Der Aufruhr Korahs und seiner noch fremd war, mehrfach nachweisen.] Schon

Rotte (Num. 16) steht nicht ganz vereinzelt die Erinnerung an verlockende Beispiele der

da. Noch zur Zeit Agrippas 11. wußten es Vorzeit konnte diesem N'erlangen der Leviten

die 'levitischen Sänger durchzusetzen, daß der günstig sein. Die Priesterrolle des fahrenden

König ihnen das weißlinnene Gewand (der Leviten, zuerst in Ephraim, später in Dan

Priester) gewährte (JüSEPHUS, Ant. 20, 9. 6). (Rieht. 17) — um- von anderen Fällen der

[Dieser Drang nach wenigstens äußerlicher älteren Richterzeit, wo sogar Lilien geopfert
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wie auch ihre Nachfolger vom irregeleiteten Volk geehrt. Von dieser

sozialen Höhe sollten sie nun herabsteigen und im neuen Heiligtum unter

völligem Verzicht auf priesterliche Verrichtungen levitische Dienste tun.

Schon eine solche Wandlung mußte als eine Verdemütigung

empfunden werden und zwar um so stärker. Je weiter die Usur-

pation des Priestertums zurücklag. Dazu kommt aber noch eine

Verschärfung jener Strafe: ihre Rechte sollen nicht nur auf den Kreis

ihrer ursprünglichen levitischen Standesbefugnisse eingeengt werden; es

wird ihnen auch zur Pflicht gemacht, sich fernerhin allen, also auch den

noch niedrigeren Arbeiten im Tempel zu unterziehen (vgl. die Pflichten

der Leviten Num. IS, 2. 3. 6. 23 mit Ezech. 44, 11. 14). Diese unsere Deu-

tung ist aber nicht nur zulässig; sie wird obendrein durch mehrere Gründe

gefordert.

1. Schon die Hauptstelle Ezech. 44, 10 ff. setzt bereits die ,Leviten' als

besonderen Stand voraus. Wie konnte sonst gesagt werden: „Die ,Leviten',

die sich von mir entfernten, als Israel in die Irre ging"? Es müßte viel-

mehr heißen: „Die .Priester', die . . ."; denn nach Wellhaüsen waren es

ja gerade solche, die abfielen, während die Bezeichnung ,Leviten' die

bereits vollzogene Degradierung als Folge des Abfalles voraussetzen würde.

Daß die ,Leviten' (v. 10) nicht ehemalige Priester sind, lehrt übrigens noch

deutlicher die frühere Stelle 40, 4(i, wo die Söhne f?adoks als die zum Altar-

dienst allein berechtigten Levisöhne bezeichnet werden (vgl. auch 42, 13

und 43,19). Die Scheidung zwischen priesterlichen und nicht-

priesterlichen Leviten wird also schon hier vorausgesetzt. Dabei

ist außerdem wohl zu beachten, daß diese Scheidung hier weder durch

besondere Verdienste der ijadoksöhne noch durch eine Ver-

schuldung der anderen Leviten begründet wird, was man doch

erwarten müßte, wenn derartiges vorläge. Es kann sich also hier nur um

die Betonung eines Standesunterschiedes handeln, der sich auf ein

altes Gesetz zurückführt, aber durch gewisse Bestrebungen (levitischer

Kreise) verwischt zu werden drohte. Außerdem lehrt Esr. 2, 40 ff. (= Neh.

7, 43ff.), daß die im 1. Jahre des Cyrus (538 v. Chr.) aus Babylon kom-

menden Leviten bereits einem eigenen von den Priestern getrennten

Stand angehörten; es ist aber erstens völlig ausgeschlossen, daß ein solcher

zur Exilszeit und noch dazu durch Degradation von Priestern 36 Jahre

liiiben, ganz zu schweigen — . vor allem das die hohen priesterliehen Kreise sich weder

\'erliahren des großen Propheten von Rama, durch moralische Tüchtigkeit noch durch reli-

den die Leviten stolz als einen der ihrigen giösen Eifer ihres Standes würdig zeigten,

bezeichnen konnten (I Chron. ö, 12f,; 1811. Dies war besonders nach 597 v. Chr. der Fall,

steht mit 1 Sam. 1 nicht in unlösbarem Wider- als Josadak und der bessere Teil der Priester-

sjiruch ; siehe Abh. V), war .ia nicht vergessen

;

schalt mit Jojakin (Joachinl nach Bab.vlon

OS erübrigte nur, dal.l dünkelhafter Eigenwille gezogen waren. Das scharfe Urteil des Chro-

unternahm, wozu ein Gedeon und Samuel nisten iibei- „sämtliche Obere der Priester"

nur kraft göUlicher Berufung befähigt waren. (11 Chron. Uli, 14) ist auch nach dem, was

Nichts aber war so geeignet, die Überhebung Jeremias 15,31; H, 13: 2:5, 111 über die Pro-

des niederen Klerus bis zum offenen Bruch pheten und Priester seiner Zeil aussagt, keine

zu steigern, als die Wahrnehmung, dal.i gerade (Übertreibung.
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zuvor (574 v. Chr.) ins Dasein trat, und zweitens läßt sicli zeigen, daß jene

lieiml<elirenden Leviten selbst von der Degradation überhaupt nicht

betroffen wurden (Näheres hierüber unten S. 122 f.).

2. Wie i<am es ferner, daß nach 44, 7 ff. „Fremdlinge unbeschnittenen

Herzens und unbeschnittenen Leibes" in das Heiligtum aufgenommen und

mit der Besorgung des Tempeldienstes betraut wurden? Waren etwa die

Landpriester die Urheber dieses Skandals? Selbstverständlich nicht, sondern

diejenigen, welche im Tempel das Regiment hatten, also wohl die Sadok-

priester! Aber diese werden ja wegen ihrer Treue 44, 15 ohne jede Ein-

schränkung belobt. P'olglich trifft der Vorwurf lediglich die untergeordnete

Beamtenschaft, die für Sicherheit und Ordnung im Tempel und die Vor-

bereitung des heiligen Dienstes zu sorgen hatte. Daß Nicht-Sadokpriester

des levitischen Stammes — falls solche überhaupt noch in genügender Zahl

vorhanden waren '
— sich zu jenen nicht-priesterlichen Leistungen her-

gegeben hätten, ist doch so gut wie ausgeschlossen ^

Jene niedern Tempelbeamten können daher nur nicht- priesterliche

Leviten sein. Diese also haben nicht nur den Heiden den Eintritt in den

Tempel gestattet, sondern ihnen dort auch allerlei Verrichtungen über-

tragen, wohl deshalb, weil sie ihnen selbst zu gering waren.

Man hat nun freilich behauptet, eine solche Verwendung von heid-

nischen (unbeschnittenen) Tempeldienern sei schon von alter Zeit her üblich

gewesen, und zum Belege auf Esr. 2, 43—54 (= Neh. 7, 46—56) verwiesen,

womit Jos. i», 27 und Deut. 29, 10 zu vergleichen seil Man erinnert damit

an die Tempelsklaven, welche die Exulanten im t. Jahre des Cyrus aus

Babylon mitbrachten. Allein gerade die nach Jos. 9, 27 als „Holzhauer

und Wasserschöpfer" zum Tempeldienst begnadigten Gibeoniten waren —
mag man auch Deut. 29, 10—12 nehmen wie man will — nach jüdischer

Tradition „in den Bund mit Jahve" eingetreten, also beschnitten. Und
das gleiche gilt — wie aus Neh. 10, 29 ff. erhellt — von den Tempelsklaven

(Netinim), den Nachkommen von Kriegsgefangenen, „welche David und die

Obersten zum Dienste der I^eviten geschenkt hatten" (Esr. S, 20). Es ist

also Ezechiel — was übrigens schon von vornherein klar war — nicht in

den Sinn gekommen, einen alten legitimen Gebrauch als Schändung des

Heiligtums zu brandmarken. Der Prophetenspruch steht vielmehr im Einklang

mit den Bestimmungen des Priesterkodex (vgl. Nuni. 1,511'; .'i, 10; 18,7)'.

1 Die Priester der Linie Itaiiiiir-Heli waren 2H, L'.'i nnd :!7, M hoclistwalirselieiiilicli oben-

bei-eits im Blutbad von Nob (1 Sam. 22. iX) fall.s Priester); das waren aber gewiß Iiohe

umgekommen mit der alleinigen Ausnalmic Tcinpelbeamte, deren Zahl sich auf drei be-

dßs glücklich entronnenen .aibjatar, der aber schränkte (II Kön. 25, 18). und denen eine

später au)' Salomos Befehl im Dunkel des gewisse Oberaufsicht zukam (vgl. die Ober-

Privatlebens verschwand (I Kön. 2, 2()f.). Dati aufsieht des Priesters Itamar, des jüngsten

seine etwaigen Nachkommen im Tempel von Sohnes Aarons, über die Levitengeschlechter

Jerusalem vor dem Exil .Aufnahme gefunden Gerson und Merari Num. 4, 2,S ff.),

hätten, dünkt uns nicht sehr wahrscheinlich. ' So BiiKTHüLE'l', Das Buch Hesekiel, 2411.

- Zwar gab es in dei' Königszeit auch ^ Merkwürdigerweise folgert Bkkihoi.KI ,

priesterliche .Schvvcllenhüter' |ll Kön. a. a. O. 242 ; Hätte Kzechiel die entsprechen-

12, 10;.Jci-. li.'i.l: mit Rücksicht auf 21. I; den Slclleii des Priesterkodex gekannt, so
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3. Die Art der Degradation Ezech. 44, lOff. bietet nach unserer

Deutung juridiscli und psychologisch betrachtet keinerlei Schwierig-
keit. Die Erniedrigung erklärt sich ganz naturgemäß als Strafe
für Entweihung des Heiligtums durch Zulassung von Heiden,
eigenmächtiges Aufgeben des standesgemäßen Dienstes, ange-
maßte Würde unter gleichzeitiger Förderung eines widerrecht-
lichen, schismatischen Kultes. Vor allem aber ist das Strafmaß
gerecht und erträglich. Anders lägen die Dinge, wenn es sich um
die Degradierung von Priestern handelte. Mag es auch unter Anwendung
von roher Gewalt gelingen, eine ganze Menschenklasse zu entrechten,

völlig aussichtslos dagegen wäre der Versuch, auf dem Wege reiner Buß-
disziplin und noch dazu während der Exilszeit, zahlreiche Familien, die

durch Erbrecht einem höheren Stande angehören, zu bestimmen, nicht nur

einen völligen Verzicht zu leisten, sondern auch zur Bildung einer dauern-
den Strafkolonie unter .\ufsicht ihrer ehemaligen Standesge-
nossen sich zu verstehen. Eine solche maßlose Härte würde zu nichts

geführt haben als zu Schisma odei' Apostasie.
'

Nun ist es allerdings auffallend, daß unter den im Jahre 538 v. Chr.

Heimgekehrten sich zwar 4289 Priester, dagegen nur etwa 360 Leviten
befanden, daß ferner Esra unter seinen etwa 1500 männlichen Exulanten

anfangs auch nicht einen einzigen Leviten zählte und erst durch Ver-

mittlung angesehener Volksgenossen in Babylonien 88 Leviten zur C'ber-

siedlung nach Jerusalem vermochte. Wellhausen (Prol.*^ 141) geht indes

fehl, wenn er darin eine Bestätigung seiner Ansicht erblickt. Jene Er-

scheinungen beweisen nur eine Verstimmung und Unlust, die aber keines-

wegs groß und entschieden genug ist, wenn es sich in Ezech. 44, 10 ff.

wirklich um eine Degradation von Priestern handelte, andererseits sich

aus der dem Levitenstand anhaftenden Makel hinreichend erklärt. Niemand
hat ja ein Verlangen, einem Stande anzugehören, der in Verruf
gekommen. Zur vollen Klärung der Sachlage ist es indes nötig, noch

eine andere Frage zu erörtern, die wir bis jetzt nicht einmal berührt haben

:

Richtet sich die Anklage Ezech. 44, 10 gegen alle Leviten ins-

gesamt oder nur gegen einen Teil derselben? Nach dem Wortlaut

ist an sich beides möglich; denn es heißt nicht „die Leviten" einfachhin,

sondern „die Leviten, die sich von mir entfernten . .
.". Daß nun aber

alle Leviten insgesamt ihrem Berufe untreu geworden seien, ist schon von

vornherein sehr unwahrscheinlich. Es liegen außerdem bestimmte

Anzeichen vor, daß wirklich nur ein Teil so handelte. Wichtig ist vor

allem, daß es Nebukadnezar bei der dreimaligen Deportation (von insgesamt

4600 Seelen; vgl. Jer. 52, 30) besonders auf jene Personen abgesehen hatte,

die ihm als Hauptvertreter des jüdisch-nationalen Gedankens

hätte er darauf hinweisen müssen. Als ob niias noch Ezechiel haben es liir nötig er-

ein berufener Sittenlehrer — und besonders achtet, sich auf die deuteronomischen Be-

ein solcher von prophetischem Rang — sich Stimmungen zu berufen, obwohl sie dieselben

stets auf die einschlägigen Paragraphen des auch nach der modernen Kritik zweifellos

Strafgesetzes berufen müßte! Weder Jerc- gekannt haben.
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gefährlich erschienen (vgl. II Kön. 24, 14; 25, IS). Sie wohnten last alle

in der Hanptstadt und dazu zählten gewiß auch die Leviten am National-

heiligtum - falls es hier solche gab —, während von den vereinzelten

Höhenpriestern bzw. den aus Jerusalem treulos entwichenen Leviten
draußen auf dem Lande nichts zu fürchten war, da ja gerade
ihr Sonderkult auch der politischen Zersplitterung und Ohnmacht
Vorschub leistete. Hiernach ist anzunehmen, daß die Leviten des Exils

wenigstens größtenteils von der Anklage Ezech. 44, 10 gar nicht betroffen

werden. Die gleiche Tatsache erhellt aber auch daraus, daß die vom Exil

heimkehrenden und heimgekehrten Leviten von Esra, dem gesetzesstrengen

Priester, in ganz außerordentlicherweise mit Vertrauen und Ehren
bedacht wurden (beachte besonders ihre hervorragende Mitwirkung bei

Esras Kultreform Neh. 8, 4ff.; 9, 4f.)'. So wird niemand behandelt,
der unter Anklage und Strafe steht. Wie aber erklärt sich die an-

fängliche Abneigung der Leviten gegen die Heimkehr? Ein Hauptgrund

war — wie schon oben angedeutet gewiß dieser: Durch die in Palä-

stina zurückgebliebenen Genossen und deren Maßregelung war der ganze
Stand dauernd bloßgestellt, und auf alle Fälle mußte es für sie pein-

lich sein, in' Jerusalem zu wirken, ob sie sich nun der gefallenen .\mts-

brüder schämten oder ihre öffentliche Brandmarkung als einen feindseligen

Akt der Priesterschaft empfanden. Damit hoffen wir die Levitenfrage bei

Ezechiel nach Möglichkeit allseitig erledigt zu haben. Der besondere
Stand der Leviten als einer den Priestern untergeordneten Kör-
perschaft war bereits vor Ezechiel, ja vor dem Exil bekannt und
anerkannt — ganz im Einklang mit dem Priesterkodex.

Absichtlich habe ich von den weiter zurückliegenden Zeugnissen der

Bücher Josua, Richter, Samuel, Könige und besonders der Chronik bisher

geschwiegen, um nicht von vornherein eine Verständigung selbst mit den
maßvollsten Vertretern der modernen Kritik zu vereiteln: denn auch diesen

gilt es ja als ausgemacht, daß es sich in den vier ersten Geschichtswerken
lediglich um spätere Einschübe im Geiste des Priesterkodex, bei dem Chro-

nisten aber um eine systematische Umdichtung der Vorzeit in gleichem

Sinne handelt. Die Art, wie man diese Behauptungen zu beweisen suchte,

ist aus folgenden Fällen ersichtlich.

a) I Sam. 6,12 ff. kam die Bundeslade auf einem Kuhwagen aus

philistäischem Exil gen Betsemes. (14) „Als aber der Wagen zum Felde des

Josua von Betsemes gelangt war, blieb er dort stehen. Dort lag ein großer

Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe Jahve
als Brandopfer. (15) Die Leviten aber hatten die Lade Jahves samt dem
Kästchen neben ihr . . . herabgenommen und auf den großen Stein gestellt.

Die Leute von Betsemes aber brachten Brandopfer und schlachteten Jahve
an jenem Tage Schlachtopfer." Daß dieser Zusatz (15), der nur auf die

' Die moderne Kritik siiuiit die.si' Kullf licllen. wenn man vmni'laLUe .Mciiiiingoii lidlicr

der Leviten als eine Zutat des Clii-onisten stellt als die biblisclicii Quellen. Man vei--

abznlertigen. der — vcrnmtlieh selbst Levit gleiche übrigens unten .Abb. \' „Zur (llaub-

— pro domo schreibe. So muß man sich Würdigkeit der Chronik".



124 Alter lU-i- wichtigsten bUrgerl. iiiul Iviilt. Gesetzesbestimmungen des PentateiRli,

vorausgegangenen Handlungen (14) zurückgreifend sie genauer beschreibt

und ergänzt, ebensogut vom Autor selbst wie von einem Späteren her-

rühren kann, liegt auf der Hand '.

b) I Kön. 8, 4 meldet die Überführung des Offenbarungszeltes
und aller heiligen Geräte in den salomonischen Tempel durch die „Priester

und die Leviten". Wenn es nun wahr wäre — was Wellhai sen, Pro!." 43f.,

zu beweisen suchte — , daß „zur Zeit Salomos weder Stiftshüttc noch

heilige Geräte noch eherner Altar Mosis existierten", so wäre man auch

berechtigt, die obere Stelle als „späteren Einschub" und die darin er-

wähnten „Leviten" als eine mindestens unverbürgte Zugabe anzusehen.

Wir haben indes oben S. 104 ff. zweifach bewiesen, daß die Voraussetzung

ganz unzutreffend ist, daß vielmehr das Offenbarungszelt und der

eherne Altar Mosis zur Zeit Salomos wohl bekannt war.

c) Weitaus am häufigsten werden die Leviten in der Chronik er-

wähnt, die sie stets von Priestern bzw. den „levitischen Priestern" unter-

scheidet. Sie berichten über die Geschlechtsregister der Leviten und ihre

Städte (I Chron. 5 und 6), die Organisation des levitischen Dienstes durch

David (I Chron. 15. 16.. 23—26) und über die Tätigkeit der Leviten unter

Salomo (11 Chron. 8. 14), Ezechias (II Chron. 30, 15 ff.) und Josias (II Chron.

34,12; 35,11— 15). Dies alles aber ist nach der modernen Kritik ganz

oder größtenteils nichts als eine tendenziöse Umdichtung der älteren Zeit

auf Grund nachexilischer, zeitgenössischer Verhältnisse — ganz im Sinne

des Priesterkodex, wenn auch jene Umdichtung möglicherweise nicht auf

eigener Erfindung des Chronisten beruhe, sondern den von ihm so reich-

lich zitierten Quellen bona fide entnommen sei. Dieses scharfe Urteil über

die Glaubwürdigkeit der Chronik bezüglich der Leviten beruht hauptsäch-

lich auf zwei Ursachen. Die erste ist das Mißtrauen, welches mehrere sich

auch auf andere. Dinge beziehenden Dissonanzen zwischen der Chronik und

den älteren Geschichtsbüchern (Sam. und Kön.) erweckt haben; die zweite

ist die zum Dogma gewordene f'berzeugung der Schule Vatke-Wellhausen,

daß die „Leviten" erst unter Ezechiel ins Dasein traten. Die letztere Frage

hat bereits oben ihre Erledigung gefunden. Wir haben somit nur noch

auf die Widersprüche Rücksicht zu nehmen, welche zwischen der Chronik

und den Königsbüchern angeblich oder wirklich bestehen. Dies wird der

Ordnung halber nicht sofort, sondern erst in Abh. V geschehen. Doch

schon jetzt dürfen wir auf Grund der dortigen Ergebnisse sagen: Die

Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Chronisten und die gegen
ihn erhobenen Anschuldigungen entbehren der wissenschaft-

lichen Begründung. Insbesondere verdienen seine Angaben über

' WKLLHAtJSEN, Pfol.'' 122, indes glaubt den Stein, auf dem bereits das Opfer brennt

sich zu folgendem Spott berechtigt: „Nach- [nach W. ist es ja schon verbrannt !]; natür-

dem sie nun fertig sind |d. h. die Kühe ver- lieh nur um das Gesetz [des Deuteronomiums

brannt haben), kommen die I,,eviten im Plus- bzw. Priesterkodex] zu erfüllen, dessen An-

quamperfekt und tun, als ob nichts ge- forderungen die ursprüngliche Erzählung igno-

schehen wäre, heben die Lade von dem gar riert." Leviten gab es also damals nicht, q. e. d.

nicht vorhandenen Wagen und setzen sie auf
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das Alter des Levitenstandes und dessen weitere Ausgestaltung

in davidischer Zeit unser volles Vertrauen.

2. Die Fest- und Opierordnung bei Ezecliiel und Esra.

(A) Kannte der Prophet wirklich den Versöhnungstag (am

10. VII.) und den 8. Tag des Laubhüttenl'estes nicht?

(B) Warum wird der Versöhnungstag selbst Neh. 8,1—9,5

nicht erwähnt?

Der rationalistischen Exegese unserer Tage gilt es als eine ausge-

machte Tatsache, dal.^ der hocht'eierliche Entsühnungstag, der sich alljähr-

lich am 10. des 7. Monats (Tisri) wiederholte, nicht mosaischen Ursprungs,

sondern erst nach dem Exil aufgekommen sei. Zur Begründung dieser

Ansicht wird geltend gemacht, daß jener heilige Tag weder in der Fest-

und üpferordnung bei Ezechiel 45, 17—25 noch gelegentlich der Kult-

reform Esras Neh. 8, 1—9, 5 erwähnt werde, woraus klar hervorgehe, daß

von einem ,Versöhnungstag', wie er in Lev. 16, 1—;-i4 ausführlich geschil-

dert wird, damals noch nichts bekannt war. Ist dem wirklich so? Wenn

ja, dann stellt jener Passus eine frans pia der allerbedenklichsten Art dar;

denn es wäre nicht nur ein einfacher Einschub in altheilige religiöse Ver-

ordnungen, sondern verriete sich auch durch die Art seiner Einführung

als einen kecken Betrug. Beginnt doch die Stelle mit der ausdrücklichen

Versicherung: „Und Jahve sprach mit Moses nach dem Tode der beiden

Söhne Aarons, als sie vor Jahve getreten waren und sterben mußten. Und

Jahve sprach zu Moses: Sage deinem Bruder Aaron . .
." Durch diese an

das bekannte Schicksal Nadabs und Abihus, der beiden Söhne Aarons

(Lev. 10, 1 ff.), anknüpfende Inszenierung sollte also jedei- Zweifel an dem

mosaischen Ursprung des Versöhnungstages niedergeschlagen werden. Die

Annahme, daß eine solche Fälschung, von der niemand sich einen beson-

deren Vorteil versprechen konnte, erst nach der Restauration des jüdischen

Gemeinwesens aufgtaucht und unbeanstandet zur Geltung gekommen sei,

muß dem Historiker schon von vornherein als sehr bedenklich erscheinen.

Die biblischen Zeugnisse für die tatsächliche Feier des Versöhnungs-

tages sind allerdings spärlich und gehören einer sehr späten Zeit an. Den

ältesten Beleg bietet Jesus Sirach 50, 5 ff., wo der Hohepriester Simon

(219—199 v. Chr.) besungen wird, wie er am Versöhnungstage aus dem

Allerheiligsten hervorkommt. .Außerdem wird der Tag nur im Hebräer-

briefe (insbes. 9, 7. 25) und .\postelgeschichte 27, 9 erwähnt. Doch daraus

folgt noch gar nichts gegen den mosaischen Ursprung: denn auch von der

Feier des Pfingstfestes ist in den historischen Büchern der älteren Zeit

nur ein einziges Mal (II Chron. 8, 13) die Rede. Ganz anders lägen die

Dinge, wenn der Versöhnungstag an solchen Stellen jener Bücher nicht

erwähnt würde, wo er — falls er bereits bekannt war — hätte genannt

werden müssen. Sind nun Ezech. 45, 17—25 und Neh. 8, 1—9, 5 wirklich

solche Stellen? Sehen wir genau zu!
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(A) Naclideni Ezech. 45,13— 16 die pflichtniäRigen Lieferungen des Volkes

an den Fürsten für Opferzwecke aufgezählt sind, fährt der Text (v. 17)

lort: „Dem Fürsten aber obliegen die Brandopfer und das Speiseopfer und

das Trankopfer an den Festen und Neumonden und den Sabbaten und

bei allen Festversammlungen des Hauses Israel. Er soll besorgen das

Sündopfer und das Speiseopfer und das Brandopfer und die Friedopfer, um
dem Hause Israel Sühnung zu verschaffen." Hierauf (45, 18—46, 15) folgt

eine anscheinend vollständige Fest- und Opferordnung. Wir stellen

den vier. Bestimmungen derselben die entsprechenden Vorschriften des

Priesterkodex zum Vergleich gegenüber.

Folgende Opfer unterstehen der Obsorge der Fürsten:

a) Am 1. Tag de-s 1. und des 7. Monats: je ein junger Farre als Sündopfer.

Sein Blut, das an die Pfosten des Tempels, die Ecken der l^mfriedigung am .Altäre

und an die Pfosten des Tores zum inneren \'orhof gestrichen wird, soll das Haus

von etwaigen unabsichtüchen Versehen seiner Besucher entsühnen.

[Diese beiden Festsetzungen fehlen im Priesterkodex. Die Zeremonie hat frei-

licli eine gewisse .Ähnlichkeit mit einem Teil der Sühnezeremonien am Versöhnungs-

tag (Lev. 16. 14ff.); im übrigen aber bestehen die größten l'nterschiede und zwar

nicht nur im Opferritus, sondern auch im Zweck desselben. Die Entsündigung am
großen Sabbat erstreckt sich auf das ganze Volk und seine gesamte Schuld; daher

auch seine Verpflichtung zu strengem Fasten an diesem Tage.]

b) Während der an das Pascha (am 14. Tag des 1. Monats) sich anschließen-

den "tägigen Feier der llngesäuerten Brote und ebenso während der 7 Tage

des Laubhüttenfestes am 15. und den folgenden Tagen des 7. Monats täglich

7 Farren. 7 Widder als Brandopfer und 1 Ziegenbock als Sündopfer; dazu als Speise-

opfer je ein Epha auf einen Farren bzw. Widder (= 510 Liter pro Tag) nebst 1 Hin

Öl auf das Epha.

[Anders nacli Num. 2S, 19ff.; 29, 12ff., nämlich: 1, am Fest der Ungesäuerten
Brote täglich: 2 Farren. 1 Widder und 7 einjährige Lämmer als Brandopfer nebst

viel geringerem Speiseopfer, nämlich an mit Öl angemachtem Feinmehl -^ ,„ (Epha)

auf d. F., - ,» auf d. W., ' i„ auf d. L., also insgesamt 1' • Epha = 54.6fi Liter pro

Tag; außerdem 1 Bock als Sündopfer.

2. an Laubhütten täglich durchschittlich Kl Farren (an den 7 Tagen je 13,

12. 11, 10, 9, 8, 7, also insgesamt 70), 2 Widder. 14 Lämmer als Brandopfer und mit

Öl bereitetes Feinmehl '•

i„ auf d, F,, - ,„ auf d. W.. ' ,„ auf d. L.. also insgesamt

(durchschnittlich) 4<
., (Epha) = 174.9 Liter pro Tag und 1 Bock als Sündopfer.

Dazu kommen am 8. Tage (der Festversammlung) 1 Farre. 1 Widder. 7 Lämmer

als Brand- Speise- und Trankopfer und 1 Bock als Sündopfer.]

c) 1. Das Sabbatopfer: ö Lämmer, 1 Widder als Brandopfer nebst 1 Epha

zum Widder und freiwillige Gaben (an Mehl) zu den Lämmern nebst 1 Hin Öl auf

das Epha als Speiseopfer

;

2. das Neumondopfer: 1 Farre, (i Lämmer, 1 Widder und dem vorigen ent-

sprechende Speiseopfer,

[Anders Num. 28, 9 ff., nämlicli : 1. am Sabbat: nur 2 Lämmer als Brandopfer

und -
i„ (Epha) mit Öl zubereitetes Feinmehl als Speiseopfer und zugehöriges

Trankopfer

;

2. am Neumond : 2 Farren, 1 Widder, 7 Lämmer als Brandopfer und an mit

Öl zubereitetem Feinmehl *
i„ auf d, F,, - i„ auf d. W„ i

,„ auf d, L. als Speiseopfer

und Vi Hin Wein auf d. F., ' 3 Hin auf d. W.. 1 4 Hin auf d. L. (insgesamt :^i
1,. Hin

= 18,7 Liter) als Trankopfer und 1 Ziegenbock als Sündopfer.]
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d) Das tägliciie Opfer': Morgens 1 Lamm als Brandopter und (ebenfalls

morgens) '
r, Epha Mehl mit • ^ Hin Öl angefeuchtet als Speiseopfer.

[Anders Exod. 29, 3Sf.; Num. 28. 3f.: Morgens und abends je 1 Lamm als

Brandopfer und ' ki Epha Feinmehl mit '

t Hin Olivenöl bereitet als Speiseopfer

und ' 4 Hin Wein als Trankopfer.]

e) Außer diesen einzelnen Angaben bietet 46.11 eine wichtige, aber bislang

ganz mißverstandene Angabe über den Betrag der Speiseopfer „an den luujitti

und niv'ndim": 1 Epha auf den Karren. 1 Epha auf den Widder, beliebig viel auf

die Lämmer: 1 Hin Öl auf d. Epha.

f) Neben diesen Pflichtopfern des Fürsten wird 46.12 seiner etwaigen frei-

willigen Opfer und zwar seiner Brand- und Friedopfer gedacht.

Auf Grund vorstehenden Materials ergeben sich folgende Tatsachen:

1. Unter den Ezech. 45, 17 erwähnten Opfern, für die der Fürst pflicht-

niäßig zu sorgen hat, sind alle Opferarten vertreten, die nach dem Priester-

kodex an öffentlichen und allgemeinen Festen dargebracht wurden. Dar-

unter befindet sich auch das Trankopfer und das Friedopfer. (Ersteres

erschien den Vertretern der späten Einführung des Versöhnungstages un-

bequem ; sie verfielen daher auf den Gedanken, darin statt eines Wein-

opfers ein Ölopfer zu sehen. Das ist natürlich ganz unbegründet.) In der

Ordnung der pflichtmäßigen Opfer 45, 18ff. aber ist weder von Trank-
noch von Friedopfern die Rede; denn man beachte wohl, daß das 46,12

erwähnte Friedopfer des Fürsten ein freiwilliges ist.

2. Ferner ist das altheilige Pfingstfest vollständig mit Stillschweigen

übergangen; ebenso das I Kön. 18,29. 36 bezeugte tägliche Abendopfer.

3. Obendrein enthält 45, 18 ff. (a, b, c, d) fast ausnahmslos- nur

solche Bestimmungen, die sich im Pentateuch nicht finden bzw. mit

denen des letzteren nicht übereinstimmen.

Schon aus diesen drei Feststellungen ergibt sich klar, daß Ezechiel

es nur auf gewisse Änderungen der bisher in Kraft gewesenen
Opfervorschriften abgesehen hat, daß also das Schweigen über

den Versöhnungstag gar nichts gegen dessen hohes Alter beweist.

Jetzt wird auch die sub e angedeutete Stelle 46, 11 verständlich. Sie

ist nicht etwa „eine versprengte Dublette oder Glosse", sondern steht ganz
am rechten Platz. Sie lehrt, daß bezüglich des Speiseopfers bei allen

Haupt(Wallfahrts-)festen (Ijaglm) und sonstigen Festen Inn'adim) ^ dasselbe

1 Wenn es auch nicht ausdrücklich gesagt mit.Festenu.Festversammkingen' (oderbesser:

wird, daß das tägliche Opfer gleichfalls der .Festzelten') bietet noch keine klare Unter-

Obsorge der Fürsteil untersteht, so ist es Scheidung. Die niü'adim bezeichnen eigentlich

doch aus dem Zusammenhang klar ersichtlich. alle Feste insgesamt mit Ausschluß von Sabbat

- Nur der nach Num. 28, 22 und 29, 34 und Neumondfeier. Dies geht z. T. aus Ezech.

an den Tagen der Ungesäuerten Brote und 44, 24 hervor, wo die Priester angehalten

der Laubhütten als Sündopfer dargebrachte werden, über die Weisungen und Satzungen

(Ziegen-)Bock wird auch von Ezechiel (45,23) an allen mö'adim zu wachen und die Sabbate

noch eigens erwähnt. Es hängt dies wohl zu heiligen. Hier werden allerdings nur die

damit zusammen, daß der Prophet dem Sühne- Sabbate von den mö'adim ausdrücklich aus-

opfer eine besonders große Bedeutung bei- geschlossen : an mehreren anderen Stellen

mißt, eine Tatsache, die besonders aus 45,17.18 (so I Chron. 23,31 und II Chron. 31,3) aber

hervorleuchtet. zugleich auch die Neumonde. So auch im

•' Die Widergabe von lidt/im und möddini obigen Falle: war doch von Sabbat imd Neu-
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gilt, was unmittelbar vorher für die sieben Tage der Ungesäuerten Brote

und der Laubhütten (45, 241'.) sowie die Sabbate und Neumonde (46,5. 7)

festgesetzt ist. Während in diesen vier Fällen auch die Zahl und Art der

Brandopler durch Ezechlel eine Abänderung erfuhr, ist es an den andern

Festen heim alten geblieben. Die Mindeständerung wird aber mit Recht

an letzter Stelle erwähnt.

Aus 46,11 geht außerdem indirekt hervor, daß die Annahme, Ezechiel

habe den 8. Tag des Laubhüttenfestes (mit Festversammlung) nicht

gekannt, auf einem ganz ähnlichen Fehler beruht wie seine angebliche

Unkenntnis des Versöhnungstages. Unter den an jener Stelle aufgezählten

an den hagini dargebrachten Brandopfertieren werden u. a. auch „Lämmer"

genannt. Nun ist aber von Lämmeropfern an den 7 Tagen der Unge-

säuerten Brote und der Laubhütten Ezech. 45,21—25 (oben sub b) gar

nicht die Rede. Das ist natürlich auch auf gegnerischer Seite bemerkt

worden; aber der Lösungsversuch: „Man hat sich vorzustellen, daß neben

den eigentlichen Festoptern das tägliche Brandopfer (in einem Lamm be-

stehend) unverändert einhergeht" (Berthoi.et, D. B. Hesek. 238) ist miß-

glückt und zwar aus folgenden Gründen: 1. Es ergibt sich schon aus der

Fassung von 46,11: „das Speiseopfer soll .je ein Epha auf den Farren

betragen und ein Epha auf den Widder und zu den Lämmern, was seine

(des Fürsten) Hand zu geben vermag, und von öl ein Hin auf das Epha",

daß die Lämmer in größerer Anzahl geopfert werden als Farren und Widder;

2. Ezechiel gibt sonst immer die Beträge für je einen Tag an, also ist das

gleiche hier vorauszusetzen; somit kommen auf einen Tag mehrere Läm-

mer; das tägliche Opfer besteht aber nach 46, 13 in nur einem Lamm;

3. die Beiträge an Mehl und öl als Speiseopfer sind beim täglichen Lamm-

opfer (46, 13—15) ganz andere als 46, 11, nämlich nur '
^ Epha und '

;,
Hin.

Die in Rede stehenden Lämmeropfer müssen daher den Festen als sol-

chen angehören. Ein derartiges Fest bietet sich uns sofort dar; es ist

das Wochenfest, das 45,21—25 ganz übergangen ist. An diesem Tage

wurden wirklich neben 1 Stier und 2 Widdern 7 Lämmer als Brandopfer

und obendrein noch 2 Lämmer als Friedopfer dargebracht. Lev. 23, 18 ff.;

Num. 28, 26 ff. Auf diese Opfer insgesamt bezieht sich 46,11 zweifellos.

Aber das Pfingstfest allein rechtfertigt nicht den Plural liagir)!. Anderer-

seits können die Siebentage der Ungesäuerten Brote und der Laubhütten

nicht in Betracht kommen; denn die Tieropfer, die an denselben darge-

bracht wurden, werden 45,21—25 gewiß vollzählig angeführt; fehlt doch

selbst der auch in Num. erwähnte Ziegenbock als Sündopfer nicht! Es

kann sich somit nur um einen Tag handeln, der den Siebentagen als Fest-

tag angegliedert ist; einen solchen Tag kennt die Festordnung Lev. 23, 36. 39;

Num. 29, 35 f.; es ist der 8. Tag des Laubhüttenfestes, ein sog. Sabbat

mit Festversammlung, an dem man tatsächlich einen Farren, einen Widder

mond schon vorher die Rede. Die Ijaijnn lahrtsfeste (das der Ingesäuerten Brole, das

dagegen sind bei Ezechiel — wie auch sonst Wochentest und I^aubhütten). 4(). 11 besagt:

in der Regel (vgl. z.B. Exod. 23,15; 34,2.'); für die Mehlspeise der übrigen Opfer an

l,ev. 'J:'.,:14) — die drei Haupt- und Wall- den /;. und //(. gilt die Regel.
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und sieben Lämmer als Brandopfer nebst zugehörigem Speiseopfer und

Trankopfer darbrachte. Es Ivann daher keinem Zweifel unterliegen, daß

Ezechiel jenen 8. Tag der Laubhütten gekannt und anerkannt hat. Außer-

dem besteht nicht der geringste stichhaltige Grund, diesen Tag als ein

späteres, nicht -- mosaisches Anhängsel an das Siebentagefest anzusehen '.

Auch in diesem Falle stellte sich also heraus, daß Ezechiel 45, 18—25

wie auch 46, 1—16 nicht eine vollständige Opferordnung bieten will, son-

dern sich auf solche Angaben beschränkt, die eine Abänderung der bis-

herigen Ordnung darstellen. Das Auffallendste dieser Abänderung besteht

in dem Bestreben, zwischen den Festen des 1. und des 7. Monats eine

möglichst große Gleichförmigkeit zu erzielen (vgl. oben S. 126 a u. b).

Schon diese letztere kennzeichnet das Novum, den reformatorischen Ein-

griff. Zweifellos ist ja die Bevorzugung gerade des 7. Monats als Festmonat

und die große Anzahl der Opfer beim Laubhüttenfest im Vergleich zum

Massotfest, welche die Ordnung in Num. 28, 19 ff. charakterisieren, ein

Zeugnis für das hohe Alter der letzteren; denn es kommt hier jene uralte

Vorstellung der heiligen Sieben, des Symbols der Vollendung und Voll-

kommenheit, zur Geltung, deren durchgreifende Verwendung der israeli-

tischen Zeitrechnung ihr Gepräge verleiht (vgl. oben S. 6 f.). Diesen Vor-

rang der Laubhüttenfeier in älterer Zeit bezeugen übrigens auch Rieht.

21, 19; I Kön. 8,2; 12,32, wo sie als ,das Fest Jahves' galt. Wenn nun

Ezechiel den kultischen Aufwand an den Tagen der Ungesäuerten Brote

durch Gleichstellung mit dem an den Laubhütten beträchtlich erhöht,

so leitet ihn dabei wohl der Gedanke an die Befreiung aus babylonischer

Gefangenschaft, deren Verwirklichung eine Erneuerung der göttlichen Hilfe

darstellt, die das geknechtete Israel einst im Pharaonenlande erfuhr. Mit der

Erinnerungsfeier dieser Heilstat (am Feste der Ungesäuerten Brote) sollte sich

künftig das Andenken an die zweite Befreiung verbinden und die gesteigerte

Dankespflicht durch reichere Opferspenden zum Ausdruck kommen. Auch

hier zeigt sich also klar, daß Ezechiel an die Kultbestimmungen des Priester-

kodex anknüpft (nicht umgekehrt) und zwar in einer Weise, die seine

angebliche Unkenntnis des Versöhnungstages gegenstandslos macht.

(B) Glücklicher scheint die Berufung auf Neh. 8, 1—9, 5 zu sein.

Der hier in Betracht kommende Tatbestand ist kurz folgender. Im

Jahre des Mauerbaues unternahm es der gelehrte Priester Esra im Ein-

verständnis mit dem Statthalter Nehemia, das in Vergessenheit geratene

Gesetz öffentlich auf dem Platze vor dem Wassertore zu verkünden und

1 Dieser H. Tag ist sclion für die Zeit daclit, wie schon daraus erliellt. daU dii'

Salomos I Kün. 8,66; II Chron. 7,9 bezeugt. Opfervorschritten für denselben ganz andere

Die viellache Berufung auf Deut. 16, 13 f., wo sind als für die einzelnen 7 Tage des Laub-

nur von einer 7tägigen Feier des Laubhütten- hüttenfestes (wie oben S. 82 gezeigt). Dies

festes die Rede ist, beweist durchaus nichts ist beim Schlußtag der Ungesäuerten Brote,

gegen die gleichzeitige Existenz des 8. Fest- der gleichfalls ein Ruhetag mit Festversamm-

tages. Denn dort wird nur an die 3 Haupt- lung ist, anders ; dieser gehört als 7. Tag in

Feste und zwar in aller Kürze erinnert ; der aller Strenge dem Hauptfest an und mußte

8. Tag nach den 7 Tagen des Laubhütten- deshalb in Deut. 16, 8 erwähnt werden. (Mehr

festes ist aber als ein eigener Festtag ge- hierüber oben S. 82.)

Kn(;!or. Forsnluingen. 9
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es durch eine Schar von Leviten dem Volke erklären zu lassen. Dies

war am 1. Tag des 7. Monats (Tisri). Er ward als Tag des Herrn und

Freudenfest gefeiert. Tags darauf stellten sich die Geschlechtshäupter,

Priester und Leviten bei Esra ein, um seiner Belehrung zu lauschen. Da

erfuhren sie, daß Moses für den 7. Monat das Laubhüttenfest angeordnet

habe und so entschlossen sie sich, dieses Fest, das seit Josue, dem Sohne

Nuns, nicht in vorgeschriebener Weise gefeiert worden, zu begehen. Alle

die sieben Tage hindurch ward aus dem Buche des Gesetzes vorgelesen

und am 8. war Schlußversammlung.

Davon aber, daß im Gesetze auch von der Feier des Versöhnungs-

tages am 10. des 7. Monats die Rede sei, wird nicht berichtet und ebenso-

wenig davon, daß man diesen heiligen Tag beging. Folglich hat man den-

selben — so möchte man schließen — damals noch nicht gekannt. Dies

scheint obendrein durch die Feier am 24. des gleichen Monats bestätigt

zu werden. Es war ein Tag, an dem das ganze Volk fastete und — mit

Trauerkleidern angetan und Erde auf dem Haupte — seine eigenen Sünden

und die der Väter bekannte und beklagte. Die Wirkung dieser Selbstver-

demütigung ward durch eine dreistündige Lesung des Gesetzes und eine

eindrucksvolle Rede Esras noch gesteigert. Der Geist, der sich an diesem

Tage kundgab, war offenbar der des großen Sühnetags, den man später

am 10. Tisri beging; aber von den hohenpriesterlichen Sühneriten

des letzteren fehlt jede Spur.

Aus allem geht mit Gewißheit hervor, daß im Jahre der Kultus-

reform Esras in Jerusalem der Versöhnungstag nicht gefeiert

ward; denn erstens hätte die Erwähnung der Feier nicht unterbleiben

können und zweitens wäre der Bußtag vom 24. nach dem Sühnetag am

10. Tisri des Guten zu viel gewesen. Begreiflich ist es daher, daß manche

den ersteren als Vorläufer des späteren Versöhnungstags betrachtet haben.

Der wirkliche Sachverhalt ist jedoch ein anderer. Es läßt sich nämlich

zeigen, 1. daß damals der Versöhnungstag gar nicht gefeiert wer-

den konnte, 2. daß der Büß- und Trauertag vom 24. als ein teil-

weiser Ersatz des notgedrungen am 10. ausgefallenen Vefsöh-

nungstags gedacht ist, und 3. daß der Chronist absichtlich die

peinliche Ursache dieser Tatsachen verschwiegen hat.

1. Bei keinem festlichen Anlaß trat die Bedeutung des Hohenpriester-

tums in dem Maße hervor wie am Versöhnungstag. Der Erhabenheit der

hohenpriesterlichen Funktionen entsprachen aber auch die strengen Vor-

schriften des Gesetzes in bezug auf die levitische (moralische und phy-

sische) Reinheit dessen, der das Allerheiligste betreten und das Volk ent-

sündigen sollte. Fanden aber Esra und Nehemia in Jerusalem einen Hohen-

priester, der nach ihrer und des Volkes Meinung diesen hohen Anforde-

rungen entsprach? Ein eingehendes Studium der Bücher Esra und Nehemia

(vgl. Abh. IV) reifte in mir die Überzeugung, daß diese Frage entschieden

zu verneinen ist. Damals war Eljasib, der Sohn Jojakims und Enkel

Jesuas, Hoherpriester. Während nun Jesua, der Gefährte Zerubbabels und

Zeitgenosse der Propheten Haggai und Zakarja, wenigstens im großen und
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ganzen aiü' der Höhe seines Berufes stand und an der Begründung und

dem Bau des neuen Tempels hervorragenden Anteil hatte, erscheint sein

Enkel Eljasib schon beim ersten Auftreten Esras im 7. Jahre Artaxerxes' I.

in höchst befremdlichem Lichte. In Babel hatte Esra seinen Leuten, wel-

chen er die für den Tempel zu Jerusalem bestimmten Kostbarkeiten an-

vertraute, in Aussicht gestellt, daß sie dieselben dort im Heiligtum vor

einer erlauchten Behörde, den Obersten der Priester, den Leviten und

Geschlechtshäuptern, darwägen sollten (Esr. 8, 29 f.). Und wer erschien

zu dem feierlichen Akt? Zwei gewöhnliche Priester und zwei Leviten.

Die ,Obersten der Priester' ließen sich ebensowenig wie die Geschlechts-

häupter blicken (Esr. 8, 33 f.). Bedenkt man, daß Esra im königlichen Auf-

trag als höchster Richter in Sachen des jüdischen Gesetzes erschien (Esr.

7, 25), so muß dieses Verhalten der Obersten Priester (Eljasib und Jojada)

entweder auf verletzten Stolz oder auf die Furcht eines schlechten Ge-

wissens oder auf beides zugleich zurückgeführt werden. Daß vor allem

das Schuldbewußtsein die beiden fernhielt, lehrt Esr. 9, 1 f. Selbst die

Obersten, Priester und Leviten hatten verbotene Mischehen eingegangen

und „die Obersten und Vorsteher waren (geradezu) die Anstifter zu diesem

Frevel". Zwar gelang es Esra u. a. auch die Obersten der Priester eidlich

zu verpflichten, die fremden Frauen zu verstoßen (Esr. 10, 4 f.), und in dem

folgenden Ehescheidungsprozeß gelobten einige von den Söhnen Jesuas,

des Sohnes Josadaks (also Angehörige der hohenpriesterlichen Familie),

noch ganz besonders, dasselbe zu tun und brachten ein Schuldopfer dar

(10, 18 f.). Allein 13 Jahre später ist das Verhalten Eljasibs bzw. seines

Sohnes Jojada wieder sehr auffallend. Wohl beteiligt sich Eljasib am
Mauerbau; aber weder er selbst noch Jojada nehmen teil an Esras Kult-

retorm. Auch werden sie gelegentlich der Feier des Laubhüttenfestes und

der Trauerfeier vom 24. Tisri nicht erwähnt (Neh. 8 und 9). Ebenso fehlen

ihre Namen unter der Urkunde über die von Priestern und Volk einge-

gangenen Kultuspflichten, die doch selbst Nehemia unterzeichnete (Neh. 10).

Endlich vermissen wir sie unter den vielen namentlich erwähnten Teil-

nehmern bei der Einweihung der Stadtmauern (Neh. 12). Woher kommt

dies alles? Haben sich Eljasib und Jojada aus Trotz zurückgezogen oder

waren sie durch ein Machtgebot Nehemias von der Mitwirkung an der

religiösen Erneuerung ausgeschlossen? Ihre Absetzung war zwar infolge

des erblichen Besitzes der Hohenpriesterwürde rechtlich wohl nicht zu-

lässig ' und mit Rücksicht auf die politische Lage und ein zu befürchtendes

Schisma auch nicht ratsam^. Aber wenn noch ein Zweifel über die per-

1 Von einer Absetzung eines Hohen- '^ Die Haltung Eljasibs und seiner Familie

Priesters I^ennt die vorexllisclie Zeit nur einen gegenüber Esra und Nehemia, die Ireund-

einzigen Fall, nämlich die Abjatars durch und sogar verwandtschaftlichen Beziehungen

Salomo (I Kön. 2, 26 f.). Nach dem Exil be- zu Sanballat, dem erklärten Feinde des letz-

gegnen wir solchen Eingriffen in die Amts- teren, das Verhalten der Adeligen Judas, die

nachfolge erst in der Makkabäerzeit unter mit dem Ammonlter Tobijja unter einer Decke

der Willkiirherrschaft Antiochos' IV. {II Makk. steckten, die Treibereien der .Prophetin Noadju

4, 5 usw.). und der übrigen Propheten' waren lauter be-

denkliche Anzeichen.
fl*
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sönliche, auch nach außen hervortretende Unfähigkeit der beiden Männer

zur Ausübung des hohenpriesterlichen Amtes bestände, so würde er ange-

sichts der Mißstände, die Nehemia 12 Jahre später in Jerusalem vorfand

(Neh. 13), verschwinden. Die Worte Nehemias: „Von den Söhnen des

Hohenpriesters Jojada, des Sohnes Eljasibs, war einer ein Schwiegersohn

des Choroniters Sanballat. Diesen habe ich aus meiner Nähe weggejagt.

Gedenke es ihnen, o mein Gott, wie sie das Priestertum und die

heilige Ordnung des Priestertums befleckt haben", sagen genug.

Sie bieten u. a. auch den Schlüssel dafür, daß Eljasib und Jojada zwölf

Jahre zuvor die erwähnte Urkunde über die Kultuspflichten nicht unter-

schrieben haben; denn der erste Paragraph derselben lautet: „Wir wollen

weder unsere Töchter der Landbevölkerung (in die Ehe) geben, noch ihre

Töchter unseren Söhnen (zu Frauen) nehmen" (Neh. 10,31); dazu aber

waren sie nicht bereit — entgegen dem einst in die Hand Esras geschwo-

renen Eid (Esr. 10, 5). Solche Priester mußten in den Augen Esras und

des Statthalters nicht nur moralisch, sondern auch — und zwar im emi-

nenten Sinne — kultisch als unrein gelten. Insbesondere aber gilt dies be-

züglich der völlige levitische Integrität heischenden hohenpriester-

lichen Verrichtungen am großen Versöhnungstag. Deshalb mußte

die ordnungsgemäße Feier desselben unterbleiben.

Und sollte jemand trotz obiger Gründe an der Richtigkeit unserer

Schlußfolgerung zweifeln, der mag sich mit der Tatsache zufrieden geben,

daß Eljasib und Jojada weder an der Kultreform noch an irgend einer

der erwähnten religiösen Feierlichkeiten zur Zeit Nehemias teilgenommen

haben, also aus irgend einem Grunde ihre offiziellen priesterlichen Funk-

tionen eingestellt haben '. Das allein schon genügte, den Ausfall der Feier

des Versöhnungstages zu erklären.

2. Was jedoch ohne die Obersten der Priester geschehen konnte,

sollte — natürlich auf Anordnung Esras und Nehemias — geschehen: Ab-

sonderung von allen Fremden — im Gegensatz zu der hohenpriesterlichen

Familie (vgl. Esr. 9,2; Neh. 13,29) — , Fasten und sonstige Bußwerke

nebst Sündenbekenntnis. Die Verschiebung dieses Sühnetages vom 10. auf

den 24. mochte verschiedene Ursachen haben. Der 10. Tag war für die

gesetzmäßige Feier bestimmt und diese sollte nicht durch eine reine Volks-

veranstaltung ersetzt werden. Man zog daher vor, den Sühnetag auf ein

geeignetes Datum nach dem Laubhüttenfest zu verlegen. Letzteres nahm

die Zeit vom 15. bis 21. in Anspruch; darauf folgte am 22. die Schluß-

versammlung mit Sabbatruhe, so daß man erst am 23. die notwendigen

Vorbereitungen für die Sühnefeier treffen konnte. Da letztere nicht auf

den 25. (= 1. November 445) — der ein Wochensabbat war — fallen durfte

1 Diese Tatsache scheint sich auch in Esra, des Schrit'tgelehrten." Warum

einem Auszug aus Levitenlisten widerzu- fehlen hier die Namen des hohenpriesterlichen

spiegeln, den der Chronist Neh. 12,24—20 Sohnes und Enkels Jojakims und erscheinen

bringt. Hier heißt es: Diese waren zur an deren Stelle Nehemia und Esra? Es liegt

Zeit Jojakims, des Sohnes Jeäuas, des die Erklärung nahe: weil die gleichzeitigen

Sohnes Jozadaks und zur Zeit des Statt- Hohenpriester als solche im öffentlichen Leben

halters Nehemia und des Priesters keine Rolle spielten.
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und ein weiterer Aufschub sich nicht empfahl, so war der 24. Tisri der

passendste Tag.

3. Das tiefe Schweigen des Chronisten über den Ausfall des Ver-

söhnungstages kann niemand befremden, der sein offensichtliches Bestreben

verfolgt hat, nicht ohne zwingende Not die Schmach ans Licht zu ziehen,

mit der einzelne Träger der höchsten weltlichen oder geistlichen Gewalt

sich bedeckt haben. Wie er vom Ehebruch Davids schweigt und den Ab-

fall Ablas (II Chron. 13) nicht ausdrücklich erwähnt, so schont er auch

den Ruf der beiden Hohenpriester Eljasib und Jojada soweit es

nur möglich ist. Ganz unterdrücken kann er sein Mißfallen nicht; das

fordert schon die Gerechtigkeit gegen Esra und Nehemia. Es geschieht

indes mit so viel Geschick, daß es selbst von berufenen Schrifterklärern

— wie es scheint — nicht bemerkt worden ist (siehe Abh. IV) '.

Damit glaube ich die oftmals wiederholte Behauptung, weder Ezechiel

noch Esra und Nehemia hätten den Versöhnungstag am 10. Tisri gekannt,

als völlig unbegründet nachgewiesen zu haben. Zugleich ergab sich neben-

her, daß der 8. Tag des Laubhüttenfestes mit Unrecht als eine nachexilische

Einrichtung bezeichnet wird.

' Auch einige Aniiänger der kritischen

Schule geben zu, daß der Schluß von Reuss,

Gesch. der Hl. Sehr, des A. T. S 387, daß

die Einführung des Versohnungstages nach-

esranisch und Lev. 16 ganz sekundär sei.

Zustimmung nicht beanspruchen könne. Aber

ihre Versuche, den Ausfall der Feier Neh. S

zu erklären, sind m. E. nicht überzeugend.

So meint Stade, Gesch. Isr., II 182, man

sei über den Vorbereitungen für die völlig

neue Feier des Laubhüttenfestes nicht dazu

gekommen und habe sich dann mit der nach-

träglichen Bußfeier am 24. VII. begnügt (Neh.

9, 1). Dies sei auch dadurch möglich ge-

wesen, daß Lev. 16 noch- nicht öffentlich ver-

lesen und noch nicht ins GemeindebewuBt-

sein übergegangen war. HoLZINGER, Einl.

in den Hexateuch, 450 fügt dem noch hinzu

;

„Vielleicht darf man auch daran denken, daß

die Veranstalter der ganzen Aktion nach

Ausweis von Neh. 8, 9 ss. aus naheliegenden

Gründen zunächst eine trübe Stimmung nicht

aufkommen lassen wollten." Die Unzuläng-

lichkeit dieser Gründe erhellt aus Folgendem:

1. Die Veranstaltung der Feier war lediglich

Sache Esras bzw. des von ihm anzuregenden

Hohenpriesters ; das Volk hatte nur beizu-

wohnen, zu fasten und sich jeglicher .Vrbeit

zu enthalten Das kostete nur einen Tag.

Die Unterweisung des Volkes über die Be-

deutung der Feier war noch schneller zu

erreichen. Auch war Esra bei der Verlesung

und Erklärung des Gesetzes nicht nur nicht

gehindert, sondern geradezu verpflichtet, eine

spätere Stelle der Buchrolle vorwegzunehmen,

wenn dadurch eine wichtige Kulthandlung

rechtzeitig ermöglicht ward. 2. Ein früh-

zeitiger Bußtag wäre zudem angesichts der

langen Vernachlässigung des Gesetzes zu

erwarten, da diese — obschon kaum schuld-

bar — nach jüdischer Auffassung gleichwohl

Sühne heischte. Gegen eine Verschiebung

der Feier ohne zwingende Gründe spricht

auch die streng asketische Sinnesart Esras,

die eine sentimentale Rücksichtnahme nicht

aufkommen ließ. 3. Zudem war gerade der

vorausgegangene Bußtag geeignet, die Freude

des Laubhüttentestes nur zu steigern — teils

wegen des Kontrastes, teils wegen des er-

leichterten und beruhigten Gewissens der

Teilnehmer. 4. Die nachträgliche Bußfeier

am 24. VII. ist dem Versöhr.ungsfest Lev. 16

äußerst unähnlich : es ist aber nicht einzu-

sehen, wie die einfache Verschiebung des

Bußtages eine so tiefgreifende Änderung des

Sühneritus gefordert haben könnte.



III.

Die Chronologie der Könige von Juda und Israel

und die Daten Ezechiels.

A. Der Jahresanfang während der Königszeit.

über den Zeitpunkt des bürgerlichen Jahresanfangs ist man durchaus

nicht einig. Fiel er in den Frühling, oder in den Herbst? Das ist

die Hauptfrage. Sehr vielen, ja weitaus den meisten namhaften Exegeten

galt und gilt es als ausgemacht, daß das bürgerliche Jahr, nach welchem die

Könige ihre Regierung zählten, in Israel und Juda bis zum Falle Jerusalems

(also bis 587 inkl.) immer im Herbst begann. Ist diese Ansicht wirklich

begründet? Manche Anzeichen scheinen sie allerdings nicht wenig zu be-

günstigen. Wie im heutigen Kalender der Juden in der Regel, so fiel auch

bereits im 1. und 2. Jahrh. n. Chr. (Zeit der Mischna) das bürgerliche Neu-

jahr (ros has-sanah) auf den 1. Tisri und aus den beiden Daten Neh. 1, 2

und 2, 1 schien sich das nämliche zu ergeben. Diese Einrichtung — so

glaubte man — müsse ihre Wurzel in viel älterer Zeit haben. Und in der

Tat fand man eine Bestätigung dieser Annahme vor allem in den Stellen

Exod. 23, ]6; 34,21, wonach das Fest der Einsammlung, nämlich „von

Obst, Wein und öl", „im Ausgang {m^^) des Jahres" stattfinden und „die

Umwendung (ns'pri) des Jahres" bezeichnen soll. Einen weiteren Beweis-

grund lieferten Lev. 23, 24 (und Num. 29, 1—6), wo die Feier des 1. Tisri

in einer Weise geschildert wird, die deutlich auf den Jahresanfang hinzu-

weisen schien. Der Posaunenschall, die Sabbatruhe und das dreifache Opfer

müssen — so meinte man — der Eröffnung des Jahres gegolten haben.

Der Monat werde zwar 1. c. als der 7. bezeichnet, aber diese Ordnungszahl

beziehe sich auf die mosaische Neuordnung, die den Ährenmonat als den

ersten des (kirchlichen) Jahres bestimmte. Das bürgerliche Jahr habe den

alten Jahresanfang (Herbst) festgehalten, der auch in Genes. 7, 11 auftrete,

wo der 2. Monat, in dem sich die Schleusen des Himmels öffneten, nur

der November sein könne.

Diesen Gründen, die vor allem Michaelis in seiner Abhandlung Über

die Monate der Hebräer S. 39 vertrat, glaubte jedoch schon Ideler (Handb.

d. Chronol. I, 493) nicht beipflichten zu können. Wie bei uns die Fach-
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tuugen am Martinstage ihren Anfang nehmen, .ohne daß dieser Tag die

Epoche des bürgerlichen Jahres sei, so folge aus dem Umstand, daß das

Herbstäquinoktium für die hebräische Landwirtschaft einen bequemen Zeit-

einschnitt bildete, noch keineswegs, daß man damit das Jahr begonnen habe.

Anders die kritische Schule unter der Führung Wellhausens. In seinen

Prolegomena zur Geschichte Israels trat er entschieden für den herbst-
lichen Jahresanfang ein. Seine Gründe gelten vielen im wesentlichen

noch jetzt als durchschlagend und erheischen daher eine besondere Be-

rücksichtigung. Es sind folgende

:

1. Zunächst beruft sich Wellhaüsen, Proleg.'' (1905), 104 ff., gleichfalls

auf Exod. 23, 16; 34,21, denen er noch I Sam. 1,10 f. und Is. 29,1; 32,10
hinzufügt, indem er es jedoch dem Leser überläßt, die Beweiskraft dieser

Stellen zu ergründen.

2. Deutlicher ist das zweite Argument: „Das Deuteronomium wurde
im 18. Jahre Josias aufgefunden und noch im selben Jahre Ostern nach
Vorschrift dieses Gesetzes begangen — das war nur möglich bei Jahres-

anfang im Herbst."

3. Darnach — so versichert Wellhal'sen — richte sich auch die kirch-

liche Neujahrsfeier im Priesterkodex. „Der Jom Therua (Lev. 23, 24 f.;

Num. 29, 1 ff.) fällt auf den ersten Neumond des Herbstes und es folgt aus
der durch Lev. 25, 9 f. beglaubigten Tradition, daß dieser Tag als n:im 'cxn,

als Neujahr begangen wird. Er wird nun immer als der erste des siebenten
Monats bezeichnet. Also hat sich das bürgerliche Neujahr von dem
kirchlichen getrennt und auf den Frühling verlegt; das kirchliche kann
nur als Rest von früher her aufgefaßt werden und verrät schlagend die

Priorität der Sitte, wie sie in der alten Königszeit herrschte. Erst durch
den Einfluß der Babylonier scheint dieselbe abgekommen zu sein. Wäh-
rend des Exils scheint Neujahr nicht am 1., sondern am 10. des 7. Monats
gefeiert worden zu sein (Lev. 25, 9; Ezech. 40, 1)."

Außer diesen Belegen für den herbstlichen Jahresanfang hat man von
anderer Seite ' geltend gemacht

:

4. „Die drei Jahre der Dürre unter Ahab lassen sich nur dann er-

klären und mit der diesbezüglichen Nachricht Menanders in Einklang bringen,

wenn wir den Jahresanfang damals im Herbst ansetzen" (Sanda, Die Bücher
der Könige (1911 12) II, 401; Beweis: I, 415 ff.).

5. „Auch die Jahre des letzten jüdischen Königs §edekia sind von
Herbst zu Herbst zu rechnen" (Sanda, a. a. 0. II, 401; Beweis: 380 ff.).

' Wer diese Gründe zuerst vorgebracht. geben, kaum ersichtlich. Libngens stützt sich

ist aus den mir vorliegenden Kommentaren. ja auch Wellhausen in seinen Prologemena
die sehr selten die eigentliche Quelle an- auf vielfach ungenannte Vorgänger.
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Würdigung der für den herbstlichen Anfang (Tisri)

des bürgerlichen Jahres vorgebrachten Gründe. Beweise

für den Jahresanfang im Frühling (Nisan).

I. Der Jahresanfang in Exod. 23,16; 34,22. Bedeutungslosigkeit der

Stellen I Sam. 1, 20 f.; Is. 29, 1; 32, 10 für unsere Frage.

a) Nach Exod. 23, 16 fand das Fest der Lese rsita („beim Ausgang"),

nach Exod. 34, 22 rD'pp ' (bei der „Drehung, der Wende") des Jahres statt.

Was bedeutet hier ,Ausgang'? Fast durchweg wird derselbe im Sinne

von ,Ende' genommen. Ist dem so, dann gehört das ,Fest der Lese' noch

dem alten Jahre an. Und dies wird auch durch Exod. 23,14: „Dreimal

sollst du mir Festfeier halten im Jahre" bestätigt. ,Ausgang' im Sinne

von ,Anfang' — wie es x^" (gleich babyl. wasü) in seiner Grundbedeutung

,herauskommen' (von Sonne, Sternen, Pflanzen) nahegelegt — kann daher

nicht in Betracht kommen -. Für die Annahme aber, daß hier vom Ende

des bürgerlichen Jahres die Rede sei, liegt kein hinreichender Grund vor.

Die Vertreter der gegenteiligen Ansicht übersehen ganz, daß sie mit sich

selbst in Widerspruch geraten. Nach ihnen fiel das bürgerliche Neujahr

auf den 1. bzw. 10. Tisri, während das ,Fest der Lese', das auch nach

Exod. 23, 14 noch zum alten Jahre gehört, in die 2. Hälfte des Tisri fällt.

Der ,Ausgang des Jahres' kann somit nur der letzte Abschnitt des land-

wirtschaftlichen Jahres sein^ Dies wird obendrein durch die Art des

Jahres im unmittelbar (23, 10 f.) vorausgehenden Abschnitt bestätigt, wo es

sich (s. oben S. 45 f.) um das Sabbatjahr handelt. Im Gegensatz zu diesem

Bauernjahr begann das (gleichzeitige) offizielle bürgerliche Jahr im Früh-

ling (s. unten S. 141 f.); es ist also ausgeschlossen, daß beide Jahresformen

sich decken. Sie unterscheiden sich auch dadurch, daß das bürgerliche

durch das Mond-Neulicht des ersten Monats scharf begrenzt ist, während

das ökonomische einen mit der Zeit des Frühregens schwankenden Anfang

hat. Als letzteren kann man etwa den Anfang des November betrachten,

wo man die Felder für die Hülsenfrüchte zu bestellen pflegt. Unmittelbar

vorher endete die Traubenlese, deren Beginn je nach der Lage sich von

Anfang September bis gegen Mitte Oktober hinzog (vgl. Lev. 26. 4. 5). Das

' statt nE'prr. Tritten weiden, im Kriege die Heere zu Felde

- Der Erklärungsversuch Riedels (Zeit- ziehen, die jährlichen Feste gefeiert werden",

schritt f. d. alttest. Wissensch. [1900] 329 If.) also die Zeit von Frühling bis Herbst, trifft

inuU demnach als gescheitert gelten. Die - kaum das Richtige; denn ein, wenn auch be-

Kntgegnung KöNIGS (Kalenderfragen, ZDMd vorzugter, .lahresabschnitt ist doch nicht das

|190()| R243). die Deutung Riedels sei .nicht Jahr.

ganz wahrscheinlich', da das „Einsammlungs- ' Bereits DiLLMANN (Über das Kalender-

fest" den Schluß des Jahres bezeichne, ist wesen der Israeliten vor dem babylonischen

natürlich nicht entscheidend. Die Ansicht Exil in Monatsber. d. Berl. Akad. 1881, 915 ff.)

von LoTZ (Herzou-Hauck, Realencykl.-' Vlll, vertrat die Ansicht, daß in Exod. 23, 16 vom

r)2ö), der .Ausgang des Jahres' bezeichne ,Bauernjahr' die Rede sei, doch ohne über-

nur das Ende „der guten sonnigen Zeit, wo zeugende Begründung (wie schon KuNIG

man wandern kann, die Herden auf den a. a. O. 025 mit Recht bemerkte).
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,Fest der Lese' (Laubhütten) schwankte — weil nicht an das reine Sonnen-

jahr, sondern an das Lunisolarjahr gebunden — gleichfalls. Im 1. Jahrh.

V. Chr. fiel der Anfang, d. h. der 15. Tisri, frühestens auf den 16. Sept.,

spätestens auf den 13. Oktober gregor., was auch für die früheren Jahr-

hunderte wenigstens annähernd zutreffen dürfte. Das ,Fest der Lese' fällt

somit in die Zeit der Traubenernte hinein; es ist zwar ein Dankfest für

die gesamte Ernte (Deut. Iß, 13), aber nicht „für die nun ganz (auch in

Obst- und Weinpflanzungen) vollendete Ernte" '. .\n einigen sehr günstig

gelegenen Orten mochte sie allerdings am l'i. Tisri, selbst wenn derselbe

sehr früh fiel, schon vorüber sein; an andern dagegen hatte die Haupt-

Weinlese am 15. Tisri, selbst wenn derselbe auf Anfang Oktober fiel, noch

nicht einmal begonnen. In der Tat wird auch in keiner der in Betracht

kommenden Stellen (Exod. 23,16; Lev. 23,29; Deut. 16,13) angedeutet,

daß die Ernte bereits abgeschlossen sei; es heißt dort nicht: „wenn du

eingeheimst hast", sondern „wenn du einheimsest".

Und nun zur Bedeutung der tekupha des Jahres, welche Exod. 32,22

die Zeit des ,Lesefestes' bezeichnet. Das Wort wird bald mit .Drehung,

Wende', bald mit ,.Ablauf, Umlauf o. ä. (s. die Wörterbücher von Könui

[1910] und Gesknus-Buhl '' [1915]). Aber was bedeutet es hier? Buhi,

übersetzt ,Drehung' im Sinne von Tag- und Nachtgleiche, offenbar mit

Rücksicht auf die neu hebräische Bezeichnung der Jahrespunkte als teku-

phüt-. Ich fürchte jedoch, daß man hier eine neujüdische Auffassung ohne

genügenden Grund nach Alt-Israel verpflanzt. Die neujüdische tekupha ist

dem terminus technicus der griechisch-alexandrinischen Astronomie, rgom]

lat. cardo, für die beiden Sonnenwendepunkte entlehnt. Später wurden

die iQOJiai bzw. cardines auch zur Bezeichnung der beiden Äquinoktial-

punkte gebraucht. Die tekuphot sind daher recht späten Ursprungs.

Das Hirten- und Bauernvolk Alt-Israels wußte davon gewiß nichts. Die

Babylonier der letzten Jahrhunderte v. Chr. haben sich allerdings um die

Feststellung der beiden Solstitial- und Äquinoktialpunkte bemüht, aber eine

gemeinsame Bezeichnung derselben als Drehpunkte war ihnen fremd. Eine

rohe Bestimmung der Zeit der Äquinoktien dürfte den gebildeten Israeliten

schon zur Zeit des Auszugs aus Ägypten bekannt gewesen sein ^. Es ist

aber doch unwahrscheinlich, daß man gerade das (Herbst-)Äquinoktium

und nicht das Sommersolstitium als die Drehung oder Wende des Jahres

bezeichnet- hat. Oder sollte sich die .Wende' auf den Nullpunkt (Mittel-

punkt) der ,Abendweite' der Sonne beziehen'.'^ Das wäre hübsch ausge-

1 So irrtümUch WlNER, Bibl. RcalwörttT- Zeit der .\quinolvtien — wenigstens annähernd

buch II, 7 ; Marti bei Kautzsch. Die Hl. ~ der Schatten des Stabes bei .Aufgang oder

Schritt 3 (1909) 1, 269 a u. a. Untergang der Sonne. Ein solches Verfahren

; Siehe Levy, Neuhebr. und chald. Wörter- mußten schon die Pyramidenbauer gekannt

buch 4, 662; GiNZEL, Handbuch der Chronol. haben, da sie ihre Bauten nacli den Himmels-

]1 9ß ij-
gegCTiden orientierten.

^ Die Richtung des kürzesten Schattens < Zur Zeit des Sommersolstitiums geht

eines lotrechten Stabes ergab die .Mittagslinie für Jerusalem die Sonne nahezu 28" nördlich

(S.-N.) und die dazu Senkrechte bezeichnete vom Westpunkt des Horizonts unter; zur Zeit

die Richtung (O.-W.): auf diese aber fiel zur des Wintersolstitinms ebenso südlich. Mit
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dacht, dürfte aber der primitiven Naturauffassung der altisraelitischen Zeit

schwerlich entsprechen. So dünkt uns denn die Deutung tekupha = Herbst-

äquinoktlum an der Stelle Exod. 34, 22 kaum angebracht. Dazu kommt,
daß die Zeit des Beginns des Laubhüttenfestes selbst Im Mittel nicht auf

das Äquinoktium, sondern erheblich später fiel. Wir werden daher gut

tun, in tekupha etwa die letzten 6—7 Wochen des (ökonomischen)
Jahres zu sehen, wo die Sonne in ihrem Kreislauf sich zum Anfangspunkt

zurückwendet. Diese ,Zurückwendung' sagt wesentlich dasselbe
wie der ,Ausgang' des Jahres (Exod. 23, 16).

b) Die weitere vermeintliche Beweisstelle I Sam. 1, 20 f. hat weder
mit dem bürgerlichen noch mit dem ökonomischen Jahresende etwas zu

tun. Der Ausdruck litekuphat haj-jamim ,uni die Wende der Tage' bezieht

sich auf die Menstruationsperiode, wie König, Wörterbuch (1910) 556a mit

Recht bemerkt, entgegen seiner früheren Ansicht (ZDMG [1901] 625f.).

c) Die Stellen Is. 29, 1 : „Fügt Jahr zu Jahr, im Kreislauf mögen Feste

gehen" und 32,10: „über Jahr und Tag (r,:iiD-'i>- n^'c^ ,Tage zum Jahre')

da werdet ihr zittern, ihr Sorglosen (Weiber); denn ein Ende hat's mit der

Weinlese, eine Obsternte wird nicht kommen", sind für unsern Zweck gleich-

falls unbrauchbar. Wie König (ZDMG [1906] 626) daraus ein ,Zusammen-
fallen von Jahresschluß und Obsternte' ableiten kann, ist nicht recht ver-

ständlich. Selbst wenn es bestimmt hieße ,heute übers Jahr' wäre eine

solche Folgerung nicht zulässig.

Von den bei Wellhausen oben sub 1 angeführten fünf Stellen kommen
somit nur Exod. 23, 16 und 34, 21 zur Geltung; aber sie beweisen nur

einen herbstlichen Anfang des ökonomischen, nicht des bürgerlichen,

königlichen Jahres.

dieser Schwankung der Abendweite nimmt

der Lichttag von 14'' S" bis zu gtSS™ Stunden

ab. Die Art der Abnalmie vom Sommer-

solstitium bis 20. Oktober während je 15

Tagen zeigt folgende Tabelle

:
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2. Der Jahresanfang unter Josias (II Kön. 22, 3 ff.; 23, 22 f.).

Mehr Glück scheint Wkli.hausen zu haben, wenn er aus dem Umstand,

daß die Auffindung des Gesetzes und das dort vorgeschriebene Paschafest

am 14. Nisan in das gleiche (18.) Jahr des Josias fallen, auf den Jahres-

anfang im Herbst schließt. Ist es doch völlig klar, daß die Reinigung des

Kultes II Kön. 23, 4—20 nicht innerhalb 13 Tagen vollendet sein konnte

und scheint es auch nach der Reihenfolge des Berichtes außer Zweifel,

daß diese Kultreform erst durch die Auffindung des Gesetzes veranlaßt

ward. Aber gerade das letztere trifft nicht zu; vielmehr liegen die Er-

eignisse 23, 4— 20 vor denen in 22, 3— 23, 3.

Bleiben wir zunächst beim II. Königsbuch. Hier (22, 2 und 23, 15)

wird dem König Josias ein uneingeschränktes Lob gespendet: „er wandelte

durchaus auf dem Wege seines Ahnhern David und wich nicht ab weder

zur Rechten noch zur Linken." Wäre dem wirklich so, wenn er bis zu

seinem 18. Regierungsjahr all die vielfältigen Götzengreuel, die 23, 4—20

erwähnt werden, selbst im Tempel von Jerusalem geduldet hätte? Oder

könnte man annehmen, daß Josias 18 Jahre hindurch bona fide den Götzen

seines Vaters Amon und seines Großvaters Manasse gefolgt wäre, daß das

Andenken an seinen edlen und frommen Ahnen Hizkijah (Ezechias), der

nur 55 Jahre vor der Thronbesteigung seines Urenkels starb, sowie die

Erinnerung an den machtvollen Propheten Isaias bei den Erziehern und

Räten des jungen Königs so gut wie erloschen war? Bedurfte es damals

wirklich der Auffindung des Gesetzbuches, um die Vielgötterei als L'nrecht

zu erkennen, und ist es psychologisch erklärlich, daß jener Fund ganz

plötzlich einen solch radikalen Umschwung bewirkte ? Ein hereinbrechendes

Strafgericht mochte das fast erstorbene Glaubens- und Pflichtbewußtsein

aufrütteln; das Wiedererscheinen eines verschollenen Gesetzbuches aber

konnte nur diejenigen zur genauen Befolgung zum Teil in Vergessenheit

geratener religiöser Vorschriften antreiben, die bereits im Glauben an ihren

göttlichen Urheber begründet waren. So sagt denn auch die Stelle 23,22:

„Denn es war kein solches Pascha gefeiert worden, wie dieses (im 18. Jahre

Josias'), von der Zeit der Richter an" offenbar nicht, daß die Paschafeier

während mehrerer Jahrhunderte ausgefallen war, sondern nur, daß es nicht

in so würdiger und den gesetzlichen Vorschriften so ganz entsprechender

Weise ' gefeiert ward. All dies wird bestätigt durch die Worte Josias 22, 13:

^ ScHI.\PARELLI, Die Astronomie des A. T. Pascha erst in das folgende Jahr fallen könnte"

(1904), 104 berücksichtigt diese Schwierigkeit trifft schwerlich zu. LoTZ sieht sich aller-

gar nicht : dadurch aber verliert natürlich dings zu seiner Annahme gedrängt, weil er

seine ablehnende Haltung gegenüber Well- den Zusatz „im 8. Monat", welche die LX.\

HAUSEN ihre Bedeutung. Auch die Erklärung zu dem .Jahresdatum II Kön. 22, H bieten, für

von LoTZ (Herzog-Hauck, Realencykl. * VIII, berechtigt hält. Man darf indes an dieser

»27 : „Das Datum {II Kön.) 23, 21 f. stammt Berechtigung zweifeln ; denn wie auch Kittel,

nicht aus alter Quelle und es ist unschwer Die Bücher der Könige (1900), "302 hervor-

anzunehraen, daß der Erzähler in der Be- hebt, deutet nicht das geringste darauf hin.

trachtung, die er da anstellt, das Datum von dati jene Notiz auf guter Oberlieferung be-

22, 3 wiederholt, ohne zu bedenken, daß das ruht. Wir haben sogar allen Grund zu der
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„Groß ist der Zorn Jahves, der gegen uns entbrannt ist" (nicht etwa, weil

wir den Kult fremder Götter gepflegt oder gestattet, sondern) „weil

unsere Väter den Worten dieses Buches nicht gehorcht haben".

Hätte der 23, 4 ff. erwähnte Götzendienst bis zum 18. Jahr seiner eigenen

Regierung gedauert, so hätte der König zweifellos anders geredet. Die

Meinung, daß die Reihenfolge der Erzählung 22, 3 ff.—23, 4 ff. auch
der Zeitfolge entspreche, ist also durchaus unhaltbar. Die 23, 4ff.

geschilderte Kultreform muß schon längst vor dem 18. Jahre des

Königs stattgefunden haben.

Wir verfügen aber auch noch über ein direktes und zugleich sehr

bestimmtes Zeugnis. Nach II Chron. 34, 3 ff. hat Josias bereits im achten

Jahre seiner Regierung (also im 16. Jahre seines Lebens) angefangen, den

Gott seines Ahnherrn David zu suchen und im 12. Jahre seines Königtums

begonnen, Juda und Jerusalem vom heidnischen Kult zu reinigen,

um dann auch in ganz Israel dasselbe zu tun. Erst nach dieser lang-

wierigen Arbeit' kehrte der König wieder nach Jerusalem zurück (34, 7).

Im 18. Jahre, als man bei Ausbesserungsarbeiten im Tempel das Buch des

mosaischen Gesetzes fand, war bereits alles, was an das Heidentum er-

innern konnte, beseitigt. Die im hebräischen und griechischen Text nicht

ganz klare Stelle 34, 8: r'S~"i "nsr~rx "i~üi5; tov y.ad^aQiaai xijv yrjr xcü

oi-Aov kann nicht nur nach dem Vorausgehenden, sondern auch gemäß dem

Annahme, daß das Paschafest 23,21 un-

mittelbar nach dem an die Auffindung
des Buches sich an knüpf enden Bundes-
beschluß (22,3) gefeiert worden ist

(s. unten S. 141). Auf jeden Fall darf man
auf jene Angabe der LXX nicht einen Beweis

für den Jahresanfang im Herbst stützen, wie

es Sanda, Die Bücher der Könige (1912) II,

401 getan.

Die II Chron, 3, 6—7 nur kurz ange-

deuteten, in II Kön. 23, 4—20 ausführlich be-

schriebenen Zerstörungsarbeiten nahmen in

•Anbetracht ihrer großen Ausdehnung und des

Umstandes. daß sie in Gegenwart des Königs

(II Chron. 34, 4) geschahen, also nicht gleich-

zeitig im ganzen Lande vorgenommen wur-

den, jedenfalls geraume Zeit in Anspruch

;

denn was die o5jährige Regierung eines

Manasse systematisch verdorben hatte, ließ

sich nicht in kurzer Zeit wiedergutmachen.

So begreift es sich leicht, daß Jeremias (2, 1)

noch im 13. .Jahre Josias' (1,1), also etwa

ein Jahr nach dem Beginn der Reform, Jeru-

salem seinen Undank und Abfall von Gott

vorhält. Es ist auch schwerlich Zufall,

daß das erste Auftreten des Prophe-
ten zeitlich mit der ersten Reform-
tätigkeit seines jungen Königs fast

zusammenfällt. Dieser oder dessen Be-

rater waren sich offenbar bewußt, daß man mit

Polizeimaßregeln allein ein verirrtes Volk nicht

zur Pflicht zurückführen kann, daß es vielmehr

der Kraft des Gotteswortes aus prophetischem

Munde bedarf. Die Ansicht Sandas, a. a. 0,

II, 328, es handle sich in II Chron. 3, 6—7
höchstens um unbedeutende Reformversuche,

die aber, wie aus Jerem. 2, 1 erhelle, von

keinem besonderen Erfolge begleitet gewesen

seien, läßt sich mit dem Text der Chron. und

dem Ergebnis einer genauen Vergleichung

derselben mit den entsprechenden Stellen in

II Kön. nicht in Einklang bringen. Wenn es

sich aber so auch herausstellt, daß chrono-

logisch II Kön. 22, 3—23, 3 auf 23, 4—20 fol-

gen sollte, so ist damit nur konstatiert, daß

der hl, Text hier durch eine spätere Hand

ein ähnliches Mißgeschick erlitten hat w'ie

kurz zuvor, wo II Kön. 21, 12 ff. Ezechias der

Gesandtschaft Merodak-Baladans seine Schätze

zeigt, während doch schon 18, 14—16 ihre

restlose Auslieferung an den Assyrer-König

Sanherib (701 v, Chr.) berichtet wird. Auch

ist wohl zu beachten, daß der Chronist die

Berichte unserer Königsbücher, die er nicht

selten wörtlich wiedergibt, in einem ursprüng-

licheren Zustande gekannt hat. Wir sind daher

berechtigt, die Ereignisse nach seinen aus-

drücklichen Angaben chronologisch zu ordnen.
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Nachfolgenden ursprünglich kaum einen anderen Sinn haben, als den in

der Vulgata: mundata iani terra et teniplo Domini. Die Tempelreparaturen

Waren ja keine Reinigung. Alle Ereignisse von der Auffindung des Gesetz-

buches bis zum Paschafest (II Chron. 34,15—32) erforderten insgesamt nur

einige Tage. Es liegt also kein stichhaltiger Grund vor, den Jahres-

anfang zur Zeit Josias' im Herbst zu suchen. Es ist sogar sowohl

nach II Kön. als nach II Chron. nicht zu bezweifeln, daß das Jahr

im Frühjahr (mit Nisan) begann. Dies lehren folgende Erwägungen.

Durch den Nachweis, daß II Kön. 23,4—20 chronologisch vor 22, 3 ff. ge-

hört, rückt 23,21 an 23,3 heran, zu dem es auch dem Sinne nach

vorzüglich paßt. „Und er (der König) las vor ihren Ohren alle Worte

des Bundesbuches, das im Tempel Jahves gefunden worden war. Alsdann

trat der König an die Säule (?) und schloß den Bund vor Jahve, daß sie

Jahve nachwandeln und seine Gebote, Zeugnisse und Satzungen von ganzem

Herzen und ganzer Seele beobachten wollten, um so die Worte dieses

Bundes, die in diesem Buche geschrieben standen, in Kraft treten zu

lassen. Und alles Volk trat in den Bund" (23, 2. 3) und „Sodann gebot der

König allem Volke also: Feiert Jahve, unserm Gotte, ein Pascha, wie in

diesem Bundesbuch vorgeschrieben ist". (23, 21) gehören inhaltlich und

formell notwendig zusammen. Das ist fast ebenso augenscheinlich wie die

Zusammengehörigkeit zweier babylonischer Tontafelfragmente, die völlig

übereinstimmende Bruchlinien aufweisen und obendrein sich sinngerecht

ergänzen. Die Aufforderung zur Feier des Pascha an sich ist freilich zu-

nächst nur eine praktische Folgerung der im Tempel von König und Volk

eingegangenen Verpflichtung auf -das wiedergefundene Gesetzbuch Jahves;

aber die Worte: „wie in diesem Buche vorgeschrieben ist" versetzen

uns unabweisbar in jene Versammlung. Nur aus dieser Situation heraus

sind sie verständlich. Der königliche Befehl die Osterfeier be-

treffend erfolgte also unmittelbar nach der Verlesung des Ge-

setzes und der Verpflichtung des Volkes. Wie aber die Versamm-

lung im Tempel gewiß bald nach der Auffindung des Gesetzbuches tagte,

so liegt auch zwischen jenem Befehl und der Festfeier nur kurze Zeit.

Letzteres war gewiß nicht erst fünf Monate später, wie man aus der LXX-

Angabe im ,8. Monat' schließen müßte, wenn diese Ergänzung des Jahres-

datums 22, 3 richtig wäre '.

Somit muß zur Zeit des Josias der 1. Nisan der Anfang des

bürgerlichen Jahres gewesen sein.

3. Lev. 23, 24 und 25, 9; Ezech. 40, 1.

Im Anschluß an seine sub (1) und (2) als unzutreffend nachgewiesene

Deutung zugunsten des bürgerlichen Jahresanfangs im Herbst glaubt Well-

HAL'SEN auch noch aus den soeben genannten Stellen eine Bestätigung der-

selben entnehmen zu können. Die Ankündigung des Tisri-Neulichts durch

Lärmblasen (Lev. 23, 24) gelte dem ros has-§anah (Neujahr), wie die durch

1 Siehe S. 139, .\nm.
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Lev. 25, !) beglaubigte Tradition beweise. Das sei die alte kirchliche

Ordnung, die zugleich in der alten Königszeit geherrscht habe. Erst in

babylonischer Zeit habe sich das bürgerliche Jahr von dem kirchlichen

getrennt. Im Exil sei übrigens Neujahr wahrscheinlich am VII. 10 geleiert

worden, was aus Lev. 25, 9 und Ezech. 40, 1 erhelle.

Der Altmeister der kritischen Schule befindet sich indes auch hier

nachweisbar im Irrtum, wie aus Folgendem hervorgeht.

1. Beweist die Stelle Lev. 23, 24 weder für sich allein noch im Bunde
mit 25, 9, daß die Feier dem VII. 1 dem ,Neujahrstag' gilt. Gründe:

a) Lev. 23,24 ist von ros has-sanah nicht die Rede; diese Bezeich-

nung des VII. 1 müßte man aber dort wie auch in der Parallelstelle

Num. 29, 1 unbedingt erwarten, falls Wellhausen im Rechte wäre.

b) Auch Lev. 25, 9 weist mit keinem Wort auf einen herbstlichen

.Anfang des bürgerlichen oder kirchlichen Jahres hin; der Posaunenschall

am VII. 10 gilt vielmehr lediglich dem bevorstehenden Jobeljahr, das

seinem Charakter entsprechend ein Ende Oktober oder Anfang Novem-
ber beginnendes Bauernjahr war. In allen andern Jahren ist jener Tag
lediglich der Buße und Sühne geweiht; von Posaunenschall ist da nicht

die Rede (Lev. 23, 26). Und wie konnte es den Juden in den Sinn kommen,
das Neujahr zuerst vom 1. auf den 10. und dann wieder auf den 1. Tisri

zu verlegen?

c) Das Datum Ezech. 40, 1 ist nicht der hebräische 10. Tisri, son-

dern der babylonische 10. Nisan (res satti), wie wir bald zeigen werden.

d) Die Feier des 1. Tisri durch Posaunenschall, Opfer und Sabbat-

ruhe galt der besondern Heiligkeit des 7. Monats, dem Sabbat-Monat, in

den nicht nur das Laubhüttenfest, sondern auch der große Versöhnungs-

tag' fieL

4. Der bürgerliche Jahresanfang unter Ahab. Dauer der regenlosen

Zeit I Kön. 17!.; Luk. 4, 25; Jak. 5, 17; Jos. Ant. VIU, 13, 2.

S.'\NDA, Die Königsbücher (1910) I, 416, hat behauptet, die Zeitangabe

in 1 Kön. 17, 18 bezüglich des Anfangs und Endes der großen Dürre lasse

sich nur erklären und mit der diesbezüglichen Nachricht Menanders (bei

Jos. Ant. VIII, 13, 2) in Einklang bringen, wenn der Herbst als Jahresan-

fang angenommen wird. Nach Menander dauerte die Dürre unter dem
König Ithobalos von Tyrus vom Hyperberetaios des einen bis zum Hyper-

beretaios des andern Jahres, aiso nur ein Jahr. Wie aber stimmt dies

zum biblischen Bericht? Nach Sanda so: Die Prophezeiung des Elias fiel

vor Herbstneujahr ^, der erste Regen nach dem folgenden Herbstneujahr,

also tatsächlich im 3. Jahr (von 17, 1 an gerechnet). Dem kann man je-

doch nur teilweise beipflichten. Daß die Angabe 17. 1 sich auf das 1. Jahr

1 Die Annahme einer späten Entstehung Jahr der Dürre zu bestimmen ; aber sein Er-

dieser Feier beruht auf einer unrichtigen .4uf- gebnis (857 6 v. Chr.) kann kaum richtig sein,

fassung vonEzech. 45, 17

—

25u. Neh. 8,1

—

0,5 da sein Ausgangspunkt (die Lebenszeit des

(siehe oben S. 125 ff.). Elisäus) allem Anschein nach fehlerhaft ist

- Sanda suchte a. a. 0. 415 f. auch das (siehe unten S. 178).
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beziehe ist richtig, doch muß es auch bewiesen werden. Folgende Gründe

dürften wohl hinreichen.

1. Aus 17, 1 : „Da sprach Elias ... es soll diese Jahre weder Tau

noch Regen kommen", geht hervor, daß die Weissagung im 1. Jahr der

regenlosen Zelt geschah. 2. In 18, 1: „Lange Zeit danach erging das

Wort Jahves an Elias im 3. Jahre also: gehe, zeige dich Ahab, damit ich

Regen auf den Erdboden sende" schließt sich nur die erste Zeitangabe an

die Ereignisse in $arpat an, die letztere dagegen greift auf den Beginn

der Dürre zurück, was auch durch die Trennung der beiden Zeitbestim-

mungen klar genug angedeutet wird. Der Verfasser von 1 Kön. will doch

berichten, wie lange die Dürre gedauert hat, nicht etwa, wieviel Zeit

zwischen der Erweckung des Knaben der Witwe und dem Ende der Dürre

verstrich, denn ersteres hatte einen Zweck, letzteres nicht. Auch darin

stimme ich Sanda zu, daß der erste Regen im Spätherbst fiel; denn 1. war

dies allein zweckentsprechend, indem es eine fruchtverheißende Aussaat

ermöglichte, und 2. entspricht es auch ganz der Angabe Menanders (diese

beiden Gründe führt auch Sanda an). Verfehlt aber scheint es mir, den

ersten Ausfall des Regens (Beginn der Dürre) im November anzusetzen

;

vielmehr läßt sich beweisen, daß die regenlose Zeit bereits Februar

März, d. h. im letzten Monat (Adar) des mit Nisan beginnenden

Jahres anfing und im Tisri des 3. Jahres endete, also 19 oder 20

Monate umfaßte, eine Annahme, die allen in Betracht kommen-

den biblischen Stellen (I Kön. 17—18; Luk. 4,25 und Jak. 5,17)

gerecht wird und auch mit der Nachricht Menanders (bei Jose-

phus 1. c.) nicht im Widerspruch steht.

Zum Verständnis der Beweisführung sei folgendes vorausgeschickt:

a) Der für die Entwicklung der Kornfrucht so wichtige Spätregen

tritt in Palästina von Ende Februar bis April (inkl.) ein. Der 1. Nisan,

der etwa zwischen 10. März und 6. April gregor. schwankte, fiel also

mitten in die Zeit des Spätregens. Blieb also dieser ganz aus und

war der 1. Nisan Jahresgrenze, so haben wir sowohl im letzten Monat

des 1. als auch im ersten Monat des 2. Jahres keinen Regen, b) Die

hebräische Zählung der Jahre (wie auch der Monate und Tage) bei Angabe

eines Zeitraums schließt stets den Anfangs- und den Endtermin ein. So

werden vom 1. bis zum 3. Jahre ,drei Jahre' gezählt, selbst wenn der

bezeichnete Zeitraum erst im letzten Monat des 1. Jahres beginnt und

schon im ersten Monat des 3. Jahres endet. Das bekannteste Beispiel

dieser Art bietet Matth. 12,40. Die Grabesruhe des Herrn von „drei Tagen

und drei Nächten" reicht tatsächlich nur vom Spätnachmittag des Karfrei-

tags ' bis zur Morgenfrühe (vor Sonnenaufgang) des Sonntags, also rund

1' 2 Tage. Das sind die ,drei Tage' bei Joh. 2, 19. Ähnlich heißt es von

Esther (4, 16), daß sie ,drei Tage und drei Nächte' fastete, am 3. Tage

aber ihre königlichen Gewänder anzog und im Palast erschien (5, 1 ff.).

Ähnlich auch Tob. 3, 10. 12.

1 Wie jeder Tag nach hebräischer Zählweisc mit Sonnenuntergang endend.
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Nach dieser Verständigung gelien wir daran, zu beweisen, daß die

regenlose Zeit unter Ahab im letzten Monat, dem Adar (Februar März)

des 1. Jahres begonnen hat. Der erste Regenaust'all war entweder der

Friihregen im Herbst (Okt. Nov.) oder der vorgenannte Spätregen. Ersteres

ist aber sehr unwahrscheinlich, ja unannehmbar. Gründe

:

a) Zunächst ist es sehr unwahrscheinlich, daß der Prophet in der

Winterszeit sich in seinem Versteck am Bache Krit im Ostjordanlande

aufhielt, bis infolge des Ausbleibens des Regens der Bach versiegte. Das

wäre doch eine allzu harte und unverdiente Buße, zudem wäre sein Ver-

steck gefährdet gewesen, da es sich durch den Rauch eines wärmenden
Feuers leicht den Häschern Ahabs verraten hätte (vgl. I Kön. 18, 10);

obendrein ist es wenig wahrscheinlich, daß selbst ein unter gewöhnlichen

Verhältnissen andauernder Bach sich bis in den Winter hinein halten konnte,

wenn im Herbst kein Regen eintrat, b) Ganz unannehmbar aber wird der

Anfang der Dürre im Oktober 1. dadurch, daß nach 17, 1 die Prophezeiung

der regenlosen Zeit noch in das Jahr ihres Beginns fallen muß (vgl. oben)

und nicht — wie Sanda annimmt — ins Vorjahr, 2. weil die Annahme
einer nur einjährigen Dauer (von Okt. bis Okt.) mit den „drei Jahren und

sechs Monaten" bei Luk. 4, 25 und Jak. 5, 17 in unlösbarem Wider-

spruch steht.

Gilt aber letzteres nicht auch für unsere Erklärung? Auf den ersten

Blick scheint es allerdings so; eine genauere Untersuchung lehrt das Gegen-

teil. Wie können und wie müssen denn die „drei Jahre und sechs Monate"

gedeutet werden? Sind die „drei Jahre" wirklich voll zu nehmen? Setzen

wir dies voraus, so stehen wir vor der Tatsache, daß mindestens dreimal

hintereinander die Korn-, Obst- und ölernte ausfiel, daß mindestens drei

Jahre hindurch der Graswuchs erstorben, die Teiche, Quellen und Brunnen

längst erschöpft und ausgetrocknet waren und daß trotzdem die Menschen

und das Vieh zwar große Not litten, aber dennoch zum Teil wenigstens

ihr Leben fristeten. Das wäre ein weit größeres Wunder als das, welches

Elias gewirkt hat, und es wäre daher zu erwarten, daß der heilige Text

ersteres noch mehr hervorheben würde, als letzteres. Eines solchen Er-

haltungswunders wird aber weder I Kön. noch Luk. 4, 25 noch auch Jak. 5, 17

gedacht. Noch mehr! Die Zustände, welche I Kön. 18, 2 ff. von der allge-

meinen Not entworfen werden, sind zwar erschreckend genug, reichen aber

nicht entfernt an die notwendigen Folgen einer auch nur 2' 2.iährigen

Dauer der Dürre heran. Die Hungersnot hatte gegen das Ende der Dürre

überhand genommen und der König ließ z. T. unter persönlicher Leitung

das Land durchsuchen, ob sich nicht im Bereich von Quellen und Bächen

noch etwas Gras fände, um Roß und Maultier am Leben zu erhalten.

Darauf durfte man wohl nach etwa 1' aJähriger Dürre noch hoffen; bei

ihrer Ausdehnung auf 2 '2 oder gar mehr Jahre war man dieser Nach-

forschung und Sorge für die Tiere überhoben. Daraus ergibt sich jeden-

falls mit Gewißheit, daß die ,drei Jahre' Luk. 4, 25 (Jak. 5. 17) nicht als

drei volle Jahre gelten können. Sie dürfen aber auch nicht allgemein

und unbestimmt in dem Sinne genommen werden: „vom 1. bis zum .*?. Jahre"
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wie etwa die ,drei Tage' oder ,drei Tage und drei Nächte' in den oben

erwähnten Stellen; denn die Hinzufügung von „sechs Monate" wäre ganz

zweckwidrig, wenn die vorausgehenden ,drei Jahre' nur etwas ganz Schwan-
kendes wären '. Außer dem Maximum des Zeitwertes von drei Jahren

kann aber im Sinne der Hebräer (s. oben) nur das Minimum und der

Mittelwert als hinreichend bestimmt gelten. Der Mittelwert (= zwei Jahre)

kommt indes hier nicht in Betracht, well eine Dürre von zwei Jahren und
sechs Monaten viel zu lang wäre, um mit I Kön. 18, 2 ff. in Einklang ge-

bracht werden zu können (s. oben). So bleibt nur die Deutung als Mini-

mum, d. h. als die Zeit von Adar (Februar/März) des 1. bis zum
Nisan (März April) des 3. Jahres, d. i. 13 bzw. 14 Monate.
Dazu kommen dann noch die „sechs Monate" vom Jjjar bis Tisri (inkl.)

= etwa Mai—Oktober. Die ganze Berechnung ist durchaus natürlich : vom
normalen Anfang der einen Periode des ,Spätregens' bis zum normalen
Ende der folgenden (hebräische Zählweise!) und dazu noch weitere sechs

Monate bis zum ,Frühregen'. Diese deuten zugleich an, daß die Jahres-

zeiten des Anfangs und des Endes '2 Jahr auseinander liegen. Natürlich

wäre Luk. 4, 25 (und Jak. 5, 17) auch die Angabe „drei Monate" allein be-

rechtigt; aber der Ausdruck „drei Jahre und sechs Monate" ist für jeden,

der sich an die hebräische Zählweise gewöhnt hat, viel bestimmter.
Doch wie läßt sich unsere Deutung mit der einjährigen Dauer von Hyper-

beretaios bis Hyperberetaios bei Menander in Einklang bringen? Bezöge
sich diese Meldung auf Samaria oder auf Gesamt-Syrien, so wäre natürlich

jeder Ausgleich von vornherein ausgeschlossen. Allein Menanders Bericht

bezieht sich nur auf eine einjährige Dürre unter Ittabal, dem König von
Tyrus. Bei der nördlicheren Breite dieses Gebietes, seiner maritimen Lage
und der Nähe des Libanon konnte es aber recht wohl geschehen, daß dort
der Spätregen, der in Samaria ganz ausblieb — wenn auch vielleicht

in unzureichendem Maße- — , wirklich eintrat. Ähnliche Unterschiede

kann man auch bei uns oft genug beobachten.

Vorstehende Untersuchung hat somit 1. den Nachweis erbracht, daß
unter Ahab (873—854 v. Chr.) der bürgerliche Jahresanfang nicht auf den

1. Tisri, sondern auf den 1. Nisan fiel und 2. die Dauer der regenlosen

Zeit I Kön. 17, 18 in einer Weise erklärt, die auch den Angaben Luk. 4, 25

(und Jak. 5, 17) sowie der hebräischen Auffassung vollkommen gerecht wird^.

1 Es wäre dies ebenso unpassend wie etwa Nachbarländern die Korn- und ölpreise eine

die Maßangabe „1 bis 3 Ellen und 6 Zoll". für die arme Bevölkerung unerschwingliche
'- Auch in §arpat (zwischen Tyrus und Höhe erreicht hatten.

Sidon, etwa 15 km südlich des letzteren) war •' Sanda deutet die „drei Tage und sechs

beim Eintreffen des Propheten allem Anschein Monate" als „spätere apokalyptisch ungenaue
nach — wenigstens unter den Armen — be- Redeweise (vgl. dazu die drei Tage und

reits Nahrungsnot eingetreten (I Kön. 17,12). Nächte Matth. 12,40), welche jene Naturer-

Dies konnte daher kommen, daß die Ernte scheinung über eine halbe apokalyptische

in Phönizien infolge unzureichenden Spät- UnglUcksperiode (7 Jahre bei Daniel 12, 7)

regens sehr spärlich ausgefallen war. aber ausgedehnt wissen wollte" (Elias und die

auch daher, daß selbst in Phönizien wegen religiösen Verhältnisse seiner Zeit, Bibl. Zelt-

des gänzlichen Ausfalls der Ernte in den fragen VII, 1 2 11914], 13; ebenso in Die

Kugler. Korschungen, 10
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5. Der Jahresanfang unter Sedekia.

Sanda, Die Bücher der Könige II, 401, stellte den Satz auf: „Auch die

Jahre des letzten jüdischen Königs sind von Herbst zu Herbst zu rechnen."

Den Beweis führt Sanda II, 380 folgendermaßen

:

„Der Beginn der Belagerung fällt X. 10, 9 ^edekia; nach Ez. 24.1.2 X. 10,9

der Wegführung Jehojakins. Dieses letztere Jahr ist Nisan 590 bis Nisan 589. Also

wurde die Stadt etwa im Jänner 589 eingeschlossen. Das 9. Jahr §edekias muß
also ebenfalls 590—589 angesetzt werden. Es fragt sich nur, ob es Nisan 590 oder

Herbst 590 begann. Wegen Ez. 33, 31 hat es oline allen Zweifel erst Herbst 590

begonnen. Nach der dortigen Angabe fällt Jerusalem im 12. Jahre der Wegführung.

Dieses ist Nisan 587 bis Nisan 586. Nach Jer. 52. 6 geschah dies im 4. Monat, d. i.

Juli 587, nach v. 2 unseres (des 25.) Kapitels im 11. Jahre §edekias. Sobald man
9 sedekia Nisan 590 bi.s Nisan 589 zählt, wäre 11 !:?edekia Nisan 588 bis Nisan 587,

d. i. Jerusalem wäre gegen v. 2 und gegen Jer. 52, 5 erst im 12. Jahre S>edekias

gefallen. Folglich sind die Jahre §edekias unbedingt von Herbst zu Herbst zu zählen."

Auch hier geht die Beweisführung von einer unzutreffenden Annahme

aus. Es wird nämlich vorausgesetzt, in Ez. 24, 1. 2 sei vom 9. Jahre der

„Wegführung Jojachins" die Rede. Dies ist aber, wie unten nachgewiesen

wird, unrichtig. Es wird sich dort zeigen, daß das ,Jahr der Wegführung'

dem ,1. Jahr §edekias' vorausgeht, indem ersteres = 598/7, letzteres = 597/6

ist, und daß beide vom 1. Nisan an gerechnet sind.

Nach allen bisherigen Ergebnissen unserer Untersuchung ist keiner

der für den herbstlichen Anfang des bürgerlichen Jahres vorge-

brachten Beweise stichhaltig. Vielmehr hat sich u. a. gerade aus

den angeführten Stellen ergeben, daß sowohl unter Ahab als unter

Josias Neujahr auf den 1. Nisan fiel. Es stehen uns aber noch

andere Gründe für diesen Anfang des bürgerlichen Jahres zu Gebote.

a) Schon Exod. 12, 2 wird der Abib (=Ähren)-Monat(= späteren Nisan)

ausdrücklich als „erster Monat des Jahres" bezeichnet und dem entspricht

auch die Ordnung der Feste Num. 28, 16—29, 1 K Dies gilt nicht nur — wie

Bücher der Könige [1911] I, 417). Diese Er- Dagegen erhebt schon die Verwendung des-

klärung bietet indes schon Bernh- Weiss, selben Ausdrucks in Esth. 4,16 u. Tob. 3, 10.12

Die Evang. d. Mark, und Lukas U901)», 344, Einspruch. ,Drei Tage und drei Nächte' be-

der obendrein in Jak. 5, 17 merkwürdiger- deutet einen Zeitraum, der vom 1. bis zum

weise eine Bestätigung seiner Deutung findet. 3. Tag-Nacht, d.h. Volltag währt, wobei

Würde es sich um eine apokalyptische Vor- aber sowohl der Anfang als das Ende

aussagung der Dauer einer Katastrophe entweder in den Lichttag oder in die

handeln, so wäre in Ermangelung einer ein- Nacht fallen kann. Das Ist ein Hebräis-

fachen und nüchternen Erklärung die Zuflucht mus, der auch in den Wörterbüchern nicht

zu einer solchen apokalyptischen Auffassung fehlen sollte.

gestattet; aber der Hinweis auf ein histo- ' Die Berufung auf diese Stellen wäre

risches Geschehnis und die oben dargebo- allerdings zum Teil hinfällig, wenn die An-

tene naturgemäße, dem I Kön. 17. 18 berich- sieht WELLHAUSENS und seiner Schule, der

teten Tatbestand und der hebräischen Zähl- Priesterkodex sei eine erst im 6. bzw. ,5.

weise entsprechende Deutung schließen jede Jahrh. v. Chr. erstandene Tendenzschrift, die

mystische Einkleidung aus. Außerdem ist es in dreister Weise „mosaische" Gesetzesbe-

unzulässig, in den „drei Tagen und drei Nach- Stimmungen erdichtet habe, begründet w'äre.

ten" der Grabesruhe Christi (Matth. 12,40) Dem ist jedoch nicht so, ^vie Abh. II gezeigt

eine apokalyptische Ausdrucksweise zu sehen. wurde. Und selbst wenn jene Meinung wirk-
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man behauptete — für das kirchliche, sondern auch für das bürgerliche Leben.

Schon der Wortlaut von Exod. 12, 2 verlangt dies. Es läßt sich aber auch

folgendermaßen begründen. Dem Kirchen- oder Gottesjahr muß auch das

Jahr dessen entsprechen, den Jahve zum König gesalbt und ihm so Würde
und Rechte zuerkennt, die an sich ihm, dem Gott-König allein gebührten

(I Sam. 8 ff.). Ist aber der König der Stellvertreter Gottes, so bedeutete

es eine Ungehörigkeit, wenn die Aufzeichnung seiner Regierungszeit und

seiner Taten der Ordnung des Gottesjahres widersprächen; dies führt mit

Wahrscheinlichkeit zur Gleichung: Königsjahr = Gottesjahr. Was dieMischna

im Traktat „Anfang des Jahres" von einer späteren Zeit bezeugt, nämlich

„am ersten Tage im Nisan ist der Jahresanfang für die Könige und für

die Feste ... am ersten Tage im Tisri ist der Anfang für die Jahre für

das Sabbatjahr und die Jobeljahre, für das Pflanzen und für die Kräuter",

das gilt somit im wesentlichen wohl auch für die israelitische Königszeit.

b) Schon zur Zeit Salomos begann man offenbar das Königsjahr mit

dem Ähren (Abib) -Monat (= Nisan). Dies ist zwar nicht direkt bezeugt,

läßt sich aber aus den Daten I. Kön 6, 1. 37. 38; 8, 2 erschließen. Hier

wird dem phönizischen Monatsnamen erklärend die Ordnungszahl beigefügt,

z. B. 6, 1 : „im 4. Jahre — im Monat Siw, d. i. der 2. Monat — der Regie-

rung Salomos über Israel, da baute er (d. h. fing er an zu bauen) den

Tempel für Jahve". Siw aber entspricht dem späteren Jjjar (April Mai).

Also begann das Jahr zur Zeit Salomos etwa im Nisan (März April). Dabei

ist zu beachten, daß nach unserer Darlegung S. 12 ff. die erläuternde Ord-

nungszahl wahrscheinlich von einem zeitgenössischen Annalisten herrührt;

aber selbst wenn der Verfasser der Königsbücher ihr Urheber ist, so darf

man doch annehmen, daß dieser, der im Exil schrieb, den Jahresanfang

der Königszeit gekannt und sich danach gerichtet hat. Als solcher galt

der 1. Nisan auch zur Zeit von Ezechias. Dieser ließ in seinem 1. Jahre

das Pascha im „2. Monat" feiern, da es im ersten nicht möglich war

(II Chron. 30, 2 f. 13); das Pascha fiel aber sonst in den Nisan; also begann

das Jahr damals in eben diesem Monat. Und so blieb es bis zum letzten

König von Juda, ^edekia. Gemäß II Kön. 25, 1 begann die Belagerung

Jerusalems im 9. Jahre §edekias, im 10. Monat, den 10. Tag. Der 10. Monat

ist hier wieder von Nisan an gezählt; denn, Jeremias, der das Jahr stets

mit Nisan beginnt ', bietet 39, 1 nicht nur das gleiche Jahr, sondern auch

die gleiche Ordnungszahl des Monats. Dasselbe gilt von Ez. 24, 1.

c) An manchen Stellen des A. T. findet sich die Zeitangabe rz'irrr

~:isr, li-tesubat has-sanah ,bei der Rückkehr des Jahres'. Was bedeutet
T T

dies? Gewöhnlich wird es mit „im nächsten folgenden Jahr" übersetzt;

so z. B. von König ^, Kittel ^, Kamphausen *. Nach Sanda ^ bezeichnet tembat

lieh zuträfe, so müßte man doch erwarten, wo der König im 9. .Monat in seiner Winter-

daß der (oder die) Verfasser von P für die wolmung am Kohlenbecken sitzt.

ältere Zeit den ihm (oder ihnen) schwerlich -' Zeitschr. d. D. Morgenl.Ges. (1906), 624ff.

unbekannten Jahresanfang der Königszeit an- ^ Bei KautzscH, Die Hl. Schrift des A. T.,

genommen haben und daß somit letzterer auf 3. Aufl. I, 433.

den 1. Nisan fiel. * Bei KaUTZSCH, op. cit. I, 499,

' Jerem. 36. 22 aus dem .^. Jahr Jojakims, ' Die Bücher der Könige 1, 480.

10*
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ha-^-kinah nicht notwendig die Jahreswende, sondern allgemein „übers

Jahr". Diese Auflassungen sind jedoch nachweisbar unzutreffend. Zu-

nächst ist die Deutung „im nächsten (folgenden) Jahr" nicht richtig. Dafür

hatte man den naturgemäßen Ausdruck rnnxr. ~:i22 = anno altero (Genes.

17, 21). Die „Rückkehr des Jahres" dagegen könnte sich a priori nur

entweder auf eine charakteristische Jahreszeit oder auf die Jährung eines

vorher genannten Ereignisses beziehen; denn der Begriff „Rückkehr" for-

dert einen bestimmten terminus ad quem. Die Texte schließen aber nicht

nur die Bedeutung „im nächsen Jahr", sondern auch „heute (damals) übers

Jahr" aus. Die Stelle I Chron. 20, 1: „Und es geschah zur Zeit (r;??) der

teS, des Jahres, zur Zeit, da die Könige ins Feld ziehen" zeigt klar, daß

tesubat eine Jahreszeit ist, und zwar die, zu der die Könige ins Feld

ziehen. II Chron. 36, 10: „bei der Rückkehr des Jahres ließ ihn (Jojachin)

der König Nebukadnezar nach Babel bringen" schließt zugleich die Deutung,

„übers Jahr" aus; denn hier ist von einer Zählung gewiß nicht die Rede,

da Jojachins Abführung schon nach dreimonatiger Regierung erfolgte.

Das gleiche darf auch aus I Kön. 20, 22—26 wenigstens mit großer Wahr-
scheinlichkeit geschlossen werden. Hier spricht der Prophet zu Ahab:

„Wohlan, nimm dich in acht . . . ; denn bei der Rückkehr des Jahres wird

der König von Aram gegen dich heran ziehen . . . Und es geschah bei

der Rückkehr des Jahres, da musterte Benhadad die Aramäer und zog

heran nach Aphek zum Kampf." Wann sagte dies der Prophet? Nach

der ersten Niederlage Benhadads vor Samaria, die mit Rücksicht auf 20, 12

(wonach der König von Aram einige Zeit vor der Schlacht mit seinen

Bundesgenossen in den (Laub)hütten zechte;, in die Zeit von August bis

Oktober fiel. Und wann rüstete Benhadad zum zweitenmal gegen Ahab?

Sehr wahrscheinlich nicht erst im Spätsommer oder Herbst. Denn diese

Zeit eignete sich für einen Eroberungszug nicht. Benhadad mußte viel

früher aufbrechen, zumal er auf hartnäckigen Widerstand zu rechnen hatte.

Die fehlgeschlagene Belagerung Samarias und die empfindliche Niederlage

im Vorjahr ließen darüber keinen Zweifel. Somit kann auch hier li-

tevibat has-sanah schwerlich ,übers Jahr' bedeuten. So bleibt also nur

eine Auslegung übrig: tehibatliai-mnahhezeichnQieine bestimmte Jahres-

zeit. Aber welche? Nach II Sam. 11, 1 und I Chron. 20, 1 jene, „in der

die Könige ins Feld ziehen" d. h. zu ziehen pflegen. Das geschah aber im

alten Orient im Frühling, und zwar, wenn wir Assyrien einschließen, in

den Monaten Februar-Mai. Gehen wir hierauf ein wenig ein.

Die Wahl der Zeit des Beginns eines Feldzugs war bedingt durch den

Charakter des letzteren. Handelte es sich um einen Belagerungskrieg, so

mußte der Angreifer darauf bedacht sein, noch vor der Getreideernte die

Stadt zu umzingeln. Das gewährte ihm einen doppelten Vorteil: die Ver-

hinderung der Proviantierung der Stadt und die eigene Versorgung. Des-

halb brach Titus im Jahre 70 schon im März von Alexandria nach Cäsarea

auf und erschien bereits zwischen Ende März und 12. April vor Jerusalem.

Selbst die ungewöhnlich frühe Gerstenernte des Jordantales (bei Jericho)

war so für die Belagerten verloren. Plante ein König ein Eroberungszug
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in ferne Gebiete, so mußte er die Zeit des Aufbruches so wählen, daß das

Heer im Feindesland reifes Getreide vorfand, denn es ging nicht an, den

für längere Zeit notwendigen Proviant von der Heimat mitzuführen. Hier-

durch vor allem werden die verschiedenen Zeitangaben der Keilschriften

bezüglich des Auszuges der assyrischen Heere von Ninive oder Assur ver-

ständlich. Nur einige Beispiele '.

Tukulti-Ninib II. (889—884 v. Chr.) unternahm 885 einen großen Zug

zuerst südwärts bis Sippar, dann nordwärts den Euphrat entlang bis zur

Mündung des Habur, dann nordwestlich bis Piru, südlich von Dijär-Bekr;

Aufbruch von Assur Nisannu 26 = Mai 13 jul. (= Mai 4 gregor.). Asur-

nasir-apal (883—860 v. Chr.) zog 876 westwärts gegen Gargamis, Bit-Adini,

Patin usw. (Nordsyrien) bis ans Gestade des Mittelländischen Meeres (Tyrus-

Sidon); Aufbruch von Kalah (Ninive) Airu 8 = Mai 15 jul. (= Mai 6 greg.).

Sulmanu-asaridu III. (859—826) nahm 859 fast denselben Weg; Aufbruch

von Ninive Airu 13 = Mai 13 jul. (= Mai 4 gregor.). Derselbe Herrscher

wandte sich 854 abermals nach Westen, drang bis Aleppo und Hamath am

Orontes vor und schlug Adad-idri (Benhadad II.) von Damaskus und seine

Bundesgenossen (worunter Ahab von Israel) bei Karkar (etwa Juli jul.);

Aufbruch von Ninive: Airu 14 = Mai 18 jul. (= Mai 9 gregor.). Zogen

dagegen die assyrischen Heere nach dem heißen Ägypten, so brachen sie

schon weit früher auf. So fielen die beiden Invasionen Assar-haddons auf

673 Addaru 5 = Februar 19 jul. und 671 Nisannu = zwischen März 23

und April 22 jul., wobei sich die Daten offenbar auf die Überschreitung

der ägyptischen Grenze beziehen. Auch die beiden Züge Salmanassars III.

nach dem Süden Mesopotamiens (nach Akkad) in den Jahren 852 und 851

fanden bereits im April statt und zwar der letztere Nisannu 20= April 22 jul.

In diesen beiden Fällen und auch in dem vom Jahre 673 betrat das assy-

rische Heer schon geraume Zeit vor der Erntereife den feindlichen Boden.

Es führte offenbar den für die nächste Zeit notwendigen Proviant mit und

für den Nachschub konnte — falls ihn die Erbeutung alter Vorräte nicht

überflüssig machte — leicht gesorgt werden, da wie Akkad von jeher

so Ägypten zur Zeit Assarhaddons an das assyrische Reich grenzte. Die

Angriffe seitens der Grenzstaaten waren also — wenn wir von langen Be-

lagerungen absehen — viel weniger oder gar nicht an die Erntezeit ge-

bunden. Für sie war günstiges Wetter das einzig Unentbehrliche. Solches

tritt aber bereits im Februar-März ein. Im Februar ist ja in Palästina

das Wetter im allgemeinen mild, und der regnerische und kalte Nachwinter

(etwa vom 25. Februar bis 3. März), der die militärischen Operationen

hemmen konnte, macht bald dem schönsten Frühlingsvvetter Platz. Außer-

dem ist die kühlere Temperatur den Anstrengungen des Marsches, Trans-

ports und Kampfes günstig, wenn auch die Kälte der Nächte unangenehm

empfunden wird. In einem so quellenarmen Lande wie Palästina ist end-

lich der Spätregen (besonders im März) für das animalische Leben und

1 Dieselben sind meinen chronologischen Untersuchungen in Sternkunde und Stern-

dienst in Babel II. Buch p. 333 If. entnommen.
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Wohlbefinden nicht minder wichtig wie für das Gedeihen des Getreides und

den Wuchs des Grases. Und in der Tat zeigt das Studium der mal^lca-

bäischen Freiheitskämpfe und der militärischen Unternehmungen Vespasians

und Titus', daß die Kämpfe in und um Palästina sich vielfach im
Vorfrühling Februar und März abspielten.

Vorstehende Belege lehren zunächst, daß tesubat has-sanah nicht die

Herbstzeit, aber auch nicht die Sonnenwendezeit sein kann, auf welch

letztere der Ausdruck „Rückkehr, Wende des Jahres" hinzuweisen scheint,

sondern vielmehr die Zeit um das Frühlingsäquinoktium herum bezeichnet.

Für die Entscheidung der Frage, wann zur Zeit der Könige das Jahr be-

gann, ob mit Nisan oder mit Tisri, ist diese Bestimmung schon völlig ge-

nügend, da der jeweilige Neujahrstag entweder im Bereich jenes Zeit-

abschnitts lag oder nur um wenige Tage davon getrennt war. Die Ent-

scheidung dieser letzteren Frage aber wird uns durch II Chron. 36, 10 und
die Daten Ezechiels an die Hand gegeben. Die Chronikstelle meldet, daß

Nebukadnezar den jungen Jojachin ,uni die Wende des Jahres' nach Ba-

bylon abführen ließ, und §edekia als König über Juda und Jerusalem ein-

setzte; aus den Daten Ezechiels aber folgt, daß das 1. Jahr §edekias um
ein Jahr später angesetzt wird, als das der Wegführung Jojachins. Das

läßt sich nur so erklären, daß letztere vor dem 1. Nisan des folgenden

Jahres geschah, in dem §edekia den Thron bestieg. Somit gehört tesubat

hns-sanah keineswegs bereits ins neue Jahr, sondern in die letzten Tage
des alten, wo das Jahr nahe daran ist, zurückzukehren, sich zu erneuen.

B. Zählung der Königsjahre.

Die assyrische und babylonische Art der Zählung der Königsjahre

besteht darin, daß jedem Herrscher nur sein Todesjahr, nicht aber sein

Antrittsjahr voll zugerechnet wird. Anders zählte man in Israel und

Juda. Hier kommt in der Regel jedem König nicht nur sein Todes-,

sondern auch sein Antrittsjahr zu. In Assur und Babel begann also

das 1. Regierungsjahr mit dem 1. Nisan nach der Thronbesteigung, in Jeru-

salem und Samaria dagegen mit dem 1. Nisan vor der Thronbesteigung.

Dort hat man postdatiert, hier ante datiert.

Bei der jüdisch-israelitischen Antedatierung wird im allgemeinen das

Jahr, in dem sich zwei Könige ablösen, beiden zugeschrieben, also doppelt
gezählt. Folgerichtig sollten — theoretisch betrachtet — einem Herrscher,

der nur ein paar Monate, ja nur ein paar Tage regierte, in dessen Regie-

rungszeit aber ein Neujahr fiel, „zwei Jahre" zugerechnet werden. Es ist

aber von vornherein sehr unwahrscheinlich, daß man praktisch so verfuhr;

denn es müßte verwirren und ganz falsche Vorstellungen erzeugen. Und
in der Tat sehen wir daß man bei Beträgen von 7 Tagen (II Kön. 16, 15),

1, 3 und 6 Monaten (II Kön. 15,13; 23,31; 24,8; 15,8), wo also die wirk-

liche Regierungsdauer unter dem Vollbetrag von einem halben Jahr bleibt

oder denselben nicht übersteigt, nicht einmal von einer einjährigen Regie-

rung die Rede ist; um so mehr hat man es vermieden, eine Herrschaft

von wenigen Monaten oder Tagen deshalb als eine solche von „zwei
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Jahren" zu bezeichnen, weil sie teils vor teils nach Neujahr fiel. Hier-

nach ist auch der Fall zu beurteilen, wo ein König kurz vor oder nach

Neujahr starb. Erhält der Verstorbene schon dann ein Jahr mehr, wenn

er nur einige Tage noch ins neue Jahr hinein regiert hat oder wird, falls

er ebenso kurz vorher starb, dieser Fehlbetrag dem Nachfolger als eigenes

Jahr verbucht? Nach meiner Ansicht haben es die Juden darin kaum so

streng genommen; denn hier war der Kalender nicht in den Händen von

Astronomen wie während der letzten acht Jahrhunderte v. Chr. in Babylon.

Auch werden wir sehen, daß sowohl bei Rehabeam als bei Jehu der Fall

eintrat, daß ihr letztes Jahr ihnen ganz ausschließlich zugerechnet ward.

Wir können aber doch schwerlich annehmen, daß beide Fürsten gerade

am letzten Tage des Jahres gestorben sind.

Bei der Feststellung der Gesamtdauer mehrerer Regierungen ist natürlich

auf die Antedatierung zu achten, d. h. vor der Addition sind, vom zweiten

Herrscher angefangen, die Einzelbeträge der Regierungsjahre um eins zu

vermindern, außer in dem Falle, wo die Thronbesteigung um Neujahr stattfand.

Die Tatsache der Antedatierung in den Königsbüchern läßt sich

in mehreren Einzelfällen leicht beweisen; der Nachweis ihrer durchgreifenden,

auf die ganze Königszeit sich erstreckenden Anwendung dagegen ist schwie-

riger als man geglaubt hat. Was bis jetzt an versuchten Nachweisen vor-

liegt, findet sich in Sandas Kommentar zu den Königsbüchern II, 403 f. Der

Grundgedanke ist bei allen richtig; aber das Beweismaterial muß durch

anderes ersetzt werden. Zur Klärung der Sache schicke ich zunächst

jedesmal den bisherigen Versuch voraus.

1. „Beim Regierungsantritt Jehus starben gleichzeitig die Könige von Israel

und Juda. Wenn wir bis zur Teüung des Reiches hinautrechnen, müssen die Summen

der beiderseitigen Regierungsjahre gleich sein, wofern wir entsprechend der vor-

datierenden Methode jedem Herrscher ein Jahr abstreichen. Dies ist in der Tat

der Fall. Nur bei Ahazjahu von Juda lassen wir das eine Jahr stehen, da er mit

Neujahr 843 antrat. So ergibt sich;

König von Israel: 2H- 1 + 23 -f 1 + 11 + 21 + 1 + 11 = 90

König von Juda : 16 + 2 + 40 + 24 + 7 + 1 =90.

Damit ist die Vordatierung bis Jehu bewiesen."

Hier wird auch die Dauer der Regierung der beiden ersten Herrscher

(Jerobeam und Rehabeam) um je ein Jahr verkürzt. Doch die beiden

Fehler heben sich auf. Schlimmer dagegen sind zwei Voraussetzungen,

die nicht bewiesen sind und — wie unten gezeigt wird — auch nicht zu-

treffen, nämlich 1. daß alle Regierungsjahre richtig sind und 2. daß Ahazjahu

von Juda gerade an Neujahr den Thron bestieg.

Was die Zuverlässigkeit der Regierungszahlen betrifft, so müssen sie doch

in Verbindung mit den jeweilig beigefügten Synchronismen die Probe bestehen,

w^omit indes gar nicht gesagt ist, daß letztere an sich eine zuverlässigere

Norm seien. Wenn aber von den 15 Synchronismen bis Jehu— wie behauptet

wird — nur ein einziger den Zahlen der Regierungsdauer sich fügt, so muß doch

mindestens der Verdacht auftauchen, daß auch bei diesen nicht alles stimmt.

Daß Ahazjahu gerade an Neujahr die Regierung angetreten haben

soll, ist schon wegen der geringen mathematischen Wahrscheinlichkeit be-
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denklich und die von Sanda 1. c. II, 75 gebotene Begründung setzt wiederum
voraus, daß alle Regierungsjahre von Jerobeam bis Jehu stimmen. (Näheres

hierüber unten.)

Die Beweisniet hode ist selbstverständlich richtig. Nur müßten obige

Reihen durch jene ersetzt werden, die sich S. 158 ergeben werden, näm-
lich für Israel: 21 + 1 + 23 + 1 + 11 + 19 + 1 + 11 = 88

Juda: 17 + 3 + 40 + 21+7+0 =88.
Die Bürgschaft für die Richtigkeit dieser Zahlen beruht darauf, daß es

ohne jede Korrektur und lediglich durch sachgemäße Deutung einiger

Regierungszahlen und unter Anwendung einer konsequent durchgeführten

Antedatierung gelingt, zwischen den 20 ersten Sycnhronismen und den

Regierungszahlen von 22 Königen Israels und Juda eine völlige Harmonie
zu erzielen.

2. „Von Ahaz bis zur Zerstörung Jerusalems war die Vordatierung gleichfalls

in Brauch. Wenn wir die überlieferten Königszahlen ohne Abstrich summieren, so

ergibt sich 587 + 16 + 29 + 55 + 2 + 31 + 11 + 11 = ?42 als erstes Jahr Ahaz'.

ein unmögliches Datum. Denn nach II, 15, 37 begann schon vor Aliaz unter Jotam,
also nach diesem Resultat etwa 743, der Krieg mit Pekali von Israel und Rason
von Damaskus. Nun hat nach den Keilinschriften Menahem 738 an Assyrien Tribut

gezahlt. Pekah konnte also 742 oder 743 noch nicht König sein. Nach der vor-

datierenden Methode fällt jede Schwierigkeit weg." In der Tat ergibt sich dann
736 als Antrittsjahr Ahaz', „was zur politischen Lage und zu Pekalis Regierung sehr

gut stimmt".

Diese Beweisführung ist durchaus zwingend, wenn die biblischen Be-

träge der Dauer aller Regierungen von Ahaz bis §edel>.ia richtig überliefert

sind. Doch dies darf nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Die oben

erwähnten Erfahrungen mahnen zur Vorsicht. Dort haben wir in den

biblischen Synchronismen ein Mittel, die Richtigkeit der Regierungsjahre

einigermaßen zu erproben. Hier dagegen bedürfen die biblischen Synchro-

nismen zuvor einer kritischen Sichtung, da sie untereinander in offen-

kundigem Widerspruch stehen, was aber keineswegs daher kommt, daß

die Zahlen vielfach verschrieben sind, sondern daß sie auf verschiedenen

Voraussetzungen beruhen, die sich in aller Schärfe restlos nachweisen

lassen. Gleichzeitig wird sich auch herausstellen, daß die meisten jener

Synchronismen für die Zeit von Ahaz bis Sedeliia die Antedatierung
voraussetzen. Daß diese noch in jener letzten Zeit in Kraft war, wird

sich übrigens auch aus II Chron. 29, 1 ff. ergeben.

3. Wenn aber nach (1) von Jerobeam I. und Rehabeam bis Jerobeam II.

und Asarja und nach (2) von Ahaz bis Sedeliia vordatiert ward, so trifft

dies auch gewiß für die kurze Zwischenzeit zu.

C. Die assyrisch-babylonischen Synchronismen.

Bevor wir daran gehen können, die biblischen Angaben der Regierungs-

zeiten und der zugehörigen Synchronismen einer durchgreifenden Prüfung

zu unterziehen, wird es von Nutzen sein, sowohl die keilinschriftlich ver-

bürgten assyrisch-israelitischen (bzw. jüdischen) als auch die biblisch be-

legten babylonisch-jüdischen Synchronismen bereit zu stellen.
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1. Sulmän-asaridu [= Salmanassar] III. (reg. 859—826) schlägt in

seinem 6. Regieningsjahr im limu (Vervvaltungsjahr) des Dan-Asur [= 854

V. Chr.] Adad-idri (Benhadad II.) und dessen Bundesgenossen, worunter

Ahabu (mät) Sir'iaai [Ahab von Israel] bei Karkar — etwa Juni Juli

'

(Monol. Col. II, 78—102; Obel. 54—66).

2. Derselbe Salmanassar III. empfängt in seinem 18. Regierungsjahr

[842 V. Chr.] den Tribut von Tyrus, Sidon und Ja-u-a apal Humri'-

[= Je hu, dem „Sohne" Omris] — wahrscheinlich Oktober November ^

(III R. 5 Nr. 6; Obel. 97—99).

3. TiikuUi-apal-emrro [= Tiglat-Pileser] III.(reg. 745— 727) empfängt

in seinem 8. Jahre [= 738 v. Chr.] u. a. von Rason von Damaskus und Minihwü

"'Samerinai [Menahem von Samaria] Tribut (Annal. 150; vgl. 157).

4. Derselbe Tiglat-Pileser III. ernennt (oder bestätigt) in seinem 14.

Regierungsjahre [= 732 v. Chr.] Axsi' [= Hosea] als Nachfolger des ge-

stürzten Palaha [= Pekah] von Israel. ".

""
II R. 52, 1, das Fragment einer großen Eponymenliste zweiter Art,

bezeugt, daß Tiglat-Pileser in seinem 13. und 14. Jahre [733 2 und 732 1

V. Chr.] ,nach dem Lande Damaskus' zog. Es war nach der genannten

Liste (Keilinschr. Bibl. 212 f.) zugleich sein letztes Unternehmen im Westen.

Der Verlauf der beiden Feldzüge ergibt sich aus den Annalen des

Herrschers, 227 ff. und besonders den kleineren Inschriften I, 15— 18*, wo
sowohl die erste Wegführung Israels als auch der Sturz Pekahs und die

Einsetzung Hoseas als König berichtet wird : Palaha Sarru-hmu Iskipu-ma

Ausi' [ana Sarrnti] ina cli-kinu aikun = „Pekah, ihren König, stürzten

sie, und Hosea habe ich als König über sie- gesetzt" (vgl. II Kön. 15, 29 f.).

Dieses Ereignis fällt wie die Eroberung von Damaskus in das Jahr 732 1 v. Chr.

Nach II Kön. 16, 5 ff. waren diese Ereignisse verursacht durch die

Angriffe Rasons, des Königs von Aram (Damaskus) und Pekahs von Israel

gegen Jerusalem unter Ahaz, der dann Tiglat-Pileser zu Hilfe rief. Die

Tontafelinschrift II R. 67 Rs 11 erwähnt unter den tributleistenden Fürsten

auch Ja-n-lja-zi """Ja-n-da-ai [Ahaz von Juda]. Die Inschrift gehört

höchstwahrscheinlich dem Jahre 734 an ^.

5. Sarru-ukin arku [= Sargon der spätere (II.)] (reg. 721—705) er-

obert in seinem Antrittsjahr (722 1) zwischen 20. Dez. 722 und 4. April 721

die Stadt Samaria. Der Beweis folgt unten.

' Salmanassar brach 14. .\iru = 18. Mai ^ Der König überschritt den Euphrat an-

854 (jul.) von Ninive auf, zog zuerst gegen scheinend nicht bei Hochflut (heute IV. 26

Giammu ins Gebiet des Balihuflusses, setzte bis V. 28J. Die Kämpfe im Libanon, die

dann bei Kar-Sulman-aäarid zur Zeit der Hoch- Belagerung von Damaskus, die Verheerung

Hut (also im Juni) über den Euphrat. drang des Hauran, der Zug ans Meer, wo Salnia-

bis Halman (.41eppo) vor, wandte sich hierauf nassar seine Statue aufstellte, können insge-

gegen Amat am Orontes und schließlich gegen samt recht gut einen Zeitraum von 3— 4 Mo-

das Heer des Königs von Damaskus. Die naten ausfüllen, so daß die an letzter Stelle

Schlacht bei Karkar dürfte daher auf Juli erwähnte Tributleistung erst im Oktober

.\ugust fallen. stattfand

- Israel hieli bei den Assyrern nach dem ^ Vgl. Ro.ST, Keilschrifttexte Tiglat-Pilc-

Gründer der Hauptstadt Samaria auch Bit- sers III S. 73.

flumria (Tiglat-Pileser III, Kl. Inschr. I, 6). -^ So schon TiELE, Bab.-ass. Gesch. 233.
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6. Sin-aJje-erba [= Senacherib] (reg. 704—681) bedrängt auf seinem

3. Feldzug [701 v. Chr.] Ha-za-ki-a-u """Ja-u-da-ai [= Hiskia von Juda],

indem er ilin in Ursalimu (Jerusalem) einschließt und Tribut erpreßt, ohne

jedoch der Stadt sich bemächtigen zu können (Prisma-Inschr. III, 11—40;

vgl. II Kön. 18, 13—19, 36).

7. Nebukadnezar (babyl. Nabü-kudurri-ussur) II. (reg. 604—562)

läßt in seinem 7. Jahre [598 7] kurz vor Jahresschluß [= kurz vor 11.

April 597 v. Chr.] Joj achin von Jerusalem nach Babel bringen (Be-

weis folgt).

8. Derselbe König von Babel erobert am 9. Tage des 4. Monats

seines 18. Jahres und des 11. Jahres §edekias [= 29. Juni 587 v. Chr.]

Jerusalem; einen Monat später läßt Nebu-zar-adan (Nabii-zir-iddin) den

Tempel in Flammen aufgehen (Beweis folgt).

D. Die Regierungszeiten und Synchronismen der

Königsbücher.

Mit Rücksicht auf die besonderen Schwierigkeiten verschiedener Epochen

empfiehlt es sich, die Reihe der Könige in zwei Gruppen zu scheiden und

diese getrennt zu behandeln. Die Grenzscheide bildet das Ende der Regie-

rung Jerobeams II.

1. Von Jerobeam (Jcroboam) I. und Rehabeam (Roboam) bis Jero-

beam (Jcroboam) IL und Azarja (Azarias).

Die Reihe der Herrscher und die Dauer ihrer Regierung nach dem
hebräischen Text bietet folgende Liste';

Israel:
|

Juda:

Dauer der Quelle: Ij Dauer der Quelle:

Regierung. Hb. reg. |

- Regierung. lib. reg.

Jahre Jahre

Jerobeam 1. . . 22 (I. 14,20) Rehabeam ... 17 (1. 14,21)
{Jeroboani) (Roboam)

Nadab .... 2 (1. 15,25) :| Abia 3 (1. 15, 2)

Ba'sa 24 (I. 15, 33) Asa 41 (I. 15, 10)

Ela 2 (1. 16, 8) Josaphat. ... 25 (I. 22,42)

Zimri —7 Tage (1. 16,15) I Jehoram . . . . S (11. 8,17)
(Zanibri) L (Joram)

'Omri 12 (I. 16, 23)
\\

(Amri)

Ahab 22 (I. 16,29) ! Ahazja(hu) ... 1 (11. 8,26)

Ahazja(hu) ... 2 (I. 22, 52) i]

(Ocliozias)

(Ochosias) Ij

Joram .... 12 (II. 3, 1) !l

lehn 28. (II. 10,36) 'Atalia .... 7 (II. 11,4)

Joahaz .... 17 (II. 13, 1) Jehoas .... 40 (II. 12, 2)
I [Joasi

J(eh)oas . ... 16 (II. 13,10) Amasja .... 29 (II. 14,2)

Jerobeam II. . . 41 (11.14,23) Azarja (= Uzzija) 52 (11.15,2)
(Jeroboam)

, Asnrias)

' Unsere Schreibweise der Königsnamen bestand des Hebräischen möglichst zu wah-
an dieser Stelle sucht den Konsonanten- ren : hierbei wurden u. a. - und p durch k
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Setzen wir voraus, daß alle biblischen Zahlen der Regierungsdauer

von Jerobeam I. bis Jerobeam II. und von Rehabeam bis Amasja zutreffen,

so sind die biblischen Synchronismen aus dem gleichen Zeitraum in 18

von 20 Fällen, weil mit jenen Zahlen im Widerspruch stehend, unrichtig.

Dies lehrt folgende Liste, wo die nach der konsequent durchgeführten ante-

datierenden Methode sich ergebenden Zahlen den biblischen in [] beigefügt

sind und wo A Antritt, Thronbesteigung, t dagegen Tod bedeutet.

1.)
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Hexateuchs-^ 299) zu helfen'. Mit Recht lehnt Sanpa II, 411 diese Auf-
fassung ab. Dagegen spricht schon die in den Synchronismen 1—20 weit-
aus vorherrschende Antedatierung, die nach dem Exil nirgends mehr im
Gebrauch war. Es bliebe also nur übrig, die jetzige Verderbtheit bald auf
unachtsames Abschreiben, bald auf kritiklose Ergänzung von ganz oder
teilweise zerstörten Zahlen des ursprünglichen Textes zu erklären. So
scheint es. Aber man lege sich doch die Frage vor: Ist es wirklich
glaubhaft, daß einsolches Verhängnis lediglich über den Syn-
chronismen gewaltet, während sämtliche Zahlen der Regierungs-
dauer unversehrt geblieben sind? Das ist gerade so wahrscheinlich
wie etwa folgender Bericht: In einem Arbeitsraum einer Fabrik, in dem
sich 42 Personen, wovon 20 Polen und 22 Deutsche, aufhielten, fand eine
Explosion statt; dabei wurden von den 20 Polen nicht weniger als 18
schwer verletzt, während sämtliche 22 Deutsche völlig heil davon kamen.

1 Auch Strack, Einl. in das A. T.'' (190(i),

83 ist der Ansiclit, daß der synchronisti-
sche Rahmen auf Berechnung des Bear-
beiters und nicht auf Überlieferung
beruhe. Nach Strack bzw. seinem Gewährs-
mann soll sich die Sache so verhalten : „Joram
[von Israel] und Ahasjahu (= Ochozias von
Juda] sind in demselben Jahre [842] getötet

über die einzelnen Könige bis zu diesem

Ereignisse zusammen, so beträgt die Summe
für das Nordreich 98, für das Südreich 95

Jahre. Um das Plus von 3 Jahren zu be-

seitigen, hat der Bearbeiter einfach die Jahre

der judäischen Könige als voll gerechnet, die

der israelitischen nicht. Es werden nämlich

gerechnet:

2 .
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was um so auffälliger ist, als nicht etwa die Arbeiter nach ihrer Nationali-

tät in zwei Gruppen geschieden waren, sondern je ein Deutscher neben

einem Polen stand. Das klingt unglaublich; der angedeutete Erklärungs-

versuch textkritischer Art flößt aber gewiß nicht mehr Vertrauen ein. Diese

Erwägung führte mich zu der Annahme, daß die Zahlen der Regierungs-

dauer der Könige von der Reichsteilung bis Jehu zum Teil fehlerhaft sind

oder auch bisher mißverstanden wurden, daß aber dafür mindestens meh-

rere Synchronismen richtig sind. Die hierauf angestellte Untersuchung

bestätigte diese Annahme, lieferte aber zugleich den Beweis, daß es bei

den Zahlen der Regierungsdauer nicht einmal einer Korrektur, sondern

nur einer sachgemäßen Interpretation bedarf, um sämtliche

obigen 20 Synchronismen mit 22 Regierungszahlen in Einklang

zu bringen. Zeigen wir dies im einzelnen!

Zunächst steht mit der Regierungsdauer Rehabeams (=17 Jahre) die

Gleichung (1) der Liste S. 155: A Abia = 18 Jerobeam im Widerspruch.

Für diese letztere spricht aber der Umstand, daß damit die 2. Gleichung:

A Asa = 20 Jerobeam in Einklang steht und zwar auf Grund der Vor-

datierung, welche der jüdisch-israelitischen Königszeit eigentümlich ist.

An diesen beiden Gleichungen darf daher nicht gerüttelt werden. Aber auch

die 17 Jahre Rehabeams bedürfen keiner Änderung, wenn der König um
den Neujahrstag seines 17. Jahres starb und so dieses ihm ganz zuge-

rechnet wurde. Dagegen scheint Rehabeams Regierungszeit um ein Jahr

verkürzt werden zu müssen; denn da nach Gleichung (3): A Nadab (= Ende

Jerobeams) = 2 Asa und A Asa = 20 Jerobeam, so erhält Jerobeam nur

21 Jahre, während ihm nach I Kön. 14, 20 ,22 Jahre' zukommen. Hier

ist jedoch wohl zu beachten, daß Jerobeam de iure bereits vor Salo-

mos Tod König der zehn Stämme (Israels) war. Denn schon damals

hat ihm der Prophet Achia von Silo in göttlichem Auftrag jene Würde

übertragen (I Kön. 11,29—39). Diese Tatsache blieb schon zu Lebzeiten

Salomos nicht geheim '
; denn nicht ohne Grund trachtete dieser dem Sohne

des Ephratlten Nebat nach dem Leben und zwang ihn, sein Heil bei Sosak

(Sesonk), dem König von Ägypten, zu suchen (11, 40). Nur den Schein

der Loyalität gegenüber dem Sohne Salomos wahrend, aber in vollem Be-

wußtsein seiner Würde erscheint denn auch der nach dem Tode des Königs

heimgeeilte Jerobeam an der Spitze von ganz Israel in Sichern zur Königs-

wahl Rehabeams (I Kön. 12, 1 ff.). Hieraus dürfte es sich erklären, warum

Jerobeams Königtum 22 Jahre zählt, obwohl er nur 21 Jahre — von der

Reichsspaltung an — regiert hat.

Ohne jede Korrektur der biblischen Zahlen und ohne jede Schwankung

in der Art der Datierung (d. h. nicht bald vor — bald nach — ,
sondern

stets vordatierend) gelangen wir so zur Bestätigung der Synchronismen

(1)— (11) S. 155. Jetzt aber ergibt sich die Notwendigkeit zweier Korrek-

turen; denn die folgenden Synchronismen (12)—(20) erweisen sich nur

1 Nach JOSEPHUS, Ant. VII. 8 hätte sich gönnen, das Volk von Salomo abwendig zu

Jerobeam infolge der Prophezeiung nicht machen und dasselbe zu bereden, ihm selbst

mehr ruhig halten können, sondern hätte be- die Herrschaft zu übertragen.
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dann als zutreffend, wenn wir Achab 20 statt 22 und seinem Zeitge-

nossen Josaphat 22 statt 25 geben. Schon die durch diese geringe

Änderung erzeugte Harmonie so vieler vorher miteinander in Widerspruch

stehenden biblischen Zahlen ist ein schlagender Beweis, daß wir das

Richtige getroffen.

Bleiben wir jedoch hierbei nicht stehen, sondern stellen wir die Frage

:

wäre es nicht möglich, daß die Regierungszahlen 22 (Achab) und 25 (Jo-

saphat) 2 bzw. 3 Jahre Mitregentschaft einschlösse, so daß beide Regie-

rungszahlen gar keiner Verbesserung bedürfen? Die Königsbücher geben

uns hierauf keine Antwort; aber die Chronik leistet auch hier willkom-

menen Ersatz. II Chron. 16,22 berichtet: „Im 39. Jahre seiner Regierung

erkrankte Asa an den Füßen, und seine Krankheit war überaus heftig;

aber auch in dieser Krankheit suchte er nicht (Rettung bei) Jahve, sondern

bei den Ärzten. Und er legte sich zu den Vätern und starb im 41. Jahre

seiner Regierung." Natürlich konnte der alternde König in diesem trau-

rigen Zustand ebensowenig wie später Azarja (Uzzija) seines königlichen

Amtes mehr walten und mußte, wie dieser seinem Sohn Jotam, seinerseits

seinem Sohne Josaphat es überlassen, „dem königlichen Palast vorzustehen

und dem Volke des Landes Recht zu sprechen" (vgl. II Chron. 26, 21 und

II Kön. 15,5). Kurz: Josaphat hat mit dem gleichen Recht als Mitregent

zu gelten wie später Jotam. Die Dauer der Mitregentschaft währte vom
39. bis 41. Jahre seines Vaters, also hat er insgesamt 25 Jahre, 3 mit

seinem Vater, 22 allein regiert. Ähnlicherweise wird wohl auch Ahab
' 2 Jahre Mitregent seines Vaters Omri und 20 Jahre Alleinherrscher ge-

wesen sein; es wäre aber auch möglich, daß 22 irrtümlich aus 20 ent-

standen ist. Soviel ist jedoch sicher: Ahab hat nur 20 Jahre allein

regiert. Diese Annahme wird noch eine zweite Probe bestehen. Nach

II Kön. 9, 21—28 werden Joram von Israel und Ahazjahu von Juda fast

gleichzeitig getötet. Vom Regierungsantritt Jerobeams bis zum Ende Jorams

einerseits und von der Thronbesteigung Rehabeams bis zum Tode Ahaz-

jahus andererseits mußten daher gleich viele Jahre liegen. Auch dieser

Forderung genügt unsere Annahme; denn der Zeitraum umfaßt

bei Israel: 21 -t- 1 + 23 -|- 1 + 11 -f 19 -}- 1 + 11 = SS Jahre

bei Juda: 17 + 3+40 + 21+7+0 =88
Die Summanden der beiden Reihen sind entsprechend der ante-

datierenden Methode aus den Werten der Regierungszeiten gebildet, in-

dem letztere in der Regel um ein Jahr vermindert werden. Die beiden

ersten (21 und 17) — von der Reichsspaltung an gezählt — bleiben natür-

lich unverkürzt; ebenso die drei Jahre Abias, weil das letzte Jahr (17)

seines Vorgängers diesem ungeteilt zugerechnet ward (siehe oben S. 157).

Dagegen liegt kein Grund vor, das „1 Jahr" Ahazjahus (Ochozias) von

Juda nicht zu verkürzen, da dasselbe tatsächlich nur einige oder mehrere
Monate ausmacht, die noch dem Todesjahr seines Vorgängers Joram ange-

hören. Sanda op. cit. II, 75 behauptet zwar, Ahazjahu habe gerade an

Neujahr den Thron bestiegen. Doch die von ihm geltend gemachten Gründe
gegen einen Regierungsantritt nach Neujahr sind nicht zutreffend. Er



Chronologie der Könige von Juda und Israel und die Daten Ezecliiels. 159

sagt: „Denn dann hätte man ihm [wie Zekarja (Zacharias) und Sallum]

15, 8. 13 nur einige Monate zählen können, und Jehoram müßte statt acht

vielmehr neun Jahre bekommen." Wir brauchen indes hier nur auJ den

ersten Punkt einzugehen, da der zweite mit Rücksicht auf unsere wesent-

lich andere Grundlage gegenstandslos wird. Zekarja werden ,6 Monate'

und Sallum ,1 Monat' zugeschrieben; in Wirklichkeit aber hat ersterer

nicht volle 6 Monate, ja vielleicht nur etwas mehr als 4 volle Monate
regiert. Dagegen stehen Ahazja eventuell 7—8 Monate zu Gebote, da die

Tributleistung Jehus an Salmanassar (s. oben S. 153') wahrscheinlich erst

in den Oktober oder November des Jahres 842 v. Chr. fiel '.

Durch die beiden keilinschriftlichen Synchronismen (1 u. 2, oben S. 154),

wonach das Jahr 854 in die Regierungszeit Ahabs, 842 in die Jehus fällt

und die Regierungsdauer der zwischen Ahab und Jehu stehenden israeli-

tischen Könige Ahazja und Joram: 1 + 11 = 12 Jahre beträgt, folgt ohne

weiteres, daß 854 v. Chr. das 8. Jahr Ahabs, 842 das 1. Jahr Jehus sein

muß. Von diesen bekannten Ansätzen aus gelangen wir aber mittelst der

oben als richtig erkannten Regierungszeiten zu dem neuen Ergebnis

:

Das Jahr der Reichsteilung ist 929 v. Chr.

Hierauf kommen wir später (S. 168) zurück. Zunächst müssen wir den

betretenen Weg weiter gehen. Verfolgt man die Regierungszeiten und

Synchronismen von Jehu bis Jerobeam II. abwärts, so gewahrt man auch

hier eine völlige Harmonie, wenn man — was erlaubt ist — annimmt, daß

Jehu um die Wende seines 28. Jahres (815/4) gestorben ist und im (18.)

Synchronismus der Liste S. 155 die Angabe ,39' der G Mss. XI. 64. 71. 74.

119. 158. 253 recht behält. Damit ist unsere Prüfung der Chronologie von

Jerobeam I. und Rehabeam bis Jerobeam II. und Zakarja abgeschlossen.

Das Ergebnis an chronologischen Werten bietet folgende Liste:

Israel :

Reiclisteilung 929 v. Chr.

.Jahre

Juda:

Jahre
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2. Von Jerobeam und Azarja bis Hosea und Sedekia.

Während die chronologischen Angaben der Königsbücher aus der Zeit

von der Reichsteilung bis Jerobeam IL und Azarja eigentlich keiner Verbesse-

rung, sondern nur einer zwanglosen Erklärung bedurften, treten in der

Chronologie der Folgezeit schwere Störungen auf, die jede Hoffnung auf

eine durchgreifende Lösung auszuschließen scheinen. Nicht nur steht hier

die Summe der Regierungszeiten im Widerspruch mit den bisherigen Ergeb-

nissen, auch die Synchronismen widersprechen einander und zeigen im

Gegensatz zu der vorausgegangenen Zeit fast durchweg eine Nachdatierung.
Und doch beruht dieses Wirrsal nicht etwa auf allerlei Schreibfehlern, die

sich im Laufe der Zeit eingeschlichen haben, sondern auf logischen Schluß-

folgerungen, die nachexilische Rezensenten aus irrigen Voraussetzungen ge-

zogen haben, indem sie bona fide einige verderbte chronologische Daten

der Urschrift wiederherzustellen bemüht waren. Dies hoffen wir in aller

Strenge nachweisen zu können, zugleich soll aber auch gezeigt werden,

daß die Urschrift hier wie früher durchaus richtige Angaben bot.

Wie in der vorigen Untersuchung so gehen wir auch hier von den

biblischen Synchronismen aus. Die Art, wie dieselben zustande kamen,
tritt am klarsten hervor, wenn wir mit den jüngsten beginnen. Es sind

folgende drei, die im Grunde nur einen einzigen ausmachen.

II Kön. 18, 1: A Hizkija = 3 Hosea
tE^ecliiasi fOsc-

„ 18, 9 : 4 „ =7 „ (Beginn d. Belagerung Samarias)

„ 18,10: 6 „ = 9 „ (Eroberung von Samaria).

Schon ein Blick genügt, um hier die nachdatierende Methode zu er-

kennen, da das Jahr des Regierungsantritts (A) nicht als erstes Jahr an-

gesehen wird; denn andernfalls müßte

A Hizkija = 4 Hosea
sein. Diese Postdatierung tritt aber auch noch auf andere Weise klar

hervor, die zugleich zeigt, wie man vorstehende drei Gleichungen gewonnen
hat. Rechnet man vom Jahre 587 v. Chr., dem Ende der Regierung §ede-

kias, postdatierend zurück, so erhält man 727 6 v. Chr. als Anfangsjahr

Hizkijas. Andererseits ergibt sich aus den Keilinschriften, daß Samaria
kurz vor Frühjahr' 721, also im Jahre 722 1 erobert ward (s. unten).

Aus beiden Daten folgt:

6 Hizkija = Jahr der Eroberung Samarias,

ganz im Einklang mit den obigen drei Synchronismen.

Hiernach hätte man in der letzten Zeit des Königtums in babylonisch-

assyrischer Weise nachdatiert, also das Gegenteil von dem, was aus 20

Synchronismen bezüglich der älteren Zeit klar hervorgeht. Hat also ein

Wechsel in der Datierung stattgefunden? Wir werden das Gegenteil hier-

von alsbald nachweisen.

Hier soll nur noch darauf hingewiesen werden, daß obige drei Syn-

chronismen schon deshalb nicht richtig sein können, da die Eroberung

1 Nicht nach Frühjahr 721. wie S.ANDA, op. cit. II, 406 mit andern annininit.
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Samarias nicht in das 9., sondern in das 11. Jalir Hoseas fiel. Die letzten
'

zwei Jahre hat er indes tatsächlich nicht mehr regiert, da er bereits kurz

vor dem Beginn der Belagerung durch Salmanassar gefangen gesetzt ward.

Schon deshalb treffen die drei obigen Synchronismen (II Kön. 18, 1. 9. 10)

nicht zu. Ihnen widerspricht obendrein der Synchronismus II Kön. 17, 1 :

A Hosea = 12 Ahaz.

Hieraus folgt nämlich unter Voraussetzung der nachdatierenden Methode

5 Hosea = 16 Ahaz

6 „ = 1 Hizkija

11 „ = 6 „

Der Urheber des in Rede stehenden Synchronismus kommt mit dem

der vorhergehenden Synchronismen zw^ar in der Art des Datierens überein

;

aber er nimmt — man beachte die oben gleichfalls nach der nachdatieren-

den Methode gewonnene Gleichung 6 Hizkija == Jahr der Eroberung Sama-

rias — notwendig an, daß dieses Ereignis zugleich in das 11. Jahr Hoseas

fiel. Und so war er wenigstens im Besitze der halben Wahrheit. Hätte

er gewußt, daß man zur Zeit der Könige bis zu Ende vordatierend zählte,

so hätte er gewiß erkannt, daß die Gleichung 11 Hosea = 6 Hizkija irrig

und daß vielmehr 11 Hosea = 15 Ahaz, also 1 Hosea = 5 Ahaz ist. Und
— merkwürdig genug — diese nämliche Gleichung wird von einem

Manne bezeugt, der die vordatierende Methode gar nicht kannte.

Dieser wichtige, weil ganz unverdächtige Zeuge ist der Urheber der fol-

genden Synchronismen:

(1) II Kön. 15, 8: A Zekarja (Zaeharias} = 38 'Azarja (AsarUis)

(2) 15,13: A Sallum iSelUim) = 38

(3) 15.17: A Uenabem (Manahem) = 39

(4) 15,23: A Pekahja (Phaceiat = 50

(5) 15,27: A Pekah (Phacee) = 52 „

(6) 15,32: A Jotam iJoatham) = 2 Pekah iPhaceei

(7) 16, 1:- A Ahaz lAchm) — 17

(8) 15,30: A Hosea (Osee) = 20 Jotam (Joatham)

Abgesehen von einer kleinen Störung (3), wo irrtümlich oder bewußt

für Menahem 11 statt 10 Jahre vorausgesetzt werden, ergeben sich diese

Gleichungen, wenn man ausgehend von den Gleichungen:

A Hosea = 5 Ahaz und: letztes Jahr Jotaras = erstes Jahr Ahaz'

unter Berücksichtigung der im MT angegebenen Regierungszahlen nach-

datierend rückwärts schreitet. Beide Gleichungen sind aber durchaus rich-

tig. Hosea bestieg (vgl. oben S. 153) 732 den Thron, Ahaz dagegen kam

736 zur Regierung, wofür unten S. 163 der genaue Nachweis erbracht wird;

daraus folgt die erste Gleichung; die zweite entspricht dem Prinzip der

Vordatierung, das auch in der ersten Gleichung zur Geltung kommt.

Der Rezensent hat sich jedoch über die Tragweite dieser ihm über-

lieferten Festsetzungen offenbar keine Rechenschaft gegeben. Dies beweist

zur Genüge die von ihm selbst angewandte Nachdatierung. Diese sowohl

als auch die ganze Entstehungsweise seiner acht Synchronismen läßt sich

leicht aus folgenden im Sinne des Rezensenten gebildeten Gruppen von

Regierungszahlen erkennen.
KuKlfr, Foi'scbunKen. 11
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Juda:
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Damit sind sämtliche Fehlerquellen aufgedeckt.

Gehen wir nun daran, die Regierungszeiten der Könige nach Mög-
lichkeit im Sinne des Verfassers der Königsbücher zu bestimmen. Es emp-
fiehlt sich, mit dem letzten Teil zu beginnen, nämlich mit der Reihe Ahaz-

§edekia, da hier völlige Klarheit erreicht werden kann. Wir haben schon

S. 161 aus den Königsbüchern klar erkannt, daß hier wie in der älteren

Zeit die vordatierende Methode in Kraft war. Demzufolge erhält man,
ausgehend von 587, dem 11. (letzten) Jahre $edekias, auf Grund der Re-

gierungszahlen und anderweitigen Feststellungen (worüber sogleich) fol-

gende Reihe

:

736'—721 v.

721 —693 „

693 —639 „

639 —638 „

638 —608 „

608

—598 „

Chr. (16 Jahre)

(29 „ )

(55 „ )

(2 „ )

(31 „ )

(3 Monate)

(11 Jahre)

(3 Monate)

(11 Jahre)

Ahaz

Hizkija

Manasse

Amon
Josia

Joahaz

Jehojakim 608

Jehojakin 598

3edekia 597 —587
Hierbei kommen zwei Tatsachen zur Geltung: 1) §edekias 1. Jahr

ist nicht dasselbe wie das Jehojakins, sondern das Jahr darauf; zwischen

beiden liegt der Jahresanfang im Frühling 597 (s. S. 146 und unter Daten
Ezechiels). 2) Daß keiner der Könige bis Ahaz hinauf seine Regierung
um oder an Neujahr begann, ergibt sich daraus, daß zufolge der oben er-

langten Gleichung: 1 Hosea = 5 Ahaz 736 und nicht etwa 737 oder gar

738 das Antrittsjahr Ahaz' war. Damit ist die Chronologie von Ahaz bis

§edekia unzweifelhaft sichergestellt. Wir wollen indes noch einen zweiten

Beweis erbringen. Er stützt sich auf II Chron. 39,2; 30, 1—11. Hiernach
läßt Hizkija im 1. Monat seines 1. Jahres nicht nur die Bewohner von
ganz Judäa, sondern auch von ganz Israel mündlich und brieflich auf-

fordern, im 2. Monat nach Jerusalem zu kommen und dort das Pascha zu
feiern. Dabei fallen zwei Umstände auf: 1) Hizkija wendet sich nicht an
den König von Israel, der sogar nicht einmal erwähnt wird, sondern
lediglich an das Volk; 2) Hizkija ermahnt die Israeliten, sich zu Jahve

israelitischen Könige müsse eigentlich 240,

also 6 Generationen betragen und der Rezen-

sent habe wohl die Regieningszahlen Me-

nahems und Pekahs (10 u. 20) zu sehr ab-

gerundet. Meines Erachtens kam es aber

dem Rezensenten auf die Jahresnummer der

israelitischen Könige gar nicht an, sondern

lediglich auf die 480jährige Zeitspanne von

4 Salomo bis zum Ende des Exils und zwar
als eine Wiederholung der Zeitspanne vom
Ende der ägyptischen Knechtschaft bis 4

Salomo. Die Jahressumnie der israelitischen

Könige war damit von selbst gegeben. Daß

dieselbe aber nach dem Rezensenten — wollte

er es genau nehmen — eher 242 als 240

betrug, beweisen seine S.vnchronismen II Kön.

15, 8. 13. 17, wonach Menahem sogar ein Jahr

mehr als zehn zukämen (S. 161). Sollte hier

ein Rechenfehler vorliegen, so kämen die

240 Jahre nur heraus, wenn der Rezensent

angenommen hätte, daß Jerobeam nicht 22,

sondern 21 Jahre zufallen, was, wie oben

S. 157 gezeigt wurde, allerdings zutrifft.

' So kurz statt 736 5; das Jahr begann

am 1. Nisan.

11*
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ZU bekehren, damit es dem Rest des Volkes, welches der assyrischen Ge-

fangenschaft entkommen, nicht ebenso ergehe wie seinen unglücklichen

Brüdern. Beides läßt sich nur so erklären, daß es damals in Israel

keinen König mehr gab und daß nicht lange vorher ein großer

Teil des Volkes in die Gefangenschaft geschleppt worden war.

Das trifft aber nur für die Zeit nach der Eroberung von Samaria zu.

Daraus erhellt zunächst der damalige Gebrauch der vordatierenden Methode.

Nach dieser könnte das Antrittsjahr Hizkijas 721, aber auch — falls noch ein

späterer König von Juda um Neujahr den Thron bestieg — 722/1 sein. Letz-

teres ist jedoch ausgeschlossen, da Hizkija gewiß nicht seine Boten durch

ganz Israel sandte, während dort — es wäre ganz kurz nach der Eroberung

Samarias gewesen — noch die Assyrer hausten. Die Paschafeier Hizkijas

fällt vielmehr ein Jahr später, auf den 14. Ijjar = 15. Mai 720, anderthalb

Monate nach dem 22. März, dem Beginn seines ersten (vollen) Jahres ^

Eine Unsicherheit besteht jetzt nur noch bezüglich der Regierungszeit

folgender Könige, deren Namen wir einstweilen noch die überlieferten

Regierungszeiten beifügen. Sieber ist hier nur das Antrittsjahr des ersten

und das Todesjahr des letzten jüdischen bzw. israelitischen Herrschers.

Die Summe der traditionellen Regierungsjahre von Amasja bis Jotam ist

um 33, die von Jerobeam bis Pekah um 18 Jahre zu groß.
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Und nun zu den Königen von Juda! Amasja kommen nach II Kön.

14, 2 29 Regierungsjahre zu; er hat also 797—769 regiert. Dem entspricht

II Kön. 14, 17, wonach Amasja nach dem Tode Joas' von Israel (798— 783)

noch 15 Jahre gelebt hat. Damit scheint die Chronologie Amasjas gesichert

zu sein. Gleichwohl regen sich unabweisbare Zweifel.

1. Hat Amasja 29 Jahre regiert, so bleiben für Azarja und Jotam

nur 33 bis 34 Jahre übrig. Somit wären die ,52 Jahre' Azarjas völlig

illusorisch. Wie aber konnte der Rezensent dazu kommen, einem König

eine so überaus lange Regierung zuzuschreiben, zumal derselbe mit Aus-

satz geschlagen war (II Kön. 15, 5), wenn die Nachricht nicht durch seine

biblische Vorlage oder dui'ch andere Quellen verbürgt wurde?

2. Ferner stehen mit den ,29 Jahren' Amasjas die Zeitangaben be-

züglich seines Sohnes und Enkels im Widerspruch. Jotam war beim Re-

gierungsantritt 25 Jahre alt, regierte 16 Jahre (II Kön. 15, 33; II Chron.

27,1.8) und starb 736. Er war also 776 geboren. Sein Vater Azarja

konnte daher 769 d. i. in seinem Antrittsjahr unter der Voraussetzung, daß

Amasja 29 Jahre regierte, nicht 16 Jahre alt gewesen sein, wie doch

II Kön. 14,21; 15,2 und II Chron. 26,3 bezeugen, ja hervorheben.

Hierbei ist auch sehr zu beachten, daß der Rezensent wohl eine Regie-

rungsdauer auf Grund eines bestimmten Systems zu ermitteln gesucht haben

mag, nicht aber das Alter der Könige bei ihrem Regierungsantritt. Schon

deshalb bieten die Zahlen 16 und 25 größere Bürgschaft als 29.

3. Gegen eine 29jährige Regierung Amasjas spricht auch II Chron.

25, 27, wonach die Verschwörung gegen Amasja schon damals einsetzte,

als dieser die den Edomitern abgenommenen Götzenbilder aufgestellt und

verehrt hat (25, 14— 16). Dies war aber noch vor dem leichtsinnigen

Kampfe Amasjas mit Joas von Israel. Nach dem für ersteren so überaus

kläglichen Ausgang war allem Anschein nach sein Sturz unvermeidlich.

Die Schilderung der Niederlage und ihrer Folgen (II Kön. 14, ]2ff.; II Chron.

25, 22 ff.) [wonach Joas seinen Gegner gefangen nach Jerusalem brachte,

die nördliche Festungsmauer schleifen ließ und mit den Schätzen und

Geräten des Tempels und Palastes, sowie einer Reihe von Geiseln nach

Samaria zurückkehrte] läßt uns über das endgültige Schicksal Amasjas

im unklaren. II Chron. 25, 27 ersetzt diesen Mangel '.

Offenbar hat die strengreligiöse Partei, die schon über die Aufstellung

der edomitischen Götter empört war, in der schmachvollen Niederlage des

Königs ein Zeichen endgültiger göttlicher Verwerfung, die ihm schon durch

Prophetenwort angekündigt worden war (II Chron. 25, 16), erkannt und

die praktischen Folgerungen daraus gezogen.

1 Daraus, daß II Kön. in seinem überlie- Jahre überlebt habe. Das ist aber nichts

ferten Zustande davon nichts weiß, folgt weiter als eine logische Folgerung des Re-

durchaus nichts gegen die Glaubwürdigkeit zensenten aus seiner irrigen Prämisse (: Amasja

der Chronisten, zumal er allein über die sich hat 29 Jahre regiert), also ein sp<äterer Ein-

notwendig ergebende Frage : Und was ge- schub — ähnlich wie die Gleichung 6 Hizkija

schah mit Amasja? Aufschluß gibt. Störend = 9 Hosea (11 Kön. 18,10) aus irrigen Vor-

wirkt freilich II Chron. 25,25 (= II Kön. 14,17), aussetzungen eines Rezensenten hervorging

wonach Amasja seinen Gegner Joas um 15 und dem Text eingefügt ward (s. ob. S. 160).
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Auf Grund vorstehender Erörterungen müssen wir die Annahme, Amasja

habe 29 Jahre regiert, verwerfen. Wie lange hat er aber in Wirklichkeit

regiert ? Dies mit völliger Sicherheit festzustellen, gestatten die verfügbaren

Mittel nicht. Wir können nur die untere und obere Grenze und den wahr-

scheinlichen Wert ermitteln. Amasja wurde mit 25 Jahren König. Da
nun das mindeste heiratsfähige Alter 13 betrug, so mußte er mindestens

5 Jahre regiert haben, damit sein Sohn Azarja als Thronerbe 16 Jahre

erreicht haben konnte. Also starb Amasja frühestens 793 v. Chr. Da
ferner Jotam außer seiner Mitregentschaft zur Zeit der Krankheit seines

Vaters wenigstens noch 1 Jahr selbständig regierte (vgl. II Kön. 15, 32 ff.),

so fiel mit Rücksicht auf die 52 Jahre Azarjas der Tod Amasjas spä-

testens ins Jahr 787. Sein Todesjahr aber war höchstwahrscheinlich 789,

sein 9. Regierungsjahr, und zwar aus zwei Gründen. Zunächst machen
die 29 Regierungsjahre des Textes — gleichviel ob die Zahl 29 auf Ver-

schreibung oder vermeintlich richtiger Ergänzung beruht — eine ursprüng-

liche 9 wahrscheinlich. Zweitens kommen wir bei ihrer Annahme dazu,

Jotam drei Jahre Alleinregierung (738—736) zuzuschreiben, eine Dauer,

die ganz dem zu entsprechen scheint, was der Chronist II Chron. 27, 5

berichtet. Nachdem er der Bautätigkeit des Fürsten gedacht, erwähnt er

auch dessen Sieg über die Ammpniter und den Tribut an Silber, Weizen

und Gerste, den dieselben nicht nur in jenem ersten, sondern auch im

zweiten und dritten Jahre lieferten. Diese Jahre gehören nicht der

Zeit der Mitregentschaft Jotams, sondern seiner selbständigen Regierung

an. Die Ammoniter leisteten freilich auch schon seinem Vater Tribut,

jedoch ohne daß eine Unterwerfung mit der Waffe hätte vorausgehen

müssen, sondern lediglich aus Furcht vor der Macht Azarjas (II Chron. 26, 8).

Bei Jotams Regierungsantritt als Alleinherrscher — daran ist kaum zu

zweifeln — suchten sie das Joch abzuschütteln, wurden aber von Jotam

überwunden und (aufs neue) tributpflichtig. Auf die Frage : warum nur

bis zum 3. Jahre? gibt es wohl nur eine Antwort: weil Jotam im 3. Jahre

starb. Denn ein Tribut pflegte doch alljährlich und so lange entrichtet zu

werden, als der Empfänger über die zur etwaigen Eintreibung nötige Macht

verfügte. Dies war aber hier gemäß II Chron. 27, 6 : „So wurde Jotam

immer mächtiger" der Fall. Gegen Ende seiner Regierung war allerdings

von Norden (Damaskus und Samaria) her ein drohendes Gewitter im Anzug

(II Kön. 15, 37); aber es sollte sich erst zur Zeit des Ahaz entladen. So

ergeben sich als höchstwahrscheinlich folgende Regierungszeiten:

Amasja 797—789 (9 Jahre)

Azarja 789—738 (52 „ )

Jotam 750—738 (13 „ ) als Mitregent

738—736 (3 „ ) als Alleinherrscher.

Noch bleibt indes eine Schwierigkeit bestehen, die bis jetzt der Ordnung

halber nicht berührt wurde; sie liegt in dem Synchronismus II Kön. 15, 1

A Azarja = 27 Jerobeam (II.).

Diese Gleichung scheint allen Voraussetzungen zu trotzen. Nach unserem

Befund (siehe die Liste S. 1711 ist vielmehr A Jerobeam = 7 Azarja. Und
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selbst wenn Amasja wirklich 29 Jahre regiert hätte, so daß A Azarja auf 769

fiele, kämen wir nicht auf obigen Synchronismus, vielmehr wäre A Azarja = 15

Jerobeam. Man kann freilich — wie das hier wie anderswo geschehen ist — ein-

fach erklären : „die Zahl ,27' beruht auf einen Irrtum des Abschreibers ; aber aus

,15' ist sicher nicht ,27' entstanden. Zwar scheint auf den ersten Blick die Annahme
einer urspriingliohen ,17' mehr Aussicht auf Erfolg zu haben; bei näherer Prüfung

aber versagt auch sie. Zunächst stimmt die Rechnung nicht — gleichviel ob man
nach- oder vordatierend rechnet. Im ersteren Falle würde man einerseits vom
Regierungsantritt Jehus bis 17 Jerobeam einschl. (28+ 17

-f- 16 + 17 =) 78 Jahre,

andererseits vom Beginn der Regierung 'Ataljas bis 1 Azarja einschl. — selbst

wenn man zugleich Amasjahu 29 Jahre gibt — (7 -f- 40 -f- 29 + 1 =) nur 77 Jahre

zählen und im zweiten Falle wären die entsprechenden Beträge (28 -f- 17 -|- 15 + 16 =)
76 und (7-1-39-1- 28 =) 74 Jahre. Die Differenz von 1 Jahr ließe sich noch erklären,

wenn man annähme, daß der Neujahrstag in Juda um ^
-z Jahr von dem in Israel

verschieden sei; doch ist dem erwiesenermaßen (vgl. oben S. 136 ff.) nicht so. Und
selbst wenn sich volle Übereinstimmung der Jahressummen herausgestellt hätte,

so wäre eine ursprüngliche ,17' statt der überlieferten .27' dennoch, und zwar aus

psychologisch-sprachlichen Gründen zu verwerfen. Daß man nämlich im Hebräischen

10 (asar) statt 20 (esrini) schreiben konnte, indem man das Mem finale ausfallen

ließ, wäre wohl begreiflich ; nicht aber das Umgekehrte, die Hinzufügung eines

Mem. Doch das ist das Geringste. Durchschlagend ist die Tatsache, daß ,im 17.

Jahr nach dem Sprachgebrauch besonders der Königsbücher durch ~yc$'vzp r.:%'S

,im Jahre sieben-zehn', nicht aber durch ,im Jahre zehn und sieben' ausge-

drückt wird. Daraus folgt, daß in II Kön. 15. 1 ,zwanzig und sieben' nicht durch

Verschreibung aus einer ursprünglichen ,17' hervorgegangen sein kann" '.

Nach allem liegt der Fehler nicht in der Zahl ,27' und ebenso kann diese

Regierungszahl nur Jerobeam II. angehören ; somit kann der II Kön. 15, 1 ange-

gebene Zeitpunkt nicht der Anfang der Regierung Azarjas sein, sondern muß sich

auf eine andere wichtige Epoche innerhalb seiner Regierung beziehen. Eine solche

gibt es in der Tat: es ist der Beginn der gemeinsamen Regierung Azarjas und
seines Sohnes Jotam. Doch wie stellt sich dazu die Berechnung? Man beachte

Folgendes: 1. Die Gleichung A Azarja = 27 Jerobeam stammt jedenfalls aus einer

anderen Zeit als die Synchronismen (1)—(8) S. 161 und steht zu diesen so sehr im

Widerspruch, daß sie schwerlich aufgekommen ist, nachdem jene andern bereits

in den Text aufgenommen waren. Sie ist daher höchstwahrscheinlich älter als

jene und steht dem ursprünglichen Text näher. 2. Nehmen wir daraufhin an. ihr

Urheber habe die richtigen Werte der Regierungsdauer von Jerobeam II. abwärts

bis zur Eroberung Samarias gekannt, aber irrtümlich Nachdatierung vorausgesetzt,

so führte ihn die Rückwärtszählung zur Annahme, daß das 27. Jahr Jerobeams das

(25 + 15 =) 40. Jahr vor 722 1, also das Jahr 762 1 war. Rechnete er ebenso von

der Zerstörung Jerusalems aufwärts bis Jotam, indem er diesem (vgl. II Kön. 15, 30)

eine Gesamtregierung von 20 Jahren zuschrieb, so fand er, daß dessen 1. Jahr (der

Mitregentschaft mit seinem Vater) das (11 -1- 11 -f 31 -h 2 + 55 -f 29 -f 16 + 20 =) 175.

Jahr vor 587 6, also gleichfalls das Jahr 762,1 war. Somit mußte sich ergeben,

daß der Beginn der Mitregentschaft Jotams an der Seite seines kranken
Vaters Azarja oder der Beginn der nominellen Regierung des letz-

teren in das 27. Jahr Jerobeams fiel. Der merkwürdige Synchronismus wäre
hiernach das Ergebnis einer leicht begreiflichen Verwechselung zweier Regierungs-

epochen des gleichen Königs. Im Anschluß an diese Erklärung erhebt sich zu-

• Bei den Zahlen 1— 19 werden die Einer brochen sei; aber der einzige Hinweis, nära-

stets vor-, bei den von 21— 2!l meist den lieh auf Ez. 45, 12, ist mißglückt; denn gerade

Zehnern nachgestellt. .Man hat zwar geltend dort sind die Zahlenwerte unsicher und deren

gemacht, daß es auch — allerdnigs „äußerst Bedeutung nicht ganz aufgeklart.

seltene" — Fälle gebe, wo diese Regel durch-
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gleich die Frage, ob die Gesamtregierung Jotams vielleicht doch wirklich ,20 Jahre'

und nicht — wie wir auf Grund von II Kön. 15,32 annahmen — .16 Jahre' betrug.

Die ,20 Jahre' finden sich nur in dem Synchronismus II Kön. 15,30: A Hosea = 20

Jotam; daraus folgt aber zunächst nicht, daß Jotam wirklich 20 Jahre regiert hat,

sondern nur, daß vom Antrittsjahr an bis zu dem der Thronbesteigung Hoseas 20

Jahre gezählt werden ; das zeigt klar der Synchronismus II Kön. 16, 1 : A Ahaz =
17 Pekali (vgl. oben 161 f.). Immerhin ist der vorgenannte Synchronismus bzw. das

Zählen bis ,20 Jotam' auffallend. Sollte ihm am Ende doch eine von II Kön. 15, 32

abweichende Tradition von ,20 Jahren' zugrunde liegen? Dann könnte ja die

Sache so liegen, daß Jotam schon vier Jahre vor dem offiziellen Antritt der

Mitregentschaft die Geschäfte des Palastes besorgte, so daß für die offizielle Re-

gierung noch 16 Jahre übrig blieben. Bei der Unsicherheit jener Tradition von

,20 Jahren' wäre es sogar nicht ausgeschlossen, daß sich dieselbe auf die Führung

der Regierungsgeschäfte seitens Jotams für seinen erkrankten Vater bezögen. In

diesem Falle aber hätte der Urheber des in Frage stehenden Synchronismus fol-

gendermaßen gerechnet: Unter Benützung der richtigen Regierungszahlen und

unter Wahrung der zutreffenden Vordatierung fand er von Jehus Regierungs-

antritt bis 27 Jerobeam einschl. einerseits und vom gleichzeitigen Beginn der Re-

gierung 'Ataljas bis 33 Azarja andererseits übereinstimmend 86 Jahre. Somit

33 Azarja (ex supposito = 1. Jahr der 20jährigen Mitregentschaft Jotams) = 27

Jerobeam (= 757 v. Chr,)- Um aber die ,16 Jahre' II Kön. 15, 32 damit in Einklang

zu bringen, müßte man annehmen, daß Jotam während der ersten 7 Jahre der

Krankheit seines Vaters nur der Vertreter des letzteren und erst vom S. Jahre an

der offizielle Mitregent gewesen wäre.

Wie dem auch sei — soll nicht der ganze in Frage stehende Synchronismus

aus der Luft gegriffen sein, so kann es sich dabei nur um den Anfang der Mit-

regentschaft handeln, so daß also die zwei verschiedenen Epochen der Regierung

Azarjas des ursprünglichen Textes in eine verschmolzen wurden. Ein Analogen

hierzu bietet das Datum II Kön. 18,13: „im 14. Jahre des Königs Hizkija". das

zweifellos nicht dorthin (wo vom Zuge Senacheribs, 701 v. Chr., die Rede ist), son-

dern zum Kapitel 20 gehört, wie aus 20,6 und 20,13.17 (verglichen mit 18,14—16)

klar hervorgeht; das 14. Jahr = 70S v. Chr. Gleicherweise hat sich oben S.

139— 141 auf zweifache Weise herausgestellt, daß die Kultreform Josias, die nach

der vorliegenden Textordnung in II Kön. 23 sich auch zeitlich an die Auffindung

des Gesetzbuches im 18. Jahr des Königs anzuschließen schien, bereits mehrere

Jahre zuvor erfolgt war.

Damit beschließen wir vorstehende Untersuchung der Regierungszahlen

und Synchronismen der Königszeit von der Reichsteilung bis zum Exil.

Das bekannte pessimistische Urteil des hl. Hieronymus : „Relege omnes

et veteris et novi testamenti libros et tantam annorum reperles dissonantiam

et numerorum inter Judam et Israel, id est, inter regnum utrumque con-

fusum, ut huiusmodi haerere quaestionibus: non tarn Studiosi quam otlosi

hominis esse videatur" (Migne L 22, 676) hat glücklicherweise einer ge-

naueren, u. a. auch auf die Ergebnisse der Assyrologie sich stützenden Unter-

suchung nicht standgehalten. Diese letztere hat folgende Tatsachen ins

Licht gestellt:

1. Es liegen im biblischen Bericht wirklich chronologische Fehler

vor. 2. Die Zahl dieser Fehler ist jedoch sehr viel geringer, als man

bisher annahm, indem 18 Synchronismen, die man verworfen hatte,

sich als völlig richtig herausstellen. 3. Die wirklichen Fehler —
mit Ausnahme der soeben ermittelten Epochenverwechslung — sind
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aus naheliegenden, aber irrigen Voraussetzungen durch logische Fol-

gerungen hervorgegangen. 4. Dieselben fallen in keiner Weise dem

Verfasser der Königsbücher zur Last, sondern sind das Werk viel

späterer (nachexilischer) Rezensenten. 5. Ihr Eingriff erstreckt sich

aber nur auf eine engbegrenzte Textpartie, in der einige verderbte

Zahlenangaben zu einem Ergänzungsversuch einluden. 6. Diese kon-

servative Ehrfurcht vor der überlieferten Schrift hat es uns ermög-

licht, nicht nur in den ersten Jahrhunderten der Königszeit, sondern

auch später, bis auf ^edekia herab, überall das Werk des erleuchteten

Meisters scharf geschieden von späterer Zutat zu erkennen. 7. Der

Unterschied zeigt sich vor allem darin, daß der Verfasser der

Königsbücher ausnahmslos vordatiert (d. h. jedem Könige nicht

nur sein Todesjahr, sondern auch sein Antrittsjahr voll zurechnet),

die Rezensenten dagegen ausnahmslos in assyro-babylonischer Weise

nachdatieren (d. h. jedem König sein Sterbejahr, nicht aber sein

Antrittsjahr voll anrechnen). 8. Außerdem stehen die Rezensenten alle

miteinander im Widerspruch, da ihre Voraussetzungen verschieden

sind. Der Hauptrezensent ist der Urheber von acht Synchronismen

(S. 161); er steht dem Verfasser der Königsbücher am nächsten, da

ei- — freilich mit verkehrter Datierungsweise und zum Teil unrich-

tigen Regierungszahlen — an die Festsetzungen des Meisters unmittel-

bar anknüpft. Von den beiden andern Rezensenten sind im Grunde

nur zwei (sich selbst und dem Verfasser widersprechende) Synchro-

nismen überliefert, von denen der ältere das zeitliche Verhältnis

Hosea : Ahaz, der jüngere das Verhältnis Hosea : Hizklja regeln soll

(S. 160f.). . Gerade der letztere hat sehr viele in Irrtum geführt.

9. Der Verfasser der Königsbücher kennt für Juda und Israel

und zwar die ganze Königszeit nur einen offiziellen Jahresanfang,

den 1. Nisan. 10. Die Beweise vorstehender Sätze stützen sich nicht

nur auf die Königsbücher und die assyrischen Inschriften, sondern

auch auf gelegentliche Sonderberichte der biblischen Chronik, deren

große Bedeutung durch die leider herrschenden Vorurteile (vgl. Abb. V)

bis jetzt vielfach nicht zur Geltung gekommen ist.

Das zahlenmäßige Gesamtergebnis unserer Untersuchung ist in der

chronologischen Tabelle S. 171 niedergelegt.

Zum Schluß noch ein Wort über ein chronologisches Hauptergebnis:

das Jahr der Reichsteilung = 929 v. Chr. (im Frühjahr beginnend).

Dasselbe weicht von dem sonst während der letzten 20 Jahre allge-

mein angenommenen Datum: 933 bzw. 932 v. Chr. (von Herbst zu Herbst

gerechnet) ab. Zu diesem ist man bekanntlich gelangt, indem man vom
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Regierungsantritt Jetius (842 v. Clir.) lediglich unter Zugrundelegung der

Regierungszahlen und der vordatierenden Methode bis zu Jerobeam und
Rehabeam aufwärts rechnete und sich um die Synchronismen nicht

kümmerte, da man dieselben als spätere Zutat oder wenigstens als un-

heilbar verdorben und daher unbrauchbar ansah '.

Das gewonnene Datum gestattet aucb die chronologische Festlegung

anderer wichtiger Ereignisse. Dahin gehört vor allem der Einfall des
ägyptischen Königs Susak (MT: Sisak, Ktib : Sösak oder Süsak, LXX:
2ovaay.£i,u, Vulg.: Sesac, Manetho: Seacoyxig, ägypt. Sosenk) in Juda, von
dem I Kön. 14, 25f. (vgl. 11,40) und II Chron. 12,3—9 erzählen und
von dem in Karnak ein monumentales Zeugnis vorliegt^. Nach beiden

biblischen Quellen fällt der Raubzug in das 5. Jahr Rehabeams (Roboams),

also nach obigem in das Jahr 925/4 v. Chr. ^. Noch wertvoller aber ist das

Datum der Reichsteilung zur Bestimmung der Regierungszeit Salomos.

1 Zwar haben neuere Versuche unter Bei-

behaltung der Synchronismen die Reichs-

teiluug gleichfalls auf 933 2 angesetzt, aber

unter Voraussetzungen, die sehr willkürlich

oder erwiesenermaßen unzutreffend sind

(siehe die .Nachträge' am Schluß des Buches),

- Nach der Inschrift von Silsele baute

Sosenk, der Gründer der 22. oder bubastitischen

Dynastie, in seinem 21. Jahre das Bubastistor

am großen Tempel zu Karnak und brachte bei

dieser Gelegenheit an der Südwand des hypo-

stylen Saales das Verzeichnis von 165 Städten

Palästinas an. Diese — als Gefangene darge-

stellt — werden an Stricken von Gott Amon
und der Göttin von Theben dem Könige ent-

gegengeführt, und Beischriften feiern seinen

Sieg über die .Asiaten der fernen Länder'

(Lepsius, Denkm. III, 252 und 253 a; W. M.

Müller, Egyptological Researches pl. 75 ff.:

BRE-iiSTED, Records IV, 709 ff. Eine Abbil-

dung der Liste findet sich u. a. auch bei

GressMANN, Altoriental. Te.xte und Bilder z.

AT. II [1909], 132 Abb. 265). In der Liste

der Städte fehlt Jerusalem Und nach den

beiden biblischen Berichten, besonders nach

II Chron. 12, 7, scheint es auch, daß Susak

nur bis vor die Stadt kam, aber die Schätze

des Tempels und des Palastes sich samt und

sonders ausliefern ließ — ähnlich wie später

(701 V. Chr.) Sennacherib unter Ezechias.

^ K.4MPHAUSEN (bei Kautzsch, Die Hl.

Schrift d. A. T.^ I [1909], 489) weist darauf

hin, daß Sosak „nach der Vermutung man-

cher Gelehrten (offenbar Ägyptologen) um
925 V. Chr. den Zug unternahm" ; sie haben

in der Tat richtig vermutet. Die gewöhn-

liche Annahme der Regierungszeit Sosenk ist

ja ,945—924'. also sein 21. Jahr = 925.

Außerdem ist es sehr unwahrscheinlich, daß

die Verewigung seines Eroberungszuges im

großen Tempel erst drei bis vier Jahre nach-

her geschah ; denn die ägyptischen Herrscher

waren nicht wenig darauf bedacht, ihre Groß-

taten sicher der Nachwelt zu überliefern.

Dies ist besonders von einem Usurpator und

Dynastiebegründer wie Soäenk I. zu erwarten

und zwar um so mehr, als er bereits im

vorgerückten Alter stand und somit Eile hatte.

Bemerkenswert ist auch, daß in der obigen

Siegesliste die Figur des Königs nicht aus-

geführt ist, was darauf hinzudeuten scheint,

daß der König kurz vor der Vollendung starb

und sein Nachfolger sich diese nicht ange-

legen sein ließ.
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E. Die Regierungszeit Salomos und die Typische

Königsliste.

Mit dem Datum der Reichsteilung 929 v. Clir. sind auch die Regie-

rungszeiten Davids und Salomos nach dem jul. Kalender bestimmbar, wenn
uns die Dauer ihrer Regierung völlig richtig überliefert ist. David kam
mit 30 Jahren zur Regierung und herrschte 40 Jahre. In Hebron regierte

er über Juda 7 Jahre und 6 Monate, in Jerusalem 33 Jahre über ganz

Israel und Juda (II Sam. 5, 4—5 und I Kön. 2, 10—11). Merkwürdiger-

vv^eise werden aber auch Salomo 40 Regierungsjahre zugeschrieben (I Kön.

11,42; II Chron. 9,30). Da liegt denn doch der Gedanke nahe, daß die

,40' hier auf Abrundung oder Schätzung beruhen. Jedenfalls läßt sich

hierauf keine sichere Chronologie gründen. Glücklicherweise sind wir

aber in der Lage, auf zwei anderen Wegen zum Ziele zu gelangen '.

1. Die Grundsteinlegung des Tempels zu Jerusalem fällt nach I Kön.

6, 1 in den 2. Monat des 4. Jahres Salomos. Nach Josephus, Contra Apio-

nem 1, 18 vollzog sich das gleiche Ereignis im 12. Jahre, nach Josephus,

Antiq. 8, 3. 1 im 11. Jahre Hiranis, des Königs von Tyrus. An der näm-

lichen Stelle bezeugt Josephus, daß bei Beginn des salomonischen Tempel-

baues seit der Gründung von Tyrus 240 Jahre verflossen waren. Nach

PoMPEius Troüus bei Justinus 18, 3. 5 aber ward Tyrus ein Jahr vor der

Zerstörung Trojas gegründet. Diese hinwiederum fällt nach dem parischen

Marmor^ ins Jahr 945^ einer Ära, deren Epoche bekanntermaßen Ol. 129,1

oder 264 v. Chr. ist ^ also auf das Jahr 1208/7 v. Chr. Um nicht fehl zu

gehen, müssen wir aber auch die Jahreszeiten der Ereignisse und

den Epochennionat der parischen Ära beachten. Der salomonische Tempel

ward im 2. Monat (Siw), also etwa Mai, gegründet; die Einnahme Trojas

fiel nach der parischen Chronik in den Monat Thargelion, also ebenfalls

Mai; mit dem Bau von Tyrus hat man jedenfalls auch im Frühjahr be-

gonnen. Der Epochenmonat der parischen Ära aber ist der attische, also

der des Olympiadenjahres, d. h. der Hekatombaion (etwa Juli). Deshalb

gehört die Einnahme von Troja nicht ins Jahr 1208, sondern ins Jahr 1207

(Mai), und der Bau des salomonischen Tempels begann (1207 -1- 1 - 240 =)

968 (Mai) v. Chr.

2. Zum gleichen Ergebnis führt noch ein anderer Weg. Im Anschluß

an die Tyrische Königsliste Menanders von Ephesus (hierüber unten S. 173)

bemerkt Josephus, Contra Apionem 1, 18: „Im 7. Jahre seiner (Pygmalions)

Regierung baute seine Schwester (Dido, Elissa), die aus ihrem Vaterland

(Tyrus) geflohen war, in Lybien die Stadt Karthago. Der ganze Zeitraum

also von der Regierung des Hiram bis zur Gründung von Karthago umfaßt

' Die bisherigen Versuche sind in mehr * Diese Epoche gilt aber nicht durchweg;

als einer Beziehung mangelhaft; auf Einzel- vgl. Ideler, Handb. d. Chron. I 382; Car.

heiten werde ich gelegentlich hinweisen. MüLLER, Marmor Parium, 1. c. p. 540 b, dessen

^ Car. et Theod. Müller, Fragmenta Histo- Korrekturen in ( ) aber die Epoche 265 v. Chr.

ricorum Graecorum (1841), 533 ff. voraussetzen, welche von ep. 135 ab unge-

3 1. c. p. 547 (1. 39), epoch. 24. stört gültig ist.
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155 Jahre und 8 Monate. Da nun im 12. Jahre der Regierung Hirams

der Tempel in Jerusalem erbaut wurde, so haben wir von der Eroberung

des Tempels an bis auf die Gründung Karthagos 143 Jahre 8 Monate."

Diese Angaben stützen sich, wie Josephis selbst hervorhebt, auf phö-

nizische Zeugnisse und sind — im Gegensatz zu mehreren Einzelwerten der

Königsliste — in allen Überlieferungen völlig gleich. Sie bieten daher eine

sichere Gewähr.

In welches jul. Jahr fiel aber die Gründung Karthagos?

Die meisten guten Quellen ergeben 814 oder 813 v. Chr. Hier in

Kürze die Belege!

1. Nach Aristoteles (De mirabilibus auscultationibus, cp. 146) ward

Utica 287 Jahre vor Karthago gegründet; nach Plinius (Hist. nat. 16, 79)

aber existierte Utica zur Zeit, da er seine Hist. nat. schrieb (77 oder 78

n. Chr.), 1178 Jahre. Somit war Utica 1102 oder 1101 und folglich Karthago

815 oder 814 gegründet. 2. Nach Timäus, dem slzilischen Historiker, der

über punische Verhältnisse wohl am besten unterrichtet war, fand die

Gründung Karthagos 38 Jahre vor der ersten Olympiade, also (38 + 776 =)
814 V. Chr. statt (Timaios bei Dionys. Halic. Antiq. Rom. 1,74). 3. Velleius

Paterculus, Hist. Rom. I 12,5, bezeugt: Carthago diruta est cum stetisset

annos DCLXVII; die Anfänge Karthagos als Stadt fallen daher auf

(146 + 667 ==) 813 v. Chr. 4. Servius, Ad Aeneam I 12 setzt die Gründung

Karthagos 60 Jahre vor Roms Erbauung, also auf (753 4- 60 =) 813 v. Chr.

Handelt es sich aber bei diesen vier Angaben wirklich um die erste

Gründung, die Uranfänge der Stadt oder um die Konstituierung eines eige-

nen Gemeinwesens, das erstmalige Auftreten eines erheblichen Komplexes

von Siedlungen als Stadt, was wir als zweite Gründung bezeichnen können ?

Das angeführte Zeugnis von Velleius Paterculus weist klar darauf

hin, daß letztere gemeint ist. Derselbe Geschichtschreiber kennt denn

auch noch eine andere, um ein Lustrum zurückliegende Gründung Karthagos.

Denn Hist. Rom. I 6, 4 meldet er, Karthago sei von der Thyrierin Elissa

(Dido) 65 Jahre vor Rom, also (753 + 65 =) 818 gegründet worden. Der

Unterschied dieses Datums von dem erstgenannten (813) beruht wohl kaum
— wie MovERS, Die Phönizier II 2, 152 meint — darauf, daß Velleius im

zweiten Falle eine Quelle benützte, die eine andere Ära voraussetzt als

die Varronische ', sondern lediglich auf dem zweifachen Sinn von .Gründung'.

Auf die erste Gründung bezieht sich außerdem die Angabe des

JusTiNus in Epitoma Pompei Trogi 18, 6. 9 (ed. Ruehl p. 135), Karthago sei

72 Jahre vor Rom, also (753 + 72 =) 825 v. Chr. gegründet worden.

Welches der beiden Jahre 818 und 825 ist nun richtig? Das letztere;

doch mag auch das Jahr 818 mit der ersten Grundlegung durch ihre Sieben-

jahrfeier zusammenhängen. Das Jahr 825 erfährt indirekt eine schöne

Bestätigung durch folgende Berechnung. Josephus, Contra Apionem 1, 18

1 Uns ist außer der Varronischen Ära urbe condita, die vom Jahre 757 oder 758

(Epoche 753 v. Chr. April 21) mit Sicherheit zählte, gibt es nicht. Velleius hat keine

nur noch die ein Jahr später beginnende andere als die Varronische benützt; das be-

Kapitolinische Ära bekannt. Eine Ära ab zeugt u. a. auch seine Hist. Rom. 1 8.
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setzt — auf Menander sich stützend — die Flucht der Elissa und die Grün-

dung Karthagos auf das 7. Jahr Pygmalions von Tyrus und rechnet von

dem Beginn des salomonischen Tempelbaus bis zur Gründung Karthagos

143 Jahre 8 Monate, während in Wirklichkeit (worüber sogleich) sich 144

Jahre nach semitischer, 143 nach unserer Zählweise ergeben. Demgemäß
begann der Tempelbau zu Jerusalem (825 + 143 =) 968 v. Chr. Genau
dasselbe Ergebnis stellte sich oben auf ganz anderem We^e heraus.

Nichts scheint einfacher als dieser Beweis. Und doch wurde er meines

Wissens bisher nicht erbracht, weil man weder die Rechenweise des Jose-

PHus beachtet, noch die beiden in seinem Calculus steckenden Fehler er-

kannt hat. Hierüber in Kürze ! Nach Josephus (1. c.) beträgt der Zeitraum von

der Regierung des Hiram, d. i. seiner Thronbesteigung, bis zur Gründung
Karthagos (im 7. Jahre Pygmalions) 155 Jahre und 8 Monate; folglich (!)

der vom salomonischen Tempelbau (im 12. Jahre Hirams) bis zur Gründung
Karthagos 143 Jahre und 8 Monate. Hier ist mehreres wohl zu beachten.

Vor allem: wie berechnete Josephus die Jahre der Zeiträume? Nicht etwa
nach unserer Weise, sondern so, daß sowohl der terminus a quo als auch
der terminus ad quem mitgezählt wird. So rechneten die Babylonier, die

Juden und Josephus insbesondere (wovon in der letzten Abhandlung dieses

Werkes mehrere Beispiele).

Und nun zu den beiden Fehlern! 1. Die 143 Jahre setzen voraus,

daß das 12. Jahr Hirams das 12. Volljahr ist, während doch die Regierung

Hirams und folgerichtig auch das 7. Jahr Pygmalions vom Antrittsjahr an
gerechnet sind. Dieser Widerspruch wird nur dadurch beseitigt, daß man
auch das ,12. Jahr' Hirams vom Jahr der Thronbesteigung an zählt. Dann
aber ist 143 durch 144 zu ersetzen. Auf diese Weise läßt sich auch er-

klären, warum Josephus, Antiq. 8, 3. 1 den salomonischen Tempelbau ins

11. Jahr Hirams verlegt, insofern dieses nämlich (entsprechend der nach-

datierenden Praxis der späteren Zeit) als 11. Volljahr gilt.

2. Wie kommt ferner Josephus zu den „8 Monaten" als Bestandteil

der beiden Intervalle? Sie sind nichts anderes als die kurze Regierungs-

zeit des Phelles in der Liste Menanders (S. 173), welche Josephus irrtüm-

licherweise als selbständigen Betrag in Rechnung gebracht hat. Die acht

Monate des Phelles fallen nämlich nachweisbar in das Todesjahr seines

Vorgängers, das diesem ganz zugeschrieben wird. Würden nämlich die

acht Monate zum Teil sich über das Ende jenes Jahres hinaus erstrecken,

so müßte nach der Einrichtung der Liste dem Phelles sein Todesjahr voll

angerechnet werden; d. h. er müßte „1 Jahr" erhalten. Die „8 Monate"
scheiden also bei den in Rede stehenden Intervallen völlig aus
und es bleiben nur 155 bzw. 144 Jahre nach semitischer oder 154 bzw.

143 Jahre nach unserer Zählweise übrig. Die UnWahrscheinlichkeit des

Intervalls von (143 Jahren) + 8 Monaten hätte sich auch schon aus dem
Monat des beginnenden Tempelbaues erkennen lassen. Es war der Ziw (etwa

Mai); acht Mondmonate später, im Dezember/Januar hätte man also mit

dem Bau von Karthago begonnen, und die Flucht der Königstochter Elissa
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von Tyrus wäre wahrscheinlich in eine Zeit gefallen, wo die Schiffahrt

wegen der Stürme eingestellt war '.

Und nun zurück zu dem auf zweifachem Wege gefundenen Datum
der salomonischen Tempelgründung: 968 v. Chr.

Da dieselbe ins 4. Jahr Salomos fällt und dieser im Jahre der Reichs-

spaltung 929 V. Chr. starb, so

regierte Salomo 971 — 929 v. Chr., also 43 Jahre,

d. h. außer seinem Antritts- und Todesjahr noch 41 volle Jahre.

Da ferner sein Zeitgenosse Hiram von Tyrus bei der salomonischen

Tempelgründung — das Antrittsjahr eingerechnet — im 12. Jahre seiner

Herrschaft stand und nach der sofort zu besprechenden Königsliste vom
ersten vollen Jahre an bis zu seinem Todesjahr inkl. 34 Jahre lang den

Thron innehatte, so

regierte Hiram 979— 945 v. Chr.,

wo zu beachten ist, daß in Tyrus das Jahr mit dem Herbst begann und

demgemäß 980 das Antrittsjahr 980 Herbst bis 979 Herbst bedeutet.

Die Regierungszeit seiner Nachfolger erfahren wir aus der durch

JosEPHus uns übermittelten Liste Men.a.nders von Ephesus, welche — von

einem Anonymus abgesehen — in vierfacher Überlieferung erhalten ist

:

bei JosEPHUs selbst, Contra Apionem 1, 18, bei Theophills von Antiochia,

Ad Autolycum lib. III, 22 (Migne G 6, 1151, 394), bei Eusebius, Chronico-

rum lib. I (Schöne, I 114—120) und bei S^'ncellos, Chronographia (Dindorf

[Bonnae] I, 345). Bei den drei ersten wird in der Regel jedem König

a) sein Lebensalter, b) seine Regierungszeit beigegeben; Syncellos dagegen

bietet nur die Regierungsjahre. Hier die Listen!
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Die Angaben des Alters und der Regierungsdauer weichen in mehreren

Fällen voneinander ab. Dagegen besteht glücklicherweise volle Überein-

stimmung in dem Ergebnis einer auf die Liste sich gründenden und bereits

oben erledigten Berechnung, wonach von der Regierung Hirams bis zur

Gründung Karthagos im 7. Jahre Pygmalions 155 Jahre und 8 Monate und

folglich von der Gründung des salomonischen Tempels im 12. Jahre Hirams

bis zur Gründung Karthagos 143 Jahre 8 Monate verflossen. Dank dieser

Übereinstimmung sämtlicher Quellen läßt sich die ursprüngliche Liste der

Regierungszeiten einigermaßen wiederherstellen.

Zunächst sind die 12 Jahre des Usurpators bei Josephus — obgleich

sie in allen andern Listen fehlen — nicht ohne weiteres zu streichen, denn

bei EusEBiL's ist hinter üv ö jTQeajii'isQog tßaaiAtfaf gewiß eine Zeitangabe

zu ergänzen. Daß dort aber wirklich 12 stand, scheint aus folgendem her-

vorzugehen. Bei Josephus kommen von 1 Hiram bis 7 Pygmalion inkl.

statt 155 Jahre und 8 Monate nur 137 Jahre und 8 Monate, also 18 Jahre

zu wenig heraus. Wo dieselben anzubringen sind, lehren die Regierungs-

zahlen des BaaVazar IL und des Mettenos, bei Jos. 6 und 9, bei Syn-

CELLUs 8 und 25. Letztere sind um so auffallender, als sie sich den übrigen

Zahlen des Syncellus nicht fügen (hier ist die Summe von 1 Hiram bis

7 Pygmalion nur 153 Jahre und 8 Monate, also zwei Jahre zu niedrig),

somit nicht nachträglich und künstlich angepaßt sein können. Da nun

gerade dieses Zahlenpaar, an Stelle der Werte 6 und 9 eingefügt, die Liste

des Josephus numerisch vollkommen ergänzt, so scheint damit wirklich die

ursrüngliche Verteilung der Regierungszeiten wiederhergestellt, wie denn

auch schon des Vignoles II, 44 und mit ihm Movers, Die Phönizier II 1, 139

angenommen hat. Nicht ausgeschlossen indes ist es, daß BaaVazar I. statt

7 17 Jahre (so mit Th., Eus., Sync.) und der Usurpator statt 12 nur 2

Jahre regiert hat. Ja es ist vor der Hand sogar nicht unmöglich, daß die

beiden Zahlen 6 bei Ba'aVazar II. und 9 bei Mettenos zu Recht bestehen

und dem Ba'aVazar I. 17, dem Usurpator aber 20 Jahre zukommen. Sonstige

Kombinationen dagegen können auf Grund der uns vorliegenden Varianten

keine Berücksichtigung beanspruchen. Wir hätten uns also für eine der

zwei folgenden Ordnungen zu entscheiden

:

regierte
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Ein Kriterium kann jedoch beim Stande unserer Kenntnis der Quellen

höchstens die Regierungszeit Etba'als, des Schwiegervaters Ahabs (I Kön.

16, 31), liefern. Versuchen wir es.

Nach der Ordnung (1) fällt das Antrittsjahr Etba als 34 + 7 + 9 + 12

+ 12 + 9 = 83 Jahre später als das Antrittsjahr Hirams, also ins Jahr

(979/8 - 83 =) 896 5 v. Chr.; Etba'al hätte somit 896 5—864/3 regiert.

Dagegen fiele nach der Ordnung (2) die Regierungszeit IS Jahre später,

also 878/7—846 5.

Prüfen wir letztere zuerst. Allgemein gilt 'Atalja, die Mutter Ahazjahus,

nicht nur als Tochter Ahabs (II Kön. 8, 18. 26), sondern auch als Tochter

Izebels {JezabeU) und somit als Enkelin Etba'als. Nun trat Ahazjahu im

Jahre 842 und zwar im Alter von 22 Jahren die Regierung an (II Kön. 8,26).

Folglich ward er im Jahre 864 geboren und hat sich seine Mutter 'Atalja

spätestens 865 (mit Jehoram von Juda) vermählt. Wie alt konnte sie

damals sein? Nach obiger Voraussetzung (2) höchstens 11 Jahre. Dies

ergibt sich folgendermaßen. Ihre Mutter Izebel hat sich frühestens kurz

nach Etba' als Regierungsantritt vermählt. Dieser fiel aber gegen Ende des

seinen beiden Vorgängern gemeinschaftlichen Todesjahres 8787, also gegen

Herbst 877. Izebel gebar also frühestens im Sommer 876 ihr erstes Kind.

Selbst wenn nun dies 'Atalja war, so konnte dieselbe bei ihrer Heirat (865)

doch erst 11 Jahre alt sein. In Ausnahmefällen mochte dieses Mädchen-

alter für den Eintritt in die Ehe genügen; doch waren 12 Jahre wenigstens

im späteren Judentum das gesetzliche Minimum. Außerdem ist zu beachten,

daß die Jüdinnen des Orients, welche zwischen dem 13. und 15. Jahre zu

heiraten pflegen, durchschnittlich erst 2— 4 Jahre nach der Hochzeit Mütter

werden (vgl. Ploss bei Rieh.m, Handw. d. bibl. Altert.' sub voce „Ehe").

Stellt man sich nun alle Bedingungen, von welchen die Möglichkeit

der Thronbesteigung Etba'als im Jahre 878 abhängt, vor Augen, nämlich

:

1. Aliab heiratete Izebel bereits im ersten Jahre des Königtums ihres

Vaters Etba'al, 2. 'Atalja war die erste Frucht dieser Ehe, 3. 'Atalja selbst

heiratete schon mit 11 Jahren, 4. sie gebar schon im folgenden Jahre

Ahazjahu, so erscheint die Erfüllung dieser Bedingungen schon im einzelnen

und noch mehr in ihrer Gesamtheit äußerst zweifelhaft.

Wie steht es aber mit der Ordnung (1), wonach Etba'al von 896 5—864/3

V. Chr. regiert hätte?

Dieser Ansatz steht zunächst mit den Zeiten Omris (884—873) und

Ahabs (873—854) nicht im Widerspruch und ebensowenig mit der Chrono-

logie 'Ataljas. Eine weitere Prüfung gestattet hier der Umstand, daß die

große Dürre unter Ahab (I Kön. 17, 1— 18, 45) nach Menander (Jos. Antiq.

8, 13. 2) auch in die Regierungszeit des Ithobalos (Etba'al) von Tyrus fiel

und von einem Hyperberetaios (Tisri) bis zum nächsten währte. Jene

Heimsuchung war eine Strafe für den Götzendienst, zu dem sich Ahab

durch seine Gemahlin Izebel verführen ließ (II Kön. 16, 31— 17, 1). Ihre

Heirat fällt frühestens ins Antrittsjahr Omris (884 Nisan—883 Nisan) und

spätestens ins Jahr 878 (siehe obige Berechnung), jedenfalls also mehrere

Jahre vor der (Allein-)Regierung Ahabs (873—854). Izebel hatte somit schon
Kugler. I-'orschungen. \Z
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vor der letzteren reichlich Zeit, ihren nachgiebigen Gemahl für die Ein-

führung des Baalkultus zu gewinnen, so daß sie sich als Königin schon

bald am Ziele ihrer Wünsche sehen konnte. Aber auch nach der Reihen-

folge der Ereignisse im biblischen Bericht geschah dies bereits in den

ersten Jahren der Regierung Ahabs und folgte die Strafe, die große Dürre,

der Sünde schon bald nach (I Kön. 16,29— 17, Iff.)- Schon deshalb be-

greife ich nicht recht, wie Sanda a. a. 0. I, 415 die regenlose Zeit auf

857 Herbst—856 Herbst ansetzen konnte. Wie kommt er denn dazu?

Er geht vom Alter des Elisäus aus, dessen Berufung (I Kön. 19, 19 ff.)

er mit Recht etwa in den April, ein halbes Jahr nach der Dürre setzt.

Zunächst argumentiert er dann so: „Die Siege Joas' über die Aramäer

fallen erst gegen Ende seiner Regierung. Denn sein Sohn Jerobeam

muß die Zurückeroberung vollenden (II Kön. 14, 25). Die Vorhersagung

der Siege Joas' durch Elisäus (II Kön. 13, 14 ff.) ist als eine Ermunterung

zum Kampfe zu fassen. Dieser wird bald darauf eingeleitet worden sein.

Daher fällt Elisäus' Tod nicht in die ersten Jahre von Joas' Regierung."

Gestützt auf diese vermeintlich sichere Basis fährt er fort: „Setzen wir

ihn (den Tod des Elisäus) frühestens 795 und geben wir dem Propheten

im ganzen 90 Jahre, so war er 885 geboren. Bei der Berufung mag er

25—30 Jahre gezählt haben. Letztere fällt demnach 860—855. Wahr-

scheinlich ist aber 90 zu hoch gegriffen und 795 zu früh gesetzt. Elisäus

begann also seine Prophetentätigkeit (19, 19 ff.) in einem Zeitpunkt, der

näher an 855 als an 860 liegt."

Man wird unschwer erkennen, daß diese Beweisführung sich keines-

wegs auf sicherem Boden bewegt.

Was das Alter des Elisäus betrifft, so wissen wir darüber nichts Ge-

wisses. Mehr läßt sich über die Zeit seines Todes sagen. Sie fiel in die

16jährige Regierung Joas' von Israel (798—783), aber sicher nicht gegen

das Ende, sondern höchstwahrscheinlich in die ersten Jahre des-

selben. Dies erhellt aus der offensichtlich hilflosen militärischen Lage,

in der sich Joas selbst noch nach dem Tode des Propheten befand. Konnten

es doch damals moabitische Streifscharen wagen, regelmäßig ' ins Land

einzubrechen (II Kön. 13, 20). Das deutet auf Zustände, wie sie Joas von

seinem Vater Joahaz (II 13, 7) überkommen hatte, also auf Joas' erste

Regierungszeit. Und dazu paßt auch ganz und gar die Szene am Lager

des todkranken Propheten (II Kön. 13, 14 ff.). Der König weint. Warum?
Aus rein persönlicher Zuneigung? Gewiß nicht, sondern weil derjenige

von ihm genommen werden sollte, der für ihn ein starkes Heer aufwog

und dessen Verlust er in seiner bedrängten Lage doppelt schwer empfand.

Das bekundet seine Klage: „Mein Vater, (du) Israels Wagen und Reiter!"

Die Antwort Elias' war die trostvolle Ankündigung von Joas' dreimaligem

Sieg über Aram. Daß der siegreiche Kampf nahe bevorstehe, wird jedoch

mit keinem Worte angekündigt.

1 Dort ist in MT offenbar ein n:r ausgefallen und es ist statt des unverständlichen

nrip S3 gewiß nym n:t .Jahr für Jahr' zu lesen (vgl. KiTTEL, Bibl. Hebr. [19061, 528).
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Was endlich das Alter des Elisäus bei seiner Berufung anlangt, so

fordert der Text gewiß nicht 25—30 Jahre. Die Szene auf dem Felde

(I 19, 19) zeigt uns einen noch sehr jugendlichen und ledigen Mann, der

allem Anschein nach noch bei seinen Eltern wohnt, die er vor dem Antritt

seines Berufes noch zu küssen verlangt. Auch ist wohl zu beachten, daß

er durch letzteren nur der Diener des Elias wird. Die Ausübung des

prophetischen Amtes, das Zweidrittel des Geistes seines Meisters, sollte

ihm erst später zuteil werden (II Kön. 2, 9 ff.).

Auf Grund dieser Erwägungen ist es recht gut möglich, daß Elisäus

mit 18—20 Jahren, etwa im 7. Jahre Ahabs (867) berufen ward und im

1. Jahre Joas' (798), also im Alter von 87 bis 89 Jahren starb. Auf jeden

Fall aber — und darauf kommt es uns vor allem an — trat die große

Dürre (etwa zwei Jahre vor der Berufung des Elisäus) vor dem Jahre 864

ein. Die oben erhaltene Regierungszeit Etba'als 897—865 ist daher nicht

zu beanstanden. Absolut möglich, wenn auch höchst unwahrschein-
lich bleibt indes der oben erörterte Fall (2) einer um 18 Jahre späteren

Regierung des tyrischen Herrschers.

F. Der Untergang Israels und Judas.

Die vernichtenden Schläge, die Israel unter Pekah und Hosea trafen,

gingen der ruckweisen Erdrosselung Judas unter Jojakim, Jojakin und
§edekia um mehr als 120 Jahre voraus. Und doch gehören die tragischen

Geschicke beider Staaten zusammen. Gleichartige Schuld — religiös-sitt-

liche Verderbnis und törichte Politik — brachte die geschiedenen Stämme
auf getrennten Wegen ins gleiche Elend der Knechtschaft und Verbannung.

Drastisch kennzeichnet diese Gemeinsamkeit Ezechiel (23, 1 ff.) unter dem
Bilde der buhlerischen Schwestern, und dem klagenden Jeremias erscheint

der Untergang Israels und Judas nur als die beiden letzten Akte des

gleichen Trauerspiels (Jer. 50, 17). Aber auch chronologisch bilden die

Endzeiten der beiden Reiche ein gemeinsames Thema; denn ihre Daten
bilden die wechselseitig sich stützenden Grundlagen des zweiten Teiles der

jüdisch-israelitischen Königsliste. Dies hat der Verlauf der vorausgegangenen

Untersuchung zur Genüge gezeigt.

Um so merkwürdiger ist es, daß es bislang an einer genauen Unter-

suchung jener Daten gefehlt hat. Die sich widersprechenden julianischen

Jahresangaben und vagen Monatsdaten der Handbücher und Kommentare
beweisen es. Dieser Umstand hat die folgende Untersuchung veranlaßt.

Wenn wir dieselbe auch auf die Daten der Ermordung Gedaljas und der

Befreiung Jojakins ausdehnen, so folgen wir nicht nur dem Beispiele der

Königsbücher. Die Würdigung des letzteren Datums liefert auch einen

weiteren Beweis dafür, daß die Wegführung Jojakins vor dem Nisan des

Jahres 597 erfolgte und somit dem 1. Jahre i^edekias vorausging. Die

gelegentlich eingefügten historisch-exegetischen Erwägungen werden gleich-

falls nicht ohne Nutzen sein.
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I. Der Fall von Samaria.

Schon im Jahre 738 lastete die Hand der Assyrerkönigs schwer auf

dem Lande der zehn Stämme. Der Tribut — 1000 Talente Silbers — , den

Menahem aufbringen mußte, um Pul (ass. Pülu, Bezeichnung des Assyrers

Tiglat-Pileser III. als König von Babel) zu befriedigen (II Kön. 15,19;

Annal. Tiglat-Pilesers 150; 157), war außerordentlich hoch. Doch weit

Schlimmeres brachten die Jahre 734—732, wo Pekah den Norden Israels

und das Ostjordanland an Tiglat-Pileser verlor, viele Tausende aus diesen

Gebieten nach Assyrien wandern mußten und Pekah selbst in einem von

seinem Nachfolger Hosea angestifteten Aufruhr Thron und Leben verlor

(II Kön. 15, 29 f.; vgl. oben S. 153).

Das war indes nur der Vorbote des völligen Ruins unter Hosea. Nach

II Kön. 17, 5 f. (18, 9 ff.) war der Verlauf dieser: Uneingedenk seiner Vasallen-

pflicht gegen Salmanassar von Assyrien hatte sich Hosea in Verhandlungen

mit So (Sewe, assyr. Sib'e), dem König von Ägypten, eingelassen und

seinem Herrn den jährlichen Tribut verweigert. Da ließ ihn Salmanassar

ergreifen und ins Gefängnis werfen. Hierauf schritt er zur Belagerung

von Samaria. „Nach drei Jahren" (= im dritten Jahre) ward es erobert.

Die Israeliten aber wurden vom Assyrerkönig gefangen nach Assyrien ab-

geführt und in Kalah, in Gozan (dem Gebiete des Flusses Habor) und den

medischen Gebirgen angesiedelt. Allem Anschein nach war es also Sal-

manassar, der nicht nur Samaria belagerte, sondern es auch eroberte und

die Überführung der Israeliten nach Assyrien anordnete.

Nach zwei keilinschriftlichen Berichten dagegen war es Sargon, der

unmittelbare Nachfolger Salmanassars, der Samaria eroberte.

1) In seiner Prunkinschrift Z. 23 ff. heißt es: „Vom Beginn meiner

Herrschaft bis zum 15. meiner Regierungsjahre brachte ich Humbanigas

von Elam in dem Weichbild von Dür-ilu eine Niederlage bei; Samaria

(Sa-me-ri-na) belagerte und eroberte ich; 27 290 ihrer Bewohner führte ich

fort, 50 Streitwagen behielt ich von ihnen."

2) Eine genauere Zeitangabe bieten die Annalen lOff. ':

Z. 10 Ina re[s sarru-ti-ia

Z. 11 ina mahre päle-ia] (sa ina kussi sarrüti rabis usibü)

[al Sa-rae-r]i-na-a-a [alme aksud ]

Z. 12 und 13 fehlen.

Z. 14 [ Samas(?) mu]-sak-(si)-sid ir-nit-ti-ia

Z. 15 [ 27 290 nise asib libbi-su a]s-lu-la 50 narkabäte

ki-sir sarrü-ti-ia i-na [libbi-sunu aksur-ma

= Z. 10 Im An[fang meiner Regierung,

Z. 11 im ersten meiner Herrschaftsjahre] (da ich mich majestätisch auf

den Thron setzte) [die Stadt Samar]ia [belagerte, eroberte ich ... ]

1 Vgl. WiNCKLER, Keilschrifttexte Sargons, Monol. 1 14 f. von mir provisorisch eingefügt.

Bd. II S. 1. Die Ergänzungen in [] bot schon Ähnliches dürfte dort gestanden haben. Vgl.

derselbe in Bd. I 4 f.; die in ( ) sind nach auch ASur-nasir-apals Annalen I 43 ff.

Analogie zu Salmanassars (III) Obel. 22 ff. und



Chronologie der Könige von Juda und Israel und die Daten Ezechiels. 181

Z. 12/13 fehlen.

Z. 14 [ Samas (?), der] mich den Sieg gewinnen ließ ....

Z. 15 [ 27 290 Einwohner sch]leppte ich fort, 50 Streitwagen

als meine königliche Heeresausrüstung [brachte ich] von ihnen

zusammen

Darauf folgt Z. 16/17 die Ansiedelung von Kriegsgefangenen aus an-

dern Ländern in Samaria, Ernennung eines Statthalters daselbst nnd Fest-

setzung von Tribut und Abgaben (die Neubesiedelung erwähnt II Kön. 17, 24 ff.

gleichfalls).

Z. 19—23 bezieht sich auf den Kampf mit Humbanigas von Elam und

Merodach-Baladan von Babel. Die zerstörte Jahresangabe lautete sicher

ina iHen pah-o = in meinem ersten (vollen) Regierungsjahr; denn Z. 23—31

gehört ausdrücklich dem „zweiten Regierungsjahr" und bezieht sich auf

die Kämpfe mit Ilubi'di von Hamat und seinen Bundesgenossen Hanno von

Gaza und Sib'u, den Turtan von Musri.

WiNCKLER hat Z. 10 f. zwar richtig ergänzt, aber die dortige Zeitbe-

stimmung völlig irrig aufgefaßt, wie noch aus seinem keilschriftl. Text-

buch zum A. T. (1903), 37 ersichtlich ist; denn er übersetzt hier: „Im An-

fang meiner Regierung (722) und in meinem ersten Regierungsjahr (721)",

betrachtet also mahru palfi als das erste volle Regierungsjahr, während

dasselbe in Wirklichkeit sicher das Antrittsjahr ist'.

In dieses also fällt der letzte Teil der Belagerung Samarias und

dessen Eroberung. Die Zeit der letzteren läßt sich aber noch genauer

bestimmen. Sargon bestieg nach der Babyl. Chronik (B) Tebitu 12 ^ den

Thron. Diesem Datum entspricht entweder 722 Dez. 20 oder 721 Jan. 18

(da das letzte Jahr Salmanassars entweder 722 März 17 oder April 15

begann). Ferner begann das erste (volle) Regierungsjahr Sargons: 721

April 3 (oder 4). Folglich fiel die Eroberung Samarias sicher

zwischen 722 Dezember 20 und 721 April 4l Das Ereignis gehört

wahrscheinlich dem ausgehenden Winter oder der ersten Woche des Früh-

lings 721 V. Chr. an\ Dies gilt selbst dann, wenn Sargon schon Dez. 20

und nicht erst Jan. 18 den Thron bestieg; denn es ist doch sehr unwahr-

scheinlich, 1) daß die Fortsetzung der Belagerung von Samaria und die

Eroberung dieser Stadt schon in den zehn ersten Tagen nach dem Regie-

rungsantritt erledigt wurde und 2) daß das Gros des assyrischen Heeres

mitten im Winter unmittelbar vor Samaria lag und zu einer entscheidenden

Aktion ausholte.

Da das Todesjahr eines Herrschers nach der offiziellen Zählweise

diesem voll angerechnet wird, so darf man auch sagen: Samaria ward

im letzten Regierungsjahre Salmanassars V. erobert.

1 Die Beweise finden sicli in Sternkunde „Frühling oder Sommer 721" als unzulässig

und Sterndienst in Babel II, ;)2.5 f. nachgewiesen.

2 KB II, 276f. bietet irrtümlich „Tebitu 22". ^ Das Frühlingsäquinoktium fiel 721 auf

3 Damit sind die in den exegetischen den 28. März.

Handbüchern beliebten Angaben : „722" und



182 Chronologie der Könige von Juda und Israel und die Daten Ezechiels.

Die Tatsache, daß Hosea bei der Eroberung Samarias gar niclit er-

wähnt wird, steht mit II Kön. 17, 4 ff., wonach der assyrische König sich

schon vor der Belagerung — wahrscheinlich durch überlistung — Hoseas

bemächtigt hat, in vollem Einklang.

IL Der Pall von Jerusalem.

A. Die vorbereitenden Ereignisse: Jojakims und Jojaliins Gescliicli.

1. Das Ende Jojakims.

Juda hatte das Unglück, zwischen mächtigen Reichen: Ägypten im

Westen und Assyrien und Babylonien im Osten eingekeilt zu sein. Völlige

Neutralität war unter diesen Verhältnissen kaum möglich; aber eine kluge

Politik hätte doch dem Lande manche kriegerische Verwickelung ersparen

können. An trefflichen Ratgebern fehlte es allerdings nicht. Solche waren

die Propheten; aber man schlug ihre Mahnungen in den Wind. Trotz der

Warnungen Isaias' (Is. 30) fiel der sonst so ausgezeichnete Hizkija von

Senaherib ab und schloß sich Ägypten-Äthiopien an. Die Wirkung bekam

König und Land 701 v. Chr. während des Krieges Senaheribs gegen Ägypten

zu spüren. Nur durch die Mitwirkung des Propheten und das Eingreifen

des Himmels ward damals Jerusalem gerettet (II Kön. 18, l.^ff.; 17 ff.).

Ebensowenig war es verständlich, wie Josia im Jahre 608 v. Chr. sich

Necho entgegenstellen konnte, als dieser gegen die Assyrer zog. Dies

kostete Josia selbst bei Meggido das Leben, seinem Sohne Joahaz nach

dreimonatiger Regierung Thron und Freiheit, seinem andern Sohn Eljakim-

J(eh)ojakim aber schweren Tribut und völlige Abhängigkeit von Ägypten

(II Kön. 23, 34. 36 f.). Diese dauerte freilich nicht lange ; denn mit dem

entscheidenden Sieg Nebukadnezars über Necho bei Karkemis am Euphrat

im 4. Jahre Jojakims, 605 v. Chr. (Jer. 46, 2), war es mit dem Einfluß

Ägyptens auf syrischem Boden vorbei. Jojakim aber wechselte nur den

Herrn, er ward Vasall der Chaldäer. Allein nur drei Jahre lang; dann

(also 603 2 v. Chr.) fiel er von Nebukadnezar wieder ab. Was ihm den

Mut dazu gab, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln '. Doch scheint der

Umstand, daß sich Jojakim noch fünf Jahre zu halten vermochte, darauf

hinzuweisen, daß Nebukadnezar damals noch zu sehr durch anderes in

Anspruch genommen war, um zu einem raschen und entscheidenden Schlage

gegen den Unbotmäßigen auszuholen. Es könnte aber auch sein, daß er

sich die Mühe einer Belagerung ersparen wollte, indem er durch allerlei

Streifscharen das Land verheeren und aussaugen ließ (II Kön. 24, 2), um

Jerusalem und seinen König mürbe zu machen. Der Erfolg dieser Maß-

1 Hoffte der König vielleicht auf Ägypten? von Stadt und Tempel gemäß Jer. 26,1.20

Dies scheint allerdings daraus hervorzugehen, in den Anfang der Regierung Jojakims ge-

daß Ägypten den dorthin geflohenen Pro- hören. Daß Urias für den Anschluß des Königs

pheten Urias auslieferte, also mit Jojakim be- an Babylonien eingetreten und deshalb ver-

freundet war (Jer. 26, 20 ff.). Es ist jedoch folgt worden sei, ist (gegen Winckler, A.T. 3,

zu beachten, daß die Prophezeiung des Je- 278) nicht erweisbar; dagegen spricht übri-

remias und Urias bezüglich der Zerstörung gens gerade die Flucht Urias' nach Ägypten.
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regel ist aus II Kön. nicht zu ersehen. II Chron. 36, 6 aber meldet, daß

Nebukadnezar ihn in Ketten legen ließ, um ihn nach Babel zu bringen;

auch habe Nebukadnezar einen Teil der Tempelgeräte nach seinem Palast

in Babel schaffen lassen. Nimmt man außerdem noch Jer. 22, 19 (vgl. 36, 30)

hinzu, wonach der Leichnam Jojakims „unbeklagt und unbeerdigt, einem

verendeten Esel gleich", fortgeschleift und hingeworfen werden soll — weit

draußen vor den Toren Jerusalems, so dürfte sich folgender Sachverhalt

ergeben. Nebukadnezar entschloß sich, da Jojakim immer noch trotzte,

zu einer Belagerung Jerusalems und zwar spätestens im Jahre 598. Doch
schon die Ankunft der Heeresmacht der Chaldäer genügte, seinen Wider-

stand zu brechen. Wegen seiner Bedrückungen, Erpressungen und Blut-

taten (Jer. 22, 17; II Kön. 24,4) beim Volke verhaßt, verließ der König
— ob aus eigenem Antrieb oder durch die Volksvvut gezwungen — die

Stadt, um sich Nebukadnezar auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Dieser

ließ ihn in Fesseln schlagen und wollte ihn nach Babel bringen lassen.

Aber es kam nicht dazu. Er starb entweder schon im Lager oder unter-

wegs. Ein Begräbnis ward ihm jedoch nicht gewährt; man schleifte seinen

Leichnam an einen einsamen Ort und ließ ihn dort liegen. Damit traf

den eidbrüchigen Vasallen der nach babylonischen Begriffen schrecklichste

Fluch, der nicht nur unauslöschliche Schmach, sondern auch ewige Pein

verhängt. Die abgeschiedene Seele des Unbestatteten findet nämlich nach

babylonischem Glauben keine Ruhe, sondern irrt unstät umher; auch emp-

findet sie alle Qual, die den einsam daliegenden Leichnam trifft. Ihm

naht sich kein barmherziger Freund mit kühlendem Trunk. „Er ist preis-

gegeben der Hitze bei Tag und der Kälte bei Nacht," sagt Jer. 36, 30, auf

denselben Glauben anspielend. Es ist begreiflich, daß weder der Verfasser

der Königsbücher noch der Chronist ein so schmachvolles Schicksal eines

jüdischen Königs der Nachwelt unverhüllt übermitteln wollte; von einem

Begräbnis Jojakims schweigen beide völlig und mit Absicht; nur Jeremias

löst uns das Rätsel.

Das Ende der Königsherrschaft Jojakims fällt „3 Monate" oder „3 Mo-

nate und 10 Tage" vor der Gefangenschaft seines Sohnes Jojakin, also

etwa auf die julianische Jahreswende 598 7 v. Chr.

2. Die Gefangennahme Jojakins und seine Abführung

nach Babel.

Jojakim war erledigt; dies bot aber Nebukadnezar noch keine genü-

gende Bürgschaft für Judas Vasallentreue. Er wollte auch des jugendlichen

Jojakin und seiner ränkesüchtigen Mutter habhaft werden. So schritt er

zur regelrechten Belagerung. Nach drei Monaten ist er am Ziel. Der
18jährige Fürst erscheint an der Seite seiner Mutter mit Gefolge im Lager
Nebukadnezars und gibt sich gefangen. Jerusalems Tore öffnen sich dem
Eroberer. Die Schätze des Tempels und des königlichen Palastes fallen

in seine Hand. Jojakin, seine Mutter, seine Frauen, sein Hof, die Vor-

nehmen des Landes, die wehrfähige Mannschaft und die Metallarbeiter

wandern nach Babel. Wann geschah dies? Nach II Kön. 24, 12 im
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8. Jahre Nebukadnezars, nach Jer. 52, 28 im 7. Jahre seines Königtums.

Die beiden Angaben widersprechen einander nicht; denn der Verfasser der

Königsbücher betrachtet als erstes Jahr das des Regierungsantritts (Vor-

datierung), Jeremias dagegen nach babylonischem Brauche das mit dem

1. Nisan beginnende folgende Jahr (Nachdatierung). Beide Quellen weisen

somit auf das Jahr 598, 7. Über die Jahreszeit sagen beide nichts. Glück-

licherweise bietet auch hier die Chronik 11 36, 10 einen wertvollen Ersatz

durch die Angabe: ~z-ii~ rz^-dr^ (= li-tesubat has-sanah). Die sachliche

Bedeutung dieses Ausdrucks ist nach unserer Feststellung oben S. 150:

,kurz vor Jahresschluß'. Nun reichte das 7. Jahr Nebukadnezars von

798 Nisan 1 (= März 26) bis 597 Adar 30 (== April 12)'. Die Gefangen-

nahme Jojakins fand also Ende März oder Anfang April 597

V. Chr. statte

B. Das endgültige Schicksal Jerusalems und seines Tempels

unter Sedekia.

1. Der Beginn der Belagerung Jerusalems.

An Stelle des in Gefangenschaft abgeführten Jojakin setzte Nebukad-

nezar Mattanja, den Onkel Jojakins, unter dem Namen „$edekia" auf den

Thron. Das geschah am oder nach dem 1. Nisan (12. April) des Jahres

597 V. Chr. Leider trat §edekia in die Fußstapfen Jojakims. Unter

anderem brach er gleich diesem die Nebukadnezar geschworene Treue

(Ez. 17,13. 16ff.; II Chron. 36,13). Wie kam das? Anfangs zeigte er

sich seinem Lehensherrn ganz ergeben. Zwei Gesandtschaften fjedekias

nach Babel (Jer. 29, 3 und Jer. 51, 59) beweisen es. Aber schon in den

ersten Jahren seiner Regierung muß die Gründung einer Koalition (zwischen

Edom. Moab, Amnion, Tyrus, Sidon und — Juda) zur Abwerfung des chal-

däischen Joches im Gange gewesen sein ; die Mahnungen, die Jeremias in

göttlichem Auftrag den von Jerusalem heimwärts ziehenden Gesandten an

ihre Fürsten mitgab und auch an §edekia richtete (Jer. 27, 1— 15), lassen

darüber keinen Zweifel. Es scheint, daß dies im 4. Jahre seiner Regierung

(= 594/3) geschah (vgl. Jer. 28, 1). Die Warnungen des Propheten waren

damals nicht fruchtlos; auch sein Auftreten gegen die falschen Propheten,

die den bevorstehenden Sturz Nebukadnezars verkündeten, konnte beson-

ders infolge der genauen Vorhersagung des Todes des Pseudopropheten

Hananja (Jer. 28,16)^ nicht ohne Erfolg bleiben. Im Laufe der folgenden

Jahre nahm jedoch die feindliche Stimmung gegen Babel besonders bei den

hohen Beamten in dem Maße zu, als man sich auf ägyptische Versprechungen

1 So nach dem babylonischen Kalender, wäre, schwerlich dazu gelangen, um sie an

wo das Jahr 598 7 einen 11. Elul hatte. Nach diesem Tage — es wäre dann der 16. Nisan

dem jüdischen Kalender würde die Jahres- gewesen — als Webegarbe auf den Altar zu

wende unter günstigen Verhältnissen viel- legen (vgl. oben S. 29).

leicht schon März 14 abends eingetreten sein; - Das Datum der Befreiung der Gefan-

allein die Belagerten konnten, wenn auch im genen durch Avel-Marduk siehe unten S. 189.

Jordantale am 29. März (zwei Tage nach dem ^ Der Tod Hananjas fällt in den 7. Monat

Äquinoktium) reife Gerste zu finden gewesen des 4. Jahres §edekias (594 v. Chr.).
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verließ. Ob bereits der Zug, den Psammetich II. in seinem 4. Jabre (592)

nach Palästina unternahm (Papyrus von El-hibe, ZATW 1910, 288 ff.), jene

antibabylonische Strömung fördern sollte, läßt sich nicht entscheiden. Wir
wissen nur, daß der meineidige gedekia bei seinem Abfall den Pharao

sofort um militärische Hilfe anging (Ez. 17, 15 f.). Aber noch ehe dieser

vor Jerusalem erschien, hatten die Truppen Nebukadnezars bereits die

Belagerung begonnen. Dies geschah nach II Kön. 25, 1 und Ez. 24, 1 im

9. Jahre tjedekias, im 10. Monat, am 10. Tag. Das Jahr und den Monat

bezeugt auch Jer. 39, 1, während die Tageszahl 10 hier ausgefallen ist.

Das Regierungsjahr Nebukadnezars ist an allen diesen Stellen nicht ange-

geben; aber es ist sein 16. Jahr (589/8 v. Chr.). Der Anfang des bürger-

lichen Jahres fällt in allen drei Quellen auf Nisan 1. Diesem kann im

Jahre 589 nur März 15,16 oder April 14 15 entsprechen. Im ersten Falle

wäre das Jahr sicher ein Schaltjahr und zwar (nach dem babylonischen

Brauche jener Zeit) ein solches mit einem II. Ehil ; im zweiten Jahre läge

ein Gemeinjahr vor. Nach dem babylonischen Kalender war daher auf

jeden Fall 9 §edekia X. 1 (Tebitu 1) = 588 Januar 5 6, also X. 10 = Ja-

nuar 14 15. Gilt aber hier wirklich der babylonische und nicht der jüdische

Kalender? Diese Frage braucht uns keine Sorge zu machen. Wir werden
nämlich unten S. 190 beweisen, daß Ezechiel durchaus babylonisch
datiert. Jer. und II Kön. stimmen aber — wenigstens bezüglich des vorlie-

genden Falles — mit ihm überein. Somit begann die Belagerung
Jerusalems sicher 588 v. Chr. Januar 15 (tags). Dieser Tag war

—

wie die Berechnung ergibt — ein Sabbat.

2. Der Rettungsversuch des Pharao und dessen Niederlage.

Während der Belagerung nahte der Pharao (Chophra) mit einem be-

deutenden Ersatzheere Jerusalem, und die Chaldäer sahen sich genötigt,

die Belagerung aufzuheben. Wie es aber Jeremias vorausverkündet, so

geschah es: Die Ägypter zogen wieder ab und die Chaldäer stellten sich

aufs neue ein (Jer. 37, 3 ff.; 34, 21 f.). Diese Vorgänge scheinen nach den

ersten beiden Weissagungen Ezechiels über Ägypten (Ez. 29, 1 ff. und 30, 20 ff.)

ins Jahr 587 v. Chr. zu gehören. Unter dem Datum 10 [§edekia] X. 12

= 587 Januar 6 7 kündigt der Prophet die Verwüstung und den politischen

Niedergang des stolzen Pharaonenlandes an, weil es durch seine Unzuver-

lässigkeit — es gleicht dem Schilfrohr, das knickend die sich stützende

Hand verwundet und brechend alle Hüften zum Wanken bringt (vgl. Ps.

69, 24) — dem Hause Israel zum Verderben gereicht. Was hier vorher-

gesagt wird, hat — so scheint es — nach der Prophezeiung 30, 20 sich

zum Teil bereits erfüllt. Unter dem Datum 11 [Sedekia] I. 7 = 587 März
30/31 oder April 28/29 ' wird nämlich dem Propheten die göttliche Kunde:

1 Nach jüdischem Kalender wäre Nisan 7 nach babylonischem Kalender 587 Nisan 1 =
gewiß = März 30 31; allein Ezechiel datiert März 24 25 oder = April 22 23: eine Schalt-

babylonisch. Die uns bis jetzt vorliegenden regel gab es damals noch nicht (vgl. Stern-

keilinschT-ittlichen Daten jener Zeit ge.statten künde und Sterndienst in Babel II, 408 It.).

aber noch keine Entscheidung der Frage, ob
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„Den Arm des Pharao habe ich zerbrochen und siehe, er soll nicht ver-

bunden werden . . ., daß er wieder Kraft bekomme, um das Schwert zu

ergreifen!" -Tedenfalls beziehen sich diese Worte auf den gescheiterten

Versuch und eine schwere Niederlage Chophras auf syrischem Boden. Es

liegt wohl nahe, das Datum der Verkündigung — wie es in einem anderen

Falle (Ez. 24, 1 f.) auch wirklich zutrifft — zugleich als Datum des Ereig-

nisses selbst anzusehen. Dagegen spricht jedoch schon der Umstand, daß

hier nicht wie Ez. 24, 1 die Gleichzeitigkeit eigens bemerkt, ja stark her-

vorgehoben wird. Obendrein ist es sehr wahrscheinlich, daß jenes ägyp-

tische Unternehmen ins Jahr 589, also noch vor 9 [Sedekia] X. 10 gehört,

wo Nebukadnezar sich auf Jerusalem warf.

Die Gründe sind folgende: 1. Nach Jo.sephus, Antiq. X, 7, 3 war
§edekia dem König von Babel acht Jahre lang (also 597/6— 590 89) er-

geben, dann (also 589) fiel er, auf Ägypten vertrauend, yon Nebukadnezar

ab. Dieser ließ nicht lange auf Gegenmaßregeln warten. Er ging sofort

(589) gegen Judäa vor, verwüstete das Land, nahm die festen Plätze und

schickte sich an, Jerusalem selbst zu belagern. Daraufhin erschien ein

ägyptisches Heer in Judäa, um Jerusalem zu entsetzen. Die Babylonier

aber ließen von der Belagerung ab, zogen den Ägyptern entgegen, schlugen

sie und verjagten sie aus ganz Syrien. 9 §edekia X. 10 (588 Januar 15)

aber rückte der Babylonierkönig abermals gegen Jerusalem und belagerte

es 18 Monate lang (Antiq. X, 7, 4). Dieser an sich schon unverdächtige

Bericht wird durch folgende Erwägungen bestätigt.

2. Das erste Unternehmen Nebukadnezars gegen Jerusalem hat gewiß

nicht von Babylonien aus mitten im Winter begonnen. Der Beginn der

Belagerung der Stadt am 10. Tebet (15. Januar) 588 setzt vielmehr voraus,

daß die babylonischen Truppen bereits 589 in Syrien bzw. Judäa einge-

rückt waren. Natürlich fand dies — wie alle Kriegszüge mesopotamischer

Herrscher nach Syrien — im Frühjahr statt. Warum aber begann dann

Nebukadnezar die Belagerung Jerusalems erst am 15. Januar? Die stra-

tegisch notwendige Eroberung einiger kleinerer Befestigungen, welche ihm

den Weg nach Jerusalem versperrten oder seine Flanken bedrohen konnten,

nahm gewiß nicht dreiviertel Jahr in Anspruch. Und selbst wenn dem
so wäre, so hatte es keinen Sinn, mitten im Winter die Belagerung der

Hauptstadt zu beginnen. Ganz anders liegen die Dinge, wenn schon längst

vor Mitte Januar die Belagerungsarbeiten (Aufwerfung der Schutz- und

Angriffswälle, Aufstellung der Schleudermaschinen) im Gange waren, aber

durch den Anzug eines feindlichen Heeres jählings abgebrochen werden

mußten. Da war es eine gebieterische Notwendigkeit, die Belagerung so-

bald als möglich wieder aufzunehmen, um nicht den Belagerten Zeit zu

lassen, alle bisherigen Werke zu zerstören und außerdem sich aufs neue

mit Mannschaften und Proviant zu versorgen. Daraus folgt, daß der Anzug

des ägyptischen Heeres, dessen Niederlage und Verjagung aus ganz Syrien

zwischen die erste und die zweite Belagerung fiel, welch letztere 588

Januar 15 begann. Natürlich kamen die Ägypter nicht erst um die julia-

nische Jahreswende 589/8, sondern im vorausgegangenen Herbst.
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Hiernach bezieht sich die Offenbarung Ez. 30, 20 nicht auf die erste

Niederlage (den gebrochenen Arm des Pharao) — diese war dem Propheten

längst bekannt — , sondern darauf, daß sich Ägypten von jenem ersten

Schlag nicht nur nicht erholen (Ez. 30, 21 b), sondern auch den Rest seiner

Kraft (des andern, noch heilen Arms des Pharao) im weiteren Kampf mit

Babel einbüßen wird (Ez. 30, 21 a ist nur Einleitung zum folgenden Orakel,

das sich auf ägyptischem Boden erfüllen sollte).

3. Die Einnahme von Jerusalem.

Vergebens suchte Jeremias, dem seine freimütige Sprache Mißhand-

lungen und Kerker eingebracht, heimlich zu Sedekia beschieden, diesen

zur Übergabe zu bereden, indem er ihn der Gnade Nebukadnezars ver-

sicherte (Jer. 38, 17—20). §edekia gebrach es nicht so sehr an Einsicht

als an Entschlossenheit. Die Zügel der Regierung waren bereits seinen

Händen entglitten; die hohe Beamtenschaft hatte alles zu sagen (Jer.

38,5. 25 ff.). Da — im 11. Jahre Sedekias, im 4. Monat, am 9. Tage —
wird Bresche in die Festung gelegt. Die Obersten Nebukadnezars besetzen

das die Stadt beherrschende Mitteltor. §edekia und die Seinigen fliehen des

Nachts aus der Stadt nach der Araba in der Jordanniederuug; aber er wird

von den Chaldäern in den Steppen von Jericho eingeholt und vor Nebukad-

nezar nach Ribla (am Orontes) gebracht. Ein grausames Schicksal erwartet

ihn hier. Vor seinen Augen schlachtet man seine Söhne, und die Vor-

nehmen des Landes teilen ihr Schicksal. Er selbst wird geblendet und

in Ketten nach Babel gebracht (Jer. 39, 2—7; H Kön. 25, 2—7). Der ent-

scheidende Tag der Einnahme Jerusalems: 11 §edekia, IV. 9 =
587 v. Chr. Juni 28 29.

4. Der Brand des Tempels und die Zerstörung Jerusalems.

Nebukadnezar muß einige Zeit unschlüssig gewesen sein, wie er mit

der eroberten Stadt und ihrem Heiligtum verfahren solle. Zwischen Ein-

nahme und Zerstörung liegen nämlich 31 Tage. Zunächst schien es, als

ob Jerusalem jenes milde Los zuteil werden sollte, das die assyrischen

Annalisten ständig durch die Worte des Eroberers : (mahäzu) almi aksud

aslula sallasun = „(die Stadt) umschloß ich, eroberte ich, führte ihre Beute

fort" bezeichnen. Aber bald sollte es auch von Jerusalem obendrein

heißen: abbul akkur ina isäti asrup, ana tilli u karme utir = „ich zer-

störte, verbrannte mit Feuer, verwandelte (sie) in Schutthaufen und Acker-

land". „Im 5. Monat am 7. Tag des Monats — das ist das 19. Jahr des

Königtums Nebukadnezars des Königs von Babel kam Nebu-zar-adan

(bab. Nabü-zer-iddin), der General der Leibgarde des Königs von Babel,

. . . nach Jerusalem und verbrannte den Tempel Jahves ', den königlichen

Palast und alle Gebäude der Stadt." Außerdem Heß er die Stadtmauern

niederreißen. Den Rest der Stadtbevölkerung und die Überläufer führte

1 Selbstverständlicli erst, nachdem alle Metallschätze zwecks Überführung nach Babel

herausgeholt waren (II Kön. 25, 13— 17).
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er nach Babel ab. Die zwei höchsten Priester und drei Tempelbeamten,
einige Hofbeamten, einen Feldhauptmann, der die Landbevölkerung mobili-

siert hatte, und 60 Mann vom Lande, die in der Stadt ergriffen worden,

führte Nebu-zar-adan vor Nebukadnezar nach Ribla; der König ließ sie

daselbst hinrichten (II Kön. 25, 8—21).

Das vorgenannte Jahresdatum ist mißdeutet worden. Das 19. Jahr

Nebukadnezars ist hier — wie auch das 8. seines Königtums in II Kön.

24, 18 — vom Regierungsantritt und nicht vom 1. vollen Regierungsjahr

an gerechnet, wie denn der Verfasser der Königsbücher durchweg vor-

und nicht nachdatiert hat. Zwar steht auch in dem Anhang bei Jer. 52, 12

das „19. Jahr"; das ist aber II Kön. entnommen. Es widerspricht nämlich

der Gewohnheit des Propheten, der die Zählung der Regierungsjahre Ne-

bukadnezars nach babylonischem Brauch mit jenem 1. Nisan beginnt, der

auf die Thronbesteigung folgt. Dies bestätigt obendrein seine eigene An-

gabe Jer. 52, 29 : „im 18. Jahr Nebukadnezars aus Jerusalem 832 Seelen

. . .führte Nebu-zar-adan hinweg." Jer. 52, 12 bezeichnet außerdem nicht

den 7., sondern den 10. Tag des 5. Monats als Datum des Erscheinens

Nebu-zar-adans. In Wirklichkeit besteht jedoch zwischen diesen verschie-

denen Angaben kein Widerspruch. Unter einem und demselben Datum
werden nämlich mehrere Ereignisse genannt, die gewiß nicht alle an einem

und demselben Tag stattfanden ; so wurde am Tag der Ankunft des Gene-

rals der Leibgarde gewiß nicht auch sofort Feuer an den Tempel und den

Palast gelegt, da man sich zuerst der Metallschätze dieser Bauten (II Kön.

25, 13—17) versichern wollte. In der Tat hat denn auch die jüdische

Tradition den 10. Tag als den des Tempelbrandes festgehalten. Dies be-

zeugt Josephus Bell. Jud. IV, 4, 5 : „Diesen (den Tempel) aber hatte Gott

schon längst zum Feuer verurteilt und es war soeben der verhängnisvolle

Kreis der Zeiten mit dem 10. des Monats Loos (= Ab = 5. Monat) abge-

laufen, an dem auch der frühere Tempel von dem babylonischen König

in Brand gesteckt worden war." Das Datum V. 7 bezieht sich also wahr-

scheinlich auf die Ankunft Nebu-zar-adans in Jerusalem, das Datum V. 10

dagegen auf den Brand des Tempels (und wohl auch des Palastes). Nim
ist 587 nach jüdischem Kalender V. 1 = Juli 20 21 ; also Ankunft Nebu-
zar-adans in Jerusalem: 587 Juli 2627; Brand des Tempels:
587 Juli 29 30 Samstag/Sonntag).

5. Die Ermordung Gedaljas in Mispa.

Zum Statthalter über das verwaiste Land setzte Nebukadnezar Gedalja,

den Sohn Ahikams, des Sohnes Saphans, einen gütigen und besonnenen

Juden, der nicht dem Hause Davids angehörte. Vielleicht war es beson-

ders dieser Umstand, der seinen Mörder Ismael, den Sohn Netanjas, der

königlichen Geschlechts war, zur Bluttat antrieb, wenn ihm auch das Ein-

verständnis mit dem Ammoniterkönig Baalis das Vorhaben erleichterte.

II Kön. 25,22 und Jer. 41, 1 geben als Zeit den 7. Monat an; da-

gegen fehlt dort der Monatstag. Nach der jüdischen Tradition, die im

,Fasten Gedalja' auch kalendarisch festgelegt ist, war es der 3. Tisri.
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Daran zu zweifeln haben wir um so weniger Grund, als die jüdische Tra-

dition in bezug au! wichtige Daten sich auch sonst bewährt. Nun tragt

es sich, ob dieses Datum dem jüdischen oder babylonischen Kalender ent-

spricht. Im ersten Falle ist Tisri 3 = Sept. 20, im zweiten Falle Sept. 20

oder Okt. 20. Das erstere der beiden Daten ist kaum zu bezweifeln und

ein glücklicher Umstand bestätigt dasselbe.

„Am 2. Tag nach der Ermordung Gedaljas, als noch niemand (davon)

Kunde erhalten hatte", kam eine große Schar von Büßern von Sichem

und anderen Orten Samarias, die auf dem Wege nach dem Tempel (bzw.

seiner Trümmerstätte) waren, weinend und mit allen Zeichen der Trauer

In die Nähe von Mispa (Jer. 41, 41!.). Von solch' tiefgläubigen Israeliten

darf man natürlich erwarten, daß sie das Sabbatgesetz nicht verletzten,

indem sie am Tage der feierlichen Ruhe eine weite Fußreise unternahmen '.

Nun kamen sie „am 2. Tag nach der Ermordung Gedaljas", also nach

hebräischer Zählweise am 4. (nicht 5.) Tisri 587 nach Mispa. Dies war

nach obigem entweder am 21. September oder am 21. Oktober. Ersterer

war ein Donnerstag, letzterer ein Samstag. Dadurch scheidet der 21. Okt.

aus. Somit kamen die Wallfahrer am Donnerstag den 21. September nach

Mispa und die Ermordung Gedaljas fiel auf 11 Sedekia Tisri 3

= 587 v. Chr. September 20 (Mittwoch).

6. Die Begnadigung Jojakins durch Avel-Marduk (Evil-Merodak).

„Im 37. Jahre der Wegführung Jojakins, des Königs von Juda, im

12. Monat, am 25. Tag des Monats begnadigte Evil-Merodak, der König

von Babel, in dem Jahre seines Regierungsantritts Jojakin, den König von

Juda und (befreite ihn) aus dem Kerker" ... so berichtet Jer. 52, 31 f.

II Kön. 25,27 dagegen bietet: „am 2 7. Tag".

Das Antrittsjahr Avel-Marduks = 562 1 v. Chr.; es ist in der Tat das

37. der Wegführung, die im Jahre 598/7 stattfand. Der 1. Nisan des Jahres

562,1 fiel nach dem babylonischen Kalender auf den 16. 17. April und der

1. Adar (des 12. Monats) auf den 6. 7. März 561.

Die Begnadigung erfolgte also — nach 36jähriger Gefangenschaft

— 561 v. Chr. März 31 (Adar 25, tags) oder zwei Tage später,

etwa ein halbes Jahr nach dem Regierungsantritt Avel-Marduks.

Letzterer fällt zwischen die babylonischen Daten V. 9 und VI. 24 (oder

August 21/22 und Oktober 6/7 562 v. Chr.)^ Die Nachricht bei Josephus,

Antiq. X, 11. 2, Evil-Merodak habe Jojakin sofort {evd-vg) aus dem Ge-

fängnis entlassen, trifft also nicht zu. Vielmehr scheint es, daß die Be-

freiung Jojakins die Wirkung einer Amnestie war, die der feierlichen Er-

greifung der Hand Marduks durch den König am Neujahrsfest seines ersten

vollen Jahres kurz vorherging (auch andere Angaben des Josephus 1. c.

sind irrig und nach ihm selbst, contra Apionem I, 20, zu berichtigen).

1 Solches war entschieden gegen den Geist von E.xod. 16, 29.

2 Vgl. Sternkunde und Sterndienst in Babel II, 387.
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G. Zu den chronologischen Daten Ezechiels.

Während Jereniias vom 13. Jahre des Josias an bis über die Zer-

störung Jerusalems (587) hinaus — also mehr denn 40 Jahre — auf hei-

mischem Boden seines prophetischen Amtes waltete, mußte Ezechiel gleich-

zeitig mit Jojakin im Jahre 597 in die babylonische Gefangenschaft wandern,

wo er am „Flusse" Kebar (dem Kanal Kabaru), nicht weit von der Haupt-

stadt, ein zweites Heim fand. Seine datierten Kundgebungen beginnen 594

und endigen 571 (1, 1; 29, 17). Über seine Datierungsweise bestehen noch

allerlei Unklarheiten und Mißverständnisse, die indes zum Teil auf un-

sicheren oder schwankenden Textangaben beruhen.

1. Jahresanfang und Jahreszählung.

Bezüglich des Jahresanfangs richtet sich Ezechiel nach dem im

Exil, also in Babylonien, geltenden Kalender. Das ist von vornherein höchst

wahrscheinlich und wird durch einzelne Daten zunächst wenigstens inso-

weit bestätigt, als daraus ein Jahresanfang im Frühjahr (am 1. Nisan)

erhellt. So war der Prophet gemäß 8, 1 in einer Vision vom V. 5 nach

Jerusalem entrückt, wo er u. a. am Nordtor des Tempels Weiber sah, die

den Tammus beweinten; dieser Ritus vollzog sich aber im 4. babylonischen

Monat, dem Düzu (= Tamüzu), konnte sich aber auch wohl bis in den 5.

hinein ausdehnen, besonders wenn das betreffende Jahr relativ früh an-

fing. Ferner begann nach 24, 1 die Belagerung von Jerusalem am X. 10,

ganz übereinstimmend mit II Kön. 25, 1 und Jer. 39, 1, an welchen Stellen

Neujahr sicher ins Frühjahr fiel. Endlich fügt sich auch 40, 1 durchaus

diesem Jahresanfang, wie S. 194 ff. gezeigt wird. Außerdem geht gerade

aus diesem Datum mit voller Sicherheit hervor, daß das Jahr bei Ezechiel

nicht nur in der gleichen Jahreszeit, sondern auch am nämlichen Tage

beginnt wie bei den Babyloniern.

Was die Frage der Jahreszählung betrifft, so ist dieselbe bislang

noch keineswegs geklärt. Zunächst begegnen wir verschiedenen Epochen.

Ezech. 33, 21 erwähnt das 12. Jahr ,unserer Wegführung'; 40, 1 bietet das

Doppeldatum: 25. Jahr unserer Wegführung = 14. Jahr ,nach der Ein-

nahme der Stadt (Jerusalem)'; 1,1 f. setzt ein noch immer strittiges ,30.

Jahr' dem 5. Jahr der Wegführung Jojakins gleich. Gewöhnlich aber

datiert Ezechiel: ,im n. Jahre' (ohne Zusatz, also nach einer als bekannt

vorausgesetzten Ära); so 8,1: ,im 6. Jahre', 20,1: ,im 7. Jahre', 29,17:

,im 27. Jahre'. Als Epoche dieser Ära wird allgemein das 1. Regierungsjahr

§edekias angegeben, das man aber mit dem Jahr der Wegführung identi-

fiziert. Ist dies wirklich zulässig'?

Wir wissen (vgl. oben S. 184), daß die Wegführung Jojakins gegen

Ende des Jahres 598/7, genauer gegen 597 April 11 stattfand. Damit

stimmt auch die Tatsache überein, daß das 37. Jahr der Wegführung Joja-

kins = Antrittsjahr Evil-Merodaks, d. h. 562/1 v. Chr. ist (vgl. ob. S. 189).

Das 1. Jahr ^edekias beginnt nun freilich im gleichen julianischen
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Jahr (597), in das auch die Wegführung Jojakins fällt, nicht aber in das

gleiche jüdische oder babylonische, sondern in das folgende (597/6),

das April 11 abends begann. Beziehen sich also die einfachen Jahres-

angaben ohne Zusatz auf die Regierung gedekias, so unterscheiden sich

die beiden Ären um ein Jahr. Dem ist wirklich so. Einen treffenden

Beleg bietet das Datum Ezech. 24, 1 : „Und es erging das Wort Jahves an

mich im 9. Jahre, im 10. Monat, am 10. des Monats ... an eben diesem heuti-

gen Tag hat sich der König von Babel auf Jerusalem geworfen." Wie
bereits S. 185 gezeigt, ist dieses 9. Jahr = 589/8, also 1. Jahr = 597 6 q. e. d.

Gegen die Verschiedenheit der beiden Ären scheint indes das Doppel-

datum Ezech. 40, 1 zu sprechen. Hiernach besteht nämlich die Gleichung:

25. Jahr unserer Wegführung = 14. Jahr nach der Einnahme der Stadt.

Nun ward aber Jerusalem 587 IV. 9 (= Jimi 29) erobert und das 14. Jahr

darnach scheint somit 5 73 zu sein. Dagegen wäre das 25. Jahr „unserer

Wegführung" = 598 - 24 = 574. Hat etwa „unsere Wegführung" nicht

gleichzeitig mit der Wegführung Jojakins, sondern im folgenden babylo-

nisch-jüdischen Jahr stattgefunden? Daran ist nicht zu denken. Vielmehr

ist das 14. Jahr nach der Einnahme der Stadt in hebräischer Weise zu

zählen, indem man mit dem Jahr der Zerstörung, und nicht etwa mit dem
nächsten beginnt (vgl. z. B. Matth. 27, 63 „nach drei Tagen" = am dritten

Tag); so ergibt sich auch hier 574.

Die Richtigkeit unserer Auffassung wird durch Ezech. 33,21 bestätigt:

„Im 12. Jahre unserer Wegführung aber, im 10. (Monat), am 5. des Monats

kam zu mir ein Flüchtling von Jerusalem mit der Kunde: die Stadt ist

gefallen." Der Fall der Stadt geschah im 11. Jahre Sedekias, im 4. Monat,

am 9. Tag (= 587 Juni 28 29). Wäre das „Jahr unserer Wegführung" dem
1. Jahr Sedekias gleich, so hätte der Flüchtling von Jerusalem bis Babel

l'/a Jahre gebraucht. Das war auch der überwiegenden Mehrheit der bis-

herigen Ausleger zu viel. Mit Recht! Statt nun aber den Irrtum in der

willkürlichen Identifikation der beiden Epochen zu suchen, hat man in

Ezech. 33,21 statt des ,12. Jahres' das 11. gesetzt'. Einige hebr. Kodizes

bieten allerdings ,11'; das beweist aber nur, daß schon ihre Urheber im

gleichen Jrrtum befangen waren, wie die späteren Ausleger.

Nach der Klarstellung der Ezechielschen Jahreszählung im allge-

meinen haben wir noch zweier merkwürdiger Sonderfälle zu gedenken.

2. Auffallende Doppeldaten.

1. Das Datum der Vision der göttlichen Herrlichkeit (Ez. 1, Iff.).

Die Einkleidung des Datums ist in mehr als einer Beziehung merk-

würdig: (1) „Und es geschah im 30. Jahre, im 4. (Monat), am 5. Tag des

Monats — ich aber befaYid mich unter den Weggeführten am Flusse Kebar
— da tat sich der Himmel auf und ich sah göttliche Gesichte. (2) Am
5. Tag des Monats — es war das 5. Jahr nach der Wegführung des Königs

1 So z. B. CoRNiu,, Das Buch des Propheten Ezechiel 396 f. und Bertholet, Das Buch

Hesekiel 172.
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Jojakln — (3) da erging das Wort Jahves an Ezechiel, den Sohn Busis,

den Priester im Lande der Chaldäer, am Flusse Kebar, da kam dort über

ihn die Hand Jahves."

Daß hier eine Störung vorliegt, ist ohne weiteres klar. Schon der

Anfang der Stelle zeigt, daß ursprünglich etwas vorausging; was dies aber

sei, läßt sich zunächst nicht ahnen. Dazu kommt der Eingriff einer spä-

teren Hand'. Und worauf bezieht sich das „30. Jahr"? Tst es das Jahr

einer Ära oder einer Regierung oder bezeichnet es das damalige Alter des

Propheten? Sehen wir zu! Die zweite Jahresangabe — das 5. Jahr nach

der Wegführung Jojakins — weist klar auf das Jahr 594,3^; denn das Jahr

der Wegführung ist 598/7. Das 1. Jahr der „30" ist also 623,2. Dieses

Jahr ist aber keine Epoche einer — sei es babylonischen, sei es jüdischen

— Ära oder Regierung. Eine ,Ära Nabopalassars' kennt dis babylonische

Literatur nicht; obendrein ist 1. Nabopal. = 625 4. Auch der Gedanke,

die Auffindung des Gesetzbuches im 18. Jahre des Königs Josia sei viel-

leicht Epoche einer Ära geworden, und diese sei hier zur Geltung gekom-

men, ist aufzugeben; denn 18 Josia = 621/0 (nicht 623,2 — wie man be-

hauptet hat); auch hätte der Prophet sich genauer ausgedrückt, wenn er

sich einer so ungewöhnlichen Ära bedient haben würde.

Falls die Zahl 30 richtig ist — und dafür spricht die Übereinstimmung

sämtlicher Handschriften — , so kann man sie nur auf das damalige

Alter Ezechiels beziehen. Doch nehmen wir für einen Augenblick an,

die Zahl 30 beruhe auf Irrtum ; dann sollte sich doch auch die Zahl an-

geben lassen, aus der man sich zwanglos jene 30 entstanden denken kann

und die zugleich einem Jahre angehört, das nach einer Ära oder einer

Regierung gezählt ist. Nun hat man allerdings geglaubt, das Jahr 13

Nebukadnezars erfülle diese beiden Bedingungen. Das war jedoch ein

Irrtum, denn der zweiten Bedingung genügt es gewiß nicht, da 13 Nebu-

kadnezar nicht = 594 3, sondern = 592/11 Das Jahr 11 Nebukadnezar

freilich genügt der zweiten Bedingung, nicht aber der ersten; denn es ist

nicht einzusehen, wie im Hebräischen 11 für 30 genommen werden konnte.

Ist aber 30 wirklich das Altersjahr Ezechiels, so kann — da das

Tagdatum IV. 5 sich offenbar nicht auf jenes, sondern nur auf ein Kalender-

jahr bezieht und bei den Daten Ezechiels das Jahr stets dem Monat und

Tag vorangeht* — im ursprünglichen Text wohl nur gestanden haben:

„Und es geschah in (meinem) 30. Jahre, im 5. Jahr der Wegführung des

Königs Jojakin, im 4. (Monat), am 5. Tag des Monats — ich aber befand

mich unter den Weggeführten am Flusse Kebar — da tat sich der Himmel

auf und ich sah göttliche Gesichte." Erst ein Späterer, der wohl 30 für

ein Kalenderjahr und das Datum für ein eigentliches Doppeldatum hielt

(wie es sich in Ezech. 1, 1 findet), glaubte sich gerade deshalb berechtigt,

die zweite Jahresangabe zu versetzen und unter Wiederholung des Tag-

1 Sielie unten.

2 Nicht — wie irrigerweise angenommen zu werden pflegt — 593/2

!

•' Obendrein ist im Hebräischen eine Verwechslung von ,1.3' mit ,30' liaum denkbar.

* Vgl. Ezech. 8, 1; 20, 1 : 24,1; 26, 1 ; 29, 1. 17; 30,20; 31, 1; 32, 1. 17; 33,21; 40, 1.
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datums ' seinem eingeschobenen Parallelbericht beizugeben, der teilweise

die verloren gegangene Einleitung zum Buche Ezechiels ersetzen sollte.

Was war aber der Inhalt der letztern? Darin war höchst wahrscheinlich

auch — ähnlich wie am Kopfe anderer prophetischen Bücher (Isaias", Jere-

mias', Arnos', Michäas", Sophonias") — die Herlcunft und die Zeit des Wir-

kens des Propheten angedeutet. Doch das genügt noch nicht. Denn nach

der (ursprünglichen) Fassung von 1,1 (siehe soeben) dürfen wir annehmen,

daß der Prophet selbst einige bestimmte Angaben über seinen eigenen

Lebensgang bis zum Antritt des prophetischen Amtes vorausgeschickt hat.

Auch ist gerade bei Ezechiel zu erwarten, daß diese Angaben wenigstens

zum Teil datiert waren. Denn erstens verraten die vielen datierten Kund-

gebungen des Propheten eine besondere Vorliebe für chronologische Be-

stimmtheit, und zweitens war diese gerade für Ezechiel von besonderem

Werte, da er — im Gegensatz zu Isaias und Jeremias — berufen war, in

der Fremde und doch auch wieder für die Heimat zu wirken und sich

deshalb sowohl gegenüber den zehn Jahre später in Babylon eintreffenden

Verbannten als auch gegenüber den im Mutterlande verbliebenen Volks-

genossen genau ausweisen mußte. Ein ursprünglich vorausgehendes

kurzes curriculum vitae, ja nur ein einziges darin vorkommendes Datum

aus einer gewissen Altersstufe genügte, um auch das folgende „30. Jahr"

als eine solche zu kennzeichnen. Und es ist auch für die prophetische

Legitimation gerade die Hervorhebung der Tatsache von Wert, daß Ezechiel

bei seiner ersten Vision 30 Jahre zählte, weil er damit jene offizielle Amts-

reife nachwies, die nach Num. 4, 3—30 für den Leviten und daher auch

wohl für den Priester — Ezechiel war ja ein solcher — erforderlich war
(vgl. auch Luk. 3, 23). Endlich muß sich auch der Rezensent des Buches

Ezechiel wohl bewußt gewesen sein, daß in der zerstörten Einleitung mehr

stand, als sonst die Eingänge der prophetischen Bücher bieten. Andernfalls

hätte er jene einfach nach diesen rekonstruiert. Er sah offenbar ein, daß

damit die klaffende Wunde am Kopf des Textes nicht zu heilen war, und

so hat er es vorgezogen, das, was er über die Herkunft und den Ort der

Wirksamkeit des Propheten wußte, dem zweiten Teile des vermeintlichen

Doppeldatums beizufügend

1 Umgekehrt läßt sich aus der Wieder- nur zum Teil. Der indirelite, auf Ausschluß

holung des Tagdatums und ihrer Form — eines Aren- oder Regierungsjahres beruhende

,am 5. Tag des Monats' mit folgendem Jahr Hauptbeweis setzt zudem eine sichere Kennt-

— schließen, daß ein fremder Eingriff vor- nis der Chronologie jener Zeit voraus,, über

liegt, der sich wohl nur unter Voraussetzung welche die älteren Ausleger durchaus nicht

einer irrtümlichen Auffassung der .30' als und die jüngeren nicht in allen Stücken ver-

Kalenderjahr erklären läßt. fügten. — Sehr radikal verfährt Bertholet,
'- Unter den vielen bisherigen Deutungen. Das Buch Hesekiel (1)S97), 2, indem er an-

welche das ,30. Jahr' gefunden hat. findet sich nimmt, das ,30. Jahr' rühre nicht von Eze-

auch die unsrige. Ihre bis dahin bekannten chiel selbst her, sondern sei von einem

Vertreter hat Knabe.NBAUEK in seinem Com- Späteren hineinkorrigiert. Dabei stützt er

mentarius in Ezechielem (1890), 19 ff. berück- sich — mit Dl'H.M — darauf, daß Jere-

sichtigt. Die verschiedenen Beweismomonte, mias (25,11) als Dauer des Exils 70, Eze-

welche man vorgebracht hat, decken sich mit chiel (4, 6) nur 40 Jahre angebe. Diesen

denen, welche oben geltend gemacht wurden, .Widerspruch' habe wohl ein Späterer dachiich

Kugler. Forschungen. 13
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2. Das Datum des prophetischen Gesichts vom neuen Tempel
(Ezech. 40, 1).

Wie das erste,' so ist auch das letzte Datum des Buches (40, 1) ver-

kannt worden. Während jedoch dort der Zustand des überlieferten Textes

die Hauptschvi'ierigkeiten schuf, beruht die irrige Erklärung hier lediglich

auf unzutreffenden chronologischen Voraussetzungen und mangelnder Be-

rücksichtigung der babylonischen Umgebung des prophetischen Schreibers.

Das Datum lautet: „Im 25. Jahre unserer Wegführung, auf Neujahr, am

10. des Monats, im 14. Jahre nachdem die Stadt geschlagen (erobert) war,

an eben demselben Tage kam die Hand Jahves über mich (dorthin), in

göttlichem Gesichte (brachte er mich) ins Land Israel . .
." Wir haben

bereits (oben S. 190f.) gezeigt, daß 1) das Jahr der Wegführung 598 7 (und

nicht 597 6) ist und 2) bei der Zählung der Jahre nach der Eroberung

der Stadt das Jahr der Eroberung (587/6) selbst eingeschlossen wird. Beide

Daten ergeben hiernach: 574 v. Chr. (gegen die bisherige Annahme: 573).

Das ist jedoch nicht das Wichtigste an dem Datum Ezechiels. Die Haupt-

bedeutung liegt auch nicht darin, daß es das letzte Datum des Buches ist;

denn das Datum Ezech. 29, 17 ist — weil vom Jahre 572 — noch drei

Jahre jünger. Die einzigartige Wichtigkeit der vorliegenden Zeitbe-

stimmung erhellt vielmehr aus dem vielsagenden Tagdatum: „Am Neu-

jahr" ("jiL'r, lasnz), „am 10. des Monats", „an eben diesem Tage". Wie

sich die Exegeten bisher mit diesem Datum abgemüht haben, mag man

beispielsweise aus Knabenbaier, Comment. in Ezech. (1890), 407 und Ber-

tholet, Das Buch Hesekiel (1897), 195 ersehen. Letzterer sieht darin (wie

auch später Krätzschmar, Das Buch Ezech. 263 f. und Kautzsch, Die Hl

Sehr. d. A. T. I' 180) den 10. Tag des 7. Monats (Tisri). Dieser sei ur-

sprünglich (Lev. 25, 9) der Neujahrstag gewesen und später (in P !) der

Versöhnungstag geworden, während dann der Neujahrstag auf den 1. Tisri

gefallen sei (Lev. 23,24; Num. 29, 1 f.). Diese Auffassung ist jedoch ganz

unzulässig. Das offizielle (politische und religiöse) Kalenderjahr begann

wenigstens vor der Makkabäerzeit niemals mit Tisri (Herbst) '. Mit Herbst

auszugleichen gesucht, daß er die Vision Zeit gläubige Annahme finden? Sollte aber

Ezechiels ins ,30. Jahr' setzte, und diese habe die Bedeutung des so konstruierten ,30. Jah-

das ursprüngliche, nämlich das ,5. Jahr nach res' im Dunkel bleiben — wer konnte da

der WegtührungJojakins' zunächst verdrängt; ahnen, daß dadurch ein ,\Viderspruch' be-

hintendrein sei aber letzteres iu der Glosse hoben werden soll? Bei dieser Sachlage

V. 2, 3 wieder zur Geltung und mit dem ,30. braucht man kaum darauf hinzuweisen, daß

Jahr' in Einklang gebracht worden. So er- die ,70' bei Jereraias mit der rein symbo-

kläre sich auch die Entstehung der Glosse lischen ,40' beiEzechiel (siehe untenS. 197ff.)

ganz einfach. Es ist jedoch zu befürchten, daß gar nicht vergleichbar ist.

diese Erklärung, statt das Rätsel zu lösen. ' Siehe oben S. 136 ff. (bes. 142). Die

mehrere neue und schwierigere Rätsel schafft. einzigen späteren Fälle, die man dafür gel-

Nur eins: Wie konnte es einem Juden in tend zu machen pflegt, sind Ezech. 40, 1 und

den Sinn kommen, das erste Jahr der pro- Neh. 1,1; 2,1. Beim ersten wird fälschlich

phetischen Wirksamkeit Ezechiels bzw. das vorausgesetzt, was zu beweisen wäre, näm-

5. Jahr der Wegführung als 30. Jahr (des Exils lieh, daß damals Neujahr auf den 10. Tiäri

nach Jeremias) zu bezeichnen und wie konnte gefallen sei. Beim zweiten dagegen scheint

eine solche Auffassung auch nur für kurze allerdings ein Herbstneujahr vorzuliegen, da
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begann dagegen naturgemäß immer das Ruraljalir und damit zugleicli das

Sabbat jähr. Von einem Jahresanfang am 10. Tisri kann erst recht nicht

die Rede sein. In gewöhnlichen Jahren war dieser Tag gemäß Lev.

16, 29; 23, 24 und Num. 29, 1 ein Sühnetag und zugleich ein Tag der un-

bedingten Ruhe; anders dagegen in einem Jobeljahr, wo selbst der

Bußtag ein Freudentag werden sollte gemäß Lev. 25,9: „Dann aber sollst

du im 7. Monat, am 10. Tag die Lärmposaune erschallen lassen; am Sühne-

tag sollt ihr überall in eurem Lande die Posaune erschallen lassen." Von

einer Verlegung des Neujahrstages vom 10. auf den 1. Tisri keine

Spur! Andere meinen, statt rr.ti- •arsii sei T^iirNnz ,im ersten' (sc. Monat)

zu lesen und zwar im Hinblick auf LXX, welche eV tc5 ngöno) /Djvi bieten.

Dies trifft zwar das richtige Datum (10. Nisan), aber weder die Ausdrucks-

weise noch den Grundgedanken des hebräischen Textes. Sonst nennt dieser

stets die Ordnungszahl des Monats und zwar auch die des ersten (so im

Datum Ezech. 29, 17: „im 27. Jahr, im 1. Monat, am 1. Tag des Monats").

Wie sollte auf einmal der Schreiber statt: „im 1. Monat" versehentlich

„am Neujahr" geschrieben haben? Nein, vielmehr muß gerade die letz-

tere Zeitbestimmung als die ursprüngliche angesehen werden; denn sie

entspricht ganz und gar den babylonischen Verhältnissen, in welchen

Ezechiel lebte.

Zur Zeit Nebukadnezars wurde wie ehedem und selbst noch unter

Nabonid und Antiochos Soter Neujahr (Zag-muk oder rfi müi) mit großem

Glanz gefeiert und zwar vom 8. bis 11. Nisan'. Es war vor allem ein

Fest Marduks, unter dessen Vorsitz die Götter sich im Schicksalsgemach

versammeln, um die Lose für das neue Jahr zu bestimmend Besonders

feierlich war die Prozession, welche die Statue des Marduk geleitete, der

auf dem festlich geschmückten Ä'H-«-Schiffe auf einem Kanal längs der

Feststraße Ai-ibnr-kibiini dahiufuhr ^ und ebenso die Prozession, in der

die Götter, besonders Nabu, der „Sohn Marduks" von Borsippa ihren König

nach dem Opferhaus geleiteten'*. Am 10. Nisan aber war es, wo König

auf „Kislev des 20. Jahres" der „Nisan des - Die Schicksalskammer (parak simäti)

20. .Jahres" folgt. Diese Daten gehören den befand sich in E-zida, der Nabükapelle des

Denkwürdigkeiten Nehemias an und stammen Marduktempels E-sagila in Babel. In diese

aus der Zeit, wo er am Hofe in Susa weilte

;

Kapelle wurde am Neujahrstag vom Tempel

sie müssen also dem babylonisch-persischen E-zida des Nabu zu Borsippa (gegenüber

Kalender entsprechen. In diesem aber ist Babel, am andern Ufer des Euphrat) die

der 1. Nisan offizieller, astronomischer und Statue des Gottes gebracht und zwar in Be-

bürgerlicher Jahresanfang. Folglich müssen gleitung der Statue Marduks, des Vaters

wir entweder Neh. 1, 1 das Datum in ,Kislev Nabüs. Marduk entscheidet die Schicksale,

des 19. Jahres' abändern, oder den .\us- Nabu zeichnet sie auf (Nebuk. Nr. Kl, III 47 ff.,

nahmefall voraussetzen, daß Nehemias die Langdon, NBK S. I,i3f.; Nerigl. Nr. 1,133;

Jahreszählung nicht mit dem 1. vollen Re- NBK S. 210 f.

gierungsjahr, sondern mit dem Tag der Thron- ^ oje durch die Panbabylonisten verbrei-

besteigung begann. tete Idee, das Schiff Marduks sei auf einem

1 üroUe Steinplatteninschrift Nebuk. Col. II Wagen gefahren worden, ist ganz haltlos

57, LaNüDON, Neubab. Königsinschr. (= NBK) (vgl. meine Schrift :
Im Bannkreis Babels 19 f.).

Nr. 15, S. 126f. (= KB III 2, 14f.). • Nebuk. Nr. Ifl.Ji. V 49 ff., NBK S. l,^)6f.

13*
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und Volk von Babel durch reiche Geschenke und Gebete den dort ver-

sammelten Göttern ihre Huldigung darbrachten. Dies bezeugt Nabonid mit

voller Deutlichkeit: „Im Monat Nisan, am 10. Tag, wenn der König

die Götter Marduk und die Götter des Himmels und der Erde in dem Hause

der Opfer (bit-nike), dem Hause des Gebetes, dem Hause des Neujahr-

iestes des Herrn der Wahrheit Wohnung nehmen, ließ ich . .
." (es folgt

die Aufzählung der Huldigungsgaben) ^ Und an diesem Tage, „an Neu-

jahr, dem 10. des Monats" war es, wo Ezechiel die berühmte Tempelvision

hatte. Vergegenwärtigen wir uns nun die Lage des Propheten! Mitten

in heidnischer Umgebung ist er Zeuge einer gewaltigen und blendenden

Kundgebung polytheistischen Irrwahns. Da gedenkt er voll Wehmut Sions

und seiner heiligen Feste, die einst seine Jugend erfreut. Und wo sind

sie jetzt? Unter den Trümmern des salomonischen Tempels liegt auch

der Kult des einen, wahren Gottes und zugleich das Glück seines Volkes

begraben. Wie lange noch, o Herr? Das war wohl die bange Frage, die

sich der Brust des trauernden Propheten entrang. Da kommt die Hand

des Herrn über ihn. Im Geiste entrückt, schaut er die Herrlichkeit des

künftigen Tempels, seine Opfer und Feste, seine wunderbare Quelle; er

überblickt die heimische Erde, den Erbsitz der zwölf Stämme, und end-

lich auch die heilige Stadt mit ihren zwölf Toren.

Also gerade an dem Tage, wo das Heidentum in der Welt-

stadt Babel, im Tempel des Götterherrn seine geräusch- und

prunkvollen Feste feiert, erhält der Prophet kraft göttlicher Er-

leuchtung volle Gewißheit über die Wiederherstellung des Heilig-

tums in Jerusalem und die religiöse und nationale Wiedergeburt

seines Volkes. Jetzt erst versteht man, warum Ezechiel im Datum der

Vision das (babylonische) „Neujahr" erwähnt und diese Angabe durch die

Wendung „an eben diesem Tage" bekräftigt.

Damit ist indes die Bedeutung des Datums nicht erschöpft; es liefert

außerdem den Beweis, daß Ezechiel durchaus in babylonischer und

nicht in jüdischer Weise datiert hat. Was sich also bereits oben

S. 190 als wahrscheinlich empfahl, ist jetzt gewiß. Damit sind wir auch

in der Lage, die Daten Ezechiels, soweit sie außer Zweifel sind, in julia-

nische umzusetzen, sobald wir eine hinreichende Kenntnis der babylonischen

Schaltweise und damit zugleich der einzelnen Jahresanfänge von 594—571

V. Chr. haben. Leider lassen uns aber bis jetzt die Keilschriften gerade

bezüglich jener Zeitspanne im Stich. Vom Jahre 574 ab vermochte man

die Jahresanfänge zu ermitteln (sie finden sich im II. Buche meines Werkes

Sternkunde und Sterndienst in Babel S. 435 ff.); aber über die voraus-

gehende Zeit sind wir nur lückenhaft unterrichtet, und die Übertragung der

später geltenden Schaltregel auf jene Zeit ist unstatthaft, da damals er-

wiesenermaßen noch große Willkür in der Schaltung herrschte (vgl. Stern-

kunde II, 411 ff.). Der Nachweis der babylon. Datierungsweise bei Ezechiel

gewinnt insofern noch eine besondere Bedeutung, als dadurch das julia-

Nabonid-Insclir. Nr. 8, IX 4— 10, LanuDON, 1. c. 282 f.
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nische Datum des Beginns der Belagerung Jerusalems: 588 Januar 14 15

außer Zweifel gestellt wird (siehe oben S. 185).

Wie wir soeben sahen, hängt das Tagdatum einer Vision des Propheten

mit einem babylonischen Fest zusammen. Aber auch die Mehrzahl der

anderen Daten zeigen Eigentümlichkeiten, die gewiß nicht zufällig sind:

Unter sämtlichen Daten fallen vier auf den 1. Monatstag, fünf auf einen

der Fünfertage (5., 10., 15.) und nur je eins auf den 7. oder 12. Allem

Anschein nach waren daher die Xeulichtfeier und die hamustu-Tage aus

irgend einem Grunde dem Gebetsleben Ezechiels und damit zugleich seinen

prophetischen Ekstasen besonders günstig.

Anhang.

Ezechiels symbolische Büßung der Schuld Israels und Judas

(Ezeeh. 4, 4 ff.).

Gemäß Ezech. 4, 4 ff. muß Ezechiel auf göttliches Geheiß die Ver-

schuldung Israels und Judas dadurch büßen, daß er „gebunden" (gelähmt?)

zuerst 390 Tage auf der linken Seite für Israel und dann noch 40 Tage

auf der rechten für Juda daliegt. Dabei ist ihm für jedes Jahr der Schuld

ein Tag auferlegt. So nach dem MT, während die LXX statt der 390 in

den meisten Handschriften nur 190, in manchen aber auch 150 Tage bieten.

Was ist nun das Ursprüngliche? Gegen 390 spreche — so meinte man

bisher ^ vor allem das Datum Ezech. 8, 1, das für 390 + 40 (= 430)

Tage keinen Raum lasse. Dem wäre in der Tat so, wenn die bisherige

Ansicht, daß bei Ezechiel das n'« „Jahr" einfachhin, d. h. ohne Zusatz,

dem n"'° „Jahr nach der Wegführung Jojakins" gleich wäre. Die Buß-

Liegezeit von 430 Tagen fiel nämlich zwischen dem IV. 5 des 5. Jahres der

Wegführung (Ezech. 1, 17) und V. 5 ' des 6. Jahres (einfachhin). Durch

unsern oben S. 190 ff. erbrachten Nachweis, daß bei Ezechiel die Zählung

nach Jahren (einfachhin) nicht mit dem Jahr der Wegführung, sondern ein

Jahr später (597 6) beginnt, wird jedoch das Veto gegen die Dauer der

Bußzeit von 430 Tagen aufgehoben. Gleichwohl bin ich der Ansicht, daß

. Ez. 4,5 nicht 390. sondern 150 der LXX die ursprüngliche Zahl ist. Zum

Beweise Folgendes. Die 390 Tage, die dem Propheten wegen der Sünden

Israels auferlegt werden, müßten entweder 390 Sünden- oder ebenso

viele Strafjahre darstellen; keines von beiden ist jedoch annehmbar. Wenn

nämlich Israel 390 Sündenjahre zugerechnet werden, so kommen auf Juda

deren nur 40 (denn die Jahre müssen hier wie dort in gleichem Sinne

genommen werden); das widerspricht aber der Aussage Ezechiels selbst.

1 So bieten die LXX. Und mit Rectit; zubringen. Das würde jedocli nichts genützt

denn in der Vision 8,14 sah der Prophet haben. Das 5. Jahr der Wegführung (= 594 3

Weiber, die den Tammuz beweinten, was im =11. Jahr Nebulcadnezars) war nämlich kein

4. Monat, eventuell auch noch zu .Anfang des Schaltjahr (da 598 7 und 596 5 ein solches

5. Monats, aber gewiß nicht im 6. Monat ge- war). So bliebe, falls das 6. Jahr in Ezech.

schah. Das Datum VI. 5 des MT ist daher 8, 1 gleichfalls von der Wegführung ab ge-

unzulässig. Man hat letzteres auf das Be- zählt würde, abzüglich der? Tage Ezech. 3, 15 f.

streben zurückgeführt, die 430 Bußtage unter- nur eine Frist von 354 + 60 — 7 = 407 Tagen.
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der wiederholt (16, 46ff.; 23, 11) die Sünden Judas als größer denn die

Israels bezeichnet, ganz im Einklang mit Jer. 3,11. Ferner bedeutet der

Ausdruck fir Nir: (v. 5) — wie schon Pradus bemerkt — die Sünden tragen

durch Buße und Leiden. Also handelt es sich nicht um Sündenjahre.

Ebensowenig kommen aber auch 390 Stral'jahre in Betracht. Denn die

Strafe Israels hat zwar schon 1' 2 Jahrhundert früher eingesetzt als die

Judas, findet aber nach Ezech. 37, 11. 16. 19 zugleich mit der Züchtigung

Judas ihr Ende.

Von beiden Lesungen der LXX in 4, 5: 190 und 150, ist erstere zwar

die häufigere, muß aber trotzdem der letzteren weichen. Das fordert die

Geschichte und der Text selbst.

Wir werden hier zwei Wege versuchen: den chronologischen und

den symbolischen, d.h. es ist zu ermitteln, ob die Zahlen 150 und 40

bzw. deren Summe 190 der historischen Chronologie entnommen sind oder

reine Symbole darstellen.

1. Chronologischer Versuch. Schon 738 mußte sich Menahem,

König von Israel, um 1000 Talente Silbers von Pul (Tiglat-Pileser III) den

bleibenden Besitz seines Landes erkaufen und vier Jahre später (734) ward

ein beträchtlicher Teil der Bewohner des nördlichen Israel in die Ge-

fangenschaft geführt. Von diesen beiden Ereignissen bis zur Belagerung

von Jerusalem (589) bzw. zur letzten Wegführiing Judas (587) verstrichen

rund 150 Jahre. Daran schließt sich das jüdische Exil. Ezechiel bezeichnet

es durch die Zahl 40, die auch sonst die Dauer einer großen Straf- und

Bußzeit bezeichnet, so die Dauer des Wüstenzugs (Num. 14, 34) und der

Verödung Ägyptens (Ezech. 29, 13). An dieser Buße nehmen auch die

Israeliten teil. Dieselben haben 150 und 40 Jahre zu leiden, da die Er-

lösung beiden Reichen gemeinsam sein soll. Bei der symbolischen Dar-

stellung des Exils war es notwendig, daß der Prophet nur 150 (nicht 190)

Tage auf der linken Seite liege, weil man sonst auf den Gedanken verfallen

konnte, daß das Exil Israels 190 und 40 Jahre umfasse '. Dies bestätigt

Ezech. 4, 9 : „die ganze Zeit hindurch (für die Zahl der Tage), welche du auf

deiner Seite liegst, 190 Tage sollst du das (Brot) essen". So erklärt sich

auch, daß die LXX bald 150, bald 190 bieten. Auf solche oder ähnliche

Weise hat man bislaug das Zahlenrätsel zu lösen gesucht. Auch dafür,

daß der Prophet die Schuld Israels auf der linken, die von Juda auf der

rechten Seite büßt, fand man die Erklärung in der Gleichung: hebr. links

auch = Norden, rechts = Süden (bei primärer Blickrichtung gen Osten).

Ich muß jedoch gestehen, daß mich diese Lösung nicht befriedigt;

denn die oben herausgebrachte Zeitspanne von nahezu 150 Jahren ist nicht

frei von Willkür und Inkonsequenz. Zunächst ist ja doch, falls die Zahl

150 bei Ezechiel wirklich chronologisch zu nehmen ist, eine ganz be-

stimmte, auch dem Propheten bekannte Strafdauer gemeint. Diese aber

muß aufs Jahr genau genommen werden, also ohne Abrundung. Ferner

steht die Wahl des terminus ad quem mit der des terminus a quo

So richtig schon KräTZS('HMAR, Das Buch Ezechiel 48,
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nicht in Einlilang. Ist dieser die erste große Bedrängnis Israels (738) oder

noch besser die erste Deportation nach Assyrien (734), so müßte jener

die erste Wegführung der Juden nach Babylonien (597) sein; hat aber der

Fall von Samaria (722 1) als terminus a quo zu gelten, so muß der Fall

von Jerusalem (587) als terminus ad quem angenommen werden. Das

Intervall könnte somit (nach hebr. Zählweise) nur 142 (138) oder 135

Jahre betragen.

Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daß auf chronologischem
Wege das Ezechielsche Zahlenrätsel 150 - 40 — 190 nicht gelöst wer-

den kann.

2. Versuch einer symbolischen Erklärung. Diese erscheint jetzt

als die einzig mögliche. Angesichts der Vorliebe Ezechiels für Symbolik

muß man sich eigentlich wundern, daß man bis jetzt nicht auf den Ge-

danken kam, gerade hier auch die Lösung des uns beschäftigenden Rätsels

zu suchen. Die Hl. Schrift gibt uns darüber allerdings zunächst keinerlei

Aufschluß. Dafür bietet aber der assyro-babylonische Sprach- bzw. Schrift-

gebrauch willkommenen Ersatz '. Vor allem gilt hier die Zahl 150 als

Symbol für ,links' und .Unheil'. Gelänge es außerdem 190 als Symbol

des Vollmaßes des Unglücks, insbesondere als das der göttlichen Strafe

nachzuweisen, so wären wir nahe am Ziel. Nun wissen wir, daß die Zahl

19 bei den Assyriern und Babyloniern als Symbol des göttlichen Zornes

galt. Auch haben wir Gründe für die Vermutung, daß der pythagoreische

Begriff der numerischen Svratng bereits den Babyloniern geläufig war.

Wie aber hiernach 4 die Dynamis von 10 ist, indem 1 + 2 + 3 + 4 = 10,

so ist 19 die Dynamis von 190, da 1 + 2 + + 18 + 19 = 190 l Die

Vollwirkung des göttlichen Zornes (19) würde hiernach passend durch die

Zahl 190 symbolisch dargestellt^. Das darf jedoch vorerst nur als be-

' Vgl. meine Untersuchungen in der Zeit- die .^userwälilten darstellt. Hierauf habe ich

schritt Klio XI (1911), 481—496. schon in Klio 1. c. p. 488 autmerlvsam gemacht.

- .\uch AUGUSTINL'S ist mit einer derar- Inzwischen bemerlite ich, daß bei Cantor,

tigen pythagoreischen Auffassung vertraut. Gesch. d. Math. I (19117), 835 mit Berufung

Seine Erklärung von Joh. 21, 1— 11 (Miüne, auf Werner, Alcuin und sein Jahrhundert

tom. III Col. 1950 sqq., besonders 1963 sqq.) (Paderborn 1876), 153, die eben dargelegte

bietet einen trefflichen Beleg. Er deutet hier Erklärung des hl. .Augustin Aleuin (geb. 735)

die Zahl der 153 großen Fische folgender- zugeschrieben wird. Dies ist also zu be-

maßen. Zum .Gesetz', das für sich allein ein richtigen. Interessant ist es aber, wie lange die

tötender Buchstabe wäre (II Kor. 3.6) muß pythagoreische Idee der numerischen (Sd'j'a»;^

die , Gnade', der lebendigmachende Geist hin- durch AUGUSTINUS sich .am Leben erhielt.

zukommen, damit die Menschen zum Heil 3 Die Beifügung eines Zeitmaßes war na-

gelangen. Nun wird das Gesetz, der Deka- tiirlich notwendig, um die Größe der Strafe

log, durch die 10, der Geist durch die 7 dar- faßbar zu machen. Und dazu paßte am
gestellt. Also ist 10 -f 7 = 17 der numerische besten die Auffassung als .Jahre', weil von

.Ausdruck für das Prinzip der Heiligung. .Aus 728 7, dem Mittel zwischen 734 3 (erste Weg-

ihm gehen die Heiligen hervor, deren Sinn- führung Israels) und 722 1 (zweite Wegfüh-

bild die 153 Fische sind. Dieser Prozeß voll- rung Israels) bis zum Ende des babylonischen

zieht sich, indem alle Zahlen von 1 bis 17 Exils (538) wirklich 190 Jahre verstrichen,

zu einer Summe vereinigt werden. In der Dann mußten natürlich auch die 150 als Jahre

Tat ist 1 -!- 2 + 3 + + 16 + 17=153. gelten, obwohl hier nicht einmal künstlich

Die Zahl 17, das Heiligungsprinzip, erscheint ein chronologischer Stützpunkt gewonnen

also hier als SOvauis der Zahl 153, w-elche werden könnte.
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gründete Hypothese gelten. Dies schon deshalb, weil die Vertrautheit

der Babylonier mit dem Begriff der pythagoreischen Dynamis bis jetzt

nicht sicher nachgewiesen ist; aber auch deshalb, weil es nicht ganz aus-

geschlossen ist, daß die 40 nicht als eine Ergänzung von 150 zu 190, son-

dern als selbständiges Symbol einer längeren Leidens- und Bußzeit (vgl.

oben S. 198) zu gelten hat. Für die 150 aber weiß ich keine andere

Deutung als die, welche Ihr im Babylonischen zukommt.

Daß aber gerade die den Assyriern und Babyloniern geläufigen Symbole

verwandt werden, ließe sich nicht nur daraus erklären, daß der Prophet

zur Zeit der Vision in Babylonien weilte, sondern auch daraus, daß gerade

jenen beiden Völkern nach göttlicher Anordnung die Vollstreckung des

Strafgerichts zufiel '.

1 Darin liegt durchaus nichts Anstößiges

;

Eingang babylonischer Tempel bewachten,

denn die Anwendung babylonischer Zahlen- Wesen mit Löwen-(oder Stier-)Körper, Men-

symbole, besonders in dem vorliegenden Falle, schenhaupt und Adlerschwingen (siehe bereits

darf noch viel weniger befremden als die Knabenbalier, Commentarius in Ezechielem

allgemein für nicht unwahrscheinlich gehaltene Prophetam [1890], 23 und vgl. CORNELY,

Beziehung der Kerubim-Gestalten Ezechiels Introd. II, 1 p. 60—62).

zu den machtvollen Mischgestalten, die den



IV.

Die Hauptfragen der Bücher Esra und Nehemia'.

Die beiden Bücher gehören inhaltlich zusammen; denn ihr Gegenstand

ist die soziale, politische und religiöse Neubegründung des jüdischen Ge-

meinwesens in der alten Heimat nach dem babylonischen Exil. Im hebräi-

schen Kanon bildeten sie denn auch nur ein einziges Buch, das denselben

Verfasser- hat wie die Chronik, deren Fortsetzung es ist (Esra 1, 1—3a =

Schluß des Chronikbuches).

Die chronologische Ordnung der Hauptereignisse ist nach dem Text

folgende

:

1. Die ersten Exulanten kommen im 1. Jahre des Cyrus unter der

Führung Sesbassars (Sassabasars), ,des Fürsten von Juda' nach Jerusalem.

Dieser bzw. Zerubbabel (Zorobabel), der Sohn Sealtiels (Salathiels), und der

Hohepriester Jesua (Josue) gründen den neuen Tempel und beginnen seinen

Bau. Infolge von mancherlei Störungen aber wird die Arbeit bald einge-

stellt; im 2. Jahre des Darius wird sie auf Geheiß der Propheten Haggai

(Aggäus) und Zekarjah (Zacharias) aufgenommen und gegen Ende des

6. Jahres vollendet.

2. Der Priester und Gesetzeslehrer Esra kommt im 7. Jahre Artaxerxes'

mit einer zweiten Exulantenschar von Babel nach Jerusalem und unter-

nimmt die Reform der jüdischen Familie (d. h. den Kampf gegen die Misch-

ehen) (Esr. 7—10).

3. Nehemia, der Mundschenk am Hofe von Susa, begibt sich im

20. Jahr Artaxerxes' mit königlicher Vollmacht nach Jerusalem; er leitet

und vollendet dort den Bau der Stadtmauer.

> Eigentlich sollten wir 'Ezra (!<";ij?) und indes sind dem Beginne des griechisciien

Nehemjali (.Ten:) sclireiben; aber wir folgen Einflusses unter Alexander d. Gr. gleichzeitig

hier der Einfachheit halber dem gewöhnlichen (vgl. MovERS, Kritische Untersuchungen über

Gebrauch (so u. a. mit Haneberg, Gesch. d. die bibl. Chronik, Bonn 1834, 14tf.; Haneberg.

bibl. Offenbar.3 [i863], 505). Die Namen in a.a.O. 503 ff.). Die Ansicht, daß ein spä-

derVulgata: Esdras und Nehemias empfehlen terer Schriftsteller die von Esra u. Nehemia

sich wie so manche andere, die auf -s aus- herrührenden Aufzeichnungen überarbeitet

lauten, wegen der ungelenken Genitivbildung und vermehrt habe, hat schon Cm.met, Pro-

im Deutschen weniger. legem, in II lib. Esdrac, ed. Wirzeburg 1791

- Als eigentlicher Verfasser muß wohl p. 900, vertreten.

Esra angesehen werden; einzelne Zusätze
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4. Nehemia organisiert hierauf das Gemeinwesen und den Kult (letz-

teres unter hervorragender Mitwirkung Esras), wozu auch die festliche

Einweihung der Stadtmauer zu rechnen ist (Neh. 7, 4— 12).

5. Nehemia, der im Jahre 32 Artaxerxes' zum König gereist war,

findet bei seiner Rücklcehr allerlei Mißbräuche vor, die er beseitigt (Neh. 13).

Oberflächlich betrachtet erweckt diese Reihenfolge der Ereignisse

keinerlei Bedenken. Eine genauere Prüfung hat jedoch mehrere Fragen

aufgeworfen, die bis heute nur unvollständig oder gar nicht gelöst sind.

Es sind dies vor allem folgende drei: 1. Welche zeitliche Beziehung

besteht zwischen Sesbassar und Zerubbabel? 2. Ward der

Tempel wirklich schon unter Cyrus gegründet oder erst unter

Darius (I.)? 3. Ist der König Artaxerxes, in dessen 7. Jahr Esra

in Jerusalem erschien, der gleiche wie jener, in dessen 20. Jahr

Esra an der Seite Nehemias wirkte oder ist er ein anderer von

den drei gekrönten Trägern jenes Namens? Anders gefaßt: be-

zeichnet Esra-Nehemia oder Nehemia-Esra die wahre Zeitfolge?

Die Entscheidung dieser Fragen und vor allem der dritten ist der

Hauptzweck der folgenden Untersuchung. Ihre Wege und Methoden sind

größtenteils völlig neu. Besonders kommt dabei die technische und astro-

nomische Chronologie der Babylonier und der Juden zur Geltung. Und

dies — an sich schon das feinste und sicherste Instrument — ist besonders

in der dritten Hauptfrage zugleich das einzige Mittel zu einer einwand-

freien und durchgreifenden Lösung.

Um das Verständnis des Folgenden zu erleichtern, dürfen wir wohl

hier zunächst an die Regierungszeiten jener Herrscher erinnern, in welche

die Ereignisse der beiden Bücher Esra und Nehemia wirklich oder angeb-

lich gehören. Ich füge denselben die Neujahrsdaten des ersten vollen

Regierungsjahres und — soweit dies bis jetzt mit Hilfe von Keilinschriften

möglich ist — die Zeit des Regierungsantritts bei.

.antritt der Regierung

Cyrus

Kambyses

(Barzija)

Darius 1.

Xer.xes 1.

Artaxerxes I.

{+ Xer.xes II.

+ Sogdianos)

Darius II.

Artaxerxes II.

Artaxerxes III.

(= Umasu)

539 Okt. 281

530 August 2—29

522 März 31 -Mai 23

522Sept. 20—521 Jan.

486 Okt. 27— Dez. 1

423 Febr. 14 2

359 Nov. 24—?

Jul. Dat.

des 1. Nisan
des 1. Jahres

26

538 März 23 8

529 April 1]

521 April 13

485 April 5

464 April 12

Dauer d. Regierung

V. Chr.

538 -
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A. Rückkehr und Tempelbaii unter Zerubbabel.

Suchen wir zunächst einen Überblick über die Ereignisse Esr. 1—6

zu gewinnen.

(Esr. 1—2:) Cyrus befiehlt im 1. Jahr seiner Regierung (538 v. Chr.)

die Wiedererrichtung des Tempels von Jerusalem und fordert die Juden

auf, aus freien Stücken sich für die Übersiedlung nach der alten Heimat

zu melden. Mit der Führung wird Sesbassar, der „Fürst der Juden" be-

traut. Ihm läßt Cyrus durch den Schatzmeister Mithredat die einst unter

Nebukadnezar geraubten goldenen und silbernen Geräte einhändigen und

die zurückbleibenden Juden versehen ihre heimziehenden Volksgenossen

reichlich mit Geschenken. In der Liste der letzteren — 42 360 Seelen, die

Sklaven nicht eingerechnet — werden als Häupter an erster Stelle Zerub-

babel und Jesua genannt. (2, 2); Dagegen fehlt hier der Name Sesbassar.

Gleichwohl muß er der Führer jener Exulanten gewesen sein; denn Neh. 7,5

werden die vorgenannten als diejenigen bezeichnet, die zu' Anbeginn hin-

auf- (d. h. nach Judäa) gezogen sind.

(Esr. 3:) Gegen den 7. Monat waren die Kolonisten bereits in Judäa

angelangt, jeder in seinei' Stadt. Alsbald versammeln Jesua, der Sohn

Josadaks, und Zerubbabel, der Sohn Sealtiels [auffallenderweise wird hier

Sesbassar ganz mit Stillschweigen übergangen !], das Volk in Jerusalem,

errichten auf dem alten Fundament einen Altar, bringen am 1. Tage des

7. Monats das erste Brandopfer dar und feiern kurz darauf mit dem Volk

das Laubhüttenfest — dies alles trotz der feindseligen Haltung der Land-

bevölkerung. Dann bestellen sie Steinmetzen und Zimmerleute und erlangen

von den Sidoniern und Tyriern — mit Berufung auf das königliche Dekret

gegen Bezahlung in Naturalien — die Lieferung von Zedernstämmen des

Libanon auf dem Seeweg nach Joppe. Im 2. Jahre der Ankunft, im

2. Monat (Ijjar) beginnen Zerubbabel und Jesua den Bau des Tempels. Bei

der Grundsteinlegung mischt sich mit dem Jubel des Volkes das laute

Weinen vieler alten Priester, Leviten und Häuptlinge, „die das frühere

Haus noch mit eigenen Augen gesehen hatten" (3, 12).

(Esr. 4:) Auch die Gegner von Juda und Benjamin, deren Vorfahren

nach ihrer eigenen Angabe von Assarhaddon nach Palästina verpflanzt

worden, wollen mit Berufung auf die Gleichheit ihrer Gottesverehrung am

Tempelbau teilnehmen. Aber ihr Ansuchen wird abgewiesen. Darüber

erbost, suchen sie insbesondere durch Be.stechung der königlichen Beamten

das Bauunternehmen zu hintertreiben. Sie erreichen in der Tat, daß der Bau

unter Cyrus und bis zum 2. Jahr des Darius eingestellt wird (4, 5 u. 24).

dings 465 bzw. 40.'). Das kommt jedoch künde und Sterndienst in Babel, II. Buch,

daher, daß Ptolemäus seinem Kanon das S. 395 ff., gezeigt habe, eigentlich nur 40

ägyptische Wandeljahr zugrundfe gelegt hat. Jahre regiert; die offiziellen „41 .lahre" der

In geschichtlichen Werken ' sollte man sich babylonischen Kontrakte kommen daher, daß

nach dem in Betracht kommenden babyloni- ihm die Regierungszeiten seiner unmittelbaren

sehen .Jahr richten: andernfalls entsteht Vcr- Nachfolger .Kerxes 11. und Sogdinnos, höchst

wirrung. wahrscheinlich 5 + " = 12 Monate. zugerechnet

"' Artaxer.ves I. hat — wie ich in Stern- werden.
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[Mit der Stelle 4, 6—23, welche von ähnlichen Feindseligkeiten gegen

die Juden in Jerusalem z. Z. der Regierung von Xerxes und Artaxerxes

spricht, verfolgt der Verfasser offenbar den Zweck, die unversöhnliche

Haltung der Samaritaner noch durch andere Beispiele zu belegen] ':

(Esr. 5—6 :) Auf Weisung der Propheten Haggai und Zekarja beginnen

Zerubbabel und Jesua gemeinsam mit jenen im 2. Jahr des Darius aber-

mals mit dem Bau des Tempels. Daraufhin werden sie jedoch von Thatnai ^,

dem Statthalter von Syrien und seinen Beamten zur Rede gestellt: „Wer
hat euch Befehl gegeben, dieses Haus wieder zu erbauen?" Da berufen

sich die Bauherrn auf das Dekret des Cyrus. Er habe Sesbassar als Statt-

halter eingesetzt und dieser sei nach Jerusalem gekommen und habe dort

die Fundamente des Tempels gelegt; seitdem werde daran gebaut. Der

Statthalter hindert hierauf die Bauarbeiten zwar nicht, legt aber die ganze

Angelegenheit brieflich dem König Darius vor und bittet, er möge in dem
königlichen Archiv nachforschen lassen, ob es ein solches Dekret wirklich

gebe. Dieses wird denn auch in der Tat auf dem Schlosse zu Ekbatana

gefunden. Und Darius bekräftigt dasselbe durch strenge Weisung, das

Werk auf königliche Kosten zu fördern. Dem entsprechen Thatnai nebst

seinen Beamten. So wird der Bau bis zum [2]3. Adar des 6. Jahres

Darius' fertiggestellt und kurz darauf eingeweiht. Am 14. Tage des 1. Mo-

nats wird das Paschafest zum erstenmal wieder auf vaterländischem Boden

gefeiert.

Dem entspricht auch Haggai 1, 1 ff. und 2, 1 ff., wo der Prophet den

.Statthalter von Juda' Zerubbabel und den Hohenpriester Jesua auf gött-

liches Geheiß wiederholt (am 1. Tag des 6. Monats des 2. Jahres des Darius

und am 21. des 7. Monats) zum Bau des Tempels anfeuert.

Ebenso steht Sach. 1,1 ff.; 3, 1 ff. u. 4,6ff. damit in Einklang. Zerub-

babel wird 4, 9 f. als der genannt, welcher den Grundstein zum Tempel

gelegt und seinen Bau auch vollenden wird.

I. Das Verhältnis Sesbassar : Zenibbatiel.

Zerubbabel ist nach Haggai 1,1 ff.; Esr. 3,2; 5,2; Neh. 12,1 (wie

auch Matth. 1, 12 und Luk. 3, 27) ein Sohn Sealtiels; nach I Chron. 3, 19

dagegen ein Sohn Pedajas, jedenfalls also ein Enkel Jojakins, des vorletzten

Königs von Juda. Der Widerspruch bezüglich des Vaters löst sich bekannt-

lich wohl so, daß Sealtiel, ohne einen Sohn zu hinterlassen, starb (I Chron.

3, 19 werden keine Nachkommen von ihm angeführt) und sein Bruder

Pedaja mit der Witwe des Verstorbenen eine Leviratsehe einging (Deut.

25, 5—10), der als Erstgeborener Zerubbabel entsproßte und somit Sealtiel

gesetzmäßig zugerechnet ward.

Wer aber war Sesbassar? Nach Esr. 5, 8 war er „Fürst von Juda",

also ebenfalls ein Nachkomme Davids. Einige (so Kosters und Ed. Meyer)

1 Siehe unten S. 209.

'- Zur Lesung Hystanes (Herodot VII, 77), bab. L'stanu, pers. Vistana an Stelle von

Thatnai vgl. Meissner in Stades ZATW (1897) 191 f.
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identifizieren ihn mit Senassar, dem I Cliron. 3, 18 genannten dritten Sohne

Jojakins. Andere dagegen bestreiten, daß er Davidide oder überhaupt

Jude war; er sei vielmehr Perser oder Babylonier gewesen (so besonders

Stade und Kuenkn). Natürlich wäre dann der Titel „Fürst der Juden" ein

Irrtum. In der Tat kenne der aramäische Geschichtsbericht, dem der Name

Sesbassar aller Wahrscheinlichkeit nach entnommen sei, jenen Titel nicht.

Wieder andere (u. a. v.an Hoonacker) vertreten die Gleichung: Sesbassar =
Zerubbabel. Und dies ist auch meine Meinung. Ob mit Recht, möge man

aus folgenden Erwägungen ersehen.

Sesbassar war der Führer der ersten Exulantenschar nach Jerusalem;

er war Statthalter von Juda und legte die Fundamente des neuen Tempels

(Esr. 1, 11 ff.; 5, 13—16). Zerubbabel erscheint an der Spitze des Ver-

zeichnisses jener Schar, von der Neh. 7, 5 versichert, daß sie zuerst hinauf-

(nach Jerusalem) gezogen sei; auch Zerubbabel war Statthalter von Juda

(Haggai 1, 1 ff.; 2, 1 ff.) und auch er legte den Grundstein des neuen Tem-

pels (Esr. 3, 6 ff.; Zach. 4, 9 f.). Also scheint die Gleichung Sesbassar =
Zerubbabel berechtigt.

Es sollen indes auch die gegnerischen Einwände nicht unberücksich-

tigt bleiben; ihre Widerlegung bildet eine weitere Stütze unserer These.

Erster Einwand. Die Liste der Heimkehrenden (Esr. 2, 2 und 63

= Neh. 7, 7 und 65 spricht gegen die Gleichheit von Sesbassar und Zerub- .

babel. Hier werden nämlich Zerubbabel und Jesua an erster Stelle der

zwölf Ältesten genannt, aber durch keinen Titel von den übrigen unter-

schieden; sie treten somit als primi inter pares auf. Getrennt davon und

— wie aus Esr. 2, 63 erhellt — in gebietender Stellung erhebt sich über

alle der Tirsata, der offenbar kein anderer ist als der Esr. 1, 11 genannte

Sesbassar (so besonders Stade und Kuenen).

Antwort : Daß diese Auffassung nicht richtig ist, hätte man aus Neh.

7, 70 ersehen können; denn hier wird ganz deutlich auch der Tirsata als

einer der Geschlechtshäupter angesehen, wenn auch nur er besonders er-

wähnt wird. Die Worte: „Ein Teil aber von den Häuptlingen der Ge-

schlechter gab Schenkungen für den Kultus : der Tirsata gab für den Schatz

:

an Gold 1000 Drachmen . . ., einige andere von den Häuptlingen der Ge-

schlechter ... an Gold 2000 Drachmen usw." ' lassen keine andere Deutung

zu. Dementsprechend wird in der zusammenfassenden Stelle Esr. 2, 68 f.

der Tirsata gar nicht eigens erwähnt. Es kann somit nur Zerubbabel der

Tirsata sein. Er und Jesua stehen an der Spitze der Geschlechtshäupter

als die beiden Repräsentanten der weltlichen und geistlichen Gewalt, welche

sie Esr. 3 nebeneinander und sich wechselseitig stützend ausüben. — Daß

Zerubbabel schon beim Auszug aus Babel fürstliche Gewalt besaß, scheint

übrigens schon daraus hervorzugehen, daß er Esr. 2,2 (= Neh. 7, 7) vor

dem Hohenpriester genannt wird. — Ferner hätte doch, falls Zerubbabel

nicht der Esr. 2, 63 erwähnte Tirsata wäre, dieser als eigentlicher Leiter

1 Vermutlich ist diese Zahl zu niedrig; und 2. beträgt die Gesamtsumme der Drach-

denn 1. häUen einige der anderen Geschlechts- men in Gold nach Esr. 2, 69 61 000, nach

häupter weit mehr als der Tiräata gespendet Neh. 70—72 nur 41000.



206 Die Hauptfragen der Bücher Esra und Nehemia.

des Auszugs Esr. 2, 2 vor jenem genannt werden müssen. Endlich kann

der Ausfall des Titels hinter dem Namen Zerubbabel schon deshalb nicht

befremden, weil auch der des Jesua fehlt.

Zweiter Einwand. Wäre Sesbassar = Zerubabel, so müßte der

Verfasser des Esrabuches dies irgendwie angedeutet haben.

Antwort: Erstens ist die Art der Geschichtsschreibung dieses Buches

weder vollkommen noch für die fernsten Zeiten berechnet. Was uns in-

folge der lückenhaften Darstellung dunkel erscheint, konnte den Zeitge-

nossen völlig klar sein. Zweitens müßte es uns — die Verschiedenheit

der beiden Männer vorausgesetzt — mit mehr Recht befremden, daß weder

ihr zeitliches noch ihr amtliches Verhältnis irgendwie berührt wird, vor

allem aber, daß sie niemals nebeneinander auftreten, selbst Esr. 3, 1 ff.

nicht, vi'o es doch gemäß 1, 11 und 5, 15 ff. unbedingt zu erwarten wäre.

Diese Schwierigkeiten könnten freilicli durch die Annahme verschwinden,

daß die Expedition Zerubbabels erst nach der Sesbassars erfolgt und beiden

überhaupt keine gemeinsame Handlung zugekommen sei; dies widerspricht

aber der Tatsache, daß beide den Grundstein zum neuen Tempel legten.

Der Versuch (Nikels), die Nichterwähnung Sesbassars beim Bau des Brand-

opferaltares und der Grundlegung des Tempels durch die Annahme zu

erklären, die Wiederherstellung des Opferdienstes sei eine Innere Ange-

legenheit der Gemeinde, während dem Statthalter nur die staatliche Auf-

sicht und die durch königliches Edikt angeordneten Leistungen für den

Tempel oblagen (daher werde er Esr. 5, 16 zum Tempel in Beziehung ge-

bracht), kann keine Rettung bringen; denn der Tirsata, welchen Nikel mit

allen, die Zerubbabel von Sesbassar unterscheiden, für den letzteren hält

und halten muß, verfügt nach Esr. 2, 63 über eine Machtbefugnis auch in

Dingen, die nichts mit staatlicher Verwaltung zu tun haben, sondern durch-

aus dem Innern, religiösen Leben der Gemeinde angehören.

Dritter Einwand: Gegen die Gleichheit von Sesbassar und Zerub-

babel spricht auch der Umstand, daß in dem nämlichen Kapitel (Esr. 5, 2

und 14—16) zuerst von Zerubbabel und dann von Sesba§§ar, und zwar

von diesem wie von einer früheren, entweder schon verstorbenen oder

doch nicht mehr im Amte befindlichen- Person die Rede ist.

Unsere Antwort hängt mit der Erörterung der Frage zusammen: wo-

her der Doppelname? Zu ihrer Lösung dient folgende Wahrnehmung:

Der Führer der ersten Exulantenschar und Tempelbegründer heißt Sesbassar

nur in zwei Fällen, nämlich 1. wo jener noch in Babel weilt und von Cyrus

mit der Leitung des Auszugs und des Tempelbaus betraut wird (Esr. 1,8),

2. wo persische Beamte über ihn und seine Sendung — gemäß jüdischer

Aussagen — dem König Darius nach Babel berichten (Esr. 5, 15 f.). Da-

gegen heißt der Tempelbegründer bei den Juden, wenn sie unter sich

sind (bei Esr., Hagg. und Zach.) stets Zerubbabel. Dies zeigt klar, daß er

bei den Babyloniern und Persern unter dem Namen Sesbassar und wahr-

scheinlich nur unter diesem bekannt war. Dieser Unterschied im Gebrauch

beider Namen erklärt zur Genüge ihr .\uftreten im gleichen Kapitel.

Auch das Fehlen des nach alttestamentlichen Analogien hinter dem Namen
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Sesbassar anscheinend zu erwartenden Zusatzes „das ist Zerubbabel" darf

nicht auffallen. Für die persischen Beamten konnte es ja ziemlich belang-

los sein, ob Sesbassar unter neuem Namen noch lebte; ihnen kam es ledig-

lich auf die Feststellung an, ob jener von Cyrus mit Vollmacht zum Tempel-

bau ausgerüstet war oder nicht. Würden sie zu diesem Zweck ein Zeugen-

verhör unter den Juden angestellt haben, so hätte sich natürlich auch die

Tatsache ergeben, daß der Sesbassar des Cyrus unter dem Namen Zerub-

babel noch lebte; ein derartiges Selbstzeugnis hatte aber — begreiflicher-

weise — in den Augen der persischen Beamten keinen großen Wert.

Den Namen Zerubbabel mag unser Held vielleicht schon in Babylo-

nien unter seinen Volksgenossen geführt haben ; weit wahrscheinlicher aber

ist es, daß er ihm erst infolge des neuen wichtigen Amtes als Führer

seines Volkes aus babylonischer Gefangenschaft zukam. Es ist ja

bekannt, daß wie bei den Babyloniern so auch bei den Juden eine neue

Lebensstellung einen neuen Namen mit sich zu bringen pflegte'.

Nach der Gefangennahme (597 v. Chr.) Jojakins, des Großvaters Zerub-

babels, setzte Nebukadnezar II. Mattanja, den Onkel des Gefangenen, auf

den Thron von Juda und gab ihm einen neuen Namen: §idkijahu „Ge-

rechtigkeit Jahves". Gleicherweise scheint auch der Enkel Jojakins als

Fürst und Statthalter des wieder erstehenden Juda einen neuen Namen:

Zerubbabel, wohl = babyl. Zfr-Bübüi „Sprößling Babels", erhalten zu haben.

Ob nach eigener Wahl oder vom Volk, bleibt dahingestellt.

Bis jetzt haben wir solche Einwände berücksichtigt, deren Hinfällig-

keit sich aus dem Text selbst ergibt, so lange die hier berichteten Tat-

sachen wenigstens im wesentlichen keinem Zweifel unterliegen. Nun hat

man aber Esr. 3, 1—4, 5, also gerade jene' Stelle des Esrabuches ange-

fochten, die eine Tempelgründung durch Zerubbabel unter Cyrus bezeugt

und deshalb eine Hauptstütze der Gleicbsetzung von Sesbassar und Zerub-

babel bildet. Man ist nun allerdings so weit gegangen, daß man eine

Tempelgründung unter Cyrus überhaupt bestritt, und insofern könnte die

Identität der beiden Gründer immer noch zu Recht bestehen. Um den

Preis eines verfehlten Zugeständnisses jedoch, das obendrein auch der

Stelle Esr. 5, 16 nicht gerecht wird, wollten wir unsere Gleichung nicht

aufrecht halten. Es würde auch nichts nützen, wenn der weitere Einwand

begründet wäre, daß Zerubbabel, der Enkel Jojakins, erst unter Darius I.

nach Jerusalem gekommen und im 1. Jahre des Cyrus höchstens 3—4

Jahre alt gewesen sei. Glücklicherweise können auch diese Anfechtungen

1 Dies tritt beispielsweise in der Sitte ward als Königin höchst wahrscheinlich nach

assyrischer Könige hervor, sich als Herrscher der babylonischen Göttin Istar, dem babylo-

von Babel einen eigenen Namen beizulegen. nischen Urbild weiblicher Schönheit, Esther

So Tiglatpileser III.: Pülu (Phul der Bibel: benannt (Esth. 2,7); vgl. meine Schrift: ,1m

IIKön. 15,19; I Chron. 5,26); SalmanassarV.: Bannkreis Babels', 27. — Was den Brauch

Ululai; Assurbanipal : Kandalanu. — Ebenso bei den Juden selbst betrifft, so sei an Abra-

erhielten Daniel und seine Genossen am ba- ham: Abram (Gen. 17,5). Hosea: Josua (Num.

bylonischen Hofe neue Namen (Dan. l,(jf.) 13,17), Simon: Kephas (Joh. 1,4:5) erinnert,

und die babylonische Jüdin Hadassah (Myrthe)
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unsere obige These nicht gefährden, wie sie auch auf die Entscheidung

der noch wichtigeren Frage

:

II. Wann wurde der Tempel gegründet?

keinen berechtigten Einfluß auszuüben vermögen.

Der Stelle Esr. 3, 1—4, 5 wurde die Glaubwürdigkeit abgesprochen,

1. weil sie an sich verdächtig, 2. im Widersprucli mit Haggai und Zekarja,

den beiden Zeitgenossen Zerubbabels, 3. unvereinbar mit 2 Kön. 25, 27ff. sei.

Die Widerlegung dieser Einwände ist größtenteils schon von anderer

Seite ' in umsichtiger Weise durchgeführt worden. Wir müssen daher un-

sere Untersuchung auf einige noch gar nicht oder nicht hinreichend auf-

geklärte Punkte beschränken.

1. Warum soll der Abschnitt Esr. 3, 1— 4, 5 an sich verdächtig sein?

Vor allem aus folgenden Gründen

:

Die Grundsteinlegung des zerubbabelschen Tempels fällt nach 3, 8 in

den gleichen Monat (Ijjar) wie die des salomonischen (I Kön. 6, 1 ; II Chron.

3, 2). Ferner erinnern die Vorbereitungen zum Tempelbau Esr. 3, 7 stark

an II Chron. 2, 14 f. Beides weise auf eine unhistorische und willkürliche

Entlehnung hin (Schrader, Die Dauer des zweiten Tempelbaus, Stud. und

Krit. [1867]). Was ist darauf zu erwidern? Die bisherigen Widerlegungen

(NiKEL, a. a. 0. 91 f.) sind allerdings nicht ausreichend, weil ohne beweis-

kräftige Einzelnachweise. Holen wir diese nach ! Warum legt Zerubbabel

gerade in Ijjar des 2. Jahres den Grundstein und warum nicht

früher oder später? Der Auftrag an die Sidonier und Tyrer wegen

Lieferung von Zedernstämmen aus dem Libanon ward wohl schon bald

nach dem Laubhüttenfest des Vorjahres (538 Okt. 1—8) erteilt. Bis aber

auch nur für den Anfang des Baues Holzstämme an die Küste geschafft

waren, vergingen gewiß mehrere Wochen. Währenddessen wurde die See-

fahrt — nach alter Seemannsregel von Mitte Nov. bis Mitte März (jul.) —
wegen der Sturmgefahr eingestellt. Die nicht leicht zu bewerkstelligende

Verfrachtung der Stämme — sie mußten in Form von Flößen nach Joppe

geschafft werden — konnte somit erst in der zweiten Hälfte des März oder

April erfolgen, und ihre Beförderung nach Jerusalem war angesichts der

schlechten Fahrwege und der mangelhaften Transportmittel kaum vor Ende

April abgeschlossen. Jetzt erst konnte der Bau in Angriff genommen

werden. Schon geraume Zeit vorher den Grundstein zu legen, hatte aber

keinen ersichtlichen Zweck. Ebensowenig aber war ein weiteres Zuwarten

begründet. Ijjar (538 Mai 9— Juni 7) war somit der geeignete Monat. Er

war es aber noch aus einem andern Grund. In den Ijjar fiel zugleich das

Ende der Getreideernte. Erst von da ab hatte man nicht nur Zeit zu dem

neuen Unternehmen, sondern war auch hinreichend versorgt, um sich einer

ungetrübten Festesfreude hingeben und auch an die Sidonier und Tyrer

1 Insbesondere von A. van Hoonacker sur la restauration juive (1896). Vgl. auch

in den beiden Schriften : Zorobabel et le NiKEL, Die Wiederherstellung des jüdischen

second temple (1892) und Nouvelles etudes Gemeinwesens (1900), 101— 123.
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den ausbedimgenen Preis an Getreide entrichten zu können. Was aber die

Ähnlichkeit zwischen Esr. 3, 7 und II Chron. 2, 14 f. betrifft, so ist dieselbe

in keiner Weise auffallend; denn die Art der Beschaffung des Bauholzes

für den neuen Tempel konnte keine andere sein wie zur Zeit Salomos.

Aber etwas anderes fällt auf, was man nicht beachtet hat: II Chron.

2, 10 ff. nennt als Lieferant nur die Tyrer bzw. den König Huram (Hiram),

Esr. 3, 7 dagegen die Tyrer und Sidonier und zwar letztere an erster

Stelle. Dies scheint doch darauf hinzuweisen, daß Sidon in der persischen

Zeit ausgedehntere Machtbefugnisse und Handelsbeziehungen hatte als zur

Zeit Davids und Salomos, ja sogar gegenüber Tyrus, das doch Jerusalem

näher lag, einen gewissen Vorrang gewonnen hatte. Und in der Tat ward

Sidon, das zuvor unter der Herrschaft von Tyrus stand — und dies war
gewiß schon unter dessen König Hiram der Fall — im Jahre 701 unter

Sennacherib als assyrische Stadt von Tyrus losgelöst und erlebte trotz seiner

Zerstörung durch Asarhaddon (678?) an der Stelle des von dem assyrischen

Eroberer auf dem Festland gegründeten Kär-Assur-ah-iddin (,Asarhaddons-

burg') unter persischer Herrschaft eine neue Blüte und als Herrin des

Meeres — war doch der König von Sidon der Befehlshaber der phönizischen

Flotte (vgl. Herod. 7,96. 99. 100; 8,67) — eine Vorrechtsstellung gegen-

über Tyrus.

Nebensächlich freilich ist der weitere Unterschied zwischen Esr. 3, 7

und II Chron. 14, daß hier von Lieferungen an .Gerste, Weizen und Wein',

dort dagegen ganz allgemein von ,Speisen und Getränken' die Rede ist;

immerhin spricht auch diese Abweichung gegen Entlehnung.

Gegen die Esr. 3, 6 ff.—4, 5 erwähnte Bautätigkeit am Tempel unter

Cyrus hat man auch geltend gemacht, daß in dem nach dem Chronisten

offenbar dazugehörigen aramäischen Bericht des Generals Rehum und des

Sekretärs Simsai an Artaxerxes (Esr. 4,8—23) nicht vom Bau des Tem-
pels, sondern von dem der Stadt und ihren Mauern die Rede ist.

Aber gerade dieser Unterschied hätte zu der Erkenntnis führen sollen,

daß Esr. 4, 6—23 nicht in die Zeit der Ereignisse 3— 4, 5 gehört, sondern

nur dazu dient, die 4, 4 f. geschilderte Feindseligkeit der Samaritaner noch

durch weitere Beispiele aus späterer Zeit und zwar bei anderer Gelegen-

heit (d. h. dem Versuch des Aufbaus der Stadt und ihrer Mauern) zu be-

leuchtep. Wir würden den ganzen Passus 4, 6—23 in Klammern oder unter

den Strich setzen, oder noch deutlicher durch die Bemerkung: ,Und so

trieben sie es auch noch später' einleiten. Hätte der Chronist vermuten können,

daß ein späterer Kritiker ihm nicht einmal zutraute, zwei so verschiedene

Dinge wie den Bau des Tempels und den der Stadt nebst ihrer Mauern

auseinander zu halten, so hätte er klarer gesprochen und sich nicht damit

begnügt, den 4, 5 fallen gelassenen chronologischen Faden in 4, 24 wieder

aufzunehmen.

2. Als Hauptzeugen gegen eine Tempelgründung unter Cyrus werden

die Propheten Haggai (Aggäus) und Zekarja (Zacharias) angerufen. Vor

allem beweise Hagg. 2, 18, daß der Tempel erst am IX. 24 des 2. Jahres

Darius' I. gegründet worden sei.

Kugle r, Foi-schunKen. 14
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Noch ehe ich Gelegenheit hatte, die scharfsinnige Erklärung liennen

zu lernen, die van Hoonacker (Nouvelles etudes, p. 105 suiv.) von jener ge-

wiß nicht leichten Stelle gegeben hat, war ich schon durch die bei Haggai

vorausgehenden Daten zur Überzeugung gelangt, daß jenes Datum sich

durchaus nicht auf eine Grundsteinlegung beziehen kann, auch nicht einmal

— mit Rücksicht auf Esr. 3, 10 — auf eine zweite. Man prüfe selbst!

Zunächst haben Zerubbabel und Josua mit allen ihren Leuten der prophe-

tischen Mahnung vom VI. 1 (= August 29) folgend bereits vom VI. 24

(= Sept. 21) ab am Tempel gearbeitet (Hagg. 1, 14f.). Welcher Art war

diese Arbeit? Es gibt a priori nur drei Möglichkeiten: entweder Weg-

räumung von Schutt und Trümmern oder Herrichtung des Baumaterials

oder Bautätigkeit im eigentlichen Sinne.

Schon die Hagg. 1,8 am VI. 1 erteilte Weisung des Propheten: „Steigt

hinauf ins Gebirge, schlagt (MT: schafft herbei) Holz und baut den Tempel"

weist darauf hin, daß die drei Wochen später am Tempel einsetzende

Arbeit sich auf die unmittelbare Vorbereitung des Baues durch Errichtung

von Gerüsten und Förderungseinrichtungen beziehen, wozu man eben jenes

Holzes aus dem nahen Gebirge bedurfte. Zedernholz vom Libanon war

dazu natürlich viel zu kostbar; dieses bedurfte man für das Gebäude selbst.

An behauenen Steinen aber war kein Mangel; denn diese hatten schon

die Ruinen des salomonischen Tempels in Fülle geliefert. — Etwa vier

Wochen später — am VII. 21 (= Oktober 18) — tritt der Prophet abermals

vor sein Volk hin und spricht: „Wer ist noch unter euch übrig, der diesen

Tempel in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr

ihn jetzt? Ist's nicht soviel wie nichts in euren Augen? Aber nun fasset

Mut, Zerubbabel ... Josua ... alle Bürger des Landes! ist der Spruch Jahves

der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch bei eurem Auszug aus

Ägypten vereinbart habe und mein Geist bleibt in eurer Mitte!" Was soll

nun der Vergleich zwischen einst und jetzt, was soll die höchst feierliche

und tröstende Verheißung am 21. Tisri?

Zunächst lehrt der Vergleich, daß der Tempel Zerubbabels — wenig-

stens in der Hauptsache — auf der gleichen Stelle sich erheben sollte wie

der alte; denn von „diesem" Tempel wird die gegenwärtige Dürftigkeit

der ehemaligen Herrlichkeit gegenübergestellt. Was ist nun das .soviel

wie nichts', was sich jetzt den Augen darbietet? Kann damit wirklich —
wie NiKEL, a. a. .0. 112 f. meint — das Mauerwerk gemieint sein, welches

Zerubbabel mit seinen Leuten während der vorausgegangenen vier Wochen

errichtet haben soll? Gewiß nicht! Der Vergleich wäre ja dann nur eine

unverständliche, der offenbar beabsichtigten Ermunterung widersprechende

und schon an sich ungerechte Beurteilung der bisherigen Bemühungen

Zerubbabels; das Verfahren wäre ebenso unpädagogisch und unpassend,

wie wenn man einen strebsamen Anfänger dadurch anzufeuern suchte, daß

man ihm zu verstehen gibt, seine Leistungen seien im Vergleich zu denen

eines vollendeten Fachmanns so gut wie nichts. Die Auffassung Nikels

beruht eben u. a. offenbar auch auf der unzutreffenden Annahme, der alte

Tempel sei unter Nebukadnezar II. von Grund aus zerstört worden, aber am
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21. Tisri seien die Fundamente des Neubaus schon so weit erkennbar ge-

wesen, daß man die ganze Anlage überselien Iconnte. Von einer solchen

totalen Zerstörung des Mauerwerks weiß aber II Kön. 25, 8i't'. nichts. Hier

wird . nur vom Brand des Tempels und dem Raub seiner Metallschätze,

sowie der Niederreißung der Stadtmauern berichtet.

Psychologisch höchst begründet und wirksam dagegen war es, dem

Volke und seinen Führern zu sagen: vom alten Prachtbau sehet ihr nur

mehr dürftige Reste; eine große Aufgabe steht euch also bevor. Doch

Mut; denn Gott ist mit euch!

Wann aber war eine solche Rede angemessen? Einzig und allein

beim Beginn des großen Bauunternehmens, sei es mit oder ohne Grund-

steinlegung. Wenn daher im 2. Jahre Darius' I. eine solche vorgenommen

wurde, so konnte es nur am 21. Tisri, nicht aber erst am 24. Kislev, also

über zwei Monate später geschehen sein. Außerdem würde sich dieser

Tag — es war der 18. Dezember, also zur Regenzeit — für ein mit der

Grundsteinlegung verbundenes Volksfest (im Freien!) gar nicht geeignet

haben. Das Datum IX. 24 kann sich daher lediglich auf den Beginn jener

neuen gesegneten Zeit beziehen, die der Prophet als Lohn für den nun-

mehr ernsthaft ins Werk gesetzten Tempelbau verheißt. Am 18. Dezember

war die Saat unter günstigen Bedingungen bereits bestellt und eine neue

glückverheißende Vegetationsperiode hatte somit begonnen.

Ist nun aber Hagg. 2, 18 ,vom Tage an, wo der Tempel gegründet

ward' als unzutreffende Glosse anzusehen? Zu diesem verzweifelten Aus-

kunftsmittel müßte man greifen, wenn nicht der betreffende Vers eine an-

dere Deutung zuließe und sogar nahelegte, als ihm nach Stade, Wellhausen,

Kosters u. a. zukommt. Dies ist aber nach van Hoonackers gründlicher

Untersuchung wirklich der Fall. Dieselbe gipfelt in der Übersetzung von

2, 19: „portez donc votre attention de ce jour-ci et au delä (~!:;"ci) de ce

24e jour du 9*^ mois jusque depuis (]^"5) le jour oü le temple avait ete

fonde, portez votre attention!" (Nouvelles etudes p. 110). Soviel über

Haggai. Was die Berufung auf dessen zeitgenössischen Kollegen Zekarja

betrifft, so ist dieselbe schon von van Hoonacker (Zorobabel et le second

temple p. 63—76 und Nouvelles etudes p. 122—138) und im Anschluß an

ihn von Nikel, a. a. 0. 118—121) gewürdigt und erledigt.

Somit kann weder Haggai noch Zekarja als Zeuge für eine Tempel-

gründung unter Darius angerufen werden.

Nicht völlig aufgeklärt sind jedoch die Verhältnisse, die — abgesehen

von den Esr. 4,1-5 berichteten Hindernissen — einer früheren Wieder-

aufnahme des Baues im Wege standen, und die Frage, inwieweit diese Ver-

zögerung als eine strafbare Unterlassung seitens der Juden in Jerusalem

anzusehen ist. Daß eine solche wirklich vorlag, ist aus Hagg. l,2ff.; 2, 15ff.

ersichtlich. Eine gewisse Schuld traf jedenfalls nicht nur das Volk, son-

dern auch den Hohenpriester Josua, wie aus Zach. 3, 1 ff. klar hervorgeht

;

dagegen ist weder hier noch sonstwo von einer Rehabilitierung Zerubbabels

die Rede, und die Art, wie gerade er von beiden Propheten gefeiert wird,

scheint eine Teilnahme an der Schuld sogar völlig auszuschließen. Allem
14'
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Anschein nach dürfte sich daher die Sache so verhalten: Zerubbabel war

schon lange für eine Wiederaufnahme des Baues; aber seine Stellung als

persischer Statthalter gestattete ihm nicht, die Sache öffentlich zu betreiben,

so lange nicht das frühere königliche Verbot aufgehoben war. Er überließ

vielmehr die Angelegenheit als reine Kultussache der Initiative des Hohen-

priesters. Dieser mochte sich auch wirklich darum bemüht haben; allein

da er beim Volke wenig Entgegenkommen fand (vgl. Hagg. 1, 2), so er-

lahmte schon allzubald sein Eifer. Selbst die auffallende Strafe andauern-

den Mißwachses vermochte weder ihn noch das Volk wirksam zu belehren.

Es lag indes sehr nahe, daß letzteres das fortwährende Unglück auf per-

sönliche Unwürdigkeit seines Hohenpriesters und der von ihm dargebrachten

Opfer zurückführte. So kam dieser in eine höchst peinliche Lage. Und

wie sollte man Zach. 3, 2 „ist dieser (Josua) nicht ein dem Brand entrissenes

Holzscheit", d. h. wurde er nicht schon wegen seiner Schuld hart genug

gestraft, anders deuten? Von einer Heimsuchung durch Krankheit ist ja

nicht die Rede; eine solche Strafe würden Haggai und Zekarja doch er-

wähnt haben. — Daß Zerubbabel es unter Darius wagen konnte, seine

Zurückhaltung aufzugeben und sich an die Spitze des Bauunternehmens

zu stellen, erklärt sich nicht nur durch das Auftreten Haggais, sondern

auch durch den mit Darius I. erfolgten gründlichen Regierungswechsel.

Das unter Cyrus erlassene Verbot hatte wahrscheinlich (gleich dem spä-

teren Verbot der Wiederherstellung der Stadtmauer unter Artaxerxes [Esr.

4,25]) nur suspendierende Kraft und konnte wenigstens nach dem Tode

seines Sohnes Kambyses als erloschen gelten.

3. Es erübrigt nun noch, kurz auf den II Kön. 25, 27 ff. entnommenen

Einwand gegen die Glaubwürdigkeit von Esr. 3, 1—4, 5 einzugehen.

Ed. Meyer (Entsteh, d. Judent. 79) glaubte annehmen zu müssen, daß

Jojakin erst nach seiner Befreiung aus dem Kerker (561) Kinder zeugen

konnte, daß somit sein Enkel Zerubbabel im Jahre 538 erst 3—4 Jahre

alt, also nicht Führer der unter Cyrus nach Jerusalem gezogenen Exulanten

sein konnte. Diese Ansicht hat nun freilich Meyer mit Rücksicht auf Neh. 7

zurückgezogen. Allein Sellin hat sie (Zerubbabel 12 u. 158; Restaur. d. jüd.

Gemeinde 99) von neuem aufgenommen, indem er zugleich Neh. 7 für

unecht erklärte. Er stützt sich darauf, daß der 18' 4jährige König bei

seiner Gefangenschaft noch keine Kinder hatte, da solche II Kön. 24, 15

nicht erwähnt werden. Dieses argumentum ex silentio ist indes nicht stich-

haltig. Denn erstens wird dort der Frauen des Königs gedacht; damit ist

gesagt, daß der Harem des Königs das Los des letzteren teilte, somit auch

die etwa dort befindlichen Kinder; da sich solche noch im ersten Säuglings-

alter befanden, also ganz unselbständige Wesen waren, konnte der Ge-

schich'tschreiber von ihrer Erwähnung absehen. Zweitens scheint Jer. 22, 28

„Warum wurden er (Jojakin) und sein Same (seine Nachkommenschaft)

fortgeschleudert und hingeworfen in ein Land, das er (sie) nicht kannte(n)?"

darauf hinzuweisen, daß bei der Wegführung schon Sprößlinge vorhanden

waren. Drittens ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Frauen

schon vor der Katastrophe empfangen hatten, womit Jer. gleichfalls in
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Einklang wäre. Obendrein ist die Annahme, Jojakin sei während der 30

Jahre seiner Gefangenschaft des Genusses der Ehe beraubt gewesen, völlig

unbeweisbar; vielmehr spricht alles dagegen. Warum hätte denn Nebu-

kadnezar II. gegen Jojakin so grausam sein sollen? Daß er dessen Vater

in Ketten schlug und nach Babel bringen lassen wollte (II Chron. 36, 6)

versteht man, da er nach dreijähriger Vasallenschaft den Nebukadnezar

geleisteten Treueid gebrochen hat. Auch zeugt es von einer gewissen

Mäßigung, daß Nebukadnezar an Stelle Jojakims dessen Bruder ^edekia

auf den Thron von Juda erhob. Freilich hat er diesem und seinen Söhnen'

sowie den Adeligen zehn Jahre später ein noch viel härteres Schicksal be-

reitet (II Kön. 25, 7 iL; Jer. 39, 6) ; allein es war durch das ebenso mein-

eidige als undankbare Gebaren §edekias und der Seinen durchaus erklär-

lich. Auch zeigt die Schonung des geringen Volkes und die Ernennung

des milden Gedalja zum Statthalter, daß Nebukadnezar nicht von blinder

Rachsucht beherrscht war. Warum sollte nun derselbe König zehn Jahre

zuvor gegen den jugendlichen Jojakin widernatürlich hart aufgetreten

sein? Daß er ihn der Freiheit beraubte, war — nach den Erfahrungen,

die Nebukadnezar mit seinem Vater Jojakim gemacht — schon durch die

Staatsklugheit geboten und noch mehr dürfte diese Maßregel mit Rücksicht

auf die Ränke der Mutter des unglücklichen Königs, die allem Anschein

nach auf diesen keinen günsfigen Einfluß ausgeübt hat ', begründet gewesen

sein. Konnte aber Nebukadnezar daran gelegen sein, diesem die Möglich-

keit von Nachkommen zu berauben? Im Gegenteil! Diese waren und

blieben ja gleichfalls in seiner Gewalt und zwar als ebenso viele wertvolle

Pfänder für die Botmäßigkeit Judas.

Könnten wir mit Sicherheit aus II Kön. 25, 28 f. (= Jer. 52. 32 f.)

schließen, daß Jojakin schon vor dem Ende Evil-Merodaks gestorben sei,

so hätten wir sogar einen direkten Gegenbeweis, daß die I Chron. 3, 17 f.

erwähnten sieben Söhne des Gefangenen nicht erst nach dessen Begnadi-

gung (31. März 561) geboren sein können; denn zwischen dieser und dem

Ende der Regierung Avel-Marduks liegen nur 1 Jahr und 5 Monate. Allein

jene erste Schlußfolgerung würde voraussetzen, daß in der Stelle: „er

(Jojakin) speiste in seiner (Evil-Merodaks) Gegenwart, so lange er lebte"

das letzte „er" sich nicht auf Evil-Merodak, sondern auf Jojakin beziehe;

doch das ist nicht sicher. Immerhin erhellt aus Obigem, daß die Annahme,

die Söhne Jojakins seien erst nach seiner Begnadigung gezeugt, unbewiesen

und sehr unwahrscheinlich ist.

So haben sich alle Einwände gegen Esr. 3, 1—4, 5 — soweit dieselben

eine besondere Beachtung erheischten — als hinfällig erswiesen. Es hat

also in der Tat unter Cyrus wirklich eine Gründung des Tempels

1'
Ist es doch zu auffallend, daß nur bei dich geboren hat. werde ich in ein Land

Jojakin (Jer. 22,26; II Kön. 24,12.15) — schleudern, woselbst ihrnicht geboren wurdet"

gegen allen sonstigen Brauch unter den letzten auf eine Hauptschuld ihrerseits hinzuweisen,

Königen — von der Königin-Mutter die Rede ganz im Sinne von Jer. 13, 18 ff., die sich

ist. Ganz besonders scheint Jer. (I. c.) mit schwerlich auf ein anderes Paar als auf

den Worten „dich nebst deiner Mutter, die Jojakin und seine Mutter Nechusta bezieht.
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stattgefunden. Außerdem bietet weder Esr. selbst noch Haggai oder Ze-

karja Anlaß, eine zweite Gründung im 2. Jahre Darius' I. ' anzunehmen.

In dieses lallt nur die Wiederaufnahme des Baues.

Damit ist eine sichere Grundlage für die folgenden Daten gewonnen.

III. Die Tagdaten der Ereignisse unter ZerublDabel.

1) Darbringung des ersten Brandopfers auf

dem neuerrichteten Altar zu Jerusa-

lem (Esr. 3, 2. 6).

2) Erste Feier des Laubhüttenfestes

(Esr. 3, 4).

3) Grundsteinlegung des Tempels

(Esr. 3, 8 ff.).

4) Aufforderung des Propheten Haggai an

Zerubbabel und Josua zum Tempelbau

(Hagg. 1,1 ff.).

5) Beginn der Arbeiten am Tempel, d. h.

der technischen Vorbereitungen des

Baues (Hagg. 1, 14).

6) Der Prophet feuert unter Verheißung

der göttlichen Hilfe die Bauleute [vor

dem Beginn des Baues selbst] an, den

zerstörten Tempel wieder aufzurichten

(Hagg. 2, 1 ff.).

7) Weissagungen Haggais über den mit

der Wiederaufnahme des Tempelbaus

kommenden Segen, den Untergang der

heidnischen Reiche und die Erhöhung

Zerubbabels (Hagg. 2, 10 ff.; 20 ff.).

8) Erste Vision Zekarjas: Das Erbarmen

Jahves nach 70jähr. Zürnen offenbart

sich im Tempelbau (Zach. 1,12 ff.).

9) Anfrage Betelsaresers und Regemme-

leks an die Priester und Propheten,

1. Jahr Cyrus' Tisri 1 = 538

Sept. 16/17.

1. Jahr Cyrus' Tisri 15—22 =
Sept. 30—Okt. 7.

2. Jahr Cyrus' Ijjar = 537 Mai 9

—Juni 7.

2. Jahr Darius' I. Ehil 1 = 520

August 29.

2. Jalir Darius' 1. Elul 24 = Sept.

21 (Donnerstag).

^. Jahr Darius' 1. Tisri 21 = Ok-

tober 18 (Mittwoch).

2. Jahr Darius' I. Kislev 24 =
Dezember 18.

2. Jahr Darius' I. Sebat 24 =
519 Febr. 14/15 (Mittwoch/

Donnerstag).

4. Jaiir Darius' I. Kislev 3 = 518

Dez. 7 (tags) (Sabbat!).

1 Daß der Darius des Tempelbaus niclit

Darius II. sein könne, bedarf lieines Beweises

mehr. Es folgt schon aus Zach. 1, 12, wo-

nach am 24. XI des 2. Jahres Darius' der Zorn

des Herrn schon 70 Jahre auf Jerusalem und

den Städten Judas lastet; denn das Intervall

vom Beginn der Belagerung Jerusalems

(15. Januar 588) bis zum 24. XI Darius' I.

(= 15. Februar 519) beträgt 69 Jahre und

1 Monat. — Daß man überhaupt auf Darius II.

verfallen konnte, beruht wohl lediglich auf

der Verkennung der Stelle Esr. 4, 6— 23, wo

von den Feindseligkeiten der Samaritaner bzw.

der durch diese aufgestachelten Beamten unter

Xerxes und Artaxerxes die Rede ist. Da

nämlich unmittelbar vorher (4, 5) die Hinder-

nisse beim Tempelbau von Cyrus bis Darius

erwähnt werden und unmittelbar darnach

(4, 24) von der Einstellung der Arbeit am

Tempel bis zum 2. Jahr des Darius die Rede

ist, so schien letzterer Darius II. zu sein —
entsprechend der Reihenfolge Cyrus . . .

Darius I., .Xerxes IL, Artaxerxes I., Darius II.

(Bezüglich des wirklichen Sachverhalts siehe

oben S. 209.)
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ob man im 5. Monat noch weinen und

fasten solle wie bisher. Darauf erfolgt die

Entscheidung des Propheten Zekarjas,

der Herr habe die Fasttage im 4., 5.,

7. und 10. Monat in Freudenfeste ver-

wandelt (Zach. 7, Iff.; 18 f.).

10) Vollendung des Tempels (Esr. 7, 5). 6. Jahr Darius" I. Adar 23 (sie)

= 515 April 1 (Freitag).

11) Erstes Pascha (Esr. 7, 19). 6. Jahr Darius' I. Nisan 14 =
515 April 20/21 (Mittwoch/

Donnerstag).

Von diesen Datengleichungen bedarf nur die 10. einer besonderen

Begründung. Das biblische Tagdatum ist ,3. Adar', das 3. Buch Esr. 7, 5

und Jos. Ant. XI, 4, 7 dagegen bieten ,23. Adar'. Die astronomische Be-

rechnung kann indes nur dann eine Entscheidung geben, wenn es feststeht,

ob sich jenes Datum auf den letzten Tag der Bauarbeit oder auf den fol-

genden bezieht. Wie ist nun „bis (-") zum 3. Tage wurde der Bau voll-

endet" zu verstehen? Da sonst im Hebräischen gleich wie im Babylo-

nischen der terminus ad quem bei Zeitangaben regelmäßig eingeschlossen

wird, so trifft es wohl auch in unserm Falle zu. Der 3. Adar fiel jedoch

sicher auf den 12. März 515 und dieser war ein Sabbat, an dem gewiß

auch selbst am Tempel nicht gebaut werden durfte. Ist dagegen das Datum
— wie 3 Esra und Josephus angeben — der 23. Adar, so fällt das Ende

der Bautätigkeit auf einen Freitag. Dieser rechnerische Befund hebt jeden

Zweifel daran auf, daß auch im ursprünglichen kanonischen Text ,23. Adar'

gestanden hat, was sich auch schon daraus vermuten ließ, daß bei einer

Abschrift eher eine 20 ausfällt als hinzugefügt wird.

B. Das zeitliche Verhältnis Esras zu Nehemia.

Wir treten hiermit in die Untersuchung einer Frage ein, die als die

schwierigste und umstrittenste der beiden Bücher Esra und Nehemia

gilt. Nach Esr. 7, 7 f. kam der Priester und Schriftgelehrte Esra im 7. Jahr *

eines Königs Artahsasta (Artaxerxes) mit einer Karawane von etwa 1500

jüdischen Exulanten von Babel nach Jerusalem. Dies geschah mit Gut-

heißung des Königs, der Esra zugleich als Richter über die gläubige Ge-

meinde in Syrien einsetzte.

Nach Neh. 2, 1 ff. begab sich Nehemia, der jüdische Mundschenk eines

Königs Artahsasta (Artaxerxes) in dessen 20. Jahr mit königlichen Briefen

an die Statthalter von Syrien und einer königlichen Schutztruppe gleich-

falls nach Jerusalem, um die teilweise zerstörten Mauern und das verbrannte

Tor der Stadt wiederherzustellen. Es war zur Zeit des Hohenpriesters

Eljasib (3, 1; 20f.), des Sohnes Jojakims und Enkels Jesuas (Neh. 12, lOf.;

22). Nehemia wirkte nach seiner ersten Ankunft mit Esra eine Zeitlang

1 Das ,7. Jahr' steht zweimal im Text; ebenso in III Esr. 8, G. Nur GB bietet hier

,2. Jahr'. Wir werden indes auch diese Variante berücksichtigen.
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zusammen (Neh. 8, 12). Im 32. Jahr des Artaxerxes kehrte Nehemia zu

seinem König für kurze Zeit zurück, um sich dann abermals nach Jeru-

salem zu begeben (Neh. 13,61'.). Vom 20. bis zum 32. Jahr war er daselbst

Statthalter (5, 14).

Welches ist nun die zeitliche Reihenfolge der beiden Expe-

ditionen Esras und Nehemias? Sind die beiden Artaxerxes, unter

deren Regierung sie fallen, erweislich identisch, so ist diese erste Frage

entschieden. Es ist dann nur noch festzustellen, ob es Artaxerxes I. oder

Artaxerxes II. war; denn Artaxerxes III. kommt dann gar nicht in Betracht,

da er nur 21 Jahre regierte. Ist dagegen der Artaxerxes des Nehemia

von dem des Esr. 7 ff. geschilderten Auszugs Esras verschieden, so ergeben

sich folgende Möglichkeiten: Entweder kam Esra im 7. Jahr Artaxerxes' I.

und Nehemia im 20. Jahr Artaxerxes' II. nach Jerusalem oder Nehemia

kam im 20. Jahr Artaxerxes' I. und Esra im 7. Jahr Artaxerxes' II. oder

endlich Nehemias Zug fällt in das 20. Jahr Artaxerxes' II. und Esra in das

7. Jahr Artaxerxes' III.

Nach der traditionellen Ansicht, welche die in den beiden Büchern

gebotene Reihenfolge wahrt, erschien zuerst Esra und dann Nehemia.

Die meisten Vertreter dieser Ansicht setzen beide in die Regierung Arta-

xerxes' I., nach anderen dagegen gehört die Expedition Esras der Zeit

Artaxerxes' I., die des Nehemia der Zeit Artaxerxes' II. an.

Daneben haben aber auch andere Kombinationen Vertreter gefunden.

So fällt nach BellangK ' der Zug und die Wirksamkeit Nehemias in die Zeit

Artaxerxes' IL, die Expedition Esras in das 7. Jahr Artaxerxes' III. Nach

Lagrange ^ kam Nehemia zuerst im 20. Jahr Artaxerxes' II. und dann noch-

mals im 7. Jahr Artaxerxes' III. nach Jerusalem; in letzteres falle seine

mit Esra gemeinsame Tätigkeit. Wieder anders van Hoonacker l Er setzt

den Mauerbau in das 20. Jahr Artaxerxes' I., die Expedition Esras in das

7. Jahr Artaxerxes' IL, und zwar sei dies Esras zweite Expedition nach

Jerusalem. Gerade diese mit großem Geschick verteidigte Ansicht

hat viel Anklang gefunden. Kosters* endlich pflichtete zwar dieser

Annahme bezüglich der Zeit des Mauerbaus bei; den Zug Esras aber setzt

er — unter Ablehnung von Esr. 7, 1 ff. — gleichfalls in die Regierung

Artaxerxes' I. und zwar in die Zeit der zweiten Statthalterschaft Nehemias.

Bei allen diesen verschiedenen Meinungen bleibt wenigstens der Königs-

name Artahsasta (Artaxerxes) unangetastet. Winckler ^ hat auch mit diesem

aufgeräumt. Nach ihm ist sowohl Ahasveros Esr. 4, 6 als auch Artahsasta

Esr. 4, 7 ff. = Kambyses und der Artahsasta Esr. 7, 1 ff. und Neh. 1 ff. =

Darius I. Der Zug Esras falle in das 7., die erste Jerusalemreise Nehemias

in das 20. Jahr dieses Königs. Solche willkürliche Namensvertauschungen

1 Le judaisme et l'histoire du peuple (1890). Nehemie en l'an 20 d'Artaxerxes I.,

juif (1889). Esdras en l'an 7 d'Artaxerxes H. (1892).

2 N6hemie et Esdras, Revue biblique (Ok- ^ Het Herstel van Israel in het perzische

tober 1894). tijdvak (1895).

3 Nehemie et Esdras, Extrait du Museon '" Alter. Forschungen, 2. Reihe, Heft 1

und 2 (1899).
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schienen auch Hommel ' zu bedenklich. Allein die von ihm (nach Pflanzls

Vorgang) vertretene Gleichung Esra = Nehemia ist wirklich nicht minder

befremdlich.

I. Der Zug Esras imd seine Reform der Elie (Esr. 7—10) fallen in das

7. Jalir Artaxerxes' I. (458 7 v. Clir.).

Der Beweis dieses Satzes stützt sich auf die Ermittelung der den ein-

zelnen Tagdaten in Esr. 7—10 entsprechenden Wochentage unter den drei

möglichen Voraussetzungen bezüglich des gekrönten Trägers des Namens

Artaxerxes, nämlich VII Art. I = 458 7, VII Art. II = 398 7, VII Art. III

= 352; 1 V. Chr. Die Entscheidung für eines der drei Jahre wird durch

den ausschließlich bestehenden Einklang zwischen der Gesamtheit der Er-

eignisse und den Wochentagen ihrer Daten bedingt. Kein Datum kann

nämlich zu Recht bestehen, das mit der Sabbatheiligung seitens des

gesetzesstrengen Esra im Widerspruch stände; andererseits können aber

gewisse Wochentage für einzelne Unternehmungen auch besonders geignet

erscheinen. Wir werden hierauf in jedem besonderen Falle genauer eingehen.

Die julianischen Äquivalente, auf welchen — wie immer — unsere

Berechnung des Wochentages fußt, nehmen sowohl auf den jüdischen als

auch auf den babylonischen Kalender Rücksicht und werden, wo es nötig

oder wünschenswert ist, in jedem Einzelfall hinreichend begründet.

Unsere Untersuchung umfaßt zwei Hauptteile. Im ersten gehen wir

von der Voraussetzung aus, daß die Angabe ,Jahr VII Artaxerxes", mit

der auch III Esr. — eine Handschrift ausgenommen — übereinstimmt, zu

Recht besteht; im zweiten dagegen tragen wir nacheinander 1) der in jener

Handschrift auftretenden Angabe ,Jahr II Artaxerxes" und 2) der Vermu-

tung Rechnung, daß vor der Zahl VII ein, zwei oder drei Zehner bei der

Abschrift ausgefallen sein könnten.

I. Teil: Beweis, daß nur das Jahr VII Artaxerxes' I. (458 7) den

Ereignissen der Tagdaten sich fügt.

a) Esra ordnete am 1. Tag des 1. Monats (Nisan) des 7. Jahres

Artaxerxes' den Aufbruch von Babel an (7, 7—9).

Wohlgemerkt, es handelt sich hier nur um Festsetzung von Ort und

Zeit des Aufbruchs, nicht etwa um diesen selbst. Der vereinbarte Treff-

punkt der Auswanderer lag am .\hawafluß, von wo die Karawane erst am
12. Nisan aufbrach. Man könnte versucht sein zu glauben, Esra habe den

1. Nisan lediglich wegen des, Neujahrsfestes gewählt. Indes pflegte das

Neujahrsfest zu Babel nicht am 1. Nisan, sondern 7—10 Tage später ^ ge-

feiert zu werden. Auch hatte der 1. Nisan bei den Juden damals nicht

die große religiöse Bedeutung wie der 1. Tisri (vgl. Esr. 3,6; Neh. 8,2)

und es ist daher kaum anzunehmen, daß sich die Juden der Diaspora am

1 Art. .Gefangenschaft', in Bibl. Handwörterbuch von ZELLER 3. AufL (1912)

2 Siehe oben S. 195 f.
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babylonischen Neujahrstage zusammenfanden, es sei denn, daß dieser auf

einen Sabbat fiel. An diesem Tage konnte Esra auf die größten Erfolge

seiner Ankündigung unter den zerstreut lebenden Juden rechnen. Die

Ergebnisse der Berechnung sind nun folgende:

(1) 458 Nisan 1 = April 7/8; ^ April 8 war ein Samstag (sehr passend!)

(2) 398 „ = „ 4/5 „ 5 „ „ Montag

(3) 352 „ = „ 4/5 „ 5 „ „ Mittwoch.

(1) und (2) sind völlig sicher; in (3) dagegen ist es nicht absolut aus-

geschlossen, daß am IV. 4 die Mondsichel infolge trüben Wetters nicht ge-

sichtet werden konnte und somit Nisan 1 = IV.' 5/6 wäre.

b) Esra versammelt seine Leute am Ahawaflusse, wo er drei

Tage verweilt. Nachdem auch noch die fehlenden Leviten ein-

getroffen sind, verkündet er ein Fasten, um den Schutz Gottes

für die Reise zu erwirken. Dann — es war am 12. Nisan — brach

man vom Ahawaflusse auf.

Selbstverständlich konnte der 12. Nisan nicht auf einen Samstag fallen.

Aber auch nicht auf einen Sonntag, da offenbar unmittelbar vor dem Tage

der Abreise gefastet wurde, was am Sabbat unzulässig war. Außerdem ist

der Dienstag ausgeschlossen ; denn sonst hätte der dreitägige Aufenthalt sich

von Samstag bis Montag erstreckt und somit hätten sich die Exulanten —
der erste Tag der Rast ist im Hebräischen zugleich der Tag der Ankunft —
mit Hab und Gut an einem Sabbat am Ahawaflusse eingefunden. Endlich

wird der Tag der Abreise schwerlich auf einen Freitag gefallen sein, weil

man so schon nach einem Tagemarsch die Reise einen vollen Tag hätte

unterbrechen müssen. Hiernach sind folgende Berechnungen zu beurteilen:

(1) 458 Nisan 12 = April 18/19; April 19 war ein Mittwoch (ganz pass.!)

. (2) 398 „ „ = „ 15/16; „ 16 „ „ Freitag (höchst un-

wahrscheinlich!)

(3)352 „ „= „ 15 16; „ 16 „ „ Sonntag (unmöglich!).

c) Esra kommt mit seiner Schar am 1. Tage des 5. Monats

(Ab) nach Jerusalem, ruht dort drei Tage (d.h. vom 1. bis 3. Tage)

aus und läßt am 4. Tage die mitgebrachten Tempelschätze in die

Hände eines Priesters und zweier Leviten darwägen (Esr. 7, 9;

8, 24-34).

Sicherlich fand der Einzug in Jerusalem nicht an einem Sabbat

statt. Auch ist es unwahrscheinlich, daß man an einem solchen die Dar-

wägung der Tempelschätze vornahm, wenn auch die Priester- und Leviten-

dienste wenigstens in späterer Zeit nicht als eine die Sabbatruhe störende

Arbeit angesehen ward (Matth. 12,5; vgl. Num. 28,9); denn die ganze

Gewichtskontrolle ist doch kein gottesdienstlicher Akt wie etwa die Unter-

haltung des heiligen Feuers und die Schlachtung der Opfertiere. Was lehrt

nun die Berechnung?

1 Diese und alle folgenden Gleichungen, ob sich die Zeitangaben des Esrabuches auf

die sich auf Daten der drei in Frage stehen- den babylonischen oder den jüdischen

den Jahre beziehen, sind gültig, gleichviel Kalender beziehen.
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(1) 458 Ab 1 = August 3 4"-; August 4 war ein Freitag (sehr pass.!).

* Datum sicher! Neumond: Aug. 2.03 m. Z. Bab., Monduntergang am 3. Aug.

S.-O m. Z. Bab. Damals = 124."15 /, = 141.'>9, /.ß = + 2."37. ^ Daraus ergibt sich

die Sichtbarkeit der Mondsichel am 3. August.

(2) 398 Ab 1 = Juli 30 31; Juli 31 war ein Samstag (unmöglich!).

Datum sicher! Neumond: Juli 29.37 m. Z. Bab.; aber Mond am 30. im Perigäum

(also in schnellster Bewegung) und obendrein ß(^ = + 5»; deshalb war die Sichel

gewiß schon am 30. Juli sichtbar.

(3) 352 Ab 1 = August 1 2"; August 2 war ein Mittwoch.

* Datum sicher ! Neumond : Juli 30.64 m. Z. Bab., also Sichel erst am 1. Aug.

sichtbar. Hier wäre Ab 4 (der Tag der Darwägung der Schätze im Tempel) ein

Sabbat (unmöglich!).

d) In Sachen der Mischehen ward für den ,3. Tag', d. i. auf

den 20. des 9. Monats (Kislev) eine allgemeine Versammlung nach

Jerusalem einberufen (Esr. 10, 7H.).

Dieser ,3. Tag' ist entweder der 3. jüdische Wochentag (Dienstag)

oder der 3. Tag von der Einberufung an gerechnet. Aber auch in diesem

letzteren Falle konnte keiner der drei Tage ein Sabbat sein; denn am 1.

mußten die Boten die Meldung erstatten und die Folgezeit bis zur festge-

setzten Stunde des 3. Tages war Reisefrist für die auswärtigen Teilnehmer.

Hiernach fiel die Versammlung auf Dienstag. Mittwoch oder Donnerstag.

Aber von diesen war der letzte mit Rücksicht auf die Heimreise nicht ge-

eignet ; denn so blieb den auswärtigen Juden — wegen der Sabbatruhe —
höchstens ein Tag, d. h. die Zeit bis Freitag abend übrig, was im Hinblick

auf die orientalische Regenzeit und die schwierigen Wege viel zu kurz

bemessen wäre. So standen nur Dienstag und Mittwoch zur Verfügung,

von welchen sich der erstere am meisten als Tag der Versammlung empfahl,

da man mit der Möglichkeit rechnen mußte, daß die Verhandlungen noch

einen weiteren Tag beanspruchen werden (vgl. 10, 13).

Das Ergebnis der Berechnung weist auch hier auf das Jahr 458, das

7. Jahr Artaxerxes' I. als einzig zutreffende Voraussetzung hin.

(1) 458 Kislev 20 = Dezember 18 19; Dezember 19 war ein Dienstag

(wie zu erwarten!).

Datum sicher! Vorherg. Neumond: November 27.76 m. Z. Bab.. also Kislev 1

= November 29 30.

(2) 398 Kislev 20 = Dezember 15,16"-; Dezember 16 war ein Donnerstag

(unmöglich!).
* Datum sicher! Vorherg. Neumond: November 24.18 m. Z. Bab.; da aber der

Mond am 25. November nur mittlere Geschwindigkeit und eine bedeutend negative

Breite (etwa — 3."5) hatte, so konnte die Sichel mit Rücksicht auf die astronomische

Jahreszeit erst am 26. gesehen werden; also Kislev 1 = November 26 27.

(3) 352 Kislev 20 = Dezember 15 16 (oder 16 17); Dezember 16 war ein

Samstag; Dezember 17 war ein Sonntag (beides unmöglich!).

Das Datum Dez. 15 16 ergibt sich rein astronomisch. Neumond
:
Nov. 25.31

m. Z. Bab.; am 26. war Mond nahe dem Epigäum und hatte etwa + 2.8 Breite
;
also

Sichel am 26. bei klarem Wetter sichtbar; dann Kislev 1 = November 26 27; bei

trübem Himmel dagegen = November 27 28.

1 bedeutet die sogen. Länge der Sonne; ^.(^. die Länge des Mondes; /?,,•: die

Breite des Mondes.
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e) Erste Sitzung in Sachen der Mischehen: [7. Jahr Artax.]

Tebet 1. Letzte Sitzung: [8. Jahr Artax.] Nisan 1 (Esr. 10, 16L).

Bekanntlich pflegte man wenigstens in der jüdischen Spätzeit am

Sabbat keine Gerichtssitzung abzuhalten (Philo, De migrat. Abrah., ed.

Mangey I. 450 ; Mischna, Beza 5, 2 usw.). Ehescheidungsprozesse waren erst

recht mit dem Charakter des Sabbats, dem Tage der Freude und Ruhe in

Gott, unverträglich. Das Urteil des von Esra eingesetzten Gerichtshofes

bedeutete zudem für die Betroffenen nicht eine Befreiung von unerträg-

licher Last, sondern ein der menschlichen Natur höchst peinliches Opfer,

zu dem nur ein zerknirschtes und schuldbewußtes Herz bereit sein konnte.

Dagegen verschwindet alles, was das A. T. an Buße kannte. Und doch

war jede Art von Buße, selbst das Fasten am Sabbat ausgeschlossen. Wir

müssen demnach erwarten, daß keines der beiden obigen Daten auf einen

Sabbat fiel. Und dem ist auch so; es ist nämlich

•458 Tebet 1 = Dez. 28 29 und Dez. 29 ein Freitag,

457 Nisan 1 = März 2627 und März 27 ein Mittwoch.

Die Prüfung der beiden Tagdaten vermag freilich das 7. Jahr Artax. II.

und Artax. III. nicht auszuschließen, da auch hier beide Daten (zufällig)

nicht auf einen Sabbat fallen; allein sie steht doch wenigstens mit unserer

These nicht im Widerspruch und ihre ausschließliche Berechtigung ist

ohnehin schon außer Zweifel.

Gleichwohl wollen wir uns damit noch nicht zufrieden geben.

II. Teil: Beweis, daß die Jahresangabe „VII Artaxerxes" weder

durch „II Artaxerxes" (nach einer griech. Handschr.) noch durch

XVII, XXVII oder XXXVII Artaxerxes (auf Grund eines ver-

muteten Ausfalls von Zehnern) ersetzt werden kann.

1. Zwar bieten fast alle Handschriften von III Esr. (8, 6) wie die des

biblischen Textes das Jahr VII Artax.; allein die griechische Handschrift G"^

des apokryphischen Textes hat statt dessen das Jahr II Artax. Ist am

Ende gerade diese Angabe die richtige? Es hat sich ja schon einmal

III Esr. — freilich bei Übereinstimmung aller Handschriften — als chrono-

logisch zuverlässiger denn der vorliegende Text unseres Esrabuches heraus-

gestellt (s. oben S. 215). Die Entscheidung fällt auch hier der Astronomie

zu. Wir werden uns jedoch auf die Prüfung der Daten der beiden Jahre

II Artax. I. (= 463/2 v." Chr.) und II Artax. II. (= 403/2 v. Chr.) beschrän-

ken, da für das Jahr II Artax. III. (= 357/6 v. Chr.) auf astronomischem

Wege keine sichere Entscheidung zu erlangen ist. (Glücklicherweise be-

dürfen wir derselben auch nicht, da die Zeit Artax. III. indirekt durch den

Nachweis ausgeschaltet werden kann, daß Esra bereits im 20. Jahre Artax. I.

[= 445 V. Chr.] an der Seite Nehemias in Jerusalem wirkte.) Die Berech-

nung ergibt, daß keines der beiden Jahre' den an sämtliche Tag-

daten geknüpften Bedingungen genügt.

1 Auch hier ist zu beachten, daß der Anfang der beiden Jahre und der in Betracht

kommenden Monate im babylonischen Kalender derselbe ist wie im jüdischen.
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II Ai'tax. I. (463) genügt nicht, weil der 12. Nisan (Tag des Aufbruchs

vom Ahawafluß) auf einen Sabbat fiele, und II Artax. II. (403) ebenfalls

nicht, weil der 4. Ab (Tag des Darwägens der Tempelschätze) ein Sabbat

und der 20. Kislev (Tagung der Volksversammlung in Jerusalem) ein Sonn-

tag wäre, was — gemäß obiger Darlegung (S. 218 f.) — unzulässig ist.

Es war nämlich 463 Nisan = April 2/3; denn Neumond: März 31.82; also

463 Nisan 12 = April 13 14; April 14 fiel aber auf Samstag. Ferner

403 Ab 1 = Juli 26 27; denn Neumond: Juli 24.56; also 403 Ab 4 = Juli 29,30;

Juli 30 aber war ein Samstag. 403 Kislev 1 = November 21/22; denn

Neumond : November 20.04 und am 21. betrug die Mondbreite + 4."3, die tägliche

Mondbewegung über U.^S; also 403 Kislev 20 = Dezember 10/11; Dezember

11 aber war ein Sonntag.

2. Nachdem auch die Berufung auf die abweichende Angabe einer

einzigen Handschrift versagt hat, könnten die Vertreter der Ansicht, Esra

sei mit seiner Karawane nach Nehemia in Jerusalem erschienen, noch auf

den Gedanken verfallen, daß vor der Jahreszahl VII Artax. ein bis drei

Zehner ausgefallen sein konnten, so daß Esra entweder im Jahre XXXVII
Artax. I. oder im Jahre XVII Artax. II. oder im Jahre XXVII
Artax. II. zum zweiten Male nach Jerusalem gekommen wäre. So un-

wahrscheinlich dies nun auch ist — da ja keine einzige Handschrift, sei

es von I Esr. oder III Esr., zu einer solchen Vermutung Veranlassung gibt —

,

so wollen wir doch kurz auch hierauf eingehen.

a) Das Jahr XXXVII Artax. I. (= 428) scheidet aus, da Ab 1, der

letzte Reisetag, auf einen Sabbat fallen würde; denn

428 Nisan 1 = April 4 5 (babylon. und jüdisch)

„ Ab 1 = Aug. 12*, Freitag/Samstag.
* Datum sicher. Neumond: JuH 30.18; doch die Sichel war Juli 31 noch nicht

sichtbar, da Mondgeschwindigkeit verzögert « 12."3) und Mondbreite stark negativ

(etwa — 4."4).

b) Das Jahr XVII Artax. II. (= 388) scheidet gleichfalls aus, da Nisan 12

(falls babyl.), der Tag des Aufbruchs vom Ahawafluß, gleichfalls auf einen

Sabbat fiele; denn

388 Nisan 1 = April 13/14 (babylon.)

„ 12 = „ 24/25, Freitag/Samstag.

Datum sicher. Denn Neumond: April 11.51; außerdem war April 12 Mondge-

schwindigkeit < 12", Mondbreite etwa + 0."2 ; somit erschien das Neulicht erst April 13.

Falls jedoch wider Erwarten das Jahr XVII bei Esra März 14/15

begann (was nach dem jüd. Kalender möglich wäre), so würde Tebitu 1,

der erste Gerichtstag in der Ehescheidungsangelegenheit, auf einen Sabbat

fallen; denn

388 Tebet 1 = Dezember 4-5% Freitag, Samstag.
* Datum sieher. Denn Neumond : Dezember 3.07 und außerdem waren Dez. 4

Mondgeschwindigkeit (> 14."5) und Breite (etwa + 4."5) sehr günstig.

3. Die astronomische Untersuchung der Verhältnisse des Jahres XXVII

Artax. U. (378) ist erheblich schwieriger und weniger durchgreifend '.

1 Sind die Tagdaten des Esrabuchesbaby- Artax. II. mit voller Sielierlieit aus; denn

loniscli, so sclieidet aucli das Jalir ,\.\VII dann füllt im Jahre 378 Nisan 12 sicher auf
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Glücklicherweise sind wir aber darauf nicht angewiesen. Da nämlich

Esra bereits im 20. Jahre Artax. 1. (445) neben Nehemia in angesehener

Stellung als Gesetzeslehrer wirkte ', damals also doch mindestens 30 Jahre

alt war, so hat er gewiß nicht 67 Jahre später, also im Alter von min-

destens 97 Jahren, eine Karawane von Babel nach Jerusalem geführt.

Damit können wir getrost unsere Beweisführung beschließen. Die

Tatsache, daß Esra mit seiner Karawane im 7. Jahre Artaxerxes' I.

(458 V. Chr.) von Babel nach Jerusalem zog, steht jetzt so fest,

daß daran vernünftigerweise nicht gezweifelt werden kann. Wir

haben an das in Frage stehende Jahr nicht weniger als 15 Bedingungen

gestellt, die sich aus der Natur der mit den einzelnen Tagdaten des Esra-

buches verknüpften Ereignisse teils mit Sicherheit teils mit Wahrscheinlich-

keit ergaben, nämlich:

1) Nisan 1 war sehr wahrscheinlich ein Samstag; 2) Nisan 11 war

kein Samstag; 3) Nisan 12 war kein Samstag, kein Dienstag und wahr-

scheinlich auch kein Freitag, wahrscheinlich aber ein Mittwoch; 4) Ab 1

war kein Samstag; 5) Ab 4 ebenfalls nicht; 6) Kislev 20 fiel nicht auf

Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, höchstwahrscheinlich auch nicht auf

Donnerstag; 7) Tebet 1 war kein Samstag; 8) Nisan 1 (des folgenden Jahres)

gleichfalls nicht. Allen diesen Bedingungen genügt das Jahr Ar-

taxerxes' I. in vorzüglicher Weise und kein anderes irgendwie

in Betracht kommendes Jahr leistet dies.

Zur klaren Übersicht der durch obige Untersuchung erlangten Sonder-

ergebnisse diene noch folgende chronologische Liste.

1. Esra ordnet [vor den versammelten VIT Artax. I. Nisan 1 = 458 April 8

Juden] ^ den Auszug der Exulan-

ten an

2. [Die Exulanten bereiten sich zur

Abreise vor] ^

3. [Letzte Sabbatfeier in Babel und

Abschied von den zurückbleiben-

den Volksgenossen] ^

Mai 3 4, d.h. Freitag Samstag, im Jahre 377

Nisan 1 gleichfalls sicher auf April 10 11,

d. h. abermals Freitag, Samstag. Somit hätte

der Aufbruch vom Ahawafluß (Nisan 12) und

die letzte Sitzung in der Ehescheidüngsange-

legenheit (Nisan 1 des folgenden Jahres) an

einem Sabbat stattgefunden, was nicht angeht.

— Sind dagegen die Tagdaten jüdisch, so

ist die Sache nicht so klar. Nach dem jüdi-

schen Kalender begann das Jahr 378 nicht

am Abend des 22. April, sondern an dem

des 23. (oder 24.) März und das Jahr 377

möglicherweise nicht mit dem 10. April, son-

dern mit dem 12. März (letzteres ist aller-

dings das nach der Pascharegel [ob. S. 23]

(Samstag)

„ 2-7 = 458 April 9-14

8 = „ „15

denkbar früheste Datum und daher sehr un-

wahrscheinlich). In diesem Falle würden nur

die beiden Umstände dem Jahre 378 ungün-

stig sein, daß der Fasttag vom Nisan 11 auf

einen Samstag und die Volksversammlung

vom Kislev 20 (tags) = Dezember 5 auf

einen Donnerstag fiele (vgl oben S. 219).

1 Vgl. die unten folgenden unabhängigen

astronomischen Beweise.

- Eine andere Art der Kundgebung an die

zerstreut lebenden Volksgenossen war unter den

obwaltenden Verhältnissen nicht gut möglich.

3 Nicht ausdrücklich im Te.\t erwähnt;

aber selbstverständlich.
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4. Versammlung beim Ahawafluß

5. Ankunft der Leviten daselbst

'

6. Fasten zur Erlangung des gött-

lichen Schutzes

7. Aufbruch vom Ahawafluß

8. Ankunft in Jerusalem

9. Rast daselbst

10. Darwägung der Schätze für den

Tempel

11. Aufforderung an die Bewohner

von Judäa zur Volksversammlung

in Jerusalem

12. Volksversammlung in Jerusalem

VII Artax. I. Nisan 9

„ 10» ))

») »)

»1 J»

» ))

»» »)

)) »>

»> »

458 April 16

(Sonntag)

458 April 1

7

(Montag)

„ 11 = 458 April 18

(Dienstag)

„ 12 = 458 April 19

(Mittwoch)

Ab 1 = 458 August 4

(Freitag)

„ 1-3 = 458 Aug. 4-6

„ 4 = 458 August

(Montag)

Kislevl8 = 458 Dez. 17

(Sonntag)

„ 20

Tebet 113. Erste Sitzung im Ehescheidungs

prozeß

14. Letzte Sitzung im Ehescheidungs- VIII Artax. I. Nisan 1

prozeß

458 Dez. 19

(Dienstag)

458 Dez. 29

(Freitag)

457 März 27

(Mittwoch).

IL Der Maiierbaii Nelieniias und die Kiiltreforiii Esras fallen in das

20. Jahr Artaxerxes' I. (445 v. Chr.)

Mit dem vorhin erbrachten Nachweis, daß der Zug Esras in das 7. Jahr

Artaxerxes' I. (458) fällt, ist indirekt zugleich erwiesen, daß die Tätigkeit

Nehemias nicht der Zeit Artaxerxes' IL (dessen 20. Jahr = 385 v. Chr.) an-

gehören kann. Gleichwohl soll dies im Folgenden auch auf direkte Weise ^

gezeigt werden, damit die Zuverlässigkeit und Ausdehnungsfähigkeit der

von uns befolgten Methode noch klarer hervorleuchte.

' Die Ankunft der Leviten fiel iiöclist-

walirscheinlicli erst auf den zweiten Tag des

Verweiiens am Ahawafluß ; denn Esra, der

ihre Anwesenheit vermißte, hat doch gewiß

erst nach längerem Warten eine Abordnung
zum Häuptling geschickt und, bis diese dort

ihren Zweck erreicht und die 38 Leviten nebst

220 Tempelsklaven ausgerüstet am Ahawa-
fluß eintreffen konnten, war doch ein Tag
verflossen.

- Dies mag allerdings überflüssig erschei-

nen, da schon ohnedies gar kein Zweifel sein

könne, daß der Artaxerxes Nehemias .^rtax. L

ist; „denn Nehemia kann wohl (s. Neh. 2, 1)

445, nicht aber 384 Statthalter geworden sein,

da er Zeitgenosse des Hohenpriesters Elja§ib.

des Enkels Josuas ist. den wir 520 im .\mte

wissen" (Bertholet. Die Bücher Esra und

Nehemia [1902], 30; ähnlich andere). Dieses

Argument ist jedoch ohne genügende
Beweiskraft, da es nicht von vorn-
herein ausgeschlossen ist, daß Josua
schon 520 und sein Enkel Eljaäib noch
384 im hohenpriesterlichen Amte war.

Zunächst ist mit der Möglichkeit zu rechnen,

daß Josua in sehr jugendlichem Alter Hoher-

priester wurde. Als frühester Termin des

Eintritts ins Hohepriesteramt wird nach jüdi-

scher Tradition von den einen (mit Rücksicht

auf das Alter der Leviten Num. 4, 3 u. 8, 3

;

I Chron. 23, 3) 30 oder 25 Jahre, von andern

die Zeit der Mannbarkeit (13. Lebensjahr)
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1. Die Daten des Mauerbaues.

Nach Neh. 6, 15 ward die Mauer am 25. Tage des Elul im Laufe von

52 Tagen fertig. Das Jahr ist gemäß Neh. 2, 1 das 20. Artaxerxes', was
auch durch Neh. 5,14 (vgl. auch 13,6) bestätigt wird. Einen Zweifel

könnte allerdings der Umstand erregen, daß nach 1, 1 Nehemia im ,Kislev

des 20. Jahres' noch auf dem königlichen Schlosse in Susa weilte. Hier-

nach scheint es, daß es Neh. 2,1: Nisan des 21. (statt des 20.) Jahres

heißen sollte. Der Widerspruch löst sich anscheinend so. daß die diesbe-

zügliche Quelle des Chronisten das Jahr mit dem Regierungsantritt be-

ginnen ließ. Allein die Memoiren des Nehemia, der doch wohl nach baby-

lonischer Weise datiert hat, boten Neh. 1, 1 wahrscheinlich das 19. Jahr.

Die Annahme, daß die Reise Nehemias nach Jerusalem und der Mauerbau

im 21. Jahr Artaxerxes' L, d. h. 444 erfolgte ', wird sich außerdem auch

auf astronomisch-chronologischem Wege als unhaltbar herausstellen.

Zunächst wollen wir zeigen, daß Nehemia und der Mauerbau nicht

der Zeit Artaxerxes' II. angehört.

20. Jahr Artax. II. = 385 v. Chr.

Nisan 1 = April 9/10.

Elul 1 = Sept. 4/5*.

* Datum sicher ! Neumond : Sept. 2.53. Demnach : 385 Elul 25 = Sept. 28 29,

Freitag Samstag.

Es wäre somit der Mauerbau an einem Sabbat vollendet worden, was

natürlich ganz ausgeschlossen ist. Folglich fällt das Ereignis nicht unter

die Regierung Artaxerxes' II. Da ferner Artaxerxes III. nicht in Frage

kommt, so kann der Mauerbau nur dem 20. Jahr Artaxerxes' I., also dem

Jahr 445 v. Chr. angehören.

Es gilt nun, auch die wirklichen Tagdaten des Anfangs und

der Vollendung des Mauerbaues zu bestimmen.

angegeben. Und in der Tat ward Aristobul ren. Ist solches etwa unmöglich '? Und selbst

schon im 17. Lebensjahr Hoherpriester (Jose- wenn man — wie wir— annimmt, daß Josua

PHUS, Antiq. XV, 3, 3). Ferner ist die Mög- schon 538 (nicht erst 520) Hoherpriester war,

lichkeit nicht ausgeschlossen, daß Josua und so läßt sich auf diesem Wege doch nicht

seine beiden Nachfolger ein hohes Alter er- beweisen, daß sein Enkel EljaSib im Jahre 384

reichten und ihr Amt bis zum Tode beklei- nicht mehr am Leben und im Amte sein

deten (vgl. JosEPHUS, Antiq. XIV, 3, 1). End- konnte. Man braucht ja nur vorauszusetzen,

lieh konnten die beiden letzteren geboren daß die Geburtsjahre von Jojakim und Eljaäib

worden sein, als ihre Väter bereits in vor- zusammen genommen um 18 Jahre später

gerücktem Alter standen, zumal durchaus fallen. Und dabei macht man nicht einmal

nicht immer der Erstgeborene der Amtsnach- von der Freiheit Gebrauch, das Alter Josuas

folger des Vaters war, da ja schon ein kör- im 1. Jahre des Cyrus zu reduzieren. Gewiß,

perliches Gebrechen voin Priesterstand aus- wahrscheinlich ist eine solche Kombination

schloß. Nehmen wir z. B. an, Josua sei 520 nicht, sie bleibt aber im Bereich des Mög-

mit 25 Jahren Hoherpriester geworden und liehen und zwar nicht nur im absoluten Sinne,

habe 84 Jahre gelebt, ferner Jojakim sei ge- sondern in dem der historischen Erfahrung,

boren worden, als sein Vater 38 Jahre zählte > So RawlinsüN, Ezra und Nehemia 93

;

und habe ein Alter von 86 Jahren erreicht, van HoonaCKER, Nouvelles etudes sur la re-

Eljaäib endlich sei im vollendeten 35. Jahre stauration juive 268 ; NiKEL, Bibl. Studien V,

seines Vaters zur Welt gekommen, so war 2 u. 3, S. 186 u. 198^ und andere,

ersterer im Jahre 384 ein Greis von 88 Jah-
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Mit welchem Julian. Tag begann das Neh. 2, 1 genannte 20. Jahr?

Gilt hier der babylonische oder der jüdische Kalender? Das erstere ist

von vornherein am wahrscheinlichsten, da das Datum den Memoiren Nehe-

mias angehört, der damals im Palast von Susa weilte. Nach dem baby-

lonischen Kalender war aber sicher

445 Nisan 1 = April 12/13; da Neumond: April 11.14.

Und nach dem jüdischen? Die Juden im babylonischen Exil begannen

das Jahr gewiß am gleichen Tag. In Palästina freilich konnte nach der

Pascharegel bei günstigem Wetter, also bei früher Gerstereife, der Anfang

des Jahres 445 einen Monat früher, nämlich auf März 14 15 fallen; denn

dann war der 16. Nisan = 30. März, wo es im Jordantal bereits reife

Gerste geben mochte. Solches war um diese Zeit in Babylonien ausge-

schlossen. Aber auch in Jerusalem war in unserem Falle der Jahresan-

fang offenbar derselbe. Denn es ist doch nicht anzunehmen, daß Nehemia

in seinen Memoiren die Monatsangaben des gleichen Jahres stillschweigend

auf verschiedene Neujahrstage bezogen hat.

Demgemäß begann Elul, der 6. Monat, im September 445, genauer:

445 Elul 1 = Sept. 7 8"; also Elul 25 = Okt. 1 2 (Mittwoch Donnerstag).

* Datum sicher! Neumond: Sept. 5.29. Tägliche Mondbewegung am 6. <12."5;

Mondbreite etwa — 4."7; also am 6. noch kein Neulicht.

Hiernach wurde die Ausbesserung der Mauer am 25. Elul =

2. Oktober (Donnerstags) vollendet und — da die Bauarbeit 52

Tage währte — am [4. Ab' =] 12. August (Dienstags) begonnen.

Es erübrigt nun noch, zu zeigen, daß das Jahr XXI Artaxerxes' I.

(444 v. Chr.) als Jahr des Mauerbaues astronomisch-chronologisch unzu-

lässig ist.

444 Nisan 1 = April 2 3 (babylonisch und jüdisch)

„ Elul 1 = August 27 28 ( „ „ „ )•

Beide Daten sind sicher. Der Nisan 1 vorausgehende Neumond war März

31.83; also konnte das Neulicht erst am Abend des 2. AprU gesehen werden. Der

Elul 1 vorausgehende Neumond war August 25.53. Schon hieraus ergibt sich, daß

26. August die Sichel nicht sichtbar war, sondern erst tags darauf. Dies um so

sicherer, als damals der Mond nur eine mittlere Geschwindigkeit und eine stark

negative Breite (etwa — 3."6) hatte.

Folglich 444 Elul 25 = September 20,21.

Demnach wäre die Fertigstellung der Mauer am 21. Sept. (= Montag)

erfolgt und hätte die 52tägige Arbeit am 1. August (einem Samstag) be-

gonnen. Letzteres aber ist unmöglich; also auch das von einigen ange-

nommene Jahr 444.

2. Die Daten der KultreSorm Esras.

Bezüglich der Frage, ob die Neh. 8—9 erwähnte Volksversammlung

vom 1. Tisri, das folgende Laubhüttenfest und der allgemeine Bußtag vom

24. Tisri dem Jahre des Mauerbaues angehören oder später fallen, sind

die Meinungen geteilt. Meines Erachtens liegt kein stichhaltiger Grund vor,

> 445 Ab 1 = August 9.

Kugler. ropschungen. l-^
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jene Daten einem späteren Jahre zuzuweisen; vielmehr sprechen folgende

Gründe dafür, daß sie in das gleiche Jahr (445 v. Chr.) fallen.

a) Wer letzteres ablehnt, müßte den Beweis erbringen, daß Nehemia

schon vor der Kultreform die Bevölkerung der menschenarmen heiligen

Stadt ins Werk setzte. Aber gerade das Gegenteil ist erweisbar. Denn

die 7, 4 f. nur angedeutete und erst 11,1 ff. näher bezeichnete Besiedlung

von Jerusalem war in dem 7, 73 b genannten 7. Monat (Tisri) noch gar

nicht zur Ausführung gelangt. Fügt doch der Chronist ausdrücklich hinzu

:

.während die Söhne Israel [noch!] in ihren Städten weilten', d. h. ganz so

wie es auch nach dem alten Geschlechtsregister Neh. 7, 6—73 a (vgl. Esr.

2,1—70) gemäß der Schlußworte: ,und alle Israeliten wohnten in ihren

Städten' der Fall war.

b) Ferner wäre es unbegreiflich, wenn der Chronist — falls jener

7. Monat nicht in das gleiche Jahr, sondern ein oder gar mehrere Jahre

später fiele als der Mauerbau — dies in keiner Weise angedeutet hätte.

c) Endlich wäre es unter jener Voraussetzung ganz rätselhaft, daß

nicht vorher von den anderen hohen Festen, dem der Ungesäuerten Brote

und dem Wochenfest (Pfingsten) die Rede ist. Fand aber die Versammlung

vor dem Wassertore am I. Tisri des gleichen Jahres statt, so versteht sich

jenes Schweigen von selbst.

Wir haben also allen Grund zur Annahme, daß die Tagdaten der

Kultusreform Esdras dem Jahre des Mauerbaus, d. h. dem Jahre

445 angehören. Nun ist 445 Tisri 1 = Oktober 7 8; denn obwohl der

vorausgehende Neumond bereits Oktober 5.03 war, so konnte doch am

Abend des 6. Oktober wegen den andern, ungünstigen astronomischen Be-

dingungen (langsamste Bewegung und negative, etwa - l.^S betragende

Breite des Mondes) die Sichel noch nicht gesichtet werden.

Also fand die der Kultreform geltende Volksversammlung

445 Oktober S statt, der ein Mittwoch war. Es war der 6. Tag nach

der Vollendung der Mauer (Oktober 2). Das darauffolgende Laubhüttenfest

(Neh. 8, 14 ff.) ward Tisri 15—22 = Oktober 22—29 gefeiert. Der Neh. 9, 1 ff.

beschriebene Bußtag endlich fiel auf Tisri 24 = Oktober 30 31 (Don-

nerstag/Freitag) '. Näheres hierüber oben S. 129—133.

Damit ist auch die Chronologie der Tätigkeit Esras und Nehemias,

über die man solange und soviel gestritten hat, ins reine gebracht. Der

etwaige Einwand, daß damit die Schwierigkeiten derer nicht gelöst sind,

welche die Zeitfolge Nehemia-Esra (statt Esra-Nehemia) befürworten, kann

die objektive Entscheidung der Frage nicht im mindesten beeinflussen.

Dies darf uns jedoch nicht abhalten, jenen Bedenken im einzelnen nach

Möglichkeit auch jetzt noch Beachtung zu schenken. Das verlangt nicht

nur die Achtung vor ihren Urhebern, sondern auch die Würde des Gegen-

standes. Sehr viel Neues scheint allerdings darüber nicht mehr vorge-

bracht werden zu können. Immerhin mögen einige selbständige Beobach-

tungen Erwähnung und Beachtung verdienen. Sie knüpfen besonders an

die Haupteinwände van Hoonackers an.

1 Auf den Sabbat hätte der Bußtag nicht fallen dürfen.
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I. Die Heimkehr Esras an der Spitze einer Exulantenschar (7,1—8,36)

fällt später als die Tätigkeit des Gesetzeslehrers z. Z. Nehemias, im 20. Jahre

Artaxerxes' I.; denn a) das Benehmen Esras angesichts der Verfehlungen

seines Volkes (9— 10) ist das eines Greises, während er an der Seite Ne-

hemias als Mann in der Vollkraft der Jahre erscheint; b) Esra zieht sich

bald nach seiner Ankunft in das Tempelgemach Johanans, des Sohnes

Eljasibs (offenbar = dem damaligen Hohenpriester Johanan, dem Enkel

Eljasibs) zurück (10,6); da aber Eljasib im 20. Jahre Artax. I. noch am-

tierte, so fiel das Hohepriestertum Johanans und damit der Zug Esras

viel später (ins 7. Jahr Artax. 11.).

Der doppelte Einwand heischt eine zweifache Widerlegung.

a) Daß das Benehmen Esras greisenhafte Züge verrät, soll nicht ge-

leugnet werden. Bedenkt man indes, welch' gegensätzliche Wirkungen

allzu hoch gespannte Erwartungen besonders im Gemüte des Orientalen zu

erzeugen vermögen, wie sie nicht selten fast sprunghafte Übergänge von

kindlicher Unbefangenheit zu männlicher Tatkraft, aber auch von sieges-

gewisser Zuversicht zu ängstlich klagender Unentschlossenheit schaffen, so

wird man gerne von vornherein auf das das dargebotene Alterskriterium

verzichten. Zudem hat der anscheinend so rat- und hilflose Esra ein Ver-

fahren eingeschlagen, das ihm von vornherein bei seinen leichtbeweglichen

und gläubigen Stammesgenossen einen größeren Erfolg sicherte als alle

richterlichen Gewaltmittel (Esr. 7, 25) ;
gerade sein fast bis zur Kraftlosig-

keit erschüttertes Wesen offenhart am stärksten die Größe des Unglücks

seines Volkes und war eben dadurch der wirksamste Ansporn zur Buße

und Sühne. Und wenn er allen Hindernissen zum Trotz die Entlassung

von Frauen und Kindern durchsetzte, so offenbart dies eine Unbeugsam-

kßit, der keine Spur seniler Schwäche anhaftet.

b) Bekanntlich gibt es drei Wege, auf welchen die Gleichzeitigkeit

des Zuges Esras mit dem Hohenpriester Johanan (auf Grund von Esr. 10, 6)

umgangen werden kann. Entweder hat der Überarbeiter der Denkwürdig-

keiten Esras die Tempelzelle, in die sich einstmals Esra zurückzog, durch

Angabe ihres gegenwärtigen Inhabers (d. h. des Hohenpriesters Johanans,

des Enkels Eljasibs) seinen Zeitgenossen kennzeichnen wollen ; oder Johanan

war wirklich Zeitgenosse Esras und Sohn (nicht Enkel) des Hohenpriesters

Eljasib, aber nicht — wie später sein gleichnamiger Neffe — Hoherpriester;

oder endlich Johanan, der Sohn eines gewissen Eljasib, war möglicherweise

nur einfacher Priester, oder sogar nur Laie (vgl. II Kön. 23,11; Jer. 35,4;

36, 10. 12). Immerhin könnte van Hoonackers Erklärung, wenn auch nicht

beweisbar, doch tatsächlich die allein richtige sein. Indes glaube ich, daß

diese Möglichkeit nicht nur durch unsern obigen Beweis ausgeschaltet wird,

sondern auch mit dem Verhältnis Esras zum Hohenpriester, dem

asketischen Charakter Esras und endlich auch mit einer stilisti-

schen Gepflogenheit des Chronisten' unvereinbar ist.

1. Man sollte erwarten, daß Esra vom Hohenpriester mit Ehren

' S. 2012 versehenUicti mit Ksra idenlilizicrl ; vyl. S. '2^^Z-.



228 Die Hauptfragen der Bücher Esra und Nehemia.

empfangen worden sei — und mit ihm vielfache Beratungen gehabt

habe. Nichts von alle dem!

Vor allem fällt der Kontrast zwischen 8, 29 und 8, 33 auf.

Esra erwartet, daß die Weihegaben in Jerusalem von der ganzen

Elite des Volkes, den Obersten der Priester und Leviten, sowie den Häup-

tern der Geschlechter in Empfang genommen werden; in Wirklichkeit aber

ist es nur eine Abordnung von vier Personen, welche die Ablieferung der

Schätze bestätigt. Von einem Hohenpriester und der ganzen erlauchen Ver-

sammlung sieht man keine Spur. Schon dies legt den Gedanken nahe,

daß gerade den Spitzen der geistlichen und weltlichen Behörden das Er-

scheinen Esras gar nicht willkommen war. Sie hatten auch allen Grund,

dessen richterliche Gewalt (Esr. 7, 25) zu fürchten; denn gerade „die Ober-

sten und die Vorsteher waren die Anstifter zu diesem Frevel (der ehelichen

Vermischung mit der Landbevölkerung)" (Esr. 9, 1 f.). Bezeichnenderweise

war es auch nicht etwa ein Hoherpriester, der, als Esra vor dem Tempel

hingestreckt betete und das ganze Volk ihn weinend umringte, sich ihm

nahte und namens des Volkes die Bereitschaft zur harten Sühne erklärte,

sondern es war Sechanja ben Jechiel (Esr. 10, 2). Unter dem Drucke der

öffentlichen Meinung und wohl auch mit Rücksicht auf die königliche Macht-

befugnis Esras leisteten allerdings auch die Obersten der Priester * schließ-

lich den verlangten Eid; aber bei dem nachfolgenden Ehescheidungs-

prozeß wird ihrer nicht besonders gedacht. Sie genießen offenbar seitens

Esras nicht jenes Vertrauen, das ihrer Würde zukommen sollte. Ist es

unter diesen Umständen denkbar, daß Esra gerade das Gemach

des Hohenpriesters bezogen hat?

2. Die Nachricht vom Unwesen der Mischehen hat Esra völlig ge-

knickt; er klagt aber nicht bloß an, sondern bekennt sich in demütiger

Bußgesinnung als mitschuldig, und in dieser Stimmung sucht er das Tempel-

gelaß Johanans auf, um dort ohne Speise und Trank in Trauer die Nacht

zu verbringen. Darf man wirklich glauben, daß der strenge Asket unter

1 Die damaligen „Obersten der Priester" lieh die Hinneigung der Adligen Judas zur

waren allem Anschein nach Eljasib und sein Partei des Sanballat (Neh. 6, IK. 17) teilten,

Sohn Jojada, welch letzterer den alternden woraus sich auch das spätere verwandtschaft-

Vater wohl im Amte vertrat. Besonderen liehe Verhältnis seiner Familie zu der des

Eiter entfaltete auch später Eljasib nicht. Horoniters leicht erklären würde (Neh. 13, 28).

Zwar sehen wir ihn an der Spitze derer. Die scharfen Worte Nehemias (Neh. 13,29):

welche unter Nehemia mit der Ausbesserung „Gedenke es ihnen, o mein Gott, wie sie das

der Mauer beschäftigt sind, im übrigen treten Priestertum und die heilige Ordnung der

aber Eljasib und .Jojada ganz zurück. Weder Priester und Leviten befleckt haben" gelten

bei Esras Kultreform, noch beim Laubhütten- nicht nur dem Sohne .Jojadas, der eine Tochter

fest, noch am Fast- und Trauertage des 24. Sanballatsgeheiratethatte.sondernauchJojada

Ti§ri, noch bei der Einweihung der Stadt- und dessen Vater. Vgl. auch die bekannte Bitt-

mauer wird ihres Namens oder Amtes ge- schrift der jüdischen Gemeinde von Jeb-S<'wen

dacht. Besonders auffallend ist auch das an Statthalter Bagoas in Jerusalem, wonach

Fehlen des Hohenpriesters in der feierlichen sich jene sowohl an den Hohenpriester Johanan

Urkunde über die Kultuspflichten (Neh. 10), als an die Söhne des Sanballat, des Statt-

die doch selbst Nehemias Unterschrift trägt. halters von Samarien, wandten, was gleich-

All dies weist darauf hin, daß Eljasib und falls ein gutes Verhältnis zwischen den bei-

Jojada Eigenbrötler waren und wahrschein- den Familien andeutet.
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solchen Umständen eine Wohnung aufsuchte oder annahm, die als die des

Hohenpriesters sich doch wohl durch einen gewissen Prunk und Bequem-

lichkeit auszeichnete? Nein; wir müssen vielmehr erwarten, daß er die

Nacht in einer bescheidenen Zelle an der Seite des Tempels zugebracht

hat. Am wahrscheinlichsten dünkt es mir, daß Johanan der Sohn (und

Gehilfe?) jenes Eljasib war, der nach Neh. 13, 4 die Aufsicht über die Ge-

mächer am Tempel hatte und 25 Jahre später sein Amt zum großen Ver-

druß Nehemias mißbrauchte.

3. Gegen die Annahme, Johanan und Eljasib (10,6) seien Hohepriester,

spricht endlich das Fehlen des Titels bei beiden und besonders im Hinblick

auf die sonstige Gepflogenheit des Chronisten, die Hohenpriesterwürde ent-

weder unmittelbar (Esr. 5,2; Neh. 3, 1. 20; 13,28) oder doch wenigstens

mittelbar — sei es durch den Zusatz „samt seinen priesterlichen Genossen"

(Esr. 3, 2. 8), sei es durch die Zusammenstellung mit dem Statthalter und

„den (übrigen) Häuptlingen der Geschlechter" (Esr. 4,2.3; Neh. 12,23) —
zum Ausdruck zu bringen.

So beweist denn die Stelle Esr. 10,6 gerade das Gegenteil

von dem, was v.\n Hoonacker und mit ihm viele andere aus ihr

herauslesen wollten.

II. Der Annahme, Esras Zug falle vor das Erscheinen Nehemias, sollen

außerdem noch folgende Tatsachen widersprechen:

a) Esra wird in Neh. 1—6 gar nicht erwähnt, b) Aus dem Edikt

Artaxerxes' (Esr. 7, 12ff.) und den Erfahrungen Esras (8, 32ff.) erhellt, daß

bei der Ankunft des letzteren in Jerusalem völlig geordnete Verhältnisse

bestanden; auch war die Stadt bereits bevölkert (Esr. 8, 29; 9, 4; 10, 1 ff.)

und ummauert (Esr. 9, 9). c) Am Mauerbau Nehemias (Neh. 3, 1—32) sind

die Leute Esras (Esr. 8, 2—14) nicht beteiligt, d) Nehemia sieht anfangs

in den Mischehen (Neh. 6, 18) keine Gesetzesverletzung und sein späteres

Vorgehen gegen dieselben (Neh. 13, 23—29) bleibt gegen die radikalen Maß-

regeln Esras (Esr. 10) weit zurück; auch beruft sich Nehemia nicht auf

die letzteren; endlich sind die Vorgänge Neh. 13,4—28, falls sie später

sind als jene Maßregeln, nicht verständlich.

Diese Einwände beruhen indes teils auf irrigen Voraussetzungen,

teils auf unberechtigten Schlußfolgerungen; auch berücksichtigen sie zu

wenig die Lückenhaftigkeit der beiden Bücher und die Darstellungsweise

des Chronisten. Sehen wir dies kurz im einzelnen!

a) Warum hätte Esra in Neh. 1—6 erwähnt werden sollen? Der

Einwand beruht offenbar auf einer Verkennung der Amtsbefugnisse

Esras. Kraft des königlichen Edikts (Esr. 7, 12ff.) war Esra lediglich In-

haber der höchsten richterlichen Gewalt in Sachen der Religion und

auch da mit Beschränkung auf seine Glaubensgenossen; dagegen war

die Administration des Landes Juda nicht in seine Hände gelegt. Und

daran ändert auch die königliche Bestimmung nichts, welche die Staats-

beamten anweist, Esras Wünschen betreffend Subventionen für den Tempel

zu erfüllen und den Dienern des Heiligtums volle Steuerfreiheit zu ge-

währen. Angelegenheiten wie der Mauerbau und die Maßnahme zur Be-
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völkerung Jerusalems (Neh. 7,4—73 a) lagen also außerhalb des Amtsbereichs

Esras. Höchstens hätte er in der Frage des Schuldenerlasses (Neh. 5, 1 ff.)

ein Wort mitreden können; doch war auch hier der Appell des Pecha

Nehemia an den Edelsinn der adeligen Gläubiger mit Berufung auf sein

eigenes Beispiel das einzig wirksame Mittel, da das Recht selbst keine

genügende Handhabe bot, die Mißstände zu beseitigen. Bei der Kultreform

(Neh. 7, 73b—9, 37) dagegen kommt Esras geistliche Würde zur vollen

Geltung; ebenso bei der festlichen Einweihung der Stadtmauer (Neh. 12,36).

In der Urkunde über die Kultuspflichten (Neh. 10) wird allerdings Esra

nicht genannt; allein dieser Abschnitt bildet seinem ganzen Inhalt nach

die Fortsetzung jenes Teiles der Denkwürdigkeiten Nehemias Neh. 13,4—31,

welcher die Mißstände nach dem Jahre XXXII Artaxerxes' I. behandelt.

Damals war aber Esra offenbar nicht mehr am Leben oder wenigstens

nicht mehr in Jerusalem.

b) Der zweite Einwand soll beweisen, daß die Zustände, die das Edikt

Artaxerxes' voraussetzt und Esra in Jerusalem vorfand, solche waren, wie

sie sich erst durch die Wirksamkeit Nehemias herausbildeten; also sei

Esra mit seiner Karawane später gekommen. Die Prämissen sind jedoch

allzu schwach begründet. Zunächst lehren Esr. 7, 12 ff. und 8, 32 ff. nur,

daß in Jerusalem friedliche Verhältnisse bestanden und in der Tempelver-

waltung eine gewisse Ordnung herrschte. Das alles deutet aber doch nicht

auf die Zeit nach Nehemia. Solche Zustände bestanden schon bald nach

der Vollendung des Tempels und — was das bürgerliche Leben betrifft —
bereits kurz zuvor (Hagg. 1,4). Auch gestatten die Stellen Esr. 8,29;

9,4; 10, Iff. nicht, auf eine starke Bevölkerung zu schließen. Die große

Volksschar, die Esra umringte, bestand nicht notwendig lediglich oder auch

nur größtenteils aus Bewohnern Jerusalems; auch konnte sich in der im

Verhältnis zur Ausdehnung noch wenig bevölkerten Stadt eine ,sehr große

Schar' zusammenfinden. Selbst schon vor Zerubbabels Tempelbau, zur Zeit

des Propheten Haggai, macht ja Jerusalem durchaus nicht den Eindruck

einer fast völlig unbewohnten Ruinenstätte (Hagg. 1, 4. 9). Ebensowenig

bezeugt die Stelle Esr. 9, 9 : „indem er uns eine Schutzmauer (gader) in

Juda und in Jerusalem schenkte" die Existenz einer wirklichen Mauer.

Eine solche Deutung verbietet schon die Ortsangabe ,in Juda und (in Jeru-

salem)'. Hätte Esra sagen wollen: eine Mauer um Jerusalem, die zugleich

ganz Juda einen gewissen Schutz gewährt, dann hätte er sich anders aus-

gedrückt. Höchstens könnte man sich durch die grammatisch zulässige

Übersetzung: ,eine Mauer in Juda und zwar in Jerusalem' zu helfen

suchen. Das ist jedoch historisch-sachlich geschraubt; denn wo anders

als in Jerusalem sollte in Juda eine Schutzmauer errichtet worden sein?

Außerdem ist zu beachten, daß sonst (vgl. Esr. 5, 1 ; 7, 14 ; 10, 7) ,in Juda

und in Jerusalem' stets = auf dem Land und in der Stadt, in ganz Judäa.

Auch steht nicht etwa nrin bzw. Plur. rvoin ([Stadt-]Mauer[n]), sondern

nir, (beliebige [Schutz-]Mauer) im Text. Die Stelle 9, 9 kann deshalb im

übertragenen Sinne verstanden werden, also auf eine gesicherte Wohnstätte
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hinweisen, ganz entsprecliend den vorausgelienden poetisclien Bildern („Zelt-

pflock und Leuchte").

c) Der dritte Einwand — der Hinweis auf das Fehlen der mit Esra

nach Jerusalem gekommenen Exulanten in der Liste der am Mauerbau

Beteiligten — hat anscheinend größeres Gewicht. Zunächst ist jedoch die

Tatsache nicht erwiesen, da möglicherweise einige Identitäten, so der Levit

Chasabja Esr. 8, 19 und Neh. 3, 17 (vgl. Nikel 154 f.), Mesullam Esr. 8, 16

und Neh. 3, 4 vorliegen, wie ja auch der Priester Meremot ben Uria sowohl

Esr. 8, 33 als auch Neh. 3, 4 auftritt. Ferner bilden die 1496 Mann der

Gola Esras nur einen geringen Bruchteil der Bevölkerung Judäas und von

diesem Bruchteil kennen wir nur 31 mit Namen. Außerdem wissen wir

ja gar nicht, wo sie sich niederließen und ob ihr Wohnort oder ihre son-

stigen Verhältnisse eine namhafte Beteiligung am Mauerbau zuließen. End-

lich ist es auch möglich, daß gerade die Gola Esras in dem Zeitraum

VIT—XX Artaxerxes' I. bereits daran gewesen war, die Mauer wiederher-

zustellen, aber daran gehindert ward. In diesem Falle aber war es billig,

daß Nehemia diejenigen, welche bereits große Opfer gebracht, von der

weiteren Mitwirkung am Mauerbau dispensierte. Und gerade diese Mög-

lichkeit wird durch das Zusammentreffen mehrerer Umstände fast zur Ge-

wißheit. Dies geht aus folgenden Gründen hervor.

1. Nehemia wird durch die Nachricht, daß Jerusalems Mauern in

Breschen liegen und ihre Tore verbrannt seien, schmerzlich überrascht

(Neh. 1,3; vgl. 2,13.^17); es kann sich daher hier nur um eine Katastrophe

aus jüngerer Zeit, d. h. kurz vor dem 20. Jahre Artaxerxes' I. handeln.

2. Dazu stimmt die verhängnisvolle Wirkung des Berichtes des Gene-

rals Rehum und des Sekretärs Simsai (Esr. 4, 7—23) an Artaxerxes.

3. Vor die Ankunft Esras im 7. Jahre Artaxerxes' (I., wie oben be-

wiesen) kann jenes Ereignis gemäß Esr. 7, 1—28 und 9, 8—9 ebensowenig

gefallen sein, wie nach dem 20. Jahr des Königs, wo die Mauer von

Nehemia gebaut ward, um dann in der ganzen persischen Zeit weiter zu

bestehen.

4. Als Urheber des von Rehum und Simsai berichteten Versuches,

die Stadt und ihre Mauern wieder aufzubauen, darf wohl der angesehen

werden, der damals in Jerusalem den größten Einfluß besaß und der zu-

gleich das höchste Interesse an jenen Bauwerken hatte. Und dieser Mann

war Esra. Seinem klaren Blick konnte es nicht entgehen, daß nur durch

jene Maßregel die Befestigung und Reinerhaltung des bedrohten Judentums

dauernd erreicht werden konnte. Es lag aber auf der Hand, daß die Schar,

welche Esra in die Heimat geführt, unter den ersten war, die Hand ans

Werk legten.

5. Andererseits waren aber auch die Gegner des Judentums nicht

müßig. Und zu den alten Gründen (vgl. Esr. 4, 2 ff.), die Selbständigkeit

Judas nicht aufkommen zu lassen, kam ein neuer: das rücksichtslose Vor-

gehen Esras gegen die Mischehen. Die Verstoßung von über 100 Frauen

samt ihren Kindern konnte den umwohnenden Völkern nur als unerhörter

Akt von Härte, Verachtung und unversöhnlicher Feindschaft erscheinen. Die
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persische Regierung in Susa oder Babel würde dadurch freilich kaum zum

Einschreiten bewogen worden sein; denn der Staatsweisheit — divide et

impera — war der Parlikularismus unterjochter Provinzen von jeher will-

kommen; auch stand Esra beim König in Ehren. Indes waren — dank

der damaligen politischen Verhältnsse — neue und wirksame Anklage-

gründe bald gefunden. Schon die mühsam unterdrückte ägyptische Em-

pörung, vor allem aber der große Seesieg der Athener (450 v. Chr.), infolge-

dessen Persien die Westküste Kleinasiens abtreten mußte (Winter 449 8

v. Chr.), möglicherweise auch die bald darauf einsetzende Empörung des

Generals Megabyzos in Syrien (vgl. Esr. 4, 16) machten es leicht, den Ver-

dacht des Königs auch gegen die Juden wachzurufen. So würde sich leicht

erklären, warum man den Wiederaufbau Jerusalems mit Gewalt zum Still-

stand gebracht. Wenn es aber Nehemia schon ein Jahr später erreichte,

den König umzustimmen, so ist dies bei dem offensichtlichen Einflüsse des

Mundschenks und bei dem milden und edlen Charakter des Fürsten (Plutarch,

Artax. 1) sehr leicht begreiflich. Hat dieser sich doch mit einem wirklichen

Rebellen, seinem General Megabyzos, wiederholt ausgesöhnt (Ktes. 36—41).

d) Es ist durchaus unrichtig, daß Nehemia anfangs (Neh. 6, 18) in

den Mischehen keine Verletzung des Gesetzes gesehen habe. Der Pecha

konstatiert an jener Stelle nur, daß die Adeligen Judas mit dem ammoni-

tischen Beamten Tobia im Einvernehmen standen, und führt das auf die

Ehe Tobias und seines Sohnes mit (adeligen) Töchtern Judas zurück. Dies

genügte dem maßvollen Nehemia, um seine eigene peinliche Lage zu kenn-

zeichnen. Es war nicht nötig, jene Ehen bei dieser Gelegenheit eigens zu

brandmarken; schon an ihren Früchten — der landesverräterischen Ge-

sinnungen der Adeligen — konnte man sie erkennen.

Die spätere Behandlung der Mischehen seitens Nehemias war gewiß

eine erheblich mildere als die Esras. Daraus folgt aber nur, daß Nehemia

— wegen der schlimmen Folgen für den Fortbestand des Judentums oder

mit Rücksicht auf sein Amt als Pecha, das ihm eine feindliche Haltung

gegen Samaritaner und andere nichtjüdische Staatsangehörige verbot, oder

auch aus persönlicher Milde und Rücksicht besonders gegen die Kinder aus

Mischehen — die radikale Art Esras nicht nachahmen konnte und wollte.

Es kann daher auch nicht auffallen, daß Nehemia in der Urkunde

über die Kultuspflichten, wo u. a. die Trennung von der Landbevölkerung

vorausgesetzt und die Vermeidung gemischter Ehen beschworen wird (Neh.

10, 29. 31), wie auch bei Bestrafung einiger Juden, die fremde Weiber

genommen (Neh. 13, 23—27), sich mit keinem Wort auf Esras früheres

Einschreiten beruft '. Ebensowenig dürfen wir vom Chronisten selbst er-

warten, daß er sich über einen gewissen Gegensatz zwischen Esra und

Nehemia ausspreche. Hat er selbst den Hohenpriester und den König

'Umgekehrt dagegen wäre es — falls noch in seiner Anrede an das Volk (Esr. 10, lU)

Esras Reform der Familie nach Nehemias der einst feierlich beschworenen Urkunde

Statthalterschaft fiele — seltsam, daß ersterer gedenkt,

weder in seinem langen Gebet (Esr. 9, 3 ff.)
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Abia geschont ', so hütet er sich noch mehr, das Andenken an den ge-

feierten Gesetzeslehrer Esra dnrch einen ausdrücklichen Tadel zu trüben.

Er überläßt es auch hier dem denkenden Leser, aus dem dargebotenen

zuverlässigen Material die volle Wahrheit zu ermitteln ".

Um endlich noch des letzten Einwands (S. 229) zu gedenken, wollen

wir zunächst ohne weiteres zugestehen, daß die Vorkommnisse Neh. 13,4—

8

und 23—29 nach der Reform Esras Esr. 9— 10 auffällig sind. Indes ist zu

beachten, daß selbst solche Maßnahmen, die durch eine starke strafrecht-

liche Sanktion geschützt sind, versagen können. Dies um so mehr, wenn

sie sich schon bald als übertrieben herausstellen. Rigorismus erzeugt be-

kanntlich Laxismus; , allzu scharf macht schartig'. Ferner darf nicht über-

sehen werden, daß damals seit der Reform Esras mehr als 25 Jahre verflossen

waren. Und ist es nicht viel befremdender, daß die nicht sehr lange Ab-

wesenheit Nehemias von Jerusalem hinreichte, um dort Mißstände einreißen

zu lassen, die gegen eine so altheilige Bestimmung wie die der Sabbat-

ruhe in gröbster Weise verstießen (Neh. 13, 15—22)? Sind etwa diese

Mißstände — trotz des Datums Neh. 13, 6 - vor den Beginn der Wirk-

samkeit Nehemias in Judäa zu setzen? Doch gewiß nicht.

1 Merkwürdigerweise läßt uns der Chro-

nist das unkorrekte Verhalten des Hohen-

priesters fast nur zwischen den Zeilen lesen.

Es widerstrebt ihm offenbar, über den Träger

der höchsten geistlichen Würde ganz offen

ein scharfes Urteil zu fällen. Eine ähnliche

Rücksichtnahme macht sich Esr. 4, 4 f. gel-

tend, wo als Hindernis des Mauerbaus nur

die Feindseligkeit der Samaritaner, nicht aber

die Nachlässigkeit des jüdischen Volkes und

seines Hohenpriesters Josua (Hagg. 1,2; Zach.

3, Lff.) erwähnt wird. Noch weit stärker

tritt solches in der Beurteilung des jüdischen

Königs Abia II Chron. 13 hervor, im Gegen-

satz zu I Kön. 15, 3. Man hat dieselbe ge-

radezu als einen tendenziösen Gewaltstreich

des CtiroDisten bezeichnet. Dieses Urteil trifft

indes nicht zu. Denn auch aus der Chronik kann

der aufmerksame Leser den Sachverhalt klar

erkennen. II Chron. 12,1.11 bezeugt, daß

Rehabeam, der Vater Ablas, mit seinem gan-

zen Hause abfiel: also auch Abia! Aus 14, 1 f.

aber, d. h. den umfassenden Maßnahmen Asas

gegen den allenthalben eingerissenen Götzen-

dienst, geht aufs deutlichste hervor, daß unter

Abia, (l3m Vater Asas, sehr schlimme reli-

giöse Zustände herrschten. Mehr sagt aber

auch I Kön. l.'i, 3 nicht. Bei dieser Sachlage

kann auch die Szene II Chron. 13, 4«— 12 nicht

dazu verleiten, in Abia das Muster eines

jüdischen Königs zu erbheken, ebensowenig

wie Heinrich VIII. von England wegen seiner

Schrift gegen Luther und des ihm zuteil ge-

wordenen Titels .defensor fidei' als Muster

eines katholischen Fürsten zu gelten hat.

- S. 221- ist durch Ausfall zweier Satz-

teile in der Kopie des Ms. eine Störung ent-

standen. Es müßte dort heißen : Nach der

herkömmlichen, auf die Synagoge sich stützen-

den .\nsicht muß als eigentlicher Verfasser

des Buches Esra wie auch der Chronik Esra

angesehen werden, während das Buch Nehe-

mia diesem selbst zugeschrieben wird. —
Dabei wird aber zugleich zugegeben, daß ein

späterer Schriftsteller die von Esra und Ne-

hemla stammenden Aufzeichnungen überar-

beitet und vermehrt habe. Nach neuerer
Ansicht hat ein von Esra verschiedener „Chro-

nist" sowohl die Chronik als auch die Bücher

Esra und Nehemia verfaßt. Dem pflichte auch

ich bei. Hierüber in den „Nachträgen" am

Ende des Buches.



V.

Zur Glaubwürdigkeit der Chronik.

Kaum ein anderes Buch des Alten Testamentes ist so viel angefochten

worden als das O""^'" ^n^i (dibre hajjämim), die ,Tagesgeschichten', grie-

chisch UaQaÄeino/iei'ct, .Übergangenes', vom hl. Hleronymus Chronicon totius

historiae divinae benannte zwei Bücher umfassende Werk, welches heute

im Anschluß an den eben genannten Vater der christlichen Exegese ge-

wöhnlich kurz ,Chronik' heißt. Ihr Verfasser, der .Chronist' ist derselbe

wie der des Esra-Buches. Darauf weist schon die Gleichheit des Schlusses

der Chronik und des Anfangs des Esra-Buches hin, und die Übereinstimmung

in auffallenden Wörtern und Wendungen sowie der gemeinsame eigenartige

Charakter der Geschichtschreibung (vgl. oben S. 133, 201, 233) bestätigen

es. Der Verfasser beruft sich wiederholt auf ältere Quellen, die er zum
Teil auch ausdrücklich nennt '. Dieselben enthielten mancherlei urkund-

liches Material, das selbst nach dem Urteil einiger Vertreter der modernen
Kritik auf guter geschichtlicher Überlieferung beruhen mag. Dagegen biete

— so heißt es — der midraschartlge Stoff, den der Chronist in seine Dar-

stellung verwoben habe, keinerlei historische Gewähr. Beweis dafür sei

vor allem der Umstand, daß viele daraus geschöpften Nachrichten sonst

nicht nur durch andere Zeugnisse nicht beglaubigt seien, sondern sogar

direkt oder indirekt denen der älteren Geschichtswerke, den Büchern

Samuelis und der Könige, sowie den Zeugnissen Ezechiels widersprechen.

' Dahin gehört a) ,clas Buch der Könige Könige von Israel eingerückt' ist, so dürfte

von Juda und Israel' (oder ,der Könige von daraus eher geschlossen werden, daß die

Israel und Juda' oder ,der Könige von Israel') anderen Einzelschril'ten, denen eine derartige

und ,die Geschichte der Könige Israels', die Angabe nicht beigefügt ist, ganz selbständig

kaum = dem II 24, 27 erwähnten ,Midras (Er- sind. — Ohne allen Zweifel hat der späte

läuterung) des Buches der Könige' (vgl. Verfasser auch unsere Königsbücher gekannt

:

II 16,11: 25,26; 27,7; 33, 18 u.a.): b) meh- doch darf daraus, daß seine Angaben nicht

rere Einzelschriften historischer oder prophe- selten fast wörtlich die der Königsbücher

tischer Art (I 27,24; 29,29; U 9,29; 12,1-5; wiederholen, nicht geschlossen werden, daß

13,22; 20,34; 26,22; 33, 19); c) eine Reihe er sie stets von dort herüber genommen hat;

von Urkunden, besonders Genealogien (1 1—9). denn auch die Königsbücher verweisen oft-

Daß jene Einzelschriften in der Regel nur mals auf ,das Buch der Geschichte der Könige

Bestandteile des vorerwähnten .Midras des von Israel' oder ,das Buch der Geschichte

Buches der Könige' seien, läßt sich nicht be- der Könige von Juda' und so könnte dieses

weisen und ist auch nicht einmal wahrschein- oder jenes die gemeinsame Quelle für beide

lieh ; denn II 26, 22 trifft es sicher nicht zu, — die kanonischen Königsbücher und die

und wenn II 20, 34 ausdrücklich gesagt wird, Chronik — gewesen sein,

daß die ,Geschichte Jehus' ,in das Buch der
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Die Hauptanklage aber richtet sich gegen den Chronisten selbst. Ganz

vom Geiste des Priesterkodex beherrscht übertrage er die Verhältnisse

seiner Zelt auf längst vergangene Jahrhunderte, fälsche zwecks Erbauung

seiner Leser den ursächlichen Zusammenhang der Ereignisse, verteile Licht

und Schatten nicht nach den ihm wohlbekannten tatsächlichen Verhält-

nissen, sondern nach seinem vorgefaßten, von jüdisch-religiösem Empfinden

diktiertem Plane. Das ist das Bild, welches bereits de Wette (Beiträge zur

Einleitung in das A. T. I [1806]) vom Chronisten und seinem Werk ent-

worfen, Graf (Die gesch. Bücher des A. T. [1866] S. 114 ff.) weiter aus-

gemalt, Wellhai'sen in seiner .Geschichte Israels (= Prolegom. z. Gesch.

Israels ^[1883], 177-237; ^1905], 165—223) vollendet und mit wirkungs-

vollem Rahmen versehen und das endlich in den Hauptzügen auch in die

neuesten Kommentare der modernen Schule Aufnahme gefunden hat.

Entspricht dieses Bild den Tatsachen?

Will man dem Chronisten gerecht werden, so muß man sich vor allem

über Zweck und Methode seines Werkes klar werden. Auf mehrere Ge-

schlechtsregister nebst einer levltlschen Amts- und Städteliste folgt sofort

die Geschichte Davids, aber nur als des großen Förderers des Jahve-

kultes und Begründers des neuen Gottesstaates.

Fast alles, was vor seiner Herrschaft über Gesamt-Israel liegt, ist

übergangen. Die Schilderung des Untergangs Sauls (10, 1— 14) bildet nur

den dunklen Hintergrund, auf dem sich das Lichtbild des neuen Königtums

um so wirkungsvoller abhebt, und die flüchtige Erinnerung an Davids

frühere Rolle als Heerführer und seine Salbung durch die Hand Samuels

begründet lediglich sein doppeltes Anrecht auf die Krone von Gesamt-

Israel : als Retter des Vaterlandes und als Erkorener Jahves. Es geziemte

sich indes, auch der Namen und Taten der vornehmsten Helden Davids,

die zu seiner Erhebung mitgewirkt, und der großen Beteiligung aller Stämme

bei der Salbung zu Hebron zu gedenken (I Chron. 11,10— 12,41).

Der Hauptteil der Davidsgeschichte schildert : J . die Treue des Königs

gegen Jahve und seinen Eifer in der allseitigen Pflege seines Kultes, be-

sonders durch Organisation der Priester und Leviten und umfassende Vor-

bereitung des Tempelbaus (I 13; 15; 21,18—26, 32; 28,29); 2. die gött-

liche Segensfülle als Lohn dieser Ergebenheit (1 14; 16—19; 27). Die in

seiner Volkszählung sich kundgebenden ehrgeizigen Pläne muß indes David

schwer büßen (I 21, 1— 17); doch ist dies die einzige Trübung des Bundes-

verhältnisses, welche der Chronist erwähnt.

Die sich anschließende Geschichte Salomos (11 1—9) erscheint gleich-

falls unter den beiden oben genannten Gesichtspunkten. Was David zu

Jahves Ehre vorbereitet oder begonnen, das führt sein Sohn aus und bringt

es zur Vollendung; dafür erreicht aber auch unter Salomo das neue König-

tum seinen größten Glanz.

Dieses Idealbild des Treubundes zwischen Jahve und seinem

Volk fand im Prachtbau des Tempels seinen monumentalen Ausdruck.

Er sollte das Wahr- und Mahnzeichen sein für die kommenden
Geschlechter. Dort schlug Jahve seinen Wohnsitz auf, um die treuen
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Beobachter seiner Satzungen und Gebote mit der Fülle des Segens zu be-

denken. Sollten sie aber abtrünnig werden und fremden Göttern huldigen,

so wird sich der Segen in Fluch verwandeln. Der Herr wird sein treuloses

Volk vom heiligen Boden der Heimat hinwegreißen und der Tempel selbst

wird zu einem Gegenstand des Spottes der Völker werden (II Chron. 7, 16— 22).

Damit ist zugleich das Leitmotiv der chronistischen Geschichte der

Könige von Juda gegeben. An ihnen offenbart sich fort und fort das

Walten Jahves: hier der Lohn der Treue, dort die Zuchtrute für Ver-

fehlungen, hier die Begnadigung des Reuigen, dort die schmachvolle Aus-

rottung einzelner, zuletzt aber das verdiente Los unheilbarer Verstocktheit.

Alles dient da einem ausgesprochen religiös-pädagogischen Zweck.
Demgemäß hat der Chronist zwar vieles von dem, was die Bücher

Samuelis und der Könige bieten — oft fast wörtlich — wiederholt, aber

manches auch ganz ausgelassen oder abgeändert und selbst durch

ganz neue Berichte erweitert.

Und gerade an dieses Verfahren knüpfen sich zahlreiche Einwände
gegen seine Glaubwürdigkeit. Sie alle zu berücksichtigen ist indes hier

nicht möglich und wahrlich auch nicht nötig. Es darf uns völlig genügen,

an einer Reihe von Fällen, welche die Wellhausensche Schule selbst als

die gewichtigsten ansieht, den von ihr behaupteten „unhistorischen Charakter"

der Chronik kennen zu lernen und genau zu prüfen.

Zuvor müssen wir uns jedoch über die Grundsätze verständigen,

nach denen das vom Chronisten eingeschlagene Verfahren zu beurteilen ist.

1. Was zunächst sein Schweigen betrifft, so wäre dies nur dann

zu verurteilen, wenn eine Verpflichtung zum Reden, zum offenen Bekenntnis

vorläge. In dieser Lage befindet sich wie der Zeuge vor Gericht so auch

der Historiker. Dieser darf keiner einschlägigen, beglaubigten Tatsache

aus dem Wege gehen, die geeignet ist, das objektive Urteil zu beeinflussen,

wenn auch der Auffassung und Ausdrucksweise ein gewisser Spielraum

gewährt werden muß, da die subjektiven Elemente: die Eigenart des Schrift-

stellers, seine Einstellung durch wissenschaftliche, religiöse Schulung oder

völkische Zugehörigkeit auch beim besten Willen sich mehr oder minder

geltend machen. Wesentlich anders ist eine Schrift zu beurteilen, die

nicht einen streng geschichtlichen Plan verfolgt, sondern von dem vor-

liegenden historischen Material nur das verwertet, was seinem
besonderen Plane dienlich ist. So wird kein Vernünftiger daran

Anstoß nehmen, wenn ein Erzieher der Jugend, ein Schriftsteller seinen

Volksgenossen lediglich die glänzenden Beispiele großer Vorfahren vor

Augen hält, um die Liebe zum Vaterlande oder zum angestammten reli-

giösen Bekenntnis zu erhalten oder zu mehren. Hier ist keine ,Heiligung'

der Mittel durch den Zweck in Frage; denn die Mittel selbst sind heilig,

weil auf Wahrheit beruhend.

Allerdings mag es geschehen, daß auf diese Weise im Volksbewußtsein

Vorstellungen entstehen und festwurzeln, die nur zum Teil der Wirklichkeit

entsprechen. Es ist jedoch wahrhaftig kein Unglück, wenn der Zauber

einer hochverdienten Persönlichkeit nicht durch die Erinnerung an einzelne
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moralische Fehltritte seine Kraft verliert; nur darf ausschließliches Lob

des einen nicht Verdienst und Ehre des andern verkürzen oder gar Anlaß

werden, daß manchen, die mehr wissen, auch Sünde und Laster der ge-

feierten Helden in dem mild verklärenden Lichte weitherziger Duldung er-

scheinen. Diese Gefahr ist jedoch in unserem Falle völlig ausgeschlossen;

denn nicht nur ist in den älteren Geschichtsbüchern mit aller Deutlichkeit

und Schärfe den Sünden der Könige das Urteil gesprochen; auch die Chronik

selbst hat trotz aller Schonung (insbesondere Davids und Salomos) keinen

Zweifel darüber gelassen, daß auch die Träger der Krone und des Ephod

dem Sittenkodex des gemeinen Mannes unterstehen und daß die Höhe der

Würde nur eine um so schwerere Verantwortung bedingt.

2. Was ferner die Änderungen anlangt, welche der Chronist an

älteren Berichten vorgenommen, so müssen wir erwarten, daß sie sich

lediglich auf eine Änderung der Form beschränken, die Sache aber —
sofern dieselbe nicht durch ein Schreibversehen handgreiflich entstellt ist —
völlig unangetastet lassen; ebenso dürfen wir erwarten, daß die neue Form

hauptsächlich den Zweck verfolgt, das an sich oder wenigstens für die Zeit-

genossen Mißverständliche durch einen unzweideutigen Ausdruck zu ersetzen.

Leider hat sich die moderne Kritik durch Nichtbeachtung alles dessen,

was oben über den pädagogischen Plan der Chronik gesagt ward, schon

durch die gelegentlichen Verschweigungen seitens ihres Verfassers zu dem

Vorurteil verleiten lassen, daß er auch vor einer positiven Entstellung der

Wahrheit nicht zurückschrecke, Rollen vertausche, Zahlen oder Werte fälsche,

ein deutliches Ja in ein glattes Nein verkehre, wenn es so seinem Zwecke

dienlich scheine. Vor einer solchen Annahme hätte schon die einfache

Überlegung bewahren sollen, daß doch ein Schriftsteller, den man wieder-

holt als sehr schlau und zielbewußt bezeichnet, unmöglich so töricht sein

könne, den allgemein anerkannten älteren Büchern so offenkundig zu wider-

sprechen und dadurch seine eigene Autorität zu vernichten.

3. Bezüglich der Zutaten des Chronisten ist vor allem Folgendes

zu beachten. Wohl ist die Chronik — wie bereits gezeigt — eine religiöse

Erbauungsschrift für das Volk; sie bietet keine Geschichte um dieser selbst

willen, sondern verwertet nur einzelne historische Ereignisse zur Erläuterung

des göttlichen Heilsplans in bezug auf das auserwählte Volk. Man darf

dabei aber nicht vergessen, daß auch die Bücher Samuelis und die beiden

Königsbücher nichts weniger sind als eine lückenlose und streng chrono-

logisch geordnete Darstellung der Geschichte Israels. Dies gibt sich in den

Königsbüchern besonders klar durch die fast stehende Schlußformel der

kurzen Lebensbilder der einzelnen Könige kund: „Was aber sonst noch

von N. N. zu sagen ist . . ., das findet sich aufgezeichnet im Buche der

Geschichte der Könige von Juda (bzw. Israel)." ^s wäre jedoch ganz

unzutreffend, daraus zu schließen, der Verfasser unserer Königsbücher habe

wenigstens alles Wichtige und Wesentliche selbst mitgeteilt. Vielmehr

läßt sich zeigen, daß sehr bedeutsame Ereignisse und Beziehun-

gen dort und in den Büchern Samuels mit Stillschwelgen über-

gangen sind.
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Zum Beweise hier nur einige Belege!

a) Jer. 7, 12ff. (vgl. Ps. 78(77), (iO macht die Meldung von der Zerstörung Silos,

des alten Heiligtums der Richterzeit; diese Tatsache überrascht um so mehr, als

weder I Sam. 4 noch sonst eine Stelle in Sam. und Kön. davon etwas berichten. —
b) In den Büchern Samuels treten wiederholt die beiden (Hohen-)priester Abjatar

und yadok auf, aber nur vom ersteren erfahren wir die Abstammung (von Hell),

während wir bezüglich ijadoks völlig im Dunkel gelassen werden; auch I Kön. 2,35

(wo man wohl eine Andeutung über seine Beziehung zu Abjatar erwarten konnte)
schweigt. Vgl. dagegen I Chron. 5, 27 ff. ; 24, 1 ff . — c) 1 Kön. 7 ist der große eherne (kup-

ferne) Altar Salomos - also gerade das wohl wichtigste Kultgerät - gar nicht erwähnt

;

von dessen Existenz gibt erst 9, 25 Kunde, und Genaueres bietet nur U Chron. 4, 1. —
d) II Kön. 21 erwähnt nichts von dem Verhältnis Manasses zu den assyrischen

Königen Assarhaddon und Assurbanipal, denen er nach zwei assyrischen Inschriften

tributpflichtig war bzw. Heeresfolge leistete. Doch vgl. bezüglich I Chron. 3.'}, 10 ff.

unten sub B. — e) Über das Schicksal Jojakims läßt uns II Kön. völlig im Unge-
wissen; erst Jeremias und die Chronik bringen Licht. Siehe oben S. 183. — f) Ebenso
sagt II Kön. 25 weder vom Eidbruch .'^iedekias, noch von den Bemühungen des Pro-

pheten Jeremias, noch vom Rettungsversuch des Pharao, noch vom Schicksal des
geblendeten Judenkönigs in Babel ein Wort. Siehe dagegen Ezech. 17, Jer., beson-
ders 34 und 37 und — II Chron. 30. Andere Belege später.

Auf Grund vorstehender Zeugnisse geht es nicht an, Berichte der

Chronilv deshalb in Zweifel zu ziehen oder gar zu verwerfen,
weil sie in den älteren Geschichtsbüchern nicht vorkommen.
Dies gilt selbst dann, wenn Ereignisse in Frage stehen, die ihrer Natur

nach selbst in einem kurzen Abriß einer Dynastien- bzw. Landesgeschichte

nach modernem Geschmack nicht übergangen werden dürften.

Erst recht verfehlt wäre die Berufung auf das Schweigen der älteren

Geschichtsbücher, wo es sich um Äußerungen des rein religiösen Lebens,

etwa um Kultgebräuche, um eingehende Beschreibung des Priester- und

Levitendienstes oder um breite Schilderungen von Festfeiern oder gar um
Begräbnissitten handelt. Gewiß kommen auch dort wiederholt — wie es

sich in der Geschichte eines theokratischen Staates von selbst versteht —
manche religiöse Zustände und Handlungen zur Sprache, aber in der Regel

nur zur Kennzeichnung der Gesinnung von König und Volk gegenüber

Jahve und zur Begründung des Ansehens einzelner Propheten, die in das

Geschick ihrer Länder in außerordentlicher Weise eingegriffen haben. Wenn
dagegen in den Königsbüchern vom , Speiseopfer' am Abend (I Kön. 18, 29. 36)

und am Morgen (II Kön. 3, 20) die Rede ist, so geschieht dies lediglich zur

genaueren Bestimmung der Tageszeit, und wenn II Kön. 12,17 , Schuld-

opfer' und ,Sündopfer' erwähnt werden, so verdanken wir diese wertvolle

Meldung nur einem gelegentlichen Streit zwischen dem König Joas und der

Geistlichkeit. Auch die „Leviten" werden sowohl in den Büchern Samuels

als in denen der Könige erwähnt, doch nur ganz kurz als berufene Träger

der Gotteslade (I Sam. 6, 15 ; II Sam. 15, 24; I Kön. 8, 4) oder als Angehörige

des einzig zum Priestertum berechtigten Stammes (I Kön. 12,31). Über die

Gebräuche beim Begräbnis der Könige schweigen die Königsbücher sogar

völlig, und so könnte der Voreingenommene versucht sein, die diesbezüg-

lichen Angaben der Chronik (II Chron. 21, 19 und 16, 4) als Erfindungen

zu bezeichnen, wenn sie nicht durch Jer. 34, 5 bestätigt würden.
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Es kommt indes auch vor, daß das Schweigen der älteren Quelle

zunächst ganz unbegreiflich erscheint ; es wird dann ein glänzendes Zeugnis

für die Chronik sein, wenn sich gerade auf Grund ihres Berichtes das

Geheimnis entschleiern läßt. Und dem ist wirklich so.

In den vorhergehenden Fällen könnte ein begründeter Zweifel nur aus

der Wahrnehmung abgeleitet werden, daß der Chronist mit andern glaubwür-

digen Quellen oder mit sich selbst oder mit der objektiven historischen

Möglichkeit in Widerspruch zu stehen scheint. Ob aber ein solcher Wider-

spruch wirklich besteht, ist eine Frage, die der peinlich genauen Unter-

suchung bedarf. Und selbst, wenn nicht überall eine befriedigende Lösung

gefunden wird, so darf das kein Anlaß werden, die Glaubwürdigkeit des

Verfassers oder der von ihm benutzten Quellen zu bestreiten, nachdem in

zahlreichen Fällen, wo man wissenschaftlich den Irrtum nachgewiesen

zu haben glaubte, sich dennoch eine vernünftige, ungezwungene Lösung
herausstellte.

Es ist nun an der Zeit, zur Untersuchung der Einzelfälle zu schreiten,

indem wir zuerst die aus der Zeit Davids und Salomos und dann die aus

der Zeit der Könige von Juda erörtei-n.

A. Die Bedenken gegen die clironistische Darstellung

der Zeit Davids und Salomos.

I. Das Schweigen des Clironisten.

1. Vor allem wird geltend gemacht, daß die Chronik I 11, 1 ff. der

Erhebung Davids zum König über Gesamt-Israel sofort auf den Untergang

Sauls folgen läßt; das sei geschehen, um den Leser über die wirklichen

Vorgänge, die dazwischen liegen, hinwegzutäuschen, da sie für David wenig

schmeichelhaft seien. Bezeichnen doch Auflehnung gegen den rechtmäßigen

Thronerben, List und Verrat, Krieg und Mord den Weg, der ihn zum Throne

geführt habe. Die Begründung dieses Urteils bei Wellh,\usen, Prol. ^, 166 f.

ist indes nichts weniger als zutreffend. Zur Feststellung des historischen

Sachverhalts diene Folgendes.

Esbaal (Isboset), der jüngste Sohn Sauls, mochte freilich wähnen,

zur Thronfolge berechtigt zu sein, obwohl ihm die göttliche Verwerfung

seines Vaters (I Sam. 15, 28) kaum unbekannt war und er auch wohl um
den Gottesspruch wußte, der David die Herrschaft über Israel zuerkannte

(II Sam. 3,9); denn die Verwerfung des Vaters schließt an sich noch nicht

die des Sohnes ein, und die Tatsache des längeren Aufenthalts Davids bei

den Philistern, vor allem sein Lehnsverhältnis zu Achis und die höchst

wahrscheinlich umlaufenden Gerüchte von seinen angeblich vaterlands-

verräterischen Unternehmungen mochten in den führenden Kreisen Israels

den Glauben erweckt haben, daß der ehedem so gefeierte Held von Jahve

abtrünnig geworden und für immer seiner Berufung zum Throne Israels

verlustig gegangen sei. Dadurch erklärt sich völlig ihre anfängliche Absage

an ihn und auch wohl das Verhalten Abners, der ja Esbaal „zum König
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gemacht" hat '. Die zunehmenden Erfolge Davids mußten indes mehr und

mehr die Überzeugung zur Reife bringen, daß Jahve für ihn streite und die

ihm gegebene Verheißung erfüllen werde. So haben denn die Vornehmen

Israels schon lange, bevor es zum Bruch zwischen Esbaal und Abner kam,

David als König begehrt (II Sam. 3, 17).

Dieser selbst handelte durchaus einwandfrei. Im berechtigten

Bewußtsein seiner göttlichen Berufung trat er die ihm angebotene Herrschaft

über Juda an (II Sam. 2, 4. 7). Nichts deutet auf listige Erschleichung. Die

Sendung eines Teiles der den Amalekitern abgenommenen Beute an die

Vornehmen Judas (I Sam. 30, 26 ff.) war wohl auch eine captatio benevo-

lentiae, doch eine sittlich erlaubte. Vor allem aber war sie eine Forderung

der Gerechtigkeit, da jene Beute zum guten Teil aus dem Süden Judas
stammte, den die Amalekiter gebrandschatzt hatten. Ebenso bietet der Text

(II Sam. 2) keinerlei Anlaß zur Annahme, daß David gesonnen war, gege-

benenfalls das Zepter mit Gewalt an sich zu bringen; seine Erhebung be-

ruhte auf völlig freier Entschließung des Hauses Juda. Ferner war in dem
Kriege zwischen Juda und Israel nicht David, sondern Abner der Angreifer,

und als dieser später sich auf die Seite seines Gegners schlug und auch

die Vornehmen in Israel dazu veranlaßte, so geschah dies ohne Zutun

Davids. Indem aber dieser die dargebotene Rechte Abners ergriff, so ehrte

er in ihm nicht den Verräter seines Königs, sondern den Feldhauptmann,

der reuig zu seinem rechtmäßigen, von Gott berufenen Herrscher zurück-

kehrt (vgl. II Sam. 3, 9 f. 17 f.). Gegen alles Gastrecht ward Abner ein

Opfer vorgeblicher Blutrache; aber das Schluchzen des Königs am Grabe

des Ermordeten und sein Fluch über den Mörder waren wahrlich keine poli-

tische Komödie, sondern heiliger Ernst ; dafür zeugt auch sein letzter Auftrag

an Salomo und dessen Vollzug an Joab (I Kön. 2, 5 f. 28 ff.). Endlich ist

David nicht nur unschuldig am Blute seines Gegners Esbaal, er ward auch

sein Rächer: Die Mörder erhielten in Hebron einen noch schlimmeren

Botenlohn, als jener Amelekiter, der vorgab, Saul den erbetenen Todesstoß

gegeben zu haben, und das ehrenvolle Begräbnis, das David dem abge-

schlagenen Haupte Esbaals gewährte, verrät denselben Edelsinn wie sein

ergreifendes Klagelied auf Saul und Jonatan und seine Dankesbotschaft

an die Männer von Jabes, die ihren Herrn liebevoll bestattet hatten.

Solcher Gestalt war der Weg Davids zum Thron Gesamt-Israels. Da
lag wahrlich kein Anlaß vor, seine Ehre durch Verschweigen zu retten.

Daß übrigens das Haus Sauls auch nach der Katastrophe von Gilboa seine

Ansprüche auf die Krone wirksam geltend gemacht, gibt auch der Chronist

selbst I 12, 30 deutlich zu verstehen. Obendrein ist mit dem unmittelbaren

Anschluß von Ill,lanI10, 14 noch keineswegs auch die unmittelbare

chronologische Folge ausgesprochen. Die Versammlung und der Volks-

beschluß in Hebron (11, 1) ist freilich die notwendige rechtlich-logische

1 Wohl mag Abner sich längere Zeit mit man aus seinem selbstherrhchen Auftreten

dem Gedanken getragen haben, eines Tages zu schließen versucht sein könnte : doch be-

den schwachen Esbaal zu verdrängen, wie weisen läßt es sieh nicht.
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Folge der göttlichen Zuwendung des Königtums an David (10, 14); aber

der Vollzug derselben und der tatsächliche Antritt der Herrschaft konnte

ebensogut nach längerer Frist als sofort geschehen.

Was aber bewog den Chronisten, die dazwischen liegenden Ereignisse

mit Stillschweigen zu übergehen? Es war der Umstand, daß die größten-

teils profanen Einzelheiten der Vorgeschichte des neuen Gottesstaates den

oben dargelegten lediglich religiös-pädagogischen Plan der Chronik

nur verwischen und stören konnten.

2. Anders zu beurteilen ist das Schweigen des Chronisten über die

schweren sittlich-religiösen Verirrungen Davids und Salomos.

Gewiß hätte der Chronist diese folgenschweren Vergehen (Davids

Doppelsünde an Bat-seba' [Bethsabee] und Uria. sowie die Abgötterei des

greisen Salomo) — wie es die christliche Zeit in Predigt und asketischen

Unterweisungen so oft getan — zu ernsten und einschneidenden Lehren

benutzen können; hat er doch auch die Sünden der Könige von Juda in

eben diesem Sinne ausgiebig verwertet. Ein solcher Freimut schien ihm

jedoch hier nicht am Platze. Der Grund hiervon liegt aber wohl nicht so

sehr in seiner patriotisch-religiösen Verehrung der beiden größten, Gott so

nahestehenden Männer auf Israels Thron, als in der wohlbegründeten Be-

sorgnis, daß das Idealbild des ursprünglichen Gottesstaates, das bestimmt

war, allen kommenden Generationen ein leuchtendes Vorbild zu sein, einer

wirksamen Schönheit und Kraft beraubt würde. Aus dem gleichen Grunde

hat der Chronist auch die wenig erbaulichen Vorkommnisse in Davids

Familie, insbesondere Anmons Vergewaltigung der Tamar und Absaloms

Empörung nicht erwähnt, zumal diese nach II Sam. 12, 11 die Fortwirkung

des Fluches darstellen, der auf Davids eigener Sünde lastete.

3. Ebenso wird alles vermieden, was die geheiligte Majestät des Königs

— obgleich ohne dessen Schuld — in den Augen oberflächlicher Beurteiler

herabsetzen konnte. So erwähnt der Chronist zwar den Tanz Davids vor

der Bundeslade und fügt auch bei, daß Sauls Tochter Mikal (Michol) ihn

deshalb in ihrem Herzen verachtet habe ; davon aber, daß sie es obendrein

gewagt, ihn mit keckem Spott bittere Vorwürfe ob seines eines Königs

unwürdigen Gebarens machte (II Sam. 6, 20), sagt er kein Wort,

Dies alles bedeutet aber keine tendenziöse Entstellung der Ge-

schichte, sondern lediglich eine weise pädagogische Beschränkung

auf das Zweckmäßige und Nützliche.

IL Ctroiiistisclie ÄndernrigeiL iiiid Zutaten.

Erledigen wir zunächst einige bemerkenswerte Änderungen, die der

Chronist in den älteren Berichten vorgenommen hat.

1. Der wirkliche Anstifter der Volkszählung Davids.

Man behauptet: II Sam. 24, 1 wird die Anreizung Davids zur Volks-

zählung auf Jahve zurückgeführt; I Chron. 21, 1 dagegen auf Satan,

weil dem Verfasser ersteres als anstößig erschien. Ist dem so?

Kugler. KurschiMiifen. ' ''
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II Sam. 24, 1 heißt es zunächst: „Und abermals entbrannte der Zorn

Jahves gegen Israel." ,Abermals' bezieht sich offenbar auf 21, 1, wo die

dreijährige Hungersnot laut Offenbarung Jahves auf die noch ungesühnte

Blutschuld Sauls an den Gibeoniten zurückgeht. Was veranlaßt aber in

unserem Fall Gott zum Zorn? Es wäre höchst ungereimt, wenn dies gar

nicht angegeben würde. Also müssen wir annehmen, daß das Folgende
darüber Aufschluß gibt: nämlich der Befehl Davids zur Volkszählung. Wer
aber trieb ihn dazu an? Sicher nicht der ,Zorn Jahves'; denn das hieße

Ursache und Wirkung vertauschen. Kann aber von Jahve gesagt werden

ro^ ,er reizte (David) an'? Gewiß nicht in dem Sinne, daß er als Urheber

der Sünde zu gelten hat. Er setzt den Menschen lediglich der Anreizung

zur sündhaften Tat aus, führt ihn in Versuchung, stellt ihn auf die Probe;

die Lockung zur Sünde geht von der eigenen Verderbtheit der gefallenen

Menschennatur aus und wird durch freien Willensentschluß des Menschen

zur verantwortlichen Handlung' (vgl. Jak. 1, 13 ff.). Mit der obigen Restrik-

tion könnte somit Jahve als Subjekt von ro^ gelten. Allein man muß sich

da doch die Frage stellen : wird es einem alttestamentlichen Leser wirklich

eingefallen sein, jenem Wort einen solchen modifizierten Sinn unterzulegen?

Bezeichnet es doch sonst immer eine direkte Willensbestimmung und zwar

in der Regel zum Bösen !^ Deshalb dünkt es mir sehr unwahrscheinlich,

daß Jahve als Subjekt gedacht ist.

Obendrein ist aber auch die Übersetzung: „man reizte David an"

möglich, obschon ,man' meist durch die 3. Plur. masc. und weniger häufig

durch die 3. Sing. masc. ausgedrückt wird. Hiernach wäre David unter

dem Einfluß eines schlimmen Beraters gestanden, was auch um so

wahrscheinlicher ist, als der König — allen Gewissensbedenken und Gegen-

vorstellungen seines Generalissimus Joab zum Trotz — diesem und den

Heeresobersten die Durchführung der Volkszählung befahl.

Und gerade mit dieser zweiten Auffassung läßt sich I Chron. 21, 1

sehr leicht in vollkommenen Einklang bringen, wenn man nur beachtet,

daß hier "jüiii: ohne Artikel steht und deshalb einfach .Widersacher, Feind,

Ankläger' bedeutet — im Gegensatz zu X^^~ der Feind xai' i^oxip', der

Widersacher Gottes und der Menschenseele (Job l,6ff.; 2, 2ff.; Zach. 3, 1.2).

Bedenkt man, daß die Volkszählung eine völlige Ausbeutung des Volkes

1 Daß Gott sie voraussieht und sie ebenso erhält, das Herz seines Volkes zu ver-

sicher durch entsprechende Gnadenhilfe ver- stocken), wird kaum helfen; denn hier läßt

hindern könnte, ändert an der Sache nichts. sich aus dem Zusammenhang ersehen, daß

Er ist der unumschränkte Herr (vgl. Rom. Pharao zunächst sich selbst verhärtet

9, 15ff.), der aber zugleich dem demütigen (Exod. 7,22; 8,11.15; 9,18) und zuletzt für

und beharrlichen Gebet des Versuchten nicht alle Einflüsse der göttlichen Gnade sich un-

widersteht, den leuigen Gefallenen aufrichtet empfänglich macht, daß aber von einer Ver-

und selbst das Böse seinen höheren Zwecken härtung seitens Jahves nur in dem Sinn die

dienstbar zu machen weiß. Rede sein kann, als er jenes Gnadenmaß
2 Die etwaige Berufung auf Exod. 4,21 versagt, von dem er voraussieht, daß es so-

(7,3; 9,12; 10,20; 11,10), wonach Jahve gar den stolzen, selbstverschuldeten Starrsinn

den Sinn des Pharao verhärtet (wie auch des Pharao brechen würde (vgl. Rom. 9, 18ff.).

Is. 6, 9 ff., wonach der Prophet den Auftrag
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durch umfassende Steuereintreibungen und Aushebungen im Dienste neuer

ehrgeiziger politischer Pläne bezweckte — worin allein das Sündhafte des

Unternehmens liegen konnte — so ist es klar, daß jener Ratgeber eine volks-

feindliche Rolle spielte. Er hat wahrscheinlich das Volk bei David beschuldigt, •

daß es seinen Verpflichtungen sich großenteils entziehe, und als sicheres

Mittel dagegen allgemeine militärische (!) Erhebungen durchgesetzt. Er ward

so zu einem Satan im eigentlichen Sinne des Wortes, einem Ankläger und

Bedränger Israels.

2. Bedeutung der fkoJianini Davids.

Die obersten Reichsbeamten werden II Sam. 8, 16 ff. in folgender Ord-

nung aufgeführt: 1. Joab als Generalissimus; 2. Josaphat als Kanzler;

3. Sadok und Abjatar als Priester; 4. Seraja(?) als (Staats-)Schreiber;

5. Benajahu als Befehlshaber der königlichen Leibgarde; 6. Davids Söhne

als •'irä {kohanini, sonst = Priester). Der Chronist bietet I 18, 15 ff. die

gleiche Reihenfolge; an 6. Stelle aber stehen Davids Söhne, doch nicht als

Priester, sondern als „die Ersten zur Hand (zum Dienst) des Königs".

Hiernach — so glaubte man schließen zu dürfen — hatten nach der älteren

Quelle auch die königlichen Prinzen die Priesterwürde; der Chronist aber

nahm auf Grund des Priesterkodex, der nur den Söhnen Aarons jene Würde

zuerkennt, Anstoß und änderte daher den Text in der angegebenen Weise.

Die Unzulässigkeit dieser Annahmen erhellt daraus, daß der gleiche

Titel „kohen" nicht eine Wesensgleichheit zweier Ämter, sondern nur eine

äußerliche Ähnlichkeit derselben besagt, daß ferner die vom Chronisten

gewählte Umschreibung zutreffend ist und obendrein mit Rücksicht auf die

Volksgenossen seiner und der künftigen Zeit durchaus wünschenswert, ja

notwendig war.

Daß die kohamm betitelten Söhne Davids nicht wirklich ,Priester'

waren, beweist schon der Umstand, daß sie an 6. Stelle stehen, während

die wirklichen „Priester §adok und Abjatar" die 3. Stelle einnehmen. Dies

wird durch I Kön. 4 bestätigt, wo unter den mrun Salomos „Zabud, der

Sohn Natans, der kohen, der Freund des Königs" ebenfalls die 6. Stelle

einnimmt, während „der Priester Azarjahu, der Sohn Sadoks" an der Spitze

steht. Die dazwischen aufgeführten Hofchargen sind zudem durchaus welt-

licher Art; also auch die der Söhne Davids und Zabuds (der wohl der

Neffe Salomos war). Die Zusammenstellung II Sam. 20, 25 f.: „Sadok und

Abjatar waren Priester und auch (ni-;) Ira, der Jairit, war kohen Davids

bzw. bei David (iiib)" legt allerdings den Gedanken nahe, daß Ira Priester

war. Die LXX haben ihn auch wirklich für einen solchen gehalten; denn

sie geben hier kohen mit lEQ^vg wieder, während sie II Sam. 8, 18 die

kohanini mit avÄdQxai übersetzen, und I Kön. 4, 5 das Attribut kohen bei

Zabud nicht berücksichtigen. Allein der Zusatz T}-? zeigt an, daß kohen

in II Sam. 20, 26 nicht im religiösen, sondern im profanen Sinn zu nehmen

ist; denn die Vermutung, David habe sich neben den offiziellen Priestern

eine Art von Hofkaplänen gehalten, wäre doch ein naiver Anachronismus..

Ki-
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Was insbesondere die angebliche Priesterwürde der Königssöhne be-

trifft, so widerspricht sie auch der Tatsache, daß anerkannte priesterliche

Verrichtungen eines Prinzen nirgends — weder unter David und Salomo

noch später — nachweisbar sind und doch in der Königsgeschichte kaum

unerwähnt geblieben wären. Wie verfehlt die etwaige Berufung auf Ab-

saloms Opfer (II Sam. 15, 7 ff.) wäre, lehren die Darlegungen oben S. 109 ff.

Wir wären zudem berechtigt, auch auf das Veto der Thora des Priester-

kodex, dessen hohes Alter aus Abb. II genugsam erhellt, hinzuweisen; aber

das ist nicht nötig; denn sowohl David als Salomo hat das ausschließliche

erbliche Recht der aaronitischen Familie auf das Priestertum respektiert

(siehe unten sub 6 und 7).

Was aber besagt der Titel hohen gewisser nicht-priesterlicher Thron-

beamten, insbesondere der Söhne Davids?. Der Name weist gewiß auf eine

den priesterlicheu Amtshandlungen verwandte bzw. ähnliche Berufstätigkeit.

Nun ist der Priester der bevorzugte, vor dem Allerheiligsten stehende Diener

Jahves, der Mittler zwischen Volk und Gott, vor allem durch die fürbittende

und sühnende Kraft seiner Opfer und die Spendung des göttlichen Segens.

Eine ganz ähnliche Aufgabe würde am Hofe des Gesalbten des Herrn dem

zufallen, der nicht bloß in seiner unmittelbaren Nähe weilen darf, sondern

auch in der Staatsverwaltung, besonders bei der Handhabung des Rechtes

durch Rat und Tat, durch vorbereitende Untersuchung von Streitfällen oder

Erwirkung der königlichen Gnade zugleich als Mittler zwischen Volk und

Fürst zu gelten hat. Einer derartigen Mitwirkung aber konnte selbst eine

so patriarchalische Gerichtsbarkeit wie die altisraelitische, wo der König

in eigner Person unter dem Tore (der Stadt oder des Palastes) Recht zu

sprechen pflegte — mit Rücksicht auf die vielen zu erledigenden Einzel-

fälle — nicht entbehren. Ebenso ist es von vornherein nicht unwahr-

scheinlich, daß diese ministeriale Würde vor allem den Prinzen des könig-

lichen Hauses und zwar in erster Linie dem voraussichtlichen Thronfolger

zufiel, da nichts so sehr geeignet schien, das Band zwischen Land und

Dynastie zu kräftigen, als eine solche Teilnahme an der Regierung und

besonders der Rechtsprechung.

Und in der Tat ist nur unter Voraussetzung der Tatsächlichkeit dieser

Einrichtung auch die verhängnisvolle Rolle, die nach II Sam. 15, 2—

6

Absalom so lange Zeit zum Schaden seines Vaters ungestört spielen

konnte, verständlich. Denn hätte er als Kronprinz nicht amts mäßig
mit der Vorbereitung von Rechtsentscheidungen durch Aufnahme des Tat-

bestandes zu tun gehabt, so würde sein fortgesetztes Erscheinen und

sein Benehmen am Wege zum Tore schon sehr bald aufgefallen sein

und zur Entdeckung seiner hochverräterischen Umtriebe geführt haben.

So aber war selbst seine orientalisch-zärtliche Entgegennahme von Hul-

digungen ganz unverfänglich, da sie lediglich als Zusicherung seines Bei-

standes in einer als gerecht erkannten Beschwerde aufgefaßt werden konnte.

Hieraus folgt, daß die obige Umschreibung des Begriffes kohanim

beim Chronisten: „die ersten zum Dienste des Königs" durchaus zutrifft.

Sie war aber auch angezeigt, ja notwendig. Denn zur Zeit, da der
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Chronist schrieb, war das Königtum mit seinen besonderen Einrichtungen

und deren Terminologie längst dahin; kohanim Im weltlichen Sinne gab

es nicht mehr; die Beibehaltung dieses termin. techn. zur Bezeichnung von

Laien wäre also durchaus irreführend gewesen und mußte vermieden werden.

Damit ist die obige Anklage gegen den Chronisten als völlig unbe-

rechtigt nachgewiesen.

Die Frage nach der Grundbedeutung des Wortes yrs bleibt indes

noch zu lösen. Bekanntlich setzt man dieselbe der von y^ .stehen, da-

stehen, aufrecht stehen' gleich und erklärt y^ß (Priester) mit Rücksicht auf

Deut. 10,8; 18,7 und Hebr. 10,11 als „dienend (vor Gott) stehend" oder

auch transitiv: ,hinstellend, rüstend, zubereitend, wozu König noch ,bedienend'

fügt. Gegen die erste der beiden Deutungen spricht, daß das Wort ,stehen'

die Bedeutung einer dienstlichen Beziehung doch erst durch den Hinzu-

tritt von ^:sb bekäme ^ ferner läge es doch näher, das dienstbereite Da-

stehen durch TC" auszudrücken, wie es so oft geschieht (natürlich gefolgt

von ;:3b).

Die zweite Erklärung wäre insofern zulässig, als y^z I gemäß Job 31, 15

auch transitive Bedeutung hat im Sinne von ,bilden, zubereiten' (sc.

des Kindes im Mutterschoß); vgl. auch T'2-. Es müßte aber auch gezeigt

werden, daß die vorgeschlagene Deutung allen in Betracht kommenden

Stellen gerecht wird, zumal da die Sinnverwandtschaft von yz und ]-= nicht

sicher erwiesen ist. Wir haben somit nicht nur die Tätigkeit des Priesters,

sondern auch die der königlichen kohanim und des arab. q^-* ,kähman'

zu beachten, welch letzterer in erster Linie ,Wahrsager' ist. Alle drei kommen

m. E. darin überein, daß sie in wichtigen Angelegenheiten die Entscheidungen

einer höheren Gewalt vermitteln und zugleich das drohende Geschick ab-

wenden oder mildern; sie sind Mittler und Helfer. Der Hohepriester,

der — wohlgemerkt — in älterer Zeit ausschließlich einfach kohen genannt

wird, vermittelt in wichtigen Angelegenheiten den göttlichen Willen durch

Erwirkung eines Orakelspruches und schafft Sühne für die Vergehen des

Volkes. Den königlichen kohanim obliegt es, die Rechtsentscheidungen

ihres Herrn durch Feststellung des Tatbestandes vorzubereiten, dabei aber

auch zugleich als Anwälte des Volkes bei der Krone zu fungieren 2. Auf-

gabe des kdhinun endlich ist es, das dem einzelnen oder dem Lande

drohende Geschick zu ermitteln und durch geeignete Bannsprüche und

Sühneriten rechtzeitig zu beschwörend Diese Deutung scheint nicht nur

das Wesen der Sache zu treffen, sondern auch durch die Gleichung |^,> J III

mit Acc. d. Fers. = adiuvare alqm gestützt zu werden.

1 Vgl. babyl. nazäzu ina pdn (e. g. sarri) und war auch Isaias, dem trefflicheu Kenner

= ,im Dienste (des Königs) stehen', manzuz des Aberglaubens in Babylon, wohlbekannt

päni, ein Großwürdenträger. (vgl. Is. 47, 11). Nur durch diesen integrie-

2 Vgl, oben S. 244. reuden Bestandteil konnte die Wahrsagekunst

3 Dieser zweite Teil der Tätigkeit des den Fortbestand ihres .\nsehens beim Volke und

Wahrsagers läßt sich aus vielen Stellen der am Hofe der Fürsten retten. Denn traf das Un-

einschlägigen babylonischen Literatur belegen glück nicht ein, so haben natürlich die Mittel
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3. Ist David oder Elhanan der Übervvinder des Gollat?

II Sam. 21, 19 wird berichtet, daß Elhanan, der Sohn Jairs aus Bet-

It'hem, den Goliat aus Gat erschlagen habe; nach I Chron. 20, 5 dagegen

war es Lahmi, der Bruder des Goliat aus Gat, den Elhanan tötete. Diese

Umbildung — so meinte man — beruhe darauf, daß der Chronist oder

seine Quelle für David den Ruhm, den Riesen Goliat erlegt zu haben

(I Sam. 17), retten wollte, während doch der Heldenstreich des jungen David

auf einer Sage beruhe, wie aus II Sam. 21, 19 hervorgehe. Daß jedoch

gerade diese letztere Stelle der berichtigenden Erklärung bedarf, I Sam. 17

dagegen und somit auch I Chron. 20, 5 im Rechte ist, haben manche nicht

beachtet, obwohl es aus I Sam. 19, 5; 21, 10 und 22, 10 klar hervorgeht.

Wenn Jonatan zu seinem Vater von David sagen konnte: „Er hat sein

Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, so daß Jahve ganz

Israel einen großen Sieg gewährte; du sahst es und warst erfreut . .
."

und der Priester AhimeIek in Nob dem eine Waffe begehrenden David

antwortete: „Hier ist ja das Schwert des Philisters Goliat, den du im Tere-

binthental erschlagen hast . . .", was auch durch die Aussage des Edomiters

Doeg vor Saul: „auch hat er (AhimeIek) ihm (dem David) das Schwert des

Philisters Goliat gegeben" bestätigt wird, so haben wir drei Zeugnisse,

von denen jedes für sich vollwertig ist. Obwohl nun so insgesamt fünf

Stellen gegen eine (II Sam. 21, 19) sprechen, so wird doch von manchen
gerade diese, wonach ein Krieger Davids den Goliat erlegt habe, vor-

gezogen. Warum dies? Ist es etwa unglaublich, daß ein Jüngling mit

seiner Schleuder eine solche Tat vollbrachte? Wer solches meint, hat nie

die Kraft und die Gewandtheit eines echten Naturkindes kennen gelernt,

geschweige denn in seinen eigenen Muskeln, Sehnen und Nerven verspürt.

Oder ist die ganze Goliatgeschichte eine mythologische Sage, wie gewisse

Panbabylonisten behauptet haben ? Die Antwort hierauf ist bereits in meiner

Schrift ,Im Bannkreis Babels' (1910) 36 f., 41, 43 gegeben, und die dortige

Kritik bedarf wohl keines klärenden Zusatzes.

Da nun die Heldentat Davids an keinem inneren Widerspruch leidet,

so darf die einzige abweichende Stelle, zumal hier schon der Ausfall eines

einzigen Wortes (^ns ,Bruder') den ursprünglichen Sinn verändert haben

kann, gegenüber vier ausführlichen und unmöglich durch Schreibversehen

verderbten Zeugnissen des gleichen Werkes — von der Angabe der Chronik

ganz zu schweigen — vernünftigerweise nicht geltend gemacht werden.

Es ist obendrein nicht einmal unbedingt nötig, anzunehmen, in II Sam.

21, 19 sei ""nx "/cn;: bzw. einfach ''nj* vor r^^ps durch Nachlässigkeit eines

Abschreibers ausgefallen; denn es ist auch möglich, daß Lahmi, der durch

seine Riesengestalt an seinen berühmten, viele Jahre zuvor ' durch Davids

des Wahrsagers geholfen ; kam es dennoch, So blieb auf alle Fälle der Wahrsager in

so lag die Ursache in einer geheimen Sünde, Ehren.

in einem fortwirkenden Fluch, oder in einer ' Lahmi fiel in den letzten Kämpfen Israels

ungenügenden Disposition, Mangel an Ver- mit den Philistern, als David schon in vor-

trauen und dergleichen des Hilfesuchenden. gerücktem Alter stand (siehe II Sam. 21, 17

und vgl. 18,;)).
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Hand getöteten Bruder erinnerte, den Bei- bzw. Rufnamen ,Goliat' emp-

fangen hat.

I Chron. 20, 5 aber besteht jedenfalls zu Recht und im Einklang mit

I Sam.; der Chronist hat zudem nicht nur II Sam. 21, 19 korrigiert, sondern

auch durch Beifügung des Namens Lalimi bereichert.

4. Die von II Sam. und I Kön. abweichenden Zahlenwerte

der Chronik.

Ein oftmals gegen den Chronisten erhobener Vorwurf bezieht sich auf

sein angebliches Bestreben, die Zahlen der älteren biblischen Geschichts-

werke stark zu überbieten, um auf diese Weise die militärischen Leistungen

und die Größe des Reichtums Davids und Salomos in glänzenderem Lichte

erscheinen zu lassen. Die hier tatsächlich bestehenden Unstimmigkeiten

lassen sich natürlich nicht lediglich mit der beliebten Berufung auf die

durch Kurzschrift entstandene Unsicherheit der biblischen Zahlenwerte er-

ledigen, sondern erfordern eine eingehende Prüfung, die wir später (sub 8)

auch auf jene chronistischen Wertangaben ausdehnen werden, die zwar

nicht eine Kontrolle durch die der älteren Geschichtswerke gestatten, aber

wegen ihrer riesigen Höhe unzulässig erscheinen und wo zugleich die

bequeme Schreibfehlerhypothese völlig versagt. Zur gegenwärtigen Frage

Folgendes

:

1. Nirgends ist es so unwahrscheinlich, daß der Chronist selbst sich

in Widerspruch gesetzt habe zu den älteren Geschichtsbüchern als gerade

in bezug auf Zahlen. Der Gegensatz hätte ja hier sofort in die Augen

springen und das Ansehen der Darstellung des Chronisten schon bei seinen

Zeitgenossen ohne weiteres zerstört haben müssen.

2. Dem entspricht schon die Tatsache, daß die häufigen Zahlen der

Chronik in der Regel mit denen in II Sam. und I Kön. genau überein-

stimmen und zwar auch in solchen Fällen, wo ein weniger gewissen-

hafter Schriftsteller im vermeintlichen Interesse seines Volkes zu Über-

treibungen geneigt sein mochte.

3. Dazu kommt, daß unter den wenigen abweichenden Angaben der

Chronik Fälle vorliegen, die als eine Verkleinerung der israelitischen

Ehre gedeutet werden könnten.

a) Von Isbaal, dem Hakmoniter, dem ersten der Helden Davids, wird

II Sam. 23,8 rühmend erwähnt: „er schwang seinen Speer über 800 Er-

schlagene auf einmal"; I Chron. 11, 11 dagegen bietet nur ,300'.

Welcher der beiden Werte der richtige sei, läßt sich natürlich nicht

mit Sicherheit entscheiden; aber wahrscheinlich liegt in II Sam. ein Schreib-

fehler vor, da doch auch der streitbarste Held eher 300 als 800 Feinde

überwältigt.

b) Nach II Chron. 9,25 besaß Salomo 4000 Gespanne (rvi?«) Rosse

für seine [Kriegs-]Wagen und 12 000 Reiter; nach I Kön. 5, 6 (4, 26) aber

verfügte er über 40000 Gespanne (rinx) und 12 000 Reiter.

Hier finden wir also den Rossebestand Salomos vom Chronisten an-

scheinend vermindert, statt erhöht. Aber gerade die Zahl 40 000 muß
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als verdorben gelten, während die chronistischen 4000 richtig sind. Dies

erhellt aus Folgendem: Salomo verfügte sowohl nach I Kön. 10,26 als auch
nach II Chron. 1,14 nur über 1400 Wagen (und 12 000 Reiter). Da aber sowohl
die ägyptischen wie die assyrischen Kriegswagen mit 2 bis 3 Pferden be-

spannt waren, so dürfen wir wohl die gleiche Gepflogenheit auch unter

Salomo voraussetzen, der ja seine Wagen und Pferde aus Ägypten bezogen
hat (I Kön. 10, 29); für 1400 Wagen waren aber 4000 Gespanne mehr als

hinreichend, selbst wenn man Krankheits- oder andere Unglücksfälle in

Rechnung zieht. Für die zehnfache Anzahl von Wagenpferden hatte Salomo
gewiß keine Verwendung. Zwar betrieb er auch einen ausgedehnten

Zwischenhandel mit ägyptischen Pferden, die er den Chittitern und Aramäern
lieferte, aber diese Pferde kommen hier ebensowenig in Betracht wie die

ägyptischen Wagen, die er für jene besorgen ließ.

4. Besonders auffallende Unterschiede bestehen zwischen den Zahlen
der Oberbeamten bei den Bauunternehmungen Salomos I Kön. 5, 30;

ü, 23 einerseits und II Chron. 2,1; 8, 10 anderseits. Sowohl I Kön. 5, 30

als auch II Chron. 2, 1 wird nach der Stärke der drei Arbeiterklassen

(30 000 Fronarbeiter, 70 000 Lastträger, 80 000 Steinhauer) die Zahl der

oberen Beamten angegeben; diese beträgt in I Kön. 3300, in II Chron.

dagegen 3600. Später (I Kön. 9, 23 und II Chron. 8, 10) werden abermals

gelegentlich der Bauunternehmungen Salomos wiederum obere Beamte er-

wähnt, aber diesmal bedeutend weniger, in I Kön. 550, in II Chron. sogar

nur 250. Welche dieser vier Zahlen treffen zu, was ist ihre Be-
deutung und wie hängen sie zusammen? Alle diese Fragen sind

bis jetzt ungelöst geblieben.

Wer gegen den Chronisten eingenommen ist, wird es auch kaum für

der Mühe wert erachten, seine Angaben näher zu prüfen; es scheint dies

hier ja auch unmöglich. Daß dem nicht so sei, daß die Werte der Chro-

nik wie auch die des I. Königsbuchs restlos erklärt werden können und
so einen interessanten Einblick in die Verwaltungsordnung Salo-
mos gewähren, soll jetzt gezeigt werden. Was bedeuten zunächst die

3600 Oberen Beamten? Offenbar sind es Aufseher über die obenge-

nannten Arbeiter. Ist aber die Zahl auch zutreffend? Wenn ja, so müssen
wir bei einer ordnungsgemäßen Verteilung erwarten, daß die Anzahl der

Arbeiter, d. h. (30 000 -|- 70 000 -|- 80 000 =) 180 000 ohne Rest durch 3600

teilbar sei. Und dem ist in der Tat so. Das Ergebnis ist 50, d. h. auf
je 50 Arbeiter kommt einer der 3600 Aufseher, ein sehr brauch-

bares Verhältnis. Es entspricht obendrein auch der militärischen Ordnung
in Israel, wonach 50 Krieger eine Truppeneinheit unter besonderem Führer,

dem D^ia-cn -iV, bildeten (siehe II Kön. 1,9—14; Is. 3,3). Es kann somit kein

Zweifel sein, daß die Zahl der Aufseher wirklich 3600 war. Aber auch die ,250'

der Chronik (II 2, 1) sind richtig. Die Summe sämtlicher Aufseher beträgt

nämlich gemäß I Kön. 5, 30 und 9, 23: 3300 + 550 = 3850, und denselben
Betrag liefert die Addition der Werte der Chronik II 2, 1 und 8, 10: 3600

+ 250. Daraus folgt 1. daß die 550 bzw. 250 in den an früheren Stellen

erwähnten 3300 bzw. 3600 nicht eingeschlossen sind; 2. daß die Summe
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der Aut'sichtsbeamteu (3850) richtig ist. Da aber die 3600 als Zalil der

unmittelbaren Aut'sichtsbeamten, die über je 50 Mann stehen, erwiesen

ist, so folgt weiter, daß auch die Zahl 250 zutrifft. Diesen mußte

jedoch eine besondere Aufgabe zufallen; dafür spricht schon ihre

isolierte Erwähnung.

Aber auch die beiden Werte 3300 und 550 in I Kön. beruhen schwer-

lich auf einer willkürlichen Teilung der Gesamtzahl 3850, sondern auf

einer andern, doch gleichfalls berechtigten Betrachtungsweise,

indem den 550 eine wenigstens teilweise andere Rolle zufiel als den

3300. Dem entspricht folgende einfache, mit tatsächlichen Verwaltungs-

verhältnissen rechnende Lösung des ganzen Zahlenproblems.

Die Arbeiten, u^i die es sich hier handelt, sind von verschiedenem

Umfang und fanden an verschiedenen Orten statt (I Kön. 9, 15 ff.). Beim

Tempel- und Palastbau waren nicht nur viele Aufseher nötig, sondern auch

eine mehrgliedrige Oberaufsicht; bei geringeren Unternehmungen wie z. B.

bei der Befestigung kleinerer Plätze konnte es leicht geschehen, daß ein

und derselbe Mann sowohl seiner besonderen Abteilung vorstand als auch

über die Tätigkeit einiger seiner Kollegen zu wachen hatte; er war somit

zugleich Aufseher und Oberaufseher. Die Zahl der Aufseher über je

50 Arbeiter betrug 3600; davon hatten aber 300 zugleich ein Ober-

aufsichtsrecht über ihre Kollegen. Eine ausschließliche Oberauf-

sicht kam 250 andern zu. Die Zahl der Oberaufseher betrug genau ein

Siebentel (550:3850) der gesamten Körperschaft; auf 6 gewöhnliche Auf-

seher kam somit 1 Oberaufseher. Damit sind das I. Königsbuch und die

Chronik in vollen Einklang gebracht.

5. In zwei weiteren Fällen beruht die Unstimmigkeit auf Schreib-

fehlern; diese finden sich aber nicht in der Chronik, sondern in den

älteren Geschichtswerken.

a) I Chron. 18, 4 stimmt mit II Sam. 8, 4 in zwei Angaben überein,

weicht aber darin ab, daß David von Hadadeser ' ,1000 Wagen und 7000

Reiter' erbeutet habe, während II Sam. nur ,1700 Reiter' bietet. Hier ist

letztere Angabe schon deshalb unrichtig, weil darin von ,Wagen', die unter

der Hadadeser abgenommenen Beute gewiß nicht fehlten (vgl. II Sam. 10, 18),

gar nicht die Rede ist. Dazu kommt, daß die LXX gerade II Sam. 8, 4

gleichfalls ,1000 Wagen und 7000 Reiter' angeben. Die ,7000 Reiter' der

Chronik sind also keine Übertreibung, sondern treffen zu.

b) Nach I Kön. 10, 16f. verwendete Salomo auf je einen der 300 Prunk-

schilde 3 Minen Gold; nach II Chron. 9, 16 aber 300 [Sekel] = 6 Minen.

Zu dieser Schwierigkeit bemerken die Gegner des Chronisten : er hat

den wahren Betrag geflissentlich verdoppelt; seine bisherigen Verteidiger:

nein, die Stelle beweist vielmehr, daß damals 1 Mine = 100 Sekel war.

Allein weder das eine noch das andere befriedigt; ersteres ist eine ganz

unbegründete Unterstellung und letzteres schon deshalb bedenklich, weil wir

nur eine Mine zu 60 und eine solche zu 50 Sekel kennen. Da scheint es

1 Die Chronik nennt ihn Hadaruser.
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doch geratener, darauf hinzuweisen, daß man nicht versteht, warum in

I Kön. 10, 16 f. der Goldbetrag, der auf je ein großes Schild kommt, in

Sekeln, der für die kleineren Prunkschilde verwendete in Minen ange-

geben wird, obschon es sich im zweiten Fall sogar um einen viel kleineren
Betrag handelt. Wo in aller Welt redet denn ein Kaufmann so: Von
diesem Stoff kostet die Elle 160 Shilling, von jenem dagegen 3 Pound?
So sagt auch der Verfasser des I. Königsbuches 10, 29 nicht, daß ein ägyp-

tischer Wagen 600 Silber[sekel] und ein Pferd 3 Minen, sondern daß ersterer

600, letzteres 150 [Sekel] gekostet habe. Es kann daher nicht der geringste

Zweifel bestehen, daß I Kön. 10, 17 D'^Jü niDbliJ (,3 Minen') beim Kopieren

irrtümlich aus r'isr 'ui^iy (,3 Hundert') hervorgegangen ist. Der Irrtum

ist um so leichter verständlich, als die beiden vertauschten Wörter mit

demselben Buchstaben beginnen; nicht unwahrscheinlich ist es auch, daß

aus ns-c zuerst niDW (Plur. von "372 ,Anteir) und daraus D^r^s (Minen) ent-

standen ist. Wie dem auch sei — gerade der Chronist bietet auch
hier den richtigen Wert: ,300 [Sekel]' = 6 Minen.

6. Schon angesichts der vorigen Feststellungen wäre es recht unklug
— von Ungerechtigkeit ganz zu schweigen — , den Chronisten der Fäl-

schung überlieferter Zahlenwerte zu bezichtigen. Daran werden auch die

folgenden Unstimmigkeiten nichts ändern.

a) Nach I Kön. 7, 26 faßte das ,Eherne Meer' Salomos ,2000 Bat',

nach II Chron. 4, 5 dagegen ,3000 Bat'.

Wäre das ,Eherne Meer' — wie man es abzubilden pflegt — wirklich

nahezu zylinderförmig, so wäre schon die Angabe von I Kön. unrichtig,

ein Beweis, daß jene Vorstellung nicht zutrifft. Dies lehrt die Berech-

nung. Da der Durchmesser am oberen Rand = 10 Ellen, die Höhe 5

Ellen und seine Dicke eine Handbreite ', so ergibt sich als Volumen unter der

Voraussetzung der vier möglichen Ellen, nämlich

der großen ägypt. E. = 0,526 Meter, V = 52 399 Liter

„ kleinen „ „ = 0,45 „ „ = 32 324 „

„ großen babyl. „ = 0,5569 „ „ = 61254 „

„ kleinen „ „ = 0,495 „ „ = 43 023 „ -'.

Andererseits ist 1 Bat = 36,44 Liter, also 2000 Bat = 72 880 Liter.

Hieraus folgt, daß der obere Teil des Beckens (wo die Messungen

gemacht wurden) sich bedeutend verjüngte oder — wenn man lieber will —

' Die Handbreite = 0,075 Meter. umgekehrt beträgt der äuliere Umfang, wenn
- Die 10 Ellen des Durchmessers bezielien der Durchmesser = 10 Ellen, 31,41 (nicht 30)

sich nicht auf den Innen räum, wie aus der Ellen. Unsere Rechnung setzt voraus, daß

biblischen Angabe, eine Schnur von 30 Ellen die ,10 Ellen' auf Messung, die 30 Ellen auf

habe den [äußeren] Umfang umspannen kön- Schätzung beruhen. Wäre es umgekehrt, so

nen, ersichtlich ist. Der Radius (5 Ellen) würden die obigen Werte des Volumens noch

und ebenso die Höhe (5 Ellen) sind um je kleiner ausfallen. So würden sich unter Zu-

eine .Handbreite' zu vermindern, wenn man grundelegung der kleinen babylon. Elle nur

das Volumen berechnen will. Übrigens ent- 33 538 Liter ergeben. Man will gefunden

sprechen 30 Ellen Umfang einem Durchmesser haben, daß die Berechnung 36 000—40 000

von nur ^ = 9,5492 (statt 10) Ellen und
^"^•" """g'^'' ^""^ ^'"'^ '^'^ Voraussetzungen

'f wohl unzutreffend.
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der untere sich bauchig erweiterte. Ob ,2000' oder ,3000' Bat der richtige

Vüluniwert sei, läßt sich unter diesen Umständen gar nicht sagen; viel-

leicht liegt der exakte Wert zwischen den beiden Rundwerten.

b) Nach I Kön. 9, 28 brachte die Ophirt'ahi't Salomos ,420 Talente

Gold' ein; nach II Chron. 8, 18 aber ,450 Talente Gold'.

Auch hier ist es nicht möglich, sich für eine der beiden Angaben zu

entscheiden. Jedenfalls wäre es sehr naiv, zu glauben, der Chronist habe

hier die 420 Talente des Königsbuches um 30 Talente vermehrt, nachdem

er andere dem König zugeflossene Goldbeträge (120 Talente von der

Königin von Saba, 666 Talente ordentliches Jahreseinkommen) ganz genau

wiedergibt. Vgl. II Chron. 9, 9. 13.

7. Es erübrigt nun noch eines Falles zu gedenken, welcher der mo-

dernen Kritik für das Verfahren des Chronisten als besonders bezeichnend

erschien. Er betrifft den Kaufpreis, den David für die Tenne Arawuas
gezahlt hat.

II Sam. 24,24 berichtet: David kaufte die Tenne — samt den gerade

dort befindlichen Dreschochsen — ,um Geld (Silber'?): 50 Sekel' (qca?

D-iia-on D''":;p^ii;). Nach I Chron. 21, 25 dagegen gab David dem Aman für

den Platz isekel Goldes (im) Gewichte.') 600' (niJ<-o -aiä ?p_i2p-o nni ^5puj).

Nach dem Wortlaut der beiden Stellen ist ihre Unstimmigkeit so groß,

daß keine Aussicht auf eine annehmbare Lösung zu bestehen scheint. Zwar

hat schon Calmet sich mit der (später von vielen adoptierten) Erklärung

zu helfen gesucht, die 50 Sekel (Silber) seien der Preis für die Tenne, die

600 Sekel Gold der für das ganze spätere Tempelareal; allein der Text

selbst bietet keinerlei Handhabe zur Annahme von zwei verschiedenen

Käufen. Die modernen Kritiker sehen — natürlich — in dem großen Wert

der Chronik eine tendenziöse Übertreibung. „Dem Verfasser der Chronik

kostete es nichts, den König königlich bezahlen zu lassen," spottet Well-

H.vusEN, Prol. '^ 174.

An ein so plumpes Verfahren ist indes nach allem Bisherigen gai

nicht zu denken. Es muß vielmehr irgendwo ein Schreibversehen oder ein

Mißverständnis vorliegen. 50 Sekel Silber (etwa 156 Fr.) (ein Drittel des

Kaufpreises eines Pferdes!) für das Grundstück samt den Dreschochsen

wäre doch geradezu ein Spottpreis '. Andererseits ist 600 Goldsekel (etwa

33 750 Fr.) zu viel. Nur wenn die ,50' Goldsekel und die ,600' Silbersekel

darstellten, käme ein annehmbares Verhältnis heraus ; denn es ist sehr gut

möglich, daß damals Gold : Silber = 12:1. (In spätbabyl.-persischer Zeit

galt die Proportion 13'
., : 1, bei den Römern 10:1.) Dann aber muß 1

.
II Sam.

=r;i ,Gold' ausgefallen sein (was sich damit erklären ließe, daß der Ab-

schreiber :^52 ,Silber' statt allgemein ,Geld' deutete); 2. I Chron. ':py?-c

nicht ,Gewicht', sondern .Schätzungswert' oder ,Gleichwert' bedeuten, also

> Man könnte entgegnen : Arawna wollte Sekel Silber. Zudem ist das dem Vcrkaule

ja David das Ganze schenken! Nun, aucti vorausgehende Schenkungsangebot nueh heute

der Chittiter Ephron verfuhr so gegenüber eine bekannte Formalität orientalischer Höl-

Abraham (Gen. 23, lOf.) und doch zahlte ilim lichkeit, die an die Großmut des Käufers

dieser für das angebotene Grundstück 400 appelliert.
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im übertragenen Sinne genommen werden. II Sam. 24, 24 wäre demnach

zu übersetzen: „er kaufte., .um Geld (nämlicli um): 50 Sekel [Goldes]",

I Chron. 21,25: „er gab ... Goldsekel, den Schätzungswert (den Gleich-

wert) von 600 [Silbersekel]."

5. Zu den Leviten-Genealogien I Chron. 6, 5 ff.; 6, 18 ff.,

insbes. Samuel als Levit.

Einen Hauptgrund gegen die Echtheit der genannten Leviten-Genea-

logien (und die Existenz der Institution der Leviten zur Zeit Davids über-

haupt) hat mau darin zu finden geglaubt, daß I Chron. 6, 12 f. und 6, 18 f.

der Prophet Samuel und sein Vater Elkana unter die Leviten (speziell

die Kahatiten) eingereiht werden; denn dies widerspreche der klaren Angabe
I Sam. 1, 1, wonach Elkana von dem Ephraimiten §uph abstamme.

Hier wird aber zunächst nur gesagt, daß Elkana vom Gebirge Ephraim
und daß dessen Vorfahr $uph ein Ephratit (^ripN;) war. Manche halten

letzteres für eine Nebenform von Ephraim, Suph wäre somit ein Ephraimit.

Andere dagegen vermuten, daß Ephratit einen ,Bewohner des Gebirges

Ephraim' bedeute, da unter dieser Voraussetzung der Widerspruch zwischen

der Chronik und I Sam. verschwinden würde. So lange indes jene Deutung

nicht unabhängig hiervon feststeht, wird sie von den modernen Gegnern

des Chi'onisten nicht angenommen werden. Wir wollen daher den Sinn

von ,Ephratit' aus andern Stellen zu ermitteln suchen. Das Wort findet

sich außer I Sam. 17, 12 und Ruth 1, 2, wo es einen Bewohner von Ephrat,

einem Gau Judas, in dem Betlehem lag, bedeutet, noch Richter 12, 5 und
I Kön. 11, 26. Entscheidend ist die Richterstelle. Man vergegenwärtige

sich die Lage ! Die Gileaditen (Galaaditen) hatten die im Ostjordanland ein-

gedrungenen Ephraimiten geschlagen und suchten nun die zersprengten

Feinde einzeln bei der Flucht durch die nach Ephraim führenden Jordan-

furten abzufangen. Die Wachposten stellten den Passanten zuerst die Frage :

,Bist du ein Ephratit?' War die Antwort ,Nein', so lautete die weitere

Frage: Sage einmal ,Sibbolet'! Die verräterische (ephraimitische) Aussprache

Sibbolet überlieferte sie dem Tode. Hier ist die Bezeichnung ,Ephratit'

(^rnsN) schon dadurch auffallend, daß sie in dem Passus v. 4—6 nur ein

einziges Mal neben sechsmaligem Ephraim vorkommt. Es drängt sich

da die Frage auf, warum forschte man nicht: ,Bist du ein Ephraimit?'
Die Gileaditer hatten jedenfalls mit der Möglichkeit zu rechnen, daß sich

unter den Passanten auch solche fanden, die zwar in Ephraim wohnten,

aber nicht zu dem Stamme der Ephraimiten gehörten ; man denke nur an die

levitischen Nachkommen Kahats, denen nach Jos. 21, 20 f. ; I Chron. 6, 47. 51)

gewisse Städte in Ephraim angewiesen waren. Diese Fremden galten

natürlich nicht als Feinde der Gileaditen und mußten daher geschont werden.

Wie aber waren sie von den Ephraimiten zu unterscheiden ? Auf die etwaige

Frage: ,Bist du ein Ephraimit?' hätten sie natürlich ,Nein!' geantwortet

und die folgende Sibboletprobe hätten sie ebensowenig bestanden wie die

Ephraimiten, deren Mundart sie sprachen, da sie unter ihnen lebten. Hatte

aber die erste Frage den Sinn: ,Bist du im Lande Ephraim wohnhaft?'



{!ur Glaubwürdigkeit der Chronik. 253

SO wird zwar jeder Ephraim it, der ja für sein Leben fürchten mußte,

instinlitiv ,Nein' geantwortet haben (denn von dem nachfolgenden ,Sibbolet'

wußte er noch nichts); der als Fremdling in Ephraim wohnhafte Israelit

dagegen hatte keine Veranlassung, abzuleugnen, da ihn die Gileaditer nicht

als Feind ansahen. Sein unbefangenes ,Ja' bestätigte seine Unschuld und

die Sibboletprobe kam bei ihm gar nicht zur Anwendung.

Auf Grund dieser Erwägung stehe ich nicht an, TTi?« (Ephratit oder

Ephrater) mit Bestimmtheit als .Bewohner der Landschaft Ephraim'

zu deuten. Doch gehen wir noch einen Schritt weiter. Nach I Chron. 6, 18 ff.

und 6, 7 ff. waren Elkana, der Vater Samuels, und sein Ahne f?uph Nach-

kommen Kahats, des Sohnes Levis. Gemäß Jos. 21, 20 f. und I Chron. 6, 46. 51

aber waren den Nachkommen Kahats Städte in Ephraim nebst Weidetriften

im Gebirge daselbst zugewiesen worden. Und gerade hier war nach

I Sam. 1 der Wohnsitz Elkanas und seines Ahnen §uph. Außerdem

entspricht der dortige Stammbaum §uph-Tohu-Elihu-Jeroham-'Elkana wesent-

lich' dem in I Chron. 6, 19 f.; daß aber hier die Fortsetzung der Genealogie

von §uph bis Kahat und Levi rückwärts eigens erfunden sei, wird ver-

nünftigerweise niemand in den Sinn kommen. Es ist zwar behauptet worden,

der Chronist habe Samuel zum Leviten machen wollen, weil man sich

dessen Wirksamkeit am Heiligtum zu Silo ohne levitische Abstammung in

späterer Zeit nicht habe vorstellen können. Wäre dem so, so hätte er ihn,

der doch späterhin priesterliche Funktionen ausübte, die nach der An-

schauung einer .späteren Zeit' einem Leviten gar nicht zustanden, zum Priester

promoviert, und aus dem nämlichen Grunde hätte man auch Elias und

seinem Jünger Elisäus die gleiche Würde angedichtet. Übrigens spricht nichts

so sehr für die Unbefangenheit des Chronisten als die Art seiner

Wiedergabe der überlieferten Genealogien der Vorzeit I Chron. 5,27—6,38.

Oder wird ein berechnender, historische Berichte nach vorgefaßten Mei-

nungen zurechtstutzender Chronist seinen Lesern unmittelbar hintereinander

genealogische Listen bieten, die — trotzdem sie sich auf dasselbe Geschlecht

beziehen — in einer Reihe von Namen sich zu widersprechen scheinen,

wie dies z. B. der Vergleich von I Chron. 6, 7-13 und 6, 18—23 zeigt'?

Daß 'Uzzia = Azarja konnte der Leser aus II Kön. 15, 1. 13 und Is. 6. 1 wissen;

ebenso bot die Gleichung gophai = §uph keine Schwierigkeit; daß aber

Amminadab = Jishar, Uriel = §ephanja, Saul = Joe!, Ahimot = Mahat, Nahat

= Toah, Eliab = Eliel sein soll, das war doch befremdlich. Und noch mehr

tritt der Unterschied hervor, wenn man 6, 5 f. mit 6, 24—28 und 6, 14 f. mit

6^ 29—32 vergleicht; die Namen laufen hier obendrein nur kurze Zeit parallel

;

so fehlen 6, 5. 6 die 6, 24 f. entsprechenden fünf Namen späterer Abkömm-

linge vollständig. Der Chronist verzichtet aber hier auf jede Erklärung;

er bietet nur, was er vorfand und so wie er es fand. 6, 1—14 und

6^ 16—32 sind zwei ganz selbständige, voneinander unabhängige Über-

lieferungen und selbst 6, 1—14 in sich betrachtet ist kein einheitliches

1 Die kleinen Differenzen: Eli-el (Mein Gott ist der [wahre] Gott) statt Eli-hii (Mein

Gott ist Er [Jahve]) und Toah statt Tohu sind belanglos.
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Produkt, sondern aus drei ungleichartigen Genealogien zusammengesetzt.

So geht die der Kahatiten 6, 7—13 bis zu [Joel] und Abia, den Söhnen

des Propheten Samuel, herab, die der Gersoniten 6, 5 f. dagegen bleibt

schon halbwegs stecken. Diese letztere ist daher älter als die erstere oder

sie lag dem Chronisten nur als Fragment vor. Zur Aufnahme solcher

Dokumente in sein Buch konnte den Chronisten lediglich der Respekt

vor der Überlieferung bestimmen; denn für seinen Zweck, den leviti-

schen Ursprung der drei Sänger Heman, Asaph und Etan (aus Davids

Zeit) zu zeigen, genügte 6, 16—31 völlig, während die Genealogien 6,5—15

dafür nicht nur nicht dienlich waren, sondern mit Rücksicht auf deren

Unvollständigkeit und zahlreichen Abweichungen von 6, 16 ff. eher störend

wirken und die Glaubwürdigkeit beeinträchtigen konnten.

Die einseitige Berücksichtigung gerade der Sänger-Leviten hat freilich

den Verdacht wachgerufen, der Chronist habe dabei seine eigene Glorie

im Auge gehabt, da er wohl selbst ein Sänger-Levit gewesen sei. Diese

Unterstellung ist aber um so unbegründeter, als zwei wichtige Anlässe das

Verfahren des Chronisten völlig rechtfertigten und sogar forderten. Der

eine ist der Umstand, daß der Priesterkodex — auch ein Beweis seines

hohen Alters! — von Sänger-Leviten noch nichts weiß; der andere aber

ist die Tatsache, daß David, dessen unvergleichliche Größe der Chronist

im zweiten Teil schildern will, zum Schöpfer des kirchlichen Gesangs ward,

indem er eine auserwählte Schar der Leviten unter der Führung von Heman,

Asaph und Etan (Jedulun) mit der Pflege der heiligen Musik betraute

(I Chron. 25). Es war also aus zwei Gründen notwendig, die levitische

Abkunft des Genannten eigens dokumentarisch im voraus zu erhärten.

Nun erhebt man freilich den weiteren Einwurf, daß nach einzelnen

Stellen der Bücher Esra und Nehemia die Sänger und insbesondere die

Söhne Asaphs noch im 6. Jahrhundert gar keine Leviten waren. Nur — sagt

Wellhausen Prol.*^ 142 — wo der Chronist, der zugleich der Verfasser der

genannten Bücher sei, nicht ältere Quellen wiedergebe, sondern frei schreibe,

da betrachte er auch die Sänger und die Torwächter als Leviten.

Es bedarf aber gewiß keines tiefen Nachdenkens, um einzusehen, daß

der Verfasser, der in der Chronik mit Nachdruck die levitische Abstammung

der ,Sänger' vertritt, so töricht gewesen wäre, eine Reihe von Angaben zu

machen, die ihn selbst Lügen straften, zumal wenn dieselben älteren Quellen

entnommen sind. Jedenfalls hat der Chronist selbst in den betreffenden

Stellen, wo Leviten, Sänger und Torwächter nebeneinander genannt werden

(Esr. 2, 42ff. 70 [= Neh. 7, 43ff. 73]; Esr. 10, 23 f.) kein Anzeichen gesehen,

daß Sänger und Torwächter keine Leviten seien. Beweis hierfür ist u. a.

auch Neh. 45, 47, wo der Chronist gewiß nicht die Denkwürdigkeiten Ne-

hemias zitiert, sondern — wenn auch natürlich auf diese oder eine an-

dere ältere Quelle sich stützend — anstandslos die Sänger und Torwächter

gleichsfalls von den ,Leviten' trennt.

Es ist zudem ganz unrichtig, daß der Chronist nur da, wo er ,frei

schreibt', die Sänger und Torwächter als Leviten betrachtet. Woher weiß
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man denn, daß der Chronist Esr. 3,10; Neh. 11,15—18.22' oder gar

Neh. 12,8f. 24ff.; 13,10.22 ,frel schreibt"? Neh. 12, 8L 24 ff. bieten ja

Levitenlisten, die ihm bereits vorlagen und Neh. 13 stammt aus den Denk-

würdigkeiten Nehemias. Hier könnte es nach v. 5 allerdings scheinen, als ob

die Sänger und Torwächter nicht als Leviten betrachtet würden, da sie neben

den Leviten genannt werden; aber aus v. 10 und 22 folgt das Gegenteil.

„Alsdann hörte ich, daß die Gaben an die Leviten nicht abgeliefert worden,

infolgedessen sich die Leviten und Sänger, die den Gottesdienst zu be-

sorgen hatten, ein jeder auf sein Landgut zurückgezogen hatten" (v. 10)

weist doch darauf hin, daß die zuerst genannten Leviten = Leviten im

engeren Sinne -(- Sänger. Und wenn Nehemias den Leviten befiehlt, die

Tore zu bewachen (v. 22) — was sie versäumt hatten! — so zeigt dies

doch an, daß die Torwächter gleichfalls zu den Leviten zählten.

Die Scheidung: ,Leviten, Sänger, Torwächter' ist also keine distinctio

adaequata, sie beruht nicht auf einer wesentlichen Ungleichheit des Ranges

durch Abstammung, sondern lediglich der dienstlichen Funktionen.

Die Leviten einfachhin sind Priestergehilfen im Sinne des Priesterkodex

(vgl. Neh. 12, 47). Ihre Gegenwart in Jerusalem war daher schon mit dem

Bau des Altars und der Darbringung der ersten Opfer (Esr. 3) nötig und

deshalb schlugen sie bei der Heimkehr ihre Wohnung in Jerusalem auf,

während die Sänger, Torwächter und Tempelsklaven sich in den Ortschaften

außerhalb der heiligen Stadt niederließen (Esr. 2, 70 = Neh. 7, 73). Zum

ersten Male nach dem Exil traten die Sänger bei der Grundsteinlegung

des Tempels auf (Esr. 3, 10).

Die Ergebnisse unserer Untersuchung sind also folgende: 1. §uph,

der Ahne Samuels, wird zwar I Sam. 1 als Ephratit bezeichnet; das be-

deutet aber nach Rieht. 12, 5 nicht, daß er dem Stamme Ephraim angehörte,

sondern nur, daß er in dessen Bereich seinen Wohnsitz hatte. Schon da-

durch allein wird es unmöglich, die Angabe des Chronisten I 6, Samuel

sei Levit, als falsch zu erklären. 2. Diese Angabe ist aber um so glaub-

würdiger, als der Chronist nicht nur die Abstammung §uphs von Kahat,

dem Sohne Levis, alten Genealogien entnimmt, sondern auch im Anschluß

an Jos. 21 Ephraim als Wohnsitz der Kahatiten bezeichnet — ganz im Ein-

klang mit I Sam. 1, wonach §uph tatsächlich dort gewohnt hat. 3. Die

genannten Genealogien sind nicht ein künstliches Machwerk, sei es des

Chronisten selbst sei es eines seiner Vorläufer. Weder der Charakter jener

Dokumente noch die Art ihrer Verwendung verraten einen unredlichen

Zweck. Der Verdacht einer frans pia zugunsten Samuels ist ebenso hin-

fällig, wie der einer Selbstverherrlichung des Chronisten. Die Aufnahme

der Genealogien der Sänger-Leviten in die Chronik ist aber auch nicht

planlos, sondern auf zweifache Weise wohl begründet. 4. Die Ansicht, daß

die Bücher Esra und Nehemia, soweit sich deren Angaben auf ältere Quellen

stützen, die levitische Abkunft der Sänger und Torhüter in Abrede stellen,

ist unzulässig.

1 Zur Würdigung der Liste Neh. 11 und ilire.s Verhältnisses zur iiltcrcnC') f-iste

I Chron. 9 siehe den Schlußteil dieser .\bhandUing.



ä56 Zur Glaubwürdigkeit der Chronik.

6. Das Verhältnis der Priester Sadok und Abjatar nur im

clironistisclien Liclite verständiicii.

Nach der Katastrophe von Silo, von der wir leider nur bei Jeremias 7,

4

eine freilich dunkle Andeutung besitzen, finden wir die Heiligtümer, die

einst unter der Obhut 'Elis standen (ausgenommen die hl. Lade, die von

dort während der Philisterkriege weggeführt, von den Gegnern erobert,

aber später zurückerstattet worden und im Kirjat-Jearim eine Zufluchts-

stätte fand), in Nob, einem Ort im Stammgebiet Benjamins (Neh. 11, 32),

unter der Obhut Ahimeleks, des Urenkels 'Elis. Die freundliche Aufnahme

und Hilfe, die dort David auf seiner Flucht vor Saul fand (I Sam. 21), sollte

alsbald die Rache des eifersüchtigen Königs heraufbeschwören. Ahimelek

und fast alle übrigen Priester wurden ermordet, Nob zerstört. Nur Ab-

jatar, der Sohn Ahimeleks, entfloh zu David und rettete zugleich den

hohenpriesterlichen Ephod dorthin.

Was aber war aus den übrigen Heiligtümern geworden? 1 Sam.

schweigt darüber völlig. Der Chronist dagegen gibt — wenn auch nur

mittelbar — willkommenen Aufschluß. I Chron. 15,11 erscheint ^adoli, von

Abjatar begleitet, schon zur Zeit der Überführung der Bundeslade nach

dem §ion als (Hoher)priester. Gleich darauf (16, 39) wurden er „und seine

Brüder, die Priester" von David beauftragt, auf der Höhe von Gibeon

morgens und abends auf dem .Brandopferaltar' zu opfern, während die

Bundeslade in §ion verblieb (v. 37). Dieser Auftrag aber bedeutet nicht

etwa eine erstmalige Einrichtung des Opferdienstes auf Gibeon, sondern

die Bestätigung' eines schon vorher bestandenen Brauchs. Und auf eben

dieser ,vornehmsten Opferhöhe' (I Kön. 3, 4) hat auch Salomo, der Freund

§adoks, kurz nach seinem Regierungsantritt auf dem .Ehernen Altar'

Mosis vor dem Offenbarungszelt seine .Tausend Brantiopfer' dargebracht

(II Chron. 1, 3—6). Zwar hat man den historischen Charakter dieser An-

gabe bestritten, aber ganz mit Unrecht, wie oben S. 104 ff. gezeigt ward.

Hieraus folgt zunächst, daß das Offenbarungszelt und der Eherne Altar

unter Saul (oder Isboset^) von Nob nach Gibeon gebracht worden sind,

was um so begreiflicher erscheint, als dieser Ort gleich Nob im Stamm-

gebiet Benjamins, der engeren Heimat Sauls lag. Es kann daher nicht

zweifelhaft sein, daß während der letzten Zeit Sauls und der Regierung

Davids in Hebron entweder schon §adok oder noch sein Vater Ahitub

(sowohl II Sam. 8, 17 als auch I Chron. 7, 8—53 bezeugt) als Hoherpriester

amtete. Als (Hoher-)Priester tritt er in den älteren Geschichtsbüchern

freilich erst in der Liste der obersten Beamten II Sam. 8, 17 auf, welche,

wie aus der Vergleichung des folgenden Verses mit 20, 25 hervorgeht,

jedenfalls vor Absaloms Empörung abgefaßt war, und hier wie später

' Infolge eines von David zur Lösung dessen Zerstörung nicht sofort nach Gibeon

eines hierarchischen Konflikts bewirkten Aus- gebracht, sondern längere Zeit anderswo Ver-

gleichs, worüber unten sub 7. wahrt wurden, was ja nicht ganz ausge-

- Isboset kommt hier natürlich nur dann schlössen ist.

in Frage, wenn die Heiligtümer von Nob nach
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(II Sam. 15, 24 ff.; 19,20) erscheint er stets zusammen mit Abjatar und zwar

jedesmal an erster Stelle. Nach der Chronik (I 15, 11) werden aber „die

Priester .'jadok und Abjatar" schon vor der endgültigen Überführung der

Bundeslade nach !?ion von David berufen. In welchem Verhältnis standen

beide (Hohen-) Priester damals zueinander? Wäre die Vollgewalt in

^adoks Händen und Abjatar sein Untergebener schlechthin gewesen, so

konnte, nachdem letzterer bei Salorao in Ungnade gefallen war (I Kön. 2, 26 f.),

nicht gesagt worden: „den Priester §adok setzte der König an die Stelle

Abjatars" (2, 35): Dies kann vielmehr nur heißen : §adok trat in Amts-

befugnisse ein, die bisher nur Abjatar zustanden. Und welche waren diese?

Es waren zwei: das Recht, den Ephod zu tragen und den unmittelbaren

Dienst vor der Bundeslade zu verrichten. Ersteres ist schon durch

I Sam. 23, 6. 9; 30, 7 (vgl. I Kön. 2, 26) rechtsgeschichtlich bfegründet; letz-

teres offenbart sich darin, daß auf der Flucht Davids vor Absalora nicht

§adok sondern Abjatar es war, welcher vor der Bundeslade das Opfer

darbrachte (II Sam. 15,24). Daß vor der Bundeslade im §ion ein regel-

mäßiger (täglicher) Opferdienst stattfand, ist nach I Chron. 16,37 nicht

anzunehmen; die regelmäßigen Brandopfer wurden vielmehr von Sadok und

seinen Brüdern, den Priestern, auf der Höhe von Gibeon dargebracht.

Merkwürdigerweise sagt die Chronik nichts von der gewöhnlichen priester-

lichen Tätigkeit Abjatars; es kann aber kaum bezweifelt werden, daß auch

die Itamariden zum Opferdienst auf Gibeon berechtigt waren ', so daß sie

unter den obengenannten Brüdern §adoks gezählt werden, wie auch anderer-

seits Sadok an der Aufsicht über die Bundeslade Anteil hatte. Beweis

hierfür ist II Sam. 15, 25. 27, wonach sich sogar auch hierin ein gewisser

Vorrang §adoks kundgibt. Aus alledem folgt, daß beim Beginn der Regierung

Davids über Gesamt-Israel und noch in der Folgezeit bis auf Salomo zwei

Priester sich in den Gebrauch der heiligen Geräte teilten und daß §adok

nur den Primatus honoris einnahm. Dies war das Ergebnis der Bei-

legung eines Konflikts, mit dem wir uns S. 262 ff. eingehend beschäftigen

werden. Daß aber überhaupt ein Streit um die hohenpriesterlichen Rechte

entstehen konnte, erklärt sich nur auf Grund der Annahme, daß §adok der

einen, Abjatar der andern Linie der gleichen priesterlichen Familie ange-

hört. II Sam. und I Kön. sagen freilich darüber nichts; aber die Chronik

bezeugt, daß Sadok von Eleazar, dem älteren der zwei Söhne Aarons, die

ihn überlebten, abstammte, das Haus 'Eli dagegen von dem jüngeren Itamar

(I Chron. 5, 27 ff.; 6, 35ff.; 24, 1 ff.). Man hat zwar geltend gemacht, die

Listen I Chron. 5, 27 ff.; 6, 35 ff. lassen das Hohepriestertum von Eleazar

bis auf Sadok ununterbrochen forterben und stehen dadurch in Widerspruch

mit 24, 1 ff., wonach die Familie 'Elis gleichfalls den Aaroniden angehöre.

Allein mit keinem Wort verraten jene beiden Listen, daß alle Nachkommen

1 Vgl. das Abkommen, das David zwischen Gedanken nahe, daß letztprer selbst sich

§adok und Abjatars Sohn Ahimalek bezüglich nicht dazu verstehen konnte, auf Gibeon zu

des Opferdienstes zustande brachte (IChron.24). opfern und die ganze Sache seinem Sohne

Da hier Ahimelek statt Abjatar als Kontra- überließ. (Vgl. auch "das Verhalten Davids

hent auftritt, so legt das allerdings den I Chron. 21,28—22,1).

Kiigler. Korschuni^en. 1^
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Eleazars tatsächlich Hohepriester waren. Es handelt sich vielmehr nur um
den genealogischen Nachweis, daß §adok (bzw. §adolj und seine ,Söhne')

von Eleazar abstammen, also Aaroniden sind. Ebenso ist die Behauptung

unbegründet, daß die Itamariden, als welche der Chronist die Familie 'Eli

ausgebe, „historisch in der Luft schweben". Der einzige Grund, der sich

dagegen vorbringen ließe, wäre die auffallende Unterbrechung der Reihe

der Hohenpriester der älteren durch die der jüngeren Linie. Allein

schon die Möglichkeit einer solchen Unterbrechung rundweg als unhistorisch

abweisen zu wollen, erscheint doch recht willkürlich'.

7. Priester und Leviten bei der Überfülirung der heiligen Lade von

Kirjat-Jearim nacli dem Sion. Ein folgenschwerer Konflikt zwischen

König und Klerus.

Die Schilderung der feierlichen Einholung der Bundeslade I Chron. 13

und 15 erweitert den Bericht II Sam. 6 durch wichtige Zusätze.

Zwar stimmen die beiden Berichte im ersten Teile (Einberufung des

Volkes nach Kirjat-Jearim zum Hause Abinadabs — Abholung der Lade

auf einem Kuhwagen, den Uzza [Oza] und Ahio, die Söhne Abinadabs,

geleiten — Versuch Uzzas, die herabzufallen drohende Lade mit der Hand

aufzuhalten, wobei er vom Schlage gerührt stirbt — Befehl des bestürzten

Königs, die Weiterfahrt einzustellen und die Lade nach dem Hause Obed-

Edoms aus Gat [Geth] zu bringen — ihr dreimonatiges Verweilen daselbst

zum großen Segen des Hauses Obed-Edoms) trotz der recht selbständigen

chronistischen Darstellung in der Hauptsache völlig überein; nur muß es

auffallen, daß in der Chronik allein (13,2) der Einberufung der
,
Priester

und Leviten' besonders gedacht wird.

Im zweiten Teil, wo beide Berichte in dem Hauptvorgang (Feierliche

Überführung der Lade vom Hause Obed-Edoms nach dem §ion unter Dar-

bringung von Opfern, mit Musik, Gesang und Tanz, wobei David sich zum

' Ist es denn etwa völlig ausgeschlossen, geschah — sich nicht auch auf hierarchischem

daß in der an Ungebundenheit gewöhnten ereignen ? Wenn das Machtgebot Salomos

Richterzeit, während welcher sich jene Wand- den langjährigen Freund seines Vaters, den

lung vollzogen haben muß, die ältere Linie zweifellos legitimen Hohenpriester Abjatar

aus politischen oder religiösen Gründen vom verstieß, „so daß er nicht länger Priester

Volke gezwungen ward, zugunsten der jün- Jahves war", was sollte den ungestümen

geren Linie abzudanken ? Würde es etwa Volkswillen der Richterzeit abgehalten haben,

die entarteten Söhne 'Elis — wären sie nicht gegen eine mißliebig gewordene Priester-

schon vor dem Vater hinweggerafft worden familie das gleiche zu tun ? Natürlich ist

— ertragen haben? Selbst unter den geord- das nur eine Möglichkeit; aber sie ist zu

neten Verhältnissen der Künigsherrschaft galt berücksichtigen. Es konnte aber auch sein,

das Recht der Erstgeburt keineswegs als daß die Ablösung der älteren Linie durch die

unantastbar. Nach Absaloms Tod war Adonia jüngere sich friedlich vollzog und zwar

der berechtigte Thronfolger und doch hat auf Grund einer ursprünglichen Bestimmung

David statt seiner Salomo erkoren, wie auch durch Wahl oder Losentscheidung, was

späterhin das Volk nach dem Tode des Josias im Falle, wo die ältere Linie kein mündiges

statt des Jojakim dessen um zwei Jahre oder (körperlich und moralisch) geeignetes

jüngeren Bruder auf den Thron erhob. Warum Familienglied aufzuweisen hatte, sich von selbst

konnte — was hier auf dynastischem Gebiet empfahl.
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Ärger seiner Gemahlin Michol auszeichnet — Unterbringung der Lade in

dem von David errichteten neuen Zelt) übereinstimmen, nehmen die chro-

nistischen Zusätze einen viel beträchtlicheren Raum ein. Sie beziehen sich

abermals auf die Priester und Leviten (15,1—25). Zunächst befiehlt

David, an Num. 4, 15 (vgl. 7, 9) erinnernd: „Die Lade Gottes darf niemand

tragen außer den Leviten ; denn sie hat Jahve erwählt, die Lade Gottes zu

tragen." Sodann beruft der König die Priester §adok und Abjatar und

die obersten der Leviten zu sich, um ihnen zu sagen, daß sie samt ihren

Brüdern, nachdem sie sich geheiligt hätten, die Lade Jahves heraufbringen

sollten, und fügt hinzu: „da ihr das erste Mal nicht zugegen wart, hat Jahve

unser Gott einen Riß an uns gerissen; denn wir haben uns um seinen

Befehl nicht gekümmert". Außerdem erfahren wir, daß unter den musi-

zierenden Leviten sich auch Obed-Edom befand, der zugleich einer der

,Torhüter der Lade' war.

Alle diese Zusätze des Chronisten nun werden von der modernen

Kritik als unhistorisch erklärt und verworfen; denn 1. sei es erwiesen,

daß der Levitenstand zur Zeit Davids noch gar nicht existiert habe, und

2. widerstreite eine Vereinigung der beiden Erzählungen ganz ,den Gesetzen

historischer Interpretation'.

1. Was den ersten Punkt betrifft, so beruft man sich auf Deut. 18 und

Ezech. 44, woraus klar hervorgehe, daß eine Scheidung zwischen Priester

(Aaroniden) und Leviten ganz jungen Datums sei, was auch durch die

,interessante Tatsache' bestätigt werde, daß G'^ an der Stelle I Chron. 15,4

nicht die Söhne Aarons und die Leviten«, sondern die Söhne Aarons,

die Leviten biete '.

Zu der Berufung auf Deut. 18 und Ezech. 44 haben wir bereits oben

S. 119—125 Stellung genommen. Jene Berufung muß hiernach als verfehlt

betrachtet werden. Was aber die angezogene Septuaginta-Stelle betrifft,

so beweist sie schon angesichts des allein schon in den beiden Kapiteln 15

und 16 auch nach G'^^ mehrfach klar hervortretenden wesentlichen Unter-

schiedes von ,Priestern' und .Leviten' gar nichts. Vielmehr ist anzunehmen,

daß 15, 4 ein y.ai ausgefallen ist.

2. Daß es ferner unter Berücksichtigung der Gesetze der historischen

Kritik unmöglich sei, die beiden Erzählungen in Einklang zu bringen, suchte

schon DE Wette, Beiträge (1806) 88 ff., besonders durch folgende Erwägung

zu begründen. „Wäre die erste (II Sam. 6) kurz und gedrängt, so wäre

eine Vereinigung eher möglich, allein spezieller und anschaulicher kann

nicht erzählt werden, und nur von den Leviten, wenn sie eine so wichtige

Rolle gespielt hätten, sollte nichts gesagt sein? Der Verfasser der Chronik

konnte sie nur hineinbringen, indem er sein Original entstellte und ver-

stümmelte und mit sich selbst in Widerspruch geriet." (Dieses Urteil haben

sich auch viele andere, besonders Wellhausen, Prol. '^ 171 zu eigen gemacht.)

Gerne gestehen wir, daß das gänzliche Schweigen von ,Leviten' in

II Sam. 6 zunächst überraschen muß. Es ist aber auch nötig, vor einer

1 So Rothstein bei Kautzsch, Die Hl. Schrift d. A. T.-' (1910) 11 r>24.

- Cod. Vatic.
17^
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noch auffallenderen Tatsache die Augen nicht zu verschließen, nämlich der,

daß auch die Priester mit keinem Worte erwähnt werden. Gerade durch

die Nichtbeachtung dieser Erscheinung haben sich die Kritiker völlig den

Weg zur Erkenntnis des historischen Zusammenhangs verlegt. Man erinnere

sich doch zunächst folgender Tatsachen! Noch bevor David den Thron

von Juda bestiegen, wird jedesmal sein Begleiter, der Priester Abjatar,

erwähnt, wenn es sich um eine Orakelbefragung durch den Ephod ' handelte

(I Sam. 23,9; 30, 7). Die heilige Lade aber war mehr als der Ephod. Als

David vor Absalom floh, nahm er die Lade mit sich und da waren es denn

auch „§adok und Abjatar (samt allen Leviten)", welche die Gesetzeslade

Gottes trugen (II Sam. 15, 23). Und als das Opfer von der Hand Abjatars

dargebracht war, so gebot David, daß wiederum die beiden Priester die

Lade Gottes nach Jerusalem zurückbringen sollten. Der gleichen Amts-

verrichtungen der „Priester (und Leviten)" wird I Kön. 8,3 ff. gelegentlich

der Überführung der Lade und des Offenbarungszeltes in den salomonischen

Tempel gedacht. Fraglos galt daher zu Davids und Salomos Zeit das Tragen

des Bundesheiligtums als ein ausschließliches Recht des Klerus, der — wie

diese Stellen gleichfalls bezeugen — zwei verschiedene Stände, die

Priester und die Leviten, umfaßte. Man hat zwar für gut befunden, sowohl

II Sam. 15,24 als auch I Kön. 8, 4 die „Leviten" als spätere Zutaten zu er-

klären und zu streichen, aber dies aus keinem andern Grunde als dem,

daß es nach Deut. 18 und Ezech. 44 (siehe oben) damals noch keinen

besonderen Levitenstand gegeben habe. So zeugt ein Irrtum den andern.

Wenn aber II Sam. und I Kön. die Existenz beider Stände und ihre gesetz-

lichen Funktionen kannte, warum wird ihrer in II Sam. 6 mit keinem Worte

gedacht? Wir könnten versucht sein, die Gründe hierfür lediglich oder

hauptsächlich in der bereits früher (S. 237 f.) her\ orgehobenen Eigenart der

älteren Darstellung der Königszeit zu suchen, darin nämlich, daß diese

1. keineswegs lückenlos sind, ja sogar bedeutsame Ereignisse und Zustände

nicht erwähnen und 2. kultischer Institutionen und Vorgänge in der Regel

nur dann gedenken, wenn sie mit der Geschichte der Könige in innige.m

Zusammenhang stehen. Diese Erklärung allein bietet indes gerade in unserem

Falle noch keinen befriedigenden Aufschluß.

Die Überführung der Bundeslade nach dem §ion war eine Staatsaktion

von höchster Wichtigkeit, insofern die königliche Residenz zugleich zur

Wohnstätte Jahves erkoren ward, wodurch der Bund zwischen Königtum

und Priestertum endgültig besiegelt werden sollte.

Es erscheint daher zunächst ganz unfaßbar, daß des Klerus bei der

Schilderung des Festzugs nicht ausdrücklich gedacht wird und dies selbst

dann, wenn der Bericht viel kürzer wäre. Hier stehen wir vor einem

Geheimnis, dessen Schleier nur mit Hilfe der Chronik gelüftet werden kann.

1 Chron. 13, 2—4 beschließt die von David einberufene Volksgemeinde

auf Antrag des Königs, zur feierlichen Abholung der Lade auch die in den

Gauen des Landes zurückgebliebenen Volksgenossen und ebenso die Priester

1 D. h. durch die in der Orakeltasche des Ephod befindlichen Lose ('Urim und Tum-

niim ; vgl. oben S. 9d).
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und Leviten in den ihnen angewiesenen Ortschaften einzuladen. Das ist

recht autfallend. War denn bei der ersten Aufforderung des Königs

der Klerus übergangen worden? Eine solche Unklugheit hat ein Mann

wie David sicher nicht begangen. Nachdem er erst kurz zuvor König

über Gesarat-Israel geworden, mußte ihm alles daran liegen, auch noch die

im geheimen widerstrebenden Elemente (besonders bei den Benjaminiten ')

für sich zu gewinnen. Und da war es vor allem nötig, sich der Gewogen-

heit und Treue des gesamten Klerus zu versichern, da nach diesem auch

das Volk sich richtete. Also mußten schon aus politischen Gründen —
von religiösen Erwägungen ganz zu schweigen — gerade die Mitglieder des

Klerus in erster Linie zum Festzug geladen worden sein. Allein die

Priester und Leviten blieben daheim. Daher die zweite Aufforderung (13,2).

Sie war jedoch ebenso erfolglos. Dies geht schon daraus hervor, daß

13, 4— 14 von einer Mitwirkung des Klerus nicht die Rede ist. Obendrein

bestätigt dies der Vorwurf, den David 15, 13 gegen die Leviten erhebt.

Warum aber blieben sie fern? Der Grund kann schwerlich anderswo

gefunden werden als in dem Interessenstreit der älteren und der jüngeren

Linie, von denen erstere durch §adok, letztere durch Abjatar vertreten war.

Man darf sich die Sache wohl so vorstellen. Als David seine Absicht

kundgab, die heilige Lade nach dem §ion zu bringen, regte sich begreif-

licherweise der Unwille §adoks und seiner Brüder sowie seines großen

levitischen Anhangs. Als Haupt der älteren Linie und Vorsteher des hoch-

angesehenen Heiligtums auf Gibeon, wo das Bundeszelt und der Eherne

Altar Mosis war, glaubte er mit Recht geltend machen zu können, daß

dorthin auch die heilige Lade gehöre. David war der entgegengesetzten

i\nsicht; die Bundeslade sollte nach dem Sion gebracht werden und es

verstand sich damit eigentlich von selbst, daß auch das Bundeszelt, der

Eherne Altar und die übrigen heiligen Geräte von Gibeon ebendorthin

wandern mußten. Und wer sollte dort die erste Stelle einnehmen, Sadok

oder Abjatar, der Sprößling 'Elis? Das Recht sprach für Abjatar und dazu

war dieser der Freund des Königs. Das Ergebnis war zunächst ein passiver

Widerstand §adoks und seines Anhangs: sie erschienen in Kirjat-Jearim

nicht. Die Wirkung auf David mag man leicht ermessen. Er setzte seinen

Willen ohne Leviten durch. Demgemäß wird denn auch weder nach der

Chronik noch gemäß II Sam. in Kirjat-Jearim und während der ganzen

ersten Fahrt ein Opfer dargebracht. Da — es war in der Nähe der Tenne

Kidons (II Sam. 6: Nakons) — geschah das Schreckliche an Uzza. David

wird zuerst von Unwillen, dann von Furcht erfaßt, und er gibt den Ent-

schluß auf, das todbringende Heiligtum nach dem Sion überzuführen. Daß

er schon damals die tiefere Ursache des Gottesgerichtes erkannte, ist kaum

anzunehmen. Für unsere Frage ist dies auch zunächst nicht von Belang.

Von Wichtigkeit dagegen ist, daß auch der Verfasser von II Sam. darin

eine göttliche Strafe dafür erblickte, daß eine unbefugte Hand die heilige

1 Saul und seine Söhne waren tot; aber ilir Gesclileclit und dessen Haß gegen David

lebte fort; auch fehlte es dem Hause Sauls selbst noch viel später nicht an Anhang (vgl.

II Sam. 16 und 20).
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Lade berührt hatte. Denn deutlicher als es 6, 7 geschieht, Icann diese

Ansicht nicht zum Ausdruclc gebracht werden. Auch gestattet der Wort-

laut nicht etwa die Annahme, der Verfasser habe nur die Volksmeinung

wiedergegeben. Die naheliegende Frage aber, inwiefern Uzza unbefugt

war, beantwortet er nicht. Erst die Chronik gibt 15, 2 durch Betonung

des ausschließlichen Rechts der Leviten, die Lade zu tragen, und 15, 13

durch die von David gegen die Leviten erhobene Beschuldigung wegen
ihrer Abwesenheit bei der ersten Beförderung der Lade Aufschluß. Aber

auch David erkennt sich als mitschuldig; denn er sagt nicht: ihr habt

euch um seine (Jahves) Vorschrift nicht gekümmert', sondern „wir", also

auch der König, insofern er trotz der Abwesenheit des Klerus die Lade

zu überführen wagte. Hier wird mit aller Offenheit die erste Wirkung
eines schweren Konflikts zwischen König und Klerus gekennzeichnet, der

in einem theokratischen Staate doppelt peinlich erschien und den David

nicht anders zu lösen wußte als durch einen Ausgleich, der, obwohl er

nicht dem Gesetze der Einheit des Kultes entsprach, die ganze weitere

Regierung Davids hindurch fortdauerte und der noch unter Salomo durch

das zweifache Opfer: auf Gibeon und vor der Bundeslade im §ion zum
Ausdruck kam (vgl. oben S. 104— 107).

Nicht nur der Konflikt selbst, sondern auch dessen durch die Ver-

hältnisse aufgezwungene Lösung — die wir schon oben S. 257 angegeben

haben — bedeutete für David eine um so größere Verdemütigung, als er

gerade dem Willen der §adok-Priesterschaft sich beugen mußte, die erst in-

folge von Sauls Bluttat zu Nob in den Besitz der meisten Heiligtümer daselbst

gelangt war und zwar höchst wahrscheinlich durch Sauls besondere Gunst.

War auch diese Besitznahme durch Rechtsansprüche der älteren aaronidi-

schen Linie gestützt, so durften dieselben ordnungsgemäß doch erst mit

dem Erlöschen der Familie 'Elis in Kraft treten. Dazu kam, daß Ahimelek,

der Enkel 'Elis, gerade wegen der David geleisteten Dienste der Rache Sauls

zum Opfer fiel und daß Ahimeleks Sohn Abjatar seit langem Davids Freund
war. Aber auch den Nachkommen §adoks mochte es keine angenehme
Erinnerung sein, daß Sadok und sein Anhang durch ihr trotziges Verhalten

auf Jahrzehnte hinaus die von David angestrebte Wiederherstellung der

strengen Einheit des Kultes vereitelt haben, indem sie David das Zugeständ-

nis abrangen, auf der Höhe von Gibeon auch fernerhin opfern zu können,

während doch das eigentliche Heiligtum, die Bundeslade, auf dem Sion

stand (!) und so zugleich dem später so oft verpönten Höhenkult Vorschub

leisteten (vgl. hierzu das Urteil I Kön. 3, 2—4).

Man versteht daher leicht, daß der Verfasser von II Sani, mit Rück-
sicht auf das Ansehen der hohenpriesterlichen Familie und wohl auch

Davids selbst es vorgezogen hat, über jene peinlichen Vorfälle ganz zu

schweigen, ja sogar im zweiten Teil der Überführung der Bundeslade die

Mitwirkung des Klerus nicht eigens zu erwähnen, um nicht die naheliegende

Frage anzuregen: wo war denn dieser Klerus während des ersten Zuges?
— eine Frage, mit der zugleich eine Reihe anderer aufgerollt worden wäre,

deren Beantwortung aus den angedeuteten Klugheitsrücksichten gerade ver-
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mieden werden sollte. Das Schweigen des Verfassers von II Sam. darf hier

ebensowenig als ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit angesehen werden

wie das öftere analoge Verfahren des Chronisten (vgl. oben S. 2fl3ff.). Wenn

aber letzterer in unserem Falle es für angezeigt hielt, das Geheimnis vor

aller Augen zu enthüllen, so mag dies schon durch die großenteils ver-

änderten Zeitverhältnisse zu erklären sein.

Die Gegner des Chronisten reden auch von einer .Verstümmelung',

die sich der Chronist durch Unterdrückung der Stelle II Sam. 6, 12 erlaubt

habe. Hier wird der Entschluß Davids, die bei Obed-Edora zurückgelassene

Lade nach der Stadt Davids zu bringen, auf die Kunde zurückgeführt, daß

Jahve wegen der Lade Obed-Edom und sein ganzes Besitztum gesegnet

habe. Diesen Segen erwähnt auch der Chronist; aber die Ursache bleibt

hier anscheinend ohne Wirkung auf David. Aus I Chron. 15, 2. 13 erfahren

wir nur, David habe kundgegeben, daß die erste Überführung ungesetzlich

gewesen sei, insofern sie nicht durch die einzig dazu berufenen Leviten

geschah und daß darauf auch das LTnglück an Uzza beruhe. Diese Er-

kenntnis aber mußte gerade durch die überraschende Kunde von dem

Obed-Edom widerfahrenen Segen angeregt oder wenigstens bestätigt

worden sein, falls Obed-Edom Levit war. Und das war er wirklich; denn

im gleichen und im folgenden Kapitel (15, 18. 21; 16, 5) wird ein Obed-

Edom als Levit und zwar in seiner Eigenschaft als Türhüter und Sänger

(bzw. Zitherspieler) vor der Lade Jahves erwähnt, und es besteht kein

Grund, in diesem einen andern zu sehen als den vorgenannten Obed-Edom '.

II Sam. 6, 12 und I Chron. 15, 2. 13 lassen sich also recht gut vereinigen.

Zudem dürfte die erste Stelle für sich allein betrachtet, d. h. ohne Rück-

sicht auf die chronistischen Zusätze, kaum eine hinreichende Begründung

bieten, daß David alle Furcht vor einem neuen Versuch, die Lade nach

seiner Residenz zu bringen, ablegte. Konnte doch der besondere Segen,

den das Heiligtum dem Obed-Edom brachte, lediglich darauf beruhen, daß

gerade dieser Mann in besonderer Weise Jahve angenehm war oder auch

ein Zeichen sein, daß der Herr — wenigstens vorerst — dort und nicht

in Sion wohnen wollte. Dieser Gedanke mußte sich David um so eher

aufdrängen, als er — auch ohne Rücksicht auf das I Chron. 15, 13 b ab-

gelegte Geständnis — sich nicht frei von Schuld fühlte, wenn auch nicht sofort

nach dem Gottesgericht über Uzza, so doch später bei ruhiger Überlegung-.

' Die Identität liat u. a. aucli Wellh.\1'SKN, Lade mußte ilim als ungehörig erscheinen.

Prol." 215 anerkannt, aber es gleichwohl So mochten die Philister verfahren (I Sani,

fertig gebracht, ihn zu einem philistäischen 6, 7 ff.); der israelitischen Sitte entsprach die

.Hauptmann' zu machen (a. a. 0. 170), weil Fahrt auf einem Kuhwagen nicht und eben-

er aus Gat stammte, .\llein ~ ganz abge- sowenig der ägyptischen, auf welche offenbar

sehen von der Lngereimtheit, die darin liegt, jene zurückgeht. .\ber auch davon abge-

daß nach dem Chronisten ein Philister es sehen war es unklug, angesichts der unebenen

zum Leviten gebracht haben soll — ist Gat und steinichten Wege das Heiligtum einem

schwerlich die bekannte Philisterstadt, son- unsichern Gefährt anzuvertrauen, statt es nach

dern das danitische Gat-Rimmon (Geth-Kcm- ägyptischer Weise, über die uns mehrere

mon), wo nach Jos. 21,24 Leviten wohnten. Abbildungen belehren, geübten Trägern zu

- Schon die Art der Überführung der übergeben.
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Schließlich sei auch noch des Einwands gedacht, daß der Chronist

sich selbst widerspreche. Der erste der beiden geltend gemachten Gründe

(Wellh., Prol. " 170) ward indes schon soeben erledigt; und der zweite:

in Kap. 15 der Chronik wird die Anwesenheit der Leviten während des

ersten Zuges geleugnet, während sie in Kap. 13 durch v. 2 „die Fahrt der

Lade auf dem Kuhwagen von den nebenherziehenden Klerikern stillschwei-

gend approbieren läßt" ist nichts als eine Vermutung auf Grund einer völli-

gen Verkennung des Textes. Ist doch dort nur von einer Einladung
der Priester und Leviten zur Teilnahme an der Abholung der Lade die

Rede, keineswegs aber auch von der Annahme der Einladung und der

wirklichen Teilnahme des Klerus oder gar seinem „Nebenherziehen".

Unter geordneten Verhältnissen war es allerdings selbstverständlich, daß

der Klerus erschien und zwar schon in der ersten Versammlung; allein

jene Voraussetzung trifft durchaus nicht zu, wie oben gezeigt.

So haben denn vorstehende Untersuchungen folgende Ergebnisse
gezeitigt: 1. Der anscheinend klare und ausführliche Bericht II Sam. 6 birgt

in Wahrheit mehrere Rätsel. 2. Diese lassen sich nur mit Hilfe der Zu-

taten der Chronik (I 13, 2; 15,2.13. 18. 21; 16, 5. 37 ff.) restlos lösen.

3. Darin liegt zugleich eine sichere Gewähr des historischen Charakters

jener Zutaten selbst. 4. Außerdem stehen dieselben weder mit Deut. 18

und Ezech. 44 noch auch untereinander in Widerspruch. 5. Sie enthüllen

uns einen schweren kultischen Konflikt zwischen David (und seinem

Schützling Abjatar, dem Sprossen Heils) einerseits und der §adok-Priester-

schaft nebst ihrem levitischen Anhang anderseits. 6. Der Streit endete

damit, daß $adok, das Haupt der älteren aaronidischen Linie, seine bis-

herige Stellung als Priester auf der Höhe von Gibeon (Gabaon) — wo sich

der Eherne Altar Mosis und das Offenbarungszelt befanden — behauptete

und gegenüber Abjatar, dem Vertreter der jüngeren Linie, den primatus

honoris empfing, während diesem in bezug auf das Tragen des Ephod
und der Darbringung des Opfers vor der Bundeslade ein Sonderrecht zu-

gestanden ward (welch letzteres erst nach der Absetzung Abjatars durch

Salomo auf §adok überging). Die strenge Einheit des Kultes, die David

wiederherzustellen beabsichtigte, ward so auf Jahrzehnte hinaus vereitelt

und obendrein dem (Jahve-)Höhenkult überhaupt Vorschub geleistet.

7. Diese peinlichen Tatsachen wollte der Verfasser von II Sam. mit Rück-

sicht auf die hohenpriesterliche Familie §adok und wohl auch auf David

nicht verewigen; daher sein rätselhaftes Schweigen.

8. Sind die großen Vorbereitungen des Tempelbaus durcli David eine

chronistiselie Erfindung? Wie sind seine unglaublich erscheiuenden

Riesenspenden (I Chron. 22 und 28) zu verstehen?

Auffallenderweise spricht die Chronik von Davids umfangreichen
Vorbereitungen des Tempelbaus, von denen II Sam. gar nichts er-

wähnt. David bestellt Steinmetzen zur Behauung von Quadersteinen, be-

schafft Eisen und Erz in Menge, und die Tyrer und Sidonier liefern ihm

Zedernbalken ohne Zahl (I 22, 2 ff.). Er übergibt sogar Salomo einen Plan
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des Tempels und bestimmt im voraus das Gewicht des Goldes und Silbers

für die einzelnem heiligen Opfergeräte, den Räucheraltar, die Cherube der

Bundeslade, nachdem er schon vorher den künftigen ganzen Tempeldienst

organisiert hat (1 28, 11—21). Besonders aber überraschen seine unge-

heuren Spenden an Edelmetall zur Bestreitung der Baukosten: „hundert-

tausend Talente Gold und eine Million Talente Silber", denen er später

noch „3000 Talente Ophirgold und 7000 Talente Feinsilber" zur Wandbe-

kleidung und Beschaffung der heiligen Geräte hinzufügte (1 29, 3 ff.). Doch

damit nicht genug! Auch die Hochgestellten des Landes steuern nach

Kräften zu dem großen Werke bei, indem sie „5000 Talente Gold und

10 000 Dareiken(!) nebst 10 000 Talenten Silber, 18 000 Talenten Erz und

100 000 Talenten Eisen" spenden (I 29, 6 ff.). So scheint Salomo fast ledig-

lich die Aufgabe zugefallen zu sein, die genau bestimmten Pläne des Vaters

durchzuführen.

Natürlich hat die moderne Kritik nicht versäumt, diese Angaben in

ihrem Sinne zu verwerten. Besonders Weixhausen, Prol. " 174 f. hat mit

ätzendem Sarkasmus nicht gespart. Ist dieser aber wirklich wissenschaft-

lich begründet? Auch in der vorliegenden Frage ist zunächst daran zu

erinnern (siehe oben S. 237 ff.), daß das Schweigen der älteren Geschichts-

bücher noch gar nichts beweist, solange der Chronik nicht innere Wider-

sprüche nachgewiesen werden können. Nun ist es aber von vornherein

nicht nur nicht unwahrscheinlich, sondern im höchsten Grade wahrschein-

lich, daß David — obwohl es ihm selbst versagt war, den Tempelbau in

Angriff zu nehmen — nach Kräften bemüht war, umfassende Vorbereitungen

dafür zu treffen. Dazu mußten ihn nicht nur sein tief religiöser Sinn, son-

dern auch seine Liebe zu seinem Nachfolger antreiben. Des letzteren Ver-

dienst wurde dadurch nicht wesentlich verkürzt; denn selbst bezüglich der

Vorbereitung blieb für Salomo noch der weitaus größere Teil zu tun übrig, wie

der Chronist (I 22, 14) selbst angibt, indem er David zu Salomo sprechen läßt:

„Auch (d. h. außer den Spenden an Edelmetallen, Erz und Eisen) Balken

und Steine habe ich hergerichtet, und du wirst noch mehr dazu tun.''^

II Chron 1, 18—4, 22 (vgl. I Kön. 5; 6; 7, 13—50) bestätigt dies.

So ist von der Beschaffung von Zypressenholz (I Kön. 5, 24 : vgl.

6, 15. 33) auch beim Chronisten erst unter Salomo (II Chron. 2, 7; vgl. 3, 5)

die Rede; unter den Leistungen Davids an Bauholz (1,22) werden nur

Zedernstämme erwähnt. Freilich werden diese als ifpic ^^5 -bis zur Unzahl',

,unzählbar' bezeichnet, so daß die Beschaffung von weiterem Holzmaterial

dieser Art durch Salomo ganz überflüssig erscheint. Allein jener termin.

bedeutet bekanntlich nur , viele', im Gegensatz zu -is^r ,wenige'. Eine

genauere Berechnung des Bedarfs hat offenbar den Architekten Salomos

überzeugt, daß der von David gewonnene Vorrat durchaus unzureichend

war. Was ferner die Anweisung Davids über die Einrichtung des Terapel-

gebäudes und den Plan betrifft, so zwingt nichts, darin mehr zu erblicken

als einen rohen Entwurf; denn I Chron. 28, Uff. ist weder von Maß und

Zahl, noch von der architektonischen Gliederung des Baus, noch von dem

Plane der kunstvollen Ausschmückung des Innern die Rede — von den
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Entwürfen für die zahlreichen helligen Geräte, angefangen vom Kleinsten

bis zum neuen ,Ehernen Altar' und dem Riesenbecken des ,Ehernen Meeres'

ganz zu schwelgen! Es ist also ganz und gar unzutreffend, wenn man

(wie Wellhausen, Prol. ® 174) behauptet, David habe den Tempelbau in allen

Stücken bis aufs kleinste vorbereitet.

Und wie sind die Riesenspenden Davids an Gold und Silber zu

beurteilen? Vor allem können die ,100 000 Talente Goldes' den tatsächlichen

Verhältnissen gar nicht entsprechen. Selbst Salomo in seiner Glanzzeit

hätte nie auch nur annähernd solch' ungeheuere Summe aufbringen können.

Seine ordentlichen Jahreseinkünfte — nach I Kön. 10, 14 (und II Chron. 9, 13)

betrugen sie 666 Goldtalente — würden erst in 150 Jahren der Gold-

schenkung Davids gleichkommen. Selbst wenn die 100 000 Talente — gleich

unseren Goldmünzen — nur 90 °o Gold enthielten, so würde ihr Goldwert

immerhin noch 12' z, Milliarden Fr. betragen, d. h. mehr als das neunfache

der gesamten Weltproduktion an Gold im Jahre 1900.

Viele sind nun sofort bei der Hand, den Chronisten oder doch wenig-

stens seine Quellen der unsinnigsten Übertreibung zu beschuldigen. Daß

dies aber verfehlt ist, läßt sich an einem sehr interessanten Fall beweisen.

Unter den Gaben der Oberen Israels für den Tempel werden I Chron. 29, 7

an erster Stelle ,5000 Talente Gold' angeführt, worauf unmittelbar ian D^;iD-in>?i

folgt. Indem man hier i als Waw copulatlvum ansah, hat man unbedenklich

,und 10 000 Dareiken' übersetzt, als ob der Chronist habe angeben wollen:

außer 5000 Talente Gold hätten die Oberen des Landes auch noch

10 000 Dareiken bzw. ebenso viele gleichwertige Goldgeld- Stücke gespendet.

Zu Davids Zeiten gab es indes kein geprägtes Geld und selbst wenn es

solches gegeben hätte, ist nicht zu erwarten, daß Darius I Hystaspis die

nach ihm benannte Münze genau jenem altjüdischen Vorbild angepaßt

hätte. Somit bleibt nur übrig, daß die 10 000 Dareiken vom Chronisten

lediglich deshalb hinzugefügt wurden, um seinen Zeitgenossen, denen jene

Münze wohlbekannt war, die Höhe des vorhergenannten Betrags klarzu-

machen; 1 bedeutetalso hier ,oder', .gleichwertig' (vgl. die Nachträge).

Aber 1 Talent Gold ist doch nicht gleich zwei Darelken ! Gewiß nicht, und

dies wußte der Chronist und alle seine jüdischen Zeitgenossen so gut wie

wir. Aber gerade daraus geht hervor, daß die Angabe „Talente" nicht

von ihm herrühren kann, daß er vielmehr an Stelle dieses Wortes ein

anderes gebraucht hat, welches ein weit kleineres Gewichtsmaß bezeichnet.

Da das Gewicht der Dareike = 1 Sekel = '

go der babylonischen Mine = 8''
15

Gramm, so wiegt jenes angebliche „Talent" — in Wirklichkeit ein ,Doppel-

sekel' = 16'^
,5 Gramm. Dieses Gewichtsraaß war bekanntlich in Assyrien

und Babylonien in Gebrauch. 5000 dieser Doppelsekel betragen 84 666

Gramm und enthalten an reinem Gold durchschnittlich 96°
o- also 81280

Gramm Gold, die dem Goldgehalt (90° „) von 251 968 Fr. entsprechen. Das

ist immerhin eine respektable Summe. Nehmen wir an den 100 000 „Talenten"

Goldes, die David spendete, die gleiche Reduktion vor, so ergibt sich ein

Goldwert von über 5 Millionen Fr. Natürlich sind auch die Million Talente

Silber, die noch hinzukommen, zu reduzieren. Nehmen wir auch hier für
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Talente Doppelsekel und das spätere babylonische Wertverhältnis Gold:

Silber = IS'/g : 1, so stellt sich ein Silberwert von über 3^2 Millionen Fr.

heraus. Beide Beträge zusammen ergeben mehr als SVa Millionen Fr. —
eine wahrhaft königliche Stiftung! Und dabei sind die 3000 „Talente"

Ophirgold und die 7000 „Talente" Feinsilber, die üavid kurz vor seinem

Tode spendete', noch nicht eingerechnet. 3000 Talente Gold von Ophir

hat allerdings David niemals besessen. Ist dies doch mehr als der sieben-

fache Betrag dessen, was erst Salomos große Expedition nach jenem gold-

reichen Landstrich im westlichen Jemen einbrachte (I Kön. 9, 26 ff.). Immer-

hin stellen auch 3000 Doppelsekel Feingold ein wertvolles Geschenk

(166 299 Fr.) dar.

9. Angebliche Verkehrung von I Kön. 9, 11 (Abtretung von 20 Städten

Salomos an Hirani) durch die Chronik (II 8, 2).

Wahrscheinlich als Entgelt für seine dem Salomo geleistete Unter-

stützung durch Baumaterialien und Gold erhielt Hiram gemäß I Kön. 9, 11

von jenem „20 Städte in der Landschaft Galiläa". II Chron. 8, 2 aber wird

berichtet: „Die Städte aber, die Huram (Hiram) dem Salomo abgetreten

hatte, baute Salomo (aus) und siedelte dort Israeliten an. Also — so wird

behauptet — eine völlige Umkehrung des historischen Sachverhalts, natürlich

zur Verherrlichung Salomos.

Diese Schlußfolgerung ist jedoch nicht berechtigt. Zunächst scheint

es möglich, daß die abgetretenen Städte hier und dort nicht dieselben,

sondern Tauschobjekte zwecks Grenzregulierung waren; allein ein solcher

Tausch wäre doch I Kön. nicht unerwähnt geblieben. Wir haben obendrein

allen Grund zur Annahme, daß es sich um die gleichen 20 Städte handelt,

die Salomo zwar anfänglich an Hiram abtrat, aber von diesem nach ihrer

Besichtigung wegen ihres geringen Wertes vorwurfsvoll zurückgewiesen

wurden. Das ist doch I Kön. 9, 12. 13 klar genug ausgesprochen. Wenn

aber der Chronist nur von Städten spricht, die Hiram dem Salomo gegeben

(]r:), nicht aber zurückgegeben (z^V~) hatte, so bedeutet dies nicht eine

Verkehrung des Tatbestandes ; denn es handelt sich nicht um Widererstattung

fremden Gutes, da Hiram bereits tatsächlich rechtmäßiger Besitzer geworden

war. Gewiß könnte die vom Chronisten gewählte Fassung den Eindruck

erwecken, als seien jene Städte schon ursprünglich lyrisches Gebiet

gewesen; eine beabsichtigte Irreführung dürfte indes nur dann vermutet

werden, wenn lediglich oder hauptsächlich die Abtretung der Städte an

Salomo als eine wichtige Tatsache erwähnt würde und vorausgesetzt werden

könnte, daß den Zeitgenossen des Chronisten das I. Königsbuch fremd war.

Aber beides trifft nicht zu. Von jener Abtretung ist hier nur nebenher

und zwar lediglich zur Kennzeichnung der in Frage stehenden

Städte die Rede; der eigentliche Zweck der Mitteilung aber ist der Hin-

weis auf Salomos Bautätigkeit im äußersten Norden und dessen teil-

1 Schon die angegebene feine Qualität und der zugleich ausgesprochene Sonderzweck

dieser Spende lassen klar erkennen, daß es sich hier nicht um eine Variante der früheren

Meldung I 22, 14 handelt.
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weise Besiedelung durch Israeliten. (In der Tat war das ,Land des galil'

— eines im Stamme Naphtali gelegenen Bezirks — selbst noch mehrere

Jahrhunderte später [vgl. Is. 8, 23 mit II Kön. 15, 29] großenteils kanaani-

tisch — heidnisch). Außerdem wäre es psychologisch unverständlich, wie

es der Chronist hätte wagen können, den Angaben einer allgemein aner-

kannten religiös-vaterländischen Schritt (des I. Königsbuches) offenkundig

zu widersprechen. Höchstens hat er die Abtretung der 20 Städte Salomos

an Hiram verschwiegen, um nicht ohne Not an eine in doppelter Hinsicht

wenig rühmliche Tat ' Salomos zu erinnern.

10. Ist das jOifenbarungszelt' und der ,Eherne Altar Mosis' (IlChron. 1, Iff.)

eine chronistische Erfindung?

Der Chronist (II l,lff.) berichtet, Salomo habe in Gibeon (Gabaon) vor

dem Offenbarungszelt auf dem ehernen Altar Mosis geopfert. Davon
— so behauptet man — wisse I Kön. nichts; andernfalls wäre es I Kön. 3, 4,

wo von dem Opfer auf Gibeon die Rede, erwähnt. Wie verkehrt diese

Schlußfolgerung ist und wie gerade diese Stelle die Angabe der Chronik

rechtfertigt, wurde oben S. 105 f. bewiesen.

B. Zur chronistischen Darstellung der Zeit der Könige

von Juda.

1. Angebliche Vergeltungsschablone des Chronisten.

Ist Abia nicht — wie die Chronik angibt — der Sohn, sondern der

Bruder Rehabeams?

Nach Wellhausen, Prol. ^ 204, hat der Chronist die Bedeutung der

einzelnen Könige nach dem recht sonderbaren Grundsatz eingeschätzt: „die

verworfenen Könige (Joram, Joas, Alias) bauen keine Festungen, halten

keine großen Heere, haben nicht eine Fülle von Weibern und Kindern;

nur bei den frommen Königen, zu denen ja auch Rehabeam und Abia

gehören, äußert sich in diesen Zeichen der Segen Gottes." Gehen wir

hierauf etwas ein. Es soll gewiß nicht geleugnet werden, daß Reichtum,

Machtfülle und Kindersegen dem Chronisten als Zeichen der göttlichen Huld

galt; es ist aber eine ganz andere Frage, ob er oder sein Gewährsmann
die diesbezüglichen Belege eigens erfunden hat. um damit seine Lieblinge

zu verherrlichen. Und ist es denn überhaupt wahr, daß der Chronist jenes

schablonenhafte Vergeltungsprinzip durchgeführt hat? Wo findet sich denn

in seiner Darstellung gerade bei den frömmsten Königen Asa, Josaphat,

Uzzia, Jotam, Hiskija, Josia auch nur eine Andeutung von „einer Fülle

von Weibern und Kindern"? Und warum fehlt dieser Himmelssegen bei

Amasja, der doch nach dem Zeugnis des Chronisten in der ersten Zeit

seiner Regierung, die er als fünfundzwanzigjähriger antrat, sich ganz muster-

haft verhielt? Etwa wegen seines späteren Falles (II 25, 14 ff.)? Hätte der

1 Indem er israelitisches Erbgut preisgab und zugleicli einem großmütigen Freunde

mit Geringschätzung vergalt.
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Chronist mit einer solchen rückwirkenden Kraft der bösen Tat gerechnet,

so hätte er dies noch eher bei dem Vater Amasjas, dem „verworfenen"

Joas getan; aber gerade diesem verschaffte der Priester Jojada „zwei

Frauen", und „er (Joas) erzeugte Söhne und Töchter" (24, 3).

Und nun zurück zu den „frommen" Königen Rehabeam und Abia!

Ersterer besaß laut Chronik (II 11, 18 ff.) 18 Frauen und 60 Nebenfrauen

und erzeugte 28 Söhne und 60 Töchter; letzterer (II 13,21) 14 Frauen, mit

denen er 22 Söhne und 16 Töchter erzeugte. Aus dieser stattlichen Zahl

sollte nach obigem Prinzip geschlossen w-erden dürfen, daß sie die aller-

frömmsten Könige auf Judas Thron waren. Daß aber der Chronist vom

Gegenteil überzeugt war, wird sub 2 gezeigt. Woher also dieser Himmels-

segen und warum dessen besondere Hervorhebung? Es sollte damit offenbar

die Wirkung der David gewordenen göttlichen Verheißung des Fortbestandes

seines Hauses (1 Chron. 17, 10. 24. 27 ; II 6, 16; 7, 18) zum Ausdruck kommen,

für den ja eine reiche Nachkommenschaft die nach menschlichem Ermessen

beste Bürgschaft bietet. Zugleich sollte auch an den Gegensatz erinnert

werden, der zwischen den beiden ersten judäischen Trägern jener Ver-

heißung — trotz ihrer zeitweiligen schweren Verirrungen — einerseits und

ihrem Zeitgenossen Jerobeam andererseits bestand, indem dieser durch

seine völlige Lossage vom wahren Jahvekult die schleunige Vernichtung

seines Hauses heraufbeschworen hat. Sind doch die gegen Jerobeam ge-

richteten Anklagen II Chron. 12, 14 ff.; 13, 4—20 nicht ohne Grund den

Meldungen der gesegneten Fruchtbarkeit des Hauses Juda unmittelbar voran-

gestellt, und ist bei keinem späteren Könige von Juda von Frauen- und

Kinderreichtum mehr die Rede '.

Wellhausen hat aber nicht nur den Zweck der chronistischen Angaben

über die zahlreiche Nachkommenschaft Rehabeams und Abias gründlich

mißverstanden; er hat dieselben auch — wenigstens die des Abia — ganz

mit Unrecht als eine geradezu lächerliche Erfindung hingestellt.

»Zur Beurteilung der Familiengeschichte der Davididen — so meint

er Prol. ^ 205 — leistet besonders die Mitteilung 13, 21 nach Form und

Inhalt gute Dienste: „Und Abia stärkte sich und nahm sich vierzehn Weiber

und zeugte zweiundzwanzig Söhne und sechzehn Töchter." Man muß

meinen, dies falle in das Königtum Abias und zwar nach dem angeblichen

Siege über Jerobeam ; er regierte aber alles in allem nur drei Jahre. Und

1 Wenn aber II 24,3 gesagt wird, der Dies zeigt klar 24,22: „und der König Joas

Priester Jojada, dem Joas so viele Wohltaten gedachte nicht der Liebe, die ihm Jojada, der

verdankte, habe ihm auch zwei Ehefrauen Vater desselben (des Zacharias) erwiesen

zugeführt, die ihm Söhne und Töchter schenk- hatte, sondern ließ seinen Sohn töten". Diese

ten, so steht dieser Hinwels weder mit der Nachricht, die — wie so manches andere —
Gesinnungstüchtigkeit des jungen Königs noch in 11 Kön. fehlt, wird durch Matth. 23,35

mit der David gewordenen Verheißung in (vgl. Luk. 11, 51) bestätigt, wonach Zacha-

irgendwelchem ursachlichen Zusammenhang, rias (hier allerdings als ,Sohn des Barachias'

sondern ist höchst wahrscheinlich bestimmt, die bezeichnet, wofür jedoch nach Hieronymus

Undankbarkeit des Joas, der später Joja- das Evangelium der Nazaräer ,Sohn des Jo-

das Sohn Zacharias im Vorhofe des Tempels jada' bietet) zwischen dem Tempel und dem

steinigen ließ, besonders grell zu beleuchten Altare gemordet ward.
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binnen dieser Zeit soll einer seiner Söhne (13, 23) sogar zum Manne gereift

sein? In Wahrheit hat Abia überhaupt keinen Sohn gehabt, denn sein

Bruder ist ihm gefolgt.

Prüfen wir diese Kritik in rückwärtiger Folge! Daß Asa nicht der

Bruder, sondern der Sohn Ablas war, wird auch durch I Kön. 15, 8 aus-

drücklich bezeugt '. Dazu führt auch die Erwägung, daß Abia schon lange

vor seiner Thronbesteigung heiratsfähig gewesen sein muß und bei seinem

Tode sehr leicht einen regierungsfähigen Sohn haben konnte. Daran aber,

daß Asa seinen Neffen mit Gewalt beiseite geschoben habe, ist nicht zu

denken; dafür bürgt der religiöse, streng rechtliche Charakter dieses Fürsten,

der gerade das Gegenteil vom skrupellosen Usurpator Joram (IlChron. 21, 4)

war. Auch nötigt die chronistische Darstellung II 13, 21 in keiner Weise

zu der Meinung, Abia habe die vierzehn Ehen erst nach seiner Thron-

besteigung, ja sogar erst nach seinem Siege über Jerobeara eingegangen;

vielmehr bildet v. 21a: ^~";:x pinr-n „Abia aber erwies sich als (poli-

tisch) stark" (im Gegensatz zu Jerobeam) den Schluß des vorausgehenden

Abschnitts, während der folgende Familienbericht die innere Kraft der

Dynastie betont, ohne jedoch irgendwie eine Zeitfolge in bezug auf das

Vorausgehende anzudeuten. Dies geschieht hier so wenig wie II Chron. 11, 18,

wo — der damals 43- (oder 44) jährige! — Rehabeam gewiß nicht zur

ersten Ehe schritt, was man freilich aus der (verfehlten) Übersetzung:

„Da nahm sich Rehabeam Machlat . .
." schließen sollte. Oder geht etwa

II Sam. 5 der Palastbau Davids der Zeugung von 11 Kindern und dieser

1 Nun wird freilich I Kön. 15, 10 nacli V^ater oder Großvater genannt, statt sofort

dem MT Ma'aka (Maacha), die Tochter Abi- auf Absalom zurückzugreifen. Tamar ver-

saloms (Absaloms), als Mutter Asas bezeich- mahlte sich mit Uriel von Gabaon und
net, während doch gemäß 15,2 in Überein- gebar Maacha I, die spätere zweite

Stimmung mit II Chron. 11,20.22 eine F'rau Gemahlin Rehabeams, während Maa-
gleichen Namens und gleicher Abstammung cha II, eine Enkelin Tamars und

die Mutter Ablas war. Dies scheint aller- Nichte von Maacha I, Abia heiratete,

dings zu beweisen, daß Abia und Asa Brüder Nur so ist m. E. eine Lösung möglich. Neh-

waren. Allein nach II Chron. 13, 2 soll Ablas men wir nun an, daß Absalom bei der Ge-

Mutter Mikajahu (LXX: Maayä), die Tochter burt Tamars etwa 20, diese bei der Geburt

Uriels von Gib'ea (Gabaon) gewesen sein. von Maacha I gleichfalls etwa 20 J^hre zählte

Der Widerspruch verschwindet, wenn die und letztere mit 16 Jahren sich vermählte,

Tochter Uriels zugleich eine Enkelin Absa- so fiele dieses Ereignis auf 1007— 56 = 951

loms war und die Mutter Asas ebenfalls von v. Chr., also, da Rehabeam bei seinem Re-

Absalom (als Urenkelin) abstammte. .Jeden- gierungsantritt (929 v. Chr.) 41 Jahre zählte,

falls ist ns in keinem her beiden Fälle ,Toch- auf das 19. Lebensjahr des Kronprinzen. Die

ter', sondern Enkelin bzw. Lirenkelin. Vermählung seines Sohnes Abia mit Maacha II

Das ergibt sich nach folgendem genealogi- mag etwa 18 Jahre später gefallen sein, so

sehen Schätzungsverfahren. Absalom ward daß Asa 951— 19 = 932 v. Chr. geboren

als dritter Sohn Davids um 1007 in Hebron werden, also bei seiner Thronbesteigung (910)

geboren. Er hatte drei Söhne und eine Tochter 22 Jahre zählen konnte. Diese Darlegung

namens Tamar (II Sam. 14,27); allein jene zeigt u. a auch, daß Uriel von Gabaon nicht

starben bereits vor dem Vater (18, 18) und der Vater, sondern der Großvater von .\sas

kommen schon deshalb für unsere Frage Mutter ist (gegen eine bisherige Ansicht, die

kaum in Betracht ; außerdem hätte man, falls u. a. K.\mphausen bei Kautzsch, D. Hl. Sehr,

eine der beiden Maacha von einem der beiden des A. T. !•' [1909] 490» für wahrschein-

Söhne abstammte, diesen doch ,ils ihren lieh hält).
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Familiensegeii dem Angriff der Philister zeitlich voraus, weil dies die Reihen-

folge der Erzählung ist ? Vollends unverständlich ist es ob'endrein, wie man

dem Chronisten, dessen durchtriebene Entstellungskuust hervorzuheben man

nicht müde wird, zutrauen kann, daß er einen eben geborenen Prinzen

innerhalb zweier Jahren zum Manne reifen läßt.

2. Hat der Chronist das Charakterbild und die Taten Abias gefälscht?

Als einer der durchschlagendsten Belege für die tendenziöse Verge-

waltigung der Geschichte seitens des Chronisten gilt der Schule Wellhausens

folgender Fall. Dem König Abia wird II Chron. 13 keineswegs Treulosig-

keit gegen Jahve vorgeworfen; ja er erscheint sogar gegenüber Jerobeam

von Israel als , Bußprediger' für die von letzterem verführten Israeliten.

Ganz anders lautet das Urteil I Kön. 15, 3 : „Er wandelte in allen Sünden

seines Vaters . . . und sein Herz war nicht ungeteilt gegenüber Jahve."

Die Gegenüberstellung wirkt hier blendend; spiegelt sie auch den

wahren Sachverhalt wider?

Der Chronist berichtet II 12, 1, daß Rehabeam, der Vater Abias, nach

Befestigung seiner Macht nebst ganz Israel das Gesetz Jahves verlassen

habe. Der Einfall Sisaks habe zwar eine Besserung bewirkt; aber das

Endurteil II 12,14 lautet: „Er handelte böse; denn sein Sinn war nicht

darauf gerichtet, Jahve zu suchen." Von seinem Enkel Asa, dem Sohn

Abias, aber bezeugt der Chronist II 14, 2, daß er mit dem Götzendienst

in Juda gründlich aufgeräumt habe. Damit ist zugleich klar gesagt,

daß sein Vater Abia sich ebenfalls des Götzendienstes schuldig

gemacht hatte. Und von seiner Mutter Maacha wird es II 15, 16 in der

stärksten Form ausdrücklich bezeugt. Damit ist das Verhalten Abias

vor dem Kampf mit Jerobeam 13, 3 ff., d. h. seine Berufung auf den wahren

Kult zu Jerusalem gegenüber dem Kälberdienst Jerobeams zu Dan und

Betel recht wohl vereinbar. Sie entsprang wenigstens teilweise aus poli-

tischer Berechnung, aber auch wohl aus religiöser Überzeugung. Selbst

I Kön. 15 wirft ja Abia nicht völligen und bleibenden Abfall vor, sondern

nur den Mangel an einer ungeteilten Hingabe an Jahve. Beweis dafür

sind auch die I Kön. 15, 15 erwähnten Weihegeschenke Abias, die sein

Sohn Asa in den Tempel Jahves bringen ließ. Es wäre auch schwer er-

klärlich, wie Asa, trotzdem seine Mutter dem Astartendienst ergeben war,

das Muster eines frommen Königs werden konnte, wenn sein Vater ein

eingefleischter Götzendiener und die — von diesem abhängige — Priester-

schaft größtenteils korrumpiert gewesen wäre. Dies und der besondere

Umstand, daß Abia hauptsächlich durch seines Vaters Schuld in Sünde

geriet, dürfte es doch hinreichend rechtfertigen, daß der Chronist den Abia

nicht eigens mit einer schlechten Note bedachte, es aber dem Leser zu-

gleich ermöglichte, durch ein wenig Nachdenken ein zutreffendes Urteil

über ihn zu gewinnen '.

1 Man vergleiche dazu Wellhausen, Prol.« Abia I Reg. 15, 3-r, nicht aufgenommen, weil

188, wo es heißt: In der Chronik sei „das die ersten jüdischen Könige, da sie ja den

ungünstige Urteil über Rehabeams Nachfolger rechten (iotlesdienst bewahren gegenüber den
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3.' Widerspricht die chronistische Darstellung der politischen Tätigkeit

Asas wirklich den Tatsachen und dem gesunden Menschenverstand?

Auch die Berichte des Chronisten über die politischen Ereignisse unter

Asa werden vielfach angefochten.

a) Zunächst wird die Zahl der Krieger Asas: 300 000 Judäer und

280 000 Benjamiten für übertrieben erklärt. Demgegenüber dürfen wir auf

die Volkszählung Davids (etwa 70 Jahre vor Asa) hinweisen, die für Israel

800 000. für Juda 500 000 streitbare Männer ergab (II Sam. 24, 9). Man hat

zwar auch diese Angabe als „entschieden zu hoch" bezeichnet; aber mit

gutem Grund? Einen solchen könnte nur die zu geringe Bevölkerungs-

ziffer liefern. Diese ist uns aber — unabhängig von jener Zählung — nicht

einmal schätzungsweise bekannt. Auch die Tatsache, daß selbst mächtige

Könige des Altertums nicht mit solchen Heeresmassen in den Krieg zu

ziehen pflegten, beweist nichts gegen die biblischen Angaben; denn es ist

etwas ganz anderes, über eine halbe Million Streiter zu verfügen und diese

auch strategisch verwenden zu können. Schon die Unmöglichkeit geeigneter

Verpflegung großer Massen angesichts der damaligen Verkehrsmittel ließ

sehr große Heere in der Regel gar nicht aufkommen. Wie aber konnte

Asa darauf verfallen. Hunderttausende kriegsbereit zu halten? Selbst-

verständlich verfolgte er damit nicht Eroberungsziele in entlegenen Ländern,

sondern einen allseitigen, stets bereiten Grenzschutz durch die Bürgermiliz

in den jeweilig bedrohten Stellen. Zum gleichen Zweck dienten die von

Asa befestigten Plätze (I Kön. 15, 23; II Chron. 14, 6), in die er wohl kleinere

Garnisonen von Berufssoldaten legte, um den Widerstand zu organisieren

(vgl. II Chron. 33, 14). Sein eigentliches Heer war — der Bevölkerungszahl

entsprechend — jedenfalls nicht sehr groß, und nur wo es sich um eine

kurzfristige und dringliche Aktion zur Landesverteidigung handelte, wurde

ganz Judäa aufgeboten I Kön. 15, 22 (II Chron. 16, 6). Solches war wohl

auch bei der Invasion der Kusch iten der Fall.

b) Dieses Ereignis wird von Wellh.\usen, Prol. ^ 203 schlankweg als

unhistorisch erklärt; denn es sei unglaublich, daß Zerah, der angebliche

„König der Mohren und Lybier" mit einem Heere von einer Million „Ägypten

überspringend" in Juda erschienen sei und daß Asa, der sich nicht einmal

gegen Baesa von Israel zu wehren gewußt, jenes Äthiopenheer bei Maresa

so geschlagen habe, daß kein einziger am Leben blieb.

Auch dieses Urteil ist nicht zutreffend. Daß Zerah ,Köuig' gewesen

sei, wird im Text nirgends gesagt. Und dies ist um so mehr zu beachten,

weil der Chronist solches nicht zu verschweigen pflegt (vgl. z. B. II 12, 2. 9;

16, 1. 2. 3. 7). Im vorliegenden Falle kommt hinzu, daß es besonders ehren-

israelitischen, die davon abgefallen sind, not- nisten II 12.1.14: „er (Rehabeani) fiel samt

wendig gut sein müssen". Also mußte nach dem ganzen Volke Israels vom Gesetze Jahves

dem Chronisten vor allem Rehabeani, der ab" und „er handelte böse; denn er hatte

erste jüdische König, ,notwendig gut seinen Sinn nicht darauf gerichtet, Jahve zu

sein'. Und diese Unterstellung wagt W. suchen"! Die Methode Wellhauskn.s kenn-

angesichts des klaren Zeugnisses des Chrn- zeichnet sich hier selbst.
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voll ist, ein Heer zu besiegen, das unter königlicher Führung steht.

Schon (leshalb darf Zerah nicht mit Osorkon (I.), dem Sohne und NacMolger
des berühmten Sosenk (I.), identifiziert werden; aber auch aus andern

Gründen nicht: Osorkon war nicht Kuschit wie Zerah und ein königliches

ägyptisches Heer wäre auch ganz anders ausgerüstet gewesen wie das

Zerahs, das zwar ,eine Million', also eine riesige Menge ausmachte, aber

nur 300 Wagen zählte, während die Truppen Sosenks mit 1200 Wagen
erschienen. Dieser Umstand und der ganze Verlauf des Unternehmens
Zerahs weisen darauf hin, daß sein ,Heer' kaum eine militärische Aus-
bildung besaß.

Schwierig ist die Frage: woher kam dieser Menschenstrom, der von
Süden her sich über Judäa ergoß, von Nublen, der eigentlichen Heimat
der Kuschiten (Äthiopier), oder von Arabien ?

Daß eine große Volksmasse von Nubien nach Palästina aufgebrochen

sein soll, erscheint zunächst sonderbar, zumal da von einer Teilnahme
Ägyptens nichts verlautet. Erwägt man aber, daß infolge der geringen

Ausdehnung des ertragfähigen Bodens die Ernährungsbedingungen in Nubien
sehr erschwert waren und Judäa von früher her QI Chron. 12, 3) als ein

gesegnetes, aber von einer militärisch nicht sehr widerstandsfähigen Be-

völkerung bewohntes Land galt, so bot sich den darbenden Kuschiten

gerade Judäa als geeignetes Ziel eines Erobernngszugs bzw. einer dauernden
Ansiedlung dar. Dieses Unternehmen mochte auch leicht die Billigung

Osorkons finden, so daß er ihren Durchzug durch Ägypten gestattete. Die

Unabhängigkeit Judas, das einst den Ägyptern tributpflichtig war, reizte

ja schon seinen Vater zu einer Strafexpedition und vielleicht hoffte er

selbst durch die Kuschiten (und Libyer) Palästina unter sein Joch zu beugen.

Es wäre somit ganz verständlich, wenn die in Frage stehenden Kuschiten

aus Nubien durch Ägypten hindurch nach Palästina gekommen \\ären.

Diese Annahme scheint sogar durch II Chron. 16, 8 gefordert zu werden,

wonach unter den Truppen Zerahs auch Lubim (Libyer) waren.

Es gibt aber auch .Anzeichen, die für die arabische Herkunft sprechen.

Dahin gehört vor allem die Angabe II Chron. 21, 16, wonach die Araber,

welche unter Joram in Judäa einfielen, „neben den Kuschiten wohnen".
. Was aber — so ließe sich einwenden — haben die Libyer (16,8) mit

diesen Kuschiten zu tun, da doch Libyen im Westen Ägyptens liegt? Sie

können indes schon früher, d. h. von der Auswanderung aus Afrika her

beisammen gewesen sein. Warum aber werden dann 21, 16 nur die Kuschiten

erwähnt? Wohl aus dem gleichen Grund, demzufolge in II Chron. an vier

Stellen des 14. Kapitels — im Gegensatz zu 16, 8 — nur von Kuschiten

die Rede ist, weil sie nämlich den weitaus größten Teil des Völkergemisches

bildeten. Ferner zeigt auch die Art, wie der siegreiche Asa alle Städte

ringsum Gerar (bis wohin er die Kuschiten verfolgt hat) behandelte, sehr

deutlich, daß er dort (im Norden der Sinaihalbinsel) schon auf feindlichem

Boden stand. Allerdings hat man geltend gemacht, daß gerade der Weg,
den die fliehenden Kuschiten eingeschlagen, auf Ägypten und nicht auf

Kugle r, For.scluinßeu. 18
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Arabien deute'. Mir scheint es jedoch, daß Gerar (10 km südl. von Gaza)

mindestens ebensogut auf dem Wege nach Arabien liegt. Noch weiter

östlich — durch das Gebiet von Edom — den Rückzug anzutreten, empfahl

sich schon deshalb nicht, weil Edora damals zu Juda gehörte.

Ob nun die Kuschiten von Nubien oder vom nordwestlichen Arabien

kamen — einen Innern Widerspruch bergen die chronistischen Angaben nicht.

Auf den ersten Blick könnte es freilich befremden, daß Asa nach seinem

Siege über die Kuschiten gegenüber Baesa fast ohnmächtig erscheint, so

daß er sich sogar entschließt, die Gunst des Königs von Aram mit Gold

und Silber zu erkaufen. Die damalige Besorgnis Asas war indes wohl-

begründet. Vor Baesa allein — obgleich dessen Heer weit stärker war

als das seine — fürchtete er sich nicht, wohl aber vor der vereinigten

Macht von Israel und Aram. Möglicherweise fühlte er sich auch durch

den Kampf mit den Kuschiten (im vorhergehenden Jahr, worüber sogleich)

geschwächt und geschulten Heeren gegenüber weniger gewachsen. Das

Verhalten Asas gegenüber den neuen Feinden ist also keine „vernichtende

Kritik des Sieges, den er vorher über die Äthiopen davon getragen haben

soll" (Wellhausen). Übrigens dürfte durch den demütigen Bittgang zu Ben-

hadad von Aram — trotz des Spruches die Klugheit ist der beste Teil

der Tapferkeit« — der Lobpreis „der tapferen Taten" ^ Asas, den nicht

etwa die Chronik, sondern das I. Königsbuch (15, 23) verkündet, schwer-

lich hinreichend erklärt werden. Welche Taten gemeint sind, erfahren wir

aus diesem Buche allerdings nicht; aber der Chronist bietet wenigstens

eine glänzende Probe davon.

c) Dagegen scheinen andere Nachrichten über Asa nicht mit den

Königsbüchern in Einklang zu stehen. Nach II Chron. 14, 5 (vgl. 14,8 und

15,10.15) hatte das Land bis zum 14. oder — wie sich zeigen wird —
bis zum 15. Jahre Ruhe. Nun heißt es aber weiter: „Es war kein Krieg

bis zum 35. Jahre der Regierung Asas; im 36. Jahre . . . zog Baesa gegen

Juda und befestigte Rama usw." Dazu stimmen jedoch die Angaben von

I Kön. anscheinend nicht. 15, 16 sagt: „Es war aber Krieg zwischen Asa

und Baesa, dem Könige von Israel, solange sie lebten (,alle ihre Tage')-"

Da ferner nach 15,33 Baesa schon im 3. Jahre Asas den Thron bestieg

und bereits in dessen 26. Jahre starb, so sind selbstverständlich die Jahres-

zahlen 35 und 36 unrichtig. Wie lösen sich die Widersprüche?

Was zunächst I Kön. 15, 16 betrifft, so ist die Zeit ,alle ihre Tage'

gewiß nicht von der Thronbesteigung Baesas an zu rechnen. Der

terminus a quo bleibt vielmehr zunächst unbestimmt; er wird erst durch

das folgende Ereignis, die Befestigung Ramas (v. 17 ff.) bezeichnet. Die

Tatsache, daß die Feindseligkeiten von da ab, wenn auch mit Unter-

brechungen (wie schon v. 21 lehrt), bis zum Tode Baesas viele Jahre fort-

dauerten, rechtfertigt durchaus den v. 16 gewählten Ausdruck. Daß die

Befestigung von Rama der Anfang des Kriegszustandes zwischen Asa und

1 So neuerdings nocli Flinders Petrie, Königsbüclier nur bei zwei Königen von

A Iiistory of Egypt vol. III, 242 f. Juda ausdrücklich von ihren ,tapferen
- Es ist bedeutsam, dal3 der Verfasser der Taten' spricht: bei Asa und Ezechias.
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Baesa war, lehren auch die Worte des Propheten: „von nun an gibt es

Kämpfe für dich!" (II Chron. 16,9).

Und nun zu den Jahreszahlen! Was hat an Stelle der irrigen ,35'

in II Chron. 15, 19 gestanden? Das läßt sich mit Sicherheit ermitteln.

Was heißt denn: „es war kein Krieg bis zum n. Jahr Asas"? Etwa,

daß im n. Jahr noch kein Krieg war, sondern erst im darauffolgenden?

Keineswegs ; vielmehr war im n. Jahre der erste Krieg '. Die Stelle greift

also auf den Einfall Zerahs zurück und da dieser nach 15, 10 nur das 14.

oder 15. Jahr gewesen sein kann, so muß 15,19, wo die ,5' durch die

folgende ,6' verbürgt wird, die Jahreszahl 15 angenommen werden. Die

Feindseligkeiten zwischen Asa und Baesa begannen somit im 16. Jahre des

ersteren und dauerten bis zu seinem 26., also 11 Jahre hindurch^.

4. Angebliche chronistische Übertreibungen des religiösen Eifers

Asas und seines Sohnes Josaphat.

Der Chronist — so behauptet man ferner — übertreibt die Verdienste

Asas und seines Sohnes Josaphat um die Reinheit des Kultes, indem er

II 14, 4 und 17,3.6; 19,3 meldet, die beiden Könige hätten ,die Höhen' ab-

geschafft; hintendrein (15, 17 und 20, 32. 33) aber habe der Chronist

mechanisch seine Vorlage I Kön. 15, 14 und 22, 43. 47 kopiert, wonach die

Höhen geblieben sind (so Wellhausen, Prol.'' 188 und andere).

Die Kritik setzt also hier voraus, daß der Chronist, dem sie sonst

eine planmäßige Umdichtung der Geschichte zutraut, an zwei Stellen Berichte

aufnehme, die seinem kurz zuvor gefällten Urteil stracks widersprechen.

Das ist aber schon an sich höchst unwahrscheinlich. Obendrein trifft es

auch gar nicht zu. Nach II Chron. 14, 4 , beseitigte er (Asa) in allen Städten

Judas die Höhen und die Sonnensäulen', welch" erstere — wie schon

die Zusammenstellung mit den Sonnensäulen zeigt — sich auf den eigentlich

heidnischen Kult beziehen. Das gleiche ist aus 17, 6 ersichtlich, besonders

wenn man den Zusammenhang mit 17, 3 beachtet. Hier wird gesagt, daß

Josaphat (persönlich) ,sich nicht an die Baale hielt'; 17,6 dagegen, daß

er es obendrein wagte, an die Ausrottung des Baalkultes zu gehen (,da

1 So nach der konstanten, aber allzuwenig .Zusammenhang' versteht, ist doch wirklich

beachteten hebräischen Zählweise, worüber nichts als eine recht wunderliche Konstruktion,

in den beiden letzten Abhandlungen dieses W. meint nämlich, der Chronist habe den

Buches eingehend. Ausbruch des Krieges zwischen Asa u. Baesa

- Die Vermutung, daß ,35' und ,36' wohl und die Bitte Asas um Hilfe beim König von

zu 15 und 16 abzuändern sei. ist schon alt; Aram (11 Chron. 16,3) absichtlich so spät

triftige Beweisgründe hat man jedoch - so- (ins 36. Jahr) angesetzt, damit der Zusara-

viel ich sehe — nicht vorgebracht. Die An- menhang mit der Strafe, die den König erst

nähme, dal3 der Einlall Zerahs im 14. Jahr gegen Ende seines Lebens getroffen habe,

Asas stattgefunden habe, zeigt, daß man klar hervortrete. Allein die Strafe, die Asa

15,19 nicht richtig gedeutet und sich so den dafür trifft, daß er mehr auf den König von

Weg zur Ermittelung der ursprünglichen .Aram als auf Jahve vertraute, ist nach der

Jahreszahlen verlegt hat. Zwar behauptet Chronik nicht die dreijährige Krankheit gegen

Wellhausen, Prol.« 199, durch die erwähnte Ende des Lebens, sondern eine ständige

Korrektur werde der Zusammenhang mit Befehdung (16,9) in der langen voraus-

Ifi. 7ff. zerstört: was aber \V. hier unter gegangenen Zeit.

18*
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ihm in den Wegen Jalives der Mut wuchs, so beseitigte er auch die Höhen

und die heiligen Bäume .aus Juda'). Von den Jahve-Höhen ist auch

hier nicht die Rede. Diese werden — als unter Asa und Josaphat fort-

bestehend — erst 15, 16f. und 20, 32 f. erwähnt und zwar an erster Stelle

in bemerkenswerter Weise. Dort berichtet der Chronist, daß Asa der

eigenen Mutter wegen ihres Götzendienstes nicht geschont und fährt dann

fort: ,Die Höhen aber wurden in Israel nicht abgeschafft, doch war das

Herz Asas ungeteilt sein Leben lang.' Selbstverständlich ist hier ,Israer

kein geographischer Begriff im Sinne von ,Nordreich'; denn in diesem

hatte ja Asa gar nichts zu befehlen. Vielmehr bezeichnet ,Israer das durch

seine Abstammung und Religion von der Heidenwclt gesonderte Volk Judas '.

Damit sind die genannten Höhen als J ah ve -Kultstätten deutlich gekenn-

zeichnet-.

5. Eine sonderbare, dem Chronisten zugescliriebene Verwandlung

eines Kriegsberichts aus der Zeit Josaphats.

Besonders bezeichnend hat man die Art gefunden, wie der Chronist

11 20 den Bericht II Kön. 3 „im Geiste des sogenannten Midras" „voll-

ständig umgebildet" habe (vgl. Wellhausen, Prol. "199^ 203; Kautzsch-

RoTHSTEiN bei Kaltzsch, D. Hl. Sehr. II ^ [19101 493, 569').

Zweifellos müßte man an der Glaubwürdigkeit der Chronik gründlich

verzweifeln, wenn es sich hier wirklich um zwei Berichte über dieselben

Ereignisse handelte. Aber gerade ihre in allen Einzelheiten hervor-

tretende Verschiedenheit weist klar darauf hin, daß II 20 gar nichts

mit II Kön. 3 zu tun hat.

II Kön. 3 zieht Joram von Israel gegen den abtrünnig gewordenen Mesa

von Moab, und Josaphat von Juda schließt sich Joram an. Beide ziehen durch

die Steppe von Edom, wo sich auch der dortige König mit seiner Streitmacht zu

ihnen gesellt. Sieben Tagereisen waren sie bereits vorgerückt. Da geht für Men-

schen und Vieh das Wasser aus. In ihrer Angst nehmen die drei Könige ihre

Zuflucht zu dem dort weilenden Propheten Elisa (Elisäus). Er hilft nach anfäng-

licher Weigerung. Auf sein Geheiß machen sie in einem Bachtale Grube an Grube

und am andern Morgen — zur Zeit des Speiseopfers — kommt plötzlich Wasser

von Edom her und füllt die Gruben. Der Prophet verheißt obendrein Sieg über

die Moabiter. Einnahme ihrer Städte und \'er\vüstung ihrer Felder. Die Moabiter

erwarten den Feind an der Grenze von Edom (wohl am Wadi el-Hesä). In dem

reflektierten Lichte der Morgensonne erscheint ihnen das Wasser rot wie Blut. Im

Glauben, daß die Könige aneinander geraten seien, stürzen sie sich beutegierig

auf den Feind, werden aber zurückgeschlagen und verfolgt, ihre Felder verwüstet

und ihre Städte bis auf Kir-Hareset (heut. Kerak) erobert. Als aber Mesa hier auf

1 Ähnlich II Chron. 12, 1, wo Rehabeam Nordreichs waren ja dem Kälberdienst zu

(Roboam) und mit ihm ,ganz Israel' (d. h. Betel und Dan ergeben und verehrten Jahve

die Israeliten Judas) von den Gesetzen Jahves nur dem Namen nach.)

abfielen. Ebenso 23, 2 ,die Leviten aus allen - Damit dürften u. a. auch die Auffassungen

Städten .Judas und die israelitischen Fa- von Kautzsch und ROTHSTEIN bei K.AUTZSCH,

milienhäupter' und 24,5; .Gehet hinaus in die Die Hl. Schrifts III (1910), 493 (Einl.) und die

Städte Judas und sammelt von ganz Israel Noten zu II Chron. 15,17; 17,6; 19,3 er-

Geld.' (Dem Chronisten gelten als wahre ledigt sein.

Israeliten nur die Juden ; die Bewohner des
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der Stadtmauer seinen erstgeborenen Sohn als Brandopfer darbringt, ziehen sich

die Israeliten entsetzt zurück und kehren heim.

Und nun zu II Chron. 20. Hier sind umgekehrt die Moabiter und zwar im

Bunde mit den Ammonitern und dem Bergvolk von Seir die Angreifer, und richtet

sich der Angriff lediglich gegen Josaphat auf dessen eigenstem Gebiet (von

Joram und dem Küuig von Edoni ist gar nicht die Rede). Schon sind die Moabiter

und Ammoniter bis Eugedi (am Westufer des Toten Meeres) vorgedrungen. Der
geängstigte König und das Volk flehen im Tempel um Rettung. Da verkündigt

der Prophet Jachasiel, ein Nachkomme des Leviten Asaph, den günstigen Aus-

gang — nicht durch die Waffen der Juden, sondern durch das direkte Eingreifen

Gottes. Auf das Geheiß des Propheten rückt Josaphat gegen die Feinde

zur Steige von §i.s (zwischen der Höhe von Tekoa und Engedi). Den Kämpfern
voraus ziehen im Festschmuck die Sänger-Leviten unter jubelndem Absingen des

.Danket Jahve'. Gleichzeitig geraten die Feinde durch Gottes Fügung in einen

Hinterhalt, verwirren und vernichten sich gegenseitig. Als die Juden die Höhe
erreichen, von der die Ebene sich überblicken läßt, sehen sie Leiche an Leiche.

Die Juden aber machen reiche Beute drei Tage lang und feiern dann in dem noch
heute .Lobpreistal' genannten Orte die Großtat des Herrn.

Hier wie dort stoßen wir auf eine wunderbare Begebenheit; aber viel

unerklärlicher ist es, wie der Bericht der Chronik aus dem des IL Königs-

buches entstanden sein soll '. Muß man da niclit annehmen, daß das Er-

eignis der Chronik vor oder nach dem Zug Jorams und Josaphats gen

Moab eintrat? In der Tat weist alles darauf hin, daß der Einfall der

Moabiter und Ammoniter vorher geschah.

Die Moabiter, die schon David tributpflichtig geworden (II Sam. 8, 2)

waren schon gleich nach Ahabs Tod von Israel abgefallen (II Kön. 1,1).

Der unmittelbare Nachfolger des letzteren, Ahazja, war vielleicht schon durch

seinen Unfall (II Kön. 1,2) gehindert, die verlorene Oberhohelt wiederzu-

gewinnen. Mesa von Moab aber mußte natürlich daran gelegen sein, diese

Situation auszunutzen. Nach dem Grundsatz ,divide et impera' gelangte

er am leichtesten zum Ziel, wenn er Josaphat von Juda, des Verwandten

Ahazjas und Bundesgenossen seines Vaters Ahab, durch einen Überfall einen

vernichtenden Schlag versetzte. Wie aber konnte dies unversehens geschehen ?

Der kürzeste Weg führte um das Südende des Toten Meeres herum durch

Edom. Dieses Gebiet war indes damals noch unter jüdischer Oberhoheit

(vgl. II Kön. 8,20.22); es ist daher wahrscheinlich, daß Mesa — um seine

Absichten zu verdecken — zuerst südwärts, östlich vom Seir-Gebirge zog

und dann erst nordwestwärts abbog. Dies wird auch durch den Umstand

nahegelegt, daß jenem Gebirge entstammende Mannschaften einen Teil

seines Heeres bildeten (II Chron. 20, 23). Daß die Moabiter und Ammoniter

später jene Edomiter niedermachten, erklärt sich wohl daraus, daß sie

— als sie in den Hinterhalt geraten waren und zugleich den Jubelruf der

Juden vernahmen — den Verdacht schöpften, die Edomiter hätten an ihnen

1 Der einzige Zug von Ähnlichkeit, den reibung und das Beutemachen eine Illusion

man (vgl. Wellhausen l. c. 203) glaubte ent- des Gegners, im zweiten Wirklichkeit, aber

deckt zu haben, soll in der ,
gegenseitigen zugleich eine solche, die sich verstehen läßt.

.\ufreibung der Feinde' und der Beschränkung wie sogleich gezeigt wird. Zudem sind alle

des Widerparts auf die Arbeit des Beute- näheren Umstände hier und dort viillig ver-

machens II Kön. 3, 23 und II Chron. 20, 2:! schieden,

bestehen. Im ersten Fall war aber die .Aul-



278 Zur Glaubwürdigkeit der Clironili.

Verrat geübt, was ja auch vielleicht der Fall sein mochte. Die psycho-

logische Wirkung der Bedrängnis von ungeahnten Feinden im Verein mit

Jubelliedern, die über die Höhe herüberschallten, der befremdende festliche

Aufzug der Juden, den die moabitischen Späher ihren Leuten hinabmeldeten,

konnte geradezu niederschmetternd sein. Die Eindringlinge sehen sich

plötzlich einem siegesgewissen, von höherer Macht geführten Feind gegen-

über. So geben sich auch Moabiter und Ammoniter wechselseitig den Tod
— schwerlich in blinder Raserei, sondern weil sie ihren Feinden nicht in die

Häude fallen wollten. Hiermit erklärt sich in einfacher Weise die ganze
Stelle II Chron. 20, 1—30. Und der Text selbst bestätigt unseren chrono-

logischen Ansatz. 20,35 heißt es nämlich: „Darnach (i? '^nnN) ver-

bündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahazja, dem Könige von

Israel ..." Wie man ohne weiteres sieht, schließt sich diese Stelle chrono-

logisch au 20, 28 f. an (v. 31—34 bietet ja nur eine allgemeine Charakteristik

der Regierung Josaphats im Zusammenhang mit v. 30, die ebensogut oder

noch besser auf v. 37 folgte). Daraus ergibt sich, daß der Einfall der
Moabiter und Ammoniter während der Regierung Ahazjas, also

— da derselbe nur während zweier Jahre (854 3—853 2) regierte —
bald nach Ahabs Tode unternommen ward. Der etwaige Einwand,

die Königsbücher erwähnen ja davon gar nichts, ist belanglos. Dort —
es müßte vor I Kön. 22 sein — wird auch der Teilnahme von Truppen
Ahabs in der bedeutenden Schlacht von Karkar, wo Adad-idri (= Benhadad II)

vom Heere Salmanassars besiegt ward, mit keinem Wort gedacht. Oben-

drein scheint der MT II Kön. 22,46 darauf hinzuweisen, daß der Verfasser

von den Kriegstaten Josaphats noch etwas mehr wisse als das, was er

kurz zuvor berichtet.

6. Der Bericht der Chronik über die geseheiterte Ophirfahrt Josaphats

im Widerspruch mit I Kön. ?

„Nach II Chron. 20,35 soll sich Josaphat (in direktem Widerspruch

mit I Kön. 22, 49 f.) mit dem König Achazja von Israel zum Bau von Tarsis-

schiffen verbunden haben. Nur so wird es dem Chronisten erklärlich, daß

Jahve gemäß der Weissagung Eliesers von Maresa das Machwerk beider

Könige zertrümmerte" (so Kautzsch, D. Hl. Sehr.'' [1910] II, 492 — mit

Wellhalsen, Proleg. '^ 200).

Halten wir beide Stellen nebeneinander

!

I Kön. 22, 49 f.: II Chron. 20. ;^5 ff.

:

„Josaphat hatte Tarsi.sschiffe bauen „Darnach befreundete sich Josaphat.

lassen, die nach Ophir fahren sollten, um der König von Juda, mit Ahazja, dem
Gold (zu holen); aber man fuhr nicht; König von Israel, der frevelhaft handelte,

denn die Schiffe scheiterten zu Esjon- Er nahm ihn aber als Genossen zum Bau
Geber (Asion-GaberJ. Damals sprach von Schiffen für die Fahrt nach Tarsis

Ahazja (Ochozias). der Sohn Ahabs, zu und sie bauten eine Flotte in Esjon-Geber.

Josaphat: Laß meine Leute mit deinen Da prophezeite Elieser. der Sohn Doda-
Leuten auf den Schiffen fahren! Josaphat wahus von Maresa, gegen Josaphat und
aber wollte nicht." sprach : Weil du dich mit Ahazja ver-

bündet hast, wird Jahve dein Machwerk
vernichten. Und die Schiffe scheiterten

und konnten nicht nach Tarsis gehen."
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Eine nur llüchtige Vergleichung mag allerdings obiges Urteil berechtigt

erscheinen lassen; eine sorgfältige Prüfung dagegen führt zu dem Ergebnis,

daß ein Widerspruch zwischen den beiden Berichten nicht nachweisbar

ist, daß sich vielmehr beide ergänzen.

I Kön. sagt allerdings nichts von einer Mitwirkung Ahazjas beim

Schiffbau; dieses Schweigen bedeutet aber noch keine Leugnung. Eben-

sowenig folgt aus der abschlägigen Antwort Josaphats, daß Aliazja an dem
Schiffbau zu Esjon-Geber gar nicht beteiligt war; denn jene Weigerung
bezieht sich lediglich auf die Mitfahrt der Leute des Königs von Israel.

Obendrein ist die direkte oder indirekte Mitwirkung des letzteren bei dem
Bau höchst wahrscheinlich. Warum dies? Für die gedachte Flotte

war im Gebiete Josaphats schwerlich geeignetes Bauholz zu finden; denn

gerade das Holz der .Tarsisschiffe' mußte wegen der langen Dauer und

Beschwerlichkeit der Fahrt ' von besonderer Güte sein — etwa von der

Art, wie sie Ezech. 27, 5 f. aufgeführt werden (Zypressen vom Hermon,

Zedern vom Libanon, Eichen vom Basan). Letztere konnte der König von

Israel liefern, und da er durch seine Mutter zugleich mit dem tyrischen

Königshaus verwandt war, so konnte er gleich Salomo hundert Jahre zuvor

leicht Zypressen und Zedern und wohl auch sonstiges Material, sowie bau-

technische Hilfe von Tyrus erlangen. Die Mitwirkung Ahazjas war dem-

nach für Josaphats Unternehmen sehr wertvoll, ja höchst wahrscheinlich

sogar notwendig. Nun erhebt sich aber die Frage, welche Gegenleistung

hat sich Ahazja ausbedungen? Diese bestand gewiß nicht in der Erfüllung

der I Kön. 22, 50 ausgesprochenen Bitte; vielmehr müssen wir erwarten,

daß dem jungen König ein bestimmter Anteil an der erhofften Goldfracht

oder einer sonstigen Vergütung zugesprochen war. Nachdem die Verein-

barung getroffen und das Werk bereits in Angriff genommen war, mochte

es indes Ahazja für geraten halten, zur Kontrolle der einzubringenden

Schätze oder aus einem anderen Grunde die Teilnahme an der Ophirfahrt

zu ermöglichen; so erklärt sich am einfachsten seine (nachträgliche) Bitte

an Josaphat. Die völlig ablehnende Haltung des letzteren muß indes

auffallen, wenn man sich der guten Beziehungen erinnert, die zwischen

Josaphat und dem Hause Ahabs bestanden und die auch durch die Hilfe

Ahazjas beim Bau der Tarsisschiffe zutage traten. Das Ausinnen des

letzteren mochte ihm freilich als Zeichen des Mißtrauens erscheinen; es

ließ sich aber auch anders, ja sogar als Ausdruck noch größerer Hilfs-

bereitschaft deuten. I Kön. 9, 26f. liegt ja ein ganz ähnlicher Fall vor. Da-

mals haben erfahrene Seeleute Hirams die Ophirexpedition Salomos vom

1 Wellhausen nimmt Prol.'' 200 an, die Küste. Die größten und stärksten Schiffe

Fahrt sei wahrscheinlich um .\frika herum haben von den Fahrzeugen, die zuerst ge-

nach Tarsis (Spanien, II Chron. 9, 21) ge- wohnlich nach dem spanischen Tarsis fuhren,

gangen. Das ist natürlich ausgeschlossen. wegen der gleichen Bauart den Namen „Tarsis-

Das eigentliche Tarsis (hebr. Tarsi§), das schiffe" erhalten (vgl. ,lndia-man' als geraein-

Tartessus des klassischen Alterturas, lag aller- same Bezeichnung der großen englischen

dings in Spanien, im übertragenen Sinne be- Kauffahrteischiffe),

zeichnet es aber auch eine sehr entfernte
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gleichen Hafen (Esjon-Geber) aus mitgemacht, was Salomo sehr willkommen
war und sein mußte; denn die Tyrer hatten ungleich größere nautische

Kenntnisse. Darin konnten sich freilich die israelitischen Küstenbewohner

der Zeit Ahazjas mit den von alters geübten Phöniziern durchaus nicht messen;

aber sie hatten doch durch ihre Beziehungen zu Tyrus und Sidon weit

mehr Antrieb und Gelegenheit, sich für den Seedienst auszubilden und
waren schon durch den Besitz von schiffbaren Binnenseen, besonders des

Sees Genesaret, mit dem nassen Element früher vertraut als die Judäer.

(Daß die dortige Schiffahrt im A. T. nicht erwähnt wird, spricht nicht da-

gegen; denn dies erklärt sich zur Genüge daraus, daß Galiläa zu jener

Zeit als historischer Schauplatz ganz zurücktritt.) So bleibt also die Wei-

gerung Josaphats zunächst nicht ganz verständlich. Sie wird es aber sofort,

wenn man mit der Dazwischenkunft Eliesers und seiner niederschmetternden

Ankündigung rechnet. Daraufhin mußte Josaphat die Bitte Ahazjas ab-

lehnen, indem er zugleich hoffen mochte, dadurch das drohende Urteil ab-

zuwenden ', zumal die Flotte auch nach II Chron. 20 nicht Gemeingut beider

Könige, sondern Josaphats ausschließliches Eigentum war.

So besteht denn in unserer Frage zwischen I Kön. und II Chron. nicht

nur kein nachweisbarer Widerspruch, sondern eine ungezwungen sich er-

gebende Harmonie, soweit eine solche überhaupt möglich ist, wo zwei

Schriftsteller über gewisse Ereignisse oder Beziehungen weder einen lücken-

losen Gesamtbericht noch auch die gleichen Einzelheiten bieten, sondern

jeder nach seinem besonderen Zweck Umstände hervorkehrt, die zwar ver-

schieden sind, aber gleichwohl innerlich zusammenhängen und sich wechsel-

seitig erklären.

7. Ist der vom Chronisten bezeugte Gesinnungswechsel Joas'

nicht glaubwürdig?

Nach II Chron. 24,2. 17 ff. tat Joas von Juda, was Jahve wohlgefiel,

so lange der Priester Jojada lebte; nach dem Tode des letzteren aber ließ

sich der König von den Obersten Judas zum Götzendienst verführen und

verurteilte den ihm lästigen Mahner Zakarja (Zacharias), den Sohn Jo-

jadas, zum Tode durch Steinigung im Vorhof des Tempels. Von diesem

Vorgehen — so schließt man — weiß II Kön. nichts, da dort mit keinem

Wort davon die Rede sei. Nach der Übersetzung, die beispielsweise Kamp-

H.\usEN (bei Kautzsch, D. Hl. Sehr. I^ [1909], 525) von 12,3 gibt, träfe das

freilich zu. Aber „(Und Jehoas tat, was Jahve wohlgefiel), sein ganzes
Leben lang, da [= weil!]" der Priester Jehojada ihn unterwies" ist eine

vom hebr. Texte mindestens nicht geforderte und dem griechischen Texte

widersprechende Deutung. Es heißt dort vielmehr ^-"n- iirs i^a^—ba =i ~ rv-;TTT
' Wie einst David (II Sam. 12, 1411.) liotfte, allein stände, den Sinn haben: sein ganzes

den durch Natan angekündigton Tod seines Leben (bis zum Tode) ; aber der Zusammen-
Kindes noch abwenden zu können. hang fordert oder berechtigt (zum mindesten)

- So auch Wellhausen, Prol.'^ 20Ü. Aller- die durch den griechischen Text oder die

dings kann "Tft't? ,weil' bedeuten und würde Viilgata gebotene Auffassung: .tdaui rüg

das vorausgehende Tt2''-bz, wenn es für sich v/ifpöb äg = .cunctis diebus quibus'.
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(v. 2) jTÜaac rüg ij/iiQug äg icpöjriaer aujöi' = „all seine [die] Tage wo
ihn (Jojada, der Priester) unterwies", d.h. so lange er unter dem Ein-

fluß Jojadas stand. Damit ist zwar zart, aber ganz bestimmt ange-

deutet, daß es nach dem Tode des väterlichen Freundes anders
wurde. Der Verfasser von II Kön. kennt also ebensogut wie der Chronist

den später erfolgten Abfall des Königs ; er legt sich aber rücksichtsvolles

Schweigen auf '.

8. Glaubwürdigkeit des chronistischen Berichtes über die Abführung
Manasses nach Babylon durch die Assyrer.

II Chron. 33, 11—20 meldet, Manasse sei von den Assyrern in Ketten

nach Babel gebracht worden; infolge seines Gebetes zu Jahve und seiner

bußfertigen Gesinnung aber habe er Freiheit und Thron wieder erlangt,

und sei sogar ein Förderer des wahren Glaubens geworden. Davon sagt

II Kön. nichts. Schon deshalb, meint Wellhausen, Pro!.'' 201 ff., sei der

Bericht ungeschichtlich, aber auch deshalb, weil der trügerische Zweck
desselben vollkommen durchsichtig sei und auch mit Jer. 15,4 nicht in

Einklang stehe. Der Chronist sah sich nämlich — nach Wellh.ausen — vor

das Problem gestellt: wie konnte es einem so überaus bösen Herrscher

vergönnt gewesen sein, 55 Jahre, also länger als alle übrigen Könige,

ungestört den Thron inne gehabt zu haben. So erfand er denn das Inter-

mezzo von der Strafe der Gefangenschaft und der reuigen Umkehr des

großen Sünders. Diese angebliche Sühne werde aber Lügen gestraft durch

die genannte Jeremiasstelle. wonach um der Schuld Manasses willen ganz

Juda und Jerusalem der Vernichtung anheimfalle. Man habe dagegen

allerdings einen assyrischen Bericht geltend gemacht, wonach Manasse dem
Esarhaddon (sie) Tribut geleistet; dies beweise aber nichts zugunsten der

Chronik, da aus der Tributleistung nicht auf eine Vergewaltigung und Ab-

führung Manasses geschlossen werden könne. Seine zeitweilige Absetzung

stehe also auf gleicher Stufe mit Nebukadnezars zeitweiligem Grasfressen.

Wellhalse.n hat dabei leider zunächst zwei wichtige Momente über-

sehen. Erstlich sucht er das Stillschweigen der Königsbücher für seine

Ansicht auszunützen, ohne zu bedenken, daß diese auch das auf Manasse

lastende assyrische Joch mit keinem Worte erwähnten, obschon sonst die-

selben Königsbücher der Tributleistungen der Könige von Juda und Israel

ausdrücklich gedenken. Die Berufung auf ihr Stillschweigen in

unserem Falle ist somit ganz verfehlt. Zweitens ist es doch ein

merkwürdiges Zusammentreffen der Chronik mit den keilinschriftlichen

Nachrichten wenigstens darin, daß Manasse unter dem schweren Druck des

assyrischen Eroberers stand. Wenn der Clironist dem Manasse eine harte

Sühne andichten wollte, so standen ihm viele andere Wege offen : irgend

eine peinvolle Krankheit innerer oder äußerer Art, Nachstellungen seitens

seiner zahlreichen Feinde in Jerusalem selbst, die seine unerhörte Grausam-

1 Man sieht hieraus, dal3 auch der \'er- nisten einen Vorwui'f daraus maclien, wenn
lasser der Königsbücher niclit alles sagt, was er mit Rüclisiclit auf den erbauliehen Charalvter

er weiß ;' um so weniger darf man dem Chro- seiner Schrift manches verschweigt.
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keit (II Kön. 21,16) zur Blutrache aufreizen mußte, berechtigte Furcht vor

einer Palastrevolution, der ja sein Sohn tatsächlich schon nach kurzer

Regierung zum Opfer fiel. Warum aber läßt der Chronist die Züchtigung

gerade von Assyrien kommen? Befremdlich könnte es allerdings scheinen,

daß Manasse nach Babylon abgeführt ward. Allein gerade dazu paßt,

daß in der historisch zulässigen Zeit seines Abfalls der König von Assyrien

(Assurbanipal) als Sieger in Babylon war (vgl. S. 285). Gegen die Geschicht-

lichkeit der religiösen Reform II Chron. 33, 15 könnte man geltend machen,

daß die Säuberung Jerusalems und des Tempels vom Götzendienst, ins-

besondere die Beseitigung der von Manasse selbst errichteten Altäre (vgl.

II Kön. 21, 5) erst von Josia durchgeführt ward (II Kön. 23, 12). Diese

Schwierigkeit verschwindet aber, wenn der Bekehrung des Manasse ein

Rückfall ins Heidentum und bleibende Verstocktheit folgte. Und
gerade diese Annahme erscheint gut begründet.

Dafür spricht zunächst II Kön. 21,19, wo von Amon, dem 22jährigen

Thronfolger Manasses, gesagt wird: „Und er tat, was Jahve mißfiel, gleich-

wie sein Vater getan und wandelte durchaus auf dem Wege, den sein

Vater gewandelt hatte und diente den Götzen, denen sein Vater gedient

hatte und betete sie an und fiel ab von Jahve, dem Gott seiner Väter."

Nirgends findet sich sonst in den Königsbüchern eine so nachdrücklich

ausgesprochene Parallele zwischen Vater und Sohn; denn dreimal wird

ihr gleiches Verhalten betont, während es sonst nur einmal geschieht. Der

Sinn der Stelle ist daher kein anderer als dieser: Amon gleicht in allen

Stücken dem Vater: im Götzendienst, in der zeitweiligen Umkehr' und

in dem Abfall von Jahve. Dieser Gesinnungswechsel Amons muß indes

schon zu Lebzeiten seines Vaters und nicht erst während seiner eigenen

kurzen (nicht einmal zwei Jahre dauernden) Herrschaft eingetreten sein;

denn wäre er als König eine Zeitlang Jahve treu gewesen, so hätte er

schwerlich die heidnischen Altäre, die sein Vater in den beiden Vorhöfen

des Jahvetempels errichtet hatte, und so manches andere fortbestehen lassen

(vgl. II Kön. 21, 5 mit 23, 15). Der jugendliche Amon war vielmehr bereits

im letzten Lebensabschnitt des Vaters — dessen Beispiel und Gebot folgend —
von Jahve abgefallen, wie er sich auch vorher seiner Bekehrung ange-

schlossen hatte.

Nur der Umstand, daß Manasse als Abtrünniger sein Leben be-

schloß, läßt uns auch das vernichtende Urteil II Kön. 21 verstehen.

Anderseits kann es beim Chronisten nicht überraschen, daß er zwar

der erbaulichen Episode der Bekehrung gedenkt, sich aber wohl hütet, den

guten Eindruck durch den Hinweis auf den heillosen Rückfall zu ver-

wischen. Das entspricht ganz und gar dem besonderen Zweck seiner Schrift

und seiner sonstigen Gepflogenheit. Vergleiche hierzu besonders den Bericht

II Chron. 13, 3-20, der I Kön. 15 fehlt.

Und nun zum angeblichen Widerspruch zwischen der II Chron. 33, 12ff.

geschilderten Sühne und Jer. 15, 4, wonach um der Schuld Manasses willen

1 Dieselbe ist freilich nicht ausdrücklich bezeugt ergibt sich aber daraus, daß Amon
zuerst den Götzen diente und zuletzt von Jahve abfiel; vgl. auch S, 284, b.
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gauz Juda uud Jerusalem gestraft werden! Schon die soeben festgestellte

Tatsache, daß Manasse einen guten Teil seiner Schuld — und dieser war

angesichts der früheren außerordentlichen göttlichen Gnadenerweise und

vielleicht auch durch erhöhte Grausamkeit gegen Gutgesinnte gerade in

seinen letzten Lebensjahren (II Kön. 21, 16) besonders schwerwiegend —
völlig ungesühnt mit ins Grab nahm, läßt die Unzulässigkeit des Einwandes

Wei.lhausens erkennen. Zudem ist zu beachten, daß auch nach alttestament-

licher Anschauung Reue und Besserung des Sünders wohl Verzeihung,

aber noch keineswegs unbedingten Straferlaß bewirkt; vielmehr kann sich

der Frevel — wie II Sam. 12, 10 f. lehrt — selbst an den Nachkommen des

reuigen Sünders rächen, und auch die stellvertretende Genugtuung, wie sie

Josia für seinen in Sünden ergrauten Großvater Manasse (II Kön. 23, 25 ff.;

vgl. 24, 4) zu leisten sich bemühte, vermochte nicht, das Strafgericht über

Juda zu beschwören.

Damit dürften sämtliche Einwände gegen den historischen Charakter

von 11 Chron. 33, 11— 13 erledigt sein.

Es erübrigt nun noch, nach Möglichkeit die Zeit der babylonischen

Gefangenschaft des Manasse zu ermitteln.

Manasse (693—639 v. Chr.) regierte teilweise gleichzeitig mit drei

assyrischen Herrschern: Seuacherib (704—681), Assarhaddon (680—669) und

Assurbanipal (668-626). Den beiden letzteren war Manasse auch tribut-

pflichtig. Das beweisen zwei assyrische Inschriften : Zerbrochenes Assurb.

Prism. B. (III R 16, Col. V, 12—26, Keilinschr. Bibl. [KB] II, 148) und Assurb.

Cyl. C, Col. I, 25 (KB II, 239; Streck, Assurbanipal II [1916], 138). Dort

erscheint Me-na-si-c iar "' la-u-di (= Menasr, König der [Stadt] Judas) als

zweiter von 22 westJändischen Tributären, hier Mi-in-si-e -kir '""' In-u-di

(= Minsi\ König des [Landes] Juda), gleichfalls als zweiter von 22 Königen,

die bis auf zwei Ausnahmen (wohl infolge von Regierungswechsel) mit den

vorerwähnten identisch sind.

Welcher der genannten assyrischen Könige hat nun Manasse nach

Babylon abführen lassen? Die einen meinen: Assarhaddon, die anderen:

dessen Sohn Assurbanipal. Entscheidende Gründe sind jedoch meines Wissens

für keine der beiden Ansichten vorgebracht worden '. Mir selbst dünkt

der erstere so gut wie ausgeschlossen, der letztere aber höchst annehm-

bar und zwar auf folgende Gründe hin.

1. Wenn Manasse bereits unter Assarhaddon in die syrische Gefangen-

schaft geriet, so hat er höchst wahrscheinlich vor 673, sicher aber vor 668

sich zu Jahve bekehrt, und da er frühestens 649 wieder abtrünnig ward

— so blieb er mindestens 19 Jahre lang der Jahve-Religion treu. Es

wäre aber nicht zu begreifen, wie eine solch' auffallende Erscheinung vom

Verfasser der Königsbücher gänzlich verschwiegen werden konnte; auch

stünde eine so lang andauernde Beharrlichkeit im Guten nicht im Einklang

mit dem II Kön. und II Chron. geschilderten Charakter des Königs. Die

Gefangenschaft Manasses kann somit kaum in die Zeit Assarhaddons fallen.

1 Siehe zuletzt Streck, Assurbanipal I, p. CCXCIV sq. und CCCLXUI, wo auch der

bisherigen Vermutungen verschiedener Gelehrten gedacht wird.
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Zum Beweise des Obersatzes Folgendes.

a) Nach der oben erwähnten Assarhaddon-lnschritt Prism. B vom S. Jahre
Assarhaddons (= 673 v. Chr.) saß Manasse in eben diesem Jahre als treuer Vasall

des Assyrerkönigs auf dem Thron. Das gleiche gilt vom Jahre 668, wo Assurbanipal
seinen ersten ägyptischen Feldzug (667) vorbereitete; denn damals wurden die ,22

Könige', unter denen Manasse erwähnt wird (Assurb. Cyl. C), zur Heeresfolge auf-

geboten, die sie auch ausnahmslos leisteten (Rassam-Cylinder I, 69; KB II, 160).

Zwischen 673 und 668 darf aber die Gefangenschaft Manasses wohl nicht gesetzt
werden. Anlaß dazu hätte ja nur der \'ersuch des Abfalls oder wenigstens der
Verdacht der Untreue gegenüber dem assyrischen Oberherrn geben können. Daran
war jedoch damals nicht zu denken. Ohne Anschluß an einen mächtigen Größstaat
oder eine bedeutende Liga kriegstüchtiger syrischer Kleinstaaten versuchen zu
wollen, das lästige Joch abzuschütteln, konnte dem König von Juda gar nicht in den
Sinn kommen.

Allein ein Bündnis mit Ägypten war zunächst im Jahre 673 ausgeschlossen.
"Denn die Truppen Assarhaddons betraten schon am 5. Adar dieses Jahres (19. Febr.)'

ägyptischen Boden und hatten somit offenbar in Syrien überwintert, und im folgenden
(8.) Jahr Assarhaddons, das am 15. März 673 begann, war Manasse treuer Vasall.

Eine weitere größere Expedition gegen Westen (Ägypten) unternahm Assarhaddon
selbst und zwar von Assur aus erst im Nisan (23. März bis 22. April) 671. Damals
wagte freilich Ba'al, der König von Tyrus, von der teilweise insularen Lage seines

Gebietes begünstigt, sich auf die Seite des Ägypters (Tarlvü) zu schlagen; aber von
anderen Abfallbestrebungen verlautet nichts. Lind selbst wenn Manasse damals
verdächtig gewesen, so wäre doch seine Abführung nach Babel nicht verständlich.

Sein Richter war ja nicht dort, sondern ihm viel näher. Nach dessen großen
kriegerischen Erfolge in Ägypten, besonders der Einnahme von Memphis am 22.

DOzu (11. 12. Juli) 671 mußten vollends alle etwaigen Lnabhängigkeitsgelüste der
westlichen Kleinstaaten ersticken. Erst der Thronwechsel und der Versuch des
Äthiopenkönigs Tarkü. Ägypten zurückzugewinnen, hätte auch jene zum Abfall

ermutigen können. Allein die Könige der kontinentalen Gebiete hüteten sich

wohl, den Zorn des mächtigen Assyrers zu reizen, und nur die Inselkünige
Ba'al von Tyrus und Jakinlü von Arwad versuchten es, dem neuen Herrscher zu

trotzen ; doch dies dauerte nicht lange ; denn bereits auf dem ersten Feldzug gegen
Tarkü von Ägypten leisteten sie gleich den 20 übrigen Heeresfolge-.

b) Bereits S. 282 ergab sich, daß Amon schon zu Lebzeiten seines Vaters von
Jahve abtrünnig geworden ist. Natürlich kann das nicht in der Kindheit des Kron-
prinzen, sondern erst in einem Alter geschehen sein, in dem ein selbständiger und

' Die Bestimmung dieses und der folgen- bauipals angehören, dem in den gleiclien

den julianischen Daten findet sich in Stern- Quellen die beiden ägyptischen Kriegsziige

künde und Sterndienst in Babel, II Buch, vorangestellt sind. Dies erweckt zunächst

Schlußheft (1922), ;Mil. den Eindruck, als ob die Auflehnung des

- Aus dem Namenverzeichnis der 22 Kö- lyrischen Königs eine Folge der ägyptischen

nige Cyl. C, I, 24 ff. geht hervor, daß die Wirren gewesen sei, welche die beiden ersten

Rassam(A)-CyI, II, 49 ff. und Cyl. B. II, 24 ff. Expeditionen voranlaßten. Wie jedoch Stiieck,

erwähnte Unbotmäßigkeit der Insel-Könige Assurbanipal, I. Teil. p. CCCLXIX sq., vgl.

Ba'al von Tyrus und Jakinlü von Arwad nebst XVI und CCXXXV, überzeugend dargetan hat,

deren Unterwerfung noch vor den ägypti- sind die sogenannten Annalen Assurbanipals

sehen Feldzug, also ins Jahr 668 fallen; nicht nach streng chronologischen, sondern

denn beide Fürsten kommen in jener Liste zum Teil nach anderen, mit Vorliebe geogra-

vor. Dem scheint allerdings zu widersprechen, phischen, Gesichtspunkten geordnet. Dies zeigt

daß nach den beiden anderen Quellen (Cyl. sich insbesondere gerade in den Cyl. A. u. B.

A. und B.) die Rückkehr Ba'als unter das mit dem .dritten Feldzug' gegen Ba'al ver-

assyrische Joch und die erstmalige Unter- bundenen Ereignissen aus viel späterer Zeit,

werfung Jakinlüs dem d ritten Feldzug Assur-
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daher verantwortlicher Religionswechsel möglich ist. Amon wird daher damals
mindestens 12 Jahre gezählt haben, und — da er mit 22 Jahren 639 zur Regierung
kam — so erfolgte der Abfall frühestens 649. Dieser Schritt des jungen Prinzen

war natürlich bedingt durch das Verhalten des Vaters. So lange dieser selbst sich

zu Jahve bekannte, war die Apostasie des Sohnes ausgeschlossen; der Abfall des

Vaters mußte aber angesichts seines absolutistischen Regiments und des gleich-

artigen Charakters des Sohnes diesen mit sich ziehen. Man darf daher annehmen,
daß Manasse mindestens bis 649 am Jahvekult festhielt.

2. So unwahrscheinlich es ist, daß Manasse unter Assarhaddon in den

Verdacht der politischen Untreue geriet, so leicht ist dieses unter Assur-

banipal verständlich. Freilich nicht vor dem Ausbruch der babylonischen

Revolution (652 v. Chr.). Erst als Samassumuklu, der König von Babel,

im Bunde mit einer mächtigen Liga, die sich von Elam bis Äthiopien er-

streckte, sich gegen seinen Bruder erhob, war die Zeit gekommen, wo es

auch der König eines palästinischen Kleinstaates wagen durfte, das assyrische

Joch abzuschütteln. In der Tat hat sich ein großer Teil der Fürsten von

Amurrö (des Westlandes = Syrien und Palästina) gleich den Araberfürsten

Uaite' I. und Ammuladi der großen Liga angeschlossen. Ob Manasse

ebenfalls, bleibt dahingestellt; jedenfalls aber stand er unter Anklage. Doch
selbst im Falle wirklicher Schuld kann die ihm zuteil gewordene gnädige

Behandlung nicht befremden; denn Assurbanipal zeigte auch sonst wieder-

holt das Bestreben, abtrünnig gewordenen Fürsten durch Begnadigung und

Wiederherstellung, ja sogar Vermehrung ihrer früheren Rechte sich dauernd

zu verpflichten '. Zu dieser klugen Politik Assurbanipals paßt auch vor-

trefflich die Schilderung des Chronisten II 33, 14 ff., wonach der König von

Juda nach seiner Rückkehr Jerusalem befestigte und in die ummauerten

Städte Garnisonen legte, eine Maßregel, die gewiß nicht gegen den Willen

des Assyrerkönigs, sondern höchstwahrscheinlich auf dessen Befehl zum
Schutze der Westgrenze des Reiches gegen Ägypten hin' geschah.

9. Bezüglich der Zeit der Kultreform Josias ist die Clironik im

Rechte und zugleich im Einklang mit II Kön.

Gemäß II Chron. 34, 3 begann Josia schon im 12. Jahre seiner Re-

gierung die Säuberung des Kultes vom Götzendienst, während es bisher

als eine ausgemachte Sache galt, daß die Kultreform nach II Kön. 22 f. erst

nach der Auffindung des Gesetzstückes im 18. Regierungsjahre des Königs

stattfand. Dieser .Widerspruch' hat der Rechtfertigung der Chronik in der

Tat lange Zeit große Schwierigkeit bereitet. Er ist jedoch jetzt mit voller

Sicherheit erledigt und zwar durch unseren S. 131)—141 erbrachten Nach-

weis, daß gerade II Kön. selbst den frühen chronistischen Ansatz der

Kultreform durchaus bestätigt.

1 So verfuhr Assurbanipal mit Nikü (Neclio), von Sais belehnte, inciein er zugleich dessen

dem Fürsten von Memphis und Sais, den er Sohn Nabüsezibanni (den späteren Psanime-

nach seiner gescheiterten Rebellion zuerst tich I) zum Gaufürsten von Athribis beförderte.

nach Ninive in die Gefangenschaft schleppen - Das bereits unter Psammotich wieder

ließ, aber später wieder mit der Herrschaft unabhängig geworden war.
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10. Das chronistische Urteil über Jojalfinis Ende und Sedekias Charaliter

wird durch den Propheten Jeremias bestätigt.

Prol.*^ 202 sucht Wellhausen an zwei Beispielen zu zeigen, wie der

Chronist auf Kosten der historischen Wahrheit Schuld und Strafe der ent-

arteten Könige in Einklang zu bringen weiß: 1. „dem gottlosen Jojakim
wird die Strafe vergrößert ; er soll von den Chaldäern in Ketten geschlagen

und nach Babel geführt worden sein (36, 3 [lies 36, 6!]) — freilich war
das vor der Einnahme Jerusalems nicht wohl möglich, die erst im

dritten Monat seines Nachfolgers gelang"; 2. „der letzte Davidide Sedekia,
weil er Schwereres als alle seine Vorgänger erlitt, muß halsstarrig und
verstockt gewesen sein (36, 12. 13), Eigenschaften, auf die er nach dem
authentischen Zeugnisse des Propheten Jeremias in Wahrheit am wenigsten

Anspruch erheben konnte".

Ist dem wirklich so?

Zum ersten: Hätte W. sich die Mülie genommen, II Chron. 36, 6

unter Berücksichtigung der einschlägigen Stellen in II Kön. und beim Pro-

pheten Jeremias umsichtig zu prüfen — wie es oben S. 183 geschehen — so

wäre er wahrscheinlich zu einem ganz anderen Ergebnis gelangt und hätte

sich so den Vorwurf vorschneller Aburteilung erspart.

Zum zweiten: Zunächst ist es doch sehr fraglich, ob die Leiden

^edekias die aller seiner Vorgänger übertraf. Waren sie etwa größer als

die Jojakims? Nach prophetischem Urteil (vgl. Jer. 34, 4 mit Jer. 22, 19;

36, 30 !) gewiß nicht ! Doch nun zur chronistischen Charakteristik Sedekias.

Die Unterredung des Königs mit Jeremias (Jer. 38, 14 ff.) kurz vor Einnahme
der Stadt zeigt allerdings, daß Sedekia nicht von trotzigem Starrsinn, son-

dern von feiger Unentschlossenheit beherrscht war. Die Halsstarrigkeit

aber, die der Chronist im Auge hat, bezieht sich gar nicht auf des Königs
Benehmen in jener letzten verzweifelten Lage, sondern ausdrücklich auf

die vorausgehenden Jahre, wo er aller Mahnungen und Bitten Jeremias'

zum Trotz seinem Lehensherrn die geschworene Treue brach und in seiner

Auflehnung verharrte, bis es zu spät war. Davon spricht der Chronist

II 36, 12—16 und dies bezeugt auch Jeremias. Wenn im Gesichte von den

zwei Feigenkörben (Jer. 24, 8) §edekia schon in den ersten Jahren seiner

Regierung mit einer verdorbenen, ganz ungenießbaren Feige verglichen

wird und der König noch im 10. Jahre seiner Regierung den von ihm in-

haftierten Propheten anherrschte : „warum prophezeist du denn?" (32, 2 f.),

so kann auch über sein widerspenstiges Verhalten in den vorhergegangenen
Jahren kein Zweifel bestehen. Das gleiche lehrt die Tatsache, daß die

schon im ersten Regierungsjahre erfolgte Mahnung an §edekia (Jer. 27, 12)

diesen nur vorläufig von Empörung abhielt — wohl deshalb, weil seine

Bundesgenossen, durch Jeremias gewarnt, nicht mitmachen wollten. Sein

blindes Vertrauen auf falsche Propheten und seine Hoffnung auf ägyptische

Hilfe steiften indes §edekia späterhin so sehr den Nacken, daß er selbst

vor dem Meineid nicht zurückschreckte (Ez. 17). Des Chronisten Urteil

über ihn besteht also ganz und gar zu Recht.
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11. Die Meldungen der Chronik über die Begräbnisstätten der Könige

steilen nielit im Widersprucli mit II Kön.

Ein geradezu direkter Widerspruch zwischen der Chronik und den

Königsbüchern soll sich in folgenden drei Fällen olTenbaren

:

a) II Kön. 8, 24 berichtet über Joram von Juda: „Und Joram legte

sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids

begraben." II Chron. 21, 29 aber meldet das Gegenteil hiervon: „und man

begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Grabstätten der Könige".

b) IIKön. 12. 22: „Seine (des Königs Joas) Diener schlugen ihn tot

und man begrub ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids." II Cron.

24, 25 dagegen: „Seine Diener ermordeten ihn ... So starb er und man

begrub ihn in der Stadt Davids, begrub ihn aber nicht in den Grabstätten

der Könige."

c) II Kön. 16, 20: „Und Ahaz legte sich zu seinen Vätern und ward

bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben." II Chron. 28, 27 dagegen:

„Und Ahaz legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt

(zu) Jerusalem; denn man brachte ihn nicht in die Grabstätten der

Könige von Israel."

In allen drei Fällen wird also nach dem Chronisten einem Sprossen

Davids das Begräbnis in den Grabstätten seiner Väter versagt — an-

scheinend im Gegensatz zur ausdrücklichen Angabe des II. Königsbuches,

ein Widerspruch, der sich nach De Wette-Graf-Wellhausen und ihren An-

hängern nur dadurch erklären läßt, daß es in den Augen des Chronisten

— aller Geschichte zum Trotz — für einen verbrecherischen König eine

Bestattung an altheiliger Stätte nicht geben durfte und konnte.

Ist diese Erklärung wirklich zutreffend? Oberflächlich betrachtet, ja;

bei genauer Prüfung, entschieden nein.

Dagegen spricht nämlich zunächst nicht nur das Unpsychologische,

ja Törichte eines direkten Widerspruches gegen die Angaben der anerkann-

ten Königsbücher, sondern auch das Verhalten des Chronisten in anderen

Fällen. Ezechias war auch nach dem Zeugnis des Chronisten ein aus-

gezeichneter und gottesfürchtiger König; wenn irgend einem, so gebührte

ihm die Ehre, an der Seite seines Ahnen David zur letzten Ruhe gebettet

zu werden. Dem war aber nach dem Zeugnis des Chronisten nicht so;

denn II Chron. 32, 33 heißt es : „Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern,

und man begrub ihn am Aufstieg zu den Gräbern der Söhne Davids,

und ganz Juda und die Bevölkerung Jerusalems erwiesen ihm Ehre bei

seinem Tode." Durch diese Zusatzbemerkung wird zugleich die Vermutung

ausgeschlossen, daß irgend eine feindliche Dazwischenkunft den edlen Toten

um die verdiente Ehrung gebracht hätte. Wenn der Chronist wirklich

darauf ausgegangen wäre, die historische Wahrheit nach dogmatischen

Grundsätzen umzubiegen, so hätte er obendrein dies gerade hier sehr leicht

gehabt. Konnte ihn doch nicht einmal das II Königsbuch Lügen strafen,

da dort (20, 21) das Begräbnis des Ezechias merkwürdigerweise ganz

mit Stillschweigen übergangen ist. Ein noch größerer Eiferer für
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Jahves Gesetz war Josias; aber auch ihn läßt der Chronist nicht in der

Gruft der Könige von Israel bestattet werden, sondern „in dem Begräbnis

seiner Väter" (II Chron. 35. 24), d. h. des Manasses und Amons, im Garten

des großväterlichen Hauses (vgl. II Kön. 21, 18 mit II Chron. 33, 20 und II

Kön. 21, 25 mit II Chron. 33, 24).

Damit erweist sich obige Unterstellung als hinfällig.

Wie aber erklären sich die erwähnten Unterschiede zwischen II Chron.

und II Kön.^

In den Fällen (a) und (b) ergibt sich eine einfache Lösung, wenn

man die erlaubte Voraussetzung macht, der Ausdruck ,bei seinen Vätern'

bedeute nicht ausschließlich „in den Gräbern der Könige", sondern all-

gemein ,in ihrem Bereiche, in ihrer Nähe'. Unsere Auffassung wird

obendrein bekräftigt durch II Chron. 26, 23: „Und Uzzia (= Azarja) legte

sich zu seinen Vätern und man bestattete ihn bei seinen Vätern, auf

dem Felde bei der Gruft der Könige; denn man sagte : „er ist aus-

sätzig", wodurch die Angabe II Kön. 15, 10: „und Azarja legte sich zu

seinen Vätern und man bestattete ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids"

präzisiert wird. Die Worte „bei seinen Vätern" in den Chronikstellen

glaubte man allerdings streichen zu müssen, weil er zum Folgenden nicht

passe und in S und hebräischer Handschrift auch tatsächlich fehle * ; allein

es paßt gerade sehr gut und es liegt daher keine Veranlassung vor, vom

MT und den LXX abzugehen. Nach dem Chronisten besagt ,bei seinen

Vätern' und ,in der Stadt Davids' lokal dasselbe. Zur Bezeichnung des

Ortes der Beisetzung Jotams sagt daher der Chronist nach MT und LXX
einfach „in der Stadt Davids" (II Chron. 27, 9) statt — wie II Kön. 15, 37

— „bei seinen Vätern in der Stadt Davids". Letztere befand sich an Stelle

des alten Sion, der altjebusitischen Burg im südöstlichen (kaum im süd-

westlichen) Teil Jerusalems, wo ja bekanntlich die Königsgräber waren.

Nun bleibt aber noch eine Schwierigkeit zu lösen, die sich auf den

Fall (c) — die Begräbnisstätte des Ahaz bezieht. Nach II Kön. 16, 20 ward

er „bei seinen Vätern in der Stadt Davids" begraben; II Chron. 28, 27 da-

gegen heißt es: „sie begruben ihn in der Stadt (^""r). in Jerusalem; denn

nicht brachten sie ihn nach den Grabstätten der Könige von Israel", also

— so scheint es — nicht wie nach II Kön. in der „Stadt Davids", sondern

im eigentlichen Jerusalem. Die Unstimmigkeit ließe sich nun allerdings

etwa durch die nicht unwahrscheinliche Annahme erklären, daß ein Ab-

schreiber die II Kön. mehrere Male hintereinander vorkommende Wendung
„bei seinen Vätern in der Stadt Davids" versehentlich auch 16, 20 wieder-

holte. Die Chronikstelle ''C'-i'z '^'rz könnte indes auch lediglich besagen

, innerhalb der Stadt Jerusalems selbst", im Gegensatz zu den Grabstätten,

wobei aber stillschweigend der Stadtteil gemeint ist, der sonst den beson-

deren Namen ,Stadt Davids' führt. Die LXX setzen dafür auch in der Tat

ir jTÖÄsi Aavlö.

Auf keinen Fall ist man also berechtigt, in den Angaben des Chronisten

über die Begräbnisstätte mehrerer Könige eine von .dogmatischer Tendenz'

' So z. B, ROTHSTRIN bei KArTZSni, I). Hl. Sclir.-' IT M0<'.
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eingegebene Entstellung der historischen Verhältnisse zu erblicken. Viel-

mehr zeigt sich abermals, daß der Chronist in der Tat Genaueres gewußt

hat, als die Königsbücher angeben.

Dahin gehört auch die Nachricht II Chron. 26, 28, wonach Uzzia (Azarja)

wegen seines Aussatzes zwar bei seinen Vätern, (d. h.) in der Nähe der

Königsgräber, aber nicht in diesen selbst beigesetzt ward, eine Maßregel,

die ganz und gar dem israelitischen Empfinden entsprach.

Damit beschließen wir die Untersuchung der sogenannten .Wider-

sprüche' der Chronik. Völlig erschöpfend ist sie nicht. Einiges wenige,

besonders die Würdigung von II Chron. 23 verglichen mit II Kön. 11 (Er-

hebung des Jehoas und Sturz der Atalja), steht noch aus. Dies wird, wenn

sich eine allseitig befriedigende Lösung ergibt, später — siehe die .Nach-

träge' am Schlüsse des Buches — nachgeholt '. Aber auch schon die gegen-

wärtigen Ergebnisse zeigen zur Genüge, daß der Chronist durchaus ver-

trauenswürdig ist. In dieser Überzeugung kann uns die folgende Unter-

suchung einer der wichtigsten Sonderfragen, welche die Chronik und

das Buch Nehemia zugleich angeht, nur bestärken. Sie entstand wäh-

rend der Korrektur der V. Abhandlung und darf wohl als ihr passender

Abschluß gelten.

Ursprung und Bedeutung der Bevölkerungslisten

I Chron. 9,1 ff. und Neh. ll,3ff.

Es gibt wohl wenige Urkunden in den späteren geschichtlichen Auf-

zeichnungen des A. T., über welche die Meinungen der Exegeten so sehr

auseinandergehen, als die genannten Listen. Abgesehen von sich wider-

sprechenden Einzeldeutungen lassen sich die vorgebrachten Ansichten in

vier Hauptgruppen scheiden, a) Den einen exscheinen I Chron. 9 und

Neh. 11 als nachexilisch und wesentlich identisch; die Verschieden-

heit in Zahlen und Namen erkläre sich teils daraus, daß die beiden Schrift-

stücke Auszüge aus viel vollständigeren Familienurkunden seien, teils

daraus, daß sich bei der Abschrift allerlei Versehen und mangelhafte

Lesarten eingeschlichen haben, b) Nach andern sind beide Listen zwar

gleichfalls nachexilisch und im wesentlichen gleichen Inhalts; dagegen

sollen die Unterschiede auf allerlei willkürlichen Änderungen und

Zutaten beruhen, die der Chronist an der gemeinsamen, auf Nehemias

Aufzeichnungen beruhenden Vorlage vorgenommen habe, c) Nach einer

dritten Ansicht geben die beiden Schriftstücke die Verhältnisse in ver-

schiedenen Zeiten des nachexilischen Jerusalem wieder; Neh. 11 die-

jenigen der Zeit Nehemias, I Chron. 9 die der Zeit des Chronisten (andere

weichen davon insofern ab, daß sie Neh. 11, 3 ff. der Zeit der ersten Au-

siedlung gleich nach dem Exil [Zeit Zerubbabels] zuweisen), d) Endlich

fehlt es nicht an solchen, die jeden sachlichen Zusammenhang zwischen

den beiden Urkunden bestreiten; Neh. 11 stamme aus der Zeit Esras und

1 Am gleichen Ort werden aiicli einige Redenlcen erledigt, die mir von befreiiiuleler

Seite nacliträglicii zugingen.

Kugler. Kor'schungen. !•*
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Nehemias, I Chron. 9 dagegen wahrscheinlich aus irgend einer vorexi-

lischen Epoche '.

Die hier folgenden Untersuchungen führen zu wesentlich anderen
Ergebnissen. Es sind diese:

1. Obgleich die beiden Listen formell, inhaltlich und zeitlich ein-

ander sehr nahe stehen, so fallen sie doch keineswegs sachlich oder

zeitlich zusammen; auch sind sie nicht aus einer gemeinsamen Vor-

lage — weder im Sinne der ersten noch der zweiten (oben genannten)

Ansicht — hervorgegangen, sondern spiegeln verschiedene politische

Verhältnisse wider.

2. I Chron. 9 ist die ältere der beiden Urkunden, von denen

keine der nachexilischen Zeit angehört. I Chron. 9 entstand sicher

in dem Zeitraum 621—597 v. Chr. und wahrscheinlich kurz vor der

Wegführung Jojakins nach Babel (597), wohl unter Jojakira ; Neh. 11, 3 ff.

dagegen sicher in den ersten Jahren der Regierung §edekias (597

—

587 V. Chr.).

3. Damit werden zugleich mehrere gegen das angeblich willkür-

liche, unhistorische Verfahren des Chronisten erhobenen Einwände

erledigt.

Unser Beweisgang schließt sich indes nicht der Reihenfolge vor-

stehender Sätze an; wir kommen schneller zum Ziele, wenn wir hier das

Verfahren wiederholen, welches bei der Untersuchung der beiden Listen

von uns eingeschlagen ward.

I. Yorläiiflge Bestimmimg des Alters der beiden Urkiiiideii.

1. Entstehungszeit von I Chron. 9. Diese Liste ist die letzte der

Urkunden, welche der Königsgeschichte der Chronik vorangestellt sind.

Im Unterschied von den vorausgehenden Stammes- und Geschlechtsregistern

bietet sie die wichtigsten Bevölkerungselemente Jerusalems (v. 3—34)

aus einer gewissen Zeit. Welche diese war, ergibt sich schon aus den

Eingangsworten (v. 1—2): „1. Ganz Israel ward in Geschlechtsregister ein-

getragen, und siehe sie finden sich aufgezeichnet im Buche der Könige
von Israel. Da aber ward Juda wegen seiner Untreue nach Babel in

die Gefangenschaft abgeführt. 2. Die früheren Bewohner nun, die in

ihrem Erbbesitz, in ihren Städten [lebten], waren gewöhnliche Israeliten,

Priester, Leviten und Tempeldiener."

1 Obige Ansichten finden sich in den be- Bücher Esra und Nehemia von HöLSCHER bei

kannten Kommentaren bis zum Jahre 1910 Kautzsch, I. c. [1910] 453 ff.; The books of

bzw. 1913 (zuletzt erschienen: Die Bücher der Esra and Nehemiah by Batten, The intern.

Chronik von Rothstein bei Kautzsch, Die critic. comment. [1913]). Die letzten mir be-

ul. Schr.3 II [1910], 514 ff. ; The books of kannten einschlägigen Bemerkungen bietet

Chronicles by CuRTlS and Madson, The in- RICHTER, ZAW (1914), 140f. Siehe auch

international critical commentary [1910]; Die unter .Nachträge'.
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Darauf folgt die Liste einiger der angesehensten Einzelpersonen und
Familien von Jerusalem: Laien, Priester und Leviten (Leviten im engeren

Sinne = Priestergehilfen, Sänger und Torhüter) mit Angabe der Gesamt-

zahl aller Familienhäupter einer jeden Gruppe. Näheres hierüber unten.

Man muß sich eigentlich wundern, wie v. 1. 2 den Exegeten soviel

Kopfzerbrechen bereitet hat. Das Satzgefüge der beiden V^erse scheint ja

freilich etwas ungelenk; aber es handelt sich doch offensichtlich um eine

ganz logisch gedachte Einleitung zu der Liste der Bevölkerung Jeru-

salems V. 3 ff. Der Gedankengang ist dieser: Es war in Israel Sitte, die

Bevölkerung in Geschlechtsregister einzutragen, worüber das ,Buch der

Könige von Israel' Aufschluß gibt. Durch die Wegführung der Judäer

nach Babel erlosch dieser Brauch. Was aber die frühere (d. h. vor der

Gefangenschaft in Judäa wohnende) städtische Bevölkerung betrifft, so um-
faßte dieselbe Israeliten (= Laien), Priester, Leviten und Tempeldiener.

So lebten [damals!] in Jerusalem von Judäern, Benjamiten, ferner von

Ephraimiten und Manassiten [folgende]..., von Priestern..., von Leviten...

Wer in der Idee befangen ist, der Bericht über die Bevölkerung Jerusalems

spiegele die Zeitverhältnisse des Chronisten wider, wird allerdings außer-

stande sein, zwischen v. 1. 2 und v. 3 ff. zwanglos einen Zusammenhang
herzustellen. Wie diese Idee aus der gleichfalls unzutreffenden Annahme,
Neh. 11, 3 ff. stamme aus der Zeit Nehemias, entstanden ist, wird unten

gezeigt werden. Richtig ist nur, daß der Chronist es war, der aus dem
vorgenannten ,Buche der Könige von Israel' jenen Bericht auszugsweise
entnommen hat, wie die Bemerkung 17 f. beweist, wonach Sallum, das

oberste der Türhüter-Geschlechter, ,bis heute' am Königstor gen Osten

[Wache halte]. Daß aber der Chronist gerade jene Quelle benützt hat, ist

unabweisbar, wenn v. 1 nicht völlig zwecklos sein soll. Daß diese unsere

Auffassung richtig ist, wird sich in der Folge in allen Einzelheiten der

Liste I Chron. 9 bestätigen.

Einen weiteren Grund dafür, daß die Bevölkerungsliste I Chron. 9

aus vorexilischer Zeit stammt, liefert v. llf. Hier wird als derzeitiger

.Fürst (^'5.:) des Hauses Gottes' der Priester 'Azarja mit der Ahnenreihe

Hilkija, Mesullam, ijadok, Merajot .Ahitub genannt. Dieser Azarja, der

Sohn des Hilkija (Heicia), ist gewiß kein anderer als der damalige Hohe-
priester. Dies läßt sich folgendermaßen zeigen: Zur Zeit des Königs

Hiskija (Ezechias) war ein (anderer) 'Azarja ,Hoherpriester vom Hause
^adoks' und zugleich , Fürst des Hauses Gottes' (II Chron. 31, 10. 13).

Freilich führten wenigstens zur Zeit des Königs Josia außer dem eigent-

lichen Hohenpriester noch zwei andere Priester den Titel , Fürst des Hauses

Gottes', wie die Stelle II Chron. 35, 8 „Hilkija (Hoherpriester) und Zekar-

jahu und Jehiel, die Fürsten des Hauses Gottes" beweist. Daraus folgt in

unserem Falle wenigstens so viel, daß Azarja ,der Fürst des Hauses Gottes'

der damalige Hohepriester sein kann. Daß er es aber wirklich ist, darf

wohl schon daraus geschlossen werden, daß er allein in v. 10— 12 jenen

Titel führt und zugleich von Ahitub-Sadok abstammt. Obendrein finden

wir auch in dem Stammbaum I Chron. 5, 37 ff. (LXX: 6, 8 ff.) v. 39 f. (6, 13 f.)

in*
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Azarja als Sohn des Hohenpriesters Hilkija. Daß dieser Stammbaum

(Ahitub, Sadok, Sallum [= Mesullam], Hilkija, 'Azarja, Seraja, Jehosadak)

Lücken aufweist', ist für unsere Frage nicht von Belang; denn von Hilkija

bis Jehosadak ist jedenfalls keine Lücke. Demnach ist unser 'Azarja der

Hohepriester, der frühestens nach dem 18. Jahre des Josia (621) (wo sein

Vater Hilkija das Gesetzbuch auffand) bis spätestens zur Wegführung unter

Jojakin (597) amtierte.

2. Entstehungszeit von Neh. ll,3ft. Lassen wir hier zunächst

die vermeintliche Einleitung zur Liste (v. 1—3) ganz außer acht und prüfen

nur V. lOf. Hier finden wir Seraja in genau derselben Stellung, die in

I Chron. 9,11 'Azarja einnimmt: auch Seraja ist Sohn des Hilkija und seine

Ahnenreihe ist ganz die gleiche. Da ferner auch der Priester Adaja, der

Sohn Jerohams, hier wie in I Chron. 9, 12 vorkommt, so folgt mit Rücksicht

auf I Chron. 5, 40, daß wir es hier mit dem unmittelbaren Nachfolger

'Azarjas zu tun haben, der nach der Einnahme Jerusalems unter dem

König §edekia auf Befehl Nebukadnezars in Ribla hingerichtet ward (II Kön.

25, 18— 21). Die einzige Schwierigkeit, die sich hier erhebt, ist diese:

Nach I Chron. 5,40 (LXX: 6,14) ist Seraja der Sohn 'Azarjas; nach

Neh. 11, 11 dagegen der Sohn Hilkijas, also der Bruder 'Azarjas. Man
könnte versucht sein, die Unstimmigkeit durch die Annahme zu beseitigen.

In der Nehemiastelle bedeute ]z nicht ,Sohn', sondern .Enkel'. Dies emp-

fiehlt sich jedoch hier nicht. Wohl kommt es oft genug vor, daß bei

genealogischen Angaben einzelne Glieder der weiter zurückliegenden Ahnen

übersprungen werden; aber nicht das nächste: der Vater. Dazu kommt,

daß Nebukadnezar schwerlich den Sohn 'Azarjas in das Amt des nach

Babel abgeführten Vaters einsetzte, wie er auch nicht einen Sohn Jojakims,

sondern dessen Bruder Mattanja (= §edekia), den Oheim Jojakins, auf

den Thron erhob (II Kön. 24, 17). Es liegt also I Chron. 5, 40 wohl ein

ähnliches Abschreibversehen vor wie II Chron. 36,10, wonach §edekia der

Bruder Jojakins wäre; aber nur im MT; LXX, Syr., Vulg. dagegen bieten

richtig: „seines Vaters Bruder". Zudem liegt ein solcher Fehler gerade

bei der Abschrift einer Genealogie sehr nahe.

IL Mehrfache Bestätigung der beiden oMgen Altersbestimmungen.

1. Vergleich der beiden Listen.

a) Die Summenzahlen der Bevölkerungsgruppen in beiden Listen.

Diese Summen zeigen eine auffallende Verschiedenheit:

I Chron. 9 Neh. 11

la. Judäer v. 6: 690 v. 6: 468

1 b. Benjamiten ... v. 9 : 956 v. 8 : 928

2. Priester v. 15: 1760 v. 12flf.: 1192 (-= 822 + 242 + 128)

3. Leviten v. 16 :

'? v. 18 : 284

4. Torhüter .... v. 22; 212 v. 19: 172

1 So fehlen in jener Liste Jojada (II Kön. 11), Uria (II Kön. 16, 10 ff.) und 'Azarja

(unter Hiskija; II Chron. IM, 10. 13).
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Es fällt hier sofort auf, daß die Werte in I Chron. 9 alle höher sind

als in Neh. 11. Diese Unterschiede rühren nicht etwa — wie viele ge-

meint haben — daher, daß jene Liste jünger ist als diese und das durch-

weg bestehende Plus den Zuwachs der natürlichen Volksvermehrung dar-

stellt; dies hätte man schon daraus ersehen können, daß die Differenzen

bei den Judäern und Priestern sehr viel größer sind als in den übrigen

Gruppen. Der Zuwachs in I Chron. 9 betrüge nämlich bei den Judäern:

47.45, bei den Priestern: 47.65°
o, dagegen bei den Benjamiten nur 3.02

und bei den Torhütern 23.25° g. Die Unterschiede erklären sich aber un-
gezwungen, wenn I Chron. 9 sich auf die Zeit vor der ersten großen
Abführung nach Babel, Neh. 11 dagegen auf die Zeit nach derselben
(unter der Regierung §edekias) bezieht. Nach Jer. 52, 28 betrug die Zahl

der damals abgeführien Judäer: 3320, und aus II Kön. 24, 14 erhellt, daß
es Nebukadnezar hauptsächlich auf die Obersten und die Reichen abge-

sehen hatte. Deshalb wurden vor allem die Priester und die in Jeru-

salem ansässigen Judäer betroffen, die Neh. 11,6 als b?n ''i^?N .vermö-

gende Leute' bezeichnet.

b) Der Personalstand der einzelnen Bevölkerungsgruppen
beider Listen.

Es kommen indes nicht nur die Summen der einzelnen Gruppen in

Betracht, sondern auch und zwar noch mehr die in beiden Listen auf-

tretenden Stämme, Geschlechter und deren Häupter. Ist unsere Ansicht

richtig, so muß sie sich vor allem hier bewähren.

«) Ephraim iten und Manassiten. I Chron. 9 werden unter den

Laien außer Judäern und Benjamiten auch ,Ephraimiten und Manassiten'
erwähnt, während Neh. 11 von solchen nicht die Rede ist. Daß Angehörige

jener Stämme in Jerusalem wohnten, ist in der letzten Königszeit vor dem
ersten Exil keineswegs auffallend. Schon Hiskija bemühte sich, sie für die

Teilnahme an der Paschafeier zu Jerusalem zu gewinnen, zunächst freilich

mit geringem Erfolg (II Chron. 30, 1. 10). Zur Zeit von Josia aber war
die religiöse Einigung eine vollendete Tatsache (II Chron. 34, 6. 9; vgl.

II Kön. 23, 19). Wäre aber I Chron. 9 aus nachexilischer Zeit, so wäre
das Auftreten der genannten Stämme in Jerusalem höchst rätselhaft; denn

die Bücher Esra und Nehemia wissen davon nichts. Warum aber fehlen

Ephraimiten und Manassiten in Neh. 11, wenn diese Liste der Zeit §edekias

angehört? Wohl deshalb, weil die früheren mit den Judäern und Benja-

miten in die Gefangenschaft wanderten und weitere Angehörige der Nord-

stämme nach der Katastrophe von 597 begreiflicherweise keine Lust hatten,

sich in Jerusalem anzusiedeln, zumal die dortigen Zustände unter den Nach-

folgern Josias gar nichts Verlockendes hatten.

ß) Judäer und Benjamiten. I Chron. 9, 3—6 kommen alle drei

Geschlechter Judas, die Peresiten, Selaniten und Zeraliiten (vgl. Num.
26, 20f.) vor; Neh. 11, 4f. dagegen nur die beiden ersten. Nach unserer
Auffassung erklärt sich dies sehr einfach folgendermaßen: Vor der ersten
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Abführung unter Jojakin waren Angehörige von allen drei judäischen

Familien in Jerusalem. Dieselben mußten ganz oder zum großen Teil ins

Exil wandern. Bei der Neubesiedelung der Stadt unter ^edekia (Neh. 11)

konnten sich die Peresiten und Selaniten durch ihre außerhalb Jerusalems

wohnenden ,Brüder' teilweise rekrutieren (vgl. unten sab y), während die

Familie Zerah mit wenigen Ausnahmen in die Gefangenschaft wanderte

und zwar wohl deshalb, weil sie (infolge ihrer geringereu Zahl) auswärts

keine Brüder zählte, oder weil gerade diese Familie Nebukadnezar beson-

ders gefährlich erschien.

Im Gegensatz hierzu scheint unter der Voraussetzung, daß sowohl

I Chron. 9 als auch Neh. 11 nachexilisch seien, das Fehlen der Zerahiten

in Neh. 11 (mit der einzigen Ausnahme von Petahja, v. 24) nicht verständ-

lich, zumal wenn obendrein Neh. 11 als die ältere der beiden Listen an-

gesehen wird.

Was ferner die beiden namentlich erwähnten Hauptvertreter der Pere-

siten und Selaniten betrifft, so ist es nach unserer Deutung sehr unwahr-

scheinlich, daß es in beiden Urkunden die gleichen sind. Nun haben frei-

lich die meisten Exegeten 'Utai und 'Asaja (I Chron. 9,4. 5) unbedenklich

mit "Ataja und Ma'aseja (Neh. 11,4. 5) identifiziert. Ist dies aber wirk-

lich erlaubt? Philologisch besteht freilich kein wesentliches Hindernis.

Aber man sehe sich doch die beigegebenen Stammbäume von 'Utai und

'Ataja an. Sie weichen ja dermaßen voneinander ab, wie es kaum stärker

möglich ist.

I Chron. 9, 4 : 'Utai, d. S. Ammihuds, d. S. Imris, d. S. Banis

Neh. 11, 4: 'Ataja, d. S. Uzzijjas, d. S. Zekarjas, d. S. 'Amarjas,

d. S. Sephatjas, d. S. Mahalalels.

Allerdings kommen in den Genealogien unserer beiden Listen i auch sonst

einzelne Unterschiede vor; aber nirgends in solch durchgreifender Weise. So

weichen am stärksten die beiden Stammbäume des Paiesters 'Adaja voneinander ab.

I Chron. 9,12: 'Adaja, d. S. Jeroliams, d. S. Pashurs, d. S. Malkijjas

Neh. 11,12: 'Adaja, d. S. Jeroliams, d. S. Pelaljas, d. S. 'Anisis, d. S. Zelcarjas,

d. S. Pasliurs, d. S. Malkijjas.

Allein man erkennt hier ohne weiteres, daß im ersten Fall nur eine Kürzung vor-

liegt, indem die drei Mittelglieder Pelaija, 'Amsi und Zelvarja übersprungen wurden.

Somit sehen wir uns genötigt, die Identität von 'Utai und 'Ataja ent-

schieden abzulehnen. Die Stammverwandtschaft der Namen dürfte aber

wohl so zu erklären sein, daß nach der Abführung des Familienhaupts

'Utai dessen Sohn oder Bruder an seine Stelle trat und in seiner Eigen-

schaft als Stellvertreter sich den ähnlich klingenden Namen 'Ataja beilegte.

In gleicher Weise könnte auch Ma'aseja aus "Asaja hervorgegangen

sein. 'Asaja wird nur ,der Erstgeborene' genannt; sein Stammbaum fehlt,

läßt also keinen Vergleich mit Ma'aseja, d. S. Baruks, d. S. Kolhoses, etc. zu.

Was die Benjamiten betrifft, so ist von allen I Chron. 9 aufge-

führten Familienvätern mit Sicherheit nur Sallu, d. S. Mesullams, Neh. 11

' Man darf sich nicht auf die großen Unterschiede einzelner Genealogien in andern

Büchern berufen; es kommt hier lediglich auf den in den beiden vorliegenden Quellen

herrschenden Brauch an.
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wiederzufinden. V. 7 ist la vor Hodawja ', d. S. Hassenuas, jedenfalls zu

streichen; denn Sallus Großvater kann nicht der Sohn Hassenuas sein, wie

aus Neh. 11, 7. 9 erhellt.

y) Der Klerus (Priester und Leviten). Nebukadnezar hat zwar

den Hohenpriester 'Azarja nach Babel abführen lassen; aber das Hohe-

priestertum selbst wollte er nicht zerstören. So ließ er dessen Bruder

(siehe oben S. 292) Seraja in Jerusalem zurück. Dem entsprechen auch

unsere beiden Listen. Ebenso ist zu erwarten, daß der babylonische Herr-

scher in kluger Schonung des Kultus auch andere Priester oder Priester-

familien sowie Leviten, denen ein besonderer Rang im Tempeldienst zukam,

nicht ohne zwingende politische Gründe zugleich mit Jojakin nach Babylon

verschleppt habe. Auch diese Erwartung erfüllen die beiden Listen. So-

wohl I Chron. 9,10. 12 als auch Neh. 11,10. 12 erwähnen die drei Priester-

familien Jed'aja, Jehojarib und Jakin sowie den Priester 'Adaja, den

Sohn Jerohams, aus dem Geschlechte Immers; ferner erscheinen in beiden

Urkunden die Leviten Sema'ja, der Sohn Hasubs, d. Sohnes 'Asrikams,

d. Sohnes Hasabjas, von den Nachkommen Meraris, der Sänger Mattanja,

der Sohn Mikas, d. Sohnes Zikris, von den Nachkommen Asaphs, der Sänger

'Ob ad ja, der Sohn Sema'jas, d. Sohnes Galais, d. Sohnes Jedutuns, d.

Sohnes Berekjas, d. Sohnes Asas, d. Sohnes Elkanas. Wahrscheinlich ist

auch (die Levitenfamilie) Bakbakkar (I Chron. 9, 15) dieselbe wie Bakbukja
(Neh. 11, 17) und ist der zweite Name der richtige (vgl. Neh. 12, 25). Da-

gegen kommen die Levitenfamilien Heres und Galal (I Chron. 9, 15) in

Neh. 11 nicht vor; andererseits werden Neh. 11, 16 als Häuptlinge der

Leviten Sabbetai und Jozabad, die für den äußeren Dienst des Tempels zu

sorgen hatten, I Chron. 9 nicht erwähnt.

Von den Torhütern werden I Chron. 9, 17 vier Geschlechter aufge-

führt: Sallum, 'Akkub, Talmon und Ahiman, von denen Sallum das Haupt
ist; Neh. 11, 19 dagegen nur 'Akkub und Talmon, was um so auffallender

erscheint, als in der Liste der unter Kyros (538 v. Chr.) heimgekehrten

Verbannten (Esr. 2,42 = Neh. 7,45) Sallum gleichfalls an der Spitze steht.

Aus vorstehendem Vergleich des Personalstandes des Klerus in I Chron. 9

und Neh. 11 ergeben sich Schlußfolgerungen, die schon für sich allein ent-

scheidend sind für das Alter und den Ursprung der beiden Listen.

1. Es begegnet uns hier der Sänger-Levit Mattanja, der Sohn Mikas,

d. Sohnes Zikris, von den Nachkommen Asaphs. Dieser Mattanja muß,

wenn unsere Ansicht zutrifft, in der Zeit kurz vor und kurz nach 597 (erste

Wegführung), jedenfalls aber mehrere Generationen vor Nehemias in Jeru-

salem gelebt haben. Nun finden wir unter den Teilnehmern der festlichen

Einweihung des Mauerbaus Neh. 12, ;35 im Jahre 445 v. Chr. den Musiker

bzw. Sänger-Levit Zekarja, den Sohn Jonatans, d. Sohnes Sema'jas, d.

Sohnes Mattanjas, d. Sohnes Mikajas, d. Sohnes Zakkurs (= Zikris), d.

Sohnes Asaphs. Die vier letzten sind aber offenbar dieselben wie die,

' Ob für ri^inin"!? mit Neil. 11 ^y~'' zu ist, dal3 Hodawja der Bruder des Jehuda ist

lesen sei — wie vorgeschlagen worden — und letzterer als Familienhaupt den erstercn

dünkt mir sehr zweifelhaft ; wahrscheinlicher — nach dessen Gefangennahme — vertrat.
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welche oben I Chron. 9, 16 und Neh. 11, 17 entnommen sind. Geben wir

Zekarja im Jahre 445 v. Chr. ein Alter von 35—50 Jahren und dem Mat-

tanja zur Zeit der Abfassung von Neh. 11 ebensoviel, nehmen wir ferner

an, Zekarja, Jonatan und Sema'ja seien geboren, als ihre Väter 15—25

Jahre zählten, so wäre Neh. 11 100-—150 Jahre vor 445 v. Chr., also

545—595 V. Chr. anzusetzen. Die Neh. 11 geschilderten Verhältnisse passen

indes in die Zeit von 545 und noch viel später gar nicht; wohl aber in die

von 595. Doch ist es möglich, daß die Summe der dafür angesetzten

Einzelbeträge um etwa 30 Jahre zu hoch ist. In diesem Falle müßte an-

genommen werden, daß zwischen Zekarja und Mattanja — wie das so oft

berechtigt ist — ein Stammglied übergangen ist. Auf jeden Fall aber

dürfen wir annehmen, daß die Abfassung von Neh. 11, 3 ff. und erst recht

die von I Chron. 9 noch in die Königszeit fällt.

2. Nicht weniger klar, ja vielleicht noch zwingender ist der Beweis,

der sich aus dem Unterschied im Personalstand der Torhüter für unsern

Ansatz ergibt. Daß Sallum, das vornehmste Geschlecht der Torhüter, von

dem Exilsdekret in erster Linie getroffen werden mußte, leuchtet unmittel-

bar ein. Da dieses Geschlecht auch unter den Heimkehrenden vertreten

war, so müßte dasselbe — falls Neh. 11, 3ff. aus der Zeit Nehemias stammte —
besonders als ,Haupt' der Torhüter in dieser Liste unbedingt genannt

werden, zumal es unter Nehemias, ja selbst noch zur Zeit des Chronisten

in Amt und Würde war (vgl. I Chron. 9, 17f.). Stammt aber Neh. ll,3ff. aus

dem Anfang der Zeit §edekias, dann ist es völlig klar, warum das Ge-

schlecht Sallum (das sich ja damals noch im Exil befand) in dieser Liste

fehlt. Außerdem bestätigt das Auftreten des Geschlechtes Ahiman in

I Chron. 9 und dessen Fehlen in dem (vollständigen) Verzeichnis der heim-

kehrenden Torhüter Esr. 2, 42 (= Neh. 7, 45) sowie in den übrigen Be-

richten der Bücher Esra und Nehemia, daß I Chron. 9 nicht nachexilisch

sein kann. Da Ahiman Neh. 1 1 gleichfalls fehlt, so ist wohl auch dieses

Geschlecht mit Jojakin nach Babel gekommen und hat, da es auch in den

Büchern Esra und Nehemia, bes. Esr. 2 (= Neh. 7) unerwähnt bleibt, den

heimatlichen Boden nicht wieder betreten.

2. Eigentümliche politisclie und soziale Verhältnisse tler Liste Neh. 11.

Wir treten nun in die Prüfung gewisser Verhältnisse ein, die sich

nur in Neh. 11 finden und die — wenigstens zum Teil — weiteres Beweis-

material für einen unserer Hauptsätze liefern, daß nämlich jene Urkunde

nicht nachexilisch sein kann.

a) Organisation der sämtlichen Bevölkerungsklassen unter

besonderen Vorständen.

Recht interessant ist Neh. 11,9: „Joel, der Sohn Sikris, war ihr Vor-

stand (T'ps) und Jehuda, der Sohn Hassenuas, war der zweite über die

Stadt." Anscheinend bezieht sich die erste Angabe lediglich auf die vor-

genannten Benjamiten. Ganz sicher ist es indes, daß Joel Judäer und
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Oberbürgermeister über die gesamte Laien bevölkerung — Judäer
und Benjamiten — war, wälirend der Benjamite Jeluida als zweiter
Bürgermeister fungierte. Diese Annahme stützt sicli auf folgende Gründe:

1. Jehuda war als zweiter über die Stadt gesetzt, nicht etwa nur über

seine Stammesgenossen, die Benjamiten ; folglich mußte auch der vorher-

genannte Joel und zwar als erster über die Stadt gesetzt sein; daß aber

in der judäischen Hauptstadt nur einem Judäer dieser Vorrang gebührte,

versteht sich von selbst. 2. Dafür spricht auch der Umstand, daß die

beiden Beamten erst nach dem Personalstand der Hauptvertreter und der

Gesamtzahl beider Gruppen, der Judäer und Benjamiten, angeführt wer-

den. 3. Daß Joel und Jehuda nur der Laien bevölkerung vorstanden, legen

v. 14b und v. 22 nahe ', wonach den beiden Klassen des Klerus je ein be-

sonderer Meister vorgesetzt war: den Priestern Zabdiel, der Sohn Hagge-

dolims, den Leviten (beim Kult) 'Uzzi, der Sohn Banis, während den

Tempelsklaven (die auf dem Ophel wohnten) §iha und Gispa vorstanden.

Es hatte somit jede Bevölkerungsklasse eine besondere Vorstandschaft:

die Laien einen ersten und einen zweiten Bürgermeister, die Priester und

Leviten je einen Vortand oder Obmann, die Tempelsklaven (die eigent-

lichen ,Tempelsklaven' und die .Söhne der Sklaven Salomos'; vgl. v. 3)

deren zwei.

b) Wer ist der Urheber dieser Einrichtung? Was bezweckt sie?

Jedenfalls scheint sie neu zu sein; denn I Chron. 9 weiß noch nichts

davon. V. 22f. verrät zudem, daß wenigstens die Vorstandschaft der Leviten

sich auf eine königliche Anordnung zurückführt.

Hier erhebt sich nun die wichtige Frage: Wer war jener König?
Diejenigen, welche Neh. ll,3ff. als nachexilisch betrachten, müssen natürlich

annehmen, es sei der von Persien gewesen. Sehen wir aber auch von

allen unsern bisherigen Beweisen der These, daß Neh. 11, 3 ff. vorexilisch ist

und zwar in die erste Zeit der Regierung §edekias fällt, ganz ab, so müßte

uns doch die Erwähnung des persischen Königs an dieser Stelle höchst

sonderbar anmuten. Was hat denn der Fürst eines so großen Reiches mit

den für ihn kleinen Innern Angelegenheiten einer winzigen Provinz zu

schaffen ? Und wenn sich auch die Staatsregierung in Susa oder Babel

damit hätte befassen wollen, so ging das — wenn wir von der kurzen

Zeit, wo Nehemia mit der Verwaltung Jerusalems betraut war, absehen —
den persischen Beamten an, der in Samaria seinen Sitz hatte und durch

einen Unterbeamten in Jerusalem vertreten ward. Mit diesem letzteren

oder auch mit jenem ersteren hätte sich der Wortführer des jüdischen

Volkes ins Einvernehmen setzen müssen. Wenn aber der Judäer Petahja

jener Unterbeamte war — wie man annimmt — , so hatte er sich doch in

der Regel nach den Weisungen seines Chefs in Samaria zu richten, wenn

ihm auch in außerordentlichen Fällen die Anrufung einer höheren In-

' Siclier ist dieses jedocli nicht ; denn in gewissen Dingen moclite aucii der Klerus

den Bürgermeistern — man gestatte diesen modernen Berufstitel — unterstellen.
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stanz und selbst der Krone freistand; an eine nahezu reichsunmittelbare

Stellung — wie sie ausnahmsweise Nehemia dank seiner ausgezeichneten

persönlichen Beziehungen zum Hole von Susa zukam — ist hier gewiß

nicht zu denken. Es wäre freilich noch mit der Möglichkeit zu rechnen,

daß Petahja als '"^jOTj i^? ,der zur Hand (Seite) des Königs' in Susa (oder

Babel) seinen Sitz hatte, daß wir es also mit einem jüdischen Kronrat oder

Mitglied des königlichen Ministeriums zu tun hätten. Von einer solchen

Auszeichnung hätte aber das Buch Esra sicher nicht geschwiegen und selbst

in den ersten Kapiteln des Buches Nehemia dürfte man eine Hindeutung

auf eine derartige Institution erwarten. Schon deshalb kann Neh. 11, 3 ff.

nicht der nachexilischen Zeit angehören — weder der Nehemias noch der

Zerubbabels '. Wir weiden somit abermals zu der Ansicht gedrängt, daß

hier nur ein König von Juda in Frage kommt. Und nach allen voraus-

gegangenen Indizien war dieser kein anderer als §edekia.

Ist nun dieser selbst als eigentlicher Urheber des Aufsichtssystems

(sub a) zu betrachten, oder kömmt der Anstoß anderswo her?

Angesichts der unter Jojakim schmerzlich empfundenen Zustände läge

es nahe, daß die Stände die Wahl von Obmännern durchsetzten, die am
Hofe ihre Interessen vertreten sollten. Darin bestärkt die Tatsache, daß

es außer jenen Obmännern gemäß v. 24 noch einen außerordentlichen Ver-

trauensmann gab, der „dem König für alle Angelegenheiten des Volkes

zur Seite stand". Dies war Petahja, der Sohn Mesezabels, von den

Söhnen Zeralis, des Sohnes Jehudas — offenbar einer der wenigen Überreste

von den nach Babel abgeführten Zerahiten (vgl. oben S. 294).

Wir dürfen indes auch folgende Erwägung nicht außer acht lassen:

Sedekia war König von Nebukadnezars Gnaden. Dem babylonischen

Oberherrn mußte aber viel daran gelegen sein, daß die unbotmäßige

judäische Hauptstadt unter die Aufsicht von Männern gestellt werde, die

ihm eine gewisse Bürgschaft boten, daß sie aus Neigung oder Klugheit

sich gefügig zeigen. Und gerade damit scheint die Wahl des Pakid (Auf-

sehers) der Priesterschaft und des Ministers Petahja in Einklang zu stehen;

denn ersterer (Zabdiel) entstammte — wie schon die einfache Kennzeich-

nung ,Sohn Haggedolims' verrät — nicht hohen Priesterkreisen, in welchen

der national-religiöse Stolz sich am ehesten gegen die heidnische Fremd-

herrschaft auflehnen mochte, und Petahja war schon dadurch von Nebu-

kadnezar abhängig, daß der größte Teil seiner Familie (der Zerahiten) in

der Gewalt des Babyloniers war. Aus diesen Gründen dünkt es mir am
wahrscheinlichsten, daß die Wahl der bedeutenderen Aufsichtsbeamten oder

doch deren Genehmigung von Nebukadnezar abhing.

1 Wie Siegfried, Esra, Neliemia und Esther HöLSCHER (bei KautzsCH, Die Hl. Sehr. d.

(1901), 117 ff. unter Hinweis auf Ew.'KLD. A.T. II [1910], 486) sogar zu dem Schluß:

Gesch.* 206, Stade, Gesch. II, 98, Mever, „Hier (v. 23 f) scheint Ch. ganz aus der Rolle

Entstehung des Judenturas (1896), 99 an- zu fallen; denn ,der König' scheint kein

nimmt. — In offenbarer Verlegenheit kam Perserkönig sondern David (!) zu sein."
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c) Die offenen Ortschaften im Gebiet von Jiida und Benjamin.

Die (v. 25—36) folgende Partie lehrt erst recht, daß von der nach-

exilischen Zeit nicht die Rede sein kann.

Hier wird eine lange Reihe von Landorten aufgezählt, in denen

Söhne Judas und Benjamins woTinten und dabei zeigen die judäischen An-

siedlungen gegen Süden hin eine Ausdehnung, wie sie dem Reiche Juda

vor dem Exil zukam und erst etwa im 2. Jahrh. v. Chr. wieder erreicht

ward (Stade, Gesch. d. Volk. Isr. 11, 111; Ed. Meyer, Die Entsteh, des

Judent. [1896], 106 f., 132). Zudem war nach dem Exil eine Scheidung

der Siedlungen nach den beiden Stämmen kaum durchführbar (vgl. Meyer,

a. a. 0., 165; Smend, Die Listen der Bücher Esra und Nehemia [1881], 25).

Statt nun aber sich ernstlich die Frage vorzulegen: sind wir am Ende bei

der Altersbestimmung und Erklärung auf Irrwege geraten?, hat man es

vorgezogen, eine ,unhistorische Fiktion' seitens des Chronisten festzustellen

und seine Namenliste als geschichtlich , wertlos' zu verwerfen'. Die oben
bewiesenen Tatsachen verschaffen dem Chronisten eine Genug-
tuung, wie sie besser nicht gedacht werden kann: Der Abschnitt

Neh. 11,25—35 steht im vollsten Einklang mit der ganzen übri-

gen Liste und bestätigt aufs neue deren Ursprung in der jüdi-

schen Königszeit.

Der entgegengesetzten Ansicht blinkt nun nur noch ein einziger Hoff-

nungsstern. Und damit kommen wir zu der angeblichen Einleitung der

Liste Neh. 11, 8f. Hier (v. 1 f.) heißt es: „Und es siedelten sich die Ober-

sten des Volkes in Jerusalem an; das übrige Volk aber warf Lose, um je

einen von zehn zur Ansiedlung in Jerusalem, der heiligen Stadt, zu be-

stimmen, während '•* ^ in den Städten [verblieben]. Alle die Männer da-

gegen, die sich aus freien Stücken zur Niederlassung in Jerusalem ent-

schlossen, segnete das Volk."

Ohne weiteres leuchtet ein, daß es sich hier um eine Neubesiedelung

der durch eine Katastrophe ganz oder größtenteils entvölkerten heiligen

Stadt handelt. Welche Katastrophe dies war, ist zunächst nicht ersichtlich.

Nun ist aber Neh. 7, 4 f. von Maßnahmen Nehemias die Rede, welche die

Vermehrung der Bevölkerung Jerusalems zum Zwecke haben. Nehemia

berichtet: „Die Stadt aber war ausgedehnt und nur wenige Leute wohnten

darin und es fehlten
,
gebaute Häuser'. Da gab mir mein Gott in den Sinn,

daß ich die Vornehmen und die Vorsteher und das Volk versammelte, um
ein Geschlechtsverzeichnis anzulegen. Dabei fand ich ein Buch, worin

die Geschlechter der zuerst Hinaufgezogenen (eingetragen waren) ..." [es

folgt die Liste - der unter Zerubbabels und Jesuas Führung heimgekehrten

Exulanten 7, 6—73 a].

• So auch SlEOFRIED, a. a. O. 120 und men jener ersten Exulanten in das neue Ver-

HöLSCHER, a. a. 0. 486. zeichnis. Bezüglich des Zweckes jener Kon-

2 Dieses alte Verzeichnis diente offenbar trolle vgl. Esr. 7, 63—65.

zur Kontrolle der Eintragung der Nachkom-
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Das war natürlich nur eine Vorbereitung der Besiedelung Jerusalems.

Ihre Ausführung aber soll offenbar Neh. 11,1 f. berichten. Es lag darum
sehr nahe, die unmittelbar darauf folgende Liste (v. 4—35) als eine Ur-

kunde aus Nehemias Zeit anzusehen. Die meisten Exegeten haben sich

dadurch täuschen lassen; aber auch die, welche sich von dieser Vorstel-

lung freigemacht haben und in der Liste das Ergebnis der ersten judäischen

Besiedlung nach der Rückkehr aus dem Exil erblicken, sind damit zwar
zeitlich dem wahren Ursprung näher gekommen, ohne jedoch das Ver-

ständnis der Liste Neh. 11 und ihrer Beziehung zu I Chron. 9 wesentlich

zu fördern. Das Haupthindernis, dem dieser Mißerfolg zugeschrieben wer-

den muß, besteht in dem leider so tief eingewurzelten Mißtrauen gegen
den Chronisten, das eine ruhige und gerechte Würdigung vereitelt.

Der Grund, warum Neh. 11,3—36 in das Buch Nehemia aufgenommen
ward, läßt sich wohl kaum mit Sicherheit ermitteln. Am wahrscheinlichsten

dünkt es mir, daß Nehemia selbst das Verzeichnis aufgefunden, benützt

und seinen Denkwürdigkeiten beigelegt hat. Wie er sich für das Verzeich-

nis der unter Kyros heimgekehrten Verbannten (Neh. 7, 6 ff.) interessiert

hat, so mochte ihm, dem Erneuerer des jüdischen Gemeinwesens, jenes

andere Dokument ebenfalls wertvoll erscheinen, gab es doch nicht nur über
die bürgerlichen und hierarchischen Rechtsverhältnisse Jerusalems kurz

vor dessen Zerstörung Aufschluß, sondern auch darüber, wo er die Nach-

kommen der damals in den offenen Ortschaften seßhaften Söhne Judas,

Benjamins und Levis zu suchen hatte. Und der Chronist hat dann das

Dokument getreu wiedergegeben, ohne über die Zeit, in der es entstanden,

irgend ein Urteil auszusprechen. Daß er aber gemeint habe, es handle

sich um ein Bevölkerungsbild aus der Zeit Nehemias, ist schon deshalb

nicht anzunehmen, da die einfachen Folgerungen, die wir aus seinen eigenen

Angaben gezogen, sich ihm und seinen denkenden jüdischen Zeitgenossen

von selbst darbieten mußten. Eine nüchterne, vorurteilslose Prüfung der

Fassung von v. 3 läßt zudem erkennen, daß derselbe nichts mit v. 1. 2

zu tun hat.

Ohne Vergewaltigung des Textes läßt sich ja v. 3: „Dies sind die Häupter
der Provinz, die in Jerusalem und in den Städten Judas wohnten; sie wohnten —
jeder auf seinem Besitztum — in den Städten: Israel (das Volk), die Priester, Le-

viten, Tempelsklaven und die Söhne der Sklaven Salomos" als Fortsetzung von
v. 1. 2 gar nicht verstehen. Wir müßten erwarten, daß in v. 3ff, von den neuen
Bürgern Jerusalems die Rede sei ; statt dessen wird über den Bestand der ge-

samten Bevölkerung berichtet. Die Aufzählung der Siedlungen v, 25—36 paßt erst

recht nicht zu dem Tliema v. 1 f. Man hat zwar versucht, den Text zu ,verbessern',

so daß V. 3 den Sinn erhielte: „Und dies sind die Häupter der Provinz, welche in

Jerusalem wohnten — [sie wohnten (nämlich bisher!) in den Städten Judas, jeder

auf seinem Besitztum . . .]" ; allein mit einer solchen Verrenkung des Satzgefüges

ist doch gewiß nichts zu erreichen. Auch ist es außer Frage, daß manche .Häupter'

— wenigstens des Klerus — nach dem mehrfachen Zeugnis der Bücher Esra und
Nehemia schon lange vor der Neubevölkerung Jerusalems dort ihren Wohnsitz hatten.

Es bleibt also dabei: v. 3 ff. bildet ein von v. 1. 2 unabhängiges Schriftstück und
zwar auch nach der Ansicht dessen, der ihm seinen Platz angewiesen hat.



VI.

Zur Geschichte und Chronologie der Seleukiden

und Parther, insbesondere nach neuen

keilinschriftlichen Quellen.

Diese Abhandlung mag in einem Buclie, das den Titel ,Forscliungen

zur Geschichte Israels' führt, als Fremdkörper erscheinen. In Wirklichkeit

aber ist dem nicht so. Die Seleukiden waren nicht nur die Herren von

Palästina, sie haben auch direkt und wesentlich die Geschichte des jüdischen

Volkes beeinflußt. Mit den Parthern hatte dieses allerdings keine un-

mittelbaren politischen Beziehungen; aber der Sieg der Truppen Mithri-

dates' I. über Demetrius IL, der I Makk. 14 erwähnt wird und über den

uns ein neues keilinschriftliches Dokument weitere Aufschlüsse bietet, war

auch für das jüdische Gemeinwesen von großer Bedeutung.

A. Einleitendes über unsere Quellen und deren Zeitrechnung.

Zur Feststellung- des chronologischen Rahmens der Seleukiden hat

man sich bislang hauptsächlich der folgenden Quellen bedient: 1. des Ab-

schnitts aus Porphyrius bei Eusebius (Chron., ed. Schoene I, 247—264) und

der davon unabhängigen und zum Teil abweichenden Ansätze des Eusebius

selbst (Chron., ed. Schoene II, 116 ff.); 2. vereinzelter Angaben des I. Makka-

bäerbuches ; 3. der Münzen von Antiochos III. an (de Saülcy, Memoire sur les

monnaies datees des Seleucides, Paris 1871, und Babelon, Catalogue des

monnaies grecques de la Bibliotheque Nationale, Les rois de Syrie usw.,

Paris 1890, Einleitung); 4. babyl. keilinschriftlicher Daten (Strassmaier, Zeit-

schrift l Assyriol. VII, 201 und VIII, 108, doch ohne Quellenangabe; Clav,

Babylonian Records II, New York 1913, 13 L).

Eine zuverlässige Benützung dieser Quellen erfordert jedoch vor allem

eine hinreichend genaue Kenntnis der Epochen der verschiedenen Ären,

nach welchen die Jahre gezählt sind ; darüber bestanden aber bislang noch

manche Unklarheiten und unzutreffende Ansichten.

Eusebius (und Porphyrius) rechnet mit Olympiaden, also mit

Gruppen von je vier Jahren, deren Epoche das Jahr 776 v. Chr. ist. Allein

das Monatsdatum ist m. E. recht ungewiß. SchCrer, Gesch. d. jüd. Volkes I.

772 behauptet zwar — sich auf Ideler, Handb. der Chronol. I, 377 und

Kcbitschek, .Art. Ära in Pauly-Wissowas Realencykl. I, 627 ff. berufend —
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•

ganz allgemein, die Ära der Olympiaden habe am 1. Juli begonnen. Gilt

dies aber auch für die Chronologie der Seleukiden bei Eusebius? Das ist

zunächst nicht von vornherein selbstverständlich; denn die Olympiaden-

rechnungen gehen von veschiedenen Epochen aus. Von einem Nachweis,

daß die Epoche bei Eusebius der 1. Juli (= attischer Jahresanfang 1. Heka-

tombaion) sei, ist mir ebenfalls nichts bekannt. Zudem ist es schon von

vornherein viel wahrscheinlicher, daß seine Ansätze bezüglich der Regie-

rungszeiten der Seleukiden dem syrischen Jahresanfang angepaßt sind.

Dieser aber fiel nach der Einführung des julianischen Kalenders auf den

1. Oktober und vor derselben, also zur Zeit, wo noch das schwankende
Lunisolarjahr in Kraft war, im Mittel gleichfalls auf diesen Tag \ Unsere

Ansicht wird obendrein durch das II. Makkabäerbuch 14, Iff. indirekt be-

stätigt. Hiernach erhielt Judas im Jahre 151 der dem Buche eigenen Seleu-

kidenära (die vom 1. Tisri 312 v. Chr. an zählt) die Nachricht von der Lan-

dung des Demetrius in Tripolis und der Hinrichtung Antiochos' V. und des

Lysias. Nach dem I. Makkabäerbuch (dessen Ära mit 1. Nisan 312 v. Chr.

beginnt) fallen diese Ereignisse gleichfalls ins Jahr 151 der Seleukidenära

(= 162 1 V. Chr.). Aus der Übereinstimmung der beiden Jahreszahlen trotz

der halbjährigen Epochendifferenz folgt, daß Judas jene wichtige Nachricht

erst nach dem 1. Tisri (= September 30) des Jahres 162 v.Chr. empfing.

Nach Eusebius aber ist das 1. Regierungsjahr Demetrius' I. Olymp. 154,3

= 162 1 V. Chr., also sein Antrittsjahr Ol. 154,2 = 163 2 v. Chr. Dem-
gemäß hätte Demetrius, falls der Anfang des Olympiadenjahrs bei Eusebius

auf 1. Juli fiele, schon vor dem 1. Juli 162 v. Chr. die Regierung an-

getreten. Dann aber wären Judas und seine Leute mindestens drei

Monate lang von der großen politischen Umwälzung in Unkenntnis geblieben.

Natürlich ist eine solche Annahme völlg ausgeschlossen. Und selbst

wenn wir mit der Möglichkeit rechnen, Eusebius habe in byzantinischer

Weise das Jahr vom 1. September an gerechnet, bliebe immer noch eine

zu große Zeitspanne zwischen dem genannten Ereignis und seinem Kund-
werden in Jerusalem.

Wie die Epoche der Olympiaden des Eusebius, so war bis jetzt auch

die der Seleukidenära im I. Makkabäerbuche noch recht zweifelhaft. Daß
dieselbe ins Frühjahr (auf den 1. Nisan) fiel, durfte allerdings als nahezu

sicher gelten. Dagegen war das Epochenjahr ganz ungewiß. Die einen

brachten Gründe für das Jahr 312, die andern für das Jahr 311 v. Chr.

Die Entscheidung der Frage, der Nachweis, daß die Ära am 1. Nisan 312

V. Chr. begann, bildet eines der wichtigsten Ergebnisse des III. Teiles der

gegenwärtigen Untersuchung.

Die Epoche der Ära des II. Makkabäerbuches kam bei den bis-

herigen Untersuchungen so gut wie gar nicht in Frage. Dies rührte nicht

nur von der hier bestehenden noch viel größeren Unsicherheit her, sondern

auch von der einzig dastehenden Verkennung und Mißachtung des histo-

rischen und chronologischen Inhalts der genannten Schrift überhaupt.

1 Siehe meine Darlegungen in Stei'nl<unde und .Sterndienst in Babel II, 403.
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Wir werden hierauf in der nächistfolgenden Abliandlung (VII) näher

eingehen, wo wir auch den Beweis erbringen, daß die Ära des IL Buches

der Malckabäer mit dem 1. Tisri 312 v. Chr. begann. Dabei ist jedoch zu

beachten, daß der jüdische 1. Tisri — wegen der Pascliaregel, siehe oben

Abh. I S. 23 ff. — nur in jenem Jahre sich mit dem syrischen Jahresanfang

deckte, wo der jüdische 1. Nisan frühestens auf den 24. März jul. fiel.

Die Epoche der babylonischen Seleukidenära ist sowohl von der des

I. als auch von der des II. Makkabäerbuches verschieden. Epping, Astro-

nomisches aus Babylon, 176 f. hat zuerst gezeigt, daß die babylonische

Ära mit dem 1. Nisan 311 v. Chr. begann, und seine weiteren und meine

eigenen Untersuchungen haben das Ergebnis bestätigt. Zwar glaubte Epping

(a. a. O. 177 und Zeitschr. f. Assyriol. IV, 168 ff.), auch einen babylonischen

Jahresanfang mit dem Herbst nachgewiesen zu haben; allein einen solchen

gab es — wenigstens in der Seleukidenzeit — nicht. Den Beweis hierfür

bietet Sternkunde und Sterndienst in Babel, II. Buch, Schlußteil (1922).

Der babylonische Jahresanfang (Abend des 1. Nisan) fiel frühestens

auf März 24, spätestens auf April 20, im Mittel auf April 7 Julian, (s. ebd.).

Die Jahresregulierung vollzog sich durch einen 19jährigen Schaltzyklus, in

dem sechs Schaltjahre einen II. .A.dar, ein Schaltjahr einen II. Elul hatte

(siehe bereits Sternkunde usw. I, 209—214 und II, 463).

Die Daten dieser Zeit bieten außer dem Jahi-e der Seleukidenära (SÄ)

den Namen des Königs nebst dem seines (oder seiner) etwaigen Mitregenten.

Mit dem Sturz der Seleukiden im Ostreich und dem Beginn der Parther-

herrschaft erlischt die Datierung nach SÄ nicht; aber es wird dem Jahr

der SÄ noch das der Arsakidenära (AÄ) hinzugefügt. Letztere wird eben-

falls vom 1. Nisan an gezählt; sie beginnt aber 64 Jahre später, d. h. im

Jahre 247 v. Chr. Die stehende Formel der so gebildeten Doppeldaten ist

aus folgendem Beispiel, das der astronomischen Tafel SH 104 (81-7-6)
entnommen ist, ersichtlich.

^attit 7/5'""" sa n-i mtfu 179 Ar-ki-ka-a ktrrn

= „Jahr 115 [d. h. AÄ], welches gleich ist dem Jahr 179 [d. h. SÄ], da

Arsaces König war". Die Ansichten, daß von den beiden Ären die eine

im Frühjahr, die andere im Herbst beginne oder daß die Epochen derselben

Ära an verschiedenen Orten verschieden seien, beruhen teils auf Fehlern

im Original oder in den Abschriften, teils auf willkürlichen, durch keinerlei

Quellenkunde beeinflußten Annahmen. Dieser von mir längst bekanntge-

gebene Tatbestand wird in Sternkunde usw. II, 443—453, allseitig nach-

gewiesen.

Die eingangs erwähnten keilinschriftlichen Daten (Strassmaiers und

Clavs) haben bereits für die Chronologie der Seleukiden einige Aufschlüsse

gebracht. Zu einer genauen Bestimmung reichen sie aber nicht aus und

bedürfen außerdem der Nachprüfung und zum Teil auch der Verbesserung.

Die folgenden Beiträge stützen sich größtenteils auf die Angaben astro-

nomischer Keilinschriften, die im Schlußteil des IL und im III. Buch

meines Werkes Sternkunde und Sterndienst in Babel veröffentlicht werden.

Die Daten dieser Tafeln bieten die denkbar größte Bürgschaft, weil sie
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einer vielfachen mathematisch sicheren Nachprüfung zugänglich sind. Ohne

diese Nachprüfung möchte ich — auf eine langjährige Erfahrung gestützt

— die Jahresangaben dieser Tafeln der Seleukidenzeit, welche bekanntlich

in schwerleserlicher Kursivschrift abgefaßt sind, nicht als unbedingt zuver-

lässig hinnehmen. Selbst eine durch mehrfache Berechnungen ermittelte,

im Original teilweise oder ganz zerstörte Jahresziffer ist weit wertvoller

(weil völlig unanfechtbar) als eine gut erhaltene, aber astronomisch nicht

prüfbare Ziffer; denn eine solche kann schon in der Urschrift oder doch

wenigstens in der Abschrift mißraten sein.

Zum Verständnis der keilinschriftlichen Daten ist schließlich noch

Folgendes zu beachten. In den Ausfertigungsdaten sowohl der astro-

nomischen wie der nichtastronomischen Schriftstücke wird natürlich stets

der jeweilig regierende Herrscher genannt, auch wenn er erst während

des Jahres die Regierung antrat. Dagegen beweist der Name eines Königs

am Kopfe einer über ein ganzes Jahr sich erstreckenden Beobachtungs-

serie stehenden Jahresdatums nicht etwa, daß er dieses ganze Jahr hin-

durch, sondern nur, daß er an dem ersten der Monatsdaten bzw. zu

Anfang des Jahres noch regiert hat. So bietet z. B. Sp II 579 am Anfang

einer Reihe von Merkur-Beobachtungen vom 25. Nisan bis 1. Adar das

Datum „Jahr 125 des Antiochos und Seleukos, seines Sohnes, der Könige";

aber Antiochos war schon am 1 1 Düzu desselben Jahres gestorben.

B. Neue Daten aus der Gründungszeit des Seleukidischen

Reiches (316-300 v. Chr.).

1. Kurzer Überblick über die bekannten Ereignisse von

316—312 V. Chr.

Nach seinem Sieg über Eumenes im Jahre 316 zu Anfang Januar und

der Beendigung des Winterlagers in Medien zog Antigonos nach Persis und

dann über Susiana nach Babylon, wo Seleukos Statthalter war. Dieser

empfing den Sieger mit königlichen Ehren, verweigerte aber die von ihm

geforderte Rechenschaft über die Einkünfte. Als das Zerwürfnis darüber

sich immer mehr steigerte, fürchtete Seleukos für sein Leben und entfloh,

nur von 50 Reitern begleitet, nach Ägypten zu Ptolemäus. Antigonos war

jetzt Herr über ganz Asien (Diodor XIX, 37—44, 46—48, 55— 56). In der

Tat bezeugen auch die Keilinschriften das Jahr 316/5 v. Chr. als erstes

Jahr der Herrschaft des Antigonos (Antigunus) in Babylonien. So nach

dem von Strassmaier (Zeitschr. f. Assyr. VII, 199 und VIII, 106) veröffent-

lichten Text Sp II 955 -f 48. Ein weiteres, sehr interessantes Zeugnis

werden die folgenden Darlegungen bringen. In Babylonien ward Python

Statthalter. Auf Betreiben des in Ägypten weilenden Seleukos kam aber

eine Koalition zwischen Ptolemäos, Lysimachos und Kassandros zustande,

denen sich auch Asandros (Statthalter von Karlen) anschloß. Allein Anti-

gonos errang weitere Vorteile über seine Gegner. Erst durch den Sieg

des Ptolemäos und Seleukos über Antigonos' Sohn Demetrios bei Gaza zu
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Beginn des Frühjahres (wohl März) 312 v. Chr. erhielt der mächtige Gegner

den ersten Schlag (Diodor XIX, 80— 85). Zwar eroberte Demetrios im

gleichen Jahr durch seinen Sieg über Ptolemäos bei Myiis in Syrien die

verloren gegangene phönikische Küste wieder zurück ; aber der Sieg der

Verbündeten bei Gaza hatte doch ein Ereignis von weittragender Bedeu-

tung eingeleitet: die Besitzergreifung Babyloniens durch Seleukos
(Diodor XIX, 90—92). Seleukos war mit nur 1000 Mann, die ihm Ptole-

mäos überlassen, nach jenem Siege gen Babylonien gezogen; aber die dor-

tigen Truppen gingen zu ihm über und die Babylonier hießen den beliebten

ehemaligen Statthalter willkommen. Durch seinen Sieg über Nikanor, den

Feldherrn von Medien, gewann er auch Susiana und Medien. Hiervon

unterrichtet, entsandte Antigonos seinen Sohn Demetrios zur Wiedererobe-

rung Babels. Das Unternehmen hatte jedoch nicht den gewünschten Erfolg.

Demetrius rückte in die menschenleere Stadt — das Volk hatte sich auf

Weisung des von Seleukos zurückgelassenen Befehlshabers Patrokles, der

selbst sich in durch Flüsse und Kanäle geschützte Stellungen vor der Über-

macht zurückzog, gegen Susiana und das Meer hin geflüchtet — und be-

gann die Burgen zu belagern, überließ aber, da die Zeit drängte, die Fort-

setzung des Werkes schon bald seinem Freunde Archelaos und kehrte

heim (Diodor XIX, 100).

2. Eine bisher unbeltannte Invasion des Antigonos in Babylonien

(Sommer 302 v. Chr.).

Nach den uns überlieferten Berichten der Alten scheint der eben er-

wähnte Zug des Demetrios der letzte Versuch des Antigonos gewesen zu

sein, sich Babyloniens zu bemächtigen. Die noch nicht veröffentlichte

astronomische Keilinschrift des Brit. Mus. St 1881 (76—11—17)
belehrt uns jedoch eines anderen. Das Dokument ist ein Bruchstück einer

jener planetarischen Hilfstafeln, die wir Sternk. II, 459 beschrieben haben.

Teilweise erhalten sind die Abteilungen der Mond-, Jupiter-, Venus- und

Merkurbeobachtungen, die dazu dienten, die entsprechenden Planetenposi-

tionen für das Jahr 81 SÄ zu gewinnen (vgl. auch S. 313). Was uns davon

hier interessiert, ist die Abteilung Jupiter. Dieselbe trägt das Datum:

Sattu 10'''"'" "'Sifiu-ku) sarni = 10. Jahr des Königs Seleukos.

Darauf folgen Z. 1 f. Jupitererscheinungen während der ersten drei

Monate dieses Jahres. Da setzt auf einmal eine ganz neue Datierung ein

:

Z. 3 . . .

14''''""
'"An-ti-gu-nu-us Düzu mfisu 18

\
es folgen Jupiterpositio-

= Jahr 14 des Antigonos (Monat) Düzu nachts 18 ( nen bis zum 24. Addaru.

Da die Jahreszahlen etwas verwischt sind, ist eine Nachprüfung der-

selben angezeigt.

a) Das Jahr 10 des Seleukos wird durch die datierten Jupitererschei-

nungen bestätigt. Es genügt dazu schon die erste allein:

Nisannu 19 Mulu-babbar ina MUL.MUL Innamir

= Nisan 19 ging Jupiter in den Plejaden heliakisch auf.

Kugler. rorsohunden. 20
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10 SÄ Nisannu 19 morgens = 302 v. Chr. Mai 10.60 Mittl. Berl. Zeit.

44."20 A 41."68 D . . , .+10."30

1 24."G9 i 27."93 a 26."24 Z' ijT&im 28."05

s — 1. 14 ß —0."95 S . . . . +9."28

e . . . . — 16.i'27 H . . . . —8."32 i

Aus dem Wert von e {= A - Q) ergibt sich, daß Jupiter am Morgen

vor Sonnenaufgang am östlichen Horizont sichtbar ward, und aus dem Wert

von H ist ersichtlich, daß damals die Sonne noch 8. "32 unter dem Horizont

stand. Damit ist bewiesen, daß am 19. Nisan des Jahres 10 SÄ Jupiter

nach der Konjunktion mit der Sonne zum erstenmal wieder sichtbar ward

(= heliakisch aufging). Außerdem lehrt die Berechnung, daß Jupiter da-

mals wirklich in den Plejaden stand; denn er hatte fast dieselbe Länge

(27."93) wie der hellste Stern der Plejaden »/ Tauri (28.''05).

b) Das Jahr 14 des Antigonos muß gleichfalls richtig sein; denn nur

dieses entspricht dem Jahre 10 des Seleukos, wie auch aus der oben er-

wähnten Tafel Sp II 955 + 48 hervorgeht.

Was folgt nun aus den beiden Jahresdaten? Zweifellos dies: Wäh-
rend Babylonien oder doch wenigstens dessen Kulturzentrum
(Babel, Sippar), aus dem die astronomischen Tafeln stammen, zu Anfang
des Jahres 10 SÄ noch unter der Herrschaft Seleukos' I. stand,

war es bereits am 18. Düzu des gleichen Jahres in den Händen
des Antigonos.

Wir sind auch in der Lage, das entsprechende julianische Datum

anzugeben.

10 SÄ Nisannu 1 = 302 v. Chr. April 22 23

„ Düzu 1 = „ „ „ Juli 19/20

18 = (tags) „ „ „ August 6.

Kurz vor dieses Datum fiel die Okkupation durch die Truppen
des Antigonos.

Wie lange dauerte dieselbe? Wahrscheinlich mindestens bis zum
24. Adar (= März 7), dem letzten Tagdatum der Jupitergruppe. Würde
nämlich während des Jahres abermals ein Regierungswechsel stattgefunden

haben, so hätte es der Verfasser gewiß angegeben und zwar wahrschein-

lich wie beim Antigonosdatum Z. 3 zu Anfang einer neuen Zeile; dies

trifft jedoch — wie der erhaltene linke Teil der Tafel (etwa ^/g des Ganzen)

bezeugt — nicht zu.

Wo aber war Seleukos während der Besitzergreifung seines Landes

durch den Feind ? War er von seinem Zuge nach Indien (Justin XV, 4

;

Appian, Syr. 55) noch nicht zurückgekehrt oder war er bereits nach Kappa-

1 = Länge der Sonne; A = ihre Rekt- Deklination; e = Ä — (Elongation); H =
aszension ; D = ihre Deklination ; 1 = hello- Höhe der Sonne, wenn der Planet im Hori-

zentrische Länge des Planeten ; s = hello- zont steht (arcus visionis). H muß bei den

zentrische Breite des Planeten; /l = geozen- heliakischen Auf- und Untergängen stets

Irische Länge des Planeten; a = seine ent- negativ sein, da ja die Sonne unter dem
sprechende Rektaszension

; ß = geozentrische Horizont steht.

Breite des Planeten ; d = seine entsprechende
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dokien gezogen (Diodor XX, 113, 4), um sieh dann mit den Bundesgenossen

zu vereinigen? Zweifellos das erstere. Denn 1. ist es überaus wahrschein-

lich, daß Antigonos die Indienfahrt des Seleukos benutzte, um sich Baby-

loniens zu bemächtigen und dadurch den heimkehrenden Gegner festzu-

halten und ihn an der rechtzeitigen Vereinigung mit seinen Bundesgenossen

im Westen zu verhindern; 2. ist es doch ausgeschlossen, daß Seleukos

schon im Juli (bzw. vor 6. August) nach Kappadokien gezogen ist, um dort

zu überwintern; 3. wäre es auch töricht gewesen, wenn Antigonos zu einer

Zeit, wo Seleukos bereits mit großer Heeresmacht gegen Westen gezogen

war, durch Okkupationen im Osten seine so dringend nötige Streitmacht

im Westen geschwächt hätte. . Alles dies drängt zur Annahme: Seleukos

war am 6. August 302, ja wahrscheinlich sogar am 7. März 301

V. Chr. von Indien noch nicht heimgekehrt.

3. üas wahre Datum der Entscheidungsschlacht bei Ipsos

(April 300 V, Chr.).

(Endgültige Befestigung der Machtstellung Seleukos' I.)

a) Aus dem Bisherigen folgt weiter, daß Seleukos nicht schon —
wie man bisher annahm — 302, sondern erst im Jahre 301 v. Chr.

nach Kappadokien gezogen sein kann. Denn dorthin mußte er spä-

testens im September von Babylonien aufbrechen, um für die Überwinterung

die nötigen Vorbereitungen zu treffen. War es doch keine einfache Sache,

mit einem Heer von 20 000 Mann Fußvolk, 12 000 Reitern, 480 Elefanten

und mehr als 100 Sichelwagen (Diodor XX, 113) einen so weiten Weg,

der besonders in seinem letzten Teile sehr beschwerlich war, zurückzu-

legen. Wenn er aber auch — was nach obigem sehr unwahrscheinlich

ist — schon im August in Babylonien eingetroffen sein sollte, so konnte

er doch mit Rücksicht auf die Besetzung der babylonischen Plätze durch

Truppen des Antigonos und die notwendigen Vorbereitungen für den Feldzug

in Kleinasien nicht schon im September von Babylonien weiterziehen.

Wenn aber Seleukos erst im Jahre 301 das Winterlager in Kappa-

dokien bezog, so kann die Entscheidungsschlacht bei Ipsos nicht —
wie bisher allgemein angenommen ward — im gleichen Jahre, son-

dern erst im Jahre 300 geschlagen worden sein. Auch ist es von vorn-

herein wahrscheinlich, daß das Ereignis in den Frühling fiel.

b) Wir besitzen indes noch ein zweites Zeugnis, aus dem, wenn auch

nur indirekt, die gleiche Tatsache hervorgeht, das des Johannes Malalas,

Chronogr. lib. VIII, nach der Bonner Ausgabe S. 199, abgedruckt bei Migne,

P. Gr. 97 S. 111. Hier wird berichtet, Seleukos sei nach dem Sieg über

Antigonos sofort {cv^kog) daran gegangen, neue Städte an der syrischen

Küste zu gründen und zwar zunächst Seleucia in Pierien am 23. Xan-

thikos und Antiochia am Orontes am 22. Artemisios, dem gleichen Tag

des Mai {firivl 'AQxeniaio) tw xal Mauo y.ß'). Malalas' Gewährsmann weiß

sogar, daß das Jungfrauenopfer, durch das die Gründung dieser Stadt voll-

zogen ward, in der ersten Tagesstunde bei Sonnenaufgang dargebracht wurde.
20 *
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Es entsteht hier zunächst die Frage: warum bietet er hier das Doppel-

datum 22. Artemisios = 22. Mai, während er sich vorher mit dem
makedonisch-antiochenischen Datum 23. Xanthikos begnügt? Warum fügt

er nicht hinzu, daß dies zugleich der 23. April war? Daß der Xanthikos

dem Artemisios unmittelbar vorausging, wußte er doch, da er ja selbst

angibt, Seleukos habe nur wenige Tage nach dem 23. Xanthikos am 1. Ar-

temisios in Tripolis dem Jupiter geopfert. Wäre er in dem Glauben be-

fangen gewesen, daß — wie dies nach der Einführung des julianischen

Kalenders in Antiochien der Fall war — die makedonischen Monate sich

mit den julianischen von jeher vollkommen deckten, so hätte er gewiß

auch den 23. Xanthikos mit dem 23. April, identifiziert. Hatte er aber

Kenntnis davon, daß die Syrer und Makedonier sich vor der Einführung

des julianischen Kalenders nach dem Monde richteten und ihre Monate mit

dem Abend des Neulichts begannen, so konnte er ein syrisch-julianisches

Doppeldatum nur in dem Einzelfalle bieten, wo ihm ein solches durch

die Überlieferung vermittelt war. Und dies traf bezüglich des

Gründungstages von Antiochien zu. Sein syrisches Datum war gewiß

in den Annalen niedergelegt und wohl auch monumental verbürgt. Als

dann der julianische Kalender eingeführt wurde, war es den Astronomen

nicht schwer, festzustellen, an welchem Tage des neuen Kalenders die

Gründungsfeier sich jährte ^ Und es war eine Ehrensache für die Fürstin

unter den Städten des Orients, dieses Datum zu kennen.

Da nun die Schlacht von Ipsos den beiden Städtegründungen un-

mittelbar vorausging, so müssen alle drei Ereignisse in ein Jahr fallen,

in welchem der Morgen des 22. Artemisios gerade auf den 22. Mai fiel.

Und dies traf im Jahre 300 v. Chr. und im Verlauf von 19 Jahren
nur in diesem zu. Denn nach meiner Berechnung erschien in der Gegend

von Antiochien das Neulicht des Mondes 300 v. Chr. am 30. April abends.

Es ergibt sich demnach die Gleichung:

300 V. Chr. Artemisios 1 = April 30 Mai 1, also

„ „ „ „ 22 (morgens) = Mai 22.

Demnach fallen alle genannten Ereignisse in das Jahr 300

V. Chr. und zwar:
1. die Schlacht bei Ipsos in den April (weil kurz vor der

Gründung von Seleucia);

2. die Gründung von Seleucia auf Xanthikos 23 = April 23;

3. die Gründung von Antiochia auf Artemisios 22 = Mai 22.

c) Damit steht endlich auch Eusebius (ed. Schoene II, 116) in Einklang,

wonach Antiochia im 12. Jahre der Regierung des Seleukos gegründet

ward. Dieses Jahr ist nach antiochenischer Zählung = 301 300 v. Chr.

vom 1. Tisri (Hyperberetaios) bis 1. Tisri gerechnet, also von 301 Okt. 4

bis 300 September 24; nach babylonischer Zählung = 300/299 v. Chr., vom

• Dies war jedenfalls weit leichter als die genaue Umsetzung der bis ins 8. Jahr-

hundert V. Chr. hinaufreichenden babylonischen Daten in die des ägyptischen Wandeljahres

bei Claudius Ptolemäus, Alniagest.
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1. Nisan bis 1. Nisan, also von 300 März 31 bis 299 April 19. Hiernach

muß der 22. Mai ins Jahr 300 fallen und ebenso die beiden andern Daten.

Auch Beloch, Griech. Geschichte III, 2, 197, hat die beiden Gründungs-

daten — doch ohne dieselben einer Prüfung zu unterziehen — mit dem

eusebianischen Datum in Verbindung gebracht, kam aber zu dem irrigen

Schluß, die Schlacht bei Ipsos gehöre in den Sommer 301 v. Chr. Wäre

nämlich dem so, so lägen zwischen diesem Ereignis und der Gründung von

Seleucia und Antiochia 9—10 Monate; dies steht aber im Widerspruch mit

der weiteren Angabe bei Malalas, daß Seleukos eöd-iwg fietä tIjv viy.ijv

'Avxiyövov und xateX^div naqü 11)1' &cüaaaai> — also sogleich nach dem

Siege und auf seinem Heimzug längs des Meeres — die Gründung vornahm.

C. Die Regierungszeiten der Seleiikiden während ihrer

babylon. Herrschaft von Seleukos I. bis Antiochos VII. Sidetes

(312-129 V. Chi-.).

1. Seleukos I. und sein Mitregent Antiochos.

Aus der Zeit seiner Regierung sind mir folgende keilinschriftliche

Daten bekannt ':

(a)"St 2014: kMu !'"'"• "'Si-lu-ku sa SI.TA .^attu 7 (fürs ganze Jahr)

(b) MLC. 2101: Uruk . . . sattu 8''"'" "'Si-lu-ku sarru (IV. 5)

(c) MLC. 2102: Uruk . . . mttu 9^"'" '"Si-lu-ku sarru (V. 12)

(d)*St 1881, 10: sattu 10^"'" Si (luku) -^arru (I. 19— III. 12)

12: [sattu] 14'''"'" "An-ti-gu-nu-us [ohne sarru] (IV. 18)

(e) MLC. 2184: sattu W"""- Si-lu-ku sarru

(f)"Sp II. 970, Rs 2: [sattu 17''""""Sl-lu]-ku sarru

(g)"St 2014,2—4: sattu 19" '" "Si-lu-ku sarru (II. 16—XII. 2)

(h) MLC. 2199, 34 : sattu 20'''""' "Si-lu-ku u "At-ta-i-ku-su sarräni (IX. 20)

(i)"Sp II. 968,4: sattu 23''""'
"' Si-lu-ku u "'An-ti-'-uk-su sarräni

(k)*Sp II. 970,1: [sattu 25"""'] "'Si-lu-ku u "'An-ti-'-uk-su apil-su sarräni

(l)*Sp II. 405,11: sattu 27''""' "'Si-lu-ku u "'An-ti-'-[uk-su sarräni]

(m)-Rm IV. 365 ob. Rand: sattu 28"'^"' "'Si-lu-ku u "'An-ti-'-uk-su sar[ränil

(n) MLC. 2104: Uruk ... sattu 29'''""'
"' Si-lu-ku u "'At-ti-ku-su sarräni

(0) MLC. 2105: Uruk ... sattu 31""'" "' Si-lu-ku u "'At-ti-i-ku-su sarräni

(IX. 10)

(p) MLC. 2199: sattu 31''""' "'Si-lu-ku [ohne Antikusu\.

Aus diesen Daten lernen wir Folgendes:

1. In (a) wird das 1. Jahr Seleukos' L ausdrücklich als Epoche

der Ära bezeichnet, nach welchem das Jahr 7 (aus dem die Beobach-

tungen des Jupiter stammen) gezählt ist.

1 Die mit * bezeichneten Daten stammen aus Geschäftsurkunden der M(organ)

aus astronomischenTafeln.dieimlll.Buch L(ibrar.v) C(ollection) = MLC, veröffentlicht

meines Werkes .Sternkunde und Sterndienst von ClaY, Babylonian Records (- BRM II)

in Babel' veröffentUcht werden; die übrigen (1913). Letztere stammen aus Uruk (Erech).
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2. Aus (d) geht hervor, daß zwischen III. 12 und IV. 18 des 10. Jahres

des S eleukos (also zwischen Juli 2 und Aug. 6 302 v. Chr.) Antigonos

ßabylouien besetzte (siehe oben S. 306).

3. Die Daten (h— o) bestätigen die Nachrichten bei Plutarch, Demetr.

38 und Appian Syr. 59—61, wonach Seleulios seinem Sohne Antiochos die

Herrschaft über die oberen Satrapien (wozu auch Babylonien gehörte) über-

ließ und ihn hier zum Mitregenten einsetzte.

Die Mitregentschaft begann im Jahre 20 SÄ; denn im Jahre 19

war Seleukos noch Alleinherrscher (g). Es läßt sich jedoch nicht mit

Sicherheit sagen, ob Antiochos schon bei Beginn des Jahres 20 (Nisan 1

= April 2/3 292 v. Chr.) Mitregent war; denn sein frühestes Datum (h) ist

vom IX. 20 = Dezember 13 desselben Jahres. Immerhin ist es wahrschein-

lich. In die gleiche Zeit (293 2) fällt die Vermählung des Antiochos mit

seiner Stiefmutter Stratonike, der Tochter des Demetrios und Enkelin des

.\ntigonos (Putarch, Demetr. 38; Appian Syr. 59 f.). Durch die Daten (g)

und (h) wird die bisherige Ungewißheit über das erste Jahr der Mitregent-

schaft Antiochos' (vgl. Wilken, Pauly-Wissowa, Real-Encykl. I. Sp. 2450)

beseitigt.

4. Auffallend ist das Datum (p), wo — nach Clav, Babyl. Rec. p. 13' —
nur Seleukos, nicht aber Antiochos genannt wird. Demselben offenbar

mißtrauend hat Clav leider kein Monat- und Tagdatum angegeben. Das

Mißtrauen ist jedoch unbegründet. Denn auch in der astronomischen Tafel

Rm IV. 365 steht zwar sowohl am obern Rand als auch in Z. 1 : kittii

28'"''" '"Siluku u Antiuksu sarräni; aber das Ausfertigungsdatum am Schluß

lautet: sattu 28''''"" "•Si-lu-ku, d.h. das 28. Jahr [der Ära] des Seleukos.

Eine derartige Datierungsweise findet sich auch anderswo (s. unten S. 317')-

5. Da das Monat- und Tagdatum von (p) nicht vorliegt, so sind wir

nur in der Lage darauf hinzuweisen, daß (nach o) Seleukos am 10. Kislev

(IX. 10) des Jahres 31 in Babylonien (Erech) noch als regierender Herrscher

galt; 31 IX. 10 ist aber = 281 v. Chr. Dezember 2 (tags). Das nächste

uns bekannte Datum vom Jahre 32 (siehe S. 312 (a)) gehört bereits der

Regierung seines Sohnes Antiochos und seines Sohnes Seleukos an ; leider

hat aber Strassmaier (bei Lehmann, Kilo III, 526) Monat- und Tagdatum

nicht angegeben.

(Aus Eusebius aber erfahren wir nur, daß Ol. 124, 4 = 281/0 v. Chr.

das letzte Jahr des Königs ist. Dasselbe reichte vom 24. September 281

bis 13. Oktober 280.)

Wir kommen indes auf folgende Weise dem Zeitpunkt des Todes
wenigstens nahe.

Seleukos ward von Ptolemäos Keraunos, dem Sohne Ptolemäos Soters,

kurz nachdem der greise Eroberer den Hellespont überschritten hatte, um
sich auch noch Makedoniens zu bemächtigen, ermordet (Memnon XIII, bei

Photius, Migne P. Gr. 103, 225 226; Appian Syr. 62, Justin XVII, 2). Natur-

gemäß fand dieser Übergang frühestens im März statt und zwar nicht

so sehr wegen der Sturmgefahr in den vorhergehenden Monaten als mit

Rücksicht auf den Zweck der Expedition. Der Tod des Seleukos kann
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aber auch nicht später fallen als Juni. Denn nach Justin XVII, 2

erfolgte derselbe genau 7 Monate nach der Niederlage des Lysimachos (bei

Kurupedion), die spätestens in den November des Jahres 281 gesetzt wer-

den kann. Demgemäß fiel die Ermordung des Seleukos in die Zeit von

März bis Juni 280 v. Chr., die Schlacht bei Kurupedion in die von August

bis November 281 v. Chr. Es ist indes sehr wahrscheinlich, daß die ge-

nannte Schlacht schon in den August oder September, der Zug nach Make-

donien und der Tod des Seleukos schon in den März oder April fiel.

Ersteres deshalb, weil auf den Tag von Kurupedion noch mehrere Ereig-

nisse folgten, von denen das letzte allem Anschein nach sich noch vor

Einbruch des Winters abspielte. Diese Ereignisse sind folgende : die Ver-

jagung der Truppen des in der Schlacht gefallenen Lysimachos aus der

Burg von Herakleia am Pontos und die Heimkehr der Verbannten dahin,

die Verhandlungen der Stadt mit Seleukos, der Abschluß eines gegen Seleu-

kos gerichteten Schutz- und Trutzbündnisses zwischen Herakleia, Byzantion,

Kalchedon und dem König Mithradates von Pontos (Memnon bei Photius

1. c. cp. X—XII), an das sich die Niederlage Diodors, des Feldherrn des

Seleukos, in Kappadokien (Trogus Prol. 17) allem Anschein nach anschließt

(vgl. Beloch, Griech. Gesch. III, 1, 254')-

Der Zug des Diodor erfolgte aber sicherlich nicht im Winter und auch

nicht erst im folgenden Frühjahr; denn nach Trogus war seine Niederlage

bereits vor der Ermordung des Seleukos eine vollendete Tatsache und

außerdem ist es unwahrscheinlich, daß Seleukos statt mit der gesamten

verfügbaren Macht nach Makedonien überzusetzen, sich selbst durch Neben-

unternehmungen geschwächt haben sollte. Die Expedition Diodors gehört

demnach wahrscheinlich spätestens in den November 281. Die derselben

vorausgegangenen, nach der Schlacht von Kurupedion eingetretenen Ereig-

nisse haben aber gewiß über einen Monat in Anspruch genommen. Es ist

somit wahrscheinlich, daß jene Schlacht spätestens in der ersten Hälfte

des Oktober stattfand. Hiernach würde der Tod des Seleukos spätestens

in die erste Hälfte des Mai fallen. Wahrscheinlich trat er aber schon er-

heblich früher ein. Denn als dies geschah, hatte der eigentliche Krieg gegen

Makedonien — Seleukos befand sich erst auf dem Marsch nach Lysimacheia

(Appian Syr. 62) — noch nicht begonnen; es lag aber im Interesse des

Eroberers, die zu militärischen Unternehmungen geeignete Zeit - April Mai

— nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen. Somit fiel die Schlacht
bei Kurupedion wahrscheinlich auf August/September, der Tod
des Seleukos auf März April'. Die Entscheidung können jedoch erst

neue keilinschriftliche Daten bringen; wobei natürlich auch die Zeit zu

berücksichtigen ist, welche nötig war, um die Todesnachricht von Make-

donien nach Babylon zu bringen.

Die Dauer der Regierung Seleukos Nikators betrug, wenn wir

sie bald nach der Schlacht von Gaza beginnen la'sen, nahezu 32 Jahre.

Dieselbe Dauer geben Porphyrios (Eus. I. 249) und Eusebios (Eus. II. 117)

an. Nach Appian Syr. 63 dagegen regierte er 42 Jahre. Diese Zahl scheint

durch eine Verschreibung entstanden zu sein. Weit näher liegt es indes,
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daß Appian von der durch den Reichsregenten Antipatros (Arrian, Diad.

34 ; Diodor XVIII. 39) vorgenommenen Verteilung der Satrapien (322 1

V. Chr.) an rechnet^; der Chronograph, auf den Malalas, 1. c. 198, sich

stützt, bietet sogar 43 Jahre, wohl vom Todesjahr Alexanders an gezählt.

Seleukos erreichte nach Porphyrios (Eus. I. 249): 75, nach Appian Syr. 63:

73, nach Justin XVII, 1 : 77, nach Malalas, 1. c. 204 : 72 Jahre. Er ward in

Seleucia am Meere (in Pierien) bestattet. (Appian Syr. 63; Malalas, 1. c. 204.)

2. Antiochos I. Soter und seine Mitregenten Seleukos und Antiochos.

Mit der im März oder April 280 v. Chr. erfolgten Ermordung Seleu-

kos' I. gelangte Antiochos, sein Sohn aus erster Ehe mit Apame, der seit

282 V. Chr. Unterkönig in den osteuphratischen Satrapien und mit Strato-

nike, der Tochter des Demetrios, vermählt war, zur Vollherrschaft. Da
die Vermählung seiner Eltern auf dem von Alexander veranstalteten allge-

meinen Hochzeitsfest zu Susa, anfangs 324 v. Chr. stattfand, so war der

neue König bei der Thronbesteigung höchstens etwa 43 Jahre alt. Gleich

zu Anfang nahm er seinen ersten, höchstens 11 Jahre alten, Sohn Seleukos

zum Mitregenten an, den spätestens 266 v. Chr. sein jüngerer Bruder An-

tiochos in dieser Würde ablöste.

Aus der Regierung Antiochos' I. liegen uns folgende keilinschriftliche

Daten vor:

(a)*STRAssM. Text: mttu 32^'"" "'Antiuk.su u '" Siluku mrräni (Mon.-Dat.?)

(b) MLC. 2106-8: sattu 35'"'""
'"At-ti-i-kn-su u Si-lu-ku kirruni

(c) „ 2110: mttu 37'''""' '"At-ti-i-ku-su u Si-lu-ku iarnmi

(d)"SH 137 -f 17(ter): mttu 38'''"" "'An-ti-uk-su u Si-lu-ku sarräni

(e)*Sp II. 616,5: [ktttu 39"""'] "'An(tiuksu) u "'Si(luku) sarrmii

(f)-'St 1949,25: mttu 39'"^'"'
"'An(tiuksu) u '"Si(l,uku) mrräni

(g) Cyl. Inschr. I, 14; II, If.: mttu 43'"'"'
. . . mrrnti m "'An-ti-'-ku-us u

'"Si-lu-uk-ku kirri apli-su (XII. 20)

„ II, 25 ff.: "'An-ti-'-ku-us mr matoti Si-lu-uk-ku mrri apil-

su (As-la-ar-ta-ni-ik-ku hi-rat-su mr-a-at)

(h)"STRAs«M. ZA VIII, 108: Sattu 46'"'"' "'Anti'kusu u "'Anti'kusu apil-kt

mrroni

(i)-''Sp II. 405, 7 : mttu 47'"'"' "'An-ti-'-uk-su iarru rabä u An-ti-'-luk-su—
(k) MLC. 2112: mttu 48'""" "'An-ti-'-ku-su u An-ti-'-ku-su apil-m

kirrmii (I. 6)

(l)"Sp II. 970 Rs 3: [mtlu 49'"""] "'An-ti-'-uk-su u Si-lu-ku mrräni

(I. 5— VI. 7)

(m)''Sp II. 229,9: [mttu 4}9'""" "'An(-ti'uksu) u Si(luku) mrräni

(I.-XI. 2)

' Beloch, Gr. Gesch. III, 2, 71 setzt die Appian Syr. 64 zählt auch bei der Au-

beiden Ereignisse je einen Monat früher. Es gäbe der Regierungsdauer des Lysifnachos

scheint mir jedoch ganz ausgeschlossen zu („ungefähr 40 Jahre") seine Satrapenherr-

sein, dal3 der Tod des Seleukos schon Fe-, schaft ausdrücklich mit (322/1—282, 1 v. Chr.,

bruar erfolgt sei. Was hätte er denn in genau 321—281 v. Chr.).

dieser Jahreszeit in Makedonien tun sollen '.'
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(n) MLC. 2113: ^^ottti 49''''"" '"An-H-'-ku-su » An-ti-'-ku-su apil-hi

mrrnni (IX. 21)

(o) Sp II. 970, Vs 22: iattu öO"'"" '"Änti'uksu mrru raba u An-ti-'-uk-sn

apil-hi mrru (I. 7

—

VII.)

(p) Sp II. 616,1: icittu 50'"'" Addarii] arkn. sattu 51''"" "•An(tiuksu)

. . . (erstes Monatsdatum abgebrochen).

Hiernach war Mitregent

Seleukos in den Jahren: 32 35 37 38 [39] 43 . . . [49] SÄ.

Antiochos „ „ „ :
46 47 48 49 50 „

Auffallend ist hier, daß Seleukos zwischen 43 und 46 als Mitregent

verschwindet, aber im Jahre 49 wieder auftaucht, und daß im gleichen

Jahr auch Antiochos Mitregent ist.

Der etwaige Einwand, das Jahr 49 in den astronomischen Texten

(1) und (m) sei — weil nur von mir ergänzt — möglicherweise unzutreffend,

wäre durchaus hinfällig; denn die Jahreszahl 49 ist in beiden Fällen

durch andere Jahreszahlen der gleichen Dokumente und durch die darin

vorkommenden Planetenpositionen vielfach gesichert.

Da es noch einige Zeit dauern kann, bis ich in der Lage bin, meine

Bearbeitung der betreffenden Texte zu veröffentlichen, so ist es mit Rück-

sicht auf die merkwürdigen Daten angezeigt, schon jetzt einige hinreichende

Belege anzuführen.

Sp II. 970 (Br. Mus. Nr. 35 388) ist eine jener planetarischen Hilfs-

tafeln, die dazu dienen, die datierten Positionen sämtlicher Planeten für

ein bestimmtes Jahr, das Zieljahr, abzuleiten. Dies geschieht auf Grund

von Beobachtungen aus einer Reihe von Jahren, die um je eine der be-

kannten Planetenperioden dem Zieljahr vorausgingen. Diese Perioden sind

für Jupiter 71 und 83, Venus 8, Merkur 46, Saturn 59, Mars 79 und 47,

Mond 18 Jahre. Dementsprechend ging man, um die Positionen und Daten

des Zieljahres 96 SÄ zu erhalten, bei

Jupiter I vom Jahre 25 SÄ aus; denn 25 4- 71 = 96 SÄ

„ II „ „ 13 „ „ „ 13 -t- 83 = „ „

Venus „ „ 88 „ „ „ 88 -|- 8 = „ „

Merkur „ „ 50 „ „ „ 50 + 46 = „ „

Saturn „ „ 37 „ „ „ 37 -h 59 = „ „

Mars I „ „ 17 „ „ „ 17 -H 79 = „ „

„ 11 „ „ 49 „ „ „ 49 + 47 = „ „

Mond „ „ 78 „ „ „ 78 -|- 18 = „ „

Deshalb würde es genügen, die Angaben einer einzigen Gruppe zu

verifizieren, um zugleich eine Bürgschaft für alle übrigen zu erlangen.

Damit wollte ich mich jedoch schon aus anderen Gründen nicht begnügen.

Das Ergebnis war, daß alle datierten Positionen und Erscheinungen sich

den obigen Jahren fügen. Hier nur einige Beispiele '.

Abteilung Jupiter I: „Jahr 25, Seleukos und Antiochos, Könige.

Im Monat Düzu gegen den 18. ging Jupiter im Löwen heliakisch unter."

1 Die Bedeutung der astronomischen Werte ist S. 306
'

erklärt.
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25 Düzu 15 = 287 v. Chr. Juli 21. Tageszeit: 40™ nach Sonnenunter-

gang in Babel.

O 113."10 e + 10."34

I . 125.»37 /? 123/'44 H —l.Hl
s + l."06 ß + 0.'i89

Jupiter stand also am Abend des 18. Düzu des Jahres 25 SÄ 10."34

(e) östlich von der Sonne und als jener den Horizont erreichte, stand die

Sonne 7.°49 unter dem Horizont. Jupiter, dessen „Sehungsbogen" (H) etwa
7° ist, konnte also gerade noch gesehen werden. Am folgenden Tag war
dies nicht mehr möglich. Der heliakische Untergang fand also tat-

sächlich am 18. Düzu statt.

Abteilung Jupiter II: „[Jahr 13, Siluku König] Siman, nachts den

20. in der Abenddämmerung Jupiter westlich von a Leonis [1]5 Zoll entfernt."

13 Siman 20 = 299 v. Chr. Juli 6. Tageszeit: 1 St. nach Sonnen-

untergang, Babel.

98,»61 e 17.087 a Leonis

:

1 120."12 /? 116.048 X* 117.097

s. 0.097 ß + O.08I ,J* + 0.036

Jupiter stand also 117."94 — 116.*'48 = l.°46 westlich von o Leonis.

Abteilung Venus: „Jahr 88 . . . Kislimu nachts 4. in der Morgen-

dämmerung Venus über ß Scorpii 2 Zoll."

88 SÄ Kislimu 4 = 224 November. Tageszeit l'/4 St. vor Sonnen-

aufgang, Babel.

241.067 e — 29.089 /} Scorpii

:

1
171.O04 Ä 212.058 X* 212.0336

s + 3.O06 ß + 1.058 /}* + 1.029

Venus stand also 88 SÄ am 4. Kislev morgens 0.''29 = 17' über ß Scorpii.

Abteilung Mars II: „[Jahr 49] Antiochos und Seleukos, d. Könige, ...

Ulülu nachts 7. in der Abenddämmerung Mars unter ß Librae 4 Ellen (8").

49 Ulülu 7 = 263 Sept. 12. Tageszeit li/^St. nach Sonnenuntergang, Babel.

O 1 65.005 e 33.075 ß Librae

:

1
220.O87 X 198.O80 X* 197.096

s — 0.O276
/} — 0.0185 ß* + 8.0756

Mars stand also 49 SÄ am 7. Elul tatsächlich 8."94 unter ß Librae.

Schon diese vier Datenprüfungen liefern ebenso viele Beweise, daß

das Jahr 49 SÄ der Regierung des Antiochos und Seleukos angehört.

Nach diesen ausführlichen Proben können wir uns bezüglich des an-

dern Dokuments SH 229, gleichfalls eine planetarische Hilfstafel, auf fol-

gende zwei Nachweise beschränken.

In der Abteilung für den Mond ist die Jahresangabe sattu 77^'^"'

"'Si(lulm) sarru erhalten. Das Zieljahr der Tafel ist also 77 + 18 = 95 SÄ.

Die Merkur-Abteilung muß also vom Jahre 95 - 46 = 49 SÄ sein. Und in

der Tat ist von dieser Zahl der Rest erhalten; denn es ist deutlich zu

lesen: /////+ 7.9*'"'" An(ti'iiksu) u Si(liikv) ktrrüni . . .

Das Jahr 49 wird außerdem durch folgende datierte Merkur-Erschei-

nung bestätigt: „Ulülu 10 Merkur ging im Westen (am Abend) in der Wage
hehakisch unter."
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49 SÄ Ulülii 10 = 263 Sept. 15, Tageszeit Sonnenuntergang, Babel.

O 168."02 e + 24."73

I 275."67 Ä 192."75 a (= I — [0 + 180|) -- 72."35

s — 6."68 ,1 — 2."94

Aus e geht hervor, daß Merkur Abendstern war; / lehrt, daß Merkur
in der Wage stand, und aus dem negativen Wert von a ergibt sich, daß

der Planet als Abendstern dem heliakischen Untergang nahe war.

Bezüglich des Jahres 49 der Daten (1) und (m) S. 312 besteht
also nicht der mindeste vernünftige Zweifel. Aber auch der Name
des Mitregenten Sl-ln-ku in (1) und Sifiitku) in (m) besteht zu Recht; denn,

daß der Verfasser von Sp II 970 irrtümlich Si-lii-ku statt A)i-ti-'-uk-su ge-

schrieben habe, ist um so weniger anzunehmen, als im Jahre 49 schon

mehrere Jahre Antiochos Mitregent war und als solcher in der gleichen

Tafel im Jahre 50 (Merkur-Abteilung) abermals auftritt [Datum (o)]. Außer-

dem liegen uns hier zwei voneinander ganz unabhängige Zeugnisse vor.

Ja, es gibt offenbar noch ein drittes, das Datum nämlich, welches nach

Strassm.aier, Zeitschr. für Assyr. VIII, 108 lautet: mttu 49'''"" An(ti'iiksu) u

Si(luku)^: denn hier ist das Jahr völlig erhalten, was bei den beiden an-

dern Daten — wie gezeigt — nicht der Fall ist.

Aus diesen Daten folgt, daß Seleukos jedenfalls im ersten Teil

des Jahres 49 (263 v. Chr.) Mitregent seines Vaters war. Das obige

Datum (o) unserer Liste aber lehrt, daß er diese Würde schon im fol-

genden Jahre nicht mehr bekleidete. Das Ausfertigungsdatum (n)

sagt uns sogar, daß er bereits vor dem 21. Kislimu (= 20 21 Dezember

263 V. Chr.) seinem Bruder Antiochos weichen mußte, der bald darauf

(50 SÄ = 262,1 V. Chr.) als Antiochos II. Theos den Thron bestieg.

Dieser eigentümliche Wechsel der beiden Brüder in der Mitregent-

schaft erklärt sich aus Johannes Antiochenus FHG IV, 558, 55, wonach
der ältere, Seleukos, hingerichtet wurde, weil er in dem Verdacht stand,

seinem Vater nach dem Leben zu trachten (vgl. C. F. Lehm.\nn, Klio III, 526).

Zwischen 43 Adar 20 und 46 Nisan 1 (268 März 27 und 266 April 14)

muß Seleukos zum erstenmal in Ungnade gefallen sein, da sein jüngerer

Bruder Antiochos statt seiner Mitregent wurde. Da dieser am 6. Nisan

48 SÄ (264 April 27 [tags]) seine Würde noch inne hatte, Seleukos aber

zu Beginn des folgenden Jahres (263 April 11/12) wieder an der Seite des

Vaters erscheint, so ist damit zugleich der Zeitraum bestimmt, in den seine

Begnadigung fällt. Lange jedoch währte die Herrlichkeit nicht, da sie

' Lehmann, Klio III. .")2Ui behauptet aller- andere Angabe: saltii 39 '"Ah 11 '"An korri-

dings, es sei dort '"An u '"An (nicht >"Si) zu gierte, indem er Si statt An las, folgt na-

lesen : er sagt aber nicht, ob diese Korrek- türlich nicht, daß er in unserem Falle umge-

tur auf Strassmaiers brieflicher Mitteilung kelirt An mit Si verwechselt hat. Unsere

oder auf seiner eigenen Nachprüfung beruht. oben erbrachten Zeugnisse beweisen oben-

Letztere ist übrigens ausgeschlossen, da er drein das Gegenteil. Die irrige aprioristische

den Text, dem das Datum Strassmaiers ent- Annahme Lehmanns ist auch in Pallv-Wjss.
nommen ist, weder nennt noch kennt. Daraus 1 2452 Z. 6 ff. u, 2455 sowie Beloch, Griech.

aber, daß Strassmaier nachträglich eine Gesch. 111, 2 p. 149 übergegangen.
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schon vor 263 v. Chr. Dezember 21 erlosch. Die Hinrichtung erfolgte

263 V. Chr. zwischen April 12 und Dezember 21 '.

Die oben (g) erwähnte Zylinder-Inschrift ist die einzige uns bekannte,

wo neben dem König und seinem Sohn Seleukos auch Astartaniku (Stra-

tonike), des Königs Gemahlin, genannt wird. Es handelt sich um die

Gründungsurkunde des Nebo-Tempels zu Borsippa vom 20. Adar des Jahres

43 (268 V. Chr. März 27) ^. Ihr Tod gehört der Regierungszeit Antiochos' II.

an, wie wir S. 318 zeigen werden.

In den Daten (i) vom Jahre 47 = 265 4 v. Chr. und (o) vom Jahre 50 =
262/1 V. Chr. (S. 312 f.) führt der König den Titel eines mrru rabn .Groß-

königs'. Ob die Annahme dieses Titels — die übrigens schon vor 265

fallen kann — mit einem äußeren politischen Erfolg ^ oder mit dem wirk-

lichen oder vorgeblichen Streben seines ältesten Sohnes Seleukos, sich des

Thrones zu bemächtigen, zusammenhängt, muß dahingestellt bleiben.

Leider ist die Tafel hinter dem Königsnamen im Datum (p) abge-

brochen; immerhin läßt sich aus den Raumverhältnissen und den in der

nächsten Zeile folgenden astronomischen Angaben mit Sicherheit schließen,

daß 1. tatsächlich ein zweiter Königsname (also Anti'uksu) folgte und

2. das darauffolgende Monatsdatum sich auf Jupiter im 2. Kehrpunkt (an-

fangs Airu) bezog. Jedenfalls dürfen wir daher annehmen, daß Antiochos I.

bei Beginn des babylonischen Jahres 51 = 261 v. Chr., also April 17/18

noch gelebt und regiert hat.

Andererseits ist sowohl nach Porphyrius als Eusebius Ol. 129, 3 =
262/1 V. Chr. das letzte Jahr des Königs. Dasselbe schließt 261 Oktober 13.

Durch Verbindung der beiden Tagdaten folgt: Antiochos I. starb (auf

dem Schlachtfeld) zwischen April 17 und Oktober 13 261 v. Chr.

Damit steht die Regierungsdauer von 19 Jahren bei Porphyrius, Eusebius

und Malalas im Einklang. Antiochos I. erreichte höchstens ein Alter von

etwa 63 Jahren, da er frühestens im Herbst 324 v. Chr. geboren ward^

Die Angabe „64 Jahre" bei Eusebius I, 249 ist also mindestens ein Jahr

zu hoch gegriffen.

3. Antiochos IL Theos.

Während seiner ganzen Regierung war Antiochos 11. Alleinherrscher.

Die schlimmen Erfahrungen, die Antiochos I. durch die Mitregentschaft seines

Sohnes Seleukos gemacht, haben Antiochos II. offenbar von der Beibehal-

tung dieser bisherigen Institution abgeschreckt.

Keilinschriftlich ist seine Alleinregierung für folgende Jahre bezeugt:

(a) BRM II. 14: Uruk . . . sattu öl"'"" "'An-U-'-ku-su mrru (XI. 15)

(b)*Sp I. 144, 5: mttu 52'"'""
"'Anfti'uksu) mrru

'Damit erledigen sich die bisherigen März 21, wie Wilcken, a. a. 0. Sp. 2454 bietet.

Meinungen (vgl. WiLCKEN,Pauly-Wiss.Realenc. 3 Ob wohl der glänzende Sieg des Antio-

I Sp. 2452, 2455) über die Mitregentschaft chos über die Galater (Appian Syr. 65), der

der beiden Brüder. ihm wohl den Ehrennamen SonriQ einbrachte,

- Nicht 270, wie Peiser in Keilschr. Bibl. die Veranlassung dazu war?

111, 2 S. 137 angibt; aber auch nicht 268 » Falls seine Geburt ehelich war.
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(c) BRM II. 15: Unik . . . sattu 56''""""An-li-'-i-ku-su ^arru

(d) BRM II. 16: Uruk ... sattu 57 '•'"'" '"An-ti-'-i-kru-su san-u

(e)""Sp II. 51,3: .^attu 57 '"'"""AnftrukstO iarni

(l')-Sp II. 969,6: -^attu 59^""' "•AnttViiksu) samt (I. 16—IX. 12)'

{g)*SpII. 405, 13: Isattu 59]"""' '"An-ti-'-uk-m mrru (III.—...)

(h)"Sp II. 405,2: [sattu] 60''""""Au-ti-'-uk-su sarru

(i)*Sp II. 51,28: sattu 61 '"•"""An(ti'uk.su) sarru

(k)*Sp I. 144,1: [sattu 6]4"'"" '"An-ti-'-uk-su saiTU

(l)*Nr. 18 (77-11—4) fin.: sattu 65'""" "'An-ti-'-ku-su sarru

Leider fällt das Datum (a): 51. XI. 15 = 260 v. Chr. Februar 8 (tags)

sehr spät, kann also nicht dazu dienen, den Regierungsantritt genauer zu

ermitteln, als es durch die soeben vorgenommene Zeitbestimmung des

Todes Antiochos' I. (zwischen April 17 und Oktober 13 261 v. Chr.) schon

geschehen ist.

Daß das Jahr 65 = 247 6 v. Chr., das 246 April 3 endet, das letzte

Regierungsjahr ist, läßt sich nicht behaupten, da aus dem Jahre 66 kein

Dokument vorliegt. Nach Eusebius ist Ol. 138, 2 = 247 Okt. 8—246 Sept. 27

das letzte Jahr des Königs und die Dauer seiner Regierung 15 Jahre (so

auch PoRPHYRiLTs, Euscb. I, 263 und M.al.\l.\s, 1. c. 205; Euseb. I, 249 bietet

irrtümlich 19 Jahre). Nach Pgrphvrrs (Euseb. I, 251) starb er zu Ephesus

an einer Krankheit im Alter von 40 Jahren.

4. Tod der Königin-Mutter Stratonike.

Stratonike, die Gemahlin zweier Könige, Seleukos' I. Nikators und seines

Sohnes Antiochos I., hat letzteren um etwa acht Jahre überlebt: denn sie

starb im Jahre 58 SÄ in der Stadt Sapardu. Diese Nachricht wird

durch eine astronomische Keilinschrift des Britischen Museums verbürgt,

die F. Str.assm.mer bereits im Oktober 1891 kopiert hat. Eine vollständige

Bearbeitung derselben wird im III. Buche meiner Sternkunde etc. erschei-

nen. Hier biete ich von der Inschrift nur so viel, als zur Rechtfertigung

meiner Zeitbestimmung des Ereignisses nötig oder wünschenswert erscheint.

Es handelt sich um Sp I. 205, das ISzeilige Bruchstück einer großen

Mondtafel, so genannt, weil sie hauptsächlich Mondbeobachtungen bietet,

1 S 1949. Abt. Saturn, bietet nacli Strass- possible, tliat . . . [this] text belongs to the

MAIER das Datum: sattu 59''''"" ^"Si-tu-ku reign of Seleucus." Selbstverständlich nicht,

sarru Nisannu 16 (also dasselbe Tagdatum wie schon das Datum vom gleichen Tage

wie oben). Hier beruht der Königsname Z. 5 : futui 2^-">" sa '""bAiru .iaiti 94''"'>'

Si-lu-ku entweder auf irrtümlicher Vertäu- »>An-ti-'-ku-su sarru lehrt. Wenn aber nach

schung von Antiochos mit Seleukos oder es KiNGS Befund (bei Clav 1. e.) „the traees of

beziehtsich — was viel wahrscheinlicher ist — the name are very slight ani »'Ar-sa-ka-a

auf Seleukos 1. als Begründer der Sei.- apears as likely as «>Si-lu-ku-\ so müssen

Ära. Vgl. auch das Schlußdatum des von wir uns für letzteres entscheiden, da von

Strassmaier veröffentlichten Textes 13 in Arsaces als babylonischem Herrseher — ganz

Zeitschr. f. Assyr. 111, 150 f.: Airu ümu 2'>''"" abgesehen von dem klaren Datum Z. 5 —
in jener Zeit keine Rede sein kann. Hier

satti 94*"''"' '"Si-ht-ku. Clay, Babylonian

Records II, 13 meint dazu: „It is scarcely
bezieht sich also Siluku auf den Begründer

der .Ära (siehe auch oben S. 310, 4).
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ohne jedoch andere Angaben, besonders über die fünf Planeten, auszu-

schließen. Letzteres ist ein besonders günstiger Umstand. Denn dadurch

erst wird es möglich, das Jahr der Tafel selbst dann zu ermitteln, wenn

sie keine Finsternisberichte enthält. Und gerade ein solcher Fall liegt hier

vor. Die Jahreszahl nebst dem Königsnamen, selbst die Namen der beiden

Monate, über die sich das Fragment erstreckt, sind völlig zerstört; oben-

drein fehlt jede Angabe einer Mond- oder Sonnenfinsternis.

Vom Bericht über den ersten Monat (X) sind nur noch die letzten

sechs Zeilen und diese nur zum Teil erhalten. Z. 1—3 enthalten Mond-

positionen vom 20.—26. Tag; Z. 4 Marktberichte, Z. 5 Planetenerschei-

nungen, Z. 6 Meldung des Todes der Königin Stratonike.

Vom nächsten Monat (Y) sind die Reste von 9 Zeilen (7—15) erhalten,

die außer Mond- und Wetterangaben je eine Erscheinung des Saturn und

Jupiter bieten.

Z. 5: ina NUM ina sir'i SU ina 18 Kaimomi ina akrabi SU
AN ina Sfr'i ina kabalti ar/ji ina PIR

Z. 6: ["^"'As-] ta-rat-ni-ki belit ina "'Sa-par-du Hm-tum ub-bil-m

Z. 5: „[am . . . Merkur] im Osten in der Jungfrau ging unter

am 18. Saturn im Skorpion ging unter

Mars, der in der Mitte des Monats in der Jungfrau war,

stand in der Wage
Z. 6: Stratonike, die Herrin, in der Stadt Sapardu das

Schicksal eutraffte sie."

Aus den beiden Angaben, daß am 18. Saturn im Skorpion (heliakisch)

unterging und gleichzeitig Mars in der Wage, vier Tage zuvor aber noch

in der Jungfrau stand, läßt sich Jahr und Monat ermitteln, da der Zeit-

raum, in welchem der Tod der Fürstin erfolgte, relativ engbegrenzt ist.

Am 20. Adar 43 SÄ (s. S. 312(g)) hat sie noch gelebt und innerhalb der fol-

genden 50 Jahre ist sie gewiß gestorben. In diesem ganzen Zeitraum und

noch viel weiter darüber hinaus gibt es aber nur ein einziges Jahr, dem

sich die beiden Planetenangaben fügen, nämlich 58 SÄ = 254 3 v. Chr.

und zugleich ergibt sich Tisritu als der gesuchte Monat (X). Hier die Belege!

58 SÄ Tisri 18 = 254 v. Chr. Oktober 13 (abends).

Daß Saturn am Abend des 13. Oktober heliakisch unterging, ergibt

sich auch ohne besondere Berechnung aus der Angabe der Tafel S f 1 949,

Abt. Saturn vom Jahre 59 SÄ. Hiernach fiel der heliakische Untergang

auf Tisritu 14 = Oktober 27, im Jahre zuvor aber muß er 14 Tage früher,

also Oktober 13 stattgefunden haben.

Die Positionen des Mars wurden eigens durch Rechnung bestimmt.

a) 58 SÄ Tisri 14 (Mitte des Monats) = 254 v. Chr. Oktober 9;

Tageszeit 4'' morgens Babylon, also Oktober 9.59 Berlin.

192."24 IR 9."9951(i e — 20.'n6

1 159.089 Ir 0.»2081 /i 172.«08

s + l.»47
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b) 58 SÄ Tisri 18 = 254 v. Chr. Oktober 13; Tageszeit 4h morgens

Babylon, also Oktober 13.58 Berlin.

196."27 1 R 9."99475 e — 21.»78

1 161."75 Ir 0."20712 ?~ 174."50

s + l."43

-Das Ergebnis der beiden Rechnungen (a) und (b) ist, daß Mars am

14. und 18. Tisri am östlichen Morgenhimmel sichtbar war (da e negativ

und hinreichend groß), daß er aber am 14. noch Im babylonischen Zeichen

der Jungfrau, am 18. dagegen bereits im Zeichen der Wage stand. Um
dies zu verstehen, muß man wissen, daß das babylonische Zeichen der

Jungfrau um 254 3 v. Chr. etwa zwischen 143° und 173° unserer Eklip-

tik liegt. Während nämlich der Nullpunkt der letzteren beweglich ist und

sich infolge der Präzession in etwa 72 Jahren um 1° von Ost nach West

verschiebt, wodurch die „Länge" l eines Fixsterns nach 72 Jahren um 1°

zunimmt, ist der Nullpunkt der babylonischen Ekliptik fest. Demgemäß

ist auch die Länge des Nullpunktes der babylonischen Ekliptik in einem

späteren Jahrhundert entsprechend größer als in einem früheren. Näheres

hierüber in meiner Babylon. Mondrechnung S. 114 und 195; außerdem in

Sternkunde und Sterndienst in Babel, II. Buch Schlußteil.

Durch vorstehende Nachweise ist sowohl das Jahr [58 SÄ] als der

fragliche Monat [Tisri] außer Zweifel. Zur Bestätigung wollen wir aber

auch noch einige Angaben aus dem folgenden Monat Arah-sarnna prüfen.

c) Z. 7: müm 6 res muM Sin arknt kakkabu orkf' so suljuri-

emu 2 ammat
= „Nachts den 6., anfangs der Nacht, der Mond hinter

(östlich von) dem hinteren Stern des Steinbocks (= ö

Capri) 2 Ellen".

58 SÄ Arah-samna 6 = 254 v. Chr. Oktober 30; Tageszeit 1.>'5 nach

Sonnenuntergang Babel, also Oktober 30.20 m. Z. Berlin.

Mond: <5 Capricornü:

Ä 295."42 /l* 292.i'14
_;_ ^* ^ 3 „gg

ß + 4."45 ß* — 2.018

Der Mond stand also nach der Berechnung bei Einbruch der Nacht

3.°28 östlich von Capricornü; etwa 70 Minuten später würde die Länge-

differenz gerade 4° (2 ammat) betragen. Doch ist nicht anzunehmen, daß

die Beobachtung so spät stattgefunden hat. Der Fehler ist vielmehr zum

Teil in den modernen Mondtafeln zu suchen, die unserer Berechnung zu-

grunde liegen.

d) Z. 9: [miisu 14] res rnüsi Sin elU 'J'^DA 4 iibanu LÄL (= sitkulu)

lilätu B^DA ana libbi Sin TU (= erub)

= nachts 14 anfangs der Nacht der Mond über « Tauri 4

Zoll im Gleichgewicht (= bei gleicher Länge); in der Abend-

dämmerung trat a Tauri in den Mond ein.

Das Datum ist sicher; denn unmittelbar voraus geht Z. 8: mtlsti 13

= nachts den 13.
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58 SÄ Arah-samna 14 = 254 v. Chr. November 7; Tageszeit lh25'" nach

Sonnenuntergang Babel, also November 7.24 ra. Z. Berlin.

Mond: « Tauri:

l 38.»22 /i* 38."45 ^ — /l* = —0."23 •

,3
— 5.«00 if

— 5."63 9* — ß = +0."63

e) Z. 11: niüm 20 ina m-'i Sin ina püni sarri 2 arnmat 4 ubonu

= nachts 20 in der Morgendämmerung der Mond westlich

von Regulus 2 Ellen 4 Zoll (= 4"20').

58 SÄ Arah-samna 20 = 254 November 13; Tageszeit 1.''5 vor Sonnen-

aufgang Babel = November 13.73 m. Z. Berlin.

Mond: « Leonis:

A 115."52 /l* n8."67 ^* _ ; ^ g nir,

,} 0."74 ,}* 0.":?7

Der Mond stand in der Tat westlich von Regulus. Die Tageszeit der

Beobachtung fiel indes etwas früher als unsere Berechnung voraussetzt.

Auf Grund vorstehender Nachweise sind das Jahr [58 SÄ] und die

beiden Monate [Tisritu] und [Arah-samna] unseres Schrittstücks außer

allem Zweifel. Auch wissen wir jetzt mit Sicherheit, daß Stratonike im

Laufe des Tisritu jenes Jahres (= zwischen September 26 und

Oktober 26 254 v. Chr.) in Sapardu gestorben ist.

Wo lag Sapardu? Schon Strassmaier, Zeitschr. f. Ass. VI, 232 f. hat

vermutet, daß Sapardu = Sardes (Lydien). Soviel ich sehe, ist diese Glei-

chung heute allgemein angenommen. Nahegelegt war sie schon dadurch,

daß Sapardu In der Behistun-Inschrift (Darius I Histaspes § 6) = Sardes

(Lydien), wie bereits Gutschmid gesehen hat. Siehe insbesondere E. Meyer,

Gesch. d. Altert. III § 58 A und Lehm.^nn, Klio III, 505f. — Sapardu-Sardes

war schon im Sommer des Jahres 281 v. Chr. kurz vor dem Entscheidungs-

kampf zwischen Lysimachos und Seleukos Nikator bei Kurupedion in die

Hände des letzteren gefallen (Polyaen. IV, 9, 4). Dort residierte offenbar

zeitweise, wenigstens seit 36 SÄ (= 276/5 v. Chr.) Antiochos I. mit seiner

Gemahlin (so nach dem von Epping und Strassmaier veröffentlichten Text

Nr. 137 [82-7-4] Z. 31 und 36, Zeitschr. f. Ass. VI, 234ff.; lautiert und

übersetzt und astronomisch geprüft VII, 226 ff.; historisch verwertet von

Lehmann, Klio III, 498 ff.). In dieser Residenzstadt also, am gleichen Ort,

wo Antigonos, der Großvater Stratonikes (etwa 54 Jahre zuvor) Kleopatra,

die viel umworbene Schwester des großen Alexander, heimlich hatte er-

morden lassen, um ihre Vermählung mit Ptolemäos zu verhindern (Diodor

XX, 37), starb auch die schöne Tochter des Demetrios — doch glücklicher

als Kleopatra — eines natürlichen Todes, nachdem sie seit 300 v. Chr.

mit dem Sieger von Ipsos, seit 292 v. Chr. mit dessen Sohn Antiochos I.

vermählt und seit 261 v. Chr. verwitwet war. Sie erreichte mindestens ein

Alter von 60 Jahren.

1 Eine schärfere Berechnung zwecks Verbesserung unserer modernen Mondtafeln

wird folgen.
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5. Seleukos II. (Kallinikos) und Seleukos III. Soter (Keraunos).

(Sohn von Antiochos II. und (Ältester Sohn von Seleukos II. und

Laodike, der Tochter Achcäos'.) Laodike, der Enkelin Achäos'.)

Porphyrius und Eusebius bieten übereinstimmend:

Dauer der Reg.:

)
erstes(volles)Jahr01. 133,3 = 246/5 v.Chr. nach Porph. 21 J.

Seleukos II.
| ^^^^^^^ ^^^^ ^j ^^g ^ = 227/6 v. Chr. „ Eus. 20 „

I
erstes Jahr Ol. 138,8 = 226/5 v. Chr. „ Porph. 3 „

'

I letztes Jahr Ol. 139,1 = 224 3 v. Chr. „ Eus. 3 „

Die Kellinschrit'tdaten versagen hier schon insol'ern, als daraus —
wegen des gleichen Namens der beiden Herrscher — das letzte Jahr des

ersteren und das erste des letzteren sich nicht erkennen läßt. Doch ist zu

hoffen, daß sich aus dem Jahre 85 SÄ (= 227 6 v. Chr.) eine jener astro-

nomischen Beobachtungstafeln finden werde, die für jeden Monat eine kurze

Chronik der Hauptereignisse zu bieten pflegen. Dadurch könnten wir sogar

das Tagdatum des Regierungswechsels erfahren. Das erste uns bekannte

keilinschriftliche Datum Seleukos' II. ist vom Jahre 67 SÄ = 245 4 v. Chr.

(Clav, a. a. O.); das letzte Datum Seleukos' III. ist 89 SÄ = 223 2 v. Chr.

(worüber sogleich).

Von einer Mitregentschaft des Antiochos Hierax, des jüngeren Bruders

Seleukos' II. (Justin XXVII, 2, 6; Euseb. I, 251), fand sich bis jetzt in den

Keilinschriften keine Spur.

6. Antiochos III., der Große.

(Jüngerer Sohn von Seleukos II. Kallinikos und der Laodike, der

Enkelin Achäos'.)

A. Anfang und Ende seiner Regierung.

Nach Eusebius (und Porphyrius) ist sein erstes (volles) Jahr: Ol. 139,2

= 223/2 V. Chr., sein letztes Jahr: Ol. 148,1 = 188/7 v. Chr., die Dauer

seiner Regierung: 36 Jahre.

Appian Syr. 66 dagegen gibt ihm 37 Jahre.

Eine genauere Grenzbestimmung gestatten folgende keilinschriftliche

Daten.

)
(a)"Sp II. 79, 1 : mttu 89'"'""

>•'Si(luku) iarru [Monatsdnien abgebrochen)^
^'

I (b) BRM 11.28: sattu 89''''""
'" Si-lu-ku mrru (III. 24)

(a)*Sp II. 579,6: sattu 125''''"" "'Anßi'uksu u >"Si{luku) apil-m mr-

rmii (I. 25— XII. 1)

(b) BRM I. 88: ^attu V25'""" •"Si-lu-ku ktrru (IV. 11)

l (c)'-St 1201,1: mttu 125''"""" Si-lu-ku sarru (XI. 1—XII. 22)

I. Aus I, a erhellt, daß Seleukos III. im Jahre 89 SÄ (= 223 April

18—222 April 8) noch regierte und aus dem Datum III. 24 (Simänu 24)

II.

' Malalas 1. c. 205 kennt nur einen Seleukos (Kallinikos), dem er 24 Regierungs-

jalire gibt; nach Porphyrius haben beide Seleukos zusammen 24 Jahre.

2 Erneut sei betont, daß alle durch * bezeichneten Texte astronomisch sind.

Kugler, Forschungen. -1
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dürfen wir schließen, daß Antiochos III. frühestens 223 v. Chr. Simänu 25

(= Juni 10/11) zur Regierung kam. Nach Eusebius aber fällt der Regie-

rungsantritt des Königs spätestens auf 223 Tisri 1 (= Oktober 12/13).

Demnach bestieg Antiochos III. zwischen Juni 10 und Oktober 12

des Jahres 223 v. Chr. den Thron. Sein erstes volles babyl. Jahr ist

hiernach 90 SÄ (= 222/1 v. Chr.) '.

II. Aus II, a erhellt, daß Antiochos III. im Jahre 125 SÄ (187 April

11—186 März 31) noch lebte; aus II, c aber, daß er Sabätu 1, aus II, b,

daß er sogar schon Düzu 11 (= Juli 18) gestorben war^. Sein Tod fiel

somit zwischen April 11 und Juli 18 des Jahres 187 v. Chr. ^ und
die Dauer seiner Regierung betrug wirklich rund 36 Jahre.

B. Dauer der Alleinregierung Antiochos' III. und der Mitregent-
schaft seiner Söhne Antiochos und Seleukos.

Unsere Schlußfolgerungen stützen sich auf folgende keilinschriftlich

bezeugte Daten.

1 Diese Feststellung scheint allerdings

überHüssig zu sein, da ja Strassmaiek, Ztschr.

f. Assyr. VIII. 109 das Datum: sattu 90^<''">

'"AnilVuhsu) bietet. Ich fürchte jedoch sehr,

daß dasselbe der Tafel Sp I. 133, Z. 1 ent-

nommen ist ; denn hier steht in der Kopie

Strassmaiers und vielleicht auch im Original

wirklich: saliu 90 >>'""' "'An. Die Jahreszahl

90 ist jedoch hier sicher irrig; denn meine

astronomische Untersuchung ergab: 216 5

V. Chr. = 96 S.4. Außer dem genannten Text

ist mir aber keine Kopie Strass.MAIERS be-

kannt, in der sich das von ihm veröffentlichte

Datum fände. Deshalb wage ich nicht, mich

auf diese Angabe zu stützen, wie es Clay,

Babylonian Records II p. 12 getan.

2 Unter den von Strass.MAIEK angefertig-

ten Kopien findet sich auch die einer astro-

nomischen Tafel (Rn> IV. 3 83), welche dafür

zu sprechen scheint, daß das Jahr 125 SÄ
(187 6) ganz der Regierung Seleukos' IV. an-

gehört. Es handelt sich hier um das Frag-

ment einer jener Planetarischen Hilfstafeln,

die bekanntlich dazu dienen, die um die je-

weiligen Planetenperioden zurückliegenden

Beobachtungen auf ein bestimmtes Jahr (Ziel-

jahr) zu übertragen und so eine vollständige

Ephemeridentafel für dieses Jahr zu gewin-

nen (vgl. oben S. 313). Das Fragment (Rück-

seite) enthält nur noch die Mondbeobach-

tungen, von denen zwei Gruppen jedesmal

die Überschrift tragen saltii r25'<'''»" "'Sifluku)

sarrit, während über der dritten Gruppe

(Finsternis-Angaben) ebenso deutlich sattu

126 !>"'•• «•Si(luku) samt steht. Von beiden

Zahlen kann aber nur eine richtig sein. Die

astronomische Berechnung entscheidet. Die

.Angaben der beiden ersten Gruppen stehen

mit dem Jahr 125 SÄ (187 6 v. Chr.) im

Widerspruch, fügen sich aber durchaus dem
Jahre 126 SÄ (= 186 5 v. Chr.) und die der

dritten Gruppe passen ganz vortrefflich zu

denen des gleichen Jahres. Obendrein weist

auch noch das im Randtitel gut erhaltene

Zieljahr: 144 SÄ auf das Jahr 126; denn die

beiden Jahre liegen genau um eine .Mond-

periode (Saros) von 18 Jahren auseinander.

Also ist die zweimalige Angabe 125'''""'

»'Si(tuku) sarni falsch. Auch hieraus kann

man ersehen, daß die Daten der schwer-

leserlichen astronomischen Tafeln der Spät-

zeit ohne astronomische Nachprüfung sehr in

die Irre führen können, durch diese Kontrolle

aber die denkbar größte Sicherheit erlangen.

— Daß das Jahr 126 S.\ das erste volle Jahr

Seleukos' IV. ist, geht außerdem aus der von

mir bearbeiteten Jupitertafel SH 92 (si-7-6)

hervor. Diese erstreckt sich über mehrere

Jahre der SÄ ; aber den einzelnen Jahren

wird der Name des regierenden Königs nur

in seinem ersten vollen Jahre hinzugefügt.

Nun steht aber in Col. III Z. 4 ganz deutlich

:

126''''"" "'Si(hiku) sarni; also ist dieses Jahr

das erste volle Regierungsjahr.

ä Antiochos starb bekanntlich nicht in

Babylonien, sondern wurde in Persien bei

seinem Versuch, in der Elymais einen Bel-

tempel zu plündern, von der eingeborenen

Bevölkerung erschlagen (Diodor XXVIII, 3

;

XXIX, 15; Strabo XVI, 744; Justin XXXII,

2, 1—2 : Euseb. Chron. [ed. Schoene] I, 253).
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I. Antiochos III. als Alleinherrscher.

(a)*Nr. 65 (81—6—25), 5 u. 27 : sattu 94'''"" "'An-ti-'-i-ku-su sarrii (II. 2)

(b)'-Sp II. 51,12: sattu 94'"'"""An(ti'uksu) sarru

(c)*Sp I. 133, 1 : ^attu 9/67*""' "'Anfti'uksit) Sarru

(d)*Sp II. m?,,S: Sattu 98''""""An-ti-'-uk-su Sarru

(e)"Sp II. 373,3: [Sattu 99''""'] '"An(ti'uksu) Sarru

(f)*St 1949, Rsl: Sattu 100'""" "'An(ti'uksu) Sarru

(g)*Sp I. 403,4: Sattu lOl''"'" "'An(ti'uksu) Sarru

II. Antiochos III. und Antiochos, sein Sohn.

(a)*Sp II. 141 + 157,4: [Sattu 103] ''""""An(ti'uksu) u "'An(tVuksu)

apil-Su Sarräni (von I. 1 an)

(b)*Sp II. 129,4: [Sattu 104''""""A)i(ti'uksu u "']An(ti'uksu) apil-Su

sarräni (von I. 23 an)

(c)*SH 504, Seitenrand: Sattu 104'""" "'An-ti-']-uk-su apläni"'Sarn{\)

(d)*Sp II. 916,14: [Sattu 109'"""] "'An(ti'uksu) u "'An(ti'uksu apil-[Su

Sarräni]

(e)*BRM II. 30,28: Uruku sattu 109"^"' '"An-ti-'-i-ku-su u "'An-ti-'-

i-ku-su apil-Su Sarräni

(f)*St 1949,4: Sattu 110'""" "'An-ti-'-uk-su u "'An[(ti'kusu) apil-su

sarräni]

(g)*Sp II. 373,1: [Sattu lll'"'"""An(ti'uksu) u "•]Aii(ti'uksu) apil-Su

Sarräni (von II. 11 an)

(h)*Sp I. 130, 5: Sattu 111"'"" ["'An(ti'uksu) u "'An(ti'tiksu)] apil-Su San^äni

(i)*Sp II. 579,15: [Sattu] 112"'"" "'An(ti'uksu) u "'An(ti'uksu) apil-su

[Sarräni]

(k)*Sp I. 322,1: Sattu 114'""" "'An(ti'uksu) u "'An(ti'uksu apit-Su Sarräni

(l)"Sp II. 79,17: Sattu lU"'"" "'An(ti'uksu) u "• An(ti'uksu) apil-su

[Sarräni]

(m)"Sp I. 252,3: [rnttul 114'""" "'An(ti'uksn} u ["'An(tVuksu) apil-Su]

Sarräni

(n)*SH 183, Seitenrand: Sattu 114"'"" "'An-ti-'-uk-su u "•An-ti-'-uksu . . .

(o)*Sp I. 130,39: Sattu 115"'"" "'Anfti'uksu) u "'An(ti'uksu) apil-Su Sarräni

(p)--Sp II. 980,1: [Sattu 115"""' "'An(ti'uksu) u "•An(ti'uksu) apil]-Su

Sarräni

(q)*Sp IL 141 + 157,1: [Sattu 116"""' "']An(ti'uksu) u "'An(ti'uksu)

apil-su Sarräni

(r)*St2239,Rs4: Sattu 116"'"" '"An(ti'uksu) u "'An(ti'uksu) apil-Su sarräni

(s)*SpII. 129,1: [Sattu 116"''"' "'Anfti'uksu) u] "'An(ti'nksu) apil-Su Sarräni

(t) BRM II. 31,29: Uruku sattu 118"""' "'Än-tl-'-i-ku-su u "'An-ti-'-

i-ku-su apil-Su Sarräni

(u)*Sp II. 980,26: [Sattu 1J19"'"" "'An(ti'uksu) u "'An(ti'uksu) apil-Su

Sarräni

(v) BRM II. 32,32: Uruku Sattu 119"""' "'An-ti-'-i-kn-su u "'An-ti-'-

i-ku-su ajjil-Su Sarräni (V. 24)
21*
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III. Antiochos III. wieder Alleinherrscher.

(a)-SH 92 (81—7—6) Col. II. 12: mttu 120""'" '"An(ti'uksu) kirru (von 1. 1 an)

(b)"Nr. 214 (81—6—25), Ende: mttu 120""'" '"Auftruksii) -sarru

(c)*Sp II. 751,4: Ikittu 1J22''''"" "'An(ti'uksu) mrru
(d)*Sp II. 51, Rs I: mttu 122"''"" "'An(tVuksu) mrru
(e)*Sp I. 130, 1: mttu 1213]"""' "'An(ti'uksu) mrru
(f)*SH 187,2: mttu 124"""' "'Anfti'uksu) mrru

IV. Antiochos III. und Seleukos, sein Sohn.

(a) BRM IL 33,36: Uruku mttu 124"''"' "'An-ti-'-i-ku-su u "'Si-lu-ku

apil-m sarräni (III. 28[18?])

(b) „ „ 3i, 29: Uruku..... mttu 124"""' "'An-ti-'-i-ku-su u "'Si-lu-ku

[apil-su Sarräni]

(c) sattu 125"""' "'Anfti'uksu) u '"Sifluku) apil-su mrroni (von I. 25 ab)

Die obigen Daten sub I liefern den Beweis, daß Antiochos III. wenig-

stens noch im Jahre 101 SÄ (= 211 v. Chr.) Alleinherrscher war.

Vom Jahre 102 SÄ liegt mir leider kein keilinschriftliches Königsdatum

vor und es läßt sich auch kein solches rekonstruieren. Wie wir aber

sogleich sehen werden, gehört wahrscheinlich auch dieses Jahr noch der

Alleinherrschaft des Königs an. Vom 1. Nisan des Jahres 103 SÄ (209/8

v. Chr.) an finden wir zum ersten Male Antiochos, den ältesten Sohn, als

„König" und Mitregent an der Seite des Vaters '. Zufällig war die Wahl

dieses Jahres schwerlich, sie war vielmehr allem Anschein nach durch

politische Erwägungen nahegelegt. Im Jahre 209 v. Chr. unternahm näm-

lich Antiochos seinen großen Feldzug gegen die Parther unter Arsakes II.

(PoLYBios X, 28—31 ; Justin XLI, 5, 7). In Anbetracht der möglichen Wechsel-

fälle mußte Antiochos III., der selbst einst große Mühe hatte, als jugend-

licher Fürst nach der Ermordung seines Bruders Seleukos III. seiner Herr-

schaft Geltung zu verschaffen (vgl. Polybios V, 41 ff.), darauf bedacht sein,

den Kronprinzen, der damals erst etwa 12 Jahre alt war, mit königlicher

Würde auszustatten.

Merdwürdigerweise werden aber im Schlußdatum der Inschrift II, c

aus dem folgenden Jahre 104 SÄ (= 208/7 v. Chr.) [neben dem König]

apläni mn-i „Söhne des Königs" erwähnt, von denen der zuletzt genannte

An-ti-'-uk-su heißt. Ist diesr- Antiochos der vorgenannte Kronprinz?

Schwerlich! Denn es schickte sich nicht, daß man den ältesten Sohn dem

jüngeren Seleukos (der dann als erster in Frage käme) nachgesetzt hätte,

zumal diesem erst viel später die Ehre der Mitregentschaft zuteil ward.

Deshalb erscheint es unabweisbar, daß es sich um den jüngeren gleich-

namigen Bruder, den späteren Antiochos IV. Epiphanes handelt, der

10 Jahre später (198 v. Chr.) mit seinem ältesten Bruder Antiochos auch

an dem Kampf gegen das ägyptisch^ Heer am Panion teilnahm. (So nach

Zenon von Rhodos, Müller, Fragm. histor. Graec. III. 181 ; doch vgl. Polybios

> Bis jetzt war als frühestes Zeugnis lür die Mitregentschatt des Antiochos 104 SÄ

(210 9 V. Chr.) beliannt fvgl. Strassmaier. Zeitschr. f. Assyr. VIII, 109).
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XVI, 19, y). Ob diese Mitregentschaft im Grunde nichts war als eine vor-

übergehende Ehrung oder ob das Gebiet, dem das Dokument (c) = SH 504

entstammt, dem königlichen Knaben in besonderer Weise unterstellt war,

während der ältere Antiochos als Mitregent für das ganze Reich galt (siehe

sogleich), läßt sich jetzt nicht entscheiden. Aber letzteres dünkt mir am
wahrscheinlichsten.

Das letzte Jahr der Mitregentschaft des älteren Antiochos ist 119 SÄ

(193/2 V. Chr.); denn in den folgenden Jahren findet er sich in den Jahres-

daten niemals wieder. Daß sein Vater Antiochos von nun an allein regierte,

ist in der über mehrere Jahre sich erstreckenden Tafel (a) = SH 92

(81—7—6) auch dadurch deutlich zum Ausdruck gebracht, daß beim Jahre

119 und beim Jahre 121 der Königsname fehlt, während „An(tiuksu) sarru"

dem Jahre 120 beigefügt ist.

Durch diese keilinschriftlichen Zeugnisse vvlrd die bekannte Nachricht

(Livius, lib. XXXV, 13, 5 und 15, 2 ff. [ed. Mi ller]) bestätigt, daß Antiochos III.

im Frühjahr 193 seinen Sohn Antiochos zum Schutze der Reichsgrenzen

von Ephesos nach Syrien geschickt habe, daß aber dieser ausgezeichnete

Prinz bald darauf durch einen plötzlichen Tod dahingerafft worden sei.

Die Mitregentschaft des Antiochos erstreckte sich allem Anschein nach

nicht nur über einen Teil des Reiches, sondern über das ganze. Aus den

keilinschriftlichen Daten folgt zunächst nur, daß der ganze Bereich, aus

dem die betreffenden Tafeln stammen, also Nord- und Südbabylonien, ihm

unterstellt war. Allein der Umstand, daß Antiochos in dem Priesterver-

zeichnis von Seleucia in Pieria zwischen Seleukos III. und Antiochos III.

aufgeführt wird (Corpus Inscr. Graec. III 4458) und ihm gleich dem letz-

teren schon zu Lebzeiten göttliche Ehrung zuteil ward (vgl. Kern bei Wilken,

Pauly-Wiss., Sp. 2470), läßt darauf schließen, daß er auch im Westreich
als „König" galt.

Merkwürdigerweise nimmt Seleukos nicht schon im nächsten Jahre

die Stelle des verstorbenen Bruders ein. In den Jahren 120, 121, 122 und

123 SÄ ist Antiochos III. wiederum Alleinherrscher und erst im Jahre

124 = 188/7 V. Chr. tritt Seleukos als König an die Seite des Vaters, jedoch

nicht schon bei Beginn des Jahres (wie sich aus III [f.] ergibt), sondern

erst im Laufe der drei ersten Monate (wie IV [a] lehrt). Genauer: der

Antritt der Mitregentschaft fällt zwischen Nisan 1 (= April 21 22) und

Sivan 18 [28?] (= Juli 6/7 [16/17?]) des Jahres 188 v. Chr. Der Zweck
derselben ist offenbar dem der Mitregentschaft seines älteren Bruders An-

tiochos im Jahre 209 v. Chr gleichartig: Sicherung der Thronfolge für den

Leibeserben. Die Tatsache der Mitregentschaft des Seleukos kurz vor dem
Tode Antiochos III. wird weder von Diodor, noch von Strabo und Justin

erwähnt. Dagegen weiß der Verfasser des II. Makkabäerbuches (9, 23ff.^,

daß der König vor seinem Kriegszug in die „oberen Länder" seinen künf-

tigen Nachfolger bestimmte, um allen inneren Wirren und fremden Über-

griffen nach seinem Ableben vorzubeugen.
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7. Seleukos IV. Philopator.

(Sohn von Antiochos III. und der Laodike von Pontes.)

Nach EusEBius war sein erstes (volles) Jahr Ol. 148,2 = 187/6 v. Chr.,

sein letztes Ol. 151,1 = 176/5 v. Chr., die Dauer seiner Regierung 12 Jahre

Das letzte Münzdatum ist 137 SÄ syr. = 176 5 v. Chr.; das nächste (138 SÄ
syr.) gehört bereits Antiochos Epiphanes an (Babelon 1. c).

Keilinschriftlich sind folgende Jahre belegt:

(a) BRM I. 88: Uruku mttii 125'''''" Si-lu-ku Sarru (Dat. IV. 11)

(b)*St 1201,1: sattü 125"""" "'Si-lu-ku sarru (Dat. XI. 1—XII. 22)

(c)'''R" IV. 383, Rs 14: mttu 126''""""Si(luku) sarru

(d)'-SH 92 (81—7—6), III: 126''""' "'Si(luku) sarru

ieySp I. 114,8: mttu 127''^"""Si-lu-ku sarru

(f)*Sp II. 917,1: sattu 128'"'"""Si-lu-ku sarru

(g)*Sp II. 916,7: sattu 129'""" "'Si(luku) sarru

{hV'Sp I. 268, 1: sattu 129'"'"' "'Si(luku) sarru

(i) BRM II. 35: Uruku sattu 129''""' "'Si-lu-ku sarru

(k) „ „ 36 : Uruku ..... sattu 131 '"'"' "'Si-lu-ku sarru

(l)*Sp II. 51,5: [sattu 13]2'"'"""Si(luku) sarru

(m)*Sp II. 64, 1 et fin.: sattu 133''"'" "'Si-lu-ku sarru

(n)"St 1891, 1: sattu 133''""""Si-lu-ku sarru

(o) BRM II. 37: Uruku sattu 133''""""Si-lu-ku sarru

(p)-'Sp II. 969,9: sattu 134"'^"' "'Si(luku) sarru

(q)*Sp I. 130,34: sattu 135''"'" "'Sifluku) sarru

(r)"Sp I. 144 fin.: sattu 135''""' "'Si-lu-ku sarru

(s)"Sp II. 373, 18: [sattu 136]''"'" "'Si(luku) sarru

136 SÄ babyl. = 176/5 v. Chr. ist das letzte Jahr des Königs; keil-

inschriftlich ist dies zwar gegenwärtig nicht nachweisbar, da uns aus dem
Jahre 137 SÄ keine Tafel vorliegt. Hier leistet aber das erste Makkabäer-

buch Ersatz, denn 1,10 wird berichtet, daß Antiochos IV. im Jahre 137

der griechischen Herrschaft König wurde; 137 SÄ des I. Makk. = 136 SÄ
babyl. = 176/5 v. Chr.

Die Zeit des Regierungsantritts des Königs ist uns bekannt; sie

fällt wie der Tod seines Vorgängers (vgl. oben S. 322) zwischen April
11 und Juli 18 187 v. Chr.

Die Zeit des Todes — Seleukos ward bekanntlich nach Appian, Syr.

45 von dem Höfling Heliodor ermordet, während sein Bruder Antiochos

sich noch auf der Reise von Rom nach Syrien befand — ergibt sich aus

folgenden Daten. Nach Eusebius und dem letzten Münzdatum fiel der Tod
zwischen 1 Tisri 176 und 1 Tisri 175, nach I Makk. 1, 10 zwischen 1 Nisan

176 und 1 Nisan 175, also zwischen 1 Tisri syr. 176 und 1 Nisan jüd.

175 V. Chr. Nun war

176 Tisri (syr.) 1 = Oktober 3 und 175 Nisan (jüd.) 1 = März 29.

Also starb Seleukos IV. zwischen 176 v. Chr. Oktober 3 und 175
März 29. In diesem Zeitraum fällt zugleich die Thronbesteigung seines

Nachfolgers. Beide Ereignisse lassen sich indes mit großer Wahrschein-
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lichkeit noch viel genauer festlegen: sie gehören beide dem Jahre 175

V. Chr. und zwar sehr wahrscheinlich Februar oder März an. Hier-

über sogleich.

8. Antiochos IV. Epiphanes und sein Mitregent Antiochos V.

(Sohn Antiochos' III. und der (Sohn Antiochos' IV.)

Laodike von Pontos.)

Wir haben soeben das Halbjahr 176 Oktober 3— 175 März 29 be-

stimmt, in welches nach verschiedenen Daten der Regierungsantritt Antio-

chos' IV. fiel. Andererseits werden wir später (Abh. VII) Gelegenheit haben,

zu zeigen, daß er zwischen März 27 und April 4 des Jahres 164

V. Chr. in Gabae (sie), dem persischen Königssitz bei Aspadana
(heute Ispahan) starb. Die Dauer seiner Regierung ist nach Porphyrius

(EusEB. Chron. ed. Schoene I, 253, 263 sq.), HlERONv^^l's (ad Daniel. 11, 21 sq.)

und SüLPicius Severus (Chron. II, 22) 11 Jahre, während seinem Vorgänger

Seleukos 12 Jahre zugeschrieben werden (so von Porphyrius, Eusebius und

Appian, Syr. 66). Vergleicht mau damit unsere obigen julianischen Zeit-

bestimmungen :

187 IV. 11—Vn. 18

176 X. 3—175 III. 29

164 III. 27—IV. 4,

so erkennt man sofort, daß der Regierungsantritt Antiochos' IV. nicht in

den Oktober oder die erste Hälfte des November 176 fiel; denn dann be-

trüge die Regierungsdauer des Seleukos ' im günstigsten Falle nur 11 Jahre

+ 6 oder 7 Monate oder 11'
._, (statt 12 Jahre), die des Antiochos 11 Jahre

+ 6 oder 5 Monate, also nahezu ebensoviel. Zwischen 11. November und

5. März aber ist der Prinz schwerlich von Rom nach Syrien gekommen ^,

da in dieser Zwischenzeit die Schiffahrt zu ruhen pflegte. So wird es

wahrscheinlich, daß er erst in der 2. Hälfte des März 175 in der

Heimat landete. Und in diesem Falle dauerte die Regierung Seleukos'

wirklich nahezu 12, die des Antiochos 11 Jahre.

Die Mitregentschaft des Sohnes Antiochos' (der später als

Eupator den Thron bestieg).

Der unmündige Sohn Antiochos' IV. soll nach Eusebius (Chron. I, 253)

l';2 Jahre Mitregent des Vaters gewesen sein. Da jedoch nach Strass-

maiers Bericht (Zeitschr. f. Ass. VIII, 110) eine Tafel vom Jahre 142 SÄ

.., T , Regierungsantritt Seleukos' IV.
12 Jahre ^ ^ * »• i, - i-ir

„ Antiochos IV.

Tod Antiochos' IV.

1 Wenn die Regierungsdauer bis zum An- unten S. 329) ; 2. war seine Abreise nicht ein

tritt des Nachfolgers gerechnet werden dürfte; fluchtartiges Entweichen, sondern beruhte

in Wirklichkeit wurde aber Seleukos schon auf der Vereinbarung seines regierenden Btu-

einige Zeit vorher — Antiochos war noch in ders mit den Römern, wonach dessen Sohn

der Gegend von Athen — ermordet, wodurch Demetrius (der später [162] aus Rom entfloh,

der obige hypothetische Zeitraum noch ver- um sich des Thrones seines Vaters zu be-

ringert wird. mächtigenl als Geisel für seinen Onkel An-
- .\ntiochos hatte ja kaum große Eile

;

tiochos eintrat ; 11 konnte Antiochos die sei-

denn 1. erging es ihm sehr gut in Rom (s. nem Bruder drohende Gefahr nicht ahnen.
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(= 170/69 V. Chr.) die Mitregentschaft bezeugt, so hat man (s. Pauly-Wiss.,

Realencycl. Sp. 2476) vermutet, die Angabe „annum unum et menses sex"

bei EusEBius beruhe auf einer irrtümlichen Vertauschung; es müsse wohl
annos sex et raensem unum heißen. Geistreich, aber nicht richtig! Es

existieren nämlich astronomische Keilinschriften, die schon für 141 ja sogar

für 140 und 138 SÄ die Mitregentschaft des Kindes bezeugen. Für die

ganze Dauer der letzteren liegen uns folgende dokumentarische Belege vor:

(a)-Sp 1.507: satiu ISS"""' '"An(ti'uksu) iiAn(ti'uk.su)apU-m (fürs ganze J.)

(b)"MLC 2156: sattu 738^""' "'AnWuksu u Antiuksu apil-iu ^ornmi {II. 22)

(c) BRM II. 38: sattu 139^"'""An-ti-'-uk-su u '"An-ti-'-uk-su apü-m
sarräni

(d)" Sp IL 51 Rs fin.: [ktttu 140''''"" '"An]-ti-'-uk-su u "'An-ti[-'-uk-su

kirroni . . .]

(e)''Sp II. 34, 1: mttu 141'""" "'An(ti'uksu) u An(ti'uksu) apil-Su sarräni

(f)-' Rm 716 fin.: kittu 141''' "" "'An-ti-'-uk-su u "'An-ti-'-uk-su apil-su

mrräni

(g)"St 1870,1: sattu 141''"'" '"An(ti'uksu) u '"[Anti'uksu]

(h)"Sp II. 79: Sattu 142"'"" '"An(ti'uksu) u '"An(ti'uksu) apil-Su sarräni

(i)*J. S. 9 (21—7— 88), 4: Sattu 142 ''''"""Anfti'uksu) u "'An(ti'uksu)

apil-su sarräni

Zwei weitere Daten machen es indes sicher, daß die Mitregentschaft

auch noch im Jahre 143 bestand, daß aber Antiochos IV. in den Jahren

144— 146 SÄ Alleinherrscher war.

Das erste der beiden Daten findet sich in Sp I. 132, einer Serie von

Mars-Beobachtungen, die sich in unversehrtem Zustand von 126—146 SÄ
erstreckte. Vollständig erhalten sind die Jahresdaten 127, 128, 143 und

144. Merkwürdigerweise ist nur dem letzteren der entsprechende Königs-

name beigelugt: 144 '"An(tiuksu) Sarru Nisaunu . . . Woher dieser Unter-

schied? Laune und Willkür? Gewiß nicht. Wir haben bereits oben

S. 325 einen ganz gleichartigen Fall in der Jupitertafel SH 92 festgestellt.

Dort waren nur die Jahreszahlen 120 und 126 SÄ vom Königsnamen be-

gleitet, und dies offenbar deshalb, weil sie das erste volle Jahr einer

neue-n Regierung bezeichnen: im Jahre 119 regierte Antiochos III.

und sein (im gleichen Jahre gestorbener) Sohn Antiochos, im Jahre 120

dagegen Antiochos III. allein. Gleicherweise erklärt sich der Unterschied

der Datenformen im gegenwärtigen Falle: im Jahre 143 (= 169/8 v. Chr.)

war der jüngere Antiochos noch Mitregent seines Vaters Antiochos' IV.,

im Jahre 144 dagegen nicht mehr.

Das andere Datum findet sich bei Clav, Babylonian Records II, 13.

Es entstammt der noch nicht veröffentlichten Inschrift MLC 2169 und lautet

verdeutscht: Utulit 12 des Jahres 146, Antiochos König. Clav selbst hat

dieses Datum mißverstanden, da er es als frühestes Datum Antiochos' V.

bezeichnet. Davon kann natürlich keine Rede sein; denn Antiochos IV.

war 146 und 147 SÄ (166 5 und 165/4 v. Chr.) noch am Leben und auf

dem Thron.
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Blieb letzterer auch noch im Jahre 147 Alleinherrscher? Dies scheint

nach dem folgenden Zeugnis nicht der Fall zu sein.

Sp I. 130, Planetarische Hilfstafel mit dem Zieljahr 194 SÄ:
(Mars I:) Z. 40: kittu 115'*'"'" "'AiiitVuksu) u "'An(tVaksu) apil-Su kirräni...

( „ II:)Z. 41: Sattu 147''~""' (ohne Königsnamen!) (II. 20).

Das Fehlen des Königsnamens in Z. 41 scheint sich aus der unmittel-

bar vorausgehenden Zeile zu erklären, wo bereits die beiden Namen ver-

zeichnet sind, die dort allerdings nicht Antiochos IV. und V., sondern An-

tiochos III. und seinem gleichnamigen ältesten Sohne (f 119 SÄ) angehören.

Die astronomischen Keilinschriften bezeugen also die Mitregent-
schaft des jungen Antiochos schon vom Beginn des Jahres 138
(174/3 v. Chr.) an bis 143 SÄ (169 8 v. Chr.) inkl. und wahrschein-
lich wiederum im Jahre 147. Möglicherweise beginnt die Mitregent-

schaft schon ein Jahr früher. Jedenfalls aber trifft die bisher fast allge-

mein als richtig angenommene Nachricht Appi.^ns (Syr. 46 und 66), der

jugendliche Fürst sei bei seinem Regierungsantritt (als selbständiger Herr-

scher) erst 9 Jahre alt gewesen, nicht zu. Wenn wir nun freilich auch
nicht in der Lage sind, die Angabe des Porfhyrius (Euseb. Chron., ed.

Schoene I, 253), Antiochos sei damals 12 Jahre alt gewesen, zu bestätigen,

so will es uns doch scheinen, daß der dagegen erhobene Einwand: sein

Vater müßte ja dann schon als Geisel zu Rom geheiratet haben, keines-

wegs stichhaltig sei. Denn nach allem, was wir von seinem 14jährigen

Aufenthalt daselbst wissen, war es eine äußerst milde, ja ehrenvolle Ge-

fangenschaft. Bekennt er doch später (173 v. Chr.) durch seine Gesandten

in Rom „ea merita in se senatus fuisse, cum Romae esset, eam comitatem

iuventutis ut pro rege, non pro obside omnibus ordinibus fuerit" (Livius

lib. XLII, cap. VI). Bei dieser Sachlage, die auch durch das bestätigt wird,

was JusTiNus (Epist. Hist. Phil. Pompei Trogi XXXIV, III, 2) über seine

Begegnung mit dem Legaten Popilius berichtet: „Cum . . . osculum ei rex

obtulisset (nam coluerat inter ceteros Popilium Antiochus) . . .", wäre es

ganz unverständlich, wenn man ihm in Rom den Genuß der Ehe versagt

hätte. Auch wäre es ganz unpolitisch gewesen, ihn zu verhindern, thron-

berechtigte Leibeserben zu erlangen, da gerade dadurch, daß letztere gleich-

falls in die Gewalt des römischen Senats kamen, die Abhängigkeit der

Seleukiden und ihrer Ländergebiete erst recht gesichert erschien. Die

Römer standen an Klugheit dem Partherkönig Mithridales I., der seinem

Gefangenen Demetrius Nikator sogar seine eigene Tochter Rhodogune zur

Frau gab, gewiß nicht nach.

Wir kommen nun zur Erörterung der Frage, wie lange

die Alleinregierung Antiochos' V. (= Reichsverwesung durch
Lysias)

gedauert hat. Nach Porphyrils (bei Euseb. Chron. ed. Schoene 1, 263)

betrug sie 1'
^ Jahre, die 1. c. 253 durch irrtümliche Vertauschung als

Dauer der Mitregentschaft an der Seite seines Vaters bezeichnet sind.

EusEBius selbst nimmt, offenbar auf andere Quellen sich stützend, eine

Dauer von 2 Jahren an (Ol. 154, 1—2 = 165 4-164 3 v. Chr.).
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Die Keilinschriften und die beiden Maklcabäerbüclier dagegen lehren,

daß die Dauer der Alleinregierung etwa 2'/2 Jahre betrug. Es

liegen uns aus seiner Regierungszeit folgende babylonische Daten vor:

(a)"Sp I. 130,20: JaMw 148'""" "'An(ti'uksu) Sarru (I. 26—XIII. 29)

(b)"Sp I. 133, Rs 1: Sattu 1 48'''"" "'An(M'uksu) sarru (XII. 15)

(c) „ 8: mttu 149'-'"" "'An(ti'uksu) sarru

(d)*Rm IV. 410,1: sattu 149'''^"' "•AtiftVuksu) sarru

(e)"Sp II. 94, Rs 1: sattu 150'''"" '"An(ti'uksu) kirru (fürs ganze Jahr)

(f)"Sp II. 751, Rsl: sattu 150"""' "'Anfti'uks^i} sarru ( „ „ „ )

ig)" Sp IL 4bl: sattu 150'-'"" '"An(ti'uksu) sarru ( „ „ „ )

(h) BRM II. 40: sattu 150''"'" "'An-ti-'-i-uk-su Sarru (VII. 18)

150 SÄ bab. (= 162/1 v. Chr.) ist das letzte Jahr; das Jahr 151 ge-

hört bereits ganz der Regierung Demetrius' I. an (siehe unten S. 334).

Nach dem Datum (a) ist Antiochos kurz nach dem 1. Nisan 148 SÄ
(= 164 V. Chr. März 27) oder bereits im Jahre 147 SÄ zur Herschaft ge-

langt. In Wahrheit ist beides zutreffend, doch in verschiedenem Sinne.

Schon im Februar 164 v. Chr. hat — auf Betreiben des Lysias — der bis-

herige Mitregent seines Vaters die Alleinregierung übernommen, wenn

freilich nur dem Namen nach, da ja die Gewalt in den Händen des Lysias

lag, der sich von dem jugendlichen Prinzregenten zum Reichsvervveser hatte

ernennen lassen. Die offizielle Thronbesteigung aber erfolgte erst kurz

nach dem zwischen März 27 und April 4 eingetretenen Tode des schwer-

kranken und auch geistig umnachteten Antiochos IV. Die Beweise werden

sich aus den Daten der beiden Makkabäerbücher ergeben (s. Abb. VIII).

Aus dem (nichtastronomischen) Datum (h) ist ersichtlich, daß jeden-

falls am VII. 1 (Tisri 1) des Jahres 150 SÄ bab. (=162 Sept. 30) Antio-

chos V. noch lebte und regierte; andernfalls hätte man in Babylonien am
Tisri 18 nicht mehr nach ihm datiert.

Damit steht II Makk. 14, Iff. im Einklang, wonach Judas und die

Seinen die Kunde von der Landung des Demetrius in Tripolis und der

Hinrichtung von Antiochos V. und Lysias erst im Jahre 151 SÄ II Makk.,

also nach 162 v. Chr. Sept. 30 erhielten'.

So sicher es aber auch ist, daß Demetrius 1. erst nach dem syrischen

Neujahr auf den Thron gelangte, so wahrscheinlich ist es, daß seine Lan-

dung in Tripolis kurz vorher geschah. Dies folgt nämlich aus dem Um-
stand, daß der junge Thronerbe seine Flucht auf einem karthagischen

Schiffe bewerkstelligte, das bestimmt war. Opfergaben (die Erstlinge) für

die Götter nach Tyrus zu bringen (Polybios, Hist. XXXI, 20); denn kein

Tag schien geeigneter, die Götter durch Gaben gnädig zu stimmen und

den Dank für den Erntesegen des verflossenen Jahres abzustatten als der

Neujahrstag.

Aus alledem ergibt sich, daß Demetrius — der bald nach seiner An-

kunft und ohne Kampf den Thron seines Vaters bestieg — kurz vor 162

' Das Jahr de.s II. Malikabäerbuches begann mit 1 Tisri, der im Jahre 162 auf Sep-

tember 29/30 fiel.
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Sept. 30 gelandet war und kurz nachher, wohl während des Oktober,
seine Gegner Antiochos V. und den Reichsverweser Lysias hinrichten

ließ. Durch diesen Sachverhalt erklären sich auch die sich widersprechen-

den Angaben des Porphvrils und Elsebils. Nach ersterem war nämlich

Ol. 154,4 = 161/0 V. Chr. das erste Jahr des Demetrius, also 162 1 sein

Antrittsjahr; nach letzterem dagegen Ol. 154,3 = 162 1 sein erstes, also

163,2 sein Antrittsjahr. Dies ist aber jetzt leicht verständlich, da man im

unklaren sein konnte, ob man die Regierung vom ersten Betreten des

heimatlichen Bodens und der Geltendmachung des Anspruchs auf den Thron

oder von dem Tode des jungen Antiochos V. an rechnen solle.

9. Demetrius I. Soter und sein Gegner Alexander Balas.

(Sohn des Seleukos IV. Philopator.) (Angebl. Sohn Antiochos' IV.)

Die Zeit des Regierungsantrittes des Demetrius (um den 30. Sept.

162 v. Chr.) haben wir soeben bestimmt.

In seinem 9. Regierungsjahre begann Alexander Balas, der sich

als Sohn Antiochos Epiphanes" ausgab, ihm den Thron streitig zu machen,

indem er sich im Jahre 160 SÄ I Makk. der Stadt Ptolemais bemächtigte

(I Makk. 10, 1). Dies geschah zwischen Nisan 1 und Tisri 15 des ge-

nannten Jahres; denn bereits am Laubhüttenfest erschien Jonathan als

Inhaber der Hohenpriesterwürde, die ihm Alexander — um ihn für ein

Bündnis gegen Demetrius zu gewinnen — verliehen hatte (10, 21).

Da nun 160 SÄ I Makk. Nisan 1 = 153 v. Chr. März 25/26 und Tisri 15

= 153 V. Chr. Okt. 2 3, da ferner die Ereignisse zwischen der Einnahme
von Ptolemais bis zum Laubhüttenfest (vgl. I Makk. 10, 2—20) gewiß er-

heblich mehr als einen Monat beanspruchten, so können wir unbedenklich

annehmen, daß Alexander zwischen März 26 und August 1 153 v. Chr.

in Ptolemais als Thronerbe auftrat.

Allein trotzdem er Ägypten und die Streitschar Jonathans auf seiner

Seite hatte, gelang es ihm erst im dritten Jahre, den Demetrius zu besiegen

und ihm Thron und Leben zu rauben.

Das letzte Regierungsjahr Demetrius' I. ist nach El'sebils, Ol. 157,2 =
151,0 V. Chr., genauer 151 Sept. 27—150 Okt. 16. Das letzte Münzdatum
seiner Regierung stammt aus dem Jahre 162 = 151 v. Chr., bestätigt also

die vorige Angabe.

Aus I Makk. 10, 50 und 57 geht so viel sicher hervor, daß Demetrius

spätestens im Jahre 162 = 151 v. Chr., genauer 151 April 4—150 März 23,

im Kampfe mit Alexander fiel.

Verbindet man dieses mit dem vorigen, so folgt: Demetrius starb

und Alexander bestieg den Thron zwischen 151 Sept. 27 und
150 März 23.

Da ferner Porphvrius (Euseb. I 255 und 263), Eusebii s (II, 125 f.) und

PoLYBios (Histor. Reliq. HI, 5, 3) übereinstimmend eine 12jährige Dauer der

Regierung des Demetrius bezeugen, so kann sein Tod nicht in den Herbst

151, sondern nur in die letzten Wintermonate 150 v. Chr. gefallen sein.

I Makk. 10, 51 ff. gestattet sogar noch eine engere Begrenzung des Zeit-
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raums. Nach der Besiegung und Tötung des Gegners wirbt Alexander um
Kleopatra, die Tochter des ägyptischen Königs Ptolemäos VI. Philometor.

Dieser willigt ein und kommt mit der Braut noch im Jahre 162 SÄ 1 Makk.

nach Ptolemais zur Hochzeit. Letzteres geschah spätestens am 23. März
150 V. Chr., die Abordnung der Gesandtschaft an Ptolemäos mindestens

11 Tage vorher, also spätestens am 12. März. Da zwischen dieser und
dem Kampfe gegen Demetrius noch die Thronbesteigung — doch offenbar

in Antiochien — liegt, so kann der Tod des Demetrius spätestens in den

ersten Tagen des März eingetreten sein. Aber auch nicht viel früher, etwa

schon im Januar. Denn diese Zeit war zu militärischen Unternehmungen
großen Stiles wegen der starken orientalischen Regengüsse nicht geeignet

und außerdem hätte dann Demetrius nicht einmal 11 Jahre und 4 Monate

regiert.

Wahrscheinlich ist daher Demetrius I. kurz vor oder kurz
nach März 1 gestorben. Auch so freilich umfaßt seine Regierung nur

11 Jahre und 5 Monate. Daraus mag es sich erklären, daß ihm Porphy-

Rius, EusEBius und Polybios 12 Jahre zuschrieben, Josephus (Antiq. XIII, 2,4)

dagegen nur 11 Jahre.

Alexander Balas regierte nach dem Tode seines Gegners nur 5 Jahre

(so nach Porphyrius [Eusebius 1. c] und Josephus [Antiq. XIII, 4, 8]). Wie
er im Bunde mit Ptolemäos Philometor Demetrius I. stürzte, so gelang es

dessen Sohn Demetrius mit Hilfe des glefchen Ägypterkönigs, Alexander

um Thron und Leben zu bringen.

Im Jahre 165 SÄ I Makk. 148 7 v. Chr. kommt Demetrius von Kreta

her ins Land seiner Väter, Alexander aber zieht sich bekümmert nach

Antiochia zurück. Jonathan bleibt diesem treu und kämpft siegreich gegen

den von Demetrius als Statthalter von Coelesyrien bestätigten Apollonius

(llVIakk. 10,67—89). Ptolemäos Philometor dagegen bemächtigt sich — an-

scheinend als Bundesgenosse seines Schwiegersohnes Alexander — der Städte

des Küstenlandes bis Seleucia, schließt aber insgeheim ein Bündnis mit

Demetrius, dem er schließlich auch seine Tochter gibt, die er ihrem bis-

herigen Gemahl Alexander entzogen. Dann setzt er sich in Antiochien die

,Krone von Asien' aufs Haupt. Zwar rückt jetzt Alexander von Cilicien

gegen den treulosen Schwiegervater heran, wird aber von diesem ge-

schlagen, flieht nach Arabien und wird dort meuchlings ermordet. Wenige
Tage darauf stirbt auch Ptolemäos. Demetrius II. aber besteigt den Thron.

Dies geschah im Jahre 167 (I Makk. 11, 1-19).

Bestimmen wir die Zeit des Regierungswechsels genauer.

Nach I Makk. 11, 19 fällt derselbe ins Jahr 167 SÄ = 146/5 v. Chr.,

genauer 146 März 9—145 März 27; das letzte sichere Münzdatum aus der

Regierung Alexanders ist 167 SÄ syr. = 146 Okt. 1—145 Sept. 20; also

fand der Regierungswechsel zwischen 146 Okt. 1 und 145 März 27 statt.

Außerdem kennen wir ein keilinschriftliches Ausfertigungsdatum (Cl.ay,

BRM II. 50, s. unten), wonach Alexander 166 SÄ bab. Arah-samna 20 =
146 V. Chr. Nov. 21 (tags) in Babylonien noch als Herrscher galt. Gegen
Mitte November war er also offenbar seines Thrones noch nicht verlustig
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geworden. Der Umstand endlich, daß Ptolemäos VI. kurz nach Alexander

gestorben ist, gestattet den terminus a quo noch weiter herabzudrücken.

Nach dem Ptolemäischen Kanon schließt das letzte volle Jahr Ptole-

mäos' VI. mit 146 V. Chr. Sept. 28 und sein Tod fällt zwischen 146 Sept. 29

und 145 Sept. 27. Damit ist uns aber noch wenig geholfen. Nun weist

allerdings Str.\ck, Dynastie der Ptolemäer 184. 189, auf zwei Papyrusdaten

hin, die zum Ziele zu führen scheinen. Das eine ist vom ,Jahre 36 Tybi 5'

= 145 Jan. 31 (s. A. Peyron, Pap. graec. 151), das andere vom ,Jahre 36

Pharmuthi 18' = 145 Mai 14 (Peyron, 1. c. 142). Daraus hat Niese (Kritik

d. beiden Makkabäerbücher 81 = Hermes 35, 494) mit Berufung auf Strack I. c.

geschlossen, daß Ptolemäos VI. „etwa Frühsommer" 145 v. Chr. gestorben

sei. Aber weder Strack und Niese noch auch Schürer, Gesch. d. jüd.

Volk.^ I, 171 f. wurden gewahr, daß diese Schlußfolgerung im Widerspruch

steht mit I Makk. 11,19, wonach Ptolemäos VI. spätestens 145 v. Chr.

März 27 gestorben sein kann (siehe oben). Eine allerdings sehr wohlfeile

Lösung des Rätsels wäre diese: entweder irrt I Makk. oder der ägyptische

Papyrus ; letzterer verdient aber als zeitgenössisches Dokument den Vorzug

;

also — . So einfach ist die Sache nicht. Der Verfasser von I Makk. ver-

dient volles Vertrauen und eine nachträgliche irrtümliche Vertauschung der

Jahreszahl 168 gegen 167 ist mit Rücksicht auf die Schreibweise der Zahlen

ausgeschlossen. Eher könnte die Jahreszahl des demotischen Papyrus ver-

schrieben sein. Doch lassen wir beide zu Recht bestehen. Unter der

normalen Voraussetzung einer geordneten, ungestörten Thronfolge läßt sich

der Widerspruch selbstverständlich nicht beheben; denn starb der König

vor dem 28. März, so gelangte die Kunde hiervon schon in der ersten

Woche des April nach Alexandrien. Eine ungestörte Thronfolge gab es

aber gerade nach dem Tode des Ptolemäos VI. Philometor nicht. Als

berechtigter Thronerbe galt der etwa 18jährige Prinz Ptolemäos Eupator,

der noch im Todesjahr des Vaters Mitregent desselben und der Mutter

Kleopatra II. auf Cypern war. Allein sein Onkel Euergetes, König von

Kyrene, hatte längst nach der Herrschaft über Ägypten getrachtet. Schon

im Jahre 164 3 v. Chr. gelang es ihm, seinen älteren Bruder für kurze

Zeit des Thrones zu berauben. Mit dessen Tode war der rechte Augen-

blick gekommen, seinen Ehrgeiz dauernd zu befriedigen. Es geschah im

Einverständnis mit seiner Schwester Kleopatra (II.) und gewisser ägyptischer

Großen. Daß aber der von ihm ermordete Eupator vor ihm schon einige

Wochen hindurch den Thron innegehabt (wie Strack, 1. c. 198 behauptet),

läßt sich nicht beweisen. Vielmehr ist das Gegenteil hiervon wahrschein-

lich. Wenn Kleopatra ihrem Bruder Euergetes durch eine Gesandtschaft

den ägyptischen Thron und sich selbst als Gattin anbot (Jvstinus XXXVIII, 8),

so mußte sie auch ihren Sohn an der Thronbesteigung mit List oder Dro-

hung hindern. Andererseits standen aber auch der Herrschaft des Euer-

getes Hindernisse im Weg; denn Eupator war nicht ohne Anhang und es

galt daher, die Zahl und den Einfluß der „fautores pueri" durch Über-

redung oder Drohung zu schwächen. Erst als so alles vorbereitet war

— und darüber konnten mehrere Wochen verstreichen — , war Euergetes
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in der Lage, sine certamine (Justin 1. c.) sein neues Reicli in Besitz zu

nelimen.

Es ist sogar keineswegs ausgesciilossen, daß man den aus Syrien

gemeldeten Tod eine Zeitlang geheim hielt, sei es um in Alexandrien

Bedenkzeit zu gewinnen, sei es um den Staatsstreich desto leichter und

sicherer vorbereiten zu können.

Jedenfalls wäre es angesichts dieser außergewöhnlichen Art der Thron-

folge erklärlich, daß man bis zu ihrer endgültigen Erledigung wie bisher

nach dem 36. Jahr des Ptolemäos Philometoi zu datieren fortfuhr.

Zur Lösung unserer Hauptaufgabe, die Zeit seines Todes zu bestim-

men, ist aber schon das andere Papyrusdatum einer griechischen Register-

note: ,36. Jahr Tybi 5' = 145 Jan, 31 sehr dienlich. Daraus geht hervor,

daß Philometor nicht schon im Jahre 146 gestorben sein kann. Im Januar

und Februar 145 waren aber wegen der Jahreszeit kriegerische Operationen

größeren Stiles ausgeschlossen. Die für Alexander und auch für Philo-

metor so verhängnisvolle Schlacht fällt daher höchstwahrschein-
lich in den März 145 v. Chr.'.

Der Vollständigkeit halber möge zum Schluß eine Liste der mir be-

kannten keilinschriftlichen Daten aus der Regierung Demetrius' I. und seines

Gegners Alexander hier Platz finden.

1. Daten aus der Regierungszeit Demetrius' 1.

(a)"Sp II. 980,5 V. u.: [kiUii 151^'""] '"Di-mityriJ sarru (II. 22—XL 9)

(b)"SH 26 (81—7—6): Bfibilu "'"'-' Tebitu nmu 4'"'"" satti 151''"'"

Di-niit-rt Sarru (X. 4)

(c) BRM II. 42: Sattu 151 ''""""Di-e-mi-di-ri-e-su mrrji (XII. 9)

(d)"Sp II. 980,14: [.rnttu 152''''""J "•Di-mit-ri mrru
(e)"Sp II. 79,5: mttu 152''""""Di-mit-fri] Sarru

(f) BRM II. 41 : Uruk . . . Sattu 152'''"'" "'Di-c-mi-lid-ri]-sa Sarru

(g)"Sp I. 149,5: Sattu 153 '''•'" •"Di-mit-ri Sarru

(h) BRM IL 43: Uruk ... Sattu 153'''''" "'Di-me-e-di-ri-su Sarru

(i)"J. S. 21 (88—7—9): sattu 154 '•'•"' "'Di-mit-ri-su Sarru

(k) BRM II. 44: Uruk ... Sattu 154'"'"""Di-e-nn-di-ri-su Sarru

(1) „ „ 46: Uruk ... Sattu 155''""' "'Di-e-mi-id-ri-su Sarru

(m) SBH 26: Bobilu . . . Sattu 755'"''" "'Di-mit-ri Sarru

1 Beloch, Griech. Gesch. (1904) III, 2 gefunden haben? Und warum gerade im

S. 143 meint, das Ereignis gehöre dem So m- Sommer und nicht im Frühjahr 145? Die

mar 145 an. Doch seine Begründung „Philo- Anmerkung 1 S. 143, wo er einräumt, Philo-

metors Tod fällt zwischen Okt. 146 und Sept. metor sei „vielleicht erst während des Win-

145 . . . und da er seinen Feldzug nach Syrien ters 145 4 gestorben", zeigt übrigens, daß er

doch in der guten Jahreszeit unternommen selbst sich nicht sicher fühlt. Von dieser

haben wird, so fällt sein Tod in den Sommer Möglichkeit kann nach Obigem natürlich noch

145" ist unzureichend. Warum konnte der weniger die Rede sein.

eigentliche Feldzug (die Besetzung der Küsten- - Wohl besser ,»iid', a.\so ,Dimidri'; doch

Städte — vgl. I Makk. 11,2 — mag schon konnten die Namensformen in (c), (f) usw.

im Frühjahr und Sommer 146 erfolgt sein) auch dialektisch sein,

nicht im Oktober oder November 146 statt-
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(ii)*Rm 678: kittu [15J7'""" '"Di-mit-ri mrrii

(o) BRM IL 47: Uruk . . . iattu 157 ''""""Di-e-mid-n-m mrrn

(p) SBH 54: Biibilu . . . mttu 157^"'"" •"Di-mit-ri mrru

(qY'Sp II. 451, fin.: [satttt 158''''""] •"Di-mit-ri mrru

(r)""Sp I. 1-33, 6: kittu 159'"'"' "'Di-mit-ri mrru

(s) SBH 21 : Bäbilii . . . ktttu 159'"''"' "'Di-mit-ri mrru

(t) BRM II. 48: Uruk...mttu 1 60"""' "' Di-e-mid-ri-su mrru (IX. 1)

II. Daten aus der Regierungszeit Alexanders.

(a) MLC 2161: mttu 162''"'" AUksandar (VII. 5)

(b) SBH 17: mttu 162'"'"' A-lik-sa-lan]-dar mrru (XII. 2iJ)

(c)*Rm 763, 5 f.: Sattu 162"""' "'Sabräu • • •

mttu 763''"""' "'A-li[k-sa-an-dar] . . .

(d) SBH 14: Kä-dimjir-rn (= Babylon) .mttu 164"""' "'A-lik-sa-an-dnr

mrru

(e)"Sp I. 149, 1: [Sattu 165'"^'"""A]-lik-sa-an-dar mrru

(f) BRM II. 49: Uruk . . . mttu 166''"'" "'A-(lik]-sa-au-dar mrru (III. 8)

(g) „ „ 50 : Uruk . . . mttu 166'""" '"A-lik-sa-an-dar mrrii (VIII. 20)

10. Denietrius II. Nikator (Sohn Denietrius' I.).

Denietrius bestieg, wie oben S. 334 gezeigt, höchstwahrscheinlich im

März 145 v. Chr. (gegen Ende des Jahres 166 SÄ bab.) den Thron.

Aus seiner Regierungszeit sind mir nur zwei keilinschriftliche Daten

bekannt, die seinen Namen tragen. Das früheste ist vom Jahre 168 SÄ =

144/3 V. Chr. (Stra.ss.maier, Zeitschr. f. Assyr. VIII, 111); das andere findet

sich in dem astrologischen Text Sp III. 22, 1 und lautet:

kittu 169'"'"'^ "'Di-mit-ri-su, Addaru 6 = 142 v. Chr. Febr. 28.

Das Ende seines babylonischen Königtums fiel zwischen den 22. und

28. Sivan im Jahre 171 SÄ (1. und 7. Juli 141 v. Chr.), wie die nächst-

folgende Untersuchung (C) zeigen wird.

Diese Datenbestimmung setzt uns auch in den Stand, die bisher an-

genommene Dauer der Herrschaft seiner Gegner

Antiochos VI. und Tryphon

zu berichtigen. Nachdem Demetrius an Stelle des in der Schlacht gefallenen

Alexander Balas den Thron bestiegen hatte, machte ihm der Feldherr

Alexander Diodotus mit dem Beinamen Tryphon im Namen des unmündigen

Antiochos VI., des Sohnes Alexanders, die Herrschaft alsbald streitig. Wie

lange dauerte diese Nebenregierung?

1 Das Jahr ist nicht, wie Strassmaiek, sich als irrig, msbesondere ist auch die Fol-

Zeitschr. f. Assyr. III, 149 und IV, 169 an- gerung Eppings, das Jahr habe nach jenem

gibt, 17 0. Den ganzen Text habe ich schon mit dem Tisri begonnen, nicht zutreffend (s.

1901 im Brit. Mus. nochmals kopiert und neu hierüber meine Untersuchung „Horoskopischc

bearbeitet. Die bisherige Auffassung des Texte" in Sternkunde u. Sterndienst in Babel,

höchst interessanten Schriftstückes erwies II. Buch, Schlußteil).
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Von Antiochos VI. besitzen wir Münzen von 167 bis 170 SÄ syr. =
146'5 bis 143 2 v. Chr. (Babelon, 1. c. p. CXXXV) und uacli Josephus, Ant.

XIII, 7, 1, liat er aucli gerade vier Jahre regiert. Mit den Münzdaten steht

auch I Makk. 13, 31 — 42 im Einklang, wonach Tryphon den jungen Antio-

chos in den ersten Monaten des Jalires 142 v. Chr. ermorden ließ, um sich

selbst der syrischen Herrschaft zu bemächtigen. Diese Zeitbestimmung

geht zwar aus der Makkabäerstelle nicht unmittelbar hervor, ergibt sich

aber notwendig aus der Aufeinanderfolge der dort geschilderten Ereignisse.

Nachdem Tryphon Jonathan hinterlistig in Ptolemais gefangen hatte (12,48),

übernahm an seiner Stelle Simon die Führerherrschaft und rüstete gegen

Tryphon. Letzterer wollte hierauf von Ptolemais aus in Judäa einfallen

und führte Jonathan als Gefangenen mit sich. Dies geschah im Winter,

denn 13, 22 berichtet von starkem Schneefall, der Tryphon zwang, von

seinem Unternehmen gegen Jerusalem abzustehen und nach Gilead zu ziehen.

Auf seinem Marsche dahin ließ er Jonathan töten. Damit hatte er zugleich

gegen Antiochos VI. freie Hand gewonnen '. Er ließ ihn ermorden und

maßte sich die Herrschaft an (13, 31 f.). Simon aber trat auf die Seite

des Demetrius. Dies geschah 170 SÄ I M. = 143 2 v. Chr., genauer 143

April 4—142 März 25. Kurz darauf eroberte Simon Gazera- und bemächtigte

sich der Burg von Jerusalem, in die er 171 SÄ Ijjar 23 = 142 v. Chr.

Mai 16 (Freitags) einzog. Hieraus ist ersichtlich, daß jener Winter, in dem

Tryphon nach Jerusalem ziehen wollte und Jonathan und Antiochos VI.

töten ließ, der von 143 2 war. Tryphon aber fiel es gewiß nicht ein, im

Dezember nach Jerusalem zu ziehen, wo er noch fast den ganzen Winter

vor sich hatte, sondern gegen Ausgang desselben, also etwa im Februar.

Der etwaige Einwand, Tryphon könnte den Zug gegen Jerusalem ebensogut

kurz vor Beginn der gewöhnlichen Winterszeit unternommen haben und

er wäre nur durch einen außergewöhnlich früh eingetretenen Schneefall

gehindert worden, wird durch die Tatsache, daß die in der Burg bereits

großen Mangel an Lebensmitteln litten (13, 21), was wohl gegen Ende des

Winters, nicht aber schon gegen Anfang desselben einzutreten pflegte, sehr

unwahrscheinlich. Dazu kommt, daß die Besatzung der Burg — obwohl

völlig abgeschnitten — wenigstens zum Teil bis etwa in den Mai hinein

am Leben blieb (13, 49).

So werden wir zu der Annahme geführt: Antiochos VI. ward
wahrscheinlich im Febr./März 142 v. Chr. ermordet. Er hat also

während der vier Jahre 167—170 SÄ syr. (= 1465—143 2 v. Chr.),

aber nur etwa vom März 145 bis Febr./März 142 v. Chr., also nur 3 Jahre

lang „regiert".

Von seinem Nachfolger Tryphon kennen wir Münzen mit den Jahres-

zahlen III (de Saulcy 1. c. p. 42; Melanges de Numismatique t. II, 1877

p. 82 suiv.) und IV (Gardner, Catalogue of Greek Coins p. 69, Babelon

p. CXXXVIII). JosEPHus, Antiq. XIII, 7, 2, gibt an, er habe drei Jahre

1 Vgl. I Makk, 12, 39r.

- Bekanntlich so und nicht Gazan zu lesen; vgl. 13,53; 14,7.31 usw.
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regiert. Nach I Makk. 15, 10—14 kam Antiochos VII., der Bruder Deme-

trios' II., 174 SÄ = 139 8 v. Chr. in das Land seiner Väter und belagerte

Tryphon in Dora. Alle diese Angaben lassen sich so vereinigen: I. Jahr

= 170 SÄ syr. = 143 2 v. Chr.; IV. (letztes) Jahr = 173 SÄ syr. = 140

Sept. 25—139 Okt. 14, nach I Makk. dagegen = 174 SÄ = 139 März 21—
138 April 9. Also fiel das Ende der Herrschaft Tryphons und der

Regierungsantritt Antiochos' VII. zwischen März 21 und Okt. 14

139 V. Chr. Und da Tryphon Febr./März 142 v. Chr. auf den Thron ge-

langte, so hat er tatsächlich über drei Jahre regiert.

11. Antiochos VII. Sidetes.

Sein letzter Versuch der Wiedereroberung Babels.

Der unglückliche Ausgang des Feldzugs, den Demetrios II. im Jahre

141 V. Chr. gegen die Parther unternahm, verschaffte seinem Bruder An-

tiochos, nach der Stadt Side in Pamphylien, wo er seine Erziehung ge-

nossen, Sidetes genannt, das Anrecht auf die Herrschaft in Syrien, zunächst

nur als Vertreter des Bruders. Er kam nach Syrien, wo Tryphon, der

Februar März 142 v. Chr. den jungen Antiochos hatte ermorden lassen,

besonders seit der Gefangennahme Demetrios" II. durch die Parther Juni

Juli 141 v. Chr. die angemaßte Herrschaft behauptete. Dessen Truppen gingen

jedoch schon bald größtenteils zu Antiochos über, und dieser belagerte den

Usurpator in der Küstenstadt Dora (jetzt Jantüra, 12 km nördlich von

Caesarea). Gleichwohl entkam Tryphon zu Schiff nach Orthosia, wohin

ihm Antiochos nachsetzte (I Makk. 15, 37 ff.). Nach Josephus, Antiq. XIII,

7, 2 soll Tryphon nach Apamea geflohen und dort noch während der Be-

lagerung der Stadt gefangen und getötet worden sein. Jedenfalls fällt die

Landung des Antiochos in Syrien und die Niederwerfung seines Gegners

(siehe oben) zwischen März 21 und Okt. 14 139 v. Chr.

Anders freilich Porphvrius und Eusebius. Nach ihnen ist Ol. 160,4

das erste, also Ol. 160,3 = 138 Okt. 14—137 Sept. 22 das Antrittsjahr An-

tiochos' VII. Diese Annahme ist aber mit I Makk. unvereinbar. Wo liegt

der Fehler? Zweifellos bei Porphyrius und Eusebius. Denn diese setzten

das letzte Jahr des zweiten Demetrius 1. irrtümlich = Antrittsjahr des

Antiochos und 2. um vier Jahre zu spät an '.

Antiochos VII. ist der letzte Seleukide, von dem wir ein keilinschrift-

liches Datum besitzen. Dasselbe findet sich bei Reisner, Sumer.-babyl.

Hymnen Nr. 25 und lautet: Babiln "'"'' Airn innu 22^'"" kdti 182^'"'" '"An-

ti-'-uk-su kirru. 182 SÄ bab. Airu 22 (tags) = 120 v. Chr. Juni 1.

Dieses Datum bekräftigt die bisherige Annahme, daß Antiochos im

Jahre 130 v. Chr. einen Kriegszug gegen die Parther unternahm, Babylon

eroberte, aber anfangs 129^ geschlagen ward und Thron und Leben verlor.

' Diese unzutreffenden Ansichten teilt u. a. auch ScHüRER, Gesch. d. jüd. Volk.^ I, 173.

•- So ScHt'RER, a. a O. mit GlTSCHMID, Gesch. Irans 75 ff., Wilken in Pauly-Wiss.,

Realencykl. Sp. 2480 u. a.

Kugler, porscluingen. 22
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Die Zeitbestimmung dieser Ereignisse gründet sicli darauf, daß 1. 183

SÄ syr. = 130 129 v. Clir. sowolil das letzte Münzdatum Antiochos" VII.

als auch das erste sichere Münzdatum seines Nachfolgers Demetrios' II.

(zweite Regierungsperiode) ist, 2. nach Livit s, Epit. 59 — wo der Konsul

M. Peperna (130) unmittelbar vor und Konsul C. Sempronius (129) un-

mittelbar nach dem parthischen Feldzug erwähnt wird — , dieser Feldzug

spätestens 130 begann, 3. Justin. XXXVIII, 10 die Niederlage und den Tod

des Antiochos in den Winter, Diodor. XXXIV, 15 sq. in das Frühjahr setzt.

Die beiden letzteren Angaben scheinen sich allerdings zu widersprechen.

Tatsächlich aber lassen sie sich zwanglos in Einklang bringen und zwar

so, daß dadurch der Tod des Königs auf den Monat genau bestimmt wird.

Justin sagt allerdings, daß die Truppen des Antiochos in den Winterquartieren

waren, als die Gegner über sie herfielen; allein der orientalische Winter

(= Regenzeit) dauert bis in den März hinein und nach Ju.stins Darstellung

ist es wahrscheinlich, daß der Überlall erst gegen Ende der Winterzeit

geschah; denn er war die natürliche Folge davon, daß die Bewohner der

Städte, auf die Antiochos seine Truppen zur Überwinterung verteilt hatte,

durch Zwangslieferungen von Lebensmitteln und Gewalttätigkeiten bedrückt,

zu den Parthern abfielen. Auch war der ganze Aufstand weit verzweigt

und wohl organisiert. Das alles war nicht das Werk weniger Wochen.

Auch ist nicht anzunehmen, daß der Parlherkönig Phraates II. mitten im

Winter seine Truppen nach Babylonien führte. So ist es mindestens sehr

wahrscheinlich, daß Antiochos im März geschlagen und getötet ward. Und

in den gleichen Monat setzt offenbar auch Diodor den Entscheidungskampf;

denn dieser fand nach ihm um jene Frühlingszeit statt, wo der Schnee

schmilzt und die Vegetation sich zu entfalten beginnt, d. h. um Mitte

März (129 v. Chr.). Dies ist also das Datum des Todes Antiochos' VII.

D. Sturz der Seleukidenherrschaft in Babylonien

durch die Parther.

Sieg Mithradates' I. über Demetrios II. Nikator.

Das Sternk. II gegen Schluß bearbeitete astrologische Dokument Sp

III. 22 liefert den Beweis, daß noch in den Jahren 169 und 170 SÄ (143/2

und 142 1 V. Chr.) Demetrios Nikator in Babylonien herrschte. Dagegen

erscheint nach den beiden zusammengehörigen Fragmenten Sp I. 173 und

Sp I. 221 einer Ephemeridentafel für das Jahr 172 SÄ der Parther Arsakä

(Arsakes) als König '. Da diese Tafel mit Nisan beginnt und Vorausberech-

nungen enthält, so erfolgte ihre Bearbeitung spätestens Ende 171 SÄ.

Hieraus ergibt sich, daß Babylonien in dem Zeitraum vom Frühjahr

142 bis zum Frühjahr 140 v. Chr. in die Hände der Parther fiel. Zwar

scheinen diese nach zwei Angaben Str.as.smaiers Babylonien schon erheblich

früher beherrscht zu haben; allein die eine ist nicht vorhanden, die andere

aber fehlerhaft. Auf Irrtum beruht die Angabe Zeitschr. f. Assyr. (ZA) V,

1 Siehe Sternli. II, Schlußheft, unter Ephemeriden. I. Khis.se.
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p. 354, wonach R"' 678 Z. 1 lauten soll: mnat 89 (kau) ••<o H-i mnat 153

(kein) . . .; denn im Keilinschrifttext (ZA VI, p. 228) steht davon keine Spur.

Anders schien es mit der Bemerkung ZA VIII, p. 110 bestellt zu sein: „Im

Jahre 132 SÄ tritt die erste bis jetzt bekannte Datierung nach der Arsa-

kidenära auf: mnat 68-tu m -^i-i sanat 132-tu Arsakan." Dieses Datum

soll sich nach einer Liste Strassmaiers in SH 292 finden. Unüberwindlichen

Zweifel an der Richtigkeit des Datums erregt indes schon die Angabe in

Sp II. 51 Z. 5: mttu [l]32'''""""Si-(lu-ku} mrru (I. 15), wonach im glei-

chen Jahr Seien kos (IV.). also nicht Arsakes regierte. Auf jeden Fall

könnte die SiRAssMAiERSche .Vngabe nur eine kurzfristige Okkupation seitens

der Parther beweisen. Doch nicht einmal dies trifft zu, wie ich vor kurzem

feststellen konnte. Nach dem Tode P. Strassmaiers kam nämlich das be-

treffende Dokument SH 292 (81—7—6) in meine Hände. Es ist ein kleines

Bruchstück einer Mondbeobachtungstafel, in deren 11. Zeile das fragliche

Datum steht:

.

j

j

I ßO + H'''"" .ya si-i sattn 100 + 32'''""' '"Ar-m-kan sa[rru].

Hiernach hätten wir es wirklich mit dem Jahre 132 SÄ zu tun. Doch ist

zunächst wohl zu beachten, daß die Tafel unmittelbar vor der Zahl 68

(AÄ) abgebrochen ist; es besteht daher zunächst die Möglichkeit, daß

die volle Zahl 100 + 60 + 8 war und demgemäß statt 100 + 32 (SÄ) das

Jahr 200 + 32 gesetzt werden muß. Und in der Tat fordern die datierten

Mondpositionen' des Bruchstücks das Jahr 80 v. Chr. = 232 SÄ; denn sie

stimmen wohl zu diesem, aber ganz und gar nicht zum Jahre 180 v. Chr.

= 132 SÄ. Das Datum muß demnach lauten:

[iatht //es'""" m il-i kütu 232'''"'" '"Ar-sa-kan kilrru].

Von jener frühen Eroberung Babels durch die Parther kann also keine

Rede mehr sein.

Und nun zur wirklichen Besitzergreifung, die nach obigem zwischen

Anfang 170 und Ende 171 SÄ stattgefunden haben muß. Öne genauere

Bestimmung des Zeitpunktes bildet unsere weitere Aufgabe, deren Lösung

der Text SH 108 in vollkommener Weise gestattet. Wir bieten hier nur

diejenigen Partien des Textes, welche für unsere Frage von Wichtigkeit

sind. Der ganze Text wird im Verein mit anderen Beobachtungstafeln im

III. Buche meines Werkes Sternkunde und Sterndienst in Babel bearbeitet.

Unsere Tafel erstreckte sich in ihrem ursprünglichen Zustand über

die ersten vier Monate des Jahres 171 SÄ. Die historisch bedeutsamen

Angaben finden sich auf der Rückseite. Obwohl besser erhalten als die

Vorderseite, ist auch sie leider recht verstümmelt; aber die deutlich er-

haltenen Reste sind für die Entscheidung der wichtigsten Frage vollständig

ausreichend.

SH 108, Umschrift:

Z. 2. . . . U^>'' NW' ...

„ 3. . . . ana alünV kt '""'Ma-dn-n-u ...

' Obgleich die Monatsangabe zerstört und gewinnen. Ganz leicht war allerdings die

nur ein einziges Tagdatum erlialten ist, ließen Aufgabe nicht. Siehe die astronomische Be-

sieh gleichwohl zwei sichere Anlialtspunkte arbeitung meiner Sternli. III.

tv
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Z. 4. . . . SAG arhv kiütn fnnu 22'''''"" su-bu(?) ...

5. . . .

"''°' Räb u-ku (TU-)erub ina ""'"Akkadi . . .

„ 6. . . . Ar-sa-ka-a sarru ana "'Si-lu-ki-'-a . . .

„ 7. . . .

""" Amir''' -'« ina päni-ma "'Ar-m-ka-a sarru . . .

„ 8. [ana "'Si-lu-ki]-a alu sar-u-tu erubfüb) arhu snfitu amu 28''"'"

„ 9. sattu 171'"'"' "'Ar-m-ka-a Sarru arhu Düzu 30 17 NA . . .

(Hierauf folgen Angaben über Mondbeobachtungen und eine Mond-

finsternis vom 13., die aber in Babel nicht sichtbar war. Chronologisch

ist sie indes von Wichtiglveit ; ihr Bericht lautet:)

Z. 14. ... 13 atalfi Sin ki etiku in 34 ME ana enb Satnsi

(Nach den üblichen Angaben über Marktpreise schließt der Monats-

bericht mit einer kurzen Chronik. Leider ist davon nicht viel leserlich;

aber das Wenige ist bedeutsam:)

Z. 20. ... arhu mätu nmu 3'"''"' "'Ni-i-ko-a-(tur?) . . .

Außerdem wird Z. 22 und 23 Ar-m-ka-a mrru und Z. 25 die Haupt-

stadt Si-Iu-'-ki-ia erwähnt.

Was lehrt der Bericht?

1. Nach Z. 6—8 zog Arsakä (Mithradates I.) im Monat Sivan nach

Akkad und hielt zwischen dem 22. und 28. (wahrscheinlich am 27.) dieses

Monats in „Seleukia, der Königsstadt", seinen Einzug. Sein Weg
führte ihn dabei über das westliche Assyrien (Z. 7) herab nach Baby-

lonien (Akkad).

2. Daß der Einzug des Königs in Seleucia nicht etwa ein Besuch

einer ihm bereits vorher angehörenden Stadt oder eine vorübergehende

Okkupation war, sondern den Antritt der Herrschaft über Babylonien

bedeutete, das geht klar aus Z. 9 hervor. Hier wird mitten im Jahr (im

Monat Du zu) das Jahr (171) der SÄ und der Name des Herrschers (Arsakä)

angegeben. Das ist aber in den astronomischen Tafeln wenigstens der

Spätzeit sonst niemals der Fall, selbst dann nicht, wenn während des

Jahres der Tod eines Königs seinem Nachfolger das Zepter verlieh; Jahres-

zahl und Herrschername finden sich nur am Anfang der Tafel oder in

der Unterschrift.

3. Die Erwähnung des Namens Ni-i-ka-a-tor {= Demetrios Nikator)

in Z. 20 ist leicht verständlich. War es doch dieser Seleukide, der bis

dahin als König von Babylonien galt, aber auf einem Feldzug gegen die

Parther unterlag und von einem Heerführer Mithrodates' 1. gefangen ge-

nommen wurde. Man vergleiche nur den Bericht I Makk. 14, 1—3: „Im

Jahre 172 versammelte König Demetrios seine Truppen und rückte nach

Medien, um zur Bekämpfung Tryphons Verstärkung an sich zu ziehen.

Als aber Arsakes (Arsakä), der König von Persien und Medien, erfuhr,

daß Demetrius in sein Gebiet eingedrungen sei, schickte er einen seiner

Generale, um ihn lebendig gefangen zu nehmen. Dieser zog aus, schlug

das Heer des Demetrius, nahm ihn gefangen und brachte ihn zu Arsakes,

der ihn in Gewahrsam legte."

Hiernach dürfte sich Z. 3 . . . ana aVmi m Ma-da-a-a = ,nach den

Städten Mediens' auf den verwegenen Einmarsch des Demetrius in Medien



insbesondere nach neuen keilinschriftl. Quellen. 341

und Z. 2 ... USp' NIN''' = zikrr i)iam-ma''' = ,alle beliebigen Männer' auf

die walillosen Ausiiebungen oder Anwerbungen des Demetrius zwecks Ver-

stärkung seines Heeres beziehen.

Der Z. 5 genannte """'Räb »-/// ist (nacli Epping-Stra.ssmaier ZA VII,

229) sanä sa san-i (Ina """Akkad) = ,der zweite nach dem König (in Akkad
= Nordbabylonien)', also eine Art Vizekönig, nicht eigentlich ,Feldherr',

den man '"'^'räb SAB''\ gemäß der Variaute riib i^AB'" = räb iiwimaü

.Heeresoberst' hieß. Als solcher wird in unveröffentlichten Texten der Zeit

Mithradates" I. Pi-li-nu-us genannt (vgl. hierüber Sternk. HI).

4. Die astronomischen Angaben, insbesondere die, welche die Mond-

finsternis vom 13. Düzu (Z. 14) betreffen, bestätigen nicht nur die Rich'ig-

keit der babylonischen Jahresangabe, sondern gestatten auch, die julia-

nischen Gleichwerte der babylonischen Monatsdaten mit voller Sicherheit

zu bestimmen.

Nach Oppolzer fand die Finsternis 141 v. Chr. Juli 22 statt. Mitte der

Finsternis S^S™, Anfang 2''57'" nach dem mittleren babylonischen Mittag.

Nach babylonischer Berechnung trat die Finsternis 34 Zeitgrade, also 211 16™

vor Sonnenuntergang ein, somit — da der oberste Sonnenrand 7''1"' w. Z.

verschwand — 4'' 45"' w. Z. oder mit Rücksicht auf die Zeitgleich. (-|-l.n'9)

4i'46."'9 mittl. Zeit, also gegenüber Oppolzer IhSO™ zu spät. (Der Fehler

rührt offenbar zum Teil daher, daß die Babylonier hier nicht in der Lage

waren, die Zeit des Eintrittes mit Hilfe von beobachteten Finsternissen, die

um eine oder mehrere Sarosperioden früher stattfanden, festzustellen —
solche gab es hier nicht — , sondern auf die Mondfinsternis vom 27. Jan.

des gleichen Jahres angewiesen waren, deren Anfang in Babel gesehen

werden konnte.)

Da die Tageszeit der Finsternis in den Nachmittag fällt, so ist Düzu 13

(der bab. Tag begann am Abend) nicht mit Juli 22, sondern mit Juli 21 22

zu identifizieren. Folglich

171 SÄ Düzu 1 = 141 V. Chr. Juli 9 10 '.

Da ferner gemäß der Angabe Z. 9 : „Düzu 30" der vorausgehende Monat

Simannu nur 29 Tage zählte, so ist

:

(Z. 4) 171 SÄ Simannu 22 = 141 v. Chr. Juli 1 2^

(Z. 8) „ „ 28 = „ „ „ „ 7,8

Der Einzug Mithradates' I. in Seleucia erfolgte (nach Z. 4—8)

kurz vor dem 28. Sivan, also höchstwahrscheinlich am 27. Sivan, also

141 V. Chr. Juli 7 (tags). Was arhu mCitu innu 28... ,denselben Monat

am 28. Tag. .
.' geschah, ist kaum etwas anderes als die Thronbesteigung

(Juli 7). Das erste Datum, welches seine Herrschaft über Baby-
lonien verkündet, ist der 1. Düzu des Jahres 171 (=9 10 Juli

141 V. Chr.).

1 u. - Diese Datengleicliungen entsprechen erstenmal nach dem .N'eiiniond gesehen wer-

auch genau unserer Neulichtberechnung, wo- den konnte. Also

nach die Mondsichel am .\bend des 9. Juli Simannu 1 = Juni 10 11 Duzii 1 - Jnli 9 10

und einen Monat früher am 10. Juni zum .. 22 = Juli 1,2
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Schade, daß unser Text infolge der starken Beschädigung uns Iceineu

Aufschluß darüber gibt, was sich am 3. Düzu (11 12 Juli) mit Demetrios
Nikator ereignete. Wir wissen von ihm aus anderen Quellen (I Makk. 14, 1 U.,

JosEPHus, Antiq. Jud. üb. XIII, 5, 11, Appi.an. Syr. 67), daß er, von den

Königen der Perser, Baktrianer und Elymer unterstützt, gegen Mithradates

anfangs eine Reihe von Siegen erfocht, aber dann durch erheuchelte Frie-

densunterhandlungen überlistet und von einem Feldherrn des Partherkönigs

geschlagen und gefangen genommen wurde. Anfangs in Ketten gelegt und

den von den Parthern abgefallenen Völkern zur Schau ausgestellt, gewährte

man ihm doch bald darauf eine milde Haft in Hyrkania; er erhielt sogar

Rhodogune, die Tochter des Königs, zur Frau und Aussicht auf den syri-

schen Thron.

Wichtige Aufschlüsse über die weiteren Ereignisse des Jahres 171 SÄ

verspricht die Tafel Sp I. 176, auf die P. Strassmaier im Brit. Mus. auf-

merksam ward. In einer Zu.schrift sagt er hierüber:

Eine große Mondtafel; aber sehr stark beschädigt, abgerieben und

mit Silikat gefüllt, so daß der Text wohl für immer verloren ist. Vorder-

seite hat 38, Rückseite 39 Zeilen. In der Chronik wird die Stadt Apamea
und Seleiikia erwähnt und Ar-qa(si?)-ni-'-a. Daher wären auch die wenigen

Reste noch wertvoll, wenn das Datum bestimmt werden könnte aus der

Konstellation der Planeten (Z. 26— 28). Dann folgen die Reste einer in-

teressanten Chronik: „Im selben Monat habe ich gehört, daß Arsaka, der

König und seine Truppen in der Stadt Arqa(?)nia, der König . . . ; am 6.

zogen die Elamiter mit ihren Soldaten gegen die Stadt Apamea am Flusse

Silhu . . . etc."<

Gehen wir nun daran, auf Grund der keilinschriftlichen Angaben der

Tafel ihr Alter zu bestimmen.

Da eine Transkription hier keinen Zweck hat, so gebe ich sofort die

Übersetzung.

(„Vs" Z. 26:) „In jener Zeit war Jupiter im Schützen; Venus bis zur

Mitte des Monats im Schützen, gegen Ende des Monats im Steinbock; Mer-

kur zu Anfang des Monats im Schützen, am 8. war Merkur im Osten (am

Morgen) im Steinbock im heliakischen Untergang; Saturn war in der

Jungfrau" [B].

(„Rs" Z. 27:) „In jener Zeit war am 5. Jupiter im Schützen im helia-

kischen Aufgang.

(Z. 28:) [Jupiter] am Ende des Monats im Schützen; . . . [Venus] bis

zur Mitte des Monats im Skorpion, am Ende des Monats im Schützen;

Saturn in der Jungfrau; Mars im Anfang des Monats im Skorpion, gegen

Ende des Monats im Schützen" [A].

Eine Vergleichung der Merkur- und Venusangaben in „Vs" und „Rs"

lehrt zwei Tatsachen: 1. „Vs" hat in Wirklichkeit als Rs und „Rs" als Vs

zu gelten; 2. die beiden Seiten der Tafel beziehen sich auf zwei unmittel-

bar aufeinander folgende Monate (A und B). Eine Bestätigung liefert

die Vergleichung der Position des Jupiter zur Zeit des heliakischen Auf-

gangs mit der des Merkur zur Zeit seines Untergangs am Morgen:
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Jupiter ging (etwa 8° westlicli vou der Sonne) am 5. des Monats [A]

im Schützen auf, Merkur (etwa 11° westlich von der Sonne) am 8. des

Monats [B] im Stein boclc unter. Hieraus ist ferner ersichtlich, daß [A]

und [B] Wintermonate sind.

Zur Bestimmung des Jahres dienen folgende Anhaltspunkte: 1. Das

Jahr fällt in die Regierungszeit der Arsakiden (da in der Chronik Arsaka

sarru genannt wird); 2. Jupiter ging am 5. (zwischen dem 3. und 7.) Tage

eines Wintermonats (höchstwahrscheinlich des Kislimu) im Schützen helia-

kisch auf; 3. Saturn stand im folgenden Monat in der Jungfrau. Allen

diesen Bedingungen genügt nur ein einziges Jahr, nämlich 171 SÄ; auch

stellt sich heraus, daß Monat [A] = Kislimu, Monat [BJ = febitu und

Kislimu 1 = 141 v. Chr. Dez. 4 5 Tebitu 1 = 140 v. Chr. Jan. 2 3.

Die übrigen Planetenangaben bestätigen das Ergebnis.

Die von Str.assmaikr erwähnte Chronik gehört also dem Kislimu des

Jahres 171 SÄ (= Dezember 141 v. Chr.) an. Sie ist um so wertvoller,

als sie weitere Ergebnisse des gleichen Jahres berichtet, in welchem Mithra-

dates I. sich der babylonischen Herrschaft bemächtigte. Letzteres geschah,

wie oben gezeigt, in den ersten Tagen des Juli. Aus der Chronik erfahren

wir, daß der Partherkönig im Dezember nicht mehr in Akkad weilte, son-

dern mit seiner Heeresmacht nach der Stadt Ar-ka-ni-'-a (so wohl zu lesen)

gezogen war. Was haben wir uns darunter zu denken? Schwerlich etwas

anderes als Hyrkaiiia, die Residenzstadt des Partherkönigs in der gleich-

namigen Landschaft. Seinen Abzug haben anscheinend die Elamiter zu

neuen kriegerischen Unternehmungen benützt; denn nach unserer Chronik

zogen die elamitischen Truppen am 6. Kislimu (=9 10 Dezember) nach

der Stadt Apamca, am ^illju '. Angesichts der überragenden Macht Mithra-

dates', der auch die Elamiter unterstanden, liegt die Sache jedoch wohl

ganz anders, nämlich so, daß die elamitischen Truppen auf Befehl des

Partherkönigs Apamea besetzten.

Daß die Parther auch in der zweiten Hälfte des Jahres 171 SÄ Baby-

lonieu beherrschten, ergibt sich aus der Ephemeridentafel Sp I. 173 + 221

für das folgende Jahr, denn am Seitenrand steht: wei-lji ki kitti 208'"""

m si-i mttu j 72 '''"*" "'Ar-m.-ka-a sarru = ,Vermessungen' (Bestimmungen)

für das Jahr 108 [AÄ], welches gleich ist dem Jahre 172 [SÄ]; Arsakes,

König. Das gleiche gilt von den zunächst folgenden Jahren (vgl. die Liste

der Doppeldaten in meiner Sternkunde usw., II. Buch, S. 446).

Erst im Jahre 182 SÄ (130 '29 v. Chr.) war Babel noch einmal von

einem Seleukiden (Antiochos VII.) beherrscht, um dann endgültig an die

Parther überzugehen (siehe oben S. 337 f.).

' Es gibt bekaimtlioli melirei-L' Städte, die Kanal sein, der den Tigris mit dem Euplirat

(nacli einer Königin) Aimmea benannt wurden. verbindet (vgl. die Karten, bes. UurHIi, Bibel-

Eine derselben liegt am Tigris, auf dem Wege atlas Nr. 8). Keilinschriftlich ist dagegen

von Babel nach Susa, westlich der El.vmais. insofern nichts einzuwenden, als ,Flul.i' und

Und es ist im hohen Grade wahrscheinlich, .Kanal' dasselbe ideographische Determinativ

daß diese Stadt hier gemeint ist ; dann aber haben,

müßte ^illju wohl kein Fluß, sondern ein
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Das Datum des parthischeii Feldzugs des Demetrios nach anderen

Quellen. Die wahre Epoche der Seleukiden-Ära

des I. Makkabäerbuches.

Bekanntlich widersprechen sich die bisher bekannten Angaben über

die Zeit der kriegerischen Unternehmungen Demetrios' IL gegen die Parther.

Nach PoRPHYRius und Eusebius (Chron. ed. Schoene I, 257. 263 sq.) begannen

dieselben Ol. 160, 2 (= 139/8 v. Chr.) und endigten mit seiner Gefangen-

nahme im folgenden Jahre. Dagegen fallen diese Ereignisse nach dem

I. Buch der Makkabäer (14, 1) in das Jahr 172 SÄ. Die erste der beiden

Annahmen ist nach unserem keilinschriftlichen Befund, wonach Mithra-

dates I. im Jahre 171 SÄ bab. (141 v. Chr.) Babylonien eroberte und dort

auch in den unmittelbar folgenden Jahren als Herrscher anerkannt ward,

unzulässig. Andererseits scheint aber auch der Ansatz in I Makk. um ein

Jahr verspätet. Dem wäre so, wenn die babylonische und die makka-

bäische Ära die gleiche Epoche hätten. Manche haben dies allerdings an-

genommen ; so Unuer und Winckler. Es trifft jedoch nicht zu. Die baby-

lonische Ära beginnt mit dem Frühjahr 311, die des I. Makkabäerbuches

im Frühjahr 312. Gerade die scheinbare Dissonanz in unserem Falle

liefert dafür den durchschlagendsten Beweis. Die bisher noch strittige

Frage (vgl. Schürer. Gesch. des jüd. Volkes, 3. u. 4. Aufl. I, 38) dürfte

hiermit endgültig entschieden sein. So erweist sich gerade jenes Datum

des I. Makkabäerbuches, das manche (so Schürer a. a. O. 175) zugunsten

der Angabe bei Porphyrius-Eosebius beiseite gesetzt haben, nicht nur als

richtig, sondern auch als wichtigster Stützpunkt der Chronologie des I. Buches

der Makkabäer.

Nachträgliches zur Namenschreibung.

1. Den Namen des obengenannten Partherkönigs pflegt man .Mithrldates' zu

schreiben — im Gegensatz zu ,Mithradates' von Pontes. Wir wählen letztere Form
auch für jenen, gestützt vor allem auf die astronomische Keilinschrift SH. 163

(87—7—6), die in Sternk. III veröffentlicht werden soll. Dort nämlich findet sich

der Name deutlich Mi-it-ra-d(t-ta geschrieben. Die babylonischen Gelehrten

wußten aber doch genau, wie ihr König hieß, zumal es hier Mithradates II.. also

kein Neuling ist.

2. Die Schreibung der griechischen Herrschernamen ist versehentlich S. 331

bis 336 nicht konsequent durchgeführt worden. Die griechischen Autorennamen
wie Diodoros, Porphyrios, Eusebios sind jedoch — einem verbreiteten Brauche ge-

mäß — absichtlich latinisiert bzw. abgekürzt. Eine genau unterscheidende Schreib-

weise sollte übrigens lediglich jene Namensform berücksichtigen, welche der Ver-

fasser selbst gebrauchte und die zugleich der Sprache seiner Schriften angemssen
ist; also ,Appianos', ,Josep(h)os', aber ,Hieronymus'. Doch sind derartige Unter-

scheidungen für uns hier völlig belanglos. Wir werden aucli künftig alle antiken

Autorennamen — soweit dies möglich ist — lateinisch wiedergeben; die in der

Geschichte selbst auftretenden Personen aber soll der Name zukommen, den sie

einst wirklich getragen haben.
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Chronologische und historische Beziehungen

zwischen den beiden Makkabäerbüchern.

Kurze Einführung und Erledigung einiger Vorfragen.

lu die Zeit der Seleukiden, Antioclios' IV. und seiner nächsten Nach-

folger, fallen die religiös-nationalen Freiheitskämpfe auf palästinischem

Boden. Den syrischen Gewalttaten trat zuerst Mattathias, der Urenkel

Hasmonais, kraftvoll entgegen. Seine Söhne, vor allem Judas mit dem Bei-

namen Makkabi, setzten sein Werk fort und vollendeten es. Die ruhm-

reichen Taten dieser Hasmonäer bilden den Gegenstand der beiden Makka-

bäerbücher, wie sie nach dem Haupthelden gewöhnlich benannt werden.

Beide Bücher sind selbständige Werke, verschieden in mehrfacher Hin-

sicht : bezüglich der Ursprache und des Stils, des Zweckes und der Anlage,

des Zeitraums der dargestellten Ereignisse und endlich der Abfassungszeit.

Das erste Buch war ursprünglich hebräisch abgefaßt, das zweite gleich

von .\nfang in griechischer Sprache (Hieronym. Prologus galeatus). Dort

ist der Stil schlicht, hier gewählt, kunstvoll. 1 Makk. bietet einen historisch

genauen, chronologisch wohlgeordneten Bericht, kurz Geschichte im eigent-

lichen Sinne; II Makk. dagegen verwertet eine Reihe von historischen Nach-

richten hauptsächlich zum Zwecke unmittelbarer und eingehender religiöser

Belehrung und Erbauung; genauere Beschreibungen politischer, besonders

militärischer Ereignisse, .Angaben von Ort und Zeit fehlen nicht selten.

Auch I Makk. schenkt gewiß dem eigentlich religiösen Leben große

Beachtung: die Treue zur angestammten Religion, die würdige Feier des

Kultes, das unentwegte Vertrauen auf Gottes Schutz und Führung kommen
oft genug sehr klar und schön zum Ausdruck; 5, 54 hebt sogar eine Tat-

sache hervor, die an Wirkung einem wunderbaren Eingreifen Gottes gleich-

kommt. Eigentliche Wunderberichte (wie II Makk. 1, 19ff.; 3, 24ff.; 11,8;

vgl. auch das Traumgesicht des Judas Makkabi 15, 11— 16), die der

Verfasser — abgesehen vielleicht von 1, 19 ff. — wohl schon bei Jason

von Kyrene vorgefunden hat (vgl. 2, 21), fehlen jedoch in I Makk. gänzlich.

Merkwürdigerweise ist man auf den Gedanken verfallen, den Ver-

fasser von I Makk. in den Kreisen der Sadduzäer zu suchen (so Geiger,

Urschrift und Übersetzungen der Bibel [1857], 217 und K.aitzsch, Die Apo-

kryphen und Pseudepigraphen des A. T. I [1900], 26). Die beigebrachten

Gründe wirken indes gar nicht überzeugend.
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G. findet seinen Beweis in der stillscliweigenden Billigung des Verhaltens der

Makkabäer in betreff der Sabbatheiligung (2, 41; 9, 43 ff.); die Pharisäer seien darin

weit ängstlicher gewesen. — Wenn sich also der Verfasser nicht darüber entrüstet,

daß die Makkabäer durch die Erfahrung belehrt sich entschlossen, auch bei einem
Angriff am Sabbat sich zur Wehr zu setzen, um nicht samt und sonders abge-

schlachtet zu werden, so muß er ein Sadduzäer sein. Als ob es damals nur Über-

pharisäer und Sadduzäer gegeben hätte! K. weist seinerseits darauf hin, daß der

sterbende Mattathias (2, 52 ff.) nur diesseitige Belohnungen kenne. Aber gerade die

Beispiele aus Israels Geschichte waren durch ihre greifbare Gestalt geeignet, tiefe-

ren Eindruck zu machen als etwa der allgemeine Hinweis auf eine Vergeltung im
jenseitigen Leben, an das der Israelit zwar glaubte (Gen. 25, 8 ; 49, 29 ; vgl. Gen.

37,35; I Sam. 28,11), ohne jedoch eine hinreichend klare Vorstellung davon zu be-

sitzen. Zudem würde ein Sadduzäer dem Sterbenden nicht die Worte in den Mund
gelegt haben: „Elias ward, weil er für das Gesetz eiferte, in den Himmel erhoben".

Vollends bezeugt der Verfasser gleich darauf (2, 69 f.) seinen Glauben an das Jen-
seits: „Hierauf segnete er (Mattathias) sie und ward seinen Vätern beigesellt."

Damit ist gewiß nicht die Beisetzung in der Gruft seiner Väter in Modein gemeint,

von der hernach die Rede ist. und noch weniger kann dies heißen : er kehrte gleich

seinen Vätern in das Nichts zurück. Doch ganz abgesehen hiervon ist schon der

das ganze Buch beherrschende strenge Vorsehungsglaube völlig unvereinbar

mit sadduzäischer Denkweise. Das gleiche gilt von der 7,41 bekundeten Über-

zeugung, daß es Engel gebe. Die Annahme, der Verfasser von I Makk. sei ein

Sadduzäer, ist also völlig haltlos.

Ebensowenig ist die Ansicht erweisbar, daß II Makk. eine das I. Buch
bekämpfende, den Hasmonäern feindliche (pharisäische) Parteischrilt dar-

stellt. Insbesondere bietet die Vergleichung von II Makk. 14, 6 mit I Makk.

7, 12 ff. keinen berechtigten Anlaß zu einer solchen Meinung.

Man hat darauf hingewiesen, daß das II. Buch zum I. in einem ähn-

lichen Verhältnis stehe wie die Chronik zu den Königsbüchern. Das trifft

indes nur teilweise zu. Hätte man sich darauf beschränkt, zu sagen, daß

II Makk. und Chronik das kultgeschichtliche und religiös erbauliche Moment
betonen, so wäre es gut gewesen; allein man fand ihre Ähnlichkeit haupt-

sächlich in der ungeschichtlichen Darstellung, der kritiklosen Herübernahme

von Überlieferungen, ja der mehr oder minder bewußten Beugung und

Verkehrung der Tatsachen zugunsten einer Parteiansicht. Wie es sich in

der Chronik damit wirklich verhält, lehrt Abh. V; Ähnliches wird sich in

den folgenden Untersuchungen ergeben. Während indes in der Chronik

mehrfach eine Anlehnung an die Berichte der Königsbücher oder deren

gemeinsamen Quellen hervortritt, verrät II Makk. bzw. die Schrift Jasons

von Kyrene, auf die sich der Verfasser im Vorwort (2, 1 9 ff.) beruft, ein so

ganz anderes Gepräge als I Makk., daß eine Benützung des letzteren seitens

Jasons oder des Verfassers von II Makk. durchaus unwahrscheinlich ist.

Auch der Zeit umfang der Ereignisse ist in beiden Büchern sehr

ungleich. Das erste umfaßt (nach einigen Vorbemerkungen über Alexan-

ders Weltherrschaft und die Teilung seines Reiches unter seine vornehmen

Genossen) die Zeit von dem Regierungsantritt Antiochos' IV. (Febr./März

175 V. Chr.) bis zum Tode des Hohenpriesters Simon (im Sebat [= Febr. 6

— März 7] 135 v. Chr.), also rund 40 Jahre. Rechnet man die kurzen An-

deutungen über die Taten seines Nachfolgers Johannes Hyrkanus hinzu,

so gelangt man bis 104 v. Chr.
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Das zweite Buch beginnt etwas früher, nämlich unter Seleukos IV.

(187—175 V. Chr.) und endet mit dem Tode Nikanors (Adar 13 = März 8

161 V. Chr.); es umfaßt also nur etwas mehr als 15 Jahre.

Und nun zur Abfassungszeit!

Das erste Buch ward nach obigem sicher erst nach 105 v. Chr.

niedergeschrieben. Daß die Nachfolger des Johannes, nämlich Judas Ari-

stobulos (t 103) und Alexandros Jannai (f 76) nicht erwähnt werden, kann

nicht auffallen. Ihre Gewalttaten haben weder dem Geschlechte der Has-

monäer Lorbeeren noch ihrem Volke Glück eingebracht. Andererseits hält

man mit Recht ein Herabgehen bis 63 v. Chr. (Eroberung Jerusalems durch

Pompeius; vgl. Abh. VIII) für unzulässig, da der Verfasser um diese Zeit

oder später schwerlich über das Freundschaftsverhältnis mit Rom so un-

befangen geschrieben hätte, wie er es getan. Die Abfassung fällt somit

zwischen 104 und 63 v. Chr.

Nun hat man allerdings geglaubt, daß 14, 16ff. einer noch viel späteren

Zeit angehöre und dies besonders mit Rücksicht auf 15, 15—24. d. h. den

Brief des Konsuls Lucius an Ptolemäos und andere Adressaten zum Schutze

der Juden, den die Gesandtschaft Simons in Rom erwirkt hat. Dieses Do-

kument hat nämlich eine zweifache Mißdeutung erfahren.

Die erste rührt von Weixhaiskn (Isr. und jüd. Geschichte 223) her.

Er kam zu dem Schluß, das Schreiben sei mindestens an verkehrter Stelle

eingerückt; denn es könne nicht aus dem Jahre 139 stammen, sondern

müsse ins Jahr 143 fallen. Dem ist jedoch nicht so; die Sache verhält

sich vielmehr folgendermaßen. Im Jahre 172 SÄ' = 141 v. Chr. sandte

Simon den Numenios, Sohn des Antiochos, mit einem goldenen Schilde von

1000 Minen Gewicht nach Rom, um die Bundesgenossenschaft zu befestigen

14, 24). Schon vorher, anläßlich des Todes Jonatans und des Amts-

antritts Simons, war seitens der Römer — anknüpfend an das Gesuch

Jonatans um Erneuerung des alten Bundesverhältnisses (12, 16) — eine

zusagende Antwort an Simon erfolgt (14, 16 ff.). Dies war im Jahre 170

Sä' = 143 2 v. Chr. Die Wirkung dieser erneuten römischen Gunstbe-

zeugung auf Demetrios II. ist klar 14, 38—40 ausgesprochen. Demetrios

nahm infolgedessen gegenüber Simon eine sehr freundliche Haltung ein.

Als aber der Seleukide im Jahre 141 v. Chr. in die Gefangenschaft der

Parther geraten war (s. oben S. 339 ff.), sah sich Simon vor eine recht un-

gewisse politische Zukunft gestellt; daher seine abermalige Gesandt-

schaft nach Rom (welche allem Anschein nach seiner Erwählung zum erb-

lichen Priesterfürsten 172 SÄ' Elul 18 = 141 v. Chr. August 25 kurz vor-

ausging). Das Ergebnis war das Schreiben 15, 16 ff., das nach 1 Makk. in

die Zeit fiel, da Antiochos VII. Sidetes den Tryphon in Dora belagerte.

Dies war 174 SÄ' = 139 v. Chr. Der Verfasser jenes Briefes kann nur

Lucius Calpurnius Piso sein, der ja in eben jenem Jahre wirklich Kon-

sul war. Daß Ptolemäos VII. (dessen Alleinregierung von 145— 117 v. Chr.

währte) als Hauptadressat an erster Stelle genannt wird, ist nach der ver-

hängnisvollen Einmischung seines älteren Bruders Ptolemäos VI. Philometor

in die syrische Thronfolge gewiß verständlich. Sehr bemerkenswert ist es
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auch, daß alle die v. 23 aufgeführten Kleinstaaten und Gemeinwesen weder

Ptolemäos und den andern v. 22 genannten Königen noch Rom selbst da-

mals unterworfen waren. Sie werden also mit Recht in dem Briefe auf

gleiche Weise ersucht, dem Hohenpriester Simon seine etwa in ihr Gebiet

fliehenden Feinde auszuliefern. Auffällig scheint es allerdings, daß sich

unter den Adressaten des Briefes auch Demetrios II. befindet, der doch

schon seit Juni oder Juli 141 in der parthischen Gefangenschaft weilte,

eine Tatsache, die den Römern natürlich bekannt war. Die Schwierigkeit

löst sich indes sofort, wenn man beachtet, daß Mithradates I. den Seleu-

kiden nicht zur immerwährenden Gefangenschaft verurteilte, sondern

sein Thronrecht anerkannte und ihm dessen Vollzug auch zu-

sicherte, natürlich, indem er sich desselben zu bedienen hoffte. Und hier-

von konnte man auch in Rom Kenntnis erlangt haben. So war Demetrios

in den Augen des Konsuls Lucius nicht politisch tot, sondern ein Fürst,

dessen Herrschaft in Syrien vielleicht schon sehr bald — namentlich im

Hinblick auf die gerade begonnene Eroberung des Landes durch Antio-

chos VII. — mit parthischer Hilfe wieder aufgerichtet werden mochte. Nach

den Enttäuschungen, die Simon seitens des neuen Königs erfuhr (I Makk.

15, 26 ff.), konnte dem Hohenpriester eine solche Wendung der Dinge nur

sehnlichst erwünscht sein. Doch davon hatte man in Rom bei Abfassung

des Briefes 15, 16 ff. — schon mit Rücksicht auf dessen Platz in der Reihen-

folge der Ereignisse — wohl noch keine Kenntnis.

Eine andere, noch mehr verfehlte Mißdeutung des eben genannten

Schreibens entstand durch dessen Identifikation mit dem bei Jo.sephls, Antiq.

XIV, 8, 5 erwähnten Senatsbeschluß aus dem 9. Jahre Hyrkans II. (63—40

V. Chr.), der auf Antrag des Prätors Lucius Valerius gefaßt ward und

der dem obigen Dokument ähnelt. Die Echtheit dieses um 92 Jahre jün-

geren ' Schriftstücks hat man früher bestritten und dieses selbst als eine

leichtfertige Übertragung von I Makk. 15, 16 ff. auf eine viel spätere Zeit

von selten des Josephus angesehen. Als aber Mommsen (Hermes IX, 284 ff.) mit

guten Gründen für die Echtheit von Antiq. XIV, 8, 5 eingetreten war, glaubte

sich WiLLRicH (Juden und Griechen vor der makkab. Erhebung [1895], 72)

zu der Schlußfolgerung berechtigt, daß ein Bearbeiter oder Übersetzer von

1 Makk. jenes späte Aktenstück an der Stelle, wo das Bündnis Simons mit

Rom erwähnt war, als eine ihm passende Urkunde eingeschoben habe.

Und dieser Folgerung sich anzuschließen zeigte sich auch Kaltzsch, Apokr.

und Pseudepigr. I (1900), 30 geneigt. Vergleicht man aber beide Dokumente

genauer, so muß man sich etwas wundern, wie man dieselben überhaupt

jemals für identisch halten konnte.

Zunächst kann es doch nicht im mindesten auffallen, wenn die wiederholten

Abschlüsse eines allgemeinen Schutzbündnisses zwischen zwei Völkern des Alter-

tums sicii auch unter ganz ähnlichen oder gar gleichbleibenden Formen vollziehen

;

eher müßte das üegenteil überraschen. So versteht es sich von selbst, daß der

jüdische Priesterfürst später wie früher den Römern als Symbol der Verbrüderung

J Josephus läßt die Regierung Hyrkans II. 55 v. Chr. beginnen; das 9. Jahr also

47 V. Chr.
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einen goldenen Schild überreichen ließ und von ihnen eine entsprechende Einwir-

kung auf die Könige und freien Gemeinwesen rings um Palästina erbat.

Aber schon in dem besondern Zweck tritt klar ein Unterschied hervor: nach

I Makk. 15 sollen sich jene nicht nur direkter und indirekter Angriffe gegen die

Juden enthalten, sondern auch zur Auslieferung von flüchtigen Vaterlandsverrätern

an den Hohenpriester bereit sein ; nach Josephls, Antiq. XIV, 8. 5 dagegen soll den

Juden der freie und unbehelligte Besuch der fremden Gebiete zu Wasser und zu

Lande gestattet werden. Das sind zwei sehr verschiedene Gesichtspunkte.

Obendrein werden in Antiq. die I Makk. in langer Reihe aufgezählten Staaten und

Gemeinwesen (die — wohlgemerkt — damals alle wirklich unabhängig waren] gar

nicht erwähnt; der angebliche Interpolator konnte sie also auch nicht daraus ent-

nehmen und er mußte obendrein ein vorzüglicher Kenner der politischen Verhält-

nisse der Zeit 139 v. Chr. sein, um das Felilende anderswoher zu ergänzen. Ebenso

mußte er den Prätor Lucius Valerius (Antiq. 1. c.) ganz zeitgemäß in den Konsul

Lucius verwandeln und über Verhandlungen im Tempel der Concordia (1. c.) — wo

ja erst seit 121 v. Chr. Senatssitzungen stattfanden — mußte er natürlich kluger-

weise völlig schweigen. Und dieses ganze Raffinement sollen wir glauben! Es

bleiben nun noch die Namen der jüdischen Gesandten. Unter Hyrkan II. waren

es diese drei; „Alexandros, Sohn des Jason. Numenios, Sohn des Antiochos,

und Alexandros, Sohn des Dorotheos"; unter Simon (I Makk. 15) aber; „Numenios

und seine Begleiter". Da nun dieser Numenios nach 12,16; 14,22 auch „der Sohn

des Antiochos" war, so schien die Identität der beiden Gesandtschaften den

Kritikern erwiesen. Dabei hat man jedoch folgende zwei Umstände ganz außer

acht gelassen: 1. „Numenios. der Sohn des Antiochos". war unter Hyrkan II. der

zweite im Rang; der Führer der Gesandtschaft war offenbar Alexandros. der

Sohn des Jason. In I Makk. dagegen war Numenios der erste und Antipater, der

Sohn Jasons, der zweite. 2. Es kommt doch häufig genug (besonders in derselben

Familie) vor. daß Vater und Sohn zu verschiedenen Zeiten die gleichen Vornamen

tragen; es ist daher unzulässig, darauf eine Identität zu gründen, zumal wenn —

wie in unserem Falle — so viele gewichtige Tatsachen dagegen sprechen'.

Der Bundesbeschluß I Makk. 15, 15K. hat also gar nichts mit

dem bei Josephus, Antiq. XIV, 8,5 zu tun; ersterer gehört wirklich

dem Jahre 139 v. Chr. an und steht in I Makk. an richtiger Stelle.

Damit erledigt sich zugleich der späte Ansatz von I Makk. 14, 16ff.

Die Bestimmung der Abfassungszeit des II. Makkabäerbuches ist er-

heblich schwieriger.

Das eigentliche Buch beginnt mit der Vorrede 2, lülf., wo der Ver-

fasser erklärt, daß er das von Jason von Kyrene abgefaßte Werk über die

glorreichen Kämpfe der Makkabäer gegen Antiochos IV. und dessen Sohn

in gedrängter Kürze, aber in gefälliger und anregender Form bieten wolle.

Diesem Programm gemäß schließt seine Darstellung mit dem Tode Nika-

nors, im ersten Regierungsjahr Demetrios' I., 161 v. Chr. März 8. Den bald

darauf, wohl schon im Nisan (März 24 -April 22) 161 erfolgten Tod des

Judas Makkabi erwähnt er nicht mehr. Man hat nun daraus gefolgert,

daß Jason sein Werk kurz nach Nikanors Tod verfaßt habe (vgl. Knaben-

bauer, Comment. [1907], 276). Dafür liegt indes kein zwingender Grund

vor; jene Annahme dürfte vielmehr schon daran scheitern, daß zwischen

1 übrigens hat auch schon Mom.msen die indes - wie es scheint — wenig gefruchtet

;

Identität der beiden Dokumente bestritten, daher ist obige eingehende Begründung wohl

wie Kaltzsch a. a. 0. 30 selbst bemerkt. nicht überflüssig. Andere Ansichten siehe

Das ablehnende l.'rteil des Historikers hat unter ..Nachträge".
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dem Tode Nikanors und dem des Judas nur wenige Wochen verstrichen.

Dagegen dünkt es mir sehr wahrscheinlich, daß gerade das tragische Ende

des Judas, herbeigeführt durch die feige Fahnenflucht von 2200 Mann

seiner ohnehin geringen Streitkräfte, und die nach seinem Tode in ganz

Israel stark um sich greifende Abfallsbewegung wohl schon Jason veran-

laßt haben, seine Schilderung mit Nikanors Tod abzubrechen; denn zur

Erbauung waren solche Erscheinungen nicht geeignet. Vgl. auch 15, 37,

wo kurz berichtet wird, daß von jener Zeit ab die Stadt von den Hebräern

behauptet ward.

Ein gewisser chronologischer Anhaltspunkt dürfte sich indes aus den

dem eigentlichen Buch vorausgeschickten Briefen (1, 1—2, 18) ergeben, in

welchen die palästinischen Juden ihre ägyptischen Glaubensbrüder zur Teil-

nahme an der Feier des Tempelweihefestes einladen. Das dem ersten

Briefe beigefügte Datum (188 SÄ" = 125 4 v. Chr.) wäre nämlich zugleich

wertvoll für das Ganze, vorausgesetzt, daß die Briefe wirklich als Einlei-

tung zu dem eigentlichen Buche gelten dürfen. Nun erwecken aber Inhalt

und Zweck der Briefe durchaus diesen Eindruck, sodaß lä de in 2,19

als eine vom Verfasser hergestellte Brücke erscheint. Ein großes Be-

denken steht allerdings dieser .\nnahme entgegen. Zwischen dem, was

der zweite Brief 1, 13—16 über den Tod des Antiochos berichtet, und dem,

was der Verfasser 9, 1 ff. selbst darüber meldet, besteht nämlich ein Wider-

spruch, der bis jetzt keine annehmbare Lösung gefunden hat. Dort wird

Antiochos bei dem Versuch eines Tempelraubs in Persien von listigen

Priestern eingeschlossen und getötet, hier aber wird er vom Volke in die

Flucht getrieben und stirbt bald darauf auf dem Heimweg. Kaitzsch (a.a.O. 85)

zerbricht sich allerdings darüber nicht lange den Kopf. Er meint : „der

um die geschichtliche Wahrheit recht wenig bekümmerte Verfasser" habe

an beiden Sagen ein so großes Behagen empfunden, daß er sie, ohne die

Verantwortung für eine derselben zu übernehmen, dem Leser zur Wahl

gestellt habe. Mit der Glaubwürdigkeit des Verfassers von II Makk. ver-

hält es sich indes — wie unten gezeigt wird — ganz anders; auch ist es

unstatthaft, ihm die Torheit zuzutrauen, er habe einen so handgreiflichen

Widerspruch stillschweigend geduldet und skrupellos seinen Lesern aufge-

tischt. Noch weniger geht es an, die Briefe selbst als Erfindungen eines

Vorgängers oder — wie Kautzsch mit Ewald vermutet — des Verfassers

selbst hinzustellen. Die im ersten Briefe 1,7 berichteten traurigen Zustände

aus dem Jahre 169 SÄ" (= 174 3 v. Chr.) und die darauffolgende Erlösung

entsprechen durchaus den I Makk. 13, 41 vorausgehenden Ereignissen. So

dürfen wir erwarten, daß auch der zweite Brief in seiner ursprünglichen

Fassung historisch-chronologisch zutrifft. Der eingangs genannte Judas ist

gewiß kein anderer als der Makkabäer und die Zeit des Adressaten Ari-

stobulos, der Lehrer Ptolemäos' VI., steht damit mindestens nicht im Wider-

spruch. 1, 11 f. bezieht sich selbstverständlich auf die siegreichen Kämpfe

gegen die Truppen des Bedrückers Antiochos IV. 1, 13— 16 ist aber offen-

bar von einem andern die Rede: von Antiochos III., dem Vater des

vorigen. Nur auf diesen nämlich trifft jener Bericht zu (vgl. ob. S. 322^).
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Wie kommt aber dieser Antioclios liier liinein?

Da nach obigem weder bei den mit den Zeitverliältnlssen wohlver-

trauten Absendern des Briefes eine Verwechselung, noch beim Verfasser

von II Makk. die stillschweigende Duldung einer solchen vorausgesetzt

werden darf, so sehen wir uns unabweisbar zur folgenden Lösung ge-

drängt. Ursprünglich folgte auf v. 12 die Erzählung des unglücklichen

Abenteuers Antiochos' IV. in Persepolis (II Makk. 9, 1 ff.) nebst dem Gottes-

gericht, das den König traf, der sich noch mehr am Heiligtum in Jerusalem

versündigt hatte, lim aber den Eindruck dieser Tatsachen noch zu ver-

stärken, wird ferner (v. 18— 16) darauf hingewiesen, daß schon Antiochos,

der Vater Antiochos" IV., sich als Tempelräuber hervorgetan und den ver-

dienten Lohn empfangen hat. Der Schluß (v. 17) natu .räina edAoyijrög

ijKÖjr (') (-leöc öc .jaQadoyxe toi'q üoeßi'iaa rrag^ bezieht sich auf beide

gekrönte Frevler. Bei einer Neuauflage des Briefes aber hat der

Abschreiber — getäuscht durch den gleichen Namen (Antiochos)

von Vater und Sohn und die fast parallelen Berichte ihrer Raub-

fahrt — gerade die Hauptsache, die sich auf Antiochos IV. be-

zog, übersprungen. Einen ganz ähnlichen Mißgriff kann man in mecha-

nisch angefertigten Abschriften nicht selten entdecken.

Es steht somit nichts mehr im Wege, die beiden Briefe als Einleitung

zum eigentlichen Buche anzusehen. Dadurch wird es sicher, daß die Ab-

fassung des letzteren frühestens auf das Schlußdatum des ersten Briefes,

das Jahr 188 SÄ" (= 125 v. Chr.), fällt. Dagegen läßt sich nicht beweisen,

daß das Buch schon in diesem Jahre vollendet war (wie Niese, Kritik der

beiden Makkabäerbücher [1900], 25, und mit ihm Knabenbauer, Comment.

[1907], 275 annahm); denn auch der erste Brief konnte schon lange vor-

gelegen haben, ehe er vom Verfasser des II. Makkabäerbuches als Ein-

leitung benützt ward.

Damit sind die wichtigsten Vorfragen erledigt. Wir treten nun in

eine vergleichende LTntersuchung der beiden Makkabäerbücher ein, die mit

nicht geringen Schwierigkeiten verbunden ist, aber gerade deshalb einen

besonderen Reiz gewährt.

1 Dieser Plural hat m.E. die Version der y.eifaXrjv vorzuziehen sein. Kautzsch trifft

Vulgata in v. 16 mit veranlaßt: „percusserunt wohl das Richtige, wenn er a. a. 0. 87 sagt:

ducem, et eos qui cum eo erant, et divi- „Man verkannte, daß das Zerstücken, worin

serunt membratim et capitibus amputatis foras das Abhauen des Kopfes bereits eingeschlos-

proiecerunt." Nach dem griechischen Text sen ist, sich nur auf Antiochos bezieht, und

ist nur von Zerschmetterung und Zerstiicke- übersah, daß der König allein im eigentlichen

lung des Fürsten (nicht auch seiner Begleiter) Tempel war. seine vom Heere zu unterschei-

die Rede (.Jß/i/ioirfi- .Ttigovs ai'rfxcQavvioGar denden wenigen Freunde aber sich draußen

Töv ijyefiöva, xai fieÄ^i noirjoavies ) OaraWi im Vorhofe befanden." Der letzte Grund

folgt allerdings, daß sie „Köpfe" den draußen der obigen Lesarten liegt aber darin, daß

Stehenden zugeworfen häUen [aal rüg xecpa- man in Unkenntnis des zwischen v. 12 und

/lüj äcff/'.ovreg ToTg i'^io izaQe\i(}ti;'af): allein i;i ausgefallenen Berichtes über Antiochos IV.

das paßt nicht zum Vorigen. Obendrein be- aus dem Plural loi; üot;i)]aaviai schloß,

zeugt auch eine Handschrift und der S>Ter, außer dem königlichen Räuber müßten auch

daß nur von einem ,Kopf' die Rede ist. seine Freunde umgekommen sein.

Deshalb dürfte mit Keil und Kautzsch t'hv
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I. Epochenverhältnis ihrer Ären.

Die Epoche der Ära des I. Makkabäerbuches, nämlich der 1. Nisan

312 V. Chr., wurde oben S. 344 mit voller Sicherheit bestimmt; aber auch

die des II. Makkabäerbuches können wir ermitteln, indem wir das Verhältnis

beider Epochen feststellen.

Die bisherigen Ansichten hierüber gehen recht weit auseinander.

Nach den meisten beginnt die Ära des II. Buches später als die des I.,

und zwar nehmen die einen ein halbes, andere ein ganzes Jahr, wieder

andere l'a Ja'"" Unterschied au. Die erste Meinung haben schon Petavius ',

NoRis ^ und Frölich ^ die letzte Ideler '' vertreten. Dagegen glaubt ScHtmER ^

im Anschluß an Grimm'': „es liegt kein ausreichender Grund vor, für das

II. Makkabäerbuch eine besondere Ära zu statuieren. Und man hat die

Wahl, ob man seine Ära für die durch das I. Makkabäerbuch bezeugte

palästinensische SÄ oder für die im übrigen Syrien geltende SÄ halten

will." ÜNGER ^ endlich nimmt wie für das I. Buch so auch für das II. das

Frühjahr 311 als Ausgangspunkt an. Was ist richtig? Der Anfang der

Ära des II. Buches der Makkabäer fällt '-a Jahr später als der

des I. Buches, also auf den 1. Tisri des Jahres 312 v. Chr.

Der Beweis gründet sich auf folgende Tatsachen: 1. die Jahreszahl

im II. Buch ist um 1 niedriger als im 1. Buch, wenn das Ereignis in die

Zeit zwischen 1 Nisan und 1 Tisri fällt; dagegen ist 2. die Jahreszahl in

beiden Büchern die gleiche, wenn das Ereignis zwischen 1 Tisri und 1 Nisan

liegt. Hierfür zunächst zwei Belege.

Erster Fall: a) 1 Makk. 6, 18 ff.: Judas belagerte im Jahre 150 die

Burg, welche von den die Juden beim Festbesuch belästigenden Heiden

besetzt war. Einige der Belagerten entkamen aber und begaben sich, von

abtrünnigen Juden begleitet, schutzflehend zu Antiochos Eupator, dem sie

auch die Gefahren vorstellten, die durch die schon vorher (1 Makk. 4,60f.)

von Judas ins Werk gesetzten Befestigungen des Tempelhofes und der Stadt

Betzur drohe. Erst daraufhin (6, 28) macht der König mobil und bricht

mit einem großen Heere und zahlreichen Elefanten gegen die Juden auf.

Zunächst belagert er Betzur. Inzwischen war aber auch Judas von

der Burg (Jerusalem) abgezogen und lagerte bei Bet-Zacharja, vier Stunden

nördlich von Betzur. Dahin wendet sich jetzt der König. Es kommt

zur Schlacht, die aber nach anfänglichen Erfolgen mit dem Rückzug der

Juden endigt. Das Ereignis fällt zweifellos in den Sommer des Jahres 150.

Dies folgt schon aus einem nebensächlichen Umstand. 6, 34 heißt es

:

1 De doctrina temporum X, 4.5.
' Gesch. d. jiid. Volli. ^ I, 39 f.

- Annus et epochae Syro-macedoniini, ' Exeget. Handb. z. d. Apokryphen III,

dissert. II, cp. 1. 11 f.; IV, 186 f.

•'* Annales compendiarii Regum et rerura " Die Seleukidenära der Makkabäerbücher,

Syriae nummis veteribus illustrati (ed. 2, 1745) Sitzungsberichte d. Münchener Akad., phil-

Proleg. p, 22 sqq. hist. KI. 1895 S. 236 ff.

•• Handbuch d. math. und techn. Chrono-

logie I, 533 f.
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„Den Elefanten zeigte man den roten Saft von Weintrauben und Maulbeeren,

um sie zum Kampf zu reizen." Die Maulbeere reift aber in Palästina Mai

Juni, die Weintraube Juli August ; im Juli konnte man also beide Früchte

pflücken. Damit stimmt auch überein, daß man sich selbst geraume Zeit

danach noch in dem (bis Tisri reichenden) Sabbatjahr befand (vgl.

6, 49 f.; 52 ff.).

Hiernach kann es nicht zweifelhaft sein, daß Judas die Nachricht von

den Rüstungen des Königs und dem Anmarsch seiner Truppen erst im

Frühling oder Sommer des gleichen Jahres (150) und nicht etwa schon im

vorhergehenden Jahre erhalten hat oder auch nur erhalten konnte '.

b) Nach II Makk. 13, Iff. aber vernimmt Judas im Jahre 149, daß

Antiochos Eupator und Lysias mit großen Heresmassen und Kriegselefanten

gegen Judäa im Anzug sei. Es ist somit klar, daß das Jahr 150 des

I. Buches = Jahr 149 des II. Buches und zwar in bezug auf ein Ereignis,

das zwischen 1 Nisan und 1 Tisri fällt.

Zweiter Fall: a) I Makk. (i, Iff.: Demetrlos entweicht im Jahre 151

aus Rom und tritt in einer Stadt am Meere als König auf; Antiochos und

Lysias werden ergriffen und getötet; Demetrlos besteigt den Thron. Vor

ihm erscheinen abtrünnige Juden unter der Führung des nach dem Hohen-

priestertum lüsternen Alkimos, um Judas und seine Brüder anzuklagen.

b) II Makk. 14, Iff.: „Nach einer Zeit von drei Jahren" erfährt Judas

die Landung des Demetrlos in Tripolis, seine Besitzergreifung des Landes

und die Hinrichtung des Antiochos und Lysias. Hierauf erscheint im Jahre

151 .Alkimos, der unwürdige vormalige Hohepriester, vor Demetrlos, um
ihm zu huldigen und Judas nebst dessen Partei anzuschwärzen.

Die „drei Jahre" sind offenbar von dem (13, 1) genannten Jahre 149

bis 151 gerechnet. Das kann nicht befremden, da man auch ,nach 3 Tagen'

im Sinne: vom 1. bis zum 3. Tag nahm. Dadurch wird aber die Richtig-

keit des Jahres 149 bestätigt. Denn wäre statt 149 wie im I. Buch der

Makkabäer (6, 20) 150 zu setzen, so wäre die Angabe ,nach einer Zeit von

drei Jahren' irrig. Hieraus folgt zugleich, daß zwar die Ereignisse 13, Iff.

vor dem 1. Tisri (149), dagegen die an Judas gelangte Meldung und die

Umtriebe des Alkimos nach dem 1. Tisri (151) anzusetzen sind.

Aus den beiden bis jetzt behandelten Fällen erhellt bereits zur Genüge

die Richtigkeit des oben aufgestellten Satzes. Aber auch andere Daten

der beiden Bücher stehen damit im Einklang, wie gelegentlich der folgen-

den Darlegungen gezeigt werden soll.

• Gegen Clinton, Fasti Hellenici III, 372.

Kugicr, Korscliungen. 23
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II. Widersprüche in den Berichten der beiden

Makli^abäerbücher?

A. Die Traiierfeier in Mispa und die Sclilaclit von Eniinaus

im Friüijalir 166 v. Cln'.

(Sieg des Judas über das königliche Heer unter dem Oberbefehl Nikanors,

I Makk. 3, 38—60; 4, 1—25; II Makk. 8, 12—36.)

1. Skizze der Ereignisse nacli den beiden Bücliern.

Anknüpfend an die ersten militärischen Erfolge des Judas gegen Apol-

lonius und Seron (I Makk. 3,1-26; II Makk. 8,1—7) berichtet I Makk.

3_ 27—37, wie Antiochos zornentbrannt die Vernichtung der Juden be-

schließt und Lysias damit beauftragt. Diesem, den er zum Reichsverwalter

des Gebietes zwischen Euphrat und Ägypten und zum Erzieher seines

Sohnes Antiochos ernennt, überläßt er die Hälfte seiner gesamten eiligst

einberufenen Wehrmacht, während er selbst — im Jahre 147 — mit der

andern Hälfte von Antiochia über den Euphrat nach Persien zieht, um

seinem heruntergekommenen Staatsschatz durch Eintreibung von Provinzial-

steuern abzuhelfen. (Eine entsprechende Partie fehlt in II Makk.: doch

kennt der Verfasser die Expedition nach Persien, wie sich aus 9, Iff. ergibt.)

Hierauf erwähnt I Makk. die beiderseitigen Rüstungen. Nach 3, 38—41

ernennt Lysias Ptolemäos, Nikanor und Gorgias zu Oberbefehlshabern; sie

beziehen mit ihrem Heer ein Lager bei Emmaus. Hier stellen sich auch

Hilfstruppen sowie Sklavenhändler zwecks Ankaufs gefangener Juden ein.

Dem entspricht II Makk. 8, 8—11. Philippos (nach 5,22 Vogt in Jerusalem)

bittet Ptolemäos, den Statthalter von Cölesyrien und Phönizien, um Hilfe

gegen Judas. Philippos ernennt Nikanor zum Oberbefehlshaber und ordnet

ihm den kriegserfahrenen Gorgias bei. Nikanor hofft, durch den Verkauf

gefangener Juden dem König 2000 Talente zur Tilgung seiner Schuld an

die Römer zu gewinnen. Deshalb macht er schon jetzt den Sklavenhändlern

an der Meeresküste das verlockende Angebot: 90 Stück für 1 Talent. —
I Makk. 3, 42—60 handelt von den religiösen und militärischen Vorberei-

tungen des Judas am alten Kultort Mispa (Näheres hierüber unten) und

dem Bezug eines Lagers nördlich von Emmaus am Vorabend der Schlacht.

II Makk. 8, 12—23 bezieht sich auf den gleichen Gegenstand, doch in an-

derer Form und ohne Nennung der Orte.

I Makk. 4,1—25 zeichnet den Verlauf der Schlacht also: Judas rückt

zunächst in die Ebene von Emmaus, schlägt das königliche Hauptheer und

verfolgt die Fliehenden bis Gazera . . . Azotus und Jamnia ; es fallen gegen

3000 Feinde. Dann kehrt Judas um und bereitet Gorgias, der ihn vergeblich

im alten Lager hatte überfallen wollen und ihn dann im Gebirge gesucht

hatte, das gleiche Schicksal. Nach II Makk. 8, 23—36 stürzt sich Judas zuerst

— es war am Tage vor dem Sabbat — auf das Heer des Nikanor :
er macht

über 9000 Feinde nieder und verfolgt die Fliehenden, bis die eintretende
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Sabbatruhe ihn zur Umkehr zwingt. [Auch von den Truppen des Timo-

theos und Bakchides erschlagen die Juden mehr als 20 000 Mann und er-

obern hochgelegene Festungen. Der ruchlose Phylarches wird erschlagen

und Kallisthenes, der die heiligen Tore eingeäschert, nebst Genossen beim

Siegesfest in Jerusalem verbrannt.] ' Nikanor aber, der die Juden verkaufen

wollte, entkommt verkleidet wie ein entlaufener Sklave nach Antiochien.

2. Bestimmung der Daten.

Was ist bis jetzt hierüber bekannt? Nichts als dies: „Die erwähnten

Ereignisse fallen noch in das Jahr 147 SÄ = 166 165 v. Chr., ob aber 166

oder 165 v. Chr. läßt sich nicht entscheiden" (so Schirrr, Gesch. d. jüd.

Volkes • [1901] 1, 206 [56]). Also ist nicht einmal das jul. Jahr bekannt,

geschweige denn Monat und Tag. Wir werden jedoch versuchen, selbst

den Tag ausfindig zu machen. Doch prüfe man selbst das Gewicht der

von uns beigebrachten Beweisgründe.

Das Jahr 147 Sä' ist durch I Makk. 3, 37 und 4, 28 gesichert. Die

kriegerischen Ereignisse, die mit dem Sieg des Judas abschließen, fallen

also zwischen den 1. Nisan (21. März) des Jahres 166 v. Chr. und den

1. Nisan (7. April) des Jahres 165 v. Chr.

Nach JosEPHüs, Antiq. XII, 8, 2 war Antiochos auf die Kunde von der

Niederlage des Apollonius und Seron entschlossen, mit Frühlingsanfang in

Judäa einzufallen; er zog sofort (also schon im Jahre 146 SÄ') sein ganzes

Heer zusammen und warb eine Menge Söldner von den [jonischen] Inseln;

als er aber diesen den Lohn auszahlen wollte, merkte er, daß seine Mittel

nicht reichten. Deshalb zog er zunächst im Jahre 147 nach Persien zur

Eintreibung von Steuern (offenbar bald nach dem 21. März des Jahres

166 V. Chr.), während Lysias in seinem Auftrag die unmittelbaren Vorbe-

reitungen für den Kampf traf. Er verfügte nur über die Hälfte des ein-

berufenen Reichsheeres; aber die mittlerweile aus Syrien und Philistäa im

Lager bei Emmaus eintreffenden Hilfstruppen verstärken die Hauptmacht.

Daß hierüber viele Monate vergingen, ist ganz unwahrscheinlich. Auch

wäre es nicht verständlich, wenn Lysias bzw. Nikanor den Juden ohne

Not viel Zeit zu Gegenrüstungen gewährt hätte. Und wirklich ver-

fügte Judas am Schlachttag nur über 3000 schlecht gerüsteter Streiter

(I Makk. 4,6), während seine Gegner 40 000 Mann Fußvolk und 7000 Mann

Reiter schon durch die im Vorjahre erfolgte Mobilisation bereit hatten. Es

ist daher sehr wahrscheinlich, daß der Kampf noch in das Frühjahr des

Jahres 147 SÄ' fiel.

Eine genauere Bestimmung des Zeitpunktes gestattet der Bericht über

die Vorbereitungen des Judas (I Makk. 3, 42—60). „Die Volksmenge ver-

sammelte sich, um zum Kampfe bereit zu sein und zu beten"; dies konnte

aber nicht zu Jerusalem geschehen. Warum? Man höre nur die Klage

3, 45 : „Jerusalem aber war unbewohnt gleich einer Wüste. Niemand ging

ein und aus von seinen Kindern. Zertreten war die heilige Stätte. Söhne

i Bezüglich dieser I' . .luhro späteren Nachrichten vergl. sub C (4) S. :i(i1 f.; :^ tili f.

23*
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der Fremdlinge hausten in der Burg . . . Hinweggenommen war die Lust

von Jaliob und es scliwiegen Flöte und Zither." Nicht dorthin zogen die

Vollcsscharen, sondern nach Mispa iMaaaijCfä), dem altehrwürdigen Betört,

wohin einst Samuel sein Volk vor dem Kampfe mit den Philistern geführt,

um durch eintägiges Fasten, Gebet und Brandopfer die göttliche Gnade zu

erflehen (vgl. I Sam. 7,5). Auch jetzt fastet das Volk einen Tag; es hüllt

sich in Trauergewänder, streut Asche auf das Haupt und zerreißt seine

Kleider. Und nun folgt eine ergreifende symbolische Szene. Sie breiten

das Gesetzbuch aus, bringen die priesterlichen Gewänder herbei; ebenso

die Erstlinge (t« nQMToysi'i'i'niara) und die Zehnten; auch stellen sie Naziräer

dar, deren (Gelübde-)Zeit um ist. Dann rufen sie laut zum Himmel :
„was

sollen wir mit diesen anfangen, wohin sollen wir sie bringen? Ist doch

das Heiligtum zertreten und sind deine Priester in Trauer und Elend!"

Nach dieser Feierlichkeit ernennt Judas die Befehlshaber und entläßt die

für den Kampf Untauglichen (gemäß Deut. 20, 5 ff.). Dann bricht das Heer

auf, um sich südlich von Emmaus zu lagern. Tags darauf beginnt in der

Morgenfrühe der Kampf.

Was sagt uns nun jene Trauerfeierlichkeit, an dem das ganze Volk

teilnimmt? Man wird nicht umhin können, darin eine innige Beziehung

zu einem großen religiösen Fest zu erkennen, das infolge der

Zeitumstände nicht begangen werden kann. Der Tag der Lust, an

dem sonst Flöte und Zither ertönen, ist in einen Tag der Trauer und Buße

verkehrt; das Buch des Gesetzes ist entrollt, aber die heilige Stätte, wo

es heute Jeierlich verkündet werden soll, ist verödet und in Feindeshand;

die Festgewänder sind da, aber der Priester darf sie hier nicht anlegen;

die Erstlinge ' und Zehnten sind bereitet, aber der Ort, wo sie nach dem

Gesetze darzubringen sind, ist unzugänglich; die Zeit der Naziräer ist um,

aber das schwere Haupthaar darf nur in Jerusalem fallen und im Feuer

des Dankopfers verzehrt werden. Das Fest, auf welches dies alles paßt,

kann nur das ,Wochenfest' (Pfingsten) sein. Dafür sprechen folgende

Gründe: 1. Das Pfingstfest war wenigstens in der jüdischen Spätzeit die

eigentliche Festversammlung, das Fest -/.ar' {^oxi'ir; dies bezeugen Jose-

PHUs, Antiq. III, 10, 6, wo es 'AoaQl^d (= üP-ß") heißt, und mehrere tal-

mudische Stellen (siehe Winer, Bibl. Realwörterb. 244). 2. Pfingsten wird

in Deut. 16, llff. als außerordentlicher und allgemeiner, selbst für

die Sklaven und Fremdlinge geltender Freudentag gekennzeichnet, an

dem man der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei gedenken soll.

3. Wenigstens in der Spätzeit (im Talmud und im christlichen Altertum)

wurde Pfingsten auch zum Andenken an die Gesetzgebung auf Sinai

gefeiert. Diese Beziehung hat offenbar darin ihren Grund, daß wie das

Pascha mit der Zeit des Auszugs, so Pfingsten mit der ersten göttlichen

Kundgebung auf Sinai zusammentrifft; denn nach Exod. 19,1 kamen die

1 Schon hieraus ergibt sich mit Sicherheit, 166 fallen kann; denn von Erstlingen kann

daß das Ereignis nicht in das Jahr 165 nur um die Zeit der Ernte der Feldfrüchte

(1. Jan.— 7. .^pril), sondern nur in das Jahr die Rede sein.
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Israeliteu am Anfang des 3. Monats (Sivan) ' an den Sinai und wenige Tage

später erfolgte die Verkündigung des Dekalogs. 4. Auf Pfingsten war der

Anfang der Darbringung der Erstlingsfrüchte anberaumt ; deshalb heißt das

Fest geradezu ,Tag der Erstlingsfrüchte' ("i^zi- D'i- Num. 28,26). Das

Opfer selbst bestand aus zwei gesäuerten Broten (den Erstlingsbroten,

Lev. 23, 20) von neuem Weizen. 5. Auch die ersten Zehnten wurden an

Pfingsten dargebracht. Dieser Zeitpunkt ist allerdings in Deut. 14, 22 ff.,

wo von den Getreidezehnten die Rede ist, nicht angegeben; aber versteht

sich von selbst. Zudem ist Deut. 16, 10 von der Darbringung freiwilliger

Gaben die Rede, die allgemein mit Recht nicht auf die Erstlingsbrote, son-

dern auf die ersten Zehnten und zwar hauptsächlich auf die Getreidezehnten

bezogen werden. 6. Für das Ende des Naziräats war freilich kein be-

stimmter Termin festgesetzt; aber es liegt nahe, daß manche gerade das

allgemeine Freudenfest als Abschluß ihrer Bußzeit gewählt haben -.

' Ist es aber nach alldem richtig, daß die Trauerfeier in Mispa am
Pfingsttage stattfand, so läßt sich auch das Datum ermitteln. Nach Lev.

23, 15 erhält man den Pfingsttag, indem man vom 2. Tag des Ostersabbats^

an welchem die Webegarbe dargebracht wird (also am 16. Nisan), 50 Tage

abzählt. Der 50. Tag, einschl. des 16. Nisan, ist Pfingsten. Nun war im

Jahre 166 v. Chr. Nisan 1 = März 21 (sicher)

„ 16 = April 5.

Also fiel Pfingsten auf den 24. Mai. Dieser war ein Donnerstag. Die

folgende Nacht lagerte Judas südlich von Emmaus. Tags darauf, also an

einem Freitag, war die Schlacht. Das I. Makkabäerbuch erwähnt diesen

Wochentag nicht; aber die vom Verfasser des II. Makkabäerbuches benützte

Quelle hat die Erinnerung daran treu bewahrt : „sie verfolgten die Fliehen-

den weithin und kehrten erst um, als sie von der Zeit gedrängt wurden.

Es war nämlich der Tag vor dem Sabbat."

Auf Grund dieser Erwägungen sind wir wohl zur Annahme berechtigt

:

Die Trauerfeier von Mispa und die folgende Schlacht bei Emmaus
fallen sicher in das Jahr 166 v. Chr. und höchstwahrscheinlich
auf den 24. und 25. Mai.

1 Anscheinend bietet Exod. 19, 1 ,im 3. Stelle des vermeintlich höheren Tagdatums

Monat', während der Monatstag fehlt. Allein den „ersten" einzusetzen : damit hätte man
w'in bedeutet nicht nur .Monat', sondern zugleich jeden Zweifel auch bei Nicht-Juden

ebensowohl, ja in erster Linie das Neu- ausgeschlossen. — Die Beziehung zwischen

licht, den ersten Monatstag; daß aber Pfingsten und sinaitischerGesetzgebungschelüt

dieser gemeint ist, beweist der folgende be- allerdings Philo (ca. 20 v. Chr. bis 40 n. Chr.)

stimmte Hinweis „an diesem Tage". Die noch nicht zu kennen; das ist aber nicht

Vermutung, man habe „das Datum wegen der entscheidend.

Nichtübereinstimmung mit dem des Wochen- - Vgl. unten .\bh. I.\ zu .\ct. 21, 23 ff.

festes (Lev. 23, 15) gestrichen", ist nicht (Ende des Naziräats an Pfingsten),

glücklich. Hätte man den Text tendenziös ' Natürlich nicht der Wochensabbat,

ändern wollen, so lag es doch näher, an
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B. Erster Sieg des Judas über den ßeiclisverwaiter Lysias bei Betzur

im Herbst des Jalires 165 v. Clir.

(I Makk. 4, 26—5ü; vgl. II Makk. 10, 6.)

a) Nach I Makk. 4, 26—59 hob Lysias „im folgenden Jahre" (d. h. im

Jahre 148, denn vorher [3,37] wird das Jahr 147 genannt, auf welches

sich die vorerwähnten Kämpfe gegen Ptolemäos, Nikanor und Gorgias be-

ziehen) ein Heer von 60 000 Mann und 5000 Reitern aus, rückte von Idumäa

aus und schlug in Betzur sein Lager auf. Judas aber trat ihm mit 10 000

Mann entgegen und bereitete ihm eine schwere Niederlage. Darauf zog

sich Lysias zwecks neuer Rüstungen nach Antiochia zurück, Judas aber

begab sich mit den Seinigen nach Jerusalem, um das Heiligtum zu reinigen

und wiederum einzuweihen. Letzteres geschah am 25. Kislev 148 (24. De-

zember 165 v. Chr.). — Wir haben nun allen Grund zur Annahme, daß die

Niederlage des Lysias erst nach dem 1. Tisri (2. Oktober) erfolgte. Denn

1. geschah die Truppenwerbung erst im Laufe des vorangegangenen Halb-

jahres und nahm wegen der Größe des Heeres geraume Zeit in Anspruch;

2. waren die bald nach der Schlacht erfolgten Arbeiten am Heiligtum

(4, 42—51) nicht solcher Art, daß eine Zeit von über 2'
., Monate nicht

genügt hätte. Dies wird durch eine talmudische Überlieferung bestätigt

und näher bestimmt.

Eine der ersten Reinigungsarbeiten bildete nach I Makk. 4, 43 ff. die

Entfernung der Götzenaltäre und des entweihten Brandopferaltars. Nach

Megillath Taanith (§17 und 20) wäre letzterer zuerst und zwar am 23.

Marcheschwan (= 23. Nov. 165 v. Chr.), der heidnische dagegen erst am

3. Kislev (= 2. Dezember) beseitigt worden. Ist auch die Stelle nicht ganz

klar, so geht doch daraus hervor, daß die Reinigungsarbeiten erst im letzten

Drittel des November begannen und die unmittelbar vorausgegangene

Niederlage des Lysias um den 20. November erfolgte.

b) Dieses Ergebnis wird durch II Makk. 1 0, 6 mittelbar bekräftigt, wo

es heißt: „am 25. Kislev (= Dez. 24) hielten sie eine achttägige Feier gleich

einem Laubhüttenfest, eingedenk dessen, wie sie noch vor kurzem wäh-

rend des Laubhüttenfestes auf den Bergen und in den Höhlen gleich

wilden Tieren ihr Leben fristeten." Dieser Zustand war offenbar

die Folge des Schreckens vor dem heranziehenden gewaltigen

Heer des Lysias. Zur Zeit des Laubhüttenfestes (Tisri 15—22) war also

letzterer noch nicht geschlagen. Nun ist aber 148 SÄ Tisri 22 = 165 v.Chr.

Oktober 23; also ist der Sieg des Judas zwischen Okt. 23 und Dez. 24

des Jahres 165 v. Chr. anzusetzen. Es liegt daher kein Grund vor, die

obige talmudische Angabe und die sich daraus ergebende Schlußfolgerung

in Zweifel zu ziehen.

Der (erste) Sieg des Judas über Lysias erfolgte also 165

V. Chr. um den 20. November. Auch diese Untersuchung lehrt, daß

II Makk. den Angaben von I Makk. nicht nur nicht widerspricht, sondern

dieselben in willkommener Weise bestätigt und ergänzt. Diese Tatsache

tritt aber erst durch die folgende Untersuchhung ans volle Tageslicht.
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G. Die rätselliafte Stelle II Makk. 8, 30—33 und ilire Bezieliiiiig zum Sieg

des Judas über Lysias (I Makk. 4, 26—35). "Wiederlierstelluug der

ursprüugliclieu Orduung der Ereignisse im II. Bucli 8, 29—10, 10.

(1) Die Urschrift des II. Buches der Makkabäer enthielt sicher

einen Bericht über die große Niederlage des Lysias bei Betzur

(im Jahre 148 SÄ'" " = lö5 v. Chr., um den 20. November).
Es muß in hohem Grade befremden, daß der Verfasser des II. Makka-

bäerbuches gerade den gewaltigsten Erfolg des Helden Judas Makkabi

über das syrische Heer unter Lysias anscheinend mit keinem Worte er-

wähnt. Während die feindliche Macht unter Ptolemäos, Nikanor und Gor-

gias bei Emmaus nur 40 000 Mann zu Fuß und 7000 Reiter betrug, stand

Lysias mit einem Heere von (50000 Mann Infanterie und 5000 Mann Kavallerie

den 10 000 Streitern des Judas gegenüber. Und dennoch wird Lysias so

gründlich geschlagen, daß üOOO seiner Leute die Wahlstatt bedecken und

er selbst sich genötigt sieht, nach .\ntiochia zurückzukehren. Die volle

Bedeutung dieser glänzenden Waffentat des Judas kommt aber erst in der

bald darauf erfolgenden achttägigen Feier der Tempelweihe (165 v. Chr.

Dezember 24—31) zum Ausdruck. Der Waffensieg war ja die Vorbedingung

für den Sturz des Götzenaltars im Tempel zu Jerusalem und die Wieder-

herstellung des jüdischen Kults nach zweijähriger Unterbrechung. Letztere

erwähnt II Makk. (10, 1—8) allerdings; er spricht auch — wie wir vorhin

sahen — nebenher (10,6) von dem elenden Leben der Juden in den Bergen

und Höhlen zur Zeit des kurz vorausgegangenen Laubhüttenfestes (Okt.

16—23); woher aber dieser Jammer rührte, wird hier nicht gesagt, sondern

als dem Leser bekannt vorausgesetzt. Wir freilich sind darüber auf

Grund von I Makk. 7, 26—35 nicht im Zweifel; es war der Schrecken vor

dem heranziehenden Heere des Lysias, das — wie oben S. 358 gezeigt —
bald darauf (um den 20. November) geschlagen ward. Woher aber soll der

Leser von II Makk. das alles wissen, wenn es nicht in einem früheren

Teile des Buches erzählt ward? Auch ist es ganz undenkbar, daß sein

Verfasser, der immer und überall die Gerichte Gottes über die Bedränger

seines Volkes hervorhebt, gerade jenes gewaltige Gottesgericht verschwiegen

hätte. So sehen wir uns aus zwei Gründen zur Annahme gedrängt, daß

in einem früheren Teil der Urschrift von der Niederlage des Lysias
die Rede war, daß aber in dem uns vorliegenden Text jener
Passus entweder ganz ausgefallen oder nur in verhüllten Resten
erhalten ist.

(2) Nachweis der Zeitlücke (8, 36— 9, 1) des Textes II Makk.,

in welche der gesuchte Bericht gehört. II Makk. 8, 34—36 beschließt

den Bericht über die Niederlage des Nikanor, die sicher im Jahre 166 v. Chr.

und höchstwahrscheinlich am 25. Mai dieses Jahres geschah (s. ob. S. 357).

Darauf folgt (9, 1) in den auf uns gekommenen Texten mit der temporalen

Überleitung: jteqi Sk ihr -/catQÖp ixttroi' der Bericht über den fluchtartigen

Rückzug des Antiochos aus Persepolis in der Persis, wo er vergebens den
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Tempel zu plündern versuchte. Und auf diesem Zuge (nicht etwa 1'
2

Jahre später) — wie aus I Makk. 6, 1— 7 in Übereinstimmung mit Polybius

und PoRPHYRius (vgl. unten sub G) hervorgeht — wird ihm die Schreckens-

kunde von der Niederlage des Nikanor und des Timotheos, worauf er als-

bald von einer unheilbaren Krankheit befallen wird. Wann dies war, läßt

sich aus der entsprechenden Stelle in I Makk. 6. 5—8 mit Sicherheit er-

mitteln: nach der Niederlage des Lysias (165 v. Chr. um den 20. November),

der Tempelreinigung und Neuweihe (165 v. Chr. Dezember 24—31) und

der Wiederherstellung der Umfassungsmauer des Heiligtums und der Stadt

Betzur (in den ersten Wochen des Jahres 164 v. Chr.). Zwischen II Makk.

8,36 und 9,1 besteht also eine Lücke von über l'^ Jahren.

Man könnte auf den Gedanken verfallen, nei)} (U rhv y.aiQbi' ty.fTvor

sei hier eine sehr unbestimmte Angabe, durch die selbst größere Zeiträume

überbrückt werden könnten, indem man sich etwa an Matth. 3, 1 : tv öi

ralc, f]fiEQaig Exeii'uig erinnert, wodurch das Auftreten Johannes' des Täufers

an die Wohnungnahme der heiligen Familie zu Nazareth anschließt.

Diese Erklärung wäre jedoch ganz unzulässig und zwar aus zwei

Gründen. Erstens ist es bereits aus den obigen Erwägungen unabweisbar,

daß der Verfasser des II. Buches irgendwo an einer nicht mehr erhaltenen

Stelle von dem großen Sieg über die Armee des Lysias gesprochen haben

m u ß und daß diese Stelle nur zwischen 8, 36 und 9, 1 gesucht werden

kann. Zweitens scheitert der obige Erklärungsversuch bezüglich des uegi

TÖv xattjöv exsirof an der richtigen Auffassung des vorausgehenden Text-

abschnitts 8, 30—36.

(3) Nachweis, daß 8, 30—36 chronologisch an unrichtiger

Stelle' steht.

Nikanor und Timotheos, deren Niederlage den von Persepolis heim-

kehrenden Antiochos so tief erschütterte (9, 3), werden auch in 8, 1—36

erwähnt; aber in ganz anderer Weise.

Nach 8, 8 bestimmt Ptolemäos, der Statthalter von Cölesyrien und

Phönizien, den Nikanor zum Oberbefehlshaber der königlichen Armee

(von „nicht weniger als 20 000 Mann") und ordnet ihm den kriegserfahrenen

Gorgias bei (vgl. auch I Makk. 3, 38 ff.). Von Timotheos (und Bakchides)

aber ist hier gar nicht die Rede; ebensowenig von einer zweiten syrischen

Armee, als deren Führer beide gedacht werden könnten. Erst nachdem

der Anmarsch und die Niederlage des Nikanor (mit einem Verlust von

9000 Mann), die Verfolgung des Feindes, die Beuteverteilung und das Dank-

gebet für den Sieg berichtet ist (8, 12—28), treten plötzlich und ganz

unvermittelt Timotheos und Bakchides in die Erscheinung: „Auch im

Kampfe mit den Leuten des Timotheos und Bakchides erschlugen sie ihrer

mehr als 20 000 Mann". Die genannten beiden Männer, die auch später

' Man beachte wohl, daß hier und im fehler angezeigt; denn es kann sein, dal.i

Folgenden bis S. 365, wo von .unrichtiger der Verfasser eine ganz andere als die chro-

Stelle' und Ähnlichem die Rede ist, dies nur nologischo Ordnung befolgt. Wie es sich

rein chronologisch zu verstehen ist. Da- damit wirklich verhält, kann erst später (vgl.

mit wird also noch durchaus nicht ein Text- S. 366 f.) ermittelt werden.



zwischen den beiden Makkabäerbüchern. 361

wiederholt als syrische Feldherrn eine wichtige Rolle spielen, verfügten

hier offenbar über eine weit größere Truppenmacht als das vorge-

nannte syrische Heer unter dem Oberbefehl Nikanors; denn ihr Verlust

allein schon übersteigt die Zahl der Streiter des letzteren. (Auf die abso-

luten Zahlen kommt es hierbei gar nicht an, sondern nur auf deren rela-

tive Höhe.)

Nehmen wir nun alle Tatsachen zusammen: 1. Nach 1 Makk. 3, 38 ff.

trat in dem betreffenden Jahr (166) nur eine große Armee in den Kampf.

2. Bei der Übertragung des Kommandos werden in beiden Büchern nur
Nikanor und Gorgias genannt, nicht aber Timotheos und Bak-
chides. 3. In dem ganzen Kampf erschienen letztere nach I Makk.

(3, 38— 4, 25) niemals. 4. Dies alles, trotzdem ihre Heeresmacht nach

II Makk. die des Nikanor und Gorgias weit übersteigt. 5. Sie. treten ganz
unvermittelt in die Erscheinung! Kann man sich da der Überzeugung

verschließen, daß Timotheos und Bakchides mit dem Kampf des Nikanor

und Gorgias (im Jahre 166 v. Chr.) gar nichts zu tun haben und daß somit

II Makk. 8,30 und die sich daran zunächst anschließende (vgl. 8,32) Partie

bis 8,33 nicht am rechten Platze steht? Gewiß nicht! Der darauf

folgende Bericht 8, 34 f. über die schmachvolle Flucht Nikanors dagegen

schließt sich (man vergleiche nur 8,34 mit II Makk. 8,10 und I Makk. 3,41)

völlig sinngerecht an 8, 29 an und muß daher auch dort seinen Platz finden.

Wo aber gehört II Makk. 8,30—33 hin? Gewiß nicht vor 8,36;

denn vor dem Kampfe zwischen Judas und Nikanor bei Emmaus, dessen

Abschluß 8. 36 bildet, trat keine so große syrische Heeresmacht, wie sie

Timotheos und Bakchides befehligten, gegen die Juden auf. Aber auch
nicht nach 9, 1 ff., d. h. nicht nach dem Tode des Antiochos (kurz vor dem
15. April 164 v. Chr.; vgl. unten S. 391). Denn in II Makk. 10. 24 wird

gelegentlich des Kampfes im März 164 v. Chr. (siehe S. 372 ff.) Timotheos als

derselbe bezeichnet, den die Juden früher geschlagen hatten; obendrein

wird Timotheos kurz darauf in Gazara erschlagen (vgl. ebd.).

Die Stelle II Makk. 8,30-33 muß also zwischen 8,36 und

9,1 gesetzt werden. Damit ist jedoch die Lücke daselbst erst teilweise

ausgefüllt, wie sich alsbald zeigen wird. Um nun aber den Platz, der

8, 30—33 chronologisch innerhalb jener Lücke zukommt, angeben zu können,

bedarf es einer genaueren Kenntnis der Zeit, in der die Niederlage des

Timotheos und des Bakchides fällt.

(4) Beweis, daß die Niederlage des Timotheos und Bakchides
und das sich anschließende Siegesfest der Juden in Jerusalem

(8, 30—33) mit der Niederlage des Reichsverwalters Lysias (I Makk.

4, 26—35) und dem darauf erfolgten Einzug der Truppen des

Judas in Jerusalem (! Makk. 4, 36f.) identisch sind.

Wir wissen: a) In dem 8, 30 f. angedeuteten Kampfe des Timotheos

und Bakchides standen die Juden sehr großen Heeresmassen gegen-

über, die an Zahl die Truppen des Nikanor und Gorgias in dem 166 v. Chr.

vorausgegangenen Kampfe (II Makk. 8, 8—29) weit übertrafen (vgl. diese

5. oben), b) Die Niederlage des Timotheos und Bakchides fällt — wie
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oben sub (3) gezeigt — zwischen den Sieg des Judas über Nikanor
und Gorgias bei Emmaus (166 v. Chr. Mai 25) und den Kämpfen
im März 164 v. Chr. c) Den Sieg über Timotheos und Bakchides

krönte ein Fest in Jerusalem, wobei Kallisthenes und Genossen mit dem
Flammentod bestraft wurden, weil sie die .heiligen Tore' (des Tempels)
verbrannt hatten (8, 33).

Nun vergleiche man damit folgende Tatsachen aus I Makk. 4,1—38:

a) Lysias zog im Jahre 165 v. Chr. mit 60 000 Mann auserlesenen

Fußvolkes und 5000 Reitern gegen Judas zu Feld ; das war eine Armee,

welche die des Nikanor und Gorgias im Vorjahre um rund 20 000 Mann
(vgl. I Makk. 3, 38) übertraf und die bis zu dem Kriegszug Antiochos' V.

im Jahre 163 v. Chr. (I Makk. 6, 28 ff.) niemals auch nur in annähernd

gleicher Stärke gegen die Juden ins Feld zog. b) Der Sieg des Judas mit

seinen 10 000 Streitern über jenes zahlreiche feindliche Heer fällt in das

Jahr 165 um den 20. November (vgl. oben S. 358). c) Nach dem Siege

sprachen Judas und seine Brüder : Wohlau, unsere Feinde sind aufgerieben

;

so lasset uns jetzt hinaufziehen, das Heiligtum zu reinigen und wiederum

einzuweihen. Da versammelte sich das gesamte Heer und sie zogen hin-

auf nach dem Berge Sion. Dort aber fanden sie das Heiligtum ver-

wüstet, den Altar entweiht, die Tore verbrannt usw.

(An letzter Stelle ist allerdings nicht wie in II Makk. 8, 33 von tixtvmia

tv i\i jiciTiiiSi die Rede und auch nicht von der Bestrafung der Brandstifter.

Aber der Jubel des Volkes über den Einzug der Sieger und der Zorn der

letzteren über die Verwüster des Heiligtums, insbesondere die Bestrafung

der Brandstifter bedarf nicht notwendig der Erwähnung. Für uns genügt

die ^fatsache, daß die siegreichen Truppen in Jerusalem einzogen (was

nach dem früheren Siege über Nikanor gemäß I Makk. 4, 24 f. nicht der

Fall war) und dort die Tore des Tempels verbrannt fanden, um die unver-

kennbare Ähnlichkeit mit II Makk. 8, 33 festzustellen.

Vergleicht man die vorerwähnten drei Tatsachen sub a, b und c mit

den drei vorausgehenden, so wird man zugestehen müssen, daß II Makk.

8, 30—33 sich auf den Sieg des Judas über Lysias bezieht, eine An-

nahme, die sich alsbald noch auf andere Weise ergeben wird. Timotheos
und Bakchides waren demnach in jenem Kampf Generale des

Reichsverwalters Lysias. In dem entsprechenden Abschnitt I Makk.

4, 26 ff. werden sie allerdings nicht erwähnt. Das beweist jedoch nicht

das mindeste gegen uns, weil daselbst außer Lysias überhaupt keine Heer-

führer genannt werden (wie auch in I Makk. 6, 28 ff. die Namen der Gene-

rale nicht mitgeteilt sind). 11 Makk. S, 30—33 stellt aber offenbar nur den

Schlußteil des ursprünglichen Berichtes dar; denn es müßte doch vorher

— entsprechend I Makk. 4, 26— 29 — auch erwähnt worden sein, wie es

dazu kam, daß Lysias die Juden abermals bedrängte.

In diesem ersten, leider verloren gegangenen Teil — nennen

wir ihn X — war aber anscheinend u. a. davon die Rede, daß in der großen

Armee des Lysias auch Nikanor ein hohes Kommando innehatte.

Dies wird durch II Makk. 9, 3 nahegelegt, wonach Antiochos auf seiner
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Rückkehr von Persepolis von der Niederlage des Nikanor und des

Timotheos erfuhr. Denn daß mit dieser Niederlage des Nikanor nicht

etwa die 1^
;,
Jahre zuvor in der Schlacht bei Emmaus (II Makk. 8, 1—29;

vgl. I Makk. 3, 38fL; 4, 1 ff.) erlittene gemeint sein könne, scheint kaum
zweifelhaft; denn davon war der König doch wohl längst zuvor unter-

richtet. Immerhin ist es recht gut möglich, daß man die Niederlage des

Nikanor bis dahin dem König verheimlicht hatte und somit 9, 3 auch

auf die Schlappe Nikanors vom Jahre 166 v. Chr. zurückgreift. So kann

es sein, daß er im folgenden Jahre gar nicht am Kampfe teilgenommen

hat. (Wenn aber Bakchides, der in II Makk. 8, 30 neben Timotheos ge-

nannt wird, in 9, 3 nicht erscheint, so erklärt sich das damit, daß der später

so bedeutend hervortretende General damals noch eine untergeordnete

Stellung einnahm.)

Die in II Makk. 9, 3 gemeldete Niederlage des [Nikanor(?) und] des Timo-

theos muß aber auch schon ohne Rücksicht auf II Makk. 8, 30 mit der in

I Makk. 6, 6 berichteten identifiziert werden. Dagegen scheint freilich der

Umstand zu sprechen, daß nach I Makk. der König die Nachricht in Persien,

nach II Makk. dagegen in der Nähe von Ekbatana in Medien empfängt.

Wir werden aber unten sub G den Nachweis erbringen, daß der Name
,Ekbatana' durch ein Mißverständnis des Abschreibers in den Text herein-

gekommen ist und daß der König auch nach II Makk. die Schreckens-

kunde in Persien erfuhr. Die sachliche Identität der beiden Meldungen

in II Makk. 9, 3 und I Makk. 6, 6 ist zugleich ein neuer Beweis für die

Richtigkeit unserer obigen Deutung von II Makk. 8, 30—33 und des im

Original unmittelbar vorausgegangenen Passus X.

Daß die Partie [X] + 8, 30—33 sich ursprünglich unmittelbar an 8,36

anschloß, ist zugleich ebenso einleuchtend wie die unmittelbare Aufeinander-

folge von I Makk. 4, 1—25 und 4,26.

Die Lücke zwischen II Makk. 8, 36 und 9, 1 ist aber damit noch nicht

völlig ausgefüllt; denn zwischen der Niederlage des Lysias (bzw. seiner

Generale Nikanor ('?), Timotheos und dem Untergeneral Bakchides) und dem

9, 1 ff. geschilderten über Antiochos IV. hereingebrocheneu Verderben liegt

noch ein anderes, dem Verfasser des II. Buches wohlbekanntes Ereignis:

die Reinigung und Neuweihe des Tempels vom 25. Kislev des Jahres

148 Sä' " " (165 V. Chr. Dezember 24).

(5) Wohin gehört der Zeitordnung gemäß der Bericht II Makk.

10. 1—8 über jene bedeutsamen kultischen Vorgänge?
Im vorliegenden Text findet er sich hinter der Erzählung über den

Rückzug des Antiochos aus Persien, seine Erkrankung, seinen Tod und seine

Bestattung. Der König starb aber erst um Ende März oder Anfang April

164 V. Chr. Viele haben daher behauptet, der Verfasser des II. Buches

habe den Tod des Königs schon vor die Zeit der Tempelweihe angesetzt

— im Gegensatz zu I Makk. 6, 16. Andere bestritten das, indem sie dar-

zutun suchten, der Verfasser habe aus praktisch-pädagogischeu Gründen das

Strafgericht über Antiochos der Vernichtung seines götzendienerischen

Werkes in Jerusalem (Tempelreinigung) vorausgeschickt, um das folgende
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Tempelweihtest nicht nur als Ende des Frevels, sondern auch als Ende des

Frevlers selbst feiern zu lassen. So meinte Knabenbauer in bezug auf

den Schlußvers i): Kai tä /ler t//c 'Avnöxov rov nQoaayoQEvd^ivTO^ ^Eirufu-

vovg T£ÄEV[i'/i oi'Tojg eixf. „Bene quoque potest dedicatio templi referri ad

reAern]!' ad fineni et obitum Antiochi, quamvis eo superstite facta sit; nani

opus mortuum est et ipse ratione eins dici potest obiisse ante suam mortem

atque hoc ipsum opus, quod vi et crudelitate adeo urgebat, causa erat

elus leXEiniic,. Quare aptissime concluditur pars haec v. 9." Ich gestehe,

daß ich eine Zeitlang selbst einer ähnlichen Auslegung zuneigte, da ich

nicht sah, v\'ie man anders der Schwierigkeit des Textes Herr werden

könnte. Je mehr ich mich aber in die Chronologie des II. Buches vertiefte,

um so stärker wurden meine Zweifel an jener symbolischen Auffassung, weil

mir immer klarer zu Bewußtsein kam, daß die landläufige Ansicht von

dem unchronologischen Verfahren des Verfassers kaum zutrifft.

Gegen jenen Erklärungsversuch dürften indes nicht nur chronologische,

sondern auch logische und psychologische Bedenken sprechen. Wenn
nämlich der Verfasser des Buches wirklich Tempelreinigung und Tempel-

weihe (10, 1— 8) mit dem Tod des Tempelschänders hätte in Verbindung

bringen wollen, warum tut er es denn nicht? überall weist er sonst

auf die großen Gottesgerichte hin, die gerade darin strafen, worin gesün-

digt ward; aber nicht einmal der Name des Antiochos wird in 10,1—

8

genannt, geschweige denn auf sein Ende hingewiesen. Was aber V. 9 be-

trifft, in der man eine Stütze der vorerwähnten Auslegung zu finden glaubte,

so steht sie mit dem vorausgehenden Abschnitt in keinem ersichtlichen

Zusammenhang, wohl aber bildet sie einen passenden Abschluß von

9, 1—28. Der Passus 10, 1—8 hat chronologisch seinen rechten Platz nicht

hinter, sondern vor jenem; er reiht sich unmittelbar an den Passus [X]

+ 8, .30—33 an. Und damit ist die Lücke zwischen 8,36 und 9,1

völlig ausgefüllt.

(6) Die wiederhergestellte chronologische Ordnung und die

wahrscheinliche Ursache der Störungen der Zeitfolge.

Wir haben somit folgende Zeitordnung des Textabschnittes gewonnen:

8, 1—29: Niederlage des Nikauor (und Gorgias) bei Eramaus (166

V. Chr. Mai 25).

8, 34—36

:

Klägliche Flucht des Nikanor.

[X] + 8, 30--33: [Neue kriegerische Verwicklungen.] Niederlage des [Nika-

nor('?J] Timotheos und Bakchides, [der Feldherrn des Lysias,

bei Betzur] (165 v. Chr. um den 20. November). Siegesfest

in Jerusalem. Strafe des Kallisthenes und seiner Genossen.

10,1—8: Reinigung und Wiederweihe des Tempels; letztere am
25. Kislev (165 v. Chr. Dezember 24).

9,1—29: („Um jene Zeit") Rückkehr Antiochos' IV. von Elymais.

Dieser erfährt die Niederlage des Nikanor und des Timo-

theos. Erkrankung des Königs. Sein Sendschreiben an

die Juden (Regelung der Thronfolge). Tod des Antiochos

(164 V. Chr. zwischen Januar und Anfang April).
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10,9: „Also verhielt es sich mit dem Ende des Antiochos, zubenannt

Epiphanes."

10, 10: Ereignisse unter der Regierung Antiochos' V. Eupator und seines

Reichsverwesers Lysias (bereits Febr. März 164 v. Chr., also vor

dem Tode des Antiochos beginnend; mit Recht, wie unten

gezeigt wird).

Diese Anordnung ist — das behalte man im Auge — nicht etwa nur

eine Forderung von I Makk., sondern auch von II Makk. Dagegen

widerspricht — wie wir gezeigt haben — die Anordnung des uns vor-

liegenden Textes von II Makk. den klaren Angaben des letzteren selbst.

Somit scheint es, als ob — wie erwiesenermaßen in so manchen anderen

Fällen der alttestamentlichen Schriften ' — eine spätere Hand das Original

in Unordnung gebracht habe. Vor einer solchen Annahme muß jedoch

erwiesen sein, daß nicht doch der Verfasser selbst die ihm wohlbe-

kannte chronologische Ordnung in seiner Vorlage zur Erreichung eines

wichtigeren Zweckes geopfert hat. Prüfen wir daher zunächst, warum
und wie die Störung der Zeitfolge zustande kommen konnte.

Die Unordnung selbst besteht darin, daß von den beiden im ursprüng-

lichen Bericht nebeneinander (zwischen 8, 36 und fl, 1) befindlichen Stellen

8,30—33 und 10,1—8 die eine nach oben, die andere nach unten

verschoben wurde.

Der Anlaß zur Verschiebung von 10, 1~S bestand vielleicht darin,

daß der ,kritische' Herausgeber glaubte, 8, 36 und 9, 1 hingen unmittel-

bar zusammen. Und diese Meinung war anscheinend dadurch begründet,

daß in dem 9, Iff. mit „um diese Zeit" eingeleiteten Abschnitt Antiochos

die Niederlage jenes Nikanor erfährt, von der in dem mit 8, 36 abschlie-

ßenden Passus die Rede ist. Der Abschnitt 10,1—8 erschien somit als

störender Einschub und wurde dem Bericht 9, 1—29 nachgestellt. Dies

war auch der einzige Platz, der dafür noch in Frage kommen könnte;

denn hinter 10, 9 paßte er nicht, weil dieser Vers zugleich eine Überleitung

zu 10, 10 ff. bildet.

Und nun zu [X] + 8, 30—33 ! Unser Kritiker hat höchstwahrschein-

lich in seiner Vorlage nur den Passus 8, 30—33 vorgefunden, während

der Passus X von dem Schreiber jener Vorlage — wahrscheinlich aus Un-

achtsamkeit — ausgelassen war. In 8,30—33 ist nun allerdings von der

in dem Abschnitt 9, 1 ff. berichteten Niederlage des Timotheos (9, 3) die

Rede und insofern hätte es keiner Versetzung bedurft. Wohl aber aus

anderen Gründen. Denn 1. schien der unmittelbare Anschluß der Nieder-

lage des Timotheos (8, 30 ff.) an die des Nikanor (8, 21—29) viel natürlicher

als an die Betrachtung der nachträglichen Verdemütigung des letzteren

(8, 34—36), da der unvermittelte Übergang 8, 30 leicht zu der Meinung

1 Da mein Buch nicht nur für Exegeten aiü' den Ort, an dem sich die gleichen Text-

bestimmt ist, so sei hier außerdem noch aut partien linden, abweichen. Vgl. etwa SWETE,

die zahlreichen Fälle hingewiesen, wo die Introduction to the Old Testament in Greek

Septuaginta von dem hebräischen Text und (1900). p. 231.

die griechischen Editionen unter sich in bezug
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verleiten konnte, daß die beiden Kämpfe unmittelbar hintereinander

stattfanden; 2. konnte wohl auch der Umstand in Betracht kommen, daß

Phylarches (8,32) schon sofort und Kallisthenes (8,33) bald nach der

Niederlage des Timotheos ihr Ende fanden, und demgemäß 8, 30—33 dem

Abschnitt 8, 34 ff. vorangestellt werden müsse.

Außer diesem Erklärungsversuch läßt sich aber noch eine andere,

viel einfachere Lösung geben. Sie umfaßt den ganzen Abschnitt 8, 1—
10,9 und besteht in dem Hinweis auf einen durchgreifenden Plan, der

sich nicht nach der Zeitfolge richtet, sondern nur eine psychologisch

höchst wirksame Steigerung anstrebt. Die Handlung vollzieht sich

in vier Akten mit mehreren Szenen, die eine fortschreitende Verschär-

fung der Strafe des Antiochos und zugleich den stets wachsen-

den Triumph des Judentums darstellen.

1. Züchtigung des Bedrängers im offenen Kampf (8, 1—31).

a) Erfolgreicher Kleinkrieg der Makkabäer. b) Ihr Sieg über das königliche

Heer von 20000 Mann unter Nikanor. der unter Zurücklassung von 9000 Toten

flieht; u. a. Beute fällt auch das zum Ankauf jüdischer Sklaven bestimmte Geld in

die Hände der Makkabäer. cj Sieg über das noch größere königliche Heer unter

Timotheos und Bakchides, die über 20000 Tote, hochgelegene Festungen und

viel Kriegsmaterial einbüßen.

2. Bestrafung der den Juden feindseligsten Diener des

Königs (8, 32—36).

a) Phylarches aus der Umgebung des Timotheos wird kurzerhand umge-

bracht, b) kallisthenes, der die heiligen Tore verbrannte, wird samt Genossen

beim Siegesfest in Jerusalem dem Flammentod überliefert, c) Der Erzschurke

{tQiauy'.ti,;(,tos) Nikanor, der die Juden versklaven wollte, flieht mit Schmach be-

deckt, verkleidet wie ein entlaufener Sklave, auf einsamen Wegen nach Antiochia,

wo er bezeugen muß, daß Gott selbst für die Juden streite K

-3. Rache Gottes am König selbst, dem ,Menschenmörder und

Gotteslästerer' (9, 1—29).

a) Der Tempelräuber wird schimpflich in die Flucht geschlagen, b) Er emp-

fängt die niederschmetternde Kunde von der Niederlage seines Heeres im Westen,

c) Ein schmerzvolles Leiden befällt ihn und ein Sturz aus dem Wagen verrenkt

seine Glieder, d) Aber erst in den Qualen der sich jetzt entwickelnden scheuß-

lichen Krankheit kommt dem stolzen, rachesüchtigen Mann die (zu späte] Reue

und Selbstverdemütigung — auch gegenüber dem Judentum, e) Er stirbt eines

jämmerlichen Todes in der Fremde, f) Der einzige Freund, der den Toten bestattet,

muß vor dessen eigenem Sohne nach Ägypten fliehen.

4. Vernichtung des heidnischen Kultes (des Werkes Antio-

chos') in Jerusalem; Wiedererstehung und Triumph wahrer Re-

ligion (10, 1—8).

a) Die Makkabäer nehmen Jerusalem und den Tempel wieder ein-, bj Sie

zerstören die Götzenaltäre und die heiligen Haine, c) Sie reinigen den Tempel

1 Obwohl Nikanor hier noch nicht getötet - Wie wenig die Anordnung der ganzen

wird, ist doch die Strafe des Feldherrn — Textpartie sich nach der Zeitfolge richtet,

ganz seiner Bezeichnung als ,Erzschurke' verrät sich aufs deutlichste; denn das sub

entsprechend— in den Augen des Verfassers 2 b erwähnte Siegestest in Jerusalem setzt

mit Recht viel schlimmer als der Tod. Dieser ja die Einnahme der Stadt und des Tempels

wäre ja gegenüber seiner schmachvollen durch die Makkabäer schon voraus.

Flucht noch ehrenvoll gewesen.
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und bringen auf einem neuerrichteten Altar nach zweijähriger Unterbrechung das

erste Opfer dar — genau am Jahrestage der Entweihung (25. Kislev) — und an

diesen Weiheakt schließt sicli ein achttägiges Fest, d) Ein Volksbeschluß verewigt

das Gedächtnis jenes Tages durch gesetzliche Jahresfeier.

Man wird sich kaum der Ansicht verschließen können, daß hiermit

der wirkliche Plan der Textpartie 8,1—19,9 enthüllt ist. Hiernach dürfte

sich i) 'Avnöxov leAEVTi] im Schlußvers 10, 9 wohl auf den ganzen letzten

zweijährigen Lebensabschnitt beziehen, in dem der königliche Frevler eine

allseitige Vernichtung erfährt: in seiner Heeresmacht, seinen gleichge-

sinnten Helfern und Freunden, seiner eigenen Person, seinem Lieblings-

werk, der Errichtung des Heidentums auf heiligem Boden. Wohl nicht

ohne bittere Ironie wird am Schluß an den Reinamen .Epiphanes', ,der

Erlauchte' erinnert.

Müssen wir nun diese Darstellungsweise einem andern zuschreiben

als dem Verfasser von II Makk? Gegen die Urheberschaft des letzteren

scheint allerdings zu sprechen, daß die gewählte Anordnung nicht nur die

dem Verfasser wohlbekannte wahre Zeitfolge außer acht läßt, sondern auch

durch den chronologischen Anschluß 9, 1 : .tsq} öt top -/.aiQÖi' iy.eivoi\ woraus

auf die beiläufige Gleichzeitigkeit der Flucht des geschlagenen Nikanor

(8, 34—86) und des über 1
' ., Jahre später erfolgten Rückzugs des Antio-

chos geschlossen werden könnte, direkt gegen die Chronologie zu verstoßen

scheint. Dazu kommt, daß II Makk. sonst seinen Stoff nicht nach rein

psychologischen Grundsätzen ordnet, sondern durchaus der chronologischen

Aufeinanderfolge gerecht wird; davon werden wir uns noch genugsam

überzeugen.

Hierzu ist Folgendes zu beachten: 1. Ist 9, 1 wirklich unbedingt auf

die Flucht des Nikanor (8, 34—36) zu beziehen? Kann der Verfasser nicht

an die Niederlage des Timotheos und die darauf folgenden Ereignisse in

Jerusalem (8, 32 f.) angeknüpft haben? Dies folgt sogar mit Notwendigkeit

aus 9, 3, wonach die Flucht des Königs geraume Zeit nach der Niederlage

des Timotheos erfolgt sein muß. Man darf daher nur einwenden, daß die

Ausdrucksweise in 9, 1 einen stilistischen Mangel verrät. Dieser fällt aber

um so weniger ins Gewicht, als die in Rede stehende Textpartie offen-

sichtlich eine rein psychologische Wirkung erstrebt. 2. Wenn aber dieses

Verfahren in II Makk. sonst nicht zutage tritt, so liegt dies schon an dem

historischen Stoff, der eine solch einheitliche Auffassung nicht oder kaum

gestattet.

So sind wir denn wirklich berechtigt, die Ordnung in 8, 1— 10, 9 dem

Verfasser von II Makk. selbst zuzuschreiben, müssen aber doch auch

zugleich annehmen, daß er die wirkliche Zeitfolge der Ereignisse (vgl.

S. 359 ff.) gekannt hat. Er fand dieselbe offenbar bei Jason von Kyrene

vor '. Die Form der Darbietung ist ihm selbst eigentümlich und entspricht

gerade in dem vorliegenden Falle seinem 2, 23—25 entwickelten Programm.

1 Höchstwahrscheinlich hat er von dort auch die Verse 9, 1 und 10, 9 herüber-

genonimen, von denen ersterer den .\nschhiß mit dem Tempelweihfest herstellte, letzterer

den .\bschhiß des Todesberichtes bildete.
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Damit beschließen wir diese Untersuchung, durch welche ohne jede

Anwendung von Zwang zwei der größten Schwierigkeiten des II. Buches

gelöst sind.

Die bisherigen Versuche — die ich mir nach Abschluß obiger Unter-

suchung ansah — werden weder dem historischen Tatbestand noch der

Auffassung des Verfassers des II. Buches gerecht. Der eine bemerkt zwar,

daß eine Stelle sich dem Kontext nicht recht fügen will; aber ohne daß

dies zuvor mit triftigen Gründen bewiesen ist, erklärt er auch schon, es

liege wahrscheinlich eine Verwechslung mit einer viel späteren Stelle vor,

und zwar lediglich deshalb, weil in beiden Stellen derselbe Name vor-

kommt. Obendrein wird ohne weiteres der Verfasser des Buches für den

noch gar nicht bewiesenen Fehler verantwortlich gemacht. Der andere

dagegen versucht aus ängstlicher Scheu, auch nur die Möglichkeit einer

späteren Störung bei der Textüberlieferung in Erwägung zu ziehen, die

vorliegenden Berichte der beiden Bücher um jeden Preis in Einklang zu

bringen, ohne in seinem Eifer zu beachten, daß er dabei den beiden Ver-

fassern eine Denk- und Redeweise zuschreibt, die ganz unbegreiflich er-

scheint und deshalb das Ansehen derselben gleichfalls schädigen müßte.

Als Beispiele hierfür wähle ich die Erklärungsversuche zweier Ge-

lehrten, die um die gleiche Zeit geschrieben haben : den Protestanten Grimm

und den Katholiken Patritius. Beide haben zweifellos mit viel Erudition

und Scharfsinn geschrieben und noch bis in die neuere Zeit Anhänger

gefunden.

Grimm, Kurzgefaßtes exeg. Handb. zu d. Apokryphen, 4. Lief. (1857),

S. 143 bemerkt zwar richtig: „Übrigens geschieht die Erwähnung des Bak-

chides und Timotheos (in II Makk. 8, 30) so unvermittelt, als ob der Leser

von ihrer Erscheinung bereits unterrichtet sei" ; aber er irrt, wenn er fort-

fährt: „Es ist daher wohl eine Nachlässigkeit des Epitomators [d. h. des

Verfassers des II. Buches im Gegensatz zu Jason von Kyrene] anzunehmen."

Und ebenso irrt Grimm, wenn er kurz vorher bemerkt: „Die Erwähnung

des Timotheos hat ihren Grund wahrscheinlich in einer Verwechslung mit

den in I Makk. 5, 6 f. 11. 34. 37 ff. erzählten Begebenheiten..."; denn

letztere gehören einer späteren Zeit an (Ende Febr.—Ende Mai 164 v. Chr.,

vgl. unten S. 370 ff.) und haben obendrein ihre Entsprechung in II Makk.

12, Iff. (vgl. u. S. 374. 394 f.). Was aber die zeitliche Lücke von 1% Jahren

zwischen II Makk. 8, 36 und 9, 1 betrifft, so kommt dieselbe Grimm gar

nicht zu Bewußtsein. Ebensowenig ist ihm aufgefallen, daß von II Makk.

der große Sieg des Judas über Lysias (I Makk. 4, 26—35) — den er S. 71

irrigerweise in das Jahr 164 v. Chr. setzt — nicht berichtet wird. Auch

hat er (vgl. S. 157) nicht erkannt, welche Ereignisse durch II Makk. 10, 6

angedeutet werden. Damit war natürlich für Grimm jeder Weg zur rich-

tigen Erkenntnis verschlossen.

Und nun zu Patritius. In seinem Buche De consensu utriusque libri

Machabaeorum (Romae 1856) glaubt er S. 254 leicht zeigen zu können,

daß das 8, 30 erwähnte Heer des Timotheos und Bakchides ein Teil der

nach I Makk. 3, 38 ff. von Lysias entsandten Streitmacht sei. Ptolemäos
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(der Statthalter von Cölesyrien und Phönizien) habe geglaubt, mit 20 000

Mann das Geschlecht der Juden ausrotten zu können (II Makk. 8,9); als

diese aber versagten, habe Lysias ein Ersatzheer von 47 000 Mann (vgl.

I Makk. 3, ;58ff.) auf den Kriegsschauplatz abgesandt und zwar unter dem

Oberbefehl des Timotheos. Das ist aber eine unzulässige Kombination.

Denn I Makk. 3, 38 ff. weiß nichts davon, daß die 47 000 Mann erst nach-

träglich dem Ptolemäos zu Hilfe geschickt worden seien; sie standen viel-

mehr schon bei Beginn des Krieges unter Ptolemäos, Nikanor and

Gorgias. Und wenn in II, 8, 8 f. nicht Lysias, sondern Ptolemäos die mili-

tärischen Anordnungen traf, so erklärt sich das einfach damit, daß letzterer

im Auftrag oder mit Gutheißung des Reichsverwesers, seines Vorgesetzten,

handelte. Die Zahlen (20 000 und 47 000) decken sich freilich nicht; aber

das ist hier nicht auffallend, da — aus irgendeinem noch nicht aufgeklärten

Grunde — auch sonst die Zahl der Truppen oder der Gefallenen bei den

gleichen Kämpfen im II. Buch von denen des I. Buches erheblich ab-

weicht. Man muß sich also wohl hüten, diese Zahlen rechnerisch mitein-

ander zu verbinden.

Nach Patritus gehören also die Niederlage des Nikanor (bei Emmaus)

und die des Timotheos und Bakchides dem gleichen Jahre 166 v. Chr. an.

Trotzdem besteht für P. zwischen II Makk. 8, 36 und n, 1 ff. keine Lücke,

da er die Zeitfolge der in 9, 1 ff. geschilderten Ereignisse willkürlich

interpretiert.

Man prüfe selbst seine hier wiedergegebene Komposition (S. 258):

„Antiochos per Mediam reversus est in Babyloniam. In itinere, Ec-

batanis quum substitisset, nuntiatum ipsi est primo de Nicanore deinde de

Timotheo a Juda devictis iraeque impotens ultimam Judaeorum perniciem

meditari coepit. Post hiemem Babylone traductam bellum intulit

.•\rtaxiae regi Armeniorum . . . Hoc hello confecto in Persidem reversus

audit primo de Lysiae clade fugaque, postque aliquot menses, quum venisset

in eam Persidis regionem quae Paraetacene vocatur nuntius ei affertur ut

Judaei templum Hierosolymae atque Bethsuram muris communissent. Quo

nuntio commotus statim iter aggreditur consilia in Judaeos excogitata ex-

sequuturus; sed numine percussus moxque lapsus e curru, morbo ingraves-

cente. subsistere coactus est ac decurabere Tabis urbe Paraetacenes . . .

tandera diem vixit supremum."

P. nimmt also zunächst an, Antiochos sei in Babylon angekommen;

aber I Makk. 6,4 heißt es nur: änfjgei' ey-std-ev . . . änoatQltJmi tig Baßv-

/Mi'a „er brach von dort (Elymais) auf ... um nach Babylon zu gelangen".

Von einer wirklichen Ankunft oder gar Überwinterung daselbst kann gar

nicht die Rede sein; denn es folgt sofort (6, 5): xai i]X9ev anayyiX)Mv tig

aviM Eig ciiv ne<jm'da (Nachricht von der Niederlage des Lysias und ihren

politischen und religiösen Folgen). Da ist es doch sonnenklar, daß diese

Botschaft nicht erst über 1' 2 Jahr nach der Rückkehr von der Elymais, son-

dern während der Rückkehr selbst anlangte, obendrein nicht tropfenweise,

wie P. annimmt, sondern auf einmal. Gleicherweise widerspricht seine

Komposition auch II Makk. 9, 3 ff., wonach den schlimmen Meldungen aus

Kugicr, FnrschunKCMi. 24
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dem Westen alsbald die tödliche Krankheit folgte. Daß der König trotz

großer Schmerzen (9, 5), von Wut gegen die Juden getrieben, eiligst heim-

wärts strebt, ist verständlich ; aber der von P. dort eingeschobene Krieg

gegen Artaxias von Armenien wirkt wie ein deus ex machina. Von diesem

Kampfe spricht weder das I. noch das II. Buch und zwar aus dem ein-

fachen Grunde, weil er dem Zug nach der Elymais vorausging, also gar

nicht hierher gehört. Dies genügt wohl, die Haltlosigkeit der obigen Dar-

stellung P.s erkennen zu lassen. Zwei Gründe vor allem haben dieselbe

veranlaßt: 1. die irrige Deutung von II Makk. 8,30 und I Makk. 6,4;

2. der Umstand, daß die Hiobspost aus dem Westen nach II Makk. 9, 3

bei Ekbatana (Medien), nach I Makk. 6,5 aber in Persien anlangte und dort

von der Niederlage des Nikanor und Timotheos, hier dagegen von der des

Lysias die Rede ist. Daß es sich aber hier um die gleichen Ereignisse

handelt, konnte P. schon deshalb nicht erkennen, weil er für das Ekbatana-

rätsel so wenig wie seine modernen exegetischen Kollegen eine Lösung

wußte, und aus wohlberechtigtem Festhalten an der Überlieferung ,Ekba-

tana' nicht als einen Irrtum der Schrift erklären durfte und wollte. Wie
es sich damit verhält, wird unten sub G, 387 ff. gezeigt werden.

D. Die Kämpfe des Judas gegen die Idumäer (I Makk. 5, 3—5 ; II Makk.

10, 14-23) und Ammouiter (I Makk. 5, 6-8), Februar 164 v. Chr.

Der Einfall des syrischen Grenerals Timotheos in Judäa; seine Niederlage

und sein Tod in Gazara (II Makk. 10, 24-38), März 164 v. Chr.

Nach der achttägigen Feier des Tempel weihfestes 165 v. Chr. Dezem-

ber 24—31 machten sich die Juden daran, den Berg Sion mit hohen Mauern

und starken Türmen zu umgürten und ebenso die Stadt Betzur zu be-

festigen, um dadurch ein Bollwerk gegenüber Idumäa zu schaffen (I Makk.

4, 60—61 ; vgl. auch 6, 7). Als aber die Heiden ringsum vernahmen, daß

die Juden ihren Altar wieder aufgebaut und das Heiligtum wiederherge-

stellt, gerieten sie in großen Zorn und be,schlossen, die Juden auszurotten

(I Makk. 5, 1—2). Das ist die Lage der Dinge im Januar/Februar des

Jahres 164 v. Chr.

I. Judas züchtigt die Idumäer Ende Februar 164 v. Chr.

Die ersten Angriffe gegen die Juden machten die Söhne Esaus, die

Idumäer, in der Landschaft Akrabattene. Diesen gilt daher der erste Kriegs-

zug des Judas. Er bereitet ihnen eine verdemütigende Niederlage und

nimmt Beute von ihnen. Dann wendet er sich gegen die Bewohner von

Bajan, welche sich als heimtückische Wegelagerer an den Juden vergangen

hatten. Er belagert die Türme, in die sie sich geflüchtet haben, vollstreckt

(gemäß Deut. 7, 2) den Bann an ihnen, indem er die Türme samt Insassen

verbrennt. So nach I Makk. 5, 3—6.

Entsprechend, doch ausführlicher lautet der Bericht II Makk. 10, 14—23.

Hiernach suchte Gorgias, der syrische Befehlshaber, mit Soldtruppen den
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Krieg im Gange zu halten. Und zugleich mit ihm machten auch die Idu-

mäer selbst, die günstig gelegene Festungen innehatten, und zu denen die

aus Jerusalem verjagten Heiden geflohen waren, den Juden viel zu schaffen.

Makkabäus aber dringt in Idumäa ein, erstürmt die dortigen Festungen

und macht viele der Feinde nieder. Eine große Zahl derselben hat sich

in zwei besonders feste Türme geflüchtet, zu deren Belagerung Judas den

Simon und Joseph, sowie Zachäus mit seinen Leuten zurückläßt, um selbst

eine andere Stadt zu belagern. Aber die Leute des Simon lassen sich von

den Belagerten bestechen, und so gelingt es einer Anzahl der letzteren zu

entwischen. Makkabäus, hiervon benachrichtigt, bestraft die Verrät'er mit

dem Tode und erobert die beiden Türme.

Der Vorzug des Berichtes von I Makk. liegt in der genaueren Orts-

bezeichnung; der des Berichtes II Makk. in der deutlichen Kennzeichnung

der Ereignisse und ihres genetischen Zusammenhangs. Daß gerade die

Idumäer an erster Stelle gegen die Juden auftraten, hat einen zweifachen

Grund. Erstens war Gorgias, der von den Juden früher (I Makk. 4, 1 ff.

und II Makk. 8, 9) geschlagen worden, zu jener Zeit (vgl. II Makk. 12, 32)

Befehlshaber in Idumäa; die hier einsetzende Bewegung gegen die Juden

wurde begreiflicherweise von ihm begünstigt. Zweitens war es gleichfalls

natürlich, daß die aus Jerusalem vertriebenen hellenisierenden Juden, welche

bei den Idumäern .\ufnahme gefunden hatten, das Feuer des Hasses gegen

die Makkabäer schürten '.

Die Frage nach der Zeit des Idumäischen Feldzugs scheint uns aller-

dings auf einen erheblichen chronologischen Irrtum in II Makk. zu führen.

Denn nach 10, 10 gehören die Ereignisse 10, 24—38 in die Regierungszeit

Antiochos' V., fallen also, da Antiochos IV. nach I Makk. 6, 16 erst in dem
am 27. März 164 v. Chr. beginnenden Jahre 149 SÄ starb, frühestens auf

Ende März. Nun folgt aber auf den Zug nach Idumäa zunächst die sogleich

zu besprechende unglückliche Invasion des Timotheos (10, 24—38) und

hierauf erst (vgl. 11, 1) der Kampf mit Lysias (11, 1— 12), der bereits vor

dem 11. April zu Ende war (siehe unten S. 384). So müßten also alle drei

genannten Vorgänge innerhalb zweier Wochen sich abgespielt haben, was

völlig ausgeschlossen ist. Folglich — so scheint es — ist die Angabe des

II. Makkabäerbuches, die Kämpfe in Idumäa hätten sich unter der Regie-

rung Antiochos" V. ereignet, unzutreffend. Obendrein kann es nicht zweifel-

haft sein, daß I Makk. jene Kämpfe vor den Tod des Antiochos' IV. setzt;

denn sie bilden das erste Glied jener Kette von kriegerischen Verwick-

lungen (I Makk. 5, 3—68), die dem Todesgang Antiochos' IV. (6, 1— 14)

vorangestellt werden. Der Widerspruch zwischen den beiden Makkabäer-

büchern scheint hiernach unleugbar. Und dies gilt der rationalistischen

Kritik auch wirklich als ausgemachte Tatsache. Was aber die Vertreter

der entgegengesetzten Richtung dagegen vorbringen (vgl. z. B. Kn.xbenbaukr

S. 384), reicht zur Lösung der Schwierigkeit gewiß nicht aus. Eine wirk-

1 Es ist merkwürdig, daß keiner der mir zu Gesiclit gekommenen Kommentare auf

jene beiden Bezieliungen und insbe.sondere auf die zwisclien Gorgias und den Idumäern

liinweist.

21 "
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liehe Lösung kann nur durch den Beweis erbracht werden, daß Antio-

chos V. schon vor dem Tode seines Vaters als Regent des ganzen
Reiches auftrat und Lysias von ihm zum universellen Reichs-

verweser ernannt war. Dafür werden wir aber unten sub G die not--

wendigen Belege bieten.

II. Judas siegt über die Ammoniter unter ihrem Führer
Timotheos (A), 164 v. Chr.

III* Der syrische Feldherr Timotheos (B) fällt mit starkem
Heere in Judäa ein, wird aber von Judas geschlagen, verfolgt

und getötet, März 164 v. Chr.

Obwohl die beiden Ereignisse in gar keiner Beziehung zueinander

stehen, so schien es doch mit Rücksicht auf diesbezügliche irrige Meinungen

ratsam, sie gemeinsam zu erörtern. Gemäß I Makk. 5, 6—8 zieht Judas

nach der Bestrafung der Idumäer (5, 3—5) hinüber gegen die Ammoniter.

Er findet daselbst eine starke Macht und viel (Kriegs-)Volk (^ft^« y.Quiatüv

y.at Xaov noXvv) unter der Führung des Timotheos (A) vor. Judas schlägt

denselben in mehreren Treffen, erobert die Festung 'latt'jQ und kehrt darauf

wieder nach Judäa zurück.

In II Makk. 10, 24—38 dagegen folgt auf den Kampf des Judas mit

den Idumäern der Anzug jenes Timotheos (B), „den die Juden früher ge-

schlagen hatten", gegen Judäa. Er hat aus fremdem Kriegsvolk ein großes

Heer aufgebracht und verfügt auch über die von Asien gekommene zahl-

reiche Reiterei. Seine Annäherung versetzt Makkabäus und die Seinen in

großen Schrecken. Aber durch Gebet und eine himmlische Vision gestärkt

ermannen sie sich und schlagen den Feind. Timotheos selbst flieht nach

der Festung FcfCaga, deren Kommandant sein Bruder Chäreas war. Judas

belagert die Festung und erobert sie. Timotheos wird ergriffen und nebst

Chäreas und Apollophanes erschlagen.

Die nichtkatholische Exegese pflegt die beiden Berichte auf die-

selben Ereignisse zu beziehen. Demgemäß ist Timotheos (A), der Führer

der Ammoniter, = Timotheos (B), der in Judäa einfällt; ebenso .sind die

beiden Festungen YaC/y^ in I Makk. und /'«C«(^ß in II Makk. identisch. Die

Widersprüche der beiden Berichte aber sollen auf der Unkenntnis und
Kritiklosigkeit sowie der Vorliebe für alles Sagen- und Wunderhafte auf

selten des Verfassers des IL Buches beruhen.

So Grimm, a. a. 0. 162 und 174. An erster Stelle meint er bezüglich

II Makk. 10,24-38: „Da auch I Makk. 5 fast unmittelbar nach dem Kampfe
mit den Edomitern (v. 3) ein summarischer Bericht folgt über viele Schlachten,

welche die Juden gegen Timotheos bestanden hätten (v. 6—8), nur daß,

ganz abgesehen von sonstigen Differenzen, dort Ammonitis, hier Judäa der

Schauplatz des Kampfes ist: so kann es kaum einem Zweifel unterliegen,

daß unser Erzählungsstück die sagenhafte Entstellung und wunderhafte

Ausschmückung des I Makk. 5, 6—8 erzählten Tatbestandes ist." Auch
„kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der Berichterstatter die Festung
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Jazer (I Makk. 5, 8) mit Gazara verwechselt." Was aber Timotheos (in

II Makk. 10, 24H.) betrim, so besteht für Grimm (S. 174) kein Zweifel, daß

er derselbe sei wie Timotheos in I Makk. 5, 6ff. und in II Makk. 12,2. 18.

Es gibt also nach ihm in II Makk. nur einen Timotheos und die

Nachricht vom Tode des Timotheos in II Makk. 10, 37 beweist nur, „daß

Jason seine Berichte ohne Kritik aus verschiedenen Quellen schöpfte".

Eine im wesentlichen gleiche Ansicht vertritt u. a. auch der Angli-

kaner Rawlinson bei Wace, The Holy Bible, Apocrypha, Vol. II (1888) p.

612 ff. Eigentümlich ist Rawlinson nur der Versuch, die beiden Berichte in

Einklang zu bringen „by-supposing an Omission of the earlier circumstances

of the corapaign by the author ot I Macc, and an imperfect knowledge of

the geographical data on the part of the present writer [II Makk.]. Timo-

theos may have begun by invading Judaea and threatening Jerusalem, but

may afterwards have withdrawn across the Jordan, whither Judas may

have pursued him".

Die katholische Exegese lehnt eine solche Auslegung natürlich ab.

Sie bestreitet, daß II Makk. 10. 24—37 sich auf dieselben Ereignisse oder

auch nur auf zwei verschiedene Phasen desselben Kampfes bezieht wie

1 Makk. 5, 6—8, und nimmt an, daß Timotheos an jener ersten Stelle wohl

mit dem in II Makk. 8.30, nicht aber mit dem in II Makk. 12,2 zusammen-

fällt. Dagegen sei Timotheos in 1 Makk. 5, 6—8 mit letzterem identisch.

Die beiden Kampfberichte sind in der Tat einander so unähnlich, daß es

ganz unbegreiflich ist, wie man sie als Ausdruck für die nämlichen Vor-

gänge ansehen kann. Denn die einzigen Gründe, die man dafür geltend

macht, sind 1. daß beide Kämpfe mit der Eroberung einer Festung endigten,

deren Name Gazara im zweiten Fall einen ähnlichen Klang hat wie Jazer

im ersten, 2. daß in beiden Kämpfen ein Timotheos Führer des feindlichen

Heeres ist, 3. daß sowohl in I Makk. als auch in II Makk. der Kampf mit

den Idumäern vorausgeht. Alle diese drei Gründe sind aber völlig

hinfällig. Dies zu zeigen ist unsere nächste Aufgabe.

Ad 1. Zunächst ist es etwas ganz Gewöhnliches, daß die Eroberung

einer Festung (als der letzten Zufluchtsstätte des im offenen Felde geschla-

genen Feindes) den letzten Akt des Kriegsdramas bildet. Was aber den

Namen der Festung Gazara ' (in II Makk.) betrifft, so kann er gar nicht auf

einer Verwechslung mit Jazer ^ (I Makk.) beruhen. Dies ergibt sich durch

' Die Lage von Gazara (Gezer) — vier Lagrange, Rev. Bibl. 1899. 4Ü2 ff. und Maca-

römische Meilen (6 km) westnordwestlich von lister, Quarterly Statements 1903, 48. 306;

Nikepolis (= Emmaus, heute 'Amwas) hat 1904, 212 ff.

schon EusEBlUS (Onomast. ed. Lagarde p. 244) - Jazer = ij?: (Num. 21, 32 ; 32, 1); l\"r.

nahezu richtig gekennzeichnet, wie Clermont- (I Chron. 26,31; Nura. 21,24 [LXX B ed. de

GaNNEAU durch die Entdeckung von Teil- Lagarde]: öii 'la^ijQ o^ia vImv 'Aii/imv i'aiiv.

Dschezer 1873 und obendrein durch seinen S. E. HiERONYML's, De situ et nominibus lo-

ganz in der Nähe desselben 1874 gemachten corura hebraicorum, ed. Migne. Patrol. latina

Fund von Bruchstücken zweier hebräisch- tora. .X.XIll, c. 909 sq.: ...\sor, sive Jazer ter-

griech. Inschriften festgestellt hat, von denen minus urbis Ammon, quae nunc Philadelphia

eine die Worte 1i; cnn (..Grenzen von Gezer") dicitur. . . . et est in octavo circiter lapide

bietet. Bezüglich weiterer Ausgrabungen vgl. eius ad solis occasuni vicus lazer usque in
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folgende Erwägungen. Gazara war im Westen wie Betzur im Süden
und die Burg in Jerusalem selbst einer jener testen Plätze, durch deren
Besitz die Syrer sich die Herrschaft über Judäa zu sichern suchten. Zwar
scheint es nach I Makk. 9, 52, daß Gazara erst im Jahre 152 SÄ' (161

V. Chr.) durch Bakchides befestigt worden und somit die Angabe II Makk.
10, 32 f., wonach die Stadt schon 164 v. Chr. ein ,sehr fester Platz' war,
auf jeden Fall irrig sei [wie auch Grimm a. a. O. 163 behauptet]. Wäre
dem so, so müßten auch Betzur und die Burg in Jerusalem vor 161 v. Chr.

nicht befestigt gewesen sein ; denn diese werden in I Makk. 9, 52 mit Gazara
in eine Linie gestellt: xai MyJiQcoae tijv nohv ti)v Baidaovgav y.a'i Fd^aQu
xal Tiji' äy.Qui: Aber die Burg war längst vorher befestigt und das gleiche

gilt von Betzur (I Makk. 4, 61 ; 6, 26. 31). Also kann es sich in 1 Makk.
9, 52 nur um eine Verstärkung bzw. Ausbesserung der bereits vorhandenen
Befestigungen handeln. Die Notwendigkeit dieser von Bakchides 161 v. Chr.

getroffenen Maßregel bezüglich Gazaras wird aber gerade durch die Be-

schädigungen der Verteidigungswerke, welche die Stadt durch die Belage-

rungstruppen im Jahre 164 v. Chr. erlitt (II Makk. 10,36), aufs schönste

begründet. Der vermeintliche Widerspruch stellt sich somit als über-

raschende Bestätigung dar: Gazara war zur Zeit, wo der geschlagene

Timotheos sich dahin flüchtete (II Makk. 10, 32), wirklich eine Festung.

Und nicht ohne Grund suchte der syrische General gerade dort sein Heil.

Er war — offenbar wie Nikanor und Gorgias zwei Jahre zuvor — in der

Gegend von Emmaus gegen Judäa vorgerückt und wurde dann wie diese

rückwärts bis Gazara verfolgt (vgl. I Makk. 4,3.15), wo zudem sein Bruder
Chäreas Kommandant war (II Makk. 10, 32. 37). Hier ist also alles in

vollster Ordnung. Von einer Verwechslung der Festung Gazara
mit der ammonitischen Festung Jazer keine Spur.

Ad 2. Auch hat der Feldherr Timotheos in II Makk. 10, 24ff.

gar nichts mit dem gleichnamigen Führer der Ammoniter in

I Makk. 5, 6—8 zu tun.

Ersterer ist der schon 8, 30 erwähnte syrische Heerführer, auf dessen

Niederlage in II Makk. 10, 24 hingewiesen wird. Ihm steht eine so große

Macht zu Gebote, daß Makkabäus und seine Schar zunächst in Schrecken

gerät. Zweifellos ist er von Lysias selbst zur Eroberung von Judäa aus-

gesandt; denn der vom Reichsverweser kurz nach der Niederlage und dem
Tod des Timotheos unternommene Zug gegen die Juden ist zugleich als

Racheakt aufzufassen, wie aus II Makk. 11, 1: ^Jcw liciQtwg (fiqcov im toZc,

yeyovöai klar hervorgeht.

Der andere Timotheos hingegen, der in I Makk. zunächst die Ammo-
niter anführte (5, 6— 8), sich dann an die Spitze der Heiden in Gilead stellte,

von Judas Makk. aber in mehreren Treffen geschlagen ward (I Makk. 5, 9— 13;

24—44; II Makk. 12, 10—32), war das Haupt von bunt zusamraengewür-

praesentem diem permanens" [vgl. Bejt Zer'a sum ... et distal ab Esebon millibus quindc-

bei Mlisil, Arabia Petraea I (Moab) S. 390 cim, e qua magnum flumen erumpens a Jor-

und 408]. HiERONYMUS 1. c. 951: „lazer . . . dane suscipitur." (Hier meint er nach MusiL

in decirao lapide Philadelphiae ad solis occa- a. a. 0. 394: es-Sür.)
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feiten heidnischen Freischaren, die im Ostjordangebiet — und lediglich hier

— die daselbst ansässigen Juden hart bedrängten. Vor diesem Timotheos

erzitterten die Makkabäer nicht. Auch stand er höchstens im geheimen
im Einvernehmen mit Lysias, dem Reichsverweser. (Zur Frage, ob er mit

dem II Makk. 12, li genannten Befehlshaber Timotheos (C) identisch sei,

siehe unten.)

Ad 3. Was endlich die Reihenfolge der Ereignisse betrifft, so folgt

aus dem Vergleich der beiden Bücher nicht im mindesten die zeitliche

Koinzidenz von I Makk. 5, 6—8 und II Makk. 10, 24—38. Vielmehr fanden

die hier geschilderten Kämpfe gegen den syrischen General Timotheos nach
der dort erzählten Niederwerfung der ammonitischen Freischaren unter

ihrem Führer Timotheos statt.

E. Zweiter Sieg des Judas über Lysias und der durcli vier briefliche

Dokumente eingeleitete Friedensscliluß (II Makk. 11, 1-38), während des

März April 164 v. Chr.

1. Kurzer Überblick über die Ereignisse.

Um die Niederlage und den Tod des Generals Timotheos zu rächen,

sammelt Lysias „ganz kurze Zeit darauf" (11, Iff.) ein gewaltiges Heer
und zieht von Süden her gegen Judäa. Er setzt der Festung Betzur

hart zu. Judas aber eilt derselben zu Hilfe und erringt einen glänzenden

Sieg. Lysias selbst entkommt, ist aber klug genug, dem unüberwindlichen

Gegner Frieden anzubieten. Judas ist einverstanden. Die jüdischen Ge-
sandten melden ihrem Volk die Zugeständnisse des Königs und überbringen

zugleich ein Begleitschreiben des Lysias, datiert: im 148. Jahre, am 24.

Dioskoros. Auch der König selbst richtet sowohl an Lysias als an die

Juden unter dem 15. Xanthikos des gleichen Jahres einen huldvollen Brief,

und in einem vierten Briefe an die Juden, ebenfalls vom 15. Xanthikos,

heißen die römischen Botschafter, die sich gerade auf dem Wege nach
Antiochien befinden, die dem König durch Lysias unterbreiteten Vorschläge

gut und sichern den Juden ihre Mitwirkung zu.

2. Die Echtheit der vier brieflichen Urkunden.

Bevor wir daran gehen, vorstehende Daten zu verwerten, darf natür-

lich bezüglich der Echtheit der vier Briefurkunden nicht der geringste ver-

nünftige Zweifel bestehen. Ist dem so? Um das Urteil hierüber zu er-

leichtern, lassen wir zunächst die vier Briefe in deutscher Übersetzung
folgen, indem wir nur dort den griechischen Wortlaut beifügen, wo es die

Klärung des Wortsinnes oder der Zweck der Erörterung erheischt.

I. Lysias an das Volk der Juden (11, 16—21).

Lysias entbietet dem Volke der Juden seinen Gruß. Johannes und
Absalom, euere Gesandten, haben den unterzeichneten Verhandlungsakt
(rö;i ImoyEyQcc/iiiü'oj' x{}ii/iaiiGfi(n') überreicht und bezüglich der darin kund-
gegebenen Dinge um Bescheid ersucht. Was nun auch dem König vor-
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getragen werden mußte, habe ich genau berichtet, und was zulässig war,

hat er gewährt. Solltet ihr nun in der freundlichen Gesinnung gegen die

Regierung beharren, so will ich mich auch künftig bestreben, zur Förde-
rung euerer Wohlfahrt mitzuwirken, über die Einzelpunkte habe ich diesen

(= eueren) und meinen Abgesandten Weisung erteilt, mit euch zu verhan-
deln. Lebt wohl! Im 148. Jahr, am 24. des Dioskoros (AioaxoQivd-iovg;

Vulg.: mensis Dioscori).

II. Antiochos V. an Lysias (11,22—26).

König Antiochos entbietet dem Bruder Lysias seinen Gruß. Nachdem
unser Vater zu den Göttern entrückt worden ist [lov jiciTQÖg t)fiojr ei^

d-sobg fiexaardvTog), hegen wir das Verlangen, daß alle Angehörigen unseres
Königreichs der Sorge für ihre eigenen Angelegenheiten obliegen mögen.
Da wir nun vernommen haben, daß die Juden dem von unserem Vater
verlangten übertritt zum griechischen Wesen nicht zustimmen, sondern ihre

eigene Lebensweise vorziehen und beantragen, daß ihnen ihre Satzungen
zugestanden werden, und es unser Wille ist, daß auch dieses Volk unbe-
helligt (fern von Beunruhigung) bleibe, so entscheiden wir, daß ihnen ihr

Heiligtum zurückgegeben werde, und daß sie als Staatsbürger nach dem
Brauche ihrer Vorfahren leben. So wirst du wohl daran tun, zu ihnen

zu schicken und die Rechte [zum Frieden] zu bieten, damit sie unsere Ge-
sinnung erkennend guten Mutes seien und freudig sich der Besorgung
ihrer Angelegenheiten hingeben. [Ohne Datum.]

III. Antiochos V. an den Hohen Rat und das Volk der Juden
(11,27—33).

König Antiochos entbietet dem Hohen Rat und den übrigen Juden
seinen Gruß. Wenn ihr euch wohl befindet, so ist es das, was wir wün-
schen. Auch uns selbst geht es gut. Es hat uns Menelaos mitgeteilt, daß
ihr zurückzukehren {xareAd-öiTccg) und euch euren Angelegenheiten zu wid-

men wünscht. Denjenigen nun, die bis zum 3ü. Xanthikos heimkehren
ixamjioQEvo/ievoig), sei es gestattet und zwar mit der Zusicherung, daß den

Juden der Gebrauch ihrer eigenen Speisen und Satzungen freistehen soll,

wie auch ehedem, und daß niemand von ihnen auf irgend eine Weise
wegen der (unbewußten) Vergehen {tieqI zCjv ijyvoißaviof) belästigt werden
darf. Zugleich sende ich den Menelaos, der euch ermuntern wird. Lebet

wohl! Im Jahre 148, am 15. Xanthikos.

IV. Die römischen Gesandten an die Juden (11,34—38).

Quintus Memmius und Titus Man(i)lius, Gesandte der Römer, entbieten

den Juden ihren Gruß. Mit allem, was Lysias, der Vetter des Königs,

euch gewährt hat, sind auch wir einverstanden; Was jedoch die Dinge

angeht, die er dem König vorzulegen für gut befunden hat, so ziehet die-

selben in Erwägung und sendet alsbald jemand, damit wir eine Erklärung

zu euerem Vorteil geben können. Wir sind nämlich auf der Reise nach
Antiochien. Beeilt euch daher und sendet einige, damit wir erfahren,

welcher Meinung ihr seid. Lebet wohl! Im Jahre 148, am 15. Xanthikos.
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Die meisten niclitkatholischen Exegeten lialten die vier Briete entweder

für einfachliin gefälscht oder wollen höchstens einige Elemente derselben

als echt anerkennen '. Andere halten die drei ersten Briefe für sehr ver-

dächtig und den vierten für eine Fälschung -. Wieder andere geben zwar

die Echtheit der Dokumente zu, behaupten aber, sie seien an falscher Stelle

eingereiht, da wenigstens drei derselben in Wirklichkeit den Verhandlungen

nach dem Zug des Lysias im folgenden Jahre angehören ^.

Da die letztere Ansicht hauptsächlich auf irrigen Voraussetzungen

bezüglich der Epochen der Ären der beiden Makkabäerbücher beruht und

diese Fragen schon oben S. ^52 f. endgültig erledigt sind, so können wir

uns auf die Beantwortung derjenigen Einwände beschränken, welche die

Echtheit der Dokumente direkt oder indirekt bezweifeln bzw. leugnen. Sie

finden sich vor allem bei Grimm, Exeg. Handb. z. d. Apokryphen IV^, 171 f.

Einiges hat schon Niese, Kritik der beiden Makkabäerbücher 63— 78 er-

ledigt. Es ist nur zu bedauern, daß dieser Gelehrte bei seinem an sich

löblichen Bestreben, den Verfasser des II. Makkabäerbuches zu rechtfertigen,

den des I. Buches herabsetzt *, und mehrfach von ganz irrigen chronolo-

gischen und historischen Annahmen ausgeht ^. Seine Vorliebe für II Makk.

hindert ihn übrigens keineswegs, denselben nicht nur starker Übertreibung,

sondern auch grober Irrtümer zu beschuldigen '^.

Erster Einwand: Im dritten Brief (.des jungen Königs an den Hohen
Rat und die jüdische Nation) wird 11, 29 vorausgesetzt, die Juden seien

vom syrischen Heer auf einer Anhöhe (Jerusalem, wohl Tempelberg) ein-

geschlossen und wünschen freien Abzug, für den ihnen unter dem 15. Xan-

thikos eine Frist bis zum 30. Xanthikos gewährt wird. Dem steht jedoch

folgendes entgegen: 1. Jener Belagerungszustand widerspricht dem ent-

scheidenden Sieg der Juden 11, 11— 12. 2. Der Bericht über den unmittel-

bar vorausgegangenen Kampf enthält keine Belagerung Jerusalems bzw. des

Heiligtums; eine solche kommt erst in dem späteren Kriegszug des Lysias

(I Makk. 6, 51) vor; daher kann der Brief höchstens den Friedensverhand-

lungen (I Makk. 6, 61 f.) im Jahre 150 SÄ (163 v. Chr.) angehören, steht

1 So schon Wernsdorir, Bertholdt. Ewald, Niese läßt dabei ganz außer acht. dal.l I Makk.

Grimm (siehe des letzteren Exeg. Handb. z. mit Fug und Recht alle diese Kämpfe, weil

den Apokr., 4. Lief., S. 172 ff.) und seine aus derselben Ursache hervorgegangen, in

Nachfolger. ununterbrochener Folge darstellt und erst

- Vgl. Wace, The Hol.v Bible, .\pocr,vpha II, dann die teils etwas weiter zurückliegenden,

S, 016—620. teils aber auch gleichzeitigen Ereignisse im
' Clinton, Fasti Hellenici III, 373 r. und fernen Osten erzählt (6,1—17).

ÜNGER, Sitzungsber. d. Münchener Akadem. ' So z. B. identifiziert Niese den Sieg des

Philos.-histor. Kl. 1905, S. 281 ff. .Judas über Lysias in II Makk. 11,1 ff. mit

* Beispielsweise erklärt er. 1 Makk. habe dem in I Makk. 4, 34 ff (S. 68), die Belage-

vermutlich die Zeitordnung der Ereignisse rung von Gazara in 11 Makk. 10, 30 mit der

tendenziös umgestellt (S. 61 f.); der Tod des von .Jazer in I Makk. ä. 8 (S. .')7, .\nm. 4:

Epiphanes falle — gegen I Makk. 6, 16 — S. 76, Anm. 1).

nicht ins Jahr 149 (= 164 3 v. Chr.), sondern «Auch Niese läl.U den II Makk. 10,37

in den Dezember 165 v. Chr. (S. 75 f.) und erschlagenen Timotheos in 12,2 wieder von

nach I Makk. gehören alle Kämpfe in 5,1—68 den Toten auferstehen (S. 6, .\nni. 3; S. 57. A. 4).

der Regierung des Epiphanes an (S. 56).
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also mindestens an falscher Stelle. 3. Endlich wird die Frist von nur 15

Tagen dadurch illusorisch, daß sie schon ganz oder nahezu verstrichen ist,

bevor das königliche Schreiben an die Belagerten gelangt.

Antvv'ort: 1. Es handelt sich dort gar nicht um den freien Abzug

von Belagerten, sondern um die Heimkehr von Vertriebenen; das ist der

Sinn von xareÄd-övieg (v. 29) und y.aTanoQevofievoi (v. 30). So schon Niese.

2. Von einer Belagerung Jerusalems ist hier erst recht nicht die Rede.

Außerdem kann der dritte Brief vom 15. Xanthikos (11. April) (und auch

die drei andern) sich schon deshalb nicht auf Friedensverhandlungen im

Jahre 163 v. Chr. beziehen, weil — wie unten sub J gezeigt wird — dieselben

frühestens in den Juli fielen. 3. Das königliche Sendschreiben bedurfte,

um von Antiochien nach Jerusalem zu gelangen, nicht etwa zwei Wochen,

sondern nur 2'
2
— 3 Tage. Denn Antiochia—Seleucia = 120 Stadien =

22,2 km == 5 Wegstunden; Seleucia— Joppe (Jäfä) (bei direkter Fahrt) =
450 km, die mit guten Seglern in 2 Tagen, mit Transportschiff in 2,6 Tagen

zurückgelegt werden konnten; Joppe—Jerusalem = 65 km = 14— 15 Weg-
stunden (nach Bädeker 8 St. zu Wagen) '.

Zweiter Einwand: Unglaublich ist es, daß der beim Tode des Vaters

(149 SÄ) erst neun Jahre alte Prinz die Kabinettsordre (zweiter Brief =
11, 22—26) an seinen Vormund Lysias erlassen habe. Der Konzipient

des Briefes scheint die Tatsache, daß Antiochos V.' damals unmündig war,

nicht gekannt oder nicht beachtet zu haben.

Antwort: 1. Die Angabe bei Appian, Antiochos V. sei bei seinem

Regierungsantritt erst neun Jahre alt gewesen, haben wir bereits oben

S. 329 als irrig nachgewiesen. Nach den babylonischen Keilinschriften

war er mindestens zehn Jahre (174 Frühjahr— 164 Frühjahr) Mitregent

seines Vaters. Die Angabe bei Porphyrius (Euseb. Chron. ed. Schoene I, 253),

der Prinz sei bei dem Tode des Vaters zwölf Jahre alt gewesen, zu be^

zweifeln, liegt nicht der mindeste Grund vor. 2. Daß Antiochos noch un-

mündig war, wußte auch der Verfasser von II Makk., wie 11,1 klar bezeugt.

3. Niemand fällt es ein, zu glauben, der Prinz habe die ,Kabinettsordre'

selbst verfaßt; sie konnte von irgend einem königlichen Rat dem jugend-

lichen König zwecks Unterschrift unterbreitet worden sein. Für Lysias

selbst, der ihn nach I Makk. 6, 17 auf den Thron erhoben, kam sehr viel

darauf an, die Autorität des jugendlichen Fürsten vor der Öffentlichkeit

auf jede Weise zur Geltung zu bringen, da ja die Fortdauer oder doch die

formelle Berechtigung seines Reichsverweseramtes sich lediglich auf jene

Autorität und nicht auf die Antiochos' IV. stützte (letzterer hatte ihn ja

abgesetzt; vgl. 1 Makk. 6,14). Es liegt daher sehr nahe, daß Lysias selbst

das offenbar für die Öffentlichkeit berechnete Schreiben veranlaßt hat.

(Zum vollen Verständnis dieses Gedankens sind die Darlegungen unten

sub G von Nutzen.)

' Damit soll natürlich nicht behauptet werden, dati die Botschaft gerade auf diesem

Wege nach Jerusalem gelangte. Sie konnte auch auf dem Landwege mit Wechselpost ihr

Ziel in wenigen Tagen erreichen.
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Dritter Eiuwand: Das vierte Schreiben (der nacli Antiochien reisen-

den römischen Gesandten) verrät seine Unechtheit 1. durch die seleukidische

Art des Ausfertigungsdatums: im 148. Jahre, am 15. des Xantliilcos, da die

Römer ihre Jahre belcanntlich nach den Konsuln zählen; 2. durch die Gleich-

zeitigkeit des Datums mit dem des Erlasses des Königs an die jüdische

Nation (dritter Brief); denn diese Übereinstimmung erscheint wie eine ,prä-

stabilierte Harmonie'; auch muß es befremden, daß die königliche Ent-

scheidung der von den Römern in Aussicht gestellten Verwendung am

Hofe vorauseilt.

Antwort: 1. Die syrische Datierungsweise kann nicht im mindesten

überraschen, denn es handelt sich hier gar nicht um ein offizielles, von

der römischen Regierung ausgehendes Dokument, sondern um ein gelegent-

liches, erst auf der Reise veranlaßtes freundschaftliches Schreiben der

Gesandten; außerdem ist letzteres auf einem Gebiet abgefaßt, wo man sich

nicht der römischen, sondern der seleukidischen Datenform bediente, die

zugleich den jüdischen Adressaten geläufig war. 2. Ebensowenig kann es

befremden, daß die Daten im dritten und vierten Brief die gleichen sind.

Ein Widerspruch läge nur dann vor, wenn der König in seinem Schreiben

irgendwie eine Interzession der Römer andeutete oder seine Entschließung

von der Gutheißung der letzteren abhängig gewesen wäre. Beides aber

trifft nicht zu. .Antiochos V. war offenbar schon durch Lysias informiert,

als dieser den römischen Gesandten von den Verhandlungen mit den Juden

Mitteilung machte. Daß beide Briefe dasselbe Datum tragen, ist ein sehr

unbedeutender Zufall, wie er sich hunderte Male im Leben ereignet. Und

noch eins! Hätte der Verfasser die Briefdokumente erfunden, so hätte er

gewiß den vierten Brief vor den dritten gesetzt und ersterem ein früheres

Datum gegeben. So muß also gerade die Gleichheit der Daten als ein

Beweis für die historische Wahrhaftigkeit des Verfassers angesehen werden.

Der diesbezügliche Versuch Nieses a. a. 0. 71 f., den von Wernsdorff

herrührenden Einwand zu widerlegen, muß allerdings als gescheitert an-

gesehen werden. Er meint, das Datum des Römerbriefes sei durch einen

Fehler der handschriftlichen Überlieferung aus dem dritten Brief herüber-

genommen; das richtige Datum laute anders. Da nämlich die beste Hand-

schrift, der Venetus, als Schlußdatum lai'dr/.ov :itvir/.aidFy.üiii Aioay.oQiöor

biete, so sei Aioay.oQiöov offenbar eine alte Variante für Zui'{>iy.ov und

bezeichne denselben Monat wie Atoay.oQiv&iov im ersten Brief (des Lysias).

Die Tagesziffer 15 {Tteinexaiöexäni) sei interpoliert und müsse wahrschein-

lich durch y.£' (= 25) ersetzt werden, da der Brief der Römer gewiß etwas

später abgefaßt sei als der lysianische. So wird also aus dem 15. Xan-

thikos der 25. Dioskorinthios. Dieser Versuch ist jedoch vob dem Vorwurf

unerlaubter Zwangsmaßregeln nicht freizusprechen; auch werden wir als-

bald (S. 383) zeigen, daß im Schlußdatum des ersten Briefes der Monats-

name ,Dioscorus' und nicht ,Dioskorinthios' lauten muß.

Vierter Einwand: Wohl das schwerste Bedenken, das gegen die

vier Urkunden ins Feld geführt sei, ist nach Niese, Kritik d. beiden Makka-

bäerbücher, 74 dieses: Im zweiten Brief, der offenbar vom gleichen Datum
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wie der dritte, also vom Jahre 148 SÄ, 15. Xanthikos (etwa April 164 v. Chr.)

sei, wird der Tod des Antiochos Epiphanes erwähnt. Nach I Makk. 6, 16

dagegen starb er ein Jahr später, im Jahre 149 SÄ, womit auch die An-

gabe des PoRPHYRiLs bei Eusebius (Chron. I, ed. Schoene, 254): Ol. 154,1

= 164/3 V. Chr. (von Herbst zu Herbst) stimmt.

Niese bietej folgende Lösung: Auch nach Eusebius' eigener Angabe

(Chron. II, ed. Schoene, 126 f.), die — wie Niese S. 68 ff. richtig erkannt

hat — zugleich die ursprüngliche ist, war Ol. 153, 4 (= 165/4 v. Chr.) das

letzte Regierungsjahr des Antiochos. Die Angabe von II Makk. besteht

also zu Recht; nach dieser ist der Tod des Antiochos um die Zeit der

Tempelweihe Dezember 165 v. Chr., also 3—4 Monate vor dem Abschluß

der Friedensverhandlungen im Xanthikos erfolgt.

Darauf ist jedoch zu erwidern: 1. Ein Widerspruch zwischen I und

II Makk. besteht überhaupt nicht; denn 148 SÄ" Xanthikos = 149 SÄ' Xan-

thikos (vgl. S. 352f.). 2. Die Ansicht Nieses, Antiochos IV. sei nach II Makk.

schon Ende 165 v. Chr. gestorben, ist unzulässig; sein Tod fällt vielmehr

zwischen den 27. März und den 11. April 164 v. Chr. (vgl. die Beweise S. 390 f.).

Fünfter Einwand: Das vierte Dokument ist eine offenkundige Fäl-

schung. Denn 1. trat Judas erst später (I Makk. 8, 17—32) in Unterhand-

lungen mit den Römern ein ; 2. keiner der beiden Namen (Quintus Memmius
und Titus Manlius [oder Manius]) findet sich unter den römischen Legaten,

die damals in Asien tätig waren.

Antwort: 1. Die freundliche Interzession des römischen Legaten setzt

keineswegs den Abschluß eines Schutz- und Trutzbündnisses voraus, wie

es Judas durch seine beiden Gesandten Eupolemos und Jason erst drei

Jahre später (161 v. Chr.) zustande brachte. Die Legaten sind offenbar —
das läßt sich zwischen den Zeilen lesen — von den Juden um ihre Ver-

mittlung angegangen worden. Und dazu waren die Legaten sowohl wegen

der überragenden Machtstellung Roms in der Lage als auch aus kluger

politischer Berechnung geneigt. Das römische Übergewicht, welches schon

mit der Niederlage Antiochos' III. bei Magnesia (190 v. Chr.) entschieden

war, offenbarte sich in der Folge immer mehr. Antiochos IV. mußte im

Jahre 168 v. Chr. dem Machtspruch Roms pünktlich gehorchen und alle

in Ägypten errungenen Vorteile opfernd heimkehren. Sein Neffe Demetrios

saß als Geisel in Rom und konnte jederzeit gegen ihn und seinen Sohn

ausgespielt werden, falls sie den Römern nicht gefügig waren. Und dessen

war sich niemand besser bewußt als Lysias, der Reichsverweser. Im In-

teresse der Römer lag es natürlich, diesen Schwächezustand des Seleukiden-

reiches und zwar ohne eigene Opfer dauernd zu erhalten. Ein ausge-

zeichnetes Mittel hierzu bot die Gelegenheit, sich einem hervorragend waffen-

tüchtigen Widerpart der Syrer innerhalb ihres eigenen Reichskörpers zu

verpflichten. Daraus erklärt sich zwanglos alles : die ungehinderte Ein-

mischung der Römer in die inneren Angelegenheiten des Seleukidenreiches

und ihre Förderung der jüdischen Sonderinteressen.

Und gerade diese letzteren konnte in Judas den Gedanken wecken,

sich nötigenfalls an Rom enger anzuschließen. Vorerst jedoch wäre ein
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solches Bündnis, das ja eine neue bedenkliche Abhängigkeit mit sich bringen

mußte, verfrüht gewesen; ein solches war gegen den gehorsam sich fügen-

den Lysias auch kaum zu erreichen. Als aber Demetrios im Jahre 162

V. Chr. gegen den Willen der Römer aus Italien entwich und in Syrien

die Herrschaft an sich riß und den Juden neue Drangsale bereitete, als

obendrein unter Alkimos' Führung die Zahl und der Einfluß der Abtrün-

nigen sich mehrte, da war der rechte Augenblick gekommen, von zwei

Übeln das geringere zu wählen.

2. Daß wir die Namen Quintus Memmius und Titus Manlius (Manius ?)

unter den damals nach Asien geschickten Gesandten nicht finden, würde

nur dann gegen die Echtheit des Briefes sprechen, wenn uns die Namen
aller bekannt wären. Davon kann jedoch keine Rede sein. Denn die

Quelle, wo sie voraussichtlich am sichersten zu finden wären, nämlich die

zweite Hälfte der fünften Dekade der 142 Bücher des Livius, ist wie alles

folgende verloren gegangen, und von Polybius XXXI f., der andern noch in

Betracht kommenden Quelle, besitzen wir nur einige Auszüge. Wären die

Gegner in der Lage, nachzuweisen, daß im Frühjahr 164 v. Chr. die Träger

anderer Namen als römische Gesandten in Vorderasien eingetroffen seien,

so hätten sie wenigstens einen beachtenswerten Wahrscheinlichkeitsbeweis

in Händen ; aber auch diese Voraussetzung trifft nicht zu. Uns kann es

indes völlig genügen, daß der Brief nach Form und Inhalt durchaus ver-

trauenerweckend ist. Gewagte Versuche, wie sie wiederholt unternommen

wurden, die Namen der Legaten unseres Briefes anderwärts wiederzufinden

(vgl. zuletzt Niese, Kritik der beiden Makkabäerbücher S. 72 f.) \ können

ohnehin nicht viel helfen und nur den Eindruck erwecken, als ob davon

irgendwie die Entscheidung der Echtheitsfrage abhänge.

3. Die Daten der vier Dokumente.

1. Beginnen wir mit dem Datum des III. Schreibens: Jahr 148

Xanthikos 15, da es das wichtigste und zugleich das sicherste ist.

Es gehört einem königlichen Erlasse an und ist daher ohne Zweifel dem

• Niese verwirft die Identität des Titus geringste Scliwieriglceit bestellt. Die von

Manlius unseres Briefes und des bekannten LiVR'S XLIV, 37, 8 erwähnte totale Mond-

Titus Manlius Torquatus, dessen Konsulat am finsternis vom 4. Sept. 586 U.C. (= 168 v. Chr.)

15. März 164 v. Chr. ablief und der dann als kann nämlich keine andere sein als die vom
Gesandter nach Ägypten ging, um Ptolemäos 21, Juni (jul.); also entsprach im gleichen

Physiken nach Cypern zu führen. Als Haupt- Jahre der 15. März dem 31. Dezember jul.

grund führt Niese an, daß der in Frage des Vorjahres. Diese Dissonanz war schwer-

stehende vierte Brief schon vor dem Xanthi- lieh vier Jahre später beseitigt oder erheb-

kos 148 SÄ, also vor April 164 v. Chr. ab- lieh vermindert. Ein Zeitraum von 3' > Mo-
gesandt sei, und man so selbst bei einer naten und selbst viel weniger konnte wohl

starken Verschiebung des römischen Kaien- dem Gesandten genügen, um von Rom nach

ders ins Gedränge komme. In der Tat aber Ägypten zu kommen, dort sich seines Auf-

ist der Brief am 15, Xanthikos (15. Nisan) träges zu entledigen und hierauf nach Syrien

= 11. April Julian, abgefaßt und außerdem überzusetzen. Damit soll aber keineswegs

weicht der damalige römische Kalender der Gleichung Titus .Manlius = Titus Manlius

vom julianischen so bedeutend und in einer Torquatus das- Wort geredet werden.

Weise ab, daß von dieser Seite nicht die
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damaligen offiziellen syrischen Kalender entnommen. Die Grundlage

des letzteren war gewiß ein Limisolarjahr, das durchschnittlich um den

1. Oktober begann. Dies läßt sich daraus erkennen, daß späterhin, als

man in der Residenzstadt Antiochien und in Syrien im allgemeinen zum

Teil unter Beibehaltung der alten makedonischen Monatsnamen den juliani-

schen Kalender einführte, den Jahresanfang Hyperberetaios 1 (= Tisri 1)

dem Oktober 1 gleichsetzte. Was die besondere Einrichtung jenes altern

syrischen Kalenders betrifft, so liegt der Gedanke nahe, daß sie der baby-

lonischen entlehnt ward; denn die babylonische Himmelskunde hat nicht

bloß in astrologischer, sondern auch in kalendarischer Hinsicht ganz Vorder-

asien beeinflußt und war für Syrien um so maßgebender, als Babylonien

ein wesentlicher Bestandteil des Seleukidenreiches bildete. Dies wird in

schönster Weise dadurch bestätigt, daß auch im babylonischen Kalender

des ersten Jahrhunderts v. Chr. der 1. Tisri durchschnittlich auf den

I. Oktober jul. fiel (wie ich aus je 19 einem metonisehen Zyklus angehöri-

gen Daten feststellen konnte) '. Der syrische Kalender unterscheidet sich

von dem babylonischen lediglich durch die Wahl des Anfangs der Seleuki-

dischen Ära und des Jahres. Die Epoche der Ära in Syrien fällt auf

312 V. Chr. Tisri (Hyperberetaios) 1, in Babylonien auf 311 v. Chr.

Nisan 1, also ein halbes Jahr später; dem entspricht natürlich auch

der Unterschied der einzelnen Jahresanfänge.

Der Kalender aber, der den jüdischen Daten des II. Makkabäerbuches

zugrunde liegt, kommt mit dem syrischen nur darin überein, daß seine

Epoche gleichfalls auf 312 v. Chr. Tisri 1 fällt, dagegen beginnt das Jahr

— mit Rücksicht auf die Pascharegel — durchschnittlich früher^.

Nur in solchen Jahren, wo im jüdischen Kalender der Nisan nach

dem 23. März ^ beginnt, herrscht auch in bezug auf den Neujahrstag Über-

einstimmung. Und gerade dieser Fall liegt bei dem in Frage stehenden

Datum 148 SÄ (syr.) Xanthikos 15 vor; dasselbe ist identisch mit 148 SÄ

(II Makk.) Nisan 15 und entspricht dem julianischen Datum 164 v. Chr.

April 10 11 (d. h. vom Abend des 10. bis zum Abend des 11.). Das

königliche Schreiben Nr. III ist daher zweifellos am 11. April

164 V. Chr. abgefaßt.

2. Unter dem gleichen Datum oder höchstens kurz zuvor ist auch das

II. Schreiben (an Lysias) abgegangen. Denn 1. gehören die Dokumente II

und III inhaltlich zusammen und 2. wird im ersteren auf den kurz zuvor

erfolgten Tod Antiochos' IV. hingewiesen, der nach I Makk. 6, 6 im J. 149

SÄ', also nach 164 v. Chr. März 27 eintrat. Bis aber die Nachricht aus

Persien nach Antiochia gelangte, verstrichen auch bei größter Eile wohl

wenigstens acht Tage*.

1 Siehe meine Darlegungen im zweiten 1. Nisan von 312 bis i5 v. Chr. — möglicher-

(Schluß-)Teil des II. Buches von Sternkunde weise mit der einzigen Ausnahme im Jahre

und Sterndienst in Babel S. 463. 85 v. Chr. — frühestens auf den 24. März:

- Siehe oben S. 303. siehe die Datenliste in Sternkunde u. Stern-

> Im babylonischen und somit auch im dienst in Babel II, 461—463.

syrischen Kalender fällt das Neulicht des * Siehe unten S. 391.
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3. Das dem 15. Xanthikos vorausgehende Datum im I. Briefe (des

Lysias) ist bis jetzt im Anschluß an die voneinander abweichenden Les-

arten des Monatsnamens in der verschiedensten Weise gedeutet worden.

Die Texte bieten: (am 24. Tage des) Aioay.o(jirt>loi\ y.oQiri>iov (19); Dioscori

(Vet. Lat.), Tisri posterior (Syr.). Einige (so Scaliger, Emend.temp.lb.il,

p. 94, Frölich, Annales compendiarii Regum et rerum Syriae, pro!. II, 4 p. 27,

Ideler, Handb. der Chronol. I, 399 und Unger, Zeitrechn. S. 776) meinten,

Ai6ay.oQOQ sei der richtige Name und bezeichne den makedonischen Schalt-

monat; nur über die Stellung desselben war man nicht einig. Frölich

glaubte, es sei der dem Hyperberetaios folgende Monat, was offenbar auch

der syrische Übersetzer gemeint hat. Ideler dagegen ist der Ansicht, es

sei der dem Xanthikos (Nisan) vorausgehende Schaltmonat. Was ist davon

zu halten? Frolichs Ansicht und ebenso die des syrischen Übersetzers ist

unzulässig. Denn hiernach würde das lysianische Schreiben sechs Monate

zu früh datiert sein. (Man hat fälschlich vorausgesetzt, die in II Makk. 11,1 ff.

geschilderte Niederlage des Lysias sei dieselbe wie die I Makk. 4, 26 ff. und

ist obendrein sich gar nicht bewußt geworden, daß selbst dann der Lysias-

brief über die Friedensverhandlungen einen Monat vor dem Kampf
(um den 20. November 165 v. Chr.) abgefaßt wäre!)

Aber auch die Auffassung Idelers ist nicht haltbar, da das Jahr 148

SÄ syr. kein Schaltjahr war, weil ja gar kein Grund zu einer Schaltung

vorlag. Denn gerade unter Voraussetzung eines Gemeinjahres war die

Lage des 1. Xanthikos (Nisan) eine normale, da er dann auf den 28. März

164 V. Chr. fiel, während infolge von Schaltung der 26. April sich heraus-

stellen würde.

Wieder anders Niese, der — wie schon oben S. 379 erwähnt —
Aio(}y.oQu'^io< für den richtigen Namen hält. Seine Gründe (a. a. 0. S. 70 f.)

können kaum überzeugen. Dagegen spricht auch der Umstand, daß jener

Name in keiner der zahlreichen uns bekannten Monatslisten vorkommt,

während ,Dioskoros' als Monatsname im Etymologium magnum auftritt und

Dioskoros auch im Kalender der Kreter einen Monat bezeichnet.

Wir müssen daher auf der Ursprünglichkeit der Schreibung ,Dioskoros'

bestehen. Wahrscheinlich war Lysias bei Abfassung seines Briefes an

einem Ort, wo — wie in Kreta — jener Monatsname in Gebrauch war

und wie dort nahezu mit dem März zusammenfiel. Was aber die anderen

Namensformen betrifft, so ist sowohl AioaxoQiv&lov als auch der ,Tisri

posterior' des Syrers daraus hervorgegangen, erstere durch unmittelbare

Schlechtverbesserung des mißverstandenen Namens, letztere dadurch, daß

man Dioskoros als Schreibfehler für den makedonischen Dios ansah und

statt dessen den diesem äquivalenten syrischen ,Tisri posterior' einsetzte.

4. Das Datum des IV. Briefes (der Römer): 148 SÄ syr. Xanthikos 15

(= 164 V. Chr. April 11) wurde zwar mehrfach angefochten, aber — wie

bereits oben S. 379 gezeigt — mit Gründen, die einer ernsten Kritik nicht

standhalten. Die römischen Gesandten waren offenbar unterwegs von Lysias

über seine Verhandlungen mit den Juden und sein nach Antiochien ge-

sandtes Gutachten unterrichtet worden; sie selbst aber haben erst einige
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Zeit darnach, als sie bereits in Syrien gelandet waren, wahrscheinlich auf

Veranlassung der dortigen Juden, ihr Schreiben abgefaßt.

Damit glauben wir alles gesagt zu haben, was sich über die vier Briefe

und ihre Daten berechtigterweise sagen läßt. Wissen wir auch nicht genau,

welchem julianischen Tage der 24. Dioskoros des lysianischen Schreibens

entspricht, so ist doch so viel gewiß, daß derselbe in das letzte Drittel des

März fällt. Denn einerseits sind für die mit dem Schreiben vom 15. Xan-
thikos (11. April) erledigten Friedensverhandlungen selbst nur 14 Tage
völlig ausreichend und andererseits können wir die dem Kriegszug ganz
kurz vorausgegangene Invasion des syrischen Heeres unter Timotheos nicht

früher als auf die zweite Woche des März ansetzen. Denn vor diesem

fanden die Kämpfe in Idumäa und Amnion statt, die doch insgesamt mehr
als eine Woche erforderten, deren Beginn aber frühestens in die letzte

Woche des Februar fällt. Wir werden nämlich unten zeigen, daß erst

um diese Zeit von dem Regierungsantritt Antiochos' V. (vor dem Tode
seines geistig umnachteten Vaters!) die Rede sein kann, unter welchem
sich (gemäß 11 Makk. 10, 10) der 10, 14—23 geschilderte Kampf in Idumäa
vollzog.

So viel geht aus den obigen chronologischen Feststellungen schon jetzt

mit Sicherheit hervor, daß der nur in II Makk. 11, 1 ff. erwähnte
Kampf des Judas mit Lysias in der zweiten Hälfte des März 164

V. Chr., also etwa vier Monate nach dem ersten Sieg des Makka-
bäers über den gleichen Lysias (November 165 v. Chr.) stattfand,

und der endgültige Friedensschluß am 15. Xanthikos d. J. 148

SÄ" (=149 Sä'), 11. April d. J. 164 v. Chr. erfolgte.

F. Stellt I Makk. bezügiicli der Ereignisse von Ende Eebruar bis Ende

April 164 V. Cbr. mit II Makk. im Widersprncli?

Wir sahen bereits (S. 870), daß die Berichte der beiden Bücher

(1 Makk. 5, 3—5 und II Makk. 10, 14—23) über den Kampf des Judas (etwa

gegen Ende Februar) mit den Idumäern sich teils decken, teils ergänzen.

Hierauf folgt nach 1 Makk. 5, 6—8 unmittelbar der Zug des Judas gegen
die Ammoniter unter der Führung eines gewissen Timotheos. worauf der

Makkabäer wieder heimkehrt. Dieses Kampfes wird in II Makk. mit keinem
Wort gedacht. Dagegen reihen sich hier an die Ereignisse in Idumäa die

beiden mißglückten Einfälle des Timotheos und Lysias in Judäa an
(II Makk. 10, 14—11, 13), die in die letzten drei Wochen des März fallen.

I Makk. erwähnt keines dieser beiden Ereignisse ausdrücklich; statt dessen

berichtet I Makk. von einer Zusammenrottung der Heiden in Giiead unter

der Führung jenes Timotheos, der kurz zuvor an der Spitze der Ammoniter
stand, und der mörderischen Verfolgung der Juden im Gebiete Tob (5, 9—13).

Hier drängen sich zwei Fragen auf: 1. Wird dadurch der Bericht

II Makk. 10, 14—11, 13 und damit zugleich der Friedensschluß vom 15. Xan-
thikos Lügen gestraft? 2. Wenn nicht, warum übergeht I Makk. jene Tat-

sachen und bietet statt dessen etwas ganz anderes?
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1. Daß Lysias nach seiner ersten Niederlage im November 165 v. Chr.

bestrebt war, sobald als möglich die Scharte auszuwetzen, weiß auch der

Verfasser von I Makk. zu berichten; denn 4, 35 bemerkt er: „Als aber

Lysias die Niederlage sah, die seinem Heere widerfahren war und wie dem
des Judas der Mut gewachsen war und wie sie entschlossen waren, tapfer

zu leben oder zu sterben, da brach er nach Antiochia auf, warb fremde

Söldner an, um, wenn sein Heer wieder vermehrt wäre, [aufs neue] nach

Judäa zu ziehen (. . . irXeövaaTOV .rd/jv yEvij&tPTa nuQayEviad-ai eig riir

'Jov<)atuv). Dürften wir hier .r/.eoi'uoTor .ra/ir mit Kaitzsch sicher im

Sinne von „wieder vollzählig" nehmen, so würde sich daraus ergeben, daß

das neue Heer nicht jene gewaltige Streitmacht (voü 120000 Mann nebst

32 Kriegselefanteu [6, 30]) sein könne, mit der Lysias im Jahre 163 v. Chr.

gegen Judäa heranrückte, und daß folglich in 4, 35 auf einen früheren

Feldzug hingedeutet werde. Allein jene Auffassung Kaltzschs ist nicht die

allein mögliche. Eine weitere Ungewißheit über den Grad der Heeres-

vermehrung erzeugt die Variante: . . . .i/aordaag top yemid-hna otquiöv

t?.oyi^fTo .idAir nuQayeräa&ai Eig r. '/.

Doch auch ohnedies geht aus I Makk. wenigstens als wahrscheinlich

hervor, daß Lysias vor Juli 163 v. Chr. (vgl. oben S. 352 f.) ein zweites Mal

gegen Judäa zog. Wäre dem nämlich nicht so, so hätte der Reichsverweser

etwa 1 Jahr und 8 Monate bis zur Erneuerung des Kampfes verstreichen

lassen. Dies allein würde allerdings noch nicht ins Gewicht fallen; denn

auch vor der Niederlage seiner Generale Nikanor und Gorgias (25. Mai

166 V. Chr.) bis zu seiner eigenen Offensive (November 165 v. Chr.) ver-

gingen 1' 2 Jahre. Bedenkt man aber, daß im Jahre 166 v. Chr. der

Staatsschatz so erschöpft war, daß man keine großen Truppenwerbungen

vornehmen konnte (vgl. I Makk. 3, 29), im folgenden Jahre aber durch

Eintreibung von Steuern im Osten und den glücklichen Feldzug gegen

Armenien reichliche Mittel zuflössen, daß ferner Lysias selbst nach seiner

Niederlage im Jahre 165 v. Chr. noch über 60000 Mann verfügte, daß

endlich durch längeres Zaudern die Lage der Juden sich immer günstiger

gestalten mußte, so wäre es kaum zu begreifen, wenn Lysias nicht schon

im Jahre 164 v. Chr. abermals gegen Judäa gezogen wäre.

2. Warum aber hat I Makk. die beiden Züge des syrischen Generals

Timotheos und des Reichsverwesers vom Jahre 164 v. Chr. nicht ausdrück-

lich erwähnt? Dafür lassen sich folgende Gründe angeben: Erstens wurde

durch diese Kämpfe und den folgenden Friedensschluß an der politischen

Lage so gut wie nichts geändert, was auch der Verfasser von H Makk. 12, 2

hervorhebt, indem er sagt, daß die verschiedenen griechischen Befehlshaber

die Juden trotz des Friedensschlusses bedrängten. Zweitens lag es

im Plane von IMakk., die Verwicklungen im Ostjordanland, die bereits

vor dem Einfall des syrischen Heerführers Timotheos in Judäa durch den

Kampf des Judas gegen die Ammoniter unter ihrem Führer Timotheos

(I Makk. 5, 6— 7) eingeleitet waren, in ungestörter chronologischer

und zugleich genetischer Reihenfolge darzustellen. Die Zusammen-

rottung der Heiden in Gilead zwecks Vernichtung der dortigen Juden war
Kuijli'i-. l'iirsi-hunKon. 2Ö
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iiniiiittelbar durch die vorher erwähnten Kämpfe im Ammoniterland ver-

anlaßt. Timotheos war hier geschlagen worden und nahm nun Rache an

den Juden, indem er den Aufstand der Heiden im nördlichen Ostjordanland

organisierte. Dies geschah zweifellos während des Einfalls des syrischen

Generals Timotheos in Judäa und des darauf folgenden Kriegszuges des

Lysias, Ereignisse, die Judas zwangen, den heimatlichen Boden zu ver-

teidigen, und dem anderen Timotheos jenseits des Jordans ungestörte Be-

wegungsfreiheit ermöglichten. Erst nach dem Friedensschluß mit Lysias

(11. April) konnte der Makkabäer auch mit ihm abrechnen, wie wir unten

sub H S. 394 ff. sehen werden.

Also auch hier kein Widerspruch, sondern wechselseitige Er-

gänzung der beiden Makkabäerbücher.

Gr. Letzte Fahrt und Tod Autioclios' IV.

I. Die Berichte.

a) Nach I Makk. (6, 1— 17) versucht der König auf dem im Jahre 147

Sä' begonnenen Zug durch die oberen Länder (3,37), sich der reichen

Schätze des Tempels von Elymais von Persien zu bemächtigen, wird aber

von den Eingeborenen mit Waffengewalt daran gehindert und zur Flucht

genötigt. „Er zieht mit großem Kummer von dort weg, um nach Babylon

zurückzukehren." Da wird ihm in Persien die Kunde, daß die Juden

Lysias geschlagen, in Jerusalem den Götzenaltar zerstört, das Heiligtum

und die Stadt Betzur wieder befestigt haben. Der Kummer hierüber

wirft ihn auf das Krankenlager, das er infolge immer wiederkehrender

Anfälle von Schwermut noch ,viele Tage' {fjiitQag jiZeiovg) bis zu seinem

im Jahre 149 SÄ' eintretenden Tod innehat. Kurz vor seinem Scheiden

gesteht er seinen Freunden, sein Unglück sei eine Strafe für sein Ver-

brechen an den Juden und ihrem Tempel; auch setzt er Philippos als Ver-

weser des ganzen Reiches und als Leiter der Erziehung seines Sohnes

Antiochos ein. Lysias aber, der bisherige Verwalter des westlichen Ge-

bietes (vom Euphrat bis zu der Grenze Ägyptens) und Erzieher des Kron-

prinzen (3, 32 f.), erhebt letzteren nach dem Eintreffen der Nachricht vom
Tode des Vaters als Eupator auf den Thron.

b) Anders geartet ist der entsprechende Bericht in 11 Makk. 9, 1—28.

Nach der von uns oben S. 364 wiederhergestellten Zeitordnung schließt der

Verfasser unmittelbar an die Niederlage des Timotheos und Bak-
chides und das Siegesfest in Jerusalem (8, 30—33) an, von denen

erstere mit der Niederlage des Lysias (I Makk. 4, 26—35) im November 165

identisch ist, letzteres aber kurz darauf zur Zeit der Tempelweihe (Ende

Dezember) gefeiert ward. „Um jene Zeit" {nfQi dt röv hcciqÖ)' t/.tivov)

verließ Antiochos Persepolis, wo er den Tempel plündern wollte, von den

Einwohnern zur schimpflichen Flucht genötigt. In der Nähe von Ekbatana

trifft ihn die Nachricht vom Schicksal des Nikanor und der Leute des

Timotheos, und wutentbrannt ist er entschlossen, an den Juden Rache zu

nehmen. Da wird er von Gottes Hand mit einer unlieilbaren, inneren
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Krankheit geschlagen, die ihm große Schmerzen in den Eingeweiden be-

reitet. Trotzdem treibt der stolze Mann den Wagenführer zur höchsten

Eile an, um seinen Racheplan möglichst rasch ins Werk zu setzen. Doch

ein neues Verhängnis bricht über ihn herein. Er stürzt von dem dahin

sausenden Wagen und zieht sich schwere Verletzungen zu, die ihn zwingen,

sich von jetzt ab in einer Sänfte tragen zu lassen. Es kommt so weit, daß

sein Körper in Fäulnis übergeht. Dieser traurige Zustand bringt ihn zu

der Erkenntnis seiner Verbrechen an den Juden und er gelobt, alles wieder

gutzumachen und sogar die jüdische Religion anzunehmen. Endlich

verfaßt er auch ein Schreiben an die Juden, in welchem er seine Krankheit

meldet, nach dem Beispiel seines Vaters (Antiochos III.) die Thronfolge

seines Sohnes Antiochos bestimmt und bittet, ihm selbst und seinem Sohne

die Treue zu bewahren. So findet der König „in einem fremden Lande

auf dem Gebirge" sein wohlverdientes jämmerliches Ende. Seinen Leichnam

aber bestattet sein Jugendgenosse Philippos, „derselbe, der sich aus Furcht

vor des Antiochos Sohn zu Ptolemäos Philometor nach Ägypten begab."

c) JosEPHus, Antiq. XII, 9, 1—2 gibt im wesentlichen nur den Bericht

von I Makk. wieder. Nach ihm fand der Zug nach Elymais um die Zeit

statt, in welche die in I Makk. 5, 1—68 geschilderten Kämpfe fallen, also

etwa in den März des Jahres 164 v. Chr. (vgl. oben S. 372).

d) Auch PoLYBius, Appianus und Porphvru s bringen den Tod des Königs

mit seinem gescheiterten Versuch in Elymais in Verbindung.

Nach PoLYBiusXXXI, 11 beschloß Antiochos bereits in Syrien den Raubzug

nach dem Heiligtum der Artemis in Elymais und starb er auf dem Rück-

weg von dort zu Tabae in Persien, „von Wahnsinn ergriffen, wie einige

behaupteten", infolge seines Frevels gegen das erwähnte Heiligtum, nachdem

sich der Zorn der Gottheit schon vorher in mehrfacher Weise kund getan.

Appi.an gedenkt des Todes an zwei Stellen. Syr. 45 und 46 erwähnt

er den siegreichen Feldzug des Antiochos gegen Artaxias von Armenien

und fügt hinzu: y-al aiixop sZcov keAsviijaor. Der Tod des Antiochos

trat hiernach kurze Zeit nach der Gefangennahme des Armeniers

ein. Syr. 66 sagt er: Antiochos habe nicht volle zwölf Jahre regiert, er-

wähnt seinen Sieg über Artaxias usw. und schließt: „er war es auch,

der den Tempel der Aphrodite in Elymais plünderte und (an der Schwind-

sucht) starb.

Auch PoRPHYRius (bei Hieronymus comm. in Daniel., lib. XI, 44, 45)

erwähnt den Krieg gegen Artaxias; erst darauf erfolgt nach Porphyrus der

mißglückte Raubzug zum Tempel der Diana in Elymais und dann der Tod

des Königs; er starb .moerore consumptus' in der persischen Stadt Tabes.

II. Wo starb Antiochos IV.? (Lösung des Ekbatana-Rätsels.)

I Makk. 6, 4 ff. zufolge erfährt Antiochos die Niederlage des Lysias

und ihre politisch-religiösen Nachwirkungen 1. auf dem Rückweg von

der Elymais nach Babylon und 2. in Persien, wo er gemäß 6, 8ff.
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aiifh gestorben sein muß'. Dies -bezeugen gleicherweise Poi.vbh s und
PoKPHVRins, die uns obendrein den Ort, wo er starb, überliefert haben;

sie nennen ihn Tnßcu (Tabae). Auch Q. Cirtuus Rufds erwähnt in seinem

Histor. Alex. Magn. V, 13, 2 eine persische Stadt dieses Namens, die er

als ,oppidum in Paraetacene ultima' (d. h. im südlichsten Teil von Parae-

tacene) bezeichnet. Es ist daher schon jetzt sehr wahrscheinlich, daß
hier die nämliche Stadt gemeint ist. Dies wird durch die folgenden Er-

wägungen zur Gewißheit und außerdem stellt sich zugleich heraus, daß in

beiden Fällen der wahre Name der Stadt nicht Täßat, sondern Fcißai ist.

Nach Strabo XV (C 728; ed. Meinecke III, p. 1015, 2) gab es in Persien

eine Stadt namens Fäßai, die gleich Susa. Persepolis und Pasargadae ein

Königssitz war. Diese Stadt lag — wie der Name schon anzeigt — in

der Landschaft Gabiana {Faßiav^ und Faßrivfi geschrieben). Nach Str.abo XVI
(C. 745; ed. Meinecke III, p. 1038, 15) war aber Faßiai'ij eine fjTUQxia rj/s

'EZvfueiag, eine Provinz von Elymäa (= Elymais, vgl. zwei Zeilen darauf),

d. h. eben jenes Gebietes, in dem Antiochos den Tempel der Artemis be-

rauben wollte. Von einem Täßai in diesem Gebiet aber weiß der Geograph
Strabo nichts.

DionoR XIX, 26, 2. 5 (ed. Fischer V, p. 44, 21; 45, 15) erwähnt ge-

legentlich der Schilderung des Kampfes zwischen Antigonos und Eumenes
die Landschaft raßijri'j gleichfalls. Aus XIX, 34, 7 (F. V, p. 58, 2) erfahren

wir aber auch, daß diese Landschaft (südlich) an die von Paraetacene
grenzt; denn nach der Bestattung der Gefallenen brach Eumenes von
Paraetacene nach Gabiana auf, während Antigonos sich in entgegen-

gesetzter Richtung nach dem medischen Gadamarga ins Winterquartier

zurückgezogen hatte. Hier sind also Paraetacene und Gabiana getrennte

Bezirke, während bei Curtius erstere offenbar letztere umfaßt. Seine Stadt

Tdßat ist zweifellos identisch mit rdßai in der Landschaft Gabiana. Eine

persische Stadt 7'dßa( kennt also weder Strabo noch Diodor. Der Name
selbst kommt freilich nach ersterem auch einer Stadt zu; aber diese liegt

' Die Stelle 6, 4: dni'Qcv e-Ad&tv (von (über Elcbatana) nach Babylon l^omnien, ihn

Elymais) &noaTQiiimt dg BaßvAüva driiciit dort überwintern, hieraut einen Kriegszug
doch offenbar nur die Absicht aus, nach gegen Artaxias von Armenien unternehmen
Babylon ziirückzuicehren. Das unmittelbar und endlich (über 1' ... Jahr nach dem Rück-
folgende (6, 5): xal i]/i9-(f änayyi?Mv

. . . zng von Elymais) nach Persien zurückkehren
elg rij!' IleQoida weist obendrein darauf hin. und ihn erst dann sterben lassen kann (vgl.

daß die Botschaft nach Persien nicht einer oben S. 368 f.). Befremdend wirkt auch die

späteren Zelt— etwa dem nächsten Jahre— Behauptung ScHORRRS, Gesch. d. jüd. Volk.^ 1,

angehört, sondern auf den Rückzug von Ely- 169; „Antiochos starb nach elfjähriger Re-
mais erfolgte. Daraus aber, daß nach 6, 8 gierung während eines Feldzuges gegen die

eben diese Nachricht den König alsbald auf Parther" (!1. Wie Ist das mit seiner Angabe
das Krankenlager warf, das er nicht mehr^ S. 212, wonach Antiochos auf dem Wege
verließ, folgt obendrein, daß er in Persien nach Babel In der persischen Stadt Tabae
starb. Es ist daher ganz unverständlich wie gestorben sei, zu vereinigen ? Ob er unter

z. B. Niese, Kritik S. 85, behaupten kann dieser Stadt jenes Tabae an der Südgrenze
„Das I. Makkabäerbuch läßt den König dann des Partherrelches versteht, das einst zu
zu Babylon sterben" oder wie Patritius, Großperslen gehörte? Fast scheint es so.

De cousensu utriusque librl Machab, S. 2.^8, Auf keinen Fall Ist dies richtig.
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iu Plirygien; 8ü Strabo XII, 7 (C. 570; Meinecke II p. 801, 2) und XII, 8

(C. 576, M. II, 810, 9). Außerdem kennt Claid. Ptolemäus, Geogr. VI 5

eine parthische Landschaft 7'«;i(/,/'/;.

Dies alles bestätigt das obige Ergebnis, daß der persische Ort, \\ü

nach PoLYBius und Porphyrils Antiochos starb, nicht Tabae, sondern

Gabae (Verwechslung von F mit T\) in der Landschaft Gabiene.

einer Provinz von Elymais, war.

Nun wird aber in II Makk. 9, 3 von Antiochos berichtet, daß ihn y.ai"

l-:y.ßducfu (gegen Ekb. hin = kurz vor Ekb.) die Nachricht von der Nieder-

lage des Nikanor und des Timotheos (= Niederlage des Reichsverwesers

Lysias; vgl. oben S. 362) überrascht habe. Wie aber ist dies möglich?

Nach Ekbatana ist Antiochos natürlich nicht mehr gekommen,

wenn er in der Persis starb; darüber besteht kein Zweifel. Und

Ebbatana konnte nicht einmal sein Reiseziel sein. Denn er wollte

gemäß I Makk. 6, 4 nach Babylon zurück; der Weg dahin führt aber nicht

über Ekbatana und es kam auch Antiochos gewiß nicht in den Sinn, ins-

besondere in der Winterszeit und durch das Gebirge einen riesigen Umweg

zu machen. Welche Richtung wollte er aber einschlagen? Wir können es

mit Bestimmtheit sagen: über Gabae und Susa! Denn am ersteren Ort

war er und von hier führte ein bequemer Weg nach Susis, wie

Strabo XVI, 18 (C. 744; Mei.necke III. p. 1038, 13) bezeugt.

Ekbatana kommt somit gar nicht in Frage. Hat also der Verfasser

des II. Makk. geirrt? Das wurde und wird von der rationalistischen Kritik

behauptet und .Ekbatana' einfach gestrichen. Niese, der sonst II Makk. auf

Kosten von I Makk. zu rechtfertigen sucht, erklärt (Kritik S. 85) den Fehler

durch die Annahme, Jason habe, wie er als Ort des Tempelraubs Persepolis

so hier Ekbatana, wo den König das Verhängnis ereilte, deshalb eingeführt,

um durch Nennung der beiden berühmtesten Städte daraus an Stelle un-

bekannterer Orte „seine Geschichte stattlicher herauszuputzen". Also hat

Jason gefälscht und der Verfasser von II Makk. hat die Fälschung bona

fide der Nachwelt aufgetischt.

Die konservative Exegese hielt dagegen an jener Ortsangabe fest,

sah sich aber wohl hauptsächlich aus diesem Grunde zu einer Auslegung

und Harmonisierung von I Makk. 6, 1 ff. und II Makk. 9, 1 ff. gedrängt, die

dem offenbaren Sinn der Stellen mehrfach widerspricht (vgl. oben S. 368ff.).

Wäre es daher nicht klüger gewesen, sich einmal zu fragen, ob da

nicht etwa ein Schreibversehen vorliegen könnte? Wir wollen uns, diese

Frage stellen und sie auch beantworten. Die vorerwähnte Stadt rdßai lag

entweder in der Nähe von \lo:icc'kira oder ist geradezu identisch mit diesem

Ort, dessen Lage von Cl. Ptolem.^us, Geogr. VI, 4, 4 näher bezeichnet wird

und mit der des heutigen Ispahän zusammenfällt. Für die Gleichung

Füßat =^\4ajrdöaiu spricht nach Andreas der Umstand, daß der altarabische

Name für Ispahän ,Gai' ist (G. Hoffmann, Abh. f. d. Kunde des Morgen-

landes VII, Nr. 3, 132 Anm., 1130). Für unseren Zweck genügt indes schon

die Tatsache, daß sowohl /'«.:/«( als Wa.TÜöai'cc mitten in der an Medien

grenzenden persischen Landschaft //«()«( («Hl, r/j lagen (vgl.PTüLEM.\L:sl.c.VI,3,4,
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wo die Ausdehnung von Paraetacene offenbar im gleichen Sinne genommen

ist wie die bei Curtius V, 13; siehe oben); Fußcti, der Königssitz, wo
Antiochos starb, kann also nicht weit von 'Aajiädava entfernt sein. Und

nun beachte man den überraschenden Gleichklang der beiden alten Namen:

AGBATANA und ASPADANA.
Wie leicht konnte es da geschehen, daß der Abschreiber an Stelle des

weniger bekannten Aspadana den Namen der berühmten medischen Haupt-

stadt setzte. Dies um so mehr, als auch in der keilinschriftlichen Literatur,

welche bezüglich der Aussprache jener Ortsnamen für die Griechen maß-

gebend war, b und p, d und t in Dialektformen — ganz wie bei uns —
vielfach wechseln. Man vergleiche nur die verschiedenen Namensformen

von Ekbatana selbst: altpers. Hagmatana, babyl. Agamatana, elamit.

Agmadana, heute Hamadan. Der einzige bemerkenswerte lautliche Unter-

schied der beiden Namen besteht in dem der Konsonanten G und S (7^

und 2); diese aber ähneln einander in manchen Handschriften so sehr,

daß sie leicht verwechselt werden können. Ließ sich der Kopist das Ma-

nuskript diktieren, so ist die Verwechslung natürlich noch leichter ver-

ständlich; doch haben wir diese Voraussetzung gar nicht nötig.

Dies alles bestätigt unsere Annahme, daß Antiochos in der

Nähe von Aspadana (heute Ispahän) erkrankte und auf dem
Königsschloß zu Gabae, d'as nicht weit von Aspadana entfernt

oder sogar damit identisch ist, sein trauriges Ende fand. Dazu

stimmt auch die Angabe II Makk. !), 28, daß dies inl ievijg ir roic öqeoii'

,in fremdem Lande, in den Bergen' geschehen sei.

III. Die Zeit der Ereignisse.

Bei der Bestimmung der Zeit der einzelnen Ereignisse müssen wir

natürlich dort einsetzen, wo sichere- Anhaltspunkte vorliegen. Nun sind

wir aber über die Zeit der für Antiochos so niederschmetternden Ereignisse

bereits hinreichend im klaren. Die Niederlage des Lysias erfolgte im

zweiten Drittel des November, die Tempelweihe am 24. Dezember 165 v. Chr.

Die Befestigung des Tempelbergs (durch hohe Mauern und starke Türme,

vgl. 4, 60) und von Betzur wurde um die gleiche Zeit — wohl schon

Ende November — in Angriff genommen, da Gefahr im Verzuge war; aber

angesichts der Hindernisse der Regenzeit war die Arbeit kaum vor Ende

Januar fertig gestellt. Die Nachricht von all diesen Ereignissen konnte in

etwa acht Tagen zu Antiochos nach Persien gelangen. Der Herrscher

dürfte daher in der zweiten oder dritten Woche des Februar erkrankt

sein. Die „vielen Tage", welche bis zu seinem Tode, der gemäß 6, 16 im

Jahre 149 SA', also nach dem Abend des 27. März 164 v. Chr. erfolgte,

verstrichen, betrügen hiernach mindestens sechs Wochen.

Das ist zunächst nur eine rohe, aber immerhin berechtigte Schätzung.

Wie stellt sich nun II Makk. hierzu? Von drei in Betracht kommenden

Stellen läßt die erste jene Schätzung als annehmbar erscheinen, während

die zweite außerdem den Todestag des Königs innerhalb enger Grenzen

und die dritte auch die Zeit seiner Erkrankung annähernd bestimmt.
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1. Nach II Makk. (S. 364. 367') kehrte Antiochos ,iim die Zeit' des

Tempelvveihtestes (Ende Dezember 165 v. Chr.) von Persepolis zurück. '

Ist er

anfangs Januar aufgebrochen, so konnte er trotz der um diese Zeit häufigen

und sehr starken Regengüsse in der ersten Woche des Februar in die Näiie

von Aspadana am Nordende der Persis gelangen, wo er die Hiobspost

aus dem Westen erhielt und erkrankte.

2. Nach II Makk. 11, 16—38 schloß Antiochos V. Eupator im 14S. Jahre

am 15. Xanthikos (= 164 April 11) Frieden. Gleichzeitig (siehe ob. S. 376)

schickte er ein Schreiben an Lysias, das nach üblichem Gruß also beginnt:

„Nachdem unser Vater unter die Götter versetzt ist, hegen wir

den Wunsch, daß jedermann in unserem Reich ungestört sich seinen An-
gelegenheiten widmen möge ..." Diese Worte setzen offenbar voraus, daß
sein Vater kurz vor dem Friedensschluß, also während des zweiten

Kampfes zwischen Judas und Lysias (zweite Hälfte des März—Anfang April

164 v. Chr.; vgl. oben S. 384) starb. Denn wäre der Tod schon vor jenem
Kampfe eingetroffen, so wäre jene Begründung des Friedensschlusses von
Seiten des Königs bzw. seines Staatsrats widersinnig. Selbst wenn wir

nun annehmen, daß der Brief an Lysias am selben Tage abgefaßt ist, wo
die Nachricht vom Tode Antiochos' IV. aus Gabae in Antiochia am Orontes
einlief, so müssen wir doch das Todesdatum wenigstens eine Woche früher

ansetzen '. Der König ist also spätestens am 4. April gestorben. Nach
I Makk. aber (siehe oben) starb Antiochos nach dem Abend des 2 7. März,
dem Beginn des Jahres 149 SÄ'. Sein Tod fällt also zwischen 27.

März und 4. April 164 v. Chr.

3. II Makk. 10, lOff. könnte allerdings den Eindruck erwecken, Antio-

chos sei bereits einige Wochen vor dem Ende des Jahres 148 SÄ (27. März
164 V. Chr.) gestorben; denn die dort erzählten Ereignisse spielten sich —
wie S. 370 ff. gezeigt — spätestens von Ende Februar bis 11. April ab und
werden gleichwohl der Regierungszeit Antiochos' V. und seines Reiclwver-

wesers zugeteilt. Was aber hier die gewonnene Erkenntnis zu verdunkeln
scheint, bringt tatsächlich neues Licht: Antiochos V. hat schon einige
Wochen vor dem Tode des Vaters die Regentschaft übernommen
und Lysias zum Reichsverweser ernannt (10. 11). Wie ist dies ge-

kommen? Wie konnte und mußte es kommen?
Gewiß war sich Lysias, dem Antiochos IV. die Verwaltung der Länder

westlich des Euphrat und die Erziehung seines Sohnes anvertraut hatte

(I Makk. 3,27; vgl. II Makk. 11, 1), darüber völlig im klaren, daß er sich

durch die Niederlage seiner Generale Nikanor und Gorgias (166 Mai 25)

und sein eigenes Mißgeschick bei Betzur (165 November) die Ungnade

' Beachte, daß die Distanz .(^spadaua— Zum Vorgleich sei daraiil hingewiesen, dali

.\ntiüchia (mit Kurvenniesser auf dei- IJnie Cii-sar mittels Privatwagen-Relais taglich 100
der alten persischen Heerstralte bestimmt) .Million (^ I47,2r) km) zurücklegen konnte
1800— 1900 km beträgt und dalHbei Wechsel- und Tiberius mit der Staatspost sogar das
post) Pferde im Trabe in ISstiindigem tag- Doppelte geleistet haben soll (Fiueülanuer,
lichem Ritt 246 km zurücklegen, also ihr Ziel Darstelhmgen aus der Sittengeschichte Roms
in etwa acht Tagen erreichen konnten. — II, l,')f.).
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seines Herrn zuziehen mußte (vgl. I Maick. 4, 27). Die Nachrichten, die

ihm von Osten zulvamen, konnten ja keinen Zweifel daran aulkommen

lassen, daß seine eigenen Befürchtungen nur allzu begründet waren. Dazu

kam, daß Philippos, der Jugendgenosse und Freund Antiochos' IV., schwerlich

erst ganz kurz vor dessen Tod darauf hinarbeitete und dazu ausersehen

war, Lysias zu verdrängen (vgl. I Makk. 6, 14). So aber lag es äußerst

nahe, daß der schlaue und herrschsüchtige Lysias alles aufbot, um seine

Stellung zu befestigen. Und dazu bot sich eine günstige Gelegenheit. Es

kam die Meldung, daß Antiochos IV. von schwerer und unheilbarer Krank-

heit befallen sei, und zugleich tiefe Schwermut seinen Geist umnachtet habe.

Ein solcher Mann — davon konnte Lysias den Staatsrat leicht überzeugen —
war natürlich außerstande, bindende Verfügungen zu treffen, und so lag

es auf der Hand, daß der Sohn als Regent an die Stelle des Vaters

treten mußte. Das konnte um so leichter geschehen, als der Kronprinz

nach den keilinschriftlichen Daten (vgl. ob. S. 327 ff.) bereits seit zehn Jahren

Mitregent seines Vaters war und den Titel ,König' führte. Eine offizielle

Thronbesteigung des letzteren war — so lange der Vater lebte — nichts

zulässig '
: eine solche war auch nicht nötig, es genügte die Regentschaft.

Indem Lysias dies alles ins Werk setzte, sicherte er sich selbst nicht nur

seine bisherige Stellung, sondern bahnte sich auch den Weg zu einer noch

ausgedehnteren Macht. Es gelang ihm, den ihm ergebenen Prinzregenten

zu bestimmen, ihn zum Verweser des ganzen Reiches zu ernennen.

Damit hatte er tatsächlich alle Macht in Händen, wenn er auch nach außen,

vor der Öffentlichkeit, durchaus nur als treuer und willfähriger Diener

seines jugendlichen Herrn erscheinen wollte (vgl. die Bemerkungen oben

S. 378 zu den Dokumenten in II Makk. 11, 16 ff.). Durch diese geschickte

Politik war zugleich der von Antiochos IV. kurz vor seinem Tode zum
Reichsverweser und Erzieher des Kronprinzen ernannte Philippos schach-

matt gesetzt. Dieser sieht sich sogar später genötigt, „aus Furcht vor An-

tiochos' Sohn" (eigentlich aus Furcht vor Lysias) zu Ptolemäos Philometor

nach Ägypten zu fliehen (II Makk. i), 29) -.

Vorstehende Entwicklung ist allerdings zunächst nur eine psycholo-

gisch wohlbegründete Hypothese. Diese wird indes zunächst durch das

tatsächliche Verhalten des Lysias gestützt.

Mit der Verfügung I Makk. 6, 14 hatte Antiochos seinen Freund

Philipp über das ganze Reich gesetzt und ihn zugleich mit der Erziehung

des Kronprinzen betraut; damit aber hatte Lysias rechtlich seine Stellung

als Verwalter des Westreiches und als Vormund über den jungen .Antiochos

eingebüßt. Selbstverständlich mußte dieses Testament .Antiochos" IV. noch

bei seinen Lebzeiten an den Hof von Antiochia gemeldet werden und es

lag auch im Interesse Philipps, daß dies so schnell wie möglich geschah

;

denn nur so konnte er sich seine Stellung sichern. Was tat aber Lysias?

' Deshalb hat Lysias gemäß I Makk 6, 17 - Über das zeitliche \'erhältnis dieser

den jungen Antiochos erst nach dem Tode Flucht des Philippos zu seineu unglücklichen

seines Vaters unter dem Namen Eupator auf Unternehmungen gegen Lysias (I Makk. 6, 55.

den Thron erhoben. 63: II Makk. 13.23) siehe unten S. 409.
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Fügte er sich? Keineswegs. Seine Mißachtung des letzten Willens seines

Königs tritt — abgesehen von seinem Verbleiben in seinem Amte (1 Makk.

g^ 17) _ auch durch seine Befehdung Philipps (6, 55. 63; II Makk. 13, 23)

klar hervor. Hiernach müssen wir erwarten, daß er auch das Abselzungs-

dekret des Antiochos juridisch wirkungslos zu machen wußte. Dies war

aber nur auf dem oben bezeichneten Wege zu erreichen. So konnte er zu-

nächst in seinem Amte als Verwalter der westlichen Provinzen und Erzieher

des jungen Antiochos, wozu ihn Antiochos IV. früher (I Makk. 3, 32 f.) er-

nannt hatte, verbleiben. Er bedurfte nun nur noch, und zwar — mit Rück-

sicht auf seinen Nebenbuhler Philipp — ohne Verzug der Ernennung

zum Verweser des ganzen Reiches. Diese war aber undenkbar ohne

vorherige Übernahme der Regentschaft durch seinen jugendlichen Gönner.

So werden wir notwendig zu Annahmen geführt, die sich auch aus

II Makk. 10, 11 ff. ergeben. Hier wird zunächst berichtet, daß Antiochos

Eupator nach dem Antritt seiner Regierung Lysias zum Reichsverweser

und obe^'sten Befehlshaber in Cölesyrien und Phönizien ernannte; aber

wann geschah das?

Nach 10, Öf. könnte es freilich scheinen, als ob der ganze Bericht

10,10—38 auf die Zeit nach dem Tode Antiochos' IV. bezogen werden

müßte. Dagegen würde schon I Makk. Einspruch erheben, da dort gemäß

5,1 ff. die II Makk. 10,14—38 geschilderten kriegerischen Verwicklungen

sich noch zu Lebzeiten des Königs abspielten (siehe oben S. 370). Doch

auch II Makk. selbst fügt sich eben dieser Auffassung und legt sie sogar

nahe. Wir sahen bereits oben S. 366, daß der Abschnitt II Makk. S, 1— 10, 9

keineswegs nach einem chronologischen, sondern nach einem sachlich-

psychologischen Prinzip geordnet ist. Wie es aber deshalb nicht ange-

nommen werden darf, die Reinigung und Weihe des Tempels (10. 1—8)

habe nach der Meinung des Verfassers erst nach dem (ü, 1—29) berich-

teten Tode des Königs stattgefunden, so darf auch aus 10, 10 nicht ge-

schlossen werden, daß die nach dem tragischen Ausgang der letzten Re-

gierungsperiode des Antiochos erzählten politischen Ereignisse in die

Zeit nach seinem Tode gehören. Auch wäre die .Vunahme oder auch

nur die Vermutung eines solchen chronologischen Fehlers erst dann be-

rechtigt, wenn die sonstigen Zeitangaben in II Makk. erwiesenermaßen

falsch wären. Man hat dies allerdings gemeint; aber es trifft nicht zu.

Obendrein versetzt uns der Bericht 10, 12 f. über die Behandlung, die

Ptolemäos, dem Statthalter von Cölesyrien und Phönizien zuteil wird, weit

eher in die Zeit vor als in die nach dem Tode .\ntiochos' IV. Es kann

doch kaum zweifelhaft sein, daß sowohl die Anklage der ,Freunde' beim

jungen König als auch die allerwärts in Umlauf gesetzte Beschuldigung

des Treubruchs gegenüber Philometor zugunsten des Antiochos Epiphanes(!)

von Lysias selbst inszeniert oder doch zum mindesten sehr begünstigt

wurden. Ptolemäos war ihm zu gefährlich, weil er zu rechtlich denkend

und zu anhänglich an seinen König war. Lysias haßte beide. Und diese

doppelte Feindschaft tritt in der zweiten Anklage, die sich zugleich gegen

Epiphanes wendet. Indem dieser indirekt beschuldigt wird, einen Verräter
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seines früheren Gebieters in seinen Dienst genommen zu liaben, l^lar hervor.

Der Grund hiervon liegt auf der Hand: das drohende oder schon vollzogene

Absetzungsdekret des Epiphanes. Wäre dieser damals schon tot gewesen,
so brauchte Lysias nichts zu fürchten; es war dann auch überflüssig, den
Statthalter Ptolemäos auf Umwegen zu beseitigen.

Die Übernahme der Regentschaft durch Antiochos V. und des Reichs-

verweseramtes durch Lysias fiel sicher in den Februar 164 v. Chr.; denn
sie konnte einerseits frühestens eine Woche ' nach der schweren Erkran-

kung des Königs erfolgen und war andererseits bereits eine vollendete Tat-

sache, als Judas die Idumäer bekriegte (II Makk. 10, 14). Dieses Ereignis

aber kann mit Rücksicht auf die drei darauffolgenden Kämpfe des Judas
gegen die Ammoniter, den syrischen General Timotheos und Lysias späte-

stens in die letzte Woche des Februar gesetzt werden (vgl. oben S. 372 ff.).

Das Eintreffen der Nachricht von der Erkrankung Antiochos' IV. und der

darauffolgende Staatsstreich des Lysias würden somit spätestens etwa auf

den 20. Febr. und die Erkrankung des Königs beiläufig auf den 10. Febr.

fallen. Sehr viel weiter dürfen wir auch nicht zurückgehen, da wir sonst

mit den derselben vorausgehenden Ereignissen ins Gedränge kommen. Es
ist daher sehr wahrscheinlich, daß Antiochos in der zweiten
Woche des Februar 164 v. Chr. von dem doppelten Verhängnis;
der schlimmen Kunde aus dem Westen und der tödlichen Krank-
heit betroffen ward.

H, Die weiteren Kämpfe im Prülijalir (Mai Juni) 164 v. Chr.

(I Makk. 5. 9-69; II Makk. 12. 1-38).

Der Friede mit Antiochos und Lysias ersparte den Juden keineswegs
weitere Drangsale von selten der Heiden — für Judas und seine Tapfern
allerdings eine schöne Gelegenheit, sich aufs neue als Erretter ihres be-

drängten Volkes zu erweisen. Nach II Makk. 12, 2 waren die eigentlichen

Urheber der judenfeindlichen Bewegung syrische Befehlshaber, an erster

Stelle Timotheos, offenbar derselbe, der schon vorher an der Spitze der

ammonitischen Heerhaufen stand und von Judas geschlagen ward (I Makk.

5, 6—8; vgl. oben S. 372 ff.). Jetzt erscheint er als Anführer der Heiden in

Gilead, abermals im Osten des Jordans. Die dortigen Juden fliehen in die

Festung Datema und bitten Judas und seine Brüder, sie aus der Gewalt
der heranziehenden Feinde zu befreien, indem sie zugleich von der Nieder-

metzelung der Juden im Gebiet von Tu blas (= Tob, in der Batanaea) Mel-

dung erstatten. Fast gleichzeitig erhalten die Makkabäer die Kunde, daß
auch die Heiden in Ptolomais, Tyrus, Sidon und Galiläa sich zur

Ausrottung der Juden versammelt haben (I Makk. 5, 9—15). Kurz vor

diese Schreckensmeldungen fällt der nur von II Makk. (12, 3—9) berichtete

Strafzug gegen Joppe und Jamnia wegen der meuchlerischen Ertränkung
von Juden, welche am ersteren Ort zur Ausführung kam, am letzteren

' Siehe S. 391 die Berechnung der Zeit, in der eine Botschaft den Weg von Gabao
in Persien nach der Residenz .Antioohia am Orontes zurücklegen konnte.
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uninittelbai- bevorstand. Nächtlicherweile gelingt es Judas, beide Häfen

samt den Schiffen in Brand zu stecken.

Zu größeren Waffentaten indes drängten die Hilferufe der Brüder aus

Gilead und Galiläa.

I. Die Berichte der beiden Bücher,

a) Die Ereignisse nach 1 Makk. 5, 16—68.

In einer Volksversammlung bestimmt Judas, daß Simon mit 300Ü Mann
nach Galiläa aufbreche, während er selbst und Jonatan mit 8000 Mann
nach Gilead ziehen. Joseph, der Sohn des Zacharja, und Azarja aber er-

halten Befehl, mit dem Rest des Heeres Judäa zu bewachen (5, Ü— 20).

Simon bereitet dem Feind einen Verlust von 3000 Mann und verfolgt den

Rest bis Ptolemals; die befreiten Landsleute aber bringt er nach Judäa in

Sicherheit (5, 21— 23). Dem entsprach auch der Erfolg der beiden andern

Brüder. Sie überschreiten den Jordan und dringen drei Tagereisen
in die \^üste vor, wo freundlich gesinnte Nabatäer sie von den Leiden

und besonders vom drohenden Schicksal der besonders in Bossora, Bosor,

Alama, Kasphor, Makes, Karnain und in der Festung Dathema einge-

schlossenen Volksgenossen unterrichten. Da wendet sich Judas plötzlich

rückwärts in die Wüste gegen die Feste Bossora, die er samt ihren Be-

wohnern mit Schwert und Feuer vernichtet. Dann eilt er gen Datema,
greift die Belagerungsarmee unter Timotheos im Rücken an und schlägt

ihn aufs Haupt. Zwar gelingt es diesem, zu entkommen; aber 8000 seiner

Leute bedecken das Schlachtfeld und mehrere Städte Gileads fallen alsbald

in die Hände des Siegers. Timotheos wagt indes einen neuen Versuch;

es gelingt ihm, ein großes Heer zu sammeln, darunter auch arabische Hilfs-

truppen. Während es aber bei Raphon jenseits des Baches lagert, stür-

men die Scharen Judas' todesmutig durchs Wasser gegen die Feinde. Diese,

von Schrecken erfaßt, werfen die Waffen weg und fliehen in den Tempel

von Karnain. Hier aber ereilt sie der Flammentod; denn die Verfolger

stecken den Tempel in Brand. Jetzt sind auch die Israeliten von Gilead

frei; aber sie müssen noch nach Judäa in Sicherheit gebracht werden.

Der Weg führt über das an einem Passe gelegene Ephron; dessen Be-

wohner verweigern jedoch hartnäckig den Durchzug. Da befiehlt Judas

seinen Truppen den Sturm auf die Stadt; sie wird genommen und über

die Leichen der erschlagenen männlichen Bewohner ziehen die Israeliten

hinweg gegen den Jordan und von da nach der Ebene bei Baitsan
(Skythopolis) und schließlich ins Land Juda, nach der heiligen Stadt, wo
sie unter lautem Jubel und durch Brandopfer Gott danken, daß „keiner

von ihnen gefallen war" (5, 24—54).

Während Judas mit Jonatan in Gilead und Simon vor Ptolemais

weilt, lassen sich Joseph und Azarja, denen die Bewachung von Judäa
anvertraut war, aus Ehrgeiz dazu verleiten, gegen Jamnia zu ziehen; aber

vor den Toren der Stadt bereitet ihnen Gorgias eine schwere Niederlage

und verfolgt sie bis an die Grenze von Judäa. So werden die Ungehor-

samen bestraft und beschämt, Judas und seine Brüder dagegen verherr-
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licht (5, 55—64). Diese liämpfen hierauf noch gegen die Söhne Esaus
(Edomiter) und Philister. Der Makkabäer erobert Hebron und Umgebung,
durchzieht Marisa ' und gelangt nach Azotus im Philisterland, wo er die

.Mtäre und Bilder der Götzen zerstört, um schließlich mit Beute nach Judäa
zurückzukehren (5, 65—68).

Durch diesen klaren und zusammenhängenden Bericht treten auch
einige Angaben von II Makk. in ein helleres Licht. Andererseits aber bietet

auch der Verfasser des zweiten Buches besonders in chronologischer Hin-

sicht willkommene Ergänzungen zum ersten.

b) Die Ereignisse nach II Makk. 12, 10—45.

Nach II Makk. schließt sich der Kriegszug gegen Timotheos, den
(syrischen) Befehlshaber im Ostjordanland, an die Zerstörung der Häfen
von Joppe und Jamnia an. Offenbar erreichte Judas schon während seines

dortigen Aufenthalts die Hiobspost aus Giiead, weshalb er auch die ge-

plante Eroberung und Zerstörung der Stadt Joppe (12, 7) verschieben mußte.
Nach vorübergehenden Feindseligkeiten mit einer bewaffneten Araberschar

(12, 10—12) gelangt Judas zunächst nach der befestigten Stadt Kaspin.
Da ihre Bewohner eine feindselige Haltung einnehmen, so läßt sie der
Makkabäer stürmen und richtet ein solches Blutbad an, daß der benach-
barte, zwei Stadien breite See gerötet wird (12, 13—16). Von hier zieht

Judas 750 Stadien weiter nach Charak zu den Juden, die man Tubianer
nennt. Timotheos hat dieser Gegend bereits den Rücken gekehrt und nur
eine Besatzung in einer nicht genannten Stadt zurückgelassen. Sie wird von
den Dositheos und Sosipater genommen und ihre Besatzung niedergemacht.
Jetzt wendet sich Judas gegen Timotheos selbst. Dieser wird geschlagen,
fällt in die Hände der obengenannten makkabäischen Heerführer, wird aber
mit Rücksicht auf die Juden, die sich in der Gewalt seiner Leute befinden,

wieder freigelassen (12, 17—25). Hierauf rückt der Sieger gegen die Stadt

Karnion, einem befestigten, nur durch Engpässe zugänglichen Ort, wohin
Timotheos vor dem Kampf mit Judas Frauen und Kinder und den Troß
bringen ließ. Karnion und sein Atergatistempel wird erobert und die

Bevölkerung niedergemacht. Das gleiche Schicksal trifft die widerspenstige

Feste Ephron. Dann zieht Judas über die freundlich gesinnte Stadt Sky-
thopolis nach Jerusalem, wo er kurz vor dem Wochenfest (Pfingsten)

anlangt (12,26—31). Nach diesem Feste rücken die jüdischen Truppen
wider Gorgias, den Statthalter von Idumäa, der mit 3000 Mann zu Fuß
und 400 Reitern ins Feld gezogen ist. Zwar fallen mehrere Juden im
Kampf, aber Gorgias wird geschlagen und ist nahe daran, gefangen zu

' Darüber, daß I Maklt. 5, 6fi ^a^uuQtiav der Weg führt aber natürlich nicht über Sa-

nicht richtig sein liönne, sondern mit Jose- niaria, sondern über Marisa. Hätte Judas „die

phus MaQtami- bzw. mit der Vetus Latina besten Gründe gehabt, den Ihuweg über Sa-

Marisan zu lesen sei, bedarf es keiner Aus- maria einzuschlagen", so hätte I Makk. seine

einandersetzung mehr. Was Gri.\im a. a. 0. Leser über die Veranlassung zu diesem son-

S. 90 f. dagegen vorbringt, ist nicht stich- derbaren Marschplan gewiß aufgeklärt,

haltig. Josephus will von Hebron nach Azotus

;
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werden; doch durch einen Reiter aus Thrazien befreit entkommt er nach

Maresa (12,32-37).

Hierauf zieht der Makkabäer in die Stadt Odollam und feiert dort

den gerade bevorstehenden Sabbat. Tags darauf wenden sich seine Leute

zurück zum Schlachtfeld, um die Leichname ihrer gefallenen Brüder zwecks

Bestattung in ihren väterlichen Gräbern abzuholen. Da finden sie auf den

Leibern aller Erschlagenen Amulette der Götzen von Jamnia und erkennen

daraus das göttliche Strafgericht. Sie flehen zu Gott um völlige Vergebung

der begangenen Sünde und Judas bringt durch Sammlung 2000 [Vulg. 12000]

Drachmen Silbers auf, die er nach Jerusalem schickt, damit dort für die

Gefallenen ein Sühnopfer dargebracht werde — ein Beweis für seinen

Glauben an die Auferstehung (12, 38— 45).

Bevor wir die chronologischen Angaben dieses Berichtes mit jenen

des I. Buches verbinden, müssen wir darüber Klarheit haben, daß beide

Berichte sich nicht widersprechen, in den beiden Hauptpunkten miteinander

übereinstimmen und in den andern sich ergänzen.

IL Die Beziehungen der beiden Berichte zueinander.

1 Makk. erwähnt weder die Eroberung von Kaspin noch den Ort

Charak (bzw. Charaka oder Charax) im Lande Tob als Ziel des ersten

großen Marsches gegen Timotheps. Gleichwohl geht aus gewissen Angaben

des I. Buches indirekt hervor, daß auch der Verfasser des IL Buches wohl

unterrichtet ist.

Wo lagen Kaspin und Charak?
Kaspin halten die einen (mit (irotrs und Calmet) für Hesbon (Hesbän),

andere für Chisfin (nördlich vom Jarmük und östlich vom See Gennesar),

während es nach einer neueren Ansicht (Hoi.scher, ZDPV, 1906, 14fl) el-

Muzerib, das auf einer Insel in dem berühmten See el-Baddsche (nordwest-

lich von Der'ät) liegt, gleichzusetzen sei. Hölscher identifiziert außerdem

Kaaixiv mit Kaacpcov. Ebenso gehen die Ansichten bezüglich der Lage

von Charak weit auseinander. Als die
,
gewöhnlichste und wahrscheinlichste

Annahme' ist nach Grimm das moabitische ^^p (d. i. Mauer, Festung), heute

el-Kerak, am Wadi Kerek, zwei Meilen von dessen Mündung ins Tote

Meer; Ew.\ld dagegen sah in Xägay-a ein Appellativ von Raphon (vgl.

I Makk. 5, 37. 43), während Furrer sich für el-Hureijik am Wadi el-Rär

entschied. Was ist davon zu halten?

Die Richtigkeit der Angaben in II Makk. vorausgesetzt, kann weder

Kaspin = Chisfin ' oder = el-Muzerib, noch Charak = Kir-Moab sein; denn

nach dem ganzen Verlauf und dem Ziel des Feldzugs ist nach II Makk.

Kaspin nordöstlich vom Toten Meer, Charak östlich vom Flußgebiet des

Jarmuk in Batanaea zu suchen.

1 Diese Gleicliung wurde aueli von an- ist, um dem II Makk. 12. Ki beschriebenen

derer Seite aus verschiedenen Gründen ab- Teich oder See gleichgestellt werden zu diir-

gelehnt. Mit Recht wurde insbesondere gel- len (siehe Buhl, Studien zur Topographie

tend gemacht, daß Chisfin zu weit nach Westen des nördl. Ost.iordanlandes, 1894, S. 12, und

liegt und daß der Sumpf zwischen Chisfin Hr,i,srHKR, ZDPV, ]90(i, 149).

und e.s-ijfera zu weit vom ersteren cntferni
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Wir haben aber kein Reclit, die Angaben des II. Bnches für irrig zu

erklären, so lange sie weder unter sich noch mit denen des I. Buches,

noch mit der heutigen Topographie in Widerspruch stehen.

Auf diesen Grundsatz sind die folgenen Beweise für unsere beiden

Thesen: 1. Kaspin sehr wahrscheinlich = Hesbon'; 2. Charak sehr
wahrscheinlich = Kerak in Batanaea aufgebaut^

Wie schon erwähnt, hat man die erste Gleichung bereits vermutet,

ohne jedoch irgend einen stichhaltigen Grund dafür vorzubringen. Aller-

dings hat man dafür die Nähe des Sees bei der Stadt geltend gemacht,
indem man zugleich auf die im Hohenlied 7, 5 erwähnten zwei Teiche von
Hesbon hinwies. Dies war jedoch verfehlt. Wir müssen daher genauer
auf die Sache eingehen.

Für die Gleichung Kaspin = Hesbon spricht 1. die strategische
Lage des letzteren sowie die unmittelbare Nachbarschaft eines Sees oder
Teiches, dessen jtMtoc zwei Stadien maß; 2. der Umstand, daß der Zug
des makkabäischen Heeres naturgemäß nahe an Hesbon vorüberführte und
die Weglänge von Kaspin bis Charak (nach II Makk.), dessen beiläufige

Lage sich auch unabhängig von jener Distanzangabe ermitteln läßt, 750

Stadien betrug.

1. Die Befestigung der Stadt und ihr Teich.

Nach II Makk. 12, 1.3 war Kaspin eine Stadt, die nicht nur durch
Mauern umgeben, sondern auch durch yicpvQui (oder -/ecfv^a) gesichert

war\ Letztere sind hier gewiß nicht .Brücken' (wie Hölscher, ZDPV, 1906,

150 meint) sondern ,Wälle', vielleicht natürliche Wälle bzw. Felsenvor-

sprünge, die einen Engpaß schaffen und so den Eingang erschwerend
Brücken sind ja kein Befestigungsmittel. Auch ist — gegen Hölscher —
nicht daran zu denken, daß Kaspin auf einer Insel lag oder (wie die Hyr-
kanus-Burg in Tyrus, nördlich von Hesbon) von einem Wassergraben ein-
geschlossen war; denn einen solch wichtigen Umstand hätte der Ver-

fasser bei der Kennzeichnung der strategischen Lage der Stadt gewiß nicht

verschwiegen. Zwar erwähnt er später (v. 16) einen an der Stadt liegen-

den Teich, der aber keineswegs zur Verteidigung diente, vielmehr nur er-

1 Es kommt mir natürlich nicht in den falls ihre Entfernung (750 Stadien) richtig

Sinn, eine Identität der Namen behaupten zu überliefert ist.

wollen; ich halle vielmehr den sonst nirgends s j^^j. qq^ 5-, bietet den Plur. ycfvpais;
vorkommenden Namen Kaspin (oder Kaspis) sonst steht in den Kodizes '/fifvQovv oder
für verschrieben. Dies dünkt mir jedenfalls die .-Angabe fällt ganz aus. Grotiis vermutet
wahrscheinlicher als die Annahme. Kaspin letzteres weise auf den ursprünglichen Dual
bezeichne nur eine Vor- oder Schwesterstadt yftfÖQaiv.

von Hesbon, 4 Ich denke hierbei an den Engpaß el-Bueib
'-' Volle Sicherheit wage ich — trotz aller ,die kleinen Tore" nördlich von Hesbon (siehe

Beweisgründe — für die beiden Thesen nicht CoNDER, The survey of Eastern Palestine I,

anzunehmen; dazu reicht das verfügbare 105). Doch komme ich wegen der Insicher-

Material nicht aus. Für absolut sicher da- heit der Deutung darauf unten nicht mehr
gegen halte ich, daß Kaspin nicht sehr weit zurück,

von HeSbon, Karak nicht fern von Kerak lag.
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wähnt wird, um die Größe des Blutbades zu verdeutlichen, das seine Wasser

rötete. Sein nläxog maß zwei Stadien (= 330 m). Was heißt das? rTAüiog

steht hiet nicht wie in der Mathematik im Gegensatz zu in^xog, sondern

kann nur entweder die Größe der Ausdehnung des Teiches längs der Stadt

oder die der Teichoberiläche bezeichnen. Im ersteren Falle wäre die Be-

deutung jener der ,Breite' einer Heeresfront (Gegens. iM&oi) gleich; aber

im zweiten? Zwei Stadien bezeichnen doch nicht den Quadratinhalt einer

Fläche! Gewiß nicht, aber die Alten dachten vielfach anders als wir.

Selbst hochgebildete Griechen und Römer betrachteten irrigerweise den

Umfang als Maß der Fläche. So schätzte Thikydides die Fläche einer Insel

nach der zum Umfahren nötigen Zeit ab (Th. VI, 1 ; ed. Rothe p. 95) und

selbst Plinius, Hist. nat. VI, 208 bestimmte die Größenverhältniss der Erdteile

durch Addition ihrer Längen und Breiten \ Also beziehen sich die zwei Stadien

entweder auf die Größe der Ausdehnung des Sees längs der Stadt

oder auf den Umfang des Teiches. Natürlich mußte dieser in unmittel-

barer Nähe der Stadt liegen und die Bodenbeschaffenheit eine solche sein,

daß das Blut weder einsickern noch gerinnen konnte, bevor es das Teich-

becken erreichte. Dies trifft zu, wenn die Stadt auf einem felsigen Hügel

liegt, der nach dem Teich zu ein hinreichendes Gefälle hat.

Und nun zu Hesbon, heute Hesbän. Die Stadt liegt auf einem langen,

von N. nach S. ziehenden, in O. und W. von Tälern eingeschlossenen Hügel.

Die Ruinen der Altstadt zeigen starke Befestigungsanlagen. Am Ende der

nördlichen Vorstadt ist ein in den Felsen eingehauener Wasserbehälter von

14 m im Geviert-. Ein noch weit größerer (67 46 m) ^ ausgemauerter Teich

findet sich etwa 240 m östlich von der Südstadt. Solche Teiche können

natürlich nicht mit dem 330 m ,breiten' Teich von Kaspin identifiziert wer-

den; denn dazu reicht ihre Ausdehnung nicht hin und der zweite ist außer-

dem viel zu weit von der Stadt entfernt. Dagegen befindet sich westlich

der Vorstadt eine Anlage, die den Angaben von II Makk. durchaus zu

entsprechen scheint. Dort liegt die Talsohle des el-Härät; sie ist geebnet

und durch drei Querdämme abgesperrt, um das Regenwasser aufzufangen'*.

Die Basis des rechteckigen Beckens hat etwa 400 m Umfang; darauf folgt

in einem Abstand von etwa 120 m der erste Damm. Reicht das Wasser

bis zur Höhe desselben, so hat der Teich eine Ausdehnung von etwa 310 m
(nahezu zwei Stadien) ^ Derselbe läuft nahezu parallel zur nördlichen

Vorstadt in einem Abstand von nur 30—40 m und letztere liegt 10—15 m

höher als der Wasserspiegel. Da außerdem der Boden felsig ist, so konnte

sich das Blut der Erschlagenen leicht in den Teich ergießen. Im Hoch-

1 Vgl. Cantor, Vorles. über Gesch. der ^ pje Maße der beiden Teiche sind MusiI-,

Mathem., 3. Aufl. I, 172 f. Arabia Petraea I (Moab), 380, entnommen.

2 Der Verfasser des Hohenliedes (7, ö), < Siehe MusiL a. a. O. 388. Die folgenden

welcher die Augen der Geliebten mit den Längenangaben stützten sich auf den Situa-

zwei Teichen am Tore Bat rabbim ver- tionsplan des gleichen Forschers, a. a. 0. 384.

gleicht, denkt offenbar an zwei gleich große "' Der zweite Querdamm ist von dem ersten

und nahe beieinander liegende Wasserbecken etwa lon m entfernt.

dieser Art.
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Sommer wird allerdings von letzterem kaum viel zu sehen sein, wohl aber

noch in der ersten Hälfte des Mai, in welche die Erstürmung von

Kaspin fiel.

2. Von Kaspin nach Charak (Kerak in der Batanaea).

Das makkabäische Heer zog nach Überschreitung des Jordan offenbar

zuerst in östlicher, dann in nordöstlicher Richtung; denn nach I Makk.

5, 24 ging der Weg drei Tage lang durch die Wüste und der eigentliche

Kriegsschauplatz war — wie aus verschiedenen Städtenamen erhellt —
Batanaea nebst angrenzenden Gebieten. Der Weg dahin führte aber am
wahrscheinlichsten nahe an Hesbon vorüber. Außerdem muß das Heer

vom Jordan kommend die Stadt Kaspin schon bald erreicht haben ; denn

von dort bis Charak hatte es noch 750 Stadien zurückzulegen (II Makk.

12, 17). Diese Entfernung entspricht aber nahezu der Länge des Weges
von Hesbon bis ins mittlere Gebiet der Batanaea, wo wir Charak und

zugleich auch den Ort zu suchen haben, an dem Judas den freundlich

gesinnten Nabatäern begegnete (I Makk. 5, 25). Die Gleichheit der beiden

Orte ergibt sich aus den folgenden Erwägungen nebenher. Folgen wir

zunächst I Makk. Von den Nabatäern über die gefahrvolle Lage der

Juden unterrichtet, wendet sich Judas plötzlich um, der Wüste zu und

zieht gegen Bossora, das er noch am gleichen Tag überwältigt ; denn schon

in der Morgenfrühe des nächsten Tages muß er die Festung Datema und

ihre jüdischen Insassen von Timotheos befreien. Hieraus folgt, daß der Ort

der Zusammenkunft mit den Nabatäern 1. nördlich von Bossora (= Bosrä

eski Säm) ' liegt und 2. nur einige Stunden davon entfernt war. Diesen

Anforderungen genügt am besten das heutige Kerak, 20 km NNW von

Bosrä; möglicherweise kommt aber auch das 14 km weiter nordwestlich

liegende el-Hurejik in Betracht. Beide Namen klingen zugleich, wenig-

stens in ihrem Konsonantenbestand, an Charak an. Machen wir zunächst

eine vorläufige Probe. Der Dreitagemarsch durch die Wüste begann höchst-

wahrscheinlich beim heutigen Kal'at ez-Zerka und ging über Dchize oder

über el-Mu'arribe -. Die drei (bei Githe, Bibelatlas, Karte 20) möglichen

1 Da sich 5, 28 statt /^()o-(70(ja (Var. /i'JTO'i^i«) wähnt, was darauf hinzudeuten scheint, daß

auch (häutiger) die Lesung FIouöq und 5, 36 sie auch an letzter Stelle erobert ward ; dazu

statt BoaÖQ auch (Codd. 19. 93) B6(jo(i^av paßt auch die nördliche Lage von Busr cl-

findet, entstand große Unsicherheit und Ver- Hariri und der Limstand, daß der sich un-

wirrung (man vergl. beispielsweise Kai'TZSCH, mittelbar anschließende Zug über Raphon

Die Apokryphen [19001 S. 48 Anm. 4). Eine nach Karnaim sich in der nördlichen Batanäa

genauere Untersuchung des Verlaufs des Feld- abspielt und somit am natürlichsten von Busr

zugs läßt aber nicht den geringsten Zweifel el-Hariri ausging.

daran aufkommen, daß in v. 28 BimnoQu, in - .ludas und Jonatan zogen gewiß nicht

V. .S6 BoaÖQ zu lesen ist, da ersteres mit dem über er-Remte oder Der'at oder in deren

Bostra der röm. Zeit und dem heutigen Bosrä Nähe vorbei; denn in diesem Falle könnte

eski Säm identisch ist. — BnnÖQ, v. 2fi neben 1 Makk. (5, 24) nicht von einer öööc; tql&v

BöaijoQa erwähnt und nach v. 36 von Judas ijtieQöjv ii> tr ^qi'i/ioi reden. Außerdem wären

erobert, .ist wahrscheinlich identisch mit Busr sie so höchstwahrscheinlich sofort auf die

el-Hariri. Denn BnaoQ wird unter den dort Streitkräfte des Timotheos gestoßen oder

namentlich aufgeführten Städten zuletzt er- hätten doch von dem l)evorstehendeM Sturm
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Wege bis Kerak betragen übereinstimmend 84 km; es kommen somit auf

eine Wüstentagereise 28 km oder (1 Stadium zu 0,185 km gerechnet) 150

Stadien, ein Betrag, der sicli auch bei Herodot 5, 53 findet. Daraus geht

wenigstens so viel hervor, daß Kerak in jener Gegend liegt, wo Judas auf

die Nabatäer stieß. Gehen wir nun zu II Makk. über. Ist Kaspin = 5es-

bän und Charak = Kerak, so muß der von Judas zurückgelegte Weg
Kaspin—Charak (750 Stadien) dem von Hesbän— Kerak gleich sein. Eine

zuverlässige Prüfung erheischt natürlich die sichere Kenntnis der Länge

des von II Makk. angenommenen Stadiums '. Glücklicherweise bietet der

Verfasser selbst eine dazu dienliche Handhabe, indem er (12, 29) die Ent-

fernung von Skythopolis bis Jerusalem = 600 Stadien setzt ^. Mittelst

Kurvenmesser bestimmt ergibt sich sowohl für den Weg über Neapolis und

Gophna als auch für den längs des Jordan über Jericho (Guthe, Bibelatlas,

Karte 14) nahezu 99 Kilometer. Also 1 Stadium = 99 : 600 = 0,165 km
und 750 Stadien = 124 km. Die Entfernung Hesbän—Kerak (unter Berück-

sichtigung der drei in Betracht kommenden Routen Kal'at ez-Zerkä—Kerak)

beträgt 126 km. Eine bessere Übereinstimmung können wir gar nicht er-

warten ^. Außerdem ist es höchstwahrscheinlich, daß Judas mit den Naba-

täern bei Kerak zusammentraf.

auf die Festung Datema (sehr wahrschein-

licher = er-Remte) gehört (vgl. 1 Makk. 5,27).

Ferner dürfen wir voraussetzen, daß Judas

und Jonatan absichtlich soviel als möglich

auf ihrem ersten Marsch größere Ortschaften

mieden, damit nicht Timotheos schon früh-

zeitig von ihrem Herannahen unterrichtet

werde und sie ihn um so leichter überfallen

konnten. Endlich galt es, so schnell als mög-

lich an den Feind heranzukommen, dessen

Aufenthalt an einem nördlich von Bosrä ge-

legenen Orte ihnen offenbar gemeldet worden

war; denn es kann nicht angenommen wer-

den, daß sie blindlings und zufällig sich gerade

dorthin wandten, wo Timotheos noch kurz

zuvor sich aufgehalten hatte (vgl. II Makk.

12, 18); der kürzeste Weg aber war der über

Dchize oder el-Mu'arribe.

' Die Länge des Stadiums schwankt zwi-

schen 165 und 210 m; also 1 km = 6,06 bis

4,763 Stadien. Da? kleine Stadium, das viel-

fach als Wegmaß diente, beträgt nur 148 ni.

- Eine eigentümliche Nachprüfung dieser

Angabe bietet Grimm 1. c. p. 180 : „Die Ent-

fernung dieser Stadt (Skythopolis) von Jeru-

salem ist im wesentlichen richtig zu (iOO Sta-

dien angegeben ; nach unseren Karten beträgt

sie in gerader Linie etwas über 12 geogr.

Meilen", d. i. 8!) km. Im Jahre 18.'j:i, als G.

dies niederschrieb, gab es allerdings noch

keine Kurvenmesser; aber auch ohne diesen

läßt sicli die Länge eines vielfach gekriimmteii

Kugler, Forschungen.

Weges annähernd ermitteln (so aus Reise-

berichten oder auf der Karte durch Nach-

bildung des Weges mittelst feinem Drahte,

den man hierauf streckt und ausmißt.

' Die Art, wie Firrkr die Orte Kaspin und

Charaka „bestimmt", muß sehr befremden.

In ZDPV, 1S90, S. 200 setzt er Kaspin =
Chisfin und Charaka = el-Haräk [el-Hureijik]

am Wadi el Ghär. Dann fährt er fort

:

„Schreibt man 11 Makk. 12,17 anstatt 7S0

bloß 7.') Stadien, so trifft die Angabe auf die

Entfernung zwischen Chisfin und el-Haräk zu."

Diese Aufstellung leidet an einem dreifachen

Fehler: 1. ist die Gleichung Kaspin = Chisfin

— wie oben gezeigt — ausgeschlossen ; 2. ist

die Abänderung der Zahl 750 in 75 reine

Willkür (alle Kodizes bieten 750, nur Cod. 52

hat 500 Stadien) ; Z. beträgt die Entfernung

Chisfin— el-Haräk nicht 75 Stadien ; denn

selbst wenn wir das größte Stadium (210 m)

als Wegmaß annehmen, sind 75 Stadien nur

15,75 km, während die Entfernung der beiden

Orte sogar schon in der Luftlinie 40 km
ausmacht.

Ebensowenig kann man aber auch das

Verfahren derjenigen verstehen, welche zwar

aus Ehrfurcht vor II Makk. die ,750 Stadien'

unangetastet lassen, aber doch die Gleichung

Kaspin — Chisfin unterschreiben.

Merkwürdig ist auch die Ansicht HöLSCHRRS

über die „750 Stadien" (1. c. p. 148). Er

meint, dieselben seien von Jainnia an gerech-

26
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Dies folgt auch daraus, daß II Makk. 12, 18—25 uud I Makk. 5,28—84
sich entsprechen. Der „gewisse Ort", in dem nach II Makk. 12, 18 f. Timo-
theos eine Besatzung zurückgelassen und wo Dositheos und Sosipater alles

niedermachten, bevor Judas gegen Timotheos selbst zog, ist offenbar Bossora

in I Makk. 5, 28. Mehr noch ! Erst durch die Angabe von II Makk. wird

es verständlich, warum Judas nicht sofort gegen Datema rückt, sondern

zuerst mit Bossora abrechnet.

Die Festung Datema mußte südlich oder südöstlich von Karnion
(= Karnaim in I Makk.) liegen; denn Timotheos, der sich zur Belagerung

jener Festung anschickt, läßt beim Herannahen des Judas Frauen und
Kinder sowie den ganzen Troß nach Karnion, einem geschützten, nur
durch Engpässe zugänglichen Ort bringen (II Makk. 12, 21); gegen
Osten oder Nordosten hin ist aber Karnaim nicht in dieser Weise geschützt.

Dies führt zu der Annahme, daß Datema in der Gegend von Der at und
er-Remte lag. Ferner geht aus I Makk. 5, 29 f. hervor, daß Judas von Bos-

sora nachts^ aufbrach und in der Morgenfrühe vor Datema anlangte. Da
es damals etwa Mitte Mai war (siehe unten sub III), so verstrichen zwischen

net, „welches ziemlich genau 750 Stadien vom
Tubinerlande entfernt liegt". Natürlich in der

Luftlinie. Hat man aber im 2. Jahrh. v. Chr.

solche Entfernungen in der LutUinie ge-

messen '?

Eratosthenes (etwa27r)— 195 v.Chr.) stützte

seine Meridianmessung allerdings allem An-

schein nach auf die direkte Distanz Syene

—

Ale.xandria (vgl. hierüber besonders die

neueste und lehrreiche Untersuchung Viede-

bantts : Eratosthenes, Hipparchos, Poseidonios,

Kilo, 1914, 207 ff.). Allein es wäre verfehlt,

zu glauben, daß man im 2. Jahrh. v. Chr.

auch nur annähernd die Entfernung irgend-

welcher weit auseinander liegenden und durch

gebirgiges Terrain getrennter Orte bestimmte

oder bestimmen konnte. Zwar läßt sich mit

Hilfe des von Eratosthenes gefundenen Wertes

für die Länge eines größten Erdkreises sowie

der geogr. Breite (Polhöhe) und Längendifferenz

zweier Orte auch deren direkte Bogendistanz

annähernd berechnen ; aber gerade die Län-

gendifferenz ließ sich damals nur durch den

Uuterschied der Ortszeit des Eintritts einer

Mondfinsternis ermitteln, was natürlich an

beiden Orten astronomisch geschulte Beob-

achter voraussetzt. Mit welchem Grad von

Genauigkeit man damals Distanzen in der

IjUftlinie abschätzte, lehrt u. a. auch 11 Makk.

12,9, wonach der Feuerschein des brennenden

Hafens von Jamnia bis nach Jerusalem „auf

eine Entfernung von 240 Stadien" leuchtete.

Das sind nach der vom Verfasser des 11. Bu-

ches angenommenen Größe des Stadiums von

etwa 165 m (siehe S. 401) rund 46 km, wäh-

rend die Messung auf der Karte 5;^ km ergibt.

Obendrein ist die „ziemliche Genauigkeit",

die Hol.SCHEK gefunden haben will, doch recht

zweifelhaft. Von Jamnia bis zum Südende

des Sees Genesareth beträgt die Luftlinie

allerdings 750 St. (nach H. 123 km); aber

dort herum war gewiß nicht der Wohnsitz

derer, die II Makk. 12, 17 als Äiyotievot Tor-

ßuji-oi 'lovAatoi bezeichnet, sondern minde-

stens 40 km weiter nach Osten. Auch ist

der Vorwurf HöLSCHERS, der Verfasser des

II. Makkabäerbuches habe die Stadt Kaspin

aus Unkenntnis in eine gänzlich falsche Ge-

gend gesetzt, nicht gerechtfertigt. Er wäre

es nur dann, wenn die Gleichung HüL.scHERS

Kaspin = el-Muzerib zuträfe. Dafür scheint

allerdings die Breite des dortigen Sees zu

sprechen ; aber die Lage desselben in bezug

auf die Stadt paßt ebensowenig wie die Ge-

gend. Und mit welchem Rechte vertraut

HöLSCHER auf die Angabe von II Makk. be-

züglich der Breite des Sees, obschon der Ver-

fasser von der offenbar doch viel auffiillen-

deren insularen Lage des (angeblichen)

Kaspin gar nichts weiß und dessen geogra-

phischen Ort sogar um mehr als 100 km ver-

rückt'.' Wer in so wichtigen Dingen nicht

Bescheid wüßte, der verdiente überhaupt

keinen Glauben. Damit schwebt aber zugleich

die ganze Ortsbestimmung Hni.scHERS ebenso

in der Luft wie seine obige Erklärung der

750-Stadien-Distanz.
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Einbruch der Nacht iiiul dem Sonnenaufgang etwa 9'
4 Stunden. Diese

Zeit genügte gerade, um von Bosrä über Der'at nach er-Remte zu kommen

(Bosrä—Der'at = 7' o. Der'at—er-Remte = 1^
4 Stunden). Es ist somit mög-

lich, daß Datema mit letzterem Ort zusammenfällt. Und merkwürdiger-

weise bietet der Syrer statt Datema: Ramot. Daß er dies nur „erraten"

habe, kann man doch schwerlich annehmen. Es ist daher durchaus wahr-

scheinlich, daß Datema und er-Remte (.\samata) sich decken.

Die nächsten Ereignisse (Eroberung mehrerer Städte in Gilead) und

den darauffolgenden Kampf am Bache vor Raphon berichtet nur I Makk.

5, 35—42. Dagegen entsprechen sich die Erzählungen der makkabäischen

Waffenerfolge in Karnaim (Karnion) und Ephron sowie des Zuges durch

Baitsan (Skythopolis) und die glückliche .\nkunft in Jerusalem (I Makk.

5,43—54; II Makk. 12,26—31).

Die Niederlage Josephs und .\zarjas vor Jamnia und ihre Verfolgung

durch Gorgias bis an die Grenzen von Judäa wird wiederum nur von

I Makk. (5, 55—64) berichtet. Warum aber hierauf Judas sich gegen die

Söhne Esaus (die Idumäer) wendet, läßt sich aus I Makk. 5, 65 nicht er-

sehen; dies wird erst durch II Makk. 12, 32 klar. Hier zeigt es sich, daß

jener Gorgias, der nach I Makk. Joseph und Azarja geschlagen und ver-

folgt hat, der Statthalter von Idumäa war (vgl. dazu auch II Makk. 10, 14 f.

und unsere Bemerkungen hierzu oben S. 370 f.). Andererseits wirft jene

Niederlage und Verfolgung zugleich ein helles Licht auf den in II Makk.

12, 32—37 geschilderten Kampf. Judas, der kurz vor Pfingsten in Jeru-

salem eingetroffen war, kam offenbar gerade zur rechten Zeit, um die

Scharte auszuwetzen. Gorgias stand noch mit 3000 Fußsoldaten und 400

Reitern ' an der Grenze von Judäa, während die fliehenden Reste der

Schar Josephs und Azarjas Jerusalem erreichten.

Wahrscheinlich hatte Gorgias keine Ahnung davon, daß Judas bereits

ebenfalls dorthin zurückgekehrt war; andernfalls hätte er sich schleunigst

vor dem gefürchteten Gegner zurückgezogen. Nun ereilt ihn dessen Rache ^.

1 Das sind niclit die Truppen des Judas. nähme, wie aus v. 35 deutUch hervorgeht,

wie auch noch Neuere (so Rawlinson bei Viel eher liönnte daher geschlossen werden,

Wace, The Holy Bible, Apocrypha IT, 626) daß die Zahlenangaben in v. 32 der nachträg-

nach dem Vorgang von Grimm a. a. O. S. 181 liehen Verderbnis der die Feinde betreffenden

annehmen. Denn der einzige Grund des letz- Zahlen der rrschrift glücklich entgan-

teren, datl nämlich andernfalls der Erzähler gen sind.

seiner sonstigen Gewohnheit untreu geworden - Die Anschuldigung, daß der Verfasser

sei, die Feinde in ungemein großer, die Juden des IL Buches „sich eine Verwechslung von

dagegen mit verhältnismäßig kleiner Truppen- l'mständen. Zeit, Ort oder Personen hat zu-

zahl ausrücken zu lassen, ist um so weniger schulden kommen lassen", wie im .^nschluU

ausreichend, als gewichtige Gründe dagegen an Wernsuükkf Grimm (a. a. 0. S. 180) und

sprechen. Dahin gehört nicht nur die Lesung andere nach ihm meinten, erscheint nach den

anfangs v. 34 : rrgös mtnov itaQaia^afievovi dargelegten Zusammenhängen nicht gerecht-

bei Alex. 44. 74. 243 Compl., sondern auch fertigt. Die angebliche Verwechslung des

das Erscheinen von 400 Reitern. Wo ist je unglücklichen Zuges des Joseph und .\zarja

in den beiden Büchern der Makkabäer von (1 Makk. 5, .lä—61) mit dem des Judas gegen

einer solch stattlichen Reiterschar des jüdi- Idumäa [und Asdod (I Makk. 5, O.'i— 66) be-

sehen Heeres die Rede ? Ein berittener Streiter ruht lediglich auf Mißverständnis des Kriti-

galt in ihren Reihen geradezu als eine .\us- kers ; denn von jenem ersten Zug enthält
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Gorgias entkommt nach Marisa (II Makk. 12, 35), und es ist offenbar nicht

zufällig, daß Judas nach der Eroberung von Hebron und den zugehörigen

Ortschaften gleichfalls nach Marisa rückt (I Makk. 5, 66). II Makk. erwähnt

allerdings weder die Einnahme von Hebron, noch den Zug nach Azotus

und die Zerstörung der dortigen Götterheiligtümer. Es wäre jedoch ver-

fehlt, daraus ein argumentum gegen die Glaubwürdigkeit des Verfassers

bezüglich dessen abzuleiten, was er im Anschluß an den Kampf mit den

Idumäern bietet. Dem religiös-erbaulichen Zweck des II. Buches entsprach

es eben weit mehr, den Tod der in jenem Kampf Gefallenen als verdiente

Strafe ihres götzendienerischen Aberglaubens zu kennzeichnen, zugleich aber

auch den Glauben an die Auferstehung einzuschärfen und das Bittgebet

sowie die Darbringung von Sühnopfer für die in Sündenschuld Entschlafenen

als heiligen und heilsamen Gebrauch zu empfehlen.

III. Die Zeit der Ereignisse.

Hierüber gibt 1 Makk. keinen Aufschluß; dafür bietet aber II Makk.

einen willkommenen Ersatz.

Nach dem Abschluß des Friedens mit Antiochos V. und Lysias im

Jahre 148 SÄ syr. (164 v. Chr. April 11) widmeten sich die Juden zunächst

ihren landwirtschaftlichen Arbeiten, d. h. der Einbringung der Ernte (II Makk.

12, 1). Dann erfolgte der Strafzug gegen Joppe und Jamnia, hierauf das

große Unternehmen gegen Timotheos nebst der Niederlage Josephs und

Asarjas und endlich die Heimkehr nach Jerusalem. Letztere geschah
(nach 12,31), als das Wochenfest (Pfingsten) nahe bevorstand.

Nun fiel dieses Fest im Jahre 164 v. Chr. auf Mai 31, einen Sonntag.

Mit Rücksicht auf die Sabbatruhe des vorhergehenden Tages fand somit

der Einzug in die heilige Stadt spätestens Mai 29 statt. Früher als Mai 25

kann er schon wegen des tnöyvoc, kaum gefallen sein; dies auch deshalb

nicht, weil sonst Judas nicht erst nach Pfingsten den Zug gegen die Idu-

mäer unternommen hätte. Am wahrscheinlichsten natürlich ist Mai 28

oder 29 das Datum des Einzugs. Die vorausgegangenen KrJegsereignisse

haben schwerlich vier Wochen in Anspruch genommen, fallen somit höchst-

wahrscheinlich sämtlich in den Mai.

Der Zug gegen die Idumäer und Gorgias hat gewiß nicht lange auf sich

warten lassen. Judas und seinem sieggewohnten Heer verbot nur der

Sabbat und das folgende Wochenfest die sofortige Aufnahme des Kampfes

und die Ausnützung der günstigen Lage (waren doch die makkabäischen

Streitkräfte denen des Gorgias selbst zahlenmäßig überlegen). Deshalb ist

es gestattet, den Zug gegen Gorgias und die Idumäer in die erste Woche
nach Pfingsten zu setzen. Gemäß II Makk. 12, 38 fand die Schlacht, in

der Gorgias unterlag, am Tage vor dem Sabbat statt, den das Heer in

Odollam feierte. Dieser Sabbat fiel auf 164 v. Chr. Juni 5/6. Die Ein-

nahme von Hebron ei'folgte wahrscheinlich schon in den ersten Tagen des

Juni 164 V. Chr.

II Makk. keine Spur. Die Ansicht, dalf II Makk. 10,16—2ü sei, entbehrt vollends jeder Be-

12, 32—57 wohl nur eine Variation von griindung.
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J. Der letzte Kampf des Judas mit Lysias und Aiitioclios Y. Eiipator,

163 V. Chr. Juli August (I Makk. 6, 18-63; II Makk, 13, 1-26).

Die Übereinstimmung der beiden Berichte in bezug auf das Jalir

(l(i:{ V. Clir.) wurde bereits oben S. 353 gezeigt und aus dem des I. Buches

\ieß sich auch die Jahreszeit (Juli August) ermitteln. Auf Grund von

II Makk. 13, 26—14, 1 ff. ergibt sich außerdem, daß die Rückkehr Antiochos' V.

und Lysias' nach Antiochien noch vor dem 10. September 163 v. Chr.

geschah. Die Erwägungen, auf welche diese Schlußfolgerungen sich stützen,

sind folgende: Der Kampf zwischen Lysias und Judas fiel nach 13,1 ff.

in das Jahr 14'J SÄ". Noch in das gleiche Jahr gehörten aber auch

die Unruhen in Ptolemais (13, 25 f.) und der Heimzug des Königs und seines

Reichsverwesers (13, 26). Denn ,nach einer Zeit von drei Jahren' erfährt

Judas die Landung des Demetrios und die Hinrichtung Antiochos' V. und

des Lysias. Dies geschah im Jahre 151 SÄ". Die ,drei Jahre' sind also

in semitischer Weise von 14!) bis 151 gezählt und die Ereignisse II Makk,

13, 25 f. fallen noch in das Jahr 149 SÄ". Dieses reichte aber vom

21. September abends 164 bis zum 10. September abends 163 v.Chr. Damit

sind die Ereignisse der Hauptsache nach chronologisch bestimmt.

Dagegen scheinen in den Einzelheiten mehrere Widersprüche vorzu-

liegen, die auch die Chronologie berühren. Wir dürfen sie natürlich nicht

unberücksichtigt lassen. Schon Grotils und Wurnsdorff haben darauf hin-

gewiesen und Grlmm, a. a. 0. 190 ff., hat die Anklagepunkte seiner Vor-

gänger noch etwas vermehrt. Andere sind seinen Spuren gefolgt. Nach

ihm hat II Makk. 13, 9—26 den in I Makk. 6, 28—63 erzählten Hergang

„bis zur Unkenntlichkeit entstellt und zur Verherrlichung des Judentums

größtenteils ins gerade Gegenteil umgewandelt".

Unter solchen Umständen hat es wenig Zweck, der Untersuchung

dieser Anklage nur eine Skizze der Ereignisse nach beiden Büchern voran-

zustellen. Es bedarf einer genauen Prüfung der Einzelheiten der Texte selbst.

Nach Grimm verstößt II Makk. besonders in fünf Punkten gegen den

historischen Tatbestand:

Erster Widerspruch: „I Makk. 6, 31 f. rückt das syrische Heer von

Südosten heran durch Idumäa und belagert Betzur. Judas zieht entgegen

und lagert bei Betzacharia zwischen Betzur und Jerusalem. Dagegen

wird II Makk. vorausgesetzt, die Syrer kamen von Norden, daher Judas

sein Lager bei Modeln aufschlägt."

Zweiter Widerspruch: „Für den nächtlicheri Überfall des königlichen

Lagers v. 15 ist in I Makk. 6 kaum Raum gelassen, t'ber die Tötung

des vornehmsten Elefanten s. zu v. 15."

Die beiden Einwürfe sind wirklich nicht begründet.

Zunächst ist der Anmarsch eines syrischen Heeres gegen Betzur von

Südosten her ganz ausgeschlossen. Es ging doch nicht von der Westküste

oder vom Süden des Toten Meeres aus! G. bedenkt offenbar nicht, daß

Idumäa, durch welches der Marsch erfolgte, nicht nui- im Südosten von
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Betzur (auch dieses war idumäisch) lag, sondern sich auch noch westlich

davon erstreckte; so gehörte u. a. auch Marisa dazu. Und von jener

Gegend, von Westen oder Südwesten her rückte Lysias gegen Betzur.

Vorher aber verlief der Zug des Heeres natürlich südwärts entweder längs

der Küste des Mittelländischen Meeres oder mehr landeinwärts über Lydda

oder auf beiden Wegen zugleich. In welcher Richtung der Feind auf sein

eigentliches Ziel — Jerusalem — losrücken werde, konnte indes Judas

nicht von vornherein wissen. Nun führen von Lydda aus zwei Wege in

südöstlicher Richtung nach Jerusalem, der eine über Bet-horon, der andere

etwas südlicher. Eine dritte Einbruchsteile war in W. bei der Festung

Gazara (Gezer), von wo aus sich Jerusalem über Amwas (Emmaus) er-

reichen ließ. Endlich konnte das syrische Heer über Betzur nordwärts

nach Jerusalem vordringen. Für alle diese Fälle mußte sich Judas vor-

sehen. Was war also zu tun? Die ohnehin geringe Wehrmacht auch noch

zu zersplittern, ging nicht an. Das einzig Richtige war, dort ein Lager zu

beziehen, von wo nicht nur die Richtung des feindlichen Vormarsches

überwacht und die zunächst bedrohten Eingänge in NW. und W. geschützt

werden konnten, sondern auch ein nächtlicher Überfall des ahnungslosen

Feindes Erfolg versprach. Ein solcher Ort war Modein, etwa nur je 15 km
von Lydda, Gezer und Amwas entfernt. Dieses vorläufige Unternehmen

glückte auch vollkommen (II Makk. 13, 14— 17). Wahrscheinlich hatte

Lysias zuerst den Plan, von NW. oder W. her gegen Jerusalem vorzu-

dringen, zog es aber durch den kühnen Handstreich abgeschreckt vof, über

Betzur sein Ziel zu erreichen. Dieser Weg war überdies für die Reiterei

und größere Infanteriemassen, besonders auch die Beförderung der Kriegs-

maschinen viel günstiger und ermöglichte ihm somit eine wirksame Ent-

faltung schulgerechter Kriegskunst (wozu im Gebirge und besonders in der

Schlucht von Bet-horon sich wenig Aussicht bot). Nur so scheint 13, 18:

„Als aber der König einen Vorgeschmack von der Kühnheit der Juden be-

kommen hatte, ging er darauf aus, sich der Orte öiu fied^ööcov^ (Vulg. arte)

zu bemächtigen." Er zog also noch weiter nach Süden und dann östlich

durch Idumäa nach Betzur. Ehe er aber dort anlangen konnte, war

Judas wieder in Jerusalem, von wo er dann nach Bet-Zacharia, 4 Stunden

nördlich von Betzur, zog (I Makk. 6, 32).

Damit löst sich zugleich auch der zweite Widerspruch in nichts auf.

Denn was längst vorüber ist (der nächtliche Überfall in Modein), beansprucht

keine Zeit mehr. Gri.mm setzt eben willkürlich voraus, daß der Überfall

nicht bei Modein-, sondern bei Bet-Zacharia geschehen sei und behauptet

sogar (a. a. 0., S. 190): „Gemeint ist jedenfalls das I Makk. 6, 43—46
erzählte Faktum." Der einzige Grund, der hierfür sprechen könnte, ist

der Umstand, daß die Juden nach diesem Bericht den durch Gestalt hervor-

ragendsten, nach II Makk. töv nQonevovxa t.öjv EXecpdvioiv, den vorzüg-

• Nicht ,mit List' (Kautzsch, Apolcryph. dazu kommt, zu sagen : „Neque ex modo

114), sondern „durch kunstgemäßes Ver- iiarrationis sequitur quae in [II Makk. 13]

fahren". v. 10 referuntur esse gesta circa Modin", ist

- Wie Kn.\BENBAI!EK, Commentarius 41ti, mir nicht recht verständlich.
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liebsten (wohl = größten) Elefanten getötet haben. Es ist jedoch gar nicht

auffallend, daß sie bei zwei verschiedenen Gelegenheiten gerade dem
größten Tiere zu Leibe gingen; denn es lag nahe, daß ein solches den

Oberbefehlshaber oder gar den König trug. In 1 Makk. tritt dies auch

ganz klar hervor'. Die Identität der beiden Elefanten läßt sich demnach
nicht behaupten. Dies um so weniger, als die Erlegung des Tieres und

ihre Folgen in den beiden Büchern ganz verschieden dargestellt werden.

Zudem erfolgte der Angriff in 1 Makk. ganz offen und am hellen Tage und

zwar durch die gesamte Streitmacht, in II Makk. durch nächtlichen^ Über-

fall seitens einer auserlesenen Schar junger Männer.

Dritter Widerspruch: „Nach 1 Makk. 6, 49 f. sah sich die ausgehungerte

Besatzung Betzurs zur Kapitulation genötigt; sie erhält freien Abzug und

der Platz wird von den Syrern in Besitz genommen. Nach II Makk. 13, 19 f. 22

versorgt Judas die Besatzung mit dem Nötigen und muß sich der König

von den Belagerten Frieden erbitten!"

Dieser Einwand scheint etwas schwerer zu wiegen als die beiden ersten.

Sieht man sich aber die Texte genauer an, so wird man anderer Meinung.

Audi nach I Makk. bestand nicht auf seiten der Juden in Betzur,

sondern auch auf Seiten des Königs (bzw. des Lysias) ein lebhaftes Be-

dürfnis nach Frieden. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Solange ein

Teil des königlichen Heeres vor Betzur durch dessen Belagerung in An-

spruch genommen war, konnte es gegen Judäa und das Heiligtum nicht

seine volle Kraft entfalten; auch hat sich die zunehmende Schwächung und

der Nahrungsmangel (I Makk. 6, 57) bis zu einem gewissen Grade auch wohl

schon vor Betzur geltend gemacht. Nur so erklärt es sich, daß der König
— gegen die Sitte der Zeit — den Belagerten freien Abzug gewährte.

Außerdem ist der offenbare Sinn von 6, 49 f. nicht: sie erbaten den
Frieden, sondern der König bot ihnen Frieden an und sie stimmten

zu, weil sie aus Nahrungsmangel die Stadt doch nicht mehr lange halten

konnten. — Und nun zu II Makk.! Zunächst ist hier nicht davon die Rede,

daß der König den Frieden „erbittet", sondern nur, daß er ihn anbot und

die Juden die dargebotene Rechte ergriffen {(tegiür {rkoy.si', i'kuiiev). Ferner

geht aus v. 19—22 ganz klar hervor, daß sie das Angebot annahmen,
weil sie sich durch die Not gedrängt fühlten. Bis vor kurzem allerdings

waren die Belagerten mit dem notwendigen Lebensunterhalt auf geheimen

Wegen durch Judas versorgt worden. Aber der Verrat des Rhodokos
machte eine weitere Zufuhr unmöglich. Von der Übergabe der

Festung spricht freilich II Makk. nicht; aber diese Friedensbedingung verstand

sich von selbst. Denn worin anders sollte denn die Übereinkunft bestanden

1 In I Makli. tragt der größte Elefant so- wurl, dal.i die .Juden im Dunkel der Nacht

gar noch einen königlichen Panzei', ol'fenbar gar nicht feststellen konnten, welches der

um die Juden zu täuschen. Diese List könnte größte Elefant war, erledigt sich leicht. Wo
sehr leicht darauf beruhen, daß die Juden ist denn gesagt, daß die Nacht stockfinster

nach den Erfahrungen des früheren nacht- war? Eine orientalische Sommernacht ge-

liehen Überfalls es vor allem auf das Reittier stattete dem ungetrübten und geübten Auge
des Königs abgesehen hatten. selbst bei .Abwesenheit iles Mondlielits liiii-

ä Der von anderer Seite erhobene Ein- reichenden Weitblick.
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haben? Zum Abzug allein bedurfte doch der König nicht der Zustimmung
der Belagerten.

Vierter Widerspruch: „Wie raschen Fußes auch der Verfasser von
I Makk. 6, 47 über den Verlauf des Treffens bei Betzacharia hinwegeilt,

SU läßt er doch aus seinem weiteren Bericht über die Belagerung des

Tempelberges durch die Syrer (v. 48. 51 ff.) den für die Juden unglück-

lichen Ausgang desselben klar erkennen. Auch verschweigt er nicht, daß
der König nach Abschluß des Friedens die Schleifung der Tempelfestung

verordnet habe (Vs 62). Nach unserem Berichte [des II Makk.] dagegen
wird der König von Judas geschlagen, unterwirft sich allen Bedingungen
und erschöpft sich in Ehrerbietung gegen den Tempel und in Menschen-
freundlichkeit gegen die Juden" (v. 22—24).

Auch hier verfehlt der Kritiker sein Ziel und macht sich allerlei

Unkorrektheiten schuldig. Von einem tatsächlichen, für die Juden unglück-

lichen Ausgang der Belagerung des Tempelberges weiß auch I Makk. nichts.

Hier (6, 53 ff.) wird nur gesagt, daß der Nahrungsmangel (infolge des

Sabbatjahres!) die meisten der Verteidiger schließlich zwang, aus dem
Heiligtum in die Heimat zu entweichen. [Der Umstand, daß dies möglich

war, ist für die Belagerer nicht schmeichelhaft.] Zur Kapitulation kam es

. aber nicht. Die Schwächung des feindlichen Heeres und der Mangel an
Nahrung, vor allem die von Philipp in Antiochien drohende Gefahr rettete

die kleine tapfere Schar vor der Übergabe. Daß sich die Belagerten bis

dahin und zwar eine beträchtliche Zeit hindurch gehalten hatten, ver-

dankten sie ganz und gar ihrer tapferen Gegenwehr (v. 52). Für den
Gegner bedeutete aber jeder seiner erfolglosen Anstürme eine Niederlage.
Die betreffende Angabe in II Makk. (13, 22) wäre nur dann unwahr, wenn
sie sich auf den ersten Kampf (I Makk. 6,42—47) bezöge; denn dieser
endete nach anfänglichem Erfolg mit dem Rückzug des Makkabäers. Das
ist jedoch mit Rücksicht auf die Zeitfolge der Ereignisse ausgeschlossen;

denn die Niederlage des Königs fiel nach II Makk. erst nach dem Frieden

mit Betzur, kann also nur vor den Mauern des Tempelberges erfolgt sein.

Die Behauptung G.s, nach II Makk. habe sich der König allen Be-

dingungen unterworfen, ist zum mindesten mißverständlich und, weil im
Zusammenhang mit seiner Niederlage vorgebracht, eine Entstellung. In

Wirklichkeit sucht der König die Juden durch freundliche Nachgiebigkeit

und „Beschwörung" aller „billigen" Vertragsbedingungen vor allem oder

lediglich deshalb zu gewinnen, weil ihn die Empörung des Philippos (12, 23)

eingeschüchtert hat — ganz im Einklang mit I Makk. 6, 55—59. Irreführend

ist es ferner, wenn G. I Makk. 6, 60 f. völlig außer acht läßt. Hiernach

war es ja gleichfalls der König, der durch seine Gesandtschaft an die Juden
den Friedensschluß einleitete, und gaben letztere erst dann ihre Einwilli-

gung, als ihnen „der König samt den Anführern diese (ihre) Be-
dingungen beschworen hatte". Diese Darstellung spricht mindestens

ebenso deutlich zugunsten der Juden als jene in II Makk. Die hier er-

wähnte Ehrung des Tempels und die Freundlichkeit der Juden einerseits

und die darauffolgende teilweise Verletzung des geschworenen Eides durch
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Schleifung der Mauern um den Tempelberg andererseits schließen sich

keineswegs aus. Wenn aber der Verfasser von II Makk. nur das Rühm-
liche und Nützliche erwähnt, das Nachteilige mit Stillschweigen übergeht,

so wird das hinreichend dadurch erklärt, daß in den Augen des frommen
Schriftstellers der materielle Schaden und die politische Schwächung gegen-

über dem großen Gut der wiedererlangten Religionsfreiheit sehr wenig in

Betracht kam.

Fünfter Widerspruch: Auch die Philippos betreffende Stelle II Makk.
13, 23: fiEce^aßei' dnoverorjax^ai töv 0i2innov ep 'AvcioxEin löv dno^E/.Eifift.evov

(m Twp nQayftüjior, ovvfxi''S-i] findet bei G. keine Gnade. Der Verfasser

widerspreche hiermit nicht nur I Makk., sondern auch sich selbst (9, 29).

Aber auch hier geht der Kritiker fehl, indem er die Stelle so deutet, daß

Philippos in Antiochia von Antiochos V. Eupator als Reichsverweser

zurückgelassen worden sei. Diese Auffassung wäre zulässig, wenn iv 'A.

auf TÖV . . . folgte, so daß Philippus in Antiochia zurückgelassen worden sei.

Er hat sich dort nur empört. Derjenige aber, welcher ihn als Reichs-

verweser zurückgelassen, ist — wie aus I Makk. 6, 55 erhellt — der im

Vorjahre unter den Augen Philipps gestorbene Antiochos IV.

Diese Stelle im Verein mit 6, 63 desselben Buches läßt außerdem
keinen Zweifel über den Zeitpunkt der in II Makk. 9, 29 erwähnten Flucht

des nämlichen Philipp vor Antiochos V. zu Ptolemäos Philometor nach
Ägypten. Sie geschah während der Belagerung oder Einnahme von Antiochia

durch Lysias und Antiochos V. I Makk. erwähnt diese Flucht nicht, weiß

aber auch nichts davon, daß Philippus bei dieser Gelegenheit ergriffen, ge-

fangen gesetzt und hingerichtet ward, wie Jü-sephis Antiq. XII, 9, 7 be-

hauptet. Damit ließe sich die Flucht Philipps nach Ägypten nur durch

ganz unglaubliche Voraussetzungen in Einklang bringen: man müßte näm-
lich annehmen, daß er schon früher einmal von Persien nach Syrien ge-

kommen, von wo er sich nur durch die Flucht nach Ägypten den Nach-

stellungen Antiochos' V. (bzw. des Lysias) entzogen habe, um dann wiederum
nach Persien und Medien zurückzukehren und von dort an der Spitze der

von Antiochos IV. zurückgelassenen Ostarmee nach der Hauptstadt am
Orontes zu ziehen. Also bleibt nur die obige Annahme übrig. Dann ist

freilich Josephus im Unrecht. Nach dem aber, was wir bezüglich der

Glaubwürdigkeit des Verfassers von II Makk. an vielen Fällen festgestellt

haben, und mit Rücksicht der geringeren Bürgschaft, welche die Josephi-

nischen Nachrichten aus einer um mehr als zwei Jahrhunderte zurück-

liegenden Zeit zu bieten vermögen, halten wir die Annahme, die Flucht

des Philippos falle in die Zeit der Belagerung von Antiochien, für durchaus

berechtigt. Wahrscheinlich fiel dieselbe in den September oder Oktober

163 V. Chr.

Damit sind die fünf großen „Widersprüche" zwischen den Berichten der

beiden Makkabäerbücher erledigt. Soviel dürfen wir allerdings einräumen,

daß der Bericht des II Makk. von dem Verlauf der Ereignisse kein völlig

klares Bild entwirft und ohne die Hilfe von I Makk. einiges dunkel, ja

mißverständlich bleiben würde. Dies kommt aber lediglich daher, daß der
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Verfasser des zweiten Buches — wie er selbst 2, 26—32 liervorhebt —
gar nichit beabsiclitigte, eine lückenlose Gesamtdarstellung nach den

Regeln der Geschichtschreibung zu bieten. Andererseits aber widersprechen

seine Nachrichten weder hier noch anderswo den Meldungen von I Makk.

überall verrät er eine eingehende und zutreffende Kenntnis der Verhält-

nisse, der Ereignisse, Personen und Orte, an welche er seine religiösen

Reflexionen knüpft. Und wird uns manches von dem, was er sagt, erst

durch das ergänzende Eingreifen von 1 Makk. verständlich, so bietet doch

auch umgekehrt das zweite Buch wichtige Ergänzungen zum ersten. Einer

vorurteilslosen, verständigen Kritik können diese nicht nur keinen Anlaß

zum Zweifel an ihrer Echtheit bieten, sondern müssen ihr als höchst will-

kommen und dankenswert erscheinen.

Dazu gehören auch die Nachrichten über das Schicksal des Menelaos

(II Makk. 13, 3—8) und die Unruhen in Ptolemais (13, 25 f.).

1. Was den Bericht über Menelaos betrifft, so hat man freilich nicht

gewagt, denselben als unhistorisch zu streichen, da auch Josephus Antiq.

XII, 9, 7 meldet, daß jener Hohepriester aus den von II Makk. angegebenen

Gründen auf Betreiben des Lysias in Beröa hingerichtet worden sei.

Immerhin hat man behauptet, unsere Stelle (13, 3—8), wonach Menelaos

schon vor Beginn des Krieges zum Tode verurteilt ward, widerspreche

11, 29.32, da hier Menelaos als Zwischenträger bei den Friedensverhand-

lungen zwischen Lysias und den Juden vorausgesetzt werde (vgl. Grimm

a. a. 0. S. 188); eine der beiden Nachrichten sei also falsch. In Wirklich-

keit aber sind beide richtig; denn diese Friedensverhandlungen gehören

(s. oben S. 384) dem Frühjahre 164 v. Chr., die Hinrichtung oder doch

wenigstens die Verurteilung des Menelaos dem Frühjahr 163 v. Chr. an '.

Der „Widerspruch" löst sich also in eine prächtige Bestätigung der 11, 14—38

gepflogenen Verhandlungen und zugleich des vorausgegangenen Kampfes

11, 1 ff. auf.

2. Von den Vorgängen in Ptolemais, der Erregung der dortigen

Bürger über die mit den Juden abgeschlossenen Verträge und den Bemühun-
gen des Lysias, sie zu beschwichtigen (13, 25), schweigt I Makk. gleichfalls.

Nur sei zwar — wie Grimm unter Hinweis auf I Makk. 5, 15. 22. 55 mit

Recht selbst geltend macht — jene Nachricht an sich nicht auffallend
;
gleich-

wohl liege „wegen I Makk. 10, 39" die Vermutung nahe, „daß die Nach-

richt auf einer Verwechslung mit einem nicht näher bekannten ähnlichen

Ereignis aus späterer Zeit beruhe".

Wie groß ist doch die Macht des Vorurteils, welches dem Verfasser

des zweiten Buches selbst in solchen Dingen den Glauben versagt, die

durch anderweitige Tatsachen sehr glaubhaft gemacht werden, und es statt

dessen vorzieht, sich mit Hypothesen luftigster Art zu behelfen!

1 Natürlich ist auch die Jahresangabe p. 629) irrig. Dies kommt vor allem von

(162 V. Chr.) wie so manche andere chrono- einer falschen Deutung der Ären der beiden

logische .A^ngabe bei Grimm und auch in Makkabäerbücher und des Verhältni.sses ihrer

neueren Kommentaren (z, B. bei W.^cE 1. c. Epochen (siehe oben S. ;iö2f.).
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K. Die Kämpfe imter Demetrios I. bis zum Tode Nikaiiors (1621 v. Chr.)

I Makk. 7, 1-50; II Makk. 14. 1-15, 36.

1. Erste Feindseligkeiten Demitrios' 1. auf Anstiften des Allcimos. Be-

drängnisse der Juden durch Balicliides und Nilianor. Versucli des

letzteren, sicli des Judas zu bemäclitigen.

Die Vorbereitung der neuen kriegerlsclien Verwicklungen, nämlicli

die Landung des aus Rom entwiclienen Demetrios in Tripolis, die Hinricli-

tung des jungen Antioclios und des Reichsverwesers Lysias, das Erscheinen

des abtrünnigen und ehrsüchtigen Alklmos bei Hol' und seine Aufreizung

des Königs gegen die Makkabäer — alle diese Ereignisse gehören nach

beiden Büchern dem Jahre 151 SÄ' und SÄ" == 162 v. Chr. an. Nach den

obigen Untersuchungen S. ;WOf. eriolgto die Landung des Demetrios kurz

vor dem 80. September, seine Thronbesteigung und die Hinrichtung seiner

beiden Gegner bald darauf. Alkimos kam somit frühestens im Oktober an

den königlichen Hof. Verfolgen wir nun die weiteren Ereignisse.

Nach I Makk. 8 ff. betraut der König zunächst Bakchides mit der Auf-

gabe, die widerspenstigen Juden zu züchtigen und dem Alkimos mit Waffen-

gewalt zur Hohenpriesterwürde zu verhelfen. Die von diesem mit arg-

listiger Freundlichkeit eingeladenen Makkabäer halten sich klugerweise

fern. Die Vertrauensseligen ihrer Partei (die Asidäer) aber sind die ersten

Schlachtopfer. Nach weiteren Schlächtereien zieht sich Bakchides zum

König zurück, indem er es Alkimos überläßt, mit der ihm zur Verfügung

gestellten Streitmacht sich des Landes Juda und des Hohenpriestertums zu

bemächtigen. Aber auch Judas bleibt nicht müßig, sondern nimmt Rache

an dem abtrünnigen Verderber seines Volkes. Da Alkimos einsieht, daß

er dem zunehmenden Einfluß seines Gegners nicht gewachsen ist, begibt er

sich hilfesuchend zum König (1 Makk. 7, 8—25).

Von diesem ersten mißlungenen Unternehmen des Alkimos berichtet

n Makk. nichts. Hier (14. 3—10) fließen die beiden Versuche (I Makk. 7, 5

und 25) des ehrsüchtigen Mannes, die Asidäer und besonders Judas beim

König anzuschwürzen und dessen Beistand zu erlangen, in der Darstellung

zusammen. Nur so war es dem Verfasser möglich, den Inhalt von 1 Makk.

7, 8—22 (der auch nicht besonders wichtig erschien) zu übergehen, ohne

den Zusammenhang seiner Erzählung zu stören. Der Enderfolg, die Ent-

sendung des Nikanor zugunsten des Alkimos und zur Vernichtung der

makkabäischen Streitmacht ist durch 1 Makk. 7, 26 ff. und II Makk. 14, 12 ff.

bezeugt. Das Verhalten des syrischen Feldherrn und die Entwicklung der

kriegerischen Ereignisse ist jedoch nach dem zweiten Buch ein anderes

als nach dem ersten. In letzterem erscheint Nikanor von vornherein als

Hasser des Judentums. Auch sucht er die Makkabäer nicht in ehrlichem

Kampf niederzuringen, sondern sich ihrer auf arglistige Weise zu bemäch-

tigen. Erst als diese Erwartung fehlschlägt, stellt er sich ihnen bei Kepharsalama

entgegen, erleidet aber eine beträchtliche Schlappe (7, 27—32). Anders

II Makk. Hiernach stoßen die Makkabäer beim Dorfe Dessau auf den
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Feind, und schon gerät die Abteilung Simons ins Wanken, als Nikanor aus

Scheu vor dem Wagemut der Leute des Judas ein friedliches Abkommen
trifft, sich dann nach Jerusalem zurückzieht, sein zusammengebrachtes

Kriegsvolk scharenweise entläßt und mit Judas freundschaftlich verkehrt.

Erst als ihm (14, 26 ff.) auf Betreiben des Alkimos der gemessene Befehl

seines erzürnten königlichen Herrn zugeht, Judas sofort gefesselt nach

Antiochien zu schicken, entschließt sich Nikanor widerwillig, den ihm ge-

wordenen Auftrag durch List zur Ausführung zu bringen. Judas aber, dem
das veränderte Benehmen Nikanors nicht entgeht, verbirgt sich mit einer

ansehnlichen Schar seiner Getreuen vor seinem Gegner (14, 15—30).

In dem, was diesen ungleichen Berichten folgt (I Makk. 7, 33—38;

II Makk. 14, 31—36), stehen die beiden Bücher wieder in vollem Einklang.

Nikanor erscheint in Jerusalem und fordert von den Priestern die Aus-

lieferung des Judas; im Weigerungsfall — so schwört er — werde er den

Tempel völlig zerstören. Da sie seinen Wunsch nicht erfüllen können,

geht Nikanor zornentbrannt hinweg. Die Priester aber nehmen ihre Zu-

flucht zum Gebet, damit der Herr den Tempel schütze.

Vorstehende Nachrichten der beiden Bücher fügen sich folgender

Zeitordnung

:

1. Treffen bei Dessau. 2. Einstellung der Feindseligkeiten, Friedens-

vertrag, Entwicklung eines freundschaftlichen Verhältnisses zwischen Nikanor

und Judas zu Jerusalem. 3. Alkimos verklagt darob Nikanor beim König

und dieser erteilt dem Feldherrn strengen Befehl, Judas gefesselt nach

Antiochien zu senden. 4. Nikanor fügt sich und geht darauf aus, des Judas

durch List habhaft zu werden. 5. Dieser merkt die Gefahr und begibt sich

mit seinen Getreuen von Jerusalem hinweg. 6. Nikanor sucht jetzt mit

Waffengewalt sein Ziel zu erreichen, wird aber bei Kapharsalaraa ge-

schlagen. 7. Der syrische Feldherr begibt sich mit dem Rest seines Heeres

nach Jerusalem und fordert unter Eidesdrohung gegen den Tempel die

Auslieferung des Judas. So ergänzen sich einander die beiden Bücher.

Ein Widerspruch zwischen ihren Berichten könnte höchstens im Ver-

halten Nikanors gesucht werden. Nach 1 Makk. haßt freilich Nikanor die

Juden von vornherein; das weiß aber auch 11 Makk. recht gut (vgl. 8, 10. 34 ff.).

Und stehen damit die friedliche Übereinkunft nach dem Treffen bei Dessau

und das folgende Freundschaftsverhältnis der beiden Heerführer in unlös-

barem Widerspruch? Wir meinen, selbst bei entschiedenster politischen

Gegnerschaft dürfen die edleren Regungen persönlicher Hochschätzung und

kluger Schonung nicht ohne weiteres als ausgeschlossen gelten. Und

ebensowenig ist es ungereimt, wenn derselbe Nikanor, der eben noch mit

Judas befreundet war, aus Willfährigkeit gegen den König und aus Selbst-

erhaltungstrieb sich in einen hinterlistigen Feind verwandelt. Und was

sollte den Verfasser des II. Buches bewogen haben, gerade dem so ver-

haßten Gegner rühmliche Charakterzüge anzudichten?

Merkwürdigerweise hat man auch darin eine Ungereimtheit erblickt,

daß Nikanor früher (H Makk. 8, 36) offen bekannt habe, Gott streite für

die Juden und sie seien unverwundbar, weil sie den göttlichen Gesetzen
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gehorchten, und daß derselbe Mann jetzt nicht nur abermals den Ober-

befehl gegen die Juden übernehme, sondern es sogar auf die Zerstörung

des Tempels abgesehen habe (vgl. Grimm 198 f.). Also: nach der Züchtigung,

der Erkenntnis des Unrechts und der Reue ist jeder Rückfall ausgeschlossen.

So mag das Leben beim Schein der Studierlampe aussehen. Die Wirklich-

keit hat ein ganz anderes Gesicht. Die Leidenschaften und die Drohungen

irdischer Machthaber sind häufig genug stärker als die Furcht vor dem
göttlichen Strafgericht.

Und nun zum letzten, entscheidenden Teil des Krieges!

2. Nikanors Niederlage und Tod (Donnerstag, 8. März 161 v. Chr.).

Nach 1 Makk. 7,39—50 ward Nikanor zwischen Bet-horon und Adasa

von Judas geschlagen und der syrische Feldherr selbst fiel zuerst im

Kampfe. Es war am 13. Adar des Jahres 151 SA'" ". Letzteres erhellt

aus der Zeitfolge der Daten 7, 1 und 9, 3. Auch II Makk. setzt das Ereig-

nis auf diesen Tag. Doch finden sich hier noch einige besondere Angaben,

die dem 1. Buch teilweise zu widersprechen scheinen. Nach 15, 1 ff. er-

fährt Nikanor, daß Judas und seine Schar in den Orten gegen Samaria

hin sich aufhalten und beschließt, sie am Ruhetag mit aller Sicherheit an-

zugreifen. Da bitten ihn jene Juden, die gezwungen ihm folgen, doch den

Sabbat zu ehren und ihre (an diesem Tage wehrlosen) Landsleute nicht

so grausam hinzuschlachten. Nikanor verachtet den Sabbat und besteht

auf seinem Vorhaben. Gleichwohl gelingt es ihm nicht. Der Grund hier-

von liegt offenbar darin, daß ihm Judas zuvorkam; denn nach 15, 17 be-

schlossen die Seinen, „kein Lager aufzuschlagen, sondern beherzt anzu-

greifen" (/(// mQaroTieöetiEad-ai, yevraio^g tif ificpeQea&ai).

Was zunächst den Aufenthalt des Judas und seiner Leute vor der

Schlacht betrifft, so befanden sich dieselben tr loig y.aiu 2üa/idQeiav rönoig,

was an sich ,in locis Samariae' (Vulg.) bedeuten könnte, aber hier doch

wohl ,in den gegen Samaria hin (d. h. im nördlichen Judäa) gelegenen

Orten' bedeutet. Und hier war auch Adasa ', wo nach I Makk. 7, 40 Judas'

Truppen lagerten (etwa 1' o Stunden von Bet-horon, wo sich das Lager

Nikanors befand). Wenn es nun in II Makk. 15, 17 heißt, diese hätten

kein Lager aufgeschlagen, so kann sich das nur auf die Zeit beziehen,

wo die feindlichen Heere schon sehr nahe einander gegenüberstanden, kurz

vor dem Angriff des Judas. Zwischen I Makk. 7, 40 und II Makk. 15, 1

besteht also nicht notwendig ein Widerspruch.

Das, was an dieser Stelle über die Wehrlosigkeit der Juden gegenüber

einem feindlichen Angriff am Sabbat gesagt ist, widerstreitet allerdings

stracks dem Beschluß der Makkabäischen Partei in I Makk. 2, 41. Aber

jene Äußerungen des II. Buches geben uns nur die Ansicht Nikanors und

der bei ihm weilenden Juden wieder, eine Meinung, die in dem frühereu
Verhalten der Gesetzestreuen (vgl. I Makk. 2, 35—38) begründet war. Daß
jene Übereinkunft der Makkabäer und ihrer Freunde, sich künftig auch am

1 Bezüglicli der mutmaßliclien Lage von 'Aöami vgl. SCHUHEK, Gesch. d. jiid. Volk.^

I, 218.
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Sabbat zu wehren, üil'entlich bekannt geworden sein müsse, das läßt sicli

weder beweisen noch ist es wahrscheinlich. Gerade die Makkabäer hatten

allen Grund, diese Übereinkunft zu verheimlichen, um dem sabbatschän-

derischen Gegner erst mit der Schärte des Schwertes um so wirksamer
davon Meldung zu machen. An einer Gelegenheit dazu hat es allerdings

nach den beiden Büchern bis dahin gefehlt. Und so erklärt sich der Irrtum

Nikanors und der Juden in seinem Lager. Darin aber, daß auch der Ver-

fasser des II. Makkabäerbuches in dem Plane Nikanors etwas Schändliches

sieht, liegt nicht notwendig eine Bestätigung jenes Irrtums ' ; das Vorhaben
einer Blutarbeit an einem geheiligten Ruhetag war schon an sich schänd-

lich genug.

Keines der beiden Bücher berichtet darüber, an welchem Wochentage
die Schlacht stattfand; aber nach II Makk. 1 ff. in Verbindung mit 17 ff.

ist zu erwarten, daß es kurz vor dem Sabbat war. Der Freitag ist durch
I Makk. 7, 45, wonach die Juden die fliehenden I'^einde eine Tagereise weit

bis in die Gegend von Gazera verfolgten, so gut wie ausgeschlossen. Denn
eine solche Tätigkeit bis in den Sabbat hinein überschritt das durch I Makk.

2, 41 bestimmte Maß einer notgedrungenen Selbstverteidigung. Und in

der Tat fiel das Ereignis auf den vorhergehenden Tag. Denn 151 Adar
13 = 161 V. Chr. März 8 (Donnerstag). So ergänzen sich auch hier die

chronologischen Angaben der beiden Bücher in befriedigender Weise.

1 Die Ansicht, daß II Makiv. 15, .") „in sehr graphen des A. T. 1900, S. 82), scheitert schon

versteckter, aber doch wohl hinreichend dent- an der Unhaltbarkeit der Hypothese, dem
lieber Weise Widerspruch gegen I Makk. 2, 41 Verfasser von II Makk. bzw. Jason von Kyrene
zu erheben scheint" (so z. B. Kamphauskn habe I Makk. vorgelegen (vgl. oben S. 346).

bei Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepi-



VIII.

Die Daten der beiden Eroberungen Jerusalems

durch Pompejus, Herodes und Sosius.

Der Grund, warum wir die beiden 26 Jahre auseinander liegenden

Ereignisse in Bezieluing bringen und teilweise genieinscliaftlich erörtern,

ist schon durch den Bericht des Josephis gegeben. Nach ihm spielten sich

beide Eroberungen im gleichen Monat, ja am gleichen Jahrestag ab und

er selbst sieht in der letzten eine aulfallende Wiederholung der ersten.

Dazu kommt, daß auch Dio, wenngleich abweichend von Josephis, beide

Ereignisse auf einen Saturnstag (Sabbat) fallen läßt. Mit der richtigen

chronologischen Deutung des einen ist daher auch im wesentlichen die des

andern gegeben.

I. Das Datum der Einnahme Jerusalems durch Pompejus

(63 V. Chr. September 24).

Es handelt sich lediglich um die Erstürmung des Tempelbergs, den

die Kriegspartei, die Anhänger Aristobuls, besetzt hatten; die eigentliche

Stadt hatten die Parteigänger Hyrkans schon vorher dem Pompejus über-

geben, dessen Legat Piso sie ohne Schwertstreich in Besitz nahm.

Von den erhaltenen Quellen kommen für uns Josephus (B. J. und

Antiq.), Cassus Dio (Hist. Rom.) und Strabo (Geogr.) in Betracht. Josephus

beruft sich auf die Geschichtswerke von Str.äbo, Nicolaus (Damascenus) und

TiTus Livus, um die Glaubwürdigkeit seines Berichtes zu erhärten (Antiq.

XIV, 4, 3). Tacitus, Hist. V, 9, Appian, Hist. Rom., Syr. 50 und Mithrid.

106 bieten nur die Tatsache, aber kein Datum.

In Bell. Jud. erwähnt Josephus nur die Dauer der Belagerung. Nach

I, 7, 4 und V, 9, 4 erfolgte die Eroberung „im .*5. Monat der Belagerung".

In Antiq. XIV, 4, 3 wird auch die Zeit genau bestimmt: „an dem Fasttage,

etwa im 3. Monat, in der 149. Olympiade, unter dem Konsulate von Gajus

Antonius und Marcus Tullius Cicero."

Der Fasttag (// r/^g vijaTeiag r'inEQo) ist zweifellos der Versöhnungstag,

der s-ci" einfachhin, // vijatEiu der Apostelgeschichte (27, 9) und vijaieiag

loQTi't bei Philo ed. Mangey II, 296. 591. Es war ein großer Sabbat

(„Sabbat der Sabate", Lev. 16,31 ; 23,32), an dem alle Arbeit streng unter-

sagt war. Dieser große Sühnetag fiel von altersher"(vgl. oben S. 124 ff.)

alljährlich auf den 10. Tisri. Das angegebene Konsulatsjahr der 179. Olym-
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piade = 63 v. Chr. üer „15. Monat" ist — der Rechnung nach Olympiaden

entsprechend — der Boedromion. Dazu stimmt:

63 V. Chr. Tisri 10 = Sept. 23 24 (Mittwoch abend bis Donnerstag abend).

Cassh's Dio setzt das Ereignis offenbar in das gleiche Jahr (XXXVII, 10)

in Verbindung mit 15 und 16 (ed. Melbkr S. 413, 417i'.), aber irrtümlich

Ev rfi Tor Kqövov i'ifiiQa, d. h. auf einen Samstag (XXXVII, 16). Ein auf-

merksamer Vergleich dieser Stelle mit Josephijs, B. J. I, 7, 3 und 4 oder

Ant. XIV, 4, 2 und 3 hellt sofort den Grund dieses und zugleich eines

andern Irrtums auf. Josephls sagt zunächst, Pompejus habe je den 7. Tag,

an dem sich die Juden ihrem Gesetze gemäß zwar gegen den anstürmen-

den Feind wehren, aber nicht den vorbereitenden feindlichen Unterneh-

mungen entgegentreten durften, sich auf die Erhöhung der Dämme und

sonstige Belagerungsarbeiten beschränkt, ohne sich in einen Kampf einzu-

lassen. Im Anschluß daran rühmt er auch die sonstige Gesetzestreue der

Juden, die trotz der Schrecken der Belagerung und des Kampfes den Gottes-

dienst nie unterlassen hätten; so auch an dem Versöhnungstage, wo die

Stadt eingenommen wurde. Dio dagegen meint, die Juden hätten sich an

den sogenannten Saturnstagen überhaupt nicht zur Wehr gesetzt und die

Römer hätten deshalb gerade an einem Saturnstag, ohne auf Widerstand

zu stoßen, den Tempel erstürmt. Zur irrigen Auffassung der jüdischen

Sabbatruhe gesellt sich so die Verwechslung des Sabbats der Sabbate
mit dem gewöhnlichen Wochensabbat. Völlig richtig dagegen schon

Str.^bo XVI, 2,40 (ed. Meineke III, S. 1064): „Er (Pompejus) eroberte die

Stadt, wie man sagt, indem er riir Ti]g i'tjaTeiag i)iiii)ur wahrnahm, an dem
sich die Juden jedes Werkes enthalten ..."

Das Datum 63 v. Chr. September 24 (Donnerstag) hat somit als sicher

zu gelten.

Merkwürdigerweise hält ScHrRER (Gesch. d. jüd. Volk.^ I, 299) im An-

schluß an Herzfeld gerade die Angabe des Dio für richtig, die des Josephus

für verkehrt. Letzterer habe den , Fasttag' in seiner heidnischen Quelle

vorgefunden und der Irrtum daselbst beruhe darauf, daß die Juden nach

heidnischer Auffassung am Sabbat fasten müßten. Zum Beweise beruft er

sich zunächst auf die bekannten Stellen bei Suetonius, Augustus 76, und

JusTiNus, Hist. Philipp. XXXVI, 2, 14. Doch das besagt wenig. Denn wenn

SuETONius den Augustus schreiben läßt: ne Judaeus quidem, mi Tiberi, tam

diligenter sabbatis ieiunium servat quam ego hodie servavi, so unterschreibt

damit der Historiker nicht die vulgäre römische Auffassung, die aus den

angeführten Worten spricht. Wenn allerdings Josephus eine Quelle von

der Art wie die ,Geschichten' des Justinus benützt hätte, so konnte er

leicht in die Irre geführt werden. Glücklicherweise jedoch war er besser

beraten. Für ihn waren bekanntlich vor allem Nicolaus Damascenus und

Strabo maßgebend. Ersterer aber war — obwohl einer nichtjüdischen

Familie entstammend — als vertrauter Ratgeber und Hofhistoriograph Hero-

des' des Großen, sowie als Anwalt der Juden (vgl. Josephus, Antiq. XVI,

2, 4) mit jüdischen Verhältnissen wohl vertraut. Er hat darum sicher nicht

einen gewöhnlichen Sabbat für einen Fasttag gehalten und ihn mit einem
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Namen belegt, der nur dem Versöhnungstag der Juden zukommt. Aber
auch bei Straho darf ein solcher Mißgriff nicht vorausgesetzt werden. Stand

er auch dem Judentum ferner als Nicolaus, so war er doch über die jüdische

Geschichte und Tradition recht gut unterrichtet. Zum Beweise genügt

schon der mehrmalige Hinweis des Josephi s (bes. Antiq. XIV, 6, 4) auf die

Übereinstimmung seiner Aussage mit der des Nicolaus. Dazu kommt, daß
selbst das Wenige, was uns von Strabos Beurteilung des Judentums erhalten

ist, von einer Sachkenntnis zeugt, die gegen so manche Fabeleien römischer

und griechischer Schriftsteller wohltuend absticht. Man vergleiche nur

seine Würdigung der Person des Moses im XVI. Buch seiner Geographie

mit dem phantastischen Bericht des Ji.stinis (Hist. Phil. XXXVI, 2) und
selbst mit dem, was Tach i s (Histor. V, 2—4) über Ursprung und Wesen
des Judentums vorbringt. Da ferner Strabo 69 v. Chr., Nicolaus spätestens

64 V. Chr. geboren wurde, so stehen sie als Historiker dem in Frage stehen-

den Ereignisse zeitlich nicht sehr fern ; auch verfügten sie über vorzügliche

Quellen, insbesondere das in großem Ansehen stehende Geschichtswerk

des Syrers Posidonios aus .Apamea, den Strabo auch in seiner Geographie

oftmals und mit großem Vertrauen anführt und dessen Zeugnis gerade in

unserer F'rage um so mehr Gewicht hat, als er mit Pompejus in regem
persönlichen Verkehr stand. Das alles sind bekannte Dinge und Schürer

selbst hat hierüber (vgl. Gesch. d. jüd. Volk.* I, 41 f.) ebenso sachkundig

als klar geschrieben. Um so mehr wundert man sich. Ganz unverständ-

lich aber ist sein Hauptbeweis (Gesch. 1, 299): „Dies (d. h. daß der von

JosEPHns erwähnte .Fasttag' ein gewöhnlicher Wochensabbat sei, wird da-

durch fast zur Gewißheit, daß Josephus unter seinen Gewährsmännern den

Strabo (nämlich dessen Geschichtsvverk) zitiert, der in seiner Erdbeschrei-

bung XVI, 2, 4 . . . sich also äußert: „xaTsAüiiiro (seil. Ilofiiti'jtog) ö" üc, cpaai

itjQijaac. Ti^v f/^g vijareiag fjfisQav, fjrixa äneixovio oi 'lovSatoi navxbg Iqyov.

Hier haben wir in der Tat den Sabbat-Fasttag." Also: Str.\bo charakteri-

siert den Tag der Eroberung genau so wie Lev. 16, 29—31 den Versöh-

nungslag am 10. Tisri, nämlich als einen Tag des Fastens und unbedingter

Arbeitsruhe, und gerade deshalb kann es sich nach Schürer nicht um
den Versöhnungstag handeln, sondern um den gewöhnlichen, irrtümlich

zum Fasttag gestempelten Sabbat.

Auch der Zufall hat Schürer und andern (so zuletzt Westberg s. unten

S. 422) einen bösen Streich gespielt. Weil die Einnahme nach Bell. Jud. I, 7, 4

(und V, 9, 4) iQhM yÜQ fiiji'i Ti]g nohoQy.iac, ,im dritten Monat der Bela-

gerung', und nach Antiq. XIV, 4, 3 neg] tqitov ui'jra ,etwa im dritten Monat'

erfolgte, so ließ man sich durch die Übereinstimmung der Zahlen verleiten,

auch im zweiten Fall den dritten Monat als den der Belagerung aufzu-

fassen. Zwei Umstände hat man dabei ganz übersehen oder mißdeutet.

1. Woher die Unbestimmtheit der Zeitangabe (neQi . . ., nicht rp/rw fttjvl),

im Gegensatz zu obigen Stellen aus B. J. und auch zu Antiq. XIV, 16,3,

wo gleichfalls vom Versöhnungstag (am 10. Tisri) die Rede'? .Antwort:

Daß die Einnahme der Stadt durch Pompejus im 3. Monat der Belagerung
erfolgte, wußte Josephis mit Bestimmtheit; ebenso wußte er, daß die Ein-

Kugl«r, Eorsehuugen. 27
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nähme durch Herodes und Sosius (37 n. Chr.) im 3. Monat des Olym-

piadenjahres geschah. Dagegen war ihm zwar bekannt, daß die frühere

Eroberung wie die spätere auf den 10. Tisri fiel; ob aber dieses jüdische

Datum im Jahre 63 gleich dem im Jahre 37 in den 3. Monat des Olym-

piadenjahres fiel, konnte er nur vermuten; daher negi ... 2. Die Deu-

tung der Stelle ist mit der Zeitangabe in Antiq. XIV, 16,3 gegeben; hier

ist aber der , dritte Monat' sicher der des Olympiadenjahres. Zwar haben

Schürer und andere auch dies bestritten ; aber ihre Annahme beruht auf

einer unrichtigen klimatologischen Voraussetzung und steht im Widerspruch

mit den Angaben des Josephus (siehe S. 419 Anm. 2 u. 3).

Noch weniger haltbar ist die Ansicht von Grätz und Hitzig, die den

, dritten Monat' für den des jüdischen Kalenders (Sivan) hielten und dem-

gemäß die Einnahme der Stadt durch Pompejus auf den Juni setzten.

Schon Schürer hat diese durch nichts begründete Meinung völlig abgelehnt;

hier ist jede weitere Erörterung überflüssig.

II. Das Datum der Einnahme durch Herodes und Sosius

(37 V. Chi'. Oktober 6).

Josephus bietet in B. J. auch in bezug auf dieses Ereignis kein Datum,

sondern nur die Dauer der Belagerung: „5 Monate" (I, 18,2); „gegen 6

Monate" (V, 9,4). In Antiq. XIV, 16,4 aber heißt es: „Dieses Unglück

traf die Stadt Jerusalem unter dem Konsulat des Marcus Agrippa und des

Caninius Gallus, in der 185. Olympiade, im dritten Monat, und zwar wieder

am Fasttage [Versöhnungsfest] (IoqtIj n]g rijareiag), als ob das Unheil

wiederkehren sollte, welches die Juden einst von Pompejus erlitten hatten.

Denn an demselben Tag war Jerusalem 27 Jahre früher eingenommen

worden."

Was zunächst den Monatstag — auch hier zweifellos der 10. Tisri —
und die Angaben über die Dauer der Belagerung betrifft, so stehen beide

in vollem Einklang mit dem, was Josephus über den Beginn der Belagerung

berichtet. Nach B. J. I, 17, 8 und Antiq. XIV, 15, 14 zieht Herodes, als der

Winter aufhört {At'i^avTog lov xfiiuoi'os), von Samaria nach Jerusalem und

schlägt nahe bei der Stadt sein erstes Lager auf, bricht es aber bald darauf

wieder ab und bezieh vor dem Tempel ein neues. Er gibt Befehl, drei

Wälle nebst Türmen zu errichten und reist darauf ab, um sich mit der

Tochter Alexanders zu vermählen. Nach der Hochzeit sammelt er neue

Streitkräfte, zu denen auch die des Sosius stoßen. Die vereinte Heeres-

raacht zieht jetzt gegen Jerusalem und lagert sich vor der nördlichen Stadt-

mauer. Daraus erhellt, wie Josephus als Dauer der Belagerung im gleichen

Werk einmal gegen 6, ein anderes Mal 5 Monate angeben konnte. Erstere

sind von dem erstmaligen Erscheinen des Herodes vor Jerusalem, letztere

von dem Eintreffen der beiden Verbündeten an gerechnet; jenes fiel auf

das Ende des Winters, dieses 3—4 Wochen später. Der Winter von Palä-

stina deckt sich mit der eigentlichen Regenzeit und ward durchschnittlich
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vom 15. Tisri bis zum 15. Nisaii gerechnet'. Das Ende fällt heute auf

Ende März Anfang April. Erst dann war es auch zweckmäßig, mit der

Errichtung von Erdwällen zu beginnen. Zwischen dem 15. Nisan und dem
10. Tisri liegen aber nahezu 6 Monate. Hier ist also alles in Ordnung^.

Ebenso zutreffend ist auch die Angabe, die Einnahme der Stadt falle in

den „dritten Monat", natürlich in den des Olympiadenjahres, den Boedro-

mion (Sept. Okt.) ^. Zwar werden die Monate dieses Jahres sonst nicht

durch Ordnungszahlen bezeichnet; aber das ist kein stichhaltiger Grund

gegen unsere Annahme. Denn selbst wenn Nicolaus Damascenus, aus dem
JosEPHLs höchstwahrscheinlich vorstehende Angaben geschöpft hat, sich an

die gebräuchliche Benennung der Monate des Olympiadenjahres gehalten

hätte (was wir aber gar nicht wissen), so war doch Josephis selbst durch

nichts gehindert, sich der Ordnungszahlen zu bedienen. Er gebraucht zwar

einmal (Antiq. XIV, 10, 14) selbst den Namen eines Olympiadenmonats

(Thargellon). Aber hier handelt es sich um die wortgetreue Wiedergabe

einer Verordnung der Delier. In unserm Falle (XIV, 16, 4) dagegen war
JosEPHus nicht an die sonstige Gepflogenheit gebunden. Diese empfahl sich

hier nicht einmal; denn Josephus setzt bei der Mehrzahl seiner Leser offen-

bar voraus, daß sie mit dem jüdischen Kalender im makedonischen Gewand
vertrauter waren als mit Monatsnamen des Olympiadenjahres. Deshalb

war es zweckmäßig, letztere zu vermeiden und durch Ordnungszahlen zu

ersetzen *.

Gehen wir nun zu der Jahresangabe des Josephus über. Die 185.

Olympiade umfaßt die Jahre 40— 37 (inkl.) v. Chr., und die beiden Konsuln

Marcus Agrippa und Caninius Gallus gehören dem Jahre 37 an. Beide

' Vgl. Klein. Das Klima Palästinas auf logischen Satzgefüge ; denn zwischen Jahr

Grund der alten hebräischen Quellen, ZDPV, und Tag erwartet niemand die Dauer der

XXXV'iI (1914) S. 226 und 238. Belagerung, sondern den Monat des Jahres.

- ScHCRER, Gesch. des jüd. Volk. I ^, H59 .i^uch ist es oflenbar, daß JosEPHi;s hervor-

irrt, wenn er mit Herzfeld und Kro.m.WKK heben will, das Ereignis habe hier wie unter
die Übergabe der Stadt im Sommer (Juli) er- Pompejus im 3. Monat stattgefunden,

folgen läßt. Er meint : „Herodes hat jeden- Noch unzulässiger ist die Deutung ; „im 3.

falls begonnen, sobald es die Jahreszeit er- jüdischen Monat (Sivan)", wie Gr.\tz, Gesch.

laubte (Äiisaviog tov x^'f"^""?)"- Das ist d. Juden III (4. Aufl.), 196 und Hitzig, Gesch.

allerdings richtig ; aber verfehlt ist es, wenn d. Volk. Israel II, 532 meinten und demge-

er fortfahrt ; „also wahrscheinlich im Februar, maß die Eroberung auf Juni 37 v. Chr. setzten,

spätestens im März". Verfehlt ist es oben- Diese Ansicht ist schon durch unsern Nach-

drein, wenn er von diesem Zeitpunkt an die weis S, 418 völlig erledigt. Auch ScHüREH
fünfmonatliche Dauer rechnet, indem er die lehnt dieselbe I.e. ab; doch richtet sich seine

zweite Angabe des Jo.sKPms „gegen ß Mo- Begründung: „jedenfalls kann dies nicht die

nate" ganz außer acht läßt. Meinung des .losephus sein, da er ja zugleich

' Das ist der durchaus klare Sinn der die Eroberimg auf den Versöhnungstag legt"

Stelle: „unter dem Konsulate des..., in der ebenso gegen seine eigene Aufstellung;

185. Olympiade, im 3. Monate, und zwar denn der 10. Tisri fällt ebensowenig in den

wieder am Versöhnungsl'est" (wie auch unter Juli (vgl. oben .^nni. 2) wie in den Juni.

Pompejus). Tip rpt'rw iiiii'i als „im dritten ^ Damit fällt der einzige von ScMüRER

Monat der Belagerung" (von Beginn der Be- 1. c. gegen van der Cm.l.s und G.ARDTH.Mi.sEN

schießung an gerechnet) aufzufassen (so zu- erhobene Einwurf,

letzt ScHüRER, I. c. I, 360), widerspricht d»m
27*
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Angaben stehen somit im Einlilang. Dagegen würde der Zusatz, die Ein-

nahme Jerusalems durch Pompejus (63 v. Chr.) sei „27 Jahre" früher ge-

wesen, auf das Jahr 3R führen. Das scheint jedoch verfehlt. „Denn das

Jahr, in welches die Belagerung fiel, war zufällig ein Sabbatjahr," weshalb

die Belagerten stark unter Hunger litten (Antiq. XIV, 16,2); das Jahr 37/36

(von Tisri bis Tisri) war aber kein Sabbatjahr, wohl aber das Jahr 38 37.

Vgl. oben S. 29. Der Nahrungsmangel stellte sich aber naturgemäß in der

zweiten Hälfte des Sabbatjahres, also im Sommer 37 ein.

Es kann somit nicht zweifelhaft sein, daß die Eroberung Jerusalems

durch Herodes und Sosius am 10. Tisri des Jahres 37 v. Chr. stattfand;

diesem Tag entspricht im jul. Kalender Oktober 5 6', Samstagabend bis

Sonntagabend. Da aber der entscheidende Sturm auf das Innere des Heilig-

tums und die obere Stadt offenbar bei Tageslicht erfolgte, so brach das

Verhängnis über Jerusalem und Antigonus am Sonntag herein.

Anders Cassius Dio. Nach ihm (XLIX, 22, ed. Melber S. 420 f.) ge-

schah das Ereignis unter dem Konsulat von Claudius und Norbanus, also

im Jahre 38 v. Chr. und zwar an einem Saturnstag (ev rtj rov Kqövov

))fi£Q(t). Beide Angaben sind irrig. Das Jahr 38 wird heute wohl von

niemand mehr verteidigt^; aber ebenso verfehlt ist die Tagesangabe. Auch

hier hat Dio den Versöhnungstag, den Sabbat der Sabbate, für den gewöhn-

lichen Wochensabbat gehalten (vgl. oben S. 416)^.

Zum Schluß sei noch die Frage erörtert: Wie kommt denn Josephus

zu der Annahme, daß zwischen den beiden Katastrophen vom Jahre 63

und 37 ein Intervall von „27 Jahren" liege? Wahrscheinlich hat er dieses

Intervall in ähnlicher Weise bestimmt, wie man es sonst mit der Zeit

zwischen zwei Tagdaten zu tun pflegte, indem man sowohl den terminus a

quo als auch den terminus ad quem einrechnete. Joskphis konnte aber

selbst einen diesbezüglichen Irrtum um so leichter übersehen, als er — wie

auch noch aus einem anderen Fall * klar hervorgeht — großes Gewicht

auf die Wahrnehmung legte, daß große Strafgerichte periodisch wieder-

kehren und der Zeitraum von 27 Jahren in der Tat eine dem semitischen

Altertum wohlbekannte Periode darstellt. Schon die babylonischen Astro-

nomen haben nämlich die Tatsache entdeckt, daß nach 27 Lunisolarjahren

1 Der unmittelbar vorausgegangene Neu- ' Sehr richtig bemerkt ScHüRER a. a. 0.

:

mond war Sept. 24.10 (jerus. Zeit), am l'ol- „Es kann in der Tat keine Frage sein, dali

genden Tag konnte jedoch die Mondsichel der kurze und summarische Bericht des Diu

noch nicht gesehen werden, besonders da C.as.sil's gegenüber der ausführlichen und

der Mond zur Zeit des Untergangs eine süd- detaillierten, auf offenbar sehr guten Quellen

liehe Breite von über 4" hatte. Also ist ruhenden Erzählung des JosEPHIiS gar nicht

Tiäri 1 = Sept. 26 das Datum des Neulichts. in Betracht kommen kann." Um so befremd-

Der 1. Ti§ri liegt daher zwischen dem Abend lieber ist es, daß Schürer den .Saturnstag'

des 26. und dem des 27. September (Näheres des Di» annimmt und den .Versöhnungstag'

unten S. 421 Anni. 1). des .lo.sEl'Hls verwirft. Vgl. dazu ob. S. 419

'- Clinton, Fasti Hellenici Hl p. 220 folgt .Anm. S.

noch üio und nimmt Dezember 88 als Zeit • Siehe unten Abh. .\, „Chronologische

der Eroberung Jerusalems an. Vgl. dazu Beziehung zwischen den beiden Tempelbrän-

ScHüRER, Gesch. d. jüd. Volk.-< I, 359. den unter Nekukadnezar und Vespasian"

(B. J. VI, 4, 5).
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die Erscheinungen des Sirius sich Tag für Tag (nahezu) in der gleichen

Weise an den nämlichen Daten wiederholten '. Es ist dies nichts anderes

als ein Schaltzyklus mit zehn Schaltjahren, der nach der Oktaetris aufkam

und im ä. Jahrhundert durch den IMjährigen (sogenannten) Metonischcn

Zyklus abgelöst wurde-. Den in Babylonien ansässigen Juden, welche an

die siebentägige Woche gewöhnt waren, konnte aber noch eine andere

Eigenschaft jenes 27-Zyklus nicht entgehen: das häufige Eintreffen gleicher

Kalenderdaten an den nämlichen Wochentagen. Hierfür ein Beispiel:

im Jahre 482 v. Chr. war Nisan 1 = April 2/3 Donnerstag abend bis

Freitag abend

455 „ „ „ „ 1 = April 3/4 Donnerstag abend bis

Freitag abend

Einige haben merkwürdigerweise das Intervall von „27 Jahren"

zwischen den beiden Eroberungen von Jerusalem als richtig angenommen

und dementsprechend entweder den terminus a quo um 1 Jahr hinauf oder

den terminus ad quem um ebensoviel hinabgerückt. Letzteres versuchten

Glmpach (Über den altjüdischen Kalender, 268—277), Casp.\ri (Chronologisch-

geographische Einleitung in das Leben Jesu Christi, 18 ff.) und Ries.s (Das

Geburtsjahr Christi, 36 ff., 49). Alle drei nahmen als das Jahr der Erobe-

rung durch Herodes und Sosius 36 v. Chr. an. Ganz originell, aber ebenso

1 Die Regel, daß nach 27 Lunisolarjahren

der-selbc Wochentag wiederkehre, trifft im

allgemeinen für die Zeit des Friihlingsäqui-

nolitiums zu, aber keineswegs für die des

Herbstäquinokliums. Woher das? Der Haupt-

grund ist folgender. Nach .\blauf von 27

Jahren hat der Mond eine von der früheren

sehr verschiedene Breite (nördl. oder südl.

.\bstand von der Ekliptik). .le grölier aber

kurz nach dem Neumond die nördliche (po-

sitive) Breite des Mondes ist, um so später

geht er ceteris paribus nach der Sonne unter,

und um so günstiger ist deshalb die Bedin-

gung für die Sichtbarkeit des Neulichts. Um-

gekehrt liegen die Dinge, je südlicher der

Mond steht. Um die Zeit des Frühlings-

äquinoktiums macht sich allerdings infolge

der steilen Stellung der Ekliptik am .\bend

der Breitenunterschied nur in geringem Grade

geltend, um die Zeit des Herbsläquinoktiunis

aber bewirkt er wegen der starken Neigung

der Ekliptik im höchsten .MalJe eine Verspä-

tung oder Verfrühung des Neulichts und da-

mit auch des Monatsanfangs.

So ward im Jahre 64 v. Chr. die Mond-

sichel schon am 24. Sept. (Mittwoch abends)

vor allem deshalb sichtbar, weil die Breite

des Mondes-über +3" betrug; dagegen konnte

im Jahre 37 v. Chr. die Sichel am 2h. Sept.

(gleichfalls einem .Mittwoch) hauptsachlich

wegen der großen negativen Breite von über

4" noch nicht wahrgenommen werden. Dazu

kommt aber noch, daß im ersten Fall der

astronom. Neumond auf Sept. 22.9Ö, im zwei-

ten auf Sept. 24.10 fiel, wodurch schon allein

die Sichel am 24. Sept. 64 leichter gesehen

werden konnte als am' 25. Sept. 37 ; denn

dort betrug — selbst unter Voraussetzung

der gleichen Breite — die Zeit zwischen Neu-

mond und Monduntergang etwa V > Stunden

mehr als hier. Gegen diese beiden Momente,

besonders aber gegen das erste, kommt eip

kleiner Teil in bezug auf die ,Mittelpunkts-

gleichung" im letzten Falle nicht in Betracht.

So ist also

im Jahre 64 Tisri 1 = Sept. 24 2.J ; Tisri 10

= Okt. 3 4 (Freitag abend—Samstag abend)

;

im Jahre 37 Tisri 1 = Sept. 26 27 ; Tisri 10

— Okt. 5 6 (Samstag abend— Sonntag abend).

Diese Berechnung mag zugleich zur Beur-

teilung des sogleich zu erwähnenden Ver-

suchs Westberus dienen. Was Josephus

betrifft, so bleibt es trotz allem viel wahr-

scheinlicher, daß sein Intervall von ..27 Jahren"

lediglich auf semitischer Zählweise beruht,

also = 26 Jahre in unserem Sinne ist.

- Bezüglich des 27jährigen Schaltzyklus

siehe die eingehende Untersuchung im II. Buch

meines Werkes Sternkunde und Sterndienst

in Babel S. 426 ff.
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unrichtig ist das entgegengesetzte Verfahren Westberüs (Die biblische Chro-

nologie nach Flavius Josephus usw., 1 f.). Ihm gilt das Jahr 37 des eben-

genannten Ereignisses als sicher; dagegen verwirft er das Jahr 63 v. Chr.

als Zeit der Eroberung durch Pompejus und setzt dafür das Jahr 64. Und
warum ? Weil — nach den Berechnungen Richters — sowohl im Jahre 64

als auch im Jahre 37 das Versöhnungstest auf einen Sonnabend falle und

somit Josephus und Dio wenigstens in bezug auf den Tag übereinstimmen.

Es geht jedoch nicht an, das übereinstimmende Zeugnis der beiden Histo-

riker für das Jahr 63 beiseite zu schieben. Außerdem ist auch die Datie-

rung Richters unzutreffend. Wohl fiel der 10. Tisri im Jahre 64 auf den

4. Oktober, der ein Sabbat war; dagegen traf der 10. Tisri im Jahre 37

auf den 6. Oktober, den Tag nach dem Sabbat (siehe oben S. 421).



IX.

Die Reise des hl. Paulus von Philipp! (Makedonien)

nach Jerusalem und die Gefangennahme
des Apostels.

Leider müssen wir bekennen, daß wir bis jetzt aus dem Leben und

Wirken des großen Apostels kein einziges gesicliertes Jaliresdatum besitzen.

Dies gilt selbst für jene Ereignisse, die in der Apostelgeschichte mit ganz

besonderer chronologischer Sorgfalt behandelt werden: die Reise des Apostels

von Philippi nach Jerusalem, seine bald darauf erfolgte Verhaftung und

Abführung nach Caesarea (Act. 20, 3—24, 27). Man weiß, daß Paulus nach

dem Feste der ungesäuerten Brote Philippi verließ (20, 6) und um Pfingsten

im Tempel zu Jerusalem von den Juden ergriffen ward. Die Jahreszeit

der Ereignisse ist also beiläufig bekannt. Aber das Jahr? Wie weit die

Ansichten hierüber auseinander gehen, lehrt die Tatsache, daß man dafür

alle Jahre von 53 bis 60 (inkl.) n. Chr. in Anspruch genommen hat '. Am
meisten haben die Ansätze 55 und 58 Anklang gefunden. Sieht man aber

etwas genauer zu, so wird man gewahr, daß die vorgebrachten Gründe

durchaus keine Sicherheit bieten, sondern zum Teil auf nur wahrschein-

lichen, zum Teil auch auf unzulässigen Voraussetzungen beruhen^. Dies gilt

' Vgl. hierzu die Angaben bei ScHüRER, feste Ergebnisse astronomischer Berechnungen

Gesch. fl. jüd. Volkes^ I, 578. Ergänzend sei den bisherigen Voraussetzungen lilar wider-

noch benierl<t, dal.f das Jahr ö.t schon von sprechen. Auch ist es selbstverständlich, daß

Pet.avu:s (De doctrina temp. Hb. Xltl) und das Endergebnis einer Untersuchung nur

neuerdings von E. ScHWARTZ (Vaiv Chrono- dann wissenschaftlichen Wert bean.spruchen

logie des Paulus, Nachr. v. d. kgl. Ges. d. W. kann, wenn die Beweisführung von wesent-

zu Göttingen, phil.-hist. Kl. 1907, 2Qi>). sowie liehen Fehlern frei und nicht diu-ch Zufall

von H. EiETZ.MANN, Zeitschr. f. wiss. 'I'heol. .richtig' ist. Ob dem so sei, kann aber nie-

1911, 349 f. angenommen wird. niand entscheiden, der nicht auf dem betref-

- Dieses Urteil mag vielleicht hart und fenden Spezialgebiet fachmännische Erfahrung

rücksichtslos erscheinen. Und doch bietet es besitzt. Doch auch in diesem Falle sollte

nur die volle Wahrheit, auf die der Leser ein man sich nicht mit einem ..Non liquet" be-

Recht hat. Die höfliche Verschleierung von gnügen, sondern an zuständigem Ort Erkun-

Fehlern in dem Beweisverfahren von \'or- digungen einziehen. So wird z. B. in einer

gängern wäre nicht nur unnütz, sondern auch astronomischen Krage ein astronomisches

irreführend. Dergleichen mag um Platze Recheninstitut gewIM gern einen zuverlässigen

sein, wo der Sachverhalt nicht mit Sicherheit Entscheid geben, wenn nur die Frage selbst

ermittelt werden kann, keineswegs aber da. bestimmt und klar formuliert wird. Und dies

wo — wie in unserem Falle — ein nach- kann nach den folgenden Darlegungen nicht

weisbarer Sprachgebrauch und zweifellos schwer sein.
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selbst für die in mancher Beziehung sehr verdienstlichen Untersuchungen

Angers (De temporum in actis apostolorum ratione pp. 90—113), aufweiche

sich die Annahme des Jahres 58 vornehmlich stützt. Zunächst sind die

Gründe Angers für die Annahme, das gesuchte Jahr könne nur frühestens

57 und spätestens 58 sein, recht anfechtbar; es bleibt dabei immer noch die

Möglichkeit bestehen, daß die Gefangennahme Pauli auf die Jahre 56 und
59 fiel. Dadurch allein schon konnte er zu keiner sichern Entscheidung

gelangen; sie wäre ihm aber auch ohnedies in Anbetracht seiner unrichtigen

Zählweise der Rasttage (s. unten S. 430 f.) und der Ungenauigkeit bzw. Un-
bestimmtheit seiner Berechnung des ersten Monatstags (cfr. 1. c. p. 111)

nicht geglückt. Wäre Anger aber auch in der Lage gewesen, das julianische

Datum des ersten Nisan für die in Betracht kommenden vier Jahre 56—59

genau zu ermitteln, so hätte ihn seine irrige Zählweise der Rasttage zu

dem Ergebnis führen müssen, daß nur 56 oder 59 das gesuchte Jahr sein

könne. Statt dessen gelangte er zum Jahr 58, ein Ergebnis, das zwar
richtig ist, aber tatsächlich auf unsicheren und unzutreffenden Voraussetzungen

beruht, die sich zufällig das Gleichgewicht halten. Damit ist natürlich

nicht viel erreicht. Auch die späteren Versuche führten zu keinem sicheren

Ergebnis. Insbesondere sind die Zeitbestimmungen Wieselers (Chronologie

des apostolischen Zeitalters, 99—115), der an Anger anknüpft, leider nicht

annehmbar. Sehr anzuerkennen ist allerdings, daß er nach einem neuen

(astronomischen) Wege suchte, die Jahre 56 und 59 auszuschließen; was
aber seine eigene Bestimmung des Wochentages des 15. Nisan betrifft, so

ist dieselbe voll von Hypothesen und ungenauen Berechnungen, bietet daher

keine wissenschaftliche Grundlage. Daß er trotzdem das richtige Jahr erhält,

beruht auf seiner irrigen Zählung der Reisetage. Wieder anders verfuhr

Ramsay (The Expositor 1896 I, 336-345). Seine Zählung der Reise- und

Rasttage ist der von Anger und Wiesei.er ganz entgegengesetzt; aber nur

teilweise richtig (s. unten S. 431). Dieser Umstand und die unhaltbare

Voraussetzung, daß die Abreise Pauli von Troas an einem Montag (statt

einem Sonntag) geschah, vereitelten auch seine Bemühungen, die ihn zum
Jahre 57 führten. Kein Wunder also, wenn Schirer, Gesch. d. Jüd. Volk. I, 578

sich zu dem Urteil für berechtigt hielt: „Die Versuche, auf Grund der

Tagesangaben Act. 20, 6—7 ein festes Datum für die Chronologie des Paulus

und damit auch des Festus zu gewinnen, führen nicht zum Ziel, da die

Voraussetzungen zu unsicher sind." Eine Neuuntersuchung der ganzen

Frage ist daher unerläßlich. Indem wir uns dieser Aufgabe unterzogen ',

verfolgten wir aber noch ein weiteres Ziel: die möglichst genaue chrono-

logische Festlegung aller Einzelvorgänge, welche die Zeit vom Aufbruch in

Philippi bis zum Antritt der zweijährigen Gefangenschaft ausfüllen.

' Ich darf gestehen, daß meine Arbeit im und oft auch schneller zum Ziele führt ; denn

wesentlichen getan war, als ich daran ging, so wird das eigene Urteil weder voreinge-

auch die genannten bisherigen Versuche zu nommen noch durch das Vielerlei der Mei-

prüfen. Eine langjährige Erfahrung hat mich nungen getrübt. Ich hoffe, daß dieses Ver-

gelehrt, daß dieser Weg in der Regel sicherer fahren sich auch hier bewährt hat.
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A. Das Jahr der Gefangennahme Pauli.

I. Die Verliaftiuig des Apostels fällt spätestens in das Jahr 59 n. Chr.

Volle zwei Jahre war Paulus als Gefangener in Caesarea, als Felix,

der Prokurator von Judäa, durch Porcius Festus abgelöst wurde (Act. 24. 27).

Dies geschah aber sicher nicht nach 62 n. Chr. Denn der nach Rom ab-

berufene Felix fand in seinem bei Nero damals noch (bzw. wieder) in Gunst

stehenden Bruder Pallas gegen die Anklagen der Juden einen erfolgreichen

Verteidiger (Josephis, Antiq. XX, 8, 9; Bell. Jud. II, 14, 1); im Jahre 62 aber

— im gleichen Jahr, in dem Octavia ihr junges Leben lassen mußte —
räumte Nero auch den greisen Pallas aus dem Wege (Tacht.s, Ann. XIV, ö.'i;

vgl. Dio 62, 14). Zu welcher Zeit des Jahres dies geschah, wissen wir

aber nicht; auch haben wir keinen Grund zur Annahme, daß die Ermor-

dung des Pallas mit jener der Octavia (f Juni H) in Beziehung stand oder

daß Pallas überhaupt den Haß des Herrschers sich zugezogen hatte; für

Nero genügte es, daß der Greis zu lange auf ein ungeheures Erbe warten

ließ (T.^ciTi's 1. c). Die Möglichkeit einer Verwendung des Pallas zugunsten

des Bruders im gleichen Jahre wäre hiernach nicht ausgeschlossen. Be-

stimmteres ergibt sich aus der Zeit des Amtsantrittes des Nachfolgers von

Festus, des Albinus. Letzterer war mindestens schon im Herbst 62 Pro-

kurator von Judäa. Dies folgt zunächst mit höchster Wahrscheinlichkeit

daraus, daß der Unglücksprophet Jesus, Ananos" Sohn, welcher (nach

Josephus Bell. Jud. VI, 5, 3) am Laubhüttenfest des Jahres 62 (10. Tisri

= 8. Oktober) zum ersten Male auftrat, allem Anschein nach schon bald

darnach dem Albinus zur Untersuchung vorgeführt wurde; es ergibt sich

aber auch aus dem Bericht des Joskphi s (.\ntiq. XX, 9, 2— 4) über die in

seine Amtszeit fallenden Ereignisse. Diese lassen sich beim besten Willen

nicht in 1
' 4 Jahr zusammendrängen; schon im F"rühling des Jahres 64

war aber Gessius Florus an seine Stelle getreten. Albinus war also

schon im Herbst 62 im Amt. Festus war jedoch schon mindestens zwei

Monate vorher gestorben; denn so viel Zeit dürfen wir unbedenklich für

die Meldung seines Todes nach Rom (Antiq. XX, f), 1) und die Reise des

neuen Prokurators nach Syrien ansetzen. Festus beschloß also spätestens

im Juli 62 seine Laufbahn. Beiläufig um dieselbe Jahreszeit (Act. 24, 27),

natürlich mindestens ein Jahr zuvor, also spätestens Sommer 61. hatte er

Felix abgelöst. Die Gefangenschaft des hl. Paulus in Caesarea fällt also

spätestens von Pfingsten 59 bis Sommer 61 '.

' Weiter hinaufrücken läUt sich dieses l nsicheiiicit. Sie machen geltend; 1. Paulus

Biennium mit den von der Forschung bislang kam nicht vor den letzten Tagen des März

angewandten Beweismitteln nicht. AnüER nach Rom. 2. Die Gefangenen wurden dort

(De lempor. in .^ct. ap. ratione, p. 100 f.) (nach Act. 28.16) dem Präfektcn der Prä-

hielt es zwar im .^nschhiß an PeaRSüN und torischen Kohorte (fw rrtparo-Ttrinp//, ) über-

ScHRADER für ausgemacht, daß Paulus späte- geben ; nun wissen wir aber, daß Burrus die

stens im .Jahre 61 nach Rom kam, folglich Würde des letzteren allein innehatte, wäh-

spätestens im .Jahre 60 Caesai'ea verließ; rend sie nach seinem Tode auf zwei Männer
ihre Begründung leidet jedoch au mehrfacher (Genius Hufus und Solonius Tigellinus) über-
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Diese Annahme wird auch durch die Erwägung bekräftigt, daß die

zweijährige milde römische Gefangenschaft (Act. 28, 16. 30) spätestens

im Frühjahr 64 zu Ende gegangen sein muß ; denn andernfalls wäre Paulus

ein Opfer der Neronischen Christenverfolgung geworden, die sich an den

Brand Roms (19.—24. Juli 64) anschloß (Tacitus Ann. XV, 38—41; 44).

Kam aber Paulus spätestens im Frühjahr 62 nach Rom, so hatte er spätestens

im Sommer 61 Caesarea verlassen (cfr. Act. 27 und 28) und war späte-

stens 59 (um Pfingsten) in Gefangenschaft geraten.

II. Die VerMtiing des Apostels fällt früliestens in das Jahr 56 u. Chr.

."Vm 13. Oktober 54 n. Chr. bestieg Nero den Thron. Die Haupt-

ereignisse der ersten Jahre seiner Regierung, insoweit sie Palästina be-

treffen, hat JosEPHUs in Bell. Jud. 11, 13, 2 ff. und Antiq. XX, 8, 5 ff. auf-

gezeichnet. Darunter befindet sich auch die Nachricht vom falschen

Propheten aus Ägypten, der auf dem Ölberg 30000 Mann um sich scharte,

um von da aus in Jerusalem einzudringen und sich der Stadt zu bemäch-

ging; also war es Burrus, dem Paulus und

seine Gefährten übergeben wurden. I!. Burrus

starb kaum später als zu Anfang oder Mitte

März 62 ; denn zwischen seinem Tod und

dem der Octavia (t 9- Juni 62) liegen sieher

drei Monate.

Dazu ist Folgendes zu benieriien : 1. Dal.!

Paulus erst gegen Ende März nach Rom iiam,

ist nicht erweisbar. Wenn er die Insel Malta

erst am 5. März — dem gewöhnlichen Ter-

min der Wiedereröffnung der Schiffahrt —
verlielS, so gelangte er allerdings erst etwa

am 24. März in die ewige Stadt ; aber sicher

ist das keineswegs ; es sprechen vielmehr

gewichtige Gründe dafür, daß die Abfahrt

von Malta um 2— ;i Wocheu früher erfolgte

(vgl. Ende dieser .\bh.). 2. Daraus, daß die

Gefangenen nach dem Bericht des Lukas

„dem Präfekten" übergeben wurden, folgt

nicht notwendig, daß es damals nicht zwei

Präfekten gab; denn die .Ausdrucksweise bei,

Lukas wäre schon damit hinreichend gerecht-

fertigt, daß die Gefangenen nur mit eine(n

derselben zu tun hatten. ;l Die Berechnung

der Zeit des Todes von Burrus läßt sich aus

den uns vorliegenden Quellen schlechterdings

auch nicht einmal schätzungsweise ermitteln.

Wie viele Tage liegen denn zwischen dem
Tode des Präfekten und der Aussendung des

Centurio, der Plautus auf seinen (klein-)asia-

tischen Besitzungen ermorden soll (Tacit. XIV,

58 f., cfr. 22)? Bedurfte es wirklich nach

der Vergiftung des Burrus (Suet. Nero 35)

noch mehrerer Wochen, um einen Nero auch

gegen Seneca mit Haß zu erfüllen und für

den Mordplan des durchtriebenen Tigellinus

zu gewinnen '.'

Eher noch läßt sich das Minimum der Zeit

bestimmen, welche die Hin- und Rückfahrt

des Centurio erforderte. In 3— 4 Tagen

konnte derselbe in Puteoli, von hier bei nor-

maler Fahrt in 5— (j Tagen in Korinth und

von hier in 2—3 Tagen in Kleinasien, in 2

Wochen also am Ziele sein. (Tacit. Ann. 14,58

sagt nicht, daß die M«erfahrt langsam von-

statten ging, sondern nur, daß der Freige-

lassene des Plautus, durch starken Wind be-

günstigt, den Centurio überholte.) Noch ehe

ein Monat verging, konnte sich also Nero

beim Anblick des Hauptes seines Opfers zu

neuer Schandtat stärken (AN(iEK dagegen

setzt dafür mehr als fünf Wochen an).

Diese l'nsicherheiten sind wohl auch der

Grund, warum ScHiHER (Gesch. d. jüd. V.< I,

.')79) die vorerwähnte Beweisführung Angers
und seiner Vorgänger nicht zur Geltung zu

bringen sucht.

Schürer selbst begründet seine Ansicht,

Felix sei wohl spätestens im Jahre 60 ab-

berufen worden (also Paulus spätestens im

Jahre 58 in Gefangenschaft geraten), ledig-

lich damit, daß bei der Annahme, Felix sei

erst 61 abgegangen, für Festus nur ein Jahr

bleibe, was angesichts der aus seiner Zeit

berichteten Ereignisse (Antiq. XX, 8,9— 11)

zu kurz erscheine. Zwingend ist dieser Grund

gewiß nicht. Und ScHüRER selbst gesteht

dies auch am Schlüsse ein : „am korrektesten

ist es mit WuRM zu sagen : . . . spätestens

61, wahrscheinlich 60".
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tigen. Doch sein Plan scheiterte; denn der Prokurator Felix, vom jüdischen

Volke unterstützt, machte einen Ausfall und bereitete dem Betrüger eine

schwere Niederlage. Dieser selbst entzog sich jedoch der verdienten Strafe

durch die Flucht.

Das ist der nämliche „Ägypter", dessen der Tribun Lysias glaubte

habhaft geworden zu sein, als er den um Pfingsten im Tempel ergriffenen

und von dort hinausgeschleppten Paulus der wütenden Volksschar ent-

reißen und gefesselt ins Lager führen ließ (Act. 21. 27 ff.). Erstaunt über

die in griechischer Sprache vorgetragene Bitte des Apostels fragt er:

„Griechisch verstehst du ? Bist du also nicht jener Ägypter, der vor diesen

Tagen Aufruhr erregt und die 4000 Sikarier (Meuchler) in die. Wüste hinaus-

geführt hat?" (Act. 21, 38).

Hieraus ergibt sich, daß das Auftreten des Ägypters und seiner Rotte

kurz vor oder nach Ostern fällt. Aber in welches Jahr? Sicher nicht in

das Jahr 55. Um dies einzusehen, bedarf es keiner verwickelten Unter-

suchung. Zwischen der Thronbesteigung Neros und Ostern (Pascha,

14. Nisan = 1. .\pril) 55 liegen nur etwa 5*2 Monate. In dieser kurzen

Spanne Zeit lassen sich aber die Ereignisse, die nach Josephus dem Auf-

tauchen des Ägypters vorausgehen, nur zum geringen Teil unterbringen.

Diese Ereignisse sind folgende: 1. Die Neuordnung der Verwaltung,

wonach Aristobul Kleinarmenien, Agrippa einen Teil von Peräa und Galiläa

erhielt, während Felix die Statthalterschaft über Judäa behielt. 2. Die Ge-

tangennahme des Räuberhauptmanns Eleazar und die Ergreifung und Hin-

richtung vieler Räuber und gewöhnlicher Bürger, die mit jenen unter einer

Decke steckten. 3. Die Bildung der heillosen Bande der Sikarier, die erst

erfolgte, „als das Land von den Räubern gesäubert war", und gewiß lange

Zeit hindurch der Schrecken des Landes bildete. Das geht schon daraus

hervor, daß sie sich „besonders an den Festen" (ir laTg eoQicug) unter das

Volk mischten, al eoQiai, C":>n umfassen offenbar nicht die Sabbate und

Neumonde (vgl. die zahreichen Stellen bei Gksenius-Bi m, s. v. in, wo letz-

tere neben den a'Ä- genannt werden); vielmehr handelt es sich um die

drei großen Wallfahrtsfeste (Pascha-, Wochen- und Laubhüttenfest), an

welchen viel Volk herzuströmte und die Sikarier im Gedränge um so

sicherer ihre kleinen Mordwaffen gebrauchen konnten. Nun fiel der Regie-

rungsantritt Neros (13. Okt. 54) gerade auf den letzten Festtag des Laub-

hüttenfestes (22. Tisri); von da bis zum nächsten Osterfest gab es also

gar kein Wallfahrtsfest. 'Das Unwesen der Sikarier fällt also frühe-

stens in das Jahr 55, mit Rücksicht auf die bereits vorausgegangene Säu-

berung des Landes von Räubern sogar höchstwahrscheinlich frühestens in

die Zeit 55/56.

4. Lim die gleiche Zeit treten trügerische Propheten auf, die eine

große Menge in die Wüste hinauslockten und zu wahnsinniger Schwärmerei

und aufrührerischem Freiheitstaumel hinrissen. Felix aber schlug die Be-

wegung mit Waffengewalt nieder und ließ viele Gefangene hinrichten.

Wie aus Bell. Jud. II, 13, 4— 6 erhellt, fällt das ähnliche Unternehmen
„des Ägypters" oder doch wenigstens seine Niederlage und Flucht noch
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später. Diese muß also frühestens 56 n. Chr. erfolgt sein '. Wahrschein-

lich aber ist es, daß alle die genannten Wirren und ihre Bekämpfung mehr
als zwei Jahre ausfüllen und der Ägypter frühestens um Ostern 57 auf-

getreten sein kann.

Bestätigt wird diese Annahme durch Act. 24. 24, 10, wo Paulus zu

Felix sagt: „Da ich seit vielen Jahren (ix noAZwr frw^') dich als den

Richter über dieses Volk weiß, so werde ich getrosten Mutes für mich

Rede stehen." „Viele Jahre" sind gewiß mehr als drei. Nun kam aber Felix

(nach JosEPHUs, Antiq. XX, 1, 1) im Jahre 52 als Prokurator nach Judäa^

1 Schürer, Gesch. des jüd. Volk. 1. 57!)

meint, der Aufstand des Ägypters falle ..wohl

nicht ganz" in die erste Zeit der Regierung

Neros. Das ist allzu bescheiden. Eine ge-

nauere Prüfung der von JoSEPHUS berich-

teten Vorgänge gestattet erheblich mehr.

- Dies ergibt sich 1. daraus, daß Felix

von JoSEPHUS als Nachfolger des Cumanus

bezeichnet wird, der nach TacitL'S, .^nn.

Xll. 54 (vgl. 52) unter dem Konsulat des

Faustus Sulla und Salvius Otho abgesetzt

wurde, und 2. daraus, daß in Antiq. XX. 7, 1

gleich nach der Mission des Feli.x erwähnt

wird, Claudius habe nach Ablauf seines 12.

.Jahres (also nach dem 24. .Jan. 53) Agrippa

(11.) mit Batanäa und Trachonitis belehnt.

Nach Tacitis I. c. hätte allerdings Felix

schon früher in Palästina amtiert und zwar

als Prokurator von Samaria, während gleich-

zeitig Cumanus Galiläa verwaltete. .\uch

hätte sich nach ihm der Prozeß gegen Cu-

manus nicht vor dem Kaiser, sondern vor

Quadratus abgespielt und dieser hätte sogar

Felix einen Platz auf dem Tribunal einge-

räumt, obschon er gleichfalls schuldig ge-

wesen sei. t'nverständlich erscheint es uns

jedoch, wie man diesen kurzen Bericht gegen-

über der ausführlichen Darlegung des .lo.sK-

PHls. Hell. .lud. Xll; Antiq. XX, 5, :t~.S, 1

nicht nur geltend machen, sondern sogar be-

vorzugen konnte. Schon der Umstand, daß

.losEPHls im Fi-ühjahr 52 in seiner Vater-

stadt .Jerusalem weilte und das 14. Lebens-

.iahr schon überschritten hatte (er wurde

zwischen 11). Sept. 37 und Ifi. März 3S ge-

boren), hätte davon abhalten sollen. Der

junge JüSEPHLs hatte nach seinen eigenen

Angaben sich gerade in diesem Alter durch

große Gesetzeskunde ausgezeichnet. Mögen

auch seine Versicherungen, daß selbst die

Hohenpriester und .41testen sich von ihm im

Gesetz unterrichten ließen (Vita 2), zum

guten Teil auf seiner bekannten Eitelkeit be-

ruhen, so ist es doch undenkbar, daß die

wichtigsten politischen Ereignisse seines Vater-

landes dem frühreifen Orientalen gar nicht

oder nur völlig entstellt zu Ohren gekommen
wären. Dazu aber, daß er selbst die Tat-

sachen dermaßen entstellt habe, liegt nicht

der geringste Grund vor. Ein parteiischer

Schriftsteller mag Charaktere und Taten in

ein trügerisches Licht rücken ; es wird ihm

aber nicht in den Sinn kommen, so offen

daliegende Verhältnisse wie die Zeitfolge all-

gemein bekannter Ereignisse seines Heimat-

landes auf den Kopf zu stellen.

Außerdem ist der Bericht des JoSEPHllS

nicht nur ausführlich, sondern auch klar und

innerlich zusammenhängend (so paßt z. B.

seine Angabe in Antiq. .X.X, 8, 5 tNiESE 162]

über das Verhältnis des Hohenpriesters .Jo-

natan zu Felix durchaus zu dem, was XX,

6,2 [Niese 131] über die Deportation des

ersteren nach Rom und XX, 7, 1 [Niese 137]

über die Ernennung des Felix zum Proku-

rator von .ludäa gesagt wird). Anders ge-

artet sind die Angaben des Tacitu.s ; sie sind

oberflächlich, unklar und unwahrscheinlich.

Zuerst sagt er (Ann. XII, 54), Felix sei (im

.Jahre ö2) schon längst über Judäa gesetzt

gewesen, und dann spricht er von einer Tei-

lung der Provinz, wonach Felix selbst Sama-

ria, Cumanus aber Galiläa verwaltet habe.

Und wo bleibt dabei das eigentliche Judäa?

Über die Genesis des Streites zwischen den

Galiläern und Samaritanern gibt er nur sehr

unbefriedigende Aufschlüsse : discordes olim,

et tum. conteniptu regentium. minus coercitis

odiis (man vergleiche damit den Sachverhalt

bei JosEPHUS. Bell. Jud. II, 12, 3 f.; Antiq.

XX, 6, 1 f.). Dann folgen allgemeine Andeu-

tungen über wechselseitige Bekämpfung, die

von den Prokuratoren aus Gewinnsucht zu-

erst begünstigt, aber dann bekämpft, wobei

römische Soldaten niedergehauen worden

seien. Daraufhin sei der Statthalter Qua-
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und zwar (nach Bell. Jud. II, 12,6—8) frühestens Ende Mai'. Wäre nun

Paulus schon um Pfingsten (21. Mai) 55 vor Felix erschienen, so wäre

dieser damals höchstens etwa drei Jahre im Amt gewesen.

III. Die Verliaftimg- des Apostels fällt in das Jahr 58 ii. Chr.

Aus dem Bisherigen ergibt sich mit Gewißheit, daß die Gefangennahme

Pauli in dem Zeitraum 56—59 n. Chr. erfolgte. Wir gehen nun daran, zu

zeigen, daß von diesen vier Jahren nur das Jahr 58 zulässig ist.

Die Gefangennahme des Apostels geschah wenige Tage, nachdem

Paulus von Makedonien (Philipp!) in Jerusalem eingetroffen war. Diese

Reise und die Verhaftung fallen in den Frühling des gleichen Jahres und

zwar in die Zeit zwischen dem letzten Tag der Ungesäuerten Brote und

dem Pfingstfest. Glücklicherweise bietet nun die Apostelgeschichte (20, 3 ff.)

bei der Darstellung der ersten Etappe jener Reise sehr wertvolle chrono-

logische Angaben, welche unseres Erachtens mit Bestimmtheit auf das ge-

suchte Jahr führen.

Sieben seiner Begleiter waren Paulus bereits nach Troas vorausgeeilt,

wo sie ihn und Lukas erwarteten (29, 4 f.). „Wir aber — so fährt der

Bericht fort — segelten nach den Tagen der Ungesäuerten Brote von Phi-

lippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir sieben

Tage verweilten. An dem ersten Wochentage aber, als wir uns ver-

sammelt hatten zur Brotbrechung, hielt Paulus eine Ansprache an sie und

weil er den nächsten Morgen fortzugehen entschlossen war, verlängerte

er seinen Vortrag bis gegen Mitternacht..." (20, 6 f.). Hierauf folgt der

Unfall des jungen Eutychos, dessen Paulus sich liebevoll annimmt; hierauf

setzt der Apostel seinen Vortrag bis zu Tagesanbruch fort und begibt sich

auf dem Landweg nach Assus (20, 11— 1.'?).

Eine sichere Verwertung dieser Stellen ist nur möglich, wenn kein

vernünftiger Zweifel besteht 1. über den Tag des Aufbruchs von Philippi

und 2. über die Art der Zählung der Tage der Fahrt nach Troas und des

dortigen Aufenthalts.

dratus eingeschritten, habe die „Juden". tritt dies aber zutage, wenn man damit den

welche die Soldaten ermordet, hinrichten wohlbegründeten V'erlaur bei .JoSEPHlS, Bell,

lassen. Dann folgt die Verurteilung des Cu- Jud. II. 12, 4—S oder Antiq. XX. 6,1—7,1

manus. während Felix, um die Ankläger ab- vergleicht.

zuschrecken, auf dem Tribunal einen Platz • Nach JosEPHUS, Bell. Jud. II, 12,6 schilfte

erhält und straflos ausgeht. Was sind denn das sich Cumanus. der Amtsvorgänger des Felix,

aber für „Juden"? Wenn Galiläer, warum bo- auf Befehl des Quadratus, Statthalters von

zeichnet sie T.ACITI'S nicht als solche, da er Syrien, kurz vor dem Paschafest nach Rom

doch vorher von der Galilaeorum natio spricht'.' ein, um sich vor Claudius zu verantworten.

Wenn Leute aus Judäa, wie kommen denn Da aber jenes Fest auf den 2. April fiel, so

diese dazu, in den Streit einzugreifen'.' l^nd konnte — selbst wenn der Prozeß des Cu-

wer begreift das durch nichts gerechtfertigte manus nur wenige Tage in Anspruch nahm

Verfahren des Quadratus'.' Daß hier eine — sein Nachfolger kaum vor Ende Mai in

willkürliche Konstruktion vorliegt, wird man Cäsarea eintreffen. Auf anderem Wege wird

ohne weiteres zugeben müssen; vollends klar sich unten das Datum 1. Juni 60 ergeben.
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Ad 1. Der sensus obviiis der Worte ,nach den Tagen der Unge-

säuerten Brote' ist: unmittelbar nach Abiaul' des siebentägigen Festes

der Ungesäuerten Brote (15.— 21. Nisan), also am 22. Nisan. Daß aber

Jiier nicht etwa eine unbestimmte Angabe im Sinne von ,bald nach', ,ein

paar Tage nach' vorliegt, ergibt sich schon aus den sonstigen zahlrei-

chen bestimmten Tagesangaben des ganzen Itinerariums. Ohne festes

Datum der Abreise hätten ja jene gar keinen Zweck. Dazu kom-
men aber noch folgende Erwägungen. Vor dem Ende des Festes (21. Nisan)

durfte Paulus nicht von Philippi abreisen; das forderte die Rücksicht auf

das jüdische Gesetz, wonach der 21. ebenso wie der 15. Nisan als strenger
Sabbattag galt, an dem wie am Wochensabbat jede Arbeit und auch

jede Reise verboten war. Daß aber der Apostel sich auch wirklich an

diese gesetzliche Frist hielt, beweist die Angabe fista räc, ijfiEQaQ %ün< a^viiwi',

die kein Jude anders verstehen konnte als nach den sieben Tagen vom
15.—21. Nisan inkl. Andererseits durfte Paulus auch nicht später als

am 22. Nisan aufbrechen; denn er hatte es sehr eilig, da ihm viel

daran lag, noch vor Pfingsten in Jerusalem einzutreffen (Act. 20, 16) und

da er um diese Jahreszeit mit etwaiger Ungunst des Wetters rechnen

mußte, die eine bedeutende Verzögerung seiner Ankunft in Tyrus be-

wirken konnte '. Nur wenn der 22. Nisan ein Wochensabbat gewesen

wäre, hätte er auch noch diesen Tag bleiben müssen, um Ärgernis zu ver-

meiden; diese Voraussetzung trifft aber in keinem der Jahre 56—59 zu.

Gewiß konnte auch schlechtes Wetter die Abreise verzögern. Allein gerade

der Umstand, daß die Fahrt von Philippi nach Troas länger als gewöhn-

lich dauerte (auf der Hinfahrt war Paulus von Troas nach Philippi bereits

am 2. Tag gelangt [Act. 16, 11], während die Rückfahrt bis in den 5. Tag
hinein währte), zeigt klar, daß man entweder trotz widrigen Windes abfuhr

oder — was viel wahrscheinlicher ist — von ungünstigem Wetter erst

unterwegs überrascht wurde. (Einige Einwürfe werden S. 441 f. erledigt.)

Wir sind nach alledem schon jetzt berechtigt, den 22. Nisan als Tag
der Abreise von Philippi anzunehmen; weitere Gründe folgen a.a.O.

Ad 2. Auch bezüglich der Zählweise der Tage der Reise und
des Aufenthalts in Troas sind wir nicht auf Vermutungen angewiesen.

Zunächst müssen wir aber die bisher übliche Zählweise aufgeben,

nach welcher für die Reise von Philippi bis Troas fünf volle, für den

Aufenthalt in Troas sieben weitere Tage gerechnet werden, der Aufbruch

nach Assus also erst am 13. Tage geschehen wäre. Denn so rechneten

weder die Juden im allgemeinen noch Lukas im besonderen. Wir müssen

hierbei etwas verweilen. Nach jüdischer Auffassung gilt der Tag der

Ankunft (in unserem Falle der 5.) zugleich als erster Tag des Aufent-
halts. Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes hat schon großen Wirrwarr

angerichtet, besonders auch in unserm Fall. Daher vor allem kam es ja,

daß man Paulus vor Pfingsten entweder gar nicht nach Jerusalem kommen

' Wie groß die Eile des Apostels war, geht besonders daraus hervor, daß er dieselbe

noch In Milet und zwar nach verliältuißmäßig günstiger Fahrt einpland.
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ließ oder doch nur mit knapper Not. Und doch kann es nicht zweifelhaft

sein, daß der Apostel nicht nur .sein Ziel, am Pfingstfest in Jerusalem zu

sein, erreichte, sondern dort noch Zeit genug fand, sich in Gemeinschaft mit

vier Naziräern zu heiligen und sich Zeremonien zu unterziehen, die naturgemäß

in die letzten Tage vor dem Pfingstfest gehören. Nur durch diese Annahme
werden auch mehrere chronologische Angaben bezüglich der an die Ver-

haftung sich anschließenden Ereignisse verständlich, wie unten gezeigt wird.

Wir müssen aber auch noch eine andere Zählweise ablehnen, die der

oben zurückgewiesenen ganz entgegengesetzt ist und in R.amsay, The Expositor

1896 I, 336 f. einen Vertreter gefunden hat. Sie besteht darin, daß nicht nur

der Tag der Ankunft und der erste Tag des Aufenthalts, sondern auch der

letzte Tag des Aufenthalts und der erste Tag der Weiterreise identifiziert

werden. In unserem Falle wäre hiernach der Tag der Abreise Pauli von

Troas der 11. Tag der Reise. Wie unzulässig diese Auffassung ist, zeigt

schon folgende Überlegung.

Man könnte nach dieser Zählweise noch verstehen, was es heißt:

,wir blieben am Ort X zwei Tage'; es würde bedeuten: wir reisten am
Tage nach der Ankunft weiter. Was würde aber: ,wir blieben einen Tag'

bedeuten? Folgerichtig: wir reisten (nach kurzer Rast) am gleichen Tag
weiter. So denkt niemand, auch der Hebräer, auch Lukas nicht.

Diese Zählweise ist auch deshalb unzulässig, weil hiernach kein ein-

ziges Jahr des Zeitraums 56—59 n. Chr. den Angaben Act. 20, 6 und 7

entsprechen würde. Es müßte nämlich der 11. Reisetag ein Sonntag sein,

was in keinem dieser Jahre zutrifft — wie alsbald gezeigt wird.

Die Wahrheit liegt vielmehr auch hier in der Mitte, d. h. der Tag
der Ankunft gilt zugleich als erster Tag der Rast; aber der Tag
der Weiterreise wird der Rastzeit nicht zugerechnet. Also Dauer
des Aufenthalts = Summe aller Tage, an welchen die Reise
nicht fortgesetzt wird.

Auch eine unbefangene Prüfung einschlägiger Stellen der Act. läßt

gar keine andere Deutung zu. So kann doch 21,5: öre de iytvero i^uQ-

daai >)fiäg tag fj/iegag (d. h. die 7 vorhergenannten Tage) lieZd-ävTsg ino-

Qevö/iei^a nicht bedeuten, daß die Abreise am 7. Tag, sondern erst nach

Ablauf (Vollendung) der 7 Tage, also am 8. Tag stattfand. Vgl. auch

21, 7 f. Genau so rechnet auch Josephus, wenn er z. B. Bell. Jud. II, 19, 7

berichtet, daß Cestius auf seinem Rückzug von Jerusalem in Gabao eintraf,

zwei Tage daselbst verweilte {i'i>&u ovo ukv fjiisQag enEiifivfv) und am
dritten weiterzog. Die ,zwei Tage' des Aufenthalts bestehen aus dem Tag
der Ankunft und dem unmittelbar folgenden; der Tag der Abreise wird

nicht mitgerechnet (vgl. zur Stelle meinen vom Sprachgebrauch völlig unab-

hängigen Nachweis unten, letzte Abhandlung dieses Buches).

Wir haben damit volle Klarheit 1. über den Tag der Abreise von

Philippi (es war der 22. Nisan), 2. über die Art der Zählung der Reise-
und Rasttage. Hieraus geht aber hervor, daß der Act. 20, 7 genannte

erste Wochentag (Sonntag), in dessen Morgenfrühe Paulus von
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Troas nach Assus aufbrach', der 12. Tag der Reise war, somit
11 Tage später fiel als der 22. Nisan. Obendrein wird in der glück-

lichen Lage für jedes der vier in Betracht kommenden Jahre 56, 57, 58

und 59 n. Chr. das Julian. Datum des 22. Nisan und damit zugleich auch

jenes 11 Tage später fallenden Tages nebst den entsprechenden Wochen-
tagen mit völlig genügender Sicherheit zu ermitteln.

Die Ergebnisse der Berechnung, deren Grundlage und Methode S. 22—35

dargelegt sind, bietet folgende Tabelle:

Jahr n. Chr.
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Anders verhält es sich mit dem Datum 57 III. 25. Dasselbe trillt für

Jerusalem zu, falls der Himmel klar war; denn dann konnte die Sichel

sclion am III. 24 abends gesehen werden. Andernlalls wurde der 1. Nisan

um einen Tag ver.schoben, da der vorausgehende Mouat nur 29 Tage zählte

und somit einen Zuschuß von einem Tag ertrug. In Philippi war die

Sichel erst am III. 25 sichtbar; hier fiel also der 1. Nisan schon aus astro-

nomischen Gründen auf den III. 26. Zum Oliick beeinträchtigt aber die

Unsicherheit bezüglich dieses einen Datums in keiner Weise die Entschei-

dung unserer Hauptfrage: in welchem Jahre fiel das Jüdische Datum der

.\breise Pauli von Troas auf den Sonntag'.' Das Urteil hierüber ist jetzt

spruchreif: nur im Jahre 58 n. Chr.

B. Das Itinerariiim S. Pauli aus dem Frühjahr r)8 n. Chr.

Von Philippi zum Pfinjüstfest nach Jerusalem und von hier nach

Cäsarea in (he Gefangenschaft (Act. 20,6—24,21)-

Stationen und
Ereignisse

Paulus und Lukas ver-

bringen das Fest der

Ungesäuerten Brote zu

Philippi (20, ß)

Abreise von Philippi

(20. r,)

Ankunft in Troas (20,0)

Siebentägiger Aufenthalt

in Troas (20,6)

Am 1. Wochentag (vom

Ausgang des Sabbats bis

zur Morgenfrühe des

Sonntags) sind die Gläu-

bigen zur Feier der Brot-

brechung versammelt und

lauschen dem \'ortrag

Pauli. Absturz und Wie-

derbelebung des jungen

Eutychos (20, 7—12)
.\ufbruch von Troas
nacli Assus in der

Morgenfrühe; Paulus zu

Land, die Gefälirten

(„wir") zur See (20, Ui)

Ankunft in Mitylene

(20, 14)

Auf der Hölu> von Cliios

(20, 15)

Kugler. Forschungen.

Jüd. Datum Jul. Datum Wochentag

Nisan 15—
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Stationen und
Ereignisse

Landung in Samos, über-

naciitunginTrogyllium

(20, 15)

AnliunftinMilet(20,15}

Paulus schickt nach Ephe-

sus und beruft die Pres-

byter der Kirclie nach

Milet (20, 17)

Pauli Mahn- und Ab-

schiedsrede an die Pres-

byter von Ephesus. Sie

geleiten ihn zum Schiff

(20, 18— :5S)

Ankunft in Kos (21, 1)

Ankunft in Rhodus
(21,1)

Ankunft in Patara

(21,1)

Von Patara südlich an

Cypern vorüber nach

Phönizien (21, 2—3)

Ankunft in Tyros(21,:i)

Siebentägiger Aufent-

halt in Tyros, wo die La-

dung des Schiffes gelöscht

wird (21, 4)

Vergebens suchen pro-

phetische Jünger den

Apostel von seinem Ent-

schluß, nach Jerusalem

hinaufzugehen, abzu-

bringen.

Alle Gläubigen begleiten

Paulus und seine Ge-

fährten zum Strand, beten

nüt ihnen vor dem Ab-

schied.

Von Tyros nach Ptole-

mais (21, 5— 7)

Nach eintägigem Aufent-

halt von Ptolemais auf

dem Landweg nach Cä-

sarea (21, S)

Jüd. Datum Jul. Datum Wochentag

Ijjai" (i 7 April IS It)

„ Hl

,. H>

Dienst. Mittw.

Mittwoch

8/9 „ 20 abends Donnerstag

(oder 21 morg. Freitag)
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Stationen und
Ereignisse

Aul'enthall inCäsarea

mehrere Tage {i]itsoa<;

n;ie!oiK) (21. 10)

(Einkehr bei Philippus.

dem Evangelisten, „einem

von den Sieben". Der Pro-

phet .\gabus, \(m Judäa

herabgelcommen,verl\ün-

det Paulus, man werde

ihn in Jerusalem binden

und den Heiden über-

antworten. Daraufhin

bestürmen ihn die Ge-

fährten und die Brüder

von Cäsarea, nicht hin-

aufzugehen. Paulus aber

läßt sich nicht bereden;

er ist bereit, für Jesus

zu sterben 21, 8—14.)

Abreise von Cäsarea

in Begleitung einiger dort

weilender Jünger, beson-

ders des bewährten Mna-

son, bei dem Paulus in Je-

rusalem! od.unterwegs!?))

wohnen soll (21,15— 1(5)

Ankunft in Jerusa-

lem; erste Begrüßung

durch die Brüder (21, 17)

Mit allen Presbytern bei

Jakobus. Paulus und

die Brüder berichten ein-

ander ihre gottgesegneten

Erfolge. Da der Apostel

jedoch in den üblen Ruf

eines Verächters des Ge-

setzes gekommen sei, so

raten sie ihm, durch die

Tat die Anschuldigung

zu widerlegen. Zu diesem

Zweck möge er vier be-

reit stehenden Xaziräern

sich anschließen, sieli mit

ihnen heiligen und die

Jiid. Datum

Tjjar 2:^-2n

Jul. liatum Wochentag

Mai 5—8 Freit.-Montag

28 (abds.)

„ 8!)

„ 10

Mont. Dienst.

Mittw. (abds.)

28"
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Stationen und
Ereignisse '^^^- D^^um Jui. Datum Wochentag

Kosten der rituellen Vor-

schriften für sie bestreiten.

Paulus ergreift sofort die

Gelegenheit (21, nt— 26) Ijjar 29 (tags) Mai 11 Donnerstag

Pauluserscheint am näch-

sten Tage mit den Nazi-

räern bereits geheiligt

im Tempel, meldet die

Tage der Vollendung der

Heiligung an, sowie die

Zeit der für einen jeden

darzubringenden Opfer

(21,26) „ 30 „12 Freitag

Gefangennahme Pau-

li. Als „die sieben Tage"

(der Heiligung) nahezu

zu Ende gehen, wird

Paulus von der aufge-

reizten Menge als Frevler

am Gesetz und Heiligtum

im Tempel ergriffen und

mißhandelt. Da schreitet

Lysias, der Kommandant

der Burg ein, entzieht

Paulus der Volkswut, läßt

ihn aber fesseln ; denn

er hält ihn für den „Ägyp-

ter", jenen berüchtigten

Bandenführer und fal-

schen Propheten, der

kurz zuvor Jerusalem

bedroht hatte, aber nach

seiner Niederlage ent-

.wichen war. Paulus klärt '

Lysias auf und darf zum
Volke sprechen. Er ver-

kündet seine Erlebnisse

in Damaskus und seine

dadurch bewirkte reli-

giöse Wandlung. Darob

neuer Tumult. Lysias

läßt jetzt den Gefangenen

ins Lager abführen, um
ihn durch Geißelhiebe
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Stationen und
^..^^ ^^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^ Wochentag

Ereignisse

zum Geständnis seines

Vergehens zu zwingen;

als ihm aber die Beru-

fung Pauli auf sein römi- .

sches Bürgerrecht gemel-

det wird, steht er sofort

davon ab (21,27-22,20) Sivan 4 Mai 16 Dienstag

Paulus vor dem Ho-

hen Rat. Am folgenden

Tage beruft Lysias die

Hohenpriester und den

gesamten Hohen Rat und

führt Paulus von der Burg

in den Sitzungssaal hin-

ab, damit er sieh recht-

fertige. Als er sich aber

auf das Zeugnis seines

guten Gewissens beruft,

läßt ihm der Hohepriester

Ananias auf den Mund

scfilagen. Paulus weist

die Unbill mit scharfen

Worten zurück. Als man

ihm sagt, es sei der Hohe-

priester, entschuldigt er

sich. Darauf bekennt er

sich als Pharisäer; wegen

der Hoffnung auf die Auf-

erstehung werde er ge-

richtet. So ruft er Streit
(

zwischen Pharisäern und

Sadduzäern hervor. Als

der Tumult immer ärger

wird, läßt Lysias den

bedrohten Apostel ins

Lager zurückbringen

(22,30-23.10) „5 „17 Mittwoch

Eine tröstliche Vi-

sion. „In der folgenden

Nacht" wird Paulus durch

eine Erscheinung des

Herrn getröstet, der dem

Bekenner versichert, daß

dieser ihm auch in Rom
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Stationen und
Ereignisse

Zenfjnis geben werde

(23,11)

Verschwörung gegen
Paulus. Nach Tagesan-

bruch verschwören sich

über vierzig Juden, Pau-

lus zu ermorden. Zu

diesem Zweck verstän-

digen sie sicli mit den

Hohenpriestern und Älte-

sten. Diese sollen den

Hohen Rat versammeln

und Lysias bitten, Paulus

von der Burg in den

Sitzungssaal führen zu

lassen, vorgeblich zwecks

genaueren Verhörs. Un-

terwegs solle Paulus um-
gebracht werden. Der

Mordplan soll am näch-

sten Tag (23, 20) ver-

wirklicht werden. Er
wird jedoch von dem
jungen Schwestersohn

Pauli entdeckt und auf

Veranlassung des letzte-

ren Lysias kundgegeben.

Dieser legt dem Jüngling

Schweigen auf und trifft

seine Vorsichtsmaßregeln

(23, 12-22)

Abführung Pauli über
Antipatris nach Cä-
sarea zum Statthalter

Felix.

Lysias läßt Paulus nach

9 Uhr des Nachts unter

starker Bedeckung (200

Mann Infanterie und 70

Mann Kavallerie) auf

einem Reittier gen Cäsa-

rea abziehen und macht
Felix von dem Vorfall

briefliche Meldung. Der

Jüd. Datum Jul. Datum Wochentag

Sivan (i (nachts) Mai 17 IS Mittw./

Donnerstag

6 (tags) „ IS Donnerstag
Pfingsten!
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Stationen und
Ereignisse

Zug gelangt noch wäh-

rend der Nacht nach Anti-

patris, von wo die Infan-

terie nach Jerusalem zu-

rückkehrt, während die

Reiterei den Apostel nach

Cäsarea bringt. Felix

läßt ihn im Richthaus

des Herodes verwahren,

bis auch die Ankläger

Pauli von Jerusalem —
der Weisung des Lysias

gemäß — sich eingefun-

den haben (23. 2:i-:i5)

[vacat, weil Sabbat!]

Der Hohepriester Ana-

nias, einige Ältesten und

ihr Anwalt TertuUus be-

geben sich nach Cäsa-

rea, um bei Felix gegen

Paulus Klage zu führen

(24, 1)

Die genannten Ankläger

erscheinen („nach fünf

Tagen") vor Felix und

treten wider Paulus auf

(24, 1)

Jüd. Datum Jul. Datum Wochentag

Sivan 7

„ 8

Mai 18,19

„ 19/20

Donnerst. Ftg.

Freit. Samst.

9—10 „ 21—22 Sonnt./Mont.

11 23 Dienstag

Erklärungen zu vorstehendem Itinerarium.

Allgemeine Vorbemerkungen.

Nach einer alten Seemannsregel ruhte die Schiffahrt vom U. Nov.

bis zum 5. März. Doch fehlte es nicht an Ausnahmen, welche teils auf

Gewinnsucht der Kaufleute teils auf der Dringlichkeit von Staatsgeschäften

beruhten. Besonders waren die sternhellen Nächte bevorzugt, da sie eine

sichere Orientierung gestatteten. Die Geschwindigkeit der Fahrt war natür-

lich nicht nur von der Stärke und Richtung des Windes, sondern auch
von der Bauart und den Ruderkräften des Schiffes und seiner Belastung

bedingt. Von Rhegium nach Puteoli segelte der Apostel Paulus mit Süd-

wind in einem einzigen Tage (Act. 28, 13), während unter normalen Ver-

hältnissen etwa zwei Tage erforderlich waren. Von Troas nach Philippi

(Act. 16, 11 f.) gelangte Paulus schon am zweiten Tage, auf dem Rückweg
dagegen (20, 6) vollendete er die gleiche Strecke — offenbar wegen widri-

gen Windes — erst am fünften Tage. Als Schnellsegler mit bester Steue-
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ning gi'iiüssoii dii' alexaiulrinisclK'ii Fahrzt'Uge einen besonderen Kiif (v),M.

PniiA) in Flacx'. p. 521 M.); ein solches Scliiff braclite Paulus von Malta

nach Puteoli (Act. 2.S, 11). Als mittlere Geschwindigkeit (in 24 Stunden)

wird von modernen Schriftstellern (so Brkusito, Nautik der ,\lten 1SS6,

S. 11) 120 Seemeilen (= 1200 Stadien = 150.2 m. p. [röm. Meilen] = :iU

geogr. Meilen = 222.2 km) angenommen. Dieser Wert paßt allerdings für

die schnellen Schiffe, mit denen die hohen Regierungsbeamten nach ent-

legenen Provinzen oder von dort nach Rom zu reisen pflegten. So gelangte

der Senator Valerius Maximus von Puteoli bei sehr gelindem Winde schon

am !). Tage nach Alexandrien (Pijnius H. N. XIX, 1). Da nun der Weg
etwa liiOO km und die Reise etwa 8.5 Tage beträgt, so legte das Schiff

pro Tag rund 223 km zurück.

Diese mittlere Geschwindigkeit darf Jedoch nicht den gewöhnlichen

Post- und Kauffahrteischiffen zugeschrieben werden. Auüerdem darf mau
sich nicht auf Angaben der Alten bezüglich der Entfernungen verlassen.

So beträgt nach Straho X, 4, 5 der Weg von Samonium (Kreta) nach Alexan-

drien, der in drei oder vier Tagen zurückgelegt werde, 5000 Stadien (also

i)25 km), während er doch nur etwa 80 geogr. Meilen (= 5Ü2.6 km) aus-

macht. Hiernach beträgt die durchschnittliche Tagesfahrt der gewöhn-
lichen Schiffe nur 170 km. Der gleiche Weg ergibt sich aus Diodou 111, ."54,

wonach ein Lastschiff von Rhodos am 4. Tage nach Alexandrien gelangt.

Mit dieser Geschwindigkeit muß auch die (in den Act. 21, 2 f.) nicht

angegebene Dauer der Fahrt von Patara nach Tyrus berechnet werden,

wenn man nicht auf eine wenigstens vorläufige Norm verzichten will (siehe

unten S. 444). In den meisten Fällen überheben uns allerdings die An-

gaben des Lukas einer solchen Feststellung; es kann sich hier höchstens

um eine Nachprüfung handeln.

Was die Landreisen betrifft, so schien es mir ratsam, auch das gründ-

liche Werk von Konkad Miller: Itineraria Ramana (Römische Reisewege au

Hand der Tabula Pculingeriana), lOKi zu befragen.

ilber den festen Ausgangspunkt (22. Nisan) und die Art, wie Lukas

in Übereinstimmung mit Josephus die Dauer der Reise- und Rasttage bestimmt,

ist bereits oben S. 42t) ff. das wichtigste gesagt worden ; es dürfte wohl ge-

nügen, den Leser von der Unzulänglichkeit der früheren Auffassungen und

der Richtigkeit der unserigen zu überzeugen. Eine besondere Bürgschaft

unserer Ansätze bildet obendrein die vollkommene Harmonie, die zwischen

den Daten der letzten Gruppe (von der Ankunft in Jerusalem bis zur Ge-

richtssitzung in Cäsarea; 21, 17—24, 21) besteht. Davon wird man sich

le'icht vergewissern, wenn man versucht, die Gesamtheit jener Ereignisse

auch nur um einen Tag nach vorwärts oder rückwärts zu verschieben;

alles gerät dann in Unordnung, über die keinerlei Deutkunst hinweg-

täuschen kann.
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BL'niLTkunj,a'U zu einigen I\ciscetai)peii und besuuderen

Ereiiiiiisseii.

Aulbiucii \((n Pliilippi; Aiil'eiilluill in Truas. Die Ahlalirt von

Pliilil)pi eriuigte au.s den oben S. 430 angeführten Gründen unmittelbar
naeii dein Absscliluß des Festzyklus der l'ngesäuerten Brüte (Mittwueh,

5. April). Unter anderem liaben wir dies aucli mit der Eile des Apostels

begründet, die ihn gemäß Act. 20, l(j veranlagte, Ephesus nicht zu be-

suchen, sondern statt dessen die dortigen Presbyter nach Milet herab-

konimen zu lassen. Hiergegen wendet Clkmkn, Paulus 1 376 ein: „aber

wie das längere Aufenthalte in Troas und Milet nicht ausschloß, so konnte

er auch noch einige Tage auf ein Schiff nach Troas warten müssen".

Was zunächst Milet betrifft, so kann von einem längeren Aufenthalt über-

haupt nicht die Ixede sein. Ein solcher sollte ja nach 20, IH gerade ver-

mii'den \\ erden. Und in der Tat kann er höchstens zwei Tage gedauert

haben (siehe S. 434); denn eine weitere Ausdehnung selbst nur um einen

einzigen Tag würde die Ordnung des Itinerariums unheilbar verwirren.

Zunächst würde folgen, daß Paulus statt an einem Freitag — wegen der

Sabbatruhe — erst am folgenden Sonntag von Ptolemais nach Cäsarea

gelangte. Dies hätte aber zur weiteren I-'olge, daß der Aufenthalt in Cäsarea

— mit Kücksicht auf ,die sieben Tage' in Jerusalem (worüber eingehend

S. 44öff.) — nur zwei Tage (Sonntag und Montag), also nicht i)iteQa£ .i/.elovg

(21,20) betragen könnte.

Und nun zu dem wirklich langen Aufenthalt in Troas! Erstlich ist es

klar, daß die Eile des Apostels dort nicht geringer, sondern eher größer

war als in Milet; denn die Reise von Assus (bz\\'. Troas) bis Milet war

flott und ohne Störung voustatten gegangen, und so war die Gefahr eines

verspäteten Eintreffens in Jerusalem um ein gutes Stück vermindert. Warum
aber blieb Paulus trotzdem so lange (7 Tage nach der Zähliuig des Lukas)

in Troas V Der Hauptgrund war jedenfalls das Bedürfnis, alle Christen

des ganzen Bezirks um sich zu versammeln zur Feier der heiligen Ge-

heimnisse und zu längerer Unterweisung. Und dies geschah nach einem

vom Apostel selbst angeordneten Brauche am ersten Wochentag (der

am Abend des Sabbats begann), dem Gedächtnistag der Auferstehung Christi

(siehe I Kor. 16, 1 f.). Hätte die Reise von Philipp! nach Troas — wie

früher (Act. 16, 11) der umgekehrte Weg — nur zwei Tage gekostet, so

hätte diese Freier schon eine Woche früher stattfinden können; durch die

Verzögerung aber kam das Schiff erst an einem Sonntag an. Wenn nun

der Apostel so hohen Wert darauf legte, schon \ov diesem Tage in Troas

und obendrein rechtzeitig in Jerusalem einzutreffen, so kann auch sein

Entschluß, möglichst bald von Philippi aufzubrechen, vernünftigerweise

nicht bezweifelt werden. Davon aber, daß sich die Abfahrt durch drohen-

den oder schon ausgebrochenen Sturm oder aus Mangel einer F'ahrgelegen-

heit verzögerte, liegt nicht die geringste Andeutung vor. Dagegen läßt

die ungewöhnlich lange Fahrt auf widrigen Ost- oder Südostwind schließen,

der sich aber — wie schon früher bemerkt — höchstwahrscheinlich erst



442 Die Reise des hl. Paulus von Philipp! (Makedonien) nach Jerusalem

während der Fahrt einstellte, da man sonst schwerlich in See gegangen

wäre. Wollte man aber durch den Hinweis auf den etwaigen Mangel einer

Fahrgelegenheit am 22. Nisan die Abfahrt an diesem Tage als zweifelhaft

erklären, so könnte man ebensogut noch andere Abhaltungsgründe, wie

etwa zu erledigende Geschäfte oder Krankheit oder drohende Gefahr von

Seeräubern geltend machen.

Um nun selbst einer solchen durch nichts begründeten Skepsis noch

auf andere Weise zu begegnen, sei auf Folgendes aufmerksam gemacht.

Wenn überhaupt eine Verschiebung der Abfahrt von Philippi angenommen
werden dürfte, so könnte es sich höchstens um einen einzigen Tag
handeln; denn dann und nur dann kämen (vgl. oben S. 432) freilich nicht

das Jahr 58, wohl aber die Jahre Stt und 5i) in Betracht, in welchen der

12. Tag (vom 28. Nisan an gerechnet) auf den ersten Tag der Woche
(Sonntag) fiele (während das Jahr 57, wo jener 12. Tag in Jerusalem ein

Mittwoch oder Donnerstag, in Philippi ein Donnerstag wäre, ganz aus-

scheidet). Aber selbst diese geringe Verschiebung würde zu unhaltbaren

Folgerungen führen. Zunächst würde der bis zum Pfingstfest verfügbare

Zeitraum um einen Tag vermindert. Dadurch müßten wir aber entweder

den Aufenthalt in Cäsarea (vgl. S. 485) auf die Zeit von frühestens Freitag

gegen Abend bis Sonntagabend (hebr. drei Tage) herabsetzen oder den

Aufenthalt in Jerusalem um einen Tag verkürzen; allein beides ist unstatt-

haft. Denn ersteres würde nicht die Bezeichnung fj/ifijag nZeiovg recht-

fertigen ' und letzteres die dem Text entsprechende Chronologie von der

Ankunft in Jerusalem bis zur Gerichtssitzung in Cäsarea zerstören (insbe-

sondere würden ,die sieben Tage' auf sechs reduziert; denn der 1. Tag
der Heiligung würde auf Donnerstcig, Pfingsten aber — der Ordnung ge-

mäß — auf den folgenden Mittwoch fallen)-.

Von Troas nach Assus. Der Apostel sciiiägt den Landweg ein,

' Man miitite statt dessen i,it. iiväg er- i'i/i. .T^.ii'ore; umfassen i/,ti. laavai (Act.

wai'ten (vgl. Act. 9,1(1; 10, 4.S; 15, ;H6; 1ö, 12 'd,TA\ is, IS; 27,7). Läßt sich auch hier

usw.). Zunächst besteht zwisclien /cÄeiont^ eine wenigstens wahrscheinliche Grenze er-

und itves ein Gegensatz (vgl. I Kor. 1."),")). mittein'.' Das ist um so mehr zu erwarten,

Auch Lultas hält beide allem Anschein nach als in dem llegriff ixai'ög (von ixdwj = per-

gut auseinander (so besonders Act. 2.'), i:!.14|. venio) die Erreichung eines bestimmten Maßes

Im allgemeinen mag ja die Grenze eine liegt. .Ms ein solches könnte wohl die Zahl

fließende sein, da auch die Natur der Sache 40 in Betraclit kommen, die als Ausdruck einer

eine relativ niedere oder höhere Einschätzung größeren Vielheit (speziell von Tagen und

bewirkt. Dies kommt aber bei Zeitangaben .Jahren) in der Bibel so oft gebraucht wird,

indifferenter Art kaum zur Geltung. Hier Nun erschien aber der .auferstandene denen,

bildet — das ist von voinherein linelistwahr- die mit ihm von Galiläa nach .lerusalera ge-

scheinlich — die Zahl drei, die von alters kommen waren, nach Act 13,30 iiii l/fiegas

her als eine höhere Einheit aufgefaßt wird, .t^cIuv^. IJnd das waren gerade 40 Tage,

die natürlichste Grenze ; nur was darüber ist, Die '1,11. ixai: betragen also mehr, und zwar
dürfte hiernach als .T/f/or^s gelten. Und in wohl von der Zahl 50 an. die ja mehrfach

der Tat hätte, falls diese Bezeichnung schon als .Abschluß einer Zählung von Tagen und

der Zahl drei zukäme, die Bezeichnung /;,», Jahren und als höhere Einheit in der Bibel

iiveg gar keinen Sinn, da ja imeg stets = vorkommt; vgl. u. a. auch oben S. 248.

Svo wäre. — Einen größeren Zeitraum als - Siehe auch unten S. 457.
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der nach der Weltkarte des Castorii s (der Peutingerschen Tafel) 4 (bis Smin-

thium) + 15 (von Sm. bis Assiis) = 19 m. p., also 28 km beträgt. Auf der

Karte gemessen ergeben sich 82 km bis zur Stadt und etwa 34 km bis

zum Hafen. Diese ließen sich in 7' ., Stunden bequem zurücklegen. Die

Gefährten Pauli schlugen den Seeweg ein, der etwa 65 km beträgt und

von einem guten Segler bei normalem Wetter in 7, von einem Lastschiff

in !l Stunden vollendet werden konnte. Da die Abreise von Troas bei

Tagesanbruch (des 1(). April) erfolgte, so dürfte die Weiterreise nach Mity-

lene auf 2—3 Uhr nachmittags gefallen sein.

Von Assus nach Mitylene, Chios, Samos, Miletos. Manche (so

Habnack, Beiträge, Die Apostelgeschichte [1908] S. 29) rechnen für jede

der vier Stationen einen Tag. Der klare Sinn des Textes spricht dagegen.

„Sobald er (Paulus) nun mit uns in Assos zusammengetroffen war, nahmen
wir ihn auf und gelangten nach Mitylene und von da weiter fahrend kamen
wir andern Tags {ii] Luoüaij) auf die Höhe von Chios und an dem näch-

sten Tage Uli etsiifi) legten wir in Samos an, an dem folgenden Tage (t//

iXonEvu) aber gelangten wir nach Miletos" (20, 14 f.). Für Mitylene wird

also offenbar kein besonderer Tag berechnet, wie es für Chios, Samos und

Milet geschieht. Da die Strecke von .\ssos bis Mitylene kaum mehr als

60 km beträgt, so trafen die Reisenden, falls sie schon um 3 Uhr Assos ver-

ließen, schon vor Mitternacht in Mitylene ein und erreichten von da nach

Zurücklegung von etwa 104 weiteren Kilometern in den ersten Stunden

des Nachmittags die Höhe von Chios (gegenüber der Mitte der östlichen

Längsseite der Insel). Und selbst wenn das Schiff erst gegen .Abend (des

16. April) Assus verließ, traf es noch am Nachmittag des folgenden Tages

auf- der Höhe von Chios ein. Hier lag das Schiff offenbar mehrere Stunden

der Nacht vor Anker und fuhr am nächsten Tage (18. April) nach dem
gleichfalls etwas über 100 km entfernten Samos. Von hier konnten sie

das Vorgebirge Trogyllium, wt) die Reisenden übernachteten, schon in

1'
2 Stunden erreichen (Entfernung: 40 Stadien = 7.4 km). Am andern Morgen

(19. April) trug sie das Schiff nach dem nahen (nur 30 km entfernten)

Miletos. Hierhin berief Paulus — jedenfalls baldigst, denn er hatte Eile —
die Presbyter von Ephesus. Der Weg ließ sich in elf Stunden zurücklegen.

Die Presbyter konnten daher im Laufe des Abends am 20. .\pril oder der

folgenden Nacht ' bei Paulus eintreffen.

Von Milet nach Kos, Rhodus, Patara. Die Reisegesellschaft brach

entweder am Abend des 20. oder in der Morgenfrühe des 21. .April von

Milet auf. Das letztere ist nach dem Text am wahrscheinlichsten; denn

im andern Falle würde Lukas wohl gesagt haben : am andern (nächsten)

(Licht-)Tag (kamen wir nach Kos), statt: geraden Laufs. . .; nj fc/^c (am

22. April) .Ankunft in Rhodus. Da von keinem .Aufenthalt die Rede, trafen

sie am nächsten Tag (23. .April) wohl schon in der Morgenfrühe in Patara

ein (Rhodus—Patara nur 100 km).

' Sie war in inelir uls der ersten Hälfte vom Mund erieuelitet ; denn es war der

8. Ijjar.
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Von l'atara nach Tyrus. Die Überfahrt land auf einem reichbe-

ladenen l*'rachtschiff statt (vgl. 21, 15). Die direkte Strecke Patara—Tyru.s

beträgt etwa H5Ü km. Nacli einer Lesart ging aber die Fahrt über Myra,

hiernach hatte man etwa 700 km zu durcliiaufen. Dies konnte — unter

V(M-aussetzuiig der oben (S. 440) erhaltenen mittleren Geschwindigkeit für

Frachtschiffe von 170 km pro Tag in 4Vj( Tagen — geschehen'. Wir sind

daher berechtigt, den 27. April als Tag der Ankunft in Tyrus zu bezeichnen.

Siebentägiger Aufenthalt in Tyrus (nach der Zählweise des

Lukas): 27. April -3. Mai (inkl.).

Von Tyrus nach Ptolemais (Akko). Der Landweg beträgt (Millkr,

Itin. Rom. 809) 12 + 12 + 8 = 32 m. p., also 47.3 km; der Seeweg, den

die Reisegesellschaft offenbar auf dem bisherigen Schiff zurücklegte, nahezu

gleich viel. Hiernacli konnten Paulus und seine Gefährten schon vor Mittag

den 4. Mai in Ptolemais eintreffen. Hier blieben sie einen Tag; d. h. die

Weiterreise geschah nicht am Tage der Ankunft, sondern erst am folgenden.

Von Ptolemais nach Cäsarea. Die Reisenden schlugen den Land-
weg ein, der (nach Mii.i.er, Itin. Rom. S07) 30 m. p., also 57.7 km beträgt

und bei normaler Marschgeschwindigkeit (4.52 km in 1 Stunde) 12.7 Stun-

den - erfordert. Da der Tag (5. Mai) ein Freitag war, so mußten Paulus

und seine Gefährten schon beim Morgengrauen Ptolemais verlassen, wenn
sie ohne Hast vor Anbrucii des Sabbats nach Cäsarea gelangen wollten 'K

Der Aufenthalt in Cäsarea währte vom 23.—20. Ijjar (5.—8. Mai),

also vier Tage; das ist aber erst noch zu beweisen. Der Text bietet nur:

ijfif^iag nkeiovg. Mit solch unbestimmter Angabe ist uns natürlich wenig ge-

dient. Diesen Mangel wird indes die Stelle Act. 24,11 beseitigen. Paulus erklärt

hier Feli.x: „Du kannst dich vergewissern, daß ich nicht mehr als zwölf Tage
zähle, seitdem ich hinaufgegangen bin, um anzubeten in Jerusalem" {^vra-

fiEVOV aov rjiiyiuorut i'nt or jiAfioi'g [imr iioi i]iifQai rhoöfxa cUp' I^g äviih^v

n{ioay.i'i'ijac)i' f/g '/[ooi'arc/'j'i/i). Der terininus a cpio ist hier entweder (aj der

Tag der Abreise von Cäsarea oder (b) der Tag der Ankunft in Jerusa-

lem, oder (c) jener, an welchem Paulus zum erstenmal hinaufging zum
Tempel, um dort anzubeten. Der terminus ad quem dagegen ist allem

Anschein nach der Tag des Verhörs in Cäsarea, der auf Si\an 11 (Mai 2;S)

fiel. Nach hebräischer Zählweise ist daher der erste der .12 Tage' Ijjar 30

(Mai 12). Dementsprechend ergeben sich zunächst drei mögliche Daten-

fülgen

:

' Daß die Reise von l'al;ii-a luuli l'yrus - Ein 'ragesniarseh von l'J' - Stiiiuleii ist

niiiidesleiis fünf 'Page gedauert habe (Hak- allerdings eine gew-altigc Leistung; aber

N.ACK), ist dabei- nicht zutreffend. C'ninsosTO- selion der Wortlaut von ül, 8 : Tf^ <ie i.-iacQiov

Mt'S, Honiil. in Act. 4.") nininit .fünf Tage' an. i^eX&ovieg oi .-tt(il ihv llavXov llX&oini' eig

Bei günstigem Winde genügten vier Tage, l\aiad(ieiui> weist darauf hin. dal.i er wirk-

aber nicht drei oder gar zwei Tage (wie zu- licli innerhalb 24 Stunden ausgeführt ward,

wellen ohne weiteres angenoninien wird). ^.In der zweiten Hälfte der Nacht leucli-

tetc der Mond, denn es war der 23. Ijjar.
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der Weltapostel nicht. Sein Beweggrund konnte \'ielmehr nur darin bestehen,

daü es in Samarien schon viele Christengemeinden gab (Act. S, 1. 14. 25;

!), .'{1; 15,3), deren Begrüßung ihm notwendig längeren Aufenthalt bereitet

hätte, was seinen Plan, rechtzeitig in Jerusalem einzutreffen, vereitelt haben

würde. Einen besonderen Vorteil hätte die Wahl dieses Weges auch kaum
gebracht; denn der über Lydda ist nicht viel länger, nämlich nach Mm.i.rr,

Itin. Rom. 8:^5 von Cäsarea bis Lydda 3(5 oder 40 (lt. Hi), von hier bis

Jerusalem 32 m. p., also im ganzen BS (72) m. p. (= lOO.li oder 10R.5 km),

nach JosKPHrs, Antiq. XIII, 11,2 und Bell. Jud. 1, 3, 5 (iOO Stadien (= 75

ni. p. = 111 km), also rund 24 Wegstunden entfernt.

Die Ankunft in Jerusalem erfolgte offenbar ziemlich spät, gegen
Abend, Ijjar 28 oder nach Einbruch der Nacht, also nach dem Be-

ginn des folgenden hebr. Tages; denn man ließ es bei einer einfachen

Begrüßung durch die Brüder bewenden. Erst am folgenden (Licht-)Tage

IJjar 29 (Mai 11, Donnerstag) kam der Apostel zu Jakobus, wo sich auch

die Presbyter einfanden.

Noch am gleichen Tage nahm Paulus den Bitten der Brüder gemäß
die vier Naziräer hinzu, um sich mit ihnen zu ,heiligen'. Dieser Akt
bestand wohl zunächst im Anschluß an ihre besondere Lebensweise während
der ,sieben Tage' vor Pfingsten. Von einem erstmaligen Eintritt in das

eigentliche Naziräat kann indes nicht die Rede sein; denn letzteres dauerte

mindestens 30 Tage. Es ist auch ganz unwahrscheinlich, daß der Apostel

schon vorher das Naziräergelübde abgelegt hatte. Andernfalls wäre 21,25

nicht verständlich. Sollte doch dieser Hinweis auf die milden Forderungen

des Jakobus (Act. 15, 19 f.) gegenüber den Heidenchristen den Heiden-

apostel zu gleicher weitherziger Rücksicht auf jüdisches Empfinden anregen.

Eine Vorbereitung während der Sieben-Tage auf das Fest mit folgenden

Opfern (24, 17) hatte Paulus allerdings von vornherein beabsichtigt; doch

die äußere Form jener Heiligung wählte er erst auf Bitten der Brüder.

Sie bestand indes nicht nur in der naziräischen Lebensweise, sondern auch

noch in der (21,24 bezeugten) feierlichen f'ibernahme des Patronats bei

der Darbringung der vorgeschriebenen Opfer, mit denen das Naziräat ab-

schließt. In dieser offenkundigen Teilnahme an einem altheiligen Brauch
sollten die Juden die Gesetzestreue Pauli erkennen. Dies geschah Ijjar 30

(Mai 12, Freitag).

Die siebentägige Dauer der Vorbereitung auf das Fest entsprach ganz
jener der Befreiung von gesetzlicher Unreinheit (Lev. 12 fr.). Eine sieben-

tägige Weihe oder Heiligung für das Priesteramt wird schon in Exod. 29

und Lev. S erwähnt (Lev. 8,33: „Sieben Tage hindurch dürft ihr nicht von
der Türe des Offenbarungszeltes weggehen, bis zu dem Tage, wo die zu

euerer Einsetzung bestimmte Zeit um ist"). Auch eine siebentägige Vor-

bereitung des Hohenpriesters zu den großen Festen ist wenigstens aus der

Spätzeit bezeugt. Misna, Joma 1, 1 erwähnt dies zunächst nur bezüglich

des Versöhnungstages (10. Tisri); allein nach Joskhhis, Antiq. XVIIl, 4,3
scheint das gleiche auch für die ,drei Feste' (Ostern, Pfingsten, Laubhütten)
zu gelten; denn er berichtet von dem in der Burg Antonia aufbewahrten
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hohenpriesterlichen Gewand: „sieben Tage vor einem Feste wurde das

Gewand vom Burghauptmann den Priestern übergeben, dann gereinigt vom
Hohenpriester benützt. Am Tage nach dem Feste aber wurde es in den

Behälter eingeschlossen ... So hielt man es alljährlich an den drei Festen

und am großen Fasttage." Wir haben aber allen Grund zur .Vnnahme. daß

auch das fromme Volk an dieser Vorbereitung irgendwie teilnahm ; denn

nur so begreift man, daß so viele Festpilger schon lange vor dem Feste

in Jerusalem eintrafen (Joh. 11, 55 f.; 12,12; vgl. 12,1).

Der Tag der Gefangennahme, 'üg df fftE/J.oi> u'i Lttu fjUEoai

avi'TFZfia&ai ,als die Sieben-Tage nahe daran waren, zu Ende zu gehen',

ward Paulus im Tempel ergriffen. Es heißt hier nicht — wie man erwarten

möchte — : ,der siebente Tag'. In der Tat war es der H. (l(i. Mai). Diese

Annahme fügt sich dem Text, da ein Zeitraum von sieben Tagen am (i. Tag
als nahezu beendigt gelten kann, besonders wenn die Verhaftung am Spät-

nachmittag erfolgte. Und in der Tat ist es höchstwahrscheinlich, daß es

die Zeit des Abendopfers war (das um 'A Uhr begann). Denn so erklärt

sich die Gegenwart einer großen Volksmenge im Tempel (21, 27) und die

Verschiebung des eigentlichen Verhörs auf den folgenden Tag, (ibschon

der Oberst begierig war. Näheres übei- das dem Paulus zur Last gelegte

Verbrechen zu erfahren (21, 30).

Am 17. Mai. dem Tage vor Pfingsten, stand Paulus vor dem Hohen
Rat. An Pfingsten, dem hohen Feste, wäre ein solches gerichtliches Ver-

hör ausgeschlossen gewesen. Am frühen Morgen des 18. Mai verschwören

sich über Vierzig gegen Paulus und verständigen sich mit den Hohenpriestern

und Ältesten über den Mordplan. Warum aber verschieben sie seine Aus-

führung auf den nächsten Tag? Unser Ansatz gibt die .\ntwort: weil

man Lysias nicht veranlassen durfte, an Pfingsten eine Ratsversammlung

einzuberufen und weil ein meuchlerischer Überfall an diesem Tage auch

dem sonst blinden Fanatismus als verwerflich gelten mußte, den Christen

aber nur die Sympathie der besseren Volksschichten zuwenden konnte.

Darum sollte der verhaßte Mann erst am nächsten Tage fallen.

Lysias vereitelt den Plan. In der Nacht vom 18. auf den 19. Mai

(Donnerstag auf Freitag) wird Paulus nach Antipatris und am folgenden

(Licht-)Tag nach Cäsarea gebracht. Warum aber erscheinen seine Ankläger

nicht schon alsbald vor Felix, sondern erst nach fünf Tagen? Ihr Haß
und die Furcht, Paulus könne ihnen entrinnen, mußte sie doch zur größten

Eile antreiben. Auch hier gibt unsere Chronologie die rechte Antwort:

das Gesetz der Sabbatruhe zwang sie, noch volle zwei Tage nach Pfingsten

in Jerusalem zu bleiben. Der weite Weg bis Cäsarea — 24 Marsch-

Stunden — kostete den schon bejahrten Männern mindestens zwei Tage.

Bei sofortigem Aufbruch aber wären diese auf Freitag und Samstag ge-

fallen. So mußten die Kläger wohl oder übel ihre Reise bis Sonntag, den

21. Mai, verschieben und waren erst am Dienstag, 23. Mai, in der Lage,

ihre Sache bei Felix zu vertreten.

Auffallend mag es erscheinen, daß in dem Berichte über den Aufent-

halt Pauli in Jerusalem niemals das Pfingstfest erwähnt wird. Das wohl
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mag einige zu der Annahme geführt haben, der Apostel sei vor Pfingsten

gar nicht nach Jerusalem gekommen. Wäre dem aber so, dann müßte

man sich sehr darüber wundern, daß nirgends von der Vereitelung des

sehnsüchtigen Verlangens Pauli (20, 16) und den eingetretenen Hindernissen

die Rede ist. Der Grund der Nichterwähnung des Festes liegt indes auf

der Hand: Selbstverständliches braucht nicht gemeldet zu werden. Es war

aber — da keine außerordentlichen Verzögerungen verzeichnet werden —
selbstverständlich, daß keine vorhanden waren und folglich Paulus sein

Ziel rechtzeitig erreichen mußte. Obendrein verstand jeder Kenner des

jüdischen Kultus von selbst, daß ,die sieben Tage' (21,26) die herkömmliche

Vorbereitungszeit auf das hohe Fest darstellen und daß es Brauch war,

das Naziräat in eben jenen Tagen und nicht etwa nach dem Pfingstfest

zu beschließen (siehe hierzu unsere Zeitbestimmung des Trauerfestes von

Mispa und der Schlacht von Emmaus oben S. 357).

Damit scheint mir das Itiuerarium, das den Abschluß des Bei'ichtes

über die dritte Missionsreise Pauli bildet, erschöpfend behandelt. Nicht

nur das Jahr 58 ist außer Zweifel gestellt, sondern auch die Tagdnten der

einzelnen Etappen und zwar im vollen Einklang mit den Festzeiten und

Sabbaten, der hebräischen Zählweise der Reise- und Rasttage, der Natur

der Ereignisse und den Absichten des Apostels.

Nun hat man zwai- schon bisher mancherseits das Jahr 5S für richtig

gehalten; aber erwiesenermaßen aus durchaus unzureichenden Gründen.

Dem ist es auch zuzuschreiben, daß mehrere Gelehrte auf andere Jahre,

besonders auf 55, verfallen konnten. Die Wahl dieses Jahres war haupt-

sächlich durch die Datierung der von Boiroukt (1905) veröffentlichten

Gallioinschrift bestimmt, die bekanntlich Unterschrift, Adresse und einige

Textbruchstücke aus einem Briefe des Kaisers Claudius an die Stadt Delphi

enthält und in deren 6. Zeile FccVJoji' als [drd-vjjraro^ [n'.g \lxai'ac] ge-

nannt wird, zweifellos derselbe, welcher Act. 18, 12 auftritt.

Von entscheidender Wichtigkeit ist das (Z. 2) erhaltene Datum: die

Zahl 26 der imperatorischen Akklamation, l^iese fällt nach zwei anderen

Inschriften in die Zeit der 12. tribunizischen Gew'alt (25. Januar 52 bis

zum 24. Januar 53 zusammen). Nun war aber die 27. Akklamation am
1. August 52 (Einweihung der Aqua Claudia zu Rom) bereits eingetreten.

Das Datum des Kaiserbriefs fällt demnach zwischen 25. Jan. und 1. Aug. 52 '.

Gallios Amtsantritt erfolgte hiernach entweder im Jahre 51 oder 52 des

eben bezeichneten Halbjahres, genauer zwischen 1. Mai und 1. Juli^', da nach

einer Verordnung des Claudius vom Jahre 4."> die Prokonsuln spätestens vor

1 Vgl. die diesbeziioliclien Ergebnisse bei Verwaltung I-, t>'6.'\ anl^nüpfend, setzt den

A. Deissmann. Paulus (1911), lastf., wo aucli beginn des Prolionsulats auf Anfang Mai. Ks

die Materialien und die Arbeiten der Vorgänger l^onnte indes recht gut sein, datt die l<aiser-

Herüclisichtigung finden. Eine Ivürzere Dar- liehe Verordnung der frühen .abreise be-

legung bot E. Dcrowv in Bibl. Zeitschr. X zweckt, daß der neue Prokonsul vor dem

(1912) 143 ff. Antritt seines Amtes sich die notwendige

- Driissmann nimmt mit Movimsen, Staatsr. Kenntnis von Land und lieuten verschaffen und

ir', Sriti, den 1. Juli als Zeit des Amtsantritts sich dem Klima anpassen könne. Wahrschein-

an : DUBOWY. an Makq(iardt, Rom. Staats- lieh fiel der Antritt auf 1. Juni (vgl. S, 4.'i2).
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Mitte April von Rom nacii ilireni Bestimmungsort abreisen mußten. Ist

nach den bislier von der Forscluing beigebracliten Gründen das Jahr des

Amtsantritts des Prolvonsuls unsicher ', so ist es erst recht die Zeit des

1'.,jährigen Aulenthalts Pauli in Korinth (Act. 18,11). die man aus dem
Galliodatum erschließen wollte. Zwar erschien es Dkissmann- mit mehreren

andern als zweifellos, daß IS. 12 von dem neuen Konsul spricht. Ob dies

aber sicher ist? Wenn es sich um den kurz zuvor eingetroffenen Pro-

konsul handelte, warum steht dann einfach drl>. utnog^ und nicht etwa uv&.

yevoßii'ov? Aus v. 18 geht freilich hervor, daß die Szene vor dem Richter-

stuhl des Prokonsuls in die letzte Zeit des Aufenthalts Pauli in Korinth

fällt; V. 12 aber lehrt nur, daß damals Gallio das Amt des Prokonsuls be-

kleidete, mehr nicht. Ferner ist es durchaus nicht sicher, daß die pro-

konsularische Tätigkeit Gallios nur ein Jahr gedauert hat. Freilich wüi-de

dies der Regel entsprochen haben; aber die Ausnahme eines zweijährigen

Prokonsulats ist gerade unter Claudius wiederholt vorgekommen und lag auch

bei Gallio außerordentlich nahe. War er doch nach mehreren Zeugnissen

durch seine trefflichen Charaktereigenschaften ganz der Mann, die Sym-
pathien eines Volkes zu gewinnen und war somit zu erwarten, daß dessen

Wünsche um Relassung seines geliebten Prokonsuls vom Senat gerne be-

rücksichtigt ward. Man hat freilich darauf hingewiesen, daß Gallio, in

Achaia vom Fieber ergriffen, das dortige Klima beschuldigend schleunigst

davonsegelte (Senec.\ Ep. Mor. 104, 1). Dies macht es aber nicht wahr-

scheinlich, daß er nicht über das erste Aratsjahr hinaus verblieb. Das

Fieber — vielleicht infolge von Malaria, wie man gemeint hat, möglicher-

weise auch die ersten Anzeichen jener Lungenkrankheit, von der er später

nach römischem Brauche in Ägypten Heilung suchte — mochte sich ebenso-

w'ohl erst im zweiten Amtsjahre einstellen. Und gerade dann konnte ihm

das plötzliche Verlassen seines Postens nicht als feige Flucht und eigen-

mächtige Handlung ausgelegt werden, da er ja bereits die gewöhnliche

einjährige Dienstpflicht treu erfüllt hatte.

Nach alledem erscheint es sehr gewagt, die Zeit des Aufenthalts Pauli

in Korinth auf das Datum der Gallioinschrift gründen zu wollen. Um so

aussichtsloser ist es, darauf die Chronologie der folgenden Kreignisse der

Apostelgeschichte zu stützen.

Davon kann uns der diesbezügliche Versuch Twetzmanns (Ein neuer

Fund zur Chronologie des Paulus, Zeitschr. f. wissensch. Theol. Uli füUI],

S45— 354) überzeugen. Seine Ansätze sind folgende:

• Deissmann (a. a. O. 174) hält den Amts- - A. a. O. 173. Dem schloß sich u.a. auch

antritt Gallios im Sommer öl, DiHowv (a. a.O. H. Lietzmaxn, Zeitschr. f. wiss. Theol. LIII

149 f.) im Mai öS für am wahrscheinlichsten. (Ulli) 34S an.

In der Tat war Sicherheit hieriibei' bis jetzt ' .Auch DihoU 'i' empfand die .sprachliclie

nicht zu erlangen. Schwierigkeit' des <ivf}rniuui' ö'jtoc.

Kugler, Forschungen. 29
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(1) 51 Juli od. August: Paulus vor Gallio.

(2) 51 Herbst: Rückreise von Korinth über Ephesus naoh Cäsarea u. Jerusalem.

(3) 51/52 Winter; Paulus in Antiochia.

(4) 52 April—Mai

:

Reise in Galatien und Pbrygien.

(5) 52 Juni—August : Ephesus : Wirksamkeit in der Synagoge.

(()) 52 Sept.— 54. Aug.: Ephesus; Wirksamkeit in der Schola Tyranni.

(7) 54 Ende August : Demetriusaulstand.

(8) 54 Sept.—Oktober: Reise durch Makedonien und Hollas.

(9) 54 Okt.—Dez.

:

Aufenthalt in Hellas.

(10) 55 Jan.—März; Rückreise durch Makedonien.

(11) 55 c. 1. April; Abreise von Philippi.

(12) 55 c. IS. Mai; Ankunft in Jerusalem.

Wir müssen diese Ansätze notgedrungen einer näheren Prüfung unterziehen,

um so zugleich das \'erständnis unserer eigenen Festsetzungen vorzubereiten.

Schon das Datum (1) ist — wie oben gezeigt — unsicher; dasselbe kann

auch 1—2 Jahre später fallen.

Ferner ist in f4) der Zeitraum April—Mai für die Missionsreise durch die gala-

tische Landschaft und Phrygien (18,23) sicher viel zu kurz. Das ist leicht einzu-

sehen. Die Route ist teils sicher, teils sehr wahrscheinlich n. 12 auf der Karte bei

Deissmann, Paulus. Ihre Länge beträgt — von Abstechern ganz abgesehen — 14(10

bis 1500 km, so daß auf jeden der (iü Tage rund 25 km kämen, d. h. durchschnittlich

ein Marsch von mindestens 5' 2 Stunden, wenn man überall gute Wege und ebenes

Terrain voraussetzen dürfte. Da dem aber nicht so ist, so würde die Tagesleistung

noch ganz wesentlich gesteigert. Schon mit diesen physischen Verhältnissen ist

die Beschränkung der Reisezeit auf zwei Monate unvereinbar, l'nd dazu kommt
die eigentliche Missionsarbeit, welche die ,Stärkung aller Brüder' (18,23) bezweckte

und sicher mindestens mehrere Monate erforderte. Auch der Aufenthalt in Ephesus

(5.—7.) ist zu knapp bemessen. Es werden bis zum Demetriusaufstand einschließ-

lich nur die .drei Monate' (19,8) und die .zwei Jahre' in der Schola Tyranni (19, Hf.)

gerechnet; allein jener Aufstand gehört gewiß nicht jenen zwei Jahren an, sondern

fällt später. Wohl mag der Bericht 19. 11—20 teilweise noch jener Zeit angehören;

aber mit 19,21 beginnt gewiß ein neuer Zeitabschnitt: der des verlängerten Aufent-

halts Pauli in Ephesus (v. 22), welcher kurz nach dem Aufstand abschließt. Wie
lange der Apostel noch in Asien weilte, läßt sich aus f.iiaytv -/^(jiU'ov nicht ersehen.

Aber ein Vergleich mit 18,23, wonach der mehrmonatige Aufenthalt in Antiochia

/_(>i'>vov lifä betrug, zeigt, daß es sich jedenfalls nicht notwendig nur um einige

Wochen handelt. Und in der Tat bezeugt der Apostel 20,31, daß er im ganzen

eine xQietia (3 Jahre) lang in Ephesus gewirkt habe. Ein Teil der -^
, Jahre, die zu

den 21 4 Jahren (19, 8 f.) noch hinzukommen, mag indes auf die 19.11—20 erzählten

Ereignisse entfallen ; außerdem ist mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, daß die

TQuiiu nicht voll 1 zu nehmen ist, sondern nur — wie dies auch sonst geschieht —
einen Zeitraum von drei Jahren bedeutet, in welche die Tätigkeit Pauli zu Ephesus

fällt. Jedenfalls aber betrug nach Obigem die volle Dauer derselben mehr als 2' 4

Jahre und möglicherweise erheblich niehr (vgl. unten S. 455).

In (8) werden für die Reise durch Makedonien und Hellas wiederum nur zwei

Monate angesetzt (Sept.— Okt.). Dabei i.st die Dauer der Reise Ephesus— Philippi

(im günstigsten Falle nur 7 Tage) unbeachtet geblieben. So sind nur noch 54 Tage
übrig für die Route von Philippi in westl. Richtung quer durch Makedonien und dann

nach S. über Nikopolis bis Korinth. Der Weg — etwa 870 km — erforderte lüer

allerdings keine so großen Tagemärsche wie in (4); aber die Stelle 7raQay.aXiaas

1 Läge ein volles triennuni vor, dann würde es docli wold in älmlieher Weise zum

Ausdruck kommen wie in dem vollen biennium ,\v.i. 24,27 und 2N, :tl) [dieilac; iM n).)iqoi-

&fiO)jg i'Äußcf, t'rt'iinvn' di Aifiiuv SAi^v).
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airov; ^.öyo,i :toA/.iJj (20. 2) welst auch hier auf eine umfangreiche Tätigkeit von

mehreren Monaten.

Die Annahmen (9) und (10) sind sieher nicht zutreffend. Das folgt klar aus

20, 3. Nach dreimonatigem Aufenthalt in Hellas (Korinth) schickte sich Paulus gerade

an, nach Syrien abzusegeln, als ihn die Kunde von beabsichtigten Anschlägen der

Juden bewog. den Weg über Makedonien zu nehmen. Eine Seereise im Dez. Jan.

war aber völlig ausgeschlossen (vgl. oben S. 439); diese pflegte erst anfangs

März (oder im besten Falle gegen Ende Februar) zu beginnen. Somit ist der Aufent-

halt in Hellas auf Nov. Dez.—Jan. Febr., die Reise durch Makedonien (Korinth—

Philippi etwa 540 km) auf Febr. März anzusetzen. Dieser kurzen Frist entspricht

auch der Fmstand. daß (20.3) mit keinem Wort von Missionstätigkeit die Rede ist;

es handelt sich also um eine einfache Reise. Damit wissen wir zugleich, daß die

Missionsreise durch Makedonien und Hellas im November des \'orjahres zu Ende
ging. Das darf wohl genügen '.

Unsere l'ntersiichung hat ergeben, daß das Datum der Gallio-

Inschrift keineswegs als Ausgangspunkt für eine Chronologie

der Wirksamkeit des Weltapostels dienen kann. Nur insofern hat

es sich uns als nützlich erwiesen, daß nicht einmal der daraus gefolgerte

allerfrüheste Ansatz (50—51) des Aufenthalts Pauli in Korinth die An-

nahme rechtfertigen könnte, der Abschluß der dritten Missionsrei.se falle

ins Jahr 55.

C. Das Ende der 3. Missionsreise im Jahre 58 als Ausgangs-

punkt für die Datierung früherer und späterer Ereignisse.

Nach dem Bisherigen bleibt als einzige Möglichkeit, das oben er-

wiesene Datum Frühjahr 58 der Reise von Philippi nach Jerusalem als

chronologische Basis zu verwerten. Und dies ist unsere nächste .Aufgabe.

1 Was die versuchte beiläufige Datierung eine Mondfinsternis ereignete ; denn die Be-

der Abreise von Philippi betrifft — Lietzm.a.n.n Stimmung der Zeit, wo der Mond .voll' wird,

setzt sie auf c. 1. April des .lalires öS — , so ist dem unbewaffneten Auge auch nicht an-

weicht dieselbe doch allzusehr von der Wirli- nähernd möglich. Nur bei Unkenntnis dieser

lichkeit ab. In Wahrheit fiel der 1. Nisan Tatsachen ist die Behauptung erklärlich, „dalt

des .lahres ."i.t sicher auf März IK 19 (d. h. er wir für den Ansatz des Pascha mit üifferen-

begann mit dem Neulicht am Abend des 18.). zen von 1—2 Tagen zu rechnen haben". Xur

Der Tag nach .dem 7. Tag des Festes, der darauf kommt es an. ob wir in einem ge-

22. Nisan, also = April S 9, während der gebenon Falle imstande sind, das julianische

1. April einen Tag vor den Beginn der Datum des 1. Nisan mit Sicherheit zu er-

Ungesäuerten Brote fiele. .\uch andere chrn- niitteln. Das ist allerdings nicht Immer mög-

nologische .annahmen (a. a. 0. 349) treffen lieh ; aber in dem vorliegenden Fall, d. h. für

nicht zu. So die Meinung, der erste Tag das Jahr .55, wo der Neumond (Konjunktion)

der Woche .Act. 20, 7 sei der Montag (statt auf März 16.63 (Greenw. mittl. Mittag -= Oh)

Sonntag). Vor allem aber haben die .luden fiel, läßt sich sicher erkennen, daß der 1.

ebensowenig wie die Bab.vlonier den 14. bzw. Nisan am .\hend des 18. März begann. Was
1."). Nisan nach dem .Vollmond', d. h. der die Berufung Liktzm.\NNS auf den vermeint-

Zeit der Opposition (von Mond und Sonne) liehen Nachweis von Carl Cle.men, Paulus

bestimmt, sondern ausgehend vom Erscheinen I ,376 f. betrifft, daß sich der Tag des Auf-

der Neu lichtsichel, welche den Monatsbe- bruchs Pauli von Philippi nicht mit Sicherheit

ginn bezeichnet. Die Zeit der Opposition ermitteln lasse und auch eine Verwertung

hätten die .luden in der Regel auch gar nicht der Tageszahlen (.\ct. 2U, Ü) aussichtslos sei,

einigermaßen genau beslinunen k (innen. Dies so sind diese Kragen schon oben S. 430?.,

war ihnen lair müglicli, wenn sich gerade 440 1. erledigt.

29*
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Ihre Lösung ist bereits durch obige Darlegungen S. 450 f. größtenteils vor-

bereitet, soweit der Zeitraum vom Aufenthalt in Korinth (Act. 18) bis zur

Gefangenschaft in Cäsarea in Betracht kommt. Gehen wir vorerst in roher

Schätzung vom Frühjahr 58 rückwärts, so finden wir: Aufenthalt in Korinth:

52—53. Nun zur genaueren Bestimmung!

Kurz bevor Paulus aus Athen in Korinth eintraf, waren hier infolge

eines Edikts des Kaisers Claudius, das alle Juden aus Rom auswies, Akylas

(Aquila) und Priscilla von Italien angelangt. Dies konnte — mit Rücksicht

auf die Eröffnung der Schiffahrt am 5. März — frühestens um den 15.

März 52 geschehen sein. Paulus kam also frühestens gegen 20. März

in Korinth an. Da aber, sein ganzer Aufenthalt daselbst ,1 Jahr R Monate'

betrug, so ist er frühestens gegen 20. August 53 von dort nach Ephesus

aufgebrochen (18, 19). Nach kurzem Verweilen daselbst reiste er über

Cäsarea nach Jerusalem, begrüßte die Kirche und ging dann hinab nach

Antiochia, wo er ,einige Zeit' (xQÖi'or tivü) blieb, bevor er seine Missions-

wanderung durch das galatische Land und Phrygien antrat (18, 20—23).

Mit Rücksicht auf die Reise nach Cäsarea, die wenigstens bis Tyros oder

Sidon zur See stattfand, fiel der Aufbruch von Korinth spätestens in den

Oktober 53, also die Ankunft daselbst spätestens in den Mai 52. Da
aber das Erscheinen Pauli vor dem Prokonsul Gallio i]/ifQug 'r/.aväc, (18, 18),

also jedenfalls mehr als 40 Tage (siehe oben S. 422') (aber nicht mehrere

Monate) der Abreise des Apostels nach Ephesus (frühestens um den 20.

August 53) vorausging, da ferner Gallio schon vor dem 1. August 52 im

Amt war (siehe oben S. 448) und der Amtsantritt jedenfalls in dem Zeit-

raum 1. Mai— 1. Juli inkl. erfolgte, so war Paulus Mai oder Juni 53

vor dem Richter.stuhl Gallios, und zwar gegen Ende seines Prokonsulats,

falls dieses (der Regel nach) nur ein Jahr dauerte. Dürfen wir die höchst

wahrscheinliche Zeit (1. Juni) des Amtsantritts des Prokurators Festus

(siehe unten S. 456) verallgemeinern, so wird sich Mai 53 als Datum jener

Begegnung herausstellen. Damit würde es zugleich sehr wahrscheinlich,

daß der Aufenthalt Pauli in Korinth etwa vom 20. März 52 bis etwa 20.

August 53 gedauert hat. Wahrscheinlich bleibt diese Annahme aber auch

dann, wenn die Begegnung erst im Juni stattgefunden hätte; denn die

ijlÜQai r/Mrai (18,18) betrügen dann immerhin noch mehr als 50 Tage'.

Die folgende Reise nach Epliesus unternahm Paulus in der Gesell-

1 Vorstehende Ergebnisse werfen zugleich tige Persönlichkeit Galllos, welche die schniei-

ein kaum trügerisches Licht auf den Zweck chelhatte Benennung ö (fCÄng iiov (Z. 6) über

des Claudiusbriefes (der Gallioinschrift). Zwei- den herkümmllchen Sinn im Kurialstil erhebt,

lellos fällt derselbe In die erste Zeit des legen den Gedanken nahe, es handle sich

Prokonsulats (Frühling fi2). Leider ist frei- hauptsächlich um eine feierliche iMnführung

lieh der Text zu sehr verstümmelt, um den des neuen Prokonsuls, durch die gerade seine

Inhalt mit Sicherheit ermitteln zu können

;

Erwählung als ein Zeichen besonderer Hoch-

allein die auch durch andere Inschriften (siehe Schätzung der altheiligen Stadt Delphi von

Boi'RGUET, De rebus Delphicis 62 f.) bezeug- selten Roms erscheinen soll. Mehr als eine

ten guten Beziehungen des Kaisers zu Delphi erwägenswerte Konjektur soll Indes dieser

und die besonders liebenswürdige und tüch- Gedanke nicht sein.
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Schaft des Ehepaares Priscilla und Aqiiila '. In 2' o— -^ Tagen mögen sie

in Ephesus eingetroffen sein. Nach kurzem Aufenthalt (18, 20) fuhr der

Apostel — Aquila und Priscilla zurücklassend — nach Cäsarea. Die direkte

Fahrt ohne Aufenthalt (etwa 1020 km) konnte bei normalem Wetter auf

gewöhnlichen Schiffen bis Tyrus 6 volle Tage dauern; die direkte Strecke

Ephesus—Cäsarea 0,^6 mehr. Es ist aber kaum anzunehmen, daß ein Kauf-

fahrteischiff — ein anderes stand Paulus kaum zu Gebote — die großen Handels-

plätze links liegen lassend geradenwegs von Ephesus nach Cäsarea segelte

und auch aus 18, 22 folgt dies nicht. Die Reise von Milet bis Cäsarea im
Frühjahr 58 kostete Paulus etwa 15 Tage, wobei allerdings der lange

Aufenthalt von 7 Tagen in Tyrus eingeschlossen ist. Wenn wir letztere

auf drei reduzieren und ebenso für den Aufenthalt in Ephesus und in

Cäsarea nur je drei Tage, für den Weg Cäsarea—Jerusalem zwei Tage
ansetzen, so kommen auf die Fahrt Korinth—Jerusalem 3-f-ll +3 + 3 + 2

= 22 Tage. Dieser Wert darf wohl als beiläufiges Minimum gelten. Da
aber der Aufbruch von Korinth frühestens auf etwa den 20. August fiel,

so kam Paulus frühestens 11. September nach Jerusalem. In Wirklichkeit

wird aber die Ankunft erheblich später gefallen sein; dies schon deshalb,

weil der Apostel kaum zu einer bestimmten Festzeit in Jerusalem sein

wollte, weil dies Lukas doch gewiß nicht (Act. 18, 20. 22) verschwiegen

hätte. In Frage könnte natürlich nur der große Versöhnungstag (10. Tisri)

und das folgende Laubhüttenfest (15.—22. Tisri) kommen. Beide fielen —
der Regel" gemäß — gerade im Jahre 53 sehr frühe: ersterer auf Sept. 12,

letzteres auf Sept. 16—23. Doch ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß

1 Dieser war es. der sich in Kenchreä Ciul diese lieundlicho Initiative der Frau ist

(dem Osthaiou von Korinth) infolge eines cillenbar der Grund, warum hier Priscilla vor
Gelübdes das Haupt scheren ließ — entgegen ihrem Gatten genannt wird, während Act. 18,2

der vielfach vertretenen .Ansicht, es sei Paulus der natürliche \'orrang des Mannes gilt. Auch
gewesen. Zum Beweise Folgendes. Wenn Paulus selbst macht einen ähnlichen wohl
Lukas (Act. 18, 18) nicht Aquila meinte, warum erwogenen Unterschied: da, wo er den bei-

stellt er Priscilla voran? Weil er unzwei- den Eheleuten seine Grüße entbietet, wird

deutig das unmittelbar folgende y.eiQÜtiefos Prisca stets an erster Stelle genannt (so

ii> Kevxgiati rljvTtecpaAi'/r auf Aquilaheziehen Rom. 16,3; II Tim. 4,19); wo er dagegen
wollte. nur deren Grüße an andere vermittelt, hat

[.Allerdings findet sich auch bei Lukas Aquila den Vorrang (I Kor. 16, 19). Dort

(Act. 18,26) und in den Briefen Pauli selbst entscheiden die größeren Verdienste und viel-

die Folge „Priscilla (bei Paulus: Prisca) und leicht auch feine Rücksicht; hier die Würde
Aquila". Allein dies hat hier seine beson- des Mannes als Haupt der Familie.]

deren Gründe. In Act. 18,26 handelt es sich Unsere Ansicht, daß das in 18,18 erwähnte
um einen Erweis der Gastfreundschaft gegen- Gelübde sich nicht auf Paulus beziehen kann,

über dem trefflichen Apollo, dessen frei- geht auch aus dem hervor, was wir oben
mutiges Bekenntnis Jesu Priscilla und Aquila S. 446 über das Naziräat zu Act. 21,23—27
in der Synagoge gehört hatten. Daß die .An- gesagt haben.

regung zu der Aufnahme Apollos von Priscilla Endlich deckt sich mit unserer .Auffassung

ausging, liegt für jeden Kenner des Lebens die Version der Vulg. „et cum eo (Paulo)

und der größeren Initiative eines edlen Frauen- Priscilla et Aquila, qui sibi totonderat in

gemüts auf der Hand. (Unwillkürlich erinnert Cenchris caput".

man sich dabei an die gastliche .Aufnahme - Wonach Nisan 15 nach dem .\(|uinokliuin

des Propheten Elisäus in Sunam II Kön. 4,811'.) eintreffen soll.
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infolge ungünstigen Wetters der Nisan, wo die erste reife Gerste gesammelt

werden konnte, etwa einen Monat später fiel. Dann war Tisri 1 = Okt. 2 3,

also Tisri 10 = Okt. 11 12 und Tisri 15—22 = Okt. 1617— 23/24. Wenn
nun die beiden Feste im Sept. oder Okt. gefeiert wurden, konnte Paulus,

wenn es ihm wirklich darum zu tun war, rechtzeitig in Jerusalem sein;

denn nichts hinderte ihn (vgl. 18, 18) — wenn nötig — , von Korinth früher

aufzubrechen, um sicher vor Sept. 12 einzutreffen; ebenso konnte er auch

noch nach Okt. 24 vor Einbruch der eigentlichen Regenzeit nach Autiochia

gelangen. Da er aber tatsächlich zu jenen Festzeiten nicht in Jerusalem

war, so geschah dies absichtlich. Und höchst wahrscheinlich lag dem
Verhalten des Apostels ein wichtiges Prinzip zugrunde.

Wohl hat Paulus in kluger Duldung sich dazu verstanden, Tiraotheos. den

Sohn einer jüdischen Mutter, zu beschneiden (Act. Ki, 3); aber damit hat er die

Beschneidung nicht als eine Bedingung für das Heil anerkannt, lehrte er doch aus-

drücklich wiederholt das Gegenteil. Auch war dieser Akt nicht notwendig religiöser

Natur. Ferner mochte Paulus ohne Bedenken das Fest der Ungesäuerten Brote

(in Philippi) im Kreise seiner Stammesgenossen geistigerweise begehen und Wert
darauf legen, am Wochenfest in Jerusalem zugegen zu sein (.\ct. 2fi, l(j); hingen

doch das christliche Oster- und Pfingstfest teils innerlich teils äußerlich (chrono-

logisch) mit jenen zusammen und widersprach ^\eder die vorläufige Beibehaltung

der Azymae als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten noch auch der Charakter

des Wochenfestes als Dankfeier nach abgeschlossener Ernte dem Geiste der pauh-

nischen Lehre. Bezüglich des Versöhnungstages aber scheint die Sache doch er-

heblich anders zu liegen. Je größer die Bedeutung dieses alttestamentlichen Tages,

je feierlicher die Zeremonien waren, durcii die der Hohepriester einmal im Jahre

durch das Blut von Opfertieren die ,Entsündigung' des Volkes vornahm, desto

leichter konnte die Teilnahme daran als eine Anerkennung der fortwirkenden

Kraft jener Sühne und des jüdischen Zeremonialgesetzes überhaupt angesehen

werden. Nach dem Erlösungstod Christi, des einzigen Mittlers und ewigen Hohen-

priesters hatte der alte große Sühnetag seine Bedeutung völlig eingebüßt (siehe

Hebr. 9; vgl. Galat. 'S). Er konnte auch nicht als Gedenktag an ein großes histo-

risches Ereignis betrachtet werden. So scheint alles gegen die Teilnahme des

Apostels an diesem Feste zu sprechen. Was aber das folgende Laubhüttenfest be-

trifft, so war es für ihn schon wegen der Nähe des Versöhnungsfestes praktisch

ausgeschlossen, sich zu beteiligen. Dazu kam noch der spezifisch jüdisch-nationale

Charakter jenes Festzyklus mit seinen massenhaften Opfern und der p]inschärfung

des alttestamentlichen Gesetzes. Das alles fügte sich schwer dem neuen Geist.

Wenn aber auch Paulus absichtlich den Herbstfesten fernblieb, so

\\\v(i er es doch klugerweise vermieden haben, erst kurz nach dem Laub-

hüttenfest in Jerusalem einzutreffen oder schon kurz \ov dem Versöhnungs-

tag abzureisen; denn die Juden hätten darin zweifellos eine Verachtung

ihrer Traditionen erblickt. Höchst wahrscheinlich kam daher — je nach-

dem die beiden Feste in den Oktober oder schon in den Sept. fielen —
Paulus entweder vor der Mitte Sept. oder erst im Okt. nach Jerusalem.

Hier verweilte er allem .Anschein nach nur kurze Zeit; denn es ist 18,22

nur von einer Begrüßung der Gemeinde die Rede. Nach Antiochien ge-

langte er entweder im Oktober oder anfangs November, also jedenfalls

noch vor dem Beginn der Regenzeit.

Vor dem Frühling 54 konnte natürlich die galatisch-phrygische Mission

nicht in Angriff genommen werden. So blieb Paulus die Wintermonate 53/54
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in Antiochia. Wie lange dauerte, aber die Mission in der galatischen Land-

schaft in Phrygien? Gewiß mehrere Monate (vgl. oben S. 450). Die Zeit

läßt sich auf Grund folgender Tatsachen und Erwägungen roh abschätzen.

Der unmittelbar sich anschließende Aulenthalt in Ephesus dauerte bis zur

Abreise des Timotheos und Erastos nach Makedonien mindestens "4 + 2

•Jahre (Act. 19, 8— 10). Wir sagen mindestens; denn es könnte recht gut

sein, daß die Ereignisse 19, 11—20, die Früchte der Lehrtätigkeit Pauli,

zum Teil über die zwei Jahre in der Schule des Tyrannus hinausreichen.

Das ist sogar an sich schon wahrscheinlich und scheint durch v. 21 : 'Qg

Si (:iiiii)ibi^ii laria, wo nicht an das Ende der Unterweisungen in jener

Schule, sondern an den Abschluß zahlreicher Bekehrungen angeknüpft wird,

bestätigt zu werden. Nach der Abreise von Timotheos und Erastos, die mit

Rücksicht auf die Eröffnung der Schiffahrt frühestens anfangs März 57

stattgefunden haben kann, blieb Paulus noch xqövop in Asien (19, 22). Die

Dauer dieses Zeitraums ist uns zwar nicht genau bekannt, beträgt aber

sicher mehr als 50 Tage und wahrscheinlich etwa 2—3 Monate (siehe oben

S. 450). Somit wäre Paulus frühestens etwa Ende Mai 57 nach Makedo-

nien gereist. Anderseits kann die Abreise auch nicht viel hinausgerückt

werden, da die folgende Missionsreise in Makedonien und Achaia gewiß

mehrere Monate in Anspruch nahm und sicher im November zu Ende ging.

Dies haben wir bereits S. 451 aus der Erkenntnis gefolgert, daß die Ab-

reise von Korinth — nach dreimonatigem Aufenthalt — Ende Februar oder

Anfang März stattfand. Auf Grund vorstehender Erwägungen ergibt sich

folgende

Zeitfolge der Ereignisse Act. 18, 1—20, 4.

Hierbei ist zu beachten, daß die durch Sperrdruck hervorgehobenen

Monatsdaten kaum einen Fehler von einem halben Monat, die übrigen aber

höchstens einen solchen von 1—2 Monaten in sich schließen werden.

1. Aufenthalt zu Korinth: 52 frühestens März 20—53 August 20

spätestens April—53 Sept.

2. Paulus vor Gallio: 53 Mai oder Juni(?)

3. Ankunft in Jerusalem: 53 entweder kurz vor Mitte Sept. (od. Okt.)

4. Aufenthalt in .4ntiochia: 53 Okt. Nov.—54 März April

5. Mission in Galatien und Phrygien: 54 April—Oktober

6. Aufenthalt in Ephesus: 54 Nov.—57 Mai Juni

7. Mission in Makedonien und Hellas: 57 Mai'Juni—Nov./Dez.

8. Drei Monate in Hellas: 57 Nov., Dez.—58 Febr. März
9. Reise Korinth—Philippi: 58 Febr./März—gegen März 28 (Nisan 15)

Die dem Jahre 52 vorausgehenden Ereignisse aus dem Leben des

Apostels gedenke ich im Zusammenhang mit dem Todesjahr Christi zu

untersuchen, worüber später anderswo.

Hier sei nur noch einiger chronologischer Einzelheiten gedacht, die

sich an das Verhör des gefangenen Apostels in Cäsarea vom 23. Mai 58

anschließen. Einige Tage darauf lassen sich Felix und Drusilla von Paulus

über Christus belehren (24, 24 f.). Dann folgt die wichtige Angabe, daß
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nach Vollendung von zwei Jahren (rheu'ag nh]Q(oi'>Eiaijg) Felix als

Nachfolger den Porcius Festiis erhielt. Dies scheint klar darauf hinzu-

weisen, daß letzterer am 1. Juni sein Amt antrat und nicht erst einen

vollen Monat später; vom 1. Mai als Termin kann natürlich gar nicht die

Rede sein (vgl. hierzu den Amtsantritt Gallios als Prokonsul S. 452).

Die Zeitfolge der Act. 25—26 namhaft gemachten Vorkommnisse
während der ersten Wochen des neuen Prokurators ist folgende:

(iO Juni 1 Antritt der Verwaltung des Festus in Cäsarea.

4 Festus bricht von Cäsarea nach Jerusalem auf (25, 1).

5 Ankunft daselbst.

5— 14' Aufenthalt des Festus in Jerusalem. Er widersteht dem
hinterlistigen Ansinnen der Hoheni)riester und Ersten der

Juden, Paulus nach Jerusalem heraufkommen zu lassen, und
beruft sie nach Cäsarea zur Gerichtssitzung (25, 2—6).

15 Sie gehen [Sonntags] mit Festus hinab nach Cäsarea (25, 6).

16 Ankunft daselbst.

17 Gerichtssitzung „am folgenden Tage" (25, 6). Paulus weigert

sich, in Jerusalem vor dem jüdischen Gericht zu erscheinen;

er ruft den Kaiser an.

20 Nach Ablauf von einigen Tagen [Donnerstag (od. Freitag?)]

treffen Agrippa und Berenike zur Begrüßung des Festus in

Cäsarea ein (25, 13).

23(?)Nach mehrtägigem' .Aufenthalt ladet sie Festus für den
kommenden Tag ein, Paulus kennen zu lernen (25, 14—22).

24(?) Paulus vor Agrippa und Berenike nebst einer auserlesenen

Gesellschaft (25, 23 ff.; 26).

Die zahlreichen genauen chronologischen Angaben über einen Zeit-

raum von kaum vier Wochen mögen wohl darin ihren Grund haben, daß
hier Leute von Bedeutung auftreten, auf deren Zeugnis bezüglich der Wahr-
haftigkeit seines Berichtes Lukas Wert legte.

Die Chronologie der Romreise bis zum Eintreffen in Malta (Act. 27)

sticht dagegen durch ihre Dürftigkeit sehr ab. Schon der Tag der Ein-

schiffung auf dem adramyttenisclien Kauffahrteischiff wird — wenn wir
von Kodex D absehen — nicht angegeben. Nach letzterem wäre sie schon
am Tage nach dem Erscheinen Pauli vor Agrippa erfolgt. Es liegt auch
wirklich kein Grund für eine längere Verschiebung vor; denn die Sendung
Pauli war schon unmittelbar nach seiner Anrufung des Kaisers beschlossene
Sache; auch wartete man nicht, bis ein Schiff für die direkte Fahrt nach
Italien bereit stünde. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß man schon

> Lukas bietet als Zeit des Aulenthalts Donnerstag und Freitag hinab. Darnach
merkwürdigerweise '//'f'e«? ov nXciovs öxtc'o richtet sich obiger Ansatz.

JJ öey.a. lu der Tat wäre ,9 Tage' unzu- - Wir nahmen 4 Tage an, d. h. das Mini-

läs.sig; denn dann wäre die jüdische Behiirde mum der v,u. TiAeioveg; sicher ist diese Wahl
am 14. Juni, d. h. an einem Sabbat nach ja nicht: aber es ist auch nicht wahrschein-
Cäsarea aufgebrochen. ,10 Tage' eignen sich lieh, daß Felix dem König erst viel später
besser als ,8 Tage'; denn so gingen sie am über Paukis Mitteilung machte.
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gegen Ende Juni in See stach. Die P'alirt ging nach Sidon, dann (wegen

des widrigen Westwindes) nördlich an Cypern vorüber längs Cilicien und

Pamphylien. So gelangte man endlich — durch den Landwind und den

Küstenstrom begünstigt (vgl. Balmkr, Die Romlahrt des Apostels Paulus und

die Seel'ahrtskunde im römischen Kaiserzeitalter 1Ü05, 2!)9) — nach Myra
in Lycien. Die Dauer der Reise wird nicht angegeben; sie hätte aber auf

dem eingeschlagenen Wege schon unter normalen Verhältnissen etwa 7 + 2

(Aufenthalt in Sidon) Tage betragen. Erst in Myra konnten die Reisenden

ein Schiff für die Italienfahrt finden. Die Fahrt bis gegen Knidos hin war
außerordentlich mühselig und zeitraubend; sie vollzog sich ü< ixavalc. inil-

QctiQ, d. h. während mindestens 50 Tagen. Von da an zwang der Wind,

gegen das Ostende von Kreta (bei Salmone) zu steuern, an dem man mit

Mühe vorüberfahrend südlich der Insel den Ort Kaloi-limenes (Schönehäfen)

erreichte. Paulus mahnte dringend, hier zu überwintern, da schon reich-

lich Zeit verflossen (ixaror xQopov ötayevoiiisi'ov), die Schiffahrt bereits un-

sicher, da auch das , Fasten' (i) vijania) schon vorbei war. Letzteres ist

gewiß der 10. Tisri (Versöhnungstag), der im Jahre 60 auf 24. 25. Sept.

jul. fiel. Es mag zunächst auffallen, daß Lukas den 10. Tisri, der — wie

jedes Datum eines Lunisolarkalenders — um 27 bis 28 Tage im wahren

Sonnenjahr schwankt, zur Markierung einer bestimmten Jahreszeit be-

nutzt hat; da wäre doch die Wahl des Herbstäiiuinoktiums angezeigt

gewesen! Ganz richtig; aber Lukas kannte sich recht gut aus; denn der

10. Tisri des Jahres fiO entspricht 1. nahezu dem mittleren julianischen

Datum des Versöhuuugstages ' und ist 2. zugleich der Tag des Herbst-

äquinoktiums (Sept. 24). Lukas war also im Jahre 60 aus zwei
Gründen zur Wahl der rijateia als Zeittermin berechtigt. Und da

dies in keinem andern Jahre von 515 bis 67 der Fall ist, so liegt darin

eine weitere Bestätigung der Richtigkeit unserer Chronologie.
Wenn es nun heißt, .Fasten' sei schon vorüber gewesen, so kann

man doch für die seit 25. Sept. verflossene Zeit nicht einen ganzen Monat

ansetzen; sonst wäre jene Zeitangabe wertlos. Es handelt sich schwerlich

um mehr als zwei Wochen. Sind Paulus und seine Gefährten in Cäsarea

schon gegen Ende Juni aufgebrochen, so waren sie bis gegen Ende Sept.

drei Monate unterwegs. Somit würde, falls r/.avov Se xi>'J>''^'' fhayiro/ieror

(27, 9) — was kaum zu bezweifeln — sich nicht auf den letzten Teil der

Fahrt oder den Aufenthalt in Kaloi-limenes, sondern auf die ganze Fahrt

bezieht, ix. ZQÖr. drei Monate und mehrere Tage, ,reichlich eine (Jahres-)

zeit' betragen.

Wie lange der Aufenthalt in Kaloi-limenes dauerte, ist nicht ange-

geben. Die Versuche — gegen den Rat Pauli — , den für eine Überwin-

terung geeigneten Hafen Phönix zu erreichen, scheitern. Bald wird das

Schiff vom Wirbelsturm (N.-O.) erfaßt und ,14 Tage' auf dem Adriatischen

Meer umhergetrieben, bis — allerdings unter Verlust des gestrandeten

Schiffes — die gesamte Besatzung heil in Malta landet. Dies geschah

• Dieser Tag fiel in dem Zyliliis (id -TS n. (,'hr. am spatesten Im .iaiiic II t, namlieli

auf Okt. 9,10.
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früliestoiis Mitte Oktober. In Wirklichkeit mag das Datum erlieblicli

s])äter golallen sein, wenn auch sclnverlicli erst gegen Ende November.

Denn daraus würde folgen, daß der Aulenthalt in Kaloi-limenes über einen

Monat währte, was Lukas kaum unerwähnt gelassen hätte.

Da nun der Aufenthalt in Malta ,drei Monate' betrug (28, 11), so ist

höchst wahrscheinlich die Abfahrt von dort bereits im Februar erfolgt —
entgegen der alten Seemannsregel, wonach man erst um den 5. März die

Schiffahrt eröffnete. Diese Ausnahme ist aber leicht begreiflich. Das

alexandrinische Schiff ,Die Dioskuren', das Paulus und seine Gefährten

aufnahm, luitte durch die vom Sturmwetter erzwungene Überwinterung auf

Malta schon eine mehrmonatige Verspätung, was natürlich schon an sich

einen kaufmännischen Verlust bedeutete, der nur durch möglichst frühe

Landung an seinem Bestimmungsort einigermaßen wettgemacht werden
konnte. Dazu kam die Gefahr für die Ladung bei längerem Aufschub.

Endlich versprach der durch die vorausgegangene lange Sturmzeit bewirkte

atmosphärische Ausgleich eine längere Periode günstigen Wetters und ge-

währten die nicht fernen Häfen Syrakus und Rhegium den etwa nötigen

Schutz und die mögliche Voraussicht geeigneten Wetters füi' die weitere

Fahrt. Syrakus ließ sich innerlialb eines Tages erreichen. Hier war drei

Tage Aufenthalt. Wohl schon tags darauf landete man in Rhegium und
den am folgenden Tag einsetzenden Südwind benützend gelangte man
schon am nächsten Tage nach Puteoli. Hier verblieben Paulus und Lukas

auf Bitten der Brüder „7 Tage"; dann ging's wohl nach Cai)ua und von

hier auf der Via Appia über Sinuessa, Terracina, Foi'um Appii und Tres

Tabernae nach Rom, von wo ihm die Brüder teils bis Tres Tabernae (48 km),

teils sogar bis Forum Appii (.')!) km) entgegen kamen.

Der Lagerkommandant, dem nach einer Lesart die Gefangenen ül)er-

geben wurden, kann — nachdem jetzt das Jahr 61 als Zeit der Ankunft

bewiesen ist — nur Burrus sein (vgl. oben S. 425 f.')- Die milde Haft

mit ungehinderter Lehrtätigkeit in einer Mietswohnung, die dieser dem
Apostel gewährte, dauerte zwei volle Jahre (28,30), also bis Febr./März 63.

Seine gottgesegneten Erfolge während dieser Zeit deutet er selbst Phil. 1, 12 ff.

und 4, 22 an. Diese Gefangenschaft endete aber gewiß mit seiner Frei-

sprechung. Die Gefangenschaft, die dem Tode unmittelbar vorausging

(vgl. 11 Tim. 4, 6 ff.), war eine zweite. Dies beweisen vor allem die

Pastoralbriefe, wonach Paulus noch einmal in Ephesus und Philippi (I Tim.

1,:!), Korinth und Milet (11 Tim. 4,20), auf Kreta (Tit. 1,5), in Nikopolis

(Tit. 3, 12) gewesen sein muß. Dazu kommt das Zeugnis Clemens Roma-
nus (Brief an die Korinther cp. 5), daß Paulus bis an die Grenzen des

Abendlandes (sicher = Spanien und nicht Rom!) kam; vgl. Rom. 15,28.

Somit war der Apostel bei Beginn der Christenverfolgung (Juli 64) gewiß

nicht in Rom. Die kirchliche Tradition setzt seinen Tod bekanntlich auf

das Jahr 67 (siehe auch „Nachträge").



X.

Die Chronologie im „Jüdischen Krieg" des Flavius

Josephus.

I. Bedeutung der Tagdaten im ,Jüdischen Krieg' des

Joseplius.

(Nachweis einer durchgreifenden Datierung nach dem jüdi.schen

Kalender.)

Bekanntlich bedient sich Joski-his insbesondere im Bell. Jud. der

makedonischen Monatsnamen. Nun waren aber diese in mehreren von-

einander abweichenden Kalendern in Uebrauch, von denen folgende vier

in Betracht kommen

:

I. Der syro-makedonische Kalender, dessen Monate sicli mit jenen des

Julian, decken, indem z. B. Dystros 1 = März 1, Xanthikos 1 = April 1 usw.

II. Der Kalender von Tyros, wo üystros 1 = März 18, Xanthikos 1

= April 18. Die Monate Dystros bis Paneraos inkl. haben hier 31 Tage;

alle übrigen nur 30.

III. Die Kalender Askalons und Gazas, die dem weitverbreiteten alexan-

drinischen nachgebildet sind und aus lauter 3ütägigen Monaten und fünf

Epagomeuen bestehen, welch letztere dem 24.—28. .\ugust entsprechen.

Die beiden Kalender unterscheiden sich nur dadurch, daß der von Gaza

dem von Askalon um einen Monat voraus ist; so ist in Gaza Dystros 1 =
Februar 25, in Askalon Dystros 1 = März 27.

IV. Der jüdische Kalender, wo Dystros 1 = Adar 1, Xanthikos 1 =
Nisan 1 usw. Eine vollständige Übersicht dieser vier Kalender bietet fol-

gende Liste, in der das Zeichen (.) den Jahresanfang angibt.

U.J
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Welchem dieser Kalender entsprechen die Daten des Josephis?
Viel ward hierüber geschrieben und gestritten; doch herrscht bis jetzt

nocli keineswegs Klarlieit. Scauokk, Baronh s und Usmoii waren der Mei-

nung, es handle sich um die Munate des syro-makedonischen (= Julian.)

Kalenders. Dagegen erhoben Petavius ' und Noris ~, der spätere Kardinal,

Einspruch ; sie vertraten mit guten Gründen die Ansicht, daß Josehhls sich

des jüdischen Lunisolarkalenders bedient habe. So auch Ideler^ Anger ^
WlESEi.ER^ Ceinton*^ U.a. Eine Zusammenstellung der an 4—5 Einzelfällen

erbrachten Beweise findet sich bei Idei.er, Handb. d. Chronol. I, 401 ff.,

SchOrer, Gesch. d. jüd. Volk. (li)Ol) 1, 756f., Ginzel, Handb. d. Chronol.

(1912) II, 68 f.

Indes kann schon Noris" nicht umiiin, eine Ausnahme zu konstatieren:

das Datum des Todes von Vitellius (nach Josephis;, Bell. Jud. IV, 11, 4)

der 3. Apellaios. Dieses Datum weise auf den tyrischen Kalender, nach
welchem Apellaios 3 = Dez. 20, wo der Kaiser (im Jahre 69) wirklich ge-

storben sei. Auch Idei.er'* kann gegen diese Annahme nichts Erhebliches

einwenden. Ebensowenig Schürer ". U.nher '° dagegen suchte darzutun, dal.i

Vitellius Dezember 21 gestorben und daß die Ziffer 3 des Josephinisclien

Datums verderbt sei. Gleiclizeitig vertrat Niese " die entgegengesetzte An-
sicht. Nach ihm hat Josephis nicht nur an der eben angegebenen Stelle,

sondern meistens auch sonst nach dem syrischen Kalender datiert. Nach
Ginzel'2 ist dies „möglich, aber nicht sicher". Allein der einzige be-

achtenswerte Grund Nieses (es handelt sich um die Dauer der kriegerischen

Operationen Vespasians bei Jotapata) ist keineswegs stichfest, wie unten
gezeigt wird.

Auch die alte Anschauung (eines Scalicier, Baronius und Usher) hat

moderne Vertreter gefunden; so in 0. A. Hoffmann *^ Schlatter'^ und West-
BERi; '^. Hoffmann behauptet, daß Josephis kritiklos sich nach dem Kalender
richte, dem seine jeweilige Quelle folge, und daß den vielen Daten des

Bell. Jud. die im römischen Lager geführten Akten zugrunde liegen. Dafür
macht H. besonders geltend, daß die bestimmten Daten bei Josephus sich

fast ausschließlich auf römische Unternehmungen, nicht aber auf inner-

1 PETA\-iLis, Do doctriiia tomporuni, lib. 11, '" l'NUER, Uio Tagchiten des Josephus
c- -XXVI. •

(Sitzuiigsb. d. Müiich. Akad., phil.-hist. Classe
- NORls, Annus et Epochae Syromacedo- l.S'JS) II, 456—465.

iiiim in vetustls urbiuni S.vriac nummis expn- " Niese, Über den von Josephus im bellum
sitae (Leipzig 1696) diss. 1. c. :! |). IUI. Judaicum benützten Kalender (Hermes X.Will

^ Ideeer, Handb. d. matliein. und techn. [1893], 197—20S).

Chronol. I, 400 f(. is GiNZEL, Handb. d. Chronol. (1914) 111, :il)

* ANCiEli, De temiiorum in .Xctis aposto- (vgl. II, 69).

lorum ratione, 16 sq. '> O.A. Hoi-FM.ANN, De imperatoris Tili
'• WiESELER, Chronol. Synopse der vier temporlbus recte definiendis (Marburg 1833),

Evangelien (1843), 44S. 4—17.
'^ Clinton, Fasti Helleniei 111, 357. n ScHLATTER. Zur Topograpliic und Ge-
'•

I. c. I, c. 3 p. 61. schichte Palästinas (1893), 360-367.
* ' c. 436. 1.^ Westbero, Die Biblische Chronologie
' SchoRER, Gesch. d. jüd. \'olk. im Zeit- nach Flavius Josephus und das Todesjahr

alter Jesu Christi, 3. u. 4. Aul). (1901), I, 758. Jesu (Leipzig 1910).
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jüdische Ereignisse beziehen. Schi reu (a. a. O. I, 7n7 f.) stimmt zwar der

Grundlage dieser Anschauung zu; so gebe Joski-his augenscheinlich die

Regierungszeiten der Kaiser Galba, Otho und Vitellius nach dem römischen

Kalender, den Todestag des Vitellius anscheinend nach dem tyrischen,

mehrere andere aber sicher nach dem jüdischen. Dagegen weist Schcrkr

(mit Recht) die HoFFMAXNsche Deutung der Daten des Bell. Jud. zurück

(a. a. O. 758). Ebenso wendet sich Schürer (a. a. O. 759) gegen die Ver-

suche ScHLATTERs, an drei Stellen nachzuweisen, daß die Monate Hyper-

beretaios, Artemisios und Loos im Bell. Jud. 31 Tage zählen und folglich

dem syro-makedonischen (julianischen) Kalender angehören. Die diesbe-

züglichen Darlegungen Schi'rers bedürfen freilich einer genauen Nachprü-

fung. Was aber Westbkrg (a. a. O. 14 ff.) gegen sie vorbringt, vermag ich

nicht zu unterschreiben; und noch weniger kann man die Gleichungen

billigen, zu welchen er selbst (a. a. O. S. 21) gelangt '.

Ihr Urheber meint zwar: „Diese Gleichungen reden Bände zu jedem

Kenner des Kalenderwesens" ; leider aber beruhen diese Gleichungen auf

einer Reihe unrichtiger Voraussetzungen und fehlerhafter Rechnungen, z. T.

auch auf Nichtbeachtung der babylonischen Chr(mologie. Unsere Dar-

legungen werden dies beweisen.

Nach allem behält Sch( rer — trotz mangelnder Beweisführung — ge-

wiß recht, wenn er seine Darlegung (a. a. O. 760) mit dem Satze beschließt:

„Die große Mehrzahl der Daten im Bell. Jud. ist also höchstwahrscheinlich

nach dem jüdischen Kalender gegeben." Damit ist indes noch nicht viel

gewonnen; denn so bleibt es in jedem einzelnen Fall, wo es nicht beson-

ders nachgewiesen ist, unsicher, welchen Kalender Josepius benützt hat,

und wir müßten wohl für immer darauf verzichten, die Daten des Bell.

Jud. in solche des julianischen Kalenders umzusetzen.

Zu diesem verzweifelnden Ignoramus liegt indes keine begründete Ver-

anlassung vor, vorausgesetzt, daß man folgenden prinzipiellen Erwägungen

gerecht wird und das gesamte Material einer kritischen Prüfung unterzieht.

A. Prinzipielle Erwägiuigen.

1. Das Werk über den jüdischen Krieg hat einen Mann zum Ver-

fasser, der „ein geborener Hebräer aus Jerusalem und priesterlichen Ge-

schlechts" war. Die naturgemäße Quelle aller Ereignisse des politischen

und religiösen Lebens seines Volkes, die er nicht selbst erlebte, waren

daher jüdische Aufzeichnungen, selbstverständlich nach jüdischer Datie-

rung. Eine Umsetzung dieser Daten in julianische (syro-makedonische) oder

tyrische lag Josephus — ganz abgesehen von der großen Schwierigkeit

eines solchen Unternehmens — schon deshalb fern, weil er sein Werk

70 n. Chr.
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zunächst für „die Barbaren im oberen Asien" in „seiner Muttersprache"

geschrieben hat.

2. Dasselbe gilt aber auch in bezug auf alle datierten Ereignisse, die

vor seine Gefangenschaft (bei der Einnahme von Jotapata) fallen. Erst

von da ab hätte sich Joskphiis der im römischen Lager gebräuchlichen

Datierungsweise bedienen können. Daß er es aber nicht getan hat, erhellt

aus folgenden Gründen: a) Joskphis selbst sagt in seiner Verteidigungs-

schrift contra Apionem I, 9: „In dieser Zeit (der Belagerung Jerusalems)

entging nichts meiner Kenntnisnahme ; denn was ich im Lager der Römer
sah, schrieb ich sorgfältig nieder, und die Berichte der Überläufer waren

ohnehin mir allein verständlich." Josephus stützt sich also nicht auf

römische Akten, b) Von fünf erwiesenen Fällen, wo Josephis jüdische

Mondmonate mit makedonischen Monatsnamen bezeichnet, gehören drei der

Zeit seiner Gefangenschaft an, nämlich 14. Nisan = 14. Xanthikos (B. J. V,

3, 1 ; 1.3, 7), 17. Tammuz = 17. Panemos (B. J. VI, 2, 1), 10. Ab = 10. Loos

(B. J. VI, 4, 5). Hätte er sich nun an andern Stellen bei der Datierung

der von ihm erlebten Ereignisse eines andern Kalenders bedient, so hätte

er dies zweifellos angedeutet. Denn mag man auch seine historische

Genauigkeit nicht sehr hoch einschätzen, so dai'f man ihm, dem zweifellos

sehr gebildeten Schriftsteller, doch nicht jenen Grad von Umsicht absprechen,

die selbst dem vernünftigen gemeinen Mann nicht fehlt. Einen Holzfäller,

der die Dimensionen seiner Baumstämme bald nach Ellen, bald nach Meter-

maß bestimmte, aber gleichwohl ohne vorherige Umrechnung alles in ,Ellen'

angibt, wird man als schwachsinnig bezeichnen. Auf gleicher Stufe

würde aber auch das Verfahren des Joskphis stehen, falls er im
gleichen Buch, ja im gleichen Kapitel, bald so, bald anders da-

tiert hätte, ohne es ausdrücklich anzugeben. Denn der Unterschied

des jüdischen Lunisolarjahres und seiner Monate von dem Sonnenjahr, dem
man im römischen Lager folgte, war ihm ebenso klar wie dem Holzfäller

der Unterschied von Elle und Meter. Man kann auch nicht einwenden,

daß Josephus im römischen Lager nicht in der Lage war, sich der Zeit-

rechnung seines Volkes zu bedienen. Über eine etwaige Einschaltung eines

Veadar konnte er sich, falls er noch einer Belehrung bedurfte, durch Über-

läufer unterrichten und den 1. Monatstag konnte er ebensogut von der

jungen Mondsichel ablesen wie die Kalendermacher in Jerusalem.

:'.. Anders verhält es sich mit Ereignissen, die gar nicht der jüdischen
Geschichte angehören und deren Daten Joskphis römischen Quellen ent-

nehmen mußte. Dahin gehört die Dauer der Regierung eines Galba,

Otho, Vitellius, von welchen keiner in die (iescliicke Palästinas einge-

griffen hat. Nach Joskphis hat Galba „7 Monate und ebensoviel Tage"
(B. J. IV, f), 2), Otho „3 Monate und 2 Tage" (B. J. IV, 9, 9), Vitellius

„S Monate und 5 Tage" (B. J. IV, 11,4) regiert. Die Regierungszeiten sind

hier offenbar vom Beginn des Todestages des Vorgängers an gerechnet

und zwar unter Voraussetzung julianischer Daten (so bereits ScHfRER, 1. c.

p. 758 nach Knaakk, Zeitschr. f. luth. Theol. 1871, 244). Dabei wird frei-

lich der Todestag doppelt gezählt ; aber dieser Fehler ändert an der Richtig-
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keit der Voraussetzung nichts. Legt man den tyrischen Kalender zugrunde,

so ergeben sich allerdings für Galba wirklich 7™ 7<', aber für Otho 1 Tag

und für Vitellius sogar 2 Tage weniger, als Joskphus bietet.

Todestag nach Regierungs-' Todestag n. Reglerungs- ]
Regierungsd.

jul. Kalender dauer tyr. Kalender dauer nach Josfpius

ßm Oll

8"' Ti'i

Nero 68 Juni !) , -„,(,„ ,^,. Artemisios 22 , .,„ ^,,

Galba 6flJan. 15; .,„,.„ .q'. Apellaios 29[
.^,_,^,,

Otho „ Apr. ig; '^„,^,';i iDystros 30
; ^„, _^„

Vitellius „ Dez. 20' '
Apellaios 3'

Eine Zählung nach jüdischen Mondmonaten (von bald 2fl, bald 3(1

Tagen) oder nach stets SOtägigen Monaten ist natürlicli völlig ausge-

schlossen; denn hiernach würde die Tageszahl erheblich größer sein als

bei Josephus. Die Wahl römischer Monate zur Bestimmung der Dauer der

Regierung römischer Herrscher war übrigens selbstverständlich und einer

Zwei- oder gar Vieldeutigkeit ebensowenig unterworfen wie die Angabe

eines modernen Statistikers: die österreichische Staatsschuld belief sich im

Jahre . . . auf . . . Milliarden Kronen. Niemand denkt dabei an deutsche,

dänische oder englische, sondern nur an österreichische Kronen. Wirklich

auffallend ist es dagegen, daß Josephis (B. J. IV, 11,4) den Todestag des

Vitellius anscheinend nach dem tyrischen Kalender datiert, indem er

ihn auf den 3. Apellaios setzt. Dieser entspricht in der Tat dem 20. Dez.

Julian, und zugleich dem jüdischen 17. Tebet (Audynaios) des Jahres 69.

Natürlich kann der 3. Apellaios nicht ein verderbtes jüdisches Datum sein.

Wie kommt es aber, daß hier auf einmal nach dem tyrischen Kalender

datiert wird, wo doch die Dauer der Regierung des Vitellius offenkundig

nicht nach dem tyrischen, sondern nach dem römischen Kalender be-

rechnet ist? Darüber lassen sich nur begründete Mutmaßungen aufstellen.

Dabei ist zunächst zu beachten, daß weder Josephi s noch seine Mitarbeiter

bei Herstellung der griechischen Ausgabe seines Bell. Jud. imstande waren,

mehrere Jahre nach dem Krieg in Rom das Todesdatum XIII. kal. Jan.

(20. Dezember) mit Sicherheit in das jüdische Datum umzusetzen. Folge-

richtig sollte es beim römischen Datum verbleiben. Da dies aber den

Übersetzern oder späteren Verbesserern wie ein Fremdkörper in den chro-

nologischen .\ngaben des Werkes erscheinen mußte, setzten sie dafür —
durch die makedonischen Monatsnamen irregeleitet — das leicht erhältliche

Datum des auch in Griechisch-Antiochia und Seleukia gebräuchlichen tyri-

schen Kalenders ein. Hiernach würde Jo.sephus selbst nicht der Vorwurf

der zweifachen Inkonsequenz treffen, daß er die Dauer und Regierung des

Vitellius nach dem römischen Kalender, seinen Todestag aber weder nach

diesem noch nach dem sonst von ihm benützten jüdischen, sondern nach

einem dritten, dem tyrischen, Kalender datiert hätte. Auf keinen Fall

aber kann dieses einzige Datum uns an der Auffassung irre macheu, daß

Josephus die das politische und religiöse Leben seines Volkes

betreffenden Ereignisse durchweg nach dem jüdischen Kalender

datiert.
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B. Würciigung umstrittener Daten und Lösung einiger clirouolog. Rätsel.

Die folgenden Darlegungen haben einen zweifachen Zweck. Sie

sollen 1. den Beweis erbringen, daß alle anderen Angaben des Bell. Jud.,

welche einen Schluß auf die Chronologie des Josephus gestatten, sich dem
jüdischen Kalender fügen, aber mit den andern oben S. 459 erwähnten

Zeitrechnungen im Widerspruch stehen; 2. die Art und Entstehungsweise

einiger irriger Daten erklären.

I. Die umstrittenen Daten. Vermeintliclie Datierunjjen nacli dem
syro-maliecloniscJien (Julian.) und dem tyrischen Kalender.

Es handelt sich hier zunächst um jene oben erwähnten drei Fälle,

aus welchen irrtümlicherweise gefolgert wurde, daß die Monate Hyper-

beretaios, Artemisios und Loos nach Jo.sephis 31 Tage zählen. Da nun
den drei gleichnamigen Monaten nach dem syro-makedonischen Kalender

und dem Artemisios auch nach lyrischem Kalender gleichfalls 31 Tage
zukommen, der Mondmonat aber nur 29 oder 30 Tage hat, so wäre eine

Datierung nach dem jüdischen Kalender völlig ausgeschlossen. Aber gerade

das Gegenteil ist der Fall. Ein nochmaliges Eingehen auf diese Fragen
scheint nach SchOrers Bemerkungen (Gesch. d. jüd. Volk.^ I, 759 t'.) fast über-

flüssig. Dem ist jedoch in Wirklichkeit nicht so. Der verdiente Forscher

hat sich offenbar zu wenig eingehend mit diesem Gegenstand befaßt; er

hat nur das vorgebracht, was sich einer vernünftigen Beurteilung ohne
weiteres darbietet. Seine Begründung kommt daher meistens über einen

gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht hinaus und ist z. T. auch nicht

richtig. Zur Aufrechterhaltung seiner Ansicht bedarf es völlig neuer Beweise.

a) Datierung im Jahre des Kriegsausbruchs (fifi n. Chr.).

Nach B. ,1. II, 17, 6 (vgl. II, 17, 7) war das Fest der jährlichen IIolz-

lieferung für den Brandopferaltar am 14. Loos; nach den rabbinischen

Quellen (Megillat Taanit S 11, Misna Taanit IV, 5, S) am 15. Ab.

Hier bestellt allerdings eine Differenz von 1 Tag; Joskphis hat offen-

bar den Vorabend zum Feste gerechnet '.

Von den andei-n Kalendern kann hier nicht die Rede sein; denn

66 n. Chr.

Ab 14 = Juli 25 26 (sicher); dagegen

in Tyrus: Loos 14 = September 2

syro-makedon.: „ 14 = August 14

in Gaza: „ 14 = Augu.st 7

in Askalon: „ 14 = September 11

' Westberü kommt (a. a. 0. S. 8 u. 21J Annalime, daß nicht im Jahre 6G, sondern im

allerdings auf die scheinbar stimmende Glei- Jahre 67 n. Chr. der Krieg begonnen habe,

chung: .•\b 15 ^ Loos 14 = August 14, Leider Siehe S. 480-.

aber beruht dieselbe auf der unzulässigen
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b) Die Daten der Expedition des Cestius Gallus (66 n. Chir.).

Zur Feststellung des Kalenders, nach welchem Joskhhis die Ereignisse

dieses Kriegszugs datierte, hat man bisher lediglich die des Rückzugs
von Jerusalem nach Antipatris benützt; eine wirkliche Klärung hat aber

die Diskussion nicht erzielt. Darum scheint es angezeigt, zunächst hier

mit allen Mitteln einzusetzen. Erst an zweiter Stelle werden wir dem
Hinzug nach Jerusalem entscheidende chronologische Anhaltspunkte ent-

nehmen.

1. Der Rückzug. Nach B. J. II, If), 4 begann Cestius fiallus im

12. Jahre Neros (vgl. II, 10, !)) am MO. Hyperberetaios den .\ngrifl auf

Jerusalem, der 5 Tage hindurch vergeblich war (19, T)); erst am 6. Tag

hatten die Römer Erfolg. Merkwürdigerweise aber trat Cestius den Rück-

zug nach dem Lager (auf dem Skopos) an, wo er übernachtete. Am fol-

genden (also 7. Tage) marschierte er weiter, während der Feind die Nach-

hut verfolgte und Flankenangriffe unternahm. Das machte natürlich den

Marsch sehr beschwerlich ; aber er wurde nicht etwa durch energische

Gegenwehr der Römer verzögert. („Die Nachhut wagte es nicht, sich ihren

Verfolgern entgegenzustellen . . .", und die schwerbewaffneten Römer, welche

„die Marschlinie zu zerreißen fürchteten", gingen ebenfalls nicht zum Kampfe

gegen die leichtbeweglichen Bedränger vor.) Der Rückzug artete vielmehr

in wilde Flucht aus, so daß der größte Teil des Gepäcks zurückgelassen

wurde. So erreichten (am 7. Tag) die Römer ,mit Mühe' ihr früheres

Lager bei Gabao. Hier verweilte Cestius unschlüssig ,2 Tage'; als er ,am

.'(. Tage' sich von noch größeren Scharen von Juden umringt sah, setzte

er den Rückzug fort, bei dem er eine entscheidende Niederlage erlitt. Dies

geschah nach Josephus (II, 19, 9) am 8. Dios, im 12. Jahre der Regie-

rung Neros '.

Es kommt nun zunächst darauf an, der wievielte Tag dies ist, ob der

9. oder der 10. Am 7. Tag brachen die Römer jedenfalls schon in der

' Da der 8. Dios ^ Oktober l(i 17 des Dali .sich aber .losKPHUS bei der viel späteren

Jahres ()6, Nero aber Okt. IH des .lahres r)4 .^bl'assiing seiner Geschichte die Frage vor-

znr Regierung kam, so lallt die Niederlage gelegt hätte, ob im Jahre üK der 8. Dios

bei Bet-horon eigentlich bereits in das 13. noch vor den dies imperii gefallen sei, dürfen

Jahr Neros. Es ist jedoch mögUch. dali wir von ihm nicht erwarten ; denn das war

JosEHHl's die Jahre der römischen Kaiser keine so leichte Aufgabe. Ganz anders lägen

vom ersten Nenjahr nach der .Akzession an die Dinge, wenn er nach dem syro-makedon.

rechnet (da der 1. Januar seit Jul. Cäsar zu- (— Julian. | oder gar nach dem lyrischen Ka-

gleich gewiihnlicher .\nfang des römischen lender datiert hätte; denn dann wäre sein

Amtsjahres ist). Wahrscheinlicher aber ist s. Dios — 8. bzw. 25. Nov., und es wäre ihm

es, daß JüSKPHL'S sich gar nicht bewulU somit infolge seines Aufenthalts im römischen

wurde, daß am 8. Dios der \'^. Oktober und Lager, wo man den Regierungsantritt Neros

damit das 12. Jahr schon vier Tage vorüber am 13. Oktober feierte und ebenso bei der

war; das wäre allerdings unverständlich, späteren Benützung römischer Chroniken be-

wenn sieh unser Gescfliichtsschreiber damals züglich der Regierungszeit des Kaisers (siehe

in heidnisch-römischer Umgebung befunden oben S. 46;i) leicht klar geworden, daß nicht

hätte ; die Römer pflegten nämlich den Tag nur die Niederlage, sondern die ganze Fxpe-

des Regierungsantritts festlich zu begehen, dition des Cestius gegen Jerusalem in das

ein Umstand, der ihm nicht entgangen wäre. Ui. Jahr Neros gefallen sei.

K u g 1 e r , Farschiuigen. 30
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Morgenfrühe — denn Gefahr lag im Verzug — vom Skopos (7 Stadien von

Jerusalem) auf, um nach Gabao (Gibeon, heute ed-Dschib, 50 Stadien =
l'/4 geogr. Meilen, selbst auf der Kamelstraße nur 1^ Wegestunden von

Jerusalem) zu gelangen. Mit Rücksicht auf die oben erwähnten Umstände
konnten sie — wenn auch unter harter Drangsal — in Gabao im Laufe
des Vormittags eintreffen. Jedenfalls kamen sie nicht erst am Abend
(dem Jüdischen Anfang des nächsten Tages) an. Somit durfte der Tag
der Ankunft zugleich als erster Tag der Rast gelten. Daß aber Josephus

wirklich die Rasttage in dieser Weise zählte, ist erst noch zu beweisen '.

Denn vorerst bleibt die Möglichkeit offen, daß der Tag nach der Ankunft

als erster Tag der Rast betrachtet ward -. Trifft die erste Annahme zu,

so ist der 8. Dios vom 30. Hyperberetaios inkl. an gerechnet der 9. Tag,

und der Hyperberetaios zahlte folglich 30 Tage; im zweiten Fall dagegen

wäre der 8. Dios der 10. Tag und die Dauer des Hyperberetaios = 31 Tage.

Nun haben wir aber bereits S. 430 f. und zwar auch durch Gründe, die von

der Auffassung des Joskphu.s ganz unabhängig sind, gezeigt, daß die Juden

um die Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. in Reiseberichten wirklich den Tag der

Ankunft als den 1. Tag der folgenden Rast betrachteten. Es liegt aber

nicht der geringste Grund vor, bei Josephus etwas anderes anzunehmen *.

Folglich kommen dem Hyperberetaios nicht 31, sondern nur 30 Tage zu.

Damit scheidet die Annahme einer Datierung nach dem syro-mak. (=jul.)

Kalender aus. Was aber den jüdischen Hyperberetaios (= Tisri) betrifft,

so kann derselbe im allgemeinen sowohl 29 als auch 30 Tage zählen. Die

Entscheidung hängt also noch von der Dauer des Tisri im Jahre (iö n. Chr.

ab. Die Rechnung ergibt mit Sicherheit:

66 n. Chr. Tisri 1 = September 9; 10

66 n. Chr. Marheävan 1 = Oktober 9 10.

Also halte der Tisri (Hyperberetaios) in diesem Jahre wirklich 30 Tage.

Vorstehende Darlegungen schließen allerdings eine Datierung nach

dem Kalender von Tyrus und dem von Gaza nicht aus, da auch hier der

Hyperberetaios nur 30 Tage hat; außerdem mag vielleicht manchen unsere

Ansicht, daß die ,2 Tage' des Aufenthalts in Gabao vom Tage der Ankunft

an zu rechnen sind — worauf es ja gerade ankommt — , noch nicht völlig

überzeugen.

' Schürer blieb den ganzen Beweis hier- nacli Gabao einen großen Teil des Tages

für schuldig: seine Meinung, „bei ri~ tqi'ih kostete (man vgl. übrigens ob. S. 465), folgt

ist das vorhergehende n, iniovnjj höclist- doch lieineswegs, daß JosEPHUS diesen Tag
wahrscheinlich als Ausgangspunlct mit ein- nicht als ersten Tag der Rast betrachtete,

gerechnet" (Gesch. d. jüd. Volk.l^ S. 760, A. 28), ' Man beachte wohl, daß wir uns hier im

kann nur den Wert eines subjektiven Rnip- Rereich des Altertums und zwar des semi-
findens beansprnchen. tischen befinden, wo Auffassungs- und Rede-

- So Schl.atter, a. a. S. 3()(J f. und mit weise nichts von jener subjektiven Willkür

ihm Westberg. a. a. O. S. 14. Allein ersterer des Einzelnen haben, an welche die moderne
begnügt sich mit der Behauptung, und der . Zeit sich vielfach gewöhnt hat. Die serai-

,Beweis' des letzteren reicht nicht hin. Denn tische Welt war in jeder Beziehung durchaus

daraus, daß nach ihm der Marsch des Cestius konservativ, selbst bis zur Starrheit.
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Es gibt aber zum gleichen Ziel noch einen zweiten, bislang ganz

außer acht gelassenen Weg. an dessen Zuverlässigkeit niemand zweifeln

kann. Wir haben bis jetzt nur die Ereignisse während des Rückzugs des

Cestius betrachtet; verfolgen wir nun die unmittelbar vorausgehenden seines

Hinzugs nach Jerusalem.

2. Der Hinzug. Nach B. J. II, 10, 1 ff. rückt Cestius zunächst von

Antipatris kommend nach Lydda, findet dieses aber fast ganz verlassen;

„denn wegen des Laubhüttenfestes war die ganze Bevölkerung nach Jeru-

salem gezogen". Nun zieht er weiter über Bet-horon nach Gabao (50

Stadien von Jerusalem), wo er sein Lager aufschlägt. Die Juden, hiervon

unterrichtet, stellen sofort das Fest ein, greifen zu den Waffen und stürzen

sich den Römern entgegen, „ohne auf die (.Arbeits-)Ruhe der Woche Rück-

sicht zu nehmen (//*,(3f n]^ «4'7'is ii:Söoi(üöog i'vvoiur ^.aßörtfg), während

doch sonst der Sabbat sehr streng von ihnen beobachtet wird". Was ist

dies für ein Sabbat? Der gewöhnliche, welcher gerade in das achttägige

Fest hineinfiel, oder der 8. Tag des Festes, an dem gleichwie am 1. Festtag

die Arbeit ruhte und der daher auch als Sabbat galt? Im ersten Fall

wäre es der 18. Tisri (= 26. 27. September); im zweiten der 22. Tisri (
=

.•SO. Sept. 1. Oktober).

Glücklicherweise beeinflußt die Wahl zwischen beiden iii keiner Weise

die Lösung unserer Hauptfrage. Wir haben indes gute Gründe, uns für

den 22. Tisri zu entscheiden; denn 1. scheint doch die Nichtbeachtung der

rf^)'/" Ißöouüg mit der vorher erwähnten Einstellung des Laubhüttenfestes

zusanunenzuhängen ; 2. zeigt die Zeitfolge der weiteren Ereignisse, daß

nur der 22. Ti.sri gemeint sein kann.

Nach bedeutenden Verlusten werfen zwar die Römer die Juden an

der Front nach Jerusalem zurück; aber ihre Nachhut erleidet durch einen

Handstreich des Simon bar Giora bei Bet-horon eine empfindliche Schlappe

(22. Tisri). Während nun Cestius in der gleichen Stellung noch ,;5 Tage'

(23.—25. Ti§ri) verweilt, besetzen die Juden die Höhen und Engpässe. In

dieser für die Römer kritischen Lage versucht .\grippa (der sich damals

offenbar in Jerusalem befand) eine Vermittlung; aber seine Boten an die

Rebellen werden sofort ermordet und der darüber empörte Teil der Bürger-

schaft mit Steinwürfen und Knüppeln in die Stadt hineingetrieben. Cestius

aber benützt diesen Tumult und stürzt sich mit dem ganzen Heer auf die

Juden, die er bis unter die Mauer von Jerusalem treibt (26. Tisri). Hierauf

schlägt er auf dem Skopos (7 Stadien von Jerusalem) sein Lager auf

(26. 27. Tisri). Die folgenden ,;? Tage' (27.-29. Tisri) greift Cestius die

Stadt nicht an; „am 4. Tage aber, dem 30. Hyperberetaios, stellt er sein

Heer in Schlachtordnung auf und führt es gegen die Stadt". .\lso Hyper-
beretaios = Tisri.

Wie unzulässig aber die Annahme wäre, Josephis habe sich des syro-

maked. (= Julian.) oder des Kalenders von Tyros oder Askalon oder Gaza

bedient, erhellt aus Folgendem:

30'
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66 n. Chr.

1. Hyperberetaios 30 (= Tisri 30) = Okt. 9 (sicher)'

2. „ „ n. syro-maked. Kai. = „ 30, also 21 Tage zu spät

3. „ „ n. d. Kai. V. Tyros = Nov. 17, „ 39 „ „ „

4. „ „ n. d. Kai. v. Askalon = „ 26, „ 48 „ „ „

5. „ „ n. d. Kai. V. Gaza = Okt. 27, „18 „ „ „

Damit ist allseitif> und endgültig der Beweis erbracht, daß alle Daten
des JüSKHHi s, die sich auf die Expedition des römischen l'eld-

herrn Cestius gegen Jerusalem beziehen (B. J. II, 19,1—9), dem
jüdischen Kalender entnommen sind.

c) Die Daten der Belagerung von Jotapata.

Nach B. J. III, 6, 1 suchte sich Placidus der starken Feste Jotapata

zu bemächtigen, erlitt aber von den Jotapatenern eine tüchtige Schlappe.

Jetzt erscheint Vespasian selbst, von Ptolemais kommend, an der Grenze

von Galiläa. Der jüdische Heerhaufe unter der Führung des Josephus

verliert darüber den Mut und stiebt auseinander. Josephus selbst, „von

bangen Ahnungen übei- den Ausgang des Krieges überhaupt erfüllt", flüchtet

mit wenigen Getreuen zunächst nach Tiberias (III, 6, 2—3). Vespasian

rückt indes — das Datum fehlt — zunächst vor Gabara und nimmt es

beim ersten Ansturm. Begreiflich; denn die Stadt ist von der streitbaren

Mannschaft verlassen. Die Bewohner werden sämtlich niedergemacht und

ihre Stadt sowie alle umliegenden Ortschaften in Brand gesteckt (III, 7, 1).

Das war jedoch nur ein Vorspiel. Nun wendet sich der römische Feldherr

gegen den Hauptstützpunkt der Juden in jener Gegend Jotapata, wohin
die meisten waffenfähigen Feinde sich geflüchtet hatten. Dazu bedurfte es

aber einer brauchbaren Heerstraße, besonders für die Reiterei. In 4 Tagen
ist sie vollendet. Am 5. Tag, dem 21. Artemisios erscheint Josephus von

Tiberias her als der von der jüdischen Regierung bestellte Befehlshabei- in

der bedrohten Festung (7, 3). Dies wird Vespasian durch einen Überläufer

gemeldet. Daraufhin sendet er sofort 1000 Mann ab, um die Stadt zu um-
zingeln. Er selbst erscheint am Abend des folgenden Tages mit dem ge-

samten Heer vor der Festung; aber erst tags darauf (also am 23. Arte-

misios) beginnt der Angriff, der zunächst bis zum 5. Tag (27. Artemisios)

fortgesetzt wird. Jetzt verfügt Vespasian die Errichtung eines Belagerungs-

walles. Das Schlimmste für die Belagerten ist aber der Wassermangel;
denn — wie Joskphis hervorhebt — ist es eine Seltenheit, daß es in

jener Gegend zu der Zeit, in welche die Belagerung fiel, regnet,

' Streng genommen OI<tober S 9 nnw. nie passen würde. Selbst wenn man annähme,
Gleichung fußt auf sicheren rechnerischen dal.! der oben genannte Sabbat (B. J. II, 19, 2)

Ergebnissen
:
Nisan 1 des .Jahres 66 -= März nicht der 22., sondern der IK. TiSri wäre

16 17; Tisri 1 = Sept. 9 10. Eine Verschie- (vgl. S. 467), so würde das nichts nützen;

bung der beiden Ansätze um je einen Monat denn dann wäre TiSri 26 (= November 3 4)

wäreeinkalendarischesUndingund würdeauch = Hyperberetaios 30, was ebenso mit allen

ohnedies zu nichts füliren ; denn dann wäre obigen Gleichungen 2.— 5. in Widerspruch
Tiäri 1 = Okt. 9 10, also TiSri ISO = Nov. 7 8, stände,

was zu keiner der obigen Gleichungen 2.— 5.
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und Quellwasser gab es nicht. Leider ist der weitere Verlauf der Kämpfe
nur durch wenige bestimmte Daten gekennzeichnet: am 20. Daisios wird

ein Sturm zurückgeschlagen (7, 211) ; am 25. Daisios bemächtigen sich Trajan

(der spätere Kaiser) und Titus durch einen Sonderzug des benachbarten

Japha und machen die Bevölkerung nieder (7,31); ein gleiches Schicksal

bereitet am 27. Daisios Cerealis den Samaritern auf dem Berg Garizim

(7, 32). Jotapata aber trotzt noch immer den Schrecken der Belagerung,

„als am 47. Tage die Wälle der Römer die Stadtmauer über-

ragten". Am nämlichen Tage wird Vespasian durch den Rat eines Über-

läufers bestimmt, zur Zeit der letzten Nachtwache die Juden zu überfallen.

Es gelingt ; bei Tagesanbruch ist Jotapata genommen. Dies geschah im

13. Jahr Neros am Neumond (= Mondneulicht) des Panemos (III, 7,33—35).

Josephus wird gefangen und vor Vespasian und Titus geführt. Der Ge-

fangene offenbart sich als Prophet, indem er den beiden Siegern die Kaiser-

würde voraussagt (vgl. Dio 66, 1; T.\citus, Hist. V, 13). Um jeden Zweifel

der Glaubwürdigkeit dieser Prophezeiung niederzuschlagen, beruft er sich

darauf, daß er auch den Jotapatenern vorher verkündet habe, ihre Stadt

werde nach 47 Tagen in Feindeshand fallen und er selbst werde in die

Hände der Römer geraten. Gefangene Jotapatener bestätigen diese Aussage.

Was ergibt sich hieraus für die Datierungsweise?

NiE.sE (Hermes XXVIII [1893], 202 f.) bringt die 47 Tage heraus, indem

er die Zählung mit dem 1. der 4 Tage beginnt, während welcher Vespa-

sian eine Heerstraße nach Jotapata bauen ließ, also am 17. Artemisios,

und außerdem — den Gebrauch des tyrischen Kalenders voraussetzend —
dem Artemisios und Daisios je 31 Tage zuteilt. Vom 17. Artemisios bis

zum 1. Panemos einschließlich verstreichen so allerdings 15 -|- 31 + 1 = 47

Tage. Dagegen erhob SchCrer (Gesch. d. jüd. Volk. l\ 612) Einspruch, in-

dem er darauf hinwies, daß die 4 Tage der Herstellung der Straße der

Belagerung vorausgingen, also nicht mit eingerechnet werden dürfen; es

sei vielmehr anzunehmen, daß das Datum 21. Artemisios nicht zutreffe.

Zwingend ist indes die Begründung dieser Auffassung wohl nicht; denn

JosEPHi s spricht nicht ausdrücklich von einer 47tägigen Belagerung.
Allerdings ist dies der nächstliegende Sinn der Stelle III, 7,33: „Töjv 6'

dvä MC 'iMiunaia y.uQUQOvriotv y.a'i jiciq iÄJiiöa loic Seiroig üriexövtoiv

leaauQay.oaii] fiev >]fi£QC( y.a'i fßöö/ii^ rä y/onata tüv 'P(.i)[iaiojv l'TiEQijQd'i] tö

lei/og . .
." Die 47 Tage könnten aber auch die Dauer der ganzen Expe-

dition gegen Jotapata sein.

Was zunächst die kalendarische Voraussetzung Nieses betrifft, so ist

dieselbe gewiß unzutreffend. Dies ergibt sich schon aus der Tatsache, daß

Josephus nicht nur zur Zeit, wo er noch ein freier Jude war (so z. B. der

E.xpedition des Cestius, siehe oben S. 465 ff.), sondern auch als Gefangener
der Römer (so bei der Belagerung von Jerusalem, siehe unten S. 472 ff.)

nach dem jüdischen Kalender datierte. Wir haben aber noch einen be-

sonderen Grund: seine Angabe, daß es zu der Jahreszeit, in welche
die Belagerung fiel, nur selten regne. Diese hätte — wenn Josephus

sich nach dem tyrischen Kalender richtete — am 8. Juni (= 21. Artemi-
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sios) begonnen und am 20. Juli (=1. Panemos) geendet. Und in dieser

Jalireszeit, also vom 6. Juni— 18. Juli gregor. sollte es zuweilen in Jotapata

regnen und zwar so, daß es sich lohnte, das Wasser in Zisternen aufzu-

fangen? Nein, das ist völlig ausgeschlossen! Von den vielen diesbe-

züglichen modernen Beobachtungen, die hierüber besonders in der Zeitschr.

d. Deutsch. Palästina-Vereins (ZDPV) veröffentlicht wurden, seien hier die

Ergebnisse Vartan.s von 1892— 1907 herausgehoben, die Exnkr 1910 in der

genannten Zeitschrift S. 163 veröffentlicht hat. Die Beobachtungen wurden

in der englischen Station Nazaret (490 m Seehöhe) angestellt, dessen

meteorologischen Verhältnisse mit jenen von Jotapata jedenfalls sehr nahe

zusammentreffen.

Niederschläge in mm.

im Jahre 92 93 94 95 96 07 98 99 (K) (II (12 03 04 05 0(3 07
'~—

14 "22 24 47 31

- — 2 4 25 -
— — —

Die Zahl der Regentage im Mai schwankt hier zwischen und 5 und
ist durchschnittlich 2; die im Juni ist 0. Der letzte Regentag liegt zwischen

dem 6. April ' und dem 27. Mai - und fällt gewöhnlich etwa auf den 7. Mai.

Ähnliche Verhältnisse weist übrigens das ganze Westjordanland auf.

So fiel nach Hilderschkid, Die Niederschlagsverhältnisse Palästinas in

alter und neuer Zeit, ZDPV, XXV (1902), S. 60—66 der letzte Regentag
mit meßbarem Niederschlag

April
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Endtermin der Regenzeit anzunehmen. Die Niederschläge selbst mögen ja

etwas beträchtlicher gewesen sein als heute. Aber ein Unterschied von

mehr als einem halben Monat ist wirklich nicht zulässig. Und einen sol-

chen müßten wir annehmen, um die Hypothese zu retten. Denn nach Niese

hätte die eigentliche Belagerung am 6. Juni gregor. begonnen, also zehn

Tage nach dem letzten heutigen Termin der Regenzeit. Mit der geringen

Wassermenge aber, die die allerletzten Niederschläge einbringen mochten,

wäre den Jotapatenern sehr wenig geholfen gewesen.

Ganz anders liegen die Dinge, wenn wir bei Josephus auch hier

jüdische Daten voraussetzen; denn dann ist Artemisios 21 = Mai 23 24.

Da ferner Panemos 1 = Juli 1 2, so liegen zwischen dem Erscheinen der

ersten römischen Truppen vor Jotapata und dessen Fall 39 Tage und der

Tag des Falls ist der 40. Da nun das Datum Panemos 1 unanfechtbar ist

(es folgt [B. J. III, 9, 1] am Panemos 4 der Aufbruch Vespasians nach

Ptolemais), so ergeben sich folgende drei Möglichkeiten. Entweder:

das Datum Artemisios 21 ist irrig und es sollte dafür Artemisios 14 stehen;

oder: die Frist von „47 Tagen" ist zu reduzieren; oder endlich: letztere

umfaßt die ganze vom 1. Tage der kriegerischen Operationen Vespasians

an verflossene Zeit, also das ganze 7. Kapitel des III. Buches. Die beiden

ersten Annahmen sind jedoch schwerlich zulässig. Denn wie sollte im

Hebräischen oder Griechischen aus 14 durch Verschreibung 21 geworden

sein? Noch eher ist es denkbar, daß statt 47 ursprünglich 44 dastand;

dann wäre die Frist vom 1. Tag der Herstellung einer Heerstraße nach

Jotapata an gerechnet. Dagegen spricht aber die zweimalige Erwähnung
der „47 Tage". Gegen die dritte Annahme könnte man nur geltend machen,

daß das 7. Kapitel mit der Einnahme von Gabara beginne, die mit der

folgenden von Jotapata nichts zu tun habe. Dem ist jedoch nicht so. Die

Einnahme und Zerstörung von Gabara und den umliegenden Ortschaften

war eine notwendige Rückendeckung; außerdem hatten sich die dortigen

jüdischen Streitkräfte gerade nach Jotapata zurückgezogen; endlich galt ja

das ganze Unternehmen \"espasians vornehmlich diesem festen Platz, dessen

Truppen den Römern unter Placidus so übel mitgespielt hatten.

Wir sind demnach der Ansicht, daß die kriegerischen Operationen

Vespasians Artemisios 14 (= Mai 16 17) bei Gabara begannen und die

„47 Tage" bei Josephls sich so zusammensetzen: 3 Tage für die Ein-

nahme und Zerstörung von Gabara und der umliegenden Dörfer;

4 Tage für den Bau der Heerstraße nach Jotapata: 40 Tage
Dauer der Belagerung des letzteren.

Dabei bleibt aber die Möglichkeit bestehen, daß der ruhmredige

Festungskommandant Josephus absichtlich den terminus a quo seiner „47

Tage" nicht angab und sich so ausdrückte, daß nicht genau nachprüfende

Leser leicht zu der Meinung verleitet werden konnten, er habe den Platz

so lange gehalten.
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d) Datum der Besetzung von Gadara, der Hauptstadt Peräas
(68 n. Chr.).

Um sich gegen den aufrührerischen Teil der Bevöll«:erung zu schützen,

bitten die Vornehmen von Gadara den römischen Feldherrn, ilire Stadt zu

besetzen. Dem entspricht Vespasian am 4. Dystros (B. J. IV, 7, 3) und
liehrt hierauf wieder nach Cäsarea zurüclc, während er Placidus befiehlt,

die entflohenen Rebellen von Gadara zu verfolgen. Dem General gelingt

es, die Eroberung von Peräa bis auf die Festung Machärus durchzu-

führen (IV, 7, 4— 6); Vespasian selbst beschränkt sich während des Winters

(der Regenzeit) darauf, sich die eroberten Plätze durch Besatzungen zu

sichern und die zerstörten Ortschatten wieder wohnlich zu machen. Gegen
Beginn des Frühjahrs {i'nb Se rljt> äQxiiP tov i'ccQOQ) aber bricht er, dies-

mal mit dem größten Teil des Heeres, abermals von Cäsarea auf, um seine

Eroberungen bis nach Idumäa hinein auszudehnen (IV, 8, 1). Aus der Zeit-

folge dieser Ereignisse ersieht man klar, daß die Besetzung Gadaras geraume
Zeit vor Frühlingsanfang erfolgte. Dieser Tatsache fügt sich die Annahme,
daß Dystros = Adar, vollkommen. Denn

68 n. Chr. Adar 4 = Februar 25 26.

Dagegen kann eine Datierung nach dem Kalender von Tyrus oder

dem von Askalon gar nicht in Betracht kommen; denn
nach dem Kalender von Tyrus : Dystros 4 = März 21

.. „ „ „ Askalon: „ 4 = „ 30.

Die Unmöglichkeit, daß Jo.sei-hus sich des syro-makedonischen Kalen-

ders oder des von Gaza bedient habe, läßt sich in dem vorliegenden Einzel-

fall allerdings nicht nachweisen. Wir sind aber auch darauf nicht ange-

wiesen, da eine solche Datierung durcli alle der sub a, b, c und e erwähnten
Fälle endgültig ausgeschlossen ist.

e) Daten aus der Zeit der Belagerung Jerusalems (7ü n. Chr.).

Der Gebrauch des jüdischen Kalenders ist hier in folgenden Fällen

bezeugt

:

1. Nach B. J. \T, 2, 1 wurde das tägliche Morgen- und Abendopfor
am 17. Panemos eingestellt; nach Misna Taanit IV, 6 geschah dies am
17. Tammuz; also Panemos = Tammuz. Wir fügen hinzu: Alle andern
Kalenderformen sind ausgeschlossen; denn im

Jahr 70 n. Chr. Tammuz 17 = Juli 13 14 (sicher); dagegen
in Tyrus: Panemos 17 = August 5

syro-makedon.

:

„ 17 = Juli 17

in Gaza: „ 17 = „ 11

in Askalon: „ 17 = August 10

2. Nach B. J. VI, 4,5 haben die Römer den Tempel am 10. Loos
zerstört, an welchem auch der erste Tempel von den Babyloniern verbrannt

worden sei. Letzteres geschah aber nach Jeremias LH, 12 am 10. des

5. Monats (dem hebräischen Ab); also Loos = Ab.
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Auch hier sind die vier andern Kalenderfornien ausgeschlossen; denn im

Jahr 70 n. Chr. Ab 10 = August 5 6 (sicher); dagegen

in Tyrus: Loos 10 = „ 29

syro-makedon. : „ 10= „ 10

in Gaza: „ 10 = „ 'S

in Askalon : „ 10 = Sept. 7

In beiden Fällen erweist sich also nicht einmal der Zufall der An-

nahme eines andern Kalenders als des jüdischen günstig. Wir verfügen

aber noch über einen weiteren Beleg aus dem gleichen Jahr.

3. Ist wirklich Loos = hebr. Ab, so mul3 ersterer natürlich im näm-
lichen Jahre auch gleich viele Tage zählen wie letzterer. Dem ist in der

Tat so. Die Anzahl der Tage des Loos ergibt sich in unzweideutiger

Weise aus folgenden Angaben des Josehhis. Nacli VI, 8, 1 nahm Titus am
20. Loos die Dammarbeiten an der Überstadt in Angriff und nach VI, S, 'A

waren dieselben am 7. üorpiaios fertig. Da nun nach hebräischer Zähl-

weise sowohl der Tag, an welchem etwas begann, wie auch der Tag, an

welchem etwas endete, stets als vollwertig mitgerechnet wird ', so ist der

7. Gorpiaios der 18. Tag und hat der Monat Loos 30 Tage. Aber auch

dem Mondmonat .\b kommen 30 Tage zu ; denn der Berechnung zufolge ist

70 n. Chr. Ab 1 = Juli 27 28

„ „ „ Elul 1 = August 2(i 27

Durch dieses dritte Zeugnis allein wird freilich nur der syro-make-

donische Kalender (weil hier Loos [= August] 31 Tage zählt) und der von

Gaza (wo Loos 20 = August 13, Gorpiaios 7 = Sept. 4, also das Intervall

nicht 18, sondern 23 Tage betrüge) völlig ausgeschlossen; aber es genügt

vollauf, daß durch die beiden andern Zeugnisse aus dem gleichen Jahr

auch der Kalender von l'yros und Askalon mit Sicherheit ausscheiden.

Damit ist allseitig und mit zwingender Evidenz bewiesen, daß Joski'hls

alle Ereignisse des jüdischen Krieges durchweg nach dem dama-
ligen jüdischen Kalender datiert hat.

Da wir andererseits auch das Verhältnis dieses Kalenders zu dem
julianischen bestimmt haben (oben S. 32), so sind wir jetzt in der Lage,

alle Daten des Josephus in julianische umzusetzen, was unten S. 480 ff. auch

durchgeführt wird.

Das ist jedoch nicht der einzige Gewinn. Ebenso wichtig ist es, daU

unsere Untersuchung die Zuverlässigkeit und damit den Wert der

Chronologie des JosKfms in seinem jüdischen Krieg wesentlich
erhöht. Der oben S. 4(50 erwähnte Vorwurf Hokfmanns und die im Grunde

jenem zustimmende Äußerung Sem rers (Gesch. d. jüd. Volk.^ 1 7r)7): „Ein

Schriftsteller wie Josephus nimmt sich nicht die Mühe der Umrechnung,
sondern gibt die überlieferten Daten. Man darf daher von vornherein bei

ihm nicht für alle Daten denselben Kalender voraussetzen", erweisen sich

1 Vgl. z. B. I Sam. 30, 121.; Jüuus 2, 1 ii, und Westbeku dazu geführt, den 7. Uoi-piaios

iMatth. 12,40 mit Matth. 27,63; Gen. 42, 17 f.; als den 19. Tag aufzulassen und demgemäß
Esth. 4,10 11. ö, 1 ; Tob. ,?, 10. 12. Die Nicht- den Monat l,oos als :ilt;igig anzusehen,

beachtung dieses Umstände» hat Schlattek
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— mit der S. 462ff. erwähnten selbstverständlichen Aiisnalinie bezüglich

der Regierung'sdauer der römisclien Kaiser — als unbegründet und
hinfällig.

II. Rätselhafte Daten bei Josephus.

a) Cliroiiulugische Beziehung zwischen den beiden Tempel-
bränden unter Nebukadnezar und Vespasian. Ein Widerspruch

zwischen Bell. Jud. und Antiq.

Bezüglich der Zeit des Tempelbrandes im 2. Jahr des Vespasian sagt

Jo.sKPHi'.s, Bell. Jud. VI, 4,5: „Diesen (den Tempel) aber hatte Gott schon

längst zum Feuer verurteilt und es war gerade der verhängnisvolle Kreis

der Zeiten (// ei/iaQ^ivr] xqöi'oji^' jTEQt'oöog) am lü. Tag des Monats Loos

abgelaufen, an dem auch der frühere Tempel von dem babylonischen

Könige in Brand gesteckt worden war." Hiernach bezeichnet der make-

donische Name Loos denselben Monat wie der Abu, der 5. des Lunisolar-

jahres, an dessen 10. Tag die Babylonier den Tempel anzündeten; denn

wie konnte man von einer x(.'ö>'"}>' ^leQi'oSog reden, wenn die beiden Grenz-

daten V. 10 und Loos 10 nicht völlig gleichsinnig wären, sich nicht auf

denselben Kalender bezögen?

Wie kommt aber derselbe Joskphis (mindestens 15 Jahre) später in

seinen Antiquitates X, 8, 5 jriazu, den Tem])elbrand unter Nebukadnezar auf

den 1. Tag des 5. Monats zu setzen? Zunächst ist man versucht, ein

Schreibversehen anzunehmen; dies ist jedoch ganz unzulässig; denn der

1. Monatstag wird hier nicht durch ein leicht zu verwechselndes Zahlwort

oder Zahlzeichen ausgedrückt, sondern durch t// vovinivia, was gewöhnlich

den Neulichttag (1. Tag des Mondmonats), aber auch - im übertragenen

Sinne — den 1. Mimatstag überhaupt bedeuten kann (vgl. Pi.i tauch, Galba 22:

i] vovfOjvia lov ji<jloioi' /ii^fö^, i]t' y-uAcirfia^ luroraQiu^ /xtlovaiv und an-

dere Stellen bei Schürer, Gesch. d. jüd. Volk.^ \, 759). Ebenso unhaltbar

ist die Ansicht Westberu.s, jenes Datum V. 1 sei = Loos (August) 1, also

Abu 10 = August 10; denn abgesehen davon, daß man die julianischen

Monate nicht durch Ordnungszahlen bezeichnete, widerspräche diese Aus-

drucksweise bei JosEPHi's seiner treuen Wiedergabe des Jeremiasdatums

der Eroberung der Stadt : (IV. !l des 1 1 . Jahres des Zedekias) im gleichen

Kapitel S, 2, falls man nicht annehmen wollte, daß auch dieses Datum
julianisch, also nicht Düzu (Tammus) !), sondern Juli 9 sei. We.stberg

nimmt freilich einen solchen Anachronismus an ; aber seine Voraussetzungen

sind — wie unten gezeigt wird — verfehlt. Das Datum V. 1 der Antiq. ist

vielmehr = Abu 1, steht also in offenbarem Widerspruch zu dem biblischen

Datum V. 10, das auch Josephls bei Abfassung seines Werkes über den

jüdischen Krieg als richtig voraussetzt. Woher diese Wandlung?
Zur Beantwortung dieser Frage bedürfen wir der Kenntnis des Zeitraums,

der nach Josephus die beiden Tempelbrände (unter Nebukadnezar und Vespa-

sian) voneinander trennt. Es läßt sich aus folgenden Angaben ' ermitteln.

' Vgl. dazu auch .Nachträge'.
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1. Bell. Jud. VI, 4,8: Vom salomonischen Tempelbau

bis zur Zerstörung unter Vespasian im Jahre 70 n. Chr.... 1130 Jahre

7 Monate 15 Tage;

2. .\nti(|. X, 8,5: Vom salomonischen Tempelbau

bis zum Brand des Tempels unter Nebukadnezar . . . 470 Jahre 6 Mo-

nate 10 Tage;

Also liegen zwischen den beiden Bränden . . .ü(5U Jahre 1 Monat 5 Tage.

[Hiernach wüi'de die erste Zerstörung des Tempels in das Jahr ((560—HO)

= 591 V. Chr. fallen, während 587 v. Chr. das richtige Jahr ist. Da Josk-

CHus, Antiq. X, 8, 5 (in Übereinstimmung mit Joremias LH, 12 und 29)

das Ereignis dem 11. Jahr Zedekias und dem 18. Jahr Nebukadnezar zu-

weist, so hat er deren Regierung um vier Jahre zu früh angesetzt. Der

Fehler seiner Berechnung oder der ihm zu (lebote stehenden Listen kann

jedoch nicht in den Zeitbereich von Nebukadnezar bis Cyrus fallen ; denn

contra Apion. I, 21 gibt er ganz richtig an, daß zwischen der Zer.störung

des Tempels im 18. Jahre Nebukadnezars und dem Wiederaufbau im

2. Jahre des Cyrus 50 Jahre verflossen; 587— 5;i7 = 50].

Da sowohl das mittlere Jahr des julianischen Kalenders wie auch das

des verbesserten Metonischen Zyklus genau 365*4 Tage beträgt, so dürfen

wir diesen Wert auch in den obigen Angaben des Joskhhli.s voraussetzen.

Demnach sind 660 Jahre 1 Monat 5 Tage = 241065 + 30 -h 5 = 241 100 Tage.

Da nun dieser Zeitraum mit dem gleichen Datum (Abu 10) des Lunisolar-

jahres beginnt und schließt, so müssen die 241100 Tage wenigstens nahezu

eine volle .\nzahl mittlerer synodischer Monate umfassen. Der genaue

Betrag desselben ist nach dem Ergebnis der babylonischen Astronomen
= 29dl2M4ni3'/3« = 29.'' 530594 ...(= M). Mit dieser Größe hat aber

JosKi'Hi's sicher niemals operiert, .\ndernfalls hätte er erkennen müssen,

daß das von ihm angenommene Intervall zwischen den beiden Bränden

irrig ist oder er wäre dazu geführt worden, das Datum des ersten Brandes

um 12 Tage zu reduzieren. Denn 241100 = 8164 M + 12.2 Tage. Für

JüsKHHrs lag ohnehin ein anderer Wert viel näher, nämlich der, welcher

sich aus der des Lunisolarkalenders seiner Zeit ergab: der mittlere Wert

des Monats im Metonischen oder in dem von Kalippos verbesserten Zyklus.

Die Dauer des mittleren Monats (M) und des mittleren Jahres (J)

beider Zyklen sind bekanntlich folgende:

Im 19jährigen Metonischen Zyklus [= 235 Monate = (125 x 3U -}- 110

X 29 =) 6940 Tage]:

6^2 = .y. 53101 j =1^0
235 " ^'^^^'^ ••• ""i

1!)

im 76jährigen Kalip])schen Zyklus [= 235 x 4 Monate - 1 Tag = ((125

X 30 + 1 10 X 29) 4- 4 - 1 =) 27759 Tage]

:

27759 27759
Mo = ——- = 29." 53090 . . . J., = ^^~~ = 365." 25 . .

.

940 "
76

Setzen wir nun zunächst voraus, Jo.sephus habe den letzteren Zyklus

benützt, da hier der geläufige Betrag des Jahres (= 365'
., Tag) gilt. Legt

man der Berechnung den genauen Wert von M., zugrunde, so ergibt sich

241100 Tage = 8164 Mo + 10.1 Tage.

•^1 = ^7^ = ^9.''53191 ••• Ji = ^rr = 365.'! 26313...;
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Das Intervall zwischen den beiden Tempelbränden ist also um zehn

Tage größer als eine volle Anzahl von mittleren synodischen Monaten des

Kalippschen Zyklus. Wählt man für M^ den Näherungswert 29.''531, so

beträgt jener Überschuß Tage. Diese mathematische Erwägung mußte

Josephus dazu führen, entweder das irrtümlich angenommene Intervall von

fi60 Jahren 1 Monat 5 Tagen aufzugeben oder das Anfangsdatum (V. 10) um
10, event. 9 Tage, also auf den letzten Tag des Tammuz (IV.) oder auf

den 1. Tag des Abu (V. 1) zurückzuschieben. Die Wahl des letzteren war

indes nicht nur durch eine etwaige weniger genaue Berechnung begründet.

Die 8164 mittleren Monate umfassen ja nicht unbedingt ebenso viele Tage

wie die gleiche Anzahl der bald 30, bald 29 Tage währenden Kalender-

monate; es ist vielmehr eine Differenz von 1 Tag leicht möglich. Dies

selbst dann, wenn M., absolut genau wäre und die 8164 Monate zugleich

eine vollkommene Mondperiode darstellten, d. h. eine solche, nach deren

Ablauf der Mond zur gleichen Bahngeschwindigkeit zurückkehrt. Es bleiben

dann inuner noch die Schwankungen in der Zeit des Neulichts, des Signals

für den Monatsanfang und damit zugleich der Monatsdauer. Um diese Un-

sicherheit konnte auch Josephus wissen, wenn er sich auch über deren

tiründe wohl keine Rechenschaft zu geben vermochte. Hier kommt also

der Grundsatz zur Geltung: in dubio libertas. Es lag aber auch noch ein

bestimmender Grund vor: die Autorität der Bibel und der Tradition. Beide

setzen das Ereignis in den 5. Monat. Und dem durfte Josephus — sei es

aus Überzeugung oder kluger Kücksichtnahnie — ohne zwingenden Grund

nicht widersprechen.

Wir haben bis jetzt angenommen, Josephus habe sich der mittleren

Werte des Sonnenjahres und des synodischen Monats, welche dem Zyklus

des Kalippus zugrunde liegen. Setzen wir nun den Fall, er habe mit den

Werten des einfachen metonischen Zyklus

:

Demgemäß wäre das Intervall zwischen den beiden Tempelbränden von

(i()ü Jahren I Monat 5 Tagen = 241108.7 Tagen
= 8164 M, + 10 (bzw. 9) Tage.

Das Resultat der Rechnung ist also dasselbe wie vorhin und demgemäß
auch die chronologische Folgerung. Einen der beiden Wege hat Josephus

oder sein Gewährsmann sicher eingeschlagen.

So erklärt sich in ungezwungener Weise das merkwürdige Datum in

Anti(|. X, 8, 5 und dessen Gegensatz zur Stelle Bell. Jud. VI, 4, 5.

Was jedoch Josephus bewog, die Nachrichten über den Zeitunterschied

der beiden Tempelbrände der früher (B. J. VI, 4, 5) angenommenen (zu-

treffenden) Beziehung ihrer Tagdaten vorzuziehen und infolgedessen das

Datum des ersten Brandes um neun Tage zurückzuschieben, können wir

nicht ermitteln. Diese Wandlung ist indes bei dem Verfasser der Antiqui-

tates um so weniger auffallend, als er auch sonst, wo er Überlieferungen

aus weit zurückliegender Zeit verwertet, sich sogar im gleichen Buche

widerspricht. So berichtet er Antiq. VI, 14, 9, Saul habe bei Lebzeiten
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Samuels 18 und nach dessen Tod noch weitere 22 Jahre regiert (also zu-

sammen 40, wie auch Paulus bei Lukas, Act. 13, 21 angibt); nach Antiq.

X, 8, 4 dagegen hat Saul 20 Jahre geherrscht.

Nach unseren Darlegungen kann es auch nicht zweifelhaft sein, daß

das Datum des Tempelbrandes unter Vespasian sich auf den Jüdischen

Lunisolarkalender bezieht, daß also Loos 10 = Ab 10.

Nun begann im Jahre 70 n. Chr. Ab 1 am Abend des Juli 27 (sicher).

Also Ab 10 = August 5 6.

Der 5. August war ein Sonntag; mit Sonnenuntergang dieses Tages

begann der 10. Ab und zugleich der Tag, an dem der Tempel in Flammen

aufging. Nach Bell. Jud. VI, 4, 1 hatte Titus bereits am 8. Ab (Samstag,

4. August) an die Tempeltore Feuer anlegen lassen, das auch die Hallen

ergriff. „Denselben Tag und die folgende Nacht (Samstag auf Sonntag)

wütete der Brand; denn sie konnten die Hallen nur einzeln und nicht alle

zugleich in Flammen setzen." Dieser Brand der Hallen wird von der

rabbinischen Tradition (nicht mit Unrecht) als Beginn der Tempelzerstörung

betrachtet; denn nach ihr fällt letztere auf den Vorabend des !l. Ab (also

den letzten Teil des 8. Ab) (vgl. Schürer a. a. O. \\ ßai).

So bestätigt auch die Überlieferung, daß Loos 10 nicht = Aug. 10

sein kann, sondern August T) ß sein muß.

b) Die Zeit der die kommende Zerstörung verkündenden
Vorzeichen (Bell. Jud. VI, :>,;{).

Nach der Schilderung des Tempelbrandes erinnert Joskphi's an eine

Reihe von Vorzeichen der Verwüstung, die lauten Warnungsstimmen (iottes,

welche das betörte und verblendete Volk nicht beachtet habe.

Einige von diesen Erscheinungen sind für die Beurteilung der Chro-

nologie des Josephus von Bedeutung, da sie geeignet sind, irrige Ansichten

über seine Datierungsweise zu beseitigen.

1. Josephus beginnt seinen Bericht also : „Eine solche (Warnungsstimme)

war es, als ein schwertähnliches Gestirn über der Stadt stand und ein

Komet ein Jahr lang (am Himmel) blieb; und abermals, als gerade vor

dem Abfall von den Römern und der Entscheidung für den Krieg, als das
.

ganze Volk sich eben zum Feste der Ungesäuerten Brote am 8. Tag des

Monats Xanthikos versammelt hatte, um die 0. Stunde der Nacht den Altar

und den Tempel ein so starkes Licht umstrahlte, daß man glaubte, es sei

heller Tag, eine Lichterscheinung, welche etwa eine halbe Stunde dauerte."

Hiernach wurde das schwertähnliche Gestirn und der Komet während

des Krieges oder längere Zeit vor demselben gesehen; die geheimnisvolle

Lichterscheinung dagegen fiel in die Zeit kurz vor Ausbruch des Krieges,

also wahrscheinlich in das Jahr Rfi n. Chr., sicher aber in den Zeitraum

64 --66 (April). Das Monatsdatum Xanthikos 8. das wir einstweilen als

richtig voraussetzen müssen, trifft ferner nach dem Te.xt mit dem .Fest

der Ungesäuerten Brote' zusammen ', das bekanntlich alljährlich Nisan 15

' Petavu s, De doetrinti li-mponini, lit). inilcni it safit : ..Non dicil (.loscpluis) Azy-

11 cp. .\XVI, stellt dies allerdings in .\biede, iiuiruni lestiim in Vlll. ineidlsse Xanlhlci

:
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gefeiert ward. Hier kann demnach — im Gegensatz zu Bell. Jnd. V, 3, 1

und Antiq. 111, 10, 5, wo als Datum des genannten Festes Xantliikos 15

angenommen wird — Xantliikos nicht mit dem jüdischen Nisan identisch

sein. Aber welchem von den in Betracht kommenden Kalendern (siehe

oben S. 459) gehört denn das Datum Xanthikos 8 an?

Nun war im Jahre 64 65 66 n. Chr.

Nisan 15 = Xanth. 21 Xanth. !) Dystr. 30 n. d. syro-mak. Kai.

„ 15 = „ 4 Dystr. 2.'i „ 13 „ „ tyrischen

Von allen diesen Daten könnte aber höchstens 65 Xanth. H als brauchbar

gelten. Wir haben freilich auch noch die Tageszeit ,in der 9. Stunde der

Nacht' zu beachten und demgemäß Nisan 15 = Xanthikos 10 zu setzen,

falls der Tag des syro-maked. Kalenders mit Mitternacht beginnen würde.

Doch ist es kaum zweifelhaft, daß der Tag vom Morgen an gerechnet

würde. Immerhin bleibt eine Differenz von + 1 Tag. Um sie zu beseiti-

gen, müßte man Nisan 1 auf März 25 (statt März 26) setzen, was nicht

angeht, da März 25 5. ''5 p. m. (Jerus. Zeit) erst Neumond war und die

Sichel frühestens am Abend des folgenden Tages gesehen werden konnte.

Doch auch abgesehen von dieser Unstimmigkeit bleibt gegen das

Datum Xanthikos S ein nicht zu beseitigendes Bedenken. Wie konnte denn

Josephus dazu kommen, dieselben (makedonischen) Monatsnamen in ganz

verschiedenem Sinne zu gebrauchen? Wir haben oben den Nachweis er-

bracht, daß derselbe sonst stets nach dem jüdischen Kalender datiert

(vgl. S. 464 ff.). Eine Abweichung von dieser Regel ließe sich nur verstehen,

wenn Josephus eine Quelle benützt hätte, von der er irrtümlich voraus-

setzt, daß ihre Daten auf dem gleichen Kalender beruhen, nach dem er

selbst zu datieren pflegte. Das ist aber in unserem Falle ganz ausge-

schlossen, da es sicli um eine Hauptfestzeit seines Volkes handelt. Auch

kann man nicht sagen, ,Xanthikos S' sei eine lediglich für nichtjüdische

Leser bestimmte chronologische Erläuterung; denn dann hätte er eben die-

selben in all den Fällen, wo seine makedonischen Namen tatsächlich jüdische

Monate bezeichnen, in die Irre geführt. So werden wir zu der Annahme ge-

sed portentum istiid VIII. Hin die contigisse nung. Ferner i.st es wohl richtig, dati schon

cum ad celebritatem .ludaei undique convc- längere Zelt vor dem l-'est sich viele in .leru-

nirent, nam diu ante l'estum ipsum dieni salem einzufinden pflegten I-Ioh. 11. r)ii; 12, 1

;

conciirsus fiebat: ut ex F^vangelica historia vgl. auch oben S. 447); hier jedoch ist von

constat, in qua Christus Dominus ante VI. ö /iao'c. also der Gesamtheit des Volkes die

dies Paschae ab ingenti turba honorifice di- Rede. Vor allem aber bliebe es unverständ-

eitur exceptus esse, quae ad diem festum lieh, daß das Volk in der Nacht (es war die

convenerat." Diese Erklärung scheint auf 9. Stunde, 2

—

^'< nach .Mitternacht) schon

den ersten Blick sehr einleuchtend. Schaut eine Woche vor dem Fest sich im oder am
man aber näher zu, so regen sich doch Be- Tempel versammelt habe. Waren doch die

denken. Zunächst kann doch die Stelle Tempeltore während der Nacht verschlossen

äD-Qoi^n/n'i'ov Tor A.aot! n(iös Tijp löiv d^vinof und wurden erst am 14. Nisan (Xanthikos)

i(i(irrji; üyöüij iV i]i' Savd-iy.ov iiijvög ... kaum genffnet (vgl. Bell. .lud. V, 3,1), damit das

anders verstanden werden als so; das ver- Volk seine .'\ndacht verrichte. Diese Gründe

sammelte Volk war gerade im Begriff, das dürften es mindestens als rätlich erscheinen

Fest der Ungesäuerten Brote zu feiern und lassen, nach einer anderen Lösung zu suchen,

war so Zeuge der nächtlichen Lichtersohei-
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drängt: das Datum Xanthikos 8 könne kaum stimmen, es müsse wohl
ursprünglich Xanthikos 15 dagestanden haben. Wie aber konnte

sich ein solcher Fehler einschleichen? Um dies zu verstehen, muß man
sich daran erinnern, daß Josephus sein Werk zuerst aramäisch abfaßte

und dann erst ins Griechische übertrug (ei* selbst bezeugt dies ja im Vor-

wort seiner allein auf uns gekommenen griechischen Ausgabe). Bei dieser

Übertragung konnte es aber leicht geschehen, daß von der Zahl ~' (=15)
(= 10) übersehen und ~ (5) mit ~ (8) verwechselt wurde. Josephus

selbst freilich hätte diesen Irrtum gewiß ebensowenig begangen, wie wir etwa

Ostern auf Donnerstag fallen lassen würden. Wohl aber konnte dies ein

nichtjüdischer Übersetzer leicht fertig bringen. Daß Josephus von der Mit-

wirkung eines solchen in seinem Vorwort zum Bell. Jud. nichts meldet,

darf uns nicht wundern. Das paßt ja ganz zu seiner bekannten Eitelkeit,

die sich nicht nur in Anpreisung seines strategischen Talents und seiner

Prophetengabe, sondern auch in dem Ruf eines guten Kenners des Grie-

chischen gefiel. Erst in seiner Apologie des Judentums Contra Apionem I, 9

(also mehr als 15 Jahre später) gesteht er, daß er bei der Abfassung des

Bell. Jud. ,um der griechischen Sprache willen einige Mitarbeiter beige-

zogen' habe. Und auch dieses Geständnis — allem Anschein nach durch

die 1. c. I, 10 erwähnte scharfe Kritik veranlaßt — verrät noch nicht die

volle Wahrheit. Josephus hat nicht einmal die Übersetzung seiner .Mitar-

beiter' überall sorgsam nachgeprüft.

Etwaige Bedenken gegen unsere Erklärung des ITrsprungs des Fehlers

werden verschwinden, wenn es uns gelingt, an einer andern Stelle der

gleichen Schrift eine ganz ähnliche Verwechslung nachzuweisen. Und eine

solche findet sich schon wenige Zeilen später, im gleichen Kapitel und

Abschnitt.

2. Josephus berichtet dort von einem weiteren und besonders unheim-

lichen Vorzeichen, dem Auftreten eines gewissen Jesus, Sohnes des

Ananos, der 4 Jahre vor dem Krieg am Laubhüttenfest seinen Weheruf

über Jerusalem ausstieß und diesen ,7 Jahre und 5 Monate' hindurch

wiederholte, bis er bei der Belagerung seine Weissagung in Erfüllung gehen

sah und bei seinem letzten Weheruf an der Stadtmauer von einem mittelst

Wurfmaschine geschleuderten Steine tödlich getroffen wurde.

Das erste .-\uftreten des Unglückspropheten fällt auf das Laubhütten-

fest, also auf Tisri 15 (= Oktober 8) des Jahres 62. Gehen wir von hier

7 Jahre und 5 Monate weiter, so kcmimen wir bis 70 anfangs März. Damals

hatte aber die Belagerung noch gar nicht begonnen ; denn Titus gelangte

erst kurz vor dem Osterfeste vor den Mauern Jerusalems an und das Lager

ward erst am 14. Xanthikos (14. April) daselbst aufgeschlagen (Bell. Jud.

V, 13, 7; vgl. V, 3, 1).

Die Angabe ,5 Monate' ist also sicher unrichtig. Offenbar hat der grie-

chische Übersetzer ~ statt n (5 statt 8) gelesen ', da eine andere Ver-

' Auch Westbrrü I. c. p. 13s(i. nimmt gen und falscher Herechnung. Er sagt: „Jesus

eine solche Verwechslung an; aber seine erhob seinen Klagerul' am 1.'). Tiäri zur Zeit

Begründung beruht auf irrigen Voraussetzun- der Laubhütten im Jalu'e ü3 n. Chr. (sic|, in
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wechsliing nicht denkbar ist. Ist dem so, dann muß 7 Jahre + 8 Monate

nach dem 15. Tisri des Jalires 62 die Stadtmauer mit Wurfmaschinen

beschossen worden sein. Denn bei einer solchen Gelegenheit war es ja,

wo der Seher Jesus von einem scliweren Geschoß getroffen seinen Geist

aufgab. Josephus hat das Intervall natürlich nach jüdischer Art berechnet,

nämlich vom 15. Tisri 62 bis 15. Tisri 69 7 Jahre; von da bis zum Tod
des Sehers 8 Monate. Nun war aber das Jahr 69/70 ein Schaltjahr '

; durch

Addition von 8 Monaten zum 15. Tisri 69 kommen wir daher zum 15. Ijjar

des Jahres 70. Und gerade um diese Zeit — nämlich 12.—15. Artemisios

(Ijjar) — war es, daß Titus die zweite Mauer beschoß, berannte und er-

stürmte (siehe S. 494).

II. Ergänzungen der Daten des jüdischen Krieges und
deren julianische Entsprechungen.

A. Umsetzimg der Daten in juliauisclie.

1

.

Was zunächst die Jahre der Ereignisse betrifft, so besteht darüber

nicht der mindeste Zweifel -.

2. Unsere Umsetzung der Monats- und Tagdaten in julianische beruht

a) auf dem S. 464— 47.'? erbrachten Beweis, daß die Daten des Jose-

phus durchweg dem jüdischen Kalender entnommen sind, wonach Xanthi-

kos = Nisan usw.;

(lern der 15. Tiäri am 20. Sept. war. Roclinen

wir 7 Jahre 8 Monate hinzu, so Ivoinmen wir

zum Mai des Jahres 70 n. Chr." Aul das

Jahr ^i'^ (statt ()2) Ivommt er, weil er irrtüm-

lich meint, das Jahr ß7 (statt (i6) sei das

erste .lalir des Krieges. Und dieser Irrtum

sitzt so fest, daß W. den weiteren Reclien-

fehler Im Betrage eines vollen Jahres nicht

merkt. Vom 26. Sept. (>;! bis [Ende] Mal 70

verstrlclien doch nur fi (nicht 7) Jahre und

'S Monate.

1 Siehe oben S. 32.

- Josephus selbst sagt schon im Vorwort

zum Bell. Jiid. 7, daß im 12. Jahr der Re-

gierung Neros der Krieg aiisbracli. Genauer

ist seine Angabe in U, 14,4: „Im 12. Jahre

der Regierung Neros, Im 17. der Herrscliaft

Agrippas, im Monat Artemislos" (fiß n. Chr.,

April). Trotz dieser Ivlaren Aussage eines

interessierten Zeitgenossen nimmt Wksthehi;

an, der Krieg habe erst ein Jahr später be-

gonnen ; allein die von ihm a. a. 0. S. il an-

geführten Gründe sind ganz unzutreffend.

a) Setzt man den Anfang des Krieges auf

das Jahr (iO, so bleibt nach W. ein volles

Jahr bei Josephus ein leeres Blatt, nämlich

das Jahr (iS). Das volle Jahr, das „ein leeres

Blatt" bilden soll, ist aber weder das Jahr 69,

nocli Ist es tatsächlich eine ereignislose Zeit-

spanne. Die römischen Waffen ruhten vom
Daisios 68 (B. J. IV, 8, 1) bis Daislos 6i) (B.

J. IV, fl, 9); aber diese einjährige l'ntätigkeit

Vespaslans erklärt sich vollkommen aus den

politischen lfm wälzungen, die sich während-

dessen vollzogen: Tod Neros (68 VI. 9), Er-

hebung Galbas und dessen frühzeitige Er-

mordung (69 I. 15), Kämpfe zwischen Otho

und VItellius, lauter Ereignisse, welche die

Einholung kaiserlicher Weisungen unmöglich

machten. Wenn Vespaslan trotzdem schon

im Daisios 69 die militärischen Operationen

wieder eröffnete, so nötigten ihn die wach-

senden Flrfolge des Simon bar-Glora im süd-

lichen Palästina. Das Unternehmen des rö-

mischen Eeldherrn endigte mit der fast völli-

gen l'nterwerfimg Palästinas, Jerusalem und

drei andere befestigte Plätze ausgenommen.

Zu der weit schwierigeren Belagerung der

Hauptstadt konnte Vespasian erst schreiten,

nachdem er Juli 69 im Orient und gegen

Ende des Jahres (nach der Beseitigung des

Vitellius Dez. 20) auch in Rom als Kaiser

anerkannt worden war.

b) ."^uch Wkstberos wiederholte Berufung

auf Gr.aTzI-Br.aun), Gesch. der .ludäer, 5. .Aufl.

ist nicht glücklich ; denn „die Inbestimrat-

heit in der Zeitfolge der Ereignisse", die hier

zutage tritt, beruht ledlglicli darauf, daß Gr.:\tz



des Flavius Josephus. 481

b) auf den oben S. 32 erwieseneu jüdischen Jahresanfängen der

(Julian. Äquivalenten des jeweiligen 1. Nisan) für die Jahre 66—70 n. Chr.;

c) auf einer sorgfältigen astronomischen Berechnung des Tagos des

Monduenlichts und damit zugleich des 1. Tages der einzelnen jüdischen

Monate nach den oben S. 33 ff. dargelegten Grundsätzen.

die Quellen mißverstanden hat. So in 111,

2, 51!l Amn. 5, wo behauptet wird, der .Vut-

bruch Vespasiaus von Cäsarea am 5. Daisios

müsse im Jahre ()8 erfolgt sein, denn im

folgenden Jahr sei Stillstand gewesen. Den

Beweis liierfiir soll nach GkäTZ Tacitus Histor.

f), 10 (so lies statt 11) einbringen, wo es von

Vespaslan heißt: „intra duas aestates cuncta

camporum omnesque praeter Hierosolynia

nrbes Victore exercitu tenebat. Proximns

annus civili hello iutentus qunutnni ad ludaeos

per otium transiit."

Doch abgesehen davon, dal.i die Angabe

,omnes urbes' übertrieben ist — waren doch

selbst nach der Eroberung von Hebron (t!!))

noch die Städte Herodeion, Masäda und Ma-

churiis in jüdischen Händen — , stimmt Taci-

tus mit der bisherigen Auslegung des Jose-

phus überein. In dem ersten Sommerfeldzug

(im 13. Jahr Neros, Bell. Jud. 111, 7,3—35)

wird ganz Nordpalästina unterworfen (Er-

oberung von Jotapata. Tarichea, Gamala,

Gis-chala); Im zweiten Sommerfeldzug {6S

n, Chr.) werden nach der im Frühjahre vor-

ausgegangenen l'nterwerfung von ganz Peräa

(Machäus ausgenommen) mehrere befestigte

Plätze von Idumäa und S.uuaria erobert, und

der siegreiche Vespasian gelangt schlielilich

am 3. Daisios nach Jericho, um nach den

nötigen militärischen Anordnungen nach Cä-

sarea zurückzukehren (Bell. Jud. IV, 8,1 ; 9.11.

Wie kann aber hiernach der in Bell. Jud.

IV, S1, 9 erwähnte neue kriegerische Auszug

Vespasians am .">. Daisios ebenfalls dem Jahre

68 angehören? GräT/,(-Hkaun) hilft sieh

1. c. einfach daihit. daü er das Datum 5. Dai-

sios für unrichtig erklärt. Das ist bequem,

abei' nützt gar nichts. Das Datum muß blei-

ben und so erkennen wir in dem Zeitraum

vom Daisios ti8 bis Daisios 69 jenen ,proxi-

mus annus', der offenbar auch bei Tacitus

vom Ende des Krieges im Sommer des Jahres

68 an gerechnet ist und in den auch die

Hauptwirren des römischen Bürgerkrieges

fallen.

Ebenso verfehlt ist die Bemerkung bei

GRATZ(-BRArN), 1. c. 522, Anm. 2, welche

\V£.sTBERü ebenfalls heranzieht. Beruht sie

Kugl^r, ForschuDgeD.

doch auf der gleichen unzutreffenden Annalune.

(iehört nämlich der ,'i. Daisios nicht dem

Jahre 08, sondern dem Jahre ß!) an, dann

auch die Eroberung von Hebron durcli Cerealis

(B. J. IV, 0,9).

Endlich dürfte \V. sich auch niclit auf die

talmudische Angabe (bei GRATZ[-BR.\r.N| 1 c.

ü07), die Belagerung Jerusalems (gemeint

sei der ganze Krieg) habe 3 oder 3'.) Jahre

gedauert, berufen, um 07 als Jahr des Krieg.s-

beginns darzutun. Die Ansicht, es handle

sich hier um die Dauer dos „ganzen Krieges",

ist ja nicht gerechtfertigt. Was haben denn

die Kielgnisse zwischen dem Anfang des

Krieges (4. Artemisios des 12. Jahres Neros)

und dem unternehmen des Feldherrn Cestlus

(Ende Hyperberetaios desselben Jahres) mit

der Belagerung Jerusalems zu tun? Sein

Aufenthalt vor Jerusalem war nur ein kurzes

Intermezzo, das mit einem fluchtartigen Rück-

zug endigte. Erst die planmäßigen Operatio-

nen Vespasians, die im .artemisios 07 ein-

setzten und deren letztes und eigentlichstes

Ziel die Eroberung der Hauptsladt war,

könnte als eine Belagerung der letzteren im

weitesten Sinne gelten. Und gerade drei

Jahre später (am 7. und 12. Artemisios 7U|

hat Tltus die erste und die zweite Mauer

liberwunden. Damit war die Neustadt und

die ältere Vorstadt in römischen Händen.

Von da bis zur Eroberung der Oberstadt

(8. Gorpiaios) vergingen noch 1 Monate. Die

„Belagerung" sensu latissimo dauerte somit

— je nach der .\uffassung — :> Jahre oder

3 Jahre und 4 Monate. Nur so können die

taliniidisehen Angaben verstanden werden.

c) Entsprechend der unrichtigen Annahme,

das Jahr 67 sei das 1. Jahr des Krieges,

setzt W, die in B. J. VI, 5, 3 erwähnte Lieht-

erscheinung vom 8. Xantikos auf das gleiche

Jahr. Weiterhin nimmt er fälschlich un, .Xan-

thikos = April. So würde sich nach ihm die

Gleichung herausstellen Nisan 15 = April 8;

da aber im Jahre 67 der Vollmond auf .\pril

18 fällt, so ändert er einfach den 8, Xanthl-

kos des Textes in is. .Xanthikos ab. Daß

dieses Verfahren unstatthaft ist, bedarf wühl

keiner Erörterung.

31
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Das Ergebnis dieser Berechnung ist folgendes.
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t)fi£Qai> (N. III, 145). Also kann /ifS^' r'nieQag ovo nur den übernächsten
Tag bezeichnen.

Bei Angabe der Zeitdauer einer Handlung ist sowohl der terniinus

a quo als aucli der terniinus ad quem eingeschlossen. So waren die

Schanzarbeiten, die nach VI, 8, 1 am 20. Loos (16. Aug.) begonnen wurden,

nach VI, 8,4 in 18 Tagen [iv öy.iw/.alör/.u »'i/noaig), am 7. Gorpiaios (2. Sept.)

vollendet. Gegen eine solche — auch in Alt- und Neubabylonien gebräuch-

liche — Zählweise spricht allerdings scheinbar V, 11,4: „Die Römer
brachten die am 12. Artemisios begonnenen Dammarbeiten mit Mühe am
29. nach 17 Tagen (,TfiTg ötxsnTu fjitlQuti) ununterbrncheuer Arbeit zustande."

Man beachte indes Folgendes. Es fällt hier auf, daß an der nämliclien

Stelle nicht nur der terniinus a quo und der terniinus ad quem, sondern

auch die Zeitdauer genannt wird. Eine solche doppelte Bezeugung eines

historischen Zeitraums findet sich im ganzen Buche des Josephus nicht wieder,

selbst nicht bei viel bedeutenderen Anlässen. Worin liegt der Grund der

Annahme? Josephus will nicht nur sagen, an welchen Tagen die Arbeit

begann und endete, sondern auch daß sie gerade 17 volle Tage gedauert

hat. Die erste Angabe: vom 12. bis 29. allein besagt nur: im Laufe von

18 Tagen; die wirkliche Arbeitsdauer konnte hiernach über IG und unter

18 vollen Tagen betragen. Die zweite Angabe „17 Tage" hebt jedoch

diese Unbestimmtheit auf, ist also keineswegs überflüssig. Flbenso

durfte Josephus sich nicht wie im vorausgehenden Fall (IV, 8, 4) begnügen,

den terniinus ad quem und die 17tägige Dauer anzugeben; denn so würde
der semitische Leser, jene Dauer in der landläufigen Weise deutend, zur

Meinung verführt worden sein, nicht der 12., sondern der 13. Artemisios

sei terniinus a quo. Die doppelte Zeitbestimmung in V, 11, 4 bietet also

auch eine indirekte Bestätigung der sonst geltenden, oben ausgesprochenen

Regel.

Außer den zeitlichen Abständen der Ereignisse erweisen sich auch

die gerade eintretenden Feste und Sabbate als sehr nützlich. Letztere

freilich geben keine unmittelbare, eindeutige Datierung an die Hand; aber

sie schränken doch die Zahl der Mögliclikeiten auf ganz wenige Fälle ein

und führen so im \'erein mit anderen chronologischen Anhaltspunkten zu

sicheren oder doch zu wahrscheinlichen Ergebnissen.

2. Nachweise einiger ergänzten Daten der Liste S. 488 f!.

Nr. 2— 5. Die Daten 2, 4 und 5 gründen sich auf Nr. 3 (Artemislos 5

= .\pril 19). Dieses Datum aber stützt sich auf folgende Erwägungen.

Der Anfang der Unruhen fällt (nach II, 14, 4) in den Artemisios
des 12. Jahres Neros (66 n. Chr.). Das Spottopfer vor der Synagoge in

Cäsarea und die sich daran knüpfenden Unruhen geschehen (nach IV, 14, 5)

tags darauf, an einem Sabbat. Am 16. Artemisios hält Florus sein

Blutgericht über Jerusalem, das auch die Bitte der Königin Berenike nicht

einzuschränken vermag. Zwischen dem 1. und 16. Artemisios (Mittwoch)

= 15. und 30. April des Jahres 66 n. Chr. liegen aber nur zwei Sabbate:

Artemislos 5 = April 19 und Artemisios 12 == April 26.
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Welcher von beiden ist der vorhin erwähnte? Arteiuisios 12 kann

es nicht sein, wie folgende Überlegung lehrt. Die Auswanderung der Juden

von Cäsarea nach dem 60 Stadien entfernten Narbata (II, 14, 5) erfolgte

gewiß nicht am Sabbbat, sondern (wegen der Sabbatruhe) frühestens tags

darauf. Frühestens am gleichen Sonntage gelangte die (iesaudtschaft der

Juden zu Florus nach Sebaste. Die Nachricht von ihrer Vei'haftung konnte

frühestens am Montag abends in Jerusalem eintreffen (Sebaste—Jerusalem

= etwa 70 km, etwa 15' o Wegstunden). Einige Zeit darauf (vgl. 11. 14,6)

— frühestens am Dienstag — beraubte Florus den Teinpeischatz um 17

Talente. Die Nachricht von den darüber in Jerusalem ausgebrocheuen

Unruhen erfuhr Florus in Sebaste nicht vor Mittwoch und seine .Ankunft

mit bewaffneter Macht in Jerusalem erfolgte frühestens um Donnerstag.

Tatsächlich fällt aber letztere auf Dienstag den 15. Artemisios. Folglich

ist das gesuchte Sabbatdatum nicht Artemisios 12, sondern Artemisio.s 5

(= April 19).

Nr. 9—11. Diese Ereignisse fallen zunächst sicher zwischen Artemi-

sios 17 (Mai 1) und Loos 7 (Juli 19); vgl. die Liste. Der Tribun Neapoli-

tanus und König Agrippa erschienen gewiß nicht vor 11. Mai in Jerusalem;

denn die Benachrichtigung ' des in Alexandria weilenden Agrippa über die

Vorfälle in Jerusalem, seine Reise bis Jamnia, der Aufenthalt daselbst und

der Aufstieg nach Jerusalem haben gewiß mindestens 9 Tage gefoidert.

Andererseits hatte Agrippa angesichts der kritischen Lage gewiß Eile. Wir

werden daher annehmen dürfen, daß er mit Neapolitanus um Mitte Mai
in Jerusalem eintraf. Die bald darauf folgende wirksame Rede des Königs

auf dem Xystos, der Reginn des Wiederaufbaus der im Kampfe gegen

Florus abgetragenen Hallen (zwischen der .Vntonia und dem Tempel) und

der Steuereinsammlung fallen gewiß auch noch in den Mai. Die neuen

Unruhen dagegen, die erst nacii der Eintreibung der riieivständigen Steuern

(40 Talente) ausbrachen, können kaum vor Juni begonnen haben. Juni

ist der Monat des Ausbruchs der eigentlichen Revolution. Ob die

Gesandtschaft der Friedenspartei an Florus und Agrippa noch im gleichen

Monat oder erst in der ersten Hälfte des Juli erfolgte, läßt sich nicht ent-

scheiden. Die Truppensendung Agrippas dürfte mit Rücksicht auf den erst

am 19. Juli einsetzenden Kampf um Mitte Juli erfolgt sein.

Nr. 17—2t. Ausgangspunkt der Untersuchung i.st Nr. 18, das Datum
der Ermordung der römischen Besatzung. Dieses Ereignis geschah au

einem Sabbat und zwar nach (Jorpiaios 7 (August 1K), wo Ananias er-

' .losephus sagt nichts davon, daU — wie lieh, warum sein .Abgesandter Neapolitanus

Cestius — auch Agrippa seitens seiner den Weg über Jamnia nahm, wenn Cestius

Schwester Berenike und der Hüiipter in .le- nicht - als Antwort auf seine Meldung —
rusalem von den Gewalttaten dos Floru.s von der Rückreise Agrippas Kenntnis erhalten

Kunde erhielt. Es darf aber als selbstver- hätte. .Auch in Jerusalem wußte man darum

;

ständlich vorausgesetzt werden, daß wenig- denn die Hohenpriester, die Vornehmen und

stens Berenike ihren Bruder benachrichtigte. der Hohe Rat kamen ihm ja nach Jamnia

Wahrscheinlich hat diesen auch Cestius ver- entgegen,

ständigt ; denn es wäre nicht recht verstand-
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mordet ward (Nr. 16). und vor der großen Judenverfolgung in ganz Syrien

(Nr. 20). Diese muß aber spätestens in der 2. Woclie des September be-

gonnen haben (vgl. unten). Demnach kommen für Nr. 18 nur folgende

Sabbate in Betracht:

Gorpiaios 12 (August 23) ßG u. Chr.

19 ( „ 30)

26 (Sept. 6)

Von diesen scheidet das Datum Gorpiaios 12 schon auf Grund von II,

17, 'J— 10 aus. Denn die hier erzählten, zwischen dem Tod des Ananias

(Gorpiaios 7) und der Ermordung der Besatzung liegenden Ereignisse lassen

sich durchaus nicht in einem Zeitraum von 5 Tagen unterbringen '. Somit

erfolgte die Ermordung der Besatzung Gorpiaios 19 oder 26 (= August 30

oder Sept. 6). Eine weitere Entscheidung wäre nur dann möglich, wenn
wir sicher wüßten, wie lange die am gleichen Tag einsetzenden allge-

meinen Judenverfolgungen (Nr. 20) und die sich allem Anschein nach daran

anschließenden ersten militärischen Operationen des Statthalters Cestius

vor seinem Aufbruch nach Jerusalem (Nr. 21) gedauert haben; denn Cestius

verließ spätestens Sept. 29 Cäsarea, um über Antipatris und Bet-horon

gegen Jerusalem zu ziehen. Was die Verfolgungen der Juden und ihre

Gegenmaüregeln betrifft (II, 18, 1—8), so machen ihre große örtliche Aus-

dehnung, ihre teilweise Aufeinanderfolge (also nicht Gleichzeitigkeit) und

durch die im Text angedeutete längere Dauer (vgl. N. II, 483, 3) den Ein-

druck, daß sie mindestens zwei Wochen ausfüllen. Auch für die ersten

Operationen des Cestius (II, 18, !)— 11 : seine Rüstungen, die Expedition

gegen die galiläische Stadt Chabulon und Umgebung, die darauf folgenden

Teilunternehmungen gegen Joppe, die Umgebung von Narbata und beson-

ders gegen Galiläa) waren wohl insgesamt gegen zwei Wochen erforderlich.

Die Richtigkeit beider Schätzungen vorau.sgesetzt, ist Gorpiaios 19 (Aug. 30)

das gesuchte Datum. Es darf natürlich nur als sehr wahrscheinlich gelten.

Ein geringerer Grad von Wahrscheinlichkeil kommt dem Datum Nr. 17

(Tod Manaims) zu ; es beruht auf Nr. 20 in Verbindung mit der begrün-

deten Vermutung, daß es ein Sabbat war; letzteres deshalb, weil Manaim

sich mit großem Prunk und Gefolge in den Tempel zum Gebete begab, als

Eleazar und das ganze Volk über ihn herfiel.

Nr. 22— 3fi. Die Richtigkeit unserer Ansätze steht bereits durch die

eingehende Untersuchung oben S. 465 ff. im wesentlichen außer Zweifel.

Nr. 22—24, 27 und 36 bedürfen jedoch eines erklärenden Zusatzes.

' Auch aus der .Naohricht in Megillat uir uns auf jene Nachricht nicht allzusehr

Taanit §14: „Am 17. EIul (Gorpiaios) zogen verlassen, zumal sie auf einer Verwechslung

«ich die Römer aus Juda und Jerusalem zu- beruhen könnte. .\m 6. Gorpiaios (Datum

rück" scheint geschlossen werden zu dürfen, Nr. 15) zogen nämlich die Truppen Agrippas

daß die Ermordung des Restes der Besatzung ab (die- als Hilfstruppen der Römer gelten

erst nach dem 17. Gorpiaios erfolgte. In konnten und auch bei Josephus von den Ein-

diesera Falle müßte es einem Teil der Be- heimischen unterschieden werden). Nun ist

Satzung am 17. gelungen sein, sich durchzu- aber 6. Gorpiaios = 17. .\ugust. Damit war

schlagen oder zu entfliehen. Doch dürfen die Möglichkeit einer Verwechslung gegeben.
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1. Zu Nr. 22—24 und 27. Nach II, 19. 1--2 ward Cestius offenbar

sflion am Tage seiner Ankunft in Gabau (Nr. 23) von den Juden ange-

griffen. Der Angriff fiel aber auf den Festsabbat, den 22. Tisri (wie

oben S. 467 bewiesen); also auch die Ankunft in Gabao. Der Weg von

Cäsarea bis dorthin konnte leicht in zwei Tagen zurückgelegt werden;

aber das unbedeutende Unternehmen gegen das jüdische Lager in der Burg

Aphek (bei Antipatris) und die umliegenden Orte bewirkte eine Verzöge-

rung. Deshalb mußte Cestius spätestens am 20. Ti§ri von Cäsarea aufge-

brochen sein (Nr. 21). — Die Kämpfe am 22. haben sich bis zum Abend,

also bis zum 2'.i. hingezogen (Nr. 24); freilich sagt dies Josephus nicht

ausdrücklich; aber es geht aus der darauf folgenden Zählung der Tage

hervor; denn hier (Nr. 24) ist in dem dreitägigen Aufenthalt der 22. nicht

eingerechnet. - Aus ähnlichem (irund müs.sen wir annehmen, dal? Cestius

das Lager auf dem Skopus erst am Abend des 26. bzw. des dann be-

ginnenden 27. Tages bezog (Nr. 27); denn nach Nr. 28 ist der 27. der

1. Tag der Käst daselbst.

2. Zu Nr. 36. Die Auffassung bei Shiokhk, a. a. 0. I\ 605: „Unter

großem Jubel zogen die zurückkehrenden Sieger am 8. Dios (Marcheschwan,

etwa November) in Jerusalem ein" ist unrichtig. Dieser Triumphzug konnte

frühestens am 11. Itios erfolgen. Denn erst in der Morgenfrühe des 9. Dios

begann die Verfolgung des Cestius von Bet-horon aus bis Antipatris (9— 10

Wegstunden); dann ging's nach Jerusalem zurück (16—17 Wegstunden).

Und dazu die Verzögerung durch Einbringung der Beute!

Nr. 37— .38. Die Begründung dieser beiden wahrscheinlichen Daten

ist schon oben S. 471 gegeben.

Nr. .'50. Das Datum (Gorpiaios H) bezieht sich auf die Gefangennahme

der fremden Aufrührer. Es ist aber nicht ganz sicher, daß dieselbe am
Tage der Einnahme von Tarichea erfolgte.

Nr. 55—57. Die drei Daten ergeben sich folgendermaßen, .^m 23. Hyper-

beretaios (21. Oktober), einem Sabbat, fiel die Burgfestc Ganiala. An dem
nur von Leichen angefüllten, verödeten Ort blieben die Truppen Vespasians

gewiß nur kurze Zeit. Die verdiente Erholung sollten sie teils in Skytho-

polis, teils in Cäsarea finden, wohin sich auch Vespasian begab. Nur Titus

hatte noch eine militärische Aufgabe zu lösen: die Niederwerfung von

Gls-chala, das der berüchtigte Johannes mit seinen Zeloten beherrschte.

Mit 1000 Reitern erscheint Titus — es war wiederum Sabbat — vor der

Stadt (Nr. 55). Berücksichtigt man die Distanz Gamala '—Gis-chala'^ und

außerdem die beiden Tatsachen, daß Titus am Samstag den 21. Okt. in Ganiala

noch vollauf zu tun hatte und am hellen Tage vor Gis-chala anlangte, so können
die beiden Sabbate nicht identisch sein. Andererseits wäre es unbegreiflich,

Mcnn Titus erst 14 Tage nach dem Fall vor Gis-chala erschienen wäre.

Dagegen spricht alles: die Zwecklosigkeit und die politische Gefahr eines

solchen Aufschubs, der Ehrgeiz des jungen Titus und zugleich sein Be-

' Gamala. heute üschamle, eine Tagereise - Gis-cliala, hebr. Giisch-Chalab, heute el-

üstlich vom See Genesareth (so mit FUHKEK. Dschisch, östlich von der Siidspitze des

VAN Kabteren, Schürer). Merom-Sees.
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diirfnis nach einer baldigen und dauei'nden Erholung von so langen Stra-

pazen. Deshalb ist es mindestens höchstwahrscheinlich, daß Titus schon

am 28. Oktober vor Gis-chala erschien. Damit sind zugleich auch die

beiden andern Daten (Nr. 56 und 57) gegeben.

Nr. 65—69. Die Grundlage der Daten bildet die Gleichung: 69 n. Chr.

Nisau 1 = März 12 13. Es könnte nun trotz unserer Darlegungen in Abh. T

S. 22 ff. scheinen, daß dieser Jahresanfang einen Monat zu früh angesetzt

sei. Die Daten Nr. 66—69 schließen jedoch diese Möglichkeit völlig aus.

Vespasian bricht Daisios 5 von Cäsarea auf, um sich der noch nicht unter-

jochten Teile Judäas bis auf Jerusalem zu bemächtigen. Erst nachdem
dies erreicht, kehrt er nach Cäsarea zurück, wo er Kunde erhielt von den

Wirren in Rom und der Thronbesteigung des Vitellius. Einige Zeit darauf

(Juli 1) ward Vespasian von seinen Truppen in Alexandrien zum Kaiser

ausgerufen. Wäre nun Xanthikos (Nisan) 1 (statt = März 13) = ,A.pril 12,

si) wäre Daisios (Sivan) 5 = Juni 13. Damals also hätte Vespasian Cäsarea

verlassen. Dieser Annahme widerstreiten indes zwei Gründe: 1. Am 13. Juni

war die Nachricht vom Siege des Vitellius über Otho bei Bedriacum

(14. April) und der Anerkennung des Siegers als Kaiser seitens des SenaLs

(19. April) gewiß schon nach Cäsarea gelangt. Tatsächlich aber erfuhr

Vespasian diese Dinge erst nach der Rückkehr aus Judäa. 2. Diese letz-

tere erfolgte spätestens in der zweiten Hälfte des Juni; so aber bleibt für

das Unternehmen in Judäa (IV, 9, 9) eine viel zu kurz bemessene Frist.

Nr. 91 und 94. xaiaoy.djiteii' . . . zobg {^eueAiocg r/}c 'AvToiviag hat

gewiß nicht den Sinn „die Antonia bis auf den Grund zu schleifen" (so

KoHoiT S. 441 u. 447); dies schon deshalb nicht, weil die Antonia auch

später wenigstens zum Teil noch bestand. Denn von dort aus schaute

Titus den folgenden Kämpfen zu (N[iese] VI, 133 und 246), und noch am
Tage des Tempelbrandes hatte sich der Oberfeldherr auf die Antonia zur

Ruhe begeben (N. VI, 249, 254). Es kann sich also höchstens um die

Abtragung eines Teiles der Grundmauern handeln. Dem einzigen Zweck
— der Herstellung einer bequemen Straße — genügte es ja auch völlig,

daß man das Mauerwerk und die Felsen, auf denen es ruhte, seitlich in

einer Breite von einigen Metern schief abschleifte.

Nr. 105. Der Fall von Masäda gehört dem 4. Jahre Vespasians (be-

achte den Zusammenhang mit VII, 7, 1) an, das am 1. Juli 72 begann.

Und so — nicht aber vom 1. Xanthikos (Nisan) an — rechnet auch Jose-

phus ', wie er auch die Kriegsjahre nicht vom 1. Xanthikos, sondern vom
(4.) Artemisios (Ijjar) an zählt. Letzteres erhellt aus IV, 9, 12 (N. IV, 577):

„So ward Simon im 3. Jahre des Krieges im Monat Xanthikos Herr von

Jerusalem." Würde Josephus die Kriegsjahre vom 1. Xanthikos 66 an

zählen, so würde der Xanthikos des Jahres 69 (Datum Nr. 65) nicht dem
3.. sondern dem 4. Kriegsjahr angehören. Somit fiel die Eroberung von

Masäda, des letzten Bollwerks der Juden, in das Jahr 73 n. Chr. (Xanthi-

' Gegen Niese, Hermes XXVm, 1893, 211 f. Volk. 1*, Note 139. Durch das obige Bel-

Siehc .iiich die Bemerkungen bei ScHt'REK spiel aus IV. !1. 12 erhalten dieselben eine

(im Anschluß an Ewald), Gesch. des jüd. zuverlässige Stütze.
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kos 15). Damit M zugleich das julianische Monats- und Tagdatum; April 12

gesichert; denn 73 Nisan 1 = März 29. Beachte die interessante Tatsache:

die Besatzung von Masäda endete während der Nacht des gleichen jüdischen

Festes und Jahrestages (15. Nisan) und zwar durch Selbstmord, an dem
sie durch den nächtlichen Überfall von Engaddi (siehe S. 4itU') im Jahre 67

ihr mörderisches Treiben eröffnet hatte.

G. Clirouologische Ordnung- rler Ereignisse vom Jahre 66—73 n. Chr.

(11 — Krgiiuzuug; " = waliraclieiiilicla: ** = sehr wahrscheinlich.)

66 n. Chr.

I. Vorbereituug uud Ausbruch der Revolution.

1. Gallus Cestius, der Statthalter von Syrien, komiut

kurz vor dem Fest der Ungesäuerten Brote nach

Jcrusalera. „Drei Millionen" Juden erheben bei

ihm Klage wider den (anwesenden) Prokurator gegen
Gessius Florus (II. 14.3) Xanthikos 15 März 31

2. Verhöluiung und Belästigung der Juden (Verun- (Nisan)

staltung des Zugangs zur Synagoge) in Cäsarea
seitens der Griechen. Die Juden erlangen gegen
acht Talente scheinbar den Schutz des Prokurators.

Wortbruch und Abreise des letzteren nacli Sebaste

(11,14.4) Artemisios [4] April 18

o. „Am folgenden Tag. einem Subbaf: Neue Vcrhöli- (Ijjar)

nung der Juden in Cäsarea durch ein Spottopfer

vor der Synagoge (II, 14. 5) [ „ 5] „19
4.. Abzug der bedrängten Juden von Cäsarea nach (Samstag)

Narbala. Einkerkerung ihrer Gesandtschaft durcii frühestens

Florus (II, 14, .o) [ „ 6] „20
5. Die Entrüstung liieriiber in Jerusalem wird noch

gesteigert, als er 17 Talente aus dem Tempelschatz
fordert. Einige veranstalten zum Spotte eine Samm-
lung für den „armen Florus" (II, 14. 6) ( ., 7—13] „ 21—27

6. Kachezug des beleidigten Prokurators gegen Jeru-

salem (II. 14. 7) [ „ 15] „29
7. „Am folgenden Tage" hält Florus über Jerusalem

ein furchtbares Blutgericht. Vergebliche Bitte der

Königin Berenike um Gnade für ihr Volk (II, 14,8;

15,1) „ 16 „30
8. „Tags darauf" : Neue und hinterlistige Gewalttat

des Prokurators. Straßenkämpfe in Jerusalem. Die

Juden bi-echen die Halle zwischen der Antonia uud
dem Tempel ab. Florus kehrt eingeschüchtert nach
Cäsarea zurück (II, 15,2—6) \ .. 17] Mai 1

9. Cestius schickt den Tribun Neapolitanus zur Unter-

suchung nach Jerusalem. Anfänglich glücklicher

A'ersöhnungsversucli Agrippas. Die Juden bauen
die Halle wieder auf und entrichten die rückstän-

digen Steuern (II, 16,3-5) Mai, etwa
10. Neue Unruhen. Verweigerung des Gehorsams gegen Mitte-Ende

Florus. Agrippa wird beschimpft und verläßt hoff-

nungslos die Stadt. Die Kriegspartei erobert Masäda



des Flavius Josephus. 489

Juui Juli

um Mitte

Juli

(vgl. Nr. U)5). Tempelhauptmann Eleazar (vgl. Nr. 71)

wird Leiter des Aufruhrs (II. 17,1—1)

11. Agrippa schickt der Friedenspartei aul' Bitten der

Hohenpriester und ^'ornehmen militärische Hilfe

(Dareios und Philippus mit 3000 Mann Kavallerie).

Die Friedenspartei besetzt jetzt die Oberstadt, die

Aufrührer die Unterstadt und das Heiligtum (II.

17,4,5)

12. Erstes Stadium des Bürgerkrieges. „7 Tage" wird

ohne Entscheidung gekämpft (11, 17,5) [Loos 7—13] Juli 19—25

13. Die Revolutionspartei dringt „am 8. Tage" mit Hilfe (Ab)

der Sikarier in die Oberstadt ein. Die Paläste des

Hohenpriesters und Agrippas und das Archivge-

bäude stehen in Flammen (II, 17, G| | „ 14] JuU 2(5

14. „Tags darauf" machen die Uebellen einen Angriff

auf die Burg Antonia und erstürmen sie nach zw-ei-

tägiger Belagerung (II, 17, 7) lö[— 16] „ 27—28
15. Manaim wird Herr des Königspalastes. Abzug der

Truppen Agrippas. Flucht der Römer in die Königs-

türme (II, 17, 8) Gorpiaios 6

16. „Am folgenden Tage" werden der Hohenpriester (Elul)

Auauias und sein Bruder Ezechias in ihrem \'er-

steck entdeckt und ermordet (II. 17,1)) [ „ 7]

17. Schreckliches Ende des 'J\vrannen Manaim. Sein

Verwandter Eleazar flieht nach Masiida (vgl. Nr. lf)o)

(II. 17.9)
I

„ 12(?)]*

18. „An einem Sabbat" wird die römische Besatzung

auf Befehl Eleazars ermordet (II, 17. 10) . . . . . [ „ 19]*

19. „Am selben Tage" werden alle Juden in Cäsarea

hingeschlachtet (II. 18)
[

20. Judenverfolgung in Skythopolis. Askalon. I'tolenuiis,

Tyrus, Hippus, (iadara. im Reiche Agrippas II. (und

Alexandria). Rachezüge der Juden. Ihre Eroberung

der Festen Cyprus und Machärus (II. 18.1—8) . .

Aug. 17

18

23(?)

„ 30

(Samstag)

zwischen

Aug. 30 und

Sept. 20*

II. Der unglückliche Zug des Statthalters Cestius gegen Jerusalem.

21. Cestius rüstet zum Kam])f gegen Jerusalem. Seine

Expedition gegen die galiläische Stadt Chabulon.

Teilunternehmungen seiner Unterbefehlshaber ge-

gen Jope, den Bezirk von Narbata und die rebel-

lischen Galiläer (II. 18,9-11) September,

22. Cestius rückt in den letzten Tagen des Laubhütten- 2. Hälfte

festes gegen Jerusalem (IL 19. 1) [H.yperber. 20-22] Sept. 29

23. Cestius bezieht in Gabao. 50 Stadien von Jerusa-

lem, ein befestigtes Lager (IL 19, 1)

24. Trotz der Arbeltsruhe des Festsabbats (sie) i treten

•ihm die Juden von Jerusalem kraftvoll entgegen.

Zwar werden sie zurückgedrängt; aber Simon bar-

Giora bereitet dem römischen Nachtrab schwere
Verluste (IL 19,2)

25. Während Cestius .drei Tage' in Gabao verweilt, be-

setzen die Juden ringsum die Höhen und die Eng-

pässe (IL 19, 2)

[

Tifirf) -Okt. 1

221 Okt. 1

(Mittwoch)

22 23 Okt. 1

-25 2-4

1 Siehe oben S. 4t)7.
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U

15

15-lfi

.17 IS

26. Vergebliclier Vennittlungsvereuch Agrippas II. bei

den Juden. Ermordung einer seiner Bolen. Cestius

drängt die Juden in die Stadt zurück (II. 19, ;i-4| Hyperber. 26 Okt. 5

27. Cestius bezieilt darauf ein Lager auf dein Skopus
fll. 19, 4) [ ,. 26 27] „5

28. „Drei Tage" verweilt er liier, ohne Jerusalem an-

zugreifen fll, 19,4)
[ „ 27—29] „ 6—8

29. Am „4. Tag d. .30. Hyperberetaios" dringt Cestius

siegreich bis zur Oberstadt vor (II, 19, 4) ... . „ 30 „9
.W. Nach fünftägiger Beschießung ist Cestius am 6. Tag

nahe daran die Stadt zu erobern, als er plötzlich

den Rückzug befiehlt. Die Juden verfolgen ihn

und bereiten seiner Nachhut schwere \'erluste

(II, 19,5-6} [Bios r,]

.'il. „Am folgenden Tag" rückt Cestius vom Skopus (Marhesvan)
nach Gabao (II. 19,7) [ „ 6]

32. „Zwei Tage" verweilt er unschlüssig in Gabao
(11. 19, 7) [ ,. «-7]

33. „Am 3. Tag" Abmarsch und schwere Niederlage
der Römer bei Bet-horon (II, 10.8)

,
s

34. Cestius erreicht nachts Unter-Bet-horon. errichtet

hier ein Lager, läßt daselbst 400 Mann zurück und
entflieht mit dem Rest seines Heeres (11, 19.9) . . [ „ 9(nachts)]

35. „Bei Tagesanbruch" machen die Juden die 400

nieder und verfolgen die Entwichenen bis gegen
Autipatris (II, 19,9)

[ „ 9(tags)]

36. Die Verfolger kehren dann um, sammeln die reiche

Beute, besonders die Kriegsmaschinen und ziehen
unter Trinniphgesängen in Jeru.salem ein (II, 19,9) [ „ 10-11]

67 n. Chr. '

l'Yoberung.szüge VespasiaiiK.

37. Vespasian erobert und zerstört Gabara und Um- Jüd. Dat. Jul.

gebuDg (III, 7, 1j [Arteni. 14 16]** Mai
38. Vespasian baut ,ln vier Tagen' für die Reiterei eine (I,j.iarj

Heerstraße nach der Bergfeste Jotapata (III, 7, 3) . [ „ 17—20]**

39. Am ,5. Tag, 21, Artemisios' übernimmt Flavius Jo-

sephus die Verteidigung von Jotapata. Vespasian
entsendet 1000 Reiter zur Umzinglung der Stadt

(in. 7, 3) 21

40. „Einen Tag später" erscheint „gegen Abend" Vespa-
sian mit Heeresmacht vor der Feste und umschließt
sie mit einem dreifachen Ring (III, 7,4) f „ 22|

41. ,Am nächsten Tag' erfolgt der erste Sturm, den aber
die Juden durch Ausfall zurückschlagen (IIL 7. 5) . \ „ 23]

42. ,Bis zum 5, Tag' ununterbrochener Kampf, Vespa-
sian ordnet jetzt die Errichtung eines Belagerungs-
dammes an (III, 7, 6 u. 8) [ „ 27]

• In diesem Jahr iibrrl'icien die Sikarier von ihrer den
Römern im Juni (ili entrissenen Feste Masada ans das 16 km
nördlich davon gleichfalls am Toten Meer liegende Städtchen

Engaddi, Es war in der Nacht des Festes der Ungesäuerten
Brote (IV. 7,2) Xanthikos 1,^ April 18

Vgl das Schicksal Masädas, Nr, lüo (Nisan)

18

19-20

Dat,

17-19

20—23

„ 24

(Sonntag)

„ 25

„ 26

30
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4.3-41. (Souderiinternehimingen während der Belagerung
von Jotapata:)

43. Nach siegrcicilcr l'Apeditioii 'J'rajans gegen Japlia

(in Galiläa) erstürmt Titiis die Innenmauer der

Stadt (III. 7, 31) Daisios 25 Juni 2fi

44. Cerealis züchtigt die Samariter auf dem Berg Ga- (Sivan)

rizin (III, 7. ;}2) , 27 „28
45. Fall von .lotapata Panemos 1 Juli 2

4(i. .Am 3. Tage' wird der Verteidiger .losc|)lius ent- (Tammus)
deckt und gefangen (III. 8, 1-9) [ .. 3) ..4

47. \'cspasian verläßt Jotapata. um sich über Ptole-

mais nacli Cä.sarea am Meere zu begeben (III, 9. 1) „ 4 „5
48. Einzug der Römer in Joppe. Vernichtung der jüdi-

schen Piraten durch einen Nordsturm (111. 9.2) . , [ ,, —]* „ —
49. Vespasian mit seinen Truppen bei Agrippa 11. in

Cäsarea Philipp! zu .20tägigcr Rast. Tiberias er-

gibt sich Vespasian (III, 9, 0—8) (Loos —1 Aug.

—

fiO. Tarichea (am Südende des Sees Gennesar) wird (Ab)

durch Titus bezwungen. Gefangennalime der frem-

den Aufrührer daselbst (III. lü, 1— lU) Gorpiaios S Sept. 7

.'il. In Garaala (östl. vom See Gennesar) beginnt die (Elul)

Empörung gegen Rom (IV. 1.10) „ 24 „23
52. Während der Belagerung Gamalas {IX. l,3ff.) be-

mächtigt sich Placidus im .\uftrag X'espa.siau.s des

befestigten Berges Itabyrion (Tabor) (W. 1,8) . . [Hyperbcr,] — Okt, —
53. In der Morgenwache gelingt es drei römischen (Tiäri)

Soldaten, den höchsten Turm zum Ein.sturz zu brin-

gen. Darob Panik in der Stadt. Ihre beiden Ver-

teidiger Joseph und Chares t (IV. 1.9) „ 22 „ 20 .

54. Fall von Gamala. Der vor kurzem eingetroffene

Titus dringt nachts in die Stadt ein. Die Bewohner
flüchten auf die Burg; sie wird aber unter Mit-

wirkung Vespasians genommen. Massensclbstmord

der Gamaler durch Absturz (IV, 1.10) Hyperber. 23 Okt. 21

55. Titus erscheint an einem Sabbat mit der Reiterei (Samstag)

vor Gis-chala und fordert dessen ('hergäbe. Er

wird von Johannes, dem Haupt der Rebellen, über-

listet (IV. 2, 1 -.3) [Dios n** „ 28

56. Johannes entkommt mit seiner Zelotenschar wiih- (MarlieSvan) (Samstag)

rend der folgenden Nacht und flieht nach Jerusa-

lem (IV, 2.4)1
I

„ 1 2]** „ 28 29

57. Die Tore von Gis-chala öffnen sicli iitus (IW 2,5) [ „ 2]** „ 29

' Die Xorgängp in .Jenisiilem im Spüt-

herbst ()7 BS sind leider bei Josephus ohne

Datum. Es sind kurz folgende : Johannes

von Gis-chala und seine Zeloten ziehen ein

(Ende Oktober), Sie bringen die Jugend nnd

räuberische Banden von auswärts auf ihre

Seite und gewinnen die Oberhand. Ihre Ver-

folgung richtet sich vor allem gegen die \'or-

nehmen. Als erste Opfer fallen die Männer

vom königlichen Geblüt (Antipas, Levi nnil

Sophas) : sie worden im Kerker ermoidet.

Daraul bestimmei] die Zeloten den Pbauias,

einen ungebildeten Hauer, durch Los zum
Hoheu|)riester. Liagegen erhebt der öltestp

Hohepriester .\nanos seine Stimme und ruft

(las Volk zu den Waffen. Oie Zeloten machen
vom Tempel, ihrer Zwingburg, einen Ausfall

;

worden aber dtihin zurückgedrängt und ein-

Sfosclilossen. Da ruft der Tyrann Johannes

heimlich unter falschen -anklagen gegen .\na-

nos wegen Hochverrats die Idumäer zu Hilfe,

niul während einer stüiinischen Nacht gelingt

es einigen Zeloten, Tempel- und Mauortor zu

öffneu und die draußen harrenden Idumäer
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

61.

68 n. Chr.

Vespasian besetzt Gadara. die wohlbefestigte Haupt-

stadt von Peräa {\V. 7, 3) Dystros
Placidus vollendet die Unterwerfung von Peräa bis (Adar)

auf Machärus {IV. 7. 4—6)
Mit Beginn des Frühlings bricht Vespasian mit der
Hauptmasse seines Heeres von Cäsarea auf. besetzt

Antipatris. nimmt Lydda und Jamnia ein. errichtet

in Emmaus ein festes Lager, wo er die 5. Legion
zurüci<Iäßt, erobert sengend und brennend Idumäa.
zielit dann wieder nordwärts über Emmaus an Nea-

potis (Sichern) vorbei bis nach Korea (IX. H. 1) . .

Vespasian schlägt in Korea sein Lager auf . . . Daisios

„Am nächsten Tag" erreicht er Jericho, wo Trajan [8ivan)

an der Spitze der Truppen von Peräa sich mit ihm
vereinigt (IV. s. I)

Um Jerusalem allseitig einzuschließen, errichtete

Vespasian in Jericho und Adida feste Lager, wäh-
rend Lucius Annius auf seinen Befehl Gerasa er-

obert und zerstört (IV, 9,1)

Vespasian. nach Cäsarea zurückgekehrt, schickt

sich eben an. gegen Jerusalem aufzubrechen, als

die Kunde von der Ermordung Neros (Juni 9) an-

langt (IV, 0, 2)

Febr. 26

Auf. März
bis?

etwa Anf.

April bis

Mai 22

Mal 23(22?)

.. 24(23?)

Mai, Juni

etwa Ende
Juni

65,

66.

67.

68.

69.

(>!• I». Chr.

Simon bar Giora wird vom Hohenpriester Matthias

gegen Joiiannes von Gis-cliala zu Hilfe gerufen

und zieht „im 3. Kriegsjahr, im Monat Xanthikos".

iu Jerusalem ein (IV. 9.11-12) Xanthikos
Vespasian briciit von Cäsarea aus gegen die noch

nicht unterjochten Gegenden Judäas auf (IV. 9.9)

Vespasian erobert die Bezirke von Gophna und
Akrabatene. die Städte Bethe! und Ephraim; er

kommt sogar nahe an Jerusalem heran. Außerdem
erobert und zerstört Cerealis das alte Hebron (un-

fern Jerusalem) iW. 9,9)

Nach Cäsarea zurückgekehrt, erfährt \'espasian,

daß Vitellius Kaiser geworden sei (W. 10. 2) . . .

Vespasian wird in Ägypten zum Kaiser ausgerufen

(Nisan)

Daisios

(Sivan)

zwischen

März 13 u

April 12

Mai 15

Mitte Mai b.

spätestens

Mitte Juni

Juni —
Juli 1

einzulassen. Nachdem diese die Zeloten be-

freit, beginnt ihr gcmeinsame.s Morden. Unter

den vielen T;iii!4enden von Schlachtopfern

sind auch die beiden Holienpriestei' .\nanos

und Jesus. Zacharias, der Sohn Haruchs.

wird zum Schein vor einen Gerichtshof ge-

stellt, aber nach dem Prei.spruch von den

Zeloten sofort niedergestoHen. Selbst wer

die Gemordeten betrauert, ist dem Tode ver-

fallen. Die Idumäer fangen indes an, ihre

Bluttat zu bereuen ; denn sie erkennen, daß

die .\nklage des Johannes gegen .\nanos. er

wolle die Stadt den Römern überliefern, falsch

war. Sie befreien 2U01) eingekerkerte Bürger,

die zu Simon bar-Giora flüchten, und ziehen

wieder heim. Die Zeloten aber setzen ihre

Schrockensherischaft nur imi so frecher fort

(IV, 3, 1— 6, 1).
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70 n. Chr.

Belagerung uml Kroberung Jerusalems duroh Tltus.

7Ü Titus, von X'fspasiiin zur Ki-oberung Jerusalems

entsandt, zieht mit auserlesenem Heer von Alexan- etwa März

(Iria nach Cäsarea (IV. 11,5) -. Häute

71. Von hier aus sammelt er die übrigen Streitlcräfte

in Syrien und läßt die gesamte Macht (die 5., 10.,

15. und 12. Legion nebst zahlreichen Hillstruppen

der verbündeten Könige) auf teilweise versciiiede-

nen Wegen gegen Jerusalem anrücken. Kr selbst

nimmt in Begleitung seines üeneralstabchefs Tibe-

rius Alexander seinen Weg über Samari;t (1\'. um Ende März

l-(i-2,l) bis April 12

72. Der Feldherr macht von Gabathsaul (."id Stadien

von Jerusalem) aus mit Oüü Reitern einen Keko-

gnoszierungsritt, der ihm durch einen Ausfall der

Juden beinahe das Leben kostet (V, 2, 2] .... Xanthikos 13 April 13

73. ,Tags darauf' errichtet Titas ein dreifaches Lager iNisan)

vor der Stadt (eines auf dem Skopus, ein zweites

drei Stadien rückwärts und ein drittes auf dem

ölberg). Hierbei bereitet ein wütender Ansturm

der Juden der 10. Legion am ölberg beinahe eine

völlige Niederlage. Nur das persönliche Kingreifen

des Oberfeldherrn rettet die weichende Legion

(V, 2,3-5; vgl. V, 13,7) „ U ..
l-l

74. Eleazar öffnet dem andächtigen Volk die Tempei-

tore. Johannes von Gis-chala benützt dies zu

meuc'lilerischem iJberfall. Iluclit der Leute de.s

Eleazar. Auflösung der bisherigen drei Parteien in

zwei; die des Johannes und die des Simon bar-

Giora (V, 3, 1 ; vgl. Tacit. Hist. V. 12 fin.) .... „ „ „ „

75. Um der Stadt näher zu kommen, läßt Titas „inner-

halb vier Tagen" die ganze Strecke vom SkopuH

bis zur Stadtmauer am Grab des Hei'odes von allen

Hindernissen (Bäumen, Zäunen. Felsen ) säubern

und ebnen (V, 3. 2 und .^))
I

.. 15 -IS] „ 15-18

76. Während die 10. Legion auf dem Ölberg bleibt, rückt

Titus (beim Turm Psephinos) und das übrige Heer

(beim Hippikosturm) bis auf zwei Stadien Entfer-

nung an die Mauer heran (V, 3, 5) 1 „ 19(od.l8)] „19(0.1«)

77. Unmittelbare Vorbereitung der Belagerung; Keko-

gnoszierungsritt des Titus. Auswahl der Angriffs-

stelle (beim Grabe des Hohenpriesters Johannes,

wo der äußere Wall niedriger und der zweite unter-

brochen), Fällung aller Bäume vor der Stadt, Be-

schaffung des Materials für die Wälle. Aufstellung

der Truppenkörper und Geschütze (\', 6, 2) ... [ „ 19—23] „ 19—23

7S. Beginn der Belagerung (V, 6, 2 ff.; vgl. V. 7. 2) . . [ „ 23] „ ?3

79. Anfangs erscheint nur Simon bar-Giora mit seinen

Leuten zur Abwehr auf der Mauer; Johannes von

Gis-chala hält sich mißtrauisch zurück. Als aber

der Anprall der Sturmbücke die Stadt erzittern

macht, einigen sie sich. Wiederholten kleinereu
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Ausfällen folgt nach längerer Pause ein furchtbarer

Massenausfall beim Turm Hippikos. Nur mit äußer-

ster Kraft rettet 'l'itus die Maschinen. ,Ani folgen-

den Tag' setzt der Einsturz eines 50 Ellen hohen

Belagerungsturnis in Schrecken (V, 6,4—7.1) . .
— April 24 Mai ti

t>0. Endlich ,.am 15. Tag der Belagerung" durchbricht

der größte Sturmbock die erste Mauer (an der Nord-

seite) und die Homer dringen ein (V. 7, 2) . . . . Artemisios 7 Mai 7

81. „Am 5. Tage nach der Einnahme der ersten ge- (Ijjar)

winnt Titus die zweite Mauer ; aber seine Truppen
werden wieder zurückgeschlagen (V, 8.1—2). . . [ „ 12] „ 12

82. Die Römer beginnen vier Sturmwälle aufzuwerfen,

je zwei gegen die Oberstadt (von Simon bar-Giora

verteidigt) und die Burg Antonia (wo Johannes von

Gis-chala das Kommando hat) (V, 11,4) „ 12 „ 12

83. „Am 4. Tage" des Kampfes ' um die zweite Mauer
wird diese von Titus abermals erobert und jetzt

behauptet (V, S, 2) [ „ 15] „15
84. Die am 12. Artemisios begonnenen vier Sturmwälle

sind nach 17tägiger Arbeit vollendet; zwei der-

selben ivor der Antonia) werden alsbald durch Jo-

hannes von Gis-chala auf unterirdischem Wege durch

Feuer zerstört (V, 11.4) „ 29 „29
85. „Zwei Tage darauf" gelingt es den Leuten dea

Simon bar-Giora durch einen Ausfall, auch die bei-

den andern Wälle, wo bereits die Sturmböck<' in

Tätigkeit sind, in Brand zu stecken (V. 11,5) . . [üaisio.s 2J Mai ai

8t). Titus läßt in „3 Tagen" (?) die Stadt mit einer un- (Si\au)

unterbrochenen, durch i;> Wachttürme geschützten
,

Steinmauer umschließen ; auch ordnet er den Bau
von vier Sturmwällen gegenüber der Antonia an,

die in 21 Tagen vollendet .sind (V, 12,2; VI, 1,1). ( „ -| Mal30-Juulä7
87. Ein Ausfall des Johannes von Gis-ehal;i zwecks

Zerstörung der Sturmwälle mißlingt. Die Tätigkeit

der Sturmböcke gegen die Mauei' der .Antonia be-

ginnt (VI, 1,3) Panemos 1 Juni iS

88. Die erschütterte Mauer bricht zusuiiuneii ; aber da- (Tanimuz)
hinter erblicken die Römer eine zweite, die Johannes
hatte errichten lassen (VI, l,;i— 1) „ 2(naehts) „ 2k 29

89. Der Versuch des Syrers Sabinus, mit elf Kamera-
den diese zweite Mauei' zu übersteigen, schlägt

fehl (VI, 1.6) 3 „ 3Ü

9ü, „Zwei Tage darauf" ersteigen 23 andere „um dl«

9. Stunde der Nacht" heimlich durch die Mauer-
lücken die Antonia, machen die vordersten (schla-

fenden) Posten nieder und schrecken die andern
durch Trompetenstoß, das Zeichen für Titus. Dieser

drängt sofort nach und jagt die Juden bis zum
Tempelplatz. Bis zur 7. StuTide des Tags rast hier

der Kampf. Die Römer müssen sich mit dem Besitz

der Antonia begnügen (VI, 1.7) [ „ 5| Juli 2

• Während dieses Kampfes wird auch dei'

Unheilsprophet Jesus, der Sohn des .^nanos,

der seit 7 Jahren und 8 (sie) Monaten unauf-

hörlich über Jerusalem seinen Weheruf aus-

gestoßen, von einem Stelngeschoü lüdüch

getroffen (vgl. oben S. 4SÜ).



des Flavius Josephus. 495

91. Titus befiehlt, den Unterbau der Autonia abzutragen,

um dem Heere den Autstieg zu ermöglichen. — „Am
selben Tage" werden die immerwährenden Opfer

im Tempel eingestellt (VI, 2, Panemos 17 Juli 14

Vergebens fordert Josephus im Auftrag des Titus

Johannes von Gis-chala und die Rebellen zur über- wohl ebeufalls

gäbe auf (VI, 2, 1—5) „ „ „ „

92. Unter den Augen des auf der Burgwarte stehenden

Titus sucht Cerealis mit auserlesener Schar von

der 9. Stunde der Nacht bis zur 5. Stunde des

Tags die Tempelbesatzung niederzumachen ; ver- zwischen

gebens (VI, 2, 6) [Panem. 17u 23] Juli 14 u. 20

93. Die Juden stecken die nordwestliche, die Antonia

und den Tempel verbindende Halle in Rrand (VI, 2,9) | „ 22J „ 19

94. Inzwischen (schließt an Nr. 92 an) haben die übrigen

Streitkräfte der Homer in „sieben Tagen" den

Unterbau der Antonia abgegraben und einen be-

quemen Aufstieg hergestellt (vgl. Nr. 91). Damit

kommen die Legionen der Umfassungsmauer den

Tempels nahe. Beginn der Errichtung von vier

Wällen (VI, 2,7) I
„ 24] „21

95. „Zwei Tage darauf", d. h. nach dem Brand der

ersten Halle (vgl. Nr. 93) äschern die Römer unge-

hindert die daneben liegende Halle 15 Ellen weit

ein. Den Rest des Baues retten die Juden durch

Einreißen des Gebälks (VI, 2,9) ,. „ „ „

96. „Einen Tag nach dem Hinaufmarsch" der Legionen

(Vgl. Nr. 94) machen die Rebellen, von Hunger ge-

trieben, um die 11. Tagesstunde einen Massenan-

gfiff gegen die römischen Wachen am ölberg (vgl.

Nr. 76). Die unterliegenden Juden retten sich nur

durch eine rasch in die Mauer gebrochene Bresche

(VI, 2,8) ( .. ää] „22
97. Durch eine List der Juden finden mehrere vor-

eilige römische Soldaten in der westlichen Tempel-

halle den Flammentod (VI, 3, 1) 27 „24
98. Die Wälle (vgl, Nr. 94) sind vollendet und die

• Sturmböcke beginnen ihre Tätigkeit gegen die west-

liche Galerie des Tempelhofes; aber ihre Stoßkraft

vermag nichts. Auch der Versuch, die Hallen mit

Leitern zu ersteigen, mißlingt. Da läßt Titus Feuer

au die Tore legen. Es ergreift auch die Hallen.

Den Tag über und die folgende Nacht wütet der

Brand (VI, 4, 1-2) Looa S Aug. 4

99 „Am folgenden Tag" läßt Titus durch einen Teil (Ab)

des Heeres löschen. Es wird wegen des Tempels

Kriegsrat gehalten. Titus ist für unbedingte Er-

haltiuig des Bauwerks. Drei der Heerführer stim-

men zu. An diesem Tag kein Angriff der Juden

(VL 4, 3J 9 „5
100. „Am folgenden Tag" machen die Juden um die

2. Stunde (7") am östlichen Tor einen Ausfall

gegen die Wachen des äußeren Tenipelhofes. Titus

eilt den Seinen mit Reiterei zu Hilfe. Um die

5. Stunde (10") sind die Juden zurückgedrängt uud
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im innern Tempel eingeschlossen. Nach kurzer

Rast greifen die Juden die römische Löschmann-
schaft lux äußeren ^'o^hof ;tn, werden aber im Hand-
gemenge bis zum Tempelgebiiude zurückgedrängt.

Da schleudert ein Soldat eine Brandfackel durch

das goldene Fenster in die Vorgemäclier des

Tempels. Vergebens eilt Titas aus der Antonia
herbei. Er vermag weder den Flammen nocli der

Wut seiner Truppen Kinhalt zu tun. Sie legen

auch an das Innere Feuer an. Massenhafte Nieder-

metzeluug der Juden {VI -1.5—7) Loos 1(J Aug ti

101. Zur Eroberung der Oberstadt befiehlt Titu.s den
Beginn der Schanzarbeiten : den vier Legionen an
der Westseite der Stadt gegenüber dem Königs-

palast, den Hilfstruppen in der Nähe des Xystus,

{\cv Brücke und des Turmes des Simon (VL S. I) „ 2U „ Iti

102. „In diesen Tagen" übergeben sich viele, darunter

die Idumäer — trotz der Gegenmaßregel Simons —
freiwillig den Römern. Die Priester Jesus, The-
buthis Sohn und Phinees, der Schatzmeister des

Tempels, liefern die heiligen Kleinodien, (lefäße

und Gewänder aus (VI, S, 2~V,) [l.üo.s) August
loa. „Nach IStägiger" Arbeit sind die Wälle fertig und

die Maschinen werden herangeführt. Schon bald

ist die Mauer durciibrochen. Die Belagerten lähmt

der Schrecken ; ohne Wider.sland verla.ssen selbst

die Tyrannen die kaum einnelimbaren Türme und
suchen — doch vergebens — ihr Heil in der Flucht.

Mit dem Abend stellen die Römer das Gemetzel
ein (VI, 8, 4—5) Gorpiaio.« 7 Sept. 2

104. Während der Nacht greift der Brand noch weiter (Flui) (Sonntag)

um sich um! dio aufgehende Sonne beleuchtet die

rau(-henden Trümmer der Stadt (VI. 8.5). ... „ S „ ^

7:J n. Chr.

105. Masäda, die Burgfeste der Sikarier (vgl. Nr. 10).

au deren Spitze Eleazar (vgl. Nr. 17) steht, fällt

uach dem Selbstmord der Besatzung in die Hand
des Flavius Silva, Statthalters von Judäa (\'II, t), 1) Xanthikos 15 April 12

(.Nisan) (Montag)



Nachträge.

I. Zu S. 8: Älter der Ersten Dynastie von Babel.

Im Jahre 1912 habe ich im II. Bande meines Werkes Sternkunde und Stern-

dienst in Babel S. 257 ff . zwei astrologische Venustafeln (K. 160 und K. 2231+ 3032)

eingehend untersucht. Zunächst ergab sich, daß die beiden Dokumente in der

Hauptsache assyrische Kopien von Beobachtungen aus der Zeit Ammi-zadugas, des

10. Königs der I. Dynastie von Babel darstellen. Die a. a. 0. 281 f. angeführten

Gründe sind von der Art, daß sie von Assyriologen und Historikern allgemein an-

erkannt worden sind. Was die Textkritik und die assyriologisch-astronomische Er-

klärung anlangt, ist jener Untersuchung nichts von Bedeutung hinzuzufügen. Ich

stellte mir indes noch eine weitere Aufgabe: die Verwertung der astronomischen

Beobachtungsserie K. 160 (Vs. 1—30 + Rs. 34—47) für die Bestimmung der julia-

nischen Daten der Regierungszeit Ammi-zadugas und damit — da die Dauer der

Einzelregierungen bekannt ist — zugleich des Alters der ganzen Dynastie. Dies

geschah unter der Voraussetzung, daß die Zeit jenes Königs zwischen 2080 und 1740

liegt, was von niemand bestritten werden kann. Auf Grund von 13 als zuverlässig

erwiesenen Daten von heüakischen Aufgängen und Untergängen der Venus ergaben

sich für das 1. Jahr Ammi-zadugas folgende Möglichkeiten:

(a) 2041 (b) 1977/6 (c) 1857/6 (d) 1801/0 v. Chr.

Diesen entsprächen als Regierungszeit Hammurapis:
(a) 2187—2145 (b) 2123—2081 (c) 2003-19G1 (d) 1947—1905 v. Chr.

und als Dauer der ganzen Dynastie:
(a) 2289—2247 (b) 2225—1926 (c) 2105—1806 (d) 2049-1750 v. Chr.

Ferner stellte sich heraus, daß das julianische (bzw. gregorianische) Datum

des mittleren Jahresanfangs (1. Nisan) sich immer mehr verfrüht, je später das ge-

suchte Jahr fällt. So wäre im Falle (b) der mittlere Jahresanfang: April 26 gregor.,

im Falle (c) 35 Tage später: März 22, im Falle (d) sogar 52 Tage später: März 5.

Damit war die astronomische Arbeit zu Ende. Wäre außer den Mond-Daten der

heliakischen Venuserscheinungen auch nur ein einziges Datum einer andern Er-

scheinung — etwa des Jupiter oder Saturn oder einer astronomischen Finsternis

— gegeben, so wäre eine rein -astronomische, eindeutige Lösung (wie ich sie in

vielen andern Fällen erreicht habe) mit voller Sicherheit durcliführbar. Dies ist

aber hier leider nicht der Fall. Es mußten also noch Kriterien anderer Art heran-

gezogen werden. Zunächst kamen die historisch-chronologischen Angaben baby-
lonischer Inschriften in Betracht, welche in Verbindung mit den Nachrichten des

Berossos bereits Ungnad ZDMG 61, 714 ff.; OLZ X (1907) Sp. 638 und Thureau-Dangin

ZA XXI (1908), 176 ff. durch einfache Überlegung dazu geführt haben, 2232 v. Chr.

als 1. Jahr der I. Dynastie anzunehmen. Diese Jahreszahl kann zwar — die Zu-

verlässigkeit der Quellen vorausgesetzt — nur annähernd richtig sein; als genauer

Wert hätte dann 2225 (siehe b) zu gelten. [Dieser Annahme fügt sich auch eine

von ScHEiL Ende 1912 angezeigte Inschrift, wonach eine Schwester Rim-Sins (des

Zeitgenossen Hammurapis) 1500 Jahre vor Nabonid, also etwa 2050 wirkte]'.

1 Das Zeugnis in [] konnte von mir 1912 natürlich noch nicht verwertet werden.

K 11 g 1 e r , Forschungen. 32
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Gegen diese babylonische Tradition spricht indes die ältere assyrische.

Nach der 1904 entdeckten Inschrift Salmanassars I hat Erisu, Sohn des Iluäuma, 739

Jahre zuvor den As.sur-Tempel erbaut. [Außerdem hat gemäß der 10 Jahre später

entdeckten Inschrift TukultiNinibs I (der Sohn Salmanassars I) Ilu-§uma, der Vater

Erisus, 780 Jahre zuvor den Istar-Tempel zu Assur erbaut]'. Wäre es nun sicher,

daß es sich hier um jenen Ilusuma handelt, der ein Zeitgenosse Su(mu)abus, des

Begründers der I. Dynastie von Babel, war, so würden die Aufzeichnungen der

assyrischen Archive um 1300—1260 den obigen Ansatz (d) rechtfertigen. Indes wäre

es auch dann — trotz des in seinem weit höheren Alter begründeten Vorzugs —

wissenschaftlich nicht zulässig, ohne weiteres die babylonischen Angaben beiseite

zu setzen, zumal jene assyrischen Zeugnisse, v/eil zeitlich einander sehr nahe und

auf dieselben Angaben des gleichen Archivs (zu As§ur) zurückgehend, im Grunde

nur eines ausmachen und außerdem das assyrische Asarhaddon-Prisma. welches

zwar sachlich die obige Meldung der Salmana§?ar-Inschr!ft wiederholt, statt der Zeit-

distanz 739 Jahre nur 560 bietet. Für mich kam indes im Jahre 1912 außer den

übereinstimmenden babylonischen Zeugnissen noch ein ganz anderes Beweismoment

in Betracht: die Jahreszeit des »" SE . KIN . KUD, des .Erntemonats' z. Z. der I.

Dynastie. Der Beginn der Weizenernte fällt heute in Babylonien etwa auf den

10. Mai, die Gerstenernte etwa 14 Tage früher, und sehr viel anders war es auch vor

4000 Jalu-en nicht. Nun war aber (s. oben) nach der Ordnung (d) das mittlere Neu-

jahr bereits am 5. März (gregor.); der unmittelbar vorausgehende ,Erntemonat' würde

also im Mittel vom 3. Februar bis 5. März gedauert haben. Es erschien mir aber

geradezu naturwidrig, daß die Babylonier der I. Dynastie den volkstümlichsten

aller Monate in eine so ganz verkehrte Jahreszeit versetzt haben sollten. Deshalb

habe ich 1912 die Ordnung (d) weiter gar nicht mehr berücksichtigt. Eine kleine

Verschiebung jedoch ließe sich durch zeitweise Vernachlässigung der Schaltung und

wohl auch durch klimatische Verschiebung allerdings erklären. Und so mochte der

mittlere Erntemonat gegen Ende der Dynastie (unter der Regierung Ammi-zadugas)

in die Zeit vom 27. März bis 26. April gerückt sein, was (s. oben) der Ordnung (b)

entspräche. Und dieser Grund in Verbindung mit den übereinstimmenden Zeug-

nissen der babylonischen Dokumente (einschließlich der Angaben des babylo-

nischen Priesters Berossos) bestimmten mich, von den vier obigen astronomisch mög-
lichen Ansätzen die Ordnung (b) für die richtige zu halten und demgemäß die I. Dy-

nastie der Zeit 2225—1926 zuzuweisen. [Habe ich mich gleichwohl getäuscht, so

tragen die babylonischen Zeitintervalle und vor allem eine ganz verkehrte Wahl
der Jahreszeit des wichtigsten Monats seitens der alten Kalendermeister die Schuld,

nicht aber etwa eine irrige philologisch-astronomische Erklärung der Venus-Tafeln

oder astronomische Berechnung meinerseits.] In Würdigung dieser Sachlage haben
dann auch Forscher wie Ed. Meyer ^ und L. W. King^ ihre frühere ganz entgegen-

gesetzte Anschauung geopfert und sich meine Ansätze zu eigen gemacht. Auch
sind stichhaltige Gründe dagegen nicht vorgebracht worden. Gleichwohl muß ich

gestehen, daß sich in mir selbst schon drei Jahre nach der Publikation ein Bedenken
regte. Es betrifft die Daten der Feldpacht-Verträge z. Z. Ammi-zadugas (s. Stern-

kunde II, 306). Diese Daten fallen bedenklich spät, wenn unsere Annahme (b)

richtig ist. So würden die Daten: Ammi-zaduga 10 Arah-samna 20 dem 14. Dezember
(gregor.), Ammi-zaduga 14 Tisritu 28 dem 8. Dezember (gregor.) entsprechen. Nun
sollte man aber doch erwarten, daß die Verpachtung schon einige Zeit vor der Aus-

saat stattgefunden habe, die nach modernen Reiseberichten im November und De-

zember erfolgt. Die betreffenden Angaben sind allerdings so unbestimmt, daß sich

kein klares Bild gewinnen ließ. Außerdem rechnete ich mit der Möglichkeit, daß
es sich bezüglich der beiden angeführten Daten um Ausnahmefälle handelt und daß
vielleicht auch mit einer klimatischen Verschiebung zu rechnen sei. Meine spätere

1 Siehe Anm. 1 S. 497. 2 Geschichte des Altertums 3. Aufl. I. Bd. (1913) § 328.

3 A history of Babylon (1915) 104 ff.
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Untersuchung des vorderasiatischen Klimas besonders auf Grund von keilinschrift-

lichen Quellen führten indes zu der Erkenntnis, daß die Veränderung des Klimas

innerhalb 4000 Jahren nicht sehr beträchtlich sein könne (vgl. Sternkunde II, Schluß-

teil). Die für die Feldverpachtung geeignete Zeit war jedenfalls auch z. Z. der I.

Dynastie die zweite Hälfte des Oktober (gregor.) und die neun (a. a. O. S. 306) an-

geführten Daten würden, wenn die Annahme (b) richtig wäre, im Mittel mindestens

einen Monat zu spät fallen. Somit kommt hier nur die Ordnung (c) oder (d) in Betracht.

Diese Wahrnehmung wird auch durch die Zeit der Dattelernte bestätigt.

Die Datteln beginnen schon im August zu reifen; der Abschluß der Dattelerute fällt

auf September Oktober. Zur Zeit der I. Dynastie fiel sie meist in den Tisri (VII);

denn wiederholt ist von der Messung und Teilung der geernteten Datteln zwischen

Besitzer und Gärtner im Arah-sarana die Rede.

Nach Vs. VII 41 geschah dies schon am ersten Tag dieses Monats nach Vs.

Vn 165 ,im Arah-samna'. (Nach II R 15, 40 c, d (Zeit?) erst am 30. desselben.)

Unter der Voraussetzung (b) würde aber — da dann der mittlere Jahresan-

fang (1. Nisan) = April 26 — der mittlere Arah-samna 1 = November 19 sein, ein

viel zu später Termin, während unter der Annahme von (c) Arah-samna 1 = Ok-

tober 15 und unter der von (d) = September 28 wäre.

Auf Grund dieser Erwägungen ist die Ordnung (b) entschieden aufzugeben i.

Die babylonische Tradition ist also irrig. Aber wie kam man dazu, den Ernte-

1 Auch Ungnad (OLZ 1921 Sp. 17) ist es

aufgefallen, daß die Zeit der Dattelernte ge-

mäß der babylonischen Kontrakte aus der

Zeit der I. Dynastie — falls mein früherer

Ansatz richtig wäre — zu spät fiele; er ist

daher der Ansicht, daß meine astronomischen

Berechnungen der Venustafeki nicht richtig

sein können und daß das Alter der I. D>iiastie

herabzusetzen sei. Dabei ist aber dem

verdienten AssjTiologen ein Mißgeschick be-

gegnet. Was berechtigt ihn denn zu der

Annahme, daß mit der Herabsetzung des

Alters der Dynastie auch der mittlere Jahres-

anfang während derselben früher falle und

zwar in dem Maße, daß bei einem bestimm-

ten historisch möglichen Ansatz zwischen

den julianischen Äquivalenten der astronom.

Daten und denen der Dattelreife eine be-

friedigende Harmonie zustande kommt? All

das konnte U. doch gewiß nur aus meinen

nicht ohne große Mühe erlangten astronom.

Ergebnissen Stornk. II, 285 ff. ersehen, wo
gezeigt wird, daß das jidian. Datum einer

bestimmten babylonisch datierten Venuser-

scheinung nach je 56 Jahren um etwa 16

Tage reduziert wird und daß somit für die

Julian. Äquivalente aller zuverlässigen Daten

des gleichen Dokuments und folglich auch

für das Julian. Datum des mittleren Jahres-

anfangs (1. Nisan) dasselbe gilt. Wenn nun

aber diese Feststellungen wirklich verdächtig

oder gar falsch wären, wie durfte dann U.

sie zu einer so wichtigen Folgerung benützen?

Außerdem hat U. otfenbar übersehen, daß

die Bereclmungen Steruk. II, S. 286—299

nicht etwa das Jahr 1971 als 6. Jahr Amrai-

zadugas beweisen sollen, sondern daß dem

Jahre 1971 (und ebenso einigen andern

S. 285 genannten Jahren) nicht nur das Daten-

paar Ammi-zaduga 6: VIII. 28 (Untergang im

Vv'esten) und IX. 1 (Aufgang im Osten), son-

dern auch mehrere andere unverdächtige

Daten der gleichen Tafel genügen. Damit

aber ist nur der Beweis erbracht, daß das

gesuchte Jahr sich sicher unter den S. 285

berechneten Jahren befindet, mehr nicht. Die

letzte Bestimmung, die Auswahl des wirklich

zutreffenden Jahres unter den möglichen

Fällen ist von mir auf astronomischem
AVege 1912 gar nicht versucht worden,

weil es mir mit Recht aussichtslos erschien

(s. a. a. 0. 298 Z. 7 ff.); erst später standen

mir die Mittel zu Gebote, auch auf rein astro-

nomische Weise das angestrebte Ziel zu er-

reichen. Und hierüber sogleich. U. hat auch

sehnlichst darnach verlangt, zu erfahren, wie

WEmNER (Mitt. d. Vorderas. Ges. [MVAG]

1915, 4 S. 24) dazu kam, 2057 v. Chr. als

Anfang der 1. DjTiastie durch astronomische (!)

Berechnung festzustellen. Aber die für „dem-

nächst" angekündigte Arbeit erschien nicht.

W. erklärte vielmehr 6 Jahre darauf (MVAG
1921, 2 S. 41), daß jene Arbeit „der Zeit-

verhältnisse wegen und aus anderen nicht

zu erörternden Gründen vorläufig nicht er-

scheinen kann". Sonderbarerweise gibt W.

erst jetzt an, er sei in Gemeinschaft mit

Professor Neugebaüer zu jenem Resultat ge-

32*
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monat in eine ganz unpassende Zeit zu setzen? Die Sache war mir lange rätsel-

haft, bis sich folgende Lösung ergab: Der Monat ,des Kornabschneidens' bzw. ,des

Erntens' bedeutet nicht etwa — wie man erwarten sollte— den Monat, in welchen

die Ernte fällt, sondern den Monat, in dem man im ganzen Lande die Ernte-

arbeiter kontraktlich zu mieten pflegte. Dies läßt sich auf Grund von wenig-

stens 10 Kontraktdaten (Sternkunde II, 303, b) strenge beweisen. (Näheres hier-

über in Sternkunde II, Schlußteü.) Wer in aller Welt konnte aber eine solche

Bedeutung des Monats vernünftigerweise ahnen? Im Zusammenhang mit

dieser Entdeckung stellt sich zugleich heraus, daß die zahlreichen Feldver-

pachtungen (Sternkunde II, 304) im I., IL, zuweilen sogar anfangs des III. Monats

nicht nach Vollzug derErnte des betreffenden Jahres vorgenommen wurden, sondern

vorher, und daß sie sich geradezu auf den Ertrag der bevorstehenden Ernte in

eben diesem Jahre beziehen. Die Ernte begann - wie in der assyrischen Zeit im

Airu (U) — unter Umständen im Sirnannu (III).

Wir haben nun bezüglich des Anfangs der I. Dynastie nur noch zu ent-

scheiden, ob er auf 2105 oder 2049 fiel. Jetzt erst — nachdem alle Hindernisse hin-

weggeräumt sind — lassen sich die beiden oben erwähnten Inschriften Salma-

naijijars I und seines Sohnes Tukulti-Ninibs I mit Sicherheit verwerten; denn wir

können jetzt nicht mehr vernünftigerweise bezweifeln, daß der dort genannte Ilu-

Suma der Zeitgenosse Su(mu)-abus, des Begründers der I. Dynastie von Babel ist

und nach den Jahresangaben der beiden Inschriften um 2040—2060 gelebt hat. Da-

durch aber gelangen wir zu dem Ergebnis: nur 2049;8 kann das erste offizielle Re-

gierungsjahr der I. Dynastie von Babel sein.

Und damit stimmt auch der durchschnittliehe Jahresanfang überein. Er fiel

(vgl. oben) z. Z. Ammi-zadugas unter der Voraussetzung (d) auf den 5. März (gregor.).

Doch kann dies Datum um 1—2 Tage von dem durch die Schaltregulierung näherungs-

weise erstrebten Werte abweichen; denn die Schaltung war damals noch recht

mangelhaft (vgl. Sternkunde II, 282) und auch selbst den Ausgangspunkt — es kann

nur das Frühlingsäquinoktium sein— konnte man noch nicht hinreichend genau

ermitteln. So darf man annehmen, daß die babylonischen Kalendermeister z. Z.

Ammi-zadugas ihr Lunisolarjahr in der Weise regulierten, daß der Vollmond (bzw.

der 15. Tag) des mittleren Nisan beiläufig auf das Äquinoktium fiel. Und ge-

rade diese Annahme wird durch mehrere ältere und jüngere Dokumente indirekt

bestätigt. Trotz aller schwerwiegenden entgegenstehenden Gründe stellte sich

zunächst heraus, daß der von King 1913 veröffentlichte Text CT XXXIII PI. 1-8

(nach ihm aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. stammend) wirklich den 15. Nisan

auf das Frühlingsäquinoktium setzt. Da aber zugleich angegeben wird, daß der

heliakische Aufgang des Widder-Sternbilds (a Arietis) auf den 1. Nisan fiel, so

läßt sich daraus beiläufig die Zeit ermitteln, in der das Original entstanden ist. Dies

geschah nach meiner Berechnung in der Zeit 2450—2350 v. Chr. In der Folgezeit

näherte sich das Datum des heliakischen Aufgangs von « Arietis immer mehr dem
Äquinoktium, bis es um 1476 v. Chr. damit zusammenfiel, um von da an stets später

als letzteres einzutreten. Daraus ist ersichtlich, daß man als Norm zur Regulierung

des Jahres nicht lange beide astronomische Anhaltspunkte zugleich benutzen konnte.

Man entschloß sich daher, nur an der Regel festzuhalten, daß der mittlere 1. Nisan

14 Tage dem Äquinoktium vorausgehen solle. Dafür liegen mehrere Zeugnisse vor.

(Näheres hierüber in Sternkunde II, Schlußteil.)

langt; 1915 sagt W. davon noch nichts. N. der doch in astronomischen Dingen allein

starb erst 1918 XII. H und war noch kurz maßgebend sein konnte, eine so grund-

zuvor literarisch tätig. Schwer zu verstehen falsche Berechnung angestellt oder ihr

wäre es indes, wenn er drei Jahre hindurch wenigstens zugestimmt haben sollte. Daß aber

sich im Besitze eines bedeutsamen Resultates die Angabe 2057 = 1. Jahr der I. Dynastie

wußte, ohne etwas davon verlauten zu lassen. prinzipiell falsch ist, wird in Sternk. II

Und noch unbegreiflicher ist es, daß er, Sohlußteil gezeigt werden.
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Nach alledem kann nunmehr die wichtige Frage des Alters der I. Dynastie

als entschieden gelten: Die 1. Dynastie umfaßt die Zeit 2049— 1750 und ihr

bedeutendster Herrscher; Hammurapi regierte 1947—1905. Die Grundlage
dieser Tatsachen ist und bleibt das von mir 1912 entdeckte Datum des 8. Jahres

Ammi-zadugas zweier Venus-Tafeln (Sternkunde 11, 280 ff.) und die astronomische

Berechnung (a. a. O. 285) der daraus sich ergebenden möglichen Fälle. Nur dadurch

ward eine wissenschaftliche und zugleich aufs Jahr genaue Lösung des wichtigsten

Problems der babylonischen Chronologie ermöglicht.

IL Zu S. 170: Zwei neuere Lösungsversuche des Problems der Königsohronologie.

Zu ganz anderen Ergebnissen als wir gelangte A. M. Kleber, The Chrono-
logy of 3 and 4 Kings and 2 Faralipomenon, in der vom Bibeiinstitut zu

Rom herausgegebenen Zeitschrift Biblica 11 (1921), S. 3—29; 170—205. Der Verfasser

ist überzeugt, aUer Schwierigkeiten des Themas Herr geworden zu sein. Seine

überaus große Mühewaltung hätte diesen Erfolg auch wirklich verdient. Leider

vermag ich jedoch gerade seine wesentlichen Annahmen nicht zu unterschreiben;

denn seine eingangs (p. 15) aufgestellten ,Five principles' sind teils unzuti'effend,

teüs unbewiesen und unbeweisbar. Es sind folgende: 1. Im heiligen Text besteht

vor allem die vordatierende, daneben aber auch die nachdatierende Methode
(S. 15—17). 2. Die jüdischen Könige beginnen das Jahr mit dem Nisan, die Könige
von Israel dagegen mit dem Tiäri (S. 17—21). 3. Es gab zwei Interregna (S. 21—24).

4. Bei mehreren (nicht weniger als 9) Königen sind Coregna anzunehmen (S. 24—26).

5. Die Synchronismen fordern hier die Annahme nicht nur einer tatsächlichen,
sondern auch einer sogenannten .schematischen' Chronologie, wodurch Allein-

regierung und Mitregierung in Harmonie gebracht werden. Gerade dieser letzte

Grundsatz gibt dem Versuch Klebers sein eigentümliches Gepräge; er ist nach
ihm selbst der eigentliche „key to the Solution of difficulties" (S. 26—29).

Gehen wir — zugleich mit Rücksicht auf andere, in gewisser Beziehung ver-

wandte Lösungsversuche — auf diese Grundsätze ein wenig ein!

ad 1. Gewiß kommt in dem uns vorliegenden Text neben der vordatie-

renden auch die nachdatierende Methode vor; aber gerade dort, wo Kleber sie

gefunden haben wUl : in der ganzen ersten jüdischen Periode von Roboam bis zum
Tode des Ochozias (vgl. a. a. 0. S. 16 und 172), ist das Gegenteil der Fall. Eine
Nachdatierung findet sich nur in den oben S. 160 ff. angeführten Synchronismen,
die im Widerspruch stehen mit der sonst durchweg zutage tretenden Vordatierung.

Sie stammen aus einer späteren Zeit, die in dem Irrtum befangen war, der Ver-

fasser der Königsbücher habe die assyro-babylonische Datieruugsweise befolgt

(siehe oben S. 168 f.).

ad 2. Zunächst sind die von K. beigebrachten Gründe nicht der Hl. Schrift,

sondern dem Talmud bzw. den Aussagen der spätjüdischen Gelehrten entnommen.
Aber auch diese sprechen nicht von einem Gegensatz der jüdischen Gepflogen-

heit zu der israelitischen. Die Zeit vor 722 v. Chr. kommt allem Anschein nach
nicht einmal in Betracht; denn die ,jüdischen Könige' werden im Talmud — wie
Ezechias und Josias beim Chronisten — auch .Könige von Israel' genannt. Zudem
wäre die Behauptung des Talmud, daß die ,nicht-jüdischen' Könige ihr Jahr mit

dem Tiäri begannen, in ihrer Allgemeinheit gar nicht zutreffend. Die Babylonier

und Assyrer haben stets das Jahr mit Nisan begonnen und im Westen hat der

Jahresanfang mit Tiäri — abgesehen von dem uralten phönizischen Kalender —
erst mit der makedonisch-griechischen Herrschaft fast allgemein Eingang ge-

funden. Vgl. übrigens S. 142 ff. unsern Nachweis, daß unter Ahab das Jahr mit

Nisan begann.

ad 3. Die angenommenen Interregna werden weder in den Königsbüchern
noch in der Chronik angedeutet, noch auch durch die historischen Vorgänge ge-
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fordert oder nahegelegt. Oder warum sollte zwischen Achaz und Ezechias ein

Interregnum gewesen sein? Was aber die Nebenregierung Thebnis betrifft, so

bezeichnet dieselbe kein eigentliches Interregnum.

ad 4. Von den zahlreichen Mitregentschaften, die K. annimmt, ist nur die

des Joatliam direkt nachweisbar; indirekt freilich auch die des Josaphat; aber
gerade diese letztere fehlt bei K. (siehe a. a. O. S. 188). Bei Ahab allein stellt

sich die Notwendigkeit heraus, eine kurze Mitregentschaft anzunehmen, falls die

,22' Regierungsjahre nicht auf einem Schreibfehler (statt 20) beruhen (vgl. oben
S. 158 und 171).

ad 5. Völlig unbegreiflich endlich ist die sogenannte ,schema tische Chro-
nologie' neben der wirklichen. Was man sich unter jener vorstellen soll, sucht

die Liste a. a. 0. in etwa S. 29 zu verdeutlichen. Nehmen wir als Beispiel die

Jahreszählung bei Joatham! Da finden wir nicht weniger als vier Kolumnen von
,schematischen' Jahren des genannten Königs. Die erste beginnt im 5. Jahre der

wirklichen Jahresreihe und zählt 20 Jahre; die zweite beginnt im 17. Jahre und
zählt ebenfalls 20 Jahre, die dritte beginnt im 19. Jahre und zählt 16 Jahre, die

vierte beginnt im gleichen Jahre, zählt aber 20 Jahre. Ebenso sonderbar geht es

auf der israehtischen Seite zu. Da werden z. B. die ,schematischen' Jahre vom
1. Jahre Phacees (Pekahs) unter Hinzunahme der 9 Jahre Osees und darüber noch
6 Jahre hinaus bis 20 gezählt. Letzteres geschieht mit Rücksicht auf die vermut-
lichen ,20' Regierungsjahre Phacees (II Kon. 15, 27). Außerdem kommen noch zwei
weitere ,schematische' Kolumnen über die Regierung Osees hinzu, von denen eine

mit dem 20. Jahre Phacees, die andere mit dem 18. Jahre dieses Königs beginnt.

Das alles ist natürlich nur geschehen, um gewissen Synchronismen Rechnung zu
tragen. Aber nichts ist so sehr geeignet, deren Haltlosigkeit zu beleuchten, als

gerade die widerspruchsvollen Voraussetzungen, welche K. glaubte machen zu

müssen. Es sind tatsächlich Fiktionen zur Rettung von Irrtümern, die, wie oben
S. 160—169 gezeigt, in keiner Weise dem Verfasser der Königsbücher zur
Last fallen, sondern ausschließlich viel späteren Rezensenten zugeschrieben
werden müssen, die einen zerstörten bzw. verderbten BruchteU des hl. Te.xtes

bona fide, aber ohne die nötigen Kenntnisse, vor allem der Datierungsweise seines

Verfassers, wiederherzustellen versucht haben.

P. Kleber hat — wie dies jetzt fast allgemein geschieht — als Jahr der Reichs-

teilung 932 angenommen und glaubte dieses Ergebnis noch durch eine Angabe des Josephus

bekräftigen zu können. Dieser Versuch bedarf aber um so mehr der Berichtigung, weil

jene Jahreszahl nicht zutrifft. S. 204 weist Kleber auf Josephus, Antiq. XX, 10, 1 hin,

wonach die Amtsdauer der zweiten Serie von 18 Hohenpriestern „466 Jahre 6 Monate
10 Tage umfaßte, während welcher Zeit die Juden unter Königen standen".
Und genau derselbe Betrag — so behauptet K. — ergebe sich auch nach seiner eigenen

Chronologie. Allein Josephus nimmt dem Text zufolge als Anfangspunkt die Grundstein-

legung des Tempels zur Zeit Salomos, K. dagegen den Beginn der Regierung Sauls, indem

er meint, Josephus oder seine Quelle habe dasselbe sagen wollen. AUein dem ist nicht

so. Josephus kann mit „der Zeit, da die Juden unter Königen standen," nicht die ganze
Königszeit inkl. Saul gemeint haben, da er kurz vorher den letzten Teil der ersten Serie

der Hohenpriester noch dem ,Kön!gtum' angehören läßt. Für K. scheint allerdings die

Anzahl 18 der Hohenpriester der zweiten Serie zu sprechen, insofern von Salomo bis zum
Ende des Davidischen Königtums die Zahl der Hohenpriester (i^adolts und seiner Nachfolger)

geringer war; aber die Zahl 18 entspricht nach Josephus nicht der Voraussetzung Klebers.

Außerdem läßt sich nachweisen, daß die ,466 Jahre' — gleich den ,470 Jahren' in Antiq.

X, 8, 5— keineswegs von Salomo an gezählt sind, daß also bei Josephus ein Irrtum vorliegt.

Aber auch Saul kommt nicht in Frage, sondern einzig und allein David, der Begründer

der Dynastie. Die Entstehung der Jahressurame 466 ist tatsächlich eine wesentlich andere,

als K. meint (vgl. die Lösung des Rätsels unten S. 511).

Bezüglich anderer Einzelheiten darf ich wohl auf unsere obigen Untersuchungen ver-

weisen ; vgl. insbesondere Kleber S. 189 f. mit den Darlegungen oben S. 197—200 und die
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angebliche Regierungszeit Seäonks (934—913) K. S. 191 mit der Feststellung, daß dieser

König 945—924 regiert hat, oben S. 170.

Hierzu nur das eine: wäre 932 wirklich das Jahr der Reichsteilung = 1 Roboani,

so würde, da 5 Roboam das Jahr des Einfalls Sesonks ist und dieses Ereignis in sein 21.

Jahr fiel, 948— 927 die Dauer seiner Regierung sein.

Gewiß bietet der amerikanisclie Exeget aucii manclie treffende Einzelbemer-
kuugen, die zugleicli für seine ausgebreitete Erudition zeugen. Audi begreilen wir
seine Abneigung gegen allerlei .corrections' am biblisclien Text; es scheint uns
aber docii sehr bedenklich, daß er jede Möglichkeit eines Sclireibfehlers seitens

eines Kopisten für ausgesclilossen hält und seinen oben erwähnten Mechanismus
„schematischer" Jahreszählung allen Ernstes selbst am Alter von ,43' Jahren des
Ochozias beim Tode seines 40 Jahre alten Vaters (2 Paral 22,2; 21,20) eine Kraft-

probe bestehen läßt (S. 175—177). Und wenn er zu guter Letzt (S. 205) die vom heiligen

Augustinus zugegebene Möglichkeit .mendosum esse codicem' mit der entschuldi-

genden Erklärung begleitet „St. Augustine, not knowing Hebrcw had to be content

with translations", so ist das doch wohl irreführend. Als ob mit der Kenntnis des
Hebräischen alle Textstörungen sich in vollste Harmonie auflösen!

Daß die Jahreszählung in Israel um ein halbes Jahr von der in Juda differiere

und daß es in Juda und Israel allerlei Mitregentschaften gegeben habe, wurde auch
schon von andern angenommen. Begreiflich ! Schienen doch diese Voraussetzungen
ein bequemes Mittel, allerlei Unstimmigkeiten zu beseitigen. Freilich stehen die

diesbezüglichen Annahmen unter sich im einzelnen im direkten Widerspruch ; aber
unter Hinzunahme weiterer Hypothesen glaubt jeder sein Ziel zu erreichen.

Von derartigen Versuchen ist die Abhandlung von Jos. Hontheim, Die Chro-
nologie des 3. und 4. Buches der Könige, Zeitschr. f. kath. Theologie Bd. 42 (191ti),

SS. 463—482, 487—718 am beachtenswertesten. S. 480ff. sucht er zu beweisen, nicht
in Juda, sondern in Israel habe man das Jahr offiziell mit Nisan begonnen; des-

gleichen stimmt er mit K. bezüglich der Coregna nicht überein. Der Interregna

und einer „schematischen" Chronologie bedarf H. glücklicherweise nicht. Als Ersatz

dienen ihm aber mehrere voneinander abweichende „Regeln", wonach die Synchro-
nismen bald so bald anders zu verstehen sind, je nachdem es sich um das [angeb-

liche] Akzessionsjahr eines Königs von Juda oder eines Königs von Israel handelt,

je nachdem der König zugleich Mitregent war oder nicht, je nachdem er der frü-

heren oder späteren Zeit augehört. Dabei fehlt es allerdings trotz Erschöpfung
aller Möglichkeiten nicht an hartnäckigen Ausnahmen (a. a. O. 687 ff.). Hontheim
hat sich zwar teilweise um ihre Erklärung bemüht; aber die S. 696 (n. 50), S. 698

(n. 71 u. 72) gebotenen Versuche befriedigen schwerlich (siehe unten). Doch all

dies wäre zu verschmerzen, vi'enn nur seine chronologischen Prinzipien unanfecht-

bar wären. Allein dies scheint mir nicht der Fall zu sein. Die Annahme des

1. Tisri (statt des 1. Nisan) als Jahresanfang ist nach den Untersuchungen oben
S. 154—171 unzulässig; ebenso erregt die Voraussetzung so vieler Mitregentschaften

(Azarias soll gleichzeitig seinen Sohn Joatham und seinen Enkel Achaz als Mit-

regenten gehabt haben) und die sich widersprechende Auffassung der Synchro-

nismen die schwersten Bedenken. Seine Schlußbemerkung (S. 717): „Der aufmerk-

same Leser hat es gesehen: Die viel angeklagten chronologischen Daten der

Königsbücher stehen in schönster Übereinstimmung unter sich, mit den Angaben
der alten Schrittsteller, mit den archäologischen Funden. Der biblische Text der

Vulgata und der Massorethen ist bei allen (sie) Zahlenangaben in vollkommenster

Ordnung; zu ,emendieren' gibt es da nichts" wird durch die Tatsachen vielfach

widerlegt und ist auch kaum vereinbar mit seinen eigenen früheren Aussagen
(S. 696—698).

Da wird (n. 50) zuerst das ,27.' Jahr Jeroboams als eine ,Textverderbnis' erklärt

und zu zeigen versucht, ursprünglich habe dort ,17' gestanden (wozu man unsere Dar-

legungen oben S. 167 vergleiche); dann aber fährt H. fort: „Nach der Kegel niütite statt

des 17. SchUchtjahres des Jeroboara als Alleinherrscher das 21. Jahr des Jeroboain (seit
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er Mitregent geworden) stehen." Ferner (n. 72): „Das ist eine etv/as freie Angabe...
Nach der Regel müßte statt des 12. Volljahres des Achaz das 14. stehen." Ähnlich n. 46.

Dabei muß man im Auge behalten, daß dies, was hier „Regel" ist, andern „Regeln" im
gleichen Buch stracks widerspricht. Ferner bemerkt H. zu dem Synchronismus 4 (II) Reg.

15, ,30: „Statt des 20. Volljahres des Joatham [der auch nach H. schon in seinem 15. Voll-

jahr gestorben ist] erwartet man das 13. Volljahr des Achaz. Aber der Hagiograph wollte

hier lieber einmal nach dem frommen Joatham als nach dem gottlosen Achaz datieren."

Daß diese Erklärung unrichtig ist, läßt sich schon aus 4 (II) Kön. 16, 1 ersehen, wonach der
Antritt Achaz' im 17. Jahre Phacees (Pekabs) erfolgte, obwohl diesem Mörder Phaceias
(Pokahjas) tatsächlich (nach den Keilschriften) nur eine Regierung von etwa fünf Jahren
zukommt. H. hält nun allerdings die ,20' Regierungsjahre des Pekah in 4 (II) Kön. 15, 27
für echt und nimmt (folgerichtig) an, daß er schon unter Jerobeam II. ,eine Art Mitregent'

gewesen sein müsse. Allein dieser vermeintliche ,Mitregent' erscheint weder unter Jero-

beam, noch unter Menahem, sondern erst unter des letzteren Sohn Pekahja und zwar als

dessen t''bv (§aliä), d. h. Leibwächter oder Adjutant. Dieser Pekah war niemals
Mitregent und seine ,20' Jahre sind gleich den ,10' Jahren Menahems die Folge eines Aus-
gleichs des Überschusses, den ein Rezensent bei der Zählung der Regierungsjahre auf jüdi-

scher Seite erhielt, indem er 1. irrtümlich hüben und drüben Nachdatierung voraussetzte

und 2. die ,16 Jahre' des Jotam der Alleinregierung zuwies, während diese in Wirklichkeit

nur 2 oder 3 volle Jahre beträgt. So ergaben sich auf jüdischer Seite im Vergleich zur
Israelitischen 19 Jahre zuviel und demgemäß erhielten Menahem und Peltah zusammen
19 Jahre mehr. Daß mit diesen und ähnlichen Dingen der Verfasser der Königsbücher
gar nichts zu tun hat, ist oben klar genug gezeigt worden.

Nur mit Widerstreben bin ich auf die beiden jüngsten Versuche, die Königs-
chronolögie aufzuhellen, eingegangen. Allein dazu schweigen durfte ich aus ver-

schiedenen Gründen nicht. Beide Verfasser haben sich nicht nur bemüht, die

Irrtumslosigkeit der uns vorhegenden Texteditionen naclizuweisen — das war ja an
sich ein lobenswertes Unternehmen — , sie haben dabei aber auch Hypothesen
verfochten, die nicht allein textwidrig sind, sondern auch das Verfahren des Ver-
fassers der Königsbücher höchst willkürlich und widerspruchsvoll erscheinen lassen.

Immerhin sind die Versuche der beiden Gelehrten insofern von Wert, als sie die

Tatsache beleuchten, daß die wahre Lösung des Problems der Königschronologie
in einer ganz andern Richtung zu suchen ist. Wenn die beiden Gelehrten sich über-
zeugen wollen, wie wenig ihre Ansicht, es gebe in dem uns überlieferten Texte
der Hl. Schrift .nichts zu emendieren', den Tatsachen entspricht, so mögen sie einmal
nur die obige Abhandlung V ,Zur Glaubwürdigkeit der Chronik' mit Ruhe nach-
prüfen. Selbst schon das, was S. 247, 249—251 bewiesen ist, mag genügen. Gerade
an jenen Fällen ließ sich mit voller Klarheit dartun, daß bald in den Königsbüchern,
bald in der Chronik offenbare Versehen vorliegen, die bei der Abschrift ent-

standen sind. Obendrein werden sie sich nicht der Erkenntnis verschließen, daß
der uns vorliegende Text erwiesenermaßen Zutaten von späterer Hand auf-

weist, eine Feststellung, die gar nichts mit willkürlicher Bibelerklärung zu tun hat
und nur dazu dienen kann, das Ansehen der HI. Schrift völhg zu wahren (vgl.

dazu oben S. 168 f.). Veritas liberabit vos!

III. Zu S. 233 = : Wer war der Verfasser der Chronik und der Bücher Esra

und Nehemia?

Daß die Bücher Esra-Nehemia und die Chronik zusammengehören, ist allge-

mein anerkannt. Doch bezüglich der Person des Verfassers gehen die Meinungen
auseinander.

Die einen halten (mit der jüdischen Überlieferung) Esra für den Verfasser
der Chronik und des Buches Esra, während sie das Buch Nehemia (gleichfalls mit der
jüdischen Tradition) diesem selbst zusclireiben, müssen gleichwohl voraussetzen.
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daß die in die Anfänge der griechischen Zeit hineinreichende Genealogie I Chron.

3, 19—24, die bis auf Jaddua (etwa 100 Jahre nach Esra) hinabgehende Hohenpriester-

liste Neh. 12, 11. 22 und die Stellen Neh. 12, 26. 47, welche die Zeit Esras und Ne-

hemias als der Vergangenheit angehörig erscheinen lassen, Zutaten einer späteren

Redaktion sind. Die andern dagegen sind der Ansicht, die Bücher Esr.-Neh.

rühren vom Chronisten her, der frühestens zur Zeit Alexanders d. Gr. geschrieben,

dabei aber u. a. die Denkwürdigkeiten Esras und Neheniias zum großen Teil wört-

lich aufgenommen hat.

Zugunsten der ersten Ansicht hat man Folgendes geltend gemacht: (a) Zur

Zeit der Restauration des jüdischen Gemeinwesens war es höchst wünschenswert
und geziemend, daß dem neuen Geschlecht die ihm zum guten Teü entschwundenen
Tatsachen der jüdischen Staats- und Kultgeschichte in Erinnerung gebracht werde.

Und dazu war Esra, der gelehrte Priester und geistige Führer, der geeignete Mann,
(b) Die Gleichzeitigkeit der Abfassung der Chronik und des Nehemia wird durch

sichere Daten bezeugt. So werden z. B. Neh. 11, 19 und 12, 25 gewisse levitische

Torhüter (Talmon und "Akkub) genannt, die zur Zeit des Hohenpriesters Jojakim

und Esras und Nehemias gedient haben; von den nämlichen Torhüter-Leviten (so

nach der Vulgata) wird aber I Chron. 9,17 bezeugt, daß sie „bis jetzt" dienen;

also ist der Verfasser der Chronik ein Zeitgenosse Nehemias.

Der Grund (a) ist recht beachtenswert; aber zwingend ist er nicht, da schon

vieles, was sich zu empfehlen schien, niemals zur Ausführung kam. Der Grund (b)

ist jedoch ganz unzulässig; denn die dort angeführten Namen beziehen sich nicht
auf einzelne Personen, sondern auf deren Geschlechter, wie schon aus Esr. 2,42

(= Neh. 7,45) hervorgeht; vgl. auch oben S. 295 f. und bezüglich der Entstehungs-

zeit von I Chron. 9,1 ff. und Neh. 11, 3 ff. S. 289 ff.

Zugunsten der zweiten Ansicht spricht (a) der ganz unvermittelte Wechsel
von Ich -Berichten des Esra- und Nehemiabuches mit Erzählungen in der 3. Person;

(b) die Tatsache, daß Esr. 1 (an vier Stehen) und 7,1 den ,König von Persien'
erwähnt, während in den Schriftstücken, die gewiß aus persischer Zeit stammen
(Esr. 4,8. 11. 17; 7, 27 f.; Haggai 1,1. 15; 2,10 und Zach. 1,1. 7; 7,1), einfach .König'

steht; (c) die Genealogie Esras (Esr. 7,1), weil sie in dieser Form nicht von Esra

selbst herrühren kann; denn er selbst hätte doch seinen Vater genannt, während
die Genealogie sofort ihn als ,Sohn', d. h. als Abkömmling Serajas, des letzten

Hohenpriesters, bezeichnet (dem Chronisten kommt es lediglich darauf an, die Ab-

stammung Esras vom hohenpriesterlichen Geschlecht §adoks nachzuweisen)
; (d) die

große (60jährige) Lücke zwischen Esr. und 7, die befremden müßte, wenn Esra

selbst der Verfasser des Esrabuches wäre ; (e) die letzte Partie von Neh. 12, beson-

ders V. 47, nach welchem die Zeit Nehemias der Vergangenheit angehört; (f) die

auffallende Betonung in der Bevölkerungsliste I Chron. 9, 17, daß (das Geschlecht)

SaUum am Königstore gen Osten ,bis heute' den Wachdienst inne habe, was doch
— handelte es sich um die Zeit Neheniias — nichts Merkwürdiges war, wohl aber,

wenn der Schreiber über 100 Jahre später lebte.

Aus diesen Gründen halte ich die zweite Ansicht für die richtige.

IV. Zu S. 241 f.: Wer war der Anstifter der Volkszählung Davids?

Zum besseren Verständnis unserer obigen Darlegung noch Folgendes. Nach
II Sam. 24, 1 läge es allerdings rein grammatisch am nächsten, Jahve als den An-
stifter zu betrachten. So übersetzt denn auch beispielsweise Kittel (bei Kautzsch,

Die Hl. Schrift d. A. T.^ (1909), 457 : „Und Jahves Zorn entbrannte aufs neue gegen
Israel, so daß (i) er David gegen sie aufstiftete mit dem Geheiß: Auf! zähle Israel

und Juda!" Allein diese Auffassung ist nicht nur religiös anstößig, sondern auch
logisch unzulässig.

Warum entbrannte denn aufs neue der göttliche Zorn gegen Israel? Hatte

etwa das Volk gegen Jahve sich schwer vergangen? Dann wäre obige Über-
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Setzung wenigstens logisch zulässig. Davon wird aber nicht das mindeste ange-
deutet und darf deshalb nicht vorausgesetzt werden. Dies zeigt klar schon der
früiiere Fall (21, Iff.). Damals äußerte sich der Zorn Jahves über Israel durch
eine dreijährige Hungersnot, und eine Offenbarung Jaiives ließ David wissen, daß
die ungesühnte Blutschuld Sauls an den Gibeonitcn die Ursache war. Also lag

kein Vergehen des Volkes vor, sondern lediglich die Unterlassung der Sühne
des Verbrechens eines Königs seitens seines Nachfolgers, der zu jener Leistung
allein befugt und verpflichtet war. Somit fiel das gesamte Volk wegen des
Vergehens seines Herrschers bei Gott in Ungnade und mußte mit ihm-
büßen. (Der tiefste Grund dieser völligen Abhängigkeit und Mitleidenschaft kommt
I Sam. 8 deutüch zum Ausdruck: Israel hat seinen Gottkönig verworfen und von
Samuel einen irdischen König gefordert. Sie sollten ihn haben und mit ihm zu
Gedeih und Verderben unlösbar verbunden sein.) Und ganz dasselbe wie im frü-

heren gilt auch im neuen Fall, wie aus 24,10. 17 und besonders aus dem Be-
kenntnis des betenden David hervorgeht: „Ich habe ja gesündigt, ich habe mich
verschuldet. Diese aber, die Schafe —was haben sie getan? JLaß doch deine Hand
gegen mich sich wenden und mein Haus !" Von irgendwelcher persönlichen Ver-
schuldung des Volkes, die den Zorn Gottes aufs neue gegen Israel herausforderte,

kann also auch hier nicht die Rede sein. Nach obiger Übersetzung von II Sam. 24,

1

hätten wir uns also mit folgendem Gedanken abzufinden: Jahve zürnt Israel aufs

neue. Und warum? Wegen einer bereits vollbrachten oder auch nur geplanten
bösen Tat, sei es des Volkes, sei es Davids? Keineswegs, sondern wegen eines
künftigen Frevels des Königs und zwar eines solchen, zu dem ihn obendrein
Jahve in eigener Person anreizt. Eine höchst wunderliche pädagogische Logik!
Wer sie begreift, dem wird es auch keine Schwierigkeiten bereiten, den Chronisten
der willkürlichen Änderung des ursprünglichen Sinnes der Textstelle zu zeihen.
In Wirkhchkeit liegt die Sache so: 24,1b begründet den vorher gemeldeten Zorn
Gottes. Wir werden am besten übersetzen: „man hatte nämlich David gegen
sie (die Israehten) angereizt". An sich wäre es auch möglich, daß hier — wie
I Chron. 21,1 — ursprünglich Öatan ,ein Ankläger' stand, aber bei der Abschrift

ausgefallen ist (vgl. zu I Kön. 3, 4 oben S. 106). Allein ohne zwingenden Grund
darf man doch nicht eine Textverderbnis voraussetzen. Und wirklich liegt eine
solche Notwendigkeit nicht vor, da das unbestimmte Subjekt in der Form der
3. Pers. Singul. bei solchen Tätigkeiten, deren Subjekt sich von selbst versteht,

auch sonst nicht selten vorkommt.
AuffaOenderweise geht man vielfach ganz darüber hinweg, daß I Chron. 21,

1

nicht von dem Satan, sondern nur von einem Satan (Anldäger) die Rede ist. Man
bleibt eben in der Idee befangen, der Chronist habe an Stelle Jahves als des ver-

meintlichen Anstifters in II Sam. 24, 1 den Erzfeind des Menschengeschlechts gesetzt
— ein interessanter Beleg für das zähe Leben von korrespondierenden Irrtümern.

V. Zn S. 244: Absalom als Jcohcn' Davids (vgl. 11 Sam. 15, 2—6).

Aus dem Umstand, daß Absalom so lange Zeit hindurch unbeanstandet seine

hochverräterischen Umtriebe fortsetzen konnte, haben wir oben geschlossen, der
Kronprinz müsse amtsmäßig mit der Vorbereitung von königlichen Rechtsent-
scheidungen betraut gewesen sein. Dagegen wendet ein Freund ein: „wäre dem
so, so müßte er doch mit dem Könige über die Streitfälle verhandeln und dann
konnte er nicht so sprechen, wie er tatsächlich sprach." Dem ist jedoch nicht so.

In Wirklichkeit ist gerade unsere Voraussetzung mit Absaloms Verhalten durchaus
vereinbar, die entgegengesetzte aber nicht. Nehmen wir zunächst an, diese letz-

tere treffe zu. Absalom fängt — am Torwege stehend — die einzelnen, die zum
Könige wollen, ab und läßt sich von jedem seine Herkunft und seinen Streitfall

berichten. Seine Antwort ist: „Was du da sagst, ist ja schön und wahr; aber
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von Seiten des Königs ist niemand bestellt, der dir Geliör schenkt." Was ist die

Folge? Entweder ziehen die Leute alle unverrichteter Sache wieder heim oder sie

machen gleichwohl einen Versuch, in den Gerichtsraum unter dem Tore zu ge-

langen. Im ersleren Falle mußte David bald innewerden, daß Absalom das Volk
von seinem Richterstuhl fernhalte, im zweiten dagegen erkannten die Kläger selbst,

daß der Prinz gelogen hatte, da sie entgegen seiner Aussage einen königlichen

Beamten fanden, der ihren Streitfall prüfte und dem König vorlegte. Auf jeden

Fall war es so nüt Absaloms Umtrieben bald aus und vorbei.

Nehmen wir aber an, Absalom selbst sei mit der Untersuchung der einzelnen

Streitfälle betraut gewesen, so standen ihm allerlei Mittel zu Gebote, sov.'ohl den
König als das Volk zu täuschen. Natürlich mußte er, um zum Ziele zu ge-

langen, dem Könige über allerlei Streitfälle berichten, ob sie nun wahrheitsgemäß
oder gefälscht oder frei erfunden waren. Andererseits mußte er dafür sorgen, daß
der König berechtigte Klagen ernsterer Natur entweder gar nicht erfuhr oder

daß dem Kläger eine günstige königliche Entscheidung nicht zugesteht wurde.

Absalom schlug den ersteren Weg ein: er spiegelte den Leuten vor, der König
habe niemand aufgestellt, sie anzuhören. L'nd da er selbst der vom König ernannte

Sachwalter war, so konnte er leicht die Bittsteller überzeugen, daß in dem für das

Verhör bestimmten Raum niemand war, der sich ihrer Sache annahm. Sein er-

heucheltes Mitgefühl und seine Klage : „O, wenn man doch mich zum Richter des

Landes bestellte usw." taten das übrige. Man könnte hier freilich einwenden : das

Volk mußte doch wissen, daß Absalom die Streitfälle im Auftrage des Königs zu

prüfen hatte. Wie will man dieses aber beweisen? Man darf nicht etwa moderne
Einrichtungen auf altisraelitische Verhältnisse übertragen, wo es weder einen Re-

gierungsanzeiger noch Amtsblätter gab. Und war es auch bekannt, daß die Söhne
des Königs seine Kohanim waren, so mußte es doch sehr zweifelhaft erscheinen,

daß David gerade Absalom, der wegen des an Amnon begangenen Mordes zwei

Jahre hindurch dem Vater nicht unter die Augen treten durfte, schon bald danach
für den wichtigsten Vertrauensposten ausersehen habe. Den Historiker freilich

kann diese Wahl nicht befremden. Er kennt nicht nur die außerordentliche Zu-

neigung Davids zu Absalom und die Bemühungen Joabs zu seiner Rehabilitierung,

sondern darf auch annehmen, daß die Freundschaft zwischen Absalom und dem
einflußreichen und scharfblickenden Kronrat Ahitophel nicht erst am verhängnis-

vollen Verschwörungstag von Hebron (II Sam. 15,7—12) begann, sondern weiter

und wahrscheinlich erheblich weiter zurückreicht i.

VI. Zn S. 266: Bedeutung der angeblichen Riesenspenden Davids nnd der

Vornehmen des Landes I Chron. 22 und 29.

Wir haben oben angenommen, daß in der Stelle I Chron. 29,7 das Waw,
welches die „10000 Dareiken" mit den vorher genannten „5000 ,Talenten' Gold"

verbindet, die Bedeutung ,oder', .gleichwertig' hat. Nun wendet man mir ein:

1 Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß Absalom infolge des von David seiner spä-

die Feindseligkeiten beider letztlich — wenn teren Gemahlin geleisteten Schwures bezüg-

auch auf verschiedene Weise — mit dem lieh der Thronfolge ihres Sohnes Salomo

Ehebruch Davids in Zusammenhang stehen. (I Kün. 1,13. 17) oder — falls er davon noch

Denn erstens liegt es nahe, daß Batseba keine Kenntnis besaß — schon mit Rücksicht

(Betsabee) die Enkelin Ahitophels war (vgl. au! den Einfluß Betsabees beim König um
II Sam. 11,3 mit 23,34) und daß dieser so- sein Erstgeburtrecht betrogen sehen. Nur

mit die Tat Davids als eine seiner FamiUe so ist es ja psychologisch begreiflich, wie

angetane Schmach empfindend den König es Absalom in den Sinn liomnicn konnte,

tödüch haßte, wie aus seinem zweifachen seinen Vater, der doch voraussichtlich nicht

Absalom erteilten Rat (II Sam. 16, 21— 17, 3) mehr sehr lange leben konnte^ vom Throne

deutlich hervorgeht ; zweitens mußte sich zu stürzen.
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„Das Waw im Sinne von ,oder' ist sprachlicli unmöglicli." Dies wird allerdings

in früheren Wörterbüchern unbegreiflicherweise behauptet; so in Gesenius'Wörter-
buch, 9. Aufl. von Mühlau und Volck, unter Hinweis auf Exod. 21, 17 : „Wer Vater
und (sie statt: oder) Mutter verflucht." Daß aber hier nicht von der Verfluchung
beider zugleich die Rede ist, liegt doch auf der Hand. Zudem lassen Beispiele wie
Exod. 12,5 klar erkennen, daß i disjunktiven Sinn hat; denn da heißt es: „ein

fehlerloses männliches, einjähriges Tier muß es sein; aus den Schaflämmern oder
(natürlich nicht ,und') Ziegen sollt ihr es nehmen." Das haben denn auch spätere

Herausgeher (vgl. z. B. 16. Aufl. S. 189 sub 1 f.) eingesehen. Dieses Waw ist nun
freilich von dem in Frage stehenden — wofür ich die Bezeichnung ,Waw aequali-

tatis' vorschlage — verschieden. Nun zeigt aber das sogenannte Waw adaequa-
tionis, wodurch eine gewisse Ähnlichkeit zweier Dinge zum Ausdruck gebracht
wird, daß dem Hebräer die Auffassung von i im Sinne von .gleichwertig' sehr
nahe lag. Wenn aber dafür aus dem A. T. sonst kein Beleg aufzutreiben ist, so
beweist dies gar nichts gegen unsere Deutung. Die uns vorliegende hebräische
Literatur ist eben zu beschränkt, als daß wir daraus auch nur annähernd den ge-
samten Wortschatz der lebenden Sprache entnehmen könnten. Dies gilt insbeson-
dere von einem seiner Natur entsprechend so selten zu erwartenden Ausdruck.

Merkwürdig ist allerdings, daß 12?, eigentlich Scheibe bzw. Ring — sonst
Talent (= 60 Minen = 3000 Sekel) — , beim Chronisten im Sinne von Doppelsekel
vorkommt (s. oben S. 266J. Hat man das Goldstück wegen seiner Form so genannt ?

Oder liegt eine Verwechslung mit einem andern, aber ähnlichen Stamm (is;) vor?
Letzteres dünkt mir viel wahrscheinlicher, als daß der Chronist denselben Ausdruck
zwar im gleichen Zusammenhang, aber in ganz verschiedener Bedeutung gebraucht
haben könne.

VIL Zu S. 386 f.: Die Stadt Eiymais mit dem Beinamen ,Persepolis'.

Der Tempel, dessen reiche Schätze Antiochos IV. im Januar 164 v. Chr. zu
rauben suchte, war nach I Makk. 6, 1, Polybius XXXL 11, Appianus Syr. 66 und
Porphyrius (bei Hieronymus, Comm. in Daniel lib. XI, 44f.) in Elymais. Dieses
ist nun freilich sonst nur als persische Provinz bekannt; aber — wie I Makk. 6,1

und auch Jos. Antiq. XII, 9,1 bezeugt — in unserem Falle eine Stadt. Das hat
Befremden erregt und allerlei Konjekturen veranlaßt. Mit Unrecht! Daß auch
Polyb., Appian. und Porphyr, als Ort nicht eine Provinz, sondern einen bestimmten
Ort bezeichnen wollen, liegt doch auf der Hand. Zudem fehlt es nicht an Analogien.
Man vergleiche nur FaßaC als Ort (Königs.sitz) bei Aspadana in der Landschaft
Faßiavi^ {raßijvfi) S. 388 und Hyrkania in dem gleichnamigen parthischen Gebiet
S. 343. Obendrein wird II Makk. 9, 2 unberechtigterweise in Widerspruch gesetzt

zu den andern Quellen. II Makk. bezeichnet die Stadt des Tempels, als tijv Xeyo-

fievijv TLeQueitoÄiv, ,die sogenannte Persepolis'; er meint also durchaus nicht die

viel südlicher gelegene eigentliche .Persepolis', sondern eine andere Stadt, die

von jener ihren Beinamen entlehnt hat. Diese Namensübertragung kann am aller-

wenigsten zur Seleukidenzeit überraschen. Man erinnere sich nur an die Neu-
gründungen von Städten unter bereits anderwärts vergebenen Namen (z.B. Seleu-

keia, Antiocheia, Apamea). Es liegt somit gar kein Grund vor, die Bezeichnung
der Stadt Elymais in der gleichnamigen persischen Provinz als .sogenannte Perse-
polis' als unhistorisch zu verwerfen. Dies um so weniger, als die Namensentleh-
nung schon dadurch gerechtfertigt erscheint, da die prachtvollen Schöpfungen der
Achämeniden im alten Persepolis der rücksichtslosen Politik Alexanders d. Gr.

zum Opfer gefallen waren (vgl. Diodor 17, 72).
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VIII. Zu S. 458: Ende der ersten Gefangenschaft S. Pauli. — Äbfassnngszeit

der Act. — II Tim. 4, Uff. — Act. 20, 25 gegen I Tim. 1, 3?

Die Art, wie die Act. abschließen, müßte unbegreiflich erscheinen, wenn die

zweijährige milde Gefangenschaft nicht mit Freisprechung geendet hätte. Was
schon nach der Haltung des Festus und dem Urteil Agrippas II. (Act. 26,32) von
vornherein zu erwarten war und gemäß der hoffnungsfreudigen Stimmung des ge-

fangenen Apostels zu Rom (Eph. 6, 19 f., Phil. 24 f.; 2,24 und Phm. 22) in greifbarer

Nähe erschien, ist zur Tatsache geworden.

Die wiedererlangte Freiheit war zugleich die Epoche einer neuen aposto-

lischen Wirksamkeit, über die aber Lukas nicht mehr berichtet hat und dies höchst

wahrscheiulich deshalb, weU der Abschluß der Act. in die Zeit fiel, wo Paulus noch
in Rom weilte. Hätte er nämlich damals bereits seine neue überseeische Mission

angetreten, so würde Lukas davon schwerlich geschwiegen haben. So erklärt sich

am natürlichsten die Art, wie er seinen Bericht schließt.

II Tim. (siehe bes. 4, 6 ff.) verrät eine gänzlich veränderte Lage: eine harte

Gefangenschaft mit voraussichtlichem Martyrium. Nach Eusebius (Hist. eccl. 2, 22)

soll 4, 16 f. sogar ausdrücklich die jetzige Gefangenschaft von der früheren unter-

schieden werden. So auch neuere, z. B. Meinertz in seinem lichtvollen Kommentar
„Die Pastoralbriefe des heiligen Paulus" (1913) S. 3, 94 f. Dieser Ansicht kann ich

jedoch nicht beipflichten. Paulus schreibt: „Bei meiner ersten Verteidigung hat

mir niemand beigestanden, sondern alle haben mich im Stich gelassen, möge es

ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich,

auf daß durch mich die Predigt vollendet werde und alle Völker sie vernähmen;
und (so) ward ich aus dem Rachen des Löwen errettet."

Diese Worte — meint M. — seien „unmöglich dahin zu verstehen, daß an eine erste,

günstige Verhandlung in demselben Prozesse gedacht werde". Ein solcher vorübergehender

Erfolg könne nicht als Befreiung aus dem Löwenrachen gelten; auch sei die übernatürliche

Hilfe zu dem Zwecke erfolgt, damit die Heilspredigt zur Vollendung komme und alle Völker

davon vernehmen, daß also die Missionstätigkeit Pauli noch weiter ausgedehnt werde als

es vor der Gefangenschaft der Fall war.

Dagegen sprechen indes folgende Gründe: 1. Die ganze Lage Pauli in 4,16,

vor allem seine gänzliche Verlassenheit vor Gericht, paßt gar nicht zu dem
milden Charakter seiner ersten Gefangenschaft (Act. 28, 30) und dem stets wachsen-
den Einfluß seiner Persönlichkeit und seiner Lehre während derselben (Phil. 1, 12 ff.;

4, 22). Und hätte ein solch völliger Umschwung zu seinen Ungunsten stattgefunden
— der übrigens im Jahre 63 — 1''4 Jahr vor dem Ausbruch der Neronischen Ver-

folgung — ganz unverständlich wäre — , warum verschweigt dies Lukas? 2. Natür-

lich konnte es Paulus nicht in den Sinn kommen, seinem Schüler Timotheus ein

Ereignis zu berichten, das dieser, falls es am Ende seiner ersten Gefangenschaft

geschehen wäre, als Augen- oder Ohrenzeuge längst wußte. Die Fassung von
V. 16 f. verrät indes aufs deutlichste, daß es sich hier nicht etwa um eine bloße

Erinnerung an Bekanntes handelt, sondern um die Mitteilung eines Ereignisses,

von dem Timotheus voraussichtlich noch keine Kenntnis besaß. Das gleiche ergibt

sich aus dem natürlichen Zusammenhang zwischen v. 14 f. und v. 16—18 (sub 4).

3. Die Vollendung des xijQvyfia vor .allen Völkern' scheint freilich auf eine neue apo-

stolische Reise hinzuweisen. Allein diese führte den Apostel doch wohl nur in

Spanien und Kreta auf ein neues Wirkungsfeld, während gerade das Verbleiben
in Rom ihn tatsächlich mit Vertretern .aller Länder', auch derjenigen, die nie-

mals sein Fuß betrat, in Verbindung brachte. Nirgends hatte Paulus — trotz seiner

Ketten — eine günstigere Gelegenheit, sei es durch private Unterweisung, sei es

in öffentlicher Verteidigungsrede, die Lehre Christi allen Völkern kundzutun, als

im Sammelpunkt aller Nationen der alten Kulturvvelt. 4. Jeder längere Aufschub

seines Todesurteils brachte dem Apostel die ersehnte Freiheit zur Vervollständi-
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gung seiner umfassenden Weltmission. Die Errettung aus des Löwen Raclien be-

deutet indes in erster Linie nicht die Abwendung der Todesgefalir, sondern die

sieghalte Entlsräftung der Bosheit, die sich in der Person Alexanders (v. 14)

gegen ihn erhoben hatte. Der Passus v. 14—18 stellt ein Ganzes dar. Die Mei-

nung: „der Gedanke an die unangenehme Szene mit Alexander weckt die Er-

innerung an die erste Gefangensclialt" (Meinertz a. a. O. S. 95J scheint — ganz
abgesehen von der dazu nicht stimmenden Fassung von v. 16 — zu weit hergeholt.

Eine Erinnerung an das bekannte Vergangene war um so weniger angezeigt, als

das Gegenwärtige eine Aufklärung heischte. Und diese bietet v. 16. Erst hier

wird angedeutet, worin hauptsächlich die Bosheit Alexanders bestand, nämlich in

der Verhetzung oder Entmutigung der Freunde Pauli und in der Anklage vor dem
kaiserlichen Gericht. Ob der Verleumder nur die gänzliche Unterbindung der Lehr-

tätigkeit seines verhaßten Gegners bewirken oder ihn auch dem Tode überliefern

wollte, steht dahin. Jedenfalls ward seine Anklage zuschanden und Paulus — dem
„Rachen des Löwen" entronnen — konnte sein Werk fortsetzen. Und diese Frei-
heit genügte ihm. Aus der Erfahrung des göttlichen Beistandes vor Gericht

schöpfte er zugleich die Zuversicht, daß der Herr ihn auch ferner vor allen bösen
Anschlägen schützen und ihn schließlich in sem himmlisches Reich hinüberretten

werde (v. 18).

Auf die bekannten Einwände gegen die Echtheit der Pastoralbriefe und die

Zulässigkeit der spanischen Mission Pauli einzugehen, ist hier nicht der Ort, oben-
drein auch überflüssig, da dies schon von anderer Seite ausreichend geschehen
ist. Siehe besonders die klaren Darlegungen bei Meinertz, a. a. O. S. 5 u. 12—17.

Nur auf einen Punkt, der I Tim. betrifft, sei hier ergänzend hingewiesen.

Gemäß I Tim. 1,3 ist der Apostel nochmals nach Ephesus gekommen. Wäre aber

dem so — so wendet man ein — , dann hätte Lukas Act. 20,25 die Worte Pauli:

„ich weiß, daß ihr (die Presbyter von Ephesus) mein Angesicht nicht mehr sehen
werdet" nicht ohne Berichtigung bzw. erklärenden Zusatz über die damalige Stim-

mung des Apostels wiedergegeben. Zwingend ist diese Begründung aUerdings

schon deshalb nicht, weil ja jeder denkende Leser einsehen kann, daß jene Todes-
ahnung lediglich durch den Gedanken an die (Act. 20, 22 f.) ihm prophetisch kund-
gewordenen Drangsale zu Jerusalem hervorgerufen wurde (vgl. 21,3). Immerhin
mag die Bestimmtheit, die in den Worten i-/o> olSa liegt, störend wirken. Der
obige Einwand fällt aber dahin, wenn der Abschluß der Apostelgeschichte in der

Zeit geschah, wo Paulus nach der ersten Gefangenschaft noch in Rom wehte. Und
gerade dies hat sich oben mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit ergeben.

IX. Zu S. 475 : Zwei Verwechslungen bei Josephus, Äatiq. X, 8, 5 und XX, 10, 1.

1. Wie kommt JosEmus, Antiq. X, 8, 5 dazu, vom salomonischen Tempel-
bau bis zum Brande des Tempels unter Nebukadnezar 470 Jahre 6 Mon.
10 Tage anzusetzen? Zweifellos ist hier der angegebene Zeitraum viel zu hoch
veranschlagt, ob wir nun die Regierungszeiten von Salomo bis ^edekia so zählen,

daß das Todesjahr eines Königs zugleich das erste Jahr des Nachfolgers ist (Vor-

datierung) oder dem ersteren ganz zugerechnet wird (Nachdatierung). Wir werden
indes sofort den Nachweis erbringen, daß der in Rede stehende Zeitraum tatsäch-

lich aui die Bestimmung der Zeitdauer des davidischen Königshauses
zurückgeht, die man zunächst irrtümlich (durch Verwechslung des
1. Jahres von David und Salomo) für die Zeit von 1 Salomo bis zum
Ende der Regierung .'jedekias hielt und dann daraus folgerichtig die
vom Beginn des Tempelbaus (zu Anfang des 4. Jahres Salomos) bis
zum Tempelbrand ableitete.

Bezüglich der Jahreszählung verfuhr man in der jüdischen Spätzeit — im
Gegensatz zu der Vordatierung der Königszeit (vgl. oben S. 150ff.) — nach dem baby-
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lonisch-persisch-syrischen Grundsatz der Nachdatierung (vgl. oben S. 160ff.).

Und diese Methode befolgte auch der mittelbare oder unmittelbare Gewährsmann
des Josephus. Vom Sturze ^edekias ausgehend bis zur Reichsteilung rückwärts
rechnend fand er die Summe: 393 Jahre 6 Monate 10 Tage (diese beiden letzteren
= 3 M. 10. T. des Jojakin + 3 M. des Joachaz) ; dazu addierte er noch 40 + 40 J. für

Salomo und David und fand so: vom Beginn der Regierung Davids (also 1 David)
bis zum Ende der Dynastie verstrichen 473 J. 6 M. 10 T. Ein anderer — wahr-
scheinlich Josephus selbst — bezog diese Zeitangabe irrtümlich auf das Intervall

von 1 Salomo bis zum Ende der Dynastie (bzw. Untergang des salomonischen
Tempels) und schloß daraus: von 4 Salomo (Beginn des Tempelbaus) bis zum
Untergang des Tempels vergingen 470 J. 6 M. 10 T.

Daß aber vorstehende Genesis des josephinischeii Wertes wirklich so und
nicht anders verlief, bestätigt eine weitere Stelle der Antiquitates, der wir schon
oben S. 502 begegneten: Antiq. XX, 10,1. Hier spricht Josephus von der Amts-
dauer zweier Serien von Hohenpriestern: die erste, bestehend aus 13 Nachkömm-
lingen der beiden'-Söhne Aarons, wirkte vom Auszug aus Ägypten bis zur Grund-
steinlegung des Tempels unter Salomo 612 Jahre ; die zweite (18 an der Zahl), „die

seit der Zeit des Königs Salomo zu Jerusalem aufeinander folgten", bis zum Tempel-
brand unter Nebukadnezar und der Gefangennahme Josadaks, 466 J. 6 M. 10 T.

Das ist aber vier Jahre weniger als oben. Hiernach könnte es scheinen, daß
Josephus im zweiten Falle vom S. Jahre Salomos an rechnen wollte; das ist aber
doch ganz ausgeschlossen, da der Bau des Tempels vom 4. bis 11. Jahre (7i , Jahre)
ungestört fortschritt (I Kön. 6, 37). Das 8. Jahr Salomos war auch sonst durch kein
besonderes Ereignis ausgezeichnet. Wohl aber war das 8. Jahr seines Vaters von
aUergrößter Bedeutung: fiel doch in den Beginn dieses Jahres der Antritt seiner
33jährigen Regierung in Jerusalem über Gesamt-Israel (I Kön. 2, 10).

Die 466 J. 6 M. 10 T. bezeichnen ursprünglich die Dauer der Herrschaft des
Hauses Davids über Gesamt-Israel zu Jerusalem und nichts anderes. Die
irrtümliche Vertauschung des Vaters gegen den Solm bei Josephus tritt also auch
hier und zwar ganz besonders klar zutage. Wir haben somit zwei Verwechslungen
bei Josephus konstatiert: in Antiq. X, 8,5 wird statt des Beginns des 4. Jahres der
Regierung Davids in Hebron der Beginn des 4. Jahres der Regierung Salomos, in

Antiq. XX, 10, 1 statt des Beginns der Regierung Davids in Jerusalem der Anfang
der Regierung seines Sohnes daselbst gesetzt. Unsere bisherigen Ermittlungen werden
endUch auch noch durch die Angabe der Zahl der Hohenpriester der zweiten Serie

bestätigt. Sie beträgt nach Antiq. XX, 10, 1 18. Zu den X, 8, 6 namentlicli ange-

führten 17 §adokpriestern von §adok bis Josadak muß deshalb noch einer hinzu-

kommen. Und dies kann kein anderer sein als Abjatar, der sich von Nob zu
David flüchtete und unter diesem rechtlich und tatsächlich Hoherpriester war.

Darauf, daß die Liste der 17 Hohenpriester 1. c. richtig und vollständig sei, kommt
es hier natürlich gar nicht an; es genügt die Tatsache, daß Josephus oder sein

Gewährsmann davon überzeugt war. Hätte Josephus bei Abfassung von XX, 10,

1

jene Zahl vor Augen gehabt, so hätte er allerdings aus der Angabe ,18' seiner

Quelle erkennen müssen, daß der terminus a quo des von ihm angenommenen
Zeitraums von 466 Jahren nicht der Anfang der Regierung Salomos sein könne,

denn von einer hohenpriesterlichen Amtierung Abjatars unter Salomo kann nicht

die Rede sein (vgl. I Kön. 2, 26 f.). Doch dürfen wir eine derartige umsichtige Nach-
prüfung vom Verfasser der Antiquitates nicht erwarten (vgl. oben S. 474 und 476).

Kleinere Zusätze.

Zu S. 4 U. vgl. insbesondere Hehn, Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern und

im A. T. (1907) [Leipziger Semit. Studien II, 5]. — Bereits vor 20 Jahren vertrat ich die

Ansicht, daß der Ursprung der Siebenzahl in der Mondberechnung zu suchen ist. Der
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Grundgedanke ist folgender. Lange bevor man die Siebenzahl der Planeten erkannte, muß

man wahrgenommen haben, daß der Mond nach der Konjunktion mit der Sonne bei deren

Untergang am Himmel täglich höher steht und am 7. Tag seinen höchsten Stand erreicht,

um dann bis zum 14. Tag wieder herabzusteigen. Und einen ähnlichen Wechsel der Stel-

lung zeigt der abnehmende Mond kurz vor Sonnenaufgang in den folgenden 14 Tagen.

Hierauf gründet sich auch wohl die ursprüngliche Vorstellung von einem siebenstufigen

Himmel und die Auffassung der Sieben als Symbol der Vollendung und Gesamtheit (assyr-

babyl. kiääatu).

Zu S. 55'. Der Grund, warum das Behauen der zum Altarbau verwandten Steine

(Exod. 20, 24) als eine Entweihung galt, wird von manchen darin gesucht, daß der ursprüng-

liche Naturzustand als heilig angesehen ward. Wäre dem so, dann müßte auch die Be-

schneidung als eine Entweihung gelten. Die Bearbeitung der Steine mit der S'in wird viel-

mehr vom Gesetzgeber nur wegen der naheliegenden Gefahr eines heidnischen Mißbrauchs

(Herstellung von Symbolen und Bildwerken auf den geglätteten Steinen) zu einer Entweihung

gestempelt. Man sage nicht: solches hätte er ja eigens verbieten können. Als weiser Er-

zieher seines Volkes tat er gut daran, der Versuchung durch radikales Verbot jeder Art

von Kunstwerk im religiösen Kult vorzubeugen, ohne sich auf eine nähere Begründung

einzulassen, wie er solches auch bei den zahlreichen Reinigungsvorschriften und Speise-

verboten stets vermeidet. Exod. 27, 1 ff.; 38, 1 f. steht damit nicht in Widerspruch. Hier

handelte es sich um eine einmalige Einrichtung, die sich unter der unmittelbaren Aufsicht

der Priester und des Gesetzgebers selbst vollzog.

Zu S. 1121. Nach Dölger, Sonne der Gerechtigkeit (Münster 1918) S. 88 und 108,

ward die Bezeichnung ,Sonne der Gerechtigkeit' auf Grund von Mal. 4, 2 (LXX) nicht erst

im 4. Jahrh. (Usener), sondern bereits im 2. Jahrh. auf Christus übertragen. Und diese

Tatsache bildete die Unterlage dafür, daß man bereits vor 336 die Feier der Geburt Jesu

vom 6. Januar auf den 25. Dezember, den Natalis Solis Invicti verlegte, um so die antike

Sonnenreligion zu verdrängen (Dölger, Sol Salutis [Münster 1920] S. 4 f.).

Zu S. 477 ff. Das Datum ,8. Xanthikos' der Lichterscheinung bei Josephus möchte

ich doch nicht als irrig erklären ; denn es könnte leicht sein, daß au diesem Tage (als dem

Beginn einer siebentägigen Vorbereitung auf das Fest der Ungesäuerten Brote) das Volk

sich schon vor Anbruch der Dämmerung in der Nähe des Tempels versammelt hatte und

daß man schon wegen des außerordentlichen Phänomens die Tempeltore geöffnet hat (vgl.

auch die ,Sieben Tage' vor Pfingsten oben S. 446 f.).
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Abend, Anfang des israel. Tages 2. 1 1 f.

Abendmahlfeier Pauli in Troas 441

Abendopfer s. u. Opfer

Abendweite der Sonne 137^

Aberglaube, Wahrsagerei 245

Abia, K. v. Juda, Regierungszeit 171, seine

Mutter Maacha I. 270», seine Gemahlin

Maacha II.
270i, Kindersegen 269, Asa,

Sohn (nicht Bruder) Abias 270, sein Cha-

rakterbild nach Kön. und Chron. 271

Abib, Monat A. = .Ährenmonat' = erster

Monat 15 f., nicht = Epiphi 16i

Abjatar, Hoherpriester, S. Ahimeleks aus der

Linie Itamar-Heli, entrinnt dem Blutbad

von Nob, Freund Davids; Verhältnis zu

§adolc, dem Hohenpriester auf Gibeon (Ga-

baon); seine besonderen Befugnisse 256 f.

262; von Salomo abgesetzt 93'^. 257

Abner, Feldhauptmann Sauls und Isbosets,

Beziehungen zu David 239 f.

Abraham errichtet Jahve in Betel und Ai Al-

täre, doch ohne zu opfern (vgl. Altar) 87.

Die Beschneidung als Bundeszeichen 39^

Absalom, S. und ,kohen' Davids 244 und

Nachtr. öOCf. A.s Beziehung zu Ahitophel,

d. Kronrat Davids; ihr .Opfer' zu Hebron

110. Nachtr. 507i

Adad (Hadad), bab. Wetter-(Donner-)gott und

mit Samas (Sonnengott) zugleich Orakel-

gott 94

Ägypten. Äußere Beziehungen der mosai-

schen Kulteinrichtungen (Stiftshütte. Bun-

deslade, Kerubim. Brandopfer) zu Ägypten

37—40. Israel. After kult nach ägypt.

Muster. 1. Goldenes Kalb als Sinnbild

Jahves 55 ; 2. Stierbilder Jerobeams I. zu

Dan und Betel (vgl. mit dem Apis des G.

Ptah zu Memphis und dem Mnevis des G.

Horus zu Heliopolis) 9. Meldungen Ägyp-

tischer Denkmäler über Israel: Israel-

stele 38; Tormschrift Soäenks zu Kar-

nak 170

.Ägypter'. Aufruhr des .Ägypters' z. Z. des

Prokurators Felix (Act. 21,38) 426 f. 428^

Ären. 1. Seleukiden-Ära (SÄ). Epoche in

Babylonien: 1. Nisan 311 v. Chr. 302 ff.

Epoche in Syrien : 1. Tiäri 312 v. Chr. 302.

382. Epoche in I Makk.: 1. Nisan 312 v.

Chr. 344. 352 f. Epoche in II Makk.: 1.

Tiäri 312 v. Chr. 344. 352 f. (1. Jahr Se-

leukos I. ausdrücklich als Epoche keilin-

schriftlich bezeugt 309 [a], vgl. auch 310 [4].

3171.) 2. Arsakiden-Ära (AÄ) in den

babyl. Keilinschr. seit der Parthorherr-

schaft; Epoche: 1. Nisan 247 v. Chr.; Dop-

peldatierung nach SÄ und AÄ hier häufig

303. 3. Ära der Stadt Rom; Epoche:

753 v. Chr. 173. 4. Olympiaden-Rech-

nung bei Eusebius, Epochenjahr 776 v. Chr.,

Epochenmonat für Syrien: mittl. 1. TiSri

= 1. Oktober 302 (vgl. 382). 5. Ära-

des neuen jüd. Kalenders: Weltära,

Epoche 3761 v. Chr. 22

Agrippa II. 456. 467. 428^. 484. 484». 488

(9-11. 13. 15). 490 (26).

Ahab, K. v. Israel, Regierungszeit 158. 171.

Damaliger Jahresanfang in Israel. Wahre

Dauer der Dürre (I Kön. 17 ff.; Luk. 4, 25;

Jak. 5, 17); Menander (Jos. Ant. VIII, 13,2)

nicht dagegen 142—145. A.s Teilnahme

an der Schlacht von Karkar in I Kön.

1 Es erschien zweckmäßig, in das Verzeichnis nur solche Namen in alphabetischer

Folge aufzunehmen, an die sich bemerkenswerte Erörterungen knüpfen. So hätte es keinen

erslchtUchen Zweck, etwa alle in den Makkabäerkämpfen, den Itinerarien des Apostels Paulus

und im Verlauf des ,Jüdischen Krieges' auftretenden Namen von Personen und Orten ge-

sondert zu erwähnen. Das gleiche gilt von den babylonischen und makedonisch-syrischen

Monatsnamen. Der dadurch gewonnene Raum wird nützlicher für ausführliche Hinweise

auf die behandelten exegetischen, historischen und chronologischen Fragen verwendet. Keil-

tnschriftliche Namen sind kursiv.
33

K u g 1 e r ,
Forschungen.
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nicht erwähnt 278; aber keilinschriftlich

belegt 1531

Ahaz, K. V. Juda, Regierungszeit 161— 163.

171. Begräbnisstätte Chron. gegen Kön.?

287

Aliazja (Ochozias), K. v. Isr., Regierungszeit

löf). 171. Unterstützung Josaphats von

Juda beim Bau von ,Tarsisschiffen' ; Chron.

gegen Kön.? 278 ff.

Ahijja (Ahia), Prophet aus Silo, verkündete

Jerobeam I. zuerst die Herrschaft und

später den Untergang 101

Ahimelek. 1. Sohn Ahitübs u. Urenkel Helis,

Hoherpriester, in Nob auf Befehl Sauls

wegen seiner Dieustwilligkeit gegen David

mit 84 Gefährten ermordet ; siehe Abja-

tar, s. Sohn, 25C f. 262. 264-. 2. Sohn Ab-

jatars 257i

Ahitüb, Hoherpriester der Linie EI eazars, Vater

§adoks, des Zeitgenossen Davids und Sa-

lomos 256

Ahitophel, Kronrat Davids, schließt sich der

Verschwörung Absaloms an 110. Warum
er David haßte 5071

Akkad, Nordbabylonien, Besitzergreifung durch

die Parther 301

Alexandres Balas, K. v. Syrien, angebl. Sohn

Antiochos' IV. Seit 153 v. Chr. Thron-

prätendent gegen Demetrius I., den er

besiegt und tötet (150 v. Chr.). Genauere

Zeitbestimmungen der Ereignisse seiner

Regierung (150— 145) und seines Todes.

Keilinschriftliche Daten 331—335

Alexandros Jannai (AI. Jannäus) t 76 v. Chr.

347

Alexander d. Gr. 508

Allegorie bei Ezechiel 116. 179

Altar. 1. Zwecks Opterdarbringung, pas-

sim. 2. Lediglich Denkmal eines gött-

lichen Hulderweises oder Gottes Gegen-

wart verkündend (bes. an G e r i c h t s statten)

87-89. 91. 99. 103. .Eherner Altar

Moses', s. sinnreiche Konstruktion 56 f.

A. aus rohem Erdstoff (Altargesetz

Exod. 20); keine Privatopferaltäre an

beliebigem Ort, nur im Bereich des Zen-
tralheiligtums (vor der Bundeslade)

52—55. Harmonie zwischen beiden Vor-

schriften : Mehrheit d. Altäre am Zen-
tralheiligtum 56. ö8f. Eherner Al-
tar Salomos 59. 107^. Jahvealtäre in

Israel z. Z. des Elias zerstört 102

Amarnatafeln 38

Amon, K. v. Juda, getreues Abbild seines

Vaters Manasse 282

Anatolius, Bischof von Laodicea, Verfasser

des Paschakanons 23

Antigenes, Nachfolger Alex. d. Gr Neues

keilinschriftl. Datum: Besetzung Baby-
loniens durch die Truppen des A., wäh-

rend Seleukos I. in Indien weilt. Wahres

Datum der Schlacht bei Ipsos 305—308

Antigonos(-Mattathias), Sohn Aristobulos' IL,

mit Hilfe der Parther König und Hoher-

priester (40—37 v. Chr.), der letzte Has-

monäer auf dem Thron. In Jerusalem

von Herodes und dem römischen General

Sosius fünf Monate belagert (37 v. Chr.),

gefangen und in Antiochia auf Befehl des

Antonius enthauptet. Daten der Belage-

rung und Eroberung 420

Antiochia (Antiocheia) am Orontes, von Seleu-

kos 300 V. Chr. gegründet ; Gründungstag

308

Antiochia (bab. Anti'ukia), ,die Königsstadt'.

Einzug des Partherkönigs Mithradates

(Müradata) daselbst (neues keilinschriftl.

Datum) 340 f.

Antiochos I. Soter (bab. Anti'uksu), Sohn

Seleukos' L (280-261 v. Chr.) (schon 11

Jahre zuvor Mitregent seines Vaters, der

ihm seine Gemahlin Stratonike [A.s Stief-

mutter] abtrat 309 f.). Regierungszeit 312.

316. Keilinschriftl. Daten 312 L Mitre-

genten: Seleukos und Antiochos.

Merkwürdiger Wechsel in der Mitregent-

schaft; das kritische Jahr 49 SÄ: Hin-

richtung des Seleukos (?) 313. 315. sarru

rabü (,Großkönig') in d. J. 47 u. 50 SA
312. 316

Antiochos II. Theos, Sohn Ant. I. (261—247/6

V. Chr.) (vorher, wenigstens seit 46 SA,

Mitregent des Vaters, s. oben). A. war

stets ohne Mitregent. Regierungszeit

316 f. Keilinschriftl. Daten 316 ff. Darunter

das des Todes der Königin-Mutter Stra-

tonike in Sapardu 317—320

Antiochos III., der Gr., jüngerer Sohn Seleu-

kos' IL (223— 187 v. Chr.). Genauere Be-

stimmung der Regierungszeit 322. Keil-

inschriftl. Daten 322—325. 90 SÄ, das

1. volle Regierungsjahr bis jetzt nicht be-

legt — gegen ZA .VIII, 109. Mitregent-

schaft seines ältesten Sohnes Antiochos
103—119 SÄ (209—193 v. Chr.). Zusam-

menhang derselben mit dem großen Llnter-

nehmen gegen die Parther (209 v. Chr.).

Das Todesjahr des Prinzen (119 SÄ =
193 V. Chr.) auch keilinschriftl. nachweis-

bar Ant. m. 324 f. Von 120 bis 124 SÄ
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wieder Alleinlierrsclier ; aber 124 SÄ
(188 V. Clir.) Seleulios Mitregent: Be-

stätigung von II Maltk. 9, 23 ff. 3-25. To-

desgang des A. 322^; vgl. zu II Makli.

1, 13 ff. 3.'>0f.

Antiocbos IV., Epiphaues. jüngster Solin An-

tioclios' III. (175— 164 V. Clir.). War als

Geisel seines Vaters in Rom 329. Kommt
kurz nach der Ermordung seines Bruders

Seleukos IV. nach Syrien und reißt die

Herrschaft an sich. Genauere Bestimmung

seiner Regierungszeit : 327. 387—3iM). Mit-

regentschaft seines unmündigen Sohnes

Antiochos mindestens seit 138 SÄ (174

V. Chr.) ; so nach den Keilschriftdaten

328 f. Schändung des Tempels zu Jeru-

salem (168 V. Chr.). Unglückliche Kämpfe
gegen die Juden. Apollonios u. Seron
von Judas Makkabäus geschlagen. A.

sammelt ein starkes Heer. Zug nach Osten

unter Zurücklassung des Lysias als Ver-

walter des Westreichs und Erzieher des

Kronprinzen. Dessen unglückliche Unter-

nehmungen gegen die Juden ; Nikanor
und Gorgias bei Emmaus (166 V. 25),

Timotheos undBakchides bei Bet-sur'

(165 um X. 20) von Judas geschlagen

354—362. Folgen : Reinigung und Wieder-

weihe des Tempels 363 f., Befestigung

des Tempelbergs und der Stadt Bet-sur

durch die Makkabäer 390. A.s Sieg über

Artaxias von Armenien. Unglücklicher

Raubzug nach der Stadt Elymais, der

,
sogenannten Persepolis' 3S6. Nachtr.

508. Auf dem Rückzuge erfährt A. die

Niederlagen des Lysias, fällt in unheilbare

Krankheit bei Aspadana (sie). Letzt-

willige Verfügung: Absetzung des Lysias;

Ernennung seines anwesenden Freundes

Philippos zum Reichsverweser und Er-

zieher des Kronprinzen 386—392. Wider-

spenstige Gegenmaßregeln des Lysias:
sein Staatsstreich (s. u. Ant. V.) 391

—393. Tod des A. auf dem kgl. Schloß

zu Gabae (nicht Tabae) bei Aspadana

(heute Ispahän) (164 111. 27,IV. 4). Lö-

sung des Ekhatana-Rätsels in II Makk.

387—390. Darstellung der göttlichen Züch-

tigung A.s nach II Makk. 8, 1— 10, 9 nicht

chronologisch 359 ff., sondern psycholo-
gisch 366.

Antiochos V. Eupator S. Ant. IV. (164—162

v. Chr.). Mitregentschaft mit seinem Vater

328 f. Seit 166 v. Chr. unter Vormund-
schaft seines Vetters Lysias, des Verwal-

ters des Westreichs. Dieser beantwortet

seine Absetzung durch den erkrankten An-
tiochos IV. (s. dies.) mit Staatsstrelch:
der Kronprinz übernimmt auf Lysias' Be-

treiben als Prinzregent die Regierung und
ernennt L. zum Reichsverweser (164 II)

391—393. Hauptereignisse: 1. Timotheos
(syr. General) fällt in Judäa ein, wird

aber von Judas geschlagen, in Gazera
belagert, gefangen und getötet (164 III)

372. 2. Judas besiegt Lysias bei Bet-sur;

Friedensschluß (164 IV. 11) 375—384.
3. Judenverfolgungen im Westen, Norden
(Galiläa), Osten (Gilead) mit folgenden

Strafzügen der Makkabäer (164 IV./V.)

394—404. 4. Letzter Kampf der Makka-
bäer gegen Antioch. V. Noch vor dem
Kampf: Der Ankläger der Makkabäer
Menelaos, von A. auf Lysias' Betreiben

zur Hinrichtung in Beröa verurteilt 410.

Belagerung von Bet-sur, Treffen bei Bet-

zacharia, Belagerung des Heiligtums. Die

Makkabäer erliegen der Übermacht und
dem Hunger (Sabbatjahr); aber sie er-

halten ehrenvolle Bedingungen. (164 VIL/

VIU.) Beweggründe des Lysias 405—408.

352 f. 5. Ant. und Lys. belagern Philip-
pos, den Freund Ant. TV., in Antiochia;

dieser aber entkommt nach Ägypten zu

Ptolemäos Philometor 409. Hinrichtung
Ant. V. und Lys. auf Befehl Demetrius' L

(162 anfangs .X.) 330 f.

Antiochos VI. (unmündiger Sohn des Alexand.

Balas) (145—142 v. Chr.) und Tryphon
(142—139 v.Chr.). Diodotos, Feldherr des

Alex. Balas, zubenannt Tryphon, erhebt

den jungen Antiochos zum Thronpräten-

denten gegen Demetrios II. (145 etwa III.)

334. Vereitelter Zug gegen Jerusalem.

Ermordung des gefangenen Makkabäers

Jonatan u. des Antiochos (142 wahr-

scheinl. II. III.) 336. Tryphon herrscht

über drei Jahre. Wird von Antiochos VIL,

dem Bruder des von den Parthern seit

Sommer 141 gefangen gehaltenen Deme-
trius [3381.] bekämpft, belagert und ge-

tötet (139) 337.

Antiochos VU. Sidetes (Sohn Demetrios' IL)

(139—129 v. Chr.). Bezwingt und tötet

Tryphon (139). Sucht— anfangs mit Er-

folg — Babylonien den Parthern wieder

1 So statt der obigen (herkömmlichen) Schreibweise Bet-zur.

33'
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zu entreißen, verliert aber 129 III. Thron

und Leben. Letztes babyl. Datum seiner

Regierung 337 f.

Apamea, Stadt am Kanal (Fluß?) $il}}u 313

Apollonios, syr. General, von Judas geschla-

gen und getötet 35+

Apostelgeschichte, Abfassungszeit 500 f.

Aquila und Priscilla (Prisca), Freunde S. Pauli

452. 453. 453>

Arawna, Kaufpreis seiner Tenne (nach Sam.

und Chron.) 251

Aristobulos, jüdischer Philosoph aus Alexan-

drien, Zeitgenosse u. Lehrer Ptolemäos' VI.

Philoraetor 350; zur Paschafrage 23

Aristobulos IL, zweiter Sohn des Alexander

Jannäus und der Alexandra, König und

Hoherpriester (67—63 v. Chr.), von Pom-
pejus im römischen Lager verhaftet und

nach der Übergabe des von der Partei

des Aristobulos verteidigten Tempelbergs

(10. Tiäri == 24. Sept. 63) in die römische

Gefangenschaft abgeführt 415

Aristobulos III., hasmonäischer Prinz, auf Be-

treiben seiner Mutter Alexandra von seinem

Schwager Herodes schon mit 17 Jahren

zum Hohenpriester ernannt (35 v. Chr.),

aber schon im gleichen Jahre auf Betreiben

desselben Herodes im Bade ertränkt 224

Ar-ka-ni-a Stadt (= Hyrkania?) 342 f.

Arsakes, babyl. Arsakä, Arsakan, parthischer

Königsname, passim; s. besond. Mithra-

dates I. u. IL (babyl. Mitradata) 340

Arsakidische Ära s. u. Ära

Artahäasta (Artaxerxes) I. 215 ff., seine Re-

gierungszeit 202; vgl. 202< "• ^

Artaxias, K. v. Armenien, von Antiochos IV.

besiegt (165 v. Chr.) (370.) 387

Asa. K. v. Juda, Regierungszeit 171. Abia

sein Vater (nicht Bruder), Maacha IL seine

Mutter 270. Asas Heer 272. Sieg über

die Kuschiten 272 f. Verhältnis zu

Ba'asa, K. v. Isr. 274. Religiöse Reform

275 f.

Asidäer, Anhänger der Makkabäer, vom Hohen-

priester Alkimos verfolgt 411

Assarhaddon, K. v. Ass.yr. (680—669 v. Chr.),

Manasse, K. v. Juda, nach assyr. Annalen

ihm tributpflichtig 283 f., in Kön. nicht

erwähnt 238

Assurbanipal, K. v. Assyr. (668—626), läßt

seinen Tributär Manasse nach Babel

bringen 285 (Chron.), in Kön. nicht er-

wähnt 238

Assyrische Könige, Jahreszeiten ihrer militä-

rischen Unternehmungen 149. Beziehun-

gen zu Israel und Juda 153 f. 180 f.; ins-

besondere zu Manasse 281—285

Astronomie im Dienste der historischen Chro-

nologie. Mit Monats- bzw. Tagdaten ver-

sehene Ereignisse in astronomischen Keil-

inschriften bieten die denkbar größte

Bürgschaft, auch dann, wenn die Jahres-

angabe zerstört ist 303 f. Beispiele dieser

Art 305 ff., besonders 305-307. 313—315.

317-320. 325. 338—313. Von indirekter,

aber entscheidender Bedeutung ist in meh-
reren anderen Fällen die astronomische

Ermittlung der julianischen Gleichwerte

und des darauf sich gründenden Wochen-
tags zwecks Feststellung des Jahres,
Monats oder Tages eines histor. Ereig-

nisses, wobei besonders der Grundsatz

gilt: gewisse Handlungen (knechtliche

Arbeit, Reisen, Gerichtsverhandlungen) sind

am Sabbat ausgeschlossen. Beispiele

dieser Art siehe 217—223. 224 f. 429—433.

447. 215. Im Anschluß an einzelne ge-

gebene Sabbate oder Feste lassen sich

auf dem eben angegebenen Wege auch

nicht wenige andere Daten mit Sicherheit

ergänzen 483-488; vgL 488—496
'AtaIja, Regierungszeit 171 ; Genealogisches

177 (siehe auch Etba'al)

Augustinus, Erklärung der ,153 Fische' Joh.

21,1— 11 auf Grund d. pythag. dvvafiis

1992

Azarja (Uzzia, 'O^tag), K. v. Juda. Regierungs-

zeit 165 f. 171. Mitregentschaft Jotams

166. Begräbnisstätte des aussätzigen Kö-

nigs 288 t.

Azarja, .Fürst des Hauses Gottes' (I Chron 9),

Hoherpriester 291 f.

B
Ba'al, K. v. Tyrus, unbotmäßiger Vasall Assar-

haddons und Assurbanipals 284

Ba'aäa (Baasa, Baesa), K. v. Isr. Regierungs-

zeit 171. Gegner Asas K. v. Juda 2741.

Babel, I. Dynastie v. B. Bestimmung ihres

Alters (2049—1950) 497 ff. Beziehungen zu

Judäa, s. u. Nebukadnezar IL, Manasse,

Jojakim und Jojakin, Jerusalem, Ezechiel.

Von Cyrus eingenommen 202. Babylon.

Kalender 3. 16 f. 28. Babylon. Orakel-
götter, Teraphim 94 f. Babyl. Zahlen-

symbolik 199 f. 511 f. B. Bestrafung ver-

haßter Toter 183

Bagaos, pers. Statthalter in Jerusalem 228*

Baitsan (Bai&aäv, Btj&aüv) s. u. Skythopolis

Bakchides, syr. General, unter Lysias von
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Judas M. (165 um XI. 20) geschlagen 358.

360 f. Auf Befehl Demetrios' I. unterstützt

B. den ehrsuchtigen Alkiraos gegen Judas

(162 Herbst) 411. Judas fällt im Kampfe
mit B.s Übermacht (161 Frühj.) 349 f.

Batanäa, ostjordanische Landschaft, Kämpfe
des Judas und Simon (164 V./VI.) 394 ff.

Begräbnis der Könige von Juda "238

Begräbnisstätten der Könige v. Juda (Chron.

gegen Kön.?) 287—289

Berenike, Tochter Agrippas I. 456. 488(7)

Boschneidung, Ursprung 38 f.

Bet-el, 12 m. p. (nahezu 18 km) nördlich von

Jerusalem, vorübergehender Aufenthaltsort

der Bundeslade 89

Bet-horon (nordwestl. von Jerusalem). Jud.

Makk. schlägt Seron (d. syr. Befehlshaber)

(167) 3.'>4, bei B. Niederlage und Tod Ni-

kanors (161 111. 8) 413 f. Niederlage d.

Cestius (66 n. Chr. X. 17,18) 490(34)

Betlehem. David von Samuel zum König ge-

salbt 101

Bet-zakarja (Bai&^axagia) (zwischen Jerusa-

lem und Bet-sur). Kampf zwischen Judas

und Lysias 163 Vll./VIIl. 405 f.

Bet-sur, jud. Festung. Erster Sieg Judas' über

Lysias (bzw. seine Generale Timotheos u.

Bakchides) (165 um XL 20) 358. Zweiter

Sieg (164 Ill.IV.) 375—384. Letzter Kampf

:

Belagerung durch Lysias und Übergabe

(163 VIL/VIII.) 405—408

Bevölkerungslisten I Chron. 9, 1 ff. und Neh.

11, 3ff. (aus der letzten Königszeit!)
289—300

Blut- (u. Fettgenuß). Feierliches Verbot des

Blutgenusses 54. 60. 67. Bedeutung der

Sprüche Lev. 3,16"!. und 7,22—27 als

integrierender Bestandteil des Fried-
opfers 66—68

Bossora = Bosrä eski Säm = Bostra d. röra.

Zeit 400

Booög wahrsch. = Busr el-Hariri 400>

Brache, nicht nur Lev. 25, 1—7, sondern auch

Exod. 23, 10 f. eine absolute, für alle

Felder gleichzeitige; Zweck derselben

42—46
Brandopfer s. Opfer

Bul = 8. Monat ; Bedeutung d. phönizischen

Namens 7^ ; kommt nur unter Salomo in

der Bibel vor 15

Bundesbuch, Natur desselben 43 f.

Bundeslade, äußere Beziehung zum ägypt.

Götterschrein 40. Ihre Gegenwart bei

Darbringung von Opfern gesetzlich er-

forderlich und wird wiederholt stillschwei-

gend vorausgesetzt 87. 96. Zum Schutze

im Kriege mitgeführt 90. 93. 96

Burrus, Präfekt der Prätorischen Kohorte

(425 f.'). 468.

Cäsarea, Sitz der römischen Prokuratoren,

passim. Wiederholter Aufenthalt S. Pauli,

seine zweijährige Gefangenschaft (s. u.

Paulus)

Carthago, Tyrische Gründung 172 ff.

Carthagisches Schiff mit Opfergaben für die

Götter von Tyrus; auf ihm konmit Deme-
trios I. (102) von Rom nach Syrien 330

Cestius Gallus, Statthalter in Syrien (63[?]—

66). Vor ihm erheben die Juden (Ostern

66) Anklage gegen Prokurator Florus

488(1). Unglückliches Unternehmen gegen
Jerusalem (66 IX./X.) 465. 468. 4S9f.

Chronik, Bücher der, (Paralipomena)234—300.

Angeblicher und wirklicher Zweck und
Charakter 234—236. Beziehungen zu den

älteren Quellen. Drei Arten von Beschul-

digungen gegen die Chronik: sie ver-
schweigt, ändert und erweitert die

älteren Berichte in tendenziöser Weise.

Allgemeine Würdigung dieses Verfahrens

236—23.S. Kritik d. E i n z el f äl 1 e 239—289
Chronist, Verfasser der Chronik und der Bü-

cher Esra und Nehemia, schrieb um die

Zeit Alexanders d. Gr. Um die Religions-

und Staatsgeschichte Israels und Judas

hochverdient, aber ebensosehr mißver-

standen und herabgewürdigt, s. u. Chro-

nik 234-3(K>. 2;«-'. Nachtr. 504-508
Chronologie. 1. technische Chronol. s. u.

Ären, Kalender, Feste, Sabbatjahr
und Jobeljahr. IL historische Chron.

1. Zeit Davids und Salomos und ihres

Freundes Hiram v. Tyrus 172—179. 2. Zeit

der Könige v. Israel u. Juda 134—171,

s. diese. (Fall von Samaria und Jerusalem

179—188.) 3. Exilszeit: Ermordung Ge-

daljas 188 f., Daten Ezechiels 190—197,

Begnadigung Jojakins durch Avel-Marduk

189. 4. Zeit der Erneuerung: Tempel-

gründung 208 ff., Tempelbau unter Zerub-

babel 208—215 (Liste 214 f.); Tätigkeit

Esras 215—223 (Liste 222 f.); Tätigkeit

Nehemias (im Verein mit Esra) 223—233

[vgl. die Regieriingszeiten der persischen

Könige von Cyrus bis Artaxerxes III. 202].

5. Chron. der Seleukiden und Parther

(316—129 V. Chr.) 304—344. 6. Makka-
bäerzeit (insbes. 167—161 v. Chr.) 346—
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iU. 7. Endzeit der Hasmonäer: Er-

oberung Jerusalems durch Pompejus (03

V. Chr.). Herodes im Bunde mit Sosius

(37 V. Chr.) 415—422. 8. Zeit der Wirlc-

samlceit des hl. Paulus (52—63 n. Chr.)

425-459. (Obersicht: 438 ff.; 455 f.). Nachtr.

609f. 9. Chron. des Jüdischen Kriegs

des Josephus (66—70 [73]) 459—496 (Über-

sicht: 488—496). (Irrige, aber lehrreiche

Sonderdaten des Josephus, Antiq.

X, 8,5 und XX, 10, 1 474—477. 510 f.)

Claudius, Kaiser. Sein Brief an die Delpliier,

siehe Gallioinschrift 448

Cumanus, Prokurator von Judäa, Amtszeit

4282. 4291

D
Darius I. Unter ihm der Tempel zu Jerusa-

lem nicht gegründet; dies war schon im

2. Jahre des Cyrus geschehen 208—215.

Tempelbau Zerubbabels (520—515) 214 f.

Dareiken. Sinn der Stelle I Chron. 29, 7

:

,5000 Talente (?) 1 10 000 Dareiken 266.

Nachtr. 507 f.

Datierung. 1. Zählweise der Regierungsjahre:

a)Vor(Ante)-Dat. 1501; b) Nach(Post)-

Dat. 160 ff. (erstere vom Verfasser der

Königsbücher, letztere von Rezensenten
angewandt, vgl. 169. 2. Doppeldatie-

rung: a) zugleich nach SÄ und AÄ (bab.)

8. Ären ; b) bei Ezcchiel, s. dies.

David. D. nicht der Überwinder Goliats?

246 f. D.s Weg zur Herrschaft über Ge-

samt-Israel nicht ehrenhaft ? 239 f. Warum
übergeht der Chronist die Verirrungen D.s

und seines Hauses? 241. D. läßt aus

eigenem Antrieb nur vor der Bundes-

lade opfern 104. D.s Überführung der

Lade von Kirjat-Jearim nach dem Sion.

Verhältnis zu Sadok und Abjatar. Kon-
flikt mit der §adokpriesterschaft

;

Ausgleich 260—262. 264. D.s Zedernpalast

und Jahvezelt 108. Rätselhafter Kauf-

preis der Tenne Arawnas 251 f. Vorbe-

reitungen zum Tempelbau ; unglaublich

erscheinende Riesenspenden, bes. an Gold

und Silber 264—267. Volkszählung

D.s, Anstifter zu derselben, ihr Zweck

241 f.

Demetrios I. Soter, Sohn Seleukos' IV. (162—

150). Landung in Tripolis (162 Ende IX.).

Regierungsantritt 330 f. Läßt .\ntiochos V.

und Reichsverweser Lysias hinrichten

(162 X.) 331. Im 9. Jahre tritt Alexander

Balas gegen ihn auf, unterstützt von Pto-

lem. VI. Philometor und dem Makkabäer

Jonatan ; im 12. Jahre wird D. von Alex.

Balas besiegt u. getötet (150 wahrscheinL

um lil. 1) 331 f.

Demetrios II. Nikator, Sohn Demetrios' I.

(145—141). D. kommt 148/7 v. Chr. von

Kreta nach Syrien und liämpft gegen

Alexandros Balas. Dessen Schwieger-

vater Ptolemäos Philometor verbindet sich

mit Demetrios. Jonatan bleibt A. treu.

Alexander von Ptolemäos geschlagen,

entflieht, wird ermordet; kurz darauf Pto-

lemäos t- D. besteigt den Thron (145

sehr wahrsch. III.) 332—334. Freundliche

Beziehung zum Hohenpriester Simon in-

folge römischen Einflusses 347. Neuer

keilinschr. Bericlit (SH 108) über den Zug

Demetrios' II. (bab. Ni-i-ka-tur['?]) nach

Medien. D. vom Partherkönig Mithra-

dates I. besiegt und gefangen; Sturz

der Seleukidenherrschaft in Baby-
lon; Einzug Milhradates' in Seleukia

(141 VII.) (Bestätigung und Erweiterung

von I Makk. 14, 1—3) 338—342

E
Ebal, Berg, Opfer Josuas auf demselb. 652.

56. Altar zugleich als Denkmal 59

Ehe, frühester Eintritt in die E. bei den Juden

des Orients 177. Reform der E. (Schei-

dung der Mischehen) durch Esra 219f. 223

Eherner Altar Moses', Salomos s. Altar

Ehernes Meer Salomos, Rauminhalt 250

Eherne Schlange Moses, von Ezechias wegen

ihres abgöttischen Mißbrauchs zertrüm-

mert 9

,Ekbatana' (II Makk. 9, 3) im Widerspruch

mit I Makk. 6, 5. Lösung des Rätsels

387—390

Elefanten im Heere Seleukos' I. 307 f.; im

Heere Antiochos' V. gegen die Makkabäer

(163) 352 f. 405. Der Elef. I Makk. 6, 42

mit dem in II Makk. 13, 15 nicht iden-

tisch 406 t.

Elias, Opferpraxis des E. durch die Zeitver-

hältnisse bedingt 101. Dauer der Dürre

von ,3', bzw. ,31/2 Jahren', siehe u. Ahab

(142-145)

Elisäus, sein Lebensalter; Beziehungen zu

Joas von Israel 178 f.

Eljaäib (Eliasib) u. Jojada, Hohepriester z. Z.

Esras und Nehemias, ihr anstößiges Ver-

Verhalteu 131 f. 228

EljaSib Esr. 10,6 nicht der Hohepriester dieses

Namens ; vgl. Johanan 229
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Elkana, Vater Samuels. Warum wallfahrtet

er nur einmal im Jahre nach Silo? 93'.

E. war Levit; vgl. ^uph u. Samuel (2W)

Elleumaße, verschiedene "250

Elymais, Stadt (mit Artemistempel) in der

gleichnam. Provinz ; nach II Makk. 9,

2

,die sogenannte Persepolis', nicht die

eigentUche Stadt Fers. äOS. Mißglückter

Raubzug Antiochos' IV. 38Gf.

Emmaus, röm. Nikopolis, heute Amwäs, 6 St.

westl. von Jerus., Sieg des Judas Makk.

über Nikanor und Gorgias (166 V. 25)

3ö4—357
Entfernungen (in Stadien) II Makk. nach Mes-

sungen : Skythopolis—Jerusalem 600 St.

401 ; Kaspin—Charak (750 St.) 400 f.; nach

Schätzung (?): Hafen von Jamnia—Jeru-

salem (240 St) 40-2

Ephemeriden (babyl. astron. Vorausberech-

nungen von Mond- u. Sternerscheinungen) 3

Ephod, hohepriesterl. Schulterkleid 93. 94. 97

Ephraimiten (u. Manassiten) waren vor dem
1. Exil 597 (1 Chron. 9) noch in Jerusa-

lem, nach 597 (Neh. 11) nicht mehr 293

Ephratit nicht = Ephi-aimit 'lö'l f.

Ephron (= Gephrus) von Judas Makk. (164 V.)

erstürmt 395 f. 404

Eratosthenes, Meridianmessungen 402

Erstgeburt, am Zentralheiligtum darzubringen,

aber nur gelegentlich, ohne feste Frist 561

Erstgeburtsrecht nicht unantastbar 25.S1

E. sagila, Marduktempel in Babel 1952; vgl.

E. zida

Esbaal (Isboset), Sohn und Nachfolger Sauls.

Bezieh, zu Feldhauptmann Abner und zu

David 239 f.

Esjon-Geber (Asion-Gaber), Hafen am N.-O.-

Ende des Schilfmeeres (Ausläufers des

Roten M.). Bau von Tarsisschiffen für

Ophir, unter Salomo 279 f., unter Josaphat

27.S—2S0

Esra, Abstammung von §adok, Nachtr. 505.

E.s Charakter 227 ff. 331 f. Amtsbetug-

nisse 215. 229. Zeitliches Verhältnis Esr.:

Neh. verschiedene bisherige Ansichten

hierüber 21(>f. Wahre Zeitfolge: Esr.

— Neh., nicht umgekehrt. 1. Astron.-

chron. Bestimmungen : a) Esras Expedition

und Reform der Ehe (Esr. 7—10) fallen

ins 7. Jahr Artaxerxes' [I.] 458/7 v. Chr.

Beweise 217—222. Tagdaten: 222 f.

b) Mauerbau Nehemias und Kultroform

Esras fallen ins 20. Jahr Artax. [1.], 445

V. Chr. Beweise 223—22(> (beachte 2232).

2. Historische Bestimmungen: Widerlegung

entgegenstehender Einwände und positive

Begründung. E.s u. Neh.s peinliche Lage

durch das Verhalten des Hohenpriesters

Elja§ib und seines Sohnes Jojada 130 ff.

228

Esra- und Neh.-Buch ist die Fortsetzung der

Chronik ; Verf. der Chronist auf Grund der

Memoiren Esras und Nehemias und an-

derer z. T. älterer und jüngerer Doku-

mente 2333. 234

Etanim = 7. Monat phöniz.-kanaanit. Ur-

sprungs, Bedeutung des Namens 7''; nur

unter Salomo in der Bibel vorkommend 15

Etba'al, K. v. Tyrus, Schwiegervater Aliabs

von Israel 177

Euergetes, K. v. Kyrene, Bruder Kleopatras IL,

ermordet Ptol. Eupator, um sieh nach dem
Tode Ptolemäos' VI. Philom. des Thrones

von Ägypten zu bemächtigen 333

Ezechiel, priesterhcher Prophet, seit 597 im

Exil. Chronologie : Jahresanfang u. Jahres-

zählung bei E. 190 f. Das Jahr ,unserer

Wegführung' geht dem 1. Jahr §edekias,

wonach E. gewöhnlich zählt, voraus 191.

Auffallende Doppeldaten: Ez. 1, 1 ff.:

,das 30. Jahr' 191 ff.; Ez. 40, 1: ,am Neu-
jahr', ,am 10. des Monats' = 10. Nisan,

auf den das babyl. Neujahrsfest (res

satli) fällt, nicht der jüd. 10. Tiäri, der

nie Neujahr war, 194—196. Relative

Häufigkeit des 1. Tages und der Fünfer-

tage (5. 10. 15) unter den Visionsdaten

E.s 197. Vorherrschend symbolisch-
allegorische Darstellungsweise E.s 116

— IIH. Symbolische Büßung der Schuld

Israels und Judas (Ez. 4, 4 ff.). Erklärung

der Zahlensymbole 150, 40 u. 190 197—

200. E.s angebliche Einführung des Le-

vitenstandes durch Degradierung von

Priestern (Ez. 44,6—14) 119—121. Fest-

und Opferordnung E.s: Kannte der Prophet

wirklich den Großen Versöhnungstag
und den 8. Tag des Laubhüttenfestes nicht?

125—129

E. zida, Tempel des Nebo zu Borsippa 1952

F
Fasten (eintägiges) in Mispa vor Jahve z. Z.

der Philisternot unter Samuel 97. F. der

Karawane Esras am Ahawafluß z. Erlangung

des göttlichen Schutzes für die Reise nach

Jerusalem 21S. F. bei der Trauerfeier von

Mi§pa 356

Fasten, das, v7;(jieias ioQii), >) r);<jieia = der

Gr. Versöhnungstag (10. Tiäri) s. dies.
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Felix, Prokurator von Judäa, Amtszeit 425.

42S2. 42!)i. Beziehung zum Hohenpriester

Jonatan 428^, 6, Befreit Jerusalem von

dem .Ägypter' 426 f. Paulus vor Felix

428. 438 f. F. von Festus abgelöst 456

Feste. Die Hauptfeste des Pentateuch (die

drei großen Wallfahrtsfeste: F. der Un-
gesäuerten Brote, Wochenfest
[Pfingsten], Laubhüttentest) und der

Große Versöhnungstag. Unwandel-

barkeit derselben keine allmähliche Ent-

wicklung 52—84. 1. Feier nur am Zen-

tralheiligtum (s. Opferstätte). 2. Unver-

änderliche Zahl der F. 70 f. 3. Gleich-

bleibender Charakter der F. 71—81.

a) Das Ma§§otfest nicht ursprünglich ein

Naturfest ; Pascha und Ma§§ottest gehören

von Anfang an zusammen ; angeblicher

und wirklicher Zusammenhang zwischen

Massotfest und Wochenfest 71— 74. b) An-

gebliche Verdüsterung der ursprünglichen

Feste durch den Priesterkodex 74—81.

4. Zeitpunkt und Zeitdauer der Feste

nicht erst allmählich fixiert 81 f.

Fett- (und Blut-)Verbot, Bedeutung von Lev.

3, 16» f. und 7,22—27 behn Friedopfer

65—70

Fettschwanz, angebl. Ehrenportion des Saul

beim Mahl Samuels zu Rama I Sam. 9, 24

— verfehlte philol. Konjektur 09'

Feuer, immerwährendes auf dem Altar 58^

Feuergott Nusku-Girra im babyl. Kult 91

Feueropfer bei Gedeon 90 ; uralt, bei den

Ägyptern und in Vorderasien 91

Flächengröße bei Thukydides und Plinius

durch den Umfang bzw. Addition von

Länge und Breite bezeichnet 399

Florus Gessius, Prokurator v. Judäa, Amts-

zeit 425. Verhalten gegen die Juden

(Anfang d. Jüd. Krieges) 483. 488(1— 10)

Flotte, phönizische zur Perserzeit, s. Sidon

209; s. auch Esjon-Geber 278—280

Frauen im Dienste d. Heiligtums 93. 107. 107^

Fünfertage, Bedeutung bei Ezechiel 167

Fürst. „Fürst des Hauses Gottes" 291

C<

Gabaon s. Gibeon

Gabae (rdßai), Königssitz b. Aspadana (heute

Ispahän) in der Landschaft Faßiav^,

Prov. Elymais. Tod Antiochos' IV. [NB.

bei Polyb., Porphyr, und Curtius Rufus

steht dafür irrtümlich ?'«/Jat(Tabai, Tabes)]

388 ff.

Gallio {raÄA,lü)v), Bruder Senecas, unter

Claudius Prokonsul von Achaia. Cha-

rakter 452>. Amtszeit 448. 452. S. Paulus
vor Gallio 452. 455

Gallioinschrift (= Claudiusbrief). Abfassungs-

zeit 44S. Vermutlicher Zweck 452. Kein
brauchbarer Ausgangspunkt für die

Chronologie Pauli 450. 451

Gazara (Gezer), Lage, Ausgrabungen 373'

Gedeon s. Gide'on

Gedalja, in Mispa ermordet 188 f.

Geld 77'. 251

Gelübde s. Jephte und Naziräat

Gibeon (Gabaon), nordwestl. von Jerusalem.

Opferhöhe von G. Sitz des Hohenpriesters

fjadolc, S. Ahitubs. Dort waren unter

David und Salomo der Eherne Altar
Mosis u. das Offenbarungszelt, wäh-

rend die Bundeslade zuerst in Kirjat-

Jearim und dann im §ion war 104— 106.

261— 264. RiesenbrandopferSalomos (I Kön.

durch II Chron. zu ergänzen) 104—106
Gide'on (Gedeon), Richter. Unzutreffende

Deutung von Rieht. 6, 20. Die Minha G.s

als Opfer beabsichtigt ? Der Altar 6, 24

kein Opteraltar, sondern Denkmal der

Offenbarung Jahves

Gold. Verschiedene Wertverhältnisse von

Gold : SUber 251

Goliat. Sein Überwinder: David od. Elhanan?

246 f.

Gorgias, syr. General und Statthalter von

Judäa, wird von Judas Makk. geschlagen

( 166 V. Chr.) 354. Seine Beziehungen zu den

idumäischen Feindseligkeiten (Ende Febr.

164) 370 f. Bereitet den unklugen makkab.

Truppenführem Joseph, Azarja vor Jam-

nia eine Niederlage, wird aber dann selbst

von Judas geschlagen. Angebliche Ver-

wechslungen seitens II Makk.; Irrgänge

der modernen Kritik 403. 403' "2. 404

H
Habiru (wohl Hebräer?), Volksstamm, in den

El-Amarna-Tafeln erwähnt 38

Haggai (Aggäus), Prophet, Zeitgenosse Ze-

rubbabels, Beziehung zum Tempellbau

204. 209—212

Harran (Harränu) 94

HaSmonai, Urgroßvater Mattathias', des Vaters

von Judas Makk. 345

Hasmonäer passim. Ende ihrer Herrschaft

mit dem Sturz des Antigonos Mattathias

8. dies.

Hausgötter, babyl.; die Teraphim sind keine
H. 94
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Hell, Hoherpriester, s. 'Eli (93)

Herodes d. Gr. erobert mit General Sosius

Jerusalem (37 v. Chr. X. 6) 418 ff.

Himmelsrichtungen bei ägypt. Tempeln und

Gräbern (Mastaba). Beziehung zur Stifts-

hütte 40

IJiram (Chron. Huram), K. v. Tjtus, Regie-

rungszeit 176

Höhen; Höhenkult, kanaanitischer 91. 111;

israelitischer: des Volkes 110, Salomos

104. 111. Warum der Jahve-Höhenkult

selbst von Asa und mehreren andern

frommen Königen Judas geduldet ward

111. 112; vgl. 276. Erst Ezechias und

Josias schritten dagegen ein 111. Gefahr

dess. 9. 110. Das Höhenmahl Samuels zu

Rama kein Opfermahl 99

Höhenpriester. Waren die von Ezechias

II Kön. 23, 9 gemaßregelten Höhenpriester

wirkliche Priester, oder Leviten, die sich

priesterliche Funktion angemaßt hatten?

93; vgl. auch 119—123. Handelt es sich

Deut. 18, 1 ff. um H.? 119

Hohepriester, Nachkommen der beiden Söhne

Aarons : Eleazar und Itaraar. Ablösung

oder Verdrängung der älteren durch die

jüngere Linie (Itamar
—

'Eli) 257 f.
258i.

Wiederaufkommen der älteren Linie z. Z.

Sauls 206. 262. Beziehungen zwischen

beiden z. Z. Davids 256—261. Absetzung

eines vorexilischen Hohenpriesters, s. Ab-

jatar 131. Stammbaum (unvollständiger)

der Hohenpriester vor dem Exil 291 f.

Genealogie der H. von Salomo bis zum

Exil nach Jos. Antiq. 511. Nachexilische

H. siehe Jeäua (Jojakim), Eljaäib, Jojada,

Johanan und Jaddua . . . Menelaos, Alki-

mos . . . Makkab. Hohepriester : Jonatan,

Simon usw.

Jaddua, letzter Hoherpriester im Verzeichnis

Neh. 12, 10 f., Zeitgenosse Alexand. d. Gr.

und des Chronisten 504 f.

Jahr, a) Bürgert. J. des israelitischen

Kalenders war stets ein Lunisolarjahr

(gebundenes Mondjahr) 7 ff. Vermeintliche

Beweise für den Anfang desselben im

Herbst (mit Ti§ri) 134 f. 141 f. Beweise

für den Anfang im Frühjahr (mit Nisan)

136—150; Exod. 12,2 147, z. Z. Salomos

147, in Israel und Juda : unter Ahab 142

— 145. 148, öiskia (Ezechias) 147, Josla

139—141, Sedekia 146. 150. Der Jahres-

anfang bei Ez. 40, 1 f. 142 ist nicht jü-

disch, sondern babylonisch: rös has-

sanah = babyl. res satti = 10. Nisan

194—197; auch nach Esra und Neh. und

I Makk. fällt Neujahr auf 1. Nisan 4. Nur

II Makk. beginnt nach makedon.-griech.

Muster das Jahr mit Tiäri 252 f. Regu-

rung des Kalenderjahres nach dem Grund-

satz : Nisan ist der erste Monat, an dessen

16. Tage reife Gerste dargebracht werden

konnte. Versuche einer wissenschaftlichen

Regulierung in spätbibl. Zeit s. Pascha-

regel u. Schaltregeln 22—32. b) öko-

nomisches J. Es beginnt mit der neuen

Vegetationsperiode Okt./Nov. Sabbat-

jahr und das Jobeljahr, s. diese. ,Aus-

gang', .Wende' des ökon. Jahres 136 ff.

c) Rechnungsjahr zu 360 Tagen [das

Jahr des Sündflutberichts zu 365 Tagen

Gen. 7, 8 10]

Jahreszeit, gewöhnliche, der kriegerischen

Unternehmungen im Orient 148—150

Jason von Kyrene, unabhängig von I Makk.

346. Warum das Werk Jasons bzw.

II Makk. nur bis Nikanors Tod reicht 349 f.

Jazer, Lage 373^

Jehuda, S. Hassenuas, Benjamit, zweiter

Stadtpräfekt (Bürgermeister) von Jerusa-

lem z. Z. des Königs Sedeltia (Neh. 11, 9);

vgl. Joel, S. Sikris, Judäer, erster Stadt-

präfekt 296 f.

Jephte. Seine Wallfahrt nach Mispa in Gilead,

doch ohne dort zu opfern. Vermeintliche

Unlösbarkeit seines Gelübdes vgl. mit

Num. 30,3 (P!) u, Deut. 23,22.24 92

Jericho, Klima, Vegetationsverhältnisse, Ger-

stenreife im März 30—32

Jeremias, Prophet, passim, Insbes. sein Urteil

über Jojakims Ende 183. 286, Sedekia 286

und den Wert der Opfer 115 f.

Jerusalem, passim, insbes.: a) Kriegspolit.

Ereignisse. Siäak (Seäonk), K. v. Ägypten,

vor J. 925 V. Chr. 170, Senacherib vor J.

701 V. Chr. 154. Joas von Israel als Sieger

in J. 165. Ende J.s unter Nebukadnezar IL:

Beginn der Belagerung 184 f., Rettungs-

versuch des Pharao 185—187, Einnahme

von J. 187, Brand des Tempels und Zer-

störung der Stadt 187 f, J. zur Makka-

bäerzeit 354 ff. Eroberung J.s durch Pom-

peius am Versöhnungstag 63 v. Chr. 415ff.

Eroberung J.s durch Herodes und General

Sosius am Versöhnungstag 37 v. Chr. 418

—422. Ausbruch der Revolution, Zug des

Statthalters Cestius gegen J. 66 n. Chr.

488—490. Belagerung und Eroberung J.s
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durch Titus 70 n. Chr. 4i)2—49C. b) Kul-

tische und soziale Ereignisse. Über-

führung der Bundeslade nach dem §ion

258 ff. Salomos Tempelbau: Vorbereitun-

gen Davids (Chron.) unglaubwürdig? 2(54 ff.,

Gründung 17'), s. David u. Salomo. Streit

des K. Joas mit lässigen Priestern 77 ff.

Wiederholtes Eindringen heidnischer Kulte

passim, bes. unter Abia, Ahaz u. Manasses,

8. diese. Kultreformen Asas, Ezechias u.

Josias, s. diese. Begräbnisstätten der Kö-

nige 287—2S9. Bevölkerungslisten
I Chron 9 u. Neh. 11 kurz vor u. nach der

ersten Wegführung (597) 280—300. Soziale

und religigiöse Wiederherstellung : Rück-

kehr der Exulanten, Tempelgründung unter

Cyrus (nicht Darius I.) 208—2U ; Terapel-

bau Zerubbabels 214 f.; Auftreten Esras,

Reform der Ehe 217—223; Mauerbau Ne-

hemias und Kultreform Esras 223 ff. Reli-

giöse Erneuerung unter den Makkabäern
354 ff. Die Trauerfeier in Mispa (Pfing-

sten 166 V. Chr.) offenbart den traurigen

. Zustand J.s 355 ff. Wiederherstellung des

Jahvekultes in J. (165 v. Chr.) 362—304.

Paulus in J. 53 Sept. oder Okt. — doch

nicht zum Versöhnungstag und Laub-

hütteniest 454 f. Seine Gefangennahme

58 Mai, 2 Tage vor Pfingsten, 44()f. Proku-

rator Festus in J. (60 Jan.). Prokurator

Florus und Statthalter Cestius in J. (66

Ostern) 488. Ereignisse der Jahre 66—70

n. Chr. 488—496; Einstellung der stän-

digen Opfer im Tempel 4i)5 (91); Tempel-

brand 495 f.

Jesus, des Ananos S., der Unglücksprophet,

sein erstes Auftreten u. sein Tod 425. 479 f.

Jeäua (Josua), Hoherpriester z. Z. von Zerub-

babel 210 ff.

Joas, K. V. Israel. Beziehungen zu Elisäus 178

Joas, K. V. Juda. Sein Gesinnungswechsel,

II Chron. geg. II Kön? 280 f., seine Grab-

stätte (Chron.) 287 f.

Jobeljahr (Jubeljahr), soziale Bedeutung 21 f.

50 ff. Beziehung zum Sabbatjahr. Dauer

der Jobelperiode 17-22. Alter, angeb-

liche Entwicklung und Geltungsdauer (des

Sabbat- und) des Jobeljahrs (42—48).

49—52
Joel, S. Sikris, Judäer, erster Stadtprälekt

(Bürgermeister) in Jerusalem z. Z. des

Königs §edekia, während Jehuda, der

S. Hassenuas', Benjamit, zweiter Stadt-

präfekt war 296 f.

Jojada, S. des Hohenpriesters Eljasib, s. dies.

Jojakim, K. v. J., sein schmachvolles Ende.

II Kön schweigt davon ganz 238 ; aber

Jer. bringt Licht 182 f.; auch bestätigt er

das Urteil der Chronik über J. 286

Jojakin, K. v. J., seine Mutter 213', Gefangen-

nahme 184, Begnadigung durch Avel-Mar-

duk, K. V. Babel 189, Nachkommenschaft

212 f.

Johanan, Hoherpriester, Enkel EljaSibs. Mit

diesem hat der Esr. 10,6 genannte Joha-

nan, S. Eljasibs, in dessen Gemach Esra

die Nacht verbrachte, nichts zu tun 228 f.

Jonatan, Bruder des Judas Makk. und sein

Nachfolger (161— 142 v. Chr.) Alexandres

Balas, K. v. Syr., verleiht ihm die Hohe-

priesterwürde (kurz vor dem Laubhütten-

fest 153 V. Chr.) 331. J. hält stets treu

zu Alexander (gegen Demetrios II.) 332.

[J.s Beziehungen zu Demetrios II. und

dessen Gegner Tryphon (bzw. Antioch. VI.)

siehe I Makk. 11, 41 ff.] J.s Gesandtschaft

an die Römer (wohl 143 v. Chr.) 347.

Tryphon nimmt J. in Ptolemais hinterlistig

gefangen (143 v. Chr.) und läßt ihn auf

dem Marsche nach Gilead töten (142 v.

Chr. wohl Febr.) 336

Josaphat, K. v. J., Mitregentschaft vom 39.

bis 41. Jahre seines Vaters Asa. Angeb-

liche chronistische Übertreibung seines

religiösen Eifers bezüglich der Beseitigung

der Opferhöhen 275 f. Ist II Chron. 20

(Zug der Moabiter und Ammoniter gegen

J. und ihre Vernichtung) durch völlige

LTmgestaltung von II Kön. 3 entstanden?

27(;—278. II Chron. 20,35 (die geschei-

terte Ophir-Expedition J.s) im Widerspruch

mit I Kön. 22, 49 f.? 278—280

Josephus Flavius. Irrtümer bezüglich der

chronologischen Angaben aus der älteren

Königszeit, bes. Antiq. X, 8,5 u. XX, 10,1.

Interessant, da sie zugleich die Unkennt-

nis der jüd. Spätzeit bezüglich derKönigs-

chronologio dokumentieren 510 f. Vgl. auch

den Widerspruch bezügl. der Regierungs-

zeit Sauls Ant. VI, 14, 9 und X, 8, 4 476 f.

J. verdient aber bezüglich der Angaben

aus dem 1. Jahrh. vor und nach Chr. mehr

Vertrauen als Tacitus 428- u. Dio Cassius

«5—422 (bes. 416 f.). J. datiert die Er-

eignisse des Jüd. Kriegs durchweg
nach dem jüdischen Kalender mit make-

don. Monatsnamen 459—474 ; Ergänzungen

seiner Daten daselbst. Chronol. Anhalts-

punkte und Würdigung seiner Termino-

logie ; Nachweise neuer Daten 482-488

;
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julianische Gleichwerte der makedon.-jüd.

Jahresanfänge für 66—70 n. Chr. 482;

vgl. 32. Chronol. Ordnung sämtlicher ein-

heimischer Ereignisse 66— 73 (makedon.-

jiidische und Julian. Tagdaten) 4S8—496.

Warum setzt J. Antiq. X, 8, 5 den Tempel-

brand unter Nebukadnezar auf V. 1, im

Gegensatz zu seiner früheren (richtigen)

Angabe V. 10 in B. J. VI, 4, 5? 474-477.

Datum der geheimnisvollen Lichterschei-

nung B. J. VI, 5,3 478 f. 512. Die Dauer

der Weherufe des Jesus, S. des Ananos
— nach J. — ,7 Jahre 5 Monate' (statt

8 Monate) beruht auf Verwechslung von

n (8) mit n (5) 470 t. Die ,47'-tägige Be-

lagerung von Jotapata 4(>8—071

Josia(s), K. V. J. Seine Kultreform begann

nicht erst nach der Auffindung des Gesetz-

buches in seinem 18. Jahr (621), sondern

schon lange vorher (nach II Chron. und
II Kön.) 139—141. 28ä. Nichtigkeit der

Anklage, die Komposition des Gesetzbuches

— das man mit Deut, identifiziert — sei

erst kurz zuvor erfolgt, um Josia zur

Kultretorm anzutreiben 65. Beziehungen

des Propheten Jerem. zur Kultreform J.s

1401

Josua (Jeäua), Hoherpriester z. Z. Zerub-

babels 210

Ipsos. Entscheidungsschlacht bei I. 300 v.

Chr. (wahrsch. IV.) 307

Isbaal, hervorragendster Held Davids nach

II Sam. und I Chron. 247

Isboset (Esbaal), S. und Nachfolger Sauls, s.

Esbaal

Ispahän (Aspadana) s. dies.

Israel, Trennung von Juda, s. Reichsteilung.

Religiöse Zustände z. Z. der Propheten

Elias und Elisäus 101 f. Jahresanfang wie

in Juda am 1. Nisan 142 ff. 148. Bezie-

hungen Israels zu Assyrien 153. Israels

und Judas Geschick — parallele Erschei-

nungen 179. Beim Chronisten umfaßt

.Israel' die Gesamtheit der gläubigen He-

bräer, besonders nach dem Untergang des

Nordreichs 140. 276. 27(Ji

Israel-Stele, Siegeshymnus auf König Me-

nephtah 38

Judas Makkabi, S. des Priesters Mattathias,

des Urenkels Haämonais. I. Judas' Taten

unter Antiochos IV. u. Antiochos V. (167

—163 V. Chr.) : a) Sieg Judas' über die

syr. Generale ApoUonios und Seron (167

V. Chr.) 354. b) J. veranstaltet eine be-

deutungsvolle Trauerfeier zu Mispa (Pfing-

sten [V. 24] 166) und schlägt tags darauf

das königliche Heer unter Nikanor und

Gorgias 354—357. c) Sieg über das Heer

des Lysias unter dem Befehl von Timo-

theos u. Bakchides bei Bet-sur (um XI. 20

165 v. Chr.) 358. 361 (4) f. d) Tempel-

reinigung und Tempehveihfest (XII. 24—31

165 V. Chr.). Befestigung des Tempel-

bergs und von Bet-sur (I. 164 v. Chr.).

e) Kämpfe gegen die Idumäer und die

Ammoniter unter Timotheos(A) (Eroberung

von Jazer) II. 164 v. Chr. 370—372. f) Be-

siegung und Verfolgung des syr. Generals

Timotheos (B) bis Gezer, wo dieser er-

griffen und erschlagen wird III. 164 v. Chr.

(Angebl. Verwechslungen seitens 11 Makk.)

372—375. g) Weiterer Sieg über Lysias bei

Bet-sur mit durch vier briefliche Doku-

mente eingeleitetem Friedensschluß vom
IV. 11 164 V. Chr. 375—384. h) Straf-

und Rettungszüge des Judas 1. gegen

Joppe und Jamnia, Zerstörung der Hafen-

anlagen und Schiffe durch Brand 394.

2. J.s (und Jonatans) Zug nach Gilead;

unterwegs Erstürmung von Kaspin (sehr

wahrsch. = llesbän) 397—400, dann Wü-
stenniarsch nach Charak (sehr wahrsch.

= Kerak in Batanäa) 400 f., Zerstörung

von Bossora (^ Bosrä eski Säm 400^),

Niederlage des Timotheos (A) vor Datema

(sehr wahrsch. = er-Remte), Eroberung

von Karnain (Karnion) und Ephron 402 f.,

Rückkehr mit den befreiten Juden über

Skythopolis nach Jerusalem kurz vor

Pfingsten (Ende Mai 164) 396. 400. 3. Sieg

J.s über die Philister und Idumäer unter

Gorgias (anfangs V. 144). i) Letzte Kämpfe

gegen das größte Heer Antiochos' V. und

Lysias bei Modein, Bet-sur, Bet-zakarja

und Jerusalem Vll./Vlll. 163 v. Chr.; Über-

macht und Entkräftung durch Hunger (in-

folge des Sabbatjahrcs) nötigen J. — doch

unter ehrenvollen Bedingungen — zur

Unterwerfung. Fünf ,Widersprüche' zwi-

schen I und II Makk. 405—410. II. Judas'

Taten unter Demetrios I. (162/1 v. Chr.).

Kampf gegen Alkimos, der besonders mit

syrischer Hilfe das Hohepriestertum an-

strebt. General Nikanor — nach 11 Makk.

anfangs gegen Judas freundlich gesinnt —
wird auf Anstiften des Alkimos vom König

beauftragt, sich des Judas zu bemächtigen
;

aber dieser schlägt Nikanor zuerst bei

Kepharsalania und dann bei Bet-horon

(13 Adar = 8. 111. 161 v. Chr.); Nikanor
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fällt im Kampfe (Erledigung mehrerer

.Widersprüche') 411—414. Gesandtschaft

des Judas an die Römer zwecks Bündnis;

den Erfolg erlebt er nicht mehr, denn er

fällt im Kampfe mit Bakchides, wohl schon

im Nisan (24. I1I./22. IV.) 161 v. Chr. 349f.

K
Kalender. Im einzelnen siehe Jahr, Monat,

Tag, Schaltung, Königsjahre (ihre Zählung),

Ären. Grundzüge d. altisrael. K. 2—7.

Sonderfragen 7—21: Seit wann in Israel

ein gebundenes Mondjahr? Abendlicher

Monats- und Tagesanfang 7—12. Wie und

wann kamen die fremden (phönizischen

und babyl.) Monatsnamen in den Israelit.

Kalender? 12— 17. Beziehungen zwischen

Sabbat- und Jobeljahr; Dauer der Jobel-

periode 17—21. Regulierung des Kalen-

ders in der biblischen Spät zeit: Wand-
lungen in der Schaltordnung. Nachweis

dreier Schaltzyklen; Normen für den Jahres-

anfang; Einfluß des Sabbatjahres 22—32.

Julian. Gloichwcrte altjüdischer Tagdaten
;

astronomische Berechnung 33—35. — Ver-

gleich mit dem K. der Babylonier und

seiner Abkömmlinge z. Z. der Perser und

Griechen (Seleukiden) 28. 301—304. Syr.-

maked. K., K. von Tyros, Askalon,
Gaza der römischen Zeit 455). Über-

gang zum neujüdischen K. 22. 25. 2S

Kaloi-limenes, Hafen von Kreta, Zeit der An-

kunft Pauli 457

Karkar, Schlacht bei K. 153; in I Kön. nicht

erwähnt 278

Karthago, lyrische Gründung, Alter 172 ff.

Kaspin, Festung, von Judas Makk. erstürmt,

höchstwahrsch. = Hesbän. Nachweise

397—401

Kenchreä, Osthafen von Korinth. Aquila
(nicht Paulus !) löst dort sein Naziräer-

Gelübde 453i

Kepharsalama, Lage (?), Sieg des Jud. Makk.

über Nikanor (162 v. Chr.). Chronologie

411 f.

Kerak in Batanäa, vgl. Charak 398 ff.

Kerubim (Cherubim) über der Bundeslade;

vgl. die Genien bzw. Adoranten der ägypt-

Götterschreine 40; ebenso die Teraphim

Michas 94 f.

Kldinu (Kidfjvag. Ktdijfäg, Kiävväg) hervor-

ragender babyl. (chald.) Astronom, Ver-

fasser von Mondtafeln zur Berechnung

des Mond-Neulichts 22'

Kirjat-Jearim. Ort der Aufbewahrung der

Bundeslade nach ihrer Zurückgabe durch

die Philister 96'. 97'. Von dort sehr

wahrsch. vorübergehend nach Mispa (Mas-

phat) 97—99 und gewiß auch ins Lager

Sauls im Gilgal 96 gebracht. Überführung

der Lade nach dem Sion 258—2(;4

Klima Palästinas, insbes. der Jordanniederung,

Reifezeit für die Gerste (Einfluß auf den

Jahresanfang) 29-32
Könige von Juda und Israel, Chronologie der.

1. Jahresanfang der Königszeit 134— 150;

2. Zählung der Regierungsjahre (Vor-

datierung seitens des Verf. der Königs-

bücher) 150—152. [Irrtümliche Nach-
datierung seitens der Rezensenten IßOff.]

Synchronismen assyr.- babyl.—Israel.- jüd.

152—154; innerbiblische 154 ff. Ender-

gebnisse : Ursachen der Störungen der

Regierungszeiten, Liste der Regierungs-

zeiten 168—171. Begräbnis und Begräb-

nisstätten der Könige von Juda 287 f.

Kohanim, Davids und Salomos, keine ,Prie-

ster', wahre Bedeutung 243—245; s. auch

Absalom

KultJahves. 1. Gesetzlicher: durch Opfer
nur am Zentralheiligtum (d. h. vor der

Bundeslade mit dem Gesetze) a) nach dem
Bundesbuch (JE), Exod. 20, 24 ff. — keine

Privataltäre für Laienopfer an jedem be-

liebigen Ort. Scheinbarer Widerspruch

zwischen dem 1. c. vorgeschriebenen Altar

aus rohem Erdstoff u. dem ehernen Altar

Exod. 27, 1 ff. u. 38, 1 ff. 52—59 b) nach

Deut. 12, 2—27. Erklärung dieses Kult-

gesetzes ; logische Zusammengehörigkeit

seiner vier Abschnitte ; sein mosaischer

Ursprung. Haltlosigkeit der Fragmenten-

bzw. Doublettenhypothese und der angeb-

lichen Entstehung zur Zeit Josias 59—65.

c) nach dem ,Priesterkodex'. Lev. 17

setzt ursprünglichere Verhältnisse voraus

als Deut. 12, wo unter gewissen Verhält-

nissen die ProfanschJachtung gestattet

wird. Bedeutung von Lev. 3, 16i'f. und

7, 22—27 als liturg. Mahnspruch 65-68.

Zusammenfassung 68 f. 2. Jahvekult

durch Wallfahrten zu Heiligtümern mit

Altären lediglich als Erinnerungszei-
chen der Hulderweise Jahves und

seiner Gegenwart als des höchsten Rich-

ters (Gebets- u. Gerichtsstätten) durchaus

erlaubt und gebräuchlich 87—92. 99.

3. Jahvekult durch Opfer auf den Höhen,
gesetzlieh verpönt, aber von den Königen

teils geübt (bes. Salomo), teils geduldet;
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siehe Höhenliult. 4. Heidnischer Jahve-

liult a) in ägyptischer Weise: Goldenes

Kalb Aarons (des Führers der Ältesten,

nicht des Bruders des Moses); die beiden

Jahvestiere Jerobeams I. 9. 55. b) Son-

derkult des Micha (später zu Dan), äußer-

lich mehrfach an den Kult zu Silo sich

anlehnend 91 f.

Kuschiten, ihr Einfall unter Zerahs Führung

z. Z. Asas Tri f.

L
Lahmi, Bruder Goliats 246

Laubhüttenfest, der 8. Tag angeblich nur P,

nicht aber D und selbst nicht Ezechiel

bekannt K2. 128 f.

Leviten im allgemeinen, ihre Bedeutung im

Kult des Micha 91 {. L. als besonderer,

von den (levitischen) Priestern unterschie-

dener Stand nicht erst seit Ezechiel; sie

sind nach ihm nicht degradierte Priester

119— 1-22. Ez. 44 selbst setzt den Leviten-

stand als bekannt voraus 120. Leviten

und zwar nicht nur die eigentl. Priester-

gehilJen, sondern auch die Sänger- und

Torhüterleviten schon kurz vor und kurz

nach dem ersten Exil in Jerusalem

(I Chron. 9 und Neh. 11) 2S9fr., insbes.

295 f. Selbst zur Zeit Davids und Salo-

mos war der Stand der Leviten bekannt.

Priester und Leviten bei der Überführung

der Lade von Kirjat-Jearim (II Sam. 6 ohne

I Chron. 13. 15. 16 ganz und gar rätsel-

haft); Obed-Edom war Levit 258—2C1.

Es ist Willkür, II Sam. 15, 24 und I Kön.

8, 4 die .Leviten' als spätere Zutat zu er-

klären 121. 260. Kritik der Leviten-Ge-

nealogien der Chronik; Samuel als Levit

252—255. Warum die Leviten in den

älteren Geschichtsbüchern (Sam. u. Kön.)

nur selten erwähnt werden 238. Warum
nur verhältnismäßig wenige Leviten aus

dem Exil zurückkehren wollten 122 f. Be-

sondere Ehrung der Leviten durch Esra 123

Lubim (Libyer) im Bunde mit den Kuschiten,

die z. Z. Asas unter Zerahs Führung in

Judäa einfielen 273

Lysias, Erzieher Antiochos' V., Verwalter des

Westreichs, militärische Mißgeschicke,

Staatsstreich und Tod ; siehe Antiochos IV.,

Antiochos V. und Judas Makk.

M
Maacha I., Tochter Tamars, der Tochter Ab-

saloms. Zweite Gemahlin Rehabeams

(Roboams) 270i

Maacha IL, Enkelin Tamars, Nichte Maachas L,

Gemahlin Ablas und Mutter Asas 270»

Makkabäer, Söhne des Mattathias, des Ur-

enkels des Hasmonai, M. benannt nach

Judas Makkabi, dem ersten und größten

Helden der Freiheitskämpfe gegen An-

tiochos IV. und seine Nachfolger ; siehe

Judas, Jonatan (erster Hoherpriester),

Simon (Hoherpriester und erblicher Fürst).

[Letzter Hasraonäer auf dem Thron : An-

tigonos Mattathias (t 37 v. Chr.); letzter

Hoherpriester aus der hasmoänischen Fa-

milie: Aristobulos (III.), Schwager Hero-

des' d. Gr., von diesem ernannt und bald

darauf auf sein Geheiß ertränkt (35 v. Chr.);

letzter Hasmonäer: der greise Hyrkan II.

(Hoherpriester 63—40 v. Chr.), von Hero-

des (30 V. Chr.) hingerichtet.]

Makkabäerbücher, Charakteristik : Sprache u.

Stil, Zweck und Inhalt 345. I Makk. an-

geblich von einem Sadduzäer verfaßt 315 f.

II Makk. angeblich eine den Hasmonäern

feindliche pharisäische Parteischrift 316.

Wechselseitige Unabhängigkeit der beiden

Bücher 316 (Hl'). Zeitumfang : I Makk.

175—135 V. Chr. (40 Jahre); II Makk.

etwa 177,6—161 v. Chr. (über 15 Jahre)

34(if. Abfassungszeit: I Makk. zwischen

104 und 63 v. Chr. 317; II Makk. frühe-

stens 126 V. Chr. 351. I Makk. 14, 16 ff.

kein späteres Anhängsel. Zweifache Miß-

deutung der Stelle I Makk 15,15—24.

Sachverhalt: sie steht am richtigen Platz

und hat gar nichts zu tim mit Jos. Antiq.

XIV, 8, 5 347—349. Warum II Makk. bzw.

Jason von KjTcne mit Nikanors Tod ab-

schließt 349 f. Die II Makk. vorangestell-

ten Briefe — nicht vom Verfasser erfun-

den — haben wirklich als Einleitung zu

gelten 350. Die sinnwidrige Störung 1,11 f.

beruht auf leichtbegreiflicher Vewechslung

zweier Parallelerscheinungen (dem Tempel-

raub Ant. III und Ant. IV) seitens eines

Abschreibers 350 f. Epochenverhältnis der

beiden Ären der Makkabäerbücher; siehe

Ären 352 f. Keine Widersprüche der bei-

den Bücher, sondern wechselseitige Be-

stätigung und Ergänzung 354—414

Manzaz päni, babyl. Titel eines Großwürden-

trägers 2451

Manasse(s), assjT. Menase, Minse 283, K. v. J.,

Regierungszeit 171. War nach assyr.

Quellen den Königen Assarhaddon und

Assurbanipal tributpflichtig 283 it.; davon

sagt II Kön. nichts 238. Völlige Glaub-
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Würdigkeit des Berichtes II Chron. 33,int.

über M.s Abführung nach Babylon durch

assyrische Truppen usw. Diese geschah

nicht unter Assarhaddon, sondern unter

Assurbanipal 2S1—'285. Bekehrung

und Rückfall M.s u. seines Sohnes Amon

282. M.s militärische Maßnahmen im

assjT. Interesse 285

Marduk, Hauptgott des babylon. Pantheons.

Mardukfest in Babel: babyl. Neujahrsfest

(res satti) am 10. Nisan, siehe Ezechiel

und Jahr

Medien, babyl. Ma-da-a-a (Madai), Einfall

Demetrius' II. 339 f.

Megabyzos, General Artaxerxes' I., 232

Menander, Liste der Könige v. Tyrus 175—177.

Dauer der regenlosen Zeit unter Ithobalos,

des Zeitgenossen Ahabs von Israel (Jos.

Antiq. VIII, 13, 2) U2—145

Menelaos, der den Makkabäern feindl. Hohe-

priester, auf Betreiben des Lysias von

Antiochos V. Frühjahr 163 v. Chr. zur

Hinrichtung in Beröa verurteilt (kein Wider-

spruch in II Makk.) ilO

Menephtah, K. v. Ägypten, Siegeshymnus auf

M. (= Israel-Stele) 38

Merodach-Baladan (Marduk- (a)bal-iddin) , K.

V. Babel, seine Gesandtschaft an Eze-

chias von Juda HO'

Micha (hebr. Mikah, Mikajehu), Stifter des

Kultes von Dan, s. diesen unter ,Kult' 94 f.

Michol (hebr. Mikal), Tochter Sauls, Gemahlin

Davids 241

Minha Gedeons, von diesem als Opfer ge-

dacht? 90 f.

Mi?pa {Maoaijcpa, Maspha, Masphat). 1. Kult-

ort und Gerichtsstätte in Benjamin, nord-

westl. von Jerusalem. Rieht. 20: Gericht

über Benjamin 88; I Sam. 7: Opfer Sa-

muels vor der Schlacht höchstwahrsoh. in

Gegenwart der Bundeslade 97 ; I Makk.

3, 46 ff.: Trauerfeier der Makkabäer (vor

der Schlacht von Emmaus) Pfingsten (sie)

166 v. Chr. 355—357. 2. Heiligtum in

Gilead (Galaad) Rieht. 11, 11.34: Wall-

fahrt Jephtes mit den Stammesältesten

(doch ohne Opfer) 92 ; I Makk. 3, 35 : von

Judas Makk. erobert und zerstört, Mai

164 v. Chr. 395

Mithradates (babyl. Milradata) I., Parther-

könig, Sieg über Demetrios 11., Einzug in

Seleukia am Tigris, Beginn der Parther-

herrschaft in Babylonien (141 v. Chr.)

(neuer keilinschr. Bericht) 338—343

Modein (Modln), Vaterstadt der Hasmonäer,

wo auch ihre Familiengruft 346. Judas

Makk. schlägt hier 163 v. Chr. sein Lager

auf. Sein nächtlicher Überfall der Truppen

Antiochos' V. 406

Monat, babyl. - assyr. und Israelit., Begriff;

Beginn (in der Regel, d. h. bei hellem

Himmel) mit dem (abendlichen) NeuUcht

des Mondes ; wann bei getrübtem Himmel?

Wechselnde Dauer (jeder M. kann 29 und

30 Tage zählen ; zuweilen haben drei M.

hintereinander 30 Tage). Durchschnitts-

dauer der Neulicht-Monate 2 f. Schalt-

monat siehe Schaltjahr

Monatsbezeichnungen durch Ordnungszahlen.

Der ,Abib'-Monat 15 f. Einführung und

Abschaffung phönizisch-kanaanit. Monats-

namen 12—16. Einfühung der babylon.

Monatsnamen wohl erst unter Nehemia;

warum so spät? 16—17. Maked. Monats-

namen im jüd. Kalender bei Josephus 459

Mondbewegung, tägliche, im Mittel 2^, im

Minimum und Maximum 34

Mondkult. Die Ansicht, die Israel. Neumond-

feste und die Vollmondzeit zweier Hoch-

feste (Masßot und Laubhütten) weisen auf

ursprünglichen Mondkult, ist nicht halt-

bar 8 f.

Mond-Neulicht, Julian. Tage desselben vom

1. Jahrtausend v. Chr. nach unserer Be-

rechnung, Erörterung aller in Betracht

kommenden Faktoren 33—35. Die Be-

stimmung der Vollmondzeit ist für die Er-

mittlung der julianischen Gleichwerte alt-

jüdischer Daten nicht brauchbar 454'

Morgenopfer s. Opfer

Münzdaten der Seleukiden 309 ff.

Nabu s. Nebo

Nachdatierung (1. Jahr eines Königs = Jahr

nach dem Todesjahr des Vorgängers,

assyr.-babyl. und spätjüdisch — im Gegen-

satz zur VordatieruDg der israeUt.-jüd.

Königszeit 160 f. 169. 510 f.

Nachrichtendienst 378. 378i. 391

Namen, neue beim Antritt einer neuen Lebens-

stellung 207

Naziräat. Gebräuchlicher Endtermin vor

Pfingsten. Nachweisbar z. Z. der Makk.

357, z. Z. Pauli 446. Naziräat Pauli?

Act. 18, 18 war es sicher nicht Paulus,

sondern Aquila, der das N.-Gelübde auf

sich genommen hatte 453'. Bezüglich

Act. 21, 23 ff. siehe 446
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Nebo (Nabu), der Sohn Marduks, Gott der

Schreibkunst 195

Nebotempel E-zida zu Borsippa (gegenüber

Babel) 195

Nebukadnezar (Nabü-kudurri-iisur) II. Be-

ziehung zu Jojalvim, Jojakin, ^edeliia; Er-

oberung und Zerstörung Jerusalems 154.

182—18S. Seine Maßnahmen bezüglich

Jerusalems nach der ersten Wegführung

(.597) 295. 298

Nehemia(s), der kgl. Mundschenk, kommt im

20. Jahr Artaxer.xes von Susa nach Jeru-

salem und wirkt dort vom 20. bis 32.

Jahr Artax. als Statthalter. Jener Artax.

war der I., nicht der II. 22St. (beachte

2232). Sein Mauerbau: 445 (nicht 444)

V. Chr. (12. Aug.—2. Okt.) 225. Grund-

züge seines Charakters : Warme Liebe zu

seinem Volk und der jüdischen Religion,

Klugheit, Festigkeit u. Milde 2;{2f. Seine

ungünstige Einschätzung des Hohenprie-

sters Eljasib u. dessen Sohnes Jojada 132

Necho s. Nikü

Neujahrstag, bürgerlicher (und kirchlicher) 7;

in Israel und Juda während der Königs-

zeit 13611.; auch im und nach dem Exil

z. Z. Esras und Neh. (scheinb. Ausnahme

194i)und I Makk. 352f. stets 1. Nisan,

nie 1. oder 10. Tiäri 142; erst in der jüd.

Spätzeit (II Makk.) 1. Tiäri 352 f.

Neujahrsfest in Babel (Ez. 40,1) 142. 194—

196. N. zu Tyrus im 2. Jahrh. v. Chr.

Opfergaben von Karthago gesandt 330

Neulicht des Mondes, Anfang des babylon.

und Israel. Monats, Berechnung des N.

s. 33 ff.

Neumondfeier in Israel und Juda 70 ; s. auch

Mondkult, angeblicher

Nikanor, sjt. General, von Judas Makk. 166

V. 25 (an einem Freitag, wie auch II Makk.

bestätigt) bei Emmaus besiegt 354. Flucht

nach Antiochia 366(2, c). Ob auch an der

Schlacht 165 bei Bet-sur beteihgt? 362 f.

Von Judas Makk. 162 bei Kepharsalama

abermals geschlagen 411. Zeitweise freund-

liche Beziehung zu Judas Makk. 412. Er-

hält von Deraetrios I. auf Betreiben des

ehrsüchtigen ,Hohenpriesters' Alkimos Be-

fehl, sich des Judas zu bemächtigen. Neue

Feindseligkeiten gegen Judas. Niederlage

und Tod Nikanors 115. Adar (8. III.) 161.

Lösung mehrerer verraeintl. Widersprüche

zwischen 1 Makk. und II Makk. 412—414

Nikator, Beiname Seleukos' I. 311 und Derae-

trios' II. (bab. m-ka-a-flur?J) 338. 340

Nikü (Necho), seine kluge Behandlung seitens

Assurbanipals 285

Nob in Benjamin, Priestersitz der Nachkom-

kommen Heils nach dem Untergang von

Silo, Sauls Blutbad daselbst 107». 256. 262

O
Obed-Edom, Levit 258. 263

Ochozias von Israel s. Ahazja

Offenbarungszelt (und Eherner Altar) z. Z.

Saloraos, historisch bezeugt 104 ff. Warum
aber I Kön. :i, 4 nicht genannt? 106.208(10).

Das 0. zu Silo 93». 107. Doppelte Auf-

fassung des dortigen Heiligtums als ,Haus'

und ,Zelt' inwiefern berechtigt; der Er-

klärungsversuch der Misnah nicht wahr-

scheinlich 84

Opfer. Brand- und Räucheropfer schon seit

alter Zeit bei den Ägyptern 40. 91.

Schlachten und Opfern nicht gleichbedeu-

tend. Ersteres nur notwendige Vorbedin-

gung. Sinnfällige Applikation der Opfer-

gaben, bes. des Blutes und Fettes. Der

Vollzug des eigentl. Opfers ist die Aus-

sprengung des Blutes am Altare und die

Verbrennung des Fettes daselbst (wobei

zu beachten Blut = Sitz des Lebens, Fett

= Fülle desselben) 66 f. Bedeutung von

Lev. 3, lei-f. und 7,22—27 gelegentlich

des Friedopfers 66—68. — Sund- und

Schuldopfer bereits im 9. Jahrh. nach-

weisbar; Erklärung von II Kön. 12,17.

Os. 4, 8 zum Beweise nicht brauchbar

(80 f.) 77—81. Warum Sund- u. Schuld-

opfer in den Königsbüchern sonst nicht

erwähnt 81. 238. — Die täglichen Speise-

opfer (am Abend und am Morgen) eben-

daselbst (70) nur zum Zweck der Zeit-

bestimmung genannt 238. — Der ge-

setzlich einzig zulässige Ort der Darbrin-

gung eines Opfers ist durch die Gegen-

wart der Bundeslade mit dem Gesetze

bestimmt (s. u. Kult). Dies wird auch

durch die Kultpraxis von der Richterzeit

an bestätigt. Beachte dabei: sieben

Grundsätze bei der Beurteilung der

damaligen Opferdarbringung 87 f. Im ein-

zelnen: a) O. z. Z. Pinechas' „vor Jahve"

werden in Mispa feierlich Gericht gehalten

und Schwüre geleistet — aber ohne Gottes-

befragung und Opfer ; diese erfolgen erst In

Betel vor der Bundeslade 8Sff. b) Jephte

wallfahrtet mit den Ältesten nach Mispa

in Gilead, um Jahve sein Anliegen vorzu-

tragen; doch abermals ohne Gottesbefra-
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gung und Opter 92. c) Die O. in Silo

natürlicti vor der Bundeslade; obendrein

betont I Sam. 2. 22 das ausschließliche

Priesterrecht in der Familie Helis für ganz

Israel 92 f. d) Opferpraxis Samuels:

kein einziger Fall ist nachweisbar, wo S-.

aus eigenem Antrieb nicht vor der

Bundeslade opferte. 1. S. opfert in Mispa

höchstwahrsch. vor der von Kirjat-Jearim

mitgeführten Lade (96). 97 ff.; 2. das Mahl

auf der Höhe von Rama verrät nicht den

Charakter eines Opfermahls öV. 99;

3. z. Z., da S. mit König Saul verkehrt,

wird nur einer einzigen Opferstätte

gedacht: Gilgal; nach I Sam. 14,3.18

war dort Ahia der Urenkel Helis und

die Gotteslade 96. 1(K). e) O. Sauls:

nach Samuels Urteil war Saul dazu nicht

befugt 102; er opferte nach der Schlacht

von Michmas nicht; der I Sam. 14,33

genannte (Schlacht-)Stein kein Altar, und

der .erste Altar' (14,35) kein Opferaltar,

sondern ein Denkmal göttlicher Hilfe 102 f.

(vgl. 87 f.). f) 0. Davids aus eigenem

Antrieb ausschließlich vor der Bundeslade

durch den Priester 103 f. g) O. Salomos

:

er opfert zwar auf Gibeon vor dem Offen-

barungszelt Brandopfer, aber vervollstän-

digt diesen Akt durch Brand- imd Fried-

opfer vor der Bundeslade zu Jerusalem

101—107. (Beachte die gegen Davids

Willen durch den Widerstand Sadoks ver-

hinderte völlige Einheit des Kultes 256—

264.) Bezüglich der Fortdauer der volks-

tümlichen Höhenopfer (110 ff.) und der

angeblichen Verwerfung der Opfer durch

die Propheten (Arnos, Isaias, Michäas,

Jeremias) (113—116) s. u. Kult

Ophirfahrt Salomos 251 ; die geplante 0. Jo-

saphats, I Kön. gegen II Chron? 278—280

Palästina: Änderung des Klimas in histo-

rischer Zeit nicht wesentlich 31. Wechsel-

reiche Bodenbeschaffenheit 45^. Boden-

kultur von heute 46i. Zeit der Getreide-

reife an verschiedenen Orten Palästinas 31.

Waldbestand im alten Palästina 31^

Partherherrschaft in Babylon. Die vermeint-

lichen keilinschriftlichen Daten, wo-

nach die Parther schon 132 SÄ (= 180

V. Chr.) und 153 SÄ (= 159 v. Chr.) in

Babylonien geherrscht haben sollen, be-

ruhen auf Irrtum 338 f. Mithradates ist

der erste parthische König daselbst seit

Juli 141 v. Chr., siehe diesen und Deme-

trios II. (358 ff.). Antiochos VII. entreißt

den Parthern für kurze Zeit Babylonien

(130 V. Chr.) 337

Pascha (Pesah). Pascha und Ma?§otfest ge-

hören historisch zusammen 73, s. Ma§§ot

(31—73)

Pascha'Kanon des Anatolius 23i

Paulus, Apostel. Sein Verhalten gegenüber

alttestamentlichen Festen und Riten 454.

Naziräer? 446. 458. Chronologie des

Apostels von 52 März/April bis 63

Februar/März. 1. Erfolglosigkeit bis-

heriger Bemühungen um einen sichern

Ausgangspunkt. Scheinbeweise 423 f.

4251. 449 ff. — 2. Jahr der Gefangen-

nahme Pauli in Jerusalem: spätestens

59, frühestens 56; sicher 58 n. Chr. Be-

• weise: 425—433. 440 ff. Von den Jahren

56—59 entspricht nämlich nur 58 den For-

derungen von Act. 20,6—13: a) Abreise

Pauli von Philippi unmittelbar nach den

Azymae, also am 22. Nisan. Gründe: 430.

440 ff. b) Abreise Pauli von Troas am

12. Tage (22. Nisan eingerechnet!), der

ein Sonntag war. Beachte, wie Reise-

tage und die Tage des Aufenthalts

zu zählen sind! 430 f. (vgl. 465-467. 473).

Sichere Ergebnisse der Berechnung der

julianischen Gleichwerte der in Frage

kommenden hebräischen Daten und der

entsprechenden Wochentage 432 f. —
3. Itinerarium Pauli 5. April—23. Mal

58: Philippi — Cäsarea — Jerusa-

lem — Cäsarea (Act. 20, 6—24, 21):

Tagdaten und Wochentage 433—439. Er-

klärungen und Begründungen dazu 439

—

448. Reiseetappen: Aufbruch vonPhi-

lippi nach Troas (433); warum gerade

unmittelbar nach den Azymae, also am

22. Nisan 430. 440. 441. 442. 7 Tage

Aufenthalt in Troas; warum so lange —
trotz der Eile (Act. 20, 16)? 441. Von

Troas nach A s s u s (433). 442 f. Von Assus

nach Mitylene, Chios, Samos, Tro-

gyllium, Miletos (für Mitylene kein be-

sonderer Tag gerechnet) (433). 442 I. Von

Milet nach Kos, Rhodus, Patara (434).

443. Von Patara nach Tyrus (434). 444.

Aufenthalt in Tyrus 7 Tage (434). 444.

Von Tyrus nach Ptolemais (Akko) (434).

444. Von Ptolemais zu Land nach Cäsa-

rea an einem Tag, Freitags (434). 444.

Aufenthalt in Cäsarea >]f*^gas nß.elovg,

hier = 4 Tage (435). Beweis: 444 f. Von



Namen- und Sachregister. 529

Cäsarea nach Jerusalem, Ankunft Mai 10,

spät abends (48")). 445 (. Paulus bei

Jakobus; Heiligung mit den vier

Nazaräern Mai 11, am ersten der „sie-

ben Tage" vor Pfingsten (435 f.). 445. 446.

Paulus übernimmt das Patronat derNazi-

räer im Tempel Mai 12 (43ö). 446. Ge-

fangennahme Pauli im Tempel Mai 16

abends, zur Zeit des Abendopfers. Des

Obersten Lysias korrektes Verhalten gegen

Paulus (436 f.). 447. Paulus vor dem

Hohen Rat Mai 17 (Tag vor Pfingsten).

Tröstliche Vision Pauli nachts Mai 17 18

(437). Verschwörung gegen sein Leben

frühmorgens Mai 18 (Pfingsten), der Mord

soll Mai 19 stattfinden; warum nicht frü-

her? (438). 447. Vereitelung des

Mordplans durch Oberst Lysias: er läßt

Paulus nach Cäsarea bringen Mai 18/19

(438). 447. Reise der jüdischen Be-

hörden zur Gerichtssitzung nach

Cäsarea Mai 21/22; warum nicht früher?

(439). 447. Paulus und seine Ankläger

vor Prokurator Felix Mai 23 (439).

447. — 4. Ende der dritten Missionsreise

als Ausgangspunkt für die Chrono-

logie früherer und späterer Ereig-

nisse, a) Von März/April 52 bis Ende
März 58 (Act. 18, 1—20, 4): Paulus zu

Korinth — vor Prokonsul Gallio — Reise

nach Cäsarea — Autenthalt in Antiochia—
Mission in Galatien und Phrygien — Auf-

enthalt in Ephesus — Mission in Make-

donien (und Hellas) — drei Monate in

Hellas (Korinth) — Reise von Korinth nach

Philipp! 452—455 (vgl. 450 f.). Zusam-
menstellung der chronologischen Daten

455. b) Von Ende Mai 58 bis März
63 (Act. 24,24—28(30): Zweijährige Ge-

fangenschaft in Cäsarea — Amtsantritt des

Porcius Festus (höchst wahrscheinlich

1. Juni 60) 456. Ereignisse vom 1. bis

etwa 24. Juni 60: Festus in Jerusalem —
Gerichtssitznng in Cäsarea (Appellation an

den Kaiser) — Paulus vor Agrippa; warum
so viele Einzeldaten? 456. Abreise nach

Rom sehr wahrscheinlich schon gegen

Ende Juni 60 456 — Route: Sidon—Myra;

Myra— (Knidos— Salome)—Kaloi - limenes

(Kreta) (mindestens 50 Tage). Die vtjOTela

(Versöhnungstag, 10. TiSri) schon vorüber;

warum dieser Tag als Zeittermin gewählt?

Bestätigung des Jahres 60 und der ganzen

vorausgegangenen Chronologie 457 — Von
Kaloi-Iimenes bis Malta: über 14 Tage

Kiigler, Forschungen.

im NO-Sturm; Ankunft in Malta wahr-

scheinlich Anfang November — Aufenthalt

daselbst drei Monate bis Februar 61 —

.

Von Malta über Syrakus und Rhe-
gium nach Puteoli (Februar); Begrün-

dung des frühen Aufbruchs (gegen die

Seemannsregel) 4.57 — Von Puteoli nach

Rom. Begrüßung Pauli durch die Brüder

in Forum Appii und Tres Tabernae. An-

kunft in Rom (Februar 61). Paulus dem
Lagerkommandanten Burrus übergeben.

Zweijährige milde Getangenschaft Pauli

bis Februar März 63. Gesegnete Wirksam-

keit 458. Freisprechung und weitere Mis-

sionsreisen nach Spanien, Orient,

Griechenland, Kreta. Zweite römische

Gefangenschaft. Tod 458. .509 f.

Pentateuch. Die bürgerlichen und kultischen

Gesetze des Pentateuch, Quellenschritten-

hypothese 36; vermeintliche Abfassungs-

zeiten der „Quellen" 37. Pentateuch und

Ägyptologie 37—40. Alter, angebliche

Entwicklung und Geltungsdauer des Sabbat-

und Jubeljahres 42—52. Unwandelbar-

keit der israelitischen Kultbestimmungen

52—84. Angebliche Zeugnisse aus der

Zeit der Richter, Könige und vorexilischen

Propheten, Ezechiels, Esdras u. Nehemias

gegen das hohe Alter der Gesetze des

Pentateuch, besonders des Priesterkodex

84—133. Einzelheiten s. besonders unter

Altar, Feste, Kult, Leviten, Offenbarungs-

zelt, Opfer, Sabbatjahr, Stiftshütte, Ver-

söhnungstag

Persepolis, die sogenannte (II Makk. 9, 2),

entlehnter Beiname der Stadt Elymais in

der gleichnamigen Landschaft 508

Perserkönige passim; keilinschr. Chronologie

von Cyrus bis Artaxerxes III. 202

Petahja, Zerahit, königlicher Minister zur Zeit

Sedekias 297 f.

Philippos, Vogt in Jerusalem 166 v. Chr. 354

Philippos, Freund Antiochos' IV., letztwillig

von diesem an Stelle des abgesetzten

Lysias zum Erzieher des Kronprinzen und

zum Reichsverweser ernannt Februar 164

V. Chr. 392, bemächtigt sich mit Hilfe des

Ostheeres der Hauptstadt Antiochia, wird

von Antiochos V und Lysias dort belagert,

entkommt aber nach Ägypten zu Ptole-

mäos Philometor Herbst 163 387. 408 f.

Pi-li-nu-us, räb ummäni, „Feldherr" Mithra-

dates' I. 341

Pompejus, erobert nach dreimonatiger Belage-

rung den Tempelberg zu Jerusalem Sep-

34
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tember 24 63 v. Chr. 415—418 [Aristo-

bulos II. (67—63), König u. Hoherpriester,

schon vorher im römischen Lager ver-

hattet. Im Jahre 61 vor dem Triumphwagen

des Pompejus in Rom]

Post, s. Nachrichtendienst

Priesterl£odex (P), passlm. Seine angeblich

nachexilische Entstehung eine allseitig

haltlose Hypothese 42—133
Prisca (= Priscilla), wann und warum sie

Paulus in seinen Briefen und von Lukas

(Act.) vor Ihrem Gemahl Aquila nennt 459i

Psammetich I., König von Ägypten, Sohn

Nechos (Niküs) 2851.2

Ptolemäos VI. Philoraetor, König von Ägypten

(181—145), Schwiegervater des Alexander

Balas, Politik und Tod 332—334
Ptolemäos Eupator, Sohn des vorigen, von

seinem Onkel Euergetes, König von Kyrene

und Libyen, ermordet 333

Ptolemäos VIL Physkon, König von Ägypten

(145— 117), gelangt durch Beseitigung sei-

nes Neffen zur Herrschaft 333 f. Haupt-

adressat des römischen Schutzbriefes zu-

gunsten der Juden unter Simon Makk.

(139 V. Chr.) 347

Ptolemäos, Statthalter von CöIesyTien und

Phönizien (166 v. Chr.), mit der obersten

Heeresverwaltung betraut 354. Wegen
seiner Treue gegen Antiochus IV. und

seiner Rechtlichkeit gegen die Juden von

der Lysias-Partei am Hofe Antiochos' V
verleumdet (nimmt sich das Leben) 393 f.

Ptolemais (Akko). Feindseligkeit gegen die

Juden April/Mai 164 v.Chr. 394. Erregung

wegen des s>Tisch-jüd. Friedensvertrags

i 63 V. Chr. 410. Jonatan hier von Tryphon

hinterlistig gefangen (143 v. Chr.) 336

Pülu (Phul) = Tiglatpileser III. 207»

Pythagoreische Zahlenspekulation, Beziehung

zu Babylon? 1992

Quadratus, Statthalter von Syrien 4282. 429^

Quellenschriftenhypothese 36

R
Rdb ummäni, bab. „General" (geschrieben:

«•'<''rdö $ABP'- oder rdb $AB"') 341

Räb uku, bab. „Statthalter" (geschrieben

avelräb u-ku) 341

Regen, Früh- und Spätregen 143—145. Be-

sondere Wichtigkeit des Spätregens (Ende

Februar bis April) 942. Regenmenge im

April/Mai, letzter Regentag in Palästina,

chronologisch verwertet 468. 470. Regen-
lose Zeit, Dürre, s. u. Ahab

Reichsteilung Israels: 929 v. Chr. (nicht 932

oder 933!) 159; vgl. 170

Reifezeit der Gerste bei Jericho, von großer

kalendarischer Bedeutung 29 ff. Reifezeit

der Maulbeere und Weintraube in

Palästina als chronol. Anhaltspunkt .3.53

Reise- und Rasttage, hebräische Zählweise

derselben 430 ff. 466 ff.

Richterzeit: Kultpraxis in der Richterzeit

85—101

Römer. Ihr wachsender Einfluß in Syrien seit

Antiochos' UI. Niederlage bei Magnesia

(190 V. Chr.); sein Sohn Antiochos (der

spätere Antiochos IV.) und dessen Neffe

Demetrios (der spätere Demetrios I.) als

Geiseln in Rom. Antiochos IV. muß 168

V. Chr. auf Roms Befehl alle kriegerischen

Errungenschaften in Ägypten opfern 329.

380. Roms freundliche Beziehungen zu

den Juden : Brief der römischen Gesandten

an die Juden vom 15. Xanthikos 148 SÄ
syr. (11. IV. 164) 376 f. Gesandtschaft des

Judas Makk. nach Rom 161 v. Chr. 380.

Gesandtschaft Jonatans. Zusagende Ant-

wort der Römer an seinen Nachfolger

Simon 142 v.Chr. (günstige Wirkung auf

Demetrius IL) 347. Erneute Gesandtschaft

Simons. Daraufhin Brief des Konsuls

Lucius Calpurnius Piso an Ptolemäos VII.

und andere Adressaten zum Schutze der

Juden 139 v. Chr. 347. (Vermeintliche

Verwechslung dieser Entscheidung mit dem
römischen Senatsbeschluß zur Zeit Hyr-

kans II. [bei Jos. Antiq. XIV, 8, 5] 47 v. Chr.

348 f.) Rom als Feind Judas: Einnahme

des Tempelbergs durch Pompejus (63 v.

Chr.) und Eroberung Jerusalems durch

Herodes und Sosius (37 v. Chr.). Genaue

Bestimmung der beiden Daten 415—422.

Dem Verlust der politischen Selbständig-

keit folgt 66—70 n. Chr. das große Todes-

ringen 488—496.

Sabbat. 1. Wochensabbat, chronolog. Wich-

tigkeit seiner Erwähnung 4 f. 217 ff. 225.

447. 483 f. 486. Unterlassung der Gegen-

wehr im Kampf am Sabbat (I Makk. 2, 38);

entgegengesetzter Beschluß des Mattathias

und seiner Freunde (v. 41); vermeintlicher

Widerspruch in II Makk. 15, 1 f. 413 f.

Irrige Meinung heidnischer Schriftsteller,

der Wochensabbat sei ein Fasttag (Ver-
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wechslung des großen Versöhnungs-
tags [10. Tiäri] mit dem Wochensabbat)

416—422. 2. Festsabbate, Feste mit

gebotener Arbeitsruhe, z. B. der 15. und

•22. Tiäri (1. und 8. Tag des Laubhütten-

festes) 467; insbesondere der Versöh-
nungstag, der „Sabbat der Sabbate",

s. diesen

Sabbatjahr (Lev. 25, 1— 6) Eigentümlichlieiten

des Sabbatjahres: geht von Herbst zu

Herbst; absolutes Brachjahr, oline Aus-

saat und ohne Ernte gültig für alle Felder;

die Brache 23, 10 f. ist die des S., ebenso

sind das Freijahr (Exod. 21, 2—6 und

Deut. 15, 12—18) und das Stundungs-
jahr (S'^mittah, Deut. 15, 1—6) identisch

mit dem S. 42—52. Historisch bezeugte

Sabbatjahre 5. Hohes Alter des S. 48.

Das S. ist stets Gern ein jähr (mit nur

12 Monaten) 22. Einfluß des S. auf die

Kriegführung 5Üi

Sadduzäer. Verfasser von I Makk. ein S.?

345 f.

Sadoiv, Sohn Ahitubs, Hoherpriester der älteren

Linie (Eleazars), über sein Verhältnis zu

David und Abjatar bieten II Sam. und I Kön.

nur geringe Aufschlüsse, anders die Chro-

nik 238. §. amtiert zuerst auf der Höhe

von Gibeon. Konflikt zwischen §. und

David. Die Rätsel in II Sam. 6 durch die

Chronik gelöst 258—264. ^. und Abjatar

nebeneinander, Scheidung ihrer Funktio-

nen. S. hat den primatus honoris, Abja-

tars Sonderrechte bezüglich des Ephod und

des Opfers vor der Bundeslade 256—258.

Erst mit der Absetzung Abjatars erhält §.

hohepriesterliche Vollgewalt. Zusammen-

fassung 264

Sänger-Leviten nach dem Chron. 254. 295

Salmanassar (Sulman-aäaridu) III. (859—826),

Beziehung zu Ahab und Jehu v. Isr. 1.53

Salmanassar V. (726—722) belagert Samaria

(assjT. Samerina) 180 f.

Salomo, Regierungszeit 175. Entsetzt Abjatar

seines Amtes als Hoherpriester 257. S.s

Opfer in Gibeon auf dem ehernen Altare

Moses' vor dem Offenbarungszelt (I Kön. 3, 4

bedarf der Erklärung durch II Chron.);

S. ergänzt jenes Opfer durch Brand- und

Friedopfer vor der Bundeslade 104— 107,

Tempelgründung 175, damalige Datierung

nach tyrischen Monaten 16(3), S.s 12 Land-

vögte (kein Beweis für ein altisraelitisches

Sonnenjahr) 10, Verwaltungsordnung im

Bauwesen 248 f., Jahreseinkünfte 251. 266,

Gespanne und Reiter (die Chronik im

Rechte) 247 f., Prunkschilde, Aufwand an

Gold dafür (die Chronik im Rechte) 249 f.

Angebliche Verkehrung von I Kön. 9, 11:

S.s Abtretung von 20 Städten an Hiram

durch II Chron. 8, 2 267 f. \\'arum der

Chronist die Verirrungen S.s verschweigt

241

Sallum, hervorragendstes Geschlecht der Tor-

hüter, warum Neh. 11 nicht genannt, wohl

aber 1 Chron. 9, 17 und Esr. 2, 42 (= Neh.

7, 45) 295

Samaria, assjTisch Samerina. S.s Eroberung

von Salmanassar begonnen und nahezu

vollendet; das Ende fiel ins Antrittsjahr

Sargons, zwischen XII. 20 722 und IV. 4

721, wahrscheinlich in den ausgehenden

Winter oder in den beginnenden Früh-

ling 721 181

Sarnas, babylonisch Sonnengott, mit Adad,

dem Wetter(Donner)gott zusammen als

Richter- und Orakelgott (vgl. 'LIrim und

Tummim) 94 f.

Samas-sum-ukin, König von Babel, Bruder

Assurbanipals. S. Haupt einer Liga von

Elam bis Äthiopien gegen Assurbanipal 28.5

Samuel, Prophet und Richter, Nachkomme des

Ephratiters Suph, eines Leviten 352— 355.

S.s Opferpraxis 96—101 (wichtig für die

Beurteilung der damaligen Kenntnis der

Kultgesetze des Pentateuchs, besonders

des Priesterkodex); s. u, Kult u. Opfer
Sanballat, Sin-uballt{, persischer Statthalter

von Samaria, Gegner Nehemias, aber mit

den Adeligen und dem Hohenpriester EI-

jasib und seiner Familie auf vertrautem

Fuße stehend 228'

Sanherib, Senacherib, Sin-ahe-erba (704—681),

belagert (701) Jerusalem unter Ezechias,

der ihm seine Schätze ausliefert 104'. 1,54

Sapardu (Sardes in Lydien), hier Kleopatra,

Schwester Alex. d. Großen, von Antigonos

ermordet; von Seleuk. I. erobert; zeitwei-

lige Residenz Antiochos' I. und seiner Ge-

mahlin Stratonike 320; hier starb Stra-

tonike Sept. 26, Okt. 26 254 v. Chr. 317—320

Sargen IL, Sarru-ukin arA:;/ (721— 705), Thron-

besteigung. Eroberung Samarias 180 f.

Saul, nach Samuel zum Opfer nicht befugt;

opfert nach der Schlacht bei Michmas

nicht; der .große Stein' war kein Altar,

sondern diente andern Zwecken. Sein

,erster Altar' war ein Denkmal zu Ehren

Jahves, kein Opferaltar 102 f. Vgl. außer-

dem Opferpraxis Samuels im Gilgal 100.

34*
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Saul setzt sich selbst ein Denkmal (T) zu

Karmel bei Hebron 103^

Schaltjahr, bei den Babyloniern mit einem

IL Adar oder II. EIul, bei den Israeliten

mit einem Ve-Adar als Schaltmonat 3

Schaltzyklen 1. babylonische: 8-, 27- und

19 jähriger 3; Ordnung des 19 jährigen 28;

2. drei spätjüdische 19jährige Zyklen:

a) nach Elieser, b) nach den Weisen,
c) nach Gamaliel; alle drei auch durch

Rechnung abgeleitet. Der Schaltzyklus

des neujüdischen Kalenders knüpft an den

von Gamaliel an 22—29

Schiffahrt im Altertum. Einstellung derselben

nach der Regel 11. Nov. bis 5. März 4.39.

Zweckmäßige Ausnahme hiervon 458. Ge-

schwindigkeit der Lastschiffe und Schnell-

segler 439 f.

Schlachtung, profane, wann nach Deut. 12

gestattet 60 f.

Schlange, eherne, Moses' von Ezechias zer-

stört 8

Schwellenhüter, priesterliche 1212

§edekia, letzter K. von Juda, Regierungszeit

163. 171. Jahr der Thronbesteigung (= Jahr

nach der Wegführung Jojakins 184. 190 f.

§.s Charakter nach der Chronik, durch

Jeremias bestätigt 286. Politische und

soziale Verhältnisse nach der Bevölke-

rungsliste Neh. 11 aus seiner Regierungs-

zeit 296—300; Vergleich mit der Bevöl-

kerungsliste I Chron. 9 aus der kurz vor-

ausgegangenen Zeit 292—296. Untergang

Jerusalems 184—188. §.s Ende 187

Seleucia, Seleukeia, babyl. Silu'kia. 1. S. in

Pierien, gegründet von Seleukos I. 23. IV.

300 v. Chr. 308. 2. S. am Tigris Ost-

Residenz (alu sar-u-tu) der Seleukiden 340
Seleukiden. Zur Geschichte und Chronologie

der Seleukiden 301—344. Sturz der Se-

leukiden-Herrschaft in Babel durch Mithra-

dates I., K. der Parther 141 v.Chr. (neues

keilinschriftliches Dokument) 338 ff. Letz-

ter Versuch (Antiochos' VII.), Babylonien

wieder zu erobern 337

Seleukos I., Begründer der Seleukiden-Dynastie

(312—280 V. Chr.). Statthalter von Baby-

lonien. Seine Beziehungen zu Antigonos

316-312 v. Chr. 304. Ptolemäos' und

Seleukos' Sieg über Antigonos' Sohn De-

metrios bei Gaza und Besitzergreifung

Babyloniens durch Seleukos Frühjahr 312

V. Chr. Versuche des Deraetrios, Baby-

lonien zurückzuerobern 30.5. Eine bisher

unbekannte Invasion des Antigonos in

Babylonien (während S. in Indien weilte)

vor 6. August 302 v. Chr. 30.5—307. Ent-

scheidungsschlacht von Ipsos (Sieg S.s

über Antigonos) April 300 (sie) v. Chr. .307.

S. gründet Seleucia in Pierien April ^3
300 V. Chr. und Antiochia am Orontes

Mai 22 300 v. Chr. 308 f. Regierungszeit

311. Keilinschriftliche Daten seiner Regie-

rung 309. Mitregentschaft seines Sohnes

Antiochos über die oberen Satrapien seit

20 SÄ (^ 292 v. Chr.); zugleich tritt ihm

S. seine junge Gemahlin Stratonike ab 309 f.

Schlacht bei Kurupedion (Sieg S.s über

Lysimachos) 281 v. Chr. wahrscheinlich

Aug. (oder Sept ) 311. Ermordung S.s

März oder April 280 v. Chr. 311

Seleukos II. Kallinikos, Sohn Antiochos' II.,

Regierungszeit 321

Seleukos III. Soter (Keraunos), ältester Sohn

Seleukos' II., Regierungszeit 321

Seleukos IV. Philopator, Sohn Antiochos' III.,

(187—175 V. Chr.), war seit Juli 7 (oder

17?), aber noch nicht am 22. April 188

V. Chr. Mitregent des Vaters 325. Regie-

rungszeit: Antritt zwischen IV. 11 und

VII. 18 187 V. Chr. ; Ermordung durch Helio-

dor sehr wahrscheinlich Febr.;März 175

V. Chr. 326 f. Keilinschriftliche Daten 326

S^mittah-Jahr, nicht Erlaß-, sondern Stun-
dungsjahr (Deut. 15, 1 ff.), identisch mit

Sabbatjahr 47

Senaherib (Sin-afie-erba), K. von Assyrien,

siehe Sanherib

Seraja (Neh. 11) = Hoherpr. unter K. ^edeljia.

Ist S. Sohn oder Bruder 'Azarjas? 292

Seron, sjTischer General, von Judas M. (wohl

167 V. Chr.) an der Steige von Bethoron

geschlagen 3.54

Öe§ba?§ar = Zerubbabel 204—208
Sibbolet-Probe (Rieht. 12, 5 f.), zum Verständ-

nis derselben 2.52 f.

Sidon, sein Vorrang gegenüber Tyrus in per-

sischer Zeit. Lieferung von Bauholz zum
Tempelbau Zerubbabels 208 f.

Sikarier, Bande der S. zur Zeit Pauli 427;

im Jüdischen Krieg: Aufrührer unter Elea-

zars Führung 489 (10 ff.). 496(105)

^ilhu, Kanal (Fluß?) zwischen Tigris und

Euphrat .343

Silo, Silö(n) in Ephraim, Zentralheiligtum in S.,

s. Kult und Opfer 92—94. S.s Zerstö-

rung 1071. 238. .Offenbarungszelt' und

,Eherner Altar' Moses' wandern von S. nach

Nob und infolge von dessen Zerstörung

nach Gibeon 256
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Simon, Hoherpriester, Nachfolger des von

Tryphon ermordeten Jonatan. Seine

Politik. Beziehung zu Demetrios II. und

zu den Römern (Gesandtschaften) 347.

Erblicher Priesterfürst seit 18. Elul

172 SÄl = 25. Aug. 141 v. Chr. 347. Er-

mordet im Sebat (II. 6/III. 7) 135 v. Chr. 346

Siäak (SüSak, SoSenk), K. von Ägypten, s.

Einfall in Judäa im 5. Jahr Rehabeams

(925 V. Chr.) 170

Sklaverei In Israel, Ursachen 40 f. 51. Lev.

25,39(46) nicht im Widerspruch mitimmer-

vifährender Sklaverei (Exod. 21,6 und Deut.

15, 16) 50

Sklavenhändler im Gefolge des syrischen

Heeres zwecks Ankaufs jüdischer Gefan-

gener 354

Skythopolis (Baitsan), judenfreundlich; von

Judas Makk. auf dem Marsche von Gilead

nach Jerusalem durchzogen (Mai 164 v.

Chr.); von Jerusalem 600 Stadien ent-

fernt 396

Sonnenjahr, nicht semitisch; kommt in der

Bibel nur im Sinttlutbericht vor 9 f.

Spruch, liturgischer beim Friedopfer 68 f.

Stadium, wechselnde Länge 4011; nach II Makk.

12, 29 1 Stadium = 165 Meter 401, s. Ent-

fernungen

Stiere, heilige bei den Ägyptern; Kalb Aarons

und Jahvestiere Jerobeams I. 8

Stiftshütte. Orientierung u. Einrichtung haben

ägyptisches Gepräge 39 f. Sonderbare

Gründe gegen ihre Geschichtlichkeit 39

Stratonike (bab. As-ta-rat-ni-ku, As-ta-ar-ta-

ni-ik-ku], Enkelin des Antigonos, Gemahlin

Seleukos' I. und Antiochos' I. 312; ihr Tod

in Sapardu (Sardes in Lydien) 320

Sündopfer, nicht erst kurz vor Ezechiel ein-

geführt 75 f., hohes Alter 77—80, s. Opfer

§uph. Ahne Elkanas und Samuels, Levit und

Ephratit (= Bewohner Ephraims, nicht

Ephrairait) 2.52 f.

Symbolik bei Ezechiel 116—118. 197—200

Synchronismen: 1. ägyptisch-judäisch s. SiSak

170; 2. tyrisch-israelitisch 142 f. 172 ff.

;

3. assyrische und babylonische Könige

gleichzeitig mit israelitischen u. judäischen

152—154. 281—285; 4. zwischen den

Königen von Israel und Juda a) ursprüng-

liche, wahre nach dem Prinzip der Vor-

datierung 1.50 ff.; b) nachträgliche, ver-

kehrte, von Rezensenten nach dem Prinzip

der Nachdatierung aufgestellt 160 ff.

T
Tabae {Tdßai), irrtümliche Schreibung statt

Gabae {rdßai), Königssitz in der Land-

schaft raßiavTj oder raßrjvTj, Provinz von

Elymais; Antiochos IV. t 388 ff.

Tag, israelitischer, begann stets am Abend
11 f. (Wann sagt man ,Tag und Nacht',

wann .Nacht und Tag"? lU.) Im bibl.

Schöpfungsbericht Beginn des Tages natür-

lich am Morgen 11. Wechselnde Dauer des

Lichttages in Jerusalem 138

Tage, bibl. Zählweise derselben 143, der Reise-

und Rasttage 430 f. Bedeutung der ,Sie-

ben Tage' Act. 21, 27 446 f. Zeitangaben

in Act.: Ijft^gag zn'äs (nXelovs, ly,avdg)

4121

.Talent' (kikkar), abweichende Bedeutung in

I Chron. 22, 14; 29, 4. 7, hiernach T. =
Doppelsekel, "123 hier wahrscheinlich ver-

schrieben (wohl Verwechslung mit dem

Stamm -ib3 266. 508.

Tamar, Tochter Absaloms, vermählt mit Uriel

von Gabaon, Mutter von Maacha I., der

zweiten Gemahlin Rehabeams 270i

Tarkü, K. von Äthiopien (und Ägypten) 284

Tarsis, Tarsisschiffe 279i

tekupha 1. ueujüdisch= astr. Jahrespunkt

(Solstitium und dann auch Äquinokt.) wie

TQojtfi (cardo) 137; 2. in Exod. 34, 22 t. =
letzte Partie des Ökonom. Jahres, wo sich

dieses zu seinem Ausgangspunkt zurück-

wendet; wesentlich dasselbe \v\e ,Ausgang

des Jahres' 138

Tempel, Vorbereitungen Davids, unglaublich

erscheinende Angaben d. Chronik 264—267.

507 f. Salomos Gründung 174. Salomo-

nische Bauorganisation 248 f. Warum

Gründung, Vollendung und Weihe des Tem-

pels nach phönizischem Kalender datiert

sind 13—16. Untergang des salomon.

Tempels 187 f. Ezechiels Vision des neuen

Tempels am babylonischen res salli (Neu-

jahrstest, 10. Nisan) 574 v. Chr. 194—196.

Gründung des T. Zerubbabels unter C>tu8

(Erledigung der Einwände) 208—214.

Tempelbau vollendet am 23. Adar (1. April)

515, Freitags, nicht am 3. Adar (MT), der

ein Sabbat war 214 f. Entweihung des T.

durch .\ntiochos IV., Reinigung u. Wieder-

weihe durch die Makkabäer 358. Tempel-

brand 485 f.

Tempel-Diener (Netinim) unbeschnitten? 121

Tempelweih-Fest 358. 366 f.

Teraphim, nicht eigentliche Hausgötter, son-

dern Orakelgötter 94; die Ter. des Micha
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beruhen wohl auf Verwechslung mit den

Kerubim über der Bundeslade 95

teäubat haä-Sanah, Bedeutung 147—150. 184

Thoth, ägyptischer Mondgott als Stier 9

Tiglat-pileser, Tukulti-apal-esarra{7i^—727),

Beziehungen zu Menajiem, Achaz, Pekah

und Hosea 153

U
Uriel von Gabaon, Gemahl Tamars, der Toch-

ter Absaloms 270'

Urim und Tummim 95 ; vgl. die babylonischen

Orakelgötter Samas und Adad 94 und die

ägyptischen Gottheiten Re und Maat 95i

"Utai (IChron. 9, 4) nicht = 'Ataia (Neh. 11,4);

wahrscheinliche Beziehung beider 294; vgl.

auch Ma'a^eja und 'A^aja 294

'Uzza' (Oza); auch II Sam. führt sein Unglück

auf unbefugten Eingriff zurück; dieser

ohne Chron. unverständlich 261 f.

Versöhnungstag, ij vrjoieia, der große Sabbat.

Warum in P, nicht aber in JE und D er-

wähnt 70 f. Angeblich Ezechiel und

sogar noch Esra unbekannt 125—133.

Auf diesen Tag (10. TiSri) fiel die Er-

oberung Jerusalems durch Pompejus
24. IX. 63 V. Chr.; ebenso die Eroberung

Jerusalems durch Her ödes und Sosius
6. X. 37 V. Chr. 415 ff. Act. 27, 9 wird

ij v7]azela als Bestimmung der Jahres-
zeit benützt; das war gerade im Jahre

60 n.Chr. berechtigt, da damals 10. Tiäri

zugleich Herbstäquinoktium u. mitt-

leres Datum des um einen Monat schwan-

kenden Versöhnungstages war 457

Vielweiberei, eine der Ursachen der Ver-

armung und des Proletariats 51

Volkszählung Davids, wahrer Urheber der-

selben; I Chron. gegen II Sam.? 241 f.

Vollmondzeit (Opposition von Mond u. Sonne)

war niemals Ausgangspunkt für kalen-

darische Datumsbestimmung; maßgebend

nur der Neulichttag 451^. Warum Pascha

und Laubhütten auf den 14. bzw. 15. Mo-

natstag angesetzt sind; kein Anzeichen

ursprünglichen Mondkults 8

Vor-Datierung in der Israelit, und jüdischen

Königschronologie, s. Datierung

W
Wahrsager 245

Wasserritus in Mispa zur Zeit Samuels 97. 98'

Waw aequalitatis = ,oder, gleichwertig' 507 f.

Webegarbe, frische Gerste, am 16. Nisan dar-

gebracht 37. 40 f.

Wellhausens Prolegomena zur Geschichte

Israels, Charakteristik 37. 40 f.

Wochentest (Pfingsten) 18. Angebliche und

wirkliche Beziehungen zum Massotfest 73 f.

Woraus sich erkennen läßt, daß derTrauer-

tng von Mispa I Makk. 3, 46 ff. auf Pfing-

sten (166) fiel 355 f. Pfingsten als ter-

minus ad quem des Naziräatsgelübdes 356.

435. 446. Das W. wird Lev. 23 (Ps) und

Ezech. 45, 18 f. nicht erwähnt, ein Beleg,

wie wenig ein argumentum ex silentio

an sich beweist 82^; vgl. auch andere

Fälle 238

Z
Zählung der Arbeitstage, Reise- und Rasttage

bei Luk. (Act.) 430 f.; bei Josephus B. J.

465-467. 473

Zahlen, zu große, der Feinde und ihrer Ver-

luste bei 11 Makk. ; klares Anzeichen nach-

träglicher Verderbnis 403'. Zahlen der

Chronik, abweichend von II Sam. und

I Kön. 247—252
Zahlen-Symbolik. Die Zahlen 7, 19, 150 als

Symbole im Babylonischen 199 f. 511 f.

150 — 40 — 190 bei Ezechiel (symbolische

Büßung der Schuld von Israel und Juda

Ezech. 4, 4 ff.) 199 f. Erklärung der ,153

Fische', Job. 21,1—11 bei Augustinus 199^

Zeitangaben bei Lukas Act.: tj^tiQaq rtvdg

(7Tj.ei'ovg, lnavdg) 412, jjpdi'O»', jfpdj'or

Tivd 450. 452

Zekarja (Zacharias), Prophet (mit Prophet

Haggai (Aggäus)), angebl. Zeuge für eine

Tempelgründung unter Darius I. 209—211

Zentralheiligtum, einzige gesetzhche Opfer-

stätte, s. Kult und Opfer

Zerubbabel = Seäbassar 204—208. Rück-

kehr und Tempelbau unter Z. 203—215.

Tagdaten der Ereignisse unter Z. 214 f.

Zerah, Anführer der Kuschiten und Libyer

zur Zeit Asas von Judäa 272

Ziw = 2. Monat, kommt nur unter Salomo

in der Bibel vor 15. Bedeutung kaum
= babylonischem Simannu 7



Fehlerverzeichnis.

26 Z. 21 V. o. lies Schaltordnung st. Schal-

ordnung

32 (Datenliste) rücke die ,Oder'-Daten eine

Zeile niedriger! So: (64)* III. 8/9 und

(72) IV. 8/9

32 Z. 1 u. 6 V. u. lies X st. XI

15 v.o. lies ölgärtenfher vorbringen]
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,208

,215

,227

,228

,250

11
,
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2
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14,

13,

20,

9 ,

4
,

5,

3,

spätere st. späterer

Lev. 17,11 St. 7, 11

Opferstätten st. Opfer-

stättena

R i c h t e r z e i t St. Richtigkeit

der Familie st. die F.

Ahaz st. Ahas

[eine] ähnlich lautende

angesprochen st. ausge-

sprochen

drei Jahre st. Tage

der Götter st. die G.

537 st. 538

Zekarja st. Zekarjas

das st. das das

erlauchten st. erlauchen

einen großen Schild st.

ein großes Seh.

S.254Z.25v.o.Ues
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